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(Sentralblatt 
für 

die gefammte Unterrichts - Verwaltung 
in Preußen. 

Herausgegeben in dem Minifterium der geiftlihen, Unterrichts⸗ und 
Medizinal- Angelegenheiten. 

— — — — — — — — — —— — — — — — — — — 

1: 1.0.2. Berlin, den 2. Januar. 1883, 
—— m — — — — |. — 

A. Miniſterinm der eh Unterridhts- und Medizinal- 

Chef: 

Seine Excellenz von Goßler, Staatdminifter. 
(W. Königgräßerfiraße 134. W. Behrenſtraße 72.) 

— — — — 

Unter⸗Staalsſekretär: 

Lucanud. (W. Schöneberger Ufer 46.) 

Abtheilungen des Miniſteriums. 

I. Abtheilung für die geiftliden Angelegenheiten. 

Direktor: 

Barkhauſen, Wirklicher Geheimer Ober⸗-Regierungs-Rath. 
(W, Billowſtraße 10.) 

Vortragende Rätbhe: 

D. Thielen, Zeldpropft der Armee, Ober-Konfiftorial-Rath, Hof⸗ 
’ orebige, Domtlapitular zu Brandenburg. (C. Neue Friedrich. 

Dinter der Sarnifonlirdhe 1.) 
gi uboff, N seheimer Dberstegierungd- Rath. (W. Schellingſtraße 2.) 
von Wuſſow, dgl. (W. Potsdamerftraße 59.) 
Bahlmann, dögl. (W. Magdeburgerſtraße 7.) 
Deinert, dögi. (W. Luttzowſtraße 71.) 

1883. 1 
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Dr. Bartſch, Geheimer Ober-Regierungd-Rath. (W. Lützowſtraße 68.) 
Spieler, dsgl. und bautechnifher Rath. (W. Kurfürftenftraße 13%.) 
Winter, Gebeimer Ober-Regierungd-Rath. (W. Lilgowfiraße 41.) 
D. Dr. Weiß, Ober: Konfiltorialrath und Profeſſor. (W. Land⸗ 

grafenftraße 3.) 

Dr. Zordan, Geheimer Regierungs-Rath. (W. Kurfürftenftraße 133.) 
!öwenberg, dögl. (W. Lilgower Ufer 22. 
Graf von Bernftorff: Stinten burg, degl., Kammerberr. 

(W. Friedrich⸗Wilhelmſtraße 5 ) 

Tappen, Gebeimer Regierungd-Rath. (W. Bulowſtraße 2.) 
von Debn«Rotfelfer, dsgl. und Konfervator. (W. Liltower 

Ufer 20.) 

Hülfsarbeiter: 

von Bremen, Regierungsd-Afjeffor. (SW. Bernburgerfiraße 13.) 
Hegel, dögl. (W. Matthäikirchſtraße 22. 

I. Erfte Abtheilung für die Unterrichts: Angelegenheiten. 

Direktor: 
Sreiff, urkicer Geheimer Ober⸗-Regierungs-Rath. (W. Genthiner- 

firaße 1 

Bortragende Räthe: 

Linhoff, Geheimer Ober-Regierungs⸗Rath. — |. I. Abth. 
von Wuſſow, dsgl. — ſ. J. Abt 
Dr. Schöne, dsgl. und Beneral, Direktor der Mufeen. (w. Kur⸗ 

fürftenftraße 81.) 

Bahlmann, Geheimer Ser Regierunge- Rath. — |. L Abth. 
Beinert, dögl. — ſ. 1. 
Dr. Bartid, dsgl. — |. Abth. 
D. Dr. Bonitz, dögl. (W. Genthinerſtraße 15.) 
Lüders, dgl. KW. Surfürftenfiraße 55.) 
Dr. Stauder, dögl. (W. Matthäikirchſtraße 10) 
Dr. Sandtner, dgl. (W. Genthinerfiraße 9.) 
Dr. Wehrenpfennig, dsgl. (W. Magdeburgerſtraße 32.) 
Spieler, dgl. und bautehhnifcher Rath. — |. I. Abt 
Bohtz, Geheimer Ober-Negierunge- Rath. (W. Schöneberger Ufer 41.) 
Winter, dögl. — ſ. I. Abth. 
Dr. Jordan, Geheimer Regierungd-Rath. — |. I. Abth. 
von Dehn⸗ Roifelfer, dsgl. und Konſervator. — ſ. I. Abth. 
Polenz, Geheimer Regierungs-⸗Rath. (W. Kaiſerin Auguſtaftraße 73. 
Dr. Althoff, dsgl. (W. Friedrich-Wilhelmſtraße 17.) 



3 

IH. Zweite Abtbeilung für die Unterrichts Angelegenheiten. 

Direktor: 

de la Croix, Wirkliher Geheimer Dber-Regierungd- Rath. 
(W. Karlsbad 33.) 

Bortragende Räthe: 

Linhoff, Geheimer Dber-Regierungd-Rath. — |. I. u. II. Abth. 
Wätzoldt, dsgl. (w. Maaßenfraße | 18.) 
von Wuflom, dögl. — |. I. u. Il. Abth. 
Dr. Schneider, bögl. (SW. Zempelbofer Ufer 32.) 
Beinert, dögl. — ſ. I u. U. Abth. 
Raffel, Sal. (W. Zietenſtraße 6. B.) 
Spieler, dögl. und bautechnifcher Rath, — f. I. u. II. Abth. 
Dr. Eifer, Geheimer Regiegunge— Rath. (W. Dornbergſtraße 3.) 
Zappen, dögl. — |. I. Abth. 

Hülfsarbeiter: 

Dr. Kügler, Regierungd-Rath. (w. Ruzfücflenhraße 44.) 
von Bremen, Regierungs-Afjellor. — |. I. Abth. 

IV. Abtheilung für die Medizinal⸗Angelegenheiten. 

Direftor: 

Lucanus, Unter-Staatdfefretär. — ſ. vorb. 

Vortragende Räthe: 

Se. Ercellenz Dr. von Lauer, Wirklicher Geheimer Ober⸗Medizinal⸗ 
Rath, Leibarzt Sr. Majeft. ded Kaiſers und Königs, General: 
Stab8-Arzt der Armee, ꝛc. (W. Murfgrafenftraße 53/54.) 

Dr. Frerichs, Geheimer Ober - Medizinal Rath und SProfeflor. 
(NW. Biemarditrafie 4.) 

Dr. Eulenberg, Geheimer DbersMedizinal-Rath. (SW. Zempel- 
bofer Ufer 3a.) 

Dr. Kerfandt, dögl. (SW. Tempelhofer Ufer 31.) 
Bahlmann, Geheimer Dber-Re epierunge- Rath. — f. J. u. Il. Abth. 
Beinert, dgl. — |. I. UI. u. III. Abth. 
Spieler, Geheimer Ober: Regierungd- und bautehnifcher Rath. 

\. 1. II. u. III. Abth. 
Dr. Stryecata, Geheimer Medizinals Rath. (SW. Schöneberger- 

raße 1 

Hülfßarbeiter: 
von Bremen, Negierungd-Affeffjo.. — ſ. I. IL. u. III. Abth. 

. 1" 
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Konfervator der Kunftdentmäler: 

von Debhn-Rotfelfer, Geheimer Regierungs- Rath. — |. I. u. 
II. Abth. 

— — 

Central⸗Bureau. 
(W. Behrenſtraße 72.) 

Lauer, Geh. Rechn. Rath, Vorſteher. 

Bau⸗Bureau. 

Spitta, Bauinſpektor. (W. Liigower Ufer 31.) 

Geheime Erpedition. 

Bater, Geb. Kanzl. Rath. (W. Yotsbamerftrafie 51.) 

Geheime Kalkulatur. 

Mernide, Geh. Rechn. Rath, Vorfteher. (W. Stegliterfiraße 63.) 

Geheime Regiftratur der Abtheilungen für die geiftlichen und 
Unterrichtd-Angelegenbheiten. 

Lauer, Geh. Rechn. Rath (f. vorh.), beauftragt mit den Geſchäften 
des Vorſtehers. 

Geheime Regiſtratur der Abtheilung für die Medizinal⸗ 
Angelegenheiten. 

Braufer, Geh. Kanzl. Rath, Vorfteher. (SW. Neuenburgerftraße 31.) 

Geheime Kanzlei. 

Reich, Kanzl. Rath, Geh. Kanzleidireltor. (C. Linienfiraße 69.) 

Generalkaſſe des Miniſteriums. 

Rendant: Haſſelbach, Rechn. Rath. (Schöneberg, Hauptfiraße 74.) 

Wiſſenſchaftliche Deputation für das Medizinalweien. 

Direktor: 
Se. &re. Dr. Sydow, Präfident, Wirt. Geh. Rath, Direktor der 

Hauptverwaltung der Staatdö-Schulden. (SW. Oranienftraße 92—93.) 

Ehrenmitglied: 
Dr. Houſſelle, Wirkliher Geheimer Ober-Medizinal-Rath. 

Mitglieder: 
Dr. Virchow, Geheimer Medizinal-Rath und Profeffor. 

«= Hofmann, Geheimer Regierungs-Rath und Profeffor. 
e Bardeleben, Geheimer Medizinal-Rath und Profeſſor. 
. Duinde, Geheimer Medizinal-Ratb. 
⸗Skrzeczka, Geheimer Medizinal-:Rath und Profeflor. 
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Dr. Eulenberg, Geheimer Ober-Medizinal⸗Rath. 
-Weſtphal, Profeſſor. 
-Kerſandt, Geheimer Ober-Medizinal-Rath. 
s Schröder, Profeſſor. 
- von Bergmann, Geheimer Medizinal:Rath und Profeffor. 
(Eine Stelle 3. 3. unbejept.) 

Techniſche Kommiſſion für pharmazeutifhe Angelegenheiten. 

Vorſitzender: 

Dr. Kerſandt, Geheimer Ober-Medizinal⸗Rath. 

Mitglieder: 
Kobligk, Apothekenbeſitzer. Dr. Kortüm, Apothekenbeſitzer. 
Dr. Schacht, dsgl. Hobe, dsgl. 

Zaudes-Rommiffion zur Berathung über Verwendung des Fonds zur 
Beförderung der monnmentalen Malerei und Plaſtik zu Berlin. 

K. Beder, Profefl., Geſchichtsmaler, 3. 3. Präfident der Akademie 
der Künjte zu Berlin. 

NR. Begas, Profefl., Bildhauer, Senator der Akademie der Künfte 
zu Berlin. 

Ende, Baurath, Senator der Akademie der Künfte, Profeff. an der 
techniſchen Hochſchule zu Berlin. 

Se. Exc. Dr. von Goßler, Kanzler ded Königreihd Preußen, 
Dberekandeögerichte-Präfident zu Königsberg. 

Dr. Grimm, ordentl. Profefj. an der Univerfität zu Berlin. 
Heyden, Baurath, Senator der Akademie der Künfte zu Berlin. 
Hünten, Profeſſ., Geſchichtsmaler zu Düfleldorf. 
Janßen, Profeſſ., Geſchichtsmaler, Lehrer an der Kunftafademie 

zu Düfjeldorf. 
Dr. Zordan, Geh. Neg. Rath, auftrw. Direktor der National: 

Galerie zu Berlin. 
Mar Schmidt, Profefl., Landfchaftämaler, Kehrer an der Kunftafa- 

demie zu Königdberg. 
Sul. Schrader, Profeſſ., Geſchichtsmaler, Senator der Akademie 

der Künfte zu Berlin. 
Steffeck, Profell., Direktor und erfter Lehrer an der Kunſtaka⸗ 

demie zu Königsberg. 
von Werner, Profefl., Geſchichtsmaler, Direktor der akademiſchen 

Hochſchule für die bildenden Künfte und Senator der Ata- 
demie der Künfte zu Berlin. 

Wittig, Profeff., Bildhauer, Lehrer an der Kunftalademie zu 
Düffeldorf. 

A. Wolff, Profeff., Bildhauer, Senator der Akademie der Künfte 
& Berlin. 

(Zwei Stellen 3. 3. unbejept.) 
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Königliche Turnlehrer⸗Bildungsauſtalt zu Berlin. 
(SW, Kriebrichfiraße 229.) 

Direktor: 

MWäpoldt, Geheimer Ober-Regierungd-Rath. 

Lehrer: 

Dr. Euler, Unterrichts-Dirigent, Profeffor. 
Eckler, zugleih Bibliothekar. 

Königliches evangelifches Lehrerinnen-Seminar, Bonvernanten- 
Juſtitut und Peufionat zu Droyfig bei Zeig. 

Direktor: Kriginger. 

B. Die Königlichen Provinzialbehörden für die Unterrichts- 
Verwaltung. 

Anmerftungen. 

1. Bei den Regierungslollegien, bezw. den betreffenden Abtheilungen berfel- 
ben werben nachftehend außer den Dirigenten nur die ſchulkundigen Mitglieder 
aufgeflihrt, und dasjelbe geicieht in der Provinz Hannover bei ben Konfiflorien, 
bezw. den Abtheilungen berfelben. 

2. Die bei den Regierungen angeftellten Regierungs- und Schnlräthe find, 
nah Maßgabe ihrer Funktionen, auch Mitglieder des Provinziat- Schullollegiums. 

I. Provinz Oftpreußen. 
1. Oberpräfident zu Königsberg. 

Dr. v. Schliedmann. 

2. Provinzial-Schultollegium zu Königsberg. 

Präfident: Dr. v. Schliedmann, Oberpräftdent. 
Direltor: Studt, Reg. Präfident. 
Mitglieder: D. Dr. Schrader, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath. 

Gamlid, Provinz. Schulrath. 
Teplaff, Neg. Affeff., mit Wahrnehmung der Befhäfte des 

Juſtiziars und Verwalt. Rathes beauftragt. 

3. Regierung zu Königsberg. 

a. Regierungs⸗Präfident. 

Studt. 

b. Regierungs⸗Kollegium. 
Abtheilung filr Kirchen- und Schulweſen. 

Dirigent: Meier, Ob. Reg. Rath. 
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Reg. Räthe: Jüttner, N; u. Schulrath. . 
Siegert, d8 

Hulfdarbeiter: Rothe, Divifiond-Dfarrer. 

4. Regierung zu Öumbinnen. 

a. Regierungd-Präfident. 
Steinmann. 

b. Regierungd- Kollegium. 
Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen. 

Dirigent : Dodillet, Db. Reg. Rath. 
Reg. Räthe: Riſch, Meg. u. Schulrath. 

Hielſcher, dögl. 

II. Provinz Weftpreußen. 

1. Oberpräfident zu Danzig. 

v. Ernitb aufen. 

2. Provinzial-Schulkollegium zu Danzig. 

Präfident: v. Ernſthauſen, Ober-Präfident. 
Direktor : (fehlt 3. 3.) 
Mitglieder: Dr. Kru u Provinz. Schulrath. 

Dr. Kayſer, dögl., Profefl. 
Schellong, Reg Rath, Zuftiztar u. Verwalt. Rath. 

3. Regierung zu Danzig. 

a. Regierungs-Präfidend. 

(fehlt 3. 3.) 
b. Regierungsd-Kollegium. 

Abtheilung für Kirchen- und Schulmefen. 

Dirigent: Zimmermann, Ob. Reg. Rath. 
Neg. Räthe: Tyrol, Reg. u. Schulraih. 

Pollok, d8gl. 

4. Regierung zu Marienwerder. 

a. Regierungd-Präfident. 
Schr. v. Maſſenbach. 

b. Regierungd-Kollegium. 
Abtheilung für Kirchen- und Schulwefen. 

Dirigent: Gedike, Ob. Reg. Nath. 
Reg. Räthe: Henate, Reg. u. OS hulrath. 

Schulz, dsgl. 
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III. Provinz Btandenburg. 

Dberpräfident zu Potödam. 
Se. Exc. Dr. Achenbach, Staatöminifter, zugleich Ober- 

präfident des Stadtfreiled Berlin. 

2. Provinzial-Schulkollegium zu Berlin 
für die Provinz Brandenburg und den Stadtkreis Berlin. Demfelben ift außer 
ben Angelegenheiten ber höheren Unterrichtsanftalten und ber Seminare auch das 

Elementarſchulweſen der Stadt Berlin Übertragen. 

Präfident: 

Dirigent: 

Mitglieder : 

Shrenmitglieder: 

Se. Exc. Dr. Achen bach, Staatsminifter, Obere 

van ö i Peg. Rath dem R Herwig, ©e eg. Rath (mit dem Range der 
Näihe II I. Kl.). g 

Dr. Klix, — * Schulrath, Geh. Reg. Rath. 
Wetzel, on Schulrath. 
Techow, Reg. Rath, FJuſtigiar u. Verwalt. Rath. 
Gruhl, Drooinb. Schulrath. 
neigenan, Geb. Ob. Reg. Rath a. D. 
Dr. Kießling, Geb. Reg. Rath, Prof., Gymnaf. 

Direlt. a. D. 

3. Regierung zu Potddam. 
a. Megierungd-Präfident. 

v. Neefe. 

b. Regierungs- Kollegium. 
Abtheilung file Kirhen- und Schulmwefen. 

Dirigent: Bergius, Ob. Reg. Rath. 
Neg. Räte: Eismann, Reg. u. Schulrath, Konfift. Rath. 

(eine Stelle 3. 3. unbeſetzt.) 

4. Regierung zu Franffurt a. / O. 

a. Negierungs-Präfident. 
v. Heyden. 

b. Regierungd- Kollegium. 
Abtheilung für Kirchen- und Schulwefen. 

Dirigent: NRüppell, Ob. Reg. Rath. 
Neg. Räthe: Schumann, Peg. u. Schulrath. 

beiben del. 

Provinz Pommern. 

—— zu Stettin. 

(fehlt z. 3.) 
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2. Provinzial-Schullollegium zu Stettin. 

Dräfident: (fehlt 3. 3.) 
Direktor: Wegner, Reg. Präfident. 
Mitglieder: Vettin, Konfift. Rath, Zuftiziar u. Verw. Rath 

(im Nebenamte). 
Dr. Behrmann, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath. 
Schultz, Provinz. Schulrath. 

3. Regierung zu Stettin. 
a. NRegierungs-Präfident. 

Megner. 

b. Regierungs-Kollegium. 
Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen. 

Dirigent: Dpip, Ob. Reg. Rath. 
Reg. Räthe: Dittrich, Reg. u. Whulrath, Konſiſt. Rath. 

Königk, Reg. u. Schulrath. 

4. Regierung zu Köslin. 

a. Regierungs-Praſident. 

(fehlt z. 3.) | 
b. Regierungd- Kollegium. 

Abtheilung für Kircheu⸗ und Schulweſen. 

Dirigent: Böttcher, Ob. Reg. Rath. 
Reg. Räthe: Kahle, Reg. u. Sculcath, 

Anderjon, dgl. 

5. Regierung zu Stralfund. 

a. Negierungsd-Prafident. 

Graf v. Behr-Negendanf. 

b. Kollegium. 
Reg. Räthe: v. Kattorff, Ob. Reg. Rath, Stellvertreter des Prä- 

fidenten. 
Cremer, Reg. u. Schulrath. 

V. Provinz Pofen. 

1. Oberpräfident zu Pofen. 

Se. Exc. v. Günther, Wirk. Geh. Rath. 

2. Provinzial-Schulkollegium zu Pojen. 

Dräfident: Se. Exc. v. Günther, Oberpräfident, Wirkl. Geh. Rath. 
Direktor: dv. Sommerfeld, Reg. BVice-Präfident. 
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Mitglieder: Polte, Provinz. Schulrath. 
Tſchackert, dsgl. 
Dr. Kügler, Reg. Fatw Juſtiziar u. Verwalt. Nath. 

(Beurlaubt, ſ. S. 3.) 

3. Regierung zu Pojen. 

a. Präfidium. 

Präfident: Se. Fe v. Günther, Oberpräfident, Wirkt. Geh. 

Bice-Präfident: v. Sommerfeld. 

b. Kollegium. 
Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen. 

Dirigent: Grifebadh, Ob. Reg. Rath. 
Reg. Räthe: rufe, Reg. u. Schulrath. 

Dr. Dittmar, dögl. 
Stladny, dögl. 

4. Regierung zu Bromberg. 

a. Präfidium. 

Präfident: Tiedemann. 

b. Kollegium. 
Abtheilung fiir Kirchen⸗ und Schulmelen. 

Dirigent: Dtto, Ob. Reg. Rath, 
Meg. Räthe: Lic. Shmidt, Reg. u. Schulrath. 

Zungflaaß, veg l. 
Hülfsarbeiter: E be r —38 — :Schulinfpeltor. 

VI Provinz Schlefien. 

1. Oberpräfident zu Breslau. 

Se. Exc. v. Sey dewitz, Wirkt. Geh. Rath. 

2. Provinzial-Schulftollegium zu Bredlau. 

Dräfident: v. Seydewip, Oberpräfident, Wirkl. Geb. Rath. 
Direltor: ehr. Zunder v. Ober-Conreut, Reg. Präftdent. 
Mitglieder: Dr. Sommerbrodt, Provinz. Schulvath, Geh. Reg. 

Rath. 
s nen Math. ow, Suftiziar u. Verwalt. Rath, Geb. 

Ne 
Sander Res. 1. Schulrath. 
Dr. Slawitzki, Provinz. Schulrath. 
(eine Stelle z. Z. unbeſetzt.) 
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3. Regierung zu Bredlau, 
a. Regierungd-Prüfident. 

Freiherr under v. Ober-Conreut. 

b. Regierungs-Kollegium. 
Abtheilung für Kicchen- und Schulwefen. 

Drgnt: Schmidt, Db. Rey. Rath. 
Reg Räthe: Sander, Reg. u. Schuirath. 

Seidel, dögl. 
Dr. Finger, dsgl. 

4. Regierung zu Liegnip. 

a. Regierungsd-Präfident. 

Schr. v. Zedlitz-⸗Neukirch. 

b. NRegierungd- Kollegium. 
Abtbeilung für Kirchen und Schufwefen. 

Dirigent: v. Seydewip, Ob. Reg. Rath. 
Reg. Räthe: Bod, Reg. u. Schulrath. 

Giebe, dögl. 

5. Regierung zu Oppeln. 
a. NRegierungd- Präfident. 

Graf v. Zedlitz-Trützſchler. 

b. Regierungd- Kollegium. 
Abtheilung für Kirchen und Schulwefen. 

Dirigent: Frhr. v. Dörnberg, Ob. Reg. Rath. 
Reg. Rätbe: Prange, Reg. u. Schulrath. 

Schylla, dsgl. 
(eine Stelle z. Z. unbeſetzt.) 

VII. Provinz Sachſen. 
1. Oberpräſident zu Magdeburg. 

v. Wolff. 

2. Provinzial-Schulkollegium zu Magdeburg. 
Präfident: v. Wolff, Oberpräſident. 
Direktor: v. Wedell, Reg. Präfident. 
Mitglieder: Dr. Göbel, Provinz. Schulrath. 

« Xodt, dögl. 
Menged, Reg. u. Schulrath. 
Nipe, Konfift. Rath, Juſtiziar. 
Schuppe, Reg. Rath, Verwalt. Rath. 
(eine Stelle ;. 2 unbejeßt.) 
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3. Regierung zu Magdeburg. 

a. Regierungd-Präfident. 
v. Wedell. 

b. Regierungs- Kollegium. 
Abtheilung filr Kirchen- und Schulweſen. 

Dirigent: Scheffer, Ob. Reg. Rath. 
Meg. Räthe: Menges, Reg. u. Schulrath. 

Kannegießer, dsgl. 

4. Regierung zu Merfeburg. 
a. Regierungd-Präfident. 

v. Dieft. 

b. Regierungsd-Kollegium. 
Abtheilung fiir Kirchen- und Schulweſen. 

Dirigent: Schede, Db. Reg. Rath. 

Reg. Räthe: » aupt, Reg. u. Schulrath. 
Dr. Lauer, dsgl. 

5. Regierung zu Erfurt. 
a. Regierungd-Präfident. 

v. Kamptz. 
b. Regierunge- Kollegium. 

Abtheilung fiir Kirchen: und Schulwelen. 

Dirigent: v. Tzſchoppe, Ob. Reg. Rath. 
Meg. Rath: Hardt, Reg. u. Schulrath. 

Außerdem ift bei der "Abtheitung beichäftigt : 
Nagel, Divifionspfarrer. 

VII Provinz Schleswig-Holftein. 

1. Oberpräfident zu Schleswig. 
Steinmann. 

2. Provinzial-Schulkollegium zu Schleswig. 

Präfident: Steinmann, Oberpräfident. 
Mitglieder: Dr. Schneider, Reg. u. Schulrath. 

⸗Lahmeyer, Provinz. Sculrath. 
Bartels, Reg. Affeffor, mit Wahrnehmung der Ge- 

ſchäfte des Juſtiziars u. Verwalt. Rathes beauftragt. 

3. Regierung zu Schleswig. 
a. Präſidium. 

Präfident: Steinmann, Oberpräſident. 
Vice⸗Praͤſident: Koch. 
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b. Kollegium. 
Abtbeilung für Kirchen- und Schulwefen. 

Dirigent: v. Rumohr, Ob. Reg. Rath. 
Meg. Räthe: Dr. Schneider, Reg. u. Schulrath. 

Kaftan, dsgl. 

IX. Provinz Hannover (mit dem Jadegebiete). 

1. Dberprafident zu Hannover. 

Se. Exc. v. Leipziger, Wirkt. Geh. Rath. 

2. Provinzial-Schulfollegium zu Hannover. 

Präfident: v. Leipziger, Oberpräfident, Wirk. Geh. Rath. 
Direltor: Rautenberg, Ob. Reg. Rath (auftragäw.). 
Mitglieder: Spieler, Provinz. Schulrath. 

Dr. 2 agemann, dögl., Profefl., zu Hildesheim. 
reiter, Provinz. Schulrath. 

» Biedenweg, Reg.Rath, Juſtiziar ge Verwalt. 
ath. 

-Häckermann, Provinz. Schulrath. 

3. Konſiſtorien. 

A. Eodangeliſch-lutheriſche und reformirte Ronſiſtorialbehörden. 

a. Konfiftorium zu Hannover. 
Abtheilung für Vollsſchulſachen. 

Direktor: Bödeker, Konfift. Direktor. 
Borfigender: Rautenberg, Ob. Reg. Rath, Stellvertreter des 

Direktors. 
Mitglieder: Leverkühn, Reg. u. Schulrath. 

Pabſt, dsgl. 
Böckler, dsgl. 
Lange, Konſiſt. Rath. 

b. Kloſter Loccum. 
(Demfelben ſtehen im Stiftsbezirke Konſiſtorialrechte zu.) 

Abt: D. Uh lhorn, Ob. Konſiſt. Rath. 

c. Konſiſtorium zu Stade. 
Abtheilung für Volksſchulſachen. 

Direktor: v. Müller, Landgerichts-Präſident (auftragsw.). 
Mitglieder: Küfter, General-Superintendent. 
J Nienaber, Konſiſt. Rath. 
Yulfdarbeiter: Dierde, SeminarsDireftor. 
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d. Konfiſtorium zu Osnabrück. 
Abtheilung für Volkeſchulſachen. 

Direftor: Heidenreih, Reg. Rath. 
Mitglied: Mauerdberg, Konfilt. Rath, Paftor zu Georgs⸗ 

Marien-Hütte (auftragsw.). 
Hülfßarbeiter: Dr. Jüngling, Seminar-Direftor. 

Heinroth, Landridter, rechtöfundiged Mitglied. 

e. Konliftorium zu Aurid. 
Abtheilung für Vollkoſchulſachen. 

Direktor: Brandis, Landgerichts-Rath (auftragdw.). 
Mitglieder: Müller, Reg. u. Sculrath. 

Dierkſen, Amtörichter, rechtskundiges Mitglied. 

f. Konfiftorium zu Dtterndorf. 
Abtheilung für Bollsfchulfachen. 

Diretorium: Softmann, Kreishauptmann zu Otterndorf, mit 
der Führung des Direftoriumd beauftragt. 

Mitglieder: Bräß, Superintendent zu Neuenkirchen, geiftl. Affefjor. 
Hinterthür, dögl. zu Lüdingworth, dögl 

g. Oberkirchenrath zu Nordhorn. 

Direktor: Henſchen, Dbergerichtöratb 5. D., zu Osnabrück 
(auftragsw.). 

Mitglieder: Müller, Reg. u. Schulrath zu Aurich (auftragew.). 
Koppelmann, Prediger zu Schüttorf (auftragsmw.). 
Lucaſſen, dögl. zu Neuenhaus (auftragdw.). 

B. Ratholiſche Konfiftorialdehörden. 

a. Konfiftorium zu Hildeöheim. 

Direktor: Dr. Werner, Ob. Konſiſt. Rath. 
Mitglied: D. Hagemann, Provinz. Schulrath (auftragsw.). 

b. Konſiſtorium zu Osnabrück. 
Direktor: Wüſtefeldt, Konſiſt. Rath (auftragsw.). 
Mitglieder: Thiele, Konſiſt. Rath, Pfarrvikar zu St. Johann. 

Dr. Brandi, Konſiſt. Rath. 

X. Provinz Weſtfalen. 

1. Oberpräſident zu Münſter. 

(fehlt z. 3.) 

2. Previnzial-Schulkollegium zu Münſter. 

Präſident: (fehlt z. 3.) 
Direktor: v. Liebermann, Rey. Vice⸗Präſident. 
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Mitglieder: Dr. Smend, Reg. u. Schulrath, Konfift. Rath. 
⸗Schultz, Provinz. Schulrath, Geh. Neg. Rath. 
Mirus, Reg. Rath, Verwalt. Rath. 
Dr. Probft, Provinz. Schulrath. 

: van Endert, Reg. u. Schulrath. 
v. Weſthoven, Konfilt. Rath, Zuftiziar. 

3. Regierung zu. Münfter. 

a. Präfidium. 

Präfident: (fehlt 3. 3.) 
Bice-Präfident: v. Liebermann. 

b. Kollegium. 
Abtbeilung bes Innern. 

Dirigent: v. Biebahn, Ob. Reg. Rath. 
Reg. Räthe: Dr. Smend, Reg. u. Schulrath, Konfift. Rath. 

= van Endert, Reg. u. Schulrath. 

4. Regierung zu Minden. 

a. Präfidium. 

Praͤfident: v. Pilgrim. 

b. Kollegium. 
Abtheilung des Innern. 

Dirigent: v. Schierſtedt, Ob. Reg. Rath. 
Reg. Räthe: Dreps, Res u. Schulrath. 

Voigt, degl. 

5. Regierung zu Arnöberg. 

a. Megierungd-Prafidium. 
Präfident: v. Roſen. | 

| b. Kollegium. 
Abtheilung für Kirchen und Schulweſen 

Dirigent: Lucanus, Db. Reg. Rath. 
Reg. Räthe: Dr. v. Ciriacy-Wantrup, Reg. u. Schulrath. 

=» MRoß, dsgl. 

XI Provinz Heflen-Raflau. 

1. Oberpräfident zu Kafjel. 

. Graf zu Eulenburg, Staatöminifter. 9 m 3 
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2. Provinztal-Schulfollegium zu Kaffel. 
Borfigender: Se. Exc. Graf zu Eulenburg, Staatöminifter, 

Oberpräfident. Ä 
Stellvertreter: v. Brauchitſch, Reg. Vice-Präfident. 
Mitglieder: Dr. Rump el, a, Doing. Schulrath. 

Kretſchel, d 
Mittler, Ara u. Geh. Reg. Rath, auftragsm. 

Zuftiztar u. Berwalt. Rath. | 

3. Regierung zu Kafjel. 
a. Präſidium. | 

Präfident: Se. Ere. Straf zu Eulenburg, Staatöminifter, 
Oberpräfident. 

Bice-Präfident: v. Brauchitſch. 

b. Kollegium. 
Abtheilung fiir Kirchen und Schulweien. 

Dirigent: Mittler, Ober: und Geb. Neg. Rath. 
Neg. Räthe: halle, Meg. u. Sculrath. 

Dr. Faldenheiner, dögl. 
Außerdem ift bei der Abtheilung beichäftigt: 

Dr. Auth, Gymnaf. Oberlehrer. 

4. Regierung zu Wiesbaden. 
a. Regierungd-Präfidium. 

Präfident: v. Wurmb. 

b. Kollegium. 
Abtheilung für Kirhen- und Schulwejen. 

Dirigent: de la Croix, Db. Reg. Ruth. 
Reg. Räthe: Bayer, Reg. u. Schulrath, Konfift. Rath. 

Dr. v. griden, Reg. u. Schulrath. 

XII. Rheinprovinz. 

1. Oberpräſident zu Koblenz. 
Se. Exc. Dr. v. Bardeleben, Wirkl. Geh. Rath. 

2. Provinzial⸗Schulkollegium zu Koblenz. 
Präſident: Se. Exc. Dr. v. Bardeleben, Oberpräſident, Wirkl. 

Geh. Rath. 
Direktor: Frhr. v. Berlepſch, Reg. Vice-Präfident. 
Mitglieder: Dr. Höpfner, Provinz. Schulrath. 

inni unig dögl. 
ogt, dögl. 

⸗ Wendland, van! 
Klingholz, Rey. ſſeſſ, mit Wahrnehmung der 

Juſtiziar⸗ u. Verwaltungsraths-Stelle beauftragt. 
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3. Regierung zu Koblen;. 
a. Präfidium. 

Yräfident: Se. Exc. Dr. v. Bardeleben, Oberpräfident, 
Wirkl. Geh. Rath. 

Vice-Präfident: Frhr. v. Berlepſch. 

b. Kollegium, 
Abtheilung des Innern. 

Dirigent: Köhn v. Jaski, Db. Reg. Rath. 
Reg. Räthe: Dr. Bezzenberger, Reg. u. Schulcath. 

(eine Stelle 3. 3. unbefept.) 

4. Regierung zu Düfjelborf. 
a. Prafidium. 

Präfident: v. Hagemeifter. 

b. Kollegium. 
Sam für Kirchen: Pi nd 

Dirigent: v. Süp, Ob. Reg. 
Reg. Räthe: Dr. Ds hoff, Ken, u. Rdulrath. 

Hildebrandt, dsgl. 
Dr. Rovenhagen, dogl. 

5. Regierung zu Köln. 
a. Praſidium. 

Prafident: v. Bernuth. 

b. Kollegium. 
Abtheilung des Innern. 

Dirigent: v. Guionneau, Ob. Reg. Rath. 
Reg. Räthe: Str! chütz, Meg. u. Schulrath. 

Dr. Schönen, dägl. 

6. Regierung zu Trier. 
a. SPräfidium. 

Präfident: Naife. 

b. Kollegium. 
ns des Innern. 

Dirigent: (fehlt 3. 3.). 
Reg. Räthe: Dr. Kellner, Peg. u. Schulrath, Geh. Reg. Rath. 

⸗ Schumann, Meg. u. Schulrath. 

7. Regierung zu Aaden. 
a. Präfidium. 

Präfident: Hoffmann. 

1883. 2 
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b. Kollegium. 
Abtheilung des Innern. 

Dirigent: v. d. Moſel, Db. Reg. Rath. 
Meg. Räthe: Stövelen, Reg. u. Schulrath, Geh. Reg. Rath. 

Glasmachers, Reg. u. Schulrath. 

XII. Hohenzollernſche Lande. 

Regierung zu Sigmaringen. 
a. Drafidium. 

Präfident: Graaf. 

b. Kollegium. 

Peg. Räthe: v. Longard, Reg. Rath, Stellvertreter des Präfidenten. 
Kohler, Reg. u. Schulrath. 

C. &reis-Scyulinfpekteren. 

I. Provinz Oftprenßen. 

1. Regierungsbezirt Rönigöberg. 

a. Ständige Kreid-Schulinfpeftoren. 
1. Bartid zu Reidenburg. 
2. Kob ⸗DOſterode. 
3. Dr. Rohrer ⸗Ortelsburg. 
4. Schlicht . Nöflel. 
5. Schröder . Pröfuld, Krs Diemel. 
6. Seemann e Braundberg. 
1. Spohn s Allenftein. 
8 Tarony « Heilöberg. 
9. Bigourour ⸗Wartenburg, Krs Allenftein. 

10. (3 2. erledigt) = Guttftadt, Krs Heilöberg. 

b. Kreids-Schulinipeltoren im Nebenamte, 
1. Bandiſch, Pfarrer zu UÜderwangen, Krs Pr. Eylau. 
2. Corſepius, degl. :s Shönbrud, Krs Friedland. 
3. Eildberger, Superintend. = Königöberg. 
4. %riefe, dögl. ⸗ — Eylau. 
5. Dr. Gebauer, dsgl. s Medenau, Krs Fiſchhauſen. 
6. Habrucker, dsgl. e Memel. 
7. Henke, Pfarrer ⸗Poörſchken, Kr Heiligenbeil. 
8 Horn, Superintend. e Pomwunden, Krs Königdberg. 
9, Jamrowski, Pfarrer + Silberbad, Krs Mohrungen. 
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. gindner, Pfarrer 
. Merleder, Superintend. = 
‚ Pihier, Superint. Verweſ.⸗ Nordenburg, Krd Gerdauen. 
. Schröder, Pfarrer ⸗ 
. Weſtphal, dsgl. « Drengfurth, Krs Raſtenburg. 
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. Kittland, Pfarrer zu Kremitten, Krs Wehlau. 

. Klapp, Superintend. s Raftenburg. 

. Krufenberg, döogl. « BPrb. Holland. 
Kühn, Superint. Verwef. =» Laukiſchken, Krs Labiau. 
Lackner, Diakonus = Königsberz. 

⸗Gr. —** Krs Mohrungen. 
Fiſchhauſen. 

Eichhorn, Krs Prß. Eylau. 

2. Regierungsbezirk Gumbinnen. 
a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 

. Hafemann zu Ingerburg. 
Heyſe Lötzen. 
Dr. Korpjuhn Marggrabowa, Krs Oletzko. 
Pensky Darkehmen. 
Richter ⸗Heydekrug, kommiſſariſch. 
Sternkopf ⸗Inſterburg. 
Tiedtke Pillkallen. 
(3. 3. erledigt) ⸗Tilſit. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Griedemann, Pfarrer zu Kraupiſchken, Krs Ragnit. 

vw oe 

. Berg, dsgl. ⸗Sensburg. 

.v. Herrmann, dsgl. 
. Johannesſon, Superintend. = Stallupönen. 
Lucks, dögl. e 

. Shrader, dögl. s Ragnit. 
. Siemienowöli, dägl. . —* 
„älter, dögl. ⸗ aunisburg 

Borzymmen, Krs Lyck. 

Skaisgirren, Krs Niederung. 

—58— post. ⸗Seeheſten, Krs Sendburg. 
DREH = Goldap. 

3. erh. für Gumbinnen. 

II. Provinz Weftprenpen. 
1. Regierungdbezirt Danzig. 
a. Ständige Kreid-Schulinipektoren. 

Dr. Brabänder zu Pr. Stargardt. 
Konjalit » Neuftadt W./Prp. 
Nitſch » Berent. 
Dr. Scharfe » Danzig. 
Schellong s Reuftadt W./ Prß. 
Schmidt -Karthaus. 
(3. 3. erledigt) s Drb. Stargardt II. 
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b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Bader, Dekan 
Os 

Bote, Superintend. Danzig. 
Kähler, Superintend. Neuteich. 
Krüger, dögl. Elbing. 
Luckow, Pfarrer Karthaus. 
Mootz, dsgl. Fiſchau, Krs Marienburg. 
Quiring, odsgl. Ladekopp, dsgl. 
Schaper, dsgl. Wotzlaff, Laudkrs Danzig. 
Wagner, Dekan -Elbing. 
Wien, dögl. Marienburg. 

2. Regierungdbezirt Marienwerder. 
a. Ständige Kreie-Schulinipelktoren. 

“ u R “ [11 11} [11 

v 

Bajohr zu Strasburg W./Prp. 
Dr. Cyranfa - Schwep. 
Demifdheit - Kulm. . 
Gerner ⸗Pryß. Kriedland, IKrs Schlochau. 
Dr. Hatwig = &latow. 
Sllgner ⸗Tuchel. 
Dr. Kaphahn-Graudenz. 
Karaſſek - Marienwerder. 
Schröter ⸗Thorn. 
Streibel ⸗Neumark, Krs Löbau. 
Treichel »Schlochau. 
ubl ⸗Konitz. 
Weiſe ⸗Dtſch Krone. 
Dr. Zint : Gtuhm. 

b. Ktreid-Schulinfpeftoren im Nebenamte. 

Rudnid, Superintendent zu Freiftadt, Krs Roſenberg. 

III. Provinz Brandenburg. 

1. Stadt Berlin. 

a. Ständige Kreids-Schulinfpektoren. 
Keine. 

b. Kreid-Schulinipeftoren im Nebenamte. 

Dr. Berthold, ftädtifher Schulinfpeftor. 
Dr. Diefterweg, dsgl. 
d'Hargues, dögl. 
Dr. Jonas, dsgl. 
Dr. Krähe, dögl. 

u Ziegenhagen, Krs Marienburz. 
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Reinecke, ftädtifcher Schulinipeftor. 
Schillmann, dsgl. 
Dr. Zwick, dsgl. 

2. Regierungsbezirk Potsdam. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 
Dr. Zieg, zu Berlin (für Landſchulen in der Umgebung von 

Berlin). 

b. Kreid-Schulinipeftoren im Nebenante. 

Bartuſch, Superint. Berw. zu Dobbrifow, Krs Jüterbog⸗ 

Beckmann, Superintend. 
Beyer, Erzprieſter 
Boine, dsgl. 
Breeft, Dberpfarrer 
Büchſel, Superintend. 
Deegener, dgl. 
Dreſſel, Pfarrer 
Engeid, Superintend. 
Kittbogen, dsgl. 
Glokke, dsgl. 
Golling, dögl. 
Heydler, dsgl. 
Höhne, Superint. Verw. 

- Hollefreund, Superintend. 
. Hofemann, Pfarrer 

Kober, Superintend. 
. Kollberg, dsgl. 

Krätfchell, degl. 
Krüger, dögl. 

. Lange, dsgl. 
Lorenz, Pfarrer 
Meyer, Superintend. 
Mühlmann, din. 
Müller, Oberprediger 
Müller, Superintend. 
Niedergefäße, digl. 
Ritzſch, dögl. 
Petrenz, degl. 
Pepholg, dsgl. 
Pezold, Superint. Verweſ., 
Pfeiffer, Superintend. 
Dr. Pfeiffer, dsgl. 
Piſchon, dägl. 

= 

* 

* 
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Luckenwalde. 
Chriſtdorf, Krs Oftpriegnip. 
Potsdam. 
Wittenberge. 
Wilsnack. 
Niederfinow, Krs Angermünde. 
Alt-Landöberg. 

: Saarmund, Krs Zauch-Belzig. 
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Flieth, Krs Templin. 
Dahme. 
Rathenow. 
Dom Brandenburg. 
Buchholz, Krs Oſtpriegnitz. 
Fahrenwalde, Krs Prenzlau. 
Granſee. 
Malchow, Krs Niederbarnim. 
Kietz, Krs Weſtpriegnitz. 
Brandenburg a. / H. 
Kyritz. 
Manker, Krs Ruppin. 
Teltow. 
Prenzlau. 
Baruth. 
Belzig. 
Charlottenburg. 
Beeskow. 
Schwedt a./D. 
Strasburg U. / M. 
Templin. 
Potsdam. 

Archidiakonus zu Spandau. 
zu Luckenwalde. 
« Wufterhaujen a./D. 
s Treuenbriegen. 
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Ragufe, Superintend. zu 
Raſcher, dgl. ⸗ 
Reifenrath, dögl. 
Rutzen, d8sgl. 
Lic. Saran, dogl. 
Schmidt, dsgl. 
Schumann, dogl. 

Schwartz, degl. 
Sior, dögl. 
Dr. Stürzebein, d8gl. 
Stumpf, degl. 
Walter, dögl. 
Megener, dögl. 
Werner, dsgl. 
Wettich, Beigeordneter ıc. 

w 
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Biefenthal. 
Storkow. 
Bornim, Krs Oſthavelland. 
Putlitz. 
Zehdenick. 
Mittenwalde. 
Königs-Wuſterhauſen, Krö 

Teltow. 
Fehrbellin. 
Havelberg. 
Nauen. 
Angermünde. 
Gramzow, Krs Angermünde. 
Brandenburg a. / H. 
Wittenberge. 
Havelberg, proviſor. 

Wilke, Superint. Verw., Oberpfarrer zu Beelitz. 
Winkler, Erzprieſter zu 
Witte, Superintend. ⸗ 

Frankfurt a./D. 
Freienwalde a. O. 

3. Regierungsbezirk Frankfurt. 
a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 

Keine. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Bamler, Oberpfarrer zu 
Beyer, Superintend. ⸗ 
Dr. Borgius, dsgl. 
Broniſch, Pfarrer ⸗ 
Diedrich, dsgl. 
Ebeling, Superintend. ⸗ 
Genſichen, dsgl. 
Hengſtenberg, dögl. 
Kleedehn, dögl., Konſiſt. Rath 
Klingebeil, Superintend. 
Lic. Kreibig, dögl. 
Kubale, Pfarrer 
Kühn, dögl. 
Lehmann, Superintend. 
Lünen, dögl. 
Maſſalien, dögl. 
Pätz, dgl. 
Petri, dögl. 
Petri, dsgl. 
Reichert, dögl. a a8 8 vv Don m 

Seelow, Krs Lebus. 
Buchholz bei Fürſtenwalde. 
Frankfurt a. /O., interimift. 
Kolkwitz bei Kottbus. 
Wellmitz, Krso Guben. 
Kottbus. 
Berg vor Kroſſen a. /O. 
Sonnewalde, Krs Luckau. 
Podelzig, Krs Lebus. 
Sonnenburg. 
Arnswalde. 
Landsberg a./W. 
Frankfurt a./D. 
Müncheberg. 
Kalau. 
Sorau. 
Königsberg N. / M. 
Bobersberg. 
Küftrin. 
Reppen. 



- u 

. Droyfen, dögl. 
GEich ler, dsgl. 
. Friedemann, dgl. 

. Krägig, Srapriefter 

23 _ 
Röhridht, Superintend. zu Zuͤllichau. 
Rothe, dsegl. ⸗Groß⸗Breeſen bei Guben. 
Schmidt, dsgl. »Soldin. 
Schultz, Bice-General-Superintend. zu Lübben. 
Stange, Snperintend. zu Eulo bei Forſt. 
Stodmann, dögl. « Finſterwalde. 
Strumpf, dögl. s Landöberg a. / W. 
Zieße, dagl. = Spremberg. 
Tils, Pfarrer ⸗Oſtrow bei Zielenzig. 
Zzihabran, Supyerintend. = Pitfchen bei Uckro, Krökudaue. 
Ulridy, Erzprieſter Mühlbod bei Schwiebus. 

2. Walther, Superintend. -Schoͤnfließ NM. 
. Benzel, degli. ⸗ Friedeberg N. / M. 

Winkler, Erzprieſter ⸗Frankfurt aD. 
(3. 3. erledigt) für Neuzelle, Krs Guben. 
(3. 3. erledigt) « Landöberg II. 

IV. Provinz Pommern. 

1. Regierungdbezirt Stettin. 

a. Ständige Kreid-Schulinipeltoren. 

Keine. 

b. Kreis-Schulinipeltoren im Nebenamte. 

Berg, Oberpfarter zu Pyrip. 
Diemwip, Superintend. :» Labbuhn, Krs Regenwalde. 

⸗Wolgaft. 
- Wedermünde. 
«e Greifenberg i. Pomm. 

Gerde, dEgl. - Ujedom. 
Gerde, dögl. « Werben, Krs Pyrip. 
Brust, dogl. ⸗Neumark 1./Pomm. 
Haupt, d8gl. = Stargard 1./Pomm. 
Heberlein, Archidiakonus - Demmin, interimift. 
Hildebrandt, Pfarrer = MNepin, Krs Random, ini 

im 
Lic. Hoffmann, Superintend. » rauendorf, Krs Randow. 
Hüttner, dsgl. s Barnimdlow, Krs Randow. 
D. Jas pis, Gener.Superintend.- Gtettin. 
Klinde, Superintend. s Saloböhagen. 
Klopſch, dsgl. ⸗Naugard. 

⸗Paſewall. 
Kupke, Pfarrer ⸗NPaſewalk, interimift. 
Lenz, Superintend. - Wangertn. 
Meinhold, Pfarrer ⸗Kammin i./Pomm. 
Mittelhaufen, Superintend. » Treptow a. d. R. 
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M öhr, Superintendent 
Müller, dägl. . 
Priesnig, Erzprieiter 
Röber, Superintend. 
Schliep, degl. 
Schmidt, day. 
Sternberg, dägl. 
MWahrendorf, Pfarrer 
Wegener, Superintend. 
Wegner, dgl, 

zu Dramburg. 
«e Bahn. 
⸗Greifswald. 

Gollnow. 
Wollin i. Pomm. 

-Beyersdorf i. Pomm. 
- Kreienwalde- i. Pomm. 
⸗Anklam, interimift. 
- Treptow a. / Toll. 
« Daber. 

2. Regierungsbezirk Kößlin. 

a. Ständige Kreid» Schulinipektoren. 

Keine. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 
Braun, Superintend. zu 
Bauße, Dögl. ⸗ 

Gehrke, dögl. ⸗ 
v. Öterczewöli, Pfarrer - 
Henske, Superintend. ⸗ 
Herwig, dgl. ⸗ 
Hoppe, Pfarrer ⸗ 
Kloß, Superintend. ⸗ 
Krockow, dögl. 
Lindemann, od8sgl. ⸗ 
Maliſch, dsgl. ⸗ 

Mittelhauſen, dsgl. 
Möhr, dsgl. ⸗ 
Pompe, dögl. ⸗ 

Raſchig, degl. 
Riemer, döogl. ⸗ 
Rühle, dogl. ⸗ 
v. Stoſch, dögl. ⸗ 
Stöſſel, d8al. ⸗ 
(3. 3. erledigt ⸗ 

Kolberg. 
Sorenbohm bei Gr. Möllen. 
Belgard. 
Bernsdorf bei Bütow. 
Schivelbein. 
Bublitz. 
Gr. Jannewitz, Krs Lauenburg. 
Stolp, Altftabt. 
Körlin a./Perfante. 
Wendiſch Tychow bei Schlawe. 
Ratzebuhr. 
Treptow a. d. R. 
Dramburg. 
Laueuburg i. / PPfpum. 
Rummelsburg. 
Stolp, Stadt. 
Neuſtettin. 
Bütow. 
Rügenwalde. 
Tempelburg. 

3. Regierungsbezirk Stralſund. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 
Keine. 

b. Kreis-Schulinfpeltoren im Nebenamte. 
Aebert, Superintend. 
Baudach, dagl. 
Biesner, Superint. Verw. 

zu Loitz. 
⸗Barth. 
⸗Greifswald. 
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Dalmer, Superintend. 
Droyfen, dgl. 
Heberlein, Superint. Berw. 
Hoppe, dsgl. 
Knuſt, Superintend. 
Sarnow, dögl. 
v. Scheven, Superint. VBerw. 
Dr. v. Sydow, Superintend. 
Wartchow, dsgl. 

zu Gingſt a. Rügen. 

u | vn‘ 
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Molgaft. 
Demmin. 
Ranzin, Krs Greifswald. 
Grimmen. 
Stralfund. 
Casnevitz a. Rügen. 
Altenkirhen a. Rügen. 
Franzburg. 

V. Provinz Poſen. 

a. 

Bandtfe zu Schrimm. 
Bütiner - Schroda. 
Dittmar - Koften. 
Fehlberg ⸗ 
Dr. Förſter - 
Gratzki ⸗Pleſchen. 
Heckert ⸗Wreſchen. 
Dr. Hippauf - 
Hubert ⸗ 
Luſt ⸗ 
Lux «e Bofen. 
Mufolff £ 

. Shwalbe -Krotoſchin. 
Slklarzyk ⸗Samter. 
- Zedlenburg - Meierip. 
Benzel ⸗ 

1. Regierungsbezirk Poſen. 

Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Liſſa, Krs Frauſtadt. 
Neutomiſchel, Krs Buk. 

Oſtrowo, Krs Adelnau. 
Kempen, Krs Schildberg. 
Rogaſen, Krs Obornik. 

Wollſtein, Krs Bomſt. 

Rawitſch, Krs Kröben. 

b. Kreis⸗-Schulinſpektoren im Nebenamte. 
Auft, Superintend. 
Brunow, dögl. 
Eſche, dögi. 
Fifher, dogl. 
Flicek, Pfarrer 
Dr. Geßß, Gener. Superintend. 
Großmann, Superintend. 
Kaiſer, dögl. 
Klette, dsgl. 
Kohleis, Oberbürgermſtr. 
Petzold, Pfarrer 
Schober, Superintend. 
Stämmler, dogl. 
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zu Dobrayca, Krs Krotoſchin. 
Waitze, Krs Birnbaum. 
Borek, Far Krotoſchin. 
Gräg, K uck. 
Oſtrowo, Ka Mbelnau,ftellertr 
Poſen, ftellvertr. 
Schwerin a. / W., ftellvertr. 
Rawitſch, Krs Kröben. 
Poſen. 
Poſen, für den Stadtkrs Poſen. 
Liſſa, Krs Frauſtadt, ſtellvertr. 
Tirſchtiegel, Krs Meſeritz. 
Duſchnik, Krs Samter. 
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Starke, Superintend. zu Behle, Krs Czarnikau. 
Warnitz, dsgl. ⸗Obornik. 
Zarnack, Pfarrer zu Heyersdorf, Krs Frauſtadt, ſtellvertr. 

2. Regierungsbezirk Bromberg. 

a. Ständige Kreis-⸗Schulinſpektoren. 
Arlt zu Tremeſſen, Krs Mogilno. 
Bintomdti - Inowrazlaw. 
Ehberftein = Bromberg. 
Gärtner = Wongrowitz. 
Klewe e Gnefen. 
Kupfer : Schneidemühl, Kreis Kolmar i./ P. 
Dr. Nagel = Nafel, Krs Wirfip. 

b. Kreidö-Schulinfpeltoren im Nebenamte. 
Grützmacher, Superintend. zu Schneidemühl. 
(3. 3. erledigt) = Gnefen. 
Plath, Superintend. .e Schubin. 
Schmidt, dgl. « Samotfdin, 
Schönfeld, dägl. ⸗Inowrazlaw. 
Sudau, dsgl. ⸗Gr. Kotten bei Gr. Drenſen. 
Starte, dsgl. ⸗Behle bei Schönlanke. 
Taube, Konfiftorialratd — + Bromberg. 

VI. Provinz Sclefien. 

1. Regierungsbezirk Breslau. 

a. Ständige Kreid-Schulinfpeltoren. 

Dorn zu Neurode. 
Fengler . Namslan. 
Gaupp ⸗Schweidnitz. 
doͤpfner ⸗Reichenbach. 
eron ⸗Habelſchwerdt. 

Löber ⸗Militſch. 
Peiper ⸗Breslau. 
Pfennig ⸗Muünſterberg. 
Dr. Shandau - Frankenſtein. 
Schröter ⸗Ohlau. 
Dr. Stange ⸗Glatz. 
Zriefhmann =» Waldenburg. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 
Bäck, Superintend. zu Striegau. 
Bergmann, Pfarrer » Zirfwig, Krs Trebnip. 
Böhmer, begl. .» Konradswaldau, Krd Trebnip. 
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Brand, Pfarrer zu Herrnmotſchelnitz, Krs Wohlau. 
Emmrich, dgl. ⸗Kanth, Krs Neumarkt. 
Fellmann, dsgl. -Gr. Zoͤllnig, Krs Oels. 
Hilbrand, Superintend. ⸗-Raudten, Krs Steinau. 
Dr. Hübner, Pfarrer ⸗Neumarkt. 
Krebs, Superint. Verweſ., Paftor prim. zu Herrnſtadt, Krs 

Guhrau. 
.Lauſchner, Superintend. zu Steinau. 
. Müller, degl. vu Michelau, Krs Brieg. 

Neumarkt. Opitz, Erzprieſter 
Möndhmotichelnig, Krs Wohlen. Deijert, Pfarrer ⸗ 

Peisker, Superintend. a. D.- Hönigern, Krs Brieg. 
Richter, Superintend. ⸗Prieborn, Krs Strehlen. 
Stenger, dsgl. -Trebnitz. 
Stiller, Erzprieſter ⸗Guhrau. 
Strauß, Superintend. ⸗Mühlwitz, Krs Oels. 
Thiel, Stadtſchulrath ⸗Breslau. 

. Ueberſchär, Superintend. ⸗Oels. 
. Velkel, Pfarrer ⸗Brieg. 

2. Regierungsbezirk Liegnitz. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 
. Dr. Hörnlein zu Sagan. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

. Altenburg, Paftor prim. zu Grünberg. 
. Anderjed, Pfarrer - Schönau. 
. Böthelt, Superintend. a.D. = Kreibau, Krs Goldberg⸗Haynau. 
Bornmann, Stadt-Schulinipeltor zu Liegnip. 

. Brüdner, Pfarrer zu Friedersdorf a. d. Landeöfrone, 

. Dedert, dögl. 
Krs Goͤrlitz. 

Giersdorf, Krs Löwenberg. 
Spiller, Krs Loͤwenberg. 
Neuſalz a./ O., Krs Freiſtadt. 
Kaiſerswaldau, Krs Hirſchberg. 
Wahlſtadt, Krs Liegnitz. 
Primkenau, Krs Sprottau. 
Haſelbach, Krs Landeshut. 
Schömberg, dögl. 
Kefleläport Krs Lömwenberg. 
Rohnſtock, Krs Bollenhain. 
Horka. Krs Rothenburg. 
Siegersdorf, Krs Bunzlau. 
Glogau. 

-Milzig, Krs Grünberg. 

Dihm, Superintend. 
Fichtner, dögl. 
Franz, Pfarrer 
Gebhardt, dsegl. 

| | | 

Hartmann, Superintend. 
Heiniſch, Stabtpfarrer 
Herden, Erzprielter 
Hillberg, Superintend. 
gollder, dsgl. 
adelbach, dsgl. 

Kähler, dsgl. 
Kinne, Pfarrer Ana 8 By v 
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Kuring, dgl. 
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zu Nieder-Schönfeld, Krs Bunzlau. 
-Lohſa, Krs Hoyerswerda. 

Langer, Erzprieſter -Freiſtadt. 
Lochmann, Superintend. 
Löwe, Stadtpfarrer 
Löwe, Pfarrer 
Matzke, Superintend. 
Meisner, Pfarrer 

⸗Seitendorf, Krs Schönau. 
⸗Hirſchberg. 
-Rohnſtock, Krs Bolkenhain. 
-Wangten, Krs Liegnitz. 
⸗Modelsdorf, Krs Goldberg⸗ 

Haynau. 
Mende, Oberpfarrer «e Geidenberg, Krs Lauban. 
Muche, Erzprieſter -Profen, Krs Jauer. 
Patrunky, Superintend. ⸗ Lüben. 
Rauch, Superint. Verw. 
Reymann, Superintend. 
Ritter, Erzprieſter 
Schiller, Superintend. 
Schultze, dsgl. 
Straßmann, Pfarrer 
Thuſius, Archidiakonus 
Warnatſch, Stadtpfarrer 
Williger, Pfarrer 

⸗Poiſchwitz, Krs Jauer. 
-Hohkirch, Krs Görlitz. 
= Liegnitz. 
⸗Hummel, Krs Lüben. 
e Görlip. 
- Bunzlan. 
- Rauban. 
 -Glogan. 
« Nieder: Kofel bei Niesky, Krs 

Rothenburg D./R. 
Willnich, Stuadtpfarrer - Moarkliſſa, Krs Lauban. 
Winter, Superintend. - GSprottau. 

3. Regierungdbezirf Oppeln. 

a. Ständige Kreid- Schulinfpeftoren. 

Battig zu Zublinip. 
Dr. Böhm e NRybnif, kommiſſ. 
Czygan ⸗Falkenberg D./S. 
Elsner ⸗Leobſcquütz. 
Fauſt ⸗Neiße. 
Dr. Gieſe s Neiße. 
Dr. Grabow - Oppeln. 
Hauer = Dber-Glogau, Krs Neuftadt D./S. 
Dr. Hüppe + Kofel. 
Dr. Zeltjy .« &r. Strehlig. 
Keihl ⸗Grottkau. 
Marr ⸗Gleiwitz. 
Dr. Montag = Beuthen D./S. 
Paftufapyt = Pleb. 
Porske ⸗Ratibor 
Dr. Rhode - HRatibor 
Schreier e Oppeln 
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18. Schwarzer zu Leobihüp. 
19. Thai s Kattowip. 
20. Dr. Bogt - Reuftadt D./S. 
21. Boytilal ⸗Tarnowitz. 
22. Zader « Rofenberg D./S. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

l. Geißler, Konfiftorialrat) und Superintend. zu Oppeln. 
2. Lie. Kölling, Superintend. zu Roſchkowitz, Krs Kreuzburg. 
3. Lie. Kölling, dögl. : Dleh. 
4. Schuld, Superint. Berw. -ELeobſchütz. 

VII. Provinz Sachſen. 

1. Regierungsbezirk Magdeburg. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 

Keine. 

b. Kreid-Schulinfpeltoren im Nebenamte. 

1. Böterd, Superintend. zu Gommern, Krs Zoburg. 
2. Bäüchſel, Superint. Bifar = Beependorf, Krs Salzwedel. 
3. Buſch, Superintend. e Quedlinburg. 
4. Dittmar, dögl. = den, Krs Ofterburg. 
5. D. Franp, dsgl. -Ebendorf, Krs MWolmirftedt. 
6. Frobenius, dsgl. -Hohenziatz, Krs Jerichow J. 
1. Görne, dögl. - Biederip, dögl. 
&. Grabe, dögl. «e Gröningen, Krs Oſchersleben. 
9. Guntau, dgl. «e Hohbengöhren, Krs Jerichow II. 

10. Lie. Dr. Holpheuer, dögl. =» Weferlingen, Krs Gardelegen. 
11. Hundt, Pfarrer .» Kalbe a./S. 
12. Jeep, Superintend. : Wardleben, KröNeubaldendleben. 
13. Rod, dgl. - Kochitedt, Krs Aſchersleben. 
14. Koltberg, dögl., Oberpfarrer » Brandenburg a. / H., ve —8 

otsdam. 
15. Krauſe, Superintend. -Nordgermersleben, Krs Neu—⸗ 

haldensleben. 
16. Lampe, Superint. Vikar-Tangermünde. 
17. Löffler, Propft ⸗Magdeburg. 
18. Manger, Pfarrer -Bombeck, Krs Salzwedel. 
19. Martius, Superintend. = 

a. D., Pfarrer = Schwaneberg, Krs Wanzleben. 
20. Nebe, Superintend. - Halberftabt. 
2]. Dr. Delze, dögl. « Hilleröleben, KrsNeuhaldensleben. 
2. Delze, dögl. - Zichtau, Krs Gardelegen. 
23. Pindernelle, dögl. = &geln. 
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Dr. Renner, Graͤflich Stolberg'ſcher Konſiſtorialrath, Super: 
intendent und Hofprediger Eee Wernigerode. 

Rogge, Superintend. zu Budau bei Magdeburg. 
Shheffer, Dberprediger + Neuftadt bei Magdeburg. 
Schmeißer, Superintend. -» Altmersleben, Krs Ealzwedel. 
D. Schmidt, dägl. « Anderbed, Krs Oſchersleben. 
Schmidt, degl. -Eggersdorf, Krs Kalbe a.d. ©. 
Schneider, dögl. s Altenplatbom, Krs Jerichow II. 
Schreder, degl. s Seehaufen i./ Altm. 
Srafv.d.Schulenburg, dgl.» Wolfsburg, Krs Gardelegen. 
Staude, Superint. Bilar - Stendal. 
Thieme, Superintend. ⸗Arendſee. 
Wagner, dögl. » Biefar. 
Mendenburg, dägl. .« Molmirftedt. 
Lic. ®etten, d8gl. . Dfterwied. 
Dr. Wolf, dögl. s Ofterburg. 

2. Regierungdbezirt Merfeburg. 

a Ständige Kreis: Schulinfpeltoren. 

Keine. 

b. SKreißsSchulinfpeltoren im Nebenamte. 

Beſſer, Superintend. zu Ermöleben. 
Bode, Propft s Erfurt. 
Braund, Superintend. « &lfterwerda. 
Brunner, dögl. s Liebenwerda. 
Dirichs, Pfarrer - Torgau. 
Fabarius, Superintend. = Reideburg. 
Faber, dögl. « Bitterfeld. 
Fif cher, Superint. Verweſ. ⸗Großwoͤlkau, Krs Delitzſch. 
Lic. Hörfter, Superintend., Diafonus zu Halle. 
Grohmann, Superintend. zu Könnern. 
Hafemann, Pfarrer zu Arzberg, Krs Torgau, interimilt. 
Sahr, Superintend. zu Artern. 
Dr. x ahr, dsgl. ⸗Weißenfels. 
Jürgens, degl. e Niederbeuna, Krs Der 

urg. 
Klapprotb, dsgl. . Lüben. 
Kletzſchke, dogi ⸗Heuckewalde, Krs Zeitz. 
Kreliſchel, Sberpfarrer ⸗Eilenburg. 
Kromph ard t, Superintend. ⸗ Sangerhanfen, 
Leipoldt, dsg L. Delitzfſch. 
Leuſchner, Konfift Rath, Stiftafuernten zu Merfeburg. 
Lüttke, Diakonub Schkeuditz, interimift. 
Meiné hauſen, Superintend., —** zu Schlieben. 
Miſchke, Superintend. zu Freyburg a./U. 
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. Mofer, Graͤflich Stolberg'ſcher Konfiftorialratb und Super» 
intend. zu Roßla. 

. Naumann, Oberpf. u. Superint. Berwef. zu Cdartöberga. 
26. Neubert, Superintend. zu Zangenaue, Krs Zeig. 
27. Debler, Pfarrer zu Zhondorf bei Manöfeld, interimift. 
28. Opitz, Superintend. zu Prettin. 
29. Dtto, dsgl. « &öperftedt, Mandfelder 

Seekrs. 
. Perſchmann, Superint. Verweſ., Oberpfarrer zu Gerbſtedt. 
31. Philler, Superint. Verweſ. zu Lauchſtädt. 
32. Pfitzner, Grafl. Stolberg'ſcher Konſiſt. Aſſeſſ. und Archidiak. 

zu Stolberg. 
33. Raabe, Superintend. zu Herzberg. 
34. Dr. Reineck, dsgl. -Heldrungen. 
35. Reinhardt, dögl. - Gollme. 
36. Lic. Rietfchel, Superintend. = Wittenberg. 
37. Scheibe, dsgl. u. Konfift. Rath = Eidleben. 
38 Schirlitz, Superintend. -= Querfurt. 
39. Schlemmer, Pfarrer und Propft zu Liſſen, Krs Weißenfels. 
40. Schmidt, Superintend. u. Oberpfarrer zu Zörbig. 
41. Schudardt, Superintend. zu Kemberg. 
22. Stöde, dsgl. roßjena, Krs Naumburg. 

— ⸗ 
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. Thielemann, Gräflich Stolberg'ſcher Konſiſt. Aſſeſſor und 

Pfarrer zu Queſtenberg. 
. Zrümpelmann, Superintend. u. Oberpfarrer zu Torgau. 
. Urtel, Superintend. zu Giebichenſtein. 
- Boigt, dsgl. - Zahna. 
- Balter, Superint. Verweſ. s Krumpa, Krd Querfurt. 

. Dr. ®itte, geiftlicher Inſpektor, Profeſſor zu Pforta. 
Dr. Zſchimmer, Superint. Berwef. zu Schloß-Beichlingen. 

3. Regierungdbezirt Erfurt. 

a. Ständige Kreid-Schulinfpektoren. 
Dolad zu Worbis. 

2. Dr. Regent = SHeiligenftadt. 

0 »>»>nm 

b. Kreis-Schulinfpeftoren im Nebenamte. 

Bode, Dompropft zu Erfurt. 
Buſch, Superintend. Meißenfee. 
Gaudig, Oberpfarrer Bleicherode, Krs Nordhaufen. 
Georgi, Superintend. Dberdorla, Krs Mühlhaufen. 
Dr. Haaje, degl. Nordhaufen. 
Hirſch, Pfarrer St. Kilian, Krs Schleufingen. 
Kinau, dögl. Suhl, Krs Schleufingen, 

interimift. 
nn Wan 
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Kuliſch, Oberpfarrer zu Heiligenftabt. 
Peifer, Superint. Vikar ⸗Urleben, Krs Langenſalza. 
Rathmann, Superintend. - Langenfalza. 
Riedel, dsgl. ⸗Salza, Krs Nordhauſen. 
Rudolphi, dsgl. ⸗Erfurt. 
Thielebein, dagl. - Mernburg, Krs Ziegenrüd. 
Wand, Dedant — Nordbaufen, 
Winkler, Oberpfarrer « Mühlbaufen i. Thrg. 

VIII. Provinz Schleswig-Holftein. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Burgdorf, zu Tondern. 
Peterſen, » Apenrabde. 
Stegelmann, = Hadersleben. 

b. Kreid-Schulinipeftoren im Nebenamte. 

Anderjen, Kirdhenpropft und Hauptpaftor zu Grundhof, Kro 
Flensburg. 

Bröcker, dögl. u. dögl. zu Ueterſen. 
Dr. Brömel, Superintend. und Konftftorialrath zu Rageburz. 
Griebel, Paſtor, konſt. Kirchenpropft zu Warder, Krs Segeberg. 
Haſſelmann, Kirchenpropſt und Hauptpaſtor zu Krempe. 
Haſſelmann, dögl. u. dsgl. zu Hufum. 
v. d. Heyde, dögl. u. dögl. zu Nortorf. 
Holm, Kirchenpropft und Paftor zu Hütten, Krs Edernförde. 
Japſen, Kirdhenpropft und Hauptpaftor zu Elmshorn, Krs 

Pinneberg. 
Jeß, Kirchenpropſt und Paftor zu Kiel. 
Lilie, Kirhenpropft und Hauptpaftor =» Altona. 
Martens, dgl. u. dögl. zu Neuftadt, Krs Didenburg. 
Mau, Kichenpropft u. Paftor zu Burg, Krs Süderdithmarfden. 
Michler, Hauptpaftor u. Kirchenpropft zu Petersdorf a. Feb: 

marn, Krs Didenburg. 
Deterd, Kirhenpropft und Hauptpaftor zu Flensburg. 
Prall, degl. u. dögl. zu Heide, Krs Norderdithmarichen. 
Ruchmann, Eonft. Kirchenpropſt und Paftor zu Horft, Krd 

Steinburg. 
Schütt, Kirdenpropft u. Hauptpaftor zu Lütjenburg, Krs Plön. 
Schwarz, Kirdhenpropft, Hauptpaftor und Konfiftorialrath 

zu Garding, Krs Eiderftedt. 
Sörenfen, Kirdenpropft und 1. Kompaftor zu Neumünfter, 

Krs Kiel. 
Soltau, Paftor und Kirhenpropft zu Toeftrup, Krs Schleswig. 
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22. Tamſen, Kirdyenpropft u. Paftor zu Trittau, Krs Stormarn. 
23. Bagner, Sculdireftor zu Altona. 
24. Zicje, Hauptpaftor und Kirdyenpropft zu Schledwig. 

IX. Provinz Hannover. 

1. Konjiftorialbezirt Hannover. 

a. Ständige Kreid-Schulinjpeltoren. 

Keine. 

b. Krei-Schulinipeltoren im Nebenamte. 

l. Arnold, Superintend. zu Bovenden. 
2. Baring, dögl. e Ginbed. 
3. Beer, Dropft s Melgen. 
4. Berkenbuſch, Superintend. » Wittingen. 
5. Beyer, Stadt-Superintend. = Lüneburg. 
b. Biedenweg, Superintend. = Cbitorf. 
7. Blanfe, Stadt-Schulinjpeft. =» Hannover. 
8. Brügmann, Pfarrer = Göttingen. 
9. Büdmann, Superintend. = DBevenfen. 

10. &ölle, dögl. -Ahlden. 
11. Cordes, dsgl. -Nienburg. 
12. Cordes, dögl. . Soltau. 
13. Dr. Srome, dögl. -Weyhe, Amt Syke. 
14. Dammers, dögl. .e Elze. 
15. Dandmwertd, dögl. « Neuftadt a./NRbg. 
16. Lie. Elfter, Senior ⸗Einbeck. 
17. Fienemann, Superintend. = Peine. 
18. Fiſcher, dögl. ⸗Limmer, Amt Linden b. Han⸗ 

nover. 
19. Fiſcher, dögl. ⸗Fallersleben. 
20. Fromme, dogl. ⸗Sievershauſen, Amt Burg» 

dorf b. elle. 
21. Zrommel, Konfift. Rath » Belle. 
22. Gerlach, dsgl. ⸗Niederſachswerfen. 
23. Große, Superintend. ⸗Markoldendorf. 
24 Grote, dögl. - Gifhorn. 
25. Guden, Gener. Superintend. » Uölar. 
26. Haccius, Superintend. «= Herzberg. 
27. Hahn, Konfift. Rath s Hildeöheim. 
28. Hartwig, Superintend. = Gulingen. 
29. Herbft, dögl. « Wriöbergholzen. 
30. Jacobi, dögl. s Wunitorf. 
3. Kleinfhmidt, degl. s Dfterode a. 9. 

1883. 3 
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Kleufer, Superintend. zu 
Knoke, dögl. 
Köhler, d8gl. 
Lange, Konfift. Rath 
Loofs, Superintend, 
Lührs, dögl. 
Mehliß, Pfarrer 
Meißner, Superintend. 
Meyer, dsgl. 
Meyer, dgl. 
Meyer, dögl. 
Meyer, dögl.. 
Mirow, dögl. 
Münchmeyer, dögl. 
Nöller, dgl. 
Pariſius, dagl. 
Probit, dsgl. 
Duanp, dögl. 
Raſch, dögl. 
Rauterberg, dögl. 
Dr. Raven, dgl. 
Ritmeier, Paltor prim. 
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NRotermund, Superinten?. - 

Salzgitter. 
Walsrode. 
Pattenſen i./C. 
Hannover. 
Jeinſen, Amt Kalenberg. 
Dannenberg. 
Baſſum. 
Hedemünden. 
Beedenboſtel. 
Münder a. / D. 
Vilſen. 
Zellerfeld. 
Hohnſtedt, Amt Northeim. 
Bergen b. C. 
Ronnenberg. 
Pattenſen i./L. 
Gr. Solſchen. 
Nettlingen, Amt Marienburg. 
Diepholz. 
Börry, Amt Hameln. 
Lüne, Amt Lüneburg. 
Lunſen, Amt Thedinghauſen 

i. Braunſchw. 
Bockenem. 

Schänhoff, Gener. Superintend. zu Harburg. 
Schultze, Superintend. 
Schufter, dsgl. 
Schwane, dsgl. 
Seevers, Archidiakon. 
Sieverd, Superintend. 
Sievers, dögl. 
Dr. jur. Sievers, dsgl. 
Soltmann, dögl. 
Steinmeg, dögl. 
Stölting, dägl. 
Suffert, dögl. 
Zaube, dogl. 
Zölle, Sentor 
Zwele, Superintent. 
Vahlbruch, dögl. 
Bietd, Pfarrer 

1) 
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Mendland, Superintend. 
Wiedenroth, dögl. 
Wolter, dsgl. ah 

zu Winjen a. d. 2. 
Hoya. 
Burgwedel. 
Lüchow. 
Gr. Berkel, Amt Hameln. 
Sarſtedt. 
Sehlde, Amt Bockenem. 
Hardegſen. 
Göttingen. 
Burgdorf bei Gelle. 
Oldendorf, Amt Lauenftein. 
Gartow. 
Northeim. 
Vienenburg. 
Alfeld. 
Hiddeſtorf, Amt Hannover, 

interimift. 
Stolzenau. 
Bleckede. 
Klausthal. 
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2. Konſiſtorialbezirk Stade, 

a. Ständige Kreid-Schulinfpektoren. 
Keine. 

b. Kreid-Sculinipeltoren im Nebenamte. 

Göſhe, Kreishanptmann zu Himmelpforten, Krs Stader:Geeft. 
. ». Hanffftengel, Superintend. zu Trupe-Liltenthal, Krs Ofter- 

olz, 
Haſenkamp, dögl. zu Lehe. hotz 
Kottmeier, dögl. ⸗Rotenburg. 
Lüders, dsgl. -Oldendorf, Krs Stader-Geeft. 
Meſtwerdt, dgl. ⸗Verden. 
Meyer, dögl. ’ 
Mügge, Amtöhauptmann zu Harfefeld, Krs Stader-Geeft. 
Dder, Superintend. zu Bremervörde, dögl. 
Rakenius, dögl. Leſum, Krs Ofterhol;. 
Schröder, dögl. Kork, Krs Stader⸗Marſch. 
Schünemann, Pfarrer Wremen, Krs Lehe. 
Tomfohrde, dsgl. Büttel, dögl. 
Visbeck, Superintend. Zeven, Krs Rotenburg. 
Wedekind, dögl. Oederquart, Krs Stader⸗Marſch. 
Wittkopf, dsgl. Debftedt, Krs Lebe. 
Wyneken, dögl. Mulfum, Krs Staber-Geeft. 

3. Konſiſtorialbezirk Dtterndorf. 

a. Ständige Kreids-Schulinfpeltoren. 

Keine. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Bohnenftädt, Seminardireftor zu Bederkeſa. 

4 Ronftftorialbezirt Osnabrück, evangeliſch. 

a. Ständige Kreid-Schulinjpeftoren. 

n 8 se] = =" = = Su =) 
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Keine. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Durlad, Superintend. zu Menslage. 
Grashoff, Konfift. Rath = Meppen. 
Dr. Jüngling, Seminardireltor » Dönabrüd. 
Lauenftein, Superintend. »s Buer. . 
Manersberg, Konfift. Rath - Georgd-Marten» Hütte. 
Raydt, Superintend. s Lingen. 
Rinker, bögl. ⸗ Bramſche. 

3* 
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5. Konftiftorialbezirt Aurich. 
a. Ständige Kreid-Schulinipeltoren. 

Keine. 

b. Kreid-Schulinfpektoren im Nebenamte. 

Dode, Superintend. zu Aurich-Oldendorf, Amt Aurich. 
de Boer, dögl. Reepsholt, Amt Wittmund. 

Sonn Sn" 

Bünting, dögl. 
Elſter, dgl. 
Zrericha. Paſtor prim. 
Hembkes, Superintend. 
Kirchhoff, Paftor prim. 
Köppen, Superintend. 
Metger, dagl. 
Müller, dögl. 
Denon, dögl. 
NRiedlin, degl. 
Sanders, dögl. 
Siffingh, dögl. 
Stracke, Superintend. 

Detern, Amt Stickhauſen. 
Riepe, Amt Aurich. 
Emden. 
Tergaſt, Amt Emden. 
Aurich. 
Neſſe, Amt Norden. 
Groothuſen, Amt Emden. 
Bingum, Amt Weener. 
Weener. 
Eſelum, Amt Leer. 
Weſterhuſen, Amt Emden. 
Jemgum, Amt Weener. 
Wittmund. 

Strate, Paſtor prim. Norden. 
Trip, Superintend. a. D.⸗- Leer. 
Vistor, Kirchenrath Emden. 
Voß, Superintend. Eſens. 
v.d. Wall, dögl. 
Warnke, Paſtor prim. 
Wiarda, Superintend. 
Wübbena, dipl. 
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Marienhafe, Amt Norden. 
Leer. 
Suurhufen, Amt Emden. 
Eilſum, Amt Emden. 

6. Bezirk des Dber- Kirhenrathed zu Nordhorn. 

a. Ständige Kreid-Schulinfpektoren. 

| Keine. 

b. Kreis-Schulinipeftoren im Nebenamte. 

Keine. 

7. Konftftorialbezirt Hildesheim. 

8. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 
Keine. 

b. Kreid:Schulinfpeltoren im Nebenamte. 

HP 50 DO 

Behre, Dedant zu Weftfeld, Krs Marienburg. 
Eichmann, Pfarrer s Bildhaufen, Kr Ofterode. 
Eikenköter, Seminarlehrer « Hildesheim 
Gran, Pfarrer ⸗ Hönnerfum, Krs Hildedheim. 
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Hartmann, Pfarrer zu Hohenhameln, Krs Hildesheim. 5. 
6. Hugo, Volksſchullehrer ⸗Goslar. 
7. Krahwinkel, Pfarrer = Hildesheim. 
8. Krüger, Dechant ⸗Hildesheim. 
9. Meyer, Pfarrer ⸗Harburg. 

10. Nolte, dsgl. -Seeburg, Krs Oſterode. 
11. Spieker, dsgl. -Detfurth, Krs Marienburg. 
12. Stuckmann, Diviſionspfarrer zu Hannover. 
13. Bollmer, Pfarrer zu Rüderdhaufen, Krs Ofterode. 

8. Konfiftorialbezirt Osnabrück, katholiſch. 

a. Ständige Kreids-Schulinipeltoren. 

Keine. 

b. Kreis-Schulinfpeltoren im Nebenamte. 

l. Soffe, Dedant zu Haren a. / E. 
2. Heilmann, Pfarrer ⸗Berge. 
3. Heilmann, dogl. . Meener. 
4. Dr. Hune, Gymnafial:Oberlehrer = Meppen. 
5. Menne, Seminarlehrer ⸗DOsnabrück. 
6. Menſe, Pfarrer :» Schüttorf. 
J. Nieterd, dögl. = SHafelünne, 
8. Redling, dögl. - Xmwiltringen. 
9. Rihard, dsgi. ⸗Werlte. 

10. Shriever, dögl. :» Plantlünne. 
1. Siebenbürgen, dsgl. :» Melle. 
12 Remſede. 

Sepeompuppn. — N ⸗ 

I . ® 

.Weber, Dedant 

X. Provinz Weftfalen. 

1. Regierungdbezirt Münfter. 

a. Ständige Kreis-Schulinipeftoren. 
Biſchoff zu Tedlenburg. 
Feldhbaar + Münfter. 
Hüfer s Bedum. 
töbe : Ahaus. 
Schmitz -Kvoesfeld. 
Schunck ⸗Warendorf. 
Schürhoff- Burgfteinfurt, Krs Steinfurt. 
Sto rt s Borlen. 

Ballbaum - Lüdinghaufen. 
Witte = Redlinghaufen. 

b. Kreid-Schulinfpektoren im Nebenamte. 
Peters, Pfarrer zu Anhalt, Krs Borken. 
Stapenhorft, d8gl. = Dorften, Krs Redlinghaufen. 
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2. Regierungsbezirt Minden. 

a. Ständige Kreids-Schulinfpeltoren. 
Dr. Ernft zu Büren. 
Jenetzky ⸗Minden. 
Kork ⸗Warburg. 
Dr. Laureck-Höoörter. 
Raſche ⸗Rheda, Krs Wiedenbrück, kommiſſ. 
Dr. ®inter » Paderborn. 

b. Kreis-Schulinfpeftoren im Nebenamte. 
Baumann, Pfarrer zu Bünde, Krs Herford. 
Beckhaus, Superintend. » Hörter. 
Bovermann, Pfarrer Steinhagen, Krs Halle. 
Göbel, dsgl. Bielefeld. 

Prß. Oldendorf, Krs Lübbecke. 
Heepen, Landkrs Bielefeld. 
Herford. 
Brackwede, Landkrs Bielefeld. 
Holzhauſen I, Krs Minden. 
Werther, Krs Halle. 

Hartmann, dogl. 
Huchzermeier, dögl. 
Kleine, dögl. 
Kunfemüller, dögl. 
Lemde, Pfarrer 
Maßmann, dgl. 

av dt om 

Prieſter, dögl. Lübbede. 
Schmalenbad, dögl. Mennighüffen, Krs Herford. 
Sander, dögl. Herford. 
Schengberg, d8gl. ⸗Rkheda. 

3. Regierungsbezirk Arnsberg. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Koch zu Nuttlar bei Meſchede. 
Schallau ⸗Soeſt. 
Schräder = Olpe. 
Schürbol3 = Arnöberg. 
Sierp « Bodum. 
Stein s Lippftadt. 
Molff s Brilon. 
Dr. Zumlob = Dortmund. 

b. Kreis-Schulinfpeltoren im Nebenamte. 

Brodhaud, Pfarrer zu Dortmund. 
Kernidel, Superintend.» Hattingen, Krs Bielefeld. 
Florin, Pfarrer » Birkhaufen, Krs Wittgenftein. 
Frahne, dsgl. ⸗Soeſt. 
Göſcer, dögl. - Wetter. 
&räve, dögl. - Schwerte, Landkrs Dortmund. 
—ãA du, dsl. = MWidede. 

ellweg, dsgl. s Brederfeld. 



9. Huffelmann, Pfarrer zu Neuenrade, Krs Altena. 
10. Kern, dögl. - Hörde, Landkrs Dortmund. 
1l. Kleppel, dögl. ⸗Bochum. 
12. Klingemann, dégl. = Gevelbsberg, einſtweilen beauftr. 
13. Kloͤne, dsgl. ⸗Arnsberg. 
14. Köhne, dsgl. ⸗Netphen, Krs Siegen. 
15. Meinberg, dogl. = Mplerbed, Landkrs Dortmund. 
16. zur Nieden, dell. = Fröndenberg, Krs Hamm. 
17. zur Rieden, dsgl. = Hagen. | 
18. Roth, Superintend. = Neunkirchen, Krd Siegen. 
19. Rottmann, Pfarrer - Lüdenjcheid, Krs Altena. 
20. Lie. Sachße, dig. = Hamm. 
2l. Schmidt, dBgl. ⸗Bochum. 
22. Stenger, dsegl. ⸗Rödgen, Krs Siegen. 
23. Weſthoff, dsgl. - Grgfte, Krs Iſerlohn. 
24. Wille, dsgl. - Fiſchelbach, Krs Wittgenftein. 

XI Provinz Heffen-Naffan. 

1. Regierungsbezirk Kafjel. 
a. Ständige Kreid-Schulinfpeftoren. 

l. Sermond zu Fulda. 

b. SKreis-Schulinjpeftoren im Nebenamte. 
l. Bingmann, Pfarrer zu Kirchhain. 
2, Bode, dögl. - Budenau, Krd Hünfeld. 
3. Braun, dögl. ⸗Schrecksbach, Krs Ziegenhain. 
4. Breidenbach, dögl. -Roßdorf, Krs Kirchhain. 
5. Dr. Coch, dsegl. ⸗Vernawahlshauſen, Krs Hof⸗ 

geismar. 
6. Dettmering, Metropolitan »s Dreibhaufen. 
1. Diedelmeier, Pfarrer ⸗Obernkirchen, Krs Rinteln. 
8. Dr. Ebert, dsegl. - Raddorf, Krs Hünfeld. 
I. Endemann, Metropolitan » Melfungen. 
10. Engel, Landdehant - Hünfeld. 
ll. Fenner, Pfarrer = Spielberg, Krs Gelnhaufen. 
12. Franke, Metropolitan = Hofgeismar. 
13. Sigrid, Pfarrer = Geröfeld. 
14. Gnap, dsgl. «= Karlöhafen, Krs Hofgeidmar. 
15. Habicht, dsgl. = Berge, Krs Wipenhaufen. 
16. Hellwig, Metropolitan = Feldberg, Krs Meljungen. 
17. Heußner, dögl. - Ztegenhain. 
18. Karff, dsal. = Dbermeifer, Krs Hofgeismar. 
19. Kaufel, Pfarrer - Marköbel, Krs Hana. 
20. Lamm, dögl. « Zann, Krs Gersfeld. 

39 
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Lautemann, Metropolitan zu Wolfhagen. 
Leimbach, Seminurlehrer - Sclüdtern. 
Lieſe, Pfarrer Eſchwege. 
Loderhoſe, Oberpfarrer ⸗Wetter, Krs Marburg. 
Martin, Metropolitan -Gudensberg, Krs Friplar. 
Mayenfeld, dsgl. ⸗Wolfsanger, Krs Kaſſel. 
Meyer, Pfarrer - Höringhaufen, Krs Frankenberg. 
Nothnagel, dsgl. « Rotenburg. 
Dfeiffer, dsgl. «= Meerholz, Krs Gelnhauien. 
Pyroth, Rektor ⸗Fritzlar. 
Riebold, Pfarrer ⸗Schmalkalden. 
Rollmann, Geiſtl. Inſpekt. ⸗ Fulda. 
v. Roques, Metropolitan⸗Treyſa, Krs Ziegenhain. 
Ruppel, Pfarrer ⸗Asbach, Krs Witzenhauſen. 
Schafft, dsgl. ⸗Verna, Krs Homberg. 
Schember, Metropolitan = Lichtenau, Krs Witzenhauſen. 
Schmincke, dsgl. ⸗Sontra, Krs Rotenburg. 
Schmincke, dsgl. -Bruchkoöbel, Krs Hanau. 
Schumann, dögl. - Srumbad, Kres Kaffel. 
Soldan, dögl. = WRaufdenberg, Krs Kirchhain. 
Spengler, Seminarlebrer - Schlüchtern. 
Sprank, Pfarrer ⸗Singlis, Krs Homberg. 
Dr. Vial, dsgl. « Heröfeld. 
Voigt, dsgl. ⸗Rambach. 
Wepler, dsgl. ⸗Waldkappel, Krs Eſchwege. 
Weſſel, Metropolitan ⸗Frankenberg. 
Wieacker, Seminardirektor- Stchlüchtern. 
Zinn, Pfarrer « Kirhbauna, Landkrs Kaflel. 

2. Regierungdbezirt Wiesbaden. 
a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 

Keine. 

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Altbürger, Pfarrer zu Marienberg. 
Baumann, Seminardireftier = Dillenburg. 
Bayer, Frühmeſſer - Geijenheint. 
Bender, Pfarrer ⸗Schadeck. 
Bode, dögl. » Nuppertöhofen. 
Böll, dsgl. ⸗Schonbach. 
Braun, dogl. ⸗Gladenbach. 
Dr. Buddeberg, Rektor ⸗Naſſau. 
Büren, dögl. = Herborn. 
Sellariud, Dekan Battenfeld. 

n ” Clasmann, Pfarrer Hochheim. 



. Sunp, Dekan 

. Deißmann, Pfarrer 

. Dörr, dsgl. 
. &hriih, Dekan 
. Enderd, Pfarrer 
. Ernft, Reltor 

Sabriciug, Pfarrer 
. $auft, Dekan 
. Zlud, Pfarrer 
. Biefen, Dekan 

2. Gieße, Pfarrer 
Gottſchalk, Dekan 
Grünſchlag, Pfarrer 

. Hapfeld, dögl. 
Herborn, dgl. 
Herlth, dsgl. 
Herzmann, Dekan 
Höfer, Pfarrer 
Dr. Hoffmann, Seminardireft. 

. Holzenthal, Pfarrer 
2. Horz, dögl. 

Ilgen, Defan 
Dr. Kiejerling, Rektor 
Kirſchbaum, Pfarrer 

. lau, Benefiziat 
Klein, Pfarrer 

Kleinſchmidt, dögl. 
. Dr. Kley, Rektor 
, Krüde, Pfarrer 
Kuh, Dekan 

. Maurer, Pfarrer 

. Michel, Dekan 
Michels, Pfarrer 
Moureau, dögl. 
Müller, Dekan 
Müllerd, Benefiziat 
Neff, Pfarrer 
Roos, Domfapitular 
Scieffer, Seminardireftor 
Schmalz, Pfarrer 
Schmidt, Defan 
Schmidt, Pfarrer 
Schneider, dägl. 
Stäbhler, dögl. 
Stahl, dagl. 
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Idſtein. 
Grävenwiesbach. 
Maſſenheim. 
Cronberg. 
Oberrad. 
Langenſchwalbach. 
Griesheim. 
Hadamar. 
Weidenhahn. 
Erbach a. Rhein. 
Langenſchwalbach. 
Pfaffenwiesbach. 
Bergebersbach. 
Flacht. 
Heddernheim. 
Arnſtein, Unterlahnkrs. 
Lindenholzhauſen. 
Altweilnau, Obertaunuskrs. 
Uſingen. 
Oſterspai. 
Winkel. 
Naſtätten. 
Hachenburg. 
Erbenheim. 
Montabaur. 
Dauſenau. 
Oberwallmenach. 
Oberurſel. 
Limburg. 
Hachenburg. 
Herborn. 

Kubach. 
Grenzhauſen. 
Kamberg. 
Wallau, Krs Biedenkopf. 
Limburg. 
Montabaur. 
Lahr. 
Rodheim. 

⸗Berod, Unterweſterwaldkrs. 
* Buchenau. 

Ransbach. 
Holzappel. 
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Stein, Pfarrer 
Bömel, Degl- 
Bömel, d8 
MWeldert, Direttor 
Wilhelms, Pfarrer 
Wilhelmt. Dekan 
Dr. Wirſel, Reltor 
Wißmann, Pfarrer 
Wolff, dgl. 
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Rheiunprovinz. 

zu Weilburg. 
Ems 
Homburg vor der Höhe. 
Wiesbaden. 
Braubach. 
Biebrich⸗Mosbach. 
Oberlahnſtein. 
Kettenbach. 
Emmerichenhain. 

1. Regierungsbezirk Koblenz. 
a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Bornemann zu Kreuznach. 
Dr. Fenger-Kond, Krs Kochem. 
Kelleter ⸗Mayen. 
Klein -⸗Boppard, Krs St. Goar. 
Lieſe ⸗Simmern. 
Lünenborg⸗-Remagen, Krs Ahrweiler. 
Raßmann ⸗Neuwied. 
Schwind ⸗Altenkirchen. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Linden born, Pfarrer 
Meurer, Hoſpitalgeiſtlicher 
Rinn, Pfarrer 

zu Niederkleen, Krs Wetzlar. 
Koblenz. 
Dillheim, Krs Wetzlar. 

2. Regierungsbezirk Düſſeldorf. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Bäumer zu Mülheim a. d. Ruhr. 
Bauer - Düffeldorf, für den Landkrs Düſſeldorf. 
Cremer, Wilh. ⸗ Moörs. 
Dieftellamp = Solingen. 
Dr. Zudte = &flen. 
Haafe » Elberfeld, für den Krs Mettmann. 
Kentenid e Mündyen-Gladbadı. 
Klein = Neuß. 
Dlagge - &iien. 
Dr.  uland ⸗Krefeld. 
Dr. Shäfer ⸗Rkheydt, Krs Gladbach. 
Dr. Schultz ⸗Geldern. 
Thoren ⸗Weſel. 
Vorſter Lennep. 
Dr. Weſſig = Kleve. 
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b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

. Dr. Boodftein, Stadt-Schulinfpelt. zu Elberfeld. 
Brüggemann, Pfarrer = Kettwig, Landkrs Eſſen. 

. Dr. Heyer, Stadt-Schulinipeftor = Düffeldorf. 
Dr. Keußen, d8gl. = Krefeld. 
Lenßen, Pfarrer - &ffen. 
Windrath, Stadt: Schulinipeftor - Barmen. 

3. Regierungdbezirt Köln. 

a. Ständige Kreid-Schulinfpektoren. 
. Dr. Burfardt-zu Mülheim a. Rhein. 
. $raune « Bergheim. 
. Böftrid s Siegburg, Siegkrs. 
. Hopftein ⸗Euskirchen. 
Proſch ⸗Gummersbach. 
. Reintend -» Bonn. 
. (3. 3. erledigt) = Köln. 

b. Kreid-Schulinipektoren im Nebenamte. 

. Dr. Brandenberg, Stadt-Schulinfpeftor zu Köln. 

4. Regierungsbezirk Trier. 
a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 

Eid zu Bitbur 
Hartung Berntattel 
Hoffmann = Xrier. 
Hol :s Prüm. 
Dr. Konze = Saarlouis. 
Kreuß -St. Wendel. 
Dr. Radel - Saarbrüden. 
Schäfer - Gaarburg. 
Schröder . Merzig. 
Simon = Wittlich. 
Dr. Tydzlfa = Dttweiler. 

b. Kreis⸗ bezw. Beringde-Schulinfpeftoren im Nebenamte. 

Engel, Superintend. zu Dörrenbad, Krs St. Wendel. 
Heß, Pfarrer - Baumbholder, Kr3 St. Wendel. 
Ilſe, Oberpfarrer -St. Johann, Krs Saarbrüden. 
Konter, Pfarrer = Scalfenmehren, Krs Daun. 
Lichnock, dsgl. -Dudweiler, Krs Saarbruͤcken. 
Mertens, dögl. ⸗Züſch, Landkrs Trier. 
Metz, dogi. e Dffenbad, Krs St. Wendel. 
Dtto, dögl. = Beldenz, Krs Bernfaftel. 
Riehn, bögl. = Neunfirdyen, Krs Ottweiler. 
(3. 3. unbefept) : Trier Stadt. 
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5. Regierungsbezirk Aachen. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

1. Dr. Eſſer zu Malmedy. 
2. Kallen «e Düren. 
3. Dr. Keller = Heindberg. 
4. Mundt - Sülid. 
5. Dr. Ratte = Aachen. 
6. Schönbrod = Xadhen. 
7. Bandenefh = Schleiden. 
8. Zillikens - Eupen. 

b. Kreid-Schulinjpeftoren im Nebenamte. 

1. Haberfamp, Pfarrer zu Hüdelhoven, Krs Erkelenz. 
2. Küfter, dgl. «e Aachen. 
3. Nänny, Superintend, » Wachen. 
4. Reinhardt, Pfarrer - Düren. 

XIII. Hohenzolleenfche Lande. 

a. Ständige Kreid-Sculinfpektoren. 

l. Dr. Shmiß zu Sigmaringen. 
2. Dr. Straubinger = Hedingen. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Ntebenamte. 

Keine. 

D. Königlihe Akademie der Wiffenfchaften zu Berlin. 
(NW. Unter ben Linden JS.) 

Protektor. 

Seine Majeſtät der Kaiſer und König. 

Beſtändige Sekretare. 
(Die mit einem * Bezeichneten find Brofefforen an ber Univerſität zu Berlin.) 

a. für die phyſikaliſch-mathematiſche Klaffe. 

*Dr. du Boys⸗Reymond, Geh. Med. Rath, Prof. 
» Auwerd, Prof. 

b. für die philoſophiſch-hiſtoriſche Kaffe. 

*Dr. Curtius, Geh. Reg. Rath, Prof. 
* Mommſen, Prof. 
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1. Ordentliche Mitglieder. 

a. Phyſikaliſch-mathematiſche Klafſſe. 

Se. Exc. Dr. Hagen, Wirkt. Geheimer Rath. 
Dr. Rieß, Prof. 

*: du Boyd-Reymond, Geh. Med. Rath, Prof. 
#: Deters, Drof. 
*: Beyrih, Geh. Bergrath, Prof. 

: &mald. 
*: Rammeldberg, Prof. 
*s Kummer, Geh. Reg. Rath, Prof. 
?; Weierftraß, Prof. 
*: Reichert, Geh. Med. Rath, Prof. 

: Kroneder, Prof. 
*: Hofmann, Geh. Reg. Rath, Prof. 

: Auwerd, Prof., Aftronom. 
*: Roth, Prof. 
-Pringsheim, Prof. 

Guft. Rob. Kirchhoff, Geh. Rath, Prof. 
’: Helmholg, Geh. Reg. Rath, Prof. 

s Siemens, Geb. Reg. Rath. 
*: Birhom, Geh. Med. Ratb, Prof. 
“= Weböly, Db. Berg Rath a. D., Prof. 
*: Shwendener, Prof. 
': Muntl, Prof. 
»Eichler, Prof. 

: kandolt, Geh. Reg. Rath, Prof. 

b. Philoſophiſch-hiſtoriſche Klaffe. 

* &. Exc. Dr. v. Ranfe, Wirkt. Geh. Rath, Prof., Hiftoriograph 
| des Preuß. Stanted. 
‘Dr. Schott, Prof. 
"= Lepfius, Geh. Reg. Rath, Ober-Bibliothelar, Prof. ꝛc. 

= Kieyert, Prof. 
= Weber, dsgl. 
: Mommfen, dögl. 
» Diöhaufen, Geb. Ob. Reg. Rath-a. D. 
: Mb. Kirchhoff, Prof. 
-Curtius, Geb. Reg. Rath, Prof. 
: Müllenhoff, Geh. Reg. Rath, Prof. 

Droyfen, Prof., Hiftoriograph der Brandenburgifchen Ge- 
ichte. 

D. Dr. Bonitz, Geh. Ob. Reg. und vortrag. Rath im Miniſterium 
der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

Dr. Zeller, Geh. Reg. Rath, Prof. 

. 8 
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Dr. Dunder, Geh. Ob. Reg. Rath a. D. 
*-Vahlen, Prof. 
⸗Waitz, Geh. Reg. Rath, Prof. 
«e Schrader, Prof. 
⸗v. Sybel, Geh. Ob. Reg. Rath, Direktor der Staatdardive. 

*D. Dillmann, Prof. 
Dr. Eonze, Prof., Direktor der Stulpturen-Galerie der Mufeen. 

*. ZTobler, Prof. 
*⸗Wattenbach, Prof. 

s Dield, Gymnaf. Oberlehrer. 

2. Audwärtige Mitglieder. 

a. Phyſikaliſch-⸗mathematiſche Klaffe. 
Dr. Neumann, Geb. Reg. Rath und Prof. a. d. Untverfität zu 

Königäberg. 
= Bunfen, Geh. Rath und Prof. in Heidelberg. 
= MWilh. Weber, Geh. Hofrath u. Prof. a. d. Univerf. zu Göttingen. 
= 9. Kopp, Geb. Rath und Prof. in Heidelberg. 

Sofef Liouville in Paris. 
Rihard Dwen, Prof. in Kondon. 
George Biddel-Airy, Direktor der Sternwarte zu Greenwid). 
Jean Baptifte Dumas, Mitglied d. Akad. der Wiſſ. zu Parie. 

b. SPhilofopbiich-hiftorifche Klaffe. 

Rawlinfon, Königl. Großbritann. Oberft in London. 
v. Mikloſich, Kai. Defterr. Hofrath, Prof. u. Akademiker zu Wien. 
Dr. Heinr. Lebr. Fleiſcher, Prof. a. d. Univerſ. zu Leipzig. 
Giov. Batt. de Roffi in Rom. 
Dr. Aug. Friedr. Pott, Geh. Reg. Rath, Prof. a. d. Univerf. zu Halle. 

3. Ehren- Mitglieder der Sejammt-Alademie. 

Se. Majeftät Don Pedro IL, Kaifer von Brafilien. 
Peter Merian, Prof. und Rathsherr zu Baſel. 
Deter v. Tſchichatſchef zu Florenz. 
Sabine, Köntgl. Großbritann. Gen.-Major in London. 
Se. Ere. Dr. Graf v. Moltke, Gen. Feldmarſchall ıc. 
Don Baldaffare Boncompagni zu Rom. 
Se. Exc. Dr. Baeyer, Gen. Lieut. z. D., Präfid. ded geodätifchen 

Inſtitutes. 
Dr. Georg Hanffen, Geh. Reg. Rath, Prof. a. d. Univerſ. zı 

Göttingen. | 
Dr. Sul. F e länder, Direkt. ded Münz-Kabinetd der Mufeeı 

u Berlin. 
Dr. 8. J. Malmften, Königl. Schwed. Staatdr. zu Upfala. 
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E. Königliche Akademie der Künfle zu Kerlin. 
(NW. Unter den Linden 38. Bureau: NW. Univerfitätsfiraße 6.) 

Protektor. 

Seine Majeſtät der Kaiſer und König. 

Kurator. 

Se. Exc. v. Goßler, Staatsminiſter und Miniſter der geiſtlichen 
ıc. Angelegenheiten. 

Präſidium und Sekretariat. 
Präfident: 8. Beder, Prof. 
Stelvertreter ded Präfidenten: Ende, Baurath, Prof. 
Griter Händiger Sekretär: Dr. Zöllner, Geh. Reg. Rath. 
Zweiter ftändiger Sekretär: Dr. Spitta, a. o. Prof. an der 

Univerf. 
1. Genat. 

a. Sektion für die bildenden Künfte. 

Terfißender: K. Beder, Prof., Geſchichtsmaler. 
<tellvertreter: Ende, Baurath, Prof. 

Mitglieder. 
Tige, Prof., Geſchichtsmaler. 
al. Schrader, Prof., Geſchichtsmaler. 
dannſchmidt, Prof., Geſchichtsmaler. 
Aten Wolff, Prof., Bildhauer. 
Knınd, Prof., Genremaler. 
Le. Werner, Prof., Direktor der akad. Hochſchule für die bil- 

denden Künfte, Geſchichtsmaler. 
Menzel, Prof., Geſchichtsmaler. 
3. Richter, Prof., Geſchichts- und Bildnismaler. 
2. Afinger, Prof., Bildhauer. 
Ranh. Begas, Prof., Bildhauer. 
ade, Prof., Baurath. 
Dr. Meyer, Direktor der Königl. Gemälde-Galerie. 
Sahlmann, Geh. Db. Reg. Rath. 
<temering, Prof., Bildhauer. 
". Ewald, Prof., Direktor der Unterrichtöanftalt des Kunftgewerbe- 

Mufeumd und auftragdm. Direktor der Kunſt- und Gewerkſchule. 
“ude, Prof., Landſchaftsmaler. 
Dr. Dobbert, Profeffor an der technifhen Hochſchule. 
RB. Geng, Prof., Geſchichtsmaler. 
«. Schaper, Prof., Bildhauer. 
‚tvden, Baurath. 
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Dr. So H don, Geh. Reg. Rath. und auftragdw. Direktor der National- 
alerie. 

Knille, Prof, Geſchichtsmaler. 
DEE. Begas, Prof., Geſchichts- und Bildnismaler. 
Ende, Bildhauer. 
Raſchdorff, Baurath, Prof. an der techniſch. Hochſchule. 
Dr. Zöllner, Geh. Reg. Rath, erfter ftändiger Sefretär. 

b. Sektion für Mufif. 

Borfigender: Zaubert, Dber-Kapellmeifter. 
Stellvertreter: Blumner, Prof. 

itglieder. 
Grell, Prof. Mitglieder 
Kiel, Prof., Komponiſt. 
Dr. Joachim, Prof., Kapellmeifter der Akad. der Künfte. 
Bargiel, Prof., Mufikdireftor. 
A. Schulze, Prof. 
Rudorff, Prof. 
A. Haupt, Prof., Direktor des Snftituted für Kirchenmuſik. 
Commer, Prof., Mufifdireftor. 
R. Radede, Kapellmeifter. 
Bahlmann, Geh. Ob. Reg. Math. 
Zul. Schneider, Prof., Mufikdirektor. 
Dr. Spitta, a. o. Prof., zweiter ftändiger Sekretär. 

2. Hiefige ordentliche Mitglieder. 

a. Seftion für die bildenden Künfte. 

Vorſitzender: K. Beder, Prof., Geſchichtsmaler. 
Stellvertreter: H. Ende, Prof., Baurath. 

Adler, Geh. Baurath und Prof. 
B. Afinger, Prof., Bildhauer. 
Amberg, Prof., Genremaler. 
Oskar Begas, Prof., Geſchichts- und Bildnismaler. 
Reinhold Begas, Prof., Bildhauer. 
E. Biermann, Prof., Landſchaftsmaler. 
G. Biermann, Prof., Bildnismaler. 
Bleibtreu, Prof., Schlachtenmaler. 
Dr. Bötticher, Prof., Architekt. 
L. Burger, Prof. Zeichner und Maler. 
Cretius, Prof., Geſchichtsmaler. 
Däge, Prof., Geſchichtsmaler. 
Encke, Bildhauer. 
Feckert, Maler und Lithograph. 
Gentz, Prof., Geſchichtsmaler. 
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Geſelſchap, Geſchichtsmaler. 
Gräb, Prof., Hofmaler, Landſch. und Architekt. Maler. 
Gräf, Geſchichts- und Bildnismaler. 
v. Großheim, Architekt. 
Gude, Prof., Landſchaftsmaler. 
Habelmann, Kupferſtecher. 
Graf v. Harrach, Geſchichtsmaler. 
Henning, Prof., Geſchichts- und Bildnismaler. 
Heyden, Baurath. 
Hildebrand, Prof., Maler. 
Hopfgarten, Prof. Geſchichtsmaler. 
Knaus, Prof., Genremaler. 
Knille, Prof., Geſchichtsmaler. 
Lüderitz, Prof., Kupferſtecher. 
Menzel, Prof., Geſchichts- und Genremaler. 
Paul Meyerheim, Genremaler. 
A. Orth, Baurath. 
E. Pape, Prof., Landſchaftsmaler. 
Pfannſchmidt, Prof. Geſchichtsmaler. 
E. Rabe, Genremaler. 
Raſchdorff, Baurath, Prof. 
G. Richter, Prof., Geſchichts- und Bildnismaler. 
Schaper, Prof., Bildhauer. 
Jul. Schrader, Prof., Geſchichtsmaler. 
Eiemering, Prof., Bildhauer. 
Sultan Spangenberg, Prof., Geſchichtsmaler. 
mid Spangenberg, Landfchaftömaler. 
Zhamann, Prof., Geſchichtsmaler. 
Vogel, Prof., Xylograph. 
d. Berner, Prof., Direktor, Geſchichtsmaler. 
Berner, Genremaler. 
Alb. Wolff, Prof., Bildhauer. 
Bild. Wolff, Prof., Bildhauer. 
Bredow, Prof., Bildhauer. 

b. Geltion für Mufit. 
(NW. Univerfltätsfiraße 6.) 

Vorfigender: Taubert, Ober Kapellmeifter. 
Stellvertreter: Blumner, Prof., Direktor der Sing-Afademie. 

®. Bargiel, Prof. 
Dr. 8. Bellermann, Prof. 
Eommer, Prof., Muſikdirektor. 
Dorn, Prof., Königlicher Kapellmeifter a. D. 
Grell, Prof. 

1883. 4 
Pr) 
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A. Haupt, Prof., Direktor. 
9. Hofmanı, Prof, Komponift. 
Dr. Joachim, Prof., Direltor. 
Kiel, Prof. 
Radecke, Königlicher Kapellmeifter. 
Ries, Königlicher Konzertmeifter. - 
Zul. Schneider, Dot. Mufikdirektor. 
Bierling, Mufikdirektor. 

3. Ebhren-Mitglieder der Geſammt⸗Akademie. 

Seine Majeftät der Kaifer und König. 
Ihre Majeftät die Kaiferin und Königin. 
Seine Rail. und Königl. Hoheit der Kronprinz ded Deutſchen 

Reiches und von Preußen. 
Ihre Kaiſ. und Königl. Hoheit die Kronprinzejfin des Deutichen 

Reiches und von Preußen. 
Seine Königl. Hoheit Prinz Karl von Preußen. 
Seine Hoheit der Herzog Ernft zu Sachſen-Koburg und Gotha. 

Dr. F. v. Sarenbeid, Nittergutöbefiger und Mitglied ded Herren 
Haufes, auf Beynuhnen. 

Se. Exc. Graf v. Redern, Oberft- Kämmerer, Wirkl. Geh. Rath, 
Gen. Intendant der Königliden Hofmufit ıc. 

Se. Erc. D. Dr. Falk, Staatöminifter, 

4. Akademiſche Meifterateliers. 

für Malerei: v. Werner, Prof., Geſchichtsmaler. 
Knauß, Prof., Genremaler. 
Bude, Prof., Landſchaftsmaler. 

für Bildhauertunft: R. Begas, Prof. Bildhauer. 
für Kupferfteherkunft: (3. 3. unbefeßt). 

5. Akademiſche Hochſchnle für Die bildenden Künfte. 
(NW, Unter den Linden 38.) 

Direktor: v. Werner, Prof., Geſchichtsmaler. 

NB. Die Kunft- und Gewerkſchule ift aus dem Verbande der 
Akademie geſchieden. 

6. Akademiſche Hochſchule für Muſik. 

(NW, Königeplag 1; vom 1. April 1883 ab: W. Potsédamerſtraße 120.) 

a. Direftorium. 

Dr. Joachim, Prof., Kapellmeifter der Akad. d. Künfte (Bor 
fipender pro Oktober 1882/83.) 
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Kiel, Prof. 
Rudorff, Prof. 
Schulze, Prof. 
Dr. Spitta, a. 9. Prof., zweiter ftändiger Sekretär, Vorſteher 

der gefammten Verwaltung. 

b. Abtbheilungen. 
Verfteher der Abtbeilung 
l. für Kompofition und Theorie der Muſik: Kiel, Prof. 
2. für Geſang: Schulze, Prof. 
3 für Ordefter - Snftrumente: Dr. Joachim, Prof., Kayell- 

meifter der Akademie. 
4. für Klavier und Orgel: Rudorff, Prof. 

Tirigent der Aufführungen: Dr. Joachim, Prof., Kapellmeifter 
der Afademte. 

7. Akademiſche Meifterfähnlen für muſikaliſche Kompofition. 

(NW. Univerfitätsftraße 6.) 

Vorſteher. 
Grell, Prof. 
Taubert, Ober⸗Hofkapellmeiſter. 
Kiel, Prof. 
Largiel, Prof., Muſikdirektor. 

8. Juſtitut für Kircheumuſik. 
Irerihtstolal: N. Oranienburgerſtraße 29. — Geſchäftslolal: N. Oranien⸗ 

burgerſtraße 64.) 

Direltor: Haupt, Prof. 

F. Königliche Mufeen zu SKerlin. 
Sihäftslolal: C. Gebäude des älteren Mufeums am Luftgarten, Eingang 

zunächſt ber Friedricho⸗Brücke) 

Protektor. 

Se. Kaiſerliche und Königliche Hoheit der Kronprinz 
des Deutſchen Reiches und Kronprinz von Preußen. 

General⸗-Direktor. 

Dr. Schöne, Geheimer Ober-Regierungd- und vortrag. Rath. 

General:-Sefretär. 
Lielip, Geh. Reg. Rath. 

4° 
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Juſtiziar. 
Polenz, Geheimer Regierungs- und vortrag. Rath (nebenamtlich). 

Techniſcher Beirath für artiſtiſche Publikationen. 
L. Jacoby, Prof. 

Abtheilungen und Sachverſtändigen-Kommiſſionen. 

1. Gemalde⸗Galerie. 

Direktor: Dr. J. Meyer. 
Direktorialaſſiſtent: Dr. Bode, (auch Direktor. ber Abth. 2. b.). 

Sachverſtändigen⸗Kommiſſion. 

Mitglieder: O. Begas, Prof., Geſchichtsmaler. 
Dr. Grimm, Prof. a. d. Univerſ. 
Dr. Jor dan, Geh. Reg. und vortrag. Rath. 
G. Spangenberg, Prof., Geſchichtsmaler. 

Stellvertreter: A. v. Beckerath, Kaufmann. 
G. Richter, Prof., Geſchichtsmaler. 

2. Sammlung der Skulpturen und Gipsabgüfſe. 

a. für die antike Plaſtik. 

Direktor: Dr. Conze, Prof. 
Direktorialaſſiſtent: (fehlt 3. 3.). 

Sachvperſtändigen-Kommiſſion. 

Mitglieder: Dr. E. Hübner, Prof. a. d. Univerſ. 
A Wolff, Prof., Bildhauer. 

Stellvertreter: Dr. Robert, Prof. a. d. Univer‘. 
Siemering, Prof., Bildhauer. 

b. für die Plaftit des Mittelalterd und der Renaiſſance. 

Direltor: Dr. Bode, (auch Direkt. Aſſiſt. bei der Gemälbe-Galerie). 

Sachverſtaͤndigen⸗Kommiſſion. 
Mitglieder: A. v. Beckerath, Kaufmann. 

Sußmann-Hellborn, Prof., Bildhauer. 
Stellvertreter: R. Begad, Prof., Bildhauer. 

Dr. Dobbert, Prof. a. d. techn. Hochſch. 

3. Antiquarium. 

Direktor: Dr. ru, Geh. Reg. Rath, Prof. a. d. 
niverſ. 

Direktorialaſſiſtent: Dr. Furtwängler. 
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SadverftändigenRommiffion. 
Mitglieder: Dr. A Hübner, Prof. a. d. Univerf. 

Leſſing, Prof, Diret. der Samml. im Kunft- 
nee Duleum 

Stellvertreter: Dr. Robert, Prof. a. d. Untverf. 
Dr. Trendelenbur g, Gymn. Oberlehrer. 

4 Müuünz⸗RKabinet. 

Direktor: Dr. &riedländer, Chren- Mitgl. d. Alad. 
d. Wiffenichaften. 

Direftortalaffiftenten: Dr. v. Sallet, Prof. 
Dr. 4. Erman. 

Sadverftändigen-Stommijfion. 
Mitglieder: Dannenberg, Landgerichts-Rath. 

Dr. Droyfen, Prof. a. d. Univeri. 
Dr. Mommfen, dögl. 
Dr. Sadan, dögl. 

Ötellvertreter: Dr. Robe rt, dsgl. 
Dr. Wattenbad, dögl. 

5. Kupferſtich⸗Kabiunet. 

Direktor Dr. Zippmann. 
Direttorialaffiftenten: Dr. v. Seidlitz. 

Dr. Sanitid. 

Sachverſtändigen-Kommiſſion. 
Nitglieder: A. v. Bederath, Kaufmann. 

r. Örimm, Prof. a. d. Univerl. 
Stellvertreter: Dr Dobbert, Prof. a. d. techn. Hochſch. 

Dr. Zordan, Geh. Peg. u. vortrag. Rath. 

6. Ethuslogifche Samminng und Sammlung nordifcher Alterthümer. 

Direktor: Dr. Baftian, außerord. Prof. a. d. Univer!. 
Direktorialaffiftent: Dr. Vo ß. 

Sadpverftändigen-Kommiffion. 
Mitglieder: Dr. Sriedr. Fagor. 

Dr. Virchow, Geh. Med. Rath, Prof. a. d. Univerſ. 
Etellvertreter: Dr. W. Reip. 

Dr. Vepftein, Konful a. D. 

7. Sammlung der ägyptifchen Alterthümer. 

Direktor: Dr. Lepſius, Geh. Reg. Rath, Dber-Biblio- 
thefar, Prof. a. d. Univer!. 

Direktorialaffiftent: Dr. Stern. 
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Sadverftändigen-Kommilfion. 

Mitglieder: Dr. Sachau, Prof. a. d. Univer). 
Dr. Schrader, dsgl. 

Stellvertreter: Dr. Dillmann, Prof. a. d. Univerf. 
Dr. Olshauſen, Geh. Db. Reg. u. vortrag. 

Nath a. D. 

G. Notional-Galerie zu Kerlin. 
(C. Hinter dem neuen Padhof 3.) 

Direktor im Auftrage: Dr. Jordan, Geh. Reg. u. vortrag. Rath. 
Direktorialaffiftenten: Dr. Dohme. 

Dr. v. Donop, auftragew. 

H. Rand-Mufenm zn Berlin. 
(C. Kofterftraße 75.) 

Borfteher: Siemering, Prof. 

J. wiſſenſchaftliche Auſtalten zu Kerlin (Potsdam). 

1. Königliche Bibliothef. 
(W. Bla am Opernbaufe.) 

Dber- Bibliothekar. 

Dr. Zepjius, Geh. Reg. Rath, ord. Prof, Mitglied der Akademie 
der Wiſſenſchaften. 

Berwaltung der einzelnen Abtheilungen. 
1. Drud- und Handſchriften. 

Dr. Roſe, Bibliothekar. Dr. Klatt, Kuftos. 
- Grüpmader, d8gl. = Joh. Müller, dögl. 
⸗v. Belle, dögl. s Meidner, dsgl. 
⸗Söchting, Kuſtos. ⸗Mecklenburg, dsgl. 
W. Erman, dsgl. 

2. Muſikalien. 
Dr. Kopfermann, Kuftoß. 

3. SKarten-Sammlung. 
Dr. Meisner, Kuftos, 
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Sefretariat. 
Kunftmann, Geh. Rechnungsrath. 
Jochen 6. 
Vogel. > 

2. Königliche Sternwarte. 
(SW. Lindenftraße 91.) 

Pireltor: Dr. Förfter, ord. Profeffor. 
Erfter Objervator: Dr. Beder. 
weiter Obfernator: Dr. Knorre. 
Direltoren des Rechen⸗Inſtitutes 

der Sternwarte: Dr. Förſter, Prof. 
Dr. Tietien, außerord. Prof. 

3. Königlicer botaniſcher Garten. 
(W. Potodamerſtraße 75.) 

Direkter: Dr. Eichler, Prof. 
dfftenten: Dr. Urban. 

Potonie. 
Inipeftor: Perring. 

4. Königliches geobätifches Inftitut und Gentralbureau der 
ropäifchen Gradmeſſung. 
(W. Lubowſtraße 42.) 

Präfident. 

%. Erc. Dr. Baeyer, Gener.-Lieut. z. D. 

Biffenfhaftliher Beirath unter dem Borfige des 
Präfidenten. 

Dr. Helmholg, Geh. Reg. Rath, Prof. an der Univerfität, Mit- 
glied der Akademie der Wiſſenſchaften zu Berlin. 

» Auwerd, Prof., Mitglied und ftändig. Sekret. der Akademie 
der Wiſſenſchaften zu Berlin. 

* Kroneder, Prof, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften 
zu Berlin. 

: Siemens, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie der 
Wiſſenſchaften zu Berlin. 

* Beierftraß, Prof. an der Univerfität und Mitglied der Afa- 
demie der Wiffenfhaften zu Berlin. 

* Helmert, Prof. an der techniſchen Hochſchule zu Aachen. 

Sektionschefs. 
Dr. Sadebed, Prof. Dr. Albrecht, Prof. 
O. Boͤrſch, degl. Fiſcher, dögl. 
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Afftftenten. 

Dr. 4. Börſch. . Berner. 
⸗Lõw. Dr. Weſtphal. 

Richter. :» Simon. 
Seibt 

Bureau. 

Borfteber: Thurk, Sekretär und Kalkulator. 

5. SKönigliches aftrophufitalifches Obfervatorium auf dem 
Zelegraphenberge bei Potsdam. 

Direltor. 

Dr. Bogel, Prof. 

Dbfervatoren. 

Dr. Spörer, Prof., erfter Obfervator und Stellvertreter de 
Direktord in Verhinderungsfällen. 

Dr. Lohſe. 
Alfiftent: Dr. &. Müller. 
Hülfßarbeiter: Dr. Kempf. 

:» Wilfing. 

K. Die Königlichen Univerfitäten. 

1. Wlbertns:Univerfität zu Königsberg i. Oſtprß. 

Rector Magnificentissimus. 

Seine Kaiferlihe und Königlihe Hoheit der Kronprinz des 
Deutſchen Reiches und von Preußen 

Friedrich Wilhelm. 

Kurator. 

Dr. v. Schliedmann, Dberpräfident der Provinz Oftpreußen. 

Zeitiger Proreltor. 

Prof. Dr. Bauer. 

Univerſitäts-Richter. 

Ober⸗Praͤſidial-Rath Singelmann. 
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Zeitige Dekane 

der theologiſchen Fakultät: Prof. Dr. Erblam, Konfilt. Rath, 
der juriftiihen Fakultät: Prof. Dr. Schirmer, Geh. Juſtiz-Rath, 
der mediziniihen Fakultät: Prof. Dr. Schönborn, Mediz. Rath, 
der philojopbiichen Fakultät: Prof. Dr. Rühl. 

Der akademiſche Senat befteht auß 

dem zeit. Proreltor Prof. Dr. Bauer, 
dem zeit. Vice-Prorektor Prof. Dr. Schönborn, 
dem zeit. Stipendien Kurator Prof. Dr. Süterbod, 
dem Univerfitäts-Richter, Ob. Präfid. Rath Singelmann, 
den Delanen der tbeol., der jurift. und der philofoph. Fakultät, und 

folgenden Senatoren: 
Prof. Dr. Sordan, Prof. Dr. Weber, 

« « Luther, ⸗ s Prup. 
: =: RNaunyn, 

Fakultaͤten. 

1. Theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Sommer. Dr. Grau. 
:s Erblam, Konfift. Rath. - Sacoby. 
: Boigtl, Pfarrer d. Altitädt. 

Gemeinde. 

b. Außerordentlidher Profellor. 

Lic. Klöpper. 

2. Zuriftiihe Fakultät. 

a. Ordentliche Profefforen. 
Dr. Schirmer, Geb. Juſtizrath. Dr. Krüger. 

» Dahn. . Zorn. 
s Güterbod. 

b. Außerordentlicher Profeffor. 

Dr. Karl Saltomsti. 

3. Mediziniſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefforen. 

Dr. &. Hirſch, Seh. Met, Dr.v. Wittich, Geh. Mediz. 
Rath. Rath. 
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Dr. Ernſt Neumann II, Mediz. Dr. Jacobſon. 
Rath. Jaffé. 

» Schönborn, dogl. .e Schwalbe. 
s Naunyn. 

b. Außerordentlihe Profefloren. 

Dr. Bohn. Dr. Rud. Schneider. 
⸗ Örünbagen. e Benede. 
. Sam . zul Caspary I. 
⸗ —R Stadt⸗-Phyſikus - Burom. 

und Medin. Rath. e Baumgarten. 
= Berthold. 

c. Privatdozenten. 

Dr. Petruſchky, Db. Stabsarzt. Dr. Schreiber. 
Seydel, Kreis- Wundarzt. Treitel. 
Meſchede, Direkt. d. ſfädt. ⸗Langendorff. 

Kranken-Anſtalt. Stetter. 
Albrecht. ⸗Falkſon. 
v. Seydlitz. ⸗Stadelmann. 
Münſter. . Boffind. 

4. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefloren. 
Dr. Franz Neumann I, Geh. Dr. Bauer. 

Meg. Rath. MWeber. 
⸗ &riebländer, Seh. Reg. ⸗—Rühl. 

Rath, Milglied des Herren⸗ ⸗Jul. Walter. 
hauſes. ⸗Prutz. 

«= Rob. Caspary J. Loſſen 
Luther. Pape. 
⸗Schade. Ludwich. 
» Umpfenbad. -OHirſchfeld. 
-Jordan. ⸗Adalb. Bezzenberger. 
⸗Simſon. 30ppritz. 
»Spirgatis. ⸗Hertwig. 
⸗Freiherr v. d. Goltz. .e Müller. 
-Ritthauſen. Thiele. 
⸗Kißner. 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 

Dr. Rojenhain. Dr. 8. Richter, Depart. Thier— 
⸗Kurſſchat, Prediger. arzt u. Betertnär-Affeflor. 
⸗Lohmeyer. ⸗Garbe. 
s» Boigt II .« Baumgart. 
⸗Saalſchütz. ⸗Wichert. 
. Marel. 
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o. Privatdozenten. 

Dr. v. Kaltffein. Dr. Schubert. 
» Merguet, Gymn. Lehrer. - Nötling. 
Jenßgjhq. Volkmann. 
Blochmann. 

d. Lektor. 
Favre. 

Sprad- und Srerzittienmeifter. 

laudien, Muſikdirektor und Stoige, Lehrer der Tanzkunft. 
afad. Muſiklehrer. Heinrich, Lehrer der Steno⸗ 

Dr. Keppner, Fechtlehrer. graphie. 

Beamte der Univerfität. 

Univerſitäts⸗Sekretär: Lork owski, Rechnungsrath, zugleich Inſpektor 
des Univerſitäts-Gebäudes. 

Univerfitätd- Kaffen-Rendant, 2. Depofitarius und Quäſtor: Hennig, 
Rechnungsrath. 

2. Friedrich⸗Wilhelms⸗Univerſität zu Berlin. 

Kuratorium. 

Stellvertreter: 

Ver zeitige Rektor, Geheime Reg. Rath, ord. Prof. Dr. du Bois— 
Reymon d, und 

dar Univerfitäts- Richter, Geheime Juſtiz-Rath Schulz. 

Zeitiger Rektor. 
Dr. du Boid-Reymond, Geheimer Mediz. Rath, ord. Prof. 

Univerſitäts-Richter. 
Schulz, Geheimer Juſtiz⸗Rath. 

Zeitige Dekane 
der theologiſchen Fakultät: Prof. Dr. Pfleiderer, 
der juriftiſchen Fakultät: Prof. Dr. Gneiſt, Ober⸗Verwaltungs⸗ 

Gerichts⸗Rath, 
der BER Fakultät: Prof. Dr. Bardeleben, Geh. Db. 

Rath, 
der phitofophrichen Fakultät: Prof. Dr. Schrader. 

Der alademiihe Senat 
beftebt ans dem Rektor, dem Univerfitätd. Richter, dem Prorektor 
Ptof. Dr. Curtius, Geb. Reg. Rath, 
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A. Haupt, Prof., Direktor. 
9. Hofmann, Prof., Komponift. 
Dr. Soahim, Prof., Direktor. 
Kiel, Prof. 
Radecke, Königlider Kapellmeifter. 
Ries, Königlicher Konzertmeifter. 
Sul. Schneider, Prof., Mufikdirektor. 
Bierling, Mufikdireltor. 

3. Ebhren-Mitglieder der Geſammt⸗Akademie. 

Seine Majeftät der Kaifer und König. 
Shre Majeftät die Kaiferin und Königin. 
Seine Kail. und Königl. Hoheit der Kronprinz ded Deuticen 

Reiches und von Preußen. 
Ihre Kail. und Königl. Hoheit die Kronprinzeſſin des Deutichen 

Reiches und von Preußen. 
Seine Königl. Hoheit Prinz Karl von Preußen. 
Seine Hoheit der Herzog Ernft zu SahfensKoburg und Gotha. 

Dr. F. v. Farenheid, Rittergutöbefiger und Mitglied des Herren 
Haufed, auf Beynuhnen. 

Se. Exc. Graf v. Redern, Oberft- Kämmerer, Wirkl. Geh. Rath, 
Sen. Intendant der Königlihen Hofmuſik ıc. 

Se. Exc. D. Dr. Falk, Staatsminilter. 

4. Akademiſche Meifterateliers. 

für Malerei: v. Werner, Prof., Geſchichtsmaler. 
Knaus, Prof., Genremaler. 
Bude, Prof., Yandichaftämaler. 

für Bildhauertunft: R. Begas, Prof. Bildhauer. 
für Kupferftecherfunft: (3. 3. unbeſetzt). 

5. Akademiſche Hochſchule für die bildenden Küufte. 
(NW. Unter ben Linden 38.) 

Diretor: v. Werner, Prof., Geſchichtsmaler. 

NB. Die Kunft» und Gewerkſchule ift aus dem Verbande der 
Akademie geſchieden. 

6. Akademiſche Hochſchule für Muſik. 

(NW, Königeplag 1; vom 1. April 1883 ab: W. Potédamerſtraße 120.) 

a. Direltorium. 

Dr. Joachim, Prof., Kapellmeifter der Akad. d. Künfte (Bor: 
fipender pro Oftober 1882/83.) 
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Kiel, Prof. 
Rudorff, Prof. 
Schulze, Prof. 
Dr. Spitta, a. o. Prof., zweiter ftändiger Sekretär, Vorſteher 

der gefammten Verwaltung. | 

b. Abtheilungen. 

Vorfteher der Abtheilung | 
l. für Kompofition und Theorie der Mufit: Kiel, Prof. 
2. für Gefang: Schulze, Prof. 
3 für Orchefter- Snftrumente: Dr. Joachim, Prof., Kayell- 

meifter der Akademie. 
4. für Klavier und Orgel: Rudorff, Prof. 

Dirigent der Aufführungen: Dr. Joachim, Prof., Kapellmeifter 
der Alademie. 

7. Akademiſche Meifterfchnlen für mnfllalifde Kompofition. 

(NW. Univerfitätsftraße 6.) 

Vorſteher. 
Grell, Prof. 
Taubert, Ober-Hofkapellmeiſter. 
Kiel, Prof. 
Bargiel, Prof., Muſikdirektor. 

8. Juſtitut für Kircheumuſik. 

ilaterrichtslokal: N. Oranienburgerſtraße 29. — Geſchäftslokal: N. Oranien⸗ 
burgerſtraße 64) 

Direktor: Haupt, Prof. 

F. Königliche Anſeen zu Berlin. 
Eeſchäftslokal: C. Gebäude des älteren Muſeums am Luſtgarten, Eingang 

zunächſt ber Friedrichs⸗Brücke) 

Protektor. 

Ze. Kaiſerliche und Königliche Hoheit der Kronprinz 
des Deutſchen Reiches und Kronprinz von Preußen. 

General-Direktor. 

Dr. Schöne, Geheimer Dber-Regierungd- und vortrag. Rath. 

Beneral-Sefretär. 

Dielig, Geh. Reg. Rath. 
4” 
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Dffizter-Ktorpd, ſowie Direktor der militärärztlichen Bildunge. 
anftalten. 

Dr. Rofe, dirigirender Arzt ded Kranfenhaufed Bethanien. 

c. Außerordentlihe Profefloren. 

Dr. Benoß, Geh. Mediz. Rath. Dr. Mn Saltomsti. 
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Lima Geh. Mediz. Rath, 

gericht. u. Stadtphufifus, 
Skrzeczka, Geb. Mediz. 

Rath und vortragender 
Rath im Miniftertum der 
geiftl. ꝛc. Angel. 

Joſef Meyer. 
Hartmann. 
G. R. Lewin. 
Jacobſon. 
Albrecht 
Munk, Mitglied der Akade⸗ 

mie der Wiſſenſchaften. 
Luca. 
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Frä —— Oberſtabs⸗ und 

Regim. Arzt. 
Senator. 
Buſch. 
Hugo Kronecker. 
Fasbender. 
Schöler. 
Hirſchberg. 
Küſter, Sdnitãtsrath. 
Ehriftiani. 
Ewald. 
Baumann. 
Bernhardt. 

d. Privatdozenten. 
Dr. Berl. . Bergijon 

Rrifteller, Seh. Sanitäts- 

ie, 
Schelske. 
Zobold, Geb. Sanitäts—⸗ 

rath. 
Burchardt, Oberſtabsarzt. 
Guttmann. 
Zül A r. 
Jul. Wolff. 
8 al Rrelnppftu, 

Bernh. Fränkel, Sanitaͤts⸗ 
rath. 

Weber-Liel. 
Wernich, Bezirksphyſikus. 
Mayer, Sanitättrath. 
Güterbod. 
Schiffer. 
Steinauer. 
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Guttſtadt. 
Löhlein. 
Max Wolff. 
Wernicke. 
Landau. 
Martin. 
Litten. 
Trautmann, Oberftab⸗⸗ 

und Regim. art 
Wolffhügel, Katjerl. Re. 

Rath u. Mitgl. d. Reihe 
Geſundheits⸗Amtes. 

Alb. Fränkel. 
Remak. 
Veit. 
Friedländer. 
Horſtmann. 
Runge. 
Salomon. 
Lafſſar. 
Lewinsky. 
Brieger, Profeflor. 
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Dr. &udw. Yewin. Dr. Rabl-Rüdhard, Ober 
Lefſer. Stabsarzt. 

: Herter. s Bebrend. 
: Sonnenburg. ⸗Gluck. 

4. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 
Dr.v. Ranke, Wirkl. Geheimer Rath, Hiſtoriograph des Preuß. 

Staates, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften, Kanzler 
des Ordens pour le merite für Wiſſenſchaft und Künſte. 

: Joh. Guſt. Droyfen, Hifltoriograph der brandenburgijchen 
Geſchichte, Mitglied der Yıfademie der Wiffenichaften. 

» Kummer, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie der Mif- 
ſenſchaften. 

: Zeller, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie der Wiſſen— 
haften. 

: Helmbolt, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie der 
Wiſſenſchaften. 

: Kepfius, Geh. Reg. Rath und Ober »- Bibliothefar, Mitglied 
der Akademie der Wiflenichaften. 

Mommfen, Mitglied und beftändiger Sekretar der Akademie 
der Willenichaften. 

⸗Guſtav Kirchhoff, Gebeimer Rath, Mitglied der Akademie 
der Wiſſenſchaften. 

: Müllenboff, Seh. Reg. Rath, Mitglied der Alademie der 
Wiſſenſchaften. 

Curtius, Geh. Reg. Rath, Mitglied und beſtändiger Sekretar 
der Akademie der Wiſſenſchaften, Direktor des Antiquariums 
der Muſeen. 

: Bahlen, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie der Wiſſen⸗ 
ſchaften. 

: Peters, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
: Battenbad, dgl. 
: Schrader, dögl. 
»Weizſäcker. 
Zu — Hofmann, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie 

der Wiffenichaften und ded Kaiſ. Patent⸗Amtes. 
: Veierftraß, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
»Ad. Wagner, Mitglied ded ftatift. Bureaus. 
Beyrich, Geh. Bergrath, Mitglied der Akademie der Wiſſenſch. 
 Molf Kirchhoff, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
: Schmoller. 
Dilthey. 
»v. Treitſchke. 
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. Schwendener, Mitglied der Alademie der Wiſſenſchaften. 
Fr. A. Weber, dögl. 
Scherer. 
Hübner. 
Tobler, Mitglied der Akademie der Wifjenichaften. 
Sachau. 
Eichler, Direktor des botaniſchen Muſeums und des botani: 

ſchen Gartens, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
Grimm. | 
Joh. Schmidt. 
Kiepert, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
Websky, Dberbergratd a. D., Mitglied der Akademie der 

Wiſſenſchaften. 
Rammelsberg, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
Förſter, Direktor der Sternwarte. 
Zupitza. 
Robert. 

b. Ordentlicher Honorar⸗Profeſſor. 

.Lazarus. 

c. Leſende Mitglieder der Akademie der Wiſſenſchaften. 

. Leop. Kroneder, Brofeflor. 
Zandolt, Geb. Reg. Rath, Profeflor. 

d. Außerordentliche Profefforen. 

Michelet. Dr. Kny. 
Scott, Mitglied der Akad. P. Aſcherſon. 

der Wiſſenſchaften. -v. Marten. 
Werder, Geh. Reg. Rat. ⸗Tietjen. 
Ferd. Heine. Müller. = Sell, Kaiſerl. Reg. Ratl 
Dieterici. und Mitglied des Reich 
A au 8. Geſundheits⸗-Amtes. 
ER Schneider. ⸗Spitta, ftändiger Sekretä 
Steinthal. der Akad. der Künſte. 
Bellermann. -Meitzen, Geh. Reg. Rat 
Roth, Mitglied der Akad. a. D. | 

der Wiffenichaften. s Berendt, Landedgeologe. 
Wichelhaus, Mitglied ed + Wangertn. 

Kail. Patent-Amteb. Breßſlau. 
Orth. ⸗Paulſen. 
Garcke. ⸗Pinner. 
Baſtian, Direktor der tb +» Dames, 

nologiſchen Abtheilung der » Liebermann. 
Muſeen. = Netto. 



Dr. Geiger. 
Wittmack. 

-Magnus. 
-Barth. 
-Brückhner. 
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Dr. Böckh, ve Rath a. D., 

vun “ 

1) 

Direlt. d tatift. Bureaud 
der Stadt Berlin. 

Didenberg. 
Hettner. 
Tiemann. 
Diele. 

Dr. Zeffjen, außerord. Prof. an der Univerfität zu Greiföwald. 

e. Privatdozenten. 

Dr. Jahn. Dr. 9.8. F. Schultz, Ge. 
Mein. Rath. 

: Märfer, Profeſſor. 
Soppe, degi. 

Brugih-Ben, dögl. 
: 8offen, dögl. 
: Kapyler, dgl. 
-Neeſen, * Mitglied des 

Kaiſ. "Yatent-Amtes, 
: Sordan, Geh. Reg. und 

vortrag. Rath im Mi: 
nifterium der geiftlichen ıc. 
Angelegenbeiten, aufs 
tragew. Direktor der Na⸗ 
tion. Galerie. 

: Glan. 
: ron. 
-Laſſon, Profeffer. 
:s Dans Dropfen. 
- Arzruni. 
s izydi. 

Biedermann. 
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Döbner. 
Zehn Paler. 
Gabriel. 
Rödiger. 
Ebbinghaus. 
Furtwängler, Direkto⸗ 
—808 an den Mu⸗ 
feen. 

A. Erman, dsgl. 
Zopf. 
Koffer, Geb. Staat 

Lehmann» Filhes,. 
Branco. 
GansEdler Herr zuPutlitz. 
Karſch. 
Deußen. 
Kayſer. 
Thieſen. 

Sprach⸗-Lehrer. 

Dr. Michaelis, Profeſſor, vehtor, der A nograpbie. 
Sprade 

Tsifi, Rektor der italieniſchen Sprache. 
Rafbford, Lektor der englifchen Sprache. 

Exerzitien-Meiſter. 
Neumann, Univerſitäfs⸗Fechtlehrer. 
xreiſing, Univerſitäts⸗Tanzlehrer. 
Pildebrandt, Univerfitätd-Stallmeifter. 

xeller, Lektor der franzoͤſiſchen 

1863. on 
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Bureau:Beamte. 

Laury, KanzleisRath, Univerfitätd- Sekretär. 
MWepel, Univerfitätd-Rektoratd-Sefretär. 
Dolenz, Seh. Rechnungsrath, Univerfitätd-Quäftor. 
Schmidt, Univerfitätd-Kuratorial-Sefretär. 

3. Univerfität zu Greifswald. 
Da8 Kuratorium | 

verwalten ftellvertretend die Geheimen Regierungsräthe Profeſſor 
Dr. Baumjtarf und Amtöhauptmann Häniſch. 

Zeitiger Rektor. 

Dr. Behrend, Prof. 

Univerſitäts-Richter. 

Geſterding, Polizei-Direktor. 

Zeitige Dekane 

der theologiſchen Fakultät: Prof. Dr. Hanne, 
der juriſtiſchen Fakultät: Dr. Seuffert, 
der mediziniſchen Fakultät: Dr. Landois, 
der —58B Fakultät: Dr. Thome. 

Der altademifhe Senat 

befteht außer dem zeitigen Rektor, dem Univerfität®-Richter und den 
Dekanen der vier Fakultäten, von welchen der Dekan der mediziniſchen 
Fakultät zugleich ald Prorektor fungirt, zur Zeit aus 
den Senatoren Prof. Dr. Cremer, 

Reifferſcheid, g 

⸗ ⸗Schimer, 

= 

“ Baumftarf, Geh. Neg. Nath, 
v. Wilamowip-Möllendorff. 

Das akademiſche Konzil 

beſteht aus dem Rektor, ald Vorfigendem, und allen ordentlichen 
Profeſſoren. 

N) 

Fakultäten. 

1. Theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefjoren. 

Dr. theol. Wtefeler, Konfift. Rath, Mitglied des Konfiftoriums 
von Pommern. 

» theol. et phil, Hanne, Paſtor an der St. Jakobi⸗Kirche. 
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Dr. theol. et phil. Zödler. 
: theol. &remer, Paftor an der St. Marien Kirche. 

b. Privatdozent. 
Lie. theol. et Dr. phil. Giejebredt. 

2. Juriſtiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefforen. 
Dr. Häberlin. Dr. Seuffert. 
: Bierling. = Baron. 
- Bebrend. 

b. Außerordentlicher Profeffor. 

Dr. Sitörf. 

c. Privatdozenten. 

Dr. Fiſcher, Amtörichter. 
= Medem, Landgerichts⸗Rath. 

3. Medizinifche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefjoren. 

Dr. med. et phil. Budge, Dr. Mosler. 
Geh. Mediz. Rath. ⸗Landois. 

« Pernice, dögl. := Schirmer. 
:» &robe. - Paul Bogt. 

b. Außerordentliche Profefforen. 

Dr. Eidhftedt. 
Hädermann, Kreisphyfikus. 
Arndt, Direkt. d. Provinz. Seren Heil-Anftalt zu Greiföwalb. 
Krabler. 
Sommer. 11] 11} „n 1] 

c. Privatdogenten. 
Dr. Bengelsdorff, Sanitätd- Dr. 4. Budge. 

Rath. e Beumer. 
- Schüller, Prof. - Gtrübing. 
= Sehr. v. Preuſchen von = Löbfer. 

und zu Riebenftein. 

4. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 
Dr. jur., oecon. polit. et phil. Dr. med. et phil. Münter. 

E. Baumftarf, Beh, « med. et pbil. #reiherr v. 
Reg. Rath, Mitglied ded Feilitzſch. 

errenhauſes. ⸗theol. et phil. Baier. 
—8 = med. et phil. Limpricht. 

5* 
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Dr. Ahlwardt. Dr. Schwanert. 
:» GSufemihl. : v. Wilamowitz-Möllen— 
⸗Preuner. orff. 
⸗jur. et phil. Kießling. ⸗maed. et phil. Gerſtäͤcker. 
-Schuppe. -Reifferſcheid. 
2Ulmann. ⸗Koſchwitz. 
⸗Thomöé. -3Zimmer. 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 

Dr. med. et phil. Jeſſen. Dr. Eredner. 
⸗»Scholz. ⸗Seeck. 
s Minnigerode. .e Konrath 
. #%. Baunmftarf. . Mude. 
. Ppl. 

c. Privatdozenten. 

Dr. %. Bogt. Dr. Hole. 
» BZadariä. 

Lehrer für neuere Sprachen und Künſte. 

Dr. Marr, Lektor der englifhen Sprache. 
Bemmann, Mufikdireftor. 
Weiland, Zeichenlebrer. 
Range, Turnlehrer. 

Beamter. 
Räder, Univerfitäts-Sefretär und Quäftor. 

4. Univerfität zu Breslan. 

Kurator. 

v. Seydewitz, Wirfl. Geheimer Rath und Dberpräfident der 
Provinz Schlefien. 

Rektor und Senat. 

Rektor: Prof. Dr. DO. Gierke. 
Erreftor: Prof. Dr. Biermer, Geb. Mediz. Rath. 
Univerfitätd-Richter: Appellationdgerichtd-Nath 3. D. Dames. 
Dekan der kathol. theol. Fakultät: Prof. Dr. Scholz. 
Dekan der evang. theol. Fafultät: Prof. Dr. Weingarten. 
Dekan der jurift. Bakultät: Prof. Dr. Brie. 
Dekan der medizin. Fakultät: Prof. Dr. Biermer, Geh. Mediz. Rath. 
Dekan der philofoph. Fakultät: Prof. Dr. Herb. 
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Erwählte Senatoren. 

Pf. D r. Regelöberger. Prof. Dr. Förfter. 
- Schröter. ⸗Nieſe. 

= = Brobfl. : : Shmidt. 
: =» GShneider. 

Balultäten. 

1. Katholiſch-theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefloren. 

Dr. $riedlieb. Dr. Zämmer, Domberr. 
» Bittner. ⸗Scholz. 
- Probit. -= König. 

b. Privatdozenten. 
Dr. Krawutzcky. Dr. Spralelt. 

2. Evangeliſch-theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profelloren. 

Dr. Räbiger. Dr. Hahn. 
⸗ Meub, Konfit Rath. « Weingarten. 
: Schulg : Schmidt. 

b. Ordentlicher Honorar-Profeffor. 
Ir. Erdmann, General-Superintendent von Schlefien. 

c. Außerordentlicher Profeflor. 

Lic. &emme. 

d. Privatdozent. 

Lie. Koffmane. 

3. Juriſtiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefjoren. 

Dr. Huſchke, Geh. Juſtizrath. Dr. D. Gierke. 
: ud Fürſtbiſch. Konſiſt. = Seuffert. 

:s Brie. 
: Schwancert. = Freiherr v. Stengel. 
-Regelsberger. 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 

Dr. Sberty. Dr. F. Bruck. 

c. Privatdozenten. 
Ir. Roſin. Dr. Eger, Regier. Aſſeſſ. 
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4. Mediziniihe Fakultät. 

a. Ordentliche Brofefforen. 

Dr. Häjer, Geh. Mediz. Rath. Dr. Förfter. 
- 

| |} 

vu“ 11] 

ua a a w Oo 

% u u % “ Wu “ 
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geldendain dögl. ⸗ aſſe. 
iermer, dsgl. ⸗ onfick. 

Fiſcher, Mediz. Rath. ⸗Fritſch, Mediz. Rath. 

b. Außerordentlihe Profeſſoren. 

. Neumann. Dr. Richter. 
Kopie, Geh. Mediz. Rat. = Hirt, Stadtphufifus. 

Boltolini. - Sommerbrodt. 
Friedberg, Kreisphyſikus. = Berger 
Auerbad. ⸗ 8. Gierke. 
8— Cohn. eifier. 

Iheidlen. 

c. Privatdozenten. 

. 3. Brud. Dr. Roſenbach. 
Gottſtein. Buchwald. 
E. Fränkel. ⸗Jacobi, Bezirksphyſikus. 
Joſeph ⸗Wiener. 
Magnus ⸗Freund. 
Born. : Rour. 
Kolaczel. . Kroner. 
Soltmann. 

5. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefloren. 

. Elvenich, Geb. Reg. Rath. Dr. Poled. 
Löwig, d8y dl. s Keifferjcheid. 
Göppert, Sch. Mediz. Rath, « Rehring. 
Stenzler, Geh. Reg. Rath. Schneider 
Weinhol Magnus 
Röpell, itglied ded Her ⸗F. Cohn. 

renbaufes. ⸗ Miaskowöki. 
Römer, Geh. Bergrath. . Rofa nes. 
Junlmann. . Th. Weber. 

erh. = Dove. 
alle. ⸗Nieſe. 

Roßbach. ⸗Prätorius. 
Schröter. Funke. 
Meyer. ⸗Caro. 
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b. Außerordentliche Profefforen. 

Dr. Grünh agen, Archiv-Rath. Dr. Weite. 
s Körber. = Metdorf. 
: Partid. :» $riedländer. 
: Freudenthal. -e Holdefleiß. 
: d. Richter. .e Bader. f 
: Kölbing. . 8% Meber. 
Liebiſch. Viſſcher. 
: Gaßpary. 

c. Honorar-Profeflor. 

Dr. Grätz. ° 

d. Mit Haltung von Borlefungen beauftragt. 
Reg. und Baurath Beyer. 
serftmeifter v. Barendorff. 

e. Privatdozenten, 
Dr. Oginski, Prof. Dr. Schottfy. 

: Bobertag. : Auerbad, 
: Hillebrandt. » ©. Fräntel. 
-æLichtenſtein. :s Wilfoma. 
« Gotbein. 

Sprach- und Kunft-Unterridt. 

Lektor der franzöfiihen Sprade: Freymond. 
Rufiklehrer: Dr. Schäffer, Prof., Muſikdirektor. 

Dr. Broſig, Prof., Muſikdirektor u. Domkapellmeiſter. 
Zähne: Aß mann. 
acht: und Voltigirmeiſter: Pfeifer. 

Univerfitätd-Beamte. 

Schretär: Nadbyl. 
Rendant und Quäſtor: Klepper. 

3. Bereinigte Friedrichs-Univerfität Halle-Wittenberg zu Halle. 

Kurator. 
Gebeimer Dber-Regierungd-Rathb Dr. Rödenbed. 

Rektor. 

Vom 12. Juli 1882 bis 12. Juli 1883. 

Prof. Dr. Keil. 
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Univerſitäts-Richter. 

Dr. jur. Thümmel, Landgerichts⸗Rath. 

Dekane der Fakultäten. 

Vom 12. Januar bis 12. Juli 1883. 

In der FA Pla Fakultät: Prof. Dr, te Konfift. Rath. 
In der juriſtiſchen Fakultät: Prof. Dr. 
In der meh igintichen Fakultät: Prof. Dr.  Rtalmer, Seh. Medi;. 

ath 
In der eleſophiſchen Fakultät: Prof. Dr. Knoblauch, Geh. Reg. 

ath. . 

Das Generalkonzil 
beftebt aus ſämmtlichen ordentlihen Profefforen und dem Univer- 

ſitäts⸗Richter. 

Der akademiſche Senat 

beſteht aus dem Rektor, dem Prorektor, den Dekanen der vier Fakul⸗ 
täten, fünf aus dem ordentlichen Profefforen gewählten Senatoren 
und dem Univerfitätd-Richter. 

Senatoren 
vom 12. Zult 1882 bid 12. Juli 1883. 

Prof. Dr. Schlottmann. Prof. Dr. Sins 
.e . dv. Fritſch. ⸗ mimler. 
⸗ ⸗ Laſtig. 

Univerſitäts-Aedil. 
Prof. Dr. Goſche. 

Fakultaͤten. 

1. Theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Jacobi, Konfift. Rath. 
⸗Schlottmann. 
= theol. et phil. Köftlin, Konſiſt. Rath, ordentliches Mitglied 

ded Konfiftortumd der Provinz Sadjen. 

Beyſchlag. 
Riehm. 
Hering. 
Kähler. u MäMaß u 

b. Ordentlicher Honorar⸗Profeſſor. 

Dr. theol. et phil. Herbſt. 
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c. Außerordentliche Profeſſoren. 

Dr. theol. et phil. G. Kramer, Geh. Reg. Rath. 
Lic. theol. et Dr. phil. Tſchackert. 

d. Privatdozent. 

Lic. theol. Franke. 

2. Zuriftifhe Fakultät. 

a. Ordentliche Profefforen. 
Dr. jur. et phil. Witte, Seh. Dr. Zitelmann. 

Zuftiz-Rath. .e Boretind. 
⸗ Silting Fi Juſtiz-Rath. = Laſtig. 
⸗Ernſt Meier. ⸗Brunnenmeiſter. 

b. Außerordentlicher Profeſſor. 

Dr. Schollmeyer. 

c. Privatdozent. 
Dr. Arndt, SKreidrihter a. D. und Juſtiziar bei dem Ober- 

Bergamte. 

3. Mediziniihe Fakultät. 

a. Ordentliche Profefloren. 

Dr. Krahmer, Geh. Mediz. Dr. Beruſtein. 
Rath, Kreisphyſikus. -Alfred Gräfe. 

Weber, Geh. Mediz. Rat. =» Hitzig, Direktor der Pro- 
-Olshauſen, dögl. vinz. Irren-Heil-Anſtalt 
= Adermann. zu Nietleben bet Halle. 
- Weller. s &berth. 

Rich. Bollmann, Geh. 
Mediz. Rath. 

b. Außerordentlihe Profefforen. 

Dr. Schwartze. Dr. Seeligmüller. 
: Kohlidhütter. e Golger. 
: Darnad. 

c. Privatdozenten. 
Dr. Holländer, Prof. Dr. Küßner. 

: Rid,. Bott. ⸗Schwarz. 
-Senzmer. : Dberft. 
⸗Araske. «e Heßler. 
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4. Philoſophiſche Kakultät. 

a. Drdentlihe Profefloren. 

Dr. Auguft Rofenberger. Dr. Haym. 
s Friedr. Pott, Geh. Reg Rat. » Krauß, 
s Erdmann. .« Conrad. 
:» Knoblauch, Geh. Reg.Rath, = Buft. Droyfen. 

Präfid. der Kaiſerl. Leopold. ⸗ alfreb Kirchhoff. 
Garolin. Deutihen Alfa ⸗ Hiller. 
demie, Mitglied des Herren =» Dittenberger. 
bauf fe8. - Sudier. 

.« Zul. Zader. . dv. Fritſch 

. Reil. = Elze. 
- theol. et phil. Ulricit, - Banter. 

Geh. Reg. Rath. «e Grenader. 
- Qul. Kühn. Geh. Reg. Rat. = Volhard. 

Lic. theol., Dr. phil. Goſche. - Heydemann. 
Dr. Dümmler. - Wangerin. 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 

Dr. Wellhauſen. (Dr. Rathke.) 
⸗Eiſenhart. Dr. Püp. 
⸗ De berg. : Schum. 
⸗ de Sathemberg I. ⸗Ernſt Shmidt J. 
⸗ Freutag :« Dberbed. 
- Märder -e Kirchner. 
: WBült. - Krohn. 
.» Ewald. :» Thiele. 

c. Privatdozenten. 

Dr. Sornelius, Prof. Dr. Dreber. 
e Braund. ⸗Elſter. 
⸗Jürgens ⸗-Wiltheiß. 
⸗-Gering. .e Baumert. 
Joh. Shmidt 1. s Freiherr v. Stein. 
⸗Lüdecke. ⸗Wenck. 
⸗Bartholomã. = Lehmann. 
.e D. Taſchenberg II. « 8. Joh. Neumann. 

Leftoren. 
Dr. phil. Kranz, Univerfitäts-Mufikdireftor. 
Reubke, Univerſitäts-Muſiklehrer. 
Streichert, Regier. Baumeiſter. 

Sprachlehrer. 

Dr. Aue, für engliſche Spache. 
wardenbur g, für franzöſiſche Sprache. 
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Exerzitienmeiſter. 

koöbeling, Fechtmeiſter. 
Rocco, Tanzmeiſter. 
Schenck, akademiſcher Zeichner und Zeichenlehrer. 
Schreiber, Univerſ. Reitlehrer. 

Univerfitätsbeamte. 

furatorial⸗Sekretãr: (Stelle z. 3. unbeſetzt.) 
V. Roſe, Univerſitäts-Sekretär. 
Voltze, Rendant und prov. Quältor. 

Univerſitäts-Architekt. 

Streichert, Regier. Baumeiſter. 

6. Ghriſtian⸗Albrechts⸗Univerfität zu Kiel. 

Kurator. 

Dr. theol. et jur. Mommjen, Konfiftorial-Präfident. 

Rektor. 

dief. Dr. Heller; vom 5. März 1883 an Prof. Dr. Brodhauß. 

Dekane 

der theologiſchen Fakultät: Prof. Dr. Nitzſch, 
kr juriſtiſchen Fakultät: Prof. Dr. Schott, Prodekan, 
der medizinischen Fakultät: Prof. Dr. ESsmarch, Geh. Mediz. Rath, 
der philoſophiſchen Fakultät: Prof. Dr. Piſchel. 

Akademiſcher Senat. 

ver Rektor. 
der Proreltor: Prof. Dr. Möller; vom 5. März 1883 an: 

Prof. Dr. Heller. 
Die vier Dekane. 
Bier von dem akademiſchen Konfiftorium gewählte ordentlidhe Pro⸗ 

fefloren, zur Zeit 
Prof. Dr. Brockhaus. Prof. Dr. Henien. 

⸗ Erdmann. ⸗ - Stimming. 

Akademiſches Konfiftorium. 

Ritglieder: ſämmtliche ordentliche Profefforen. 
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Fakultaäten. 

1. Theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. theol. et phil. Züdemann, Dr. Fr. Nipid. 
Kirchenrath. - W. Möller. 

- Kloftermann. = Haupt. 

b. Außerordentliher Profeſſor. 

Lic. theol., Dr. phil. 9. Lüdemann. 

c. Privatdozent. 

Lic. theol., Dr. phil. Bäthgen. 

2. Suriftiide Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Hänel. Dr. Schott. 
MWieding. .e Lenel. 

Brockhaus. 

b. Privatdozent. 

Dr. Lehmann. 

3. Mediziniſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. -ipmann, Geh. Medi. Dr. Heller. 
⸗Völckers. 

⸗Esmarch, dsgl. ⸗Flemming. 
. Henfen. :s Duinde, Med. Rath. 

b. Außerordentlihe Profefforen. 

Dr. Bodendahl, Reg. und Dr. Peterjen. 
Mediz. Rath. - Panid. 

⸗Edlefſen. ⸗Falck. 

c. Privatdozenten. 

Dr. Jefſen, Mediz. Rath. Dr. Neuber. 
⸗Seeger. ⸗Rheder. 
-Dähnhardt. ⸗Paulſen. 

Werth. 
Außerdem ift dem praftiihen Zahnarzte Dr. Fricke die widerruf: 

liche Erlaubnis zum Halten von Vorlefungen in der Zahnbeil: 
funde ertheilt. 
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4 Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefforen. 

Dr. $ordhammer, Geh. Reg. Dr. Pfeiffer. 
Rath. Piſche 

-Himly. -Pochhammer. 
s Karften. s» Engler. 
Seelig. ⸗Stimming. 
: Zhaulow, Geh. Reg. Rath. =» Theob. Fiſcher. 
: Beyer. = BD. Erdmann. 
: Theodor Möbiuß. so Krüger 
: Karl Möbius. ⸗Förſter 
J. G. E. Hoffmann. ⸗Blaß. 
-Backhaus. : Bufolt 
» Ladenburg. .« Büding 
: Shirren. 

b. Außerordentlide Profefloren. 
Dr. Haffſe. Dr. Peter. 
: Xeo. 

c. Privatdozenten. 
Dr. Groth, Prof. Dr. Gottſche. 

: Alberti. - XZönmieß, 
: Emmerling, Prof. = NRügbeimer. 

. Möller. - !amp. 
Pietſch. 

Außerdem iſt dem Kreisthierarzte Schneide mühl die wider— 
zafihe Erlaubnis zum Halten von Vorleſungen in der Thierheil- 
kunde ertheilt. 

Lektoren. 

Sterroz, Lektor der franzöſiſchen Sprache. 
Seite, Lektor der engliſchen Sprache. 

Lehrer für Künſte. 

Stange, akademiſcher Muſikdirektor. 
608, Lehrer der Zeichenkunſt. 
Standt, Lehrer der Fechtkunſt. 

Beamte. 

Syndikus: Dr. Lehmann, Privatdozent, fommiffarifch. 
RJendant: Laackmann, kommiſſariſch. 
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7. Georg: Angnfts:Univerfität zu Göttingen. 

Kurator. 

Dr. v. Warnftedt, Geh. Meg. Rath. 

.  Proreftor 

bis 1. September 1883. 

Prof. Dr. Mejer, Geh. Juſtiz⸗Rath. 

Univerfitätd-Ridter. 
Roſe, Univerf. Rath. 

Dekane 
in der ale —538 bis zum 15. Oktober 1883: Prof. Dr. 

onfilt. R 
in der juriftichen Fakultät bis 18. März 1883: Prof. Dr Sohn, 

Geh. Juſtiz-Rath, 
in der mediziniihen Fakultät: —, 
in der philoſophiſchen Fakultät bis 30. Zuni 1883: Prof. Dr. Pauli. 

Senat. 

Borfißender: Prorektor Prof. Dr. Mejer, Geh. Juſtiz⸗Rath. 
Mitalieder: bie ordentlichen Profefloren md der Univerſ. Rath Roſe. 

Fakultaͤten. 

1. Theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Wieſinger, Konſiſt. Rath. Dr. Sans, Konfift. Rath. 
: MWagenmann, dögl. ⸗-Knoke. 
s Mitch, dsgl. 
⸗ Reuter, dsgl., Abt. 

b. Nuberordentlihe Profefforen. 
Dr. Zünemann. Lic. Wendt. 
Lic. Duhm. 

2. Juriſtiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefloren. 
Dr. Thöl, Geb. Suftiz. Rath. Dr. Ziebarth. 

. dv, Fhering, dögl. Frensdorff. 
s Mejer, dsgl. Sohn, Geh. Juſtiz⸗Rath. 
s Dove, dgl, Mitglied ed = Hartmann, dögl. 

Herren-Haujeß, Mitg lied = vd. Bar, dögl. 
des Landes⸗ —— 

v u 



19 

b. Außerordentliche Profefloren. 
Dr. Wolff. Dr. Leonhard. 

c. Brivatdozent. 
Dr. Sidel. 

3. Mediziniſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefloren. 

Dr. Baum, Geh. Db. Mediz. Dr. Ludw. Meyer. 
t 

: Henle, Db. Mediz. Rat. - Ebſtein. 
: Haffe, Seh. Hofrath. : Marme. 
Meißner, Hofrath. = König. 

: Shwarg, Geh. Mei. ⸗Orth. 
Kath. 

b. Außerordentliche Profefforen. 
Dr. Herbft. Dr. Hufemanı. 

: Kranfe. -Roſenbach. 
»Lohmeyer. ⸗Eichhorſt. 

c. Privatdozenten. 

Dr, Bieie. Dr. Deutſchmann. 
: Hartwig. : Bürfner. 
v. Brunn. :» $lügge 

4. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefjoren. 

Dr, Weber, Geh. Hofrath. Dr. Ehlers. 
: Hanjfen, on Peg. Rath. = Hübner. 
Zu} Leutid, dsgl. ⸗Wilmanns. 
: Bertheau, dsgl. :» Schwar;. 
: Liſting. ⸗Klein. 
: Büftenfelb. - Diltbey. 
: Biejeler. ⸗ Bolgnardfen. 
: ®. Müller. - Graf zu Solmd-taubadı. 
: Sauppe, on. Neg. Rath. = PReinte. 
Sriepenterl. - Wagner. 

: Stern. = ». Könen. 
: Schering. . ©. &. Müller. 
: de Lagarde. - Bollmöller. 
: Baumann. - Weiland. 
»Drechsler. ⸗æÜNRiecke. 
Senneberg. :» Kielborn. 

Leber. 



80 

b. Honorar⸗Profeſſor. 

Dr. Soetbeer, Geh. Reg. Rath. 

c. Außerordentlihe Profejjoren. 

Dr. Bödeler. Dr. Göõdeke. 
: Krüger. ⸗Eſſer. 
⸗Klinkerfues. ⸗Fick. 
s v. Uslar. = BDeiperd 
- &Enneper. .e MNehniid 
- Zollen;. -Schmarſow. 
- Steindorff. = Napter. 

d. Privatdozenten. 
Dr. Zittmann, Affeffor. Dr. Sartoriud v. Walters— 
⸗Wüſtenfeld, dgl. banfen. 
. Willen. .e Andrefen. 
s Bernheim. - Brunß,. 
-Falkenberg. :s Haupt 
- Gilbert. » Berthold 
e Krümmel. e Budla 
: Bedtel. : Brod. 
⸗Paolſtorff. : dv. Mangoldt. 
- Schering. - Hurmwip. 
= Eggert. ⸗Milchhöfer. 

Univerjitäte-Bauamt. 

Kortüm, Baumeifter. 

Lehrer für Künfte, Ererzitienmeifter. 

Schweppe, Stallneifter. 
Hille, Mufitdirektor. 
Deterd, Zeichenlehrer, Konfervator der Kunftiammlung. 
Brüneflee, Fechtmeilter. 
Hölpde, Tanzmeiſter. 

Beamte der Univerfttät. 

Roſe, Univerj. Rath. 
Möſbius, Kurator. Sefretär und SKalfulator. 
Dr. Bauer, Univerf. Sefretär und Quäſtor. 

8. Univerfität zu Marbnrg. 

Kuratorium. 

Der dermalige Rektor Profeffor Dr. L. Schmidt und der ordeml 
liche Profeffor Geheime Juſtiz-Rath Dr. Fuchs. 
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Reltor. 

Prof. Dr. & Schmidt. 

Proreltor. 

Prof. Dr. Ennecceruß. 

Der akademiſche Senat 

deiteht aus jammtlichen ordentlidhen Profefforen ber vier Fakultäten. 

Fakultaͤten 

1. Theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. theol. et phil. Scheffer, ron. Rath, Superintendent 
der reformirten Diözefe Marburg. 

Dr. theol. et phil. Ranke, Konfift. Rath. 
= ⸗ Dietr ich. 

— Heinrici, Konfift. Rath. 
: s 3 s m ener 

0: W. Herrmann II. 
08 Graf Baudiflin 
.e ss Adel 

b. Srivatdozenten. 

Lie. theol. et Dr. phil. Keßler. 
: 3:5 =: = Cornill. 

2. Suriftifhe Fakultät. 

a. Ordentliche Profefloren. 

Dr. Röftell. Dr. Ubbelohde, Mitglied des 
= Arnold. Herrenhaufeß. 
⸗—Fuchs, Geb. Juſtiz-Rath, = Enneccerus. 

ftänd.Mitgl.d.Kuratoriumd. ⸗Weſterkamp. 
⸗v. Liszt. 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 

I. Platner. Dr. Stammler. 
Frantz. 

c. Privatdozenten. 

Dr. 8. Sähmidt. Dr. B. F. J. Wolff, Juſtizrath. 

3. Mediziniſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren 
Dr. med. et phil, K. F. v. Heuſinger, Geh. Mediz. Rath. 

1868. 6 
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Dr. med. et phil. Nafje, Geb. Dr. Mannkopff. 
Mediz. Rath. - 9. Schmidt-Rimpler. 

⸗Roſer, dsgl. : Böhm. 
. Dohrn. « Gramer, Ditrektor der 
s Lieberfühn. Landes⸗Irrenheilanſtalt. 

Beneke, Geh. Mediz. Rath. = med. et phil. Külz. 
b. Außerordentlie Profefjoren. 

Dr. Bagener. Dr. Lahs. 
s Horftmann, Sanitättraib >» Sqottelius. 

und Kreisphyſikus. 
c. Privatdozenten. 

Dr. Büren. Dr. Gaſſer. 
.e D.v. Heufinger. ⸗Frerichs. 

4. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. med. et phil. Stegmann. Dr. F. Juſti. 
⸗ s Zwenger. s Bergmann. 
⸗ Dunder, Geb. Bergratb. s med. et phil. Greeff. 
⸗ diget— ⸗Stengel. 
s & A. Herrmann J. » DBarrentrapp. 
⸗ Wigand. Zincke. 
⸗Cãäſar. » 9. Cohen. 
: 8. Schmidt s Nein. 
⸗ elde. s Bormann. 
⸗Dietzel ⸗Klocke. 
Lucãä 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 

Dr. v. Drach. Dr. Feußner. 
⸗Heß. Lenz. 
.. dv. Sybel. = Birt. 

Dr. Rathke, außerord. Prof. zu Halle. 

c. Privatdozenten. 
Dr. Möfta. Dr. Klein. 
Lic. theol. et Dr. phil, Kefler - Natorp. 

(j. au theol. Fakultät. ⸗-Elſas. 
Dr. Fittica. s Sarrazin. 

= Rod. 

Lektor. 
Cand. phil, Brede, Lektor der franzöj. Sprade (auftragam.). 
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In Künften und Leibesübungen geben Unterridt: 
kreiberg, Univerfitäte-Mufitdirektor. 
Schürmann, Univerfitätd-Zeichenlehrer. 
Harmd, Fechtmeiſter. 
Daniel, Univerj. Reitlehrer (auftragdw.). 

Beamte der Univerfität. 

Ylatner, Syndifus und Sekretär. 
Stiebing, erfter Univerfitätd. Sekretär (verfieht zugleich die Ge: 

ſchäfte eined Kuratorial-Sefretärd). 
Dörffler, Univerfitätd-Kaffen-Rendant. 
Meydenbauer, Bauinipeft., Univerfitätö-Arditelt. 

9. Rheiniſche Friedvrih-Wilhelms:Univerfität zu Bonn. 

Kurator. 

Dr. Befeler, Geh. Ob. Reg. Rath. 

Zeitiger Rektor. 

Prof. Dr. Ufener. 

Univerſitäts-Richter. 

Brockhoff, Geb. Bergrath. 

Zeitige Dekane 
der katholiſch⸗theologiſchen Fakultät: Prof. Dr. Langen, 
da wangeliſch⸗theologiſchen Fakultät: Prof. Dr. Chriſt lieb, 
dr juriſtiſchen Fakultät: Prof. Dr. Lörſch, 
ber medizinischen Fakultät: Prof. Dr. von la BaletteSt. George, 
kr philoſophiſchen Fakultät: Prof. Dr. Menzel. 

Der akademiſche Senat 
teiteht and Dem Rektor, dem Prorektor Geb. Juſtiz⸗Rath Prof. Dr. 
Kitter von Schulte, dem Univerfitätd- Richter, den Dekanen der 
"inf Fakultäten und den Senatoren: 
frof. Dr. Slaufiud, Geh. Reg. Rath. 

— s NHeubäufer. 
= . Naſſe, Geh. Reg. Rath. 

. Mangold, Konfit Rath. 

Faknltaͤten. 

1. Katholiſch-theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 
Dr. Menzel. Dr. Simar. 
⸗Reuſch. ⸗Kellner. 
: Langen. - Kaulen. 

6” 
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2. Evangeliſch-theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Lange, Ober⸗Konſiſt. Rath. Dr. Kamphauſen. 
⸗ Kratft, Konfift. Rath. s theol. et phil. Chriftlieb. 
⸗ Mangold, dogl. s s 0. = Bender. 

b. Außerordentlihe Profefforen. 

Lic. theol. et Dr. phil. Benrath, 
:- =: Budde. 

c. Privatdozenten. 

Lic. theol. et Dr. phil. Zimmer. 
⸗ ⸗ Spitta. 

3. Juriſtiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Hälſchner, Geh. Juſtiz⸗ Dr. Endemann. 
Rath, Mitglied desHerren » Behmann, Geh. Juſti,⸗ 
hauſes. Rath. 

⸗v. Ftinbing, Seh. Zuftiz = jur ie. phil. Hüffer. 
x 

- Mitter v. Schulte, dögl. 

b. Außerordentlihe Profefforen. 

Dr. Nicoloviuß. 
. Kloftermann, Geh. Bergrath. 
:» Schloßmann. 

c. Privatdozent. 

Dr. Joro. 

4. Mediziniſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefloren. 

Dr. Beit, Geh. Mediz. Rat. Dr. Sämiid. 
⸗v. Leydig, degl. - Bin; 
:» Pflüger, dögl. s med. et phil. Baron v. la 
s NRüble, dagl. Balette St. George. 
- Köfter. s ZTrendelenburg. 

b. Ordentliher Honorar»Profeffor. 

Dr. NRaffe, Geh. Mediz. Rath, Direltor der Provinzials Irrens 
Heils und Dflegennftalt zu Bonn. 
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c. Außerordentlihe Profefloren. 

Dr. Shaaffbaufen, Geh. Dr. med. et phil.v. Mofengeil. 
Mediz. Rath. e Nubbaum. 

« Doutrelepont. ⸗Finkler. 
-Finkelnburg, Geh. Reg. 

Rath. 

d. Privatdozenten. 

Dr. med. et phil. Fuchs. -Dr. Hugo Schulz. 
: Rod. = Nibbert. 
Walb. ⸗ Kochs. 

: Burger. s Rumpf. 
s Molffberg. : Bipel. 

5. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Drdentliche Profeljoren. 

Dr. Bergemann. (abwefend.) Dr. Neubäufer. 
s phil.ettbeol.Gildemeifter. Lübbert. 
s Knoodt. Stradburger, Hofrath. 
= Naffe, Geh. Reg. Rath. vom Rath, Geh. Bergrath. 
-Clauſius, dögl. Reinh. Kekulé. 

“ 

[\) 

a» ww 08 : Schäfer, dögl. Menzel. 
»Bächeler, dägl. - Ritter. 
: Ujener. - MWilmannd, 
Lipſchitz. ⸗2Aufrecht. 
: phil. et med. Aug. Kelule, - Scönfelp. 

Geh. Reg. Rath. 
: Jürgen Bona Meyer. 
: Maurenbreder. 
= 8. Juſti. 

Föriter. 
Frhr. v. Richthofen. 
v. Laſaulx. 
Schlüter. 

b. Ordentlicher Honorar⸗Profeſſor. 
Dr. Delius, Geh. Reg. Rath. 

c. Außerordentlihe Profefforen. 

| u u » 

1 

Dr. Radide. Dr. Andrejen. 
: Schaarfhmidt. Prym. 
-Kortum. ⸗Wallach. 
»Biſchoff. ⸗Fr. Schmitz. 
: Birlinger. :» Zrautmann. 
: Andrä. = Bogler. 
: RKetteler. 

d. Privatdozenten. 

Dr. Klein. Dr. Bertlau. 
-Witte. ⸗Lipps. 
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Dr. Claiſen. Dr. Pohlig. 
-Anſchütz. ⸗Lamprecht. 
- Klinger. :» Bogler. 
⸗Franck. ⸗Stüerzinger. 
⸗Lehmann. - Miedemanı. 

Lektoren der neueren Spraden. 

Dr. Aymeric, Lektor der franzöfifhen Sprade. 

Lehrer der Tonkunft. 

Mendelsfohn, Organift. 

Lehrer der Zeihnenfunft. 

Küpper, Bildhauer. 
Ererzitien-Meifter. 

Ehrich, Fechtlebrer. 

Beamte. 

Köhler, Kanzleirath, Untverfitätd-Sefretär. 
Hoffmann, Rektorats-Sekretär. 
Hövermann, Univer). Kaffen-Rendant und Duäftor. 

Univerfität8-Arditekt. 

Reinike, Kreis-Bauinipeltor. 

10. Tcheologifche und philofophifche Akademie zu Münfter. 

Kurator. 

(fehlt 3. 3.) 
Reltor. 

Defane 

der theologiſchen Zakultät: Prof. Dr. Schwane, 
der philoſophiſchen Fakultät: Prof. Dr. Körting. 

Senat. 
Sämmtlidye ordentliche Profefforen beider Fakultäten. 

Akademiſcher Richter 
Nacke, Kandgerihts-Rath. . 

Fakultaͤten. 

1. Theologiſche Fakultät. | 

a. Ordentliche Profefforen. 

Dr. Bisping. Dr. Hartmann. 
⸗Schwane. ® 

Prof. Dr. Lindner. 
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b. Außerordentlicher Profeſſor. 

Dr. Schäfer. 

c. Privatdozenten. 
Lie. theol. Fechtrup. Lic, theol. Baup. 

2. Philoſophiſche Fakultät. 
a. Ordentliche Profelloren. 

Dr. Hittorf. Dr. Bahmann. 
: Kari, Medtzinal-Rath. :- Spider. 
: Stord. » Lindner. 
: 9. Langen. : Körting. 
: Stahl. Niehues. 
: Hofiuß. » Sturm. 
:s Nitichke. :» 9 Salkowski. 

b. Außerordentliche Profefjoren. 
Dr. Schlüter. Dr. Sacobt. 

s Parmel. ⸗v. Ochenkowski. 
: Landoiß. . Hagemann. 
: Rordhoff. 

c. SBrivatdozenten. 
Dr. Süffer. Dr. Diefamp. 

: Eder. 

Lektor. 

Tiiter8, Lehrer der neueren Sprachen. 

Lehrer für Künfte. 
Aufiflehrer: Grimm, Mufitpireltor. 
Zum: und Fechtlehrer: Kemper, Gymmnafiallehrer. 

Alademiihe Beamte. 

Sekretär und Quäftor: Geisberg, Gerichtö-Affefior a. D. 
Rentmeifter ded Studienfonds: Dermann. 

11. Lyceum Hosianum zu Braunsberg. 

Kurator. 
Dr. v. Scyliedmann, Dberpräfident der Provinz Oftpreußen. 

Rektor. 

Prof. Dr. Dittrich. 
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Dekane. 

| Dekan der theologiſchen Fakultät: Prof. Dr. Wei. 
Dekan der philofophifchen Fakultät: Prof. Dr. Weißbrodt. 

Akademiſcher Ridter. 

Die Funktionen dedfelben werden von dem Richter der Univerfität 
zu Koͤnigsberg wahrgenommen. 

Fakultäten. 

a. Theologiſche Fakultät. 

Ordentliche Profefloren. 
Dr. Oswald. Dr. Weiß. 

« Hipler. :s Marguardt. 
s Dittrid, 

b. Philoſophiſche Fakultät. 

Ordentliche Profefloren. 
Dr. Bender. Dr. Weißbrodt. 
⸗Michelis. = Killing. 

Privatdozent. 

Dr. Krauſe. 

L. Die Königlichen techniſchen Hochſchulen. 

1. Techniſche Hochſchule zn Berlin. 

A Nektor and Senat. 

a. Rektor. 

Kühn, Prof. 

b. Proreftor. 

Dr. Winkler, Prof. 

c. Senatd-Mitglieder. 

Adler, Seh. Bau⸗Rath, Prof. 
Brandt, Prof. 
Dietri &, Admiralit. Rath. 
Göring, Prof. 
Dr. Großmann, dgl. 

⸗ ertzer, dsgl. 
⸗ — dsgl. 
Hörmann, dögl. 
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Reuleaur, Geh. Reg. Rath, Prof. 
Shwatlo, Reg. Rath, Prof. 
Dr. Bogel, Prof. 

B. Abtheilnngen. 

(Die Mitglieder der Abtheilungs-Kollegien find durch * bezeichnet.) 

Abtheilung I für Ardhiteltur. 

Borfteber. 

Shmwatlo, Prof. und Reg. Rath. 

Mitglieder. 

a. Etatsmäßig angeftellte. 
*Dr. Dobbert, Prof. Dpen, Prof. 
*inde, dsgl. und Bauratb. *Raſchdorff, dögl. u. Baurath. 
Jacobsthal, Prof. *Schmwatlo, Prof. u.Reg. Rath. 
Kühn, dögl. *Spielberg, Prof. 

b. Nicht etatSmäßig angeftellte. 

"Aller, Geh. Baurath u. Prof. Lürken, Prof. 
Täge, Prof. Schäfer, Arditelt. 
Elis, Regierungs-Baumeiftr. Strad, degl. 
Jacob, Landſchaftsmaler. Wolff, Reg. Baumeifter. 
Dr. Leſſing, Prof. 

c. Privatdozenten. 

Srib jr., Architekturmaler. Perdiſch, Poſt-⸗Bau⸗Inſpektor. 
Dr. Lehfeldt. Tuckermann, Poſt-Baurath. 

Abtheilung II für Bau-Ingenieurweſen. 

Vorſteher. 
Irandt, Profeſſor. 

Mitglieder. 

a. Etatsmäßig angeftellte. 
Brandt, Prof. *Göring, Prof. 
Dietrich, dögl. »Schlichting, dögl. 
‘Dr. Dörgend, dögpl. *Dr. Winkler, dögl. 

b. Nicht etatsmäßig angeftellte. 

Düfing, Ingenieur. Wolff, Eifenbahn - Baumeifter 
"dagen, Geh. Ober-Baurath. a. D. 
Scholtz, Baumeiſter. 

— 
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c. Privatdozenten. 

Bödeder, Reg. Baumeifter. Mehrtend, Reg. Baumeifter. 
Haveftadt, dögl. 

d. Ständige Affiftenten. 

Haveftadt, Reg. Baumeiſte. Mehrtens, Reg. Baumeiſter. 
Keller, dögl. 

Abtheilung III für Maſchinen-Ingenieurweſen. 

Borfteber. 

Reuleaux, Geh. Reg. Rath u. Prof. 

Mitglieder. 
a. Ctatömäßig angeftellte. 

*Sonfentiud, Prof. "Meyer, Prof. 
*Fink, bögl. *Reuleaux, Geh. Nez. Rath 
*Ludewig, dgl. u. Prof. 

b. Nicht etatsmäßig angeftellte. 

Brauer, Ingenieur. - Dr. Slaby. 
*Hörmann, Prof. 

Sektion für Schiffbau. | 

“Dietrich, Admiralit. Rath, *Dill, Ingenieur. 
Seftions-Borft. Görrid, Marine-Mafcyinenbau- 

*Brir, Wirkt. Admiralit. Rath. Ingenieur. 

c. Privatdozenten. 

Hartmann, Ingenieur. Wehage, Ingenieur. 
d. Ständige Alfiitenten. 

Berſch, Ingenieur. Brauer, Ingenieur. 

Abtheilung IV für Chemie und Hüttenktunde. 

Vorſteher. 

Dr. Hirſchwald, Profeſſor. 

Mitglieder. 

a. Etatsmaßig angeftellte. 
*Dr. Hirſchwald, Prof. *Dr. Bogel, Prof. 
*, Liebermann, dögl. * 2 Meber, dögl. 
*. Rammeldberg, d8gl. 

b. Nicht etatsmäßig angeftellte. 
Dr. Rüdorff, Prof. Dr. Wedding, Geh. Bergratb. 

. ae Kaiferl. Reg. * = Weeren. 
ath. 
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c. Privatdozenten. 
Dr. Biedermann. Dr. Philipp. 
: Delbrüd, Prof. : Nömer. 
« Ralijcher. « MWeyl. 

d. Alfiftenten. 
Dr. $riedbeim. Müller, cand. phil. 
Sagen, Chemiker. Dr. Philipp. 
Dr. Sacobfon. -Tobias.. 

Abtheilung V für allgemeine Wiſſenfchaften. 

Borfteber. 

Dr. Herßer, Profeflor. 
Mitglieder. 

a. Etatsmäßig angeltellte. 
‘Dr. Aronbold, Prof. *Dr. gerber, Prof. 
“Breit, dagl. * 2 Koffat, dag. 
Dr. Großmann, bdögl. * = Daalzom, dögl. 
!: Haud, dogl. * . Weingarten, bögl. 

b. Nicht etatömäßig angeftellte. 

Dr. Meyer. Dr. Reinde, Sanitätörath. 
c. Privatdozenten. 

Dr. Buka. Dr. jur. et phil. Hilfe. 
Dziobek. ⸗Liebe, Prof. 
»Grunmach. e Neidel. 
: Hamburger. : Scholz. 

d. Lehrer, welche zur Ertheilung von Unterricht in den neueren 
Sprachen berechtigt find. 

Dr. Dickmann, Oberlehrer. Roſſi, Giuſeppe. 
Nadden, Edward Cumming. 

e. Ständiger Aififtent. 

Dr. Grunmach. 

7. Beaute. 

a. Verwaltungsbeamter (Syndikus). 
Kuhnow, Meg. Rath. 

b. Büreau-Beamte. 
ktöauf, Geheimer Rechnungsrath, Rendant. 
Hoffmeifter, Rehnungsrath, Rendant und erped. Sefretär. 
<ciffert, Sekretär, Bibliothefar und Haußinipeftor. 
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2. Techuiſche Hochſchule zu Hannover. 

A. Königlider Kommiljar. 

v. Keipziger, Wirkl. Geb. Rath und Dberpräfident. 

B. Reltor. 

Launbardt, Prof., Geb. Neg. Rath. 

C. Senat. 

a. Borfihender: 
der Rektor Launhardt. 

b. die Borfteher der Abtheilungen I bis V: 
Ä I. Debo, Prof., Baurath. 

II. Dolezalet Prof. Baurath. 
III. Fiſcher, Prof. 
IV. Dr. v. Quintus-Jcilius, dagl. 
V. Ked, dsgl. 

c. von der Gejammtheit der Abtheilungd» Kollegien gewählte Se: 
natoren: 

Hafe, Prof., Geb. Reg. Rath. 
Riehn, Prof. 
Dr. Kiepert, dgl. 

D. Abtheilungs- Mitglieder. 
(Die Mitglieder der Abtheilungs-Kollegien find mit einem Stern, und bie Mit 

glieder des Senates mit zwei Sternen bezeichnet.) 

Abtheilung I für Arditeftur. 
a. Etatsmäßig angeftellte Mitglieder. 

**Debo, Prof., Baurath. Küfter, Maler. 
**Haſe, Prof. und Baurath, Engelhard, Prof., Bildhant. 

Geh. Meg. Rath. *Shud, Prof. 
Blande, Maler. *Schröder, dsgl. 

*Köhler, Prof., Baurath. 

b. Nicht etatsmäßig angeftellte. 

Engelte, Maler. *Stier, Reg. Baumeifter. 
Dr. Müller, Studienrath. 

c. Privatdozenten. 

Haupt, Architekt. Geb, Architekt. 

Abtheilung II für Bau»-Ingenteurweien. 
a. Gtatömäßig angeftellte Mitglieder. 

ran n ardt, Prof., Geh. Reg. “D Dolez alet, Prof., Bauratl 
ath. Dr. Jordan, Prof. 

*Garbe, Prof., Baurath. 
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b. Nicht etatsmäßig angeſtellte. 

Merling, Provinzial⸗-Telegraphh. Barkhauſen, Reg.Baumeiſter. 
Direktor z. D. 

c. Privatdozenten. 

Gerke, Ingenieur. Petzold, Ingenieur. 

Abtheilung II für Maſchinen-Ingenieurweſen. 

a. Etatsmähßig angeſtellte Mitglieder. 

Rit mann, Prof. Geh. Reg. **Riehn, Prof. 
Kath. *Frank, dögl. 

"ri ber, Prof. 

b. Nicht etatdmäßig angeftellte Mitglieder. 

vacat, 

c. Privatdozenten. 
Xteje, Ingenieur. Schöttler, Ingenieur. 

Abtheilung IV für demifh-tehnifhe Wiſſenſchaften. 

a. Gtatömäßig angeftellte Mitglieder. 
‘Dr. Heeren, Prof., Geh. **Dr. v. Quintus Jeilius, 

Reg. Rat th. Prof. 
“Dr. Kraut, Prof. *Ulrich, dögl. 

b. Nicht etatsmäßig angeftellte. 

Dr. Doft, Prof. 

c. Privatdozenten. 

vacat, 

Abtheitung V für allgemeine Wiſſenſchaften. 

a. Etatsmäßig angeftellte Mitglieder. 
Bruns, Prof. *Dr. Heß, Prof. 
‘Dr. Beifell, dögl. **- Kiepert, degl. 
"Red, dogl. 

b. Nicht etatsmäßig angeftellte. 

Dr. Fehler. Dr. Schäfer. 
: MM. Meyer. 

c. Privatdozent. 

Nemmel, Bibliothekar. 
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Berwaltungd-Beamte: 

für das Rektorat 

Kluge, Sekretär und Rendant. 

für die Bibliothek 

Rommel, Bibliothekar. 

3. Techniſche Hochſchule zu Aachen. 

Köntgliher Kommijfar. 

Hoffmann, Regierungd-Präfident. 

Rektor. 

v. Gizycki, Prof. 

Abtheilungs-Vorſteher, gleichzeitig Senatd-Mitglieder. 

Für Abtheilung I. Dr. Lemde, Prof. 
. Il. Inte, dsgl. 
⸗ III. v. Reiche dsgl. 
⸗ IV. Dr. Laspeyres, dögl. 

. v. « Wüllner, dgl. 

Drdentlihe Lehrer (Mitglieder der Abtheilungs-Kollegien). 

Abtheilung I für Ardhiteltur. 

Dr. Lemcke, Prof. Henrici, Prof. 
Ewerbed, dögl. Reiff, dsgl. 
Damert, dag. > 

wa va 

Abtheilung IL für Bau» Sugenieurwejen. 

Intze, Prof. 
Dr. Heinzerling, Baurath, Prof. 
v. Kaven, Baurath, Seh. Reg. Rath. 
Dr. Helmert, Prof. 

Abtheilung III für Mafhinen- Ingenteurweien. 

v. Reiche, Prof. Pinzger, Prof. 
v. Sizydi, deögl. (Rektor.) Lüders, dsgl. 
Herrmann, dögl. 

Abtheilung IV für Bergbau» und Hüttentunde und 
für Chemie. 

Dr. Laspeyres, Prof. Dr. Michaelis, Prof. - 
= Dürre, dogl. ⸗Claßen, dögl. 

Stahlihmibt, dögl. Schulz, dsgl. 
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Abtbeilung V für allgemeine Wiſſenſchaften, ins— 
biiondere für Mathematik und Raturwifjfenfdhaften. 

Dr. Büllner, Prof. Dr. ®. Stahl J., Prof. 
: Ritter, dgl., Geh. Reg. =» H. Stahl II., dagl. 

Rath. = v. Kaufmann, dgl. 

Dozenten. 
Alam, Bildhauer, gehört zur Abtbeilung 1. 
Ktebn, Prof., a ⸗ = 11. 

Dr. Örotrian, Prof, 
Reichel, Gewerberath, | gehören zur Abtheilung V. 
VSark, Zelegraphen-Direftor, 
Siedamgrogfy, Markſcheider, Di- 

teftor des ftädtiſch. Waſſerwerkes, Nase zur Abtheilung IV. 
Dr. Holzapfel, Geologe, 

Aſſiſtenten. 

Iıuer, Bau⸗Ingenieur. Frentzen, Bauführer, Architekt. 
Dr. &a Cofte, Chemiler. (ſ. a. (j. a. Privatdo;.) 

Privatdo;.) Benator, Chemiler. 
talme, Bau-Ingenieur. Dr. Stengel, dsgl. 
Keintgen, Majdpinen-Ingenieur. =» Bauer, dögl. 
t. Veß, dögl. Möbius, Amanuenſis. (Bor: 
kenner, Bau⸗Ingenieur. leſungs⸗-Aſſiſt.) 
Dr. Halberftadt, Chemiker. 

Privatdozenten. 
ärentzen, Bauführer, Architekt, gehört zur Abtheilung I. 
serhheimer, Bau⸗Ingenieur, gehört zur Abtheilung II. 
Dr. £a Cofte, Chemiker, gehört zur Abtheilung IV. (f. oben 

Ajfiftenten.) 
: © Reis, Chemiler, gehört zur Abtheilung IV. 
sranfen, Lehrer der Stenographie, gehört zur Abtheilung V. 

Berwaltungs-Beamte. 
King, Rendant und Seftetariatöbeamter. 
‚:ppermüller, Bibliothekar. 

M. Gymnafial-, Real- ıc. Lehranftalten. 

Das Verzeichnis diefer Anftalten wird von dem Herrn Reichs— 
enzler zu Anlang ded Sommer-Scyulfemefterd neu aufgeltellt und 
“mnäft auch in dem Gentralblatte f. d. Unt. Verw. veröffentlicht 
Tırden. 
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N. Die Königlichen Schullehrer- und Lehrerinnen-Ieminare. 

1. Provinz Oftpreußen. 
(7 ewangel. Lehrer-Seminare, 1 kathol. Rehrer-Seminar.) 

a. Regierungsbezirk Köntgöberg. 

1. Braundberg, fathol. Seminar, Direltor: Dr. Kretſchmer. 
2. Preuß. Eylau, evang. Seminar, ⸗ Herrmann. 
3. Friedrichshoff, dogl. Dittmann. 
4. Oſterode, dögl. ⸗ Päch. 
5. Waldau, dögl. ⸗ Urlaub. 

b. Regierungsbezirk Gumbinnen. 

6. Angerburg, evang. Seminar, Direktor: Schröter. 
7. Karalene, dögl. ⸗ Rohde. 
8.“ Ragnit, dögl. (3. 3. befteht nur 1 Klaffe.) 

I. Provinz Weftpreußen. 
(3 evangel., 3 kathol. Lehrer-Seminare.) 

a. Regierungsbezirk Danzig. 

9. Berent, Tathol. Seminar, Direftor: Damroth. 
10. Marienburg, evang. Seminar, :  Xriebel. 

b. Regierungdbezirf Marienwerder. 
11. Preuß. Friedland, evang. Seminar, Direktor: Banje. 
12. Graudenz, fathol. Seminar, = Fordan. 
13. Löbau, evang. Seminar, .« Göbel. 

. Tuchel, kathol. Seminar, 

III. Provinz Brandenburg. 
(9 evangel. Lehrer-Seminare, 1 evangel. Lehrerinnen⸗,eminar.) 

a. Stadt Berlin. 

. Berlin, evang. Seminar für Stadt: 
Ichulen, Direftor: Schulße. 

. Berlin, evang. Zehrerinnen-Seminar, « GSupprian. 

b. Regterungdbezirt Potsdam. 

. Köpenid, evang. Seminar, Direltor: Schaller. 
Kyritz, dögl. ⸗Kietz. 

.Neu⸗-Ruppin, dogl. ⸗ Frieſe. 

. Drantenburg, Dögl. s Holtſch. 

*) Das Seminar zu Ragnit iſt neu eingerichtet und Anfang Mai 1884 
mit einer Klaſſe eröffnet worden. In Folge hiervon ifl ber proviforifche 
Barallelturfus bei dem Seminare zu Angerburg aufgelöft worben. 
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c. Regierungdbezirf Frankfurt. 
21. Alt-Döbern, evang. Seminar, Direktor: Seeliger. 
22. Droffen, dögl. = Gabriel. 
23, Königöberg N. / M., Ddögl. ⸗ Beſig. 
24 Nenzelle, dsgl. 

und Waiſenhaus, ⸗ Rüte, Ober⸗ 
pfarrer. 

IV. Provinz Pommern. 
(7 evangel. Lehrer⸗Seminare.) 

a. Regierungsbezirk Stettin. 
25. Kammin, evang. Seminar, Direktor: 5 uffe. 
26. Polig, dögl. ⸗ aaß. 
N. Pyritz, dögl. =  GSchwarztopf. 

b. Regierungdbezirt Ködlin. 
®, Bütom, evang. Seminar, Direktor: Knauth. 
&, Dramburg, dögl. » Blaten. 
3). Köälin, dögl. ⸗ Preſting. 

c. Regierungsbezirk Stralſund. 

3l. Franzburg, evang. Seminar, Direktor: Breitſprecher. 

V. Provinz Poſen. 
ceang. 2 fathol. Lehrer-Seminare, 1 paritätiiches Lehrer⸗Seminar, 1 Lehrer⸗ 

innen: Seminar.) 

a. Regierungsbezirk Pofen. 
2 Rofhmin, evang. Seminar, Direltor: Schönwälder. 
3. Paradies, fathol. Seminar, «  Dr.tbeol.Warminsti. 
A. Polen, Lehrerinnen-Seminar, Baldamus. 
%. Rawitſch, parität. Seminar, WLaskowski. 

b. Regierungsbezirk Bromberg. 
”. Bromberg, evang. Seminar, Direktor: Vater. 
“. Erin, kathol. Seminar, Szgafranski. 

VI. Provinz Schleſien. 
(7 evangel., 10 kathol. Lehrer⸗Seminare.) 

a. Regierungsbezirk Breslau. 

8. Breßslau, kathol. Seminar, Direktor: Marks. 
39. Habelſchwerdt, dsogl. Dr. Volkmer. 
%. Münfterberg, evang. Seminar, Paul. 
4. Dels, dsgl. ⸗ Henning. 
L, Steinau a. d.D., dögl. und 

Waiſenhaus, ⸗ Wendel. 

1d03. 7 
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b. Regierungdbezirt Liegnitz. 

43. Bunzlau, evang. Seminar, Waiſen⸗ 
und Schul-Anitalt, Direktor: Yang. 

44. Liebenthal, kathol. Seminar, ⸗ Kloſe. 
45. Reichenbach O. L., evang. Seminar, Dr. Preiſche. 
46. Sagan, dsgl. ⸗ Spohrmann. 

c. Regierungsbezirk Oppeln. | 

47. Dber-Glogau, fathol. Seminar, Direktor: Dr. Brarator. 
48. Kreuzburg, evang. Seminar, :- Gfrodzfi. 
49. Oppeln, fathol. Seminar, ⸗ Dr. Ziron. 
50. Peiskretſcham, dsgl. Kokott. 
51. Pilchowitz, dsgl. Braun. 
52. Roſenberg, dögl. - Dr. Weiß. 
53. Ziegenhals, dögl. ⸗ Pliſchke. 
54. Zůlz, dsgl. Dobroſchke. 

VII. Provinz Sachſen. 

(8 evang. Lehrer⸗Seminare, 1 kathol. Lehrer⸗Seminar, 1 Gouvernanten⸗Inſſimt 
1 evangel. Lehrerinnen⸗Seminar.) 

a. Regierungsbezirk Magdeburg. 

55. Barby, evang. Seminar, Direltor: Shwar;. 
56. Halberftadt, dagl. ⸗ Dr. Kehr. 
57. Oſterburg, dsgl. : GCdolt. 

b. Regierungsbeztrt Merjeburg. 

58. Delitzſch, evang. Seminar, Direktor: Trinius. 
59.) Droyßig, evang. Gouvernanten⸗ 

Inſtitut, Kris inget 
60.) Droyßig, evang. Lehrerinnen⸗ ritz inge 

Seminar, 
61. Eisleben, evang. Seminar, ⸗ Sperber. 
62. Elſterwerda, dögl. ⸗ Dr. Hirt. 
63. Weißenfels, dsgl. Bethe. 

c. Regierungébezirk Erfurt. 

64. Erfurt, evang. Seminar, Direktor: Dr. Sütting, 
Schul. 65. Heiligenftadt, kathol. Seminar, ⸗ 

— — — | 

‚.) Die Unfalten zu Droyfig flehen unmittelbar unter dem Koni, 
Minifterium der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten, |. Seite 6 dieſes Heftes. 



99 

VII. Provinz Schleswig-Holftein. 
(4 enangel. Lehrer-Sersinare, 1 evang. Lehrerinnen-Seminar. — ſ. Anmerkung 1.) 

66. Auguftenburg, evangel. Lehrer: 
innen-Seminar, Direktor: Richter. 

67. Edernförde, evang. Seminar, 
(Schleswig) ⸗ Richter. 

68. Tondern, dögl. ( Schleswig) ⸗ Caſtens. 
69. Segeberg, dsgl. (Holſtein) = Lunge. 
i0. Ueterſen, dögl. (Holftein) ⸗ Keetmann. 

IX. Provinz Haunover. 
(9 evangel. Lehrer⸗Seminare, 1 fathol. Lehrer⸗Seminar.) 

| a. Landdrofteibezirt Hannover. 
71. Hannover, evang. Seminar, Direltor: Koöchy. 
72. Bunftorf, dögl. s Rößler. 

b. Landdroſteibezirk Hildesheim. 

13. Alfeld, evang. Seminar, Direltor: Hechtenberg. 
’4. Hildeöheim, fathol. Seminar, ⸗ Wedekin. 

c. Landdroſteibezirk Lüneburg. 
‘5. Lüneburg, evang. Seminar, Direktor: Bürger. 

d. Zanddrofteibezirt Dsnabrüd. 
‘6. Osnabrück, evang. Seminar, Direftor: Dr. Süngling. 

e. Landdrofteibezirt Stade. 
it. Bederfefa, evang. Seminar, Direftor: Bohnenftäpdt. 
'$, Stade, dögl. .e  Dierde. 
9. Verden, dögl. s  $gBoftler. 

f. Landdroſteibezirk Aurich. 
9. Aurich, evang. Seminar, Direktor: van Senden. 

X. Provinz Weſtfalen. 
(3 evangel., 3 kathol. Lehrer⸗, 2 kathol. LehrerinnenSeminare.) 

a. Regierungsbezirk Münſter. 
31. Münſter, kathol. Lehrerinnen-Seminar, Direktor: Dr. Kraß. 
82. Barendorf,?) kathol. Seminar, Dr. Funke. 

N) Außerbem beſteht zu Ratzeburg im Kreiſe Herzogthum Lauenburg ein 
—— Lebrer-Seminar, als deſſen Dirigent der Superintendent Dr. Brömel 

2 Das Seminar zu Langenhorſt ift im Donate Dltober 1882 nad 
Bureudorf verlegt worden. 

7* 

817439 A 
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b. Regierungöbezirt Minden. 
83. Büren, kathol. Seminar, Direktor: (fehlt 3. 3.) 
84. Paderborn, kathol. Lehrerinnen: 

Seminar, . Dr. Sommer. 
85. Peteröhagen, evang. Seminar, ⸗ Feige. 

c. Regierungsbezirk Arnsberg. 
86. Hilchenbach, evang. Seminar, Direktor: Grau. 
87. Ruͤthen, kathol. Seminar, Stuhldre ier. 
88. Soeſt, evang. Seminar, ⸗ Fix. 

XI. Provinz Heſſen⸗Raſſau. 
(2 evangel., 3 paritätifche Lehrer-Seminare, 1 Tathol. Lehrer-Seminar.) 

a. Regierungdbezirk Kaſſel. 
89. Fulda, kathol. Seminar, Direktor: Dr. Flügel. 
90. Homberg, evang. Seminar, ⸗ Dömid. 
91. Schlüchtern, dgsgl. Wieacker. 

b. Regierungsbezirk Wiesbaden. 
92. Dillenburg, Direltor: Baumann. 
93. Montabaur, :s GShieffer. 
94. Ufingen, ⸗ Dr. Hoffmann. 

XII. Rheinprovinz und Hohenzollern. 
(5 evangel., 10 kathol. Lehrer⸗Geminare, 2 kathol. Lehrerinnen⸗Seminare.) 

a. Regierungsbezirk Koblenz. 

95. Boppard, kathol. Seminar, Direktor: Dr. Ganſen. 
96. Münſtermaifeld, dsgl., mit der Leitung beauftragt: 

Modemann, erſter Seminarlehrer. 
97. Neuwied, evang. Seminar, Direktor: Bode. 

b. Regierungsbezirk Düffeldorf. | 
98. Eliten, kathol. Seminar, Direltor: Dr. Wimmer, 
99. Kempen, dögl. ⸗ Velten. 

100. Mettmann, evang. Seminar, Tiedge. 
101. Moͤrs, van ⸗ Paaſche. | 
102. Odenkirchen, kathol. Seminar, ⸗ Dr. Langen. | 
103. Rheydt, evang, Seminar, Schulze. 
104. Xanten, kathol. Lehrerinnen⸗ | 

Seminar, s Humperdind. 

c. Regierungsbezirt Köln. 

105. Brühl, kathol. Seminar, Direktor: Alleker. 
106. Siegburg, dögl. = Dr. Küppers. 
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d. Regierungsbezirk Trier. 
107. Dttweiler, evang. Seminar, Direltor: Worft. 
108. Saarburg, tatbol Lehrerinnen: 

Seminar, ⸗ Münch. 
109. Wittlich, kathol. Seminar, ⸗ Dr. Verbeck. 

e. Regierungsbezirk Aachen. 
110. Kornelymünſter, lathe Seminar, Direktor: Bürgel. 
If. Linnich, dögl. - Dr. 

O. Die Königlichen Präparandenanfalten. 

I. Provinz Oſtpreußen. 

a. NRegierungsbezirt Gumbinnen. 

1. Löten, Borfteher: Symanowösöki. 
2. Billkallen, ⸗ Koch. 

II. Provinz Weſtpreußen. 
a. Regierungsbezirk Danzig. 

3. Preuß. Stargardt, Vorſteher: Semprich. 

b. Regierungsbezirk Marienwerder. 

4. Rehden, Vorſteher: Palm. 

III. Provinz Brandenburg. 
( Keine.) 

IV. Provinz Pommern. 
a. Regierungsbezirk Stettin. 

5. Maſſow, Borfteber: Schrank. 
6. Plathe, ⸗ Lüdtke. 

b. Regierungsbezirk Köslin. 
7. Rummelsburg, Vorſteher: Schirmer. 

c. Regierungsbezirk Stralſund. 

8. Grimmen, Vorſteher: Müller. 

V. Provinz Poſen. 
a. Regierungsbezirk Poſen. 

9. Liſſa, Vorſteher: Graszynski. 
10. Meſeritz, Biedermann. 
11. Rogaſen, ⸗ Sawitzky. 



12. 

20. 

21. 

22. 
23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 
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b. Regierungsbezirk Bromberg. 

Czarnikau, Vorſteher: Ufer. 

VI. Provinz Schlefien. 
a. Regierungsbezirk Breslau. 

Landeck, Vorſteher: Marwan. 
Schweidnitz, Kleiner. 

b. Regierungöbezirt Liegnitz. 

Schmiedeberg, Vorſteher: Zeglin. 

c. Regierungsbezirk Oppeln. 

Oppeln, Vorſteher: Schleicher. 
Roſenberg, ⸗ Lepiorſch. 
Ziegenhals, ⸗ Frobel. 
Zülz, * P u | ch. 

VII. Proviuz Sachſen. 

a. Regierungsbezirk Magdeburg. 

Quedlinburg, Vorſteher: Lehmann. 

b. Regierungsbezirk Erfurt. 

Heiligenſtadt, Vorſteher: Hillmann. 

VIII. Provinz Schleswig-Holſtein. 
Apenrade, Vorſteher: Högelund. 
Barmſtedt, Boͤſch. 

IX. Provinz Hanuover. 
a. Landdroſteibezirk Hannover. 

Diepholz, Vorſteher: Grelle. 

b. Landdroſteibezirk Osnabrück. 
Melle, Vorſteher: Merteldömann. 

c. Landdroſteibezirk Aurich. 
Aurich, Vorſteher: Hoffmeyer. 

X. Provinz Weſtfalen. 

a. Regierungsbezirk Arnsberg. 

Laasphe, Vorſteher: Schreff. 

XI Provinz Heſſen⸗Naſſau. 

a. Regierungsbezirk Kafjel. 
Fritzlar, Vorſteher: Pyroth. 
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b. Regierungdbezirt Wiesbaden. 
29. Herborn, Borfteber: Hopf. 

XI. Rheinprovinz. 
a. Regierungsbezirk Koblenz. 

%. Simmern, Vorfteber: Weyraud. 

P_ Die Königl. Taubſtummeuanſtalt zu Berlin. 
(N. Eifafferfiraße 86 — 88 und C. Linienſtraße 83 — 85.) 

Ditektor: Dr. theol. Treibel. 

Q. Die Königl. Klindenanfalt zu Stegli bei Berlin. 
(Steglitz, Rothenburgſtraße 6.) 

Ditektor: Rösner. 

R. Die öffentlichen höheren Mädchenſchnlen. 

I. Provinz Oſtpreußen. 

a. Regierungdbezirt Königäberg. 
1. Allenftein, Dirigent: Nicolai. 
%. Bartenftein, Rektor: Heinrich. 
4, Preuß. Holland, ⸗ Reuſcher. 
3. Königäberg, Direftor: Sauter. 
d. Memel, ⸗ Halling. 
6. Oſterode, Rektor: Neumann. 
ĩ. Pillau, ⸗ Schwenzfeier. 
8. Raftenburg, ⸗ Pensky. 
J. Wehlau, e Knorr. 

b. Regierungdbezirt Gumbinnen. 
I. Gumbinnen, Reltor: Dr. Rademader. 
2. Infterburg, Direftor: Goͤrth. 
3. Zilfit, = Wilms. 

Il. Provinz Weftpreußen. 
a. Regierungdbezirt Danzig. 

l. Danzig, Direltor: Dr. Neumann. 
2. Elbing, i . Witt. 
3. Marienburg, Rektor: Klug. 



104 

b. Regierungdbezirt Marienwerder. 
1. Graudenz, Direktor: Borrmann. 
2. Konitz, Rektor: Böſeke. 
3. Marienmwerber, ⸗ Diehl. 
4. Schwetz, ⸗ Landmann. 
5. Thorn, Direktor: Dr. Prowe. 

—2R 

2 
3. Berlin, ftädtiihe Luifen-Schule, Direktor: Dr. Ra 

rof. 
4. Berlin, ftädtifche Biltoria-Schule, Direltor: Dr. Huot. 
5. Berlin, ftädtiihe Sophien-Schule, Direltor: Dr. Benede. 
6. Berlin, ftädtiihe Charlotten- Schule, Director: Dr. Bonner 

Prof. 
b. Regierungdbezirt Potödam. | 

1. Angermünde, Rektor: Riemer. 
2. Brandenburg a. / H., Becker. 
3. Charlottenburg, v. Mittelſtädt. 
4. Eberswalde, ⸗ Dr. Gröhe. 
5. Havelberg, ⸗ Sparkuhle. 
6. Luckenwalde, Rolffs. 
7. Perleberg, ⸗ Hartung. 
8. Potsdam, Direktor: Schmid. 
9. Prenzlau, Rektor: Hentel. 

10. Neu-Ruppin, ⸗ Dr. Kerſten. 
11. Schwedt a./D., ⸗ Havelandt, interim. 
12. Spandau, ⸗ Baldamus. 
13. Wittſtock, Meyer. 
14. Wriezen a. / O. ⸗Bennewitz, zugleich 

Prediger. 
c. Regierungsbezirk Frankfurt. 

1. Zranffurt a./D., Rektor: Wegener. 
2. Guben, s Dupre. 
3. Königäberg N./M., ⸗ Kähler. 
4. Küſtrin, Lenz. 
5 .Landsberg a. / W., 

III. Provinz Brandenburg. 
a. Stadt Berlin. 

. Berlin, Königl. Eliſabethſchule, Direftor: Dr. Schönermatl, 
Prof 

. Berlin, Königl. Auguſta-Schule, Seminar-Direftor Supprian. 

⸗ ungk. 
Außerdem beſtehen in dem Regierungsbezirke noch folgende über 

dad Ziel der Volksſchule hinausgehende öffentlihe Mädchenjchulen: 
1. 
2. 

Finfterwalde, gehobene Mäddyenichule, Rektor: Nafe. 
Frankfurt a./D., dögl. ⸗ Bombe. 
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5. Sriedeberg N. /M., ur Mädchenſchule, Rektor: Iskraut. 
Fürftenwalde, Vorfteber: Fraude. 

5. Kottbus, —9— Rektor: Kürwitz. 
5. Kroflen, —— s Zander. 
7. Zübben, . Harnifch. 
8, Echwiebuß, Maͤdchen —X Greulich. 
9. Soldin, deyl. s Ziegel. 

10, Eoran, dsgl. —Wangrin. 
li. Zielenzig, dögl. ⸗ Rösler. 

IV. Provinz Pommern. 

a. Regierungsbezirk Stettin. 
l. Anklam, Rektor: Hülſen. 
2. Demmin, ⸗ Dr. Bodin. 
3. Gollnow, s Möſta. 
4. Pyritz, ⸗ Lubnow. 
>. Stargard i. Pomm., ⸗ Dr. Hagen. 
6. Stettin, Direktor: Dr. Haupt. 
ĩ. Stettin, Rektor: Biſchoff. 
8. Swinemünde, Dr. Faber. 
9. Treptow a. / Rega, ⸗Raue. 

I0. Bollin, s Dr. Meyer. 

b. Regierungsbezirk Köslin. 
I. Kolberg, Reltor: Dr. Eggert. 
2 Stolp, . Kafelip. 

c. Regierungdbezirt Stralfund. 

l. $reiföwald, Rektor: Dr. Gruber. 

Außerdem befteht zu 

1. Bolgaft unter Leitung ded Rektors Menzel 
ae über das Ziel der Volksſchule hinausgehende öffentlihe Mäd- 
michule. 

V. Provinz Pofen. 

a. Regierungsbezirk Pojen. 

I. Kempen, Mit der Leitung beauftragt: Dr. Martin, Reltor 
ded Progymnafiums. 

2. Krotoſchin, Rektor: Balde. 
3. Pleſchen, Borfteherin: Fräulein M. Wernide. 
4. Poſen, Luifenjchule, Seminar:Direltor: Baldamuß. 

b. Regierungsbezirt Bromberg. 
I. Bromberg, Direltor: Dr. Gerth. 
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Außerdem beftehen im Negierungdbezirfe noch folgende über das 
Ziel der Volksſchule hinausgehende öffentlihe Mädchenſchulen: 

1. Bromberg, Mädchen- Mittelfchule, Rektor: Wilske. 
2. Natel, ftädtiiche Toͤchterſchule, s  Zrippenfee. 
3. Schneidemühl, d8gl. = Ernft. 

VI Provinz Sclefien. 
a. Regierungsbezirk Breslau. 

1. Bredlau, höhere Mädchenſchule am Ritterplag, Direktor: Dr. Luchs. 
2. Breslau, höhere Mädchenſchule auf der Taſchenſtraße, 

irettor: Dr. Gleim. 
3. Schweidnig, höhere Mädchenichule, Rektor: Engmann. 
4. Waldenburg i. Schleſ., ⸗ Schrage. 

Außerdem beſteht zu 
1. Brieg unter Leitung der Schulvorſteherin Fräulein Lade mann 

eine gehobene Mädchenſchule. 

b. Regierungsbezirk Liegnitz. 

1. Bunzlau, Rektor: Eckersberg. 
2. Glogau, ⸗ Dr. Lundehn. 
3. En . Dr. Linn. 
4. Hirſchberg, ⸗ Dr. Waldner. 
5. Lauban, ⸗ Preuß. 
6. Liegnitz, s Ragoczy. 

c. Regierungsbezirk Oppeln. 

1. Kattowitz, Rektor: Schaumann. 
2. Oppeln, ⸗ Schumann. 

VO. Provinz Sachſen. 

a. Regierungsbezirk Magdeburg. 

1. Aſchersleben, Rektor: Nehry. 
2. Burg, ⸗ eſſen. 
3. Halberſtadt, Direktor: Kriebitzſch. 
4. Magdeburg, Luiſfenſchule, Rektor: Pomme. 
5. Magdeburg, Auguſtaſchule, ⸗ Hager. 
6. Neuſtadt bei Magdeburg, ⸗ Nauendorf. 
7. Oſchersleben, ⸗ Käſtner. 
8. Quedlinburg, ⸗ Müller. 
9. Salzwedel, ⸗ Schulle. 

10. Seehauſen i./A., ⸗ Schnabel. 
11. Stendal, Hauptlehrer: Hagemann. 
12. Wernigerode, Rektor: Schurig. 
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b. Regierungdbezirt Merjeburg. 

1. Deligtch, Rektor: Paaſch. 
2. Dreyßig, (Penfionat) Seminar-Direktor Kritzinger. 
3. Eilenburg, Rektor: Biſmark. 
4. Eisleben, ⸗ Sommer. 
5. Halle a. d. S., höhere Mädchenſchule in den Francke'ſchen Stif- 

tungen, Snipeftor: Dammann. 
6. Merfeburg, Rektor: Blod. 
1. Raumburg a.d. S., ⸗ Dr. Rentner. 
8. Torgau, ⸗ Röttig. 
9. Weißenfels, ⸗ Stöveſand. 

10. Zeitz, Dr. Hellwig. 

c. Regierungsbezirk Erfurt. 

l. Erfurt, Rektor: Köhne. 
3. Langenſalza, Borftehber: Schäfer, Diakonus, 
3. Mühlhauſen, Rektor: Zahn. 
4. Rordhaujen, Dr. Reinſch. 

VIH. Provinz Schleswig-Holftein. 
l. Altona, Direktor: Dr. Wickenhagen. 
2. Kiel, Plümer. 
3. Ottenfen, Borfteberin: Fräulein Heyder. 

Außerdem beftehen in der Provinz noch folgende über dad Ziel 
ii Volksſchule hinausgehende öffentliche Mädchenſchulen: 
I. Apenrade, Mittelſchulklaſſen für Mädchen, Rektor: Schlichting. 
Tondern. ⸗ Simonſen. dsgl. 
3. Heide, vollſtändige Mittel⸗ radchenſchule, Vorſteher: Lehrer Koch. 
4. Bandöbed, dögl. Borjteher: Lehrer Hennings. 

IX. Provinz Hannover. 
a. Zanddrofteibezirt Hannover. 

l. Hameln, Direltor Brandes. 
! Hannover, =» Dr. Diedmann. 
3 Hannover, .: Witte. 
4 Hannover, « Dr Merten. 

Außerdem beiteben in dem Kanddrofteibezirkfe noch folgende über 
28 Ziel der Volksſchule hinausgehende öffentlihe Mädchenſchulen: 
l. Hannover, ftädtifhe Mädchenichule, Direktor Dr. Tiep. 
2. Hannover, dägl. ⸗ ⸗Mertens. 
J Hannover, dsgl. Witte. 

b. Landdroſteibezirk Hildesheim. 

I. Duderftadt, Vorſteherin: Frau Gordian. 
2. Einbeck, Rektor: Ohl hoff. 
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3. Göttingen, Vorſteher: Dr. Morgenftern. 
4. Goslar, ⸗ Moſel. 
5. Hildesheim, Direktor: Dr. Fiſcher. 
6. Klausthal, Vorſteher: (Stelle z. 3. erledigt. 
T. Münden, ⸗ Dr. Bahrdt. 

c. Landdroſteibezirk Lüneburg. 

1. Celle, Direktor: Kuhlgatz. 
2. Harburg, Vorſteher: Dr. Knopff. 
3. Lüneburg, Dirigent: Karnſtädt. 
4. Uelzen, Rektor: Schwentſer. 

d. Landdroſteibezirk Stade. 
1. Burxtehude, Vorſteher: (Stelle z. 3. erledigt. 
2. Otterndorf, Konrektor: Sagebiel. 
3. Stade, Direktor: Dr. Wyneken. 

e. Landdroſteibezirk Osnabrück. 

1. Osnabrück, Direktor: Swart. 

f. Landdroſteibezirk Aurich. 

1. Aurich, Vorſteherin: Fräulein Faber. 
2. Emden, Dirigent: Zwitzers. 
3. Leer, s Schultz. 
4. Norden, ⸗ Müller. 
5. Wilhelmshafen, Vorſteherin: Fräulein Brecke. 

X. Provinz Weſtfalen. 

a. Regierungsbezirk Münſter. 

(Keine.) 

b. Regierungdbezirt Minden. 
1. Bielefeld, ftädtifche evangelifche höhere Mädchenichule, Vorſteher: 

Dr. Kordgien. 
2. Minden, . r ⸗Moaädchenſchule, Borfteber: 
3 Morid. 

. Paderborn, evangelifche höhere Maͤdchenſchule Vorſteherin: vitl. 
Bertels mann. 

c. Regierungsbezirk Arnsberg. 
1. Dortmund, Rektor: Gräßner. 
2. Hagen, := Menzel. 
3. Hamm, =» Bohnemann. 
4. Hörde, Borfteher: Dr. Joachim, zugleich Refter 

der höheren Stadtidule. 
5. Iſerlohn, Direktor: Dr. Kreyenberg. 
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v. Lüdenſcheid, Rektor: Mayer, zugleih Rektor der 
Döberen Bürgerſchule. 

ĩ. Schwelm, Vorſteher: Schäffer, interimift., zugleich 
. Reftor der Boltsichule. 
3. Siegen, Rektor: Bar. 
9, Soeſt, ⸗ Junker. 

10. Witten, ⸗ Dr. Zöllner. 

XI. Provinz Heffen-Raflau. 

a. Regierungsbezirk Kaffel. 
1. Bodenbeim, Krs Hanau, Reltor: Röpper. 
2, Hanau, Inſpektor: Junghenn. 
3. Kaſſel, Direktor: Dr. Krummacher. 
4. Marburg, Erſter Lehrer: Dr. Winper. 

b. Regierungsbezirk Wiesbaden. 
Biebrich, Vorſteher: Pfarrer Meyer. 1. 

?. Krauffurt a. M., Elifabethben- Schule, Direktor: Dr. Rehorn. 
>. Frankfurt a. M., höhere Mädchenſchule der ifraelitiichen Gemeinde, 

Direktor: Dr. Bärmwald. 
4. Frankfurt a. M., höhere Mädchenſchule der ifraelitifchen Religiond« 

gejellichaft, Direktor: Dr. Hirſch. 
5. Frankfurt a. M., Bethmanns-Schule, Rektor: Schäfer. 
r, Wieöbaden, Direltor: Weldert. 

XI. NRheinprovinz. 

a. Regierungsbezirk Koblen;. 
.. Boppard, ftädtiiche fimultane höhere Mãdchenſchule. Meftor 

Öder. 
2 Koblenz, höhere Mädchenſchule der evangeliichen Pfarrgemeinde, 

Rektor: Dr. Heſſel. 
Neumied, ftädtifche höhere Mädchenichule, Direktor: Noh 1. 
Wetzlar, döpl., Rektor: Sürßen. 

b. Regierungdbezirt Düffeldorf. 

. Barmen, evangelifche höhere Mädchenichule, Direktor: Dr.Kaifer. 

. Qarmen, dögl. in Unter-Barmen, Rektor: Holtbhaufen. 
Borbeck, kathol. höhere Mädchenſchule, Vorſteherin: Fräulein 

Möllhoff. 
Crefeld, paritaäͤtiſche höhere Mädchenſchule, Direktor: Dr. Buchner. 
Dülken, dögl., Vorſteherin: Fräulein E. Stangier. 

. Düffeldorf, Luiſenſchule, paritätiſche höhere Mädchenſchule, Dis 
reftor: Dr. Mellner. 

«. Düffeldorf, Sriedrihsihule, dögl., Direktor: Dr. Uellner. 

n 

u 

. — 

r. = in 
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. M. Gladbach, paritätifche höhere Mädchenſchule, Vorfteher 
Löhbach. 

.Lennep, dögl., Vorſteherin: Fräulein Groos. 
. Mülheim a. d. Ruhr, dsgl., Vorſteher: a Dpeine 

. Rheydt, dsgl., Rektor: Manskopf. 
. Wefel, dösgl., Vorfteher: Dr. Saure, fonmifl. 

. Köln, ftädtiiche höhere Mädchenſchule, Direktor: Dr. Erfelen; 

. Mülheim a./Rb., dögl., Direktor: Dr. Erdmann, 
3. Siegburg, dögl., Vorfteherin: Fräulein B. Arnold. 

. Trier, paritätifhe höhere Mädchenſchule, Direktor: Kreymen 

. Aachen, ftädtiiche höhere Mädchenſchule zu St. Leonard, Bor: 

. Aachen, dgl. am Bergdrieſch, Vorſteherin: Kräulein 
A 

.Burtſcheid, Viktoria-Schule, Dirigent: Dr. Eddelbältel. 
. Düren, ſtädtiſche paritätiiche höhere Mädchenſchule, Rektor 

. Stolberg, dögl., Rektor: Dr. Wenders. 
. Malmedy, dögl., Vorfteherin: Fräulein 3. Andres. | 
. Montjoie, ftädtifche höhere Mädchenjchule, Donttehrein: Fräulein 
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. Elberfeld, paritätiiche höhere Mätchenichule, Direktor: 
Schornſtein. 

. Emmerich, evangeliſche höhere Mädchenſchule, Vorſteher: 
Vielhaber, Pfarrer. 

. Eſſen, höhere Simultan-Mädchenſchule, Direktor: Dr. Kares 
. Geldern, katholiſche höhere Mädchenſchule, Vorſteherin: Fräulein 

Machate. 

enke. 

Außerdem beſtehen im Regierungsbezirke noch folgende über 
Ziel der Volksſchule hinausgehende öffentlihe Mädchenſchulen 

. Grefeld, parität. Mittel-Mädchenfchule, Nektor: Sch epers. 
. Düffeldorf, parität. Bürger-Mäpdchenfchule, Rektor: Kepler. 
. Effen, parität. Mädchenichule, Berfteher: Dr. Kluge | 
. Dberhaufen, parität. Mittel-Mädchenſchule, Rektor: Göſſer. 

c. Regierungdbezirf Köln. 

d. Regterungdbezirf Trier. 

e. Regierungsbezirk Aaden. 

fteberin: Fräulein 4. Weynen. 

Hedenbad. 

Donsbach. 

Forſt. 

XII. Hohenzollernſche Lande. 
(Keine.) 



$. Termine für die Prüfungen der Lehrer an Mittelfchnien 

fowie der Rektoren im Iahre 1883. 

1. Ueberſicht nach Provinzen. 

Provinz. Prüfungdtermine für Drt. 
Lehrer au Mittelſchulen. Neltoren. 

Oitpreußen 9. März 14. Mär \ex.: 
1. Dftober 6. Dftober Koͤnigsberg. 

Veſtpreußen 22. Mai 23. Mai 
20. November 21. November | Danzig. 

Rraındenburg 22. Mai 29. Mai 
event. 12. Sunt event. 19. Zuni Berlin 
6. November 

event. 11. Dezbr. 
13. November 
event. 18. Dezbr. 

Tommern 2. Deyember ve Degember | Stettin. 

zen 3 Kopember “ November polen 

ae 2 ee 2 se ven 
a En Jan 
— 2 —5— 8 Sa mber Tondern. 

Sirnover 3 Kr Er S er Hannover. 

Safalen 8* tober 8* —3— Muͤnſter. 

oeſen-⸗Naffan 3 November fi Dejembe Rufe 
Trinprovinz 26. Mai 

17 November Sum — * 
21. November 26. November 
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2. Chronologifhe Ueberſicht. 
Monat. Prüfungstermine für Drt. 

Lehrer an Mittelſchulen. Rektoren. 

Sebruar 26. — ° Zondern. 

März — 2. Tondern. 
9. 14. Köonigsberg i. Oſtprß. 

April 3. 3. Münfter. 
18. 16. Hannover. 
23. 26. Poſen. 
23. 27. Breslau. 
25. 30. Magdeburg. 

Mai 22 — Danjig. 
22. — Berlin 
— 22. Stettin. 
— 23. Danzig. 
23. — Stettin. 
25. — Kaſſel. 
26. — Koblenz. 
— 29. Berlin. 

30. — Koblenz. 
— 31. Kaſſel. 

Juni — 4. Koblenz. 
event. 12. event. 19. Berlin. 

September 17. 21. Zondern. 
Dftober 1. 6. Königdberg i. Oſtprß. 

8. 12. Breslau. 
— 22. Hannover. 
22. 22. Müntter. 
24. — Hannover. 

November 5. 8. Poſen. 
6. — Berlin. 
T, 12. Magdeburg. 
— 13. Berlin. 
17. — Koblenz. 
20. 21. Danzig. 
21. 26. Koblen;. 
30. — Kaſſel. 

Dezember 5. 4. Stettin, 
— 6. Kaſſel. 

event. 11. event. 18. Berlin. 



T. &ermine für die Prüfungen der Lehrerinnen und der 

Prüfungstermine für 
Monat. Lehrer⸗ Schnlvor⸗ Ort. 

innen. ſteherinnen. 

icbruar 8. 

März 1. 

13. 
14. 

— 

15. 

16. 
16. 

16. 

Xanten 

Schleswig. 

Stendal. 

Halberſtadt 
Saarburg 

Poſen 

Breslau 

Hannover 

Danzig 

Frankfurt a. /O. 
ru 

anzig . 
Dofen 
Köln 

Marienburg 
Bromberg 

Bredlau 
Berlin 

Schulvorſteherinnen im Jahre 1883. 

I. Chronologiſche Ueberſicht. 

Art der 
Lehrerinnen⸗Prüfung.“) 

Abgangs⸗Prüfungan dem 
Kgl.kathol. Lehrerinnen⸗ 
Seminar, zugleich für 

Erxterne. 
Kommiſſions-Prüfung. 

dögl. für Lehrerinnen an 
Volksſchulen. 

Kommiſſ. Prüf. 
Abg. Prüf. an dem Kgl. 
kathol. Lehrerinnen⸗Se⸗ 
minar, zugleich für Ex⸗ 
terne. 

Abg. Prüf. an dem Kgl. 
Zehrerinnen » Seminar. 

Abg. Prüf. an einer 
Privat⸗Lehr. Bild. Anft. 

Abg. Prüf. an der ftäd- 
tiſch. Lehr. Bild. Anft., 
zugleich für Externe. 
Abg. Prüf. an der ftäd- 
tiſch. Lehr. Bild. Anft., 
ugleih für Erterne. 
ommiſſ. Prüf. 

dögl. 

Abg. Prüf. an der ftäb- 
tiſch. Lehr. Bild. Anft. 

dsgl. 
Abg. Prüf. an einer 
Privat⸗Lehr. Bild, Anft. 

dsgl. 
Abg. Prüf. an dem Kgl. 
Lehrerinnen⸗Seminar. 

“ Ar die Bezeichnung „Lehrerinnen⸗Bildungs⸗Anſtalt“ if die Abkürzung 
. Bild. Anfl.” angewendet. 

1863. 8 
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Prüfungstermine für 
Monat. Lehrer⸗ Schulvor⸗ Ort. 

innen. ſteherinnen. 

noch März; 19. 

» 

Paderborn 

Liegnitz 
Kaſſel 

ae 
i. Oſtprß. 

Kaſſel 
Berlin 
Stettin 
Münſtereifel 

Koblenz 

Köln 

Münfter 
Bromberg 
Königöberg 

t. Oſtprß. 
Koblenz 
Bromberg 
Stift Keppel bei 
Hilchenbach 

Montabaur 
Berlin 

Wiesbaden 

Köslin 
Wiesbaden. 

Graudenz 

Berlin 

Art der 
Lehrerinnen Prüfung. 

Abg. Prüf. an dem Kgl 
kathol. Lehrerinnen⸗Se 
minar. | 

Kommill. Prüf. 
Abg. Prüf. an der ſtaͤd 
tiſch. Lehr. Bild. Anft 

Kommiſſ. Prüf. 

Kommill Prüf. 

kathol. Lehr. Bit 
nft. 

Abg. Prüf.an ber evange 
Lehr. Bild. Anlt., ; 
leich für evangeliid 
rterne. 

Abg. Prüf. an dem ſtaͤt 
tiſch. Kurfus zur Aut 
bildung kathol. Eleme 
tar » Zebrerinnen,, 
gleih für Erterne. 

Kommiſſ. Prüf. 
dögl. 

dögl. 
Abg. Prüf. an der ftäl 
tie 
Anft 

Kommill. Prüf. 

dsgl. 
Abg. Prüf. bei der ku 
jen-Stiftung. 

Abg. Prüf. an der ftü 
tiſch. Lehr. Bild. An 

Kommill. Prüf. 

Abg. Prüf. an der fäl 
tiſch. Lehr. Bild. Anl 



Zuni 

Ali 

Saft 

Eertbr. 
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Prüfungdtermine für 
Nenat. Lehrer⸗ Schulvor⸗ Ort. 

innen. ſteheriunen. 

sch Mat 4. 

4. 

16. 

27. 

nen 

ba 

Tilfit 

Neuwied 

Auguſtenburg. 

Eisleben 
Breslau 
Gnadau 

Droyßig. 

Düſſeldorf 

Münfter 

Düffeldorf 
Eiberfeld 

Aachen 

Thorn 

Halle a. d. ©. 

Hannover 
Schleswig 

Art der 
Lehrerinnen⸗Prüfung. 

Abg. Prüf. an einer Pri⸗ 
vatskehr. Bild. Anft. 

Abg. Prüf. an der ftäd- 
tiſch. evangel. Lehr⸗ 
Bild. Anſt. 
Abg. Prüf. an dem Kgl. 
evangel. Lehrerinnen⸗ 
Seminar. 

Kommiſſ. Prüf. 
dag! gl. 
Abg. Prüf. an der Lehr. 
Bild. Ant. der evangel. 
Drüdergemeinde. 

Abg. Prüf. an dem Kal. 
evangel. Lehrerinnen: 
Seminar und an dem 
Kl. evangel. Gouver- 
nanten⸗Inſtitut. 

Abg. Prüf. an der Lui⸗ 
ſenſchule, zugleih für 
Stterne. 

Abg. Prüf. an dem Kgl. 
kathol. Zehrerinnen-Se- 
minar. 

Abg. Prüf. an der ftäd- 
ni ch. evangel. Lehr. Bild. 

nit. 
Abg. Prüf. bei der Lehr. 
Bild. Anſt. an St. 
Leonard. 

Abg. Prüf. an der ftäd- 
tiſch. Lehr. Bild. Anft. 

Abg. Prüf. an der Pri- 
vat⸗Lehr. Bild. Anft. 
beit den Frande’ichen 
Stiftungen. 

Kommiſſ. Prüf. 
dsgl. 

8” 
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Hrüfungdtermine für 
Monat. Lehrer Schulvor⸗ Drt. 

innen. fteheriunen. 

noch 
Septbr. 

Oktober 

Novbr. 

7. 

10. 

17. 

12. 

13. 

13. 
15. 

18. 
18. 

19. 
30. 

2. 

Frankfurt a. M. 

Poſen 

Koͤnigsberg 
i. Oſtprß. 

Elbing 
Bromberg 

Erfurt 
Elbing 
Berent 

Danzig 

Berlin 

Breslau 

Frankfurt a. d. O. 
Koͤnigsberg 

i. Oſtprß. 
Breslau 

Koblenz 

Oppeln. 
Marienwerder 
Berlin 

«Koblenz 
Marienwerder 
Münfter 
Bromberg 
Stettin 
Stift Keppel bei 

Hilchenbach. 
Bromberg 
Stralſund 

Berlin. 

Art der 
Lehrerinnen⸗-Prüfung 

Abg. Prüf. an der ftä 
tiſch. Lehr. Bild. An 

Abg. Prüf. an dem Ki 
Lehrerinnen » Semi 

Kommifl. Prüf. 

dögl. 
Abg. Prüf. an ein 
Privat⸗Lehr. Bild. An 

Kommiſſ. Prüf. 

Abg. Prüf. an d 
kath. Lehr. Bild. An 
bei dem Marienttifi 

Abg. Prüf. an ein 
Privat⸗Lehr. Bild. Anl 
Abg. Prüf. an der ku 
jen-Stiftung. 

Abg. Prüf. an einer Pr 
vat⸗Lehr. Bild. Anl 
Kommifl. Prüf. 

Abg. Prüf. an einer Pr 
vat» Lehr. Bild. Anl 

Kommilf. Prüf. für 
thol. Bewerberinnen. 

Kommifl. Prüf. 
d8gl. 
dsgl. 

Kommiſſ. Prüf. 
dögl. 
dsgl. 
dsgl. 

Kommiſſ. Prüf. 



Drt. 

Aachen 

Auzuften⸗ 
durg 

Berent 

Kerlin 

Preslau 

Stomberg 

Tanzig 

ztchBig 

Eisleben 

Lehrerinnen. Schulvor⸗ 

16. 

T. 

21. 

in der erften 

. März 

. April 

. April 

. Septbr. 

. Dfltbr. 

. März 

. März 

. Suni 
. Septbr. 

. Septbr. 

. März 
10. April 13. April 
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IH. Alphabetiſche Ueberſicht. 

Prũfungstermine für 

ſteherinnen. 

Auguſt 

Mai 

Septbr. 

3. Mai 

2. Novbr. 

5. Juni 

Septbr. 

. Dftbr. 19. Oktbr. 

. März 15. März 

. Septbr. 

Hälfte des 
Monates 

5. 

Zult 

düfſeldorf 28. Suli 

Sunt 5. Sunt 

Art der Lehrerinnenprüfung. 

Abg. Prüf. bei den Lehr. Bild. 
Anft. an St. Leonard. 

Abg. Prüf. am Kal. 
Lehrerinnen- Seminar. 

Abg. Prüf. an der kathol. Lehr. 
Bild. Anft. bei dem Marien- 
ftifte. 

Abg. Prüf. am Kol. 
innen-Seminar. 

Kommil: ? rüf. 
Abg. Di an der Luiſen⸗Stif⸗ 

tung. 
dsgl. 
Kommiſſ. Prüf. 

Abg. Prüf. an einer Privat⸗Lehr. 
Bild. anſt 

bögl. 
Komm: ? 
Atg Di an "mer Privat⸗Lehr. 

ild. Anſt. 
Dögl. 

dögl. 
Kommiſſ. Prüf. 
Abg. Prüf. an einer Privat⸗Lehr. 

Bild. Anft. 
Kommiſſ. Prüf. 

Abg. Prüf. an der ftädtiich. Lehr. 
Bild. Anft., zugleich für Erterne. 

Abg. Prüf. —8 einer Privat⸗Lehr. 

evangel. 

Lehrer⸗ 

Bild. A 

Abg. Prüf. an dem Kol. Leh⸗ 
rerinnen » Seminar und dem 
Kal. Gouvernanten » Inftitut. 
(evangel.) 

9. Auguft Abg. Prüf. an der Luiſenſchule, 
zugleich für Erterne. 

Kommiſſ. Prüf. 
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Prüfungdtermine für 
Lehrerinnen. 

13. Auguft 

Schulvors Art der Lehrerinnenprüfung. 
fteherinnen. 

— Abg. Prüf. an der ſtädtiſch. evan- 
gel. Lehr. Bild. Anft. 

18. Septbr. 20. Septbr. Kommiſſ. Prüf. 

19. Septbr. 19. Septbr. dsgl. 

13. März 

25. Septbr. 

—  beal. 

— dgl. 

T. Seytbr. 12. Septbr. ab Deal. An der ftädtiich. Lehr. 

11. Juni 

1. Mai 

Halberftadt 6. März 

Halle a./©. 3. 

12. Mär; 12. 

3. Sptbr. 

30. März 

16. April 

18. Oktbr. 

6. April 

1. Oktbr. 

15. Mär; 

Sptbr. 

— Abg. ei an der Lehr. Bild. 
Anft. der evangel. Brüderge 
meinde. 

— ab Prüf. an der ſtädtiſch. Lehr. 
ild. Anſt. 

. März Kommiſſ. Prüf. 

— abg Prüf. an der Privat⸗Lehr. 
id. Anft. beiden Francke'ſchen 

Stiftungen. 

März Abg. Prüf. an der ſtädtiſch. Lebr. 
Bild. Anft., zugleih für Er 

. Sptbr. Kommiif Prüf. 

. April an? Prüf. —5 der ſtädtiſch. eh. 

. April Kommiff. Prüf. 

. Ditbr. desgl. 

. April Abg. Prüf. an der evangel. Lehr. 
Bild. Anft., zugleich für Er: 

.Oktbr. Kommiff Prüf. für kathol. Des 
werberinnen. 

— Abg Prũf. an der ſtaͤdtiſch. Lehr. 
Bild. Anſt. 
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Prüfungdtermine für 
Drt. 

uch Köln 8. 

Lehrerinnen. 

April 

Schulvor⸗ 
ſteherinnen 

Art der Lehrerinnenprüfung. 

Abg. Prüf. an dem ſtätiſch. Kur⸗ 
ſus zur Ausbildung kathol. Ele⸗ 
mentarlehrerinnen, zugleich für 
Srterne. 

inigdberg 2. April 11. April Kommifl. Prüf. 
i Oftprß. 

17. Sptbr. 26. Sptbr. dögl. 

Röslin 24. April 24. April Ddögl. 

end 29. März 28. März dögl. 

Marine 16. März — Abg. Dei! an der ftäbtifch. Lehr. 
burg Bild. Anft. 

Ratien- 8. Oktbr. 13. Dftbr. Kommiſſ. Prüf. 
werder 

Nontabaur 18. April 20. April dsgl. 

Rünſter 9. April 9. April dsgl. 
6. Auguft — Abg Prüf. an dem Kgl. kathol. 

ehrerinnen⸗Seminar. 
15. Oktbr. 15. Oktbr. Kommiſſ. Prüf. 

Münfter: 5. April — Abg. Prüf. an der ftädtifch. fathol. 
tifel Lehr. Bild. Anſt. 

Lenwied 4. Mai — Abg. Prüf. an der ſtaͤdtiſch. 
evangel. Lehr. Bild. Anſt. 

Oppeln 3. Dftbr. 2. Oftbr. Kommiſſ. Prüf. 

faderborn 19. März — Abg. Prüf. an dem Kgl. kathol. 
Zehrerinnen-Seminar. 

feien 12. März 15. März Abg. Prüf. an dem Kgl. Leb- 
rerinnen-Seminar. 

10. Sptbr. 13. Sptbr. dsgl. 

retsdam 14. März — Kommiſſ. Prüf. 

Saarburg 11. März 19. Mär; bg. Prüf. an dem Kgl. Tatbol. 
ehrerinnen-Seminar, zugleid 

für Externe. 

Shleswig 20. Febr. 24. Febr. Kommifl. Prüf. 
4. Spibr. 8. Sptbr. dögl. 

Stendal 1. Mär; —  dSgl. für Volksſchul⸗Lehrerinnen. 
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rüfungdtermine für 
Ort. fange a at Art der Lehrerinnenprüfung. 

fieherinnen. | 

Stettin 5. April 5. April Kommiſſ. Prüf. 
18. Dftbr. 18. Oftbr. dgl. 

Stralfund 30. Oktbr. 30. Oktbr. dögl. 

Thorn 27. Auguft — Ab D Prüf. * der ftaͤdtiſch. ech. 
ild 

Tilſit 4. Mai — ab Prüf, n einer Privat- echt 
il 

Wiesbaden 20. April 25. April 2? Prüf y der ſtädtiſch. Behr. 
ild 

Zanten 8. Febr. — abg Mae an dem Kol. tathol 
ehrerinnen⸗Seminar, zugleich 

für Externe. | 

U. Lermine für die Prüfungen der Vorficher und der Lehrer 
für Tanbfinmmenanftalten im Jahre 18 

Für die Prüfungen als Vorfteher und als gehrer an Taub⸗ 
itummenanftalten im Jahre 1883 find die Zaubftummenanftalten an 
nachgenannten Drten gewählt und folgende Termine anberaumt 
worden: 

I Die Prüfung für Borfteher findet ftatt 

zu Berlin und beginnt am 22. Auguft. 

II. Die Prüfungen für Lehrer finden ftatt in der Provinz 

Dftpreußen: zu Königdberg, und beginnt am 14. November, 
MWeftpreußen: = Marienburg, . 31. Oktober, wv v 

Brandenburg: =» Berlin, =. . s 22. September, 
Pommern: . Stettin, .e =:  s 16. März, 
Poſen: s Dofen, ⸗ ⸗ « 13. November, 
Schleſien: -Breslan, . 00. « 19. DEtober, 
Sachſen: .« Erfurt, ⸗ .e = 18. Juni, 
Schleswig⸗ 

Holſtein: -Schleswig, ⸗ 5. November, 
Hannover: Hildesheim,— ⸗ ⸗9. April, 
Weſtfalen: .: Soelt, ⸗ ⸗ ⸗25. Oktober, 
Heſſen⸗Nafſau: ⸗ Kamberg, ⸗ ⸗ ⸗28. Auguft, 
Rheinprovinz: ⸗-Neuwied, ⸗ 6. November. 
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V. Termin für die Turnlehrerprüfung. 

Für die im Jahre 1883 zu Berlin abzuhaltende Turnlehrer⸗ 
reafung ift Termin auf 

Montag den 26. Februar und folgende Tage 

ınberaumt worden. 

W. Termin für Eröffnung des Kurfus in der Königlichen 
en — — — — ⏑— ⏑ —— ai 

Der nächſte Kurſus in der Königlihen Zurnlehrer-Bildungs- 
antalt zu Berlin (Friedrichſtraße 229) wird in der erften Woche 
tes Monated Dftober 1883 eröffnet werden. 

X. Termin für Eröffunng des Kurfus zur Ausbildung von 
urnlehrerinnen. 

Für die Eröffnung des nächſten Kurfus zur Ausbildung von 
Zurnlehrerinnen, welder in dem Gebäude der Königl. Zurnlehrer- 
Tildungdanftalt zu Berlin (Sriedrichitraße 229) abgehalten werden 
so, iſt Termin auf 

Montag den 2. April 1883 

frraumt worden. 

Y. Cermine für die Enrnichrerinnenprüfnngen. 

‚ Die im Jahre 1883 zu Berlin abzuhaltenden Turnlehrerinnen- 
Afungen werden in den Monaten Mai und November ftattfinden, 
en negen der Prüfungdtage befondere Bekanntmachungen erlaffen 
raden. 

L Cermin zur Prüfung für Zeichenlehrerinnen an mehrklaffigen 
Pe und an Aitteifenlen beklajfs 

„Für die im Jahre 1883 zu Berlin abzubaltende Prüfung 
ar Zeihenlehrerinnen an mehrllaffigen Volks⸗- und an Mittelfchulen 
"t Termin auf 

Montag den 19. März und folgende Tage 

Anberaumt worden. 
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Beränderungen während des Drudes: 

Seite 17, Zeile 10 v. o. (Regierung zu Koblenz) 
Dr. Breuer, Reg. u. Schulrath. 

Seite 82, Zeile 6 v. o. (Univerfität zu Marburg) 
eine Stelle erledigt durch das Ableben des Prof, 

Geh. Mediz. Rathes Dr. Beneke. 

Inhaltsverzeichnis des Januar⸗Februar-Heftes. 

A. Minifterium der geiſtlichen ꝛe. Angelegenheiten.... Seite 

Wiſſenſchaftliche Deputation für das Medizinalweſen. . . 

Techniſche Kommiſſion für pharmazeutiſche Angelegenheiten . ⸗ 

Landes⸗Kommiſſion zur Berathung über Verwendung bes 

Sonde für Kunſtzweckie. rn. ⸗ 

Turnlehrer⸗Bildungs anſtalt zu Berlin. . . - ⸗ 

Evang. Lehrerinnen⸗Bildungs⸗ anſelten und Bent zu 

Droyßig -» . .. ne. et 

B. Die xobrigüiche Provinzialbehörden ir die unterrichtsVerwaltuns 

. Provinz Oſtpreußgen. 

⸗ Weſtpreußenn. 

3 Brandenburgggg.... e 

4 Bommen . ». : > 200.“ ‚ 

5. ⸗ Poſien. ⸗ 

6. . Schleſien. nn. ⸗ 

7 ⸗Sachſenn. 
8 ⸗ Schleswig⸗Holſtein 

9. ⸗ Hannover 

10. ⸗ Weſtfalen 

11. Heffen-Naflau . » - 2 2 202. 

12. Rgeinprobin; .. 

13. Hahenzollernſche Lande. 00. . 

C. Kreis-Schulinfpeltoren 

I. Provinz Oftpreußen . 

2 . Weftpreußen 

3. ⸗ Brandenburg 

4 

5 

“ ®» % 

so  Bommem . . 2 2 2 2 7 

Poſen. 

m (u 

⁊x 
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6. Provinz Schlefien 

7. . Sachſen . . 

8. ⸗ Schleswig: ‚Holftein 

9. ⸗ Hannover 

10. ⸗ Weſtfalen 

11. .-  Heffen-Naffau . 

12. Rheinpropinz . . 

13. Hohenzollernſche Lande . 

D. Königliche Alabemie ber Wiflenfchaften zu Berlin . 

E Röniglide Alabemie ber Künfte zu Berlin 

F. Königliche Muſeen zu Berlin . 

G. Rationaf-Salerie zu Berlin . 

H. Rauch-⸗Muſeum zu Berlin 

ds. Biffenfhaftlihe Anftalten zu Berlin Botedam) 

1. Königlihe Bibliothel . 

2. Königlihe Sternwarte. . . 2... 

3. Königlicher botanifher Garten 

4. Königliches geobätifches Inftitut und Centralbureau 

ber Europäiſchen Gradmeſſung 

5. Königliches aſtrorhofitatiſches Obſervatorium bei 

Botsdam 

s Die Königlichen Univerfitäten 

Königsberg 

Berlin . 

Greifswald 

Breslau 

Dalle 

Riedl. 

Göttingen . 

Marburg 

Bonn . 

Alabemie zu Münfter 

11. Lyceum zu Braunsberg 

2 Die Köoniglichen techniſchen Hochſchulen 

I. Berlin . . 

3. Hannover 

3. YUacen . 

BNP Rp> 

mi >». 

M Rotiz wegen ber Gymnaflal- und ber Beal Lehranſtelien 
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Die Königlichen Lehrer, und Lehrerinnen-GSeminare . 

Die Königlichen Präparandenanflalten . 

Die Königlihe Taubftummenanftalt zu Berlin . .. 

Die Königlihe Blindenanftalt zu Stealit . . 2. 2 2. 

Die Öffentlichen höheren Mäpchenfchufen . 

Termine fir die Pritfungen der Lehrer an Dittetfgufen und 

ber Neltoren i. 3. 1883 . . 

Degl. für die Prüfungen ber Sehrerimnen und ber —* 

ſteherinnen i. 3. 1883. 

Digi. für bie Prüfungen ber Vorſteher und ber gehrer an 

Taubſtummenanſtalten 1.3. 1883. . - 2 20. 

Termin für die Turnfehrerprüfung 

. Doegl. für Eröffnung des Kurſus in ber einigen Turn: 

fehrer-Bildungsanflalt . . . . » . 

Degl. für Eröffnung bes Rufus zur aueidan von Turn⸗ 

lehrerinnen 

Notiz wegen der Termine ſur die ZTuralehrerinnenbrufungen 

i. J. 1883 

Termin zur Prüfung für Zeichenlehrerinnen an mehrklaſſigen 
Volks⸗ und an Mittelſchulen i. 3. 1883 . 

Drud von 8. 3. Starde in Berlin. 

Saite % 

. 1m 

: 18 

: 18 

« 18 

;s MM 

- 418 

. I% 

. 431 

.« 13 

.e 13 

.: 12 

13 



Gentralblatt un 

die gefammte Unterrichts - Verwaltung 
in Preußen. _ | 

heransgegeben in dem Miniſterium der geiftlichen, Unterrichts - und 
Medizinal- Angelegenheiten. 

— — i ö— — — — — 

X3. Berlin, den 12. Märı. 1883. 
— — — — — — — — — — —— — —— 

. Allgemeine Verhältniſſe. 

1) Erſtattung von Miethe bei Verſetzung von 
Staatsbeamten. 

(Eentrbt. pro 1877 Seite 129; pro 1878 Seite 342.) 

Berlin, den 4. November 1882. 
Zu 8. 4. des Gefepes, betreffend die Umzugskoſten der Staatd- 

Namten vom 24. Februar 1877 (Gel. Samml. ©. 15) ift von 
en Herrn Kinanz- Minifter und dem Herrn Minifter des Innern 
kr einen gemeinfchaftlichen früheren Cirkular-Erlaß beftimmt wor⸗ 
dab, falls der Beamte durdy die vorliegenden Umftände gezwun- 
za war, feine Familie noch eine Zeit lang in der früheren Wohnung 
erithnlaffen, ihm die Miethdentihädigung gleihwohl gewährt wer: 
ı fann. 

Um einer irrthümlichen Auffaffung vorzubeugen, ift diefe Beſtim⸗ 
un) von den genannten Herren Miniftern neuerdings dahin deflarirt 
!den, dat die gefeplihe Vergütung des Miethszinſes in den vor: 
2isciepten Fällen ſtets zu gewähren iſt, ausgenommen wenn durch 
‚3 Verbleiben der Familie des Beamten in der Wohnung die Auf⸗ 
2 des Miethöverhältniffes, bezw. die anderweite Vermiethung 
" Vohnung unmöglid gemacht worden ift. Db derartige Umftände, 
rade die Bewilligung der Miethsentſchädigung ausichließen würden, 
tabanden find, tft deöhalb in jedem einzelnen Falle unter Wür⸗ 
zung der thatjächlichen Umftände einer Porofältigen Prüfung zu 
katerzieben. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Barkhauſen. 

An 
æmtliche nachgeordnete Behörben bes diesſeitigen Reflorts. 

G. M. 3715. 

183, en 9 
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2) Zeitpunkt für den Eintritt der Suspenſion und der 
Dienftentlaifung eines Beamten bezüglid 

der Gehaltszahlung. 

Berlin, den 20. November 1882. 
Der Königlihen Regierung erwidere ich auf den Bericht vom 

11. Oftober er., daß der Erlaß vom 5. Auguft 1865 (Central⸗Bl. 
1865 ©. 453), eine fer bie den ſuspendirten Beamten zuftebent: 
Befoldung über den Zeitpunkt des Kintritted der Suspenſion ke- 
züglich der Rechtskraft des Erkenntniſſes überhaupt feine Beftimmuny 
trifft. Als folder ift aber der Tag der Zuftelung der Sudpenfiont: 
Verfügung, beziehungsweiſe der in lepter Inftanz die Dienftent: 
laffung ausſprechenden Entideidung anzufehen. 

Der Lehrer N., welchem die Amtöfuspenfion vom 28. Aprii 
1881 am 10. Mat 1881 eröffnet, und daß lepte Erkenntnis vom 
18. April 1882 am 16. Juni 1882 behändigt ift, hat Daher eine 
Anſpruch auf das volle Gehalt noch bis zum 31. Mai 1881, au 
die Hälfte bid zum 30. Juni 1882. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
die Königl. Regierung zu R. 

U. III.a. 18026. 

3) Ausführung des Gefeged vom 20. Mai 1882, betreffen: 
die Fürſorge für die Witwen und Waiſen der unmittelbarcı 

Staatöbeamten. 

(Centrbl. pro 1882 Seite 705 Nr. 140.) 

I. Ausſchluß der Zahlung von Witwen- und Waifengelbbeiträgen währert 
der Stellenerlebigung. 

Berlin, den 30. Dftober 1882 
In der mit dem Berichte ded Königlichen Provinzial-Schulkcle 

giumd vom 9. Ditober er. eingereichten, bierneben einftweilen zu 
rüdfolgenden dellarirenden Nachweiſung zum Beſoldungstitel d«i 
Gymnaſiums zu N. ift die ordentliche Lehrerftelle Nr. 6 als erledig 
bezeichnet; gleichwohl find von dem Einkommen derſelben die Bit 
wen» und Waifengeldbeiträge in Anfap gebradht. 

Da von erledigten Stellen, abgejehen von dem Falle der Gna 
denzeit der Hinterbliebenen ded lehten Inhabers, Witwen- und Waiſen 
geldbeiträge nicht au erheben find, fo veranlaffe ih dad Königlich 
Drobinzia ⸗Schulkollegium, den anſcheinend vorliegenden Irrthum auf 
zuflären. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Barkhauſen. 

An 
das König. Provinzial-Schullollegium zu N. 

G. 1II. 3622. 
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2 Nihtamwenbbarleit des Geſetzes auf Die Behrev an den nicht ausfchließ- 
tt rem Staate unterhaltenen böheren Unterrichtsanftalten. 

Berlin, den 11. Sanuar 1883. 
Auf den Beriht vom 15. Dezember pr. eröffne ich der König- 

ben Regierung, daß der Direktor N. und der Lehrer N. von der 
sutgelöften Gewerbefchule in N. zur Entridtung von Witwen- und 
Sifengeldbeiträgen nicht herangezogen werden dürfen, da nad 8. 1 
te Geſetzes vom 20. Mai v. 3. nur diejenigen unmittelbaren 
Zhatäbeamten den Vorſchriften deöfelben unterliegen, weldyen beim 
enntritte der Boraußfepungen der Verjegung in den Rubeftand Pen- 
ea aus der Staatskaſſe gebühren würde, diefe Vorausſetzung aber 
tad $$. 15 und 16 der Verordnung vom 28. Mai 1846 (Bel. 
<ımmlung S. 214) nur auf die Lehrer an denjenigen höheren 
Isteriht8- Anftalten zutrifft, welche ausſchließlich aus Staatöfonds 
zu unterhalten find, während die Penfionen der Lehrer an anderen 
«cheren Unterrichtös Anftalten, insbeſondere alſo an der Gewerbeichule 
in R. deren Unterhaltung vom Staate und von der Stadt N. ges 
eteftich zu tragen war, aus den Fonds der Anſtalten zu decken 

Die ꝛc. N. und N. find hiernach von Witwen⸗ und Waiſen⸗ 
ſeigen fortan frei ji laſſen und e8 ift anzuordnen, daß den» 
F die von ihnen bereits erhobenen Beiträge ſofort zurückgezahlt 

en, 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. ' 
Im Auftrage: Barkhauſen. 

An 
MBzigl. Regierung zu N. 
u III. 4340. 

3. Die Verſicherung bei einer Privat-Lebend-Berfiherungsbant ſchließt bie 
Irzeıdung bes Geſetzes nicht aus. 

Berlin, den 16. November 1882. 
„ Inter Rückgabe des Beſcheides der Königlihen Regierung zu 
„sm 12. Oktober er. erwidere id Em. Wohlgeboren auf die 
tellung vom 6. November d. 3., daß id außer Stande bin, 
Te Entbindung von der Entridtung der Witwen und Waifen- 
träge nach Maßgabe des Gejeged vom 20. Mat d. 3. anzu- 
“en oder herbeizuführen; da Ste für Ihren diedfälligen Antrag 
utts meiter anführen können, als daß Sie Ihr Leben bei der 
ensverfiherungs- Bank zu N. verfichert haben. Die Motive zu 
B des Geſetzes ergeben, daß eine ſolche Privat-Verſicherung die 
liwendbarkeit des Geſetzes nicht ausſchließen ſoll, und ein das Ge⸗ 
artheil bezwekender Antrag iſt bei der dritten Berathung des Ge- 
s im Haufe der Abgeordneten in der Sitzung am 31. März 

9* 
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d. 3. nad) Seite 1365 ff. der ftenographiihen Berichte abgelehr 
worden. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: de la Eroir. 

An 
den Königi. Kreis-Schufinfpeltor Herrn N. 

Wohlgeboren zu R. 

U. III. b. 7601. 

4) Zur Ausführung des Gefjeped über die Berjih 
rungsfriften bei Öffentlihen Abgaben in den Pri 
vinzen Schleöwig-Holftein u. |. w. vom 12. April 188 

in Beziehung auf Schulabgaben. | 
(Eentrbl. pro 1882 Seite 593 Nr. 108.) | 

Dönabrüd, den 20. Oktober 188 
Nachdem durdy Geſetz vom 12. April d. 3. (G. ©. ©. 29 

dad im Amtöblatte für Hannover für 1867 Seite 755 abgebrud 
Gejeg vom 18. Juni 1840 über die Verjährungdfriften bei ofen 
lichen Abgaben binfichtlih der im 8. 14 desſelben bezeichneten nit 
zu den Staatskaſſen fließenden öffentlichen Abgaben aud auf d 
Provinz Hannover auögedehnt ift, wird den Schulvorftänden bi 
Ice der davon mitbetroffenen Schulabgaben folgende Anweilu 
ertbeilt: 

I. 
‚Nah 8. 1 des Geſetzes vom 18. Juni 1840 müffen Ref 

mationen gegen Schulabgaben ohne Unterſchied, ob fie auf Ermif 
gung oder gänzlihe Befreiung gerichtet find, binnen drei vi 
vom Tage der Bekanntmachung der Heberolle, oder, wenn die 
gabe im Laufe ded Jahres auferlegt worden, binnen drei Mond 
nad) erfolgter Benadrichtigung von deren Betrage, oder endlid, | 
Zalle eine periodische Veranlagung und Anfertigung von Heberell 
nicht ftattfindet, binnen Der erften drei Monate jedes Zahres, ! 
der Behörde — das heißt beim Schulvorftande — angebral 
werden. 

Wird diefe Frift verfäumt, jo erliicht der Anſpruch auf Steut 
ER, oder Befreiung, fowie auf NRüderftattung für das la 
ende Sahr. 

Mit Rückſicht hierauf ift es von befonderer Wichtigkeit, Ih 
den Begiun der dreimonatlien Reklamationsfriſt feftzuftellen, u 
da im Piefigen Berwaltungäbezirke die Erhebung von Schulabgabe 
mögen folde in die Voranſchläge aufgenommen oder erft im Lau 
bed Rechnungsjahres auferlegt werden, überall auf Grund vı 
ten erfolgt fo haben fortan die Schulvorftände in all 
allen 
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J. die Hebeliften mindeftend 8 Tage lang öffentlich zur Ein- 
ft der Schulgemeindemitglieder audzulegen, 

2. den Zag, an welchem dieje Auslegung beginnt, entweder 
ch ein Öffentlidhed Blatt, oder in anderer ortöüblicher Weile 
rötzeitig befannt zu machen, 

3. ein Sremplar des betreffenden öffentlichen Blatted oder eine 
Eiheinigung über die in fonftiger ortsüblidher Weiſe erfolgte Be- 
antmahung zu den Schulvorftandsaften zu bringen. 

Il. 
Ueber die unter I erwähnten Reflamationeg fteht die Entichei- 

a zunächft dem Sculvorftande zu, und find die desfallfigen 
Anttlih abzufaffenden Entjcheidungen dem Reklamanten durd die 
et zuguftellen, auch die Zuftellungdurkunden zu den Schulvor- 
Nndaften zu bringen. 
Wird eine foldye Reklamation ganz oder theilmeife zurückgewie— 
m. io ift dagegen nach 8. 3 des Gejeßed vom 18. Juni 1840 der 
Keurd an dad Konfiftorium binnen einer Präkfufivfrift von ſechs 
—* vom Tage der Bekanntmachung des Beſcheides an gerechnet, 
if. 

II. 
Rah den finngemäß anzumendenden 88. 5 und 6 des Gejeped 

ta 18. Suni 1840 findet eine Nachforderung von Schulabgaben 
E Alle eined zu geringen Anſatzes überall nicht, im alle gäng- 
Mir Üebergehung aber, nur für dad Jahr ftatt, in welchem bie 
Ktierderung geltend gemacht wird. 

IV. 
Rah 8. 8 des Gefeped vom 18. Juni 1840 verjähren Schul- 

ton mit dem Ablaufe von vier Jahren. Dieſe Berjährungdfrift 
rat für die zur Zeit vorhandenen Schulabgabenrüditände nad 
“2268 Gefeged vom 12. April d. 3. mit dem 1. Januar 1883. 

V 
‚Da zu Folge unſeres Ausſchreibens vom 17. November 1876 
‘rn 2658 dad Rechnungsjahr für den Haushalt der Scul- 
ꝛiaden entiprechend dem ftaatlichen Etatsjahre auf die Zeit vom 
Ir bi8 zum 31. März verlegt ift, fo erfolgt nad $. 1 des 
"66 vom 12. Juli 1876 (&. ©. ©. 288) die Berechnung der 
® tem Belege vom 18. Juni 1840 vorgeſchriebenen Berjährungd- 
Men au bezüglich der Schulabgaben — abgeſehen von den unter 
N mwähnten Ruͤckftänden — nicht nach dem Kalenderjahre, fondern 
hd dem vom 1. April bis zum 31. März laufenden Rechnungsjahre. 

Königliched Katholiſches Konfiftorium. 

st Edufoorfänbe des Konfiftorialbezickes. 
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5) Zermin für die Einreichung ber der Superrevifion 
unterliegenden Bauprojelte, auf Grund deren Anmel: 
dungen für den Stantehanthaltsetat gemadt werder 

follen. . 

Berlin, den 22. Sanuar 1882 
Seitend der ProvinzialsBehörden find häufig die Projekte zı 

fiskaliſchen Bauausführungen fo ſpät eingereicht worden, daß Die 
jelben der Abtheilung für dad Bauweſen im Königlichen Mintjteriun 
der öffentlihen Arbeiten erft fur; vor dem Ablaufe ded für die An 
meldungen zum Staatshaushaltd-Etat feftgelepten Termines zur u: 
perrevilion vorgelegt werden konnten. Im abgelaufenen Sabre hat fid 
die Zahl der Projekte, weldye der genannten Behörde erjt ganz fur 
vor Ablauf des Anmeldungstermined zugeſtellt werden konnten, gegei 
die Vorjahre erheblich gefteigert und iſt die für die Superrevific: 
übrig gebliebene Zeit durchſchnittlich eine noch kürzere, ald frühen 
geworden, während gleichzeitig die Belaftung der mit der Super 
tevifion betrauten Beamten über die Gebühr gewachſen ift. 

Ich ſehe mich daher veranlaßt, die nachgeordneten Behörde 
meined Reſſorts anzuweijen, von jegt ab die Bauprojefte, welche de 
Superrevifion unterliegen, thunlichſt gleihmäßig auf das Jahr ver 
theilt, zue Superrevifion einzureichen und die lepten derjenigen Ent 
mwürfe, auf Grund deren Anmeldungen bei dem Herrn Finan 
ininifter für den nächſten Staatshaushalts-Etat gemacht here 
jollen, fpäteftend zum 15. April jedes Jahres hierher einzu 
reihen. Die Berfäumung dieſes Termined würde mid nidyt mı 
in die unangenehme Lage bringen, eine rechtzeitige Superrevilic 
der Projekte nicht mehr herbeiführen zu fünnen, fondern audy unt: 
Umftänden eine unerwünschte Verjchiebung der Bauausführung ua 
ein ganzes Jahr zur Folge haben. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
vow Goßler. 

An 
fänmtliche nachgeorbnete Behörden des Reſſorts. 

G. III. 8547. U. I. I. III. II. a. III. b. IV. V. M. 7716. 

6) Termin für Anträge auf außerordentlide Zuſchüſi 
zum Patronatsbaufonds, 

. Berlin, den 13. November 188; 
In der diedfeitigen Girfular- Verfügung vom 31. März 185 

ift angeordnet, daß die SKöniglihen Negierungen, im Falle vd 
denfelben ein nothmendiger Zujhuß zu Ihren etatömäßigen Patre 
natöbaufonde in Antrag zu bringen ift, eine Nachweiſung der ir 
fommenden Etatsjahre erforderlichen Bauten und Reparaturen a 
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kichlichen und Schulgebäuden Königlihen Patronateds nad dem 
aitgetheilten Formulare aufzuftellen und bis fpäteftend zum 15. 
sunt jeded Jahres einzureihen haben. In Abänderung dieler 
Stimmung will id den Termin, bis zu welchem jener Antrag 
ter Einreihung der vorgefchriebenen Nachweiſung bei mir geftellt 
a muß, auf den 1. Februar jeded Jahres, alſo 2 Monate vor 
Kinn des Etatsjahres, für welches der außerordentlihe Zufchuß 
eudgeſucht wird, hiermit verlegen. 

‚ Indem ih die Königlihen Regierungen veranlafje, biernad) 
E die Folge zu verfahren, bemerfe ich, daß verfpätet eingehende 
Anträge nur in den dringendften Fällen und nur dann Berüdfichti- 
zug finden können, wenn der dießfeitige Gentral-Patronatöbaufonde 
“ed noch geftattet. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: Barkhauſen. 

u 
rꝛ betheiligten Königl. Regierungen. 
5. 111. 7658. 

, Beibringung eines Koftenüberfchlages, eined Nach— 
deiſes über die Handdienfte und die Fuhren fowie 
iner ISndividualsRepartition bei Anträgen auf Bau— 

Unterftügungen. 
Jeatrbl. pro 1672 Seite 185 unb 703; pro 1873 Seite 116; pro 1874 

Seite 363.) 

Berlin, den 3. November 1882. 
Auf den Bericht vom 20. Oktober d. J. betreffend den Scul- 

uhan in N., eröffne ich dem Königlichen Konfiltorium zur Bes 
ung auch für fünftige Fälle, daß den Anträgen auf Staatöbei- 
"m zu kirchlichen, Pfarr- oder Schulbauten ſtets ein bereitd 
"id vorgeprüfter Koftenüberfchlag mit erläuternder Skizze, ein 
Uraderer —328 der erforderlichen Handdienſte und Fuhren, ſo⸗ 
et Werthes derſelben und eine nah Maßgabe des Girkular- 
Ned vom 26. November 1873*) (I. 18037. Fin. Min. — G.U. 
IM M.d. g. A.) aufgeftellte Individual-Repartition mit den vor- 
“triebenen Aeußerungen über diejelbe und das Leiltungsvermögen 
" detheiligten beigefügt fein muß. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Barthanfen. 

An 
54 Rönigl, Konfiftorium zu N. (Provinz Hannover.) 

%. Il. 8095. 

*; Ceutrbl. pro 1874, Seite 405. 

[4 



132 

8) Kontrole über die Ausführung von Schul: x. 
Bauten, für weldhe Gnadengeſchenke gewährt find; 
Termine für Zahlung der Staatögelder; Umfang einer 
Mitwirkung der Staatöbaubeamten beifolden Bauten. 

Berlin, den 21: Oktober 1882. 
Auf den Bericht vom 16. Auguft d. 3. eröffne id) im Einver- 

nehmen mit dem Herrn Minifter der öffentlichen Arbeiten ber 
Koͤniglichen Regierung, wie bei der Beftimmung ded Cirkular-Erlafiet 
vom 20. Sanuar v. & (III. 18679. M. d. 4 Arb. — G. J. 86. 
M. d. g. A.) über die Inanſpruchnahme der Baubeamten bei Ge 
meindebauten, welche mit Gewährung von Gnadengeſchenken zu 
Ausführung gelangen, angenommen ih, dab der Staat neben der 
Geldunterftügung nit auch noch die weitere Beihilfe einer Kontrole 
der Bauausführung durch feine Baubeamten übernehme Es it 
vielmehr vorausgejeßt, . daB, wie dies bei dem bei weitem größten 
Theile der Gemeinden der Hall ift, diefe aus ihren eigenen Mit: 
gliedern die geeigneten Kräfte auswählen oder durdy Annahme ven 
Sahpverftändigen dafür forgen müſſen, daß eine jorgfältige Heber: 
wadhung der Ausführung ihrer Bauten ftattfindet. Die der Staal 
por etwaigem Schaden bezüglidy ſeines Beitraged zu bewahren fei, iſ 
bereitd in den von der Königlichen Regierung angezogenen Girkuları 
Erlaſſen vom 26. Auguft 1843 und 30. November 1874*) angedeutel 
worden, indem dort empfohlen wird, die Staatögelder erft nad 
der Abnahme ded Baues durch den Baubeamten außzahlen zu laſſen 

&8 kann zu dem Zwede in den Entrepriies Verträgen aukbe— 
dungen werden, daß die Unternehmer ald Reftzahlung auf ihr Gut: 
haben den ratirlihen Betrag des Staatöbeitraged erhalten, deſſer 
Auszahlung erft nach der Abnahme des Baues erfolgen werte. 

Died Verfahren wird ald allgemeine Regel binzuftellen im. 
In befonderd dringlichen Ausnahmefällen ift zu erwägen, ob niäl 
folvente und vertrauenswürdige Gemeindemitglieder oder Beamit 
der Gemeinde reſp. des Kreifed vorhanden und in der Lage int, 
über den Stand und die Beſchaffenheit ded Baues eine glaub⸗ 
würdige Beicheinigung auszuftellen, auf Grund deren die Königlic‘ 
Regierung die Höhe der zu gewährenden Theilſumme der Staats 
Unterftügung abzuſchätzen vermödhte. — Die SKongentration dei 
Kräfte der Baubeamten, welde im Intereſſe ded Dienfted eingeführt 
worden ift, geftattet nicht, fie wieder mit den früher etwa von ihne 
porgenommenen SKontrolreifen zu beauftragen. Die beantragt 
Aenderung ded Crlaffes vom 20. Sanuar v. 3. würde nur Di 
dienftlihen Intereſſen in unzuläffiger Weiſe fchädigen. 

Der Minifter der getftlidhen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Barihauten 

An 
die König. Regierung zu N. 

G. nr 717. 8 

*) Centrbl. pro 1874 Seite 711. 
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» Ansihluß einer Bermittelung von Berfiherungs- 
Seiellfhaften bei Berfendung der Wertbpaptere an die 
Eeebandlung bei An- und Berfäufen von Effelten für 

Rechnung ded Staates u. |. w. 
(Centribl. pro 1882 Seite 333 Nr. 16.) 

Berlin, den 2. November 1882. 
Im Anichluffe an meine Eirkulars-Berfügung vom 5. April d. J. 

iv. II. 540), betreffend den An- und Verkauf von Effekten für 
iin Staat, deſſen Kaflen und Snititute durch Vermittelung der 
Siehandlunge-Sozietät bierjelbft, überjende ich den ſämmtlichen Be- 
sirten meines Reſſorts in der Anlage Abſchrift eines ſeitens des 
Sen Finanz-Minifterd am 30. September d. 3. an die ihm unter: 
gerdneten Behörden gerichteten Erlaſſes zur Kenntnisnahme und 
Rahadhtung. - 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenbeiten. 
Im Auftrage: Barkhauſen. 

An 
nmtlihe Behörden meines Refjorts. 

@. III. 3558. 

Berlin, den 30. September 1882. 
In der dieöfeitigen Cirkular » Derfügung vom 12. $ebruar cr., 

tar welde die Beitimmungen unter Nr. IV, 4 der Allerbhöchften 
&ıinetsordre vom 17. Januar 1820 (Gef.-Cammi. ©. 25) wegen 
»t bei An» und Verkäufen von Effekten in Anſpruch zu nehmenden 
Siuittelung der Seehandlung in Erinnerung gebradt find, ift 
icaſs Sriparung von Portofoften unter anderen aud die Berfen- 
any der Wertbpapiere unter Deklaration eined geringeren Wertbed 
nd unter Verficherung ded Mehrwerthes bei einer joliden Verſiche— 
nd Gefelichaft empfohlen worden. Im Sntereffe des Reichsfiskus 
: in dem dadurch bedingten diedfeitigen finanziellen Sntereffe ehe 
mid indeß veranlaßt, die vorgedadhte Birkular-Berfügung bier: 
6 dahin zu modifiziren, daß die Vermittelung von Berlicherungs- 
"elihaften bei der Berjendung der MWertbpapiere fortan nicht 
2 in Anfpruch zu nehmen, im Uebrigen aber nad den Bes 
"anungen derfelben auch ferner zu verfahren ift. 

Der Finanz: Miniiter. 
In Bertretung: Meinede. 

Un 
lmmtlihe Adnigl. Regierungen ıc. 

I. 11827. II. 11507. III. 13548, 
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ll. Univerſitäten, MEademien, zc. 

10) Beftätigung der Rektorwahl bei der Univerfität 
zu Kiel. 

(Centrbl. pro 1881 Seite 604 Nr. 201.) 

Der Herr Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten bat durd 
Verfügung vom 24. November 1882 die Babı des ordentlichen. 
Profeflord Dr. Brodhaud zum Rektor der Univerfität zu Kiel 
für dad Amtsjahr 1883/84 beftätigt. 

11) Bertretung des Herrn Minifterd der geiltlihen x. 
Angelegenheiten im Kuratorium der Humboldt: 

Stiftung. 
(Eentrbl. pro 1851 Seite 535 Nr. 142.) 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten Herr von 
Gofler hat durch Berfügung vom 20. November 1882 an Stelle 
des verftorbenen Geheimen Ober-Regierungsrathes Dr. Göppert 
den Geheimen Regierungs- und vortragenden Rath Dr. Althoff 
im Minifterium der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten zu Seinem be 
ftändigen Stellvertreter in dem Kuratorium der Humboldt-Stiftung 
ernannt. | 

12) Große akade miſche Kunftaußsftellung zu Berlin 
(Charlottenburg) im Sahre 1883. 

(Eentrbl. pro 1882 Seite 537 Nr. 85.) 

Seine Majeftät der Katfer und König haben durch Allerhoͤchſſe 
Drdre vom 29. November 1882 zu genehmigen geruht, daß in den 
Monaten Mat und Zuni 1883 eine akademiſche KRunftausftellun 
in den Räumen der Königl. techniſchen Hochſchule zu Charlottenburg 
veranftaltet werde. J 

Nach einer Bekanntmachung des Senated der Königl. Akademie 
der Künſte zu Berlin können Programme, welche die näheren Be— 
ſtimmungen für dieſe Ausſtellung von Werken lebender Künſtlet 
des Inlandes und des Auslandes enthalten, bei allen deutſchen 
Kunſtakademien in Empfang genommen werden. 
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3) Ergänzung der 88. 6 der Berfaffungsftatute Der 
tehniſchen Hochſchulen zu Hannover und zu Aachen. 

(Sentrbl. pro 1881 Seite 144 und Seite 156.) ’ 

Seine Majeftät der König haben mittel Allerhöchſten Erlaffes 
rem 13. Dezember 1882 zu genehmigen gerubt, dab dem $. 6 der 
Lerfaſſungsſtatute der Königlichen techniſchen Hodichulen zu Hans 
never und zu Aachen folgende Beſtimmung hinzugefügt werde: 
‚die etatömäßigen Profefjoren werden vom Könige ernannt.” 

&elauntmachung. 

ad U. V. 6926. 

14) Borfebrungen bei den tehniihen Hochſchulen für 
da8 Studium der Elektrotechnik. 

Ane dem dentfchen Reichs und Königl. Preuß. Staats- Anzeiger Nr. 272 
sen 15. Rovember 1882. 

Die außerordentlihen Fortjchritte, welche in der Anwendung 
ser Sleftrizität auf die Zwede der Technik in neuefter 
Kit gemacht find, haben die Aufmerfjamkeit ded Unterrichts- 
Küiniftertums, welchem jeit einigen Jahren auch die techniſchen 
Schihulen unterfteben, ſelbſtverſtändlich in hohem Make in Ans 
truh genommen. &8 find daher jeitend des Unterrichtd-Minifterd 
ud bereits die Maßregeln getroffen und werden in Zukunft nod 
eewollſtändigt werden, melde erforderlich find, um das Studium 
oza Elektrotechnik an den techniſchen Hochſchulen auf wifllenichaft- 
er Baſis im gleihem Schritte mit der wachſenden praftifchen 
Söeutung derfelben zu fördern und die Laboratorien zu Mefjungen 
ad Uebungen fowie zum Vertrautwerden mit allen für die Elektro— 
nit anzumendenden Mafchinen und Apparaten einzurichten. 

An der Berliner kechniſchen Hochſchule hat der Dr. Staby, 
delcher als Dozent für neuere Kraftmaſchinen dem Lehrförper ber 
Hechſchule bereits feit längeren Sahren angehört und weldyer vom 
I. Januar 1883 ab zugleich als Redacteur der von dem deutſchen 
Afteotechnijchen Vereine herausgegebenen Zeitfchrift thätig fein wird, 
"5 Dozent der Elektrotechnik Vorträge über elektriſche Kraft- 
sıihinen begonnen, welde von über hundert Zuhörern beſucht 
"nten und einen fo erfreulihen Anklang finden, dab eine beträdht- 
de Erweiterung der Bortragsftunden ſchon vom Januar 1883 ab 
zitd in Ausficht genommen werden mäſſen. Der Unterrichts⸗ 
Ninifter Hat dafür geforgt, daß noch im Kaufe dieſes Winterd fowie 
m nächſten Frühjahre mit allen zur Zeit verfügbaren Mitteln die 
Raſchinen, Apparate und Inſtrumente beichafft werden, welde für 
nen fruchtbaren Unterricht nothwendig find. 

Außerdem hat unfer auf diefem Gebiete fo berühmter Mits 
türger, der Geheime Regierungs-Ratb Dr. Werner Siemens, 
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der feiner Zeit die erfte Anregung zur Einrichtung von Lebrftühlen 
für die Elektrotechnik gab, mit dankenswertheſter Bereitwilligfeit die 
Anlagen feiner Fabrik für die Zwede ded Studiums zur Verfügung 
geftelt. Der Dozent wird alfo, was für die Unterrichtszwecke ſehr 
wichtig ift, nicht bloß die neueften Fortſchritte der einen Weltruf 
befigenden Fabrik ſelbſt ftudiren, jondern auch feine Zuhörer in die 
Fabrik einführen dürfen, um an den Arbeiten derjelben die |pe- 
ziellen techniſchen Aufgaben und ihre praktiſche Löſung zu erläutern. 
In ebenfalld jehr dankenswerthem Entgegentommen hat die Berliner. 
Mafhinenbau-Aftiengejellichaft, deren General-Direltor der Geheime 
Kommerzienratb Schwartzkopff ift, die ſämmtlichen zur elektriſchen 
Beleuchtung der Fabrik vorhandenen Maſchinen und Einrichtungen 
zu Verſuchen, bei denen die Sfudirenden unter Leitung ded Do— 
zenten mitwirken merden, zur Verfügung geftellt. ' 

Abgejehen von den Vorträgen über eleftriihe Kraftmaſchinen 
wird im laufenden Winterfemefter von dem Profeffor der Photo: 
dhemie Dr. Vogel noch eine bejondere Borlefung über eleftriice 
Beleuchtung abgehalten. 

Sn Hannover hat einer der Dozenten, der Telegraphen⸗ 
Direktor 3. D. Merling, bereitd feit dem Jahre 1880 ein Kolleg 
über Cleftrotechnif übernommen. In demjelben fanden neben ber 
Telegraphie bejonderd die elektriſche Beleuchtung, dad Signalweien 
und die eleftriiche Kraftübertragung Berüdfihtigung. Die raſch an: 
wachſende Bedeutung der Elektrotechnik machte ed mit dem Beginne 
des Studienjahred 1882 wünjchensmwerth, neben dem bereits beſtehen— 
den Bortrage noch eine weitere Borlefung über ausgewählte Kapitel 
der Elektrotechnik einzurichten, in welcher die eleftriiche Beleuchtung 
und Kraftübertragung in jpeziellerer Weile ald der allgemeine Der: 
trag ed geftattet, behandelt wird. Es wird dafür Sorge getragen 
werden, diefen Vortrag fpäter in ein bejendered Kolleg über elek 
triihe Kraftmaſchinen umzumandeln, fowie einen vollftändigen 
Studienplan für die Ausbildung von Elektrotechnikern audzuarbeiten, 
Die nothiwentigiten Mittel zur Beihaffung der für den Unterridt 
erforderlichen Apparate und Inſtrumente wurden flüjfig gemacht, insbe: 
fondere eine größere Gasmaſchine und eine Siemens'ſche dynamoelel: 
triſche Maſchine von 3000 Normalferzen beichafft. Hierbei handelt es ſich 
vorwiegend darum, Uebungen im Gebraude der Snftrumente und 
Apparate einzurichten. An den bereitd beftehenden Vorträgen nehmen 
übrigend nicht allein die Studirenden, fondern auch die in der 
Prarid ftehenden Ingenieure mit großem Intereſſe Xheil. 

Die tehniihe Hochſchule in Aachen befigt in dem Profeljor 
der Phyſik Dr. Wüllner einen Dozenten, der an der Entwidelung 
der Gleftrotechnit, wie fie fi in den Ausftellungen zu Paris und 
Münden darftellte, einen hervorragenden praktiſchen Antheil ge 
nommen bat. Derfelbe hat bereitö eine befondere Borlefung über 
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Eleftrizität und Magnetismus, welde den Studirenden die als 
Grundlage erforderliche genaue Kenntnid der Elektrizitätslehre ver- 
mittelt und zugleich die Meffungdmethoden ausführlich behandelt, 
als Elektrotechnik I. an der Aachener Anftalt eingeführt. Ebenſo 
bat der zweite Lehrer der Phyfif, Profeſſor Dr. Grotrian, es 
übernommen, in einer zweiten befonderen Borlefung die Konftruftion 
ter dynamoeleltriihen Mafchinen und deren Anwendung zur elek⸗ 
* FRelenchtung, Kraftübertragung, Galvanoplaftik u. ſ. w. zu 
xbandeln. 

Die für dad phyſikaliſche Kabinet der Aachener techniichen Hoch⸗ 
ihule vorhandenen Gelder find bereits im lepten Sahre zur DBe- 
ſcaffung einiger der dringlichiten Apparate beftimmt, um die eleftro- 
techniſchen Meßmethoden mit den Studirenden durcdhnehmen zu 
!innen und denfelben die Möglichkeit zu Hebungen zu geben. Auch 
bier werden ſchon in diefem Winter, fomwie im nächften Frübjahre 
in gleicher Weile wie für Hannover die Mittel zur Bereitſchaft ge⸗ 
Helt, um ein eleftrotechnifches Laboratorium zu errichten und in 
temielben die Studirenden mit der Handhabung der Apparate und 
mit den Mefjungsmethoden befannt zu maden. Der Profeſſor 
Dr.Grot rian wird vorausſichtlich dazu beftimmt werden, dad Labora- 
tim zu leilen und ald Dozent für dad fpezielle Gebiet der 
Heftrotechnit thätig zu fein. 

Durdy Die neuere großartige Entwidelung der Elektrotechnik ift 
zuieren technifchen Hochſchulen eine neue bedeutende Aufgabe geftellt. 
ze getroffenen Einrichtungen find dazu beftimmt, die techniſchen 
chihulen in den Stand r jeen, diefer Aufgabe auf einer Grund- 
se gerecht zu werden, weldhe zugleich die Vorbedingungen für eine 
‚imde Fortentwidelung und Wudgeftaltung ded Studiums auf . 
"im hochwichtigen wiſſenſchaftlich⸗techniſchen Gebiete in ſich trägt. 

1. Gymnaſial⸗ ze. Lehranſtalten. 

5 Erläuterung und Ergänzung der Beſtimmungen 
iber den Erſatunterricht für die vom Griechifchen 

dispenfirten Schüler an Öymnafien 

Berlin, den 7. Dezember 1882. 
Aus den in Folge meines Erlaſſes vom 29. April d. J. (U. II. 
3) von den betreffenden Königlichen Provinzial-Schulfollegien er⸗ 
naneten Berichten habe ich erjehen, daß an denjenigen Gymnajien, 
den unter Genehmigung feitens des Reichsamtes des Innern die 
Sırehtigung zuerkannt ift, ihren vom Griechiſchen dispenfirten 
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Schülern unter beitimmten Bedingungen das Zeugnis der wiſſen⸗ 
Ihaftlihen Befähigung für den einjährig= freiwilligen Mititärdienft 
auözuftellen, während der legten 5 Jahre von diefer Grmädtigung 
nur in einer ſehr geringen Zahl von Fällen Gebrauch gemadıt 
worden iſt, und daß bezüglich des an die betreffenden Schüler zu 
ertheilenden Erſatzunterrichtes für das Griechiſche die unter Ar. 3 
der Verfügung vom 11. Oktober 1865*) bezeichneten Beftimmungen 
im Allgemeinen ſachgemäß audgeführt werden. Um ein dem Zwecde 
entſprechendes und innerhalb gewiffer Grenzen gleihmäßiges Ber 
fahren zu fichern, treffe ih zur Grläuterung und Crgänzung ven 
Nr. 3 der angezogenen Verfügung folgende Beftimmungen, auf deren 
Ausführung an allen mit der fraglichen Berechtigung ausgeftatteten 
Gymnaſien dad Königliche Provinzial - Schulfollegium fortan wirt 
zu balten haben: 

1. Der Erfapunterriht hat an derfelben Stelle des Lehrganges 
zu beginnen, an welder der Unterricht im Griechiſchen anfängt unt 
fih auf die gleiche Zahl von Lehrftunden zu erſtrecken, welche für 
den griehiichen Unterricht feſtgeſtellt find. 

Nothwendiger Gegenftand des Erjagunterrichtes ift die eng 
liſche Sprache. Ad Lehrziel ift zu verfolgen, dab die vom 
Griechiſchen dispenfirten Schüler bebufd Erwerbung der Militärbe 
rechtigung dasjenige Maß ded Willens und Könnend in der eny: 
liſchen Sprache nachzuweiſen haben, welches von den Schülern ber 
Realgymnaſien an der gleihen Stelle des Lehrkurſus, d. h. bei der 
Verfegung nach Oberſekunda erfordert wird. 

3. Wenn der Erfagunterriht außer der engliſchen Sprache 
andere Gegenftände betrifft, welche obligatoriſche Lehrgegenſtände bei 
Gymnaſiums find, fo darf derjelbe nicht den Charakter eines bloßen 
Nachhilfe⸗Unterrichtes behufs Erreihung ded allen Schülern gefepter 
Lehrzieled haben, vielmehr muß dann diefem Unterrichte eine m 
ftimmte, von dieſem unterfhiedene Aufgabe geftellt werden. | 

Zugleich jege ih auf Grund einer feitend ded Reichsamtes dei 
Innern gefroffenen Beltimmung dad Königliche Provinzial » Saul 
Kollegium unter Hinweid auf die Anmerkung im Gentralblatte für 
dad Deutiche Rei 1882 Seite 180 +) in Kenntnis, daß von Oſtern 
1883 den vom Griechiſchen dispenfirten Schülern nicht mehr ein 
weifacher Weg zur Erwerbung ded Militärzeugniſſes zur Wahl ge: 
Bent fein wird, nämlidy entweder zweijähriger Beſuch der Sekunda 
oder Ablegung einer Prüfung nach einjährigen Aufenthalte in dieſer 
Klaffe, fondern ausfchließli der letztere. Durch diefe Prüfung iſt 
zu fonftatiren, daß die vom Griechiſchen dispenfirten Schüler nidt 
bloß in den übrigen obligatorifchen Xehrgegenftänden des Gymna 
—. | 

*) Gentrbl. f. db. Unt. Verw. 1570 Seite 92. 
+) 1. Anmerkung ** auf Seite 530 d. Eentrbf. f. d. Unt Verw. pro I88:. 



ums dad Lehrpenfum des erften Jahreskurſus der Sefunda fid 
genugend angeeignet, jondern auch den für den Erſatzunterricht ges 
telten Lehraufgaben entiprodyen haben. 

Das Königlihe Provinzial» Schullollegium wolle denjenigen 
Spmnafien Seines Amtsbereiches, weldhe ihren vom Griedhiichen 
tispenfirten Schülern das Militärzeugnid audzuftellen ermädtigt 
find, diefen Erlaß zur Nachachtung zugeben laffen und der voll. 
tindigen Einhaltung der getroffenen Beltimmungen Seine Auf: 
nerfiamfeit zuwenden. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: Greiff. 

An 
Sie betheiligten Königl. Provinzial⸗Schulkollegien. 

U. II. 3080, 

16) Gegenftände der Gymnafial- Reifeprüfung, zu 
welcher Inhaber des Reifezeugniſſes eines Realgym— 
nafiums oder einer Ober-Realſchule zugelaſſen werden. 

(Centrbl. pro 1882 Seite 366.) 

| Berlin, den 16. November 1882. 
In der durch die Cirkular-Verfügung vom 27. Mat d. J. (U. II 

1279) in Geltung gejepten Drdnung der Entlaffungsprüfung an den 
Somnafien ift durch $. 18, 2. feftgefegt, dab die Gymnafial-Reife- 
fung ſolcher Aſpiranten, welche bereitd dad Reifezeugnis eine? 
Yalaymnafiumsd oder einer Dber-Realfchule erworben haben, auf 
“te lateinische und griechiſche Sprache und die alte Geſchichte zu 
deichränken ift, jofern denjelben durch das Reifezeugnid der Real» 
satalt im Deutſchen, im Franzöſiſchen und in der Mathematik dad 
Fradifat genügend ohne jede Einſchränkung ertheilt ift. Die Ent- 
'teidung darüber, ob dad von der Realanftalt ertheilte Reifezeugnis 
ticſe Beihränfung der Prüfung begründet, ift dem betreffenden 
keniglichen Provinzial:Schulfollegium zugewieſen. 
Mit Bezug hierauf iſt von einem Königlichen Provinzials 
zdulkollegium die Frage vorgetragen worden, ob in dem Falle, 
27.12 das Provinzial-Schulfollegium die für die bezeichnete Beſchrän⸗ 

ng feftgefepte Bedingung nicht für erfüllt erachtet, die volle Prü- 
ſang nah 8. 17 abgelegt werden, oder ob die Prüfung nur auf 
diejenigen der drei Gegenftände weiter ausgedehnt werden jolle, in 
welchen mangelhafte Leiſtungen bei der Prüfung der Realanftalt 
ectgelegen haben. 
Zur Befeitigung des hiermit ausgefprochenen Zweifels beitimme 
id. daß, wenn die im 8.18, 2. geftellte Bedingung nicht erfüllt ift, 
Ct deshalb die volle Prüfung nad $. 17 abzulegen, fondern die 



140 

Prüfung außer der lateiniſchen und griechiſchen Sprade und der 
alten Gefchichte noch auf Diejenigen unter den drei Unterrichtsgegen⸗ 
ftänden (Deutſch, Franzöſiſch, Mathematik) auszudehnen ift, in 
welden mangelhafte Leiftungen durch das Reifezeugnis der Real— 
anftalt bezeichnet find. 

Diefe Beftimmung ift übrigens eine Konſequenz der dem $, 18 
der Prüfungdordnung zu Grunde liegenden Abficht, daß im Intereſſe 
der Prüfungdfommilltonen und der Sraminanden jede nicht duch 
ſachliche Gründe erforderte Prüfung vermieden werde. In dem 
gleihen Sinne ift in der Minifterialinftanz, der bisher überhamt 
vorbehalten war, über eventuelle Beſchränkung der fraglichen Reit: 
prüfungen zu befinden, in jedem einzelnen Falle die Entſcheidung 
getroffen worden. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
fämmtlihe Königl. Provinzial-Schullollegien. 

U. II. 2822. 

17) Zuläffigkeit der Audftellung des Schulzengiffed 
für den etnjährig = freimilligen Militärdienft nad 
anderthalbjährigem Beſuche der Unterfefunda eine 
böberen Unterrihtsanftalt, bei welder nur Jahre 

verjegungen ftattfinden. 

Berlin, den 26. Juni 188. 
Die von dem Königlihen Brovinzial-Schulfollegium in dem 

Derichte vom 21. April d. J. vorgetragene Frage, ob an den u 
3 90, 2a. der deutihen MWehrordnung vom 28. September 18 

beil I. fallenden höheren Schulen (Gymnaften, Realgymnafien, 
Ober⸗Realſchulen) auch nach Durchführung der Jahreskurſe dat 
Zeugnis der wiſſenſchaftlichen Befähigung für den einjährigsfreiwil 
ligen Mititärdienft folhen Schülern ertheilt werden dürfe, welch 
ih dad Penſum der Unterfelunda in anderthalbjährigen Beſucht 
diefer Klaſſe mit Erfolg angeeignet haben, findet in dem MWortlaufi 
der angezogenen Stelle der deutihen Wehrordnung felbft ihre Er 
ledigung. Die Unterfheidung von Unterfefunda und Oberjefundi 
ift in der deutſchen Wehrordnung überhaupt nicht gemacht, ſonder 
„der einjährige erfolgreihe Beſuch der zweiten Klaſſe“ ift, ohn 
Bezugnahme auf eine weitere Abftufung al8 Bedingung zur Erw 
bung des jogenannten Militärzeugniffes feftgeftellt. . 

Zur Beleitigung etwaiger Unſicherheit des Urtheiles bariiba 
was unter „erfolgreihem" Beſuche der zweiten Klaffe zu verlieh 
jei, ift durch die Girkular-Berfügung vom 29. Mat 1877 (U. 
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889*) (bezw. vom 9. Auguft 1877*), 31. Sanuar 1878 U. II. 
‚392, 220°”) erflärt worden, daß bierfür fein anderer Mapftab, 
2»: der für die Verlegung nad Oberjefunda geltende anzulegen und 
aut derjenige einjährige Beſuch der zweiten Klafje für ertofgreich 
u erachten Ve, welcher zur Reife für die Dberjelunda geführt habe. 
Hei jemeftralen Verſetzungen fällt dad Crlangen der Reife für 
Sherfefunda zujammen mit der wirklichen Verſetzung nad Ober- 
fund. Dagegen tft bei außnahmdlofer Durchführung der Jahres⸗ 
selepungen der Fall nicht ausgeſchloſſen, daß ein Schüler nad 
serthalbjährigem Beſuche der Unterfefunda zwar die Reife für 
Tberfefunda zweifello® erreicht habe, aber in Folge der bezeichneten 
Fintichtung nicht könne gleichzeitig nad) Oberſekunda verjept werden. 
Fine etwanige derartige Einrichtung der Schule ift nad dem Sinne 
:ıd dem Wortlaute von $. 90, 2a. der deutihen Wehrordnung 
Zeil I ohne Einfluß auf die Ertheilung des Militärzeugniffes, und 
e unterliegt feinem Bedenken, daß ſolchen Schülern, welche die 
tchraufgabe des erften Jahres der Sekunda in anderthalbjährigem 
Leſuche fi angeeignet, alſo die Reife für die eventuelle Verſetzung 
ah Oberjelunda erreicht haben, dad Zeugnis der wiſſenſchaftlichen 
defähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienft aud in dem 
Rıle auögeftellt werde, wenn ihre wirkliche fofortige Verſetzung nach 
aiefanda durch die erwähnte Einrichtung der Schule gehindert 
wird. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lucanus. 

An 
"u Lönigl. PBrovinzial-Schuflollegium zu N. 

U. II. 1169. 
— un — — — 

19 Termin der Prüfung der Zeichenlehrer für höhere 
Schranftalten, ſowie der Zeichenlehrerinnen für höhere 

Mädchenſchulen. 

ẽealtbl. pro 1863 Seite 591; pro 1873 Seite 647; pro 1864 Seite 228.) 

Berlin, den 12. Februar 1883. 
Die nähfte Prüfung der Zeichenlehrer für höhere Lehranitalten 

ie der Zeichenlehrerinnen Fi höhere Töchterfchulen findet am 
9, März d. 3. 

and folgenden Tagen von vormittags 9 Uhr an gemäß den biöheri- 
2 Beitimmungen, jedoh nicht in der Königliden Aka— 
temie der Künfte, fondern in der Königlichen Kunft- 
hale, Kiofterftraße 75 bierfelbft ftatt. 

2) Sentrbl. pro 1877 Seiten 484 und 486. 
) Digi. pro 1878 Seite 80. 

1883. 10 
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Meldungen find ſchriftlich bis fpäteftend den 25. Februar unter 
Beifügung der laut der betreffenden Inſtruktionen vom 2. Dftober 
1863 und September 1873 erforderlichen Zeugniffe entweder an 
den Senat der Königlichen Afademie der Künfte oder an die Dis 
reftion der Königlichen Kunftichule einzureichen. 

Später eingehende Meldungen, ſowie ſolche, denen die möthigen 
Zengniffe nicht vollſtändig beigefügt find, fünnen nicht berüdfichtigt 
werden. | ! 

Der Mintfter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

Belanntmachung. 

U. IV. 351. 

19) Beibringung des Reifezeugniffed feitens der Alpi: 
ranten der Prüfung für das landwirthſchaftliche Kebr: 

amt an Landwirtbihaftsichulen. | 
(Tentrbl. pro 1878 Seite 28 Ar. 11.) 

Berlin, den 14. Rovember 1882, 
Ew. Hodhmohlgeboren machen wir unter Hinweis auf die Ja 

ſatz- Vorfchriften vom 17. November 1877 zu den Borfchriften, be 
treffend die Prüfung der Landwirtbichaftslehrer, darauf aufmerkſam 
dab Nipiranten der Prüfung für das landwirthichaftlidye Lehramtı 
an Landwirthſchaftsſchulen eine Diöpenfation von Beibringung ii 
Meifezeugnifjes nicht mehr zu hoffen haben. Em. Hochwohlgebote 
wollen dafür Sorge tragen, dab diele Verfügung zur Kenntnis dr 
Studirenden gelange, welde fi dem landwirthichaftlichen Lehramt: 
zumenden wollen, damit bei mangelnder Dualififation fpätere Ent 
täufhungen über einen verfehlten Studiengang möglichft vermiede 
werden. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Der Minifter für Landwirthſchah. 
Angelegenheiten. Domänen und Forften. 

Im Auftrage: Greiff. In Vertretung: Marcard. 

An 
den Direktor ber landwirthſchaftlichen Alabemie zu N. n. ſ. w. 

U. 1. 290. M.d.g.% 
11. 15515. M. f. L. 

— — — — — 

20) Stellung der Schulkommiſſion, bezw. des Kura 
tortums einer höheren Unterrihtdanftalt, insbefonder 
in der Provinz Hannover, zu der Anftalt und zu de 

ftaatliden Aufſichts behörde. 

Berlin, den 21. Januar 188 
Der Schulkommiſſion erwidere ich auf die Beſchwerde vcn 

20. September v. 3., betreffend den Erlaß einer Dienftinftruftic 
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die Schulkommiffion, dab ich das von Ihr audgeiprodene Ber: 
nen, den dortſeits aufgeftellten Inftruftiondentwurf als Grundlage 
kr die weiteren DBerbandlungen mit dem Koͤniglichen Provinzial: 
Edulfollegium zu Hannover gelten zu laffen, nicht als gerechtfertigt 

mieden fann. 
Die Schulkommiſſion ift in dem Entwurfe von der Boraud- 

tung ausgegangen, daß Ihr die Stellung einer Mittelbehörde 
milden dem Gymnaſium und der ftaatlichen Auffichtöbehörde, ind- 
irndere auch eine Betheiligung in gewillem Umfange an den 
neren Angelegenheiten der Anftalt Eraft eigenen Rechtes zuftebe, 
ad ſtützt fich hierbei auf einige ältere Berwaltungd» und ftatutarifche 
Anordnungen der vormaligen hannöveriihen Regierung. Es wird 
debei aber überfeben, daß diele Beftimmungen, joweit fie jene ange- 
treten Machtbefugniffe der Schulkommiſſion begründeten, durdy die 
Aerhöhfte Verordnung vom 22. September 1867 (Geſ. Samml. 
Site 1570) und dad Geſetz vom 11. März 1872 (Gef. Sammil. 
Seite 183) befeitigt find, nad denen dem Königlichen Provinztals 
Ebulfolegium zu Hannover diejenigen Aufgaben zugemieien * 
relche den gleichnamigen Behörden in den älteren Theilen der 
Vonarchie geftellt find, und ferner unter Aufbebung aller 
ztgegenftebenden Beftimmungen die Auffiht über fämmt- 
‚be Unterrichtdanftalten dem Staate übertragen iſt. Demgemäß ift 
rreitö in dem durch dad Königliche Provinzial-Schulfollegium aud) 
der Schulkommiſſion mitgetheilten Erlaffe meines damaligen Herrn 
Amtsporgängers vom 9. September 1875 audgefproden, daß Be— 
Samungen in den älteren Statuten der höheren Schulen der Pro- 
5 Hannover, welde dem Geſetze vom 21. Zuli 1852 und 
Yı jräteren von der Auffichtöbehörde erlaffenen generellen Verord⸗ 
ungen widerftreiten, ipso jure für aufgehoben zu eradhten fin. 
de num in ben älteren Theilen der Monardie den Königlichen 
Frevinzial-Schultollegien die unmittelbare Aufficht über die Lehr: 
talten ihres Reſſorts zuftebt, die Kuratorien resp. Schulkom⸗ 
"onen die legteren im Weſentlichen nur nad) außen und in Be- 
= auf die äußeren Berhältniffe zu vertreten haben, im Uebrigen 
*t, ſoweit ihnen nicht befondere Befugnifje von der Auffichts⸗ 
tüerde fpeziell übertragen find, namentlich bei rein ftaatlichen An- 
tm nur audführende und begutadhtende Organe der zuleht ges 
echten Behörden find, fo folgt daraus, daß die von der Schulfom- 
ion erhobenen weitergehenden Anſprüche der redhtlihen Begrüns 
ung entbehren und der dortſeits aufgeftellte Inſtruktionsentwurf 
ne geeignete Grundlage für die etwaigen weiteren Grörterungen 
ht abgeben kann. 

Einer Bereinbarung der Inſtruktion mit der Schulkommiſfion 
darf es, wie ich noch bemerke, nicht; die Inftruktion wird viel 
ebt lediglich von der ftaatlihen Aufſichtsbehörde feſtgeſetzt; wenn 

10* 
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die Schulfommilfion zur Begutachtung des Entwurfed einer In 
ftruftion zugelaffen wird, fo neihieht dadurd mehr, ald nad den 
gefeglihen Beſtimmungen an fidy erforderlich fein würde. 

Der Minifter der geiltlihen ıc. Angelegenheiten. 
Sn Vertretung: Lucanus. 

An 
die Schuftommiffion des Gymnaſiums zu N. 

. U. U. 3157. nn 

Berlin, den 27. Dftober 1882 
&inverftanden mit den Ausführungen des Berichteß vom 13. Dt. 

tober d. J., beauftrage ich dad Königliche Provinzial-Schulfollegium, 
die Schulfommiffion ded Gymnafiumd zu NR. auf die anbei zurüderfol: 
gende, an mid) gerichtete Eingabe derjelben vom 5. September d. 3. im 
Sinne Seined Berichte in meinem Namen ablehnend zu beſcheiden 
und auf die Beltimmung meines Erlaſſes vom 21. Sanuar d. 3. zu 
verweilen, wonach die Schullommilfion nur in Bezug auf die 
äußeren Berhältniffe des Gymnaſiums zu befchließen hat. Bon den 
Crörterungen der Schullommillion find daher, wie ich hierbei be- 
merfe, alle dad amtliche oder dad auberamtlidhe Berbalten der 
Lehrer betreffenden Angelegenheiten ausgeſchloſſen, da fie lediglich 
das Gebiet der Disziplin berühren. | 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
das Königl. Provinzial⸗Schulkollegium zu Hannover. 

U. II, 23749. 
— m — 

21) Beftätigungsreht der ftaatlihden Shulauffidte 
bebörde bei Anftellun oder Defärderung von Lehrern 

an ftädtifchen oder hiftifen böberen Unterrichts— 
anftalten. 

Berlin, den 15. Dezember 1882. 
Nachdem der eine thatfächliche Punkt der Beichwerde des Oberbür⸗ 

germeifters N. zu N. vom 14. Juni d. J., die dießfeitige Verfügung vom 
5. April d. 3. betreffend, durdy meinen Erlaß vom 30. Auguft d. 2. 

feine Erledigung gefunden bat, ermädhlige ich das Königliche Pro: 
vinzial-Schulfollegium im Derfolge dieles lepteren Erlafjes, dem 
ꝛc. N. auf die in feiner Beichwerde niedergelegte prinzipielle Ver⸗ 
wahrung gegen das in dem vorliegendem Kalle diesſeits geübte 
Recht der Genehmigung der Afzenfionen zweier Dberlebrer an dem 
ftädtiihen Gymnafium in N. und der bedingungsweiſen Beförderung 
eined anderen Lehrerd derjelben Anftalt in eine beftimmte Ober- 
lehrerftelle nunmehr Folgendes zu eröffnen: 
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Nah $. 7, 10 der Inſtruktion für die Provinzial⸗Konſiſtorien 
um 23. Oftober 1817 (Gef. Samml. Seite 241) erftredt ſich die 
Vittjamleit der Konfiftorien in Abficht des Unterrichtd- und Er⸗ 
ziehungsweſens hinfichtlich der gelehrten Schulen der betreffenden - 
Provinz - 

„auf die Anftellung, Beförderung, Diöziplin, Suspenſion 
und Entlafjung der Lehrer bei den gedadhten Schulen.“ 

Dieje Wirkſamkeit ift durch Allerhöchfte Kabinetdordre vom 
31. Dezember 1825 (Gel. Samml. 1826 Seite 5) ungejdhmälert 
auf die Provinzial-Schulfollegien übertragen worden. 

In Ausführung der Dienftinftruftion für die Konfiftorien ift 
tuch Allerhöchfte Kabinetöordre vom 9. Dezember 1842 (Gef. 
Sammi. 1843 Seite 1) demnächſt verordnet worden: 

„F. 1. Das Recht zur Anftellung und Baförderung der 
Lehrer an Gymnafien und Schullehrer-Seminarien, und, wo 
diefe Anftalten dem Patronate einer Stadt oder einer anderen 
Korporation unterworfen find, dad Recht zur Beitätigung 
der Lehrer ftehbt den Provinzial» Schulfollegien zu; Diele 
müfje n jedoch zur Anftellung, Beförderung oder Beitätigung, 
jofern eine ſolche nicht bloß einen Hülfslehrer oder einen auf 
Kündigung angeftellten technifchen Lehrer betrifft, die Ge⸗ 
nebhmigung ded Minifterd der geiftlihen und Unterrichtö-An- 
gelegenbeiten einholen.” 

Die Berpflihtung zur Einholung Ddiefer Genehmigung bat 
turh die Allerhöchfte Kabinetdordre vom 10. November 1862*) 
‚Biefe, Berordnungen und Geſetze I Seite 9) eine lediglih die 
“ortverhältniffe der ftaatlichen Auffichtöbehörden unter einander 
atteffende Abänderung erfahren, weldhe für die Beurtheilung der 
scliegenden Frage ohne Belang fit. 

Aus vorftehenden geſetzlichen Beftimmungen ergiebt ſich, daß 
sen ftaatlichen Auffichtsbehörden dad Recht zuſteht, auch an ftädti- 
Gen oder ftiftifhen Anftalten, ohne Rüdfiht darauf, ob dieſelben 
ae ſtaatliche Subvention beziehen oder nicht, in jedem einzelnen 
sıle der Anftellung oder Beförderung eined Lehrerd die Beftätigung 
is erfheilen oder zu verjagen. Dabei macht ed feinen Unteridied, 
tie Bejegung einer bereit in dem Anftaltsetat vorhandenen oder 
zer neu in denfelben aufgenommenen Stelle in Frage fteht, und 
:: diefe Befegung durch Berufung von auswärts oder duch Alzen- 
ca innerhalb des betreffenden Lehrerkollegiums erfolgen foll. 

Diefes Recht ift feitend der zuftändigen Schulauflihtöbehörden 
dezüglich der Lehrer an ftädtiihen und Hiftifchen höheren Lehran⸗ 
talten, wenn aud unter weitgehender Berüdfidhtigung der von den 
Ortrenen geftellten Anträge, biöher zur Geltung gebracht worden, 

*) Gentrabl. pro 1863 Seite 12, 
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ohne daß die betreffenden Patrone in der Ausübung der ihnen zu: 
ftehenden Befugnifje ſich beeinträchtigt erachten durften. 

Unberührt von dem vorftehend erörterten Rechte der Schulauf- 
fichtöbehörden bleibt die dem ftädtifchen oder ftiftifchen Patronaten 
jeit 1871 in mebreren Erlaſſen meiner Herren Amtövorgänger, ind 
beiondere vom 11. März 1871 (Gentralblatt f. d. Untere. Berwalt. 
Seite 158 ff.), 18. Mai 1874 (Sentralblatt f. d. Unterr. Bermalt. 
Seite 480 ff.), 4. Auguft und 20. September 1876 (Centralblatt 
f. d. Unterr. Berwalt. ©. 530 ff.) zugeftandene Befugnis, die Nor- 
malbefoldungdjumme für alle etatsmäßigen Ober und ordentlichen 
Lehrerſtellen einer Anftalt nad) einer in dem Anftaltdetat zu firiren- 
den Skala innerhalb de8 Normale, Marimal: und Minimal + Saped 
nad vorheriger Anzeige bei dem Provinzial-Schulfollegium auf 
die einzelnen Stellen unbeſchadet wohl erworbener Rechte Dritter zu 
vertheilen. 

Diefe Befugnid ift durch diedfeitigen Erlatß vom 18, April 
1877 aud dem Magiftrate zu N. gewahrt und durch meinen Erlaß 
vom 25. Aprild. 3. in feiner Weite verſchränkt worden, fo daß die 
feitend ded Oberbürgermeijterd N. in diejer Beziehung erhobene 
Nechtövermahrung gegenſtandslos ericheint. 

Dabei made ich darauf aufmerfiam, daß auch im dem oben 
allegirten diedfeitigen Erlafje vom 20. September 1876, welcher ben 
ftädtiihen Patronaten in Bezug auf die Dotirung der einzelnen 
Stellen die weitgehendften Zugeftändniffe macht, ein Einjchreiten der 
Sculauffihtsbehörde auf Grund der allgemeinen Staatdaufliht für 
den Fall der Eonfreten Schädigung der betreffenden Anftalt durd 
den Patron bei Ausübung des dem legteren zugeltandenen Rechtes 
vorgefeben ift. 

Nach diefen Grundfägen wird das Königliche ProvinzialsScul 
follegium auch fernerhin in allen Fällen, wo es fih um Anftellun 
oder Beförderung von Lehrern an ftädtifchen oder ftiftifchen höberen 
Lehranftalten handelt, zu verfahren haben, felbftredend vorbehaltlih 
aller der Schulauffichtäbehörde ftatutarifh oder ftiftungdmäßig zu 
ftehenden weiteren Speziellen Rechte binfichtlih der Beſetzung ven 
Lehrerftellen an einzelnen Anitalten. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
das Königl. Brovinziel-Schuffollegium zu N. 

U, U. 7568. 
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2) Anwendbarkeit des Penftiondgeleged vom 31. März 
882 audy auf die Lehrer an ſtädtiſchen höheren Unter- 
rihtdanftalten; Berehnung der Dienftzeit, Aufbrin» 

gung der Penſion für folde Lehrer. 

Berlin, den 9. Dezember 1882, 
Dem Königlichen Provinzial « Schulfollegium erwidere ich auf 

ten Beriht vom 31. Oktober d. J., dab bad Gele vom 31. März 
d. 3.*) nad Artikel III desjelben und im Hinblide auf $. 6 
des Penfiondgefeped vom 27. März 1872**) aud auf die Lehrer 
an ſtaͤdtiſchen böberen Unterrichtöanftalten unzweifelhaft Anwendung 
nnd. Selbſtverftändlich wird dadurch der bereit beftehende Unter- 
ſchied zwiſchen den Lehrern an ftaatlihen und ftädtifhen Anftalten 
bezüglich der Berechnung der an anderen Anftalten verbrachten Dienft- 
sit (88.13 und 14 der Penfiond-Berordnung vom 28. Mai 1846, 
Geſ. Samml. Seite 214) nicht befeitigt. 

Die von dem Königlichen Provinzial-Schulfolegium gegen die 
Inwendbarkeit der Novelle vom 31. März d. 3. auf die Lehrer an 
naltiihen höheren Unterridhtdanftalten angeführten Gründe find 
sıht zutreffend. Daß der Schlußſatz des $. 6 des Penſionsgeſetzes 
am 27. März 1872 eine bejondere Beftimmung über die Auf- 
ringung der Penfionen enthält, rechtfertigt —* aus dem Um- 
Nande, daB die Penfionen der Lehrer an nicht ftaatlihen Anftalten 
niöt aus der Staatskaſſe zu zahlen und Vorſchriften für die Aufs 
tringung der aus anderen Rafen zu gemwährenden Penfionen nicht 
za entbehren find. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: — 

Yin 
0 Rönigl. Provinzial⸗Schulkollegiam zu N. 
t. II. 8053. 

— — — 

3) Pflege einer guten Handſchrift in den höheren 
Unterridhtsanftalten. 

Koblenz, den 14. November 1882. 
Es ift von maßgebender Stelle ſtets nachdrücklich gefordert 

worden, daß die Schüler der höheren Lehranftalten dazu anzubalten 
taten, auf der Grundlage des ihnen gewährten Schreibunterrichteö 
nh während ihrer ganzen Schulzeit einer forgfältigen, leferlichen 
und gefälligen Handichrift zu beflelßigen. 

*) Gentrbl. pro 18823 Seite 477. 
ec) Digi. pro 1873 Seite 194. 
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Die Erfolge, welde die unferer Auffiht unterftellten höheren 
Schulen in diefer Beziehung erzielen, find nad den Wahrnehmungen 
unferer Departements-Näthe nody immer ungleih. Während in zahl- 
reihen Anftalten an den ſchriftlichen Arbeiten der Zöglinge, insbe⸗ 
ſondere aud an denjenigen der Abiturienten, ſich zu unferer Befrie- 
digung zeigt, daß Direktor und Lehrer ohne Ermüden ihre Schüler 
zu Sorzfalt in der Schrift nöthigen und hierbei zugleich ein feine 
wegs geringed Moment der Zucht zur Geltung bringen, feblt ed doch 
auch nit an Beobachtungen ganz entgegengejepter Art. Wir wollen 
daher die Erneuerung einer bierauf gerichteten Erinnerung um ie 
weniger umgehen, ald nad) den Zehrplänen vom 31. März cr. der 
eigentliche Schreibunterriht eine Verkürzung der ihm überwiefenen 
Stundenzahl erfahren bat, eine Maßnahme, weldyer augenſcheinlich 
die beftimmte Erwartung zu Grunde liegt, daß unfere höheren 
Schulen fortan ohne Ausnahme der Handicrift der Schüler die 
jenige unausgeſetzte Beobachtung und Pflege widmen werden, wovon 
eine gebührende Keiftung in diefem Punkte in fo hohem Grade 
abhängt. " 

Königlihed Provinzial-Schultollegium. 
n 

die Direktionen und Rektorate fämmtlicher höherer 
Lehranftalten unferes Verwaltungsbezirkes. 

IV. Seminare, ze., Bildung der Lehrer 
und Deren perfönliche Verbältniffe. 

24) Mitwirkung der Volksſchullehrer bei der allgemei- 
nen Viehzählung am 10. Sanuar 1883. 

Berlin, den 9. Dezember 1882 
Am 10. Sanuar 1883 wird nad) Beihluß des Bundedrathel 

ae des Deutihen Reiches eine allgemeine Viehzählung ftatt 
nbden. 

Da es in den ländlichen Bezirken an geeigneten Perfonen fü 
die Zählung fehlen dürfte, wenn den Volksſchullehrern nicht dü 
Theilnahme an diefem Geſchäfte ermöglicht wird, und ich voraus 
fee, daB die Kehrer wie in anderen Fällen gern bereit find, fid 
zur Förderung der Sache mithelfend zu betbeiligen, fo veranlaflı 
ih die Königlihe Regierung ıc., dahin Anordnung zu treffen, da 
den Bolföjchullehrern die Mitwirkung aud in dem alle geftatte 
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wo, wenn durch diefelbe eine Ausſetzung bed Unterrichted an dem 
karihneten Tage nothwendig wird. 

Die Zuziehung von Schülern iſt nidt ftatthaft. 
Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 

In Bertretung: Lucanus. 
Au 

emtiihe Königfl. Regierungen und bie Königl. Konfiftorien 
in be Provinz Hannover, fowie den Ober-Rirchenrath zu 

er: born. 

G. III. 4046 U. III a. 

5} Erweiterung der Bereinbarung mit der freien 
ganjeftadt Bremen wegen gegenjeitiger Anerkennung 

der Prüfungdzeugnilje für Zehrerinnen. 

Berlin, den 6. Sanuar 1883. 
Der Senat der freien Hanfeftadt Bremen bat unter dem 18. 

Yızaft 1882 folgenden Nadıtrag zu dem NRegulative für die Prü- 
a) der Lehrerinnen und Schulvorfteherinnen vom 25. April 1879 
rodloſſen: 

$. 16 a. 
Bewerberinnen, welde die Prüfung vor der zweiten 

Sektion ($. 15) beftanden und dadurch die Befähigung er- 
langt haben, in den Lehrgegenftänden der Volksſchule auch 
in den unteren und mittleren Klaffen einer höheren Mäd— 
chenſchule zu unterrichten, fönnen zur Prüfung für den Un- 
terriht im Franzöſiſchen und im Engliſchen oder in einer 
diefer Sprachen für die unteren und mittleren Klaffen einer 
höheren Mädchenſchule zugelaſſen werden; im legteren Falle 
fann auch die Prüfung in der anderen der beiden Sprachen 
demnächft beſonders abgelegt werden. 

Die Prüfung, bei welcher aud eine Zehrprobe ftattzu- 
finden hat, wird vor der erften Sektion abgelegt; binfichtlid 
der zu ftellenden Anforderungen find Die Borfhriften des 
8. 16 unter 3 B maßgebend. 

Den auf Grund der vorbezeichneten Prüfungen für den Unter: 
trim Sranzöfiihen und im Engliihen audgeftellten Befähigungs- 
“3 en habe ich für dad Königreich Preußen die gleiche Anerken> 
03 zugeftanden, wie ſolche den übrigen Lehrerinnen» Zeugniffen 
st dem Bremiſchen Staate nad) der diedfeitigen Cirkular⸗Verfü— 
a3 vom 26. Mai 1879 (Bentralblatt f. d. Unt. Verw. 1879 
Zeite 355) für Preußen beigelegt worden ift. 

Der Minilter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

Sderztimadyung. 
UI. 19206. 
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26) Berzeihnis der Lehrer und der Lehrerinnen, weldı 
die Prüfung für das Lehramt an Taubftummenan: 

.ftalten im Sabre 1882 beftanden haben. 

(Sentrbl. pro 1682 Seite 421 Nr. 47.) 

Die Prüfung für das Lehramt an Zaubftummenanftalte 
(Prüfungsordnung vom 27. Juni 1878) haben im Sabre 188 
beitanden: 

—8 25 — 

21. 

Bornholdt, Augufte, Hilfslehrerin an der Taubſtumm 
anſtalt zu Schleswig, 
Endlich, Hilfslehrer an der Taubſtummenanſtalt zu Breslau 
Fiſcher, desgl. zu Hamburg, 
Gurski, desgl. zu Marienburg in Weſtpreuß., 
Hering, desgl. zu Koslin, 
Hoffmann, desgl. zu Ratibor, 
Homering, desgl. zu Langenhorſt, | 
Kerner, Lehrer an der Privat-Taubftummenanftalt zu Köln, 
Ken üpfer, Hilfslehrer an der Zaubftummenanftalt zu Wrie 
zen a. / O., 

Berndt, Hilfslehrer an der Taubſtummenanſtalt zu fun 

. Küpper, Lehrer an der Zaubjtummenanftalt zu Brühl, 
— Hilfslehrer an der Taubſtummenanſtalt zu Schneidt 
mühl, 
Primer, desgl. zu Breslau, 
Radau, Lehrer an der Taubſtummenanſtalt zu Danzig, 
Schucany, Hilfslehrer an der Zuubftummenanftalt zu Ki 
nigöberg in Oſtpreuß 

. Schulzfi, dedgl. zu Röffel in Oftpreuß., 
Tietjen, deögl. zu Emden, 
Türke, deögl. zu Ratibor, 
Biehmann, dedgl. zu Homberg, 
Wagenknecht, Lehrer an der Zaubftummenanftalt zu Neuwie! 

Ferner bat: 
Niklas, Lehrer an der Zaubftummenanftalt zu Angerhuı 
in Oftpreuß. 

B 4 

welder im Jahre 1880 die Prüfung beftanden, in einigen Fächer 
eine Nachprüfung abgelegt und höhere Prädikate erhalten. 

Belanntmadung- 

ad U. III.a 19758, 
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7) Befäahigungsdzeugnifie aus der Turnlebrerinnen- 
Prüfung im Herbfte 1882. 

(Eentrbl. pro 1582 Seite 566 Nr. 95.) 

Berlin, den 3. Sanuar 1883. 
In der Zurnlehrerinnen-Prüfung am 21. und 22. November 

1882 haben dad Zeugnis der Befähigung zur Ertheilung des Zurn- 
anterrihted an Mädchenſchulen erlangt: 
J. Giſabeth Albert, Handarbeitälehrerin zu Berlin, 
2. Helene Brindmann, deögl. zu Königöberg in Oftpreuß., 
3. Betty Elsner, dedgl. zu Berlin, 
4. Anna Hettwer, deögl. zu Berlin, 
>. Valida Knorr, Lehrerin zu Berlin, 
6. Klara Kraufe zu Berlin, 
1. Zulie Müller, Handarbeitölehrerin zu Berlin, 
8. Margarethe Paul zu Berlin, 
3. Adelheid Petſchler, Handarbeitälehrerin zu Berlin, 

10, Marie Stumpf, desgl. zu Berlin und 
li. Bertha Szimmetat, desgl. zu Berlin. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

Mımtmacdhung. 

U. HL b. 7958, 

V. Volksſchulweſen. 

3) Der für die Kinder aller preußiſchen Staats— 
zgehbörigen obligatorifhe Schulunterridt ſoll den» 
:iben in einer preußiſchen Schule zu Theil werden. 

Berlin, den 20. November 1882. 
Der Königlichen Regierung ıc. überjende ich bierneben Abjchrift 

"e von dem biefigen Königlichen Kammergerichte am 12. Oktober 
:% gefällten Urtheiled mit Rückſicht auf deifen grundfäpliche Wich- 
Szkit zur Kenntnisnahme und Nachachtung. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

Tamtide Noni I. Regierungen unb bie König. Konfiftorien 
der Provinz Hannover. 
D. II. 4. 18813. 
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Im Namen ded Königs. 

In der Straffahe gegen den N. N. zu N. wegen Sculver: 
ſäumnis bat | 

auf die von der Königlihen Staatsanmaltichaft gegen das 
Urtbeil der Straflammer des Königlichen Yandgerichtes zu. 
vom 17. April 1882 eingelegte Revifion | 

der Strafienat des Königlihen Kammergerichted zu Berlin in der, 
Sipung vom 12. Oftober 1882 ıc. für Rede erkannt, ' 

dag das Urtheil der Strafkammer ded Königlichen Landyı- 
richte8 zu N. vom 17. April 1882 aufzuheben und die Sat 
zur anderweiten Verhandlung und Enticheidung, aud übe 
den Koftenpunft, an das Königliche Landgericht zu N. zu 
verweijen. 

Gründe. 

Indem die Kabinetöordre vom 14. Mat 1825 beftimmt, dah 
jeded Kind nad zurücgelegtem fünften Lebensjahre von feinen El⸗ 
tern oder deren Vertretern zur Schule zu fhiden, wenn die Eitern 
oder Vertreter nicht nachweilen Tönnen daß fie für den möthigen 
Unterriht im Haufe forgen, geht fie von der ſtillſchweigenden, al! 
jeibftverftändlich betrachteten Vorausſetzung auß, daß der für die 
Kinder aller preußiſchen Staatdangehörigen obligatorifhe Schul 
unterricht denjelben in einer preußifhen Schule zu Theil werden jol. 

Dies ergiebt ſich namentlich aud aus $. 2 der angezogenen 
Kabinetdordre. Denn wenn danad der regelmäßige Belud der 
Lehrftunden fo lange fortgejept werden foll, bis das Kind die einem 
jeden vernünftigen Menſchen feined Standes nothwendigen Kennt 
niſſe erworben bat, und die Entlaffung von dem Befunde feine 
Ceelforgers abhängig gemadıt ift, jo verſteht es fid) von felbft, deh 
der Seelforger eined in Preußen mwohnenden Kindes, welcher ki 
feiner Enticheidung al8 Organ der preußiſchen Schulbehörde 
tbätig fein fol, Ddiefe Entſcheidung nur treffen Tann bezüglich der 
Entlaffung aus einer inländischen Schule oder der Fortſetzung dei 
Unterrichted in einer ſolchen. 

Ebenjo läßt der F. 3 erkennen, dab die Negelmäßigfeit des 
Schulbeſuches der Auffiht der preußiſchen Behörde unterftellt ſein 
fol, was nur denkbar ift, ſoweit es fih um den Beſuch der preuft: 
ſchen Schule handelt. 

Die einzige im Gejehe gemachte Audnahme, in welcher vom 
Beſuche der preußiſchen Schule abgefehen merden foll, tritt dann ein, 
wenn die Eltern nach weiſen können, dab I für den nöthigen 
Unterricht der Kinder in ihrem Haufe forgen. Es ift babe 
wieder felbftverftändlih, daß dieſer Nachweis nur den preußilden 
Sculbehörden gegenüber geführt werden fann, und daß diefe allein 
zu entfcheiden haben, ob der dem Kinde gewährte häusliche Unter: 
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riöt den zu ftellenden Anforderungen entipricht und ſonach die Aus» 
nahme vom Schulbeſuche nachzulaffen ift. 

Die vom Berufungdrichter gebilligte Ausführung des erften 
Kihters, dab der Angellagte für die Ausbildung feiner Kinder hin- 
rihend forge, wenn er fie in die belgische Schule ſchicke, da ohne 
deweid anzunehmen ſei, daß die belgische Schule auf derfelben Höhe 
ehe, wie die preußiſche, kann, da fie gegenüber den durdy die Aller- 
höhe Kabinetdordre vom 14. Mai 1825 für die preußiichen 
Staaldangehörigen begründeten Verpflichtungen ohne alle Erheblich— 
a ift, bezüglidy ihrer Nichtigkeit auf ſich beruhen bleiben. 

Auch das Atteft über den dortigen Schulbeſuch der Kinder des 
Ingeflagten erfcheint daher bedeutungslos. Ä 

Es mußte daher, wie geichehen, unter Aufhebung des vorder- 
niöterlihen Urtheiled Die Sache zur anderweiten Verhandlung und 
Entiheidung in die zweite Inſtanz zurüdverwiejen werden. 

9 Regelung der DOrtsfhulverwaltung in Städten 
der Provinz Weftfalen. 

Auflöfung der bisherigen Schulvorflände bei Ummanbelung der Sozietäts- 
7 Lemmnunalſchulen; Crijat- Auffichtsbehörbe fir ſämmtliche Schulen ber 
est md beren Zuſammenſetzung. 

Berlin, den 15. September 1882. 
Der Königlihen Regierung eröffne ih auf den Bericht vom 

“EM. daß der Wunſch der ftädtiichen Behörden zu N., die 
uſchulverwaltung andermeit zu organifiren, berechtigt erſcheint, 
siongleih die vorgelegte Schulordnung zur Genehmigung nicht 
zilig geeignet iſft. Dagegen kann ich der dortigen Auffaffung nicht 
ütimmen und bemerfe über die biöherige und fünftige Behand» 
any der Angelegenheit Folgendes: 

Die Schulvorftände der früheren evangeliihen Schuljozietäten 
zesten nach Auflöfung der legteren und Ummandelung der evange- 
"en Schulen in Kommunalanftalten ebenfalld aufgelöft werden, 
die aus den Schulfozietäten hervorgegangenen Drgane zur Ber: 
"rang der politiihen Gemeinde nit mehr legitimirt waren. 

. An deren Stelle war ein befonderer Schulvorftand für jeded 
le Schuliyftem oder ein Borftand für alle evangeliichen 
tulen nah Maßgabe der Suftruftion vom 6. November 1829 
cirzuſeten und der Stadtverordneten-Berfammlung die erſte Wahl 
in überlaffen. > 

Die Bereinigung der früheren Schulvorftände zu einem Kolle- 
zum dagegen war ebenjomwenig wie deren Ergänzung durch Koop⸗ 
wien geignet, den obigen Mangel zu bejeitigen. 

Die Neumahl eines befonderen Borftandes für jedes Schul- 
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ſyſtem oder eined Vorſtandes für alle evangeliihen Schulen macht 
indeß die Einjegung einer die jämmtlihen Schulen der Stadt ein. 
Ichließlih der katholiſchen mit ihrer Aufficht umfaſſenden Behörte 
keineswegs überflülfig. Denn abgefehen davon, daß eine derartige 
Einrichtung in $. 6 der Inftruftion vom 6. November 1829 für 
zuläjlig erflärt und in der Snftruftion vom 26. Suni 1811 jelbft 
für Städte unter 3500 Seelen vorgeſchrieben worden ift, empfiehlt 
fich diefelbe für die Stadt N. deshalb, um den ftädtifchen Behörden, 
weldye nad) dem dortigen Berichte vom 15. Juni v. J. dad Defiit 
der katholiſchen Schulgemeinde auf den Kommunaletat übernommen 
haben, eine Theilnahme an der Verwaltung der katholiſchen Sduk 
zu gewähren und damit die Aufredhterhaltung diefer bei den finan- 
ziellen Verhältniſſen zu N. höchſt wünſchenswerthen und durd die 
Verfügung vom 6. Oktober v. J. (Centralblatt 1881 Seite 637) 
in Anregung gebrachten Maßregel zu fihern. Dazu tft die in dem 
vorgelegten Entwurfe einer Schulordnung angedeutete Auflöfung der 
katholiſchen Schulgemeinde, welcher muthmaßlich auch fünftig Schwie 
rigkeiten entgegentreten werden, nicht erforderlich, vielmehr läßt id 
auch bei deren Fortbeſtande der Wirkungskreis der Deputation aul 
die katholiſche Schule ausdehnen und eine dem Intereſſe aller De 
theiligten entiprehende Drganifation herbeiführen, wenn die in de 
Verfügung vom 20. Suni d. J.“), betreffend das Schulmefen in N. 
enthaltenen Grundfäge zur Anwendung gebradht werden. Der dal 
gegen am Schluſſe des Berichted hervorgehobene Zweifel findet darlı 
feine &rledigung, daß höchſtens drei fachverftändige Mitglieder ein: 
ſchließlich je eines Geiftlihen der beiden SKonfeffionen erforberli 
find, welche beim Ausſcheiden von neuem ernannt werden können 
Im Uebrigen braudyt der auf die zweis oder dreifache Zahl zu ri 
tende Vorſchlag fi nicht anf Fachmänner zu befchränfen, da di 
Eigenſchaft im $. 2 und $. 8 der Snftruftion vom 26. Juni El 
nicht zur Bedingung geftellt ift. 

Sollten indeß die ftädtifchen Behörden in diefer Degiehun: 
eine Bereinfahung wünjchen, fo würde nichts entgegenftehen, di 
Lofal-Schulinfpeltoren als ftändige Mitglieder in die Deputation 
eintreten zu laſſen. u 

Die Königliche Regierung veranlaffe ich, hiernach ſchleunig 
die ftädtiichen Behörden mit Beicheid zu verſehen, über den Berlau 
der Verhandlungen binnen 8 Wochen zu berichten und den Entwut 
des Statuted zur Prüfung vorzulegen. | 

Der Minifter der geiftlicpen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lucanus. 

An 
bie Königl. Regierung zu N. (in der Provinz Weffalen.) 

U. III.a. 16566, 

Te Centralbl. pro 1882 Seite 671. 
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% Zufammenfebung des Schulvorftanded im Gel» 
Inngöbereiche der Provinzial-Schulordnung vom 

ll. Dezember 1845. 

Berlin, den 11. November 1882. 
Auf den Bericht vom 26. Juni d. 3. ermwidere ich der König» 

lihen Regierung bei Rückſendung der Wählerlifte, daB Die bierneben 
eenfalld wieder beigejchloffene Beſchwerde einer Anzahl Mitglieder 
ki Schulverbanded N. über die Wahl des Schulvorftanded dafelbft 
rht in allen Beziehungen für unbegründet erachtet werden kann. 

Es ift zwar als felbftverftändli und dem Sinne und der Ab: 
kb ded 8. 31 Nr. 2 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 
atisrehend anzujeben, daß die Gutsvorſteher der zur Schule gebö- 
senden felbftändigen Gutsbezirke, melde nit Schulpatrone (Gutd- 
teren des Schulortes) find, gleich den Gemeindevorftehern der zur 
Ehule gehörenden Gemeinden geborene Mitglieder ded Sculvors 
dandes find. 

Dagegen ericheint eine Gleichftellung der Gemeinde- und Yuts- 
xzirle in dem Sinne, daß audy für die leßteren neben dem Guts— 
stteber noch ein Haudvater aus der Zahl der. Anwohner im But: 
firke durch Wahl in den Schulvorftand zu berufen wäre, nicht 
saetenflich, weil eine folde Wahl mit dem allgemeinen, audy im 
8.37 der Schulordnung zum Ausdrude gebrachten Prinzipe, wonad 
Ye Bertretung des Gutöbezirked nad) Außen in der Regel nur dem 
Ötantheren (refp. dem Gutöporfteher) zufteht und obliegt, für nicht 
a vereinbar zu erachten fein möchte. Indeffen mag ed, da that- 
ih entgegen dieſem Prinzipe feither neben dem Gutövorfteher 
6 no andere im Gutöbezirfe wohnende Perjonen in die Schul⸗ 
stttände entfendet worden find, bei der hinfichtlich dieſes Beſchwerde⸗ 
antıed ſeitens der Königl. Regierung getroffenen Entſcheidung fein 
dewenden behalten. 
„Richtig iſt, dab in dem Gemeinden die Wahl der Schulvor- 
ter in den Formen des der Kreißordnung vom 13. Dezember 
62 beigefügten Wahlreglementd zu erfolgen hat und daß daB 
Sırecht von der Gemeinde-Verfammlung, bezw. von der Gemeinder 
dung auszuüben iſt. 
Bad dagegen die Wählbarkeit zu der Stellung eined Schul⸗ 

etitehers betrifft, fo fan ed nach dem Sinne und der Abficht des 
‚31 Nr. 3 der Schulordnung nicht wohl zweifelhaft fein, daß nur 
N&e Familtenväter der Gemeinde wählbar find, melde zum Be» 
ne der betreffenden Schule gehören, dergeftallt, dad, wenn nur 
a ertliher Theil der Gemeinde der betreffenden Schule zugewieſen 
t. nur die in dieſem örtlichen Theile dev Gemeinde wohnenden Fa⸗ 
uliennäter zu Schulvorftehern wählbar find, ſowie dag, wenn bie 
*rugung der Schule jeitend der Gemeinde-Angehörigen durch die 
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Konfeſfion der Lepteren bedingt ift, nur Die der betreffenden Ko 
feffion angehörenden Kamilienväter im Schulbezirke als Schulvo 
fteher gewählt werden können (cfr. Erkenntnis d. Ob. Verm. Gericht 
vom 31. Oftober 1877, Gentralbl. 1878 ©. 54). 

Schließlich kann der Königlichen Regierung auch darin niı 
beigetreten werden, dab dem nichts entgegenftebe, daß Bater u 
Sohn zu Mitgliedern ein und desfelben Schulvorftandes gemäl 
werden. Es wideripricht died dem in zahlreichen Gefegen zum A 
drude gebradhten, für die Wahl zum Mitgliede eines Schutoorftant 
analog in Anwendung zu bringenden Grundfage, daß Vater u 
Sohn nit zugleih Mitglieder einer follegialiichen Behörde \i 
dürfen. Nah Analogie der gedachten gefeplihen Vorſchriften 
wenn dieje Verwandten zugleich zu Mitgliedern eines Schulvorftant 
erwählt find, der ältere allein auaulefen. | 

Hiernach wolle die Köntglihe Regierung Ihre Verfügung vi 
15. Auguft v. 3. in den vorgedadhten Beziehungen modifiziren. 

Der Mintfter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lucanus. 

An 
bie Königl. Regierung zu R. 

UV. III. a. 15471. 

31) Eigenſchaft der Bezirköregierung ald Provinzii 
verwaltungsbehörde, Berehtigung derfelben zur Erl 
bungdes Kompetenz-Konfliktes (8.5 der VBerordnungnt 
1. Auguft 1879. — 6, S. 291 — 8.83 des Gefepedvi 

. ul 
2. Yugufl 18560 G. S. ©. 315, 327). 

Die dem Gutsherrn des Schulortes durch 8. 
Tit. 12. Theil II. A. ER. auferlegten Verpflichtung 
charakteriſiren ſich als Leiſtungen, welche auf eiı 
allgemeinen geſetzlichen Verbindlichkeit beruhen. 

Hinſichtlich dieſer Leiſtungen iſt der Rechtsw 
nur inſoweit zuläſſig, als dies bei öffentliden‘ 
gaben der Fall ift. 

(Sentralbl. pro 1880 Seite 492 fi. und Seite 704 ff.; pro 1881 Seite 178 
pro 1882 Seite 438.) 

Im Namen ded Könige. 
Auf den von der Königlichen Regierung zu N. erhobel 

Kompetenz. Konflitt in der bei dem Königlichen Landgerichte zu 
anhängigen Prozeßſache | 
ded R Hergutöbefipers Barond —* zu N., Klaͤgers, 

wider 
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die Schulgemeinde daſelbſt, vertreten durch den Schulvorftand, Beklagte, 
betreffend Schulbeiträge, 

ht der Königliche Gerichtöhof zur Entſcheidung der Kompetenz- 
Kenflilte in einer Sitzung vom 28. Oftober 1882, an weldyer 
Theil genommen haben: ıc., für Redt erkannt: 

dag der Nechtöweg in diefer Sache für unzuläffig und der 
erhobene KompetenzKonflift daher für begründet zu erachten. 

Bon Rechts Wegen. 

Gründe 

Im Jahre 1881 wurde dad Einkommen der Schulftelle zu ©. 
nen regulirt. Die Königliche Regierung zu N. erachtete hierbei die 
hausvaͤter der Schulgemeinde für unvermögend, die auf fie nach 
tem Mapftabe der direkten Staatäfteuern fallenden Schulunterhal- 
tengäbeiträge in vollem Umfange zu leilten und legte von der auf 
ie berrfhaftlichen Tagelöhner und inlieger treffenden Beitrags: 
zuete den unbeibringlichen Theilbetrag von 184,68 M. dem Guis— 
kıra von S., Rittergutöbeliger Baron v. N. auf Grund ded $. 33 
uU Tu. 12 A. R. zur Laft. Aus diefer Veranlaffung hat 
vr Xebtere gegen die Schulgemeinde ©. bei dem Königlihen Land⸗ 
‚ühte zu NR. mitdem Antrage Klage erhoben, 

die Beklagte zu verurtheilen, anzuerkennen, dab Kläger ald 
Gutsherr von ©. prinzipiell nicht verpflichtet ift, zum Ge- 
halte des Schullehrerd in ©. beizutragen. 

Er ftüpt dieſes Verlangen auf die Ausführung, daB in Kolge 
tr Aufhebung der Gutöherrlichkeit der 8. 33 Th. II Tit. 12 A. L. R. 
kine Geltung verloren babe. Eventuell dürfe die Gutsherrſchaft 
ar in subsıdium, d. h. nad Feititellung des Unvermögend in 
rem einzelnen Halle, nicht aber direft zu einem Beitrage beran- 
Rizegen werden. 

Bor Abhaltung des Verhandlungstermined hat die Königliche 
Kezierung zu N. mitteld Plenarbeſchluſſes vom 11. März 1882 
un Kompetenz: Konflilt erhoben. Dieſer Beſchluß wird zunädft 
die Ausführung geftügt, daß, nachdem $. 4 des Zuftändigfeitö- 
vis vom 26. Suli 1876 dur 8. 91 des EN 
a 26. Suli 1880 aufgehoben jet, die im F. 77 des erite- 
e porgefchriebene Zuftändigfeit der DVerwaltungsgerichte zur Ent- 
*iung von Streitigkeiten über die Verpflichtung zur Leiſtung 
ca Schulbeiträgen die Zuftändigkeit der Gerichte gemäß $. 13 des 
dertihen Gerichts-Verfafſungsgefetzes ausſchließe. Unterftügt werde 
dieſe Auffafſung dadurch, daß der im F. 78 des Geſetzes vom 26. 
duli 1876 enthaltene Vorbehalt des Rechtsweges im 8. 77 desſelben 
Etietzes fehle. Der $. 10 des Gefſetzes vom 24. Mai 1861 eröffne 
“m Kläger den Rechtsweg nicht, theild aus den in der Borent- 
Kebung vom 12. Februar 1870 entwidelten Gründen, theild weil 

1883, 11 
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die Verpflichtung des Gutsherrn aus $. 33 Th. II Tit. 12 A. L. R. 
nach den Ausführungen in dem Urtheile ded Königlichen Ober-Ber: 
waltungdgerichted vom 9. März 1881 als eine öffentlich rechtliche 
Verbindlichkeit anzufeben fei. Ebenſowenig ftehe dem Kläger der 
8. 15 dedjelben Geſetzes zur Seite, weil es fih um eine auf allge: 
meiner gefeglicher Verbindlichkeit berubende Leiſtung handle, von 
welcher eine Befreiung im Nedhtöwege nur aus bejonderen, vom 
Kläger nicht geltend gemadyten Gründen angeftrebt werden dürfe, 
Die angeblihen formellen Mängel des Zwangsverfahrens endlid 
dürften nah $. 2 der Berordnung vom 7. September 1879 
(8. S. ©. 591) nur im Wege der Beſchwerde bei der vorgeſetzten 
Dienftbehörde gerügt werden. 

Der Kläger bält den Kompetenz-Konflilt für unbegründet, 
während jeitend der Verklagten eine Erflärung über denjelben nicht 
abgegeben worden ift. 

Das Königlihe Landgeriht zu N. hält den Rechtsweg de 
halb für unzulälfig, weil nad Aufhebung des $. 4 des Zuftändiz: 
keitsgeſetzes vom 26. Zuli 1876 durch $. 91 des Organifationdgefepet 
vom 26. Juli 1880 die im $. 77 des erfteren verordnete Zuftändiz- 
feit der Derwalfungegerichte die Zuftändigfeit der Gerichte au% 
Ichließe, zumal $. 77 1. c. einen Vorbehalt des Rechtsweges nidt 
in derjelben Weiſe wie $. 78 1. o. enthalte. | 

Das Königliche Ober-Landesgeriht zu N. hält principaliter 
die Regierung zur Erhebung ded Kompetenz. Konfliktes nicht für 
legitimirt, weil died Recht nach 8.5 der Verordnung vom 1. Augufi 
1879 nur den Central» und den Provinzialverwaltungsbehörten 
zuftebe, die Regierung aber nad) $. 8 des Organiſationsgeſetzes vem 
26. Zuli 1880 zu den Provinztalverwaltungsbehörden nicht meh 
gehöre. Eventuell ſchließt fi das Königliche Oberlandesgericht ta 
Auffaſſung des Königlichen Landgerichtessan. 

8 war, wie geichehen, zu erkennen. | 
Der Zweifel an der Berechtigung der Regierung zur Erhebun, 

des Kompetenz-Konfliftes ift nicht begründet. Provinzialbehörte 
in dem Sinne, daß ihre Wirkſamkeit fih auf den ganzen Umfen; 
der Provinz erftredt hätte, find die Regierungen zu feiner Zei 
gemeien. Gleihwohl haben fie, im Anſchluſſe an die Terminologie de 
Verordnung wegen verbefjerter Einrihtung der Provinzialbehörte 
vom 30. April 1815 (&. ©. ©. 85) zweifellos zu denjenigen Be 
börden gehört, weldyen unter der Bezeichnung von Provinzialbebir 
den ſowohl das Geſetz vom 8. April 1847 (8. ©. ©. 170) al 
au die Verordnung vom 1. Auguft 1879 (G. S. ©. 573) di 
Befugnid zur Erhebung ded Kompetenz-Konfliktes beigelegt habe 
Wenn ed bei Erlaß ded Organiſationsgeſetzes vom 26. Zuli m 
in der Abficht gelegen hätte, dieſes Verhältnis mitteld der dort an 
gewendeten Terminologie zu ändern, fo würde diejelbe zweifellos te 
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ia legislativen Verhandlungen Ausdruck gefunden haben, dies ift 
siht geihehen. Wohl aber ift bei der Verhandlung über 8.83 Ab- 
ıg 1 deö Gefjeßed vom 2. Auguft 1880 (G. ©. ©. 315) in dem 
Kcmmilfionsberichte ded Abgeordnetenhaufes (Nr. 307 der Druck⸗ 
ſachen) dad Gegentheil fonftatirt worden. 

In der Sade jelbft kann von einer Crörterung der Frage, 
ch der ordentliche Rechtsweg ſchon dur die im $. 77 des Ge— 
jezes vom 26. Juli 1876 begründete Zuftändigfeit der Verwal» 
tungögerichte ausgeſchloſſen wird, um deswillen Abjtand genom- 
nen werden, weil der erhobene Kompetenz-Konflikt auch aus mate- 
rellen Erwägungen für begründet zu erachten it. 

Der $. 33 Th. II Tit. 12 A. L. R. bildet vermöge der Stel— 
ung, welde er im Geſetzbuche einnimmt, einen Beftandtheil der 
zeiezlichen Borjchriften über die Unterhaltung der öffentlihen Schu: 
a und gehört jomit dem öffentlihen Rechte an. So wenig die 
Verpflichtung der Hinterfaffen gegen die Schule auf einem privat- 
htlihen Fundamente ruht, ebenfomenig die Verpflichtung des 
Gutsherrn. Beide beſtehen Traft ded öffentlihen Rechtes, und fie 
anterfheiden ſich von einander nur darin, daß die Verpflichtung der 
Sinterfaffen aus $. 29 1. c. eine prinzipale, die ded8 Gutsherrn aus 
..33 L ec. eine fubſidiariſche iſt. Hieraus ergiebt ſich zunächſt die 
ininwendbarfeit des 8. 10 des Geſetzes vom 24. Mai 1861 (G. ©. 
2. 241) auf den vorliegenden Fall. Bon einem gutöherrlichen 
Zerhältniffe, wie es der 8.10 J. c. als Unterlage der ftreitigen Ber- 
ihtung vorausſetzt, könnte höchſtens in einem Streite zwiſchen dem 
*utsherrn und feinen Hinterfaffen, nicht aber in einem Streite 
mihen dem Gutsherrn und der Schule die Rede fein. Daß die 
Sränderungen, welche feit Emanation ded Allgemeinen Landrechtes 
dem Berbältniffe zwiſchen Gutöherrn und Hinterfaffen eingetreten 
Ad, nicht ohne Weiteres eine Veränderung in dem Verhältniffe des 
"utöberen zur Schule herbeigeführt haben, ergiebt ſich ſchon daraus, 
35 auch jegt nod der Gutsherr nit Mitglied der Schulfozietät 
tt Das Korrelat diefer befonderen Stellung des Gutsherrn zur 
<dule bilden Die ihm durdy die 88. 33, 36 Th. II Tit. 122 A. L. R. 
ssterlegten befonderen Berpflichtungen. Diefelben dharafterifiren 
st als Leiftungen, welde auf einer allgemeinen geſetzlichen Berbind- 
teit beruhen, hinſichtlich welcher mithin der Rechtsweg gemäß 
!.15 des Geſetzes vom 24. Mai 1861 nur injoweit ftattfindet, ald 
tied bei öffentlihen Abgaben der Fall ift, d. 5. ſoweit Befreiung 
auf Grund eined Vertrages, eined Privilegiumd oder der Verjäh— 
suny in Anſpruch genommen wird. 

In diefer allein zuläffigen Weiſe ift die Klage nicht fubltantiirt 
zstden. Darauf, daß der Kläger in feiner Erklärung über den 
Kempetenz⸗Konflikt binzufügt, er wolle feinen Anſpruch aud auf 
Lerjährung und auf den Regulirungs⸗Rezeß ftügen, Tann ed nicht 

11* 
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anlommen, da dur die Erhebung ded Kompetenz. Konflikted das 
Prozeßverfahren ſiſtirt ift, und ſpäter abgegebene Erklärungen, 
weldye die Sache ſelbſt angehen, überhaupt nicht mehr in Betradt 
geaogen werden können. Nady Lage der Sadye mußte deöhalb der 

echtöweg, wie geſchehen, ausgeſchloſſen werden. | 
Berlin, den 28. Oftober 1882. 

Königlicher Gerichtöhof zur Entſcheidung der Kompetenz» Konflikte 
(L.S.) Homeyer. 

Pr. 2. Nr. 2110, 

32) Der Gutsherr des Schulorted gehört nicht zu den 
Haußvätern; eine Beitragspflidht für angefaufte bäuer— 

the Srundftüde liegt demfelben nicht ob. 
(Centralbl. pro 1877 Seite 237.) 

Im Namen des Könige. 
In der Berwaltungäftreitfache 
“ Rittergutsbeſitzers v. N. zu B., Klägerd und Revifione- 
lägerd, 

wider 
den Schulvorftand zu B., Bellagten und Revifiondbellagten, 

bat das Königliche Oberverwaltungdgericht, Erfter Senat, in feiner 
Sigung vom 11. Oktober 1882 für Recht erkannt, 

daß auf die Revifion ded Klägerd die Entiheidung des Ki: 
niglihen Bezirköverwaltungsgerichted zu Stettin vom 20. 
April 1882 aufzuheben und auf die werufung bei Beklagten 
die Entſcheidung des Kreisausſchuſſes des Kreifed N. vom 
4. Januar 1882 zu beſtätigen, auch die Koſten der Beru— 
fungs⸗ und der Reviſionsinſtanzi, unter Feſtſetzung des 
Werthes ded Streitgegenftanded auf 2 M. 66 Pf., dem 
Deflagten zur Laſt zu legen. 

Don Rechts Wegen. 

Gründe. 

Hinſichtlich des Sachverhalted Tann auf das zweitinftanzlide 
Erkenntnis verwielen werden, welches in Abänderung der erftrichter- 
lihen Entſcheidung den Kläger mit dem Antrage, ihn nicht für 
verpflichtet zu erachten, die auf ihn ald Beſitzer bäuerlier Grund: 
ftüde in B. veranlagte Schulfteuer im Betrage von 2 M. 66 Pr. 
zu zahlen, abgewieſen, ihm die Koften auferlegt und den Werth des 
Streitgegenftandes auf 2 M. 66 Pf. feſtgeſetzt bat. 

In der gegen dieſes Erkenntnis eingelegten Revilion behauptet 
Kläger unridhtige Anwendung ded Artileld 78 der Deklaration von 
29. Mai 1816 und Verkennung der rechtlichen Natur der Schullait. 
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Er beantragt Aufhebung der angefochtenen Entfcheidung und Wieber- 
serftellung des erftinftanzlichen Urtels. 

Der Bellagte verlangt dagegen Beſtätigung der Vorentſcheidung, 
indem er ausführt, dab das Wort „Kommunallaften” im Artikel 78 
der angezogenen Deklaration nicht nur die eigentlichen Kommunal» 
a a auch die Sozietätälaften, namentlid die Schullaften 
it affe. 

Es mußte, wie geſchehen, erfannt werben. 
Die Deklaration ded Ediktes vom 14. September 1811, betref- 

‘nd die Regulirung der gutäherrlichen und bäuerlichen Berhältnifle 
::m 29. Mai 1816 (Gefepfammlung Seite 154) iſt dur den $. 1 
Nr. 3 des Gefeped vom 2. März 1850 (Geſetzſammlung Seite 77) 
ntzehoben. Damit bat auch dad Refkript des Unterrichtd-Minifterd 
som 24. April 1842 (Rönne Seite 799), welches aud dem $. 78 
ser Deflaration eine Verpflichtung ded Gutöherrn des Schulorted zur 
Fntrihtung von Schulfteuern für von ihm angelaufte bäuerlihe Grund: 
tücke berleitete, jede Bedeutung verloren, wie Died auch bereitd in einem 
"eifripte ded Unterrichtdö-Minifterd vom 7. Februar 1855 (Ebmeyer, 
“chtöverhältniffe der preußiichen Elementarſchulen Seite 104) an- 
fannt if. Soviel diedfeitd befannt, hat feitdem die Unterrichtö- 
Verwaltung in konſtanter Prarid angenommen, dat dem Gutöherrn 
3 Schulorted für angefaufte bäuerliche Grundftüde eine Beitragd- 
licht nicht obliege. Cine analoge Anwendung der 88. 732 und 
‚0 Zitel 11 Theil II des Allgemeinen Landrechted tft bet der völlig 
:nihiedenen rechtlichen Behandlung der Parodhiallaften und der 
<tullaften ausgeſchloſſen. Die angefochtene Entſcheidung beruht 
mad auf unrichtiger Anwendung des beftehenden Rechtes und war 
‘her aufzuheben. 

In der Sache felbft ift es nicht ftreitig, dat Kläger der Guts⸗ 
te des Schulorted tft und die Unterhaltung der Schule ſich ledig- 
‘4 nah den Beltimmungen ded Allgemeinen Landrechtes regelt. 
Sıh den 88.29 —36 Titel 12 Theil IT des Allgemeinen Landrechtes 
st aber die Unterhaltung der Schule nicht der politiichen Gemeinde, 
dern den zur Schule gewiefenen Hausdvätern ob. (Erkenntniſſe 
3 Königlichen Ober-Tribunald vom 23. Dftober 1843 — Präju- 
en-Sammlung I Seite 209 —, vom 20. Suni 1853 — Ent: 
Lidungen Band 25 Geite 301 —, Minifterial-Reffripte vom 17. 
Srstember 1838 — Rönne Seite 788 —, vom 13. Auguft 1840 
— Roͤnne Seite 789 —). Zu diefen Haudvätern gehört der Gutsherr 
5 Schulortes nicht. (Erkenntnis des Ober-Tribunals vom 13. April 
56 — Striethorft Arhiv Band 62 Seite 280 —, Endurtheile ded 
Iherverwaltungsgerichted vom 10. Dftober 1876 und 19. Juni 1878 
— Entfheidungen Band I Seite 186 und Band IV Seite 178 —, 
Ninifterial-Nefkript vom 5. April 1882 — Centralblatt Seite 438 —). 
Fr it, auch wenn er bäuerlihe Grundftüde im Schulbezirke befigt, 
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nicht ſchulſteuerpflichtig. Das erftinftanzlidde Erkenntnis hat daher 
mit Net den Kläger nicht für jchuldig erachtet, die ftreitige, auf 
ihn veranlagte Echulfteuer zu zahlen. Die.Enticheidung des Kreid- | 
ausſchuſſes vom 4. Januar 1882 war demgemäß auf die Berufung 
des Beflagten lediglich zu beftätigen und der Koftenpunft nad 8.72 
des Verwaltungsgerichtsgeſetzes, wie geicheben, zu regeln. | 

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungs⸗ 
gerichte8 und der verordneten Unterjchrift. | 

(L. S.) Perſius. 
O. V. ©. Nr. I. 1191. 

33) Begriff der „Haudväter” im Sinne des 8. 29 
Theil II Titel 12 des Allgemeinen Landrechtes. 

Im Namen des Königs. 
Sn der Verwaltungsſtreitſache 

der Srzieherinnen N. und N., der Köchin N. und der Kan 
merjungfer N. zu N., Klägerinnen und Revifiondflägerinnen, 

wider 
den Schulvorftand von B., Bellagten und Reviſionsbeklagten, 

bat dad Königlihe Oberverwaltungdgericht, Erfter Senat, im feiner 
Sitzung vom 30. September 1882 fir Recht erkannt, 

daB auf die Reviſion der Klägerinnen die Entſcheidung dee 
Königlichen Bezirföverwaltungdgerichted zu N. vom 25. de 
bruar 1882 zu beitätigen und die Koften der Revifiondir- 
tanz, unter Feſtſetzung des Werthes ded Streitgegenſtandes 
auf 6 M., den Klägerinnen zur Laſt zu legen. 

Don Rechts Wegen. 

Gründe. 

Hinſichtlich des Sachverhaltes kann auf das zweitinftanzliche 
Erkenntnis verwieſen werden, welches das die Klage abweiſende erft: 
richterliche Urtheil beſtätigt, die Koſten zweiter Inſtanz den Kläge: 
rinnen auferlegt und den Werth des Streitgegenſtandes auf 6 M. 
feftgefest bat. 

Sn der gegen diejed Erkenntnis eingelegten Reviſion beantragen 
die Klägerinnen, unter Aufhebung der Borenticheidungen auf Rüd: 
erftattung der erhobenen Schulftenern zu erkennen, indem fie dem 
Berufungdrichter unrihtige Anwendung des $. 29 Titel 12 Theil 1 
des Allgemeinen Landrechted vorwerfen. Ste wollen unter „Hau 
vater” den pater familias, einen Haudhaltungsdvorftand, verftanden 
wiffen und berufen fi für diefe Auslegung auf Art. 5 des Regu: 
latives für die neuvorpommerfchhen Landſchulen vom 29. Auguft 1831, 
in welchem als die Echulfteuerpflichtigen „die Familienvorſtände“ 
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zaumt feien, und auf die Außführungen des Oberverwaltungs- 
srihteß in dem Endurtheile vom 1. Mat 1878 (Enticheidungen Band 
II Seite 156),*) wonad unter diefen „Familienvorſtänden“ im 
Seientlihen dasjelbe zu verftehen fei, wie unter den „Haußvätern” 
des 8. 29 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechtes. 
Ar Der Bellagte beantragt Beftätigung ber angefochtenen Ent- 
iheidung. 

Es war, wie geſchehen, zu erkennen. 
Das Allgemeine Landrecht handelt von dem Unterhalte der 

schrer und der Schulbaulaſt in den 88. 29—38 Titel 12 
Zeil ID. Im 8. 29 wird die Verpflichtung zur Unterhaltung 
ter Lehrer „ſämmtlichen Haudvätern, ohne Unterjchied, ob 
ki Kinder haben oder nicht, und ohne Unterfchied ded Glaubens- 
kelenntniſſes,“ und im Hp 30 wird diefe Laft für den Fall ded Be- 
ribend mehrerer Tonfeiltonellen Schulen an Einem Orte „jedem 
Finwohner“ der betreffenden Religionöpartei auferlegt. Der $. 34 
cubaͤlt ſodann die Beltimmung, dab auch die Unterhaltung der 
<hulgebäude von allen zur Schule gewiefenen Einwoh- 
ern bewirft werden joll, und binfichtlich der Bertheilung der Bei» 
"ge auf die Pflichtigen verordnet endlid der 8. 31: 

Die Beiträge, fie beftehben nun in Gelde oder Naturalien, 
müffen unter die Haudväter nah Verhältnis ihrer Befipun- 
gen und Nahrungen billig vertheilt und von der Gerichte- 
obrigkeit ausgeſchrieben werden. 

Tiefe Beftimmungen laſſen fid) nur dahin auffaflen, daß das 
&jemeine Landrecht die Schulunterhaltung ald eine Laſt der Ein- 
Söner des Schulbezirkes angefehen, diefelbe aber nicht ald eine Kopf: 
tuer von allen Einwohnern, fondern nur von den „Haudvätern 
25 Berhältnis ihrer Beſitzungen und Nahrungen” getragen wiſſen 
il. Das Wort „Hausvater“ bedeutet nad gewöhnlichem Sprach⸗ 
xtrauhe den verhbeiratheten Mann. Daß dadfelbe bier nicht 
tiien Sinn haben Tann, wird allfeitig eingeräumt. (Koch Kom- 
rintar zum Landredhte, 5. Ausgabe Band IV Seite 558). Auch 
rn bier unter „Haudvater” nicht der pater familias, der homo 
) jaris im römiſchen Redtöfinne verftanden werden, da die privat- 
"ttihe Dispofitiond-Fähigkeit für Die Steuerpflicht des öffentlichen 
fchted überall bedeutungdlos iſt. Es ſcheint demnach nur zu erüb- 
en, dad Wort „Hausvater” aus dem 8. 31 felbft und zwar aus 
ten Worten „nad Berhältnid ihrer Befitungen und Nahrungen“ 
u erflären, alfo ald Hausvater im Sinne diejer Geſetzesſtelle jeden 
Sinwohner anzuiprechen, welcher eine Befibung oder Nahrung hat. 
Aus diefem Grunde bat der unterzeichnete Gerichtöhof in den von 
sm Borberrichter angeführten Endurtheilen für fchulftenerpflichtig 

2) Gentralbl. pro 1878 Seite 304. 



164 

alle wirthſchaftlich (ölonomiih) jelbftändige phufiiche Perfonen 
erachtet, welche im Schulbezirte ihren Wohnſitz haben. 

Diefe Auslegung ded 8. 31 Titel 12 Theil II des Allgemeinen 
Landrechtes muß auch nach wiederholter Erwägung und Einfidht der 
Materialien deö Allgemeinen Landrechtes aufredyt erhalten werden. 

Der von Suarez und Klein augen rbeitche erfte Entwurf dei 
allgemeinen Geſetzbuches enthält im Abfchnitt 15 a. a. O. nad) 
ftehende Paragraphen: 

8. 1152. „Deffentlihde Shulanftalten müfjen hauptſächlich aus den 
dazu gewidmeten Stiftungen unterhalten werben. 

8. 1153. Sind dergleihen gar nicht oder nicht hinreichend vor- 
handen, fo liegt die Unterhaltung der Schule der Ge: 
meinde ob, zu welcher diejelbe gewidmet ift. 

$. 1154. Der Beitrag dazu muß unter die Mitglieder der Ge: 
meinde nad Berhältnid der von ihnen zu entrichtenden 
öffentlihen Abgaben vertheilt werden.” Ä 

Hierzu bemerkte da8 Mitglied der Geſetzkommiſſion Scholz; in 
feinem Gutachten vom 1. Oktober 1784: 

„Daß alle Mitglieder einer Gemeinde ohne Unterfchied der 
Religion zu den Schulen ihren Beitrag leiften müſſen, tft fo bilig 
als nützlich.“ 

Der Großkanzler von Carmer brachte die vorgeſchlagenen Be 
ſtimmungen hiernächſt in folgende Faſſung: | 

„Wenn feine Zundationen zu dergleihen Schulen vorhanden 
find, fo liegt die Unterhaltung folder Schulanftalten den Snwoh- 
ners jedes Ortes ob. 

Die Beiträge biezu follen nad Verhältnis der gemeinen At 
gaben jedes Ortes beftimmt werden. Die Einwohner benadbarter 
Orte, welde zu dergleihen Schulanftalten verwiefen find, tragen 
nur halb joviel, ald ein Einwohner ded Drted, wo die Schule be 
findlich iſt.“ | 

In dem von Suarez umgearbeiteten Entwurfe, weldyer 1784 
bie 1788 in ſechs Abtheilungen unter dem Titel: Entwurf eines 
allgemeinen Geſetzbuches für die Preußiſchen Staaten, im Drude 
erihienen ift und der Beurtheilung des Publitumd unterworfen 
wurde, finden fich die Vorfchriften im erften Theile, Abſchnitt II, 
bandelnd von den Rechten und Pflichten der verfchiedenen Stände 
des Staated, im 7. Titel, überjchrieben: „von höheren und niederen 
Schulen“, wie folgt: 

8. 10. „Wo feine Stiftungen für dergleihen Schulen vorhanden 
find, liegt die Unterhaltung der Lehrer den ſämmtlichen 
Sinwohnern jeden Ortes ohne Unterfchied, ob fie Kinder 
haben oder nicht und ohne Unterſchied des Glaubensbe—⸗ 
kenntniſſes ob, 
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tl. Sind jedoh für die Einwohner perſchiedenen Glaubens» 

befenntnifjed an einem Orte mehrere gemeine Schulen er» 
richtet, jo darf jeder Einwohner nur zum Unterhalte ded 
Schullehrerd von feiner Religionspartet beitragen. 

12, Die Beiträge müfjen nach Verhältnis der öffentlichen Ab- 
gaben der Einwohner beftimmt und zufammen gebradht 
werden. * 

Dagegen monirte der Snfteuftiondfenat ded Kammergerichtes: 
„Es könne der fehr unbillige Fall eintreten, daß der Befiger 

and Freigutes, der entweder gar feine oder Außerft geringe Laſten 
u tragen habe, feine Kinder ganz frei zur Schule würde bringen 
lirnen. Gigentlih gehörten die Unterbaltungätoften ded Schul: 
zeiferd zum Nachbarredht. 
—* den ſonſt eingegangenen Erinnerungen iſt nachſtehende 
strahirt; 

„Don den Schulen zieht der Regent den größelten Nugen. Er 
up daher für deren Unterhaltung Sorgen. Man lafje es beim 
‚afemmen. Wo feind ift, follte der Regent wenigftend die Hälfte 
+2 Unterhaltungskoſten tragen und Eltern müſſen, wenn fie feine 
I:materziehung ihren Kindern zu geben vermögend feien, ihr Schul- 
x bezahlen, die fo feine Kinder haben, müflen nichts entrichten.“ 

Daneben findet fi der Vermerk: 
„Das Gefepbuh Tann dem Regenten feine Geldaudgaben auf: 

nm Die Beibehaltung ded Schulgeldes dürfte aber nothwendig 
er. Einen Beitrag von allen Einwohnern zu fordern wird aud) 
twerlih angeben und folder nur von den Haudvätern 
jefordert werden können.“ 

Suarez Relation über die Revifion der Monita zu den betrefs 
hnten Paragraphen lautet: 

ad 8. 11 bid 17. 1) Verſchiedene Monenten, worunter jedod) 
tat wenig ftändiiche, verfagen dieſer Idea wegen Aufbringung ded 
deerhalteß für den Schulmeifter durch firirte Beiträge der Gemeine 
ken Beifall aus Beforgnid, daß dadurd Unordnung und Zerrüts 
2 entfteben moͤchte. Sie präferiren vielmehr die biöherige Me- 
"mit dem Schulgelde. Allein die Vorſchrift des Entwurfes 
“int mir weit vorzüglicher. Schulen find Polizei-Anftalten und 
"em ebenfo wie diefe von der Kommune gemeinfchaftlid unter: 
citen werden. Es ift billig, daß der, welcher felbit feine Kinder 
ı und alfo viel weniger eaften und Ausgaben bat, fi um deß⸗ 
"Ien den Beiträgen zu einer ſolchen PolizeisAnftalt nicht entziehe 
re nicht Die ganze Laft Eltern zahlreicher Familien, weldhe ohnehin 
"tr den vermehrten Ausgaben leicht erliegen, aufbürde. Allen 
"gen und Einrichtungen, welde die Che» und Kinderlofigfeit 
ssünftigen, muß die Öefengebung möglichft entgegen arbeiten. 
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Unordnung und Berwirrung Tann nicht entftehen, fobald nur bi 
erite Fixirung und Repartition der Beiträge unter Auffiht un 
Direktion ded Staated geſchieht. Diejenigen Cinwohner, welch 
Kinder haben, werden fih dadurch ſehr fonlagirt finden und bi 
welche noch Finderlod find, können dergleichen Beiträge am leichtelter 
übernehmen. Die Idea fcheint mir zu fchön, als daß man fie au 
den Antrag einiger Monenten, die noch lange nidht plurima aus 
machen, verwerfen follte ıc. 

2) ad 10 wird man wohl ftatt Einwohner ſetzen mülfle 
ematen. Bloßes Befinde darf wohl feine Beiträy 
leiiten. 

3) ad 12 würden ftatt ber öffentliden Abgaben wohl di 
Gemeindelaften, onera communia, zum Yundamente anzunehme 
fein. 

Eine Beiſchrift am Rande lautet: „Nach Verhältnis ihrer Be 
ſitzungen und Nahrungen.“ 

Der Zert des umpgearbeiteten Entwurfes ftimmt in den die 
SS. 28, 29 und 30 mit demjenigen der 88. 29, 30 und 31 ki 
Allgemeinen Landrechted überein. 

Hiernah hat Suarez allerdings beabfidhtigt, bloßes Geſind 
frei zu laffen und als Fundament der Vertheilung die Gemeine 
laften anzunehmen. Letzteres ift bei der Schlußredaktion nidt be 
liebt worden, und auch die Abficht, bloßed Gefinde frei zu lafia 
bat feinen bejonderen Ausdrud gefunden. Es ift möglich, tab 
wenn demnädft die Faffung gewählt wurde „Hausväter nad) Ver 
hältnis ihrer Befigungen und Nahrungen”, man dafür hielt, da 
dadurch dad Gefinde ausgeihloffen würde, weil dasſelbe nad di 
Anfiht der Nedaktoren nicht zu denen zählte, welche eine eigen 
Nahrung haben. ine folde Auffaffung ift für die damalige Zei 
namentlih mit Rüdfiht auf die zum Gefindedienfte verpfliäte: 
Kinder der Unterthanen (88. 185 ff. Titel 7 Theil II des Ale 
meinen Landrechtes) und in Hinblid auf 8.13 Titel 2 Theil I 
Allgemeinen Gerichtöorbnung, wonad) das Gefinde dem ordentlidt 
Gerichte feiner Herrſchaft unterworfen war, wohl denkbar. Bei de 
heutigen fozialen Berhältniffen, wo das Gefinde feinen Erwerb i 

! dem Dienen freiwillig fucht und findet, auch einen eigenen Wobnſi 
zu begründen vermag, aber muß angenommen werden, daß W 
Dienftbote in gleicher Weiſe eine Nahrung hat, wie der Tagelöhne 
der Dienftmann, furz Seder, der aus eigenem Erwerbe feinen U 
terhalt ‘gewinnt. Da das Landrecht ald Maßſtab für die Aufb 
gung der Schulbeiträge ganz allgemein die Befigungen und N 
rungen aufftelt und davon die Nabrungen des Gefindes nidt a 
nimmt, fo find auch leptere ald fchulfteuerpflichtig anzufpreden. 

Mit Recht hat daher der DVorderridhter die Klägerinnen 
ſchulſteuerpflichtig erachtet. 
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Bas ſchließlich den Artikel 5 ded Regulatived vom 29. Auguft 
‚81 betrifft, fo Tann diefer zu einer Interpretation ded Allgemeinen 
eındrechted nicht benutt werden. Es erhellt daraus nur, daß die 
Serfaffer des Regulatives der Anficht geweſen find, daß unter den 
Saußrätern im $. 31 Titel 12 Theil i des Allgemeinen Landrechtes 
die Jamilienvorftände zu verftehen feien, eine Anficht, welche, wie 
cben ausgeführt, diesſeits nicht getheilt werden kann. Die Haus: 
sıltungdvorftände gehören zu den Haudvätern und werden der Na- 
ur der Sache nad) ſtets den größten Theil der Schullaft zu tragen 
tıben. Im Weſentlichen werden daher die Schulunterhaltungs- 
richtigen ded Regulatives fich mit Denen des Allgemeinen Landrechtes 
den. Aber Leptered greift weiter, ald das Negulativ. 

Die Entſcheidung des Borderrichterd war hiernach zu beftätigen 
und der Koftenpunft nad) $. 72 des Verwaltungsgerichtsgeſetzes, wie 
ziehen, zu regeln. 

Urkundlid unter dem Stegel ded Königlichen Oberverwaltungs⸗ 
zeichtes und der verorbneten Unterfchrift. 

(L. S.) Perſius. 
d. B. G. Nr. I. 1148. 

“ 

4 Nihtverpflihtung der Drtsarmenverbände, für 
inbeibringlihes Schulgeld aufzulommen Voraus— 
sungen für den Anſpruch eined Lehrers auf Erjap 

von Schulgeldaudfällen. 

(Sentrbi. pro 1873 Seite 500; pro 1680 Seite 669.) 

Berlin, den 20. November 1882. 
Der Königlihen Regierung erwidere id} auf den Bericht vom 

®. Auguft cr., daß die allgemeine Verfügung der Königlichen Re— 
any vom 14. Dezember 1816, nady welcher der Schullehrer 
zn inerigibeler Schulgeldrefte aus der Drtdarmenfaffe mit der 
Ääfte zu entichädigen jet, gegenſtandslos geworden tft, da den 
rmenverbänden eine derartige allgemeine Verpflichtung nad 
«en Geſetzen vom 6. Suni 1870 und 8. März 1871 überhaupt 
"tt mehr obliegt. 

Ob im Uebrigen dem Lehrer N. ein Anfpruch gegen die Schul- 
zemeinde auf Erfah der Schulgeldaudfälle, bezüglich in weldyer Höhe, 
ateht, wolle die Königlihe Regierung nach Anleitung ded Erlaffes 
tem 30. April 1880 (Gentralblatt ©. 663) einer erneuten Prüfung 
stergiehen und demgemäß andermeit berichten. Dabei ftelle ich der 
Fmwigung der Königlichen Regierung anheim, ob und wie die Ein: 
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richtung, dab der Lehrer Schulgeld ald Theil feined Dienfteintom: 
mens bezieht, abzuftellen fei. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
bie Königl. Regierung zu R. 

UV. III.a. 16805. 

Verleihung von Orden und Ehrenzeichen. 

(Eentrbl. pro 1882 Seite 312.) 

Bei der Feier des Krönungd- und Ordendfeftes am U 
Januar 1833 haben nachgenannte dem Reffort der Unterrichtd.N 
waltung ausſchließlich oder gleichzeitig angehörende Perfonen erhalten 

1) den Rothen Adler-Drden zweiter Klaffe 
mit Eichenlaub: 

Barkhauſen, Wirklicher Geheimer Ober⸗Regierungs-Rath un 
Direktor im Miniſterium der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

Dr. Eulenberg, Geheimer Ober⸗-Medizinal-Rath und vortrag 
der Rath im Miniſterium der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

von Wuſſow, Geheimer Ober⸗Regierungs-Rath und vortragend 
Rath im Miniſterium der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

2) den Rothen Adler-Drden dritter Slaffe 
mit der Schleife: 

Dr. Gandtner, Geheimer Ober-Regterungd-Rath und vortrag: 
der Rath im Minifterium der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 

Dr. Göbel, Provinzial-Schulrath zu Magdeburg. _ 
Dr. Waffe, Geheimer NRegierungd-Rath und ordentlicher Profei! 

an ber Univerfität zu Bonn. 
Dr. — Piper, außerordentlicher Profeſſor an der Univerfi! 

u Berlin. 
Nüffel, Geheimer Ober⸗Regierungs-Rath und vortragenber Rai 

im Minifterium der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Sohn, Profeffor an der Kunft-Afademie zu Düfleldorf. 
Dr. Stauder, Geheimer Ober-Regierungd-Rath und vortragen! 

Rath im Miniftertum der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 

3) den Rothen Adler-DOrden vierter Klafje: 

Bargiel, Profeffor an der akademiſchen Hochſchule für Muſik un 
Mitglied des Senates der Afademie der Künfte zu Berlin. 
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Geivon Bernftorff, Kammerberr, Geheimer Regierungd-Rath 
uud vortragender Rath im Minifterium der geiftlichen ꝛc. An⸗ 
zelegenheiten. 

Sede, Dompropft, Oberpfarrer und Kreis-Schulinſpektor zu Erfurt. 
Dr. Bohle, Direktor des Gymnaſiums Carolinum zu Osnabrüd. 
a perintendent, Paftor prim. und Kreis-Schulinſpektor 
‚u Nienburg. 

Dr. Zürftenau, Gymnaftal-Direltor zu Hanau. 
Dr. theol, et phil. Grau, ordentlicher Profeffor an der Univer- 
tät zu Königsberg 1. Pr. 

Dr. Groth, Profeffor und Privatdozent an der Univerfität zu Kiel. 
betwig, Geheimer Regierungd-Rath und Dirigent ded Schul: und 
‚ ReizinalsKollegiumd der Provinz Brandenburg zu Berlin. 
gern, Superintendent, Pfarrer und Kreid-Schulinfpeftor zu Po- 
zunden, Kreid Königsberg i. Pr. 

Dr. John, Geheimer Juſtiz-Rath und ordentlicher Profeffor an 
ter Univerfität zu Göttingen. 
x. Kempf, Drofeffor und Direktor ded Friedrihd-Gymnaftiums 
ı Berlin. . 

Kir, Seminar-Direltor zu Kyritz, Kreis Oftpriegnig. 
Dr. theol, Kleinert, Konfiftorial-Rath und ordentlicher Profeffor 
au der Univerfität zu Berlin. 

t:sler, Baurath und Profeffor an der techniſchen Hochſchule zu 
Hannover. 
r. Kraus, ordentlicher Profeſſor an der Univerſität zu Halle a. d. ©. 
> theol. &angen, ordentlicher Profeffor an der Univerfität zu 
Sean. 
> Yaöpeyred, Profeffor an der techniſchen Hochſchule zu Aachen. 

Liebreich, ordentlicher Profeffor an der Univerfität zu Berlin. 
"Müller, Gymnaſial-Direktor zu Flentbutg 
fellmann, erſter evangeliſcher Pfarrer und Kreis-Schulinſpektor 
u Zulda. 

be. von Sallet, Profeffor und Direftorial-Affiftent bei den Kö— 
‚Elihen Mufeen zu Berlin. 
v. Shauenburg, Direktor ded Realgymnafiums zu Krefeld. 
Ui Shmidt, ordentlicher Profeffor an der Univerfität zu Mar: 
2} BR 
-dätt, Propft, Hauptpaftor und Kreid-Schulinjpektor zu Lütjen⸗ 
“ar, Kreid Plön. | 
r. Schulz, Regierungd- und Schulrath zu Marienwerder. 
‚Swarg, Superintendent, Oberpfarrer und Kreid-Schulinipeltor 
a zebrbellin, Kreid Dithavelland. 
ternkopf, Kreis⸗Schulinſpektor zu Infterburg. u 
adprian, Seminar:Direltor und Direktor der Königlichen 
Augufta⸗Schule zu Berlin. 
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Urtel, Superintendent, Pfarrer und Kreis⸗Schulinſpektor zu Gie 
bicyenftein im Saalkreiſe. 

4) den Königlihen Kronen-Drden zweiter Klaffe: 

Dr. Kirchhoff, CDroßhergont. badiicher Geheimer Hofrat, Mit 
glied der Akademie der Wiſſenſchaften und ordentlidher Profeſſe 
an der Univerfität zu Berlin. 

5) den Königliden Kronen-Drden vierter Klaffe: 

Lettau, Seminarlehrer zu Marienburg, Regierungdbezirt Danji: 
Piel, Seminarlehrer zu Boppard, Kr. St. Gar. 

6) den Königliden Haud-Drden von Hohenzollern 

a. den Adler der Ritter: 

Kretichel, Provinzial-Schulrath zu Kaſſel. 
Schaller, Seminar⸗-Direktor zu Köpenick, Kreis Teltow. 
Dr. Seemann, Profeſſor und Direktor des Gymnaſiums zu Na 

ftadt, Regierungsbezirk Danzig. 

b. den Adler der Inhaber: 

Bar el, evangelifcher Lehrer und Küfter zu Stemnig, Kre 
ame. 

25 Ar Kantor und Lehrer zu Niegripp im erften Jerichowſche 
reife. 

Deppe, emeritirter Lehrer und Kantor zu Wettin im Gaalfreii 
Eichberg, emeritirter Lehrer und Küfter zu Hohen-Schönhanje 

Kreis Niederbarnim. 
Elmenthaler, Kantor und erfter Lehrer zu Rhein, Kreis Loͤtze 
von der Fuhr, Fatholiicher Lehrer zu Waffenberg, Kreis Heinsber 
Hebel, evangelifher Lehrer zu Dberjchelten, Kreid Siegen. | 
Hoffmann, evangelifcher Xehrer und Organift zu Bellihwig, Kr: 

Nofenberg. | 
Hundertmark, katholiſcher Lehrer und Organift zu Iſerlohn. 
Krauß, evangelifcher Lehrer zu Walperähofen, Kreis Saarbrüde 
Prüfer, erfter Lehrer der Lehr: und Crziehungsanftalt zu Zeig. 
Nichter, Rektor der Mädchenſchule zu Guben. | 
NRütber, Kantor und Lehrer zu Nordleda, Kreid Diterndorf. 
Sceffner, Rektor der Knaben-Mittelichule zu Zondern. 
Schnitzler, Hauptlehrer und Rektor an der Knabenſchule zu 8 

Apofteln zu Köln. 
Strodzki, evangelifcher Lehrer zu Schalfendorf, Kreis Rofenber 
Ullmann, Lehrer an der Knaben-Bürgerfhule zu Kaffel. 

7) das Allgemeine Ehrenzeichen: 
Fuhrmann, Gymnafial-Schuldiener zu Eſſen. | 
Hartmann, Diener bei der Königl. Bibliothek zu Berlin. 
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u, Galeriediener I. Klaffe bei den Königlihen Mufeen zu 
Kerlin. 

Ainnede, Delonom und Hausverwalter bei dem Schullebrerfemis 
nare zu Dannover. 
&ujoth, katholiſcher Hauptlehrer zu Kelpin, Kreis Tuchel. 
venerenz, evangelifcher Lehrer zu Klöbin, Kreid Cammin. 
Natthias, emeritirter Lehrer und Kantor zu Etgeröleben, Kreis 
Ranzleben. 

Schlow, evangelifher Hauptlehrer zu Moder, Kreid Thorn. 
web, saflen- und Bureaudiener bei der technifchen Hochſchule 
zu Berlin. 

Sheithbauer, Galeriediener I. Klaffe bei der Königlichen Natio» 
nal⸗Galerie zu Berlin. 

Rojodi, katholiſcher Hauptlehrer zu Liſſewo, Kreis Kulm. 

Ferfonal- Berändernngen, Titel: und Ordens - Verleihungen. 

A. Behörden und Beamte. 

da Geheime DOber- Medizinal- Rath und vortragende Rath im 
Miniftertum der geiltlihen ꝛc. Angelegenheiten, Profeffor Dr. 
krerihs ift zum Wirklihen Geheimen Dber -Medizinal- Nathe 
nit dem Range eined Rathes erfter Klaffe ernannt, 

x Provinzial-Schulratb Zihadert zu Pofen in gleicher Eigen- 
‘Saft an das Provinzial-Schulfollegium zu Breslau verfept, 

tr Amtsrichter & 8. Ferd. Müller zu Greiffenberg i. Sci. 
um Zwede feines Webertritted in dad Neffort ded Mintiteriums 
xt geiftlichen 20. Angelegenheiten zum Regierungs-Aſſeſſor er: 
aannt und demjelben die Stelle des Zuftiziard und Verwaltungs: 
rathes bei dem Provinzial Sculfollegium zu Koblenz verliehen, 

vn Regierungd= und Schulrathe Bod zu Liegnip der Charakter 
5 Geheimer Regierungs-Rath verlieben, 

0 Sceminar-Direltor Trinins zu Delitzſch und der Kreis-Schul⸗ 
"peftor Dr. Montag zu Beuthen O. / Schleſ. find zu Regie: 
tangs- und Schulräthen ernannt und der Regierung zu Pots- 
sam bezw. der Regierung zu Oppeln überwielen, 

hr Rothe Adler Orden vierter Klaffe ift verlieben worden den 
Superintendenten und Kreis-Schulinſpektoren Dr. Fran zu 
Ebendorf im Kreile MWolmirftedt und Konfiftorial- Rath Dr. 
Renner zu Wernigerode, fowie dem früheren Superintenden= 
ten und Kreis zu Spiller im Kreiſe Löwenberg, 
tsigen Pfarrer Dihm zu Deutih Oſſig im Kreije Görlig. 
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B. Univerfitäten, Alademien ıc. 

Der Profefjor an der Univerfität, Mitglied der Akademie der Willen: 
Ichaften, Geheime Regierungd-Rath Dr. Hel mholtz zu Berlin if 
in den Abelöftand erhoben, — der ordentlide Profefior Dr 
Kaftan zu Bafel zum ordentl. Profeflor und der Privatdozen 
Lic. Dr. &. 3. Irdr. Müller zu Berlin zum außerordentl 
Profeſſ. in der tbeolog. Zakult. der Univerfität zu Berlin a 
nannt, dem Privatdoz. in derfelben Fakultät, Snipeltor da 
Goßnerſchen Miffiondanftalt zu Berlin Lic. Plath das Prädik 
„Profeſſor“ beigelegt, — den ordentl. Profefforen in der medizin. 
Fakult. derjelben Univerj. Dr. Guſſerow, Dr. Schröder un 
ih Meftphal der Charakter ald Geheime Medizinal-Räthe ver: 
ieben, 

der Privatdozent und Amtörihter Dr. Fiſcher zu Greifswald it 
zum außerordentl. Profeff. in der juriftiih. Fakultät, — da 
Privatdoz. Dr. Hugo Schulz zu Bonn zum ordentl. Profe 
und der Ailiftenzarzt im ftäbtitchen Krankenhauſe am Friedrid! 
hain zu Berlin Dr. Rinne zum auberordentl. Profeſſ. in de 
medizin. Fakult, — die außerordentl. Profefforen Dr. Zimme 
u Greiföwald und Dr. Liebiſch zu Bredlau find zu ordent 
Drofefloren in der philofoph. Fakult. der Univerfität zu Greifs 
wald ernannt, 

dem orbentl. Profeſſ. Geheimen-Regierungd-Rathd Dr. Stenzle 
in der philoſoph. Zafult. der Univer). zu Breslau ift der König! 
Kronen:Orden zweiter Klaffe verliehen, der Privatdoz. Dr 
Hillebrandt zu Breslau zum außerordentl. Profeſſ. in de 
philofoph. Fakult. derjelben Univerf. ernannt, — dem Bibliothel 
Dr. Defterley an der Königl. und Univerfitäts- Bibliothel a 
Breslau das Prädikat „Profeſſor“ beigelegt, 

der Dozent an der Univerj. und Profeffor an dem Polytechnikun 
zu Zürich Dr. Glogau zum außerordentl. Profeſſ. in kei 
philoſoph. Fakult. der —88 zu Halle a. d. ©. ernannt worden 

Dem Mitgliede des Kuratoriums der Kunſtakademie zu Düfiel 
dorf, Regierungs-Rath Steinmetz tft der Rothe Adler-Order 
vierter Klaſſe verliehen worden. 

Dem Direktor des Kupferſtich-Kabinets bei den Muſeen Dr. Lipp 
mann zu Berlin iſt der Königl. Kronen⸗Orden dritter Kat! 
verliehen worden. | 

Dem erften Sekretär bei der Königlihen Bibliothek Geheime 
Rechnungsrath Kunſtmann zu Berlin ft der Königl. Kronen 
Drden dritter Klafje verliehen worden. 
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Im Seltionschef Profeſſ. Dr. Sadebed im geodätifchen Snftitute 
zu Berlin ift der Charakter ald Geheimer Regierungd-Rath ver: 
lichen worden. 

In Direktor der ProvinzialsKunft- und Kunftgewerbe-Schule H. N. 
Kühn zu Bredlau it dad Prädikat „Profeffor'' beigelegt worden. 

C. Gymnafial» und Realskehranftalten. 
sm Gymnafial» Direltor Dr. Bindfeld zu Koblenz ift der 
Rothe Adler⸗Orden vierter Klaffe verliehen, 

xt Direktor des ftädtifchen Gymnafiumsd zu Memel, Dr. Gro Se 
iſt zum Königl. Symnafial» Direktor ernannt und demfelben die 
5 tefion des Wilhelms⸗Gymnaſiums zu Königsberg i. Oſtprß. 
übertragen, | 

de Bahl des Oberlehrerd Profeſſ. Dr. Klemens am Lutjen- 
tadtiihen Gymnaf. zu Berlin zum Direktor diefer Anftalt tft 
xititigt worden. 

Im Oberlehrer Profeff. Dr. Bormann am Gymnaf. zu Halber- 
zdf ift der Adler der Ritter des Königl. Haudordend von 
Sobenzollern, und 

im Oberlehrer BDrofefl. Dr. Worbs am Gymnaf. zu Koblenz 
kr Königl. Kronen⸗Orden vierter Klaffe verliehen worden. 

dh Prädikat „Profeſſor“ tft beigelegt worden ben Gymmnaftal- 
Cberlehrern 
Jarthel und v. Sadowidi zu Neuftadt i. Weſtprß., 
zleditſch am Wilhelmd-Gymnaf. zu Berlin, 
Dr. Billmann zu Halberftadt, 
Stier und Herher zu Wernigerode, und 
Dr. Sonrad zu Koblen;. 

2 Oberlehrern find befördert worden die ordentlihen Lehrer 
Dr. £raufe am Kneiphöffchen Gymnaſ. zu Königs bergi.Oſtprß., 
Ir. Kallenberg am Friedrih-Werderihen Gymnaſ. zu Berlin, 
dr. Rödiger am Luifenftädtiih. Gymnaf. zu Berlin, 
Dr. Uhdolph am Gymnaf, zu Leobſſchütz, 
Dr. Sofef Scholz am Gymnaf. zu Neuftadt O. / Schl. und 
Kübel am Gymnafium zu Bielefeld. 

Dim ordentl. Lehrer Flaßig am Gymnaf. zu Neuftadt O ./Schl. 
it der Titel „Oberlehrer“ beigelegt worden. 

E5 ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Gymnafium 
u Berlin, Königftädt. Gymnaſ., der Hilföl. Dr. Bolte, 
zu Greifenberg der Hilfel. Paul Fiſcher, 
iu Greifswald der Schula. Kandid. Kunzmann, 
1883, 12 
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(ferner Mund als ordentl. Lehrer angeftellt worden am Gymnafium) 
zu Pyritz der ordentl. Lehrer Marſe ille vom Gymnaſ. zu 

Greifenberg, 
zu Stolp der Schula. Kandid. Dr. Keil, 
zu O blau der provijor. Lehrer Schickhelm, 
zu Waldenburg der Schula. Kandid. Srenfemann, 
zu Halberftadt der Hilfsl. Windel, 
zu Stendal der Hilfdl. Salzmann, | 
zu Bodum die Hilfälehrer Balkenhol, Humpert und Keller, 
zu Köln, Gymmaf. a. d. Apoſtelkirche, der Lehrer Chrifta vor 

der höheren Dürgerfoule zu Welel, 
zu Kreuznach die Schula. Kandidaten Dr. Juris und Krid, 
zu Saarbrüden der Schula. Kandid. Herwig und | 
zu Zrier der Schula. Kandid. Boſch. 

Dem Geſanglehrer am Gymnaſ., Kantor Iung zu Brieg iſt dal 
Prädikat „Muſikdirektor“ beigelegt worden. 

Als techniſche Lehrer find angeftellt worden am Emnaftum 
zu Friedeberg NM. der Elementarlehrer Kolbmüller um 
zu Oppeln der techniſche Hilfäl. Bed. . 

dad Prädikat „Profeſſor“ beigelegt, 
die Wahl de8 Dr. Zihau zum Rektor ded Progymnal. 3 
Schwedt ad. ift beitätigt worden. 

Die Wahl des Dirigenten des in der re begriffenen 
Leibniz-Realgymnal. zu Hannover, Dr. K. W. Meyer zun 
Direktor diefer Anftalt, und 

die Wahl ded GymnafialsDireftord Dr. Kirchner zu Natibor zu 
Direktor des Realgymnaſ. zu Düffeldorf ift beftätigt worden 

Dem Rektor Dr. Sarg am Progymnaflum zu Tremeſſen " 

Dem Oberlehrer Profeſſ. von Behr am Realgyınnaf. auf bei 
Burg zu Königsberg 1. Oftprh. iſt der Rothe Adler-Orden 
vierter Klaffe verliehen, 

dem ordentl. Lehrer Dr. Kloppe am Realgymnaſ. zu Nord: 
haufen der Titel „Oberlehrer“ beigelegt worden. | 

Als ordentliche Lehrer find angeftelt worden am Realgymnafium 
zu Königöberg ft. Dftprb., ſtädtiſch. Realgymnaſ., der Schul 

Kandid. Geffroy, 
zu Berlin, Sophien-Realgymnaf., der Hilfe. Dr. Graupe, 
zu Potsdam der Hilfäl. Roloff, | 
zu Neiße der Schloßkaplan Leckelt aus Ober-Glogau und 
zu Witten der Schula. Kandid. Horn. 
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Is dem Realgumnaf. zu Brandenburg a. d. H. iſt ber Lehrer 
Baad als Seichenlehrer angeftellt worden. 

Der Oberlebrer Dr. Funde am Realgymnaſ. zu Ofterobe ift im 
gleicher Eigenſchaft an die Ober⸗Realſchule zu Potsdam berufen, 

an der Ober-Realjch. zu Koblenz find die ordentl. Lehrer Wim» 
merd, Lambed und Göbel zu Oberlehrern ernannt, und an 
diefelbe Anftalt ift der ordentl, Lehrer Dr. Weidgen vom 
Gymnaſ. zu Koblenz ald Dberlehrer berufen worden. 

a8 ordentliche Lehrer find angeftellt worden an der Ober⸗Realſch. 
Elberfeld die Schula. Kandidaten Dr. Sellentin, 

Seperabend uud Dr. Waldſchmidt. 

Im Gefanglehrer an der Realſchule zu Aachen, SKonzertmeifter 
Benigmann tft dad Prädikat „Profeſſor“ beigelegt, 

on der Realſchule zu Eſſen der Schula. Kandid. Sanfen ald 
erdentl. Lehrer angeftellt worden. 

2 Wahl des Dberlehrers A. Jaeob i am Waifenhanfe zu Köntgs- 
erg zum Rektor des Realprogymnaf. zu & umbinnen tt beftätigt 
worden. 

Im Lehrer an der Gewerbe: und Handelöfhule zu Kaſſel, Maler 
Merkel ift das Prädikat „Profeſſor“ beigelegt, 

 Oberlehrern find befördert worden bie ordentlichen Lehrer 
Dr. Rud. Müller am Realprogymnaf. zu Gumbinnen, und 
Mebnert am Realprogymna). zu Wolgaft, 

im ordent!. Lehrer Dr. Lohmeyer am Nealprogymmaf. zu 
Altena iſt ber Titel „Oberlehrer”‘ beigelegt worden. 

U ordentl. Lehrer find angeftellt worden am Realprogymnafium 
u Dirfhau 1. Weſtprß. der Hilfdl. Dr. Klein, und 
in Lübben der Schula. Kandid. Dr. Hof. 

D. Turnlehrer-Bildungsanftalt, Schullehrer⸗ 
Seminare. 

dem Lehrer Edler an der Turnlehrer⸗Bildungsanſtalt zu Berlin 
iR der Charakter ald Oberlehrer beigelegt worden. 

der Pfarrer Herrmann zu Stendal und 
kr erſte Seminarlehrer Breitipreher zu Yyritz find zu 
Seminars Direktoren ernannt, und iſt 
” Ö errmann das Direltorat bed Schul. Seminard zu Prß. 

plan, 
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dem Breitfpreder das Direltorat des Schul. Seminar zu 
Sranzburg verliehen worden. 

Am Schul. Seminar zu Rüthen ift der kommiſſar. Religiond⸗ 
lehrer, Privatgeiftlihe Dr. Schneider ald erfter Lehrer anges 
ftellt worden. | 

Dem Semtnarlehrer Hennig an der Eutfen- Stiftung zu Polen 
it das Prädikat „Muſikdirektor“ beigelegt worden. 
a gleicher Eigenſchaft find verfept worden die orbentl. Seminar 
ehrer 
Fehr zu Karalene an das Schul. Seminar zu Angerburg, und 
Marwipki zu Friedrichshoff an dad Schul. Seminar zu 

Karalene. 
Als ordentl. Lehrer find angeftellt worden am Schullehrer-Seminar 

zu Friedrichshoff der Hilfsl. W rege dafelbft, | 
zu Münfterberg der Gymnaſ. Hilfäl. Dr. Renifch aus Liegnip, 
zu Büren ber Lehrer Rojenftengel aus Berlin, und | 
zu Rüthen der Lehrer Wiegers dafelbft fowie der Seminar 

Hilfsl. Tüffers aus Montabaur. 

E. Zaubftummen-, Blinden» und WVatfen-Anftalten. 

An der Zaubjtummen-Anftalt zu Angerburg ift der Lehrer Neu: 
mann dafelbft als Hilfölehrer angeftellt, 

an der ftädtiihen Zaubftummen » Schule zu Danzig der Lehrer 
Kniſchewski von der aufgelöften Taubft. Hilfsanftalt zu Oliva 
als Lehrer angeftellt, 

an der Taubſt. Anftalt zu Martenburg der Hilfsl. G.Schmidt 
zum ordentl. Xehrer befördert und der Silfel Hinz von ber auf 
gelöften Hilfsanft. B Dliva ald kommiſſar. Lehrer angeftellt, 

an ber zu Anfang Dftober 1882 eröffneten Provinzial⸗-Taubſt. 
Anftalt zu Shlohau find der Dirigent der bißherigen Hilfsanft. 
dafelbit, Eimert ald Dirigent, der erfte Lehrer Hahn von der 
ftädtiich. Taubft. Schule zu Danzig ald Hauptlehrer, die Taubſt. 
Lehrer Klob aus Schneidemühl, Nagorjen aus Martenbury 
und Stobbe aus Graudenz ald orbentl. Xehrer, die Taubſt. 
Hilfslehrer Radomski aus Graudenz und Spohn aus Oliva 
als kommiſſariſche Lehrer, ſowie der bisher. Hilfsl. Genrich zu 
Schlochau als Hilfslehrer angeſtellt, 

an der Taubſt. Anftalt zu Schleswig find der provifor. Lehre 
Fuhrmann und die Hilfslehrerin Bornholdt definitiv ange: 
ftellt worden. 

An der Blinden- Anftalt zu Steglitz ift ber Lehrer Gädeke alt 
ordentl. Lehrer angeftellt worben. 
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Im Waiſenhauſe zu Franzburg tft der Lehrer Jürgens da- 
ſebft als Haußvater angeftellt worden. 

F. Volksſchullehrer. 

Es haben erhalten den Rothen Adler-Orben vierter Klaffe: 
Preuß, evangel. Schulreltor, Organift und Kantor zu Allenftein; 

ten Königl. KronensDrden vierter Klaffe: 
Schöppa, evangel. erfter Lehrer, Küfter und Kantor zu Zechin, 

Krs Lebus; 

in Adler der Inhaber des Koͤnigl. Hausordens von Hohenzollern: 
Benfter, evangel. Kehrer zu Guſſow, Krs Teltow, 
Bloch, kathol. Lehrer und Kantor gu Schuſſenze, Krs Bomft, 
Chriſtinneck, bish. evangel. Hauptlehrer zu Brandenburg a. d. H., 
Chriſtmann, evangel. Lehrer zu Rothhof, Krs Marienwerder, 
Heintz, evangel. Lehrer und Organiſt zu Gelnhaufen, Krs Geln- 

auſen, 
Jablonski, evangel. Lehrer und Kantor zu Marggrabowa, Krs 

Oletzko, 
—8 evangel. erſter Lehrer und Organiſt zu Bohnſack, 

Landkrs Danzig, 
kiebs, evangel. erfter Lehrer zu Eckersdorf, Krs. Sagan, 
Lorek, kathol. Lehrer zu Kamieniec, Krs Koſten, 
kudewig, evangel. erſter Lehrer und Küſter zu Dobrilugk, Krs 

uckau, 
Rarquardt, wanget Lehrer und Kantor zu Friedland i. Oſtprß., 
Moͤller, evangel. Lehrer und Kirchendiener zu Niederliſtingen, 

Krs Wolfhagen, 
Neumann, evangel. Lehrer zu Kulm, Krs Birnbaum, 
Chang, dögl. zu Naftätten, Unterlahnfrs, 
Sperlich, dgl. zu Schadewintel, Krs Neumarkt, und 
zielinski, kathol. Lehrer zu Klein-Lonsk, Landkrs Bromberg; 

"3 Allgemeine Ehrenzeichen: 
duchholz, evangel. Lehrer und Küfter zu Blankenhagen, Krs 
Regenwalde, 
zteudenberg, iſraelit. Lehrer zu Nentershauſen, Krs Roten⸗ 
‚burg, Reg. Bez. Kaſſel, 
Gilzer, evangel. Lehrer zu Gründen, Krs Labiau, 
Itgen, degl. und — zu Padingbüttel, Krs Lehe, 
Klanke, kathol. Lehrer zu Oberkirchen, Krs Meſchede, 
König, evangel. Lehrer zu Romanowen, Krs Lyck, 
Raage, degl. zu Beilſtein im Dillkreiſe, 
Rothenburg, dögl. und Küſter zu Sietzing, Krs Oberbarnim, 
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(ferner haben erhalten das Allgemeine Ehrenzeichen :) 
Scherer, kathol. Lehrer und DOrganift zu Hartenfeld, Unter 

wefterwal ders, 
Schild, evangel. "Lehrer und Küfter zu Dennin, Krs Anklam, 
Stahl, evangel. Lehrer zu Langenhain im Mainkreife, 
Stapelfeldt, dgl. zu Hammoor, Krs Stormarn, 
Totzke, dögl. zu Sntobäborf, Krs Rofenberg. 

Ansgefcyieden ans dem Amte. 
Geftorben: 

die ordentlichen Profefjoren 
Dr. et *8* in der philoſoph. Fakult. der Univerſ. zu 

ret 
Dr. Göttingen in der philoſoph. Fakult. der Univerſ. zu 

Dr. theol. hil. Dietrih in der theolog. Fakult. und 
Geheimer — Dr. Beneke in der medizin. 
Fakult. der Univerf. zu Marburg, 

der ordentl. Honorar» Profeif. Dr. theol. Pr il Herbſt in 
der th — Fakult. der Univerſ. 

der außerorbent Profefſ. Dr. Are de in vn medizin, Fakult 
der Univerſ. zu Berlin, 

der —— diretter Menzel zu Inowrazhaw, 
der Gyumnafial-Direftor Dr. Korn gu Rattbor 
der Dir vellor bed Gymnaſ. an der Apoftelfirdhe, Grofeff. Digge 

zu Köln, 
bie Öberlefter 

Dr. Gloel am Wilhelmd-Gymnaf. zu Berlin, 
Peters am Gymnaſ. zu ganböberg a. d. W., 
Baber - := zu Bochum, und 
Fiſcher zu Maunftereifel, 

der ordentl. Behrer Dortius am Gymnaf. zu Stoly, 
der technifche Xehrer Hirſchberg am ee Ku Sagan, 
der vre Genßler, am Progymnaſ. zu P 
der Direktor des Realgpmnal, riebrich Wilhelm-Schufe, Klein 

ſorge zu Stet 
der Oberlehrer Dindifeffer am Realgymnaf. zu Frauſtadt 
der orbentl zebrer Dr. Iſaacſohn am Andreas⸗ Realgymnaß 

zu Berlin, 
der Oberlehrer Dr. Kotelmann an der Brietri Werderſcher 

Gewerbeſchule (Ober⸗Realſchule) zu Berl 
der Zeichenlehrer Dworzaczed an der Steige Gewerbe 

ſchule (Ober⸗Realſchule) zu Berlin 
der Direltor Nösner an der Slinbenanftalt. zu Steglitz. 
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Jeden Ruheſtand getreten: 
der Lehrer Profefl. A. 3. Müller an der Kunft- Akademie zu 

Düffeldorf, 
der Gymnafial-Direltor Profeſſ. Dr. Kayfer zu Sagan, 
der Oberlehrer Profell. Dr. Rofendahl am Gymnaſ. zu 

Bielefeld, und ift demfelben der Rothe Adler» Drden 
vierter Klaſſe verliehen worden, und 

der ordentl. Lehrer, Zitulars Oberlehrer Dr. Mertz am Reals 
Drogymnaf. zu Biedenkopf, und tft demfelben der Königl. 
Kronen⸗Orden vierter Klaffe verliehen worden. 

anselßieben wegen Gintritted in ein anderes Amt im 
nlande: 
der Religtond» und Oberlehrer Sodel am Gymnaf. zu Gleiwitz. 

Auf feinen Antrag ift entlafien worden: 
Der ordentl. Lehrer Dr. Wolff am Gymnaſ. zu Aachen. 

Inhaltsverzeichnis des März - Heftes. 
Seite 

L 1) Erſtattung von Mietbe bei Verſetzung von Staatsbeamten. . . 125 
V Zeitpuntt file den Eintritt der Suspenfton und der Dienftentlaffung 

eines Beamten bezfiglich der Gehaltszahlun ern... 16 
3) Ausführung des Geſetzes, betreffend die Firtorge für die Witwen 

umd Waifen der unmittelbaren Staatsbeamten . . . . . . 126 
1) Ausichluß der Zahlung von Witwen- und Waifengelvbeiträgen 

während ber Stellenerledigung - - » 2 2 0 0 0... 1236 
3) Rihtanwendung des Geſetzes auf Die Lehrer an ben nicht aus- 

Schließlich vom Staate unterhaftenen höheren Unterrichtsanftalten 127 
3) Die Berfiherung bei einer Privat +» Lebens» Berfiherungsbant 

fließt die Anwendung des Geſetzes niht aus . . . . . 127 
4, Unsführung des Geſetzes ber bie Berjäßrungsfriften bei öffentlichen 

Abgaben in den neuen Provinzen in Beziehung auf Schulabgaben 128 
5) Zermin für die Einreichung ber der Superrevifion unterliegenden 

Bauprojekte, auf Grund deren Anmeldungen für den Staatshbaus- 
baltsetat gemacht werben ſollen. 0000. 

6b) Kein für Anträge auf außerordentliche Zufhüfle zum Patronats- 
1.) |) BER 

) Beibringung eines Roftenüberfchlages, eines Nachweiſes über bie 
Handdienſte und die Fuhren, fowie einer Indivibual-Repartition 
bei Anträgen auf Bauumterflügungen . - > 2 2 2 000. 

8) Kontrole über die Ausführung von Schul- 2c. Bauten, für welche 
Suabdengeihente gewährt find; Termine für Zahlung der Staats» 
gelder; Mitwirkung der Staats-Baubeamten bei folden Bauten 132 

9) Ausihiuß einer Bermittelung von Berfiherungs-Gefellichaften bet 
Berfenbung der Wertbpapiere an die Seehanbfung bei An» und 
Berläufen von Effekten für Rechnung bes Staates . ...13 

IL. 10) BeRätigung der Rektorwahl bei ber Univerfttät zu Kiel. .. . 134 
11) Vertretung des Minifters der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten im 

Kuratorium der Humboldt-Stiftung . . . ern en. 134 
Fi — atabemifche er L — "ach na 134 

ganzung der affungsſtatute ber techniſchen Hochſchulen zu 
Hannover und zu Aachen...... ..2.18 

130 

130 

131 
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14) Vorkehrungen bei ben technifhen Hochſchulen für das Studium 
ber Eleltrotehnil . 

15) Erläuterung und Gegängung ber Beſtimmungen über ben Erfah: 
unterricht fir bie vom Griechischen biöpenfirten Schuler an 
Gpmnafien . 

16) Begenflänbe ber Symnafial-Reifeprilfung, zu welcher Inhaber bes 
Neifezeugniffes eines Realgymnaſiums ober einer Ober⸗Realſchule 
ngelafjen werben . 

17) Zuläſſigkeit ber Ausfellung des Echulzeugniffes für den einjährig- 
freiwilligen Militärdient nach anderthalbjährigem Beſuche ber 
Unterfetunba einer höheren Unterrichtsanftalt, bei welcher nur 
Zahresverfegungen ftattfinden . . 

18) Termin ber Prüfung ber Zeichenlehrer für höhere Behranftalten, 
jowie ber Zeichenfehrerinnen für höhere Mädchenſchulen.. 

19) Beibringung des Reifezeugniſſes ſeitens der Aſpiranten der 
an für das landwirthichaftliche Lehramt an Landwirthſchafte 

ulen. 
20) Stellung der Säultommiffen, bezw. des Kuratoriums einer 

höheren Unterrichtsanftalt, insbeſondere in Hannover, zu der An⸗ 
ſtalt und zu der ſtaatlichen Aufſichtsbehörde. 

21) Beſtätigungsrecht der ſtaatlichen Schulaufſichisbehbrde bei An⸗ 
ſtellung oder Befdrberung von Lehrern an ſtädtiſchen ober 
Riftifchen höheren Unterrichtsanflalten.. . 

22) Anwendbarkeit bes Penſionsgeſetzes vom 31. März 1882 auch auf 
die Lehrer an ftäbtifchen böberen Unterrihtsanftalten; Berechnung 
der Dienftzeit, Aufbringung ber Penſion fir ſolche Lehter 0. 

23) Pflege einer guten Handſchrift in den höheren Unterrichtsanflalten 
24) Mitwirkung ber Volksſchullehrer bei ber allgemeinen Biebzählung 

am 10, Januar 1883. . 
25) Erweiterung ber Vereinbarung mit ber freien Hanfeflabt Bremen 

wegen gegenfeitiger Anerlennung ber Prüfungszeugniffe für 
Lebrerinnen . 

26) Berzeichnis ber Lehrer und ber kehrerinnen, welche die Prufung 
Kir bad Lehramt an Taubflummenanftalten im Jahre 1882 befanden 
bab 

27) Befihgungäjengnie aus der Turnteprerinnen Prüfung im 

. 28) Der für bie Rinder aller preußiſchen Staatsangebörigen 
obligatorifhe Schulunterricht ſoll denfelben in einer preußiſchen 
Schule zu Theil werben. . 

29) Regelung ber Ortefchufverwaltung in Städten ber Prov. Weſtfalen 
30) Bufammenfegung bes Schulvorſſandes im ‚geltungsbereiche ber 

rovinzial- EC chulordnnng vom 11. Dezbr. 1845 
31) Beredtigung der Bezirksregierung zur Erhebung des Kompetenz. 

fonfliftes. Gutsherrliche Leiftungen, welche auf einer allgemeinen 
efeglihen Verbindlichkeit beruhen. Suläffigfeit des Rechtsweges 
inſichtlich dieſer Leiſtungen . 

32) Der Butöherr bes Schularten gehört "nicht u ven Sanevätern ; 3; 
eine Beitragepflicht für angelaufte bäuerliche Grundſtücke iegt 
demfelben nicht ob. . 

33) Bet bern „Baneväter“" im Sinne bes 5 99 Thi. II Tit. 12 

34) Nichtverpflichtung der Ortsarmenverbänbe für unbeibringlie@ 
Schulgeld aufzulommen. Borausfegungen für den Anfprug eines 
Lehrers auf Erſatz von Schulgeldausfällen . . . .. 

Berleihung von Orden und Edrenzeichen . rennen 
Perfonaihront . . . 0. .. 

Drud von 3. F. Starcke in Berlin. 
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Sentralblatt 
für 

die gefammte Unterrichts - Verwaltung 
in Preußen. 

Herausgegeben in dem Minifterium der geiftlihen, Unterrichts- und 
Deebiginal- - Angelegenheiten. 

— — — — — — — — 

x 4 u. 5. Berlin, den 12. Mai . 1883, 
un mn — u — _- on r r cäWÔh —e — — — — — 

Ainiſterium der geiſtlichen ıc. Angelegenheiten. 

:ine Majeftät der König haben Allergnädigſt geruht, dem 

Staatsminiſter und Miniſter der geiſtlichen, Unterrichts— 

und Medizinal⸗Angelegenheiten von Goßler den Stern 

zum Rothen Adler⸗-Orden zweiter Klaſſe mit Eichenlaub 

zu verleihen. 

— — — — — — 
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I. Allgemeine Berbältniffe. 

35) Anrechnung der in den $$.18 und 19 des Penjiond: 
geſetzes gedachten Dienftzeiten bei Seftfepung des Bit: 

wen= und Waiſengeldes. 

Berlin, den 16. Februar 1883. 
Sm. Hochmohlgeboren erwidern wir auf den gefälligen Berich! 

vom 11. Dezember v. 3. ergebenft, daß nach der zweifellofen Ber: 
Ichrift des $. 14 Abjap 2 bed Gejehed vom 20. Mai v. I. (Gr. 
Sammi. ©. 298) der Departementähef in Gemeinſchaft mit den 
Finanz Minifter befugt tft, die Anrechnung der in den 88. 18 unl 
19 des Penfiondgefeped vom 27. März 1872 gedachten Dienftzeite 
bei Feſtſetzung bed Witwen- und Waiſengeldes eines im aktiven 
Dienfte verftorbenen Beamten zuzulaffen. 

ꝛc. ꝛ⁊c. 

Der Minifter der geiſtlichen ıc. Der Finanz. Minifter. 
Angelegenheiten. In Vertretung M einede. 

Sm Auftrage: de la Croix. 
An 

ben Königl. Oberpräfidenten ıc. 

U. III.b. 5340. M. d. g. A. 
1. 1973. F M. 

36) Verrechnung der Witwen- und Waiſengeldbeitraͤg 
bei den unmittelbaren Verwaltungen. 

(Sentrbl. pro 1882 Seite 606 Nr. 110.) | 

Berlin, den 3. März 18% 
Auf den Beriht vom 6. Februar d. 3. erwidere ih dem Koönii 

lihen Provinzial-Schulfollegtum, daß nach weiterer Verſtändigu 
mit dem Herrn Finanz-Minifter die wegen Verrechnung der Witme! 
und Waijengeldbeiträge in der LirkularsBerfügung vom 25. Augı 
v. 3%. — G. III. 2908 — angedeuteten Etats⸗Oeklarationen fih a 
die unmittelbaren Verwaltungen beichränfen werden, und zw 
werden auch die Etats der unmittelbaren Verwaltungen erft vo 
nächſten Rechnungsjahre, alfo erft vom 1. April 1883/4 ab, d 
Harirt werden. Für das laufende Rechnungsjahr ift nady den B 
ſtimmungen unter 1 und 3 der Borfchriften der Köntglidyen Ob 
NRedhnungd - Kammer vom 7. Zuli v. 3. zu verfahren. 

An 
das Königl. PBrovinzial-Schuflollegiam zu N. 
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Abſchrift erhält das Königliche Provinzial: Schullollegium im 
Lafelge der Kirkular-Verfügung vom 25. Auguft v. J. — G. III. 
208 — zur Kenntnisnahme und weiteren Veranlaſſung. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lucanus. 

An 
Se übrigen Königl. Brovinzial-Schnflollegien, ac. ꝛ⁊c. 

U. I. 379. G. II. 

3) Dienteinlommen der Unterbeamten bei den Pro— 
rinzial-Schulkollegien; Gewährung des Minimalein- 

tommens bei der Anftellung. 

Berlin, den 2. Februar 1883. 
Ew. Hodhwohlgeboren erwidere ih auf den gefälligen Bericht 

x 13, Januar d. J. ergebenft, daß aut Zeit feine Mittel vorhan- 
‘afınd, um den Kanzleidiener ded dortigen Königlihen Provinzial: 
Stalfollegiums N., welcher übrigens beim Mebergange an dieſe Ber 
re eine Gehaltöverbefferung erfahren hat, eine Befoldungszulage 
2 bemilligen. 
Hierbei bemerte id, dab die Unterbeamten ſämmtlicher Provinzial: 
Sdulfollegien im Gehalte unter ſich rangiren. Bei der verhältnid- 
nibig geringen Anzahl derjelben ift zur Vermeidung einer Beein- 
tädtigung der bereits angeftellten Beamten ein Einſchub ſehr uner- 
guniht und kann nur in befonderen Ausnahmefällen mit meiner vorher 
einzuholenden Genehmigung zugelaffen werden. Bei Delehung ſolcher 
Stellen it daher dem betreffenden Beamten ſtets nur dad Minimal⸗ 
zehalt mit 960 Mrk. zu gewähren; ein Aufrücken des Neuangeftellten 
m Gehalte findet ohne Rüdfiht auf die von demjelben in anderen 
<hstödienftftellungen zugebradhte Zeit nur nad Maßgabe der in 
“a übrigen Stellen eintretenden Balanzen ftatt. Hieraus ergiebt 
4 die Nothwendigkeit, ftetd nur Beamte von thunlidhft geringem 
Sefalter in die erwähnten Stellen zu berufen. In den Berichten 
ı Reuanftellungen ift dad Dienftalter des Betreffenden in Zukunft 
“3 anzugeben. 

An 
N Röuigl. Oberpräfibenten ꝛc. 

13* 
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Abfchrift theile ich dem Präfidium zur gefälligen Kenntnisnahme 
und gleichmäßigen Beachtung ergebenft mit. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
‚Sm Auftrage: reift 

An 
bie Präfidien der übrigen Königl. Provinzial-Schulkollegien. 

U. II. 5135. 

| | 

38) Anwendung der Sirfular-Berfügung vom 8. April 
1882 wegen Berrehnung der durch Amtöfuspenfionen 
und Didziplinarsliinterfuhungen der Staatskaſſe ent 
ftehbenden Koften aud beiden mittelbaren Staatsbeam- 
ten, inöbefondere bei den Lehrern. 

Aufbringung der Stellvertretungsfoften währen 
der Amtöfußpenfion eines Schullehrers. 

Seftftellung und Dedung der Zeugengebühren ıc. in 
Disziplinar-Unterfuhungen gegen mittelbare Staats: 
beamte. 

Ä Berlin, den 11. Januar 1889. 
Auf die Berichte vom 27. Juli und 7. Dezember v. 3. emir 

dere ich der Königlichen Regierung. dat die Girkular » Verfügung 
vom 8. April v. 3. — G. III. 1089 U. I. II. M. 1925*) — fe 
treffend die Verrechnung der durch Amtsſuspenſionen und Diszipli⸗ 
narelinterfuhungen der Staatölaffe entftehenden Koften, auch bei 
den mittelbaren Staatöbeamten, indbejondere bet den Lehrern, an— 
zumwenben ift. Selbftverftändblidh erleidet jedoch hierdurch der in de 
diedfeitigen Verfügung vom 21. Dftober 1861 — U. 22232 °*) - 
Mintft. Bl. f. d. i. V. de 1862 S. 9 — ausgeſprochene Grunt: 
fag, wonach die Koften der Stellvertretung eines vom Amte fudpen: 
dirten Lehrers, foweit fie aus der innebehaltenen Gehaltshälfte nid! 
gededt werden fönnen, lediglich den zur Unterhaltung der Eduli 

erpflichteten zur Laſt fallen, feine Aenderung. Die Zeugengebührer 
ꝛc. in Diöziplinar-Unterfuhungsfacdhen gegen mittelbare Staatöbeamte 
insbeſondere Lehrer, find nach Anleitung des Reichsgeſetzes vom 30 
Zunt 1878 (R. &. Bl. 1878 ©. 173) feftzuftellen und von der Be 
börde, welche die Unterſuchung eingeleitet hat, vorbehaltlich der Erftat 

*) Gentrbl. f. d. Unt. Verw. pro 1582 Seite 336. 
**) Degl. pro 1861 Geite 749. — ©. a. Berfligung vom 10. Dezembe 

1878, Cenirbſ. pro 1878 Seite 683, dogl. Verfügung vom 13. Mai 18% 
Centrbil. pro 1880 Seite 673. 
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iz nad) rechtskräftiger Verurtheilung des Angeflagten, auf ihren 
Zend zu Prozeßkoſten zu übernehmen. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lucanus. 

Un 
be Knigl. Regierung zu R. 

6. IL 4181. 

Berlin, den 2. Februar 1883. 
| Abſchrift erhält die Königliche Regierung ıc. zur Kenntnisnahme 

und Beachtung. 

Der Mintfter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lucanus. 

An 
inmtlihe Könige. Regierungen (excl. NR.) und Königl. 
Srevinzial-Schullollegien , ſowie an die Königi. Kon- 
Hırien in ber Provinz Hannover und ben Königl. 
Über-Kirchenratb zu Nordhorn. 

G. III. 78. 

39) Staatsausgaben für öffentlihen Unterriht, Kunft 
und Wiſſenſchaft. 

(Centrbl. pro 1882 Seite 278 Nr. 5.) 

Nachdem durch dad in der Gefeg-Sammlung für 1883 Nr. 9 
2. 39 Nr. 8921 verkündete Gejep vom 27. März d. 3. der 
Staatöhanshaltsetat für das Jahr vom 1. April 1883/84 feſtgeſtellt 
rerden iſt, werden die in demſelben nachgewieſenen Ausgaben für 
tjentlichen Unterrricht, Kunſt und Wiſſenſchaft nach dem Etat für 
u Riniſterium der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten nachſtehend an⸗ 
zzehen: 
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F Betcag | 

2 |3 Ausgabe. vie 

— — — — Matt 8 

A. Dauernde Ausgaben. 
109. Minifterium. 

(Die Ausgaben bleiben bier unerwähnt.) 

112. Evangeliſche u katholiſche Konfiftorien. 

114. (Die Beſoldungen ber ſchulkundigen Mitglieder ber 
Provinzial-Konfiftorieu in ber Provinz Haunover find 
in bem Etat des Dlinifteriums nicht getrennt von ben 
Beſoldungen ber anderen Mitglieder biefer Konfiflorien: 
aufgeführt und bleiben beshalb hier unerwähnt.) 

117. Brovinztal-Schulfollegien. 

Befoldungen: | 
1. | Dirigent des Provinzial-Schulfollegiums in Ber- 

lin, Direktor des Provinzial⸗Schulkollegiums 
in Hannover im Nebenamte, Provinztal- | 
Schulräthe, Verwaltungsräthe und Juſtizia⸗ 
1 1 ... 197 250 

2. Sekretäre, Bureau⸗Aſſiſtenten, Kanzliſten, Kanz⸗ 
leidienen . > 2 nn | 128 070. 

Summe Titel 1 und 2 | 353. 

3. Zu Wohnungsgeld⸗Zuſchüſſen für die Beam-! 
ten . 2... . 45 360. 

"Summe Titel 3 für fi 

Andere perjönliche Ausgaben. 

4. | Zur Remunerirung von Hilföarbeitern . . 2120. 
5. | Zu außerordentlihen Remunerationen und Unter» 

ftügungen für Subaltern-, Kanzlei» und Unter- 
beamte . . . . .. 4110. 

Summe Titel 4 und 5 | 25 310 

Sächliche Ausgaben. 

6. | Miethe für Gefhäftölofale und zu Bureaubedürf- 
niffen (Schreibs und Pacmaterialien, Drud- 
laden, Feuerung, Beleuchtung, Bibliothet, 
Utenfilien, Porto und fonftige Frachtgebuͤh⸗ 
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st, | Betrag _ 

+ Ausgabe * 
* | Mark. Bf. 

17) | Hr fir dienftliche Sendungen, Heften der 
39 305.— 

1, Zu. Diäten und Fuhrkoſten .. 73 000.— 
Summe Titel 6 und 112 305._— 

Summe Kapitel 117 508 295. — 

18, Prüfungd-Kommifftonen. 

1. Zur Remunerirung der Mitglieder der wiljen- 
| Tchaftl. Prüfungd-Kommilftonen, einſchließlich 

14 406 Marl aud den eigenen Einnahmen an 
Prüfungsgebühren . 99 206. — 

2.|3ur Beftreitung ber Auögaben der Kommiſſio⸗ 
3 für die ea are Erg in der 

| eologen und der theologiſchen Prüfungd- 
| Kommilfionen zu Halle und Kiel . . 11 760.— 

3. Zur Remunerirung der Mitglieder und Beamten 
| der Kommiffionen für die Prüfung der Lehrer 
' an Mittelſchulen und der Rektoren, der Leh⸗ 

' + rerinnen und der Schulvorſteherinnen, der Leh⸗ 
I rer und Vorſteher an Taubſtummenanſtal⸗ 

ten, der Zeichenlehrerinnen für mehrklaffige 
| Bolts- und für Mittelfhulen und der Zurn- 
' lehrer und Turnlehrerinnen, ſowie zu ach— 

lichen Ausgaben... 14 322.— 
Summe Kapiiel 118 81 288.— 

m. Univerſitäten. 

1. Zuſchuß für r bie Univerſität zu Königsberg. 758 999.— 
2. ⸗ ⸗ -Berlin....1347 625. - 
3. = . = ⸗ ⸗Greifswald.. 140 564.— 
4. ⸗ .. ⸗ = Breslau . . 698 194.— 
5. ⸗ ⸗⸗ ⸗ : Halle ... 512 993.— 
6. ⸗ = ⸗ .- Sil. . . . 507 071.— 
T, . .. ⸗ ⸗BGoöttingen .. 296 049. — 
8. ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ Marburg . 477 851.— 

9, 2 ⸗ ⸗ ⸗ s Bonn. oo. 169 837. — 



Audgabe. 

ademie zu Münſte 
11. e = dad Lyceum zu Braundberg . 

Summe Zitel 1 bis 11 

(119.)110. |3ufhuß für die theologiſche und philoſophiſch 
UL. 

60.00, 

an ſämmtlichen Univerfitäten, an der Akademie 
I Münfter und an dem Lyceum zu Braund- 

ter Dozenten . > 2 2 2 2 ren RM. 
14. |3u Stipendien für Privatdozenten und andere 

jüngere, für die Univerfitätölaufbahn voraus⸗ 
fichtlich geeignete Gelehrte, bid zum Betrage 
von böcftens 1500 Mart jährlich und auf läng- 
ſtens vier Jahre für den einzelnen Empfänger 

15. | Dispofitiondfonds zur Berufung von Nachfolgern 
für unerwartet außer Thätigkeit tretende Unt- 
verſitätslehrer.. 0 en 

16. |3u Stipendien und Unterftüßungen für wür- 
dige und bedürftige Studirende . . . . 

Summe Kapitel 119 

12 00. 

69 366. 

6 129 936. 

120. Höhere Lebranftalten. 

1. | Zahlungen vermöge rechtlicher Verpflichtung an 
nadhbenannte Anftalten und Fonds. 

Regierungsbezirk Königeberg: Gymnafium 
zu Braundberg. 

Repierungebegiet Gumbinnen: Friedrichs⸗ 
ymnafium zu Gumbinnen. 

Refidenzftadt Berlin: Berlinifches Gymnaſium 
um grauen Klofter, Friedrich-Werderiches 
ymnaftum, Koͤllniſches Gymnaflum, Joa⸗ 

chimsthalſches Gymnaftu m. 
Regierungsbezirk Potsdam: Ritterakademie 

zu Brandenburg. 
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HM Ausgabe. für 1, Bi 

a 
Marl. BE. 

Guben, Sorau, Kottbuß, Landsberg a. d. W., 
Küſtrin, Real»Progymnafium zu Lübben. 

Regierungsbezirt Stralfund: Pädagogium zu 
Putbus. 

Regierungsbezirk Bromberg: Gymnaſium zu 
Bromberg. 

Regierungsbezirk Breslau: Katholiſcher Haupt⸗ 
ſchulfonds in Schleſien. 

| Re ierungsbezirk Liegnig: Gymnaſium zu 
| oͤrlitz. 

| 

1%.) Regierungsbezirk Frankfurt: Gymnaſien zu 

Regierungdbezirt Magdeburg: Domgymnas 
fen zu Magdeburg und Halberftadt, Gym⸗ 
nafium zu Quedlinburg. 

Regierungsbezirt Merjeburg: Domgymna= 
—* zu Merſeburg, Gymnaſien zu Witten⸗ 
berg, Torgau, Domgymnaſium zu Naum⸗ 

burg, Stiftsgymnaſium zu Zeitz, Landes⸗ 
| ſchule zu Porta, Klofterfchule zu Roßleben. 

Regierungdbezirt Erfurt: Gymnaſium zu 
| hleulingen. 

Regierungdbezirt Schleswig: Gymnafien zu 
Rendsburg, Haderöleben, Hujum. 

Landdrufteibezirfe Hannover » Hildeöheim: 
| Gymnaſium Joſephinum nebit Real-Pro- 

gymnafium zu Hildesheim. 
Landdrofteibezirfe Lüneburg-Stade: Gymna⸗ 

fium zu Cell. 
ganbdrofteibezirke Dinabrüd-Aurih: Gym: 

nafium Sarolinum zu Osnabrück, Ulrichs⸗ 
Gymnafium zu Norden, Gymnaſium nebit 
Realgymnafium zu !eer. 

Regierungdbezirt Münfter: Gymnafium zu 
Burgfteinfurt. 

| Regierungsbezirt Minden: Gymnaften zu 
Bielefeld, Herford, Studienfonds zu Pas 
derborn. 

Regierungsbezirk Arnsberg: Gymnafium zu 
| Hamm. 
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Ausgabe. 
Kapitel. Titel. 

(120.) I Kaffel: Gymnafien zu Kaſſel, 
anau, Hersfeld. 

Re u ngebegiel Koblenz: Gymnafium zu 

— irk Düffeldorf: Gymnaſien zu 
—8 Duisburg, Mörs, Bergiſcher Schul⸗ 
fon 

Renterungöbegirt Köln: Gymnafium zu Mün⸗ 
ftereifel. 

Regierungabezir Trier: Progymnaſium zu 
Wendel. 

2. Zuſchüſſe für die vom Staate zu unterhaltenden 
Anftalten und Fonds. 

Regierungsbezirk Königsberg: Friedrichs-⸗Kol⸗ 
eguum u. Wilhelms⸗Gymnaſium zu Könige» 
berg, Gymnaſien zu Raſtenburg, Braunsberg, 
Hohenſtein, Roͤſſel, Bartenſtein, Wehlau. 

I Gumbinnen: Friedrich. 
ymnafium zu Gumbinnen, Gymnafium 

zu Lyck, Gymnaſium nebft Realgyumnafium 
Em Infterburg, Gymnaſium zu Zilfit, Real» 
gymnaſium zu Tilſit. 

Regierungsbezirk Danzig: Gymnaſfien zu Dan⸗ 
zig, Sins, Neuſtadt, Marienburg, Pr. 
Stargardt. 

Regierungebezirt Martenwerder: Gymnaften 
u Marienwerder, Kulm, Konitz, Deutſch⸗ 
one, Straßburg, Graudenz, Gymnafium 

nebit Realgymnafium zu Thorn. 
Refidenzftadt Berlin: Friedrich ⸗Wilhelms⸗ 

Gymnaſium nebſt Realgymnaſium und Eli⸗ 
ſabethſchule, Franzöſiſches Gymnaſium, Wil⸗ 
helms⸗Gymnafium, Luiſen⸗G mnafium. 

Regierungsbezirk Potödam: Raiterin Auguita- 
ymnaſium zu Charlottenburg. 

Regierungsbezirk dranfurt iedrichs⸗Gom⸗ 
naſium zu Frankfurt a. 

— Stettin: ig Wilhelms⸗ 

221 15] 
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5 u “ ei J Ausgabe. N sarah, 
EN Marl, Bf. 

1.) Gymnafium zu Stettin, Gymnafium zu 
Stargard. 

| Regierungsbezirk Köslin: Gymnaſien zu KRöß- 
| lin, Neuſtettin, Gymnaſium nebft Real⸗ 

| gymnafium zu SKolberg. 
Regierungdbezirt Stralfund: Pädagogium zu 

| Putbus. 

Regierungebegiet Poſen: Friedrich⸗Wilhelms⸗ 
ymnaſium und Marien⸗Gymnaſium zu 

Poſen, Gymnaſien zu Lifſa, Oſtrowo, Kro⸗ 
toſchin, Meſeritz, Schrimm, Rogaſen, Real⸗ 
gymnaſien zu Frauſtadt und Rawitſch. 

Regierungsbezirk Bromberg: Gymnaſien zu 
romberg, Inowrazlaw, Gneſen, Schneide⸗ 

mũhl, Wongrowitz, Nakel, Progymnafium 
zu Tremeſſen. 

Regierungsbezirk Breslau: Matthias-Gymna⸗ 
—* zu Breslau, Gymnaſien zu Brieg, Glatz, 
Wilhelmsſchule (Realopminat tum) zu Rei- 
chenbach. 

Regierungsbezirk Liegnitz: Evangeliſches Gym⸗ 
| M naſium zu Groß⸗Glogau, Katholiſches Gym⸗ 

nafium zu Groß: Glogau, Gymnafien zu 
| Hirſchberg, Sagan. 

Regierungebegirt Oppeln: Gymnaſien zu Op⸗ 
yeln, Ratibor, Leobſchütz, Neiße, Gleiwip, 

| Sroß-Streblig, Pleß. 
| Regierungdbezirt Magdeburg: ne Gomnahen 

zu Magdeburg und Halberftadt, Gymnaſien 
zu Salzwedel, Quedlinburg. 

Sregierungöbe ir! Merjeburg: Gymnafium zu 
isleben, —— — zu Zeitz 

Regierungsbezirk Erfurt: Gymnaſien zu Er⸗ 
furt, Heiligenſtadt, Schleuſingen. 

Regierungsbezirk Schleowig: Gymnaſium zu 
ltona, Gymnaſium nebſt Realgymnaſium 

zu Rendsburg, Gymnaſien zu Glückftadt, 
Meldorf, Ploͤn, Kiel, Gymnaſium nebft 
Realgymnafium zu Flensburg, Gymnafien 
nebft Real⸗Progymnafien zu Schledwig, 
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(120.) 

Titel. 

192 

Außdgabe. 

Haberöleben, Hufum, Real-Progymnafium 
zu Sonderburg. 

Landdrofteibezirke Hannover- Hildesheim: Kai⸗ 
fer Wilhelms⸗Gymnaſium zu Hannover, 
Gymnaſium Andreanum nebt Realgymna⸗ 
ſium zu Hildesheim, Gymnaſium zu Klaus⸗ 
thal, Real⸗Progymnaſien zu Nienburg und 
Duderftadt, Gymnafium nebft Realgymna⸗ 
ſium zu Göttingen. 

Eanddrofteibe irke Lüneburg. Stade: Gymna⸗ 
fium zu Celle, Gymnaſium nebft Real- 
Progymnafium zu Stade, Dom-Gymnaflum 
zu Verden. | 

Landdrofteibezirfe Osnabrück⸗Aurich: Gymna⸗ 
ſium zu Aurich, Wilhelms⸗Gymnaſium nebft 
Real» Progymnafium zu Emden, Gymna⸗ 
fium Georgianum zu Lingen, Gymnafium 
zu Meppen, Gymnaſium Karolinum zu O8: 
nabrüd, Gymnaſium nebft Realgumnafium 
zu Leer, Ulrichs-Gymnaſium zu Norden, 
Gymnaſium zu Wilbelmöhafen. 

Kegierungsbezirt Münfter: Gymnaſium zu 
ünfter, Gymnaſium nebft Realgymnafium 

zu Burgfteinfurt, Gymnafien zu Koesfeld, 
Warendorf. 

Regierungsbezirt Minden: Gymnafium Theo: 
dorianum zu Paderborn. 

Regierungsbezirk Arnöberg: Gymnaſium zu 
Arnöberg, Gymnaſium nebft Real-Progym- 
naftum zu Hamm. 

Regierungsbezirk Kaffel: Gymnaſien zu Kaflel, 
arburg, Zulda, Hanau, Rinteln, Gym⸗ 

nahm nebft Real-Progymnafium zu Herd» 
e 

Regierungsbezirf Wiesbaden: Gelehried Gym⸗ 
nafium und Realgymnafium zu Wiedbaden, 
Gpmnaften zu Hadamar, Wetlburg, Dillen- 
burg, Real⸗Progymnaſium zu Biedenkopf. 

Regierungsbezirk Koblenz: Gymnaften zu 
oblenz, Wetzlar, Kreuznach. 
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Regierungsbezirk Düffeldorf: Gymnafien zu 
Düfleldorf, Kleve, Emmerich, Neuß. 

Regierungdbezirt Köln: Friedrih-Wilhelmd- 
Gymnaſium nebft Realgyumnafium ju Köln, 
Gymnaſien zu Bonn, Münftereifel. 

Regierungsbezirk Trier: Gymnaſien zu Zrier, 
aarbrüden, Progymnafium zu St. Wendel. 

Regierungdbezirt Sigmaringen: Gymnafium 
zu Hedingen nn 

ufchüffe für die vom Staate und von Ande- 
ren gemeinjchaftlic zu unterhaltenden An- 
ftalten. 

Regierungsbezirk Frankfurt: Gymnaſium zu 
üftrin. 

Regierungebegirt Breslau: Gymnafium zu 
Deld 

Regierungsbezirk Merjeburg: Dom-Gymnas 
fium zu Merjeburg. 

Negierungdbezirt Minden: Gymnafium nebft! 
Renlgymnaftum zu Bielefeld. 

Regierungebegiet Düffeldorf: Gymnaſium zu 
ſſen. 

Regierungäbezirt Aachen: Gymnaſium zu 
Adhen > 2 0 ren 

4. Zufhüffe für die von Anderen zu unterhal- 

— — — 

— — — — 

tenden, aber vom Staate zu unterſtützenden 
Anftalten. 

Regierungsbezirk Königsberg: Realgymna⸗ 
Hum auf der Burg gi Königäberg, Gym⸗ 
nafium zu Memel, Real-Progymnafium zu 
Pillau und Realgyumnafium zu Ofterode. 

Regierungsbezirk Danzig: Realgymnafium zu 
Elbing, Real- Progymnafium zu Dirſchau. 

Regierungdbezirt Marienwerder: Progymna- 
—* zu Neumark, Löbau i. W. Pr., Real⸗ 
Progymnaſium zu Kulm. 

Regierungsbezirk Potsdam: Viktoria-Gymna⸗ 

3 107 217.60 

65 406.58 
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um zu Potsdam, Gymnaftum zu Bran- 
denburg, Gymnafium nebft Realgymnafium 
ir Auenglan, Gymnaſien zu Neu-Ruppin, 

ittftod, Freienwalde, Realgymnafien zu 
Perleberg, Brandenburg, Potödam, Real⸗ 
Progymnafien zu Wriezen, Luckenwalde. 

Regierungsbezirk Frankfurt: Gymnaſium nebft 
Real-Progymnafium zu Guben, Gymnafien 
zu Luckau, Sorau, Königäberg N. M., 
Gymnaſium nebit Real-Progymnafium zu 
Kottbus, Gymnaſium nebit Realgymnafium 
I Landöberg a. d. W., Pädagogium und 

aifenhaus zu Züllihau, Real-Progymnas 
fium zu Lübben. 

Regierungsbezirk Stettin: Gymnafien zu 
Anklam, Pyrig, Treptow a. d. R, Demmin, 
Greifenberg, Real-Progymnaf. zu Wollin. 

Regierungöbezirt Köslin: Gymnafium zu 
Dramburg, Real-Progymnafium zu Lauen- 
burg, Progymnafium zu Schlame. 

Regierungdbezirt Stralfund: Real-Progym⸗ 
nafium zu Wolgaft. 

Regierungsbezirk Pojen: Progymnafium zu 
empen. 

Regierungsbezirk Bromberg: Realgymnafium 
zu Bromberg. 

Regierungsbezirk Bredlau: Friedrichs-Gym⸗ 
nafium zu Breslau, Gymnaſien zu Wal- 
denburg, Schweidnip. 

Regierungsbezirk Liegnig: Gymnaftum zu 
Sauer, Nenlgymnafium zu Landeshut. 

Regierungsbezirk Oppeln: Gymnaſien zu 
Beutben 1.D. S., Kreuzburg, Kattowitz, 
Realgymnaſien zu Tarnowis, Neiße. 

Negierungsbezirt Magdeburg: Gymnafien zu 
Stendal, Seehaufen, Burg, Realgymnaflum 
zu Halberftadt. 

Negierungsbezirt Merjeburg: Gymnafien zu 
Wittenberg, Torgau, Sangerhaufen, La⸗ 
teiniſche Hauptſchule der Francke'ſchen Stif- 

Marl. \ 
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tungen zu Halle a. d. S., Realgymnaftium 
der Francke'ſchen Stiftungen zu Halle a. d. S. 

Regierungöbezirk Erfurt: Realgymnafium zu 
Erfurt, Gymnaſium nebft Realgymnafium 
zu Mühlhauſen. 

Regierungdbezirt Schleswig: Real-Progym- 
nafium zu Segeberg, Realfchule zu Neus 
münfter. 

Landdrofteibezirle Hannover» Hildesheim: 
Symnafium nebit Real-Progymnafium zu 
Hameln, Realgymnafium zu Ofterode, Real- 
Progymnaſien zu Einbed, Münden, Nort⸗ 
heim. 

Landpdrofteibezirke Lüneburg-Stade: Gymna⸗ 
fium Johanneum nebft Realgymnafium zu 
Lüneburg, Realgymnafium zu Harburg, 
Real-Progymnafien zu Dtterndorf, Uelzen, 
Progymnafium zu Geeftemünde. 

Landdrofteibezirte Osnabrück⸗-Aurich: Rathe- 
Gymnafium } Osnabrück, Realgymnaſium 
zu Osnabrück, Real⸗Progymnaſium zu Pas 
penburg. 
egierungöbegirt Münfter: Gymnafien zu 

edlinghaufen, Rheine, Real⸗Progymna⸗ 
fium zu Bodolt. 

Regierungsbezirk Minden: Gymnaſium nebft 
Realgymnafium zu Minden, Gymnaſien zu 
Herford, Hörter, Warburg, Progymnaſium 
zu Nietberg. 

Re ierungäbegiet Arndberg: Gymnafien zu 
oeft, Brilon, Attendorn, Bohum, Real: 

gymnaſien zu Hagen, Lippftadt, Siegen, 
Iſerlohn, Real-Progymnafium zu Schwelm. 

Regierungäbezirt Kaflel: Realgymnafium zu 
aſſel, Realſchule zu Eſchwege, Real⸗Pro⸗ 
ymnaſien zu Marburg, Fulda, Schmal⸗ 

kalden, Hofgeismar, Realſchulen zu Roten⸗ 
burg, Karlshafen. 

Regierungsbezirk Wiedbaden: Kaiſer Wil⸗ 
—— zu Montabaur, Real⸗ 

R 
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ihule zu Homburg, Real-Progymnaften zu 
Biebrich-⸗Mosbach, Limburg, Geiſenheim, 
Ems, Diez, Oberlahnſtein. 

Regierungsbezirk Koblenz: Gymnafſium zu 
euwied, Progymnaſien zu Linz, Trar⸗ 

bach, Andernach. 
Regierungsbezirk Düſſeldorf: Gymnafium zu 

Elberfeld, Gymnaſium nebſt Real⸗Progym⸗ 
naſium zu Weſel, Gymnaſien zu Duidbur 
Mörd, Kempen, München⸗Gladbach, Re 
gymnafium zu Ruhrort. 

Regierungsbezirk Köln: Marzellen-Gymna- 
—* Ayoltel- Öymnafium, Kater Wils 
helms⸗Gymnaſium zu Köln. 

Regierungsbezirk Trier: Realgymnafium zu 
tier, Progymnafium zu Prüm, NReals 

Progymnaſium zu Saarlouis. 
Regierungsbezirk Aachen: Gymnafium zu Düs 

ren, — zu Jülich, Malmedy, 
Real⸗Progymnaſium zu Eupen. 
human Sigmaringen: Real-Pros 

gymnaſium zu Hechingen 

5. Zur Erfüllung des Normal⸗Etats vom 20. April 
3872 (Staatd- Anzeiger für 1872 Nr. 156) 
bei den Gymnaſien und Realgymnafien, zu Be⸗ 
joldungsverbefferungen für die technijchen, 
Hilfd- und Clementar- Lehrer an diefen Ans 
ftalten und für die Dirigenten und Xehrer an 
allen übrigen höheren Unterridhtdanftalten 
ſämmtlicher Landestheile, ſowie zu Be hilfen 
zu Wohnungsgeld⸗Zuſchüſſen an die Dirigenten 
und Lehrer der nicht ausſchließlich vom Staate 
unterhaltenen hoͤheren Unterrichtsanſtalten. 

6. Dispoſitionsfonds zu ſonſtigen Ausgaben für 
das höhere Unterrichtsweſen 

6a.| Zur Deckung von Einnabme-Audfällen "bet den 
unter Tit. 2 und 3 aufgeführten Unterrichts⸗ 
anftalten - > 2 2 2 2 ee 2. 

961 10 
Summe Titel 1 bis 4 7 354 88 
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| Ranitet. Titel. 

10.) 6b.| Diepofitionefonde zur Dedung der durch die 
Einführung der repidirten Lehrpläne an bo» 

M beren Unterrihtöanftalten entftehenden Mehr⸗ 
Ä bedürfnille >» > 20 2 0 en 
7. Zu unvorbergejebenen und zu aubßerordentlidhen 

baulichen Bedürfniffen der ftaatlien Gym⸗ 
| nafien, Realgymnafien und fonftigen höheren! 
|_ Unterridhtöanftalten a 

8. Zu Stipendien und Unterftügungen für wür: 
dige und bedürftige Schüler von Gymna- 

fen und Realgumnafien -. . . 2... 
9. Zu Zufchüflen zur Unterhaltung höherer ma. 

henihulen . 20 0 er ra 
10. Zu Unterftügungen für Lehrer an höheren Uns 

| terrichtöanftalten . . . . 
Summe Kapitel 120 

21. ; Slementar-Unterrihtöwefen. 

Schullehrer⸗ und Lehrerinnen⸗Seminare. 

Regierungsbezirk Königsberg: Schullehrer-Se- 
minare zu Braunsberg, Waldau, Pr. Eylau, 
Friedrichshoff, Oſterode. 

Regierungsbezirk Gumbinnen: Schullehrer⸗Se⸗ 
minare zu Angerburg, Karalene, Ragnit. 

Regierungsbezirk Danzig: Schullehrer-Semi⸗ 
nare zu Marienburg, Berent. | 

Regierungsbezirk Marienwerder: Scdullehrer- 
Seminare zu Öraudenz, Pr. Friedland, Löbau, 

Tuchel. 
Refidenzſtadt Berlin: Seminar für Stadtſchulen 

und mit der Auguftajchule verbundened Leh⸗ 
rerinnensSeminar. 

Regierungsbezirk Potsdam: Schullehrer-Semi- 
nare zu Köpenid, Drantenburg, Kyrig, Neus 
Ruppin. 

Regierungsbezirk Frankfurt: Schullehrer : Se: 
minare zu Jeugele, Alt⸗Doͤbern, Droffen, 
Königsberg N.M. 

1), 

Betra 
für 1. Khril 

1883/84. 
Marl. Bf. 

28 250. — 

4 681 211.46 
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(1 2) Regierungsbezirt Stettin: Schullehrer» Semi« 
nare zu Poölig, Kammin, Pyritz. 

Regierungsbezirk Köslin: Säullehter. Seminare 
zu Köslin, Bütow, Dramburg. 

Regierungsbezirk Stralfund: Schullehrer -Se- 
minar zu $ranzburg. 

Regierungdbezirt Poſen: Schullehrer-Seminare 
u Rawitſch, Paradies, Koſchmin, Louiſen⸗ 
28* nebſt Lehrerinnen-Seminar zu Poſen. 

Regierungsbezirk Dromberg: Scullehrer ⸗Se⸗ 
minare zu Bromberg, Exin. 

Regierungsbezirk Breslau: Schullehrer-Semi⸗ 
nare zu Breslau, Münſterberg, Steinau, Ha⸗ 
belſchwerdt, Oels. 

Regierungsbezirk Liegnitz: Schullehrer » Semi» 
nare zu Bunzlau, Liebenthal, Reichenbach, 
Sagan, Nebenfurfus zu Liegnig. 

Regierungdbezirf Oppeln : Schullehrer-Seminare 
zu Ober -Glogau, Petöfretiham, SKreuzburg, 
trade Nofenberg, Ziegenhald, Oppeln, 
ülz. 

Regierungdbezirt Magdeburg: Schullehrer-Se- 
minare zu Barby, balberttadt, Dfterburg. 

Regierungsbezirk Merfeburg: Schullehrer-Se- 
minare zu Weißenfels, Eidleben, Elſterwerda, 
Delipfh, Lehrerinnen-Seminar zu Droykig. 

Regierungsbezirt Erfurt: Schullehrer- Semi- 
nare zu Erfurt, Heiligenftadt. 

Regierungdbezirt Schleswig: Schullehrer-Semis 
nare zu Segeberg, Zondern, Eckernförde, Ueter« 
jen, Xehrerinnen-Seminar zu Auguftenburg. 

Landdrofteibezirfe Hannover und Hildesheim: 
Schullehrer-Seminare zu Hannover, Hildes- 
beim, Alfeld, Wunſtorf. 

Landdrofteibezirfe Lüneburg und Stade: Schul. 
lehrer-Seminare zu Lüneburg, Stade, Ver- 
den, Bederkeſa. 

Landdrofteibezirke O8nabrüd und Aurich: Schuls 
lehrer: Seminare F Osnabrück, Aurich. 

Regierungsbezirk Münſter: Schullehrer-Semi- 
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| nar zu Warendorf, Lehrerinnen-Seminar zu 
Münfter. 

Regierungöbezirt Minden: Scullehrer-Semi- 
nare zu Petershagen, Büren, Lehrerinnen: 
Seminar zu Paderborn. 

Regierungsbezirk Arnsberg: Schullehrer-Semi- 
nare zu Soeſt, Hilchenbach, Rüthen. 

Regierungsbezirk Kaſſel: Schullehrer⸗Seminare 
zu Homberg, Schlüchtern, Fulda. 

Regierungsbezirk Wiesbaden: Schullehrer⸗Se⸗ 
minare zu Montabaur, Ufingen, Dillenburg. 

Regierungdbezirt Koblenz: Schullehrer : Semi- 
nare zu Boppard, Neuwied, Münftermaifeld. 

Regierungöbezirt Düffeldorf: Schullehrer: Se: 
minare zu Mörd, Kempen, Mettmann, Elten, 
Rheydt, Ddenkirchen, Lehrerinnen» Seminar zu 
Xanten. 

Regierungsbezirk Köln: Schullehrer-Seminare 
zu Brühl, Siegburg. 

Regierungdbezirt Trier: Schullehrer-Seminare 
zu Ottweiler, Wittlich, Kehrerinnen-Seminar 
zu Saarburg. 

Regierungöbezirt Aachen: Schullehrer » Semt- 
nare zu Linnich, Kornelymünfter. 

i 

1. Beſoldungen der Direktoren, Lehrer und Leh— 
| rerinnen, Beamten und Unterbeamten . . 

2. Zu Wohnungsgeld⸗Zuſchüſſen für die Direktoren, 
Lehrer und Beamten. - - > 2 2 02. 

3.|Zur Remunerirung von Hilfslehrern, Kaffen- 
Rendanten, Anftaltsärsten, Schuldienern und 
lonftigem Hilföperfonale, ſowie zu Remunera- 
tionen für den Unterricht in weiblichen Hand» 
arbeiten - 2 2 2 er re. 

4. |Zur Beftreitung der Koften der Delonomie, zu 
Medilamenten und zu Unterftügungen in den 
mit Snternatdeinrihtung verbundenen Semi» 
11:11] 

5. Zu Unterftügungen, zu Medikamenten und zur 

Betrag 
für 1. April 

1883/84. 
Marl. BE. 

2029 139.24 

111 264.— 

121 839.44 

1 040 087.42 

14* 



33 Ausgabe. er 

*8 Bart. 

(121.) Krankenpflege für die im Crternate befinds | 
lichen Seminariften . » > 2 2.2... 47500 

6.|Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten . | 17484 
7. Zu Unterrihtömitten . 2 2 220. g8 66 

-| 8.|3ur Unterhaltung und Grgänsung der Utene, 
filien, zur Heizung und eleucplung, Miethe 
für Anftaltölofale und zu fonftigen ſächlichen 
Ausgaben, einſchließlich eines Zuſchuſſez von! 
6000 Mark für eine Bildungsanftalt für] 
jũdiſche Elementarlehrer im Regierungsbezirke 
Münfter en. HT 

Summe Titel 1 bid 8 | 449857 

Präparanden-Anftalten. 

Regierumgebeziet Gumbinnen: in Pillfallen, 
Ööpen. 

Regierungsbezirf Danzig: in Pr. Stargardt. 
Regierungsbezirk Marienwerber: in Rheden. 
Regierungsbezirk Stettin: in Plathe, Maffow. 
Regierungäbezirt Köslin: in Rummeldburg. 
Regierungsbezirk Stralfund: in Grimmen. 
Regierungsbezirk Pofen: in Meferig, Liſſa, Ro) 

gafen. 
Regierungsbezirk Bromberg: in Czarnikau. 
Regierungsbegirt Bredlan: in Landed, Schweid- 

n Bd. 
Regierungsbezirk Liegnig: in Schmiebeberg. 
Regierungöbezirt Oppeln: in Rofenberg, Ziegen 

hats, Oppeln, Zülz. 
Regterungöbezirt Magdeburg: in Quedlinburg. 
Regierungsbezirk Erfurt: in Seitigenftat, 
Regierungäbezirt Schleswig: in Barmftedt, 

pentade. 
Landd roſteibezirk Hannover: in Diepholz. 
Landdroſteibezirke O8nabrüd und Aura: in 

Aurich, Melle, 
Regterungsbegirt Arnöberg: in Laasphe. 
Regierungbezirk Kaffel: in Friplar. 
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in) Regierungsbezirk Wiesbaden: in Herborn. 
Regierungsbezirk Koblenz: in Simmern. 

9. Beſoldungen der Anſtaltsvorſteher und Lehrer 
id. | 3u ohnungögelb-Zujhäfien für die Borfteber 

und Lehrer. . 
lı. ' Zur Remunerirung von "Hilfslehrern, Anftalte- 

ärzten, Hauddienern und zu ſonſtigen perfön- 
| fihen Ausgaben . . 

12. Zur Beftreitung der Koften der Dekonomie, zu 
Medikamenten und zu Unterftügungen für die 
 Präparanden . . 

13. Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten . 
4.;3u Unterrichtömitteln, zur Unterhaltung und Er» 

gänzung der Utenfilien, zur Heizung und Be— 
leuchtung, Miethe für Anftaltölofale und zu 
ſonſtigen ſächlichen Ausgaben .. 

Summe Titel 9 bis 14 

15. Dispofitionsfonde zur Förderung ded Seminar: 
| Präparandenweſens 

| Summe Ti Titel 15 für fi. 

16. Zu Unterftügungen für Seminar» und Präpa- 
randenlehrer 

Summe Titel 16 für ſich 

Turnlehrer-Bildungsweſen. 

Turnlehrer-Bildungsanſtalt zu Berlin. 

li. Beſoldungen für den Unterrichtsdirigenten, den 
Lehrer und den Kaftellan . 

18. Zu Wohnun enZuſchüſſen für den Dirigenten 
und den tehrerr . 

19. Zur Remunertrung von Hilfelehrern und Hilfs- 
en und zu fonftigen perſoͤnlichen Aus. 

20. Zur Unterhaltung des Gebäudes . 
21. Zu Unterrichtönitteln, zur Unterhaltung und Er⸗ 

gänzung der Utenfilien, zur Heizung und Be⸗ 

Betrag 
fir 1. April 

1883/84. 
Mark. Bf. 

111 700.— 

6612.— 

24 336.— 

197 106.— 
2 766.— 

60 105.— 

402 625.— 

193 516.— 

30 000.— 

10 680.— 

1440.— 

8 870.— 
1070. — 
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ala 

(121.) leuchkung, Iomie zu ſonſtigen achlichen Aus⸗ 

gab 
Summe Titel 17 bis 91 BETT 

22. | Diöpofittondfonde zu Unterftügungen für an 
ehende Zurnlehrer und zu ſächlichen Ausgaben 
fir dad Turnweſen . . 

Summe Titel 29 für fi. 
Summe Titel 17 bis 22 

Elementarſchulen. 

23. | Zu Schulaufſichtskoſten, und zwar zu Beſoldungen 
für Kreis⸗Schulinſpektoren 

238 Zu Schulaufſichtskoſten, und zwar zu Verguͤ— 
tungen für Reiſe- und ſonſtige Dienſtunkoſten 
für Se Kreid:Schulinfpeltoren . 

24. | Zu Wohnungdgeld-Zufchüflen fürdie Kreis— Schule 
inipeltoren . . 

25. | Zu Schulauffichtätoften, und zwar zu widerruf⸗ 
lichen Remunerationen für die Verwaltung 
von Schulinipeftionen . . . 

27.|Befoldungen und Zufhüffe für Lehrer, Lehre⸗ 
rinnen und Schulen, insbeſondere auch zur 
Gewährung zeitweiliger Gehaltözulagen Fi 
ältere Lehrer, jowie zu Unterftügungen . 

28.| Behufd Errichtung neuer Schulitellen . 
288| Zur Unterftügung unvermögender Gemeinden 

und Schulverbände bei Elementarſchulbauten 
29. | Zu Ruhegehaltszuſchüſſen und zu Unterftügungen 

für emeritirte, ſowie zu Anteritügungen für für 
ausgeſchiedene Glementarlehrer und ehrerinnen 7001 

Summe Titel 23 bis 29 | 15041: 

2 Digraſitiongfonde für für da Elementar· Unterrichts. 
wein . . 

Summe Titel 30 für fi. 
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| 
121.) Zaubfiumimen- und Blindenweilen. 

831. Bedürfniszuſchüſſe für die Taubftummen-Anftalt 
in Berlin und die Blinden-Anftalt in Steglig 60 850. — 

3laſ Zur Förderung des Unterrichted Taubftummer 
und Blinderr . . . . 

Summe Titel 31 und 31a 80 850.— 

Baifenhäufer und andere Wohlthätig- 
teit8- A nftalten. 

32. Bedũrfnigzuſchũſſe für nachbenannte Anital- 
en: 

Refidenzftadt Berlin: Luiſenſtiftung, Luiſenſtift, 
Lindow⸗ u. Drange-Wailenhaus, Kornmeffer’- 
ſches Waiſenhaus, Schindler'ſches Waiſenhaus. 

Regierungsbezirk Potsdam: Civil-Waiſenanſtalt 
zu Potsdam, von Türk'ſche Waiſenanſtalt zu 
Kl. Glienicke. 

Regierungsbezirk Frankfurt: Waiſenhaus zu 
Neuzelle. 
Regierungsbezirk Poſen: Krankenanſtalt der 

rauen barmherzigen Schweſtern zu Poſen, 
aiſenhaus zu Paradies. 

Regierungsbezirk Liegnitz: Waiſenhaus zu Bunz⸗ 
lau, Gemeinde Laſſendorf im Kreiſe Freiftadt 
in Schlefien aus dem Legate des verftorbenen 
Befiperd der Herrihaft Sorau, Biſchofs 
Balthafar von Promnitz. 

Regierungsbezirt Magdeburg: Berg’ihe Diöze 
jan-Schullehrer-Witmen- und Waiſenkaſſe. 

Regierungdbezirt Merfeburg: Francke'ſche Stif- 
tungen zu Halle, Profurator-Amt und Wat» 
ſenhaus Zeitz. 

Regierungsbezirk Kaſſel: Kleinkinder-Bewahr⸗ 
anftalt zu Kaſſleee.. 2 00. 94 201.26 

Summe Titel 32 für fid. 

33. Zuſchüſſe für Fortbildungsihulen . . . . 182 000.— 
Summe Titel 33 für fid. 

Summe Kapitel 121 | 20 795 692.64 
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Ausgabe. 

122. Kunft- und Wiſſenſchaft. 

Kunft-Muieen in Berlin, 

1. |Befoldungen für den Generaldireftor, die Ab» 
theilungsdirektoren, Direftorialaffiftenten, Bes 
amten und Unterbeamten . . 

2. au Wohnungsgeld— Zuſchüſſen für die Beam- 

3. Andere perfönliche Ausgaben. Zur Remune- 
rirung von Mffiftenten, Rechnungsführern, 
Bureauarbeitern, Auffebern, Boten und fon 
ſtigem Hitfsperionale, jowie zu außerordent- 
Ken Remunerationen und Unterftügungen an 
Beamte . 

4. Zur Vermehrung und Unterhaltung der Samm- 
lungen . . 

.| Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten . 

.Zu fonftigen ſächlichen Ausgaben 
Summe Titel 1 big 6 

or >| 

National-Galerie zu Berlin. 

| 7.1 Befoldungen für den Direftor, den Diref: 
tortalaffiltenten, den Beamten und die Unter- 
beamten . . 

8. au ‚Bobnungegeld- Zuſchůfſen für die Beam⸗ 

9, Andere perfönliche Ausgaben. Zur Remune- 
| rirung von Afiftenten, Rechnungẽführern, 
| Bureauarbeitern, Auffebern, Boten und ſon⸗ 
| ftigem Hilföperfonale, ſowie zu außerordent- 

lichen Remunerationen und Unterftügungen an 
Deamte . . 

10. | Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten . 
11.|3u fonftigen fädlichen Ausgaben .. 

Summe Titel 7 bis 11 

195 09. 

37 3% 

6512 

325 
22 

1475 

733 
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— Betrag 

= Ausgabe. — 
x u: Marl. Pf. 

2.) Königlihe Bibliothek zu Berlin. 

12. Befoldungen für den Dber -Bibliothefar, die 
Bibliothefare und Kuftoden, Bureaubeamten 
die Dibliothekdiener und Haußdiener . . 85 965.— 

‚13, au „pohnungegeld - Zuſchüſſen für die Beam» 

| 
| 
1 
| 

. 11 940.— 
las Andere perfönliche Ausgaben. Zur Remune⸗ 

tirung von Aififtenten, Rechnungsführern, 
| Bureauarbeitern, Aufjehern, Boten und fons! 
| ſtigem Hilföperfonale, fowie zu außerordent⸗ 

lichen Remunerationen uno Unterftügungen an 
Beamte. . 21 200.— 

15. Zur Bermehrung und Unterhaltung der Samm- 
lungen . . 96 000.— 

Ida Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten . | 6 575.— 
16. Zu fonftigen ſächlichen Ausgaben . 29 854.— 

Summe Titel 12 big 16 251 534.— 

| 
| Geodätiſches Inſtitut zu Berlin. 

17. Befoldungen für den Präfidenten, die Sek— 
tionschefs, Aififtenten, den Bureauvorſteher 
| und die Bureaudiener . . 48 030. — 

18. u ,Wohnungegeld— Zuſchüſſen für die Beam- 

19, Andere perfönliche Ausgaben. Zur Remune⸗ 
rirung von Aſſiſtenten, Rechnungsführern, 
Bureauarbeitern, Auffebern, Boten und fon» 
ftigem Hilföperfonale, fowie zu außerordent> 
Iihen Remunerationen und Unterftügungen a an 
Deamte . . . 8 800.— 

W. Zu fonftigen fählichen Ausgaben en 43 7%. — 
Summe Titel 17 bi8 20 | 107 820.— 

Aſtrophyſikaliſches Obfjervatorium auf 
dem Zelegrapbenberge bei Potsdam. 

21.1 Befoldungen für den Direktor, die Obferva- 
toren, den Affiftenten und die Unterbeamten 33 900.— 
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Ausgabe. 
Kapitel. Titel. 

(122.)]21a su ,Wobnungégeld— Zuſchuſſen für die Beam⸗ 

22. Andere perfönliche Ausgaben. "Sur Remuneri- 
rung von Affiftenten, Redhnungsführern, Bu⸗ 
reauarbeitern, Aufſehern, Boten und ſonſti⸗ 
gem Hilfsperſonale, ſowie für Hilfeleiſtungen 6.0) 

23. Zu ſonſtigen ſächlichen Ausgaben . . 28 40 
Summe Titel 21 bis 93 68 781 

Sonftige Kunft- und wilfenihaftlige 
Anftalten und Zwed 

24.| Bejoldungen. Stonfervator der hannoverfchen 
Zanded » Alterthümer; —— des lit⸗ 
terariſchen, artiſtiſchen, muſikaliſchen, pho⸗ 
tographiſchen und gewerblichen Sachverſtän⸗ 
digen-Vereines; 2 Hiſtoriographen des pien 
Gifchen Staated und der Mart Brandenburg; 
Schloßkaſtellan und Schloßdiener zu Marien- | 
burg ; Auöfterbebefoldung für einen Gelehr- Ä 
lehrten; Kuftos und Diener des Raud-Mu- | 
ſeums in Berlin; Bibliothefar und Bibliothef- | 
Sefretäre der Landed-Bibliothet zu Wieöba- 
ben, Diener deöjelben Inſtitutes; Beamte des 
Mufeums in Kaflel: Direftoren, Konfervator 
der phyſikaliſchen und mathematiſchen Inftrue 
mente, Inſpektor, Kaftellan, Portier, Auf- 
jeher, Saleriediener; Aufieher der Gemälde: 
Sammlung in Wieöbaden ; Konfervator und 
Diener ded Bereined für naffauifche Alter: 
thumskunde und Geſchichtsforſchung; Präpa⸗ 
rator des naturbiftoriichen Muſeums zu Wied- 
bad 

25. Su Behnungtgei- Zufgüffen für die Beam- 
48 59 

5% 
26. Andere verfönliche Ausgaben. Zur Remunes 

tirung von Dirigenten, Aififtenten, Rech⸗ 
nungöführern, Bureauarbeitern, Auflehern, 
Boten und jonftigem Hilfsperfonale , ſowie 
zu Unterſtützungen an Beamte: Pädagogiſche 
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Ausgabe. 
Kapitei. 

— 
X IN 
— 

Seminare zu Berlin, Königöberg und Bres— 
lau; Mujeum in Kafjel; Bildergalerie dafelbit; 
Landesbiblioihet zu Wiesbaden; Verein für 
Alterthumskunde dajelbft; naturhiſtoriſches 
Muſeum daſelbſt; Kaiſerhaus in Goslar; 
litterariſcher, artiſtiſcher, muſikaliſcher, photo⸗ 

| graphiſcher und gewerblicher Sagverftändi- 
gen-Berein . . 9 204.— 

27. Zu Stipendien und Reife-Unterftügungen. paͤ⸗ 
dagogiſche Seminare zu Berlin, Koͤnigsberg 

| und Dredlau . 14 300.— 
28. Zur Bermehrung und Unterhaltung der Samm- 

(ungen. Mufeum zu Kaffel; Landesbibliothek 
zu Wiedbaden; Gemälde: Sammlung dafelbit ; 
Verein für Aterthumdfunde dafelbit; natur: 
hiftoriſches Mufeum daſelbſt . . 27 180.— 

29.. Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten. 
Mufeum zu Kaffel; Landesbibliothet zu 

| Wiesbaden; DBerein für AlterthumBfunde 
daſelbft; Unterhaltung des Lagerhaufes zu 
Berlin und ded Schloſſes zu Marien⸗ | 
burg . 16 040.— 

30. Zu jonftigen fädlichen "Ausgaben. Piädagogi⸗ 
ſche Seminare zu Berlin, Königsberg und 

' Breslau; Rauch-Muſeum in Berlin; Reife: 
foften de Konfervatord der bannoverfchen 
Zandedalterthümer; Mufeum zu Kaflel; Lan— 
des⸗Bibliothek zu Pieöbaken: Gemälde: 

| Sammlung dafelbft; Verein für Alterthums⸗ 
unde dajelbit; naturbiftorifches Muſeum da- 6.602 

1 — jelbit . 
31. 3u Felir Mendelsfohn - Bartholdy - Stipendien 3150.— 
32. Diöpoitiondiondd zu Beihilfen und Unterftügun 

| en für Kunſt- und wiſſenſchaftliche Zwede, 
owie für Künftler, Gelehrte und Litteraten 
und au Unterftägungen behufs Ausbildung von 

Künftlern 120 000.— 
33. Zu Anfäufen von Kunftwerfen für die Natio- 

nal= Galerie, jowie zur Beförderung der mo- 



3 * Ausgabe. ee 
DR) 

(122.) | numentalen Malerei und Plaſtik und des 
| Kupferftiches 300 000, 

34.1 Zu Ausgaben für mufifalifche Zwecke. Für Au. 
bildung und Prüfung ron Organiften, zur | 
Berbefferung der Kirchenmufit. 5 3l2.- 

35. ie Konferbirung der Alterthümer in den Rhein. 
landen . . 12 000. 

36. Zu Koſten für bie Bewachung und Unterbal- 
tung von Dentmälern und Alterthümern, ſo⸗ 
wie zu Diäten und Fuhrkoſten für den Durg- 
grafen zu Mariendurg . . - 1182. 

Summe Titel 24. bi 36. 590115. 

Zufhüffe an nadybenannte, vom Staate zu un 

derfelben verbundenen Snftitute . . 386 49 
38. Muſik⸗Inſtitut der Hof- und Dom. Kirche iu 

Berlin . . 2398 
39. Kunft· Alademie zu —D .... 38 168 
40. :» zu Düffeldorf ER 133% 
41. - zu Kall. . 2. 2 22. 37018 
42. Zeichen-Aademie zu Hanau . . 36 53 
43. Runftihule zu Berlin, Provinzial-Kunft- und 

Kunftgewerbeichule zu Bredlau, Provinzials 
Kunfte und Handwerkſchulen zu Königeberg, 
Danzig und Magdeburg . . 

Akademie der Wiffenfchaften zu Berlin . . | 200 52 
| 

Zufhüfle für nachbenannte, von Anderen zu Ä 
unterbaltende Anftalten und für Bereine. 

Deutſche Geſellſchaft in Köntgöberg ; Sammlung, 
vaterlaͤndiſcher Alterthümer daſelbſt; Leſever⸗ 
ein in Frankfurt a. O.; Raturwiſſenſchaft⸗ 
licher Verein in Poſen; Akademie nützlicher 
Wiſſenſchaften in Erfurt; Naturforſchende 

| 

terbaltende Anſtalten. Ä 

37. Alademie der Künfte zu Berlin und die mit | 



; | | rd it 9 Ausgabe. für 38 
8 Marl. Pf 
| 

12), Geſellſchaft zu Marburg; Verein für heſſi⸗ 
Ihe Gefchichte und Alterthumskunde; Wetter⸗ 

| au'ſche Geſellſchaft; Chemijched Laboratorium 
in Wiedbaden; Naffauiicher u nerein das 

Ä ſelbſt; SKonfervatorium der Muſik in Köln; 
Mufik-Inftitut in Koblenz; Botaniſcher Gar⸗ 
ten zu Düffeldorf; Gejellichaft nützlicher For: 
Ihungen in Trier, Leopoldiniſch-Karoliniſche 
Afademie der Naturforier; Zoologiſcher Gar⸗ 
ten in Berlin . . 31 188.— 

| Summe Titel 37 bis 45 947 016.— 
Summe Kapitel 122 | 2782 434.— 

hrniſqhet Unterrichtsweſen und Kö— 
| niglidhe Porzellan-Manufaltur. 

| Techniſches Unterrichtsweſen. 

Beſoldungen. 

| . Techniſche Hochſchule in Berlin . . 224 250.— 
| z Techniſche Hochſchule in Hannover . 147 550.— 
3. Techniſche Hochſchule in Aachen . . 142 060.— 

4.:Gewerbejdhule in Kaffe . . . 32 550.— 
5. Baugewerkſchule in Nienburg. . . 38 325.— 
| Summe Titel 1 bi 5 584 735.— 

6. Zu Wohnungsgeld— Zuſchüſſen für die Lehrer und 
| Beamten . 80 868.— 

Summe Titel 6 für ich. 

Andere perſoͤnliche Ausgaben. 

7., Zur Remunerirung von Hilfölehrern und Hilfd- 
beamten, zu Funftiondzulagen für die Reftoren 
der tehniihen Hochſchulen in Berlin, Hanno- 
ver und Aachen und zu temporären Be» 
foldungd-Berbefferungen ber Lehrer der tech— Ä 
nifhen Hochſchule in Berlin . 261 410.— 

8.13u Stipendien und Meiie -Unterftüpungen b bei 
der techniſchen Hochſchule in Berl 37 500.— 
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Ausgabe. 
Kapitel. 

(123.)) 9. Zu Beſoldungszuſchüſſen zum Zwecke der Her—⸗ 
anziehung und Erhaltung tüchtiger Lehrkräfte 
für die techniſchen Hochſchulen in Berlin, Han⸗ 
nover und Aachen.. 2 2 00. 

10.13u Stellvertretungd- und Verſetzungskoſten 
11.)3u außerordentlihen Remunerationen und Un- 

terftügungen für die Beamten und Lehrer . 
Summe Titel 7 bi8 11 

Sächliche und vermiſchte Ausgaben. 

12.) 3u Amtsbedürfniffen, Porto und Frachtgebühren 
12a| Für Lehrmittel, die Bibliothef und Sammlun- 

gen und für die Prüfungdftattonen . 
13.| Zur Unterhaltung der Gebäude . . . . . 
14.| Zu Abgaben und Laften, zu Erfurfionen und 

zu fonftigen Ausgaben . . . . 

30 00% 
6X 

750 
337 01 

12710 

141 6t 
38 30 

116] 
Summe Titel 12 bis 14 3186 

Sonftige Ausgaben. 

15.) Zuſchüſſe zur Unterhaltung der Gewerbeſchulen 
zu Königäberg, Danzig, Potödam, Frankfurt 
a. d. O., Stettin, Bredlau, Brieg, Schweid⸗ 
nitz, Liegnitz, Görlig, Gleiwitz, Halberſtadt, 
Erfurt, Bielefeld, Hagen, Bochum, Koblenz, 
Krefeld, Elberfeld, Koͤln, Trier, Saarbrücken, 
Aachen, Hildesheim, Barmen, der gewerblichen 
Zeichenſchulen in Magdeburg, Köln, Elberfeld, 
Halle, Kaſſel, Kottbus, Breslau ıc., der Webe⸗ 
ſchulen zu Mühlheim a. R., Krefeld, Einbed, | 
Spremberg, jowie zur Unterhaltung von 
Baugewert- und anderen gewerblidhen Fach—⸗ 

Ä en ee 
16. Zu Wohnungögeld-Zufchüffen für Die Lehrer der 

im Zitel 15. bezeichneten Schulen, mit Aus⸗ 
| ſchluß der Lehrer an den in ftäbtifcher Ber- 
| waltung befindlichen Gewerbeſchulen zu Bar- 
| men, Bodum, Koblenz, Köln, Krefeld, Elber- 
| feld, Halberftadt und Potsdam, zu deren 
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Audgabe. 

Unterhaltung feftftehende Staatezuſchuſſe ge 
zahlt werden . . 

17.|3ur Ausbildung von Kunfthandwerkern 
18.1 3ufhuß für das Kunftgewerbe + Muſeum in 

| Berlin . - . 
" Dispofitiondfonds zu Aufwendungen für techni⸗ 

ſche Sammlungen, zur Herausgabe techniſcher 
Werke und Zeitſchriften, für techniſch⸗wiſſen⸗ 
ſchaftliche Unterſuchungen und Reiſen und 

| überhaupt zur Sörberung des techniichen Un⸗ 
terrichtes. 

Summe Titel 15 bis 19 
Summe Titel 1 bi8 19 Ceqhniſches Unter⸗ 

richtsweſen) . . 

Königlihe Porzellan-Manufaltur. 

20.|Befoldungen der Beamten . 
2, au ,Wohnungegeld— Zuſchüffen für die Beam— 

Andere perſonliche Ausgaben. 

. Zur Remunerirung der Aſſiſtenten bei der Ber: 
ſuchsanſtalt und beim Laboratorium, zu Be: 
lohnungen für Berjuche behufs Berbefferung 
der Fabrikation, zu Prämien für neue Erfin- 
dungen, zu Zantiemen an die Debitöbeamten, 

r Ertheilung von Unterriht an Maler und 
Modelleure, ſowie zu außerordentlidhen Re⸗ 
munerationen und Unterftügungen . 

Sädliche Ausgaben. 

und Frachtgebühren, zu den Koften ded Be—⸗ 
triebeß, einthlieklid der Arbeitälöhne, und 
den Verkaufskoſten, einſchließlich der —* 
des Berfaufslofales zu Berlin . . 

24. Für Materialien und Utenfilien, für den Ankauf 
von &ntwürfen außerhalb der Manufaktur 
ftehender Künftler, für Vermehrung der kera— 

Betrag 
für 1. April 

1883/84, 
Marl. Pf. 

19 068.— 
13 500,— 

268 500.— 

102 600.— 
795 706.— 

2116 997.— 

63 600.— 

4 140.— 

18 564.— 

379 200.— 
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* Ausgabe. 

(123.) miſchen Sammlungen der Manufaktur, ſowie 
für Kupferwerke und ſonſtige Bildungsmittel 
und deren Aufftelung . 

25. Für Unterhaltung der Gebäude, der Werfitätten 
und der Mafchinen, zu Meineren Neubauten 
und zu Neubeihaffungen von Mafchinen, zu 
Reallaften und für die Verſicherung gegen 
Feuersgefahr. 

6. Zur Gewährung eines Beitrages zur Arbeiter⸗ 
Verſorgungskaſſe:. 

Summe Titel 20 bis 26 (Rönigtiße 
| 61 Porzelan-Manufaltur) . 

Summe Kapitel 123 

124. Kultus und Unterriht gemeinjam. 

1.| Bejoldungen für Söulrätbe bei den Regie. 
rungen . . 

Summe Titel 1 für fie. 

2. Zu Wohnungsgeld eZufchüffen für die Saul. 
räthe bei den Regierungen . . . 

Summe Titel 2 für ich 

3. Zur Remunerirung von Hilfsarbeitern in der 
Schulverwaltung bei den Regierungen 

Summe Titel 3 für ſich. 

4. Zum Neubau und zur Unterhaltung der Kir⸗ 
hen, Pfarre, Küfterei- und Schulgebäude, 
joweit ſolche auf einer rechtlichen Verpflich— 
tung des Staates beruht 

Sonſtige Ausgaben für Kultud- und 
Unterrihtözawede. 

6. Zu Unterftügungen für Predigt und Schul⸗ 
amts⸗Kandidaken, ſowie für ſtudirende und 

.. 17 
Summe Titel für fi. | 

- * S 8 

2730 90 

| 

__ 028 9 

m 
Br 

800 
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E re eo. r 1. April 3 ‚x Audgabe. 1853,83. 

a Mark, BE. 

124.) | rl Schulen befindliche Prebiger- und Lehrer. 

1. Zuſchuß für die Stiftung mons pietatia .. 37 556.60 
8. Zu Zuſchüſſen für Clementarlehrer - Witwen: 

' und Waiſenkaſſen .. 250 000.— 
10. Zu Unterftügungen für Hinterbliebene von 8 

ı rem. 145 639.— 
12, 3u Unterftügungen für ausgeſchiedene Lehrer an 

böberen Unterrichtsanftalten und Schullehrer- 
Seminaren . . 30 189.— 

13. Zu Unterftügungen für Witwen und Waiſen von 
Beamten und von Lehrern der techniſchen 
Unterrichtsanſtalten, ſowie für ausgeſchiedene 
Beamte und für ausgeſchiedene Lehrer des 
techniſchen Unterrichtsweſens. .. 67 400. - 

iza Geſetzliche Wiiwen⸗ und Maifengelder . .. 33 200.— 
14. Erziehungs=-Unterftügungen für arme Kinder . 3 000.— 
15. Verſchiedene andere Außgaben für Kultus- und! 

Unferrichtäzwede . . . 24 357.57 
Summe Titel 6 bis 15 60337 342.17 

Summe Kay. 124 | 2736 167.88 

ß Allgemeine Fonds. 

1. Allgemeiner Disyofttionefonde zu unvorherge - 
ſehenen Ausgaben.. .. 75 000.— 

3. Zu Umzugs» und Verfegungdfoften . | 31 000.08 . 
4. Amortifattondrenten für ‚abgelöfte fisfalifche Lei: 

ftungen . . . . | 48 927.80 
Summe Kapitel 126 ı 154 927.88 

Wiederholung. 

Provinzial-Schulfollegien . 508 295.— 
Prüfen Kommilitonen oo. | 81 288. — 

.  Univerfitäten . . nn. .1 6129 936.38 

. Höhere Zebranftalten en... .! 4681 211.46 
Glementarsünterrihtöweien . . - 2... 20795 692.64 

43. 15 
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. Ausgabe. ae 

| 

122. Kunft und Wiſſenſchaft 278243 
128. | Techniſches Unterritömefen und Königliche dor. 

| zelan-Manufaltur . .. 2 730% 
124.| |Kultus und Unterridht gemeinfam 20.0.1 273616 
126. | Allgemeine Fonds . . .-... 15492 

Summe A. Dauern de Ausgaben, joweit 
diefelben bier aufgeführt find . . . | 406008 

B. Einmalige und außerordentliche Ansgaben. 

Zum Bau von Aniverfitäts-gebäuden und | 
zu anderen Aniverfitätssmeden. | 

Univerfität Königäberg i. Pr. | 

| 1. Zum Erweiterungsbau des zoologiſchen Mufeums 86 0 
Summe Titel 1 für fid. 

Univerfität Berlin. 

2.| gu Een von Parkanlagen hinter dem 
| Univerfitätögebäude . . | 

3. Zum Bau des naturbiftorifchen Mufeums, 2. Rale 500 
4. Jur Anlage einer Waſſerleitung im hotanifden. 

Ä Barten . . 29 
5. Zur Einrichtung des botaniſchen Inſtituted im 

erſten Stocke der früheren geburtöhilflichen 
Klinik, Dorotheenftr. 5. 86 

: 6. Zur Herftellung eine N örtnerbaufes neben dem 
am Ende-Plap belegenen Eingange zur Stern- | 
warte J 

7. Zur Begründung "eines biftorifchen Seminars 10 
8.| Zur Dedung ber bei dem Univerſitäts⸗-Baufonds, 

ſowie bei den Univerſitätskliniken in der Zie- 
gelftraße und bei dem ponfiologtihen Juſti⸗ 
tute vorhandenen Defizite - 

Summe Titel 2 bie 8 I 688 

| 
| 
I 

| 
| 

14| | 
| 
N 

| 

ı 

u 
| 

| 
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| Ausgabe. 

Univerfität Halle a. d. ©. 

‚Zur Erweiterung der Xofalitäten und Einrich⸗ 
i tungen für den Molfereibetrieb ded land» 

wirthſchaftlichen Snftitute . . 
0./3um Bau von Koblenfchuppen und einer Kob- 

lentrandportbahn für die kliniſchen Snftitute 
11.) Zur Dedung ded bei dem Ianbwietbihnftlihen 

Inftitute vorhandenen Defzitd . . . 

| Summe Titel 9 bi8 11 
Univerfität Kiel, 

12! Zum Neubau des Bibliothefgebäudes, 3. und 
legte Rate 

13. Zur Umlegung des: Weg es nach den afademi- 
ſchen Heilanſtalten und zu Außenanlagen beim 

neuen Bibliothefgebäude . . 
14. Zur Berlegung der Kochküche aus ber medizin. 

Ihen Klinik in einen Anbau am Keſſelhauſe 
derſelben 

Summe Titel 12 bie 14 

Univerfität Marburg. 
15. Zum Neubau der medizinifchen Klinit, 2. Rate! 
16. Zum Neubau der Augenklinik, 1. Rate | 

Summe Titel 15 und 16 u 
Univerfität Bonn. 

17. Zum Neubau der dirurgiichen Klinik, 4. und! 
legte Rate . . | 

3, Zur Ginrichtung und Erweiterung. des alten 
! Anatomiegebäuded bebufs Aufnahme der ar- 

chaologiſchen Sammlung . 
Summe Titel 17 und 18 

| 

Univerfität Göttingen. 
19. Zur Erneuerung der Heizeinrichtungen in den 

Gewächshäuſern des botanischen Gartend 
%. Zum Erweiterungsbau der Untverfitäte-Biblio 

thek, Ergänzungsrate. .. 

Summe Titel 19 und 20 

Betrag 
für 1. April 

1883/84. 
Marl. BE. 

6 720.— 

12 100.— 

78 000.— 

96 820.— 

88 000.— 

26 500.— 

2 800.— 
117 300,— 

300 000.— 
100 000.— 
400 000.— 

110 000.— 

120 000.— 
230 000.— 

28 500.— 

115 300.— 
143 800.— 

15* 
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Audgabe. 

&yceum Hoftanum in Braunsberg. 

21.| Zum Um: und Grweiterungdbau eine® für bie 
Bibliothek angefauften Gebäudes . . 

Summe Tit. 21 für fi. | 

Zum Bau von Hebäuden für Höhere Lehranftal- 
ten und zu anderen auferordentlichen Ausgab en 

für diefe Inftitufe. 

.| Zur —A neuer Subſellien für das Frie⸗ 
drichs⸗Kollegium zu ck Pr. 

- Beitrag zum Bau bed Gymnafiumd in Pr. 
Stargardt . 

Zum Neubau eined Gymnaſiums in Breslau, 
2. Rate . 

Zum Bau der Gymnaſialgebäude und der Di— 
reftorwohnung in Göttingen, 3. u. lepte Rate! 

Zum Neubau des Direltormohnbaufes bei dem! 
Friedrich-Wilhelmd-Gymnafium zu Köln . | 

| Zum Neubau ded Gymnaſiums in euß, Grund⸗ 
erwerbskoften. | 

.Zum Neubau einer Turnhalle und für die an⸗ 
drdeite Einrichtung! des Gymna algebãudet, 
in 2 

.| Zum Neubau eines Gymnaſiums in Kaſſei, 1.Rate 2004 
Summe Titel 22 bi8 29 

| 

Elementar-Anterrichtswefen. | 
‚Zum &rmeiterungdbau des Seminars in Eis. 

leben, 2. und letzte Rate 
Zur Erneuerung der Waſſerleitung fi für das Se⸗ 

minar in Elſterwerda 
‚Zum Neubau des Seminars in Deiipfd, 2. und 

33, 
legte Rate . 

Zur inneren Einrihtun; der neuen Turnhalle 
und des neuen SKlaffengebäuded der Erzie- 
hungs⸗ und Bildungd-Anftalt in Droybig . 

34.1 3um Bau und zur Einrihtung einer Turnhalle, 

79 

5635 
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E | Betre 

37 Ausgabe. I 
Bin Marl. Bf. 
| 

4) 1 fowie zur Herftellung eines Turnplaged für 
ı : dad Seminar in Heiligenftadt. . . . . 18 650.— 
‚3. Zum Ankaufe des Grundftüdes der Weckbecker'⸗ 
- I fhen Erben in Münftermaifeld für das Se— 
| minar dafelbft . nen 21 550.— 
‚6. Zum Erweiterungdbau ded Seminars in Rheydt. 15 300.— 
‚Zum Bau und zur Einrichtung einer Turnhalle 

für dad Lehrerinnen-Seminar in Xanten . 12 900. — 
3. Zum Neubau des Seminard in Dillenburg, 
I. Rate.. 0000c 

Summe Titel 30 bis 38 429 200.— 

Für Runſt und wiffenfchaflliche Bwedke. 

39, Für die Reinigung, Zufammenfügung und Auf- 
itellung ber bei den Ausgrabungen in Per« 
ganon gemachten Funde, und für die Herrich- 
fung einer Werkſtatt für diefe Zwede, 2. Rate 28 000.— 

%, Zum Bau und zur inneren Einrichtung des eth- 
nologijhen Muſeums in Berlin, 3. Rate . 800 000.— 

4. Zur Sortführung des Umbaues des von der Ge: 
mälde» Galerie eingenommenen Theiled des 
alten Mufeums in Berlin, 4. Rate. . . 173 000.— 

42. Zum Anfaufe des niederländiihen Palais in 
Berlin — Unter den Linden Nr. 36 — zum 

Zwecke der proviforischen Erweiterung der Kö- 
nigliden Bibliotbet . . - » 2 2 2.1 2600 000.— 

23. Zum Umbau, zur Grweiterung und Einrichtung 
ı der Königlichen Bibliothel in Berlin . . 410 000.— 

4. Zum Einbinden der Handicriften und Mufit- 
Autographen der Königl. Bibliothet in Berlin 6 000.— 

4. zum Ankaufe und zur Einrichtung des Grund» 
ſtückes Potödamerftraße 120 in Berlin für 
die Königlihe Hochſchule für Muft . . 779 100.— 

46.,3um Grweiterungdbau der Kunftafademie 3 
| Königöberg in Pr., 2. und lepte Rate . 30 000.— 

41. Zur Ausführung von Um= und Reparaturbauten 
ı im Schloßwärter-Wohnhaufe zu Balga, fowie 
ı zur Grridytung eined neuen Stallgebäudes bei 
| Demielben 2 rn 1 400.— 
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iR | | Betrag 

2 |3 Ausgabe. A 
[1 E Marl. 

| 
(14.) 48. Zur Reftauration der Schloßzkirche in Marien- 

burg und eined Kreuzgangflügeld nebft Treppe 
| im od Hochſchloſſe, ſowie der „Soldenen Pforte“, co 

29. Zur Unferbtingung der Raturalienfammlung des 
| Muſeums in Kaffel 

Summe Titel 39 bis 49 | 45% 

für das technifche Anterrichtswefen. 

‚50. Zum Bau der technifchen Hochſchule in Berlin, 
te. . 450 K 

1 Zur Se lhaffung von "Apparaten für die mit der 
techniſchen Hochſchule in Berlin verbundene 
mechaniſch⸗techniſche Berfuchdanftalt . 50 

52. Zur Ausführung baulicher Veränderungen bei 
der techniſchen Hochſchule in Aachen im Inter: 
effe der Unterbringung der vorhandenen berg- 
männiſchen Lehrmittel und mineralogijchen 
Sammlungen, fowte zur Ermöglichung des 
Betriebes Im bergmänniſchen Laborotorium 9 

53. Zur Erbauung des neuen Webeſchulgebäudes in 
Krefeld, einſchließlich der inneren Ausftattung, 
ferner zur Anſchaffung von Webeſtühlen und 
anderen Maſchinen, ſowie zur Beſchaffung 
einer Bibliothet für die Schule, legte Rate] 205 

54. Zur eriten Auöftattung der Funftgewerblidhen 
Unterridhtsanftalt in iffedorf mit Lehr⸗ 
mitteln, 2. und legte Rate . 25 

55.| Für die Baugewerkſchule in Deuiſch⸗ Crone zur | 
Ausrüftung mit Snventarien und Lehrmitteln 

M als dritte und legte Rate . . 
6. Zur Erweiterung ber Berfuchsanftalt der König. | 
* lichen Porzellan-Manufaktur in Berlin. . 

| 

Summe Titel 50 bis 56 

Summe B. &inmalige Ausgaben 
Summe A. Dauernde Ausgaben 40 6003 

nn — 

— — —— —ñ— — — — — —— — — — ——— —— — — 
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Erläuterungen. 

1. Kapitel 117. Titel 1, 2 und 3. Mebrbewilligungen find 
efelgt zur Gründung einer Juſtiziar⸗ und Verwaltungsraths⸗Stelle 
im Rebenamte bei dem Provinzial-Schulfollegium zu Münfter und 
sen zwei Bureau⸗Aſſiſtenten Stellen bei den Provinzial⸗Schulkolle⸗ 
zien zu Stettin und Koblenz. 

2. Kapitel 118. Titel 1 und 3. Dem Aufwande für Die 
frufungslommiffionen fteht eine entiprechende Einnahme an Prü- 
ungegebühren gegenüber. 
‚3 Kapitel 119. An Univerfitäten find Profeffuren neu ge« 

zundet: 
in Königäberg i. Pr. für einen außerordentl. Profefl. der Staats⸗ 

wiffenihaften; außerdem ift eine außerordentliche Profeſſur 
der juriſtiſchen Fakultät in eine ordentliche umgewandelt, 

ia Berlin für einen ordentl. Profeſſ. der Mathematik, für einen ordentl. 
Profeſſ. der Chirurgie, für einen außerordentl. Profeſſ. in 
der philoſophiſchen Fakultät, 

a Sreiföwald für einen außerordentl. Profefj. der Geſchichte und 
der biftorifchen Hilföwiffenfchaften, 

aà halle a. d. ©. für einen aufßerordentl. Profeſſ. der Chemie, 
A Kiel für einen ordentl. Profeff. der deutichen Sprache und Kitteratur, 
a Göttingen für einen ordentl. Profeff. für das germaniftifche Fach 

in der philoſophiſchen Fakultät, für einen ordentl. Profefl. 
der klaffiſchen Philologie, für einen ordentl. Profeſſ. der bifto- 
riſchen Hilfswifienichaften, 

a der theologiichen und philoſophiſchen Akademie zu Münfter für 
einen außerordentl. Deofef. der klaſfiſchen Archäologie. 

F Weſentliche Dotationserhöhungen ſind eingetreten bei den 
tfitäten: 

A Koͤnigsberg i. Pr. für das anatomiſche Inſtitut, für dad patho⸗ 
logiſch⸗anatomiſche Snftitut, für die medizinische Klinik, 

a Berlin für die Univerfitätd-Bibliothet, für ein hiſtoriſches Semi» 
nar, für die vereinigten chirurgiichen, Augen= und Ohren⸗ 
Kliniten mit den entiprechenden Poliklinifen, für die geburts- 
hilflich-gynäkologiſche Klinik, für die zweite geburtöhilfliche 
Poliklinik, für dad pharmakologiſche Inftitut, für das zweite 
chemiſche Inſtitut, für dad technologiſche Snftitut, für die 
Klinik und Poliklinik für Ohrenkrankheiten, für den botani» 
hen Garten und dad botaniſche Mufeum, für das phyſio⸗ 

| logifche Suftitut, zum Theil in Solge der Ingebrauchnahme 
| neuer oder erweiterter Inſtitutsgebäude, 
2 Greifswald für das anatomiſche Suftitut, 
u Breslau für die Univerfitätd- Bibliothek, für dad phyſiologiſche 

Inftitut, für die chirurgiſche und für die geburtöhilfliche Klinik, 
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zu Halle a. d. ©. für dad anatomische Inſtitut, für das pathologiihe 
Snftitut, für die Augen- und für die Obren- Klinik, für die 
Dekonomieverwaltung der Einijchen Inftitute, in Folge der 
Ingebrauchnahme neuer Gebäude, für das landwirthſchaftliche 
Snftitut | 

zu Kiel für dad anatomische Inftitut, für die akademiſchen Heilan- 
ftalten in Folge Hinzutritted einer neuen Barade bei der 
geburtöhilflichen Klinik, zur Verſtärkung des Baufonds, beim. 
zur Amortijation einer Bauſchuld, 

zu Marburg für die Univerſitäts-Bibliothek, für das pharmalele 
giſche Inftitut, für das mineralogiiche Inftitut, 

zu Bonn für die dirurgifche Klinit in Folge der Ingebrauchnahm 
des neuen Inftitutögebäudes, für die medizinifche Poliklinil. 

Der Mehraufwand beträgt im Ganzen 216 575 ME. 
5. Die Univerfitäten, die Akademie zu Münfter und dad % 

ceum zu Braundberg beziehen außer den Zuſchüfſen unter Titel 
bis ll von. onen: 584 57OME —® 
aus Stiftungd« oder beftimmten Zweden ge: 

widmeten und anderen Zond8 . . . . 1016173 - 6: 
Zinfen von Kapitalien und Revenüen von 

Grundftücden und Gerehtfamen . . . . 480927 » 5% 
aus eigenem Erwerbe . . . . 2... 161538 » 16 

überhaupt 8103210 Mt. — 
6. Kapitel 120. Für die von Anderen zu unterhalten 

Anftalten find Bedürfniszufchüffe bewilligt: 
für dad NReal- Progymnafium zu DOfterode, Meg. Bez. Königebet 

behufs Erweiterung zu einem Realgymnafium, 
für dad Real-Progymnafium zu Oberlahnftein, Reg. Bez. Wiesbade 
für dad Gymnaſium zu Neuwied, Reg. Bez. Koblenz. 

7. Der Fonds zu Zuſchüſſen zur Unterhaltung höherer M 
henichulen ift um 20000 ME. verftärft worden. 

8. Für die höheren Lebranftalten find überhaupt 98 381 
2Pf. mehr bewilligt. 

9. Kapitel 121. Titel 1 bis 8. ine Bermehrung der Lehr 
bildungs-Anftalten für Sclefien und Sachſen ift Bedürfnis gewor 
und find deöwegen vorläufig Nebenturfe in Liegnig und Weißen! 
eingerichtet. Die Seminare zu Münftermaifeld und zu Ddentlir 
jolen zu normal eingerichteten dreiklaſſigen Seminaren ermeit 
werden. Der Mehraufwand für Schullehrere und Lehrerinnen⸗S 
minare beträgt zufammen 95050 Mi. 28 Pf. 

10. Kapitel 121. Titel 23 und 25. Zu Schulauffichtöfofti 
find Mehrbewilligungen erfolgt und zwar zur Aufbefferung 
Selokbungeminimum® für Kreis -Schulinfpeftsren um 300 Mt. 
27150 ME, forwie zu widerruflihen NRemunerationen für Die U 
waltung der Schulinipeltionen 100030 ME, 
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11. Dajelbft Titel 288. Die Zufchüffe zu den Koften für 
Edulbauten find bisher aus dem Allerhöchſten Dispoſitionsfonds bet 
ter&eneralftaatöfaffe gewährt worden. Den fich fortgejept fteigern- 
sen Anjprüchen, welche namentlich durdy die Vermehrung der Schul: 
telen entitanden find, vermag der genannte Fonds nicht mehr zu 
zenägen, ohne feiner nächften Beſtimmung entzogen zu werden. Es 
it daher ein befonderer Fonds zur Unterftügung unvermögender 
Bemeinden und Schulverbände bei Elementarſchulbauten ausgemworfen 
und feine Höhe nach dem ungefähren Durchſchnitte der in den legten 
zehn Jahren für diefen Zweck aufgewendeten Beträge bemeflen worden. 

12. Daſelbſt Zitel 29. Die Aenderung der Zertbezeichnung 
t erfolgt, um in Bedarfsfällen audy foldyen Elementarlehrern und 
kehterinnen, welche ohne Penſionsanſprüche aus dem Schulamte 
wihieden find, Unterftügungen gewähren zu können. 
13. Doajelbft Titel 33. Zu Zuſchüſſen für Fortbildungsfchulen ° 
in eine weientliche Mebrbewilligung eingetreten. 

14. Für das Glementar « Unterrihtöwefen find überhaupt 
HBZME 94 Pf. dauernd mehr bewilligt. 

15. Kapitel 122. Zitel 1 bis 6. Bet den SKönigl. Mufeen 
p Ser iſt die erfte Direftorial= Alfiftentenftele der Gemäldes 
lerie in die Stelle eined Direftord für die Sammlung der Dris 
mi-Sfulpturen und Abgüffe der chriftlihen Epoche umgewandelt, 
ice zweite Alfiftentenftelle bei dem Direktorium der ethnologtichen 
Eimmlung errichtet, dad Unterbeamten-Perfonal vermehrt, und find 
= Dotativnen zu kommiſſariſchen Reifen und wiſſenſchaftlichen Ar- 
kn, fowie die fächlichen Ausgabefonds in Folge der Eröffnung 
fe Shliemannfhen Sammlung, erhöht worden. 

16. Dafelbft Titel 37. Bei der Akademie der Künfte zu 
Belin find in der Hochſchule für Muſik drei ordentliche Lehrer: 
* errichtet. Die Dotation für die Kunſtſchule iſt nach Titel 43 
triragen. 
7 Daſelbſt Zitel 40. Die Dotation der Kunftafademie zu 

Säfteldorf iſt weſentlich erhöht worden, namentlid) zur Erhöhung 
m Bejoldungen und Remunerationen von Lehrern und Hilfslehrern, 
ere zur Errichtung der Stelle eined Konfervatord und Bibliothelard, 
18. Dafelbft Zitel 41. Der Kunftaladenie zu Staffel ift eine 
"hung des Zufchuffes behufs Aufbefjerung der Lehrerbefoldungen 
milligt worden. 

19. Dafelbft Zitel 42. Dedgleihen der Zeichenalademie zu 
anau. Auch ift dafelbft eine Stelle für eine Stidlehrerin errichtet. 

20. Dajelbft Titel 43. Bet der Kunft: und Kunft-Gewerbeichule 
ı Breslau ift eine ordentliche Lehrerſtelle für Malerei errichtet. 

21. Die Mehrbewilligungen für Kunft und Wifjenfchaft be- 
ten im Ganzen 43974 MI. u 

22. Kapitel 123. Titel 2. Für die techniſche Hochſchule zu 
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Dannover tft eine Lebrerftelle für Ingenieur⸗Wiſſenſchaften errichtet 
worden. 

23. Dafelbft Titel 3. Bei der technifhen Hochſchule zu 
Aachen ift eine Bibliothefarftelle und die Stelle eined Werkweiltert 
für das chemiſche Laboratorium begründet worden. | 

24. Dafelbft Titel 5. Die Bejoldungen der Lehrer an der 
Baugewerfihule zu Nienburg find erhöht und ift dafelbft eine neue 
Lehrerſtelle behufs Einrichtung einer vierten Klaffe an der Anftalt 
errichtet worden. 

25. Dafelbft Titel 7 bid 14. Die Fonds zur Remunerirm; 
von Hilfölehrern, für Lehrmittel und Bibliotheken, ſowie für Gerüh 
bei den techniſchen Hochſchulen find weſentlich verftärkt worden 

26. Dafelbft Zitel 18. Zur Erweiterung der Unterrichtöanttali 
in den Räumen des Kunftgewerbe- Mufeumd zu Berlin, zur Ber 
ftärfung des Fonds zu Anfäufen und zu verfchiedenen fonftigen X 
dürfniffen ded Muſeums find Mebhrbewilligungen erfolgt. 

27. Der Mehraufwand für das techniiche Unterrichtsweſen be 
trägt 92242 Mt. In Folge vermehrten Abfapes der Fabrikate nl 
der Königl. Porzellan⸗Manufaktur ift eine Erhöhung der Konde der 
jelben nothwendig geworden; die Mehrbewilligung unter Kapitel | 
beträgt daher überhaupt 163756 ME. 

28. Kapitel 124. Titel 4. Der BPatronatd-Baufonde ift 
den „früheren Betrag unter Abrundung auf 1780000 ME. ert 
worden. 

29. Daſelbſt Titel 13a. Der Fonds für gefeplide Witwen 
und Waijengelder für Hinterbliebene von unmittelbaren Staatsbean 
ten tft neu eingeftellt worden. 

— — — — — — — 

I. Univerſitäten, Akademien, ꝛec. 

40) Beſtätigung der Prorektor-bezw. der Rektorwaä 
an den Univerſitäten zu Königsberg und Greiföwal 

(Centrbl. pro 1882 Seite 347 Nr. 21.) 

Der Herr Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten hat dur) 
Verfügung 
1) vom 10, Februar d.3. die Wahl des ordentlihen Profeflord N 
Krüger zum Proreftor der Univerfität zu Königsberg i. Pr 
für dad Studienjahr von DOftern 1883 big dahin 1884, und 
2) vom 28. März d. 3. die Wahl des ordentlichen Profeflord d 
Theologie Dr. Cremer zum Rektor der Univerfität zu Greiféewal 
für das Jahr vom 15. Mai 1883 bis dahin 1884 beftätigt. 
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4) Betrieb des Turnens an den Univerfttäten und den 
techniſchen Hochſchulen. 

(efr. Centribl. pro 1882 Seite 710 Nr. 145.) 

Berlin, den 31. Sanuar 1883. 
Der von meinem Herrn Amtövorgänger an die Königlichen 

Provinzial» Schulfollegien und die Königlichen Regierungen gerichtete 
Girfular-Erlag vom 10. September 1860, durch welchen der Turn- 
unterricht an höheren und niederen Schulen als ordentlicher Lehr⸗ 
gegenftand eingegliedert wird, ift auch den Rektoren und Senaten, 
beim. den Kuratoren der Untverfitäten abichriftlih unter gleidem 
Datum zur Kenntnisnahme mitgetheilt worden (Gentralbl. de 1860 
©.525). In dem betreffenden Erlaſſe heißt ed: „Die Univerfitäten 
werden hiervon nad) zwei Seiten bin berührt. Einmal muß dafür 
zetorgt werden, daß den von den Schuien abgehenden jungen Män- 
nern auf der Univerfität eine geordnete Fortſetzung der angefangenen 
pmnaftifhen Ausbildung möglich gemacht werde; fodann ift Werth 
rauf zur legen, Daß namentlich die fünftigen Geiftlihen und Schul⸗ 
winner ſchon auf der Univerfität Gelegenheit erhalten, fi) mit einem 
atnungemäßigen Betriebe der Bymnaftif bekannt zu machen, damit 

in ihrem fpäteren Amte beauffichtigend und ausübend hiervon Ge⸗ 
trauh machen können.“ Wie dies bei der einzelnen Univerfität in 
das Werk zum ſetzen fei, follte in Erwägung genommen und bei Ab- 
ae der betreffenden Vorſchläge follten zugleich Mittheilungen dars 
aber gemacht werden, welche Weranftaltungen zu demfelben oder 
dalibem Zwecke und mit welchem Erfolge dort bis dahin fchon 
tflanden baben. 
Die gutachtlichen Aeußerungen ſprechen fich fait ausnahmslos für 
di Anftelung qualifizirter Turnlehrer und für die Beichaffung ge- 
azueter und, wenn irgend möglich, eigener Räume für die Pflege 
ir Keibesübungen der ftudirenden Tugend aus. Was an der einen 
ter anderen Univerfität an turneriſchen Ginrichtungen nod aus 
aberer Zeit fich erhalten oder feit den vierziger Sahren neu gebildet 
Kite, war gering, und leider war auch die gegebene Anregung nicht 
:ıı dem gewünſchten Erfolge begleitet, da zur Ausführung der ge- 
ten Borfchläge die Univerfitäten feine oder nur ſehr unbebeu- 
ade Mittel aufmwenden konnten, und die Zinanzlage bed Staates 
stehere Aufwendungen für den bezeichneten Zweck nicht geftattete. 
Indeß hatte der einmal gegebene Anſtoß die Folge, dab ſich faft 
überall afademifche Zurnvereine bildeten, und wenn e8 überhaupt 
ich hätte zweifelhaft fein können, daß Einrichtungen zur Pflege der 
kibesübungen unter der ftudirenden Sugend ein Bedürfnis jeien, fo 
vürden es die meift ſchon ſeit Dezennien beftehenden Vereine, deren 
Mitgliederzahl im Einzelnen zuweilen weit über hundert hinaus ge- 
vachſen ift, außer Frage geftellt haben. Der bei dem vierten all» 
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gemeinen deutjchen Zurnfefte zu Bonn im Jahre 1872 geſchloſſene 
Kartelverband afademijcher Zurnvereine, welchem zur Zeit die Ver: 
eine von zwölf deutichen Hochſchulen angehören, konnte im vorigen 
Jahre fein zehnjähriges Beftehen mit einem in Sangerhaujen abge⸗ 
baltenen Zurnfeite feiern, an welchem 12 alademijche Zurnvereine 
mit über 250 Mitgliedern vertreten waren. Iſt dies am fid ſchon 
ein beachtenswerthes Zeichen des turneriichen Xebend auf den Uni: 
verfitäten, jo hat auch außer den befriedigenden, zum Xheile vor: 
züglichen Leiftungen auf diefem Gebiete die treffliche Haltung der Stu 
Direnden erfreut. Bet aller ftudentiichen Froͤhlichkeit bat fi cin 
Geift der Zucht und Sitte fundgegeben, welcher, wie ich anzunehmen 
geneigt bin, nicht außer Zufammenhang mit der diöziplinirenden 
Kraft wohlgeordneter Leibesübungen ftebt. Und wenn bei dieler Ge: 
legenbeit zahlreich verfammelte Zuſchauer den turnerifchen Leiitun 
gen, namentlidy den volksthümlichen Uebungen, dem Wettturnen unl 
den Turnſpielen mit der freudigften Theilnahme gefolgt find, jo er 
ſcheint audy nach diefer Seite hin die Pflege der Leibesübungen au 
den Hochſchulen von allgemeiner idealer Bedeutung. Ich erahte a 
für dad gejammte akademiſche Keben als einen großen Gewinn, wen 
durch die weitere Außgeftaltung der gymnaſtiſchen Uebungen cin 
Arena geichaffen wird, wo Jugendkraft und Sugendluft fich betbäti 
gen können, ohne felbft Schaden zu leiden. | 

Es ift daher in erfter Linie der Werth der Sade an id 
wie er neben dem gefundheitlihen Nupen, in den Geift und Se 
erfriichenden Wirkungen fowie in der Stärkung eines auf das Ste 
gerichteten Sinned zu Tage tritt, der mich beitimmt, für die & 
derung der Leibesübungen auf unferen Hochſchulen einzutreten. 

Außerdem ift aber audy der praftiide Zweck, welcher in de 
Erlaſſe vom 10. September 1860 hervorgehoben wird — die © 
winnung von wiſſenſchaftlich gebildeten Turnlehrern — von erbe 
lier Bedeutung. 

Nun fehlt ed zwar auch jetzt fchon nicht an einzelnen jung 
Dhilologen, welche fidy der vorjchriftömäßigen Prüfung zur Era 
gung der Dualififation als Turnlehrer an höheren ehranftat 
unterziehen. Unzweifelhaft würde aber eine weit größere Zahl di 
jen Weg geben, wenn überall auf den Univerfitäten in einem m 
thodiſch geordneten Zurnbetriebe und in der ſchon dort zu geminne 
den Einführung in das ganze Gebiet der Tumwiffenfeaft ei 
ausreihende Vorbereitung auf dieſe Prüfung ermöglicht würde. M 
ſolchen Lehrern ift dem Turnen an den böberen Lehranftalten a 
meiften gedient, welche neben der fachmänniſchen Ausbildung, die | 
fih erworben haben, die Begeifterung, mit der fie felbft währe 
ihrer Studienzeit turnten, mit binübernehmen in ihre Schulthätigfe 
um fie da in die Herzen der lernenden Jugend weiter zu pflanze 

Ich beabjichtige daher, ſowohl für diejenigen Studirenden, weld 
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Rnzung haben ihre gymnaftifchen Uebungen von der Schule ber 
'rhufegen, ausreichende Gelegenheit hierzu zu fchaffen, als auch für 
diejenigen, weldye fich die Befähigung zum Turnlehrer an höheren 
Khranftalten erwerben wollen, die fonft noch erforderlichen Einrich— 
tungen zu treffen. Für den Unterricht in einigen Leibesübungen und 
xertigkeiten find bei den Univerfitäten herkömmlich Beranftaltungen 
rerbanden. Der Turnunterricht fällt zur Zeit noch außerhalb des 
Rahmens der Univerſitätslektionen. Was vorhanden, gebt nebenher 
und iſt meiſt aus der Snitiative der Studirenden hervorgegangen. 
Es ſcheint mir aber angemeffen und erforderlih, daß von Univerfi- 
tülömegen dafür geforgt werde. Dazu gehören geeignete Räume 
und Plätze und deren turneriihe Ausftattung ſowie wohlqualifizirte 
tehrfräfte. Ich werde ed mir angelegen fein laffen, Mittel für 
dieſe Zwecke flüſſig zu machen und bereit zu ftellen, ſoweit fie in 
ter Spezialetatd nicht vorhanden find. Soviel möglih werden die 
Etudirenden von Aufwendungen für die Sache frei zu laſſen ſein. 

Um nun die Verhältniſſe im Einzelnen, das daraus ſich erge- 
tende Bedürfnis, ſowie die Möglichkeit und Art feiner Befriedigung 
£rriehen zu können, wünſche ich eine Auskunft über folgende Frage— 
‚lte zu erhalten: 

I) Was für Turnräume — Halle und Plätze — find vorbans 
den? Wie find diefelben befchaffen? 

2) Wie find dieſelben mit Geräthen ꝛc. audgeftattet? 
3) Eind diefe Räume Eigenthum der Hochſchule oder angemiethet? 
4) Wieviel beträgt im legteren Falle der Miethöpreid und wer 

bezahlt ihn? 
5) ein qualifizirter Zurnlehrer vorhanden, und wenn died 

der Fall ift, von wen und mit weldhem Betrage wird er 
bonorirt ? 

6) Befteht ein alademifcher Turnverein und eventl. wie groß ift 
feine Mitgliederzahl? 

7) Wird auch von —** Studirenden, welche dem akademiſchen 
Turnvereine nicht angehören, regelmäßig geturnt? (eventl. 
von wie viel Studirenden?) 

9 Falls die Turnräume (zu 1) oder die Einrichtungen (zu 2) 
oder die Lehrkräfte (zu 5) nicht oder nicht ausreichend vor» 
handen find, wie ift den Mängeln abzubelfen und welde 
Mittel find hierfür erforderlich ? 

Den Bericht, in welden auch fonft zum vorliegenden Gegen- 
lande Bemerkenswerthes aufzunehmen ift, wolle der Herr Rektor 
md der Senat bis zum 1. April er. an den Herren Univerfitätöfurg- 
er (das Univerf. Kuratorium) gelangen laffen. 

An 
 derren Reftoren ımb bie Senate der Königl. Univerfitäten, 
> Aabemie zu Mitnfter, ben Herrn Rektor bes Lycenms zu 
Tranneberg. 
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Der Herr Rektor und der Senat erhalten hierbei dad an bie 
Univerfitätsbehörden gerichtete Cirkular, betreffend den Zurnunterridt, 
mit der Veranlafjung, über die am Schluffe angegebenen 8 Frage: 
punkte in Bezug aut die hieſige (dortige) techntiche Hochſchule bis 
zum 1. April er. zu berichten. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
die Herren Rektoren und die Senate der Konigl. technifchen 

Hochſchulen zu Berlin, Hannover, Aachen. 

U. 1. 83. U. V. 5053. U. II. b. 7177. 

42) Ausſchluß anderer ald der vorgejhriebenen Benfuren 
beidem Tentamen physicum. 

(Centrbi. pro 1861 Seiten 131, 132.) 

| Berlin, den 13. Februar 1883. 
Es find neuerdingd Fälle zu meiner Kenntnid gelommen, ir 

weldyen bei dem Tentamen physicum andere ald die nah Nr. ! 
der bdieöfeitigen Verfügung vom 19. Februar 1861 — U. 191% 
— allein ftatthaften Cenfuren ertheilt wurden. Id finde mich da 
durch veranlaßt, die genaue Befolgung der Nr. 5 cit. biermit in 
Erinnerung zu bringen, und erſuche das Köntgl. Univerfitätd- Murs 
torium ıc. der mediziniſchen Fakultät der dortigen Univerfität hierven 
gefälligft Mittheilung zu machen. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Sn Bertretung: Lucanus. 

An 
ſämmtliche Königl. Univerfitäts-Kuratorien und 

Herren Kuratoren. 

U. I. 3631. M. 7899. | 
| 

43) Preisbewerbungen bei der Akademie der Künft 
zu Berlin. 

(Eentrbl. pro 1882 Seite 362.) 

1) Nach einer Bekanntmachung des Senated der Königl. Alı 
demie der Künfte, Sektion für die bildenden Künfte, zu Berlin veı 
28. Januar 1883 (Reichs- und Staatd-Anzeiger Nr. 38 vom 13. Ri 
bruar d. 3.) ift die diesjährige Preisbewerbung um den große 
Staatspreis für dad Fach der Architektur beftimmt. Die Aufgate 
werden am 9. und am 26. April d. 3. geftelt. Die Zuerfennung di 
Preiſes (Stipendium zu einer Studienreife nach Italien auf zw 
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ihre von jährlich 3000 Markt und außerdem Entſchädigung von 
0 Mark für Hin» und Rückreiſe) erfolgt in der zweiten Hälfte 
des Monates Dftober 1883. 

2) Infolge Bekanntmachung des Senates dieſer Akademie vom 
3l. Januar 1883 (Reichs- und Staatd- Anzeiger Nr. 40 vom 15. 
zebruar d. 3.) ift die Konkurrenz; um den Preid der erften 
MihaelsBeerfhen Stiftung für Maler und Bildhauer jüdi- 
iher Religion im Jahre 1883 für Bildhauer beftimmt. Die Wahl 
des Segenftandes der Konturrenzarbeit bleibt dem eigenen Ermefien 
ded Konkurrenten überlaffen. Ber Preis befteht in einem einjäh- 
rigen Stipendium von 2250 Mark zu einer Studienreife nach Sta- 
en, und die Zuerkennung beöfelben erfolgt in der zweiten Hälfte 
tes Monated Oktober 1883. 

3) Zufolge Bekanntmachung ded Senates dieſer Akademie vom 
®. Januar 1883 (Reichs⸗- und Stantd» Anzeiger Ar. 45 vom 
21. Februar d. 3.) ift die Konkurrenz um den Preis der zweiten 
Rihael-Beerfchen Stiftung, zu welder Bewerber aller Kon⸗ 
kiicnen zugulaffen find, im Sabre 1883 für Maler aller Fächer 
detimmt. Die Wahl des Gegenitandes der in Delfarbe auszufüh- 
inten Konkurrenzbilder bleibt dem eigenen Ermeſſen des Konfur- 
ten überlaffen. Der Preis befteht in einem Stipendium von 
>50 Mark zu einer einjährigen Studienreife nad Stalten, und bie 
S ennung deöfelben erfolgt in der zweiten Hälfte des Monates 
Sister 1883. 

#% Ausfhreiben wegen Bewerbung um Mendelsfohn- 
Bartholdy-Staat8-Stipendien für Mufifer. 

(Eentrbl. pro 1882 Seite 363 Nr. 35.) 

Am 1. Dftober er. fommen zwei Stipendien der Felir Men—⸗ 
Köichn-Bartholdy’fchen Stiftung fir befähigte und ftrebfame Mu- 
ler zur Verleihung. Jedes derfelben beträgt 1500 Marl. Das 
ze if für Komponiften, dad andere für ausübende Tonkünftler 
Wizmt. Die Berleihung erfolgt an Schüler der in Deutfchland 
tn Staate fubventionirten muſikaliſchen Ausbildungsinftitute, ohne 
Arerſchied des Alters, des Gefchlechted, der Religion und der Na⸗ 
henalität. ’ 

Bewerbungdfäbig ift nur derjenige, welcher mindeftend ein 
kalbed Jahr Studien an einem der genannten Inftitute gemadhthat. 
Ausnahmsweiſe können preußiſche Staatsangehörige, ohne daß fie 
fieie Bedingungen erfüllen, ein Stipendium empfangen, wenn das 
Keraterium für die Verwaltung der Stipendien auf Grund eigener 
Prüfung ihrer Befähigung fie dazu für qualifizirt erachtet. 

Die Stipendien werden zur Kortbildung auf einem der beiref- 
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fenden, vom Staate fubventionirten Inftitute ertheilt, das Kurate: 
rium ift aber beredtigt, hervorragend begabten Bewerbern nach 
Vollendung ihrer Studien auf dem Snftitute ein Stipendium für 
Jahresfrift zu weiterer Ausbildung (auf Reifen, durch Beſuch aus: 
wärtiger Inititute 2c.) zu verleihen. 

Sämmtliche Bewerbungen nebft den Nachweiſen über die Er 
füllung der oben gedadhten Bedingungen und einem kurzen, felbft« 
gefchriebenen Lebendlaufe, in welchem befonders der Studiengan 
hervorgehoben wird, find nebft einer Beſcheinigung der Reife zur 
Konkurrenz durch den bisherigen Lehrer oder dem Abgangdzengniffe 
von der zuleßt bejuchten Anftalt bi8 zum 1. Juli cr. an daß unte: 
zeichnete Kuratortum — Berlin W., Wilhelmftraße Nr. 708 - 
einzureichen. 

Den Bewerbungen um dad Stipendinm für Komponiften fin! 
eigene Kompofitionen nad freier Wahl, unter etdeöftattlicher 2er 
fiherung, daß die Arbeit ohne fremde Beihilfe ausgeführt worde 
ift, beizufügen. 

Die Verleihung des Stipendiumd für ausübende ZTonkünft 
erfolgt auf Grund einer am 1. Dftober er. in Berlin durd 
Kuralorium abzuhaltenden Prüfung. 

Berlin, den 1. April 1883. 

Dad Kuratorium 
für die Verwaltung der Felix Mendeldfohn - Bartholdy - Stipendia 

45) Berfaffungs- Statut der Königlichen techniſchen 
Hochſchule zu Berlin. 

J. Allgemeine Beſtimmungen. 

8. 1. 
Die techniſche Hochſchule zu Berlin hat den Zweck, für de 

techniichen Beruf im Staatd- und Gemeindedienfte, wie im induftrielk 
Leben die höhere Ausbildung zu gewähren, ſowie die Wiffenihaft: 
bs Künfte zu pflegen, welche zu dem technifchen Unterrichtsgebit 
gehören. 

Die tehniihe Hochſchule ift dem Minifter der geifttichen : 
Angelegenheiten unmittelbar unterftellt. 

8. 2. 
An der techniſchen Hochſchule beftehen folgende Abtheilungen: 
1) Kür Architektur, 
2) „ BausSngenteurmefen, 
3) „Maſchinen⸗Ingenieurweſen mitEinſchluß des Schiffsbaue 
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4) Für Chemie und Hüttenfunde, 
5) „ allgemeine Wiſſenſchaften, insbeſondere für Mathematik 

und NRaturwiflenfchaften. 
Es bleibt dem Minifter vorbehalten, ſowohl die Anzahl diefer 

dbtbeilungen, wie auch die ihnen überwiejenen Diöziplinen nad) 
Raßgabe des Bedürfniſſes zu vermehren. 

Reben den Abtheilungen beftehben Werkitätten und Verſuchs— 
tafienen zur Förderung bejonderer techniſch⸗-⸗wiſſenſchaftlicher Zwecke. 

8. 3. 

Mit den Vorträgen in den einzelnen Diöziplinen find je nad) 
m Bedürfniffe des Unterrichted praktiſche Nebungen in den Zeicdhen- 
Sen, oder in den Laboratorien, Werkftätten und Berfuchsanftalten, 
iewie Unterweifungen in den Sammlungsräumen und bei Erfurfionen 
verbunden. 

8. 4. 

Der Unterricht iſt nad) Sahredfurfen geordnet. Ausnahmsweiſe 
tredt fih die Unterrictd-Ertheilung nur auf einen Theil des 
Xbres. Serien finden ftatt vom 1. Auguft bi8 1. Oktober, ſowie 
ö Weihnachten und Dftern auf je 14 Tage. 

Das Verzeichnid der Vorträge und Hebungen ift ſpäteſtens ſechs 
Schen vor Beginn ded Kurfud befannt zu machen. 

8. 5. 
Den Studirenden ſteht die Wahl derjenigen Worträge und 

bbungen, an welchen fie Theil nehmen wollen, frei. Doch werden 
sı jeder Abtheilung Studienpläne aufgeitellt, deren Innehaltung 
da bei ihr eingefchriebenen Studirenden empfohlen wird. Die Zus 
ung zu ſolchen Vorträgen und Uebungen, weldye zu ihrem Ber: 
Undniffe Die vorherige Abfolvirung anderer, vorbereitender Unter: 
218: Gegenftände vorausjepen, kann von der vorgängigen Theil: 
zöme an den lebteren abhängig gemacht werden. 

I Bon den Lehrkräften der techniſchen Hochſchule. 

&. 6. 

Der Unterricht wird von Profeſſoren und Dozenten ertbeilt. 
Jar Unterftüung beider werden nach Bedürfnid Affiftenten, und 
zrt Keitung von Werkftätten und Verſuchsſtationen, ſoweit fie nicht 
kn Dozenten felbft übertragen wird, geeignete Techniker beftellt. 

Die etatsmäßigen Profefforen werden vom Könige ernannt. 

8. 7. 
Außer den Profefloren und Dozenten haben die bet einer Ab- 

beilung der techniſchen Hochſchule nbititirken Privatdozenten das 
Reht, Borlefungen und Uebungen abzuhalten. 

1883. 16 
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Die Geſuche um Habilitation find bei derjenigen Abtheilung 
einzureichen, in deren Unterrichtögebiete der Nachſuchende zu lehren 
gedenft. 

Meber die Zulaffung beichließt die Abtheilung auf Grund der 
Borfchriften, durch welche die für die Habilitation bei der betreffenden 
Abtheilung zu erfüllenden Bedingungen feitgeftellt find. (8.21 Nr. 2.) 

Bon der ftattgefundenen Habilitation ift unter Beibrinaung 
des Nachweiſes der erfüllten Bedingungen dem Minifter durdy Ber: 
mittelung des Senated Anzeige zu machen. 

Bis zum Erlaſſe der erwähnten Vorfchriften bedarf die von einer 
Abtheilung befchloffene Zulaffung der Genehmigung des Miniftert. 

Il. Bon den Berwaltungd-Drganen. 

8. 8. 

Die Organe für die Leitung und Verwaltung der technifchen 
Hochſchule find: 

1) Zür jede Abiheilung dad Abtheilungs - Kollegium und de 
Nbtheilungd-Borfteher. 

2) Für die gefammte Hochſchule der Senat und der Rekter 
ſowie bezüglich de8 in 8. 28 bezeichneten Geſchäftskreiſes dr 
Verwaltungsbeamte (Syndiluß). 

8.9. 

Jede Abtheilung bildet ein felbftändiged Ganzes. Innerhah 
des Kreiſes der ihr zugehörigen Profefforen und Dozenten (8. 6. 
wird das Abtheilungsd-Kolegium nad Maßgabe befonderer VBorfchrifter 
gebildet. 

8. 10. 

Das Abtheilungs- Kollegium bat die allgemeinen Intereffen te 
Unterricdhte8 auf dem betreffenden Gebiete wahrzunehmen und für t 
Volftändigkeit und Zweckmäßigkeit desjelben Sorge zu tragen. 
iſt dafür verantwortlid, daß jeder Studirende der Abtheilung wi 
rend der vorgeichriebenen Studienzeit Gelegenheit hat, in den 3 
feinem Fache gehörigen Disziplinen in geordneter Folge die erforte 
lihen Vorträge zu bören, bezw. Uebungen durdhzumaden. Wer 
in diefer Hinficht fih in dem Lehrgange Lüden oder Mängel finde: 
jo bat das Abtheilungs » Kollegium darüber an den Minifter dur: 
Bermittelung des Senated rechtzeitig Bericht zu erftatten. 

&. 11. | 

Das Abtheilungd-Kolegium hat die Aufgabe, die bei fein 
Abtheilung eingefchriebenen Studirenden in wiflenfhaftlicder B 
ziehbung zu leiten; es macht die Vorſchläge zu Benefizien ur 
Prämien für diefelben. 

Für diejenigen Studirenden, melde fi im erften und zweite 
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alnemiſchen Semefter befinden, ind, auch wenn fie bei einer Fach— 
etheilung eingefchrieben find, bie Borfeläge in legterer und ift die 

Yitung im erflerer Beziehung von der Abtheilung für allgemeine 
Biffenfhaften zu übernehmen. 

8. 12. 
3u den Befugniffen und Obliegenheiten des Abtheilungs- Kol« 

leziums gehören indbejondere: 
1) Die Entwerfung der Studien und Stundenpläne der Abe 

theilung, jowie etwaige das Gebiet der Abtheilung berührende 
Vorſchläge zum Programme und VorlefungdeBerzeichnifje der 
Sefammiantalt, 

2) Die Stellung von Anträgen in Betreff des Bedarfes an Kehr- 
milteln, welde für die Unterrichtszwecke der Abtheilung er- 
forderlih fcheinen, jowie in Betreff der Nepartirung des der- 
felben zugewiejenen Antheiled an Lehrmittelfondd auf die ein» 
einen Lehrfächer. 

3) Die Vorſchläge wegen des Bedarfed an Affiftenten und wegen 
der Bertheilung der nah Maßgabe der diöponiblen Mittel 
jur Berfügung ftehenden Anzahl von Affiftenten an die ein- 
zelnen Dozenten. 

4) Die Anzeige der in dem Lehrgange der Abtheilung bervor- 
tretenden Lüden und Mängel, ſowie die Abgabe von Gut- 
achten wegen Berufung neuer Lehrkräfte für erledigte oder 
neugegründete Lehrftühle. Diele Gutachten haben ſich der 
Regel nach mindeftend auf drei, für den Lehrftuhl geeignet 
Iheinende Perſonen zu erftreden und deren Befähigung für 
dad betreffende Amt eingehend zu erörtern. 

5) Die Beſchlußfaſſung über die Zulaffung von Brivatdozenten 
zur Habilitation nad den Beltimmungen des $. 7. 

6) Die Abgabe von Gutachten in Betreff der bei der Abtheilung 
eingefchriebenen Bewerber um Stipendien und fonftige Bene- 
fizien. 

Die zu 1 bis 6 bezeichneten Entwürfe, Anträge u. ſ. w. find 
tem Senate zur weiteren Veranlaſſung einzureichen. 

g. 13. 
Zur Leitung feiner Gefchäfte wählt das Abtheilungd-Kollegium 

us jeinen Meitgliedern einen Vorfteher. Die Amtöperiode desjelben 
"injährig und beginnt und endigt in ber Regel mit dem 1. Juli. 
Die Wahl ift fo zeitig vorzunehmen, da ihr Ergebnis dem Minifter 
ur dem 1. Zunt behufs Beftätigung vorgelegt werben Tann. Er⸗ 
elat die Beftätigung nicht, fo führt bis zu einer die Beftätigung 
indenden Neuwahl der biöherige Abtheilungd-Vorfteher die Geſchäfte. 

16* 
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8. 14. 
Der Abtheilungd-Borfteher vermittelt die Beziehungen des Ab 

theilungd-Kollegiumd zum Reftor und Senate. Er hat fi den, dem 
Kollegium in Betreff der Volftändigfeit und Zweckmäßigkeit dei 
Unterrichteß auferlegten Pflichten ganz beſonders zu unterziehen unt 
in der Abtheilung die in diefer Beziehung von ihm bemerkten Lücker 
und Mängel zur Berathung zu bringen. Er bat den Studiengang 
ſowie die Diäziplinare Haltung der Studirenden feiner Abtbeilun 
zu überwachen, mit feinem Rathe ihnen zur Seite zu fteben, m 
ift befugt, denſelben perfönli oder durch eined der Abtheilunf 
Mitglieder ald unteren Grad der Didziplinarftrafe eine Rüge jı 
ertheilen, wovon dem Senate Mittbeilung zu maden ift. 

8. 15. | 
Der Abtheilungs -» Vorfteher beruft dad Kollegium nad feiner 

Ermeſſen oder auf Antrag zweier Mitglieder zu Sigungen, in mi 
hen die Geichäfte der Abtheilung verhandelt werden und in dene 
er den Borfig führt. 

Zur Giltigkeit von Beichlüffen des Abtheilungs- Kollegium t 
die Anwefenhett der Mehrheit feiner Mitglieder erforderlid. ? 
Berufung zu einer Sigung bat unter Mittheilung der Tagedorbnut 
zu erfolgen. 

Jedes Mitglied des Kollegiums ift befugt, die —— — 
über Fragen, welche die Angelegenheiten der Abtheilung betrefa 
zu beantragen und die Aufnahme der betreffenden Gegegenſtände i 
die Tagesordnung der nächſten Sikung zu verlangen. 

Jedem in einer Sitzung anwejenden Mitgliede des Abtheilung 
Kollegiums ift es geftattet, feine von ber Mebrheit abweichende Xı 
ficht zu Protokoll zu geben, fowie bei Gutachten und Beridte 
welche durdy Bermittelung des Senated an den Minifter gelange 
fein jeparate® Votum mit Motiven beizulegen. 

Ueber die Beſchlüſſe des Abtheilungs-Kollegiums ift eine b 
fondere, in ein Protofollbudy einzutragende Verhandlung aufzun 
men, in welde die anweſenden Mitglieder, der Wortlaut der ? 
1arafte die Stimmenzahl, mit welder die Beihlüffe gefaßt fir 
auf Verlangen der Abftimmenden unter Nennung der Namen, ri 
zeichnet werden. Mit der Kührung des Protofolles wird auf Te 
ſchlag des Borfipenden, entweder für die hetrefende Sitzung od 
für einen beſtimmten Zeitraum, der Regel nad ein Mitglied d 
Abtheilung betraut. Dem Senate wie dem Rektor fieht das Re 
zu, von den Protofollen der Abtheilungen und deren Anlagen E1 
fiht zu nehmen. 
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S. 16. 
Der Rektor und Senat haben die Aufgabe, die gemeinjamen 

Angelegenheiten der technifchen Hodichule zu leiten und die allge- 
mane Aufficht und Disziplin über die Studirenden zu üben. 

8. 17. 
Der Senat beftebt aus: 
1) dem Rektor, 
2) dem Borgänger ded Rektord (Prorektor), 
3) den Abtheilungs-Vorftehern, 
4) einer der Zahl der Abtheilungen entipredenden Anzahl von 

Senatoren, von denen jedes Abtheilungd- Kollegium je einen 
aus feiner Deitte auf den Zeitraum von zwei Sabren wählt. 
Die Wahlen finden in den lepten Tagen ded Juni ftatt, jo 
daß die Gewählten am 1. Juli ihr Amt antreten können. 

Alljährlich fcheidet die Hälfte der gewählten Senatoren auß. 
M die Zahl derfelben nicht durch zwei theilbar, fo beftimmt der 
Viniſter den einzuhaltenden Zurnus. 
, In Betreff der Vertretung der zur Abtheilung für das Maſchinen⸗ 
S:nieurweien gehörigen Dozenten ded Schiffbaues durch ein in den 
kaat zu entjendended Mitglied trifft das Regulativ über die Or- 
pantiation der Abtheilungen bejondere Beitimmung. 

8. 18. 

Der Senat hält auf Einladung und unter Vorfig des Rektors 
ame beftimmten Tagen ded Monated ordentliche und, fo oft ed 
gt die Geſchäfte erfordern, außerordentlihe Sipungen. 

8. 19. 
. In Betreff der Normen für die Gejhäftsführung des Senated 
Ren die Beftimmungen des $. 15 entiprechende Anwendung. 

$. 20. 
Der Senat ift die Disziplinarbehörde für ſämmtliche Studi- 

Ri. In diefer Eigenſchaft beſchließt er über die Ertheilung von 
Smiifen vor verfammeltem Senate, über die Androhung ded Aud- 
id und dem wirklichen Ausſchluß von der Hochſchule, über 
% Aufhebung von Honorar-Stundungen und Befreiungen, fowie 
ida die bei dem Minifter zu beantragende Entziehung von Stis 
eadien und Unterftübungen. 

8. 21. 

Der Senat erläßt nad) Anhörung der betreffenden Abtheilungen 
ad mit Genehmigung ded Minifters 

a. die Vorschriften für die Benupung der zur techniſchen Hod- 
ſchule gehörigen Eammlungen und Snftitute, 
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die Anweifungen für die in den Sammlungen und Suftituten, 
jowie beim Unterrichte beſchäftigten Anftalt3diener. 

Der Senat hat ferner nad) Anhörung der betreffenden Abthei— 
ungen dem Minifter Vorfchläge zu machen über 

1) 
2) 

3) 

die Disziplinar- Vorschriften für die Studtrenden, 
die Beftimmungen über die Zulaffung, die Rechte und Pflichten 
und die Ausfchließung von Privatdozenten, 
die Prüfungs-Drdnung für die Diplom» Prüfungen. 

8. 22, 
Zu den Befugniffen und Obliegenheiten des Senated gehörten 

inöbefondere: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Die Begutachtung von Abänderungen ded Berfaffungd-Sta 
8 tutes. 

Die Abfaſſung des Vorleſungs-Verzeichniſſes, des Program 
med und Geſammt⸗Stundenplanes unter Zugrundelegung de 
Stundenpläne der Abtheilungen, fowie die Veränderungen i 
der Bertheilung der Hör: und Zeichenjäle. 

Die Aufftellung neuer, bezw. die Abänderung beftebent: 
Studienpläne, ſowie Veränderungen in den, den einzelne 
Dozenten zugewiejenen Kehrgebieten bedürfen der Zuftimmug 
des Miniſters. 

Die Vertheilung der Räume in dem Neubaue der t 
niſchen Hochſchule erfolgt nady Anhörung des Senateß, 
die Vorfchläge der Abtheilungen einzuholen bat, durch de 
Minifter. Die Zuftimmung desjelben ift au bei Veränd 
rungen in der Benupung der Räume einzuholen, jofern & 
im Befige befindlichen Dozenten gegen die Veränderung CH 
ſpruch erbeben. 
Die Anmelbung der im Sntereffe der techniſchen Hochſchu 
erforderlich ſchelnenden perjönlihen und ſächlichen Mebramd 
gaben für das nächte Etatsjahr, ſpeziell die Vorſchläge üb 
den Bedarf an Hilfälehrern, Afftitenten und Lehrmitteln, fi 
die Gefammtanftalt, fowte über die Vertheilung der für die 
Zwecke verfügbaren Mittel auf die Abtheilungen und der. 
Mitglieder und auf die verfchiedenen Sammlungen unter A 
eneflchtigung der Vorſchläge der Abtbeilungen. 
Die Begutachtung der Borihläge der Abtheilungen in-Betr: 
des Lehrganges derfelben, fowie in Betreff der Berufung nen 
Lehrfräfte. | 

5) Die Anzeige über die Beichlüffe der Abtheilungen im Bez! 
auf die Zulaffung ıc. von Privatdozenten ($. 21 Nr. 2). 

6) Die BVorfchläge über die Verleihung von Stipendien umı 
Berüdfihtigung der Vota der Abtheilungen, fofern über je 
Verleihung nit anderweitige Beftimmungen beftehen. | 
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7) Die Feſtſetzung des Beginned und ded Schluſſes der Weib- 
nachts⸗ und DOfterferien unter Einhaltung der Borjchriften 
des 8. 4 Abſatz 1. 

8) Die Berichterftattung über die zum Amte des Rektors ($. 26) 
und der AbtheilungdsBVorfteher ($. 13) ftattgefundenen Wah- 
len und die Einholung der Beftätigung derfelben, fomie Die 
Anzeige in Betreff der nad $. 17 Nr. 4 gewählten Sena- 
oren. 

Die Beihlußfaffung über die Stundung oder den Erlaß von 
gonoraren innerhalb der zuläffigen Grenzen erfolgt durch eine Kom⸗ 
nifton, weldye aus dem Rektor ald Vorfigenden, den Abtheilungs- 
Lorftehern und dem Berwaltungdbeamten befteht. 

In Betreff der Vertheilung der Lehrmittelfonds und der Zu- 
kilung der Alliftenten ergehen beiondere Beftimmungen. Deöglei- 
den wird die Berwaltung des Bibliothelfonds und der Sammlungen 
turh ſpezielle Feſtſetzungen geregelt. 

$. 23. 
Der Rektor beruft den Senat, fowie die Geſammtheit der 

Iteilungd-Kollegien, und führt in den Sipungen den Vorfip. 
, Der Reltor leitet den Geſchäftsgang ded Senated und forgt 
är die pünktliche Erledigung der Geſchäfte. Er führt die laufenden 
&ihäfte der dem Senate übertragenen Verwaltung, bereitet die 
deichlͤſſe des Senates vor und trägt für die Ausführung derfelben 
Eerge. 
ı Er hat dad Recht, die Abtheilungd-Kollegien zu Aeußerungen 
p veranlaffen, welde für die Beichlüffe ded Senales oder für die 
knftige ihm obliegende Berichterftattung erforderlih find. 

Der Rektor ift befugt und verpflichtet, Beichlüffe des Senateß, 
klde die Befugnifje deöjelben überjchreiten oder das Intereſſe der 
Gobihule verlegen, mit aufichiebender Wirkung zu beanftanden und 
d Entiheidung des Minifters über ihre Ausführung nachzuſuchen. 

Der Rektor vertritt den Senat wie die techniſche Hochſchule 
x Außen, verhandelt namend des Senates und ber Hochſchule 
2! Behörden und Privatperjonen, führt den Schriftwechjel und 
tgeichnet alle Schriftftüde, fofern diefelben nicht den im $. 28 
ka Syndikus ausſchließlich zugewielenen Geſchäftskreis betreffen. 
"rt zeichnet die Berichte des Senated mit der Unterfchrift: Rektor 
nd Senat der techniihen Hochſchule und feinem Namen, die übrigen 
ekriftftüde mit der Unterfchrift: der Rektor der techniſchen Hoch» 
Sale und feinem Namen. Die Abfafjung der Berichte des Senates 
wit dem Rektor ob, jedody können mit Zuftimmung ded lepteren 
ah Mitglieder des Senates zu Berichterftattern genommen werden. 
denn dad Botum des Rektors von dem der Mehrheit ded Senated 
hweidt, bleibt der lepteren anheimgegeben, die Motive ihre Be- 
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Ichluffes durch eine dem Berichte beigefügte Eingabe noch bejonders 
andzuführen. | 

Der Rektor wird in Berbhinderungdfällen von dem Prorektor 
und falls folder nicht vorhanden oder verhindert ift, von dem an 
Fahren älteften nicht verhinderten Mitgliede des Senates vertreten. 

S. 24. 

Der Rektor hat die Beobadhtung des Verfaffungs-Statuted und 
der fonftigen Borfchriften zu überwachen und ift für die ordnunge: 
mäßige Verwendung der für die Zwede der Anftalt überwiejenen 
Mittel, für die richtige Vertheilung derjelben und die Einhaltung 
der etatömäßigen Grenzen in den einzelnen Titeln und Pofitionen, 
wie fie im Spezial: Etat aufgeftellt find, verantwortlich. Er hat, 
mit Ausnahme der im 8. 28 bezeichneten Anweifungen für Amte: 
bedürfniffe und Gebäude -Unterhaltung, ſämmtliche Zahlungsanwei⸗ 
fungen zu zeichnen, foweit nicht für die Verwaltung einzelner Fon 
mit minifterieller Genehmigung beſondere Borfchriften beftehen. Der 
Rektor ift der Dienftuorgejepte der Subaltern- und Unterbeamten. 

8. 25. 
Der Rektor bewirkt nah Maßgabe der nachſtehenden Beitim- 

mungen die Aufnahme der Studirenden und Holpitanten und di 
Einſchreibung der erfteren in die Abtbeilungen. | 

Inwieweit auch Hofpitanten den Abtheilungen zugetheilt werd 
fönnen, bleibt minifteriellee Regelung vorbehalten. 

Der Rektor ift befugt, zur Wahrung der diöziplinaren Aut 
rität auch ohne vorgängigen Senatsbeſchluß Studirenden perfönli 
oder durch ein Senatd: Mitglied einen Verweis zu ertbeilen. 

8. 26. 

Der Rektor wird vom Könige berufen. Die Amtöperiode 
Rektors ift einjährig und beginnt und endet in der Regel mit de 
1. Suli de8 betreffenden Jahres. 

Der Geſammtheit der Abtheilungs-Kollegien ſteht die Vefugni 
u, aljährlih durd) eine ftattfindende Wahl eined ihrer Mitglied 
Er dad Rektoramt in Vorſchlag zu bingen. 

Die getroffene Wahl ift vor dem 15. Mat jeded Tahres unt 
Einreihung ded Wahlprotofolled vom Rektor und Senate dem M 
nifter behufs Einholung der Beftätigung der Wahl anguäeigen. Bir 
die Beitätigung verfagt, fo führt bis zu einer die Beftättgung N 
denden Neuwahl der frühere Rektor die Geſchäfte. Das Blei 
ilt in dem Falle, dab am Schluffe der Amtöperiode oder bei je 
fig Orlebigung der Nektorftelle der Nachfolger noch nicht ernann 
ein jollte. 

Das Nähere über dad Verfahren bei der Wahl, welche unte 
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derfip des bißherigen Rektors ftattfindet, wird durch Megulativ 
geregelt, 

8. 27. 
Die Wiederwahl des Nektord, der Abtheilungs-Vorſteher, ſowie 

tr Sonftigen Senats. Mitglieder nad Ablauf ihrer Amtsperioden ift 
zuläjfig. 

Bird ein Abtheilungd-Vorfteher zum Rektor berufen, jo erlifcht 
vn Amt ald Abtheilungd-WVorfteher und ift eine Neumahl für den: 
xihen vorzunehmen. 

Die Annahme ded Rektoramtes oder die der Wahl zum Ab— 
xilungd-Borfteher oder Senator darf von denjenigen Abtheilungs- 
Nitgliedern, welche feit angeftellte Profefforen find, nur aus Nüdficht 
ar ibren Gefundheitäzuftand, welcher fie zur Führung der Geſchäfte 
des Amted untauglicy macht, abgelehnt werden. 

Scheidet der Rektor, ein Abtheilungd-Borfteher oder ein Senats» 
Ritglied im Laufe feiner Amtsperiode aud, fo find für den Reſt 
krielben Etſatzwahlen vorzunehmen. 

| $. 28. 

Für die Verwaltung der ökonomiſchen Angelegenheiten der tech— 
then Hochſchule, fowie zur Unterftügung ded Neftord in der ord— 
anzsmäßigen Verwendung der für die Zwede der Auftalt übermwie- 
nen Mittel ift von dem Minifter ein bejonderer Berwaltungs- 
tamter (Syndikus) beitellt. 

Ter Syndikus bat dad Recht, wie die Pfliht, den Sitzungen 
#5 Senated beizuwohnen und ift befugt, bei den Berhandlungen 
as Bort zu ergreifen. 
Der Synditus ijt gleih dem Reftor dafür verantwortlid, daß 
k zur Unterhaltung der Hochſchule erforderlichen perfönlichen und 
Klihen Ausgaben —* innerhalb der durch den Etat vorgeſchriebenen 
men bewegen. 
I diefem Behufe hat er die Kaffenkuratel zu führen und 

"liche und außerordentlihe Revifionen abzuhalten. Er bat die 
7 Befriedigung von Amtöbedürfniffen und zur Unterhaltung der 
“ide erforderlichen Zahlungsanmeijungen allein zu zeichnen und 
wimmtlichen fonftigen Zahlungsanweiſungen mitzuzeihnen. Ihm 
nt das Spezialaufſichtsrecht über die Kaſſen- und Rechnungs⸗ 
dtang zu. Mit Ausnahme der Lehrmittel ſind die Anſchaffungen 
kt Art durch ihn zu bewirken und iſt der haushälteriſche Der: 
and derfelben Dur ihn zu kontroliren. Bei der Ausführung 
fer Geichäfte find die Berwaltungd» und Unterbeamten der An- 
it verpflichtet, feinen Weiſungen zu folgen. 

Der Syndikus ift befugt, von allen ein- und ausgehenden Ge- 
Möichen Ginfiht zu nehmen. Bon den Minifterial- Erlaffen 
d den an den Minifter gehenden Berichten, und zwar von den 
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leßteren vor ihrem Abgange ift dem Syndikus Kenntnis zu geben 
Derfelbe ift berechtigt und verpflichtet, in Fällen, wo der Gegenftan! 
eined Berichtes auf die Pofitionen ded Etats Bezug bat, cde 
Nedhtöfragen berührt oder wo ihm nady feiner Kenntnid der Alte 
eine Ergänzung aus dem Inhalte derjelben erforderlich ſcheint, ſei 
beſonderes —** dem Miniſter einzureichen. 

Weitere Feſtſtellungen über die dem Syndikus hiernach obli 
genden Pflichten und zuſtehenden Befugniſſe bleiben dem Minift 
vorbehalten. 

IV, Bon den Studirenden. 

8. 29. 

Die Aufnahme eined Deutſchen ald Studirenden in die ter 
niſche Hochſchule ift durch die Beibringung des Reifezeugniſſes ein 
deutſchen Gymnaſiums oder eines preußiſchen Realgymnaſiums (Ne: 
ſchule I. Ordnung), beziehungsweiſe einer preußiſchen Ober-Re 
ſchule (Gewerbeſchule mit neunjährigem Kurſus und zwei frem 
Sprachen) bedingt. Ausnahmen hiervon find nur mit Genehmigu 
ded Minifterd zuläjfig. 

Die vorftebende Beitimmung gilt auch für Diejenigen, wel 
von anderen polytechnifchen Anftalten auf die techniſche Hochf 
übergeben. 

Welche außerpreußiſche Lehranftalten den in Abſatz 1 bezd 
neten preußiſchen Lehranftalten gleichzuftellen find, bleibt mini 
rieller Entſcheidung vorbehalten. 

Perſonen, weiche nicht das deutſche Indigenat befitzen (Aı 
länder), fönnen als Studirende, jedoch ohne Anſpruch auf Zulafin 
zur Staatöprüfung, immatritulirt werden, wenn der Rektor im E— 
verftändniffe mit dem betreffenden AbtheilungesVorfteher die Ue 
zeugung gewinnt, daß diefelben ihrem Alter und Bildungdgrade 
zur Smmatrifulation geeignet find. Im Falle des fehlenden 
verftändnifies enticheidet der Senat. 

$. 30. 
Die Aufnahme der Studirenden findet in der Regel nur ke 

Beginne ded Studienjahres ftatt, ift aber für folhe Vorträge ı 
Uebungen, weldye nicht an einen Jahres-Kurſus gebunden find, a 
ſemeſterweiſe zuläſſig. 

Die Aufnahme erfolgt durch Ertheilung einer Matrikel, de 
Giltigkeit fi auf vier Jahre erftredt, nah Umftänden jedody x 
längert werden Tann. 

Feder Studirende bat bei der Aufnahme einer beftimmten | 
theilung beizutreten, deren Wahl ihm freifteht. 
ii den. Ipätere Aenderung diefer Wahl iſt hierdurch nit aus 

offen. 
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g. 31. 
Am Sdluſſe der einzelnen Studienjahre, fowie beim Berlaffen 

zet Hohihule wird den Studirenden auf ihren Wunſch eine DBe- 
'teinigung über den Beſuch der Anftalt und die angenommenen 
Verträge und Uebungen ertbeilt. 

Bei denjenigen Unterrichtögegenftänden, weldye mit praftiichen 
Ibungen verbunden find, oder in welden Schlußprüfungen ftatt- 
zaden, fann den Studirenden, welche fih an diefen Uebungen und 
fräfungen betheiligt haben, auf ihren Wunſch aud ein Zeugnid 
ser die in den Fächern erzielten Erfolge ſeitens der betreffenden 
Abtheilung ertheilt werden. 

8. 32. 

‚ Die Theilnahme an den im $. 31 Abſatz 2 bezeichneten Prü- 
fangen ift freiwillig. 

Inhaber von Staatöftipendien und Unterrichtöfreiftellen find 
ch zur Theilnahme verpflichtet. 

$. 38. 

Studirende, welde den Lehrgang einer der Abtheilungen 1 
w4 zurückgelegt haben, können auf Grund einer vor diefer Ab- 
&nlung zu beftehenden befonderen Prüfung ein Diplom erhalten, 
peihes ihre Kenntniffe und ihre techniiche Ausbildung bekundet. 

Die Diplom» Ertheilung, fowie die fire diefelbe zu beftehenden 
fritungen werden durch befndere Vorſchriften geregelt. 

. Bon den Hojpitanten und den zur Xheilnahme an 
dem Unterrichte berechtigten Perjonen. 

8. 34. 
Perfonen, welche nicht die Qualifikation zum Cintritte als 

Eutirende befigen und nur an einzelnen Vorträgen oder Uebungen 
til nehmen wollen, können unter der Vorausſetzung, daß das 
wtrrichtö-Sntereffe darunter nicht leidet, als Hofpitanten zugelaffen 
unten. 

Die Zulaffung kann von dem Nachweife genügender Vorbildung 
*tiagig gemacht werden und erfolgt durch Ertheilung einer Grlaub- 
re ded Rektors, weldye zur Legitimation des Hofpitanten dient. 

Den Hofpitanten kann der Bejudy der von ihnen angenonımenen 
ellegien beicheinigt werden; fonftige akademiſche Zeugnijje werden 
men nicht ertheilt. s. 35 

Zur Annahme von Unterricht gegen das für Studirende der 
chniſchen Hochſchule vorgeſchriebene Honorar find berechtigt: 
die Studirenden der Friedrich: Wilhelms-Univerfität, 

s ⸗ -Berg⸗Akademie, 
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die Studirenden der Lehranftalten der Königlichen Akademie der 
nie, 

⸗ ⸗ ⸗landwirthſchaftlichen Hochſchule, | 
fowie foldhe Techniker, welche die erfte Staatsprüfung für dad Ban, 
Maichinen- oder Bergfach beitanden haben. | 

8. 36. 
Sonftigen Perfonen, welche an einzelnen Vorträgen oder Hebun 

gen Theil zu nehmen wünſchen, ihrer äußeren Lebenöftellung nıd 
aber weder ald Studirende noch als Hofpitanten eintreten können 
darf von dem Rektor im Einverftändniffe mit dem betreffende 
Lehrer geftattet werden, dem Unterrichte des lepteren gegen Erlegun 
des für Hofpitanten feftgefeßten Honorarbetraged beizumohnen. 

VL Bom Unterridtöhonorar. 

8. 37. 
Das Unterrihtöhonorar wird durch den Minifter bejtimmt un 

ift halbjährig im Voraus zu entriditene 
Dad Honorar für die Thetlnahme an den praftiichen Webuuge 

in den Laboratorien und Atelierd unterliegt bejonderer Feftftellun 
Für den von Privatdozenten ertheilten Unterricht bleibt 

Höhe des Honorared, welches den Privatdozgenten zufließt, de 
Ermeſſen derjelben unter Vorbehalt der Genehmigung des Sen 
überlaſſen. 

8. 38. 
Eine Rüderftattung eingezablter Honorare findet nur dan 

ftatt, wenn ein Vortrag nit zu Stande gefommen tft, oder im 
balb der erften drei Monate hat abgebrodyen werden müffen. 
leptere Hall iſt nicht ald vorhanden anzufehen, wenn der abgebrod: 
Bortrag durch einen anderen Lehrer zu Ende geführt wird. 

Der Anfprud auf Rüderftattung geht verloren, wenn er ni 
innerhalb desſelben Semefterd geltend gemacht wird. 

$. 39. 

Mittellofen, dem preußifhen Staate angehörigen Studirend: 
fann, fofern fie durd Verhalten und Zortichritte ſich auszeichne 
das Honorar erlaffen werden. 

Die Zahl der fo Begünftigten darf jedody einen beftimmte 
von dem Minifter feftzuftellenden Prozentſatz der für dasſelbe Unte 
nahe bet der Hochſchule aufgenommenen Studirenden ni 
überfteigen. 

Inhaber von preußiſchen Staatöftipendien, ſowie von foldt 
Stipendien, welche von dem Minifter den erfteren in diefer B 
ziehung gleichgeftellt werden, find von der Honorarzahlung befrei 
Sie werden in die im Abſatze 2 bezeichnete Zahl nicht eingeredhnel 
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Bei Hofpitanten Tann ein Honorar⸗Erlaß nur ausnahmsöweiſe 
mit Genehmigung ded Minifters ftattfinden. 

Eine Stundung ded Honorared ift nur für Studirende und 
höhftens auf die Dauer von 2 Monaten zuläffig. - 

VO. Uebergangd: und Schlußbeftimmungen. 

§. 40. 

Dad gegenwärtige Verfaffungd-Statut tritt unter Aufhebung des 
neviſoriſchen Verfaſſungs-Statutes vom 17. März 1879*), fowie 
aler fonftigen, auf Grund des fegteren erlaffenen entgegenftehenden 
Stimmungen mit dem 1. September 1882 in Kraft. 

8. 41. 
In Betreff der Aufnahme von Studirenden auf Grund des 

Keifezeugniſſes einer preußiſchen Realſchule (Realſchule II. Ordnung 
ent fiebenjährigem Kurſus) oder der oberſten Klaſſe (Abtheilung A) 
aner nach dem Plane vom 21. März 1870 eingerichteten Gewerbe» 
Hule oder einer, einer ſolchen Schule gleichftehenden Anftalt, finden 
"zur Zeit giltigen Beftimmungen noch bis auf Weitered ent» 
omde Anwendung. | 

8. 42. 
So lange die Abtbeilungen der techniſchen Hochſchule räumlich 

zent find, hat der Neltor, welcher Abtheilung er auch angehören 
x fein Amtözimmer im Gebäude der Bau-Afademie, in welchem 
% die Sipungen ded Senated. abzuhalten find. Dem Minifter 
ben vorbehalten, einem der Vorſteher derjenigen Abtheilungen, 
Yen Unterrichtöräume fich vorzugsweiſe in dem Gebäude der bid- 
jeizm Gewerbe - Akademie befinden, für die Beauffichtigung des 
sen und Die Erhaltung der Drdnung in demfelben befondere 
dangniſſe zu übertragen. 

8. 43. 
Die zur Ausführung dieſes Statutes erforderlichen Anordnungen 

Na von dem Miniiter erlaffen. 

Dad vorftehende Verfaffungd- Statut für die techniſche Hochſchule 
ı Berlin wird auf Grund des Allerhöchften Erlaſſes vom 28. Zuli 
3., welcher folgendermaßen lautet: 

Auf Shren Beriht vom 10. d. M. will Ich dem mit den 
Anlagen wieder zurüdfolgenden Verfaſſungs-Statute für die 

— — 

*) Centralbil. pro 1879 Beite 251. 
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techniſche Hochſchule zu Berlin hiermit Meine Iandeöherrlihe 
Genehmigung ertbeilen. 

Bad Saltein, den 28. Zuli 1882. 

gez. Wilhelm. 
ggez. v. Soßler. 

An 
den Miniſter der geifllichen 2c. Angelegenheiten. 

hierdurch außgefertigt. 
Berlin, der 22. Auguft 1882. 

(L. S.) 
Der Miniſter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 

In Vertretung: Lucanus. 

11. Gymnaftal: ze. Lehranftalten. 

46) Allgemeine Beftimmungen, betreffend Aenderung 
in der Abgrenzung der Lehrpenſa in Folge der Leh 

pläne vom 31. Mär; 1882. 
(Eentrbil. pro 1882 Seite 234 Nr. 3.) 

Berlin, den 28. Februar I 
Die Gutachten, welche die Königlichen Provinzial Schulkollegt 

über die durch Die Lehrpläne vom 31. März v. J. erforderlid 
wordenen Aenderungen in der Abgrenzung der Lehrpenſen für ein 
Lehrgegenftände abgegeben haben, find eingehender Ermägung unl 
zogen worden. Ueber einige von den in Frage kommenden Pun 
zeigt fih in den Anträgen der Provinzial: Schulfollegien eine, 
verfennbar durch die Natur der Sache felbft herbeigeführte fafte 
ftändige Hebereinftimmung, über andere geben die Anfichten zur 
noch weit audeinander, Mit Rückſicht hierauf und auf ben 
einigen Seiten ausdrücklich ausgeiprocdhenen Wunſch, babe id 
zweckmäßig erachtet, die allgemeine Vorſchrift auf Diejenigen 
ftimmungen zu beichränten, weldye unerläßlidy jcheinen, um bie 
ficht der revidirten Lehrpläne und die Möglichkeit des ungehinde 
Ueberganged der Schüler auf eine andere Lehranſtalt ſicher zu ftel 
die fpeziele Ausführung innerhalb dieſer vorgezeichneten Gre 
bleibt zunädhft der Erwägung der Lehrerfollegien unter einzuholen 
Genehmigung der Königlichen Provinzial-Schulfollegien überla 
Bezüglich der hierbei einzubaltenden Geſichtspunkte find den a 
meinenh Beftimmungen einige Bemerkungen beigefügt. Die 
waltungöberichte der nädhiten dreijährigen Perioden werden 
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trıbden Provinzial⸗Schulkollegien Gelegenheit geben Sid, darüber 
.azherm, ob die allgemeinen Borichriften fidy bewährt haben und 
reweit im ihrer Ipeziellen Ausführung eine annähernde Gleich⸗ 

:zkeit erreicht worden ifl. 
Zar Erleichterung der Wittheilung an die einzelnen Lebran= 

ren laſſe ih jedem Königliden Provinzials Schulfollegium fo 
rt Draderemplare der allgemeinen Vorſchrift zugeben, daß jeder 
:zle eim Eremplar zugeftellt werden Tann. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten 
von Goßler. 

u 
erde Königl. Brovinzial-Schuifollegien. 

- IL Si 
— — — 

Allgemeine Behimmmungen, 
betreffend 

Aeuderungen in der Abgrenzung der Kehrpenfa 
in Folge der Lehrpläne vom 31. März 1882. 

I Griedifger Anterriht an den Gymnaſien. 
i. Die Formenlebre des attiichen Dialektes ift in der Zertia 

== Istdinfje und zu fiherer Aneignung zu bringen. Die Lektüre 
BE cmer und die dazu erforderliche Einführung in die Bekannt⸗ 
We: mit der Formenlehre des epiſchen Dialektes ift in Unterſekunda 
PB >-iumen. 

2 wird empfohlen, in der Untertertia die Formenlehre bis 
ax Irrdpinfie der Konjugation der Berba auf ® (pura, Contracta, 
urı. Iquida) zu führen, dagegen die Berba auf pı und die un» 
wzäFigen Berba auf Obertertia aufzufchieben. 

2 Die Hauptlehren der Syntar bilden unter fteter Berbin- 
Mr: wit der erforderlichen Repetition der Formenlehre die gram- 
KAe Pehraufgabe der Sekunde. 
‚3 Sn der Ihntertertia iſt eine Unterſcheidung der Lehrſtunden 
Esszammatil und grammatiiche Uebungen einerjeits, für Lektüre 
e- reits nicht erforderlih. In Obertertia find jedenfall vom 
va Ecemefter an 4 Stunden wöchentlich ausſchließlich der Lektüre 
»tijſchen Prolafchrift zu beftimmen. — Auf Grammatif und 
' saramf bezũglichen Schreibübungen find in Sekunda 2 Stunden 
emtid, m Prima 1 Stunde wödhentlih, auf die Lektüre in 
ra Mafin 5 Stunden wöchentlich zu verwenden. Uebungen im 
lichen Ueberfegen in das Griechiſche zur Sicherung der Kennt- 

der Zormenlehre und der Haupilehren der Syntar find auch in 
"2 anzuflellen. . 
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Bemerkungen. 
Zu 1 und 2. 

Die Königlichen Provinzial: Schulfollegien werden darauf Be 
dacht nehmen, die in den Erläuterungen zu den Lebrplänen ent 

haltenen Beſtimmungen bezüglich ded in der Formenlehre und i 
der Syntar einzuhaltenden Maßes zur vollen Ausführung zu bringer 
In der Zeftftellung ded Lehrzieled ift dad Maß der in der attiſche 
Formenlehre zu ftellenden Forderungen von der zu beanfprucente 
Kenntnid ded epiichen Dialektes beftimmt unterfchieden. Int 
der ioniſche Dialekt überhaupt nicht erwähnt ift, jo hat dadur 
nicht die Leltüre des Herodot audgefchloffen, ſondern ed hat m 
abgelehnt werden follen, daß bezüglich der Bekanntſchaft mit dieer 
überdied wenig feftgeftellten Dialekte Anforderungen an die Schul 
geftelt werden. 

Bon einigen Seiten ift der Antrag geftellt, daß an Gymnaſi 
mit ungetbeilter Sekunda zwei wöcentlihe Stunden in der Obe 
tertia am Schluſſe ded Schuljahres auf die erfte Einführung ind 
epifchen Dialekt verwendet werden. Unter Beichränfung auf die 
zeichnete Kategorie von Fällen mag diefer Verfuch geftattet wer 
fo wenig es an ſich empfehlenswerth erfcheint, einen’ neuen Le 
gegenftand mit fo beſchränkter Stundenzahl zu beginnen. Die 
partementöräthe der Königlihen Provinzial» Schulfollegien wer 
wo von diefer Geftattung Gebrauch gemacht wird, forafältig zu! 
achten haben, ob nicht unter diefer Einrichtung die in der Obertef 
zu erreichende Sicherheit in der attifchen Formenlehre und Tin 
wöhnung in die Lektüre einer leichten proſaiſchen Schrift Aktr 
erleidet. 

In ber Beftimmung der ſyntaktiſchen Lehraufgabe der Sehm 
ift abfichtlich unterlaffen worden, entfpredhend den von einigen Zei 
geftellten Borfchlägen, der Unterfelunda die Syntar ded Nom 
der Oberſekunda die des Verbums zuzuweiſen. Es iſt als ſel 
verſtändlich zu betrachten, daß die in der lateiniſchen Syntax ber 
in erheblichem Maße unterrichteten Obertertianer auf Anlaß 
griechiſchen Lektüre mit Hauptpunkten der griechiſchen Saplı 
(3.8. den Bedingungs⸗, Abfichtd- und Folgeſätzen) bekannt gem 
werden. Wenn diele fontaktiihen Elemente nah Berftändig 
unter den Lehrern der Tertia und Selunda auf einen beftimm 
eng bemeffenen Kreis beſchränkt werden, fo ift ed leicht erreich 
in der Obertertin nebenbei einen feften Grund ſyntaktiſcher K: 
niffe zu legen, welche in der Sekunda weder erft neu erworben, 
umgelernt zu werden brauchen. Auch in der Sekunda wird mit} 
ſicht auf das mehr oder minder dringende Erfordernis der verih! 
nen Abfchnitte der Syntar und das verfchiedene Maß ihrer Sch 
tigkeit die oftematifche Unterfcheidung der Syntar des Nomend 



245 

a Lerbums nicht wohl den ausſchließlichen Gefihtöpunft der didak⸗ 
fiden Anorbnung bilden fünnen. Indem über diefe Anordnung 
nat eine ausdrüdliche Vorfchrift gegeben ift, wird die Erwägung 
des für den Unterricht angemefjenften Ganges den Lehrerfollegien 
mw den Königlichen Provinzial Schulfollegien zugewiefen. 

Zu 3. 

Die Natur des Elementarunterrichtes in der Untertertia bringt 
PB mit ſich, daß für die Lektüre nicht beſondere Stunden ausge⸗ 
fiden werden; ed empfiehlt ſich, daß möoͤglichſt in jeder Stunde 

ı die grammatiidhe Einprägung und Uebung Lektüre und Ueber⸗ 
tung aus dem Griechiſchen folge. Das bisher an einzelnen An- 
üten beobachtete verderbliche Verfahren, daß in dem erften Sabre 

Br ein verſchwindend geringede Maß des Meberfepend aus dem 
kiechiſchen vorgefommen ift, findet in der Zufammendrängung des 
immcatiichen Snbreäpenfumd auf ein Semefter einige Erklärung 
d wird mit der Durchführung der Jahreskurſe hoffentlich voll» 
indig beieitigt fein. 

Die Zahl der in Sekunda und Prima für die Lektüre beftimm- 
ı Stunden ift nicht auddrüdlid unter die profaische und poetische 
ftũre vertbeilt. Wenn die Zufammenfegung eined Lehrerfollegiums 
aeftattet, daß, was dringend wünſchenswerth ift, der gejammte 

iedyilche Unterricht in derjelben Klaſſe einem einzigen Xehrer über: 
en wird, fo fann durch zeitweife Verwendung der ſämmtlichen 

xureftunden auf denjelben Schriftfteller das Snterefje der Schüler 
die Freude zunehmender Sicherheit in der Auffaflung auf das 
Namıfte gefördert werden. 

H. Franzöffher Anterriht an den Gymnaſien. 

1. Die Tormenlehre einjchließlich der gebräuchliheren unregel- 
Bergen Verba ift in Duarta fomeit zum Abſchluſſe und zur ficheren 
rung zu bringen, daß in Untertertin ed nur einer ergänzenden 
erholung bedarf. 
Zu diefem Zwede empfiehlt e8 fi, in der Duinta die Formen⸗ 

x bis einjchließlich der zweiten Konjugation feft einzuüben und 
m in Duarta die übrigen Konjugationen und die gebräudlicheren 
gelmäßigen jowie die refleriven Verba anzuſchließen. Selbit- 
andlich müſſen auf beiden Stufen die zur Ueberfegung unent- 

Birlihen fontaktifhen Regeln propädeutiih Berüdfichtigung finden. 
2. Die Hauptlebhren der Syntar unter fteter, durch fortlaufende 

Bittigye und mündliche Uebungen gefiherter Wiederholung der 
Eienlehre bilden die —* —38 — von dem zweiten 

efer der Untertertia an bis Oberſekunda einſchließlich. In 
Ma finden zufammenfafjende grammatiſche Wiederholungen nur 

1683. 17 
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gelegentlich der alle drei Wochen in einer Stunde wödentlih zu 
Ichreibenden Extemporalien ftatt. 

3. In Quinta und Duarta ift die Unterjcheidung der Lehr: 
ftunden für Grammatik, grammatifche Uebungen und Anetgnun 
der Vokabeln einerfeitd, und für Lektüre und Erklärung anderericti 
nicht erforderlih. Bon Untertertia bis Oberſekunda ift je 1 Stunt 
auf Grammatik und die daran ſich anſchließenden Uebungen und | 
1 Stunde auf die Leltüre zu verwenden. In Prima find die beide 
Stunden mit der unter Nr. 2 bezeichneten Modififation der leptera 
zuzuweiſen. 

Bemerkungen. 
Zu 1und 2. 

Bei der durch die neuen Lehrpläne angeordneten Vermehrung de 
franzöſiſchen Unterrichtes in Quinta und Quarta von 5 auf 9 Stunde 
wöchentlich erſcheint es zuläſſig, die Formenlehre der Hauptiad 
nach mit Quarta abzuſchließen, fo daß für das erſte Semeſter de 
Untertertia nur eine ergänzende Wiederholung der Formen ühn 
bleibt. Durch diefe Beſtimmung wird einerfeitd erreicht, daß nid 
gleichzeitig die Ichwierige regelmäbige griechiſche Formenlehre u 
der Haupttbeil der unregelmäßigen franzöſiſchen Verba von N 
Schülern erlernt werden müffen; andererfeitd aber wird es datu 
ermöglicht, in Untertertia mit der Lektüre zufammenhängender fra 
zöfiicher Leſeſtücke, bezw. eines geeigneten Proſaikers zu beginnen. 

Eine Beitimmung über die Bertheilung des ſyntaktiſchen Yıl 
ſtoffes auf die einzelnen Klaffen ericheint nicht erforderlich, je | 
Rückſicht auf die verſchiedenen Lehrbücher bedenklich. 

Die Königlichen Provinzial-Schulkollegien werden darauf balteı 
daß die Lehraufgabe für das Franzöſiſche hinſichtlich der Forme 
lehre und der Syntar und die in den Erläuterungen en 
Beftimmungen über die Ausfprache, die Leſefertigkeit und die Drt 
grapbie zur vollen Ausführung gelangen. 

Db mit dem Eintritte der Synlax In Untertertia ein an! 
üblichen Lehrgang der lateinifhen und griechiſchen Grammatik 
anlehnendes ſyſtematiſches Lehrbuch einzuführen fei, wird der € 
wägung der Königlichen Provinztal-Schulfollegien überlaffen. Un 
allen Umftänden iſt zu vermeiden, daß auf einer und derfelben S 
verfchiedene Grammatiken und Uebungsbücher nebeneinander gebru 
werden. 

3u 3. | 
Bezüglich des franzöfiihen Elementar⸗Unterrichtes in Ou 

und Quarta gilt im Weſentlichen das für den griechiſchen Elemen 
unterricht in Untertertia unter Nr. 3 Abfag 1 Bemerkte. 

„Von Oberſekunda ab ift zwiſchen profaifcher und poeti 
Lektüre von Zeit zu Zeit zu —* Die im Anſchlufſe an di 
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auzuttellenden Sprechübungen beſchränken fih auf eine variirte - 
Sitergabe bed Gelejenen. Synonymiſche und metriſche Erörterungen 
n begrenztem Umfange haben fih an die Lektüre anzufchließen und 
ad in deutiher Sprache vorzunehmen. 

Tb ed nöthig fei, für Duarta und daß erſte Semefter ber 
Ustertertia eine Chreſtomathie einzuführen, ift fraglich; jedenfalls 
M von dem zweiten Semefter der Untertertia ab mit der Lektüre 
ind leichten Proſaikers zu beginnen. 

IH. Raturwiſſenſchaſtlicher Anterricht. 
A. Gymnafien. 

1. In den Klaffen VI bi8 U III ift dad Sommerjemefter auf 
Sotanik, dad Winterfemefter auf Zoologie zu verwenden. 

Der Unterricht hat, von der Beſchreibung einzelner Pflanzen 
nd Ihiere ausgehend, die Schüler zunächft zu deren Beobachtung 
ad Beihreibung anzuleiten und auf diefem Wege mit den mor— 
*elogiihen Grundbegriffen vertraut zu machen. Bon diefer Grund: 
u weiter fortfchreitend hat derfelbe die Schüler allmählich in das 
Inftindnis der foftematifhen Anordnung ded Pflanzen» und Thier- 
rides einzuführen. 

2. In daB Penfum der O III gehören die Elemente der Mine- 
Aezie und die Lehre vom Bau des menſchlichen Körpers. 

3. Die Einführung in die einfachſten Lehren der Chemie ift 
a rhyſikaliſchen Unterrichte der IT zuzuweiſen. 

B. Healgymnafien und Ober-Realichnlen. 
l. Die Bertheilung ded Penfumd in der Weile, daß im 

Amer Botanik, im Winter Zoologie zu lehren ift, gilt für die 
Fıien bi8 O III einſchließlich. 

Im Mebrigen gilt die Beftimmung wie unter A, 1. 
2 Zum Penſum der U II gehören die Lehre vom Bau ber 
inzen und vom Bau ded menſchlichen Körpers. Es bleibt den 
weinen Anftalten freigeftellt, ob fie in dad Penjum der Klaſſe 
er propädeutifchen Kurſus der Mineralogie aufnehmen wollen. 

3, Der chemiſche Unterridht der O IL umfaßt die Lehre von 
r rihtigften Grundlehren der Chemie auf Grund von einfachen 
Terimenten, eventuell die Anfangsgründe der Mineralogie. Der 
zentliche ſyſtematiſche Unterricht Fällt der Prima zu, in Verbindung 
it temjelben wird der Unterricht in der Mineralogie weiter geführt. 
a den Ober⸗Realſchulen fommt ein Semeſter auf die Elemente der 
ganiſchen Chemie. 

C. Höhere Bürgerfchulen. 
Für den Unterricht in der Naturbeſchreibung an den höheren 

ärzerihulen gilt im Wefentlichen der Lehrplan unter B 1 und 2. 

17° 
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Bemerkungen. 
Zu 1 und 2. 

Die eingereichten Lehrpläne zeugen davon, daß die methodiſch 
Behandlung ded Unterrichted in der Naturbefchreibung immer allge: 
meinere Beachtung gefunden bat. Es wird in allen betont, da 
der Unterricht von der Beobachtung und Beichreibung einzeln 
Arten auszugehen und allmählich zur Einführung in die fpitematil 
Anordnung fortzujchreiten hat. Für die angemefjene Durchführun 
diefed Planes ift auf folgende Gefichtöpunfte aufmerffam zu mad: 

1. Der Sag ift nidht jo zu verftehen, ald ob die Beichreihun 
einzelner Arten nur dad Penfum der Serta bilde, nagegen den fo 
genden Klaffen die Einführung in dad Syſtem zufalle. Vielmeh 
werden fih die letzteren Uebungen in V 3. B. in der Botanik a 
die in VI beiprochenen Pflanzen mit großen Zwitterblüthen «a 
Ichließen, daneben aber wird durch Beſchreibung von Pflanzen m 
weniger einfader Blüthenbildung der Unterridt der IV und a 
diefer Stufe ebenfo der Unterricht der U ILL vorzubereiten kei 
Achnliches gilt für den Unterricht in der Zoologie, und es fax 
3. DB. nicht als ein angemefjener Fortichritt vom Leichteren a 
Schwierigeren angejehen werden, wenn von einer Seite für Va 
Penſum die Beichreibung von Repräfentanten der niederen Thiernt 
bezeichnet wird, vielmehr wird der Unterricht auf dieſer Stufe fi 
auf den Kreis der Wirbeltbiere zu befchränfen haben und erft i 
ber IV die Gliederthiere, bejonderd die Inſekten, berüdfidhtig 
Önnen. 

2. Bei der Auswahl ded Stoffe kann e8 in Feiner Weile at 
Bolftändigkeit ankommen. Dtabpebenb dafür muß vielmehr I 
neben der Rückſicht auf die & Gebote ftehenden Lehrmittel (befon 
für Zoologie) der typiſche Charakter der Form und die Bebentut 
der Organismen für dad menſchliche Leben. Aus diefem Gefidt 
punkte gebietet fich einerfettö die Vermittelung der Bekanntiha 
mit den einheimifchen Pflanzen- und Thierformen, andererjeitö d 
Berüdfihtigung bejonderd wichtiger fremdländiicher Mepräfentanli 
für die Kultur, fowte die Beiprehung charakteriftiicher Vertreh 
für die geographiſche Ausbreitung. 

3. Die Mineralien bieten auf der unteren und mittleren hr 
der Schulen weniger Stoff zur Beobachtung, dürfen aber anbererlei 
den Schülern nicht ganz unbelannt bleiben. Der Unterricht in d 
Mineralogie tft deshalb auf die O III aufgefpart worden. Aud al 
diefer Stufe muß er fi auf die morphologiichen und phyfikaliſch 
Eigenſchaften beſchränken, unb ed werden nur die einfachften Rrofta 
formen und die häufig vorfommenden und bejonders inftrunn 

9 
Mineralien zur Beiprehung kommen. Dabei wird auf deren 
deutung für den Bau der Erdoberfläche hinzuweiſen fein. 
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Semnafien können dazu einer Meinen Sammlung von Mobellen 
sn Mineralien nicht entbehren. So lange einzelne Anftalten noch 
zit in deren Beſitze find, wird es ſich empfehlen, den Unterricht in 
der Mineralogie noch auszuſetzen. 

4. Ebenſo gehört die Lehre vom Bau des menſchlichen Koͤrpers 
ter oberften Stufe des Unterrichtes an. Es iſt ſelbſtverſtändlich, 
dah bei der Auswahl des für das jugendliche Alter Geeigneten mit 
ber größten Vorſicht zu verfahren if. Dabei wird fi 
Selegenheit bieten, die Schüler auf wichtige Punkte der Geſund⸗ 
batöpflege aufmerkiam zu machen. 

5. Der Unterriht in den befchreibenden Naturwifienjchaften 
ritd weientli gefördert durch angemefjene Zuhilfenahme des 
Zichnens charakteriſtiſcher Formen. 

6. An den Realſchulen giebt die Verlängerung des Unterrichtes 
un ein Jahr die Möglichkeit, den Unterrichtsſtoff in angemeſſener 
Seiſe zu erweitern; aber aud bier ift zu betonen, baß irgend 
zihe Bolftändigfeit nicht erzielt werden fol, fondern daß eö viel- 
zir auf Gewandtheit und Sicherheit der Beobachtung im engeren 
Kıiile anfommt. Die Bermittelung der Bekanntſchaft mit den 
waren Hypotheſen von Darwin u. |. w. gehört nicht zu den Auf- 
| — der Schule und iſt darum vom Unterrichte durchaus fern zu 

en. 
7. Den Realſchulen iſt es freigeſtellt, ob fie in die UII einen 

nerüdentifchen Kurſus der Mineralogie aufnehmen wollen, da die 
Tihten über dieſe Frage außeinandergeben. Die Zeit dafür (etwa 
io dierteljahr) wird fih ohne Schwierigkeit finden laffen, wenn 
dr: Unterricht innerhalb der für dad Gymnaſium bezeichneten Grenzen 
Füllen wird. Die Aufnahme würde ſich namentlid aus dem Ges 
tipunfte empfehlen, daß fi dann die Fortführung deöfelben im 
Andluffe an den chemiſchen Unterricht um fo einfacher geftaltet. 

3u 3. 

l. An den Gymnafien ſchließt ſich der vorgeſchriebene Kurſus 
2x7 &hemie am natürlichiten an den überwiegend erperimentellen 
Iuerriht der II an; derjelbe wird zum Berftändnifle eined dem 
kerjum diefer Klaffe angehörigen Abſchnittes — des Galvanismus 
-'syar unentbehrlih. Die Zeit dafür läßt fi) unfchwer gewinnen, 
denn namentlich die Lehre von den fogenannten allgemeinen Eigen» 
Caften der Körper nicht in unnöthiger Breite vorgetragen wird. 
Lie Entſcheidung darüber, ob er an den Gymnaſien mit getbeilter 
U ter Unter oder Oberfelunda zugewiefen werden foll, ift den ein- 
einen Anftalten zu überlafien. 
2. Weber dad Penfum der Chemie in der O II der Realſchulen 
ad nur ganz allgemeine Andeutungen gegeben, da fih für diefen 
Interriht eine beitimmte Methode erft aud der Praxis herausbilden 
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muß. Sn den meiften der eingereichten Lehrpläne wird diejer Alafie 
ein beftimmter Theil des ſyſtematiſchen Unterrichted zugewiejen 
und ed ift wohl kaum zweifelhaft, daß für diefe Bertheilung Die im 
Unterrichte gebrauchten Lehrbücher von Einfluß geweſen find. €: 
entfteht aber doch die Frage, ob ed fih nicht empfiehlt, dem Unter 
richte einen mehr propädeutiſchen Charakter zu geben, jo daß zuglei 
auch für die aus den Nealihulen und NRealprogymnafien in d 
praftifche Leben übergehenden Schüler ein gewifjer Abſchluß erreid 
wird. Einem foldyen Unterrichte würde dann die Einführung in di 
erften Grundgejege der Chemie zufallen im Anſchluſſe an die Erperi 
mente, weldye die wichtigsten Elemente unter den Nidytmetallen un 
den Metallen und deren hauptſächlichſte DBerbindungen in ihre 
Kreid ziehen. 

— 

47) Mebergang von Schülern der drei unterften Klafie 
der Realgymnafien auf Gymnaſien und umgekehrt. 

Berlin, den 15. März 188; 
Die in der Cirkular- Verfügung vom 31. Märzv. S. — I 

Il. 8261 — *) enthaltene Erklärung, daß in Bolge der gegenmärt 
geltenden Lehrpläne der Gymnafien und Realgymnafien (bezw. Pr: 
gymnaſien und Realprogymnafien) bid zur Berfegung nad) Unt 
tertia der Uebergang von der einen Kategorie der Schulen zu 
anderen unbehindert fei, hat verſchiedene Auffaffung erfahren. Hie 
durch finde ich mich veranlaßt, zur Auslegung ded angezogenen Eapı 
und im Anfchluffe an die Sirkular-Berfügung vom 30. Juni 187 
— U. Il. 3114 — **) Folgended zu beitimmen: 

Unter der Voraudfegung, dab die in der angezogenen &irfula 
Verfügung vom 30. Juni 1876 inäbefondere unter Nr. 1—6 ; 
troffenen Anordnungen eingehalten find, berechtigt bis zur Verſetzu 
nad Untertertia einjchlieglich da8 von einem Realgymnafium a 
geftellte Abgangdzeugnid zur Aufnahme in die entiprehende Kia 
eined Gymnaſiums, fofern in dem Urtheile über die Kenntniffe u 
Zeiftungen im Lateinijchen dad Prädikat „genügend” ohne irger 
welche Beſchränkung gegeben ift. 

Andererſeits berechtigt bis zur Verlegung nach Untertertia ei 
Ihlieglih das von einem Gymnaſium audgeftellte Abgangszeugn 
ur Aufnahme in die entipredhende Klaffe eined Nealgyumnafium 
Sofern in den Urtheilen über die Kenntnifje und Leiftungen im Fra 
zöfiihen und im Rechnen (bezw. in der Mathematik) dad Prapit 
„genügend” ohne irgend welche Einfchräufung gegeben tft. 

*) Sentrafbl. pro 1882 Seite 234 (236). 

4) Digi. pre 1876 Beite 438. 
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Die hiermit bezüglich der Geltung der Abgangdzeugniffe der 
Symnafien und Realgymnafien getroffenen Beftimmungen Anden auf 
bie Abgangdzeugniffe der Progymnafien und Realprogymnafien un: 
reranderte Anwendung. 

Hiervon wolle das Königlihe Provinzial Schulfollegium die 
Direfteren (Rektoren) der Gymnafien, Progymnafien, Realgymna- 
fen, Realprogymnafium feined Amtsbereiches jofort zur Nachachtung 
in Kenntnis jepen. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
kmmtlihe Könige. Brovinzial-Schullollegien. 

C. 1. 638. 

Ki Befugnis der Provinzial-Schulkollegien zur An- 
kiilung der Umzugs» und Reifetoften bei Berjegung von 
rebtern aus den Anftaltöfaffen, auch bei Uebergang 
ins Lehrers aus dem mittelbaren in den unmittel- 

baren Staatddienft. 

Berlin, den 12. Februar 1883. 
Auf den Bericht vom 15. Sanuar d. $. erwidere id dem Kö⸗ 

uzlihen Provinzial - Schullolegium unter Hinweid auf den Erlaß 
un 27. Sebruar 1872*) (Wieſe II ©. 253) und den Girfular- 
ei vom 25. November 1881 — U. II. 7960 — (Gentralbl. f. 
baterr. Verw. ©. 665), daß Dasſelbe ermächtigt ift, verjepten 
“item die reglementsmähigen Umzugs- und Reiſekoſten jelbftändig 
tr Berichterftattung an mich aus den Anftaltölaffen zahlen zu 
"en, ſofern die lepteren die erforderlihen Mittel dazu bieten. 
Des gilt nach der in dem erfterwähnten Erlaſſe allegirten Aller- 
Khten Ordre vom 24. September 1839 audy dann, wenn ein 
ihrer aus dem mittelbaren in den unmittelbaren Staatsdienſt über- 
Kamm wird. Der $. 7 des Geſetzes vom 24. Februar 1877 **) 
rt bei Zahlungen aus der allgemeinen Staatskaſſe Anwendung. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

An 
“s Könige. Brovinzial-Schullollegium zu N. 
c. u 182. 

— — 

*) Eentrabl. f. d. Unt. Verw. pro 1872 Seite 130. 
4) Digi. pro 1877 Seite 128. 
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49) Zwed und Bedeutung der Abgangdprüfungen an den 
Baugewerkſchulen; Stellung der Baugewerks meiſter in 

der Prüfungsfommiffion. | 

Berlin, den 13. März 188, 
Die Königliche Kanddroftei beauftrage ich mit Beziehung aul 

den Bericht vom 10. Februar d. J., der Direktion des hannover 
ſchen Provinzial-BaugewertensBereined auf die Eingaben vom 22. Ja 
nuar und 6. Februar d. 3. zu eröffnen, daß ihrer Auffaſſung vo 
der Bedeutung der Abgangdprüfungen an Baugewerkſchulen die irr 
thümliche Annahme zu Grunde liegen dürfte, als ob bier oder be 
den Schulen die Anficht obwalte, daß die Schule allein praktiſch 
Baugewerfömeifter beranbilden fünne Die Beftimmung der Bau 
gewerfichule ift vielmehr nur die, den Schülern diejenigen theor 
tiihen Kenntniffe und Fertigkeiten im Zeichnen beizubringen, weld 
fie für den Betrieb ihres Gewerbes nicht entbehren Tönnen. Den 
entiprechend ift auch die Prüfung eingerichtet. Direkte Fragen t 
der mündlichen Prüfung können daher nur durch die mit dem Üi 
terrichtägange der Anftalt völlig vertrauten Lehrer und den Direkte 
zweckmaͤßiger Weiſe geſtellt werden und auch der Kommiſſarius N 
Staatsregierung wird ſich in der Regel darauf beſchränken, U 
eraminirenden Reber oder den Direktor zur Stellung einzelner ft 
gen zu veranlaffen und auch Died nur dann, wenn er glaubt, 
dieſes entweder im Intereſſe des Eraminanden liegt und der Bill 
feit entipricht oder dad Verfahren ded Prüfenden zu anderen 
denken Anlab giebt. In gleicher Weife fteht es den an der Prü 
theilnehmenden Baugewerfömeiftern frei, bei dem Direktor jel 
oder durch Wermittelung ded Staatskommiſſars darauf binzumirl 
dag dem Sraminanden beftimmte Fragen gejtellt werden. Am beit 
geichieht Died vor Beginn der mündlihen Prüfung, um die bezü 
lichen ragen bet der Eintheilung der Zeit, welde für einen ei 
elnen Gegenftand nur verfügbar ift, berüdfichtigen zu können. J 
—* voraus, Daß dieſes Verfahren eintreten zu ſehen auch der Zum 
der Gingaben der Direktion des genannten Bereined geweien | 
Darüber hinauszugehen und die Baugewerfömeifter felbft mündl 
prüfen zu laffen, halte ich nicht für zwedmäßig. Diefelben fonn 
das Detail und die Methode ded Unterrichted an der einzelnen 4 
ftalt nur unvolllommen kennen, fie find in der Regel Pebft ni 
mehr im vollen Beſitze derjenigen theoretiichen Kenntniffe, wel 
der Sraminator befipen muß, und fie entbehren endlidy der Uebu 
im Sraminiren, fo daß ihre unmittelbare Betheiligung an der M 
fung dem Schüler zum unverdienten Nachtheile gereichen und 
Differenzen zwiſchen ihnen und den übrigen in den eben genann 
Beziehungen befler vorbereiteten Mitgliedern der Prüfungskommijfi 
führen kann. Die Prüfungen find nur in zweiter Linie dazu | 
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"amt, über den Unterriht an der Schule und die Leiftungen der 
amelnen Lehrer ein Urtheil zu gewinnen. Sollte der Gang und 
det Ausfall der Prüfungen in diefer Beziehung zu Bedenken Anlaß 
3eben, fo werden diefelben unter Berüdfihtigung der von den Schü- 
rn geführten Hefte und angefertigten Zeichnungen bejonderd im 
Anihluffe an die Prüfung zur Sprache gebradht werden Tönnen. 

Abſchrift dieſes Erlaffes ift dem Direltor der Baugewerkſchule 
zu R. und dem mit der Leitung der Abgangdprüfung beauftragten 
Kommiſſarius mitzutheilen. 

‚In 
se Rönigl. Landdroſtei zu N. 

Abihrift vorftehenden Erlaſſes erhält die Königlihe Regierung 
zw: ihleunigen Mittheilung an den Direktor der Baugewerkichule 
an. und den mit der Leitung der Abgangöprüfung beauftragten 
Kmmiffar zur Beachtung. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

An 
:Esigl. Regierungen zu N. ꝛc. 
ĩ V. 148, 

N. Seminare, ze., Bildung der Lehrer 
und Deren perfönliche VBerbältniffe. 

Ü, Ueberfiht über die in Gemäßheit des Girkular- 
knaſſes vom 20. September 1880 bei den Schullehrer- 
Seminaren Der Monarchie abgehaltenen Lehrer: 

fonferenzen. 

Der Herr Minifter der getftlihen ıc. Angelegenheiten hat über 
e Reſultate der Lebrerfonferenzen, welche in Gemäßheit des Gir- 
Kir: Grlaffe® vom 20. September 1880 (Centralbl. pro 1880 
°.646) an den Schullehrer- Seminaren der Monarchie in den 
Kdren 1881 und 1882 abgehalten worden find, von den Königlichen 
Keoinziale Schulfollegien Nachrichten eingezogen. Die auf Grund 
0 lezteren gefertigte Sufammenftellung wird nachfolgend mitgetheilt : 
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. Bahl ber Kreife, denen die Theil: 
Rh. Seminarort, Theilnehmer. nehmer angehörten. 

1. 2. 3. 4. 

I. Provinz 

1. |Braundberg . .| 1882 100 — 

2. Pr. Eylau..1882 275 — 

3. Friedrichöhoff. .| 1882 128 — 

4. |Öfterede . . .| 1882 200 — 

5. Waldau..13882 192 — 

6. |Angerburg. . .| 1882 225 — 

7. |Karalene . . .| 1882 400 — 

II. Provin 

1. |derent . . . .| 1881 112 |Berent, Karthaus, & 
ni, Neuftadt, Dan; 
Pr. Stargardt, Büto 
Kulm und Mearienbu 

1882 88 |Desgl. und Ratzebur. 
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Zemata der Borträge und Berhandlungen. 

9. 
— 

Antheil der Volksſchullehrer an 
ben Borträgen und Berhandlungen. 

6 

frreußen. 

Wiihe Behandlung eined Lejeftüdes in der 
Gelläjchule. 

Vas muß jeder Lehrer auch unter den 
zünftigften Berhältniffen im Turnen 
kiften? 
Beitrag zur Geſchichte ded Volksſchul⸗ 
weſens in DOftpreußen, namentlich im Streije 

Sylau. 

Br: des Schreiblefeunterrichted in der 
Paniftiichen Volksſchule. 

alozzi's Schrift: „Abendftunden eines 
Hedlers.* 
dmäbige Behandlung des Katechis⸗ 

& in der Volksſchule. 

Sahe bejondere Frucht des Katechismus⸗ 
Werrichte8 erheiſcht die innere Nothlage 
kxirdhe, und wie fchaffen wir diefelbe? 
da Nechnen mit gemeinen Brüden in 
nirer Volksſchule. 

keutung des Geſchichtsunterrichtes für 
ıicnale Erziehung. 
X patentirte Leſemaſchine mit Drehvor⸗ 
Kuna. 
wrliche Lied in der Schule. 

kreußen. 

en, Zwed und Werth von Kehrerfon- 
lenzen. 

aeriettion aus der Naturkunde nebſt 
srubrlicher Erläuterung und Theſen. 
richichtliche Entwickelung des Rechenun⸗ 
richtes in der Volksſchule nebſt Theſen. 

ufterlektion aus dem Schreibunterrichte 
bit ausführlicher Erläuterung und Theſen. 
drtrag über den Anſchauungsunterricht 
bit Theſen. 

Lebhaft. 

Lebhaft und rege. 

Lebhaft. 

Gering. 

Lebhaft. 

Die Betheiligung war eine rege, 
Vorträge find von den Volks— 
Ihullehrern indeß nicht gehal- 
ten worden. 

Die Betheiligung der Volksſchul⸗ 
lehrer an den Verhandlungen 
war eine rege. Vorträge wur⸗ 
den von denfelben nicht ge⸗ 
halten. 



Nr. Seminarort. 

1. 2. 

2. |Marienburg 

3. Pr. Friedland 

4. |Örauden;z . 
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Zahl der 
Theilnehmer. 

1881 

1882 

1881 

1882 

1881 

3. 

ca. 500 Alle Kreiſe des Regie 

324 Sämmtliche Kreile dei 

Kreife, denen die Theil 
nehmer angehörten. 

4. 

rungsbezirkes Danzig 
jowie die Kreife ded Re: 
gierungdbezirfed Mao: 
rienwerder mit Aus 
nahme von Strasbur: 
und Tuchel. Aus Oft: 
preußen die Kreije Pr 
Holland, Mohrunge 
und Oſterode. 

Regierungsbezirkes 
Danzig, auch einig 
Kreife des Regierung 
bezirfed Marienwerd 
und aud Dftpreufen. 

200 Schlochau, Flatow, K 

150 

nitz, Dt. Krone u. Tude 

Desgl. 

ca. 450 Graudenz, Kulm, 
Schwep, Thorn, Stra 
burg, Löbau, Marier 
werder, Pr. Stargard 
Danzig, Marienbur 
Elbing und Konig. 
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Denata ber Vorträge und Berbandlungen. 

5. 

Vie ift der religiöfe und ſittliche Inhalt 
ter bibliſchen Geſchichte zu entwideln und 
hahtbar zu machen ? 
der Gebrauch der Großbuchſtaben nad) 
Im Regeln und dem Woͤrterverzeichniſſe 
fr die dentihe Rechtſchreibung zum Ge: 
hanhe in den preußiſchen Schulen. 
Inivrade betreffend den Emeriten-Unter- 
Ksungd-Berein. 

Ri muß der Mechenunterricht in der 
Keiteihule beichaffen fein, damit er die 
Etüler zu felbftändiger, ficherer und 
Lullee Löfung der Aufgaben befähigt? 
de Jeichenunterricht in der ein⸗, zwei 
w: treillaffigen Volksſchule auf Grund⸗ 
K: der allgemeinen Beſtimmungen vom 
9. Sftober 1872. 
ätziche: Naeman, vom Audfage geheilt. 

Ye &handlung der Katechismusſtoffe. 
Nr xftüre der Lehrer. 

Itrleftion: Mebungen im mündlichen 
ende (Unterftufe); im Anfchluffe da- 
2 Lertrag und kurze Debatte auf Grund 
'ritellter Theſen. 
‚Tragüber die Zortbildungdfchulen. Ver: 
ung auf Grund aufgeftellter Theſen. 

hr den Zweck der hriftlichen Erziehung. 
erden Phyſikunterricht in der Voiksſchule. 
uterleftion über den Kuftdrud im All⸗ 
keinen und das Barometer im Befonderen. 
ber den Zweck des Peſtalozzi⸗Vereines. 

Antbeil der Vollksſchullehrer an 
ben Vorträgen und Verhandlungen. 

6. 

Die Betbeiligung der Volksſchul⸗ 
lehrer an den Berhandlungen 
war lebhaft. 

ie vor. 

Die Volksſchullehrer folgten der 
Lektion u. den Vorträgen mit 
geipannter Aufmerkjamteit. An 
den Berbandlungen betheiligten 
ich gröbtentbeite die Kreid- 
und stal\önlinfpeftoren, die 
Dottei@ullehrer agegen nur 
wenig, 8 

Die aktive Betheiligung der 
Volksſchullehrer an den Ver⸗ 
bandlungen war nur mäßig. 
Künftig wird der Verſuch ge⸗ 
macht werden, geeignete Kräfte 
aud der Zahl der Volksſchul⸗ 
lehrer zu den Borträgen ber- 
anzu ichen. 

Die Volksſchullehrer nahmen an 
den Borträgen regen Antheil 

‚und ftimmten bei den Ber: 
bandlungen den aufgeftellten 
Theſen zu. 



5. JEöbau . 

6. | Zudel . 

1. | Köpenid - 

ca. 250 Graudenz, Kulm, 
Schwetz, Thorn, Stras: 
burg, %öbau, Marien: 
werder, Pr. Stargard, 
Danzig, Marienburg, 
Elbing und Konip. 

Löbau, Strasburg, Re 
jenberg, Kulm, Pa: 
rienwerder, Grauden, 
Elbing und Danziy. 

Köbau, Stradburg, Re: 
fenberg, Kulm, Pr 
rienwerder, ölaten 
Danzig, Stuhm, Chin 
hau, Thorn und Yı 
Holland. 

Tuchel, Kontg, Edit 

| hau, Schweg u. Flaten 

| 

128 Desgl. 

III. Provi 

48 Zeltow. 
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<yasta der Vorträge nub Verhaudlungen. 

— 5. 

die Erziehung zur Vaterlandsliebe durch 
tie Kolköſchule. 
lbeder die Hauptmängel, die dem Rechen⸗ 
write in der Volksſchule noch anhaf- 
n und die Vorſchläge zu deren Beſeiti-⸗ 
} 

Si Gliederung der Slementar-Bolksjchule 
md S. 12 der allgemeinen Beflimmungen 
wm 15. Oftober 1872. 

khprobe im Gelangunterrichte. 
de Unterricht in utraquiſtiſchen Schulen. 
‚ke immer Iren und Redlichkeit.“ 
de Peftalozzi-Berein der Provinz Weſt⸗ 
ALEEN, 

Dr Heimathskunde in der Volksſchule. 
Krerobe in der Heimathskunde (der Kreid 
Auu) und Debatte über diefelbe. 
in Beamtenverein. 
kritrnng der Seminar-Uebungdfchule. 
& hevifionsbericht vom „alten Dinter.“ 

en im Deutſchen. Es foll gezeigt 
8:1, wie in einer Stunde die Kinder. 
&r einflaffigen Schule auf allen brei 
fin io zu befchäftigen find, daß der 
kit: Unterricht des Lehrer jeder Ab» 
unz zu Theil wird. 

A Energie des Lehrers. 
Min im Rechnen mit Kindern der Ober⸗ 
. Ginführung in das Verftändnis des 
gend und Theilens der Dezimal- 
ice. 
Krug: Kritik des Urtheiles. 
rtrag: Was thut unſeren Schulen heut⸗ 
ige hauptſächlich noth? 

denburg. 

e von Ramſauer verfaßte Skizze feines 
ee. 

re Schrift Dörpfeld’8 über den didak⸗ 
von Materialismus. 

Antbeil der Rellsichullehrer an 
ben Borträgen und Berhantiungen. 

6. j 

Die Bolksfchuliehrer nahmen an 
den Boerträgen regen Antheil 
und flimmten bei den Ber: 
bandlungen den aufgeftellten 
Theſen zu. 

Die Volksſchullehrer betbeiligten 
fi an den Debatten recht rege. 

Desgl. 

Die Volksſchullehrer betheiligten 
ſich lebhaft an den Debatten. 

Desgl. 

Sehr lebhaft. 
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Kreife, denen bie Theil- | 
nehmer angehörten. 

4. 

Zahl der 
Theilnehmer. 

3. | . 2. 

(Noch Köpenid.) 

2. |Ryri6 . . . .| 1881 153 — 

1882 196 — 

3. |Neu:Ruppin . . 1882| 150 bi8 |Ruppin, Angermünt! 
1882 160 Oſthavelland. 

1882 — — 

4. Dranienburg. .1I878 bis 40 bis 30 Nieder · Barnim, Of 
1882 havelland. 
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Hanata der Borträge und Berhanbfungen. a ann. 

5. 6. 

Zus hat der Lehrer zu thun, damit der 
Religiondunterricht gemüthbildend wire ? 
Durch welche Mittel fördert die Schule 
16 Schönlefen und den guten mündlichen 
Lertrag ? 
Rus kann die Schule thun, um die leib- 
liche Gefundheit der Kinder zu erhalten 
and zu fördern, fowie auch um die Wei— 
keverbreitung von Krankheiten zu ver- 
binden? 
Ucber die Einrihtung und den Nupen der 
Brentlihen Schulprüfungen. 
Deber die Einrichtung von Schülerbiblio- 
en. 
Geber den Unterriht in der Raumlehre 
& 2er einfach gegliederten Volksſchule. 
Sas fann geichkhen, um unfere hervor» 
:agenden vaterländiſchen Gedenk⸗ und 

entage mehr zur Geltung zu bringen? 
5 ommt eö, daß jelbft Schüler der 
erflafje der Volksſchule nod oft große 
herheit in ber Drthographie zeigen 
> wie ift diefem Mebelftande abzubelfen? 

undzüge für die Behandlung ded Re» | An der Debatte nahmen bie 
munterrichted. Lehrer Theil. 

Geſchichtsunterricht in ber Volksſchule. 
burger Zeichenmethode. 

krihiedene Lejemethoden und ihr praf- | Lebhaft. 
T Werth für die Volkeſchule. 

je Chemie in der Volkbſchule. 

F Zannenbaum“ von Müller. 
ie Methode des botaniſchen Unterrichtes. 

ſtalozzi's Stellung zum Chriftenthume. | Lebhaft. 
Kämmerer aud Mohrenland. 

Die Gefahren einer einfeitigen Berftans 
keörflege für die Bolföbildung. | 

Wie ift der religiöfe und fittliche Inhalt | Rege. 
t bibliihen Geſchichten auf der Unter- 
fe einer Dorfichule zu entwideln und 
chtbar zu machen? (An Beifp. zu zeigen.) 

“. 18 



_202 _ 

Zahl der 
Theilnehnter. 

2. 3. 

(Noch Dranien- 
| 

burg.) 
| 

Kreife, denen die Theil: 
nehmer angehörten. 

Seminarort. 
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. 
Mata der Korträge und Berbanklungen. ven "Borträgen und Berbenblungen. 

| i 5. 6. 

hebandlung und Verwerthung des Kir- 
benliedes. (An Beiſpielen darzulegen, mit 
N Berückfichtigung einfacher Dorfe 
haln. 
Bi iſt in einfachen Schulverhältnifſen 
u der Bibellunde zu lehren, bei welcher 
kiegenbeit und in welcher Weiſe? 
die Abwege bei der Behandlung poeti- 
kt Reiebuchftoffe und die Grundzüge 
—— Verfahrens. 
de Maßnahmen werden in Folge der 
jührung der neuen Orthographie vom 

Aetil 1880 ab im Volksſchul⸗Unter⸗ 
We erforderlich ? 
it die Spracdhfertigkeit in allen Lehr⸗ 
em zu pflegen? (Mit bejonderer Be- 

Kidtigung der Dorficdhulen.) 
x etſſen Aufſatzübungen in der Volks⸗ 
hl. Im Anſchluſſe an die Schrift 
n Gerling.) 
Inst und Gutachten über den für die 

‚ıer Kreiöfchulinipeftion entworfenen 
ion des Mechenunterridhted in ein- 

Kin mehrffaffigen Bolköfchulen. 
u zeemetriſche Unterricht unter einfachen 

lrerhältniſſen. 
R neueren Rechenmaſchinen im An⸗ 
% an die am Modell erläuterte 
terfer Rechenmaſchine. 

% jeihenunterricht in der Volksſchule. 
trile von Augenärzten über das Linien- 
$. Punkt⸗Netz⸗ und Stidmufter-Zeidh- 
L 
rt Shönfhreibunterricht in ein- und 
hrflaffigen Landſchulen. 
fandlung über ein einheitliches Schrift- 
men-Alpbabet im Anſchluſſe an das im 
Nzen Seminare gebräuchliche. 
e bat fih die Auswahl und Behand» 
3 der fulturbiftoriihen Momente im 
hihtöunterrichte zu geftalten? (Mit 
enterer Rückficht auf Landſchulen.) 

18* 
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1 

Seminarort. 

2. 

(Noch Dranien- 
burg.) 

Alt-Döbern 

Droffen 

Königsberg N. / M. 

Neuzelle 

Zahl der 
Theilnehmer. 

3. 

1881 300 

1882 250 

1881 190 

1882 166 

Ktreife, denen die Theil⸗ j 
nehmer angehörten. 

4. | 

| 

Spremberg ‚ Kottbud, 
Kalau, Lübben, Ludısı 

1881 |220 bis Königeberg, Küftrin 
Frankfurt a./D. 250 

1882 | 180 bi8 
200 

188] 405 Buben, Krofien, Aranf 
furt, 
Lübben. 

Spremberg, 
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Are tea Bels'sztıne α 
der Berrizer zu RerdurNazeez 

5. 9. 

Bus ift im geographiichen Unterridhte bei 
kr Stoffandwahl und im Lehrveriahren 
an; bejonderd zu beobachten, tamit Die 
Leranſchaulichung im Borderzrunde fiebe 
a) Mittheilung bloßer Romenflatur ver: 
nieden werde? 
Bi: laffen fidh die realiftiihen Stome des 
inzeführten Volksſchulleſebuches im Un- 
erbte verwertben? (An einzelnen Beiſp. 
it beionderer Berũckſichtigung von Land⸗ 
kl nachzuweiſen.) | 
rden Sefangunterridht in Zandichulen. ı 

Fire der Phantafie in der Volksſchule. 
Birbrungen aus dem Gebiete der Schul⸗ 
st: in Landſchulen. | 

fitiigen Uebungen in der Volksſchnle. 

Deasta der Bortrige umd Berbastlarzer 

— — — — 
— — — 

It gegenwärtige Stand des Rechenunter⸗ 
te in der Volksſchule. 
er finflug der Ritterfchen Methode auf 
nregraphiichen Unterridt in der Volls⸗ 

it. 

zung des Aufſatzes: „Aromme Wünſche 
kreis der einflalfigen Volklsſchule.“ 

ferkereitung der Dezimalbrudrehnung 
a Unter- und Mittelftufe der Volks⸗ 

kt kann die Volksſchule zur Hebung | Nicht fehr allgemein. 
 ättlihen Bildung des Volkes beitragen ? 
2 Gebraudy der großen Anfangsbud- 

n. 

ie Chemie in der Volksſchule. 
te Karte und ihre Verwendung im geo- 
aphiſchen Unterrichte. 

ie Fortbildung des Lehrers im Amte. &benfo. 
ie Bunftorfer Rechenmaſchine. 
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Zahl der Kreiſe, denen bie Theil- 
Theilnebmer. nehmer angehörten. 

3. 4. 

(Noch Neuzelle.) | 1882 250 — 

Seminarort. 

2. 

IV. Provinz 

1. |Kammin . . .| 1881 94 Kammin, Greifenber 
Uſedom⸗Wollin, Rau 
gard. 

1882 85 — 

2. Poͤliz...13882 66 Randow, Udermünd 
Stettin. | 

3. 1Pyrie . . . .| 1882 [100 bis | Pyrig, Öreifenbang 
120 | Saapig. 

4.1Bütom. . . .| 1881 110 Bütow, Stolp, R 
melöburg, Lauenbut 
Karthaus, Neuftetti 
Schlawe. 

1882 107 — 

| 

5. |Dramburg. . .|| Angaben 

6. IKötlin. . . } feblen. 
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Er 

Temata der Vorträge und Verhandlungen. — ——— 

5. 6. 
Bat hat der Lehrer zu thun, um ſich Neger als im vorhergehenden 
für jeine fatechetiichen Außrichtungen frifch Sabre. 

erhalten? 
ie Heimathskunde. 

Imern. 

ht ter Lehrer feine Schüler zur Gewiffen- | Sehr rege. 
pitigkeit zu erziehen ? 
| 

Religionsunterriht in der Volks— 
k nad den Regulativen von 1854 
nad den allgemeinen Beſtimmun⸗ 
von 1872. 
wie weit ift in der Volksſchule auf 
Phantafie der Kinder Nüdficht zu 

Amen, und wie tft diefelbe zu bilden 
Bd zu leiten ? 

Be ertbeilt man einen fruchtbringenden 
kiniondunterricht ? 
da Rechnen mit Dezimalbrüden in der 
Besiihule. 

eitiedene Rechenmaſchinen und deren 
and. 

ei den religiöfen Charakter der Volks⸗ 
e. 

Desgl. 

Nicht beſonders lebhaft. 

"lung und Behandlung der bibliſchen 
Ahihte in der Volksſchule. 
W Rechnen mit mehrfad benannten 
Ken auf der Mittelftufe. 
im Rũckſicht auf die Orthographie 
den Auffagübungen ſowie mit Rüd: 
auf den übrigen Unterricht im Deut- 
en aud der Grammatik auch bei den ein= 
bften Schulverhältniffen. zu behandeln ? 
rn Unterricht in der mathematifchen 
ograpbie und in der Himmeldfunde 
der Bollöfchule. 

Verhältnismäßig lebhaft. 



Kreife, denen bie Theile 
nehmer angehörten. 

4, 

Zahl ber 
Theilnehmer. 

3. 

Seminarort. 

2. 

7. Franzburg. . . 1389 | ca. 230 |Straljund, Greifswald. 
1882 

1882 — — | 

1. |Kofhmin . . .| 1882 | 140 Krotoſchin, Pleſchen, 
Wreſchen, Schroda, 
Schrimm, Adelnar, 
Buk, Koſten, Meferik, 
Obornik, Samlter, 
Schildberg, Gneſen. 

2. Paradies..13882 163 Meſeritz, Birnbaum, 
Bomſt, Buk, Samter 
Schroda, Pleſche 
Frauſtadt, Krotoſchin, 
Kröben, Koften, Ober: 
nit, Schrimm, ofen 
Adelnau, Schildber 
Bromberg, Gneſen 
Inowrazlam, Wirſiß 
Kolmar i. / P. Züllichau 
Schwiebus. 

3. |Rawitib . . .| 1881 229 Mar nicht mehr feftzu 
ftellen. | 
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Antheil der Volkaſchullehrer an 
den Borträgen und Verhandlungen. 

5. 6. 

da Betrieb der einklaffigen Volksſchule 
nt beſonderer Berückſichtigung des Zu⸗ 
mmenarbeitend der verſchiedenen Ab» 
lungen. 
achte Gebot. 

Methode des deutſchen Sprachunter⸗ 
2) 

it in der Naturbefchreibung die Ge- 
ung der Kinder zu einer aufmerkſamen 
ahtung und ihre Erziehung zu fin» 

ir Betrachtung zu erftreben? 

Zesta ber Vorträge und Berhanbfungen. 

n der Lehrer nicht bloß unterrichten, | Anjcheinend folgten die Lehrer 
m au erziehen, und wie zeigt er | den Vorträgen mit Intereſſe; 

wGeſchicklichkeit gerade als Erzieher? | an der Beiprehung derfelben 
beteiligten ſich etwa ſechs. 

rien fittlichen Anfchauungs » Unter- | An der Debatte über Thema 2 
des Lehrers. und 3 betheiligten ſich einzelne 
shtung des beim eriten deutihen | Lehrer, mehr dagegen die Kreid- 
miöte nad) der Normal-Wörter-Me- | Schulinipeltoren. 
ı anzumendenden Berfabrend unter 
Nhtigung der Berbältniffe utra- 

Her Schulen. 
nz der Wunſtorfer Rechenmaſchine. 

deale des Lehrers. Eine Beſprechung fiel fort, da 
Behandlung des Zeichenunterrichtes Fa der rohen Zahl der 
einfachen Volksſchule. Erſchienenen eine Theilung der 

Vorträge, bezw. der Theilnel 
mer eintreten mußte. 



Nr. Seminarort. 

1. 2. 

Noch Rawitſch.) 

4. |Bromberg . 

5. |Erin 

1. |Bredlan 

2. Habelſchwerdt. 

Zahl der 
Theilnehmer. 

8. 

1882 180 

1881 304 

1882 220 

1882 104 

vacat. 

1881 a 135 

1881b | 110 
1882 a 140 

1882 b 100 

Kreife, denen die Thal- 
nehmer angebörten. | 

4. 

Kröben , Fraufta 
Koften, Bomft, Pole 
Schrimm, Guhr 
Militſch. 

Bromberg, Wirfig, K 
mar i. / P., Czarnila 
Wongrowitz, Gneſe 
Mogilno, Inowrazla 
Schubin. 

Bromberg, — 
mar i. / P., Mogil 
Schubin, Wirſitz, V 
growitz, Schroda. 

VI. Pr ovi 

Habelſchwerdt, 
Neurode, Franken 
Münfterberg, Wal 
burg. 



2 

Tessta ber Borträge und Verhandlungen. 

b. 

Die Zdeale des Lehrers. (2. Theil des vor⸗ 
rigen Bortrages.) 
ıer die Betreibung der orthographiſchen 
chungen in der Volksſchule. 

Rund Ziel der pädagogischen Gedanken 
Maloz3i'8. 

kn wir auf pipchologifchen Wege dad 
kt dazu führen, feine Gedanken münd- 
hend schriftlich auszudrücken? 

ahunterricht iſt beſonders geeignet, 
Lerſtandesthätigkeit der Schüler zu 
Ne und zu fördern. 

lien. 

deutung des deutſchen Volks⸗ 

denmaſchinen und deren Gebrauch. 

ilbanffrage. 
knunterriht in der Elementarſchule. 

n Gebrauh von Singtafeln unter 
F Vorführung der Singtafeln von 
othe. 

Antbeil der Volloſchullehrer an 
den Vorträgen und Berbanblungen. 

6. 

Bei der Beiprechung über Thema 
2 betheiligten fi 3 Lehrer. 

Die Berfammlung verzichtete 
auf eine Debatte, weldye bei 
der großen Zahl der Xheil- 
nehmer aud) faum erſprießlich 
geworden wäre. Doch folgten 
die Lehrer den Verhandlungen 
mit fihtlihem Sntereffe. 

Die Konferenz trat zwar in 
eine Beiprehung des Darge- 
botenen ein, doch betheiligten 
ſich nur wenige Lehrer, weldye 
ih im Weſentlichen darauf 
beichränften, dad von ihnen 
geübte praftiiche Verfahren dar- 
zuthun. 

Ueber den Vortrag entipann ſich 
eine lebhafte Debatte, an wel- 
her fi eine Anzahl Volks⸗ 
ſchullehrer betheiligten. 

Die aufgeführten Themata find 
ſämmtlich von den Seminar- 
lehrern behandelt worden. An 
die Vorträge, die von den 
Konferenz » Zheilnehmern mit 
ungetheiltem Beifalle aufge⸗ 
nommen wurden, fnüpften ſich 
gumeiit wegen vorgerüdter Zeit 
eine eigentlichen Debatten an, 
fondern e8 erfolgte gewöhnlich 
nur eine Reihe von Informa 
tiondfragen an den Bortra- 
genden ſeitens einzelner Theil 
nehmer. 
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Zahl ber reife, denen bie Theil 
Theifnehmer. nehmer angehörten 

3. 4. 

3. |Münfterberg . .| 18812 | 210 |Münfterberg, Strehlen, 
Nimptſch, Landkreil 
Breslau, Schweidnig, 
Waldenburg, Reichen 
bach, Frankenſtein 
Grottkau, Neiße, Rob 
lau, Glatz. 

1881b | 148 — 

1882 226 — 

Seminarort. 

4. Dels. . . ..| 1881 200 |Dels, Militſch, Namsla 
Poln. Wartenberg, 
Trebnitz, Ohlau, Yanl 
kreis Breslau, Walt 
burg. 

1882 | 250 — 

5. !Steinau . . .| 1881 70 bis 80 Steinau, Wohlau, Ta 
nig, Guhrau, Lüb 
Liegnitz. 

1882 65 — 

6. |Bunzlau . . .| vacat. 

7. \&ebentbal. . .| 1881 76 |8öwenberg, Hirf 
Lauban, Görlitz. 

8. Reichenbach D./L.| 1882 130 |®örlig (Stadt u. L 
Rethenburg O./v. 
an. 

9. |Sagan.. „ . .| vacat. 
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Antbeil der Boltsichullehrer an Zesıta ber Borträge und Berhandlungen. den Norträgen umb Berhanbfungen. 

5 6. 

‚ud Schreiben in den erften beiden | An der Debatte über die Kehr- 
äuljahren. (Gleichzeitige Beihäftigung | probe betheiligten fich die 
ir Abtheilungen.) Volksſchullehrer lebhaft. 

ie und feine Rechentunft. Lebhaft. 
ie Schulbank (erläutert an Modellen 
Eofteme Hippauf, Likrot u. Vandeneſch). 

nAnſchauungsunterricht nach den „AU= | Vorträge wurden von Volks—⸗ 
karen Deftimmungen.“ ſchullehrern nicht gehalten, doch 

rund Schule in Wechſelbeziehung. nahmen dieſelben an den Ber: 
bandlungen über die Vorträge 
regen Antbeil, auch durch per- 
fönlihe8 Sichausſprechen. 

Peung der Verhandlungen über das 
ihma aus 1881. 
eSchulbankſyſteme, beſonders die 

Hippauf, Vandeneſch und Bau⸗ 
dher-⸗Bresiau unter Vorführung 

Aodellen diefer Syfteme. 
atıny des Namens „Chriftus.“ An der Beſprechung nahmen 
Grundſätze, nach welchen der Sprach- außer den Geiſtlichen und 
möt zu ertheilen ift, wenn ex der | Schulinipektoren auch dieVolks⸗ 
helogie entfprechen fol. ſchullehrer lebhaft Theil. 
mung der bibliſchen Geſchichte auf 
Imd Xeben der Kinder. 
tzüldene Ring“ von Scherenberg. 

Raumlehre in der Volksſchule. 

aritung der Dezimalbruhrehnung. | Vorträge wurden von Boll» 
ddas Rechnen mit mehrfach benannten | fchullehrern nicht gehalten. An 
r dezimaler Währung. den Berhandlungen bethetligten 
ge rographiſche Zeichnen in der ſich 6 Lehrer. 
ſchule. 



» Zahl der Kreife, denen die Theil 
Rr. Seminarort. Theilnehmer. nehmer angehörten. 

1. 2. 3. 4. 

10. |Ober-Glogau. .! 1881 160 |Neuftadt O. / S., Leob 
ſchũtz, Koſel. 

11. |Kreuzburg. . .| 1881 70 Kreuzburg, Rojenberg 
Dppeln, Oftrowo. 

1882 |ca. 100 — 

12. |Oppeln. . . .! 1881 | 380 Beuthen, Kofel, Zaltd 
berg, Gleiwitz, ra 
Strehlig, rottla 
Kreuzburg, Leobſchü 
Lublinitz, Namela 
Neiße, Neuftadi. 
Oppeln, Pleß, Ratide 
Roſenberg, Zabrze. 

1882 182 |Beuthen, Kofel, Falke 
berg, Gleiwitz, Ort 
Strehlitz. Grottli 
Dppeln, Pleß, Ratibi 
Roſenberg, Rot 
Zabrze. | 

13. |Peisfretiham.. .| 1881 374 |®leimig, Jabrze, in 
wig, Beutben, Ka 
wis, theilweiſe a 
Pleß und Lublinig. 
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Antheil der Bolksſchullehrer an 
den Borträgen und Berbandlungen. 

6. 

Kenıı ber Vorträge und Verhandlungen. 

5. 

d ter Konferenzen. 
Anhauungdunterricht in utraquiftt- 
Schulen. 
die Berwendung des Lejebuches in 
iſtiſchen Schulen. 

Öemeinfamleit der Berufsbeftrebungen 
Seminare und in der Volksſchule. 
} Bunftorfer Rechenmaſchine. 

Bemerkungen über den deutſchen 

Es hielten nur die Seminar— 
lehrer die nebenbezeidhneten 
Vorträge. Eine Devatte fand 
nicht ftatt. 

Volfsichullebrer Haben weder 
Leltionen noch Vorträge ge: 
halten, verichiedene von ihnen 
aber durch Darlegung ihrer 
Anfichten, bezw. Anfragen, bei 
den Berhandlungen fa be⸗ 
theiligt. 

unterricht. 
Ehulbanffrage. 

‚Erziehung zur finnigen Betradytung 
dur. 
E der naturgefchichtliche Unterricht 
etolgreich geftaltet werden? 

Iwed des Unterrichted in der latei- 
m Sprache am Seminar. 
Gebrauch des Zahrt'ſchen Reden: 

es in der Volksſchule. 
Mriotiſche Lied. 
"Xen des Brennens. 

An den nur von Seminarlehrern 
gehaltenen Vorträgen haben 
ſich die Volksſchullehrer als 
Zuhörer betheiligt. 

| und Methode des bibliſchen Ge⸗ 
Banterrichte8 in der Volksſchule. 
ag der gemeinen und der Dezimal- 
tim Rechenunterrichte der Volksſchule. 

und Nuten der Vollöfchullehrer- | Wie oben. 
lenzen. 
leie Bemerkungen in Betreff der 
ziehung der Grammatif in den 
yunterricht der Volksſchule. 
ungen über Allgem. Landredit 
I. Tit. 2. 8. 46 und die von der 
. Regierung zu Oppeln in derjelben 
lalfenen Berordnungen. 



Nr. Seminarort. 

1. 2. 

Noch 
Peiskretſcham.) 

14. |Pildyowip . 

15. |Rofenberg . 

16. Ziegenhals. 

17. Zũlz. 

276 

Zahl der Kreife, denen die Theil: 
Theilnehmer. nehmer angehörten. 

3. 4. | 

1882 | 390 |&leiwig, Zabrze, Tarn 
wig, Beuthen, Kati 
ih theilweile au 
Lublinig und Gr 
Strehlitz. 

vacat. 

1881 111 Roſenberg, Kreuzbu 
Lublinitz. 

1882 80 |Rofenberg, Lublinin 

1881 100 Neiße, Leobſchüt. 

1882 |ca. 100 Neiße, Grottkau. 

1881 106 |Neuftadt und Falkenl 

1882 159 — 
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Zbemata der Vorträge und Verhandlungen. 

5. 

Die Hauptaufgabe der Volksſchule in der 
köenmwart. 
bien: oder Bollschemie und Ermöglichung 
ned eriprießlichen Elementarunterrichtes 
derſelben. 

herrie und Praxis in Bezug auf die 
ale und Schulfragen. 
ie muß die Methode beim geometrijchen 
erihte beichaffen fein? 
tt Beranfchaulichungsmittel find beim 

metrifchen Unterrichte zu benugen ? 
muß der erfte deutſche Spradhunter- 
in einer utraquiftiihen Schule be» 

Bien fein? 
ie Rotanit in unferen: Landichulen. 

u Regel für geiftige Bildung, abge 
kt aus Goͤthe's Sprud vom Sterben 
® Berden in dem Gedichte des welt: 
ken Divans: „Selige Sehnſucht.“ 
»önftrußtive Methode ded geographi- 
In Unterrichteö mit Lehrprobe. 
en Leſeftück im der Vollksſchule zu bes 

Beln? 

t Rehenunterricht in der Volksſchule. 
Firung in die Dezimalbrüde. 
kıchung bezw. Empfehlung der neue- 
Iehrmittel für Neligion und Deutſch. 

Röosnerſche Rechenmaſchine und ihre 
dendung. 
ı welder Bedeutung iſt dad Turnen 
wie fol dasfelbe betrieben werden, 

it ed nupbringend werde? 

erricht in der bibliſchen Geſchichte. 

Antheil der Volksſchullehrer an 
den Vorträgen und Verhandlungen. 

6. 

Die Volköfchullehrer betbeiligten 
fich nicht an den Vorträgen; 
ungen entwickelten ſich 
nicht. 

Wie oben. 

Die Volksſchullehrer betheiligten 
ſich zwar nicht an den Vor⸗ 
trägen; wol aber an den De» 
batten. 

Eine Betbeiligung der Volks⸗ 
ſchullehrer an Vorträgen oder 
Lehrproben fand nicht ftatt. 

19 



Zahl der 
Theilnehmer. 

3. 

Kreife, denen die Theil⸗ 
nehmer angehörten. | 

4 | 

VIL Provinz | 

1. |Barby . . . .| 1881 170 RKalbe a. / S. Magdehurg 
Wolmirftedt, Banz: 
leben, Jerichow lu. 1, 
GraffchaftWernigeroke 

1882 270 — 

2. Halberſtadt.. 1880 | 300 Halberſtadt, Aſcherb— 
leben, Dfcherdleben, 
Neubaldensleben, Vol 
mirftedt. 

1881 350 — 

1882 | 400 — 

3. |Ofterburg . . .| 1881 4 landräthliche Kr 
der Altmarf. 

400 

1882 — 

4. Delitzſch. . .| 1881 über 300 Bitterfeld,  Delipi 
Saalfreid, Stadt: u 
Landkreis Halle. 

1882 288 — 

5. |@iöteben . . .| 1881 Querfurt, San erbaufe 
| Mandfelder See ut 
ca. 400] Gebirgskreis. | 

1082 | _ 



279 

a ber Borträge und Verhandlungen. 

5. 

th. J 

Umähigfte Geftaltung des Rechenun⸗ 
HMles überhaupt und indbefondere für 
inftaffige Schule. 

nz der zur Repetition und Befefti- 
1; des realiftiichen Unterrichtöftoffes ge» 
* Mittel. 

ichte des Rechenunterrichtes. 

bogtapdiſge Unterricht. 
Mr Zeit und die Stellung der Lehrer 
krielben. | 

kErſchichtsunterricht für einfache Volks⸗ 
üs:thältniffe. . 
Verwerthung des phyſikaliſchen Appa⸗ 
a in der Volksſchule. 

bung der Konferenzen. 
% Bedeutung hat der naturwiſſen⸗ 
Ribe Unterricht für Volksſchulen? 

ugunterricht. 

dder Lehrmethode und Werth der 
hrriönlidhkeit. 
adkundliche Unterricht in der Volks⸗ 

lafſen fi die dem Religionsunter⸗ 
in der Volksſchule durch die Allge⸗ 
n Beitimmungen geftedten Ziele 
yalb der demfelben zugemeſſenen Zeit 
yon ? 
rfte Rechenunterricht. 

e des finngemäßen Leſens in der 
ſchule. 

zogik des Mittelalters. 

Antheil der Vollsſchullehrer an 
den Vorträgen und Verhandlungen. 

6. 

Den Borträgen folgten die Ver⸗ 
fammelten mit geipanntefter 
Aufmerkiamfeit, die Betheilt- 
gung an der fi daran knü⸗ 
pfenden Diskuſſion war jedod) 
eine äußerſt ſchwache. 

Die Vorträge wurden mit eb⸗ 
baftem Intereſſe verfolgt. 

Desgl. 
Die Diskuſſion war nicht ſehr 
lebhaft. 

Lebendig. 

Lebhaft. Die Betheiligung an 
der Diskuffion war gering. 

19* 
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. Zahl der Kreife, denen bie Theil 
Seminarort. Theilnehmer. nehmer angehörten. 

2 3. 4. 

6. |Elfterwerda . .| 1881 Liebenwerda, Schweiniß 
ca. 200| Wittenberg, Torzan. 

1832 — 

7. Weißenfels . .| 1881 395 |Merfeburg, Naumburg 
Duerfurt, Weigenti 
Zeitz. 

1882 327 — | 

8. [Erfurt . . . .! 18828 lüber 300| Stadt: und Landlhkte 
Erfurt, Weißenſee, tu 
genjalza, Schleufinge 
Mühldaufen. 

1882 b ca. 300 — 

Nordhauſen, 
hauſen, Stadt—⸗ 
Landkreis Erfurt. 

1882 über 200 — 

9. Heiligenſtadt. . 1881 | 150 Heiligenſtadt, Si 
u 

VIII. ®rorin 

1. |&dernföorde . .| 1881 60 bis 70 Stadt und Kreis Ede 
förde. 

1882 50 bis 60 — 

2. |Zondern . . .| 1881 | ca. 70 Tondern. 
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Antheil der Volkaſchullehrer an 
ben Borträgen und Verhandlungen. 

6. 

Die Theilnabme der Lehrer an 
den Debatten war gering, wäh- 
rend fih die Schulinſpektoren 
andenjelbenlebhaft betheiligten. 

Lebhaft. 

Zirata der Borträge und Berhandlungen 

5 

 Anihauungdunterricht. 
kthodif de Rechenunterrichtes. 

dulbankfrage. 

ʒ Volleſchule und die nationale Bil- 

Geihihlöunterricht in den Volks— 
kten, 

} Piege des Volksſchulgeſanges. 
wihtigften Veränderungen in der 

des Volksſchulrechnens während 
ten zehn Sabre. 
w harter und weicher Verſchluß⸗ 

mit bejonderer Rückſicht auf die 
Hörthographie. 

[4 

Lebhaft. 

de Betrachtung ber bißherigen Leſe⸗ 
relhoden und nähere Begründung der 
Kanten Realmethode. 
ſeziſchen Schulverhältnifie. 
t Geihichte und Entwickelung ded 
enmterrichted in der deutichen Volks⸗ 
L 

Rege. 

Geſchichte des Klavierſpieles. 

ig-Holſtein. 

Befangunterricht in der Volksſchule. Lebhaft. 

riftlihe Kleinkinderſchule. 
Iethwendigfeit tertgleiger Lernbücher 
dulen gleicher Art. 
nheitlichkeit des Unterrichtes in der 
funde beruht Die bildende Kraft 
Unterrichteß, 

Lebhaft. 
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Kreife, denen bie Theil: 
Theilnehmer. nehmer angebörten. 

2. 8. 4. 

(Noch Tondern.) | 1882 |ca. 1001Die noͤrdlichen Krei 
der Provinz. 

3. Segeberg . . .| 1881 | ca. 60 |Segeberg. 

Zahl ber 
Seminarort. 

1882 — — 

4. Ueterſen.. .| 1881 ‚ca. 100 Die nächften Inſpeltior 
bezirke. 

1882 139 — 

IX. Drooit 
1. |Sannover . . .| vacat. 

2. |Wunftorf . . .| 1881 |ca. 180 | 

1882 |ca. 180 

3. [Alfeld . . . .| 1882 |180--200 

4. Hildesheim . .| 1881 51 

1882 62 

5. Lüneburg . . .| vacat. 

6. Osnabrück. . .| vacat. 

7. \Bederlefa . . .I 1882 107 
Angaben fehlen. 

8. IStade . . . .| 1882 |ca. 330 

9. |Derden. - . .| vacat. 

10. Auch . . . .| yacat. 
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Antheil der Volksſchullehrer an 
ben Vorträgen und Verhandlungen. 

5. 6 

Unterricht in der Kirchengeſchichte. 

denata ber Vorträge und Berbandlungen. 

die Bedeutung des Turnbetriebed in der.| Lebhaft. 
Relföfhule für die leibliche und geiftige 

tmidelung der Schuljugend, nament- 
aud der Zugend auf dem Lande. 

Tie Berührungdelektrizität. 
Behandlung deutſcher Proſaſtücke. 

berd, Geſchichte und Betrieb des Katechis- Desgl. 
Busunterrichteß in der Volksſchule. 
Die Karte als geographijches Anſchauungs⸗ 
hittel, 
üelihften Grundſätze, weldye für die 
iſche tung des Volksſchulweſens 
evangeliſchen Deutſchland jeit ber 
m Hälfte des vorigen Sahrhundertd 

Bixchend geweſen find. 

uder. 

"und fchnelle Löfung der Rechenaufs | Desgl. 
kkı. (Allgem. Beftinm. $. 28.) 
ammatifche Unterricht in der Volksſchule. 

Bert die Volksſchule den kirchlichen Sinn? Desgl. 

wibediiche Behandlung eined Gedichted. | Dedgl. 

Kung bes bibliihen Geſchichtsunter⸗ 
teb. 

michtitte und gegenwärtiger Stand der | Desgl. 
Itbode des Volkoͤſchulrechnens. 
using der Notenſchrift in der Volks⸗ 
tale. 

ie Normalwoͤrter⸗Methode. Desgl. 
ejen, Werth und Einrichtung der ein- 
gen Volksſchule. 
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ae 

— —— — 

Zahl der Kreife, denen bie Theil- | Nr. ‚Seminarort. Theilnehmer. nehmer angehörten. Ä 
1. 2. 3. 4. 

X. Provinz 

1. Büren . . . .| 1881 200 |Können nicht mehr er 
mittelt werden. Die 
Vertheilung über die 
ganze Provinz war eine 
—— gleich. 
mäßige. 

Deteröbagen . .| vacat. 

Hilchenbach . .| vacat. 
Rüthen. . . .| vacat. 

Soft . . . .| 1881 | 290 |Soeft, Lippſtadt, Hamm 
Dortmund, Bodu 
Hagen, Altena; 
vereinzelte Theilne 
mer gehörten auchen 
anderen Kreifen d 
Provinz an. 

1882 380 Außer den vorgenaunt 
Kreifen auch noch di 
entfernter belegenen: 
Siegen, Tedlenbur; 
Dielefeld, Herforl 
Minden, Münfter, aut 
faft fämmtlidhe kath 
liſche Kreife der provn 
waren durch einzeln 
Theilnehmer vertreten 

a u > 

XI. Provinz 

1. [Sulda . . . .| 1881 | 995 Sämmtlihe Kreife de 
Reg.-Bez. Kaffel. 

1882 120 — 
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Antheil der Volksſchullehrer an Ihenata der Borträge und Berbandlungen. den Norträgen und Verhandlungen. 

5. 6. 

Halen. 

Ye Wichtigkeit der Lehrerfonferenzen. Die Volksſchullehrer haben bei 
ie Raumlehre in der Volksſchule. diefer Konferenz, der eriten, 

Vorträge nicht gehalten. Ver— 
bandlungen in Betreff der Bor- 
träge haben nicht ftattgefunden. 

Stellung der Grammatik und Ortho- | Die Lehrer haben fih an den 
ie im gelammten deutſchen Unter | Debatten rege betheiligt. 
ein der Volksſchule. 

e zortbildung des Lehrers im Amte. 
were Lehrmittel für den Rechenunter⸗ 

geeignete Berbindung der verjchieder | Nicht fo rege wie bei der Kon- 
Zweige des Meligiondunterrichted in | ferenz im Sahre 1881. 

Lolkoſchule. 
» Schulzucht im Hinblicke auf die 
nmärtigen Zeitverhaͤltniſſe. 
kre Erſcheinungen auf dem Gebiete 
Anihauungs=Interrichtes, indbefondere 
Kchr-Pfeiffer’fchen Bilder. 

Raffan. 

fie Kirhengefang und die Beftre- | Die Volksſchullehrer haben fid 
gen des Gäcilien- Vereine. bi8 dahin nur an der Debatte 

er: iwa— u. zwar ziemlich lebhaft bethei⸗ nmUnterricht in der Heimathskunde. ligt, find aber erfucht worden, 

Anträge, bezw. Borträge, an« 
zumelden. 
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Seminarort. 

2. 

Homberg . 

Schlüchtern 

4. | Dillenburg 

Montabaur 

Ufingen 

Boppard 

Münftermaifeld . 

Neuwied 

Eliten 

286 

Zahl der 
Theilnehmer. 

3. 

1881 a 86 

1881 b 64 
1882 a 75 
1882 b 63 

1882 44 

vacat. 

1881 106 

1882 89 

1881 a 40 

1881 b 40 

1881 90 
1882 a 90 
1882 b 100 

1881 110 
1882 130 

1881 110 
1882 a 110 
1882 b 130 

.| vacat. 

| 
Kreife, denen bie Theil- | 

nehmer angebörten. 

4. 

Ober « Schulinfpeltiond 
Bezirte Homberg und 
Borken, ſowie der Rue 
Rotenburg und Mel 
jungen. 

— 

Schlüchtern. 

Unterweſterwald⸗ Kıe 

Desgl. 

Inſpektion Uſingen. 

— 

XU. Rheinprovi 

St. Goar, Kobla 
Simmern, Kreuz 
Zell. 

Koblenz, Mayen, 
chem, Ahrweiler, 
nam. | 

Neuwied, Koblenz, 
Goar, Altenfirdher 
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Zymata der Borträge unb Verhandlungen. 

5 

Leſen in der Volksſchule. 

ku Orthographie in der Volksſchule. 

Fihenunterricht in der Volksſchule. 
Lummunterricht an der Boltöfchule. 
dichtliche Entwickelung des Leſebuches 
djeine Bedeutung für die Volksſchule. 

Bebandlung des Kirchenliedes in ber 
kitäihule, 

inilaliiche Experiment ald Förderungd- 
b ded Schülers in religiös» fittlicyer, 

aler und praftifch- materieller Hinſicht. 

dad wahre Ziel des Menfchen. 
knöhne deine Schüler an eine reine 
kidete Ausipradhe. 

Kbenunterricht in der Vollsſchule. 

Jehenzollern. 

nr Geſchichtsunterricht in der Volksſchule. 
36 Penſum des naturgeſchichtlichen Un- 
richtes. 
x Zeichenunterricht in der Volksſchule. 

x Jugendlehrer ſei auch Jugenderzieher. 
B Rechnen mit Dezimalen. 
hn und Strafe als Erziehungsmittel. 

men und Zurnipiele. 
ie Rormalwörter » Methode mit Bezug 
F Rein, Pedel, Scheller. 
er Zeichenunterricht in der Bolföjchule. 

Antheil der Vollsſchullehrer an 
den Borträgen und Verhandlungen. 

6. 

Der Antheil der Volksſchullehrer 
an den Vorträgen und Ber: 
bandlungen, welder Anfangs 
auch ſeitens befonders tüchtiger 
Männer ein geringer war, 
wurde nad) und nad) lebendiger. 

Die Betheiligung bei der Be- 
ſprechung war zwar weniger 
allgemein, wurde aber von 
einigen Lehrern lebhaft und 
ſachgemäß geführt, von den 
Vebrigen mit ſichtlichem Inter⸗ 
eſſe verfolgt. 

Die Lehrer haben fih an beiden 
Konferenzen gern u. mit reger 
Aufmerkjamteit betheiligt. 

Die Volksſchullehrer betheiligten 
fh vereinzelt dur Abhaltung 
von Lehrproben und Theilnahme 
an der Diskuſſion. 

Befriedigend. 

Desgl. 

Desgl. 



10. 

11. 

12. 

13, 

14, 

15. 

16. 

17. 

Seminarort. 

2. 

Kempen 

Mettmann . 

Mir . 

Odenkirchen 

Nheydt . 

Kanten . 

Brühl . 

Siegburg . 

Dttweiler . 

Saarburg . 

Wittlich 

Sornelymünfter . 

Linnich. 
1882 
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1881 
1882 

1881 
1882 

vacat. 

1881 
1882 

1881 
1882 

1881 
1882 

1881 
1882 a 
1882b 

vacat. 

1881 
1882 

1881 
1882 

1881 
1882 

1881 
1882 

1881 

Zahl der 
Theilnehmer. 

8. 

Kreife, denen bie Theil- 
nehmer angehörten. 

4. 

ca. 400 | Kempen, Neuß, Mörs, 
Gladbach, Grevenbroiq. 

ca. 500 Metitmann, Elberfeld⸗ 
ca. 450 Barmen, Solingen, 

Mülheim. 

ca. 200 | Düffeldorf, Gladbach 
ca. 250-| Neuß, Krefeld. 

ca. 100 | Krefeld, Gladbach, Düp 
ca. 72 | jeldorf, Grevenbroid). 

150 Aus den niederrheinis 
145 chen Kreiſen des Be 

zirkes Düffeldorf. 

160 |Köln, Bonn, Rheinba 
115 | Euslichen, Bergheim 
170 

210 1Bttweiler, St. a. 
2740 | Saarbrüden, Ber 

kaftel. 

ca. 90 Aus faft allen Kreife 
ca. 95 | des Bezirkes Trier. 

240 \Bernfaftel, Daun, Zrie 
120 Wittlich, Bitburg. 

ca. 300 |Aadhen, Düren, Men 
ca. 200 | joie, Eupen. 

860 Juülich, Heinzburg, © 
407 | Telenz, Geilenkirche 

Aachen. 
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Ikmala der Borträge und Verhandlungen. 

b. 

der Rehenunterricht in der Volksſchule. 
dr deutih-grammatifche Unterricht. 

Mr Geſchichtsunterricht in der Volks⸗ 
Ule. 

kiehung zum Gehorſam. 

kit und Weſen der Grziebung. 
kt Zeihenunterricht in der Vollsſchule. 

Ahtige Fragen aus der Unterrichtälehre, 
fttert an der Pädagogik Herbartd. 
im durch die Geſchichte der Mufit — 1660. 

ke die Wichtigkeit der Bildung der 
Baöien, ſittlichen und äfthetifchen Ge- 

der weiblichen Jugend. 
Shreiblefeunterricht. 
rien Unterricht in der Heimathöfunde. 

byfikaliſche Unterricht in der Volksſchule. 
kitung zum erften freien Auflagichreiben. 

erganiſche Leben im Dcean. 

r jeiihenunterricht In der Volksſchule. 
Schulzucht. 

unterricht auf der Oberſtufe. 

e Sugend- und Zurmipiele. 
Selbſterziehung der Zebrerin. 

ibihtöunterricht i in der Volksſchule. 
) Beifpiel in der Erziehung. 
‚Rormalmödrter- Methode. 
R die Berbienfte Karld des Großen 
t3 Schulwefen. 
vadlung der Raumlehre in der Volks⸗ 

andlung der deutichen Grammatik in 
Vellsſchule. 

ndie Erziehungsmittel der Volksſchule. 
——— iche Unterricht auf der 

— — 

Antheil der Vollksſchullehrer an 
den Vorträgen und Verhandlungen. 

6. 

Ziemlich lebhaft. 

Desgl. 

Desgl. 

Desgl. 

Befriedigend. 

Desgl. 

Desgl. 

Desgl. 

Ziemlich lebhaft. 

Wenig rege. 

Ziemlich lebhaft. 
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51) Aufnahme neuer Zöglinge in die Anftaltenzu 
Droyßig. | 

(Gentrbf. pro 1852 Seite 316.) 

Berlin, den 3. März 1883. 
Die diesjährige Aufnahme von Zöglingen in die evangeliihen 

Lehrerinnen -»Bildungdanftalten zu Droybig bei Zeig wird in der 
eriten Hälfte ded Monated Auguft ftattfinden. | 

Die Meldungen für dad Gouvernanten-Inftitut in 
bis zum 1. Juni d. 3. unmittelbar bei mir, diejenigen für da 
Lehrerinnen-Seminar bid zum 1. Mai d. S. bei der betreh 
fenden Königlichen Regierung, bezw. zu Berlin und in der Provin 
Hannover bei den Königlihen Provinzial-Schultollegien, anzubringen 

Der Eintritt in die Erziehungsanſtalt für evangeliid 
Mädchen (Penfionat) dafelbit fol in der Regel zu Oftern oder z 
Anfang Auguft erfolgen. Die Meldungen find an den Seminat 
Direktor Kripinger zu Droyßig zu richten. 

Die Aufnahme - Bedingungen ergeben fih aus den in de 
Gentralblatte für die Unterrichtd « Verwaltung pro 1880 ©. 
veröffentlichten Nachrichten über die Anftalten zu Droyßig, von 
hen bejondere Abdrude von dem Seminar »Direltor Rriping 
auf portofreie Anfragen mitgetheilt werden. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: de la Sroir. 

Belanntmadhung. 
U. III. 207. 

52) Abhaltung von Turnturfen für im Amte ftehen! 
Slementarlehbrer während ded Jahres 1883. 

(Eentrbl. pro 1881 Seite 393 Nr. 94.) 

Berlin, den 17. März 188 
In der Provinz N. ift während ded vorigen Jahres ein i 

wöchentlicher Turnkurſus für im Amte ftehbende Vollöihullehrer nı 
abgehalten worden. Ein folder Kurfus fol nunmehr im laufen 
Fahre ftattfinden. Für die Einrichtung desſelben bleiben die früher 
Anordnungen maßgebend, und verweiſe ich in Diefer Beziehung | 
die dieöfeitige Girkular-Verfügung vom 3. März 1881 (U. UI. 
5303) und die in berfelben erwähnten Verfügungen. 

Die Königliche Regierung wolle demgemäß —* das Zi 
von Lehrern ihres Berwaltungdbezirked an dem Kurjus das Wei 
veranlaffen und mit dem Königlihen Schulfollegium der Pre 
in's Benehmen treten. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenbeiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
die Königl. Regierungen ber Prowingen Brandenburg, Bommern, 

Sachſen, Schleewig-Holftein und Hannover. 
U. Io. b. 5375. 
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3) Befähigungdzeugniffe aus der Turnlehrerprüfung 
im Sabre 1883. 

(&entrbl. pro 1882 Seite 564 Nr. 9%.) 

Berlin, den 4. Mai 1883. 
In der an den Tagen vom 26. Februar bi 2. März d. S. 

u Berlin abgehaltenen Zurnlehrerprüfung haben das Zeugnis der 
iähigung zur Leitung der Turnübungen an öffentlichen Unterrichts 

aftalten erlangt: 

1) Baup, technijcher Lehrer an der Realſchule zu Bockenheim, 
',2) Dedolph, Kandidat der Medizin aus Hofgeidmar, z. 3. 

zu Berlin, 
3) Degner, Scriftjeger zu Sadhfen-Altenburg, 
4) Dei, Vorſchullehrer zu Kaffel, 
5) Geyer, &lementarlehrer an der Gewerbe: (Höheren Bür- 

ger:) Schule zu Dortmund, 
6) Glienke, Elementar-Hilfälehrer zu Kirchwärder bei Ham- 

burg, 
37) Gräſer, Fechtlehrer zu Elberfeld, 
8) Guſinde, Studirender aus Trebnig i. Schleſ. z. 3. zu 

Breslau, 
»9 Hartleib, Studirender aus Rüſtungen bei Heiligenſtadt, 

z. Z. zu Berlin, 
10) Hafenow, Kandidat der Philologie zu Dergenthin bei 

Perleberg, 
11) Hellmann, Kandidat der Philologie aus Wohlau, 3. 3. 
| zu Bredlau, 
212) Henning, Studirender der Theologie aud Biftrig in 

Siebenbürgen, 3. 3. zu Berlin, 
N13) Hohmann, Elementarlehrer zu Pofen, 
' 14) von Hohmeyer, Mitteljchulskehrer zu Prenzlau, 
: 15) Knape, Studirender aus Potddam, 3. 3. zu Göftingen, 
16) König, Elementarlehrer zu Kaflel, 
: IT) Lautenſchläger, Kandidat des höheren Schulamtes zu 
| &idleben, 
\ 18) Leutheußer, Elementarlehrer zu Koburg, 
19) Müller, Wilhelm, Slementarlehrer zu Sceidt im Unter- 

| lahnkreiſe, 
20) Nagel, Studirender aus Tilſit, z. 3. zu Marburg, 

Der Benannte if auh zur ſelbſtändigen Leitung von Schwimmunterricht 
Lt. 

> Der Genannte hat auch die Prüfung im Hiebfechten beflanden, ebenfo ifl 
te zur Eribeilung von Schwinmmunterricht befähigt. 
7 Zee Benannte if aud zur Ertheilung von Schwimmunterricht befähigt. 
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21) Peterſon, Johann, zu Hamburg, 
22) Pfänder, Gemeindefhul-Kehrer zu Berlin, 

') 23) Dr. Quiehl, Realfchullehrer zu Kaffel, 
1) 24) Rädlein, &lementarlehrer zu Koburg, 
°) 25) Riens, Stubirender aus Woldenberg N. / M. z. 3.3 

Berlin, 
3) 26) Sanderd, Kandidat der Philofophie, aus Begefad a. ! 

ee 3. 3. zu Berlin, 
) 27) Teſchendorff, Buchhalter zu Berlin, 
5) 28) Unterberger, Studirender zu Berlin, 
) 29) Dr. Wahnſchaffe, Opmnaflallehrer zu Wolfenbüttel, 
3) 30) Walter, Studirender zu Maldyin in Meditenburg, 
) 31) Webrenpfennig, Lehrer an der Garniſonſchule zu Drau 

ſchweig, 
32) Wende, Studirender aus Oels, z. 3. zu Breslau, 

2) 33) Wilking, Kandidat des höheren Schulamtes aus Ste 
feld im Großherzogthum Dldenburg, 3. 3. zu Berlin, 

34) Bill, Studirender aus Jagniewitz, vei8 Gneſen, 
)9 35) Witte, Kaufmann zu Berlin, 

36) W 9 lert, Studirender aus Frankfurt a. /O., 3 3. 
erlin. 

Die Befähigung zur Ertbeilung von Zurnunterricht, jede 
die Qualififation als Qurnlehrer an öffentlichen Unterrichtäanfte 
ift zuerfannt worden dem | 

37) Theodor Zalman, Kaufmann zu Berlin. 

Ferner tft 

38) dem Turnlehrer Emil Kregenom zu Berlin die Bei 
gung zur jelbftändigen Leitung von Shwimmunterridt; 
erfannt morden. | 
Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. | 

Im Auftrage: de la Croix. | 
Bekanntmachung. 

U. III. b. 5990, 
on | 

i abi. Der Genannte iR auch zur felbfländigen Leitung von Schwimmurien 
efähigt. 

2) Der Benannte iſt auch zur Ertheilung von Schwimmunterridt —F 
% Der Benannte bat and die Brüfung im Stoß⸗ und Hiebfechten beflen 
5) Der Genannte hat auch bie Prüfung im Hiebfechten beftanden. 
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4 Nener Kurjus in der Zurnlebrer-Bildungsanftalt. 

(Sentrbl. pro 1882 Seite 420; pro 1883 Seite 121 W.) 

Berlin, den 30. März 1883. 
In der Königlichen Zurnlehrer-Bildungsanftalt bierfelbft wird 

In ung ‚Oftober d. 3. wiederum ein fechömonatlidher Kurfus er: 
et werden. 
dir Anmeldung und Aufnahme find die Beftimmungen ber 
— Cirkular⸗Verfügung vom 20. März 1877 und der An 

e derfelben maßgebend. 
ı Die Königliche Regierung ꝛc. veranlaffe ich, diefe Anordnung in 
Im Verwallungsbezirke in geeigneter Weife befannt zu machen 
Bu über die dort eingehenden Meldungen bid zum 1. Auguft d. 3. 
I berihten. Wenn Anmeldungen nicht zu bewirken find, erwarte 
N zlihfalld Anzeige. 

' An 
kerlihe Königl. Regierungen, die Königl. Konfiftorien 
Err Provinz Hannover, den Königl. Ober⸗Kirchen⸗ 
En Nordhorn, Sowie an das König. Provinzial- 
keniloleginm bi. — — 

Abihrift erhält das Königliche Provinzials Schulfollegium zur 
Kıiht und gleichmäßigen weiteren Beranlaffung. 
Es ift darauf Bedacht zu nehmen, dab für höhere Unterrichtö- 

kilten und für Schullehrer- Seminare, an welchen zur Zeit be- 
hie Turnlehrer fehlen, geeignete Lehrer für den nächſten Kurfus 
kerldet werden. 

‚ Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

| | 
erlihe aonigl. Brovinzial-Schulfollegien. 
F b. 5598. 

bs) Termin für die Turnlebrerinnenprüfung im 
| Frübjahre 1883. 
| (Centrbl. pro 1882 Seite 664 Nr. 128.) 

| Berlin, den 22. März 1883. 
‚Für die ZTurnlehrerinnenprüfung, weldye im Frühjahre 1883 
lin abzuhalten tft, habe ich Termin auf Freitag den 18. Mai 
k und folgende Tage anberaumt. 
Meldungen der in einem Lehramte ftehenden Bewerberinnen 
bei der vorgeſetzten Dienftbehörde jpäteftend 5 Wochen, Mel: 

jen anderer Bewerberinnen unmittelbar bei mir jpäteftens 4 Wochen 
dem Prüfungstermine anzubringen. 
1883. 20 
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Es wird dringend empfohlen, daß die in 8. 4 ded Prafung 
Neglementd vom 21. Auguft 1875 erwähnten Zeugniſſe volttändi 
und daß nicht veraltete Geſundheits- und Führungsattefte eingereid 
werden. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

Bekanntmachung. 
U. III. b. 5599, 

56) Termin für die Prüfung als Vorfteber an 
Saubftummenanhalten. 

(Sentrbi. pro 1882 Geite 419 Nr. 44.) 

Berlin, den 30. März 18 
Für die Prüfung ald Borfteher an Zaubftummenanftalten 

Termin auf Mittwoch den 22. Auguft d. 3. und folgende Tage 
beraumt worden. Die Prüfung findet zu Berlin ftatt. 

Die Meldungen zu berjelben find bie zum 15. Suni d. J. 
dem Königlichen Provinzial-Schultollegium, in deffen Auffitäk 
der Bewerber angeftellt oder beſchäftigt ift, bei Einreichung da 
8.5 der Prüfungsordnung vom 11. Juni 1881 bezeichneten Schi 
ftüde anzubringen; Bewerber, weldye nicht an einer Taubftumm 
anftalt in Preußen thätig find, können ihre Meldung unter Führ 
des Nachweiſes, daß foldhe mit Zuftimmung ihrer Vorgefepten erte 
bid zu dem angegebenen Termine unmittelbar an mich richten. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Anftrage: dela Croix. 

Belanntmadhung. 

U. III a. 12115. 

57) Unzuläffigfeit der Audftellung von Zeugnil 
feitend der Schulauffihtöbeamten für Bolkid 
lehrer behufd Bewerbung um andere Stellen, ıc. Ano 
nung amtlihen Schriftwechſels unter den Betheilig 

Berlin, den 24. Februar MH 
Der Bericht der Königlichen Regierung vom 24. Novembr 

3. beftärkt mid in der Annahme, daß die Anäftellung von 3 
niffen feiten® der Schulauffihtöbenmten für Boltsichullehrer und 
früher im Schuldienfte beichäftigt geweſene Perfonen behufs Pei 
bung um andere Kehrerftellen und zu ähnlichen Zwecken ale ın 
börig angefehen werden muß. 
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Ih beftimme daher, dab derartige Zeugniſſe von den Schul: 
arũchtobeamten fortan nicht mehr audzuftellen find, und vielmehr 
‚mihen den Berufungsberechtigten, den Behörden und Beamten 
iber die Befähigung, die Leiftungen und die Führung der Bewerber 
mitteld amtlihen Schriftwechfeld unter einander die erforderliche 
Erfundigung einzuziehen ft. 
uf, Königliche Regierung bat hiernach dad Weitere zu ver- 

alaffen. 
Den anderen Königlichen Regierungen ıc. laffe ich Abjchrift diefer 

— *8— zur gleichmäßigen Veranlaſſung zugehen. 

An 
ik Rönigl. Regierung zu N. 

Abſchrift erhält die Königliche Regierung ꝛc. zc. zur Nachricht 
R gleihmäßigen weiteren Beranlaffung. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
| Sm Auftrage: de la Croix. 

An 
Bateren Königl. Regierungen, das Königl. Brovinzial- 
koullollegium hier, die KRönigl. Konfiftorien in ber 
rein; Hannover und den Königl. Ober⸗Kirchenrath 
ER Nordhorn. 

C. III. 4. 19439. 

N Staatsbeihilfen zur Befoldung von Volksſchulleh— 
w: Sterbemonat und Önadenzeit von Stellenzulagen. 
hinfalt der perfönlihen und der Dienftalterdzulagen 
aAschluſſe des Sterbemonateß, 
Termin für Ausſcheiden aud der Stelle (Emeriti- 
mz, Berfegung zc.) ift in der Regel auf den Schluß 
Wi Monates feftzufeßen. 

| | Berlin, den 13. März 1883. 
‚Auf den Beriht vom 10. Januar d. 3. erwidere ich unter Hin- 
is auf die von der Königlichen Ober⸗Rechnungskammer angeführ- 
Eilaſſe vom 5. Mai 1869 — Centralblatt 1869 S. 271 —, 
Juni 1874 — Centralblatt 1874 ©, 543 — und 7. Zuni 1878 
‚Bentralblatt 1878 ©. 521 —, daß die Einwendungen der König» 
en Regierung gegen die monirte Zahlungsweiſe der Staatsbeihilfen 
Beſoldung von Volksſchullehrern mit den überall gleichmäßig zur 
Hihnur zu nehmenden Beftimmungen nit im Einklange ftehen 
kin Grund vorliegt, bei Befolgung der lepteren für den dor⸗ 
en Verwaltungsbezirk Ausnahmen zuzulaffen. 
Nah dem Girkular- Erlaffe vom 5. Mai 1869 unterliegt ed 

nem Zweifel, daß im Zalle des Todes eines Volksſchullehrers den 
20” 
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Hinterbliebenen der antbeilige Betrag der zum Gtelleneinfomme 
bewilligten Staatöbeihilfe ſowohl für den Sterbemonat belaffen, all 
aud für die üblihe Gnadenzeit zu gewähren ift. Die Zahlung ie 
genannter Dienftalterözulagen oder ſonſtiger perjönlider Zulage 
bört dagegen mit Ablauf desjenigen Monated auf, in welchem de 
Empfänger verftorben ift (Erlat vom 25. Januar 1876 — Emm 
tralblatt 1876 ©. 263). 

Im Mebrigen ift im Hinblide auf die in den Schulverbäl 
niffen berubenden Gründe im Sinne des Erlaffed vom 24. Yu 
1880 — Gentralblatt 1880 S. 665 — darauf Bedacht zu nehmu 
dab in der Regel die Lehrer nicht inmitten eined Monate, ſonde 
nur zum Scluffe eined Monated aud den von ihnen bekleidek 
Stellen außfcheiden. Bon diefer Regel bleiben nur diejenigen Kil 
audgeichloffen, in welchen aus befonderer Veranlaffung, wie ch 
auf Antrag des Lehrerd, ein frühered Ausſcheiden aus dem Tien 
von der vorgefepten Behörde verfügt oder genehmigt wird. 4 
dann entfcheidet der befonderd gemählte Termin über den Ablı 
des Bezuges ded Stelleneinfommend, einer Dienftalterözulage el 
fonftigen perjönlihen Zulage je nady den für die einzelnen Katez 
rien diefer Bezüge in Betracht fommenden Borfchriften. 

Der Erlak vom 6, Februar 1873 — Centralbl. 1873 €. I 
— beftimmt in der Hauptſache nur, daß die zur Croänzung 
Einkommens von Sculftellen bewilligten Staatsbethilfen den ‘ 
rern nicht vokationsmäßig zugefagt werden follen, weil geeiand 
Falles die Gemeinden für den Betrag aufzukommen haben, 
den in dem Girfular-Erlaffe vom 5. Mai 1869 angegebenen & 
den find die zum Einfommen von Lehrerftellen bewilligten Etas 
beihilfen den Lehrern felbft gegen ihre Quittungen in vorgeidt 
bener Weile zu zahlen und haben die Schulverbände al8 ſolche feir 
Anſpruch auf den Bezug der bewilligten Beträge. 

Bei vorſchriftsmäßigem Berfahren kann ſonach nur in ke 
deren Fällen vorfommen, daß ein Lehrer eine bereitö erhobene 
natörate ganz oder theilmeile zurüdzuzablen haben möchte. R 
ftändige Bezüge eineß verftorbenen Kebrere würden nicht gei 
Quittung ded Schulvorftandeß, fondern gegen Quittung der empfan 
berechtigten Hinterbliebenen, reſp. Erben, auszuzahlen fein. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenbeiten. 
Im Auftrage: de Ia Croix. 

An 
bie Königl. Regierung in N. 

U. III. a. 10392. 
— — — — — 
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9 Berwendung ded während einer Amtsſuspenſion 
innebehaltenen Gehaltstheiles je nah dem Audgange 

des Didziplinarverfahren®. 

Berlin, den 29. März 1883. 
Auf den Bericht vom 16. März cr., betreffend den Gemeinde- 
dulehrer N., veranlaffe ih dad Königl. Provinzial-Schulfollegium, 
im biefigen Magiftrate fofort die Nachzahlung der während der 
Antsiuöpenfion des ıc. N. innebehaltenen Gehaltöhälfte aufzugeben 
ed ihm dabei zum eröffnen, daß die Ausführungen in dem beiliegen- 
kn Berichte der Stadtichuldeputation vom 16. Februar er. nicht 
ptreffend erfcheinen. 

Der xc. N. ift am 30. Dezember 1881 vom Amte fuspendirt, 
wil ein gerichtliche8 Strafverfahren gegen ihn eingeleitet war. Nach⸗ 

er in lepterem zu einer vierzehntägigen Gefängnigftrafe verur- 
it worden, ift die Amtsſuspenſion aufgehoben und ohne Einlei- 
3 eined förmlichen Disziplinarverfahrens eine Ordnungsſtrafe 

pa ihn feftgeſetzt. 
Bei diefer Sachlage ericheint die Forderung des Magiftrates, 

B:inbehaltene Hälfte des Dienfteintommend zur Dedung der 
Rivertretungöfoften nad 8. 51 des Geſetzes vom 21. Suli 1852 
Irerwenden, nicht begründet, denn der Anjprud eines Beamten 
qNachzahlung desjelben wird in den SS. 52, 53 a.a. D. lediglich 
aten diöziplinaren Folgen ded Berfahrend ohne Rüdfiht auf den 
kung des Strafprozeſſes als ſolchen abhängig gemacht; und zwar 
Bi demfelben bei der Dienftentlaffung nichtd gezahlt (8. 52), da- 

Alles, wo gar feine dißziplinare Folge eingetreten ift ($. 53 
m 1); endlich bei Verhängung nur einer Drdnungöftrafe lediglich 
Für Unterfuchungdfoften ıc. nötbige Betrag einbehalten, nicht 
die für Stellvertretung erforderlihe Summe ($. 53 Abf. 2). 
‚ Diefer Sal liegt bier vor und fommt ed nicht weiter darauf 
‚ch außerdem gegen den ꝛ⁊c. N. eine gerichtliche Strafe erkannt ift. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
| Im Auftrage: de la Croix. 
Mg 
eonigl. Hrovinzial ⸗Schullkollegium hier. 
III. A. 12312. 

—— —44 

) Berabfolgung der Penſion und des ſtaatlichen Pen— 
ndzufhuffes an emeritirte Volksſchullehrer in das 
sand, fo lange ee das deutfhe Indigenat 

bejigen. 

Berlin, den 29. März 1883. 
Auf den Bericht vom 6. Februar d. 3. erwidere ich der König- 

m Regierung, daß ed keinem Bedenken unterliegt, die Grundfäge 
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des $. 27 Abfag 1 ded Geſetzes vom 27. März 1872 and) auf E 
mentarlehrer anzumenden und daher die dem Lehrer N. zuitchen 
Penfion auch nad feiner Auswanderung nah Amerika jo lange 
zahlen, als derjelbe das deutſche Indigenat befigt. Dasielb: ; 
bezüglich ded dem ac. N. aud dem Fonds Kapitel 121 Titel 291 
&tatd der geiſtlichen ıc. Verwaltung des dortigen Bezirkes bewill 
ten Zuſchuſſes von jährlid — Mark falle derfelbe nicht unter d 
Vorbehalte des Widerrufes, fondern auf die Lebenszeit gewährt 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: Greiff. 

An 
die Königl. Regierung zu N. 

U. III. b. 5439. 
— — — — 

61) Elementarlehrer-Witwen- und Waifen- Kalleı 
a. Ausfchluß der Lehrerftellen, deren Inhaber fundationsmäßig zu des 

mittelbaren Staatsbeamten gehören und ihre Penſion aus der Staatstafl 
beziehen haben, von ben Klementarlehrer- Witwen-Kaffen. 

Berlin, den 30. November 18 
Bon den unter dad Geſetz vom 20. Mai d. J., betreffend 

Fürforge für die Witwen und Wailen der unmittelbaren Si 
beamten, fallenden Lehrern an den der N.’er Geftüt-Vermaltun 
ebörigen Anſtaltsſchulen haben die Lehrer N. ıc. auf Sr) 
3 23 1. c. in den beiliegenden Schreiben ihren Audtritt auf 
Slementarlehrer- Witwen sKafje ded dortigen Regierungsbezirle 
dem 1. Oktober d. 3. erflärt. 

Die Königliche Regierung veranlaffe ich daher, Die genar 
Mitglieder dieſer Kaffe zu löfhen und Stellen- wie emeindeh 
für die von ihnen vermalteten Lehrerftellen nicht weiter zu erl 

Ueberhaupt find alle diejenigen Lehrerftellen, deren Inhabe 
den unmittelbaren Staatöbeamten gehören und ihre Penſion al 
Staatölaffe zu beziehen haben, aus dem Wirkungdkreife der Ele 
tarlehrer-Witwen- Kaffe auszufheiden. Sofern ſedoch der derze 
Inhaber einer ſolchen Lehrerſtelle die Mitgliedſchaft bei der gem 
ten Kaffe fortzufegen wünſcht, ift die Regelung der Berbält 
außzufepen, bid etwa die Zahlung der Stellen und Gemeindebeit 
unterbleibt. 

Der Minifter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lucanus. 

An 
bie Königl. Regierung zu R. 

G. IH. 3742. 
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bd Nichtanwendbarkeit des Seichee vom 22. Dezember 1509 anf bie be- 
zn mit Lehrerinnen beiehten Stellen; Ausſchluß bes Witwers und ber Kin- 
se nner Vehrerin von Benfion 

Berlin, den 17. März; 1883. 
Der Königlihen Regierung erwidere ich auf den Bericht vom 

A. Acbruar d. 3., daß ed den Abfichten des Gejeped vom 22. De- 
pmber 1869 wegen Fürjorge für die Witwen und Waifen der Ele⸗ 
nentarlehrer wideriprechen würde, wenn die Wirkjamfeit der betref> 
tuden Kaſſen auch auf foldhe Lehrerftellen auögedehnt würde, welche 

nitiv mit Lehrerinnen bejept find, weil gegenüber den im anderen 
le den Schulverbänden ıc. auferlegten Verpflichtungen entiprechende 

derechtigungen für die von ihnen zu unterhaltenden Lebrerftellen 
i6t gewährt werden können. Weder den von verbeiratheten 
brerinnen etwa binterlafjenen Witwern noch deren Waiſen fönnen Pen- 
nen aus der Slementarlehrer-Witwen: und Waiſen-Kaſſe gewährt 
ten. Das gleiche Princip ift auf die weiblichen unmittelbaren 

utsbeamten durdy dad Geſetz vom 20. Mai 1882, betreffend die 
jerge für die Witwen und Waifen der unmittelbaren Staatd- 

Enten — Gef. Samml. &.298 — zur Anwendung gefommen”). 
hu Königliche Regierung hat die Kuratoren der Clementar- 
et-Witwen⸗ und Waiſen⸗Kaſſe dortigen Bezirkes hiernach in meinem 
Mirage mit Beſcheid zu verjehen. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
| Im Auftrage: Barfhaufen 
An 

ig Hegierung zu N. 

Kl. 634. 

: Verwendung aller Einnahmen, ausjchließlich der gemäß befonderer Be- 
mung zu Tapitalifirenden Geſchenke und Bermächtniffe, zur Dedung der lau- 
Ka Ausgaben; Zutritt der Staatskaſſe erft nach ſoicher Verwendung. 

(efr. Eentrbl. pro 1852 Seite 463 Nr. 66.) 

Berlin, den 23. Sanuar 1883. 
Auszug. 
Im Uebrigen made ich wiederholt darauf aufmerffam, daß, 

dem der 8. 9 des Witwen-Kaſſengeſetzes vom 22. Dezember 
9 (Gef. Samml. 1871 ©. 1) dur Artilel 4 der Rovelle 
n 24. Februar 1881 (Gef. Samml. ©. 41) aufgehoben ift, ſämmt⸗ 
be Einnahmen der Glementarlehrer» Witwen- und Waifen-Kaffen, 
zeit es ich nicht um Geſchenke und Bermäcdhtniffe handelt, über deren 
wendung anderweit beftimmt ift, zur Dedung der laufenden Aud- 
vn zu verwenden find, und nur dann, wenn diefe Einnahmen zur 
friedigung der Bedürfniffe nicht ausreihen, die Staatskaſſe in 

*) Gentrbfl. pro 1882 Seite 706 Nr. 140 b. 
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Anſpruch genommen werden fann. Es folgt hieraus des Bel 
daß in denjenigen Fällen, in welden ein Staatszuſchuß gelei 
wird, Ueberſchuͤſſe, bezw. zu Fapitalifirende Beftände, in der Rey 
nich vorhanden fein fönnen. Da mo foldye dennoch audnahmäwei 
in Folge etwaiger nach der Beftimmung des Teſtators, bezw. 
Schenkgebers, zu fapitalifirender Zuwendungen vorkommen, Ind 
bige nur in der Bemerkungsfolonne aufzuführen und jededmal ei 
gehend zu erläutern. | 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. | 

Au 
bie Konigl. Regierungen ꝛc. 

G. 111. 120. 

V. Volksſchulweſen. 

62) Die unterrichtliche Verſorgung der Schulkinder! 
preußiſchen Staate. 

(efr. Centrbil. pro 1882 Seite 121 Nr. 1.) 

Das dreizehnte Ergänzungsheft zur Zeitſchrift des Könid 
preußifchen ftatiftiichen Bureau’d enthält eine Denkichrift uber 
Aufgabe der preußiihen Volksſchul-Verwaltung und im Anidlı 
an dieſelbe tabellarifche Nachweiſungen über den Zuftand der pri 
ſchen Volksſchulen im Jahre 1882. 

Aus den letzteren werden nachſtehend die Hauptergebniſſe der ı 
geftellten Aufnahmen mitgetbeilt: 

Hauptergebnifje 
ber fhulftatiftiifhen Erhebungen im Sabre 188. 

Schilderungsobjekte. In ben | Auf dem 5 
Städten. Lande. 

I. Scdulorte und Schulbezirke. 

1. Zahl der Schulotte . . . . .. 1 283 28 428. 
2. Zahl der Orte bezw. a F ohne 

eigene Schule (anderdwo eingejchult) 4.023 41 976 
3. Umfang der Schulbezirke. | 

A. Umfang der Einſchulung. | 
Es beſtehen Schulbezirke | 

a. fürfihb . . 22202. 1078 13 345 
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Schilderungsobjekte. en 

mit 1 eingefhulten Orte bezw. 
Sohnplae- 2 2 2 en 278 

‚mit 2 eingeihulten Orten bezw. 
" Bohnplägen ren 176 
‚mit 3 dgl. bezw. dögl. 138 
Pa 4 del. bezw. dagl. 35 
mit 5 dögl. bezw. dogl. 12 

‚mit 6 dgl. bezw. dogl. 57 
mt 7 degl. bezw. döogl. 43 
‚mt 8 dögl. bezw. d8gl. 25 
nit 9 dig, bezw. dögl. 20 
mit 10 dögl. bezw. d8gl. 95 
Entfernung der eingeſchulten Orte 

bezw. Bohnpläge vom Schulorte. 
ı Die weitefte Entfernung eines 
‚ angei@ulten Drted bezw. Wohn- 
Habed von feinem Sculorte be- 
‚ing 
anter bis 1 km bei Schulorten 158 
Ktl=- 2% s 3 213 
:2=:3e°. = ⸗ 229 
3:4. = . 213 
| 4:5: : ⸗ 77 
9:6» » ⸗ 50 
6:7 = s s 20 

2 7 s s 5 39 

Ütattung der Kommunal: 
tbände mit Schulorten. 

kr Kommunaleinbeiten 
wu a. Stadigemeinden 

b. Zandgemeinben . 
c. Sutsbezirte . 

tung mit Schulen. 
entfallen auf je eine Kommunal» 
nbeit Schulen . . . .. . 2,99 

:hulen und Schulflaffen. 

der Schulen überhaupt . . . 3339 
: Schulllaffen überhaupt . . 20 148 

tung der Schulen nad) der Zahl 
Schulfigfien. 

Auf den 
Lande. 

Zufammeır. 

701 

4075 
2 255 
1 281 
154 
493 
300 
175 
117 
558 

2525 
6113 
4 502 
2539 
779 
326 
114 
121 

54 784 
1 287 

37 668 
15 829 

0,60 

33 040 
65 968 
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Sn den 
Städten. 

Auf dem » Schilderungsobjekte. Bande. | Int 
! 

Unter den Schulen befanden ſich 
a. einklaſſfige Schulen . . . 455 19 627: 

mit Klafien . 455 19 627: 
b. zweillaffige Schulen mit 1 Lehrkraft 38 2951| 

mit Klaflen . . 76 5%2 
c. zweitlafl. Schulen mit 2 Lehrkräften 213 3 346, 

mit Klaffen . . 426 6 692 
d. dreiflaf]. Schulen mit 2 Lehrkraͤften 109 1738 

mit Klaſſen . . 327 5214 
e. dreiflafj. Schulen mit 3 Echrträften 299 890 

mit Klaflen . . . 897 2670 
f. vierlaffige Schulen . . . . . 373 684. 

mit Klaflen . 1492 2 736, 
g. fünf» und mehrklaſſige Säulen . 1 852 465 

mit Klaſſen . . . 16 475 2273 

1I Die Lehrkräfte und ihre Ver— | 
theilung auf die nad der Klaffen- | 
zahl unterfhiedenen Schulen. w 

1. Zahl der vorhandenen Lehrer bezw. 
Eehrerinnenftellen . 19 781 40 136 

2. Auf je eine eaft entfallen. durch⸗ | 
ſchnittlich Klafien . 1,02 114 

3. Vertheilung der Lehrkräfte auf die nad) 
der Klafjenzahl unterfchiedenen Schu⸗ ‚| 
len 

Es entfallen auf die unter II 3 nach— 
gewielenen 
a. einklaffigen Schulen: Lehrkräfte . 456 19560 
b. zweiklaſſigen Schulen mit einer ehr: 

kraft: Lehrkräfte. . 38 2951: 
c. gmeiftaftige n Schulen mit 2 Lehr» \ 

räften: Lehrkräfte . . 426 6 693 
d. breiflalfigen Säulen mit 2 Lehr» 

fräften: Lebrfräfte . . 218 3.463) 
e. dreillajfigen Schulen mit 3 Lehr⸗ 

kräften: Lehrfräfte 903 2670 
f. vierklaſſigen Schulen: Sehefräte 

überhaupt . . 1428 2210| 
auf je eine Klaffe Lehrer . . 0,96 0,81, 

g. fünfe und mehrkiaffigen Säulen: | 
Lehrkräfte überhaupt . . 16 312 2583 

auf je eine Klaffe Lehrer . . 0,99 0,8%; 
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Schilderungsobjelte. 

Ebul= und Klaſſenfrequenz. 

der Schulfinder überhaupt 
Fje eine Schulklaſſe entfallen durch⸗ 
beittlih Schullinder . . . . .» 
je eine Lehrkraft entfallen durch⸗ 
mich Schullindeer . . . . . 

teilung der Schulfinder auf die 
4 der Klaffenzahl unterjchiedenen 
ulen 
rttallen auf die unter II 3 nach— 
ieienen 
intlajfigen Schulen: Scuifinder 

iterhaupt a 

auf je eine Klaffe Kinder . 
iflajfigen Schulen miteiner Lehr⸗ 

at: Schulfinder überhaupt . 
anf je eine Stlaffe Kinder 

eillaffigen Schulen mit 2 Lehr⸗ 
ten: Schulfinder überhaupt . 
auf je eine Klaſſe Kinder 

hiftaifigen Schulen mit zwei 
torfräften: Schulfinder überhaupt 
| auf je eine Klaffe Kinder 
sllaffigen Schnien mit drei 
tärfräften : Schulfinder überhaupt 

auf je eine Klaſſe Kinder 
Kerflaffigen Schulen: Schulkinder 
Bande. rn 
‚ auf je eine Klaffe Kinder 
inf: und mebrMaffigen Schulen: 
Edulfinder überhaupt . . . . 

auf je eine Klafje Kinder 

zrequenzverhältnifſe. 

Rule Frequenzverhältnifſe. 
male Frequenzverhältniſſe (d. h. 
30 Schüler pro Klaſſe in ein⸗ 
fgen Schulen, bis 70 Schüler 
Kafle in zweis und mehrklaſſigen 
ulen) beftehen 
in einflaffigen Schulen: 

Zahl der Schulen 

In den 
Städten. 

1 267 336 

63 

64 

22 743 
50 

3918 
52 

27610 
65 

19 088 
58 

60 858 
68 

99 369 
67 

1033 750 
63 

381 

Auf dem 
Lande. 

3072 393 

67 

7 

1 313 661 
67 

333 88 
57 

465 763 
70 

325 69% 
62 

206 7172 
77 

200 58 
73 

226 137 
Te 

14 072 

Znfammen. 

4 339 729 

66 

72 

1 336 404 
67 

337 801 
57 

493 373 
69 

344 742 
62 

267 570 
75 

299 952 
71 

1 259 887 
65 

14 45? 



304 

Schilderungsobjekte. In den 
Städten. 

Auf dem 
Lande. Zuſn 

vahl der Klaſſen 381 14.072) 
- Schüler 15209) 725479. 7 

b. in zweitffige Schulen mit einer : 
Lehrfraft: 

Zahl der Schulen 35 2643: 
- = Slaffen 65 4.644, 
: = Schüler . 2969| 227558: 

c. in zweillaffigen Schulen mit zwei 
Lebrfräften: | 

Zahl der Schulen 162 2477, 
- Klaffen 263 3 945. 

:- = Gcdüler 13520 4 219719. | 
d. in dreiflaffigen Schulen mit zwei 

Lehrkräften: 
Zahl der Schulen 109 1 567 

= Klaſſen 257 3 675; 
= = Gebüler 130589 195732 

e. in fonftigen dreis und meht- | | 
klaffigen Schulen: | | 

Sal der Schulen . 2361 1 503 
«= « Klaffen 12 456 3 503 
- = Scüler 657963] 204409 

f. überhaupt: | 
Zahl der Schulen 3048 22 262 
.e Rlaflen 13 422 29 839 

:» Schüler . 702719] 1572897 
durchſchnittliche Schülerzahl pro Klafie . 52 Su 

g. darunter mit bid 30 Schülern | 
pro Klaſſe: | 

Zahl der Schulen 596 2422 
e = Slaffen 924 2 545 
:» « Gcdiüler . 21011 59 104 

davon einfaffige Säulen 143 Fe 
Schülern 2837 45 400 

B. Anomale Srequengverbältnirfe | 
1. Dnomale Frequenzverhältniffe beftehen, | | 

und za j 
a, 81 bis 100 Schüler pro Klaffe in | 

einflaffigen, | 
71 bi8 90 Schüler pro Klafje in | 
zwei und mehrklaſſigen Schulen, | 

. in einttatfiaen Schulen: 
Zahl der Schulen . 42 293% 
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Schilderungsobijelte. en Yuf bem Bufammen. 

' Zehl der Klaffen . 42 2933 2975 
| : Schüler . 3797| 261878] 265 675 
% in zweillaſſigen Schulen mit 
J einer Lehrkraft: 

Zahl der Schulen . 7 811 818 
= = SKlaflen . 9 95 968 
: s: Schüler . 145 75 54 76 290 

. im weiklaſſigen Schulen mit 
zwei Lehrkräften: 

Zahl der Schulen . 92 1454 1546 
- = Kaflen . 116 1816 1932 

J — ⸗Schüler. 9217 143 931 153 148 
in dreillaffigen Schulen mit 
zwei Zehrfräften: 

Zahl der Schulen . 47 807 854 
- Klaffen . 57 1203 1 260 
:- Schüler . 4 586 94 564 99 150 

ein ſonftigen drei⸗ und mehr⸗ 
klaſſigen Schulen: | 

Zahl der Schulen . 1819 1592 3411 
= = Slaflen . 5110 332 8 434 
=  » Schüler .| 4017851 2653641 667149 

J bis 150 Schüler pro Klaſſe 
enklaſfigen, 

helis 120 Schüler pro Klaffe in 
ki: und mebrflaffigen Schulen, 
" in einllaſſigen Schulen: 

Zahl der Schulen . 32 2293 2325 
=  e. Rlaflen . 32 2293 2325 
: =: Schuler . 3737| 269782] 273519 

F. in zweillaffigen Schulen mit 
einer Lehrkraft: 

Zahl der Schulen . 1 24 241 
. Klaſſen 2 273 275 
:- : Schule . 204 27 249 27453 

‚in zweiklaſſigen Schulen mit 
5* —*2—— 

Zahl der Schulen . 39 639 678 
-  s SKlafen . 45 74 185 

- Schüler . 4 588 15 222 79 810 
im Deitafigen Schulen mit 

zwei Lehrkr 
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Scilderungsobjelte. 

Zahl der Schulen 
:= = Klaffen 
: e Schüler 

e. in fonftigen drei» und mehr: 
Haffigen Scyuien: 

Zahl der Schulen 
s ⸗Klaſſen 

⸗ ⸗ Schuͤler 

c. über 150 Schüler pro Klaſſe in 
einklafligen, 
über 120 Schüler pro Klaſſen in 
zweis und mehrklaſſigen Schulen, 
a. in eintlaffigen Schulen: 

Zahl der Schulen . 
«e = Klaffen 
: : GShülr . 

3. in zmeillaffigen Schulen mit 
einer Lehrfraft: 

Zahl der Schulen 
Klafjen 

: : Schüler . 
y. in zweiklaſſigen Schulen mit 

zwei Lehrkräften: 
Zahl der Schulen 
⸗⸗Klaſſen 
⸗⸗Schüůler 

d. in dreiklaſſigen Schulen mit 
zwei gehrfräften: 

' Zahl der Schulen . 
ss Slafjen 
: =: Schüler 

e. in fonftigen drei: und mehr- 
flajfigen Schulen: 

Zahl der Schulen 

s = 

.s » Klafjen 
: « Schüler 

d. überhaupt: 
Zahl der Schulen 
⸗Klaſſen 
Schüuler. 

durchſchnittliche Schülerzahl pro Klaſſe 

In d Auf dem | 
Stäbten en | uſc 

|. 

1 248 
11 296 

1105| 296 | 

| 
721 852 

1 167 1 36 | 
116076| 137 7 

— 329 
— 1329) 
—| 56522 

— 2 
— 2 

3531 

2 168. 
2 191 

2855| 26 a9 
| 

[ 

2 3 |) 3 
39 5724| 

} 

117 161 
131 190) 

18158] 25930) 

2932| 12591 
6726| 15981) 

554 617| 1499496 
34 94) 
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Schilderungsobjelte. 

tzen er lüllung fonnten am 1. Ok⸗ 
kr 1881, bezw. 1. April 1882 nicht 
nahme finden: 
Kinder überbaupt . 
‚ud zwar Kinder in 
E 1 inflaffigen Schulen 
% zweillaffigen Schulen 
R drei⸗ und mehrklafſigen Schulen 

dielonfeſſionellen Berhält- 
Schulen bezw. Lehrkräfte. 
der Lehrer bezw. Lehrerinnen 
t up 

den kehrern bezw. Sehrerinnen find 
1. evangeliſch 
2. Tatboliih . 

3 mh. . 
4 tonftigen Betenntniffes 
"Unterricht wird ertheilt 
ion eangelijchen Seprträften: 
m Schulen . . . 
3; Klaſſen . . 
F ‚ Jahl d. eher bezw. Lehrerinnen 

= Schüler . . .. 
kn tatholifcen eeheräften: 
1. in .. 
= SKlaffen 
Zahl d. Lehrer bezw. Eehrerinnen 
=» Schüler. . . . 
Ien jüdifchen eeheträften: 
in S .. 

; 3abl d. -Eehrer em. „Lehrerinnen 

en evangelifchen und katholiſchen 
efgrkräften: 
12. in Schulen 
3 ⸗ Klafſen 

1. Zahl der evangelif hen Lehrer 
bezw. Lehrerinnen . 

2. Ba der katholiſchen Lehrer 
bezw. Lehrerinnen . 

In den 
Städten. 

19 781 

14 283 
5181 
315 

2 

2010 
13 028 
12 800 

192 228 

880 
4 477 
4 324 

318 245 

179 
243 
237 

8 387 

203 
1 671 

990 

691 

Auf dem 
Lande. 

Zuſammen 

22819 
42 929 
39 104 

2 723 868 
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Schilderungsobjefte. Si den "af dem | Zufam 

d. Zahl der Schüler . 106 368 50 34 | 15 
5. von driftlichen und jüdifchen Lehr⸗ 

kräften: | 
o. in Edhulen . . 2... 65 | 
B. = Klaffen . 127 16, 
J. 1. Zahl der evangeliſchen Lehret 

bezw. Lehrerinnen . . 493 
2. Zahl der katholiſchen Lehrer 

bezw. Lehrerinnen . . 166 9: 
3. Zahl der jüdiichen Lehrer 

bezw. Lehrerinnen . . . 18 6 
d. Zahl der Schüler . . . . 42.065 101 

6. von ſonſtigen behrtraͤften: 
a. in Schulen . . 0 2 — 
B. ⸗-Klaſſen . . 2 
T Sehld. eher bezw. tihrerinnen 2 

- » Ehiler . . 43 — 

VII GErforderniffe zur Befeiti- | 
gung Der durch Ueberfüllung der | 
Klaffen, reſp. Schulen, oder aud | 
anderen Gründen entftandenen ! 

Uebelſtände. 

1. Die Beſeitigung der durch Ueber: 
füllung von Iaffen reſp. Schulen ent- | 
ftandenen Webelftände 
a. Tann verfucht werden durch ander- 

meitige Organiſation | 
a. in einklaffigen Schulen . . 62 4 147 
3. = zweillafligen Schulen mit 

einem Lebrer. . 1 | 
7. in zweillaffigen Schulen mit 

zwei Lehrern. . 117 2 oo⸗ 
d. in dreiflaffigen Schulen mit 
wel Lehrern. . 28 291 | 

e. in jonftigen brei- und mehr: | 
Hafligen Schulen . . 1450 1 169 

C. in Schulen überhaupt . . . 1 658 7649 
b. erfordert neue Lehrkräfte, und zwar 

. im Minimum 
a. für Schulen. . . . . 492 4 154 
— neue Lehrkräfte. . . . 874 4 684], 
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Schilderungsobjekte. an pen 

2 nah den Forderungen Der 
Bezirföbehörden: 
a. für Schulen . .. 435 
dB. neue Lehrkräfte . . . . 516 

macht Bauten erforderlich u. zwar: 
1. Reubauten .. 96 
2. Erweiterungdbauten . . . 89 
3. Um= refp. Reparaturbauten . 20 
4. der Art nach nicht näher be» 

zeichnete Bauten 0 136 
Seieitigung anderer ald der durch 
lung bervorgerufenen lebel- 
werden ferner noch als dring⸗ 
zeichnet: 
enbauten . . 14 
eiterungdbauten . 6 

: reip. Reparaturbauten 7 
n Art nach nicht näher bezeicy- 
te Bauten . 2 2 20. — 

die in den Jahren 1874 bis 
itſtandenen Ausgaben für 
Lolksſchulbauten. 

en. 
der Neubauten . 642 
Kg der Aufwendungen dafür: 
EEE 
tahtjährigen Durchſchnitte: Marf 
krungäbauten. 
hl der Erweiterungsdbanten . 
We der Aufwendungen dafür: 
1) ( 
achtjährigen Durchſchnitte: Mark 
aturbauten im Betrage von über 
Mark. 
hl der Reparaturbauten . . . 
tag der Aufwendungen dafür: 
al... 
abtjährigenDurdiänitte: Mark 
ne der Ausgaben für Bauten. 

532 

1 261 

‚359 381 

Auf bem 
Lande. 

5 333 

42 7146 302| 55 364 635 
5 343 288| 6 920 579 

2178 

5422589] 8249 752 
677823] 1031 219 

1 242 

2875045] 2536 444 
317 056 

"Ganzen in 1874— 1881: Markl 51 043 936! 66 150 831) 

'ahtjährigen Durchſchnitte: Marl] 6380 492] 8 268 854| 14649 346 

Zufammen. 

5 975 

98 110 937 
12 263 867 

2710 

13 672 341 
1709 043 

2 503 

5411 489 
676 436 

117 194 767 

21 
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An ben 
Stäbten. 

; ; Auf bem | Scilderungsobjefte. Rande. | 
J 

1 

1 

Zul 

5. Bon den unter 4a bezeichneten Be— | 
trägen wurden beichafft | 
a. aus dem Patronatdbaufonds: Marti 300446| 2613170 29 
b. aud Allerhöchſter Gnadenbemwilli- | 

gung: Mat . . 2. 2 2.0. 73 003 30982621 3 
c. aus Kirchenärarien: Matt. . . 166 5607| 955505 1 
d. aus Schulvermögen: Matt . .| 439632] 9829141 1 
e. aus Mitteln der unterhaltungd- 

pflichtigen Gemeinden, Schuljozie- 
täten und anderer Berpflichteten: 

Mal . 222202. +1 48 744 716) 55 113 173) 109 
f. aud jonftigen Quellen: Marl . 1319632] 3 387 “ 

6. Die Allerhöchſten Snadenbewilligungen 
betragen von der Geſammtſumme 
unter 4a Prozent. 

| 
0,14 4 

63) Meberfiht über die Zahl der bei dem Landheere u 
der Marine in dem Erſatzjahre 1881/82 eingeftellten 

hen Mannſchaften mit Bezug auf ihre Schulbildn 

(Eentrbl. pro 1881 Seite 552 Nr. 158.) | 

Eingefellt Zahl der eingeftellten Mannſchaften 

* Regierungs⸗ ja. bei dem mit Schulbildung b 
2 Bezirk, Bandheere, — — oobne | per 

N b. bei ber j „In ber 'nldt brat- zuſam⸗Echul⸗ 

3 Provim. Marine. — ſder Mut men. bildung 
terſpraqh 

| amioten {| sm | Se 5 | | 5 © 
Summe Ia.undb. | 3710 | 215 3925 4158 

2.| Gumbinnen { b *. | 2 282 | 2066 

Summe |a. und b. | 2496 

1. | Oftpreußen J a En | 

Summe Ja. und b. 
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Zahl der eingeſtellten Mannſchaften 

mit Schufbilbung 

Imur nur In ber ohne | ütber- 
ufam» Schul. 

"nem. bildung haupt. 

Zen | a.®. | 1655 | 135 | 1790 | 118 | 1908 
Denng I DD | 20 3 es | Ml 7 

Summe ja.unddb.ı 18751 138 | 2013 | 143 | 3155 I 659 
..8. | 2435 | 303 | 2738 | 301 | 3039 

Berienwerber | | bM. 7| 2 3”3| —|"» 
Summe 1a. und b 3078 9,78 

' a. 8, | 4090 | ass | 4598 | a19 | 4947 | 84 
Briyrenßen ı MM. | 37 5 262 24 | 286 | 8,30 

—— — — — · — 

442 | 5233 

— 
335 

32 
4 | am | 4 

BIC} zetedam mit .®% | aim ı | 5179 11 | 5183 
Berlin . .M.| 7 | — 127 - | 17 
Summe und b.| 5298 | 1 | nme Ta. undb.| 5398| 1 | 529 ı 1 | 5310 I 0,ı 

2. 3* 38 | — | 3918 19 | 3937 
Beanfurt . u 0 — 40 | 1, 4 
| Summe Ia - b 3958 ı 7 3958 | 20 | 3978 0,50 

9089 | 1 9090 30 9120 0,33 Ianbeubueg | 67. — 167 1 | 168 | 0,8 

| 3] 

5212 5219 | 24 

b. M. 5571 — . 5867 | 161 603 | 965 
Summe |«- und b. | 2700 | q | 5506 | o 5846 | 0,68 

.. 2. | 214 61 | 3762 | 552 | 4314 
4 b.M. HM 63 al 7 

Summe Ta. 2 zo 1690 | 3825 * 4391 | 19,85 
e. I 1512 | 407 | 1019 | 146 | 2065 

vemmberg. 1 = | 18 ) 19 -—1.9 
Summe |=. undb. | 1530 | 408 | 1988 | 146 | 2084 | 7,01 
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Baht der eingeftellten Mannfcaften 
8 Eingeſtellt/ 

a Regierungd- a. bei dem mit —— oh 
2 Bezirk, Sondheere, TI * über- 

12 b. bei ber nur deut zuſam⸗ ul⸗ 

8 Provinz, Marine. 538 —2 men. bifbung, beupı. 

3050 202 son 698 | 6379 | 1 

v. Bon - (| om. | 1 | % % J 

Summe |a. und b. * 2037 | 5763 | 7 6175 | 

10. Sreslaun. J 33 3 | 12 185 | I $|® 494 | 

Summe la. und b. | 4862 113 — ı 57 Gr 

um! a. 8. 3474 5 3479 27 | 3506 
13. | Liegnig . - J b. M. 33 — 33 — 33 

Summe |a.und db. | 3507 5 ı 3512 237 | 3539 

a. 8, 3149 | 2464 5613 2348 | 586i 
14. | Oppeln. . { b.M. | 114 9| 133 BI 18 

Summe [a und b.| 3263 | 2473 | 5736 353 | 5% 

». 8. | 11395 | 2682 | 13977 | 331 | 1436 
vL\6ätefen. | vi. | 237 | @| "246 6| 8 

Summe a. und b.| 11632 | 2591 | 14223 | 337 | 14560 | 

tg, — 6 
15.1 Magbeburg J 5 * 38% — 23% Ri | 

Summe la. unnb.]| 2970| — ı 2970 6 

A 74 
16. | Merfeburg. | 5 315 2 sn 14 * 

Summe Ja. und db. | 3223 2 3226 14 3339 

a. 8. 1269 — 1269 4 1273 

17. Erfurt. . | b. M. 3 — si - | 81 
Summe |a. und b. | 1294 _ 1294 4 1298 

a. 8, 7333 2 7326 
vır.| Sachſen . | d.Mm| 14 — 164 

Summe |» unb b | 1487 | 2 7489 

a. 3359 
b. M. 334 

18.| Schleswig - 

Summe 
vIm| Schleswig⸗ s. und b. | 21 3714 4 3718 

olſtein 

19.1 IX. Senne || 3 !. | 638 T 633 2* es | 

Summe |a. und en] 7031 | _ | 7031 | 23 | 204 | 
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Zahl der eingeftellten Mannfchaften 

. — —I ohne 
mit Schulbild 

Landheere, en ohne | per Sqchul⸗ 

bei ber 24. eis: 3475 zuſam⸗ Schul⸗ haupt bildung 

| Marine, | Eprage nm] men. |bilbung Prozent 

‚m: | „8 | ıse2l — | 152 | 9 | 184 
Bistoden „|| 5. gr. | 3) — | — 28 

Summe | a. ıumnbb. | 1910 — 1910 2 1912 0,10 

un. a. 8. 4895 — 4805 12 4907 0,23 
ee | do | | — | — 60 | 00 

Summe a.undb.| 4945 | _ 4945 | 12 | 4957 0,33 

a. 8, 2139 2 2141 3 2144 

koblenz | vb. M. | 13 | _ | 13 | _ | 13 | 
Summe Fr 2162 2 | 23154 3 3157 0,14 

a. 2. 4435 2 4427 233 4450 
Daft. | di al — | 2| — 52 

Summe |a. und b.| 4477 2 4479 33 4502 0,51 

a 2% | 2217 a | 219 | 6 | 9233 
Bin. Il ’s| - | — 98 

Summe | e. undb.| 2245 2 22347 6 2253 | 0,27 

Tier. | a. &. | 2197 1 | 218 | 12 | 2210 
b. M. 17 _ 17 — 17 

Summe | a. und b. | 3314 1 2215 13 223237 0,54 

1 a. L. 1772 10 1782 6 1787 
ecen a EM | — | - 17 
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Zahl der eingeftellten Mannschaften 

* Regierunse mit Schulbildung obne 

& —* b. bei der —R aid bene jufam- Schul⸗ nn bi 
E 3 Marine. | Eprose 283 * men. bildung v 

8 12750 17 | 12767 49 | 13816 | 0 
zu. Aheinpraving | | b. | 197 | —-— | 7 | — lm] 

Summe |. und 1 12877 | 17 | 12894 | ff} | 2043 | ' 

— I .- | 30.| Sigmaringen | | ES 6] 
Summe (I, nn | 18901 — | ia | _ | 1 |. zun.| Sopenzonern | | und d. 1m] — | 10 aelı 

a. 8. | 80837 | 5580 | 86417 | 2007 | asıcı 
Monarchie J b. | | 471 2647 | 102) ze 
| Summe | = und b. 83437 | 5627 | 89064 | 2109 | 91233 | | 

—— — — — —— 

64) Begrenzung des dem Lehrer zuſtehenden Züchtigung 
rechtes, Zuſtändigkeit bei Beſchwerden über Mikbron 

desſelben. 
(Centrbl. pro 1882 Seite 456 und 459.) 

Im Namen des Könige. - 
In Saden betreffend den von der Königlichen Regierunz 

N. erhobenen Konflilt in der Privatklageſache 
des Befiperd N. zu M. 

wider 
den Säullebrer 7 Ma 
wegen Körperverlegung (F. 223 bed Strafgefegbudes), 

hat dad Königliche Dberverwaltungdgericht, Erfter Senat in h 
Sigung vom 7. Februar 1883 für Recht erkannt, 

daß der erhobene Konflift für begründet und der Rechter 
daher für unzuläffig zu erachten. 

Bon Rechts Wegen. 
Gründe. 

Am 16. Auguft 1881 züdtigte der Schullehrer N. in 
Schule zu M. den jehsjährigen Sohn ded Befigers N., weil 
nicht ordentlich leſen fonnte. Er bediente ſich dabei des Sto 
mit dem er ſtets die Schulkinder züchtigte. 
„Der Befiger N. behauptet, daß fen Sohn in Folge di 

Züchtigung vier Tage bettlägerig Trank geweſen fei und hat u 
Ueberreihung eines Atteftes bes Wundarztes N. vom 17. Au 
1881, weldye& lautet: 
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„Dei der heute ftattgefundenen Unterfuhung des Schulfindes 
N., 6 Fahre alt, Sohn ded Befigerd Herrn N., in M. Kreis 
S. wohnhaft, fand ich Folgendes vor: 

anf der redhten Schulter mehrere erhebliche Blutjugilla- 
tionen, die Umgebung angeſchwollen, die Bewegung ded 
Armed behindert. 

Vorftehende Berlegungen find, muthmaßlichermeife, durch 
Schläge mit einem Stode oder ähnlichem Snftrumente er- 

zeugt und noch nicht 24 Stunden alt. 
Solches wird auf Verlangen ded Herrn ꝛc. N., der Pflicht 

und der Wahrheit gemäß, hiermit bejcheinigt, “ 
t deftrafung ded N. wegen Körperverlepung ($. 223 des Straf: 
egbuches) beantragt. | 
Das Schöffengericht zu S. hat indeffen durch Urtel vom 24. Ja⸗ 

r 1882 den Angellagten freigeſprochen. Es nahm durdy Die 
Riyehabte Beweidaufnahme für erwiefen an, daß der Angeklagte 
m Sohn ded Privatllägerd nicht mehr und nicht härter gezüchtigt 
ik, ais fonft die Schulfinder, und daß nad einigen Tagen von 
Pöclgen der Züchtigung außer einer etwas braun gefärbten Schul⸗ 
nichts zu ſehen geweſen ſei. Es nahm dagegen als nicht erwieſen 
dab die von dem Wundarzte N. wahrgenommenen Blutſugilla⸗ 
ken von ben Hieben des Angeklagten herrübrten, hielt event. dieſe 
tlezungen für unbedeutend, da fie eben nad) wenigen Tagen nicht 
dr wahrnehmbar geweſen feien, und erachtete demnach dafür, daß 
en hu die Grenzen feined Züchtigungsrechtes nicht über- 

en babe. 
Gegen dieſes Erkenntnis legte der Privatkläger friftzeitig die 

king ein und berief fi) auf dad Zeugnis des Schulzen N. zu 
‚dap fein Sohn am 16. Auguft v. 3. nad der Züdhtigung 
-11 Shlagwunden” gehabt habe. 
Bor Abhaltung ded zur Hauptverhandlung über die Berufung 
| dem Königlichen Landgerichte zu G. anberaumten Termines 
b die Königliche Regierung zu N. durch Plenar-Beſchluß vom 
April 1882 den Konflikt, weil der Angeklagte die Grenzen des 
| zuftehenden Züchtigungsrechtes inne gehalten habe. 
Der Angeklagte bat ſich über den Konflilt nicht erklärt. Der 

bıtfläger —* denſelben für nicht begründet und beruft ſich wie» 
lt auf das Zeugnis des Schulgen N., mweldyer den Sohn de 
* mit Schlagwunden bedeckt geſehen habe. 
Dad Oberlandesgericht zu N. erachtet den Konflikt für begrün- 
wenn die thatjächliche Feſtſtellung des Schöffengerichted richtig, 
niht begründet, wenn die Behauptungen ded Klägers, daß der 
be vier Tage bettlägerig krank —* und 10—11 Schlag⸗ 
den gehabt Dnbe, wahrheitögemäß ſeien. 
Die Herren Miniſter der Juſtiz und der Unterrichts⸗Angelegen⸗ 
n haben fich über den Konflikt nicht geäußert. 
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Behufs Klarftelung des Sachvperhaltes find nach Belhluh d 
Oberverwaltungsgerichted der Schulze N. über feine Wahrnehmun 
gen an dem Körper ded Knaben N. am 16. Auguft 1881 und de 
Wundarzt N. über den Inhalt ded oben mitgetheilten Atteſtes vor 
17. Auguft 1881, fowie über den Umfang der Sugillationen un 
dad Maß der Anjchwellung und Lähmung eidlicy gehört worden. 

Der Schulze N. hat befundet, daß er auf der entblößten Schu 
ter ded Knaben mehrere anſcheinend mit Blut unterlaufene bla 
Flecken geſehen habe, daß aber beitimmte audzeprägte Striemen ni 
zu bemerken geweſen feien. 

Der Wundarzt N. bat bei der Unterſuchung ded Knaben 
der rechten Schulter mehrere in einander laufende Blutſugillatio 
im Umfange von etwa 4—5 cm gefunden. Die Anſchwellung 
zeichnet er ald eine leichte, deren Befeitigung in 2— 3 Zagen 
erwarten gewejen jei, womit auch die Behinderung in der Beweg 
ded Armed in Wegfall gekommen fein müſſe. Der Zeuge hat 
Knaben fpäter nicht mehr gefehen. 

Dei diefer Sadlage war, wie geichehen, zu erkennen. 
Die Behauptung des Privatllägerd, dab fein Sohn in $ 

der Züchtigung 4 Tage bettlägerig frank gewefen, ift unemi 
geblieben, die fernere Behauptung, dak der Knabe 10-11 CH 
wunden gehabt babe, durch die ftattgehabte Beweisaufnahme mi 
legt. Es ift nur für feftgeftellt zu eradyten, daß nach der Zü 
gung der Körper ded Knaben mehrere blaue Flecke mit einer ki 
Anſchwellung gezeigt bat. Jede empfindlie Züchtigung — und 
einer ſolchen ift der Lehrer berechtigt — läßt derartige Erſchei 
gen zurüd. 

Es kann daher aus diefen nicht geſchloſſen werden, dah ! 
Züchtigung eine übermäßige geweſen fei, die Grenzen einer mäßi 
elterlihen Zucht überjchritten habe. Demnach ift nicht darget 
daß der Angeflagte über das Maß des ihm nad $. 10 der © 
ordnung für die Elementarſchulen der Provinz Preußen vom 1]. 
zember 1845 zuftehenden Züchtigungsrechtes hinausgegangen 
Eine andere Frage iſt die, ob die Züchtigung im richtigen Ver 
niſſe zu dem Verſchulden des Schulkindes ſtand. Darüber bi 
jedoch nicht die ordentlichen Gerichte zu entſcheiden, ſondern «4 
Recht und Pflicht der Schulaufſichtsbehörde darüber zu wachen, 
die Lehrer von dem ihnen verliehenen Züchtigungsrechte den richt 
Gebrauch machen. 

Der erhobene Konflift muß hiernach gemäß $. 11 des Ein 
ehe zum Gerichtöverfaflungdgefege vom 27. Sanuar | 
(Reichögejeg-Blatt S. 78) für begründet und der Rechtsweg 
für unzuläſſig erachtet werden. 

Urkundlich unter dem Stegel des Königlichen Dberverwalten 
gerichted und der verordneten Unterfchrift. 

(L. S.) Perſius. 
O. B. ©. Nr. I. 266. 
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65) Unzuläljigleit der Gewährung eines befonderen 
Staaßszuſchuſſes für Ertheilung des konfeffionellen Re— 
ligiondunterrihted für die Minderheit der Schüler; 
went, Bewilligung oder Erhöhung von Staatsbeihilfe 

zur Befoldung der ordentlihen Lehrkräfte. 

dei Rüdjendung der Anlagen des Berichted vom 22. Januar 
).3. erwidere id) der Königlichen Negierung, daß fein genügender 
zund vorliegt, bei Aufbringung der Unterhaltungsfoften der katho— 
ben Schule in N. von dem überall gleihmäßig zur Richtſchnur 
nehmenden Borjchriften abzujehen. Nach lepteren, insbeſondere 
dem Birkular- Erlafje vom 5. Mat 1869 in Verbindung mit 
Srlafjen vom 27. Mai und 11. September 1873, 16. Auguft 

d 2. November 1875, 3. Januar 1876 (Gentralbl. 1869 ©. 271; 
6. 346, 683; 1875 ©. 664; 1876 ©. 190, 191) iſt es un: 
kifig, aus den der Königlichen Regierung unter Kap. 121 Xitel 27 
Bit. III des dortigen Etats für die geiftliche und Unterrichtd-Der- 
Ktuny zur Berfügung ftebenden Fonds eine befondere Remune— 
ion von 150 DIE. jährlih für Die Ertbeilung des konfelfionellen 
igionsunterrichtes für die die fatholiihe Schule in N. beſuchenden 

angeliihen Kinder zu bewilligen. Dieſe Remuneration haben viel= 
Br die zur Beſtreitung der Unterhaltungdkoften der genannten 
3 Verpflichteten zu tragen. Sollten dieſelben aber infolge— 
en erweislich unfähig werden, die Beſoldung der an der ge— 

dien Schule angeſtellten ordentlichen —J—— zu 
m, fo würde zu dieſem Zwecke je nad Umftänden und Be- 
8 eine Staatöbethilfe zu gewähren fein. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

| An 
Bönigl. Regierung zu N. 

LI a 10786. 

| Nebernahme der Schulfozietätslaften als Kommu— 
laften und der Schulen als Gemeindeanftalten von 
Beiten der bürgerlihen Gemeinden in der Provinz 

MWeftfalen. 
(Sentrbl. pro 1851 Seite 637 Nr. 193.) 

Aus dem Berichte der Königlichen Regierung vom 31. Dftober 
%. haben wir mit Befriedigung erjehen, daß die Mehrzahl der 
igen Schulen bereitd von den politiihen Gemeinden unterhalten 

Bir erachten eine weitere Einwirkung nad diefer Richtun | bin 
wünſchenswerth, da die von —78 Seiten geäußerte Befürch⸗ 
1, al8 ob durch die Kommunalifirung der Schulen ihr konfeſſio⸗ 
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neller Charakter in Frage geftellt werde, unbegründet ift, im Uebrigen 
aber bei der Ausdehnung des Schulbezirkes über mehrere Gemeinter 
die Auffindung eined zwedmäßigen Bertbeilungsmaßftabes dort fi 
wenig auf Hindernifje ftoßen dürfte, mie died bisher in den Pıo 
vinzen Oſt- und Welt-Preußen geſchehen ift, wo mangelö andermeite 
Vereinbarungen die Repartition nach der Zahl der Haushaltunge 
erfolgt (Schulordnung vom 11. Dezember 1845 ©. 40). 

An 
die Königliche Regierung zu Minben. 

Abſchrift erhält Die Königliche Regierung zur Kenntnisnah 
und gleihmäßigen Nachachtung. 

Der Minifter ded Innern. Der Mintiter der geiftlichen ıc. 
von Puttkamer. Angelegenheiten. 

von Öoßler. 

Der Finanz Minifter. " 
In Vertretung: Meinede. 

An 
die Königl. Regierung zu Münfter und zu Arnsberg. 

I, B. 9327. M. d. 9. 
U. III. a. 19086. M.d.g. A. 
II. 13262. I. 16346. F. M. 

Berlin, den 22. Zebruar 1 
Auf die Beichwerde vom 23. November v. 3. wegen Schulz 

zahlung eröffne Id Ihnen Folgendes: 
Nach 8. 30 des hannoverſchen Volksſchulgeſetzes vom 26. 

1845 beſteht die Verpflichtung zur Zahlung des Schulgeldes 
alle den —— angehörenden Kinder, alſo auch — abz 
ben von einigen beſonderen Befreiungsgründen — für diejeni 
welche die Schule nicht beſuchen. 

Sie find als Proteſtant Schulintereſſent und Mitglied der e 
eliſchen Schulgemeinde in N. und als foldyer verpflichtet, 
hulgeld für alle Ihre Kinder im ſchulpflichtigen Alter an 
ie Schule, bezw. an den evangeliichen Lehrer, in ?. 
ablen. 
| Sch bin deshalb nicht in der Lage, Ihre Befrelung von die 
Sculgeldzahlung anzuordnen. 

Üebrigens fteht Ihnen, wenn Sie zu der gedachten Schulze 
zablung nicht verpflichtet zu fein glauben, frei, auf Grund 
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$.15 des Geſetzes, betreffend die Erweiterung des Rechtsweges, vom 
24. Mat 1861 (Geſetz-Sammlung Seite 241) im ordentlichen Rechts⸗ 
wege gegen den evangeliſchen Schulverband N. Magbar zu werden. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Eroir. 

n 
un Arbeitemann N. zu N. 
T.IL.a. 10197. 

Geimal:Betnberuugen, Titel: und Ordens » Berleihungen. 
j . 

A. Bebörden und Beamte. 

h Provinzial-Schultath, Geheime Regierungd-Rath Dr. Schrader 
I Königäberg i. Prß. ift zum Kurator der Univerfität zu Halle 
‚nit dem Range eined Rathes dritter Klaſſe ernannt, 
t Provinzial-Schulraty Dr. Lahmeyer zu Schleswig in gleicher 
Me an dad Provinz. Schultollegium zu Kaſſel verjept, 
find der Gymnaſ. Direktor Trofien zu Danzig 
t Gymnaſ. Oberlehrer und Konreltor Dr. Völcker zu Meppen, 
dr Regierungs» und Schulrath Luke zu Pofen, und 
der Gymnaſ. Direftor Dr. Köpke zu Landsberg a. / W., 
rovinzial⸗Schulräthen ernannt und als ſolche uberwieſen worden 
Krofien dem Provinz. Schulkollegium zu Königsberg i. Prß., 
De. Bölder = ⸗ zu Danzig, 
uke zu Poſen, und 

Köpke-— ⸗ zu Schleswig. 
m Kreis⸗Schnlinſpektor, katholiſchen Pfarrer und Landdechanten 
Beber zu Remſede im Kreiſe Melle iſt der Rothe Adler-Orden 
ſerter Klaſſe verliehen worden. 

— — — — 

B. Univerſitäten, techniſche Hochſchulen, ⁊c. 

außerordentl. Profeſſ. Dr. Karl Salkowski in der juriſtiſchen 
afult. der Univerſ. zu Königsberg i. Prß. iſt zum ordentl. 
kofefl. in derfelben Fakult. ernannt, — der ordentl. Profeſſ. Dr. 
)ohrn in der medizin. Kakult. der Univerf. zu Marburg in 
eiher Eigenfchaft an die Univerf. zu Königsberg i. Prß. ver: 

Privatdozent Lic. theol. Bredenkamp zu Erlangen ift zum 
tdentl. Profefl., und der Privatdoz. Lic. theol. et Dr. phil. 
iefebrecht zu Greiföwald zum außerordentl. Profefl. in der 
rolog. Zakult. der Univerj. zu Greifswald ernannt, 
ordentl. Gymnaſiallehrer Dr. Bäumker zu Münfter ift zum 
dentl. Profeffor, und der Privatdoz. und Kuſtos am mineralog. 
tufeum der Univerf. zu Berlin Dr. Arzruni zum außer 
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ordentl. Profeff. in der philofopb. Fakult. der Univerf. zu Breslaı 
ernannt, 

an der Univerſ. zu Halle tft der Privatdoz. Dr. Gering daſelb 
zum außerordentl. Profefi. in der philojoph. Yakult. ernannt, 

an der Univerf. zu Göttingen ift dem ordenti. Profefl., Geheime 
Regierungs-⸗Rath Dr. Sauppe der Königl. Kronen=Drden zweit 
Klafje verliehen, — der Privatdoz. Dr. Sidel dafelbft zum auke 
ordentl. Profeſſ. in der juriftiſch. Fakult, — und der Privatde 
Dr. 8. Flügge dafelbft zum außerordentl. Profeſſ. in der mediji 
Fakult. ernannt, 

dem ordenti. Profell. Dr. Nöftel in der juriftiich. Fakult. der Ur 
ver). .zu Marburg ift der Charakter als Geheimer Suitizu 
verliehen, — dem ordentl. Profefj. in der philofoph. Fakult. d 
felben Univerf. und Direktor des mineralogiidhen Juftituts, I 
Klode der König. Kronen «Orden vierter Klaffe verliehen, 
der ordentl. Profefl. Dr. Ablfeld zu Gießen zum ordentlid 
Profeſſ. in der mediziniſch. Zakult. der Univerf. zu Marbu 
ernannt, 

an der Univerf. zu Bonn ift der Privatdoz. Dr. Klein dal 
um außerordentl. Profefl. in der philoſoph. Fakultät ernu 
worden. | 

Dem zeitigen Rektor der tehniihen Hochſchule zu Berlin, Pr 
Kühn ift der Charakter ald Baurath verliehen, — der ort 
Profeſſ. Dr. Heine. Weber an der Univerf. zu Königeb 
Prß., und der Oberlebrer Profefj. Dr. Rüdorff an der $ 
drichs⸗-Werderſchen Ober⸗Realſchule zu Berlin find zu etatdmü 
Profefforen an der techniſchen Hochſchule zu Berlin ernau 

an der techniichen Hochſchule zu Aachen find der biöherige Te 
der Phyſik, Profefl. Dr. Grotrian dajelbft zum Dozenten 
Elektrotechnik, ſowie die Privatdozenten an der Unireri. 
Halle Dr. Elfter und Dr. Jürgens bei Berleihung dB | 
dikates „Profeſſor“ zu Dozenten der Nationalöfonomie, bezw, 
Mathematit ernannt worden. 

Dem Oberbibliothelar der Königl. Bibliothet zu Berlin, er 
Regierungs- Rath Profefj. Dr. Lepfius ift der Charakt 
Geheime Dber -Negterungs-Natb mit dem Range der 
zweiter Klaſſe verlieben worden. 

— — — — 

Dem Direktor der Sing⸗Akademie, Mufilötreltor und Pr 
Blumner zu Berlin ift der Rothe Adler-Orden vierter 
verliehen worden. 
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An der Kunft-Alademie zu Düffeldorf ift der Hilfölehrer, Hiftorien- 
maler, Profefl. Lauenftein zum ordentl. Lehrer ernannt worden. 

C. Gymnafial: und Real-Lehranſtalten. 

dem Direktor Dr. Münſcher am Gymnaſium zu Marburg ift der 
ler der Ritter ded Königl. Hausordend von Hohenzollern, und 

dım Direltor Ditged am Gymnaf. an Marzellen zu Köln der Rothe 
Adler» Orden dritter Klaffe mit der Schleife verliehen worden. 
Br Oymnafial-Direftor Dr. Frey zu Röffel ift in gleicher Eigen- 
ſchaft an dad Gymnaſ. zu Münfter verfept worden. 
hı Gymnaſial⸗Direktoren —* ernannt die Oberlehrer 
Au Dr. Biertel am Wilhelms-Gymnaf. zu Königdberg i. Prß. 

-Profell. Dr. Franz Schulg am Gymnaſ. zu Kulm, 
‚Dr. Iltgen am Gymnaf. zu Montabaur, 
hDr. Graßhof⸗ ⸗ zu Attendorn, und 
Dr. Hune⸗— zu Meppen, 
u iſt übertragen worden: 
Ikm Dr. Viertel die Direktion des Gymnaſiums zu Gumbinnen, 
tm Dr. Schultz die = ⸗ ⸗ zu Röſſel, 
km Dr. Iltgen— ⸗ ⸗ zu Kulm, 
dem Dr. Graßhof⸗ ⸗ ⸗ zu Emden, 
dem Dr. Hune > ⸗ ⸗ zuMeppen. 
# Bahl des Rektors Dr. Petersdorff am Progpmmna]. zu Pr. 
Friedland zum Direktor ded Gymnaf. zu Strehblen, und 
Vahl des Realgymnafial-Direftord Dr. Henke zu Mülheim | 
d. Ruhr zum Direktor ded Gymnaſiums zu Barmen ift be 

Migt worden. 
Prädikat „Profefjor* ift beigelegt worden den Oberlehrern 

Ungemwitter am Friedrichs-Kollegium zu Königsberg i. Prß. 
Gerſten berg am Gymnaſ. zu Plön, 
Dr. Richter— ⸗ Karolinum zu Odnabrüd, 
Dalbeifen und Dr. Wormftall am Gymnaf. zu Münfter, 
Raifer am Kaijer Wilhelms-Gymnaf. zu Köln a. Rp. 

Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer 
Rapp am Gymnaf. zu Bartenftein, 
Yalfenftein am Wilhelms-⸗Gymnaſ. zu Königdberg i. Prß., 
imſt Schmidt am Gymnaſ. zu Marienburg, 
Ir. Koch am Luifenftädtiih. Gymnaf. zu Berlin, 
m. Rethwiſch am Wilhelmd-Gymnaf. zu Berlin, 
ange am Gymnaf. zu Brandenburg a./h., 
r. Knorr am Öymnaf. zu Belgard, 
Ir. Frdr. Aug. Müller am Gymnaſ. zu Halberftadt, 
Ir. Kneiſel . - zu Naumburg, 
udeftein ⸗ zu Recklinghauſen, und 
Ir. Poöppelmann ⸗ ⸗ zu Münſtereifel. 



822 

Als Oberlehrer find berufen bzw. veriegt worden an dad Gymnafium 
zu Rönigeberg i. Prß., Kneiphöfſch. Gymnaſ., der ordentl. Lehrer 

Ludw. Schmidt vom Altſtädt. Gymnaſ. daſelbſt, 
zu Berlin, Luiſen-⸗Gymnaſ., der Oberlehrer Dr. Edmund Ren 

dom Königl. Realgymnal. dafelbft, 
zu Friedeberg N. /M. der Oberlehrer Devantier vom Gymnef 

zu Jever im Großherzogth. Oldenburg, 
zu Stettin, König Wilhelms-Gymnaſ., der Oberlehrer Di 

Sägert vom Gymnaſ. a Schlebwig, 
zu on F der Oberlehrer Gebhardi vem Gymnaſ.; 

eſeritz, 
zu al der Oberlehrer Dr. Rummler vom Realgumna!. ı 

Rawit 
zu Poſen, Marien-Gymnaſ., der Oberlehrer Schlüter va 

Gymnaſ. zu Oftrowo, 
zu Rogajen der Oberlehrer Görlitz vom Gymnaf. zu Schri 
zu Sorzidemabt der ordentl. Lehrer Dr. Muche vom Gym 

zu Roga 
zu Wongrowis der ordentl. Lehrer Dr. Rehbronn vom Gym 

u Kulm, 
zu Shmweidnig der ordentl. Xebrer Dr. Hübner vom 

ſtädtiſch. Gymnaſ. zu Königöberg i. Prß. 
zu Schledwig der ordentl. Lehrer Bräuning vom Gy 

zu Altona, 
zu Köln, Gymnaf. an der Apoftelfirhe, der Titular⸗Oberl 

ten Dyd vom Gymnaf. zu Effen. 
Der Pfarrer Palmie zu Srebre im Kreife Nordbaufen ift 

Dberlehrer an der lateinifhen Hauptichule und zum Inſpektor 
Waifenanftalt der Frandeichen Stiftungen zu Halle a. t. 
ernannt worden. 

Das Prädikat „Oberlehrer“ ift beigelegt worden 
dem ordentl. Cehrer A. Kühn am Gymnaſ. zu Meferip, 
dem Neligiondlehrer Dr. Menden am Gymnaſ. zu Münſt 

eifel, und 
den ordentl. Lehrern Fromme und Dr. Panſch am Gym 

zu Soeft. 

Als ordentliche Lehrer find angeftelt worden am Gymnaſium 
zu Hohenftein der Schula. Kandid. Bordert, 
zu Königäberg i. Prß., Altſtädtiſch. Öpmna)., > ber orbent 

Lehrer Wittrin vom Königl. Gymnaſ. zu Danzig, 
zu Danzig, Köntgl. Gymnaſ., der Schula. Kandid. Dr. Gä 
zu Danzig, —8 Gymnaf,, der Hilfälehrer Dr. Dähn, 
zu Elbing der Schula. Kandid. Auguftin, 
Au Konig die Schula. Kandidaten Dr. Otto und Bauma 
zu Deutſch Krone der Hilfslehrer Wallat, 
zu Kulm der orbentl. Xehrer Dr. Lehmann vom Gymno'. 

Deutih Krone, 
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(ferner find als ordentl. Lehrer angeftellt worden am Gymnafinm :) 
zu Stradburg i. Weſtprß. der Schule. Kandid. Münfter, 
zu Gleiwig der Weltpriefter Chrzaszez, zugleih ald Religt- 

ondlehrer, und der Hilflehrer Wambera, 
zu Neuftadt Ob. Schleſ. der provifor. Kehrer Herold, 
za Halle a. d. S., Stadt-Gymnaf., der Hilfdlehrer Geneſt 

vom Gymnaſ. zu Quedlinburg, 
zu Merfeburg der Lehrer Dr. Ziller vom Realgymnaſ. zu 

Magdeburg, 
u Bernigerode der Hilfälehrer Heine. Wegener, 
zu Schleswig der Schula. Kandid. Dr. Pollert, 

ı u Bandöbed > ⸗ WVoigt, 
m Attendorn = ⸗ Hoölſcher, und 

'u Duisburg - ⸗ s Dr. Förfter. 

I der Landesſchule zu Pforta ift der Schula. Kandid. Wilmers 
»als Adjunkt interimift. angeftellt worden. 

m Önumnaf. zu Wernigerode ift der Schula. Kandib. Dr. 
Hebold als Hilfälehrer angeftellt worden. 

im Zeichenlebrer am Gymnaf. zu Glatz, Hiftorienmaler Hierony- 
mus Richter ift das Prädikat „Profeſſor“ beigelegt worden. 
4 Glementar- bzw. techniſche Lehrer find angeftellt worden am 
kanafium 
BE Ölag der tedhnifche Lehrer Kalohr vom Gymnaſ. zu Konig und 
BRendöburg der Lehrer Dreßler. 
N — —— 

k Wahl des ordentl. Gymnafiallehrers Dr. Brennecke in Dram> 
burg zum Rektor des Progymnaſiums zu Prß. Friedland iſt 
beitaͤiigt worden. 
Progymnaſ. des Waifſenhauſes zu Königsberg i. Prf. iſt 
ker ordentliche Lehrer Dr. Hermes zum Oberlehrer befördert 
Berden. 

ı Wahl des NRealgymnafial» Direktor Dr. Münd zu Rubrort 
um Direktor ded Realgymnafiumd zu Barmen, und 
Bahl des Rektors Dr. Siepiämann am Realprogymnaj. zu 
Erzeberg zum Direktor des Realgymnafiums zu Mulheim a. 
‚ Ruhr MA beftätigt worden. 

I Pradikat „Profeſſor“ ift den Oberlehrern 
Ir. Saufe am Luifenftädtifhen Realgymnaſ. zu Berlin, und 
. G. Weber am Realgymnaj. zu Münfter beigelegt worden. 
Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer 
iular= Dberlehrer Müller am Realgymnaf. auf der Burg zu 
‚änigöberg i. Prß., 
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Dr. Männel amftealgymnaf. der Franckeſchen Stiftungen zu Hallı, 
Dr. Hilmer am Realgymnaf. zu Godlar. 

Der ordentl, Lehrer Dr. Paul Förfter am Fall-Realgymnafium zu 
Berlin ift ald Oberlehrer an daß Kal. Realgymnaf. dafelbft berufen, 

der Oberlehrer Scholge vom Gymnaſ. zu Nakel in gleicher Eigen: 
haft an dad Realgymnaſ. zu Frauftadt verfept worden. 

Am Realgymnaf. zu Köln ift der Schula. Kandid. Dr. Hilbur; 
ald ordentl. Lehrer angeftellt worden. 

An der Dber:Realichule zu Halberftadt ift der Zeichenlehrer Mewe 
dafelbft als ſolcher angeftellt worden. 

An der Realſchule zu Schönebed iſt der Hilfslehrer Dr. Kai 
vom Realgymnaj. zu Pofen als ordentl. Lehrer angeftellt work 

Die Wahl des ordentl, Kehrerd Dr. Sellinghaud an der O 
Realſchule zu Kiel zum Rektor des Realprogymnaf. zu Segeberg, 

die Wahl des erften Lehrerd und Dirigenten der höheren Bür 
(hule zu Rotenburg, Kröſch, zum Rektor des Realprogyum 
zu Hof geis mar ift beftätigt worden. 

Der ordentl. Lehrer Altenburg am Realprogymnaſ. zu Segeb 
tft zum Oberlehrer befördert worden. 

Dem ordentl. Kehrer Deder am Realprogymnaf. zu Düllen, Rg 
Düffeldorf, ift der Königl. Kronen»Drden vierter Klaffe verlie 

an dem Realprogymnaf. zu Oberhaufen ift der Schula. Kant 
Meyer ald ordentl. Lehrer angeftellt worden. 

An der höheren Bürgerfchule zu Bochum ift der erfte Lehrer 
Peters zum etatömäßigen Dberlehrer befördert, und den Leh 
Dr. Bein und Dr. Lüngen der Titel „Oberlehrer” beige 

an der höheren Bürgerichule zu Erfurt der Schula. Kandid. 
Deyer als ordentl. Lehrer angeftellt worden. 

D. Säullehrer-Seminare, Präparanden-Anftalte 

Der SeminarsÖberlehrer und Weltpriefter Freusberg zu Ober 
beim 1. Elſ. ft zum Seminar-Direltor ernannt und demfelben 
Direktorat des Schullehrer-Seminard zuBüren übertragen wer 

Der Rektor Köhn zu Kyritz ift ald erfter Lehrer am Schulleh 
Seminar zu Aurich angeftellt worden. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Schullehrer-E: em 
zu Zülz ber zweite Lehrer Krieften von der Präparand. An] 

zu Landed 1. Schlef., und | 
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zu Siegburg der zweite Lehrer Solf von der Präyarand. Anftalt 
zu Heiligenftadt. 

Der Seminar» Hilfölehrer Müller zu Bederkeſa ift im gleicher 
Eigenſchaft an das Schullehrer Seminar zu Hannover verfept, 

als Hilfölehrer find angeftellt worden am Schullehrer-Seminar 
zu Friedrichs hoff der Lehrer Matern zu Reddenau, 
zu Neuzelle der Präparandenlehrer Dtto zu Droffen, und der 

Lehrer Zippel zu Kottbuß, 
zu Köslin der Hilfölehrer Luckow von ber Präparandenanftalt 

zu Rogafen, 
zu Pölig der Lehrer Vietzke, 
zu Peiskretſcham der Lehrer Kupka zu Thröm, 
zu Bederkeſa = = Popken zu Remelß, 
zu Kornelymünfter der = Dobmen zu Martaweiler, und 
zu Siegburg :s = van Kempen zu Obermörmter. 

In der Präparandenanftalt zu Landed ift der Seminar-Hilfälehrer 
Scholz zu Liebenthal ald zweiter Lehrer angeftellt worden. 

- E. TZaubftummen>», Blinden» und Watfen-Anftalten. 
68 find an der Taubftummen-Anftalt 
zu Berlindyen der Lehrer Kraufe von der Taubft. Anft. zu 

Liegnitz als ordentl. Lehrer, 
zu Liegnitz der Lehrer Wende von der Idioten-Anſtalt dafelbft 

als Hilfslehrer angeftellt, 
u Weißen feld der Hilfälehreer Adam zum ordentl. Xehrer bes 

fördert, und der &lementarlehbrer Nöber zu Olvenftedt ald 
Hilfslehrer angeftellt, 

mer ind 
Lehrer Reininghaus von der Zaubft. Anftalt zu Soeft an die- 

| jenige zu Petershagen verfept, und 
: kebrer Bolles von der Taubſtummenſchule zu Effen an die 

Taubſt. Anftalt zu So eſt berufen. 

B ift an der Blinden-Anftalt 
m Barby der Hilfslehrer Shwannede zum ordentl. Lehrer 

befördert, und 
iu Frankfurt aM. der Lehrer Schaus angeftellt worden. 

Yen Borftandömitgliedern der Baruch⸗-Auerbachſchen Waifen-Erzie« 
bungd-Anftalten für jüdiſche Kinder p Berlin, Direktor Dr. 
Leonh. Auerbadı und Kaufmann Jak. Israel ift der Königl. 
Kronen-Drden vierter Klaffe verliehen worden. 

dem Inſpektor Kiſtenmacher am Givil-Waifenhaufe zu Pots dam 
iſt das Kreuz der Inhaber des Koͤnigl. Hausordens von Hohen⸗ 
zollern verliehen worden. 

1883, 22 
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F. Deffentlihe Höhere Mädchenſchulen. 

Der Oberlehrer Dr. Regel vom Realprogymnaf. zu Kroffen ift 
als Oberlehrer an die höbere Mädchenſchule der Franckeſchen Stif— 
tungen zu Halle a. d. S. berufen, 

der Titel „Oberlehrer“ iſt elegt worden den erſten Lehrern 
Dr. Kunerth an der —* hoͤheren Mädchenfchule zu Thorn, 

und 
Hinfe an der ftäbtiichen höheren Mädchenichule zu Bromberz. 

G. Volksſchullehrer. 

Es haben erhalten den Königl. Kronen-Drdre vierter Klaſſe: 
Berneaud, evangel. Schulrektor zu Stettin, 
Ede räberg, d8gl. zu Bunzlau, 
Trappenberg, evangel. Hayptlehrer zu Breslau, 
Welcker, evangel. Mittelfhul-Dirigent und Oberlehrer zu Wied 

baden; ; 

den Adler ber Inhaber des Königl. Hausordens von RE 
Alte, evangel. Lehrer, Drganiit und Küfter zu Seegefeld 

Oftbavell and, 
Flei iR ahater, evangel. Lehrer und Küfter zu Katerbow, K 

uppin 
Flitner, evangel. Lehrer und Kantor zu Dachwig, Landkrs Erfu 
Gäbler, evangel. Lehrer und Kantor zu Sohra, Krs Görlizß 
Gregorius, evangel. Hauptlehrer zu Sagan, 
Hajenbalg, evangel. erfter Lehrer, Kantor und Kufter zu Ilfeld 

Krs Zellerfeld, 
Hippe, evangel. Lehrer zu Milolajemo, Krs Wongromwig, 
Sanfen, fathol. Lehrer zu Aachen, 
Irrgang, evangel. Lehrer und Kantor u Penkun, Krs. Rande 
Kardel, evangel. Lehrer zu Reuftadt, Are, Oldenburg, 
Klußmann, evangel. Lehrer, Kantor, Organift und "Küfter z 

Stötterlingenburg, Kr Halberftad t, 
Koch, evangel. Konreftor und Organift zu Tapiau, Krs Wehlau 
— evangel. Kirchſchullehrer und Organiſt zu Alt⸗Chrift 

burg, Krs ohrngen, 
Müller, evangel. Lehrer, Organift und Küfter zu Pommertmig 

Krs Reobibü üß, 
pillmepen, fathol. Hauptlehrer zu Wittihenau, Krs Hovert 

erda 
Mau, evangel. Lehrer zu Zuͤllichau, 
Reiche, dogl. zu Hartmannsdorf, Krs Lauban, 
Rohr, degl. zu Oranienburg, Krs Niederbarnim, 
Rosteuticher, evangel. Haupflehrer und Drganift zu Domstaı 

Landkrs Breslan, 
Rüdiger, evangel, Lehrer zu Schwedt a. / D., Krd Angermünd 
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(ferner haben erhalten den Adler der Inhaber des Königl. Haus- 

ordend von Hohenzollern :) 
Schmock, evangel. Lehrer zu Nettelbed, Krs Oſtpriegnitz, 
Stephan, evangel. Lehrer zu Markliffa, Krs Yauban, 
Stord, evangel. erfter Lehrer und Kantor zu Ziefar, Kreis 

Jerichow I, | 
Totzke, evangel. Lehrer zu Neuftädtermwald, Landfrs Cibing, 
Weiſe, evangel. Lehrer und Drganift zu Peterswaldau, Krs Reichen- 

Witte, evangel. Lehrer, Drganift und Küfter zu Craatz, Krs 
Ruppin ; 

das Allgemeine Ehrenzeichen: 
Bork, evangel. Lehrer und Küfter zu Pumlow, Krs Belgard, 
Dreßler, evangel. erfter Lehrer zu Augftagirren, Krö Labiau, 
Eggert, evangel. Lehrer zu Brenkenhof, Krs Anklam, 
Harnau, fathol. Lehrer zu Wufen, Krs Braundberg, 
Kraus, dögl. zu Baumbach, Unterweiterwaldfrs, 
Mielke, evangel. Lehrer zu Modrau, Krs Graudenz, 

Reiske, dögl. zu Cllenberg, Krs Salzwedel, 
Röſchke, dögl. zu Warmbof, Krs. Martenwerber, 
Edelfner, evangel. Lehrer und Drganift zu Rupperddorf, Krs 

treblen, 
Shrod R evangel. Lehrer zu Nieder⸗Tſchammendorf, Krs Neu⸗ 

markt. 

Ausgeſchieden aus dem Amte. 
etorben: 
der Regierungs⸗ und Schulrath, Konſiſtorialrath Dittrich bei 

der Pe u Stettin, 
ke ordentlichen Profeitoren 
Dr. Peters in der ehe Fakult. der Univerfität, Mitglied 

: der Alademie der Wiſſenſchaften zu Berlin, 
Konfift. Rath. Dr. Wiefeler in der theolog. Fakult. der Unt- 

verf. zu Greifswald, 
Gcheime Juftizrath Dr. jur. et phil. Witte in ber juriſtiſch. 

Fakult. der Univerf. zu Halle, 
Geheime Regierungsrath Dr. Thaulom in der philoſoph. Fakult. 

der Univeri. zu Kiel, und 
Ober⸗Konſiſt. Rath Dr. theol. et phil. Scheffer in der theolog. 

Fakult. der Univerf. zu Marburg, 
rt außerordentl. Profefl. Dr. Radicke in der philoſoph. Fakult. der 

Unwerf. zu Bonn, 
er Rektor der Ritter-Alademie, Profeſſ. Dr. Köpte zu Branden- 

burg a./H. 
et Rektor der Klofterfchuie, Profefl. Dr. Wentrup zu Roßleben, 
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(ferner geftorben:) 
die Dberlehrer ‚Profefl. Dr. Brandftäter am ſtädtiſch. Gymnaſ. zu 

Danzig, und 
Dr. Hüffener am Wilhelms⸗Gymnaſ. zu Berlin, 

die ordentl. Lehrer 
Orämer am Gymnaj. zu Snfterburg, 

r. 9. Schwartz am Gymnaſ. au Wandsbeck, 
8 a nhmann ⸗ ⸗ Aurich, und 
Dr. Thyen ⸗ ⸗ arolinum zu Odnabrüd, 

die Zeichenlebrer 
Maler Anipge am Askaniſchen Gymnal. de Berlin, 
Wialer Klein am Sophien-Gymnal. A erlin, und 
Schwedler am Gymnaf. zu Züne 

der Oberlehrer Profeſſ. Dr. " Doklkoy am am ® euifenftädtifhen Real⸗ 
gymnaſ. zu Berlin, | 

die ordentlichen Seminarlebrer 
Beder zu Delß, 
Stütze zu Zülz, und 
Karomw zu Segeberg. 

der Provinzial- Schultaty Dr. Rumpel bei dem Provinzi 
Stulfollegium zu Kafjel, und iſt demfelben der Chara 
ald Geheimer egierungd-Bath verlieben worden, 

der Sektionschef im geodätiihen Snftitut, Geheime Regierunz 
Rath und Profeflor Dr. Sadebed zu Berlin, 

der Profeſſ. Dr. Aronhold an ber techniſchen Hochſchule; 
Berlin, und tft demfelben der Rothe Adler-Drden dritt 
Kaffe mit der Schleife verliehen worden, 

der Gymnaſ. Direktor Profeflor Dr. Arnoldt zu Gumbinn: 
und ift demjelben der Charakter ald Geheimer Reglerun 
Rath verlieben worden, 

der Direltor Dr. Lange am Friedrichs-Gymnaſ. zu Breslau 
und ift demjelben der Rothe Adler⸗Orden vierter Klafſe wi 
lieben worden, 

Der Gymnaſ. Direltor Dr. Shwedendied zu Emden, un 
ift demjelben der Königl. Kronen⸗Orden dritter Klafle Dei 
lieben worden, 

der Gymnaſ. Direktor Dr. Thiele zu Barmen, und ift de 
felben der Rothe Adler-Drden dritter Klaffe mit der Schlei 
verliehen worden, 

der Oberlehrer Profeſſor Cihner am Gymmaf. zu Sleiwil 
die nachgenannten Gymnaſial⸗Oberlehrer welchen der Rothe Adle 
Orden vierter Klaſſe verliehen worden ift: 

Dr. Foltynsfi zu Landsberga.d. W., 
Drofefl. Molinski am Marien-⸗Gymnaſ. zu Pofen, 

Sn den Ruheſtand getreten: 
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(ferner in den Rubeftand getreten :) 
Zielfe u Schneidemübl, 
Drofefl. Schöttler zu Gütersloh, und 
Püning zu nedlinghanfen, 

der Oberlehrer Profeſſ. Schönborn am Gymnaſ. zu Krotoſchin, 
und ift demſelben der Adler der Ritter des Königl. Hausordend 
von Hohenzollern verliehen worden, 

kr Oberlehrer Henſchel am GOymnaſ. Sofefinum zu Hildesheim, 
und ift demjelben der Königl. Kronen⸗Orden vierter Klaſſe 
verlieben worden, 

k nachgenannten ordentlidhen Gymnafiallehrer, welchen der Königl. 
Kronen-Orden vierter Klafje verliehen worden ift: 
Schauer zu Fürftenwalde, und 
"Kramer zu Glüdftadt, 
m ordentL Lehrer Schluſinski am Gymnaf. zu Schneide» 
mühl, und ift demjelben der Rothe Adler-Drden vierter 

Klaſſe verliehen worden, 
k ordentlichen Lehrer 
Schohtz am evangel. Gymnaf. zu Gr. Slogan, 
Pirfenftamm am Gymnaſ. zu Rinteln, und 
Dr. Foltz am Gymnaſ. zu Duisburg, 
T Elementarlebrer Bisping am Gymnaſ. zu Münfter, und 

it demfelben der Rothe AdlersDrden vierter Klafje verliehen 
worden, 

e Oberlebrer 
Vechsler am Realgymnaf. auf der Burg zu Königäberg ti. 
. Prb., und 
Dr. £rumm am Realgymnaf. zu Krefeld, 
tnahgenannten Oberlehrer, welchen der Rothe Adler-Orden vierter 
hie verliehen worden ift: 
Profefl. Heller am Königl. Realgymnaf, zu Berlin, und 
Ronreftor Dr. Rob. Müller am Realgymnaf. zu Goßlar, 
Elementarlehrer Rishaus am Realgymnaſ. zu Branden- 

burg a. d. H., und ift bemfelben der Königl. Kronen⸗Orden 
vierter Klaſſe verliehen worden, 

Direktor der Gewerbeſchule Dr. Albrecht zu Königsberg i. Prß., 
eften Seminarlehrer 
Schätze zu Braunsberg, und 
Snipetor Gerdes zu Aurich. 

Wgeichieden wegen Eintritted in ein anderes Amt 
nlande: 

xt Provinzial⸗Schulrath Profefl. Dr. Kayſer bei dem Provinz. 
Schulkollegium p Danzig, 

ver Kurator der Univerſ., Geheime Ober-Regierungd-Rath Dr. 
Rödenbed zu Halle, 
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(ferner ausgeſchieden wegen Eintritteö in ein andered Amt im Inlande 
der Profefj. Dr. Rammeldberg jcheidet aus feiner Stellu 

bei der techniſchen Hochſchule zu Berlin, um feine Zhati 
keit außidhließl. der Univerſ. dafelbit zu widmen, 

der Profefj. Dr. von Kaufmann an der techniſchen Hochſchr 

zu Aachen 
der Oberlehrer an der lateiniihen Hauptichule und Snipektor ı 

der aifenenftal der Franckeſchen Stiftungen, Predig 
Dfaffe zu Halle a. d. S., 

die Er minar-Hilfelchrer 
Schröder zu Neuzelle, 
Dogel zu Sannover, und 

n Högen zu Kornelymünfter, 
der Hilfälehrer Klietſch an der Taubftummenanftalt zu Dfterbun 

Audgeihieden wegen Anftellung außerhalb der preul 
hen Monardie: 

der ordentl. Profeſſ. Dr. Freiherr von Richthofen in | 
philojopb. Fakult. der Univerf. zu Bonn, 

der —* Direftor Dr. von Bamberg zu Eberöwall 
der zweite Geiftlihe und Adjunft Dr. Kamp an der Landeii 

zu Pforta, 
der Oberlehrer Dr. Sterz am Realprog ana. zu Dldeot 
der Seminars Hilfölehrer NReuber zu S —28 tern, 
der rbentl. gehrer Grewe an der  oubftammenankialt zu 3 

ben 
der —2 Dr. Strien an der höheren Sradgerſcuts 

Franckeſchen Stiftungen zu Halle a. d. S. 

Ihr Amt haben niedergelegt, bzw. ſind auf ihre Anti 
ausgeſchieden: 

der Profefſ. Schuch an der techniſchen Hochſchule zu Hanno 
der Kehrer Fiſchbach an der Zeihen-Alademie zu Hanau, 
der ordentt. Lehrer Schmidt am Gymnaf. zu Klausthal, 
der ehe, Lehrer Dr. Kohl wey an der Realſchule zu S— 

nebe 
der Lehrer Merle an der Blindenanftalt zu Frankfurt a 
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Inhaltsverzeichnis des April- Mai - Heftes. 

Minifterinm der geifllichen ac. g angelegenheiten .. 
I. 35) Anrechnung ber in den 88. 18 und 19 bes Benflonsge etzes ge» 

dachten Dienftzeiten bei Feftfegung des Witwen⸗ und Waifengeldes 
3) Verrechnung der Wirwen- und Waifengelbbeiträge bei den unmiittel- 

baren Berwaltungen . . 
| 37) Dienfleintommen der Unterbeamten bei ben Brovinzial- Schul⸗ 
| Iollegien; Gewährung bes Minimaleintlommens bet ber Anftellung 

38) Berechnung der durch Amtefuspenflonen und Disziplinar-Unter- 
inhungen der Staatslaffe entftehenden Koften auch bei ben mittel- 
baren Staatebeamten. 

Ä Aufbringung der Diettbertretungatoften. während ber Amte- 
ſuspenfion eines Schullehrere 
| Feftſtellung und Dedung ber Zengengebühren zc. im Diszi- 

plinar-Unterfuchnngen . 
| 39) Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Kunft und Wiffenfchaft 
4) Beflätigung der Broreltor- bezw. der Reltorwahl an ben Univer- 

fitäten zu Königsberg und Greifswalb 
41) —5* ge 3 Turnens an ben Univerfitäten unb ben iechniſchen 

ochſchulen 
mM) Ausſchluß anderer als der vorgeſchriebenen Cenſuren bei dem 

Tentamen physicum . . . 
53) Breisbemwerbungen bei ber Atademie ber Künfle zu Berlin. . 
4) Ansſchreiben wegen Bewerbung um Menbelsjohn - Bartholdy: 

Staats-Stipenbien fir Mufitr . .. 
5 Berfaffungs-Statut der techniſchen Hodſchnle zu Berlin . 
6 Allgemeine Beſtimmungen, betreffend Aendernngen in ber Abgren- 

zung ber Lehrpenfa in Folge ber Lehrpläne vom 31. März 1882 
!) Üebergang von Schülern ber drei ımterften Klaffen ber Realgym⸗ 

naften auf Eymnaſien und umgelebrt . 
6, Befu i6 ber Provinzial: Schuftollegien zur Anmeifung ber Umzuge- 

b Rei tfefoften bei Berfegung von Lehrern aus den nftaftsfaffen, 
au bet Uebergang des Lehrers aus dem mittelbaren in ben un⸗ 
mittelbaren Staatsbienfl... . 

9, Zwed und Bebentung ber Abgangepräfungen an ben Bangewert: 
Minden; Stellung der Bangewerlsmeifter in ber Prüfungslom- 

mi 
W Ueberficht fiber bie in Gemaßheit des Cirkular - Erlaffes vom 

3). September 1880 bei den Schullehrer-Seminaren ‚ber Mo. 
narchie abgehaltenen Lehrerlonferenzen . . . 
#: Aufnahme neuer Zöglinge in bie Anflalten zu Droyßig. 
M Abhaltung von Turnkurjen für im Amte ſtehende Eiementarlehrer 

während des Jahres 1883 . . 
1* ebigzogezenguige aus der Turnlehrerprüfung im "Jahre 1883 
zu Neuer Kurfus in der Zurnlehrer- Bildungsanftalt. . . 
>) Termin für die Turnlehrerinnenpräfung im Frühjahre 1882 . 
») Termin für bie Prüfung als Vorſteher an Taubftummenanflalten 
‚7, Unzuläffigkeit der Ausftellung von Zengniflen feitens ber Schul: 

anfihtsbeamten für Vollsſchullehrer behufs Bewerbung um an- 
tere Stellen, x. Anordnung amtlihen Schriftwechſels unter ben 
Betbeiligten . > > 20 rn 

Gelte 
181 

182 

182 

183 

251 
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be⸗ 
58) Staatobeihilfen zur Beſoldung von Volklsſchullehrern: Sterbe⸗ 

monat und Bnabenzeit von Stellenzulagen. Heimfall der periön- 
lichen und der Dienflalterszulagen Ausfcheiden aus der Stelle 
am Schlufle des Monate ee rn 

39) Berwenbung bes während einer Amtsfuspenflon innebehaltenen 
Sehaltstheiles je nach dem Ausgange bes Dieziplinarverfahrene 2 

60) Berabfolgung der Benfion und des ſtaatlichen Benfionszufhufiet u 
emeritirte Bolfsfchullehrer in das Ausland, fo lange biefelben dos 
‚beutfche Indigenat beflen . - © 2 22er 

61) Slementarlehrer- Witwen und Waiſenkaſſen: 
a. Ausſchluß ber Lehrerftellen, deren Inhaber funbatione 

mäßig zu ben unmittelbaren Staatsbeamten gehören und ihre 
Penfion aus der Staatslaffe zu beziehen haben, von den Elemen- 
tarlehrer-Witwen- und Watfen-Haflen - » : 00 

b. Nichtanwendbarkeit des Bejeges vom 22. Dezember 1669 
auf die befinitio mit Lehrerinnen befegten Stellen; Ausſchluß dei 
Witwers und ber Kinder einer Lehrerin von Benfion . . - - 

c. Verwendung aller Einnahmen, ausfchlieglich der gemäß 
befonberer Beftimmung zu fapitalifirenden Gefchente und Bermädt- 
niffe, zur Dedung ber laufenden Ausgaben; Zutritt ber Etasit 
kaſſe erſt nah folder Verwendung . . . 22 een 

. 62) Die unterrichtlihe Berforgung ber Schullinder im preußiſchen 
(+1 1 U Er 

63) Weberfiht über die Zahl ber bei dem Landheere und bei ber 
arine in dem Crfatjahre 1851/82 eingeflellten preußifcen 

Mannfhaften mit Bezug auf ihre Schulbildung . . . . . 
64) Begrenzung bes dem Lehrer zufienenben Zühtigungsrechtes, Zu: 

Kändigkeit bei Befchwerben Über Mifbrauch besfelden . . . - 
65) Unzuläffigleit ber Gewährung eines befonderen Staatezufhufiet 

für Ertheilung des konfeſſtonellen Neligionsunterrichtes für bie 
Minderheit ber Schiller, event. Bewilligung oder Erköhung von 
Staatsbeihilfe zur Belolbung ber ordentlichen Lehrkräfte . . - 

66) Uebernahme der Schulfozietätsiaften ala Kommunallaften nnd de 
Schulen ale Gemeindeanflalten von Seiten ber bürgerfichen & 
meinden in bee Provinz Welfalen . . - 2 2 2 en. 

67) Verpflichtung zur Zahlung des Volkeſchulgelbes in ber Provinj 
Hannover für alle den Mitgliedern der Schulgemeinde ange 
hörenden ſchulpflichtigen Kinder, auch wenn biefe bie betreffende 
Schule nit befiuhen . ». - . .» ne 

Berlin Drud von 3. J. Starde. 
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Gentralblatt 
für 

die gefammte Unterrichts - Verwaltung 
in Preußen. 

| derausgegeben in dem Miniſterium ver geiftlichen, Unterrichts - und 
Medizinal« Angelegenheiten. 

Kon _ Berlin, den 9. Juli. 1883, 
— — — — — — —— —— — — — — — — — 

l. Allgemeine Berbältniffe. 

8 Allerhöchſter Erlaß, betreffend die Feier des 
sierhbundertjährigen Gedädtnistaged der Geburt Dr. 

Martin Luthers in den evangeliſchen Kirchen 
und Schulen. 

Der in diefem Jahre bevorftehende vierhundertjährige Gedächt- 
sttag der Geburt Dr. Martin Luthers mahnt die gelammte 
augeliiche CShriftenheit, mit Dant gegen Gott der Segnungen zu 
Ponken, weldye Er in der Reformation Unferm Volke geſchenkt 

Damit überall da8 Bewußtſein diefer Pflicht gemedt werde 
mi der Dank gegen Gott vollen Ausdrud finde, verordne Sch bier» 
zit, wie folgt: 

1. 
Der in diefem Jahre wiederkehrende Gedädtnistag der Geburt 

Dr. Martin Luthers fol durch ein am 10. und 11. November 
. 3. abzubaltended Kirchenfeſt in den evangelifhen Kirchen und 
Edulen audgezeichnet werden. 

2. 
Das Kirchenfeft ift am 9. November mit den Kirdyengloden tn 

nönbliher Weiſe feierlich einzuläuten. Es tft nicht anspeiälofien, 
amentlich Da, wo Died bei anderen kirchlichen Zeiten üblich ft, das 
ft durdy Shoralblafen von dem Thurm oder vor den Kirchthüren 
muleiten. Die Beftimmung darüber bleibt den kirchlichen Ge⸗ 
eindeorganen anheimgeftellt. 

Am Vormittag des 10. November findet die Schulfeterlichkeit 
alt. Diefelbe fol, ſoweit die Räumlichkeit es zuläßt, eine öffent: 

1883, 23 
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liche fein. Es ift geftattet, die ganze Schulfeier in die Kirche zu 
verlegen, oder audy neben der Feier in den einzelnen Schulen nod 
eine gemeinfame eier für die Sugend im Kirchengebäude zu ver: 
anftalten. Die nähere Beltimmung bleibt der Wereinbarung der 
firhlichen und Schulgemeindeorgane überlaffen. 

4 

Am Nachmittag und Abend ded 10. November find, foweit + 
nad den örtlichen VBerhältniffen ausführbar erſcheint, liturgiſche oder 
fonftige vorbereitende Gottesdienſte abzuhalten. 

5 

Der kirchliche Hauptgottesdienft fol am Sonntag, den 11. Ne— 
vember Vormittags, ftattfinden. 

6 

- Die Liturgie und den Predigttert jowie dad Danfgebet für Du 
Sottesdienfte vorzuſchreiben, bleibt den zuftändigen Rirchenbehinte 
überlaffen. Es ift erwünidt, als Hauptlied für den Sonntaz 
Hauptgottesdienft den Gefang: „Eine fefte Burg ift unſer Gott! 
zu wählen In dem Danfgebet ift vornämlid der Geſichtspu 
zum Ausdrude zu bringen, daß ed fih nicht um den Lobpreis ci 
Menſchen, fondern um den Lobpreis Gottes für die in der Rei 
mation dem deutihen Volke zu Theil gewordene göttlidde ©n 
banbelt. 7 

Den zuftändigen Kirdhenbehörden bleibt überlaffen, für 
Feier Kirchenkollekten abhalten zu laffen, und über deren 3 
Beftimmung zu treffen. j Ä 

Die weiteren Audführungsbeftimmungen find von dem Minif 
der geiftlien ac. Angelegenheiten und dem Cvangelifchen Ob 
Kirchenrath, einem Jeden in feinem Zuftändigkeitäfreife, zu trefi 
Insbeſondere hat der Minifter der geiftlihen Angelegenheiten a 
wegen der Schulfeler dad Erforderliche anzuordnen. 

ch flebe zu dem Allmächtigen Gott, dab Er die Gebete, 
denen Ih Mich an den Tagen des Fefted mit allen Gliedern Mei 
evangelifchen Kirche vereinigen werde, Erhörung finden laſſe 
Seinem Throne, damit die Feier Unferer theuren evangelifchen Ki 
zu dauerndem Segen gereiche, 

Berlin, den 21. Mai 1883. 

Wilhelm. 
von Goßler. 

An 
ben Miniſter ber geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten und 

ben Evaugeliſcheu Ober⸗Kirchenrath. 



835 

69) Snlammenebung der Prüfungskommiſſionen für 
die willenfhaftlide Staatsprüfung der Kandidaten des 

geiftlihen Amtes für das Fahr 1. April 1883/84. 

(Centrbl. pro 1882 Seite 321 Nr. 8.) 

Im Berfolge der Bekanntmachung vom 13. März; 1882 wird 
bierdurh zur Sfentlichen Kenntnis gebracht, daß die Prüfungdfom- 
miffionen für die wiſſenſchaftliche Staatöprüfung der Kandidaten 
des geiftlihen Amted für "dad Jahr 1. April 1883/84 wie folgt 
zuſammengeſetzt find. Ä 

I Kommiffionen, welche die Staatsprüfung in Verbindung mit 
der theologifchen Prüfung abnehmen: 

1. in Halle a/S., Provinz Sadjen. 
Dr. Iacobi, Profefjor und Konfiftorialratb, zugleih Vorſitzender 
Ä der Kommillion, | 
Dr. Shlottmann, Profelfor, 
Dr. Beyſchlag, desgl. 

2. in Königsberg i./Pr., Provinz Oft» und Weſtpreußen. 

Dr. Boigt, Profeffor, zugleih Vorfipender der Kommilfion, 
Dr. Jacoby, Profeffor, 
Dr. Hafe, Militär-Oberpfarrer und Konfiftorialrath. 

3. in Berlin, Provinz Brandenburg. 

Dr. Semiſch, Konfiftorialrath und Profeffor, zugleich Vorſitzender 
der Kommiſſion, 

Dr. Kleinert, Konfiftorialrath und Profeffor, 
Dr. Kögel, General-Superintendent, DObersHofprediger und Ober- 

Konfiftortalrath. 

4. in Stettin, Provinz Pommern. 
r. Krummacher, Konfiftorialrath, zugleich Vorſitzender der Kom: it 

milfion, 
Bilhelmi, Konfiftorialrathb und Militär-Oberpfarrer, 
Irandt, Konfiftorialrath und Schloßprediger. 

5. in Poſen, Provinz Pofen. 

7. &eh, Generals-Superintendent, zugleich Borfigender der Kom- 
miſſion, 

rx. Polte, Provinzial⸗Schulrath, 
eichard, Konſiſtorialrath. | 

6. in Breslau, Provinz Scleſien. 

r. Erdmann, Öeneral-Superintendent, zugleich Vorfigender der 
Kommiifion, 

23 * 
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Dr. Weingarten, Profeflor, 
Richter, Konfiftorialrath und Militär-Dberpfarrer. 

7. in Münfter, Provinz WVeftfalen. 

Dr. Smend, Konfiftorialrath, zugleich Vorfigender der Kommilfion. 
Niemann, Konfiftorialrath, 
Dr. Mangold, desgl. und Profeflor. 

8. in Koblenz, Rheinprovin;. 
Korten, Konfiftorialrath und Militär-Oberpfarrer, zugleich Bor 

figender der Kommiſſion, 
Bartelbeim, Superintendent, 
Dr. Krafft, Konfiftorialratb und Profeflor. 

9. in Hannover, Provinz Hannover. 

Dr. Thilo, tc Konfiſtorialrath zugleich Vorſitzender der Kom 
miſſion, 

Dr. Wagemann, Konſiſtorialrath und Profeſſor, 
Dr. Wiedaſch, Profeſſor und Gymnafial⸗Direktor. 

10. in Kiel, Provinz Schleswig-Holſtein. 
Dr. Shwar h: Konfiſtorialrath, zugleich DVorfigender der Kom 

milfion, 
Dr. Scheppig, orbdentl. Lehrer an der Realihule zu Kiel, 
Dftendorf, Rektor der Realfhule in Neumünfter. 

11. in Marburg, Regierungsbezirt Cafſel. 
Dr. Lucä, Profeffor, zugleich Vorfitender ber Kommiſſion, 
Dr. Herrmann, Profeflor, | 
Dr. Bergmann, desgl. 

12. in Herborn, Regierungsbezirl Wiesbaden. 
Dr. Ernſt, Oeneral» Superintendent, zugleich Borfigender d 

Kommiifion, 
Dr. Maurer, Profeffor, 
Dr. Spieß, Gymnaftal-Direltor in Dillenburg. 

ll. Kommiffionen, welche die Staatsprüfung ohne WBerbinde 
mit der theologifchen Prüfung abnehmen: 

1. in &mden, Provinz Hannover. 

Bartels, Konfiftorialrath, Geueral-Superintendent in Aurich, y 
gleich Borfigender der Kommilfion, 

Dr. Sähwedendied, Gymnaftal-Direltor a. D., 
van Senden, Semtnar-Direktor. 

2. in Breslau, Provinz Schleſien. 

vorbehalten. 
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3. in Münfter, Provinz Weltfalen. 
Dr. Schulg, Geheimer Regierungs- und Provinzial» Schulrath, 

zugleidh Vorfigender der Kommilfion, 
Dr. Niehues, Profeffor, 
Dr. Stord, desgl. 

4. in Bonn, Rheinprovinz. 
Dr. Schäfer, Profefjor, zugleich Vorfigender der Kommiffion, 
Dr. Bilmanns, Profeflor, 
| Dr. Neuhäuſer, desgl. | 

Die weiter erforderlihen Belanntmadhungen werden in den 
öffentlichen Blättern der verjchtedenen Provinzen feitend der Bor- 

fpenden der einzelnen Kommiſſionen erfolgen. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

velanntmachung. 

G. I. 996. 

0) Zufammenfegung der Wiſſenſchaftlichen Prüfungs: - 
fom miffionen für da8 Fahr 1. April 1883/84. 

(&entrbl. pro 1582 Seite 324 Nr. 9.) 

Berlin, den 19. Mai 1883. 
.. Die Königlichen Wiſſenſchaftlichen Prüfungstommffionen find 
fe das Jahr 1. April 1883 bis 31. März 1884 wie folgt zu⸗ 
immengefeßt: 

(Die Prüfungsfäder find in Parentheſe angedeutet.) 

1 für die Provinzen Oft: und Welt: Preußen in Königsberg i./Pr. 
Drdentlihe Mitglieder: 

Dr. Sriedländer, Geh. eg. Rath und Profeffor (klaffiſche Phi- 
lologie), zugleih Direktor der Kommiſſion, 

Dr. £udwicdh, Profeſſor klaſſiſche Philologie), 
: 6 -  (Deutih chade, 
« Thiele, ⸗ (Philoſophie und Pädagogik), 
Drug, eis), 
: Zöppriß, s eographie), 
: Borat r ⸗ —E Theologie und Hebräiſch), 
s Kißner, - (Englifh und Franzöfiid), 
:- Saalfhüp, ⸗ (Mathematik), 
« offen, » (Chemie). 

Außerordentlide Mitglieder: 
Ir. Dittrich, Profeffor in Braundberg (fatholifhe Theologie und 

9 N Hebraiſch), 
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Hertwig, ⸗ 
Pape, 
Bauer, ⸗ 
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Dr. Sabparp I, Profeffor ER 
300 eh 

Kr 
erlogie). 

2. für die Provinz Brandenburg in Berlin. 

Drdentlide Mitglieder: 
Dr. Klir, Provinzial-Schul» und Geh. Reg: Rath (Deutih), zw 

gleih Direktor der Kommiſſion, 
Bahlen, Geh Reg. Rath und Drofeffor (klaſſiſche Philologie), 
übner, 

Dilthey, 
Paulſen, 

u 

u vv u 

Profeſſor (klaffiſche Philologie), 
ati und Phyſik), 
Deutſch 
—839. und Geographie), 
(Geſchichte und Geographie), 
— Theologie), 
(Engliſch 
Franz Myy 
— und Pädagogik), 
(Philoſophie und Pädagapit). | 

Außerordentlide Mitglieder: 
Probft Aßmann, 
Dr. 

(ratbolifche Theologie), | 
Dillmann, Profeſſor (Hebrä Hr 
von Martens, » (Zoologie), | 
Eichler, ⸗ (Botanik), | 
Brüdner, ⸗ (Polniſch), 
Schneider, » (Chemie und Mineralogie). 

3. für die Provinz Pommern in Greifswald. 

Drdentlihe Mitglieder: 
Profeſſor iD und Mineralogie), i . Shwanert, 

Thbome, 
Kiebling, 
von Bilamowip, 
Säuppe, 
Ullmann, 
Gredner, 
Zöckler, 
neifferiheib, 
Koſchwitz, 
Konrath, 
Münter, 
Gerſtäcker, vun 8 %! 8 8 vv am 

Direktor der Kommilften 
———c und Phyfit), 
(Haffilhe Philologie), 
(Maffiihe Philologie), 
(Philoſophie und Pädagogik), 
(Geſchichte und Geographie), 
(Geographie), 
(evangel. Theologie u. Hebräiſch 
Deutſch). 
9) 
Engliſch) 
(Bolanik), 
(Zoologie). 
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4. für die Provinzen Sclefien nnd Poſen in Breslau. 

DOrdentlide Mitglieder: 
Dr. Sommerbrodt, Provinzial: Schul: und Geh. Reg. Rath, 

» Her, Profeffor (etaffiiche ‚nilolngie 
FR der Kommilfion, 

gie) eventl. Vertreter 
Direltord der Kommifi fion, 

ckaffiier Philologie), : Noßbad, ⸗ 
-Friedlieb, (katholiſche Theologie und Hebraͤiſch) 

Schultz, ⸗ (evangeliſche Theologie und braten, 
Schröter, ⸗ Mathematil), 
Weber, ⸗ (Philoſophie und Pädagogik), 
Bäumker, ⸗ Prizxyoie und Pädagogik), 

-Weinhold ⸗ 
: Niefe, ⸗ (alte Geidichte e), 
Dove, ⸗ (mittlere und neuere Geſchichte), 

-Partſch, ⸗ (Geographie), 
: Gaspary, Granzoöſiſch). 

Außerordentliche Mitglieder: 
Dr. : hneider, Profel] or RE 

Cohn, ani 
Poleck, ⸗ en Mineralogie), 
: Meyer, ⸗ 
: Kölbing, ⸗ Kal 6), 
Nehring, ⸗ (Polniſch). 

5. für die Provinz Sachſen in Halle a./ S. 

Drdentlide Mitglieder: 
r.K&ramer, Geh. Reg. Rath und Profeffor ( Pabagogik), zugleich 

Direktor der Kommiſſion, 
»Keil, Profeſſor —6 — 
-Dittenberger, ⸗ (klaſſiſche Philologie), 
·Cantor, = (Matbematif), 
s F aym, ⸗ Poueſerhe und Pädagogik), 
: Krohn (Philojophie und Pädago 
3 Ricte x, Oberlehrer und Beer or (Philoſophie und it), 

Zacher, Profeſſor CD 
Dümmler, —2 
Kirchhoff, ⸗ (Geographie), 
: Bolbard, ⸗ (Chemie), 
von Fritſch, ⸗ (Mineralogie), 
: Grenader, . ⸗ (Zoologie), 
: Krauß, ⸗ ae anik), 
Riehm, . evangel. Theologie u. Hebraͤiſch), 
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Elze, Profeſſor (Engliſch), 
Sudier, Franzoͤſiſch), 
Oberbeck, —8 — 

6. für die Provinz Schleswig⸗Holſtein in Kiel. 

Drdentlihe Mitglieder: 

. Hörfter, Profeſſor (Haffiiche Potlologie), zugleich m 
tor der Kommilfi 

Erdmann, . ( Dhitelophie und Pädagogil), 
Pfeiffer, - (Deutid), 
Pohhamnier, ⸗ (Mathematik), 
Schirren, . (mittlere und neuere Geſchichte), 
Bufolt, . (alte Geſchichte), 
Fiſcher, WGGeo avhie), 
Karften, VNhyſik), 
Stimming, ⸗ — und Franzoͤfiſch) 
Haupt, ⸗(cevangel. Theolo one und prall 
Büding, ⸗ und Direktor (Mineralogie) | 

Außer ordentlihe Mitglieder: 

. K. Möbius, Profeflor (Aoolo ie), | 
Ladenburg, ⸗ (Chemie), 
Th. Möbius, :»  (Däniid), | 
Engler, ⸗ (Botanif). | 

7. für die Provinz Hannover in Göttingen. 

Drdentlihe Mitglieder: 

. Bolquar dj en, Profeſſor (alte Geſchichte), augleich Direlti 
der Kommilfn 

Sauppe, Geb. Reg. Rath und Profefjor iafiige Philologie 

Baumann, ⸗ (Philoſophie und ebagogith, 
Schwarz, ⸗ (Mathematik), 
Weiland, ⸗ (mittlere und neuere Geſchichte), 
MWiefinger, Konfift. Rath und Profeſſor Evangei. Theol 

und Hebräil 
Niede, Profeſſ or Zhoſt 
Hübner, (Chemie), 
agner, ⸗ (Geographie), 

von Könen, :» (Mineralogie), 
Reinte, « (Botanil), 
Ehler z « (Zoologie), 
W. Müller, « (Deutid), 
Napter, . (Engliſch), 
Bollmöller, GFranzoͤfiſch). 
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8. für die Provinz Weſtfalen in Münfter. 

Drdentlihe Mitglieder: 

Schultz, Geh. Reg. Rath (Pädagogik), zugleich Direttor der 
Kommtifion, 

« Stord, Profeſſor (Deutich), 
s gungen, . (klaſſiſche Philologie), 
: Stahl, ⸗ alte Ffilologie), 
»Sturm, ⸗ (Mathematik), 
— ⸗ (Geſchichte und Geographie), 
di (katholiſche Theologie und Hebräiſch), Ipi 
Raric,  Meiz. Rath und aheſor (Zoologie und Botanik), 
Hittorf, Profefjor a 
Körting, ⸗ (Engliid und Franzöfifch), 

» Hagemann, ⸗ (Philoſophie). 

Außerordentliche Mitglieder: 

".Smend, Konfift. Rath (evangel. Theologie und Hebräiſch), 
» Hofiuß, Profeflor ing es ie), ® 
Sallowsti, ⸗ Chemie). 

9. für die sin, Heſſen⸗Raſſau in Marburg. 

Drdentlihe Mitglieder: 

„ ” “ ” ” 

Rein, Profeſſor Geegaphie für das Sommerſemeſter 
1883 zugleich Direktor der Kom⸗ 

| ntfior 
\ kucä, .. (Deutie), 
: Bälar, ⸗ (klaſſiſche Philologie), 
»Bormann, ⸗ (alte Geſchichte), 
Heß, (Mathematik), 
Sten (Engliſch und Franzöfiſch), 
—8 Ronfif Ralf und Drofefor (evangelijche ‚ebeotogie 

und Religion), 
9 n, vrofeſſer Cooilolopbie und Pädagogik), 
Melde, 8 
Vigand, —* — 
Greeff, (30 
Dunder, Seh. Berg- Rath und Wheſſor (Mineralogie), 
Zincke, Profeſſor (Chemie), 
Herrmann 1, ⸗ (mittlere und neuere Geſchichte). 

10. für die Rheinprovinz in Boun. 

Ordentliche Mitglieder: 
„Schäfer, Geh. Reg. Rath und Profeſſor (alte Geſchichte und 

Geographie), zugleich Direktor der Kommiſſion, 



32 

Dr. Ritter, Profeffor (mittlere und neuere Geſchichte unt 
Geographie), Ä 

e Bender, ⸗ (evangeliſche Theologie und Hebräiſch). 
s Simar, ⸗ (katholiſche Theologie und Hebräiſch) 
= Ujener, ⸗ (klaſſiſche Philologie), 
⸗Lipſchitz, ⸗ (Mathematik), 
s Neuhäufer, ⸗ (Philoſophie und Padagogik), 
-Wilmanns, ⸗ (Deutſch), 
- Trautmann, ⸗ (Engliſch), 
.e #öriter, «e (Branzöfiidh), | 
» Kelule, Geb. Reg. Rath und Profeffor (Chemie u. Mineralogie), 
»Clauſius, Profeffor (Phyſik). 

Außerordentliche Mitglieder: 

Dr. Langen, Profeſſor (katholiſche Theologie und Hebräiſch, 
- Bertlan, Privat:Dozent (Zoologie), 
=» Stradburger, Hofrath und Profeffor (Botanik). 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greif. 

Belanntmadhung. 

UV. U. 975. 

71) Bierte Nahtragd- Berordnung, betreffend Pie 
Kautionen der Beamten aus dem Bereiche des Minifte 
riums der geiftlihen, Unterrihtd- und Medizinal-An 

gelegenheiten. Bom 26. Februar 1883.) 

Wir Wilhelm, von Gotted Gnaden König von Preußen 
verordnen auf Grund der 8.8. 3, 7, 8 und 14 des Geſetzes, be 

- treffend die Kautionen der Staatöbeamten, vom 25. März 18% 
(Gefep- Sammlung Seite 125) was folgt: 

Einziger Paragraph: 

Den nad) den Verordnungen vom 20. Juli 1874 (Geſetz-Samml 
Seite 283), 17. September 1875 (Geſetz-Samml. Seite 584) 
5. April 1880 (Gefeg:Sammli. Seite 257) und 23. März 1881 
(Sefep-Samnl. Seite 279) zur Kautionsleiftung verpflichteten Dr 
amtenklaſſen aus dem Bereiche de Minifteriums der geiftlichen, Un 
terricht8- und Medizinal-Angelegenbeiten treten: 

1) der Oekonomie- und Hausinſpektor bei der geburtähulflid 
gynäkologiſchen Klinik der Univerfität in Berlin, 

*) verkündet buch bie Geſetz Sammlung für die König. Preuß. Staate 
pro 1883 Stüd Rr. 11 Geite 63 Nr. 8924. 
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2) der Delonomie- und Stationdinfpektor bei der gynäkologiſchen 

und medizinischen Klinik und der in Verbindung mit letzterer 
ſtehenden Klinik für Syphilis und Hautkrankheiten der Uni- 
verfität in Bonn, 

3) ber Defonomie-Infpeftionsaffiftent bei den kliniſchen Anftals 
ten der Univerfität in Halle a./S., 

dinzu, welche eine Amtölaution von beziehungsweiſe 2000 Mark, 
1800 Mark und 1800 Mark zu leiften baben. 

Inm Debrigen finden die Vorſchriften der vorgedadhten Berord- 
Bun vom 20. Suli 1874 Anwendung. 
‚. Urkundlich unter Unferer Hochfteigenhändigen Unterfchrift und 
kigedrudtem Königlichen Snfiegel. 
Gegeben Berlin, den 26. Februar 1883. 
| (L. S.) (gez.) Wilhelm. 
| (ggez.) von Goßler. Scholz. 
CI. 52. G. III. 

— 

Zuſtändigkeit der Verwaltungsgerichte zur Ent— 
eidung über die Heranziehung von Einwohnern der 

ptbenirte zu den 2Laften der lepteren im Wege der 
| Kommunalbeftenerung. 

(Eentrbl. pro 1881 Geite 638 Nr. 194.) 

Zufändigkeitsgejeg vom 26. Juli 1876 8. 49. 
Endurtheil des I. Senates des Königl. Oberverwaltungsgerichtes vom 
| 6. Dezember 1879. 

1. Kteisausfhuß des Kreifes Rügen. 
11 Bezirksverwaltungsgericht zu Stralſund. 

(Entfheidungen Band VI Seite 81.) 

Auszug aus den Entſcheidungsgründen. 

dür die daher lediglich aus $. 49 des Zuſtändigkeitsgeſetzes zu 
rende Entfcheidung kommt Folgendes in Betracht: Diele Bor: 
kift regelt die „Streitigkeiten über Öemeinbenugungen und Ge— 
tindelaften“. Den Letzteren werden an die Seite geftellt: die 
igsleiftungen und Beiträge zu den Koften der Armenpflege in 
töbezirfen. Wenn das Geſetz in diefer Weife fpezialilirt und 
2 Semeindelaften nicht allgemein die entipredhenden Laften der 
töbezirte anreiht, fo erklärt fich dies lediglich daraus, daß das 
ebiihe Kommunalrecht — von einzelnen provingiellen 
igenthümlichkeiten“) abgeſehen — ein ius subrepartitionis 

”) Bexgl. +8. Schulordnung für die Elementarſchulen der Provinz Breu- 
dem 11. Dezember 1845 88. 39, 55 ff. 
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et collectandi für die Kommunallaften der Gutsbezirke aber nur t 
jenen beiden Beziehungen kennt und im Webrigen daran eb 
daß „für den Bereich eines felbftändigen Gutsbezirkes der Belige 
des Gutes zu den Pflihten und Leiftungen verbunden ift, wel 
den Gemeinden für den Bereich ihres Gemeindebezirkes im öffen! 
lichen Sntereffe obliegen" (F. 31 der Kreisordnung vom 13. De 
zember 1872). | 

Bei diefer Lage der Gefepgebung kann in dem $. 49 dei Jı 
ftändigfeitögefepes nur der Ausdruck des gefepgeberifchen Gedanten 
gefunden werden, daß, wo in einem Gutöbezirke eine Subrepart 
tion der demjelben ald fommunalen Organismus obliegenden öffe 
lichen Leiftungen auf Grund der kommunalen öffentlich rechtlich 
Zugebörigfett ge demfelben, eine Kommunalfteuererhebung ftattfint 
da auch das Verfahren in Gemäßheit des 8.49, die Rechtskontrel 
im Bermwaltungsftreitverfahren, Platz greifen foll. 

Demgemäh hat aud bisher das Oberverwaltungdgeridht in ! 
ftanter Prarid entichieden. 

73) Berpflihtung der Sffentlihen Beamten zur Beni 
rihtigung der vorgejepten Dienftbehbörde von Fällen 
richtlicher Vorladungenagle Sachverſtändige, und 

eugen. | 

Berlin, den 25. Mai M 
Die Frage, ob öffentliche Beamte nad) der beftehenden Grk 

gebung verpflichtet feien, fih in Civilprozeß⸗ und Straffacen | 
gerichtliche Sachverſtändige vernehmen zu laffen, tft zwifchen 
Herren Miniftern ded Innern, der öffentlichen Arbeiten, für Lat 
wirthichaft, Domänen und Forften, für Handel und Gewerbe, | 
Finanzen und mir einer eingehenden Srörterung unterzogen werd 
Nachdem die bezügliden Verhandlungen zum Abſchluſſe gekomr 
find, made ich ed allen unmittelbaren Stantäbenmten meined Rejls 
hierdurch zur Pflicht, in allen Fällen einer an fie ergebenden geri 
lichen Vorladung 

a. als Sachverſtändige, 
b. als außerhalb des Wohnortes zu vernehmende Zeugen, 
c. als Zeugen über Umſtände, auf welche fich ihre Pflicht 

Amtsverſchwiegenheit bezieht, 
ihrer nächſten vorgeſetzten Dienſtbehörde unter Angabe des Sadı 
hältniſſes, in welchem die Vernehmung erfolgen Sn, unter nübe 
Darlegung der Gründe, welche etwa im Dienftintereffe die Vern 
mung als unzuläffig oder nachtheilig erfcheinen laſſen, fofortige ! 
zeige 15 maden, damit die vorgeſetzie Behörde rechtzeitig — d. 9. 
dem Termine — das ihr geſetzlich zuftehende Einſpruchörecht wah 
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md 5 für die gehörige Vertretung während der Terminsdauer 
iorgen Tann. 

Diefe Anordnung erftredtt fi auch auf die Fälle, in welchen 
Ne gedachten Beamten durch einen Angellagten unmittelbar vor» 
geladen werden jollten ($. 219 der Strafprogebordnung). 

Die Behörden meines Neffortd werden veranlaßt, ſoweit erfor- 
ſerlich, hiernach das Weitere anzuordnen. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lucanus. 

An 
kmmtfiche nachgeordnete Behörden des biesfeitigen Reſſorts. 

G. II. 870. 

4) Beſcheinigung der von den Beamten über Reije- 
Men und Zagegelder für Dienftreifen aufgeftellten 

Liquidationen. 

Berlin, den 28. März 1883. 
. Die Behörden meines Reſſorts erhalten anbei zur Kenntnisnahme 
dNadhadhtung Abfchrift einer von der Königlichen Ober⸗Rechnungs⸗ 
amer unterm 30. Januar d. 3. erlafjenen Verfügung, betreffend 
tlünftige Defcheinigung der von den Beamten über Reifekoften 
d Tagegelder für Dienftreifen aufgeftellten Liquidationen. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Zucanuß. 

An 
miliche nachgeorbnete Behörben bes biesjeitigen Reflorte. 

&IIL 423, U. I. I. II DI. a. b. IV. V. M. 1171. 
nt nn 

Potsdam, den 30. Sanuar 1883. 
Zu den Liquidationen der Beamten über Reiſekoſten und Tages 

der für Dienftretfen fol nach der Borfchrift in dem mitteld dies- 
iget Girkular- Verfügung vom 31. März 1851 (fiehe Miniftertals 
tt für die gefammte innere Verwaltung 1851 Seite 200) den 
börden mitgetheilten Schema von der vorgejepten Behörde 

die Nothwendigkeit der bezeichneten Reife, die geſchehene 
Ausführung der diesfälligen Gefchäfte und die Nichtigkeit 
der angegebenen Dauer 

deinigt werden. 
‚Unter Aufhebung dieſer Vorſchrift wird hierdurch Folgendes 
hmmt: 
Die Liquidationen über Reifekoften und Zagegelder für Dienft- 
en find von der zuftändigen Behörde mit der Beſcheinigung 
tr Richtigkeit zu verfehen, weldhe dad Anerfenntnid der Noth⸗ 
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wendigfett der Reife, der gefchehenen Ausführung der Geſchäfte, jo 
der Angemefjenheit der zu den leßteren verwendeten Zeitdauer 
ber Richtigkeit der angegebenen Dauer überhaupt in fid begreift. 

Ober⸗Rechnungskammer. 
u von Stünzner. 
n 

fämmtlihe Königl. Regierungen, bie Königl. Minifterial- 
Bau-Kommiffion und die Königl. Finanz- Direktion zu 
Hannover. 

— — — — 

75) Abholung der Poſt-Werthſendungen für die 
Königl. Kaffen. 

Berlin, den 25. Mat 1 
Die nachgenannten Behörden und Beamten erhalten a 

Abſchrift der Cirkular-Verfügung ded Herrn Finanz- Miniftere 
6. April er., betreffend die Abholung der Poſt-Werthſendungen 
die SteuersKafjen, mit der Beranlaffung, bezüglich der Abhol 
der Poſt⸗Werthſendungen für diejenigen Kaffen des Ya 
Reſſorts, welde von allein ftehenden Beamten verwaltet mer 
gleihe Anordnung zu treffen. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
ſämmtliche nadgeorbnete Behörden bes biesfeitigen Neflorts. 

G. IU. 1522. 

Berlin, den 6. April 18 
Die bei zahlreihen Königl. Kreid- und Steuerfaffen ubli 

Abholung ſämmtlicher Poft» Werthfendungen auf Grund einer } 
S. 48 des Reichs-Poſtgeſetzes vom 28. Oltober 1871 (R. G. 
©. 347) entipredhenden Erklärung bat bereitd mehrfach zu Unl 
ſchlagungen erheblicher Geldbeträge feitend der mit der Abholı 
Beauftragten Beranlafjung gegeben. 

Eine folhe Einrichtung ift um fo gefährlicher, als bier 

die Verantwortlichkeit der Poft für die richtige Beftellung geieh 
ausgeſchloſſen wird und eine durchaus zuverläfftge Kontrole über 
Bollftändigkeit der Ablieferung der abgeholten Werthiendungen be 
Ablieferungdicheine feitend des Beauftragten faum zu ermöglit 
iſt. Auch die Vorſchrift, die Werthſendungen nur bei Borle 
des Geldeingangd- (Poft-) Buches zu verabfolgen, gewährt Ta 
ausreichenden Schup, indem, abgefehen von dem Falle eines P 
brauche des Poſtbuches, eine aſtpict der Poft im Falle dl 
Außerachtlaſſung diefer Vorſchrift nicht befteht. 
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Der neuerdingd wieder vorgefommene Fall einer Unterſchlagung 
ter beregten Art giebt mir Veranlaffung, den ſämmilichen Kreid- 
wer Einnehmern und Eteuerempfängern die Abgabe der Abholungs- 
Erklärung binfichtlih der Werthſendungen ($. 48 a. a. O.) 
freng zu unterfagen und Die alsbaldige Zurüdziehung der bereits 
abzegebenen Erklärung zur Pflicht zu machen. 

Die Folge diefer Maßnahme wird die allgemeine Beftellung 
ter für die Kreid- und Steuerfaflen beftimmten Werthſendungen 
bzw. Poftablieferungdicheine durch die Briefträger fein. Die Bes 
fimmung über die Art und Weiſe ded Transportes der Gelber, 
verüber ih die Ablieferungsſcheine verhalten, bleibt auch ferner 
kn Kreiöitener-Sinnehmern und Steuerempfängern überlaffen; Diefe 
Bumten bleiben aber nah den Beftimmungen der Geſchäftsanwei—⸗ 

gen ($. 51 Nr. 2 ©. 4. für die Kreisſteuer-Einnehmer, $. 37 
384. für die Steuerempfänger) für den ficheren Transport 

Inbedingt verhaftet und werden daher nur ihr eigenes Snter- 
e fördern, wenn fie die Abholung erheblicher Geldbeträge perjön- 
bewirken oder wenigſtens den Transport felbit überwachen. — 
In den Beftimmungen über die Sührung der Poſtbücher wird 

is weiter geändert, als daß die für die Namendunterfhrift des 
tbeamten beftimmte Spalte 11 ded Mufterd G der Geſchäfts-— 

milungen fortan wegfällt, bezw. unaudgefüllt bleibt. — 
Die Königlichen Regierungen und die Königliche Finanz-Diref- 

kn haben das zur Ausführung ded Borftehenden Erforderliche je 
k ihren Gefchäftäbezirt in befchleunigter Weiſe zu veranlaffen. 

| Der Finanz. Minifter. 
2 Scholz. 

« n 

N inmtlihen Königl. Regierungen (mit Ausnahme 
!der zu Sigmaringen) und bie Königl. Finanz» Di- 
‚kon zu Hannover. 
| II 2484. I. 4276. 
1 

| 

5 Grundfäge für die Befegung der Subaltern> und 
hterbeamtenftellen bei den Reichs-und Staatöbehörden 
Ä mit Militäranwärtern. 

Berlin, den 23. Februar 1883. 
; Die nochgenannten Behörden des dieöfeitigen Reſſorts erhalten 
kei zur Kenntnisnahme und Befolgung ein Drudheft der mittels 
Inböhften Erlaſſes vom 10. September v. 3. genehmigten 
| Grundſätze 
die Beſetzung der Subaltern, und Unterbeamtenftellen bei den 
he: und Staatöbehörden mit Militäranwärtern, 
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nebft den für den Umfang der Preußiſchen Monarchie gel 
tenden beionderen Beftimmungen, 

mit dem Bemerken, daß die Nachſendung der Anlagen J, K und 
vorbehalten bleibt. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Barkhaufen. 

An 
bie nachgeorbneten Behörben bes biesjeitigen Refforte. 

G. III. 234. 

Auf den Bericht ded Staatömtinifteriumd vom 22. v. M 
genehmige Ich die Aufhebung der SS. 1—9, 14-37 des von N 
unter dem 20. Juni 1867 beftätigten Reglements über die Civ 
verforgung und Civilanſtellung der Militärperfonen des Heered un 
der Marine vom Feldwebel abwärts mit der Maßgabe jedoch, d 
die 88. 8 und 9, fowie die Anlage A. nebft den ergangenen Nat 
trägen bis zur Feſtſetzung der neuen GStellenverzeihniffe in Kraft 
bletben haben. Gleichzeitig ertheile Ich den beifolgenden Zulap 
u den von den verbündeten Regierungen beichloffenen Grundiäp 
fir die Befegung der Subaltern- und Unterbeamtenftellen bei d 
Reihe: und Staatöbehörden mit Milttäranwärtern Meine 
ftimmung. 
Fr Staatsminiſterium bat die weitere Ausführung zu 

anlaffen. | 
Bredlau, den 10. September 1882. | 

gez. Wilhelm. 
ggez. v. Puttlamer. v. Ramete. Maybad. v. Boettid 

holz. 
An 

das Staatsminifterium. 

Die verbündeten Regierungen haben in den Sitzungen 
Yundedrathed vom 7. und 21. März 1882 den nadhftehenden, 
die Vorichriften in den 88. 58, 75 und 77 des Gefeped vom 
Juni 1871, betreffend die Penfionirung und Verforgung der Mi 
perfonen des Neichöheered und der Kaiſerlichen Marine ıc. (R 
Geſetzblatt S. 275), ſowie in 8. 10 des Geſetzes vom 4. April 1 
betreffend einige Abänderungen und Crpänzungen zu dem 
vom 27. Juni 1871 (Reichd » Gejepblatt 1874, S. 25), fi 
ſchließenden nn anen für die velcgung der Subalt 
und Unterbeamtenitellen bet den Reid» und Sta 
bebörden mit Milttäranwärtern, nebft Anlagen und 
läuterungen, ihre Zuftimmung ertheilt. 
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Grundfäße 
für die Belegung der Subaltern- und Unterbeamtenftellen bei den 

Reichs- und Staatöbehörden mit Militäranmwärtern. 

Sie fir den Umfang der Prenkifhen Monarchie bezüglich der Anſtellung ber 
Rılitäranmwärter*) geltenden befonderen Beflimmungen find ber befferen Ueber- 
hr wegen unter die betreffenden Baragrapben der Grundjäge — in Heinerer 

Schrift — gebrudt. 

8. 1. 

Militäranwärter im Sinne der nadhftehenden Grundſätze ift 
er Inhaber des Givilverforgungdicheinee. 

Der Eivilverforgungdichein wird denjenigen Perfonen, weldyen 
in Anſpruch auf denjelben nach den Beftimmungen ded Militär: 
enſionsgeſetzes vom 27. Zuni 1871 (Reichs⸗-Geſetzbl. S. 275) und 

Novelle vom 4. April 1874 (Reich8-Gefepbl. S. 25) zufteht*), 
ei der Anlage A ertbeilt. 

*) Militärpenfionsgefeg vom 27. Inni 1871. 
8. Die zur Klaſſe der Unteroffiziere und Gemeinen gehörenden 
Perſonen ded Soldatenitanded haben Anſpruch auf Invaliden- 
| verforgung, wenn fie durch Dienftbeihädigung oder nad 
einer Dienftzeit von mindeltend acht Jahren invalide ge- 
worden find. 

Haben diejelben achtzehn Fahre oder länger aktiv gedient, 
jo tft zur Begründung ihres Verſorgungsanſpruches der Nach— 
weiß der Snvalidität nicht erforderlich. 

5. Die ald verjorgungsberechtigt anerkannten Invaliden erhalten, 
wenn fie fich gut geführt haben, einen Givilverforgungsfchein. 
Die Ganzinvaliden erhalten diefen Schein neben der Penfion, 

den Halbinvaliden wird derfelbe nad ihrer Wahl an Stelle 
der Penſion verliehen, jedoch nur dann, wenn fie mindeltend 
zwölf Sabre gedient haben. " 

| Novelle vom 4. April 1874. 
| 0. Unteroffiztere, welche nicht als Invaliden verjorgungdberechtigt 
find, erlangen dur zwölfjährigen aktiven Dienft bei fort- 

gefepter guter Führung den Anipruch auf den Civilverforgungd- 
ſchein (88. 58 und 75 des Gefeped vom 27. Juni 1871). 

Unteroffiziere und Mannſchaften des Beurlaubtenftandes 
erwerben Anſpruch auf Invalidenverſorgung nicht auf Grund 

der Dienſtzeit, ſondern nur durch eine im Militärdienfte er- 
littene Dienftbefhädigung. 

Außerdem Tann der Givilverforgungsichein foldhen ehemaligen 

kr 

*) Einſchließlich ber im 8. 10, 6. der Grundſätze gebachten ehemaligen 
Klitärperjonen. 

1883, 24 
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Unteroffizieren ertheilt werden, welche nad mindeftend neunjährigen 
aktivem Dienfte im Heere oder in der Marine in militärii organ! 
firte Gendarmerien (Landjägerkorps) oder Schupmannidaften eir 
getreten und dort ald Invaliden ausgeſchieden find oder unter Ein 
rechnung der im Heere oder in der Marine zugebradhten Dienftze 
eine geſammte aftive Dienftzeit von zwölf Sahren zurüdgelegt habeı 
Der Eivilverforgungsichein ift in diefen Fällen nady Anlage B au 
zuftellen und bat nur Gültigkeit für den Reichsdienſt und den Civi 
dienft des betreffenden Staates. 

Sind in eine militärifb organifirte Gendarmerie (Landjäg 
korps) oder Schutzmannſchaft in Ermangelung geeigneter Untı 
offiziere von mindeltend neunjähriger aktiver Militärdienftzeit, Unk 
offiziere von geringerer, aber mindeftend ſechsjähriger aktiver Militi 
dienftzeit aufgenommen worden, fo darf denfelben der Eivilverir 
gungsſchein nad Anlage C verliehen werden, wenn fie enwel 
eine gefammte aktive Dienftzeit von fünfzehn Fahren zurüdgeli 
haben oder nady ihrem Mebertritte in die Gendarmerie oder Schu 
mannfhaft durch Dienftbeihädigung oder nach einer geſammt 
aktiven Dienftzeit von acht Fahren invalide geworden find. Die 
Schein bat nur Gültigkeit für den Givildienft des betreffend 
Staates. | 

Die Erteilung ded Civilverſorgungsſcheines erfolgt in y 
Fällen durch diejenige Militärbehörde, welche über den Aniprud 
diefe Verforgung zu enticheiden hat. 

Die auf Grund der biöher geltenden Borfchriften et 
Civilanſtellungsſcheine find fortan innerhalb ihres bisherigen Sit 
keitsbereiches den Civilverſorgungsſcheinen gleih zu achten. 

3uS. 1. 

1) Die Ausfertigung des Civilverforgungsicheines erfolgt durch basia 
General-Kommanbo, welches tiber den Berforgungsanfpruch zu entice 
bat, bei Marinemannfchaften Durch die Kaiferlihe Admiralität; die Ci 
verlorgungefcheine filr das Preußifhe Zeug- und Feftungsperfonal 
A Um ftellt das General-Kommando des 14. Armee-Korps ou 

2) Zum Cintritte in die Landgendarmerie oder in die Schutzmannſchaft 
nur ſolche Unteroffizieve zuzulaffen, welche nemn Jahre aftiv im d 
ober in ber Kaiferlihen Marine gedient haben. 

Die Yandgendarmen erhalten ben Civilverforgungsichein burd I 
jenige General-Rommanbo, in deſſen Bezirk fie fih befinden, ebenie 
Schugleute, ausgenommen diejenigen der Berliner Schußmannidaft, 
die das General-Kommando des Barde-Korps zufländig ıfl. 

3) Die Schlußbeſtimmung des %. 1 gilt aud für bie bereits in ben 
werberverzeichniffen eingetragenen Inhaber bes Civilanſtellungeſcheinel 

8. 2. 

Die Subaltern- und Unterbeamtenftellen bei den Reiche: 
Staatöbehörden — jedoch ausfchliehlich des Forſtdienftes — 
unbeichadet der in den einzelnen Bundedftaaten bezüglid der 
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torgung der Militäranwärter im Givildienfte erlaffenen weitergehenden 
Beſfinmungen, nah Maßnahme der nachſtehenden Grundjäpe vor⸗ 
zugeweiſe mit Militäranwärtern zu beſetzen. 

Zu S. 2. 

Bezüglich der Verſorgung im Civildienſt kommen u. a. noch bie nach⸗ 
ſtehenden weitergehenden Beſtimmungen bis auf Weiteres in Betracht: 
I) 9. 10 bes Reglements über die Civilverſorgung und Civilanſtellung ber 

Mifitärperforen des Heeres und ber Marine vom Feldwebel abwärts 
vom 16 /20. Inni 1867. 

„Auch diejenigen Domänenpäcter und Rentbeamte, Amtsvorfteher 
und andere Königlihe Beamte, welche aus der ihnen ausgefebten 
Roerfionalverglitung für die Amtsverwaltungskoſten und bezw. aus 
dem Dienſteinkommen bie nöthigen Dienfleitungen ber Amtsbiener, 
Exekutoren, Bollziehungsbeamten ꝛe: felbft zu befchaffen haben, dürfen 
dazu nur Militäranwärter mählen und benfelben in feinem alle 
weniger an Befolbung gewähren, als ihnen felbft zu dem Behufe aus 
Staatslaffen vergiltigt mird. 

Ausnahmen von biefer Beſtimmung macen fortan die in einem 
PBrivatbienfiverhältniffe ſtehenden Büreaugehülfen und Schreiber ber 
Landräthe und der Domänen- und Rentbeamten, fowie die ebenfalls 
in einem Brivatdienflverhäftniffe lebenden Büreaugehilfen ber Amt- 

| männer, Amts» und Kreishauptlente, Amtsrentmeifter, Klofterregeptoren 
| und ®ericdhtsfchreiber. 

2a. $. 11 bes NReglements itver bie Civilverforgung und Eivilanftellung der 
Milttärperfonen dee Deeres und der Dlarine vom Feldwebel abwärts 

| vom 16./20. Juni 1867. 
Ä „Sinfihtlih der ſtädtiſchen Kommunen bewendet es bei ben 

beftehenden gejeglichen Beſtimmungen, wonach bie fläbtifchen Behörden 
verpflichtet find, zır den befoldeten ftäbtifchen Unterbebientenftellen feine 
anberen als verforgungsberedhtigte Militär-Invaliden zu wählen, biefe 
Berpflichtnug jedod auf diejenigen Stellen der ftäbtifhen Subalternen, 
welche eine höhere oder eigenthilmliche Sefhäftsbilbung erfordern, ſich 
nur infoweit bezieht, als verforgungsberedhtigte Militär⸗Invaliden vor- 
bauden find, welche dieſe Geſchäftsbildung befiten. Bei der Wahl 
der Kämmerei-Rendanten und Kommunal-Kaffen-Beamten behalten bie 
ſtädtiſchen Behörden freie Hand.” 

b. Alferböchfier Erlaß vom 22. September 1867, betreffend die Verpflich⸗ 
tung der Stabtgemeinden in den nem erworbenen Lanbestheilen zur Be⸗ 
ſetzung ber befoldeten ſtädtiſchen Linterbedientenflelen mit verjorgungs- 
berechtigten Militär Invafiden 
„1) Die befoldeten ſtädtiſchen Unterbebientenftellen in ben nenerworbenen 

Lanbestheilen find, vorbehaltlich bereits erworbener Anfpriche auf 
Berüdfihtigung bei Beſetzung derielben, künftig ausfchließlich mit 
verforgungsberechtigten Militär -Invaliden zu befegen. Auf bie- 
jenigen Stellen der ſtädtiſchen Subalternen, welche eine höhere 
oder eigentblimlihe Geſchäftsbildung erfordern, bezieht fich Diele 
Verpflichtung jedoch nur infomeit, als verforgungsberedtigte Mi⸗ 
fitär-Imvaliden vorhanden find, welche diefe Geſchäftobildung be- 
figen. Hinfichtlich der Anftelung der Kämmerei - Rendauten und 
Kommunal. Kaffenbeamten bebält e8 bei den beftebenden Beſtim⸗ 
mungen fein Bewenben. 

2) Im Gebiete bes vormaligen Herzogthums Naffau gelten ale 
GStäbte im Sinne biefes Erlaffes alle wicht zur vierten Gewerbe⸗ 
ſteuer⸗Abtheilung gehörigen Ortfchaften. 

24° 
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3) In den Herzogthümern Schleswig und Holflein bedarf die An- 
ſtellung oder Entlafjung ſtädtiſcher Unterbedienten Hinftig wicht mehr 
ber Ianbesberrlihen Beflätigung.” | 

3) $. 12 des Reglements über bie Eivilverforgung und Eivtlanftellung ber 
Militärperfonen bes Heeres und der Marine vom Feldwebel abwärts 
vom 16./20. Juni 1867. 

„Hinſfichtlich ber Beſetzung der Stellen bei den ſtändiſchen Infituten 
bemwenbet e8 bei ben hierüber beſtehenden ſtatutariſchen Anordnungen * 

4) 8. 134,3 ber Kreisorbnung fllr die Provinzen Oſt- und Weſtpreußer, 
Brandenburg, Bommern, Schleſien und Sachſen vom 13. Dezember 
1872 bezw. 19. März 1881. 

„Dinfihtlih der Beſetzung der Kreisbeamtenftellen mit Wiltir- 
_. „ SMoaliben gelten bie in Anfebung ber Stäbte erlaffenen Vorfchriften.‘ 
5) $. 97 der Provinzialordnnng für die Provinzen Ofl- und Weſtprenßen 

Brandenburg, Pommern, Schleſien und Sachſen vom 29. Juni I) 
‚„Dinfihtlih der Befegung der Stellen von Provinzialbeamten m 

Milttär-Invaliden gelten bie in Anfehung der Städte erlaffenen ze 
feßlichen Borfchriften. “ 

6) Bezüglich der Stellen in ben unter 4 und 5 nicht genannten Provin 
verbleibt es bei ben bieferbalb gegebenen Befimmungen. . 

7) Die in den Konzeffionen für die Privat» Eifenbahnen enthaltenen 
fimmungen betreffend die Berpflihtung zur Anftelung von Ritt 
anmärtern, 

8. 3. 
Ausſchließlich mit Milttäranwärtern find zu befegen: 

1. in allen Dienftzweigen und bet allen Behörden, auber 
der NReichöfanzlet, dem Auswärtigen Amt, den Minifteri 
der auswärtigen Angelegenheiten, den Chiffrir-Büreaus, N 
Geſandtſchaften und Konfulaten: | 

die Stellen im Kanzleidienfte, einſchließlich derjenigen de 
Lohnſchreiber, foweit deren Inhabern lediglich die Bein 
gung des Schreibwerfes (Abfchreiben, Mundiren, Kollatic 
niren 2c.) und der mit demjelben zufammenbängent 
Dienftverrihtungen obliegt; 

2. in allen Dienftzweigen und bei allen Behörden, außer b 
den Gefandtichaften und Konfulaten: 

ſämmtliche Stellen, deren Obliegenheiten im weſentlich 
in mechaniſchen Dienftleiftungen beftehen und feine te 
niſche Kenntniſſe erfordern. 

§. 4. 

Mindeſtens zur Hälfte mit Militäranwärtern find zu beiepe 
in allen Dienftzweigen und bet allen Behörden, außer t 
den Mtinifterien und fonftigen Gentralbehörden, ſowie bei d 
Geſandtſchaften und Konfulaten: 

die Stellen der Subalternbeamten im Büreaudienfte (Jor 
nal, Regiftratur, Erpeditiond-, Kalkulatur⸗, Kaflendie 
u. dergl.) mit Ausichluß derjenigen, für melde eine b 
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ſondere wifjenfchaftlihe oder techniſche Vorbildung er- 
fordert wird. 

Bei Annahme von Büreaudiätarien ift nad) gleichen Grund- 
pen zu verfahren. 

8. 5. 

In welchem Umfange die nicht unter die 88. 3 und 4 fallenden 
Subalterne und Unterbeamtenftellen mit Militäranwärtern zu be= 
epen find, ift unter Berücfichtigung der Anforderungen des Dienftes 
u beftimmen. 

8. 6. 

Inſoweit der Ausführung der FF. 4 und 5 einzelne Klaffen 
sen Subaltern= und Unterbeamtenftellen für die Militäranwärter 
ut mindeftend zur Hälfte vorbehalten werden können, bat nad 
Riglihfeit ein Ausgleich in der Weiſe ftattzufinden, daß andere der- 
stige Stellen dedfelben Geſchäftsberciches in entiprechender Zahl und 
Detirung vorbehalten werden. s 

i T 

Ueber die gegenwärtig vorhandenen Subaltern- und Unterbe- 
antenftellen ded Reichs- und Staatödienfted, welche nach 88. 3 biß 6 
Fr die Militairanwärter vorzubehalten find, werden Berzeichniffe 
angelegt. | 

Sleihartige Stellen, welde in Zukunft errichtet werden, unter- 
Wegen denfelben Beltimmungen. 

8.8. 

Die Anlage D enthält dad Verzeichnis der den Militäranwärtern 
Ft 3eit im Reichsdienſte vorbehaltenen Stellen. 

Die Berzeichniffe bezüglich des Staatödienfted werden von den 
einzelnen Bundedregierungen aufgeftellt und dem teichöfangler mit⸗ 
Kbeilt. Letzterer wird von etwaigen Ausſtellungen gegen dieſe Ver— 
rönifje den betheiligten Bundedregierungen Kenntnid geben. 

Die Verzeichniffe, ſowie etwaige Nachträge zu denfelben, werden 
ch dad Gentralblatt für dad Deutiche Reich veröffentlicht. 

Zu 8. 8. 

1) Die Anlage J enthält das Verzeichnis der im Preußiſchen Staatspienfte 
den Militäranmärtern vorbehaltenen Stellen. 

9) Die Unlage K enthält ein Verzeichnis der zur Anftellung der Militär- 
anwärter verpflichteten Tirivateifenbahn-Berwaltungen nebfl ben in Betracht 
Iommenden Stellen. s.9 

Die den Militäranwärtern vorbebaltenen Stellen dürfen mit 
anderen Perfonen nicht bejegt werden, fofern fih Militäranmwärter 
Nnden, weldye zu Deren Uebernahme befähigt und bereit find. 

Es macht dabei keinen Unterſchied, ob die Stellen dauernd oder 
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nur zeitweife beftehen, ob mit denfelben ein etatömäßige Gehalt 
oder nur eine diätariiche oder andere Nemuneration verbunden ift, 
ob die Anftellung auf Lebenszeit, auf Kündigung oder jonft auf 
Miederruf gefchiebt. 

Zu vorübergehender Beſchäftigung als Hülsarbeiter oder Ber: 
treter Tönnen jedoch aud nicht Verforgungsberedhtigte angenommen 
werden, falld qualifizirte Militäranwärter nicht vorhanden En, deren 
Gintritt ohne unverhältnidmäßigen Zeitverluft oder Koftenaufwand 
herbeigeführt werden kann. 

Bu 8.9. | 

8. 13 des Reglemente über die Kieilverforgung und Civilanftellung da 
Militärperfonen des PDeeres und ber Marine vom Feldwebel abwärts ven 
16./20. Inni 18567: j 

„In Anfehung derjenigen dienſtlichen Funktionen, für melde wege 
ihres geringen, die volle Zeit und Thätigleit eines Beamten nicht in An 
ſpruch nehmenden Umfanges und der Geringfügigfeit ber damit verkus 
denen Remunerationen Schon bisher befondere Beamte nicht angenommen 
welche vielmehr an Privatperfonen, an andere Reamte ale Nebenbeisäl 
tigung oder an peufionirte Beamte übertragen zu werben pflegten, !em 
es hierbei auch ferner fein Bewenden behalten. 

Falls ſich jedoch Militäranmwärter zur Uebernahme folcher Kunttiene 
melden, find biefelben vorzugsweife zu berüdfichtigen.”“ 

8. 10. 
Inſoweit Vorichriften befteben oder erlaffen werden, nad nd 

hen die Befegung erledigter Stellen erfolgen fann, oder vorzugl 
weile zu erfolgen hat | 

1) mit Beamten, melde einftweilig in den Rubeftand verfept fin 
und Wartegeld oder dem gleih zu eradytende Einnabme 
beziehen, oder 

2) mit folden Militärperfonen im Offizierrange, welden d 
Ausfiht auf Anftelung im Sivildienfte verlieben ift, 

finden jene Vorſchriften auch auf die Bejepung der den Militä 
anmwärtern vorbehaltenen Stellen Anwenduny. 

Auch können die den Militäranmwärtern vorbehaltenen Stell 
verliehen werden: 

3) folhen Beamten, welde für ihren Dienft unbraudybar ed 
entbehrlich geworden find und einftweilig oder dauernd | 
den Rubeftand verfept werden müßten, wenn ihnen nidt ei 
den Militäranmwärtern vorbebaltene Stelle verliehen würd 
Bon folhen Berleihungen ift dem zuftändigen Kriegsmin 
fterium Kenntnis zu geben; 

4) den Befigern des Forſtverſorgungsſcheines*) gegen Rüchzal 
dieſes Scheined, fofern eine Reichsbehoͤrde oder eine Beben! 
des betreffenden Staates von der Anftellung eines mit diele 
Schein Beltehenen einen befonderen Vortheil für den Reid 
oder Staatsdienſt erwartet; 
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*) Der Forſtverſorgungsſchein kann an gelernte Säger bei 
fortgefegt guter Führung und nad Belteben der erforder 
lichen Fachprüfungen unter folgenden Bedingungen verliehen 
werden: 
1) nad Ablauf der 12 jährigen Militärdienftzeit, wenn 

diejelbe mit 4 (bei einjährig Freiwilligen 2) Jahren im 
—* Dienſte, im übrigen aber in der Reſerve abgelei— 

et iſt; 
nah 9 jähriger aktiver Militärdienftzeit, worunter 
jedoch mindeſtens 5 Jahre in der Unteroffiziercharge ab- 

geleiſtet ſein müſſen; 
3) vor Ablauf der 12- bezw. Yjährigen Militärdienſtzeit, 

unter der Bedingung der Brauchbarkeit zur Ausübung 
des Forſtſchutzdienſtes, wenn die Betreffenden entweder 
im aktiven Dienfte oder im Referveverhältniffe durch un 
mittelbare Dienftbefhädigung bei Angriff oder Wider: 
feplichkeit von Holz- oder Wildfrevlern ganzinvalide ge- 
worden find; 

4) nach Ablauf einer 12jährigen Dienftzeit, unter der Be: 
dingung der Brauchbarfeit zur Ausübung des Forſtſchutz⸗ 
dienfted, jofern die Betreffenden ald dauernd halbinvalide 
anerkannt oder bei Ausübung des Forſtſchutzdienſtes durch 
die eigene Waffe, Sturz oder fonftige Beichädigungen 
invalide geworden find. 

2 
Ne 

9) folden ehemaligen Militäranwärtern, weldye fi in einer auf 

b 

7 

) 

Grund ihrer Verſorgungsanſprüche erworbenen etatömäßigen 
Anftellung ($. 13) befinden oder in Folge eingetretener Dienft- 
unfähigleit in den Ruheſtand verjept worden find; 
lolden ehemaligen Militärperjonen, weldyen der Eivilverjor- 
gungsſchein lediglid um deswillen verfagt worden ift, weil 
fe ich nicht fortgefegt gut geführt haben und weldye von der 
zuftändigen Militärbehörde ($. 1) eine Beicheinigung nad 
Anlage E erhalten haben; 
lonftigen Perſonen, welchen, fofern es ſich um den Reichs⸗ 
dienft oder den Dienſt der Landesverwaltung von Elſaß— 
Lothringen handelt, durch Erlaß ded Kaiferd, in anderen Fällen 
durch Erlaß des Landedheren bezw. Senated, ausnahmsweiſe 
die Berechtigung zu einer Anſtellung verliehen worden iſt. 
Dergleichen Verleihungen ſollen jedoch nur für eine beſtimmte 
Stelle oder für einen beftimmten Dienſtzweig und auch nur 
dann beantragt werden, menn ein befoudered dienftliched In⸗ 
tereffe dafür geltend zu maden ift. Die Anträge find, wenn 
die Anftellung im Reichsdienſte oder im Dienfte der Landed- 
verwaltung von Elſaß⸗ Lothringen erfolgen fol, unter Mit- 
wirkung ded Königlich preußiſchen Kriegäminifteriums, wenn 
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die Anftellung im Dienfte eined Bundedftaated mit eigener 
Militärverwaltung oder in der Militärverwaltung dedjelben 
erfolgen foll, unter Mitwirkung des zuftändigen Kriegemini- 
fterium® zu ftellen. In den übrigen Bundeditaaten bat den 
Anträgen eine Mitteilung an die oberjte Militärbehörde des— 
jenigen Erſatzbezirkes, innerhalb welches die Stelle beiep 
werden foll, voranzugehen. Auch ift diefer Militärbehörd 
von den ergebenden Entſcheidungen, fowie von etwaige 
ohne Antrag erfolgten Verleihungen der Anftellungdberedti 
gung Kenntnis zu geben. 

Zu $. 10. 

1) Qualifizirten Wartegelbempfängern kann vor allen anderen Anwärtern 
Borzug gegeben werben. 

2) Offiziere und Dedoffiziere, welchen beim Ausfcheiden aus bem alti 
Dienfte die Ausfiht auf Anftellung im Eivildienfte verliehen worden 
find zu allen den Miltäranwärteru vorbehaltenen Stellen mit ben Re 
ber Militäranmwärter zuzulaffen, fofern für einzelne Fälle nicht feitens 
betheiligten Centralbehörden abweidhende Beflimmung getroffen if se 
getrofien wirb. 

3) Beamte, weldhe ohne Berforgungsanipruch angeftellt find, dürfen, fo I 
fie file ihren Dienft weder unbrauchbar noch entbehrlich geworben fi 
in eine den Militäranwärtern vorbehaltene Stelle nur im Cinvernebm 
mit dem Kriegsminiſter verfeßt werben. 

A) Anträge auf Verleihung der Anftellungsberedtigung (7.) find aljährd 
nur einmal „im April” zur Allerhöchften Entſcheidung zu bringen. 

8. 11. | 
Stellen, welche den Militäranmwärtern nur theilmeife (zur Hälft 

zu einem Drittheil ıc.) vorbehalten find, werden bei eintretend: 
Bafanzen in einer dem Amtöverhältniffe entiprechenden Reibenfel; 
mit Militäranwärtern oder Sivilanmwärtern befept, und zwar obs 
Rückficht auf die Zahl der zur Zeit der Belegung thatfahlih m 
der einen oder anderen Klafie von Anwärtern bejegten Stellen. 

Wird die Neihenfolge auf Grund des $. 10 unterbroden, 
ift eine Ausgleichung herbeizuführen. Dabet find Perſonen, de 
Anftelung auf Grund des $. 10 Nr. 1, 3 und 7 erfolgt, als Civi 
anmwärter, Perſonen, deren Anftelung auf Grund des 8. 10 Nr. 
4,5 und 6 erfolgt, ald Militäranwärter in Anrechnung zu bring 

g. 12. 
Die Militäranwärter haben fih um die von ihnen begeht 

Stellen zu bewerben. 
Die Bewerbungen find an die für die Anftellung zuftändig 

Reichs- und Staatöbehörden — Anftellungsbebörden — 
richten und zwar: 

a. ſeitens der noch im aktiven Militärdienfte befindlichen Milits 
anmwärter durch Bermittelung der vorgejepten Militärbehörtt 
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b. ſeitens der Angehörigen einer militärijh organifirten Gen⸗ 
darmerie oder Schutzmannſchaft durch Vermittelung der vor- 
gelepten Dienftbehörde ; 

c. jeitend der übrigen Militäranwärter entweder unmittelbar 
oder durdy Vermittelung ded heimathlichen Landwehr-Bezirks⸗ 
fommando®, welches jede eingehende Bewerbung fofort der 
zuftändigen Anſtellungsbehörde mittheilt. 

3u 8. 12. 

Die Bewerbungen find auch von ben zu a und b genannten Behörben 
fofort den Anftelungsbehörben zuzuſenden. 

8. 13. 
Die Militäranwärter find zu den in Rede ftehenden Bewer- 
fangen vor oder nad dem Eintritte der Stellenerledigung infolange 
diigt bis fie eine etatsmäßige Stelle erlangt und angetreten 
ben, mit welder Anjprud oder Audfiht auf Ruhegehalt oder 

kuernde Unterftügung verbunden  ift. 
3u 8. 1). 

| I) Nilitäranwärter, weldye eine Anftelung mit penfionsfähigen Dienftein- 
fommen gefunden haben, find hiernach in bem Bewerberverzeichniſſe zu 
reihen und können ihre Aufnahme in das Berzeihnis erſt nad bem 
freiwilligen Ausfcheiden ohne Benfion ($. 28) von Neuem verlangen. 

Die Streihung berjenigen Militäranwärter, welche außerhalb bes 
Staatsdienftes Anftellung gefunden haben, unterbleibt jedoch, jolange das 
penfionsfähige Dienfteinlommen derſelben ben Betrag von 900 Marl 
nicht erreicht. 

> Bon ber erfolgten Anftellung ift benjenigen Behörben Kenntnis zu geben, 
in beren Bewerberverzeichniffe ber angeſtellte Militäranmwärter anßerbem 
notirt if. Die Militäranmärter find verpflichtet, diejenigen Anftellunge- 
behörden nambaft zu machen, bei welchen fie notirt find. 

8. 14. 
Die Anftelungsbehörden find zur Annahme von Bewerbungen 

ir dann verpflichtet, wenn die Bewerber eine genügende Dualifi- 
Pi für die fragliche Stelle bezw. den fraglichen Dienftzweig . 
meilen. 
Behufs Feftftellung der körperlichen Dualifilation haben die 
ilitärbehörden auf Verlangen die ärztlichen Attefte, auf Grund 
in die Ertheilung des Civilverſorgungsſcheines wegen Invalidität 
olgt ift, mitzutheilen, fofern jeit deren Audftellung noch nicht Drei 
hre verfloffen find. 
. Sind für gewiſſe Dienftftellen oder für gewille Kategorien von 
tenftftellen befondere Prüfungen (Vorprüfungen) vorgejchrieben, fo 
! der Militäranmwärter auch diefe Prüfungen abzulegen. Auch 
ın, wenn die Eigenthümlichkeit des Dienftzweiged died erheilcht, 
Zulafſung zu dieler Prüfung oder die Annahme der Bewerbung 
erhaupt von einer vorgängigen informatorifhen Beſchäftigung im 
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dem betreffenden Dienftzweige abhängig gemacht werden, welde in 
der Regel nicht über drei Monate auszudehnen ift. 

Dei allen von Militäranmwärtern abzulegenden Prüfungen dürfen 
an diejelben feine höheren Anforderungen geftellt werden, ald an 
andere Anwärter. 

Für „qualifizirt” befundene Bewerber werden Stellenan- 
wärter. | 

1) Die Mittheilung der militärärztlihen Atteſte fol auf diejenigen fFüle 
beſchränkt werben, in denen nad der Organifation bes betreffenden Dienſtet 
befondere Anforderungen an bie körperliche Dualififation der Beamten 
geftellt werben milffen. 

Zu 8. 14. 

2) Die für bie Militärbehörden bezliglich der Beurlaubung bebufs ber infor 
matorifhen Beſchäftigung ac. erlaffenen Beſtimmungen find in Anlage 
beigefügt. 

$. 15. 

Ueber die Bewerbungen um noch nicht vakante Stellen lex 
die Anftellungsbehörden Verzeichniffe nach Anlage F an, in well 
bie Stellenanwärter nah dem Datum ded Einganges der erfte 
Meldung eingetragen werden. War die Dualififation noch dur 
eine Prüfung (Borprüfung) nadyzumeiien, jo fann die Eintragu 
aud nad dem Tage des Beſtehens derjelben erfolgen. 

Die Stellenanwärter haben, jo lange fie feine Eivilverforgu 
gelunden, ihre Meldung jährlid zum 1. Dezember zu wiederhel 

iejenigen Bewerbungen, bezüglid welcher eine ſolche Wiederhelu 
unterlaffen wird, find in dem Verzeichniſſe zu ftreichen; fie könn 
demnädhft, auf erneuerte® Anfuchen, mit dem Datum des Eingang: 
der neuen Meldung, wieder eingetragen werden. 

3u 8. 15. 

1) Die richtige Führung der VBewerberverzeichniffe if alljährlich nah 

2 

3 
— 

St 

weifung des Heffortdhefs in den einzelnen Refforts zu prüfen. 
Die Erneuerung ber Bewerbungen jeitens ber im $. 12 zu a und 
genannten Militäranmwärter erfolgt durch Wermittelung ber bort be 
neten Behörden bei berjenigen Behörde, bei welcher bie betzefien 
Anwärter in den Bewerberverzeichnifien geflibrt werben. 
Bei der Benachrichtigung tiber die erfolgte Notirung find die Mi 
anwärter barauf binzumweifen, baß fie zur Bermeidung ihrer Streid 
in dem VBewerberverzeichniffe ihre Meldung alljährlich bis zum 1. 
zember, das erfle Mal bis zum 1. Dezember bes auf bie Notirung 
genden Kalenderjahres zu erneuern haben und daß jebe Erneuerung 
zu dem gebachten Termine nicht blos abgefandt, fondern bei ber An 
Iungsbebörde eingegangen fein mülſſe. 

Den bereits vor bem 1. Dftober 1582 notirten Anmärtern if ale 
nad dem Inkrafttreten der vorliegenden Grundfäge biefe Eröffnung 
ber Maßgabe zu machen, daß bie erfte Erneuerung ihrer Dielbung 
zum 1. Dezember 1883 zu bewirken fei. 
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8. 16. 
Stellen, für welde Stellenanmwärter nicht notirt find, werden 

im Kalle der Vakanz durch eine allmöchentlich herauszugebende Lifte 
(„Balanzenlifte”) befannt gemadht. 

Die Heraudgabe der Vakanzenliſte veranlaßt das zuftändige 
Kriegäminifterium. 

Die Aufnahme der Stellen in die Kifte vermittelt eine für den 
Bereich eined oder mehrerer Erſatzbezirke befonderd bezeichnete Milt- 
türbebörde — Vermittelungsbehörde —, welcher zu diejem 
Jiwede feitend der Anftellungsbehörden Nachweifungen nad) Anlage G 
zuzuſenden find. 

Zu 8. ib. 

1) Die Anflellungsbehörben laſſen bie vorgefchriebenen Nachweilungen (An 

Ya 

— 

{age G) den Bermittelungabehörben fo zeitig zugehen, baß die Nachweis 
jungen feitens der Bermittelungsbehörben jeden Sonnabend abgeſchloſſen 
und der Redaltion des Dentfchen Reihe. und Preußifchen Staats - An- 
jeiger8 eingefandt werben können. 

Die Redaktion veranlaßt die Beröffentlihung ſämmtlicher bei ihr 
eingegangenen Nachweifungen jeden Mittwoch in der Balanzenlifte. 
Sind im Laufe einer Woche bei einer Bermittelungsbehörde Nachweiſun⸗ 
gen ber Anitellungsbebörben nicht eingegangen, fo erhält bie Redaktiou 
biervon gleihfalle Mittheilung. 
Jede Kommanbobehörbe und jeder Truppentheil bis einfchließlich bes 
Bataillons bezw. der Abtheilung und ber betadhirten Kompagnie, Eska⸗ 
dron nnd Batterie erhält ein Exemplar der Balanzenlifte, jebes Land⸗ 
mehr » Bezirtstommanbo ein Exemplar filr fi und außerdem jo viel 
Gremplare, als etatsmäßige Feldwebel vorhanden find. Wird ein weiter- 
aebender Bedarf nachgemwiefen, fo kann die Zahl der Exemplare ent- 
ſprechend vermehrt werden. 

Die Uebermittelung der Eremplare erfolgt burch bie PBoftanflalten, in 
Berlin Durch die Stelle, welche bie Beförderung der Dienfllorreipondenz 
zwifchen den daſelbſt befinblihen Militärbehörben vermittelt. 

Die Regimentsfläbe der Infanterie und Artillerie empfangen die Ba- 
tanzentiften fir alle im Hegimentsflabsquartier befindlichen Theile bes 
Regiments; den Bataillonen ꝛc. der Infanterie und Artillerie, welche 
außerhalb bes Regimentsſtabsquartiers garnifeniren, geht bie Balanzen- 
ie Ddirelt zu. Unmittelbar nah Eingang ber Balanzenliften bei ben 
betreffenden Stäben haben biefe bie Ansgabe bezw. Weiterbeförberung 
der Liſten an bie niht im Stabsquartier befindlichen Kompagnien, Schwa⸗ 
bronen umd Batterien herbeizuführen. u 

Bon jeber Sarnifonveränderuug iſt dem örtlichen Poftamte rechtzeitig 
durch den Zruppentheil Kenntnis zu geben und ein etwa eintretender 
Mehrbedarf an Gremplaren ber Armee Abtheilung B bes Kriegemint- 
ſteriums anzumelden. 

Die Balanzenliften können auch durch die Poftanftalten im Wege bes 
Abonnements bezogen werben. 

Als Bermittelungsbehörben werben beflimmt: 
1) für den Bezirk des I. Armeelorps: das Landwehr⸗Bezirkskommando 

Marienburg, 
2) für ben Bezirk bes II. Armeelorps: bas Landwehr Bezirkelom- 

mando Gtettin, 
3) für den Bezirk des III. Armeelorps: bas Landwehr. Bezirkskom⸗ 

manbo Potsdam, 



4) für ben Bezirk bes IV. Armeelorps: das Landwehr - Berirlstom- 
mando Magdeburg, 
für ben Bezirk des V. Urmeelorps: das Landwehr - Berirletom- 
mando Freyſtadt, 

5 
ed 

6) filr den Bezirk des VI. Armeelorps: das Landwehr - Bezirkelom 
‚ manbo Breslau II, 
7) für ben Bezirk des VII. Armeelorps: das Landwehr - Bezirkstem 

mando Münfter, 
8) fiir den Bezirk des VIII. Armeelorps: bas Landwehr ⸗Bezirletom 

mando Koblenz, 
9) für den Bezirk bes IX. Armeelorps: das Landwehr Bezirtslom 

mando Schleswig, 
10) für ben Bezirk des X. Armeelorps: das Landwehr - Bezirletem 

manbo Hildesheim, 
11) für den Bezirk des XI. Armeekorps: das Landwehr - Bezirkelen 

mando Marburg, | 
12) für ben Bezirk des XIV. Armeeforps: das Lanbwehr-Bezirkaton 

mando Karlerube i. B., 
13) file den Bezirk des XV. Armeelorps: das Landwehr» Bezirkelon 

mando Straßburg i. €. | 

8. 17. 
Iſt innerhalb einer Frift von fünf Wochen nad Abjendung N 

Nahmeifung eine Bewerbung bei der Anftelungsbehörbe nidt cit 
gegangen, jo hat diefelbe in der Stellenbejepung freie Hand. 

Bu 8. 17. 

Die im 8. 17 feſtgeſetzte Friſt von fünf Wochen wirb für den Um 
ber Preußifhen Monarchie auf ſechs Wochen, vom Tage der Berifi 
lichung ab, verlängert. u 

8 18. 
Die Reihenfolge, in welcher die Einberufung der Stellen 

wärter zu erfolgen bat, beftimmt fidy nad folgenden Grundſätzen: 
1) Bei Einberufungen für den Dienft eined Bundeöftaates fa 

2) 

3) 

4) 

den diefem Staate angehörigen oder aus dem Kontingen 
dedjelben hervorgegangenen Stellenanwärtern vor allı 
übrigen der Vorzug gegeben werden.. 
Bei Einberufungen für den See⸗, Küften- und Seehafe 
dienft find Unteroffiziere der Marine vor den Unteroffizier 
des Kandheered zu berüdfichtigen. 
Snfoweit die Grundjäge unter 1 und 2 feinen Vorzug | 
gründen, find in erfter Reihe Unteroffiziere einzuberukt 
weldye mindeftend acht Sabre in dem Heere oder in! 
Marine aktiv gedient haben. Abweihungen hiervon fi 
nur in Ausnahmefällen und nur infoweit zuläffig, ale 
durch ein dringendes dienſtliches Intereffe bedingt werden. 
Innerhalb der einzelnen Kategorien von Gtellenanwärt 
ift bei der Einberufung die Reihenfolge in dem Verzei 
nifje ($. 15) in Betracht zu ziehen. 
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5) Die Reich8-Pofts und ZTelegraphenverwaltung wird bei ihren 
Anftellungen vorzugsweiſe die Stellenanwärter dedjenigen 
Staates berudfichtigen, in welchem die Vakanz entftanden ift. 

Zu8. 18. 

. Die vor dem 1. Oftober 1882 in Bewerberverzeichniffen notirten Mili- 
tärauwärter find, eventuell unter Vorbehalt nachträglicher Feſtſtellung ihrer 
Onafififation, ale Stellenanmwärter im Sinne des 8. 18 gleichfalls anzufehen. 

8. 19. 
‚Die Anftellung eines einberufenen Stellenanwärterd Tann zu= 
nö auf Probe erfolgen oder von einer Probedienftleiftung ab- 
Nngig gemacht werden. 

‚ Binberufungen zur Probedienftleiftung werden nur erfolgen, 
xieweit Stellen ($. 9 Ab. 2) offen find, eine Entlaffung Einbe- 
niener wegen mangelnder Vakanz wird nicht ftattfinden. 
‚Die Probezeit fol, vorbehaltlid der Abkürzung bei früher 

miejener Dualifitation, in der Regel höchſtens betragen: 
a. für den Dienft ald Poſt- oder Telegraphen-Affiftent ein Jahr, 
b. für den Dienft in der Eiſenbahnverwaltung mit Ausflug 

ber im $. 3 bezeichneten Stellen ein Jahr, | 
. für den Dienft bei der Reichsbank ein Jahr, 
. für den Dienft in der Verwaltung der Zölle und indirekten 
Steuern ein Jahr, 

. für den Dienft in der Straßen: und Waflerbauverwaltung 
mit Außjchluß der in $. 3 bezeichneten Stellen ein Jahr, 

. für den nicht unter a bis e fallenden Reichs- und Staatd- 
dienft ſechs Monate. 

Späteftend bei Beendigung der Probezeit hat die Anftellungs- 
kerde darüber Beſchluß zu faffen, ob der Stellenanwärter in 
ger Stelle zu beftätigen, bezw. in den Givildienft zu übernehmen, 
re wieder zu entlaffen ift. Ä 

Zu 8. 19. 

Die für die Militärbehörden hinſichtlich des Kommandos zur Probe⸗ 
tienſtleiſtung erlaſſenen Beſtimmungen ſind in Anlage L enthalten. 

Bon dem im Schlußſatze bes 8. 19 erwähnten Beſchluſfſe iſt betreffs 
der im aktiven Dienf befindlichen Militäranwärter alsbald bem Zruppen- 
theife zur Bermeibung von Weberhebimgen an Gebührniffen Kenntnis zu 
geben. 

— Dun 

— 

8. 20. 

Stellenanwärter, welche ſich noch im aftiven Militärdienfte be- 
en, werden auf Beranlaffung der Anſtellungsbehoͤrde durd die 
zeiepte Militärbehörde für Die Dauer der Probezeit ablommanbdirt. 
ie Berlängerung der lepteren über die im 8. 19 bezeichneten 
ken hinaus ift unzulällig. 
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8. 21. 
Den Stellenanmärtern iſt mährend der Anftellung auf Probe 

dad volle Stelleneinfommen, während der Probedienftleiftung eine 
fortlaufende NRemuneration von nicht weniger als Dreiviertbeil des 
Stelleneinfommend zu gewähren. 

Zu 8. 21. 

1) Die Gewährung von Remunerationen während ber Brobebienflleikung 
bat allgemein auch bei den unter $. 2 aufgeflihrten ſtädtiſchen ꝛc. Br 
börben flattzufinden. Bezüglich der Höhe der Remunerationen kommt fit 
diefe Behörden die Borfchrift bes 8. 21 gleichfalle zur Anwendung 

2) Die Zahlung des Stelleneintommens während der Anflellung anf Prett 
geſchieht nah den für die Stelle beſtehenden befonberen Beftimmungen 

8. 22. 
Konfurriren bei der etatsmäßigen Beſetzung einer den Militar 

anmwärtern vorbehaltenen Stelle mehrere bereitd einberufene, a 
noch nicht etatsmäßig ($. 13) angeftellte Stellenanwärter, fo finde 
die im 8. 18 feftgeftellten Grundfäße finngemäß Anwendung. Eire 
Anfprud auf vorzugsweife Berüdfihtigung haben jedod die ch 
maligen, mindeftend acht Jahre gedienten Unteroffiziere nicht den 
jenigen Stellenanwärtern gegenüber, deren Gefammtdienftzeit (aftio 
Militärdienftzeit und Dienftzeit in dem betreffenden Dienftzweiz 
von längerer Dauer ift, ald die von ihnen jelbit zurüdgelegte. 

Nichtverforgungsberechtigte, welche für eine den Militäranwärter 
ausichließlich vorbehaltene Stelle einberufen werden find, weil fei 
geeigneter Etellenanmwärter vorhanden war, find bezüglidy der «ti 
mäßigen Anftellung den Stellenanwärtern, welde nicht nad mit 
deftend achtjähriger aftiver Dienftzeit auß dem Heere oder der Marl 
als Unteroffizier ausgeſchieden find, gleichzuachten. Jedoch dürh 
dieſelben nicht vor ſolchen qualifizirten Steüenanwärtern etatemäh 
angeftellt werden, welche in demſelben Dienſtzweige eine gleiche od 
längere Dienftzeit zurückgelegt haben. Dasſelbe gilt für die 
8. 10 Nr. 7 bezeichneten Perfonen, fofern ihnen die Anftellung 
fähigkeit für einen beftimmten Dienftzweig und nicht nur für e 
beftimmte Stelle verliehen worden tft. 

Das Aufrüden in höhere Dienfteinnahmen und die Beförde 
in Stellen höherer Klaffe erfolgt lediglich nach den für die einzeln 
Dienftzweige maßgebenden Beltimmungen. Der Befig des Ci 
verſorgungsſcheines begründet dabei feinen Aniprud auf Bevorzugu 
Jene Beltimmungen dürfen jedoch ebenjomenig Beſchränkungen 
ungunften der Militäranwärter enthalten, vielmehr iſt thunli 
darauf Bedacht zu nehmen, dab denfelben Gelegenbett dur 
bung der Dualififation für das Aufrücken in höhere Dienftfte 
geboten werde. 

Iſt für das Aufrücken in höhere Dienfleinnahmen oder für | 
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Beförderung in höhere Dienftftellen die Geſammtdienſtzeit entfchei- 
dend, fo wird diefelbe für Militäranwärter mindeftend von dem 
Beginne der Probezeit in dem betreffenden Dienftzweige ab berechnet. 

8. 23. 
Bon der Befepung der den Militäranwärtern vorbehaltenen 

Stellen haben die Anftellungsbehörden am Schluſſe des Quartales 
ten Dermittelungsbehörden ihred Bezirkes durch Zufendung einer 
Nahweifung nach Anlage H Mittbeilung zu machen. 
Die Vermittelungdbebörden veranlaffen eine entiprechende Be- 
lanntmachung in der Vakanzenliſte. 

g. 24. 
Zur Kontrolle darüber, daß bei der Belegung der den Militär- 

anwärtern im Reichsdienſte vorbehaltenen Stellen den vorftehenden 
Örundlägen gemäß verfahren wird, ift außer den Reſſortchefs der 
Kechnungshof verpflichtet. 

Sobald ein Stellenanwärter im Reichsdienſte angeftellt wird, 
it der erften Anweilung für die Zahlung des Gehaltes oder der 
Remuneration beglaubigte Abſchrift des Civilverſorgungsſcheines bei— 
zufügen. 

Nach erfolgter etatsmäßiger Anſtellung (8. 13) wird der Civil⸗ 
rerſorgungsſchein felbft zu den Alten genommen. 

ft die Belegung einer vorbehaltenen Stelle des Reichsdienſtes 
dırh einen Nichtverforgungöberedhtigten erfolgt, fo ift zu der Rech—⸗ 
sung, aus welcher diefe Bejepung zum erften Male erfichtlich wird, 
B beicheinigen und auf Erfordern dem Rechnungshofe nachzuweiſen, 
Wi bei der Beſetzung der Stelle den vorftehenden Grundfähen ge- 
Bit worden ift. 

Die gleiche Berpflidhtung, wie den Reſſortchefs und dem Rech⸗ 
Eingöhofe ift bezüglich der Stellen im Staatödienfte den oberften 
derwaltungsbehörden oder nad) Anordnung der Rangeöregierungen 
j höchſten Rechnungs-Reviſionsſtellen in den einzelnen Bundes» 
auten aufzuerlegen. 

Erfolgt die Befepung der Stellen durd eine oberfte Staatd- 
börde, fo bedarf es eines Nachweiſes vor der Rechnungs-Revifiond- 
elle nicht. 

Zu 8. 24. 

I) Dur Abfag 5 und 6 bes 8. 24 erleiden bie gefeglichen Befugniffe und 
Berpflihtungen der Ober-Rechnungs- Sammer feine Aenderung. 

N Die Kontrole bezüglich der ſtädtiſchen, Provinzial, Kreis. und ſtändiſchen 
Behörden Tiegt ben Regierungen (Landdroſteien) bezw. Ober - Präflbien, 
bezüglich der Brivateifenbahn « Verwaltungen den betreffenden Eifenbahn- 
Iommiffariaten ob. 95 

$ 
Im Falle der Eröffnimg einer gerichtlichen Unterfuhung gegen 
anen Militäranwärter ift der Civilverforgungsjchein zu den Unter- 
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ſuchungsakten einzufordern. Führt die Unterfuchung zu einem rechtb⸗ 
fräftigen Crlenntniffe, welches auf die zeitige Unfähigkeit zur Be: 
kleidung öffentlicher Aemter oder auf eine Strafe lautet, melde die 
danernde oder zeitige Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter 
von Rechtswegen zur Folge hat, fo ift der Eirilverjorgungeidein 
unter Mittbheilung der Urtheilöformel derjenigen Militärbehörde „ 
überfenden, welde den Schein ertheilt hat (8. 1). Anderenfalld 
ift der Givilverforgungsichein derjenigen Behörde zu überfenden, bei 
welcher der Militäranwärter angeftellt oder befchäftigt ift, Militär: 
anmärtern aber, welche im Givildienfte noch nicht angeftellt oder 
beichäftigt find, zurückzugeben. 

8. 26. 
Der Givilverforgungsichein iſt verwirkt, wenn gegen ben In⸗ 

haber rechtskräftig auf eine Strafe erfannt worden iſt, welche ti 
dauernde Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter von Recht 
wegen zur Folge bat. 

Lautet dad rechtöfräftige Erkenntnis nur auf zeitige Unfähigfeil 
zur Bekleidung öffentlicher Aemter oder auf eine traf. welche di 
zeitige Unfähigkeit zur Bekleidung öffentliher Aemter zur Folge hat 
fo wird der Givilverforgungsfchein nach Ablauf der Zeit, auf weld 
fih die Wirkung des Erkenntniſſes erftredtt, zurückgegeben, zum 
jedoch von der Milttärbehörde (8. 25) mit einem, den wefentlid 
Snbalt ded Erkenntniſſes wiedergebenden Vermerk verſehen. T 
Anftellung des Inhabers in einer den Milttäranwärtern vorbehaltener 
Stelle tft lediglih dem freien Ermeſſen der betheiligten Behörde 
überlaffen. s.97 

Erfolgt dad Ausicheiden aus der Stelle unfreiwillig aus ın 
deren, als den im $. 26 bezeichneten Gründen, fo find Diefelben iı 
—— Livilverſorgungeſcheine zu vermerken, bevor deſſen Rüdzab 
erfolgt. 

Hat die unfreimillige Entlaffung eined Militäranwärtere i 
Folge einer den Mangel an ehrliebender Gefinnung verrathen 
Handlung oder wegen fortgefept ſchlechter Dienftführung ftattz 
funden, fo find die Behörden zur Berüdfichtigung des Anftellung 
geſuches nicht verpflichtet. 

Zu $. 27. 

1) Wenn Unteroffiziere nad Erlangung bes Eioilverforgungsicheines bei m 
terem Berbleiben im aktiven Militärdienfte fich fchlecht führen, fo iſt M 
auf dem Berforgungsfcheine entfprechend zu vermerken. 

2) Kür Militäranmwärter, denen ihr Civilverſorgunge ſchein abhanden geto 
men ifl, wird ein neuer Schein nicht ausgefertigt ; fle erhalten vielme 
von dem betreffenden Senerallommando ober der Abmiralität auf 4 
fuchen nur eine Beſcheinigung dahin, baf und wann ihnen ber Verſe 
aungsichein ertheilt worben if. 
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8. 28. ‘ 
Erfolgt dad Ausſcheiden aus der Stelle freiwillig, aber ohne 

Penfton, jo ift dies gleichfalls in dem Civilverſorgungsſcheine zu 
rrmerken, bevor deſſen Rüdgabe erfolgt. 

8. 29. 
Der Givilverforgungsichein erlifcht, fjobald fein Snhaber aus 

dem Bipildienfte mit Penfion ($.13) in den Ruheſtand tritt. Eine 
Rudgabe des Civilverſorgungsſcheines findet in dieſem Falle nicht ftatt. 

$. 30. 
Bereits erworbene Anjprüche werden durch vorftehende Grund- 
age nicht berührt. 

8. 31. 
Vorſtehende Grundfäge trefen mit dem 1. Dftober 1882, für 
Nak-Fothringeu mit dem 1. Dftober 1884 in Kraft. 

Anlage A.*) 
— — — 

Civilverſorgungsſchein. 

Dem (Bor: und Zuname, Charge und Truppentheil sc.) iſt ge— 
nwärtiger Civilverſorgungsſchein nach einer aktiven Militärbienft- 

zeit von ..... Fahren ..... Monaten 
heilt worden. 
‚ Er ift auf Grund dieſes Sceined zur Berjorgung im Civil: 
Kate bei den 
kihsbehörden, fowie den Stantsbehörden aller Bundesfanten, 
6 Maßgabe der darüber beftehbenden Beftinnmungen beredtigt. 
Der Inhaber bezieht eine Penfion von .... M.... Pf. monallich. 
NN. den..." ......18... 

(Stempel.) (Behörde, welche über den Anfpruch auf ben 
Civilverſorgungsſchein entichieden bat.) Rt! .... Sabre. 

. tes Giv’lverforgungsicheines.) 

. ter Invalidenlifte.) (Unterfchrift des betreffenden Militärvorgefegten.) 
—— 

*, Die Eivilverforgungsicheine — Anlage A bis C — find in Form eines 
bes, wie Die Militärpälfe, anzulegen. Die Borderfeite des Umfchlages ift bei 
Civilverſorgungéſcheine nah Anlage A mit einem großen, bei den Civil- 
orgungsfcheine nach Unlage B mit einem Meinen Reichsadler zu verfehen. 
ı den Kivilverforgungsfdeinen fänmtlicher drei Battungen erhalten diejenigen, 
be für linteroffiziere befiimmt find, die nach mindeſtens achtjähriger aktiver 
uftzeit aus dem Heere oder ber Marine ausjcheiden, einen Umſchlog von 
er, alle übrigen Civilverſorgungsſcheine aber einen folchen von blauer Farbe. 
ı Einilverforgungsicheinen werden Nachrichten über den Bezug der Invaliden- 
kon und bie Berforgung ber Militäranmärter vorgebrudt. 

1583. 25 
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Anlage B. 
En 

Eivilverforgungsfchein. 

Dem (Bor- und Zuname, Charge in der Gendarmerie bein 
im Landjägerforp8 oder in der Schutzmannſchaft) ift gegenwärtige 
Eivilverforgungsidein nad) 

einer altiven Militärbienftzeitvon ... Jahren ... Monate 
einer weiteren Dienftzeit in der 
Gendarmerie (bezw. im Lande 
jägerforp8 oder in der Schupmann- 
Ihaft) von . . rn ... 

mithin nach ner Gejammtdienftgel 
vn... er ... vi; 

erthein worden. 
Er iſt auf Grund dieſes Scheines zur Verſorgung im Gi 

dienfte bei den 

Reichsbehörden, fowie den Stantsbehörden des (Name ti 
Bundesſtaates) 

nach Maßgabe der darüber beſtehenden Beſtimmungen berechtigt. 
Der Inhaber bezieht eine Penfion von...M.... Pf. monatiit 

den . . 0000 0 0 8 800 90 

(Stempel.) Bas, welche über ben Anſpruch auf 
Alter: .... Ja Civilverſforgungeſchein entſchieden hat.) 

hre. 
(Nr. des Gioifverforgungefeieines. 
(Nr. der Imvalibenlifte.) (Unterfchrift des betreffenden Diifitärvorgeetid 
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Anlage C. 

Civilverſorgungsſchein. 

Dem (Vor⸗ und Zuname, Charge in der Gendarmerie bezw. 
im Landjägerkorps oder in der Schutzmannſchaft) ift gegenmärtiger 
Civilverſorgungsſchein nnd 

einer aktiven Militärdienftzeitvon ... Jahren ... Monaten 
einer weiteren Dienftzeit in der 
Gendarmerie (bezm. im Land- 
jägerforp8 oder in der Schumann» 
haft) von . . : 2 2 2 2. 

mithin nad einer Geſammtdienſtzeit 
1) 

cuheilt worden. 
Sr ift auf Grund diefed Scheines zur Verforgung im Civil» 

dienfte bei den 

Staatsbehörden des (Name des Bundesſtaates) 

ah Maßgabe der darüber beftehenden Beftimmungen beredtigt. 
Der Inhaber bezieht eine Penfionvon...M.... Pf. monatlid. 
N. N., den... ...... 18... 

(Stempel.) (Behorde, welche über den Anſpruch auf den 

Ile: . Fahre. Civilverſorgungeſchein entichieden hat.) 
h 

Kr. des Givilverforgungsicheines.) Bu 
Rr. ter Invalidentlifte.) (Unterfoprift des betreffenden Militärvorgeſetzten.) 

" ... " 

" .oo n 

25” 
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Anlage D. 

Verzeihniß 
ber 

den Militäranwärtern im Reichsdienſte vorbehaltenen *) Stellen. 

I. Bei fämmtlihen Vermaltungen. 

Kanzleibeamte (Kanzleijetretäre, Kanzliften, Kanzleiaffiltenten, Kan; 
letdiätare, Kopilten, Lohnſchreiber u. |. w.), mit Ausnahme te 
Stellen diefer Art bei der Reichskanzlei, dem Chiffrirbüreau dei 
Auswärtigen Amtes, den Geſandtſchaften und Konfulaten, jemi 
der Stellen der Diätarien und des vierten Theiled der etatl 
mäßigen Sefretäre, der Geheimen Kanzlei ded Auswärtige 
Amtes, | 

Botenmeifter, 
Aufieher (Magazin, Baus und andere Auffeber), 
Diener (Büreau⸗, Haus⸗, Kanzlei-, Kaſſen und andere 

Diener und Boten), 
Haudwart, Hausmänner und Haudfnechte, mit Audnabe 

der Stellen 

— 
dieſer Arteba 

Portiero, Pförtner, Thürſteher, d Fan 

Wächter und Nahtmächter, arten 

Märter (Arreftwärter, Aufwärter, Bahn-, Barrieren, Konfulaten. 

Brüdenmwärter, Hausaufmärter, Kafernen-, Kran 
fen, Lampen⸗, Lauf, Lazareth-⸗, Tunnel: und 
andere Wärter), 

II. Militärvermwaltung. 

1. Krlegeminifterum: 
— alkulatoren, 
eichner, | 

Kalkulaturaffiftenten. | 
2. General-Auditoriat: 

Geheime erpedirende Sefretäre, | 
Geheime NRegiftratoren, 
Geheimer Journaliſt. | 

3. Generalftab: | 
Büreauvorſteher, | 

Rechnungsführer, 
Regiſtratoren. 

— ——ws rgsrr — 

*) Die in dieſem Verzeichniſſe aufgeflihrten Stellen find den Militätarw 
tern ausſchließlich vorbehalten, ſoweit bei den einzelnen Kategorien von Steh 
etwas anderes nicht ausdrücklich bemerkt if. 
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4. General⸗Inſpektion des Militär-Erziehungs- und Bildungswefens: 
Sekretär und Regiftrator, 
Rogiſtraturaſfitent. 

5. General⸗Militärkaſſe: 
Rendant, 
Ober⸗Buchhalter, 
Kaſſirer, 
Buchhalter, 
Geheime Sekretäre, 
Kaſſenaſſiſtenten. 

6. Gouvernement Raſtatt: 
Regiſtrator. 

7. Feſtungs-Inſpektionen: 
Feſtungsinſpektionsſekretäre, 
Feftungdinſpektionsbüreau⸗Aſſiſtenten. 

8. Intendanturen: 
Intendanturſekretäre, ſoweit fie nicht aus Zahlmeiſteraſpi—⸗ 

ranten ergänzt werden, | 
Sntendanturregiftratoren, 
Sntendanturfefretariatd-Affiftenten, foweit fie nicht aus Zahl- 

meifteraflpiranten ergänzt werden, 
| Sntendanturregiftratur-Affiftenten. 
3. Artillerie-Prüfungdfommilfion: 

Regiftrator. 
0. Seftungdgefängnifie: 

Rendanten. 
N Fortifikationen: 

Fortifikationsſekretäre, 
Fortifikationsbüreau⸗Aſſiſtenten. 

12. Garniſonverwaltungen: 
Garnifonverwaltungsdirektoren und Ober⸗Inſpektoren, 
Garniſonverwaltungsinſpektoren bezw. ſelbſtändige Kaſernen⸗ 

inſpektoren, 
Kaſerneninſpektoren. 

13. Invalidenhäuſer: 
Inſpektor, 
Rendanten. 

14. Kadettenanſtalten: 
Rendanten, 
Regiftrator und Journaliſt, 
—— 
Rendanturgehülfe. 

15. Kriegs⸗Akademie: 
Rendant. 

16. Lazarethe: 
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Dber-Lazarethinfpektoren, 
Lazarethverwaltungdinfpeltoren bezw. alleinftebende Kazareth- 

infpeltoren, 
Lazarethinſpektoren. 

17. Mediziniſch⸗chirurgiſches Friedrich-Wilhelms⸗Inſtitut: 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

endant. 
Militärgerichte: 

Militärgerichtsaktuarien. 
Militär-Knaben-Erziehungs-Inftitut in Annaburg: 

Rendant, 
Oekonomieinſpektor, 
Utenſilieninſpektor, 
Sekretär. 

Militär-Roßarztſchule: 
Verwaltungsinſpektor. 

Montirungsdepot: 
Montirungsdepotrendanten, 
Montirungsdepotkontroloͤre, 
Montirungsdepotaſſiſtenten. 

Ober⸗Militär⸗Examinations⸗Kommiſſion: 
Regiſtrator. 

Proviantämter: 
Proviantmeiſter, 
Magazinrendanten, 
Proviantamtäfontrolöre, 
Depotmagazinverwalter, 
Proviantamtöajfiltenten. 

Pulverfabriten: 
Rendanten, 
Betriebeinfpeltoren, 
Matertalienverwalter, 
Materialienſchreiber. 

Reitinſtitut: 
Stallmeiſter. 

Remontedepots: 
Remontedepotadminiſtratoren, 
Inſpektoren, 
Ober⸗Roßärzte bezw. Robärzte, 
Rechnungsführer. 

Unteroffiziervorſchule zu Weilburg: 
Rendant. 

Vereinigte Artillerie- und Ingenieurſchule: 
Rendant. 

Zahlungsſtelle 14. Armeekorps: 
Rendant, 



Buchhalter, 
Kaſſenaſſiſtent. 

3%. Allgemein: 
Badmeifter, 
Drudergebülfen, 
Auttermeifter, 
Gärtner, 
Küfter, 
Kuftoden, 
Mafchinenauffeher und Heizer, 
Maſchiniſten, 
Mühlenmeiſter, 
Oberdrucker, 
Packmeiſter, 
Röbrmeifter, 
Tafeldecker, 
Todtengräber, 
Waſchmeifter, 
Werkmeiſter. 

III. Marineverwaltung.) 
Eekretariatsaffiſtenten in der Admiralität und im hydrographi⸗ 
Regiftraturaffiftenten ſchen Amte, 
Narine-Intendanturfelretäre und 
Narine « Intendantur - Sefretariatdaffiftenten, ſoweit fie nicht aus 

Perjonen ded aktiven Dienſtſtandes ergänzt werden, 
Yırine-Sndendanturregiftratoren, 
Kırine-Indendantur-Regiftraturaffiftenten, 
Sekretär und Regiftrator 
Sekretariats⸗ und Keniftraturaffiftent! bei ber Seewarte, 
Rendanten 
Kontrolöre bei der Belleidungsvermaltung, 
„ureauaffiftenten 
erft:Rendanten, 4 Sekretärel ſoweit fie nicht aus Perſonen des 
ale Bermaltunge a aktiven Dienftftandes ergänzt 

Rerft-Sefretariatd-Afiftenten, werben. 
Berftichreiber und Werfthülfsfchreiber, 
Berftoberbootöleute, MWerftbootöleute, Führer und Mafchiniften der 

Werftfahrzeuge, 
Schleuſenmeiſtergehülfen, 
Epritzenmeifter, 

.Die mit einem — bezeichneten Stellen find ſolche, bei welchen Unter⸗ 
Aitere der Marine vor Unteroffizieren des Landheeres zu berückſichtigen find. 
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Marine-Gerichtsaktuare, 
Lazareth- und Kaſerneninſpektoren, 

xSchiffs⸗Lazarethdepotverwalter, 
xMaterialienverwalter, 
x Schiffsführer und Maſchiniſten, 
*Steuerleute, Lootſen, beim Eoolien x. 

»Leuchthurmwärter, Leuchthurmwärtergehülfen und eſen, 
Nebelſignalwärter, 

Vaſiniſten und Heizer für Waſſerheizanlagen und Wafferleitungen, 
ruder un 

Drudereigehülfe ' in der Admiralität, 

Baufchreiber, 
Küfter. 

IV. Reih8-Poft- und Telegrapbenvermwaltung. 

Poltpadmeilter, Poftichaffner bei den Dber-Poftdirektionen und der 
Dber = Poftlaffen, ſowie in Saketbeftellungs- und im YPalk 
begleitungddienfte, 

Padetträger, Stadtpoftboten, Landbriefträger, Poſtboten, 
Poſtſchaffner im inneren Dienjte bei den Poſt⸗ bezw. mindeftene 

ZTelegraphenämtern, i Dritte 
Driefträger, zwe 
Büreau⸗ und Rechnungsbeamte IT. Klaſſe bei den] mindeſtend; 

Ober⸗Poſtdirektionen (Büreauaſſiſtenten), | Hälfte, 
Dber-Telegraphenaffiftenten, zu zwei Dritteln, 
Zelegraphenaffiftenten, zu zwei Dritteln, 
Dber-Poftaffiltenten, 
Poftaffiitenten, zu einem Drittel. 
Doftvermalter, 

V. Berwaltung der Reichseiſenbahnen. 

Matertialienvermwalter II. Klaſſe, 
Zugführer und Ober-Packmeiſter, 
Zelegraphiften, 
Packmeiſter, 
en 
Bremier, 
Schmierer, 
Zademeifter, 
Mägemeiiter, 
MWeichenfteller und Halteftellen-Auffeber, 
Rangirmeiſter, 
Rottenführer, 
Billetdrucker, 
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Etationdvorfteher I. Klaffe, 
Stationd:Kaffenrendanten I. Klaſſe, 
Gütererpedienten I. Klaſſe, 
Stationsvorfieher IT. Klaſſe, 
Statio:8-Raffenrendanten II. Klafle, , zu zwei Dritteln, 
Gutererpedienten IT. Klaſſe, 
Stationdaufjeher, 
Stationdaffiftenten für den Stationddienit, 

desgl. „ „Erpeditionsdienſt, 
dnbahnetretar J af 
Naterialienverwalter J. Klaſſe, 
Betriebsſekretäre, zur Hälfte. 
VLüreauaſſiſtenten und Diätare, 

VI Reichsbank. 

Bei der Hauptbank und den Zweiganftalten: 
Reziftratoren, 
Riftraturasfiftenten, 
beidzähler, 

Piie etoren, mindeſtens zur Hälfte. 

) 
Aulage Fi. 

Beſcheinigung. 

Dem (Bor: und Zuname, Charge und Truppentheil ꝛc. — bzw. 
argze in der Gendarmerie, in dem Landjägerkorps oder in der 
Edupmannfchaft) kann eine der den Militäranwärtern im 

Reihs- und Stantsdienfe 
xrbebaltenen Stellen übertragen werden. 

Inhaber bezieht eine Penfion von .. M. .. Pf. monatlid. 
N.N. den. ..tn..2 2220220. 18... 

(Stempel.) (Behörde, weldye über die Eribeilung 
Uter:....... Jahre. der Beſcheinigung entſchieden hat.) 

(Rr. der Beſcheinigung.) (Unterjchrift des betreffenden Militärs 
(Rr. der Invalidenliſte.) vorgeſetzten.) 
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Aulage E°. 
— — 

Beſcheinigung. 

Dem (Vor⸗ und Zuname, Charge und Truppentheil ıc. — bin. 
Charge in der Gendarmerie, in dem Landjägerforp oder in ter 
Schupmannjdaft) fann eine der den Militäranwärtern im 

Reichsdienfte, fowie im Staatsdienftle des (Name des 
Bundedftaates) 

vorbehaltenen Stellen übertragen werden. 
Inhaber beziebt eine Penfion von... .M... .Pf. monatli 
N. N. den..tn.... 2.2220. 18... 

(Stempel.) (Behörde, welche über die Ertheilu 
Alter: ....... Sabre. der Beſcheinigung entichieden bit.) 

(Nr. der Beſcheinigung.) (Unterfchrift des betreffenden Witt 
(Nr. der Invalidenliſte.) vorgejepten.) 

Aulage E°. 
— — | 

Beicheinigung. 

Dem (Bor: und Zuname, Charge und Zruppentheil ꝛc. — bil 
Charge in der Gendarmerie, in dem Kandjägerforp& oder in d 
Schutzmannſchaft) kann eine der den Militäranwärtern im Ä 

Stantsdienfte des (Name ded Bundedftaated) 
vorbehaltenen Stellen übertragen werden. 

Inhaber bezieht eine dention von ...M. ...Pf. monatli 
N. N., den.. ten........-. 18... 

(Stempel.) (Bebörde, welche über die Ertbeilu 
Alter: ........ Fahre. der Beiheinigung entjchieden bat. 

(Nr. der Beicheinigung.) (Unterjchrift des betreffenden Milit 
(Pr. der Snvalidenlifte.) vorgejehten.) 
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Aulage F. 
— — 

(Behbrde.) 

Lifte 

der 

awärter für die Anftellung im (oberen Garnifonverwaltungsdienft). 

Anmerflungen. 

Aür jeden Dienflzweig ift eine befonbere Lifte zu führen. 
Die Liſten find unter Beadhtung bes 8. 18 der Srundſätze in folgende Ab- 
(hnitte einzutheilen: 
1. Abfchnitt. Unteroffiziere, welche mindeftens acht Jahre in dem Heere 

oder in ber Marine altiv gedient haben. 
I. Abſchnitt. Unteroffiziere, welde weniger als acht Yahre in bem Heere 

ober in der Marine aftiv gebient haben, fowie bie Gemeinen. 
Bei den Stellen des See, Küften- und Seehafendienfles würden in Rück⸗ 
fiht auf das Borzugsrecht der Unteroffiziere der Marine entjprechende weitere 
Abfchnitte voranzuftellen fein. 
Es bleibt den Behörden unbenommen, noch weitere Eintragungen in ben 
kiſten vorzunehmen, wenn dies fir nothwendig gehalten wird. 



| 

Datum 

s bes Beim | Ror- Jebiges Geburts. | Geburten 
5 | Eingangs der | iger Verhältniß. greic, 

E | Meldung — tag und 

5 | Sem. ber erdiente Aufenthalts- Vrevin 
2 | beftandenen Charge. Zuname. ort. Jahr. | Bundenf 

S | Borprifung. 
& 

1.15. März 1875.|elbwebel.| Karl Sifenbahn- | 4. Iuni | Yotstaı 
Wihelm |Büreaubiätar.| 1811. Boradar 

Frobe. — Brandent 
Bromberg. Preußt 

— — — — — — — — — 

2.1. April 1881.| Sergeant.| Peter Sergeant I. Zuli Brauf 
Albert im 4, Oſt⸗ 1844. Danz 

Mai. preußiſchen 
Grenadier⸗ 
Regiment Preuß 
Nr. 5. 

Danzig. 



— —— — — —— — — — — ee 

Behörde, Tienfzeit Datum | Kau Be | O6 und |bei welcher 
und tiong; [fondere für welhel der I gemer- 

fähig | Win, | Stellen | Anmärter 
mil . sin: Nummer | gig ſche in aeöfetben etatsmäßig kungen. Rilitär ivil des Kivil- 8 Beichäfts: | angeftelt | (Datum 
— — — ver— Be⸗ ezug bereichs*) iſt. ber Wieber- 

trane Jauf Die der bolung ber 

JI Jahr Be Jah ſoguuss. von An» | Anwärter Datum | Rebung) 
” | . bis ahr. ſcheines. | ſtellung notirt iſt eur. 

Marl. en 

| — . Dftober] 1.000 _ Isifensonm]) 
kr Direktion 
” | m. Bm. Bromberg, 

Bi 1. gami 
5 I 

| 

112.1 — | — - Dtober 1 000 Lazarelh⸗ 

ri Inſpektor. 
l I. Soro, 

0 

nr : ni 
fäpe. 
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Eingegangen: 
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Qinlage H. 
— — 

(Behörbe.) i 

Yadhweifung 
ber 

für Militäranwärter vorbehaltenen Stellen, weldye im Laufe des 
Vierteljahres 18........... befegt worden find. 

Wirklich befepte | 5 j 
Probe, | Stellen, und zwar Nummer Datum 
meile*) | Durch - - der 

ber An» |Balanzen-| Bemerkungen. 1 vee Eivil- 
. r . as⸗ nad» 

Stellen. _ mäßige | _mäßige befchei- | meifung. ſorgungs⸗ 
Anſtellung. nigung. ſcheines. 

A. Auſtellungen von Militärauwärtern. 
»In Stellen, welche durch die Bakanzenliſte veröffentlicht find. 

Grenz: . JR. 78751. 15.3. 78, 
auffeber 
X. N. 

Polizei⸗ IXI. 68/771)1. 4. 4. 78. 
ſergeant 
N. 

IE Stellen, melde niht durch die Balanzenlifte veröffentlicht find. 
Guterexpe⸗ .1 1. 3/77 | 

ditions 
affiſtent 
N.N. 

. . . Militär- III. 5/78 
A in. 

tendantur- 
Regiſtra⸗ 

turaffiftent 
N. N. 

Schul⸗ II. 5/77 
Diener 
N.N. | 
B. Anftelungen vou Givilauwärtern. 

.Beil fi Überhaupt keine Militäranmwärter gemelbet haben. 
Etraf- | . . . 11. 1. 78 
anſtalts· 
aufſeher 

Polizei⸗ 5. 3. 78 
diener 
M. N. | 

GE Beil fi feine geeigneten Militäranmwärter gemelbet haben. 
Stations- | | . | 4. 4. 78 | 
a 
N. N. 

N den.. r 18... (Unterfchrift.) 

" Prodrpeife Auſtelung und Probebienkleiftung. 
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Erläuterungen 
zu ben 

Grundfägen, betreffend die Belegung der Subaltern- und Unter: 

IV. 

VI. 

VII. 

beamtenſtellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit 
Militäranwärtern. 

Zu 8. 1. Der Civilverſorgungsſchein giebt dem Inhaber 
kein Recht auf eine beſtimmte Dienſtſtelle. 

. 3u 8.2. Gemeindedienſtſtellen fallen nicht unter die Beftim- 

11. 
mungen des Cntwurfes. 
Zu 8. 3 ır. 
1) Stellen oder Berrihtungen, welde ald Nebenamt ver 

feben werden, fallen nicht unter die Beftimmungen da 
Entwurfes; diejelben find daher den den Militäranmärten 
vorbebaltenen Stellen nicht zuzuzählen. | 

2) Bei Berehnung der Zahl der den Militäranwärtern ver 
zubehaltenden Stellen find diejenigen Stellen nidit il 
Betracht zu ziehen, bezüglich welcher den Anftellungs 
bebörden freie Hand gelaflen ift. | 

Zu 8. 7. Stellen, deren Inhaber — wenn fie aud 
Pflichten genommen fein follten — ihr Einkommen nidt 
mittelbar aud der Stuatöfaffe beziehen (Privatgebülfen 
brauden in die nah $. 7 anzulegenden Verzeichniſſe nid 
aufgenommen zu werden. 
Zu 8.8. Das dem 8. 8 ald Anlage D angehängte Fk 
zeichnid der Stellen im Neichödienfte präjudizirt den vr 
den Landesregieruugen aufzuftellenden Verzeichniſſen nit. 
Zu SS. 9 und 10. Die in $. 9 Abi. 1 entbaltene Rex 
daß die den Militäaranmärtern vorbehaltenen Stellen m 
anderen Perfonen nicht befegt werben dürfen, fofern befäbig 
und zur Uebernahme der Stellen bereite Militäranmwärter on 
handen find, ſteht — abgejehen von den Ausnahmen d 
8. 10 — der Anwendung der Beftimmungen in $. 22 Abi. 
und in 8. 30 nicht entgegen. Auch bleibt den Landesteai 
rungen die Befugnis, Verſetzungen von Beamten — 
ſteten im weiteren Sinne) von Stelle zu Stelle vorzunebm 
Eine ſolche Verſetzung in vine den Militäranwärtern ve 
bebaltene Stelle darf jedodh nur dann erfolgen, wenn batuı 
eine den Militäranwärtern nah Maßgabe diefer Gruntiä 
zugängliche Stelle frei wird. Aud von ſolchen Werfepung 
it dem zuftändigen Kriegäminiiterium Kenntnid zu geben. 
Zu 8. 12. Die Anftellungsbebörden werden durd Die Land« 
regierungen beitimmt. Diefen fol unbenommen fein, Ge 
tralftellen einzurichten, an melde ſämmtliche Bewerbung 
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ausſchließlich zu richten find, welchen die Anftellungsbehörden 
die zu befegenden Stellen mitzutheilen haben und welche den 
Anftelungsbehörden die bei Einberufung der Stellenanwärter 
in Betracht zu ziehende Reibenfolge bezeichnen. 

VIII. Zu $. 16. Die Bermittelungöbehörden werden von den in 
den einzelnen Bundedftaaten zuftändigen Organen beftimmt. 

IX. 3u 8. 18. Als aud dem Kontingent Elſaß⸗-Lothringens ber: 
vorgegangen werden alle diejenigen betradhtet, welche einem 
ne ab Lothringen garnifonirenden Truppentheile angehört 
aben. 

X. Zu 8. 30. Es handelt fidh bier nicht um erworbene Rechts⸗ 
anſprüche, fondern um Anwartſchaften; fo ſoll inöbefondere 
ein erworbener Anſpruch dann ald vorhanden angenommen 
werden, wenn für gewille Dienftzweige die Prüfung beftanden 
oder der Borbereitungsdienft zum größeren Theile abjolvirt ift. 

Berlin, den 25. März 1882. 

Der Reichskanzler. 
In Bertretung: v. Boettider. 

Il. Univerſitäten, Akademien, 2c. 

7) Beftätigung ber Fe an der Univerfität zu 
alle. 

(Eentrbl. pro 1882 Seite 532 Nr. 60.) 

Der Herr Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten bat durch 
Sirhügung vom 16. Mai d. 3. die Wahl des ordentlichen Profefford 
Dr. Boretius in der juriftiichen Fakultät der Untverfität Halle⸗ 
Bittenberg zum Rektor diefer Univerfität für dad Fahr vom 
2. Juli 1883 bis dahin 1884 beftätigt. 

18) Strafbarfeit der ftudentifhen Duelle (Schläger— 
duelle). 

Im Namen ded Reichs! 
Ju der Straffadhe wider die Studirenden der Medizin H. R. 

a8 Fr. und ©. R. aus L., megen Zweikampfes, 
bat das Reichsgericht, vereinigte Strafjenate, in der öffent- 
lichen Sitzung am 6. März 1883, an welder Theil ge« 
nommen baben: ıc. nah mündlidher Verhandlung für Redt 
erfannt: 

1883. 26 
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daß auf die Revifion der Staatdanwaltihaft das Urtheil der Straf- 
fammer des Königlich Bayerifchen Kandgeridhted zu %. vom 10. Juni 
1882 nebft den demfelben zu Grunde liegenden thatſächlichen Yelt- 
ftellungen bezüglich der beiden Angeklagten aufzuheben und die Sache 
zur anderweiten Verhandlung und Enticeidung an daß bezeichnete 
Landgericht zurüdzuvermeifen. 

Don Rechts Wegen. 

Gründe: | 

Durch das Urtheil der Straflanımer wurde der Angellagte &. 
von der gegen ihn erhobenen Anklage eined Vergehens des Zwei⸗ 
kampfes freigefproden, der Angellagte R. dagegen eined Wergehens 
der gefährlichen Körperverlegung unter mildernden Umftänden ſchuldi 
befunden und deöhalb zu 40 Mark Geldftrafe, eventuell acht Tage 
Gefängnis verurtbeilt. 

Beide Augellagte hatten nad den Feititellungen ded Urtheil 
am 4. Februar 1882 zu Srlangen nady feititebenden Regeln — ten 
Erlanger Komment — eine fogenannte Konvenienzpauferei ausge 
fodhten, in deren Verlauf K. von feinem Gegner leiht an der linf 
Wange verwundet wurde. 

Die Duellanten hatten fi der gewöhnlichen geichliffenen S 
dentenſchläger und der herkömmlichen Schupmittel bedient, 
blieben die Köpfe, abgefehen von der Brifle, unbededi. 

Das Inſtanzgericht eradhtete den Thatbeftand des 8. a cn 
Strafgeſetzbuches nit für gegeben, „weil cin geidliffener S 
dentenichläger weder die Beitimmung hat, noch unter den bier f 
geftellten Umftänden geeignet war zur Beibringung tödtlicher Ber 
legungen,” — daher nicht als tödtlihe Waffe erfcheine. 

&8 wurde dann weiter ausgeführt, dag die angewendeten Schug 
vorridhtungen jede tödtliche Verlegung der geichüpten Körpertbeili 
— welde allein bei einem foldyen Kampfe gefährli bedroht ſeie 
— audfchließgen und daß auch auf dem freigebliebenen Kopfe uı 
unter außergemwöhnlihen Umftänden eine lebendgefährliche Verletzun 
beigebradyt werden koͤnne. 

Dagegen wurde angenommen, daß fidh der Angellagte R., we 
her feinem Gegner eine Berwundung beigebradht hatte, des Pe 
gehend der Körperverlegung mit einer Waffe fchuldig gemacht bat 
während bei jeinem Gegner in diefer Beziehung nur ein ftrafloh 
Verſuch vorliege. 

Die Revifion ded Staatdanwalted rügt unridtige Anwendu— 
des Geſetzes, weil nicht gegen beide Angeklagte $. 205 des Ste 
ejepbuched angewendet worden fei, da die gebrauchten Studenten 

Nhläger tödtliche mi im Sinne ded angeführten Geſetzes jeicı 
Derjelben war ftattzugeben. 
Richtig ift, dab zum Thatbeſtande des $. 205 ded Strafgeie 
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budes ein Zweilampf „mit tödtlichen Waffen“ gehört; denn wenn 
auch dieſes Thatbeftanddmoment nur in $. 201 bet der Heraus- 
terderung zum Zweikampfe ausdrüdlich angeführt ift, fo kann doch 
darüber fein Zweifel befteben, daß daßdjelbe für den ganzen vom 
jweifampfe handelnden XV. Abichnitt des Strafgefepbudes und 
nöbejondere für die Strafnorm des 8. 205 ebenfalld ſtillſchweigend 
orauögejept wird. ’ 

Nehtöirrthümlich aber it die Annahme, daß eine Waffe ſchon 
eöbalb nicht als eine tödtlihe erjcheine, meil fie nicht die Bes 
immung babe, tödtlidhe Verletzungen herbeizuführen, oder, weil 
e unter den feitgeftellten Tonfreten Umftänden nicht hierzu 
rignet geweſen fei. 

1. Die Entftehungsgefchichte ded vormaligen Preußiſchen Straf⸗ 
jeßbuches, deſſen Borichriften in der Materie ded Zweikampfes 
ihezu unverändert in dad Reichs-Strafgeſetzbuch übergegangen find, 
st entuchmen, daß dad Beimort „tödtlih" den Waffen um des⸗ 
len beigefeßt wurde, um gegenüber älteren Beitinmungen bed 
Igemeinen Preußiſchen Landrechtes, weldye von „ſich auf den Stod 
et andere minder gefährliche Werkzeuge herausfordern oder ſchlagen“ 
ſprochen hatten, den Zweikampf auf die Waffen im tehnifhen 
inne, Schuß, Hieb⸗, Stich⸗ oder Stoßmwaffen, welden man 
nehin die Eigenſchaft der „Tödtlichkeit“ beimaß, zu beichränten. — 
I bandelt fi alfo nicht um Waffen, welche geranezu zum Zödten 
fimmt find, fondern nur um technifche Waffen überhaupt, weldye 
} iolhe bei beftimmungdgemäßem Gebraude geeignet find, 
Kihe Berlepungen herbeizuführen. 
Richt minder ergeben die bei Revifion der früheren Entwürfe 

Preußiſchen Strafgefepbuches gemachten Aeußerungen, dab nad 
t Intention des Gejepgeberd der Begriff „tödtlih” nur nad ber 
ihaffenbeit der Waffe an ſich, der ihr zufommenden Eigen- 
it in abstracto tödtlid zu wirken, bemeijen, keineswegs aber 

ih wechjelnde fonfrete Umftände, mie Art des Kampfed und ber 
küftung der Duellanten, beeinflußt werden foll. 
Demgemäß kann aud den bei den ftudentijhen Duellen her⸗ 

mlihen Schutzvorrichtungen ein Einfluß auf die Qualität der 
Kampfe gebraudten Waffen nicht eingeräumt werden; denn die 
IBende Deihaffenbeit derartiger Vorrichtungen, welde zudem 
öwegd überall gleich find, ermöglicht wohl, im einzelnen Falle 
iuftellen, daß Die tödtlihe Wirkſamkeit der Waffen für die 
elanten durch die Schugvorrichtungen aufgehoben worden jet, 
leswegs kann aber hierand der Schluß gezogen werden, ed jet 
Eigenſchaft der Waffe verändert und mit an fih nicht tödt- 
ben Waffen gefämpft worden. . 
2% Dafür, daß die Gefepgebung den Ausdrud „tödtlich“ im 
traften Sinne gebraudt hat, * weiter der Umſtand, daß das 

26” 
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Geſetz an der einzigen Stelle, mo es fich des Beiwortes toͤdtlich im 
XV. Abfchnitte bedient, nämlich in $. 201 des Strafgelepbudet, 
Diefed in Verbindung, nit mit dem Zweikampfe jelbft (8. 205), 
fondern lediglih mit der Heraudforderung zum Zweikampfe gethan 
bat. — Schon die Heraußforderung foll die Toͤdtlichkeit der Wafıı 
erkennen laffen. Damit fann aber nur die Tödtlichkeit der Waffen⸗ 
gattung als ſolcher gemeint fein, nicht die konkreten Modalitäten 
der Kampfesart, da ſolche nicht regelmäßig fchon bei der Herant: 
forderung, fondern häufig erft fpäter durch die Sekundanten fe: 
geftellt werden. 

Nicht minder ſpricht für die abftrafte Beſtimmung des Be 
ariffes der ZTödtlichkeit, daß, wenn eine Strafnorm von „toͤdtlichen 
Waffen“ ſchlechthin fpricht, und den Zweikampf als folden unter 
Strafe ftellt, ohne Rüdfiht auf den Ausgang des Kampfed un 
auf die Wirkungen der Waffen, fie eben nur die Waffengatt 
in abstracto, nicht ihre, von den verfchiedenften zufälligen Umfti 
den bedingte Fonfrete tödtlihe Wirkſamkeit im Auge haben kann. 

3. Auch die Konfequenzen, welche fih aus einer Tonfıra 
Beurtheilung ded Maffenbegriffes ergeben und weldye dazu führe 
würden, daß in jenen Fällen, in welchen mit Rüdfiht auf Schuß 
vorridhtungen und fonftige Umftände „nicht tödtlidhe Waffen“ 
genommen werden, für die im Zweikampfe zugefügten Berlebun 
die Strafen der Körperverlegung verhängt werden müßten, find 
abnorm, daß fie nicht ald vom Geſetzgeber beabfichtigt angelche 
werden können. 

Abgefehen davon, daß bei Zweifämpfen mit tödtlichen Rufe 
alfo unter der Borausfepung, daß auch Zweikämpfe mit nicht toM 
lichen Waffen vorkommen Fönnten, in den fehwereren Fällen, di 
Strafen der Zödtung und Körperverlegung gemäß 8. 207 N 
Strafgefepbuches nur gegen diejenigen verhängt werden follen, meld 
die Duellregeln vorfäglich übertreten, alfo fi) der milderen U 
ftrafung durch die Duellgefege unwürbig gemacht haben, follen I 
den leichteften und relativ ungefährlichften Fällen immer die Straf 
der Körperverlehung angewendet werden, welche bei einem immer 
nicht audgefchloffenen ſchweren Erfolge (8. 224 des Strafgefephute 
fogar in Zuchthausſtrafe beftehen koͤnnen. 

Es erfcheint kaum annehmbar, daß derfelbe Zweikampf, weld 
mit denfelben Waffen und nach denjelben Kampfeöregeln durda 
fochten wird, mit allen feinen möglidhen Kolgen, bald ald ein mir 
liches Duell, bald als eine gewöhnliche Rauferei behandelt werd 
fol, je nachdem durch die Schupvorricdhtungen die Gefahr ein 
tödtlihen Audganges näher oder ferner gerückt ift und daß überdt 
erfteren Kalle die zugefügten, einfachen wie ſchweren Verletzungt 
duch die Duellftrafen abforbirt, letzteren Falles ald gemeine Köwe 
verlegungen im Sinne der 88. 223 ff. beftraft werden follen. 
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As beionderd unzukommlich tritt aber die Thatſache hervor, 
dab dad Strafgeſetzbuch ſelbſt bei den lebensgefährlichiten Zwet- 
fimpfen Selundanten und erzte, fowie unter Umftänden auch 
Kurtellträger ſtraflos läßt, während bei leichten ftudentifchen Duellen, 
jobald die in denfelben zugefügten Berlegnngen wegen Mangeld der 
Qualität der „tödtlichen Waffen“ nah dem XVII. Abfchnitte des 
Strafgeſetzbuches beftraft werden müßten, alle diefe Perjonen als 
Theilnehmer an den vorgelommenen Körperverlekungen zu be= 
handeln jein würden. 

4. Wenn für die Straflofigfeit der Studentenduelle geltend 
zemadt wird, daß diefe während der Herrichaft des Preußiſchen 
Strafgeſetzbuches unter befondere, dort vorbehaltene disziplinäre 
Regiements gefallen feien und deshalb auch jegt nicht dem gemeinen 
Strafrechte unterftellt werden dürften, fo gebt diefe Anficht von der 
rigen Vorausſetzung aus, als habe während der Geltung des 
hreuhiſchen Strafgejegbuches neben dem gemeinrechtlihen That— 
teftande ded Zweilampfed jemald ein bejonderer Thatbeftand 
für Studentenduelle, etwa für Zweikämpfe mit nicht tödtlichen Waffen 
ser dergleichen beftanden. Dies ift aber keineswegs der Kal. — 
Me Beionderheiten, weldye den Studentenduellen in Preußen ein- 
Kun waren, hingen untrennbar mit dem perfönlichen erimirten 
erihtöftande der Studenten, niemald mit Unterfchieden in den 

Bertmalen des Thatbeftandes zufammen. Das Studentenduell mit 
kn bier in Rede ftehenden Schupvorridhtungen war immer ein 
jeifampf mit tödtlichen Waffen, der nur je nah dem Erfolge, 
yıahdem eine erhebliche Verwundung eingetreten war oder nicht, 
m Betrafung jeitend der ordentlihen Gerichte auf Grund des 
$168 des Preußifchen Strafgefegbuches unterfiel oder der Ahndung 
Zitnd der akademiſchen Diöziplinargerichte überlaffen blieb. Dieje 
Isteriheidung kam mit Gmanation ded Reichs⸗Strafgeſetzbuches in 
Beil, da bei diefem von einem ftillfehweigenden Vorbehalte, mie 
dn Preußen bei Einführung feines Strafgefepbudes für feine afa- 
Imiihe Gerichtöbarkeit gemacht hatte, nicht die Rede fein Eonnte. 
dub bat Preußen felbft in dem Geſetze vom 29. Mat 1879 über 
he Disziplin an den Kandeduniverfitäten die Eremtion der Studi- 
den von der Anwendung der allgemeinen Strafgeſetze jeglicher 
At in Wegfall gebracht. Seit Gmanation ded Reih8-Strafgefep- 
uches unterftehen daher alle, dem Thatbeftande des XV. Abſchnittes 
Kö Strafgefepbuched entſprechenden Duelle der Studirenden dem 
meinen Hedhte, ſobald fie alfo nur mit Duellmaffen im techniſchen 
inne, d. h. mit folhen Waffen audgefochten werden, welde an 

ih und ohne Rückſicht auf die konkreten Umftände des Kampfes 
zur Beibringung tödtlicher Verlepungen geeignet find. 

‚ Auf den vom erften Richter für ermiefen angenommenen That- 
stand findet daher der $. 205 des Strafgefepbucdes Anmendung. 
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Weder von einem Speztaldelift, für welches den Landesgeſetzgebungen 
überlaffen bliebe, die geeignet jcheinenden Strafnormen feſtzuſetzen, 
noch von einer im Reichs-Strafgeſetzbuche ftillichweigend ſanktionirten 
änzlichen Straflofigkeit, kann bei einem Zweikampfe der feftgeftellten 
At die Mede fein, bei welchem durch Anwendung von Schutzvor⸗ 
richtungen vielleicht die Lebensgefahr, nicht aber die Möglichkeit der 
ichwerften förperlichen Berlegungen ausgeſchloſſen wird. 

(Unterſchriften.) 

Nr. D. 1897/82. VI. 560. 

79) Aufforderung zur Bewerbung um ein Stipenbiua 
der Sacob Saling'ſchen Stiftung. 

(Eentrbl. pro 1882 Seite 335 Nr. 83.) 

Aus der unter dem Namen „Jacob Saling'ſche Stiftung 
für Studirende der Königlichen Gewerbe-Afademie jetzt Fach-Abth 
lung III und IV der SKönigliden techniſchen Hochſchule in Berli 
begründeten Stipendien: Stiftung ift vom 1. Oftober d. 3. ab 
Stipendium in Höhe von 600 Mar zu vergeben. 

Nachdem durd dad Amtsblatt der Königlihen Regierung 
Potsdam vom 9. Dezember 1864 veröffentlidten Statute find 
Stipendien diejer Stiftung von dem früheren Minifterium fü 
Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und nachdem das tedhnil 
Unterrichtöwefen vom 1. April 1879 ab auf dad Reflort des M 
nifteriumd der geiltlihen 2c. Angelegenheiten übergegangen ift, ve 
dem Minifter der geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal- Angelege 
heiten an bedürftige, fähige und fleißige, dem Preußiſchen Staat 
verbande angebörige Studirende der genannten Anftalt auf die Da 
von drei Jahren unter denjelben Bedingungen zu verleihen, un 
welchen die Stants-Etipendien an Studirende diejer Anftalt bewilli 
werden. 

Es können daher nur folhe Bewerber zugelajlen werden, mw 
hen, wenn fie die Abgangdprüfung auf einer Gewerbeſchule abgele 
haben, das Prädikat „mit Auszeichnung beitanden” zu Xheil ; 
worden ift, oder, wenn fie von einer Realſchule oder einem Gy 
nafium mit dem Zeugniffe der Reife verjehen find, zugleich na 
umeifen vermögen, daß fie ſich durch vorzüglide Leiftungen u 
Dervorragende Fähigkeiten audgezeichnet haben. 

Bewerber um dad vom 1. Oftober d. I. ab zu vergeben! 
Stipendium werden aufgefordert, ihre deöfallfigen Geſuche an ti 
jenige Königlidhe Regierung reip. Landdroſtei zu richten, deren Be 
waltungsbezirke fie ihrem Domizile nad angehören. 
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Dem Geſuche find beizufügen: 
1) der Geburtöjchein, | 
2) ein Gejundheitsatteft, in welchem ausgedrüdt fein muß, dab 

der Bewerber die körperliche Züchtigfeit für die praktiſche 
Ausübung ded von ihm erwählten Gewerbes und für die 
Anftrengungen des Unterrichted in der Anftalt befihe, 

3) ein Zeugnis der Reife von einer zu Entlaffungsprüfungen 
berechtigten Gewerbe- oder Realſchule oder von einem Gym⸗ 
nafium, 

4) die über die etwaige praktiſche Ausbildung ded Bewerber 
iprechenden Zeugnilje, 

5) ein Kührungs-Atteft, 
6) ein Zeugnid der Driöbehörde rejp. des Vormundſchaftsge⸗ 

richtes über die Bedürftigkeit mit fpezieller Angabe der Ver⸗ 
mögendverhältniffe des Bewerbers, 

7) die über die militäriſchen Verhältniſſe des Bewerbers ſprechen⸗ 
den Papiere, aus welchen hervorgehen muß, daß die Ab- 
leiftung feiner Militärpflidt feine Unterbrehung des Un- 
terrichtes herbeiführen werde, 

8) falls der Bewerber bereitd Studirender der Gewerbe - Aka: 
demie bezm. der III. und IV. Fad-Abtheilung der biefigen 
Königlihen techniſchen Hochſchule ift, ein von dem Rektor 
der Anftalt audzuftellendes Atteft über Fleiß, Kortfchritte 
und Fähigkeiten ded Bewerbers. 

Berlin, den 21. Mai 1883. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

ad U. V. 5712. 

0 Reglement über die Behandlung der in den König- 
hen Mufeen zu Berlin zurüdgelaffenen und gefun- 

Denen Gegenftände. 

8. 1. 
Die in den Königlihen Mufeen zurüdgebliebenen und von den 

Veamten aufgefundenen oder ald gefunden von Dritten an die 
Reamten abgegebenen Gegenftände Mind logleih an dad General- 
Verwaltungs-Büreau abzuliefern, dort in das befonderd vorgefchrie- 
bene Fundregifter einzutragen und demnächft zu afferpiren. 

Gegenftand, Tag und Ort des Fundes werden neben der Katalog- 
Berlaufßftelle auf der dafelbft aufgehängten Tafel zur Kenntnis des 
Pablitums gebracht. Ä 
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S. 2. 

Sft ein Fundſtück bei längerer Aufbewahrung dem Berderben 
ausgeſetzt, jo wird dasſelbe aldbald beftmöglichit verkauft und ber 
Erlös aſſervirt. 

8. 3. 

Meldet fi der Berlierer oder Eigenthümer der Sache, fo hat 
der erfte Büreau-Beamte die Legitimation des fich Meldenden zu 
prüfen und über die Heraudgabe ded Fundſtückes reſp. des Erlöſes 
zu befinden. Ueber den Empfang ift in dem Zundregifter Quittung 
zu leiften. Dem Gmpfänger ift dabei anheimzuftellen, einen dem 
gefeplichen Finderlohn entſprechenden Betrag an die Mufenmöd-Bar: 
deroben=Kafje A entrichten. 

Sn zweifelhaften Fällen und bei Gegenftänden im Werthe vo 
über 300 Mark entjcheidet die GeneralsBerwaltung über die Herau 
gabe. Muß diefelbe nad) den Umftänden verweigert werden, | 
erfolgt die Abgabe ded Fundſtückes an das Königliche Polizei-Prä 
fidbium und bleibt dem Reklamanten die weitere Wahrnehmung fein 
Anſprüche überlaffen. 

S. 4. 

Nah dreimonatlier Affervation und, bei Gegenftänden i 
Werthe von über 300 Markt, nad Abſchluß des in Gemäßheit 2 
8. 23 des Gejched vom 24. März 1879 zu veranlaffenden Aufge 
botöverfahrend wird dad Fundſtück beitmöglichft öffentlidy verkauft. 

Der Erlös fließt nah Abzug der Koften und foweit er ni 
nad) den betreffenden Borjchriften der Ortsarmenkaſſe gebührt, zu 
Mufeumd-Garderobenfonds, vorbehaltlid aller Anſprüche, wel 
von dem Berlierer oder Eigenthümer nachträglich auf den Erlü 
erhoben werden follten. 

Befteht da8 Fundſtück in Geld, fo wird mit demſelben wi 
mit dem Erlöfe aus einem Berfaufe verfahren. 

8. 5. 
Mer eine gefundene Sache ohne Vorbehalt an die Mufeum 

beamten abliefert, begiebt fi) damit des Anſpruches auf Zinderlo 
und auf MWeberlaffung des Fundſtückes für den Kal, daß der Te 
lierer ſich nicht meldet. 

Behält ſich der Finder bei Ablieferung der Sade den Anipru 
auf Finderlohn oder auf Meberlaffung des Fundſtückes vor, fe i 
demjelben zu bedeuten, daß er binnen 3 Tagen dem SKöniglide 
PolizetsPrafidium von dem Zunde felbft Anzeige zu machen ber 
und dab das Fundſtück fogleih nad erfolgter Eintragung in d 
Bundregifter an die gedachte Behörde zur polizeilichen ® 
abgegeben werden wird. 

erwabrun; 
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en Mufeumdbeamten erwädft Teinerlei Aniprudh aus dem 
unde. 

— 

Vorſtehendes Reglement über die Behandlung der in den König- 
lichen Mufeen zu Berlin zurüdgelaffenen und gefundenen Gegen- 
fände wird hiermit genehmigt. 

Berlin, den 21. April 1883. 

(L. S.) 
Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

von Goßler. - 
jenehmigung. 

U. V. 719. U. V. 

1) Statuten der am 20. April 1828 in Berlin geſtif— 
eten Geſellſchaft für Erdfunde nad der Zeftftellung in 

der Sitzung vom 2. Dezember 1882. 

Behätigt durch das Königl. Minifterium der geiftlichen Unterrichts- und 
| Mebdizinal-Angelegenheiten am 8. Februar 1883. 

I. Bom Zwed der Geſellſchaft und deffen 
Zörderungdmitteln. 

8. 1. 

Die Gefellfchaft, welcher durch die Allerhöchfte Kabinets-Ordre 
24. Mai 1839 die Rechte einer Korporation beigelegt find 

Atem Zwed, die Erdkunde im weiteften Sinne des Wortes zu 
ern. 

8. 2. 
Zur Erre ichung diefed Zweckes find zunädft beftimmt monat» 

k Berfammlungen der Mitglieder der Geſellſchaft; jedoch follen 
adurh andere Yörderungdmittel, welche im Laufe der Zeit ald 
li anerfannt werden fonnten, keineswegs ausgeſchloſſen fein. 
In diefem Sinne ift im Jahre 1860 zu Ehren des unvergeß- 

den Mithegründerd und langjährigen Direktord der Geſellſchaft, 
mi ‚itte, die Carl Ritter⸗Stiftung begründet worden, deren Statut 
igedruckt iſt. 

II. Bon den Mitgliedern. 

88 
Die Geſellſchaft befteht auß: 
Ordentliden, 
Korrefpondtrenden und 
Chrenmitgliedern. 
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Die Ordentlihen Mitglieder zerfallen in: 
Anfäffige Ordentliche Mitglieder, welde in Berli 
oder deffen Umgegend ihren Wohnſitz haben, und Aus wät 
tige Ordentliche Mitglieder, melde außerhalb Berli 
oder deffen Umgegend wohnen. 

8. 4. 
Zu Korrefpondirenden Mitgliedern können foldye Perfonen 5 

wählt werden, welde ſich durch Leiftungen in der Erdkunde od 
verwandten Wiſſenſchaften audgezeichnet haben und nicht in Berl 
oder deijen Umgegend wohnen. 

S. 5. 

Zu Chren-Mitgliedern können ald bejoudere Auszeichnung ſoh 
Perfonen gewählt werden, welde ſich um die Erdkunde oder a 
ihr verwandte Wiſſenſchaft hervorragende Verdienfte erworben dl 
in hochſinniger Weile den Zwed der Gejellichaft gefördert haben. 

8. 6. 

Die Aufnahme DOrdentliher Mitglieder fanu in jeder ort 
lihen Sitzung erfolgen. | 

Zur Aufnahme tft der Vorſchlag durch drei Ordentliche 
glieder erforderlich, mwelde Namen, Stand und Wohnort des 
unehmenden anzugeben haben. Die Namen der Vorgefchlag 
* der dieſelben vorſchlagenden Mitglieder werden vom Vorfta 
in dem Programme zur nädjften Sipung, und gleichzeitig durd 
zehntägigen Aushang in der Bibliothek der Geſellſchaſt bekannt 
madt. rfolgt bid zum Schluffe der zweitnädften Sipung 
Fre gegen die Aufnahme bei dem Borftande, fo gilt dieſe 
erfolgt. | 

Ueber einen Einſpruch gegen die Aufnahme entjcheidet der 
ftand unter Zuztehung des Beiratbes. Erklärt fi ein Drittheil 
Anwejenden gegen diejelbe, jo tft die Entſcheidung der Gejeli 
einzuholen. Diefelbe erfolgt mit einfacher Stimmenmehrbeit in 
heimer Abftimmung. s 

.T. 

Die Korrefpondirenden und Ehren - Mitglieder werden ber 
ſellſchaft von dem Vorftande vorgefchlagen und von dieſer 
Diskuffion gewählt. Motivirte Anträge der Ordentlichen Mit! 
u foldyen Korfchlägen nimmt der Vorftand entgegen, dem die 
— darüber zuſteht, ob ſie der Geſellſchaft vorzulegen find. 

8.8, | 
Mitglieder, welche ihre Wohnung oder ihren Wohnort edit 

haben Died dem Büreau der Gejelichaft zu melden. 

az 
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8. 9. 

Diejenigen Anfäfligen Ordentlihen Mitglieder, welche von Berlin 
oder defien Umgegend verziehen, haben dies dem Borftande fchriftlich 
anzuzeigen und diefer Anzeige binzuzufügen, ob fie aus der Geſell⸗ 
ihaft auszufchetden oder derjelben fernerhin al& Auswärtige Ordent⸗ 
lihe Mitglieder anzugehören wünſchen, worauf die betreffende Aen- 
terung in den Mitgliederliften ausgeführt wird. So lange die 
Anzeige nicht geichieht, bleiben die Betreffenden den Verpflichtungen 
der Anfäfligen DOrdentlihen Mitglieder imterworfen. 

8. 10. 
Auswärtige Ordentliche Mitglieder werden bei ihrem Verzuge 

nach Berlin oder Umgegend in die Liſten der Anfäfligen Ordentlichen 
Mitglieder aufgenommen und treten damit in deren Rechte und Ber: 
Mihtungen, wozu aud die Nachzahlung des im $. 30 feftgeiegten 
Sibliothekbeitrages gehört. j 

l. 

Das Ausicheiden eined Drdentlihen Mitgliedes aus der Gefell- 
daft muß durch fchriftliche Anzeige dem Vorſtande bekannt gemacht 
werden, widrigenfalld dasſelbe beitragäpflichtig bleibt. Werweigert 
in Mitglied die Zahlung des Beitraged in zwei auf einander fol- 
enden Terminen, fo wird deſſen Name in der Mitgliederlifte ge⸗ 
kihen. Der Borfipende hat die zu feiner Kenntnis fommenden 
Imeöfälle von Mitgliedern zur Kenntnis der Gefellichaft zu bringen. 
| $. 12. 

| Jedem Korreipondirenden Mitgliede fteht e8 frei, ald Ordent⸗ 
Ks Mitglied ohne Wahl der Geſellſchaft beizutreten. 

g. 13. 
Heat der Borftand gegen das fernere Berbleiben eined Drdent- 

den Mitgliedes in der Geſellſchaft, nachdem demjelben Gelegenheit 
u Aeußerung gegeben worden, Bedenken, fo bat er diefelben dem 
eirath vorzutragen und, falls derfelbe zuftimmt und dad betreffende 
titglied aut geſchehene Mitbheilung davon nicht freiwillig zurücktritt, 
e Entſcheidung der Geſellſchaft anzurufen. Die leptere erfolgt 
nt geheime Abftimmung mit einfacher. Stimmenmehrheit. Die 
Htimmung darf jedoch nur erfolgen, wenn den Mitgliedern in der 
nladung zur Sigung angezeigt worden tft, daß in der ne 
te derartige Frage zur Srörterung und Abftimmung fommen }olle. 

8. 14. 
Die Lifte fämmtliher Mitglieder wird am Beginne jedes Jahres 

den „Verhandlungen der Geſellſchaft“ veröffentlicht. 
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III. Bon dem Borftande der Gefellfcaft. | 

8. 15. 

Der Borftand der Geſellſchaft befteht aus: 
dem Vorſitzenden, 
zwei Stellvertretern deöfelben, 
dem Generaljetretär, 
zwei Schriftführern und | 
dem Schagmeifter. | 

Der Bibliothekar kann durch Kooptation der genannten Mit 
lieder Sig und Stimme im Borftande erhalten, und hat alddann die: 
echte eines Schriftführers. 

Der Borfigende vertritt die Gejellichaft nach außen und erftredt 
fi) diefe Vertretungsbefugntd auch auf Gefchäfte und Redtöhant 
lungen, für melde nad den Geſetzen eine Spezialvollmadt erfer 
dert wird. | 

Der Borfigende führt den Vorfig in den Berfammiungen. | 
ift ermächtigt, einzelne Mitglieder der Geſellſchaft zu beſonderen 
Berihten aufzufordern, fowie geeigneten Falles eine viffenfchaftite 
Kommilfton einzujegen. 

Die Stellung und Thätigkeit des Generalſekretärs wird d 
eine vom Borftande unter Zuziehung des Beirathes feftzuftelle 
Geihäftdanweilung geregelt. 

Der Schapmeifter verwaltet die Kaſſe und führt die Recnum 
Urfunden der Geſellſchaft find „von dem Borfipenden 

dem Generalfelretär oder einem Schriftführer zu unterzeichnen. | 
funden, in welden von der Gefellihaft eine vermögendredtii 
Verpflichtung übernommen wird, bedürfen zugleich der Unterſch 
des Schatzmeifters. s | 

. 16. 
Der Borftand mit Ausnahme des Generalſekretärs und de 

Bibliothekars ($. 15, Ab. 2), wird jährlih in der Novemberfipun 
gewählt. In der Einladung zu dieler Sitzung muß die bevorft 
bende Wahl angezeigt werden. Die Wahl geſchieht in geheimer M 
ftimmung nad abjoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
klamation ift zuläffig, fofern ſich kein Widerſpruch erhebt. | 

Ergiebt die erfte Abftimmung feine abfolute Mehrheit, fo wer 
die beiden Mitglieder, welchen dabei die meiften Stimmen zugefalle 
find, zu einer zweiten Abftimmung gebracht, in welcher die Etim 
menmehrbeit zwilchen ihnen enticheidet. . 

Bei Stimmengleihheit entjcheidet dad von der Hand ded zein 
gen Borfigenden zu ziehende Loos. 

Ein und dasſelbe Mitglied kann nur drei Jahre hintereinand: 
zum Vorfitzenden gewählt werden. 

Zum Zwede der Wahl der Stellvertreter des Vorfigenden, N 
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Säriftführer und des Schapmeifterd jchlägt der neugemwählte Vor: 
Hpende je fünf geeignete Ordentliche Mitglieder vor: 

Dei dem Ausſcheiden eined Vorſtandsmitgliedes im Kaufe des 
Geihäftsjahred ergänzt der Vorftand ſich durch Kooptation. 

Der gewählte Borftand tritt mit dem Beginne des neuen Ge- 
ihäftsjahres in Thätigkeit. 

Das Geihäftsjahr der Geſellſchaft läuft vom 1. Januar bie 
31. Dezember. 

8. 17. 
Die Wahl ded Generalfekretärd erfolgt durch Borftand und 

Leirath. Die Feftftellung feiner Amtsdauer und feines Gehaltes 
Hleibt der Vereinbarung im einzelnen Falle vorbehalten. 

8. 18. 
. Der Schagmeifter ſchlägt für einzelne Abweſenheitsfälle feinen 
Stellvertreter aud den Drdentlihen Mitgliedern der Geſellſchaft 
km Vorftande zur Genehmigung vor. 

8. 19. 
In der Dezemberfigung wird: ein Beirath von fünfzehn Per- 

hnen aus den Ordentlichen Mitgliedern der Gejellichaft für das 
vigende Geſchäftsjahr gewählt. 

Die Wahl erfolgt auf Grund einer vom Vorſtande ausgegebenen 
Dtuckten Lifte mit 25 Namen, von denen durch die Wählenden 
M zu ftreichen find. Befteht Stimmengleihheit für mehr Perfonen, 
& u wählen find, fo entfcheidet das von der Hand des zeitigen 

ſizenden zu ziehende Loos. 
Der Beirath hat die Aufgabe, dem Vorſtande in wichtigen, die 

Bitlichaft betreffenden Angelegenheiten berathend zur Seite zu ſtehen. 
Die Berufung des Beirathed erfolgt durch den Borftand. 

8. 20. 
Ehemalige Vorfipende fönnen von der Geſellſchaft, um denfelben 

Mn: Anerkennung zu bezeugen, mit dem Titel eined Ehren-Prä— 
identen —— werden. Ihre Ernennnng dazu erfolg! vom 
Serftande nach Anhörung des Beirathes. Die ernannten Ehren- 
häidenten haben lebenslänglich Sitz und Stimme im Borftande. 

IV. Bon den Berjammlungen. 

8. 21. 

Die Geſellſchaft verfammelt ſich monatlich einmal, in der 
Regel an dem auf den erften Monatötag folgenden Sonnabend zu 
iner ordentlichen Sigung. In den Monaten Auguft und September 
dt die Sigung aus. 

Der Borftand kann außerordentlihe Sigungen anberaumen. 
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Die Einladung der Mitglieder zu den Sitzungen erfolgt 
durch die Poft unter Angabe der Tagesordnung. 

8. 22. 
Dad Lokal, worin die Geſellſchaft fih verfammelt, ift von 

6 Uhr Abends an offen. Die Sigung wird pünktlich um 7 Uhr 
eröffnet. 

8. 23. 
Zu baltende Vorträge find bei dem PVorfigenden anzumelden, 

welcher dieſelben, fofern fie dazu yeelgnet erfcheinen, auf die Zagel- 
ordnung einer der folgenden Sigungen ſetzt. Dem Vortragende 
find in der Regel nicht mehr ald 30 Minuten geftattet, doch blei 
es dem Borfipenden überlaffen, eine den Umftänden entipreden 
Verlängerung eintreten zu laffen. Nach Beendigung eines Bortray 
bat jedes Mitglied das Recht, das Wort zu verlangen und diejenig 
Bemerfungen zu machen, zu denen ihm der Vortrag Beranlalfı 
giebt. Der VBorfigende ift berechtigt, zur Sache nicht gehörige c 
minder erheblidhe Bemerkungen abzufchneiden. 

8. 4. 
Den Mitgliedern ift geftattet, Gäfte einzuführen, und ed w 

deren Mitwirkung zu den Zwecken der Geſellſchaft durch Bartı 
und durch Borlegung intereffanter Gegenitände dankbar anerfı 
werden. Dod dürfen Perfonen, melde ihren Wohnſitz in Be 
oder deffen Umgebung haben, oder ſich ald Fremde länger alt 
Fahr bier aufgehalten haben, nicht mehr als dreimal im Laufe M 
ſelben Geſchäftsjahres in die Geſellſchaft ald Gäfte eingeführt werde 

8. 25. 
Zu den Berfammlungen, in welchen über innere Angelegenbeit 

verhandelt wird, fünnen während diefer Verhandlungen Gafte m! 
zugelaffen werden. 

8. 26. 
Ueber die Verhandlungen wird in jeder Sigung vom Gen 

fefretär oder einem Schriftführer ein Protokoll geführt. Im Sipun 
zimmer wird ein Fremdenbuch audgelegt, in meldyeö diejenigen, we 
Säfte einführen, die Namen derjelben einzufchreiben haben. 

V. Bon den Beröffentlihungen der Geſellſchaft. 

8. 27. 

Die Berichte über die Sipungen werden von dem Borftai 
veröffentlicht, womit anderweitige Mittheilungen verbunden werl 
Können. Die Veröffentlihung bat vor der nächſten Sipung zu 
olgen. 
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8. 28. 
Die Geſellſchaft veranlaßt die Heraudgabe einer Zeitichrift, 

melde als das Organ der Gefellichaft bezeichnet wird. 
Die gefchäftliche Drdnung der Verlagd- und Redaktiond-Ange- 

Igenheiten bleibt dem Borftande überlaffen. 

g. 29. 
Jedes Ordentlihe Mitglied erhält ein Eremplar der Statuten 

md der Beröffentlihungen der Geſellſchaft unentgeltlich. 

VI Bon den ölonomifhen Verhältniſſen und dem 
Eigenthume der Geſellſchaft. 

&. 30. 

Jedes Anfäffige Ordentliche Mitglied zahlt einem jährlichen Bei: 
u von 30 Mark. Die Zahlung der Beiträge erfolgt in halb- 
ürigen Raten pränumerando gegen Quittung des Schapmeilters 
weder bei den Sipungen im Sipungdlofale oder in dem Gefchäftd- 
file der Gefellfchaft oder durch Poſtanweiſung. 

Bon denjenigen Mitgliedern, weldye den Beitrag bis zu den 
ungen im April und Oktober nicht entrichtet haben, wird der» 
be duch Boten gegen eine Gebühr von je 25 Pf. eingezogen. 

Jedes neu aufgenommene Anſäſſige Ordentlihe Mitglied hat 
t Bintrittögeld von 15 Mark zum Beften der Bibliothek zu ent- 
hen welches mit dem erften halbjährigen Beitrage zu zahlen ift. 

8. 31. | 

Jedes Auswärtige Drdentlihe Mitglied zahlt einen jährlichen 
ag von 15 Mark. Diefer Beitrag ift im Laufe ded Januar 

vs Jahres, bei den im Laufe des Jahres aufgenommenen Mit: 
Kern innerhalb vier Wochen nad) erfolgter Aufnahme zu leiften. 
Mitindige Beiträge werden nad Ablauf des zweiten Monates 
“ihrer Fälligkeit auf Koften der Säumigen durd die Poft ein- 
fen. Nach Zahlung ded Beitrages erfolgt die Ueberjendung der 
köffentlichungen der Geſellſchaft. 

| 8. 32. 
‚Die Zahlung der laufenden Beiträge kann durch eine Kapttald- 
Yun von 750 Mark abgelöft werden. 

8. 33. 
Korrefpondirende und Ehren-Mitglieder zahlen feine Beiträge. 

8. 3. Ä 
An die Afrikanifche Gefellichaft in Deutfchland wird, fo lange 

Nelbe befteht, eine buch Mebereintommen feftgeftellte Duote aus 
5 Einzelbeiträgen abgeführt, wofür die Mitglieder der Geſellſchaft 
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für fan unbe die periodiſchen Veröffentlidhungen jeuer Gejelidait 
empfangen. 

Die am Jahresſchluſſe ich ergebenden Erjparniffe jollen m 
dem SKapitale geichlagen werden. 

Die Geſellſchaft wird jedesmal bei ihrer fünfjährigen Stiftun 
Feier durch befonderen Beichluß beftimmen, ob und mie weit i 
Mittel e8 zulaffen, dad Stamm-Kapital der „Karl Ritter-Stiftung 
zu erhöhen. 

S. 35. 
Der Schagmetfter legt bi8 zum 1. April des folgenden Ja 

dem Borftande den Rechnungsabſchluß für dad vorbergeh 
Geihältsjahr und bis zum 1. Mai die Rechnung vor. 
Rechnungsabſchluß wird durch den Vorftand demnächſt veröffentli 
Die Geſellſchaft wählt zur Reviſion der Rechnung zwei Ordentli 
Mitglieder, auf deren fchriftlichen Bericht der Vorftand dem S 
meilter die Entlaftung ertheilt. 

$. 36. a 
Ueber die Bibliothek der Geſellſchaft wird ein Katalog, ı 

dad fonftige igenthun derfelben ein Inventarium geführt. 
Veber die Verwaltung und Benupung der Bibliothek befti 

ein Reglement des Vorſtandes. 
Die wiflenfchaftliche Leitung der Bibliothef ift einem 

Borftande ernannten Bibltothefar anvertraut. | 

8. 37. 

Eine Revifion des Inventared wird aljährlid 6 Woden ı 
ber Dezember » Sigung durch zwei vom Vorſtande zu ernennd 
Ordentliche Mitglieder veranitaltet. 

VII Bon dem Stiftungdfefte und den Medaillen } 
Geſellſchaft. 

8. 38, 
Alle fünf Jahre feiert die Geſellſchaft ihr auf den 20. 

fallendes Stiftungsfeſt durch eine außerordentliche Sitzung, in 
cher von dem Vorfitzenden ein Abriß der Thätigkeit und des 
kens der Geſellſchaft oͤffentlich mitgetheilt wird. 

g. 39. 
Die Geſellſchaft hat bei Gelegenheit der Feier ihres fünt 

jährigen Beftehend eine goldene und eine filberne Medaille gefti 
Die erftere (Humboldt » Medaille) fann bei der jedeömaligen 
des Stiftungäfeftes für die hervorragendfte Leiſtun auf dem Geb 
der Erdfunde während des vorher egangenen fünfjährigen Zeitraum 
die leptere (Karl Ritter- Medaille) für wiſſenſchaftliche Leiſtun 
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af diefem Gebiete jährlich vom Borftande und Beirathe verliehen 
werden. 

VIH Abänderung der Statuten. 

S. 40. 

Anträge auf Statutenänderung, welde vom Borftande aud- 
geben oder bei ihm formulirt und von mindeltend 50 Ordentlichen 
Mitgliedern unterzeichnet eingereicht werden, find in der nädhiten 
ordentlihen Sitzung vom Borftande zur Kenntnis der Geſellſchaft 

bringen. Die Abftimmung über diejelben erfolgt in der darauf 
h enden ordentlichen Sitzung und entiheidet die einfache Stimmen- 
nehrheit der anwejenden DOrdentlihen Mitglieder. Der Wortlaut 
n8 Antraged muß in der Einladung zu diefer Sigung mitgetheilt fein. 

Statuten der Karl Ritter- Stiftung. 
(Sentrbf. pro 1861 Seite 8 und Eeite 381.) 

DProteltor: Prinz Friedrih Karl, Königl. Hoheit. 

8.1. 

Die von der Gefellihaft für Erdkunde in Berlin zu Ehren 
ned Mitbegründerd und langjährigen Vorfigenden, ded am 26. Sep⸗ 
ber 1859 verftorbenen Profefjord Karl Ritter, ind Leben gerufene 

Karl Ritter- Stiftung 
den Zwed, die Erdkunde in der von ihm begründeten Auf- 
ng zu fördern. Zu biefem Behufe follen durd die Stiftung 
entli Neileunternehmungen, bei melden es auf Erforfchung 

attfannter oder nicht genügend bekannter Länder anlommt, oder 
" Herausgabe größerer geographiſcher Werke unterftüpt werben. 

8. 2. 
Die Geldmittel der Stiftung beftehen aus dem von der Ge- 
elichaft für Erdkunde dafür beftimmten und durch Zinjen und Zus 
vndungen angewachſenen Grundkapital. Dem lehteren fließen zu 
x etwaigen Geſchenke, die am Schluffe ded Jahres nicht verwen- 
"ten oder nicht für beftimmte Zwede Kr rejervirenden Zinfen, endlich 
Kejenigen Beiträge, welche die Gejelichaft für Erdkunde der Stif- 
ung überweift. 

Die Stiftung nimmt auch Beiträge an, welche nicht zur Ber- 
achrung ded Stammfapitales, fondern für eine beſondere, geogra- 
riih-wilfenfchaftliche Unternehmung beftimmt find. 

8. 3. 
Die Stiftung wird von der Geſellſchaft für Erdkunde in Berlin 

verwaltet. Zu dieſem Zwede wird ein Berwaltungdausihuß ges 
1883. 27 
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bildet. Diejer beftebt aud dem Borfigenden der Geſellſchaft, dem 
Scapmeifter derjelben und einem anderen Vorftandsmitgliede, ſowie 
aud vier in der Novemberfigung auf drei Fahre zu mählenden Mit. 
gliedern, für welche Wahl dem Borftande der Gefellichaft das Bor: 
ſchlagsrecht zuftebt. Die nah Ablauf von drei Jahren audſchei⸗ 
denden Mitglieder find wieder wählbar. Scheidet ein Audihup- 
mitglied während -der Wahlperiode aus, fo wird in der nädften 
Sitzung der Geſellſchaft bis zum Ablaufe der drei Fahre ein andere? 
an deffen Stelle gewählt. 

S. 4. 

Der Ausſchuß vertritt die Stiftung nad außen in allen Be— 
ziehbungen, aud im denjenigen Fällen, in denen die Landeögelepe 
eine Spezialvollmadht erfordern. Die von demjelben audgeftellten 
Urkunden find verbindlid, wenn fie von dem Vorfigenden und einem 
zweiten Ausfhußmitgliede vollzogen find. Die Eigenfchaft der Aub 
Ichußmitglieder ald folder wird für den Fall des Bedürfnifjed durd 
Aa Beicheinigung des Königlichen Unterrichtd-Miniftertumd dar 
gethan. | 

8. 5. 

Der Ausfhuß verwaltet dad Stiftungdvermögen und hat 
die fichere Anlegung deöfelben zu forgen. Someit e8 ſich nicht ug 
Geſchenke mit beionderen Bedingungen der Anlegung handelt, müfl 
die Fonds der Stiftung in ſicheren Hypothefen oder in depofital 
mäßig ficheren Papieren angelegt werden. | 

Die Rechnungsführung übernimmt der Schapmeifter der Ge 
ſellſchaft für Erdkunde. Die jährliche Rechnungslegung und Ent 
laftung des Schagmeifterd erfolgt nah Maßgabe des &. 35 dei 
Statuted der Geſellſchaft gleichzeitig mit der Rechnungslegung fin 
die letztere. s 

. 6. Ä 
Die Vorſchläge über die Verwendung der verfügbaren Sti 

tungömittel erfolgen vom Ausſchuſſe. Sie werben den — — 
der Geſellſchaft angezeigt und in der nächſten Sitzung zur Beſchlu 
nahme gebracht. | 

Der Regel nad dürfen nad den obigen Beitimmungen na 
die Zinfen ded Kapitalvermögend für die Zwede der Stiftung vei 
wendet werden. Sollte fi auch bierzu in einem Sabre keine &e 
legenheit finden, oder follte die Verwendung nicht die ganze jährlib 
Zinfeneinnahme erfordern, fo wird, wenn die Gefellichaft darübe 
nicht ander beichließt, der nicht verwendete Betrag dem Kapital 
vermögen zugeichlagen. 

87. 
Die aud der Stiftung unterftügten Reifenden find zu willen 
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Ihaftlihen Berichten über die Ergebniſſe ihrer Reifen an die Ge— 
iellſchaft verpflichtet, welde die Bekanntmachung derjelben in den 
ven ihr herausgegebenen Organen fi) vorbehält. Im denfelben 
erfolgt jährlicher Bericht über die Wirkſamkeit und den Bermögend- 
zuſtand der Stiftung. 

. 8. 
Eine Aenderung diefer Statuten kann von der Gejellihaft für 

Erdkunde zu Berlin in einer ordentlihen Sipung derfelben mit 
einer Mehrheit von zwei Dritttheilen der erfchienenen Ordentlihen 
Mitglieder beichloffen werden. Im Mebrigen finden die Beftim- 
mungen ded &. AO der Statuten der Gejelihaft für Erdkunde zu 
Berlin in der Faſſung vom 2. Dezember 1882 entipredhende An- 
wendung. 

li. Gymmnafial: ze. Lebranftalten. 

2) Delanntmachung eined Verzeichniſſes derjenigen 
höheren Lebranftalten, welde aur Audftellung von 
Jeugniffen über die wiffenihaftlihe Befähigung für 
den einjährig-freiwilligen Militärdienft berehtigt find.*) 

Es wird bierunter ein Verzeichnis derjenigen höheren Lehran⸗ 
Halten zur öffentlichen Kenntnis gebracht, welche ſich zur Zeit in 
Smäpheit des F. 90 Th. I der Wehrordnung vom 28. September 
"85 im Befige der Berechtigung zur Audftellung von Zeugniffen 
Dh die wiſſenſchaftliche Befähigung für den einjährig freiwilligen 
Rilitärdienft befinden. 

Verzeichnis 
der höheren Lehranſtalten, welche zur Ausſtellung von 
Jengniffen über die wiffenfhaftlihe Befähigung für 
den einjährig-freiwilligen Militärdienft berechtigt find. 

Königreih Preußen. 
A. kehranftalten, bei welden der einjährige, erfolg- 
reihe Beſuch der zweiten Klaffe zur Darlegung der 

wilfenihaftliden Befähigung erforderlich tft.**) 

*) Die Bekanntmachung und das Verzeichnis vom 24. April 1883 find ver- 
— ae das Eentralblatt fir das Deutſche Reich pro 1883 Nr. 17 
rt olg. 

Aus dem Berzeichniffe find hier nur bie höheren Lehranftalten in Preußen 
aufgeführt. Die Namen der Direktoren, Rektoren ze. find bier zugefeßt. 

Anmertimgen ber Rebalt. bes Sentrbl. f. d. Unt. Verw. 
**) Die Gymnaſien und Progymnaften an Orten, an welchen eine zur Er⸗ 

27” 
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bildet. Diejer befteht aus dem Vorſitzenden der Geſellſchaft, dem 
Schatzmeiſter derfelben und einem anderen VBorftandsmitgliede, fowie 
aud vier in der Novemberfigung auf drei Fahre zu mählenden Mit- 
gliedern, für welche Wahl dem Vorſtande der Gejellichaft das Bor: 
ſchlagsrecht zufteht. Die nach Ablauf von drei Jahren andicei- 
denden Mitglieder find wieder wählbar. Scheidet ein Audsſchuß⸗ 
mitglied während -der Wahlpertode aud, jo wird im der nädten 
Situng der Geſellſchaft bid zum Ablaufe der drei Jahre ein andere 
an deffen Stelle gewählt. 

8. 4. 

Der Ausſchuß vertritt die Stiftung nad außen in allen Be: 
ziehbungen, aud in denjenigen Fällen, in denen die Landedgeleg: 
eine Speztalvollmadht erfordern. Die von demfelben außgeftellten 
Urkunden find verbindlich, wenn fie von dem Vorfipenden und einem 
zweiten Ausihußmitgliede vollzogen find. Die Eigenſchaft der Aus: 
Ihußmitglieder al8 joldher wird für den Fall des Bedürfniffed durd 
ei Beicheinigung des Königlihen Unterrichts⸗Miniſteriums dar: 
getban. 

8. 5. 

Der Ausihuß verwaltet das Stiftungsvermögen und bat für 
die fihere Anlegung desfelben zu ſorgen. Soweit e8 ſich nit um 
Geſchenke mit bejonderen Bedingungen der Anlegung handelt, müflen 
die Fonds der Stiftung in ſicheren Hypotheken oder in bepofital: 
mäßig fidheren Papieren angelegt werden. 

Die Rechnungsführung übernimmt der Schapmeifter der Ge 
fellſchaft fir Erdkunde. Die jährliche Rechnungslegung und Ente 
laftung des Schapmeifterd erfolgt nah Maßgabe des 8. 35 dd 
Statuted der Geſellſchaft gleichzeitig mit der Rechnungslegung für 
die letztere. s 

. 6. 

Die Borfchläge über die Verwendung der verfügbaren Stif- 
tungsmittel erfolgen vom Ausfchuffe. Sie werben den Mitgliedern 
der Geſellſchaft angezeigt und in der nächſten Sipung zur VBeichlub 
nahme gebradht. 

Der Regel nah dürfen nach den obigen Beftimmungen mır 
die Zinfen des Kapitalvermögend für die Zmede der Stiftung ver 
wendet werden. Sollte fih aud hierzu in einem Jahre feine Gr 
Icgenbeit finden, oder follte die Verwendung nicht die ganze jährliche 
Zinfeneinnahme erfordern, fo wird, wenn die Gefellihaft darüber 
nicht anders beichließt, der nicht verwendete Betrag dem Kapital« 
vermögen zugeichlagen. 

8.7. 

Die aus der Stiftung unterftügten Reiſenden find zu wifjen« 
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ihaftlihen Berichten über die Ergebniffe ihrer Reifen an die Ge» 
jellfchaft verpflichtet, welde die Bekanntmachung derjelben in den 
von ihr beraudgegebenen Organen ſich vorbehält. In denfelben 
erfolgt jährlicher Bericht über die Wirkjamkeit und den Bermögend- 
zuſtand der Stiftung. 

Eine Aenderung diefer Statuten kann von der Gefellihaft für 
Sröfunde zu Berlin in einer ordentlien Sipung derjelben mit 
einer Mehrheit von zwei Dritttheilen der erfchienenen Drdentlichen 
Mitglieder befchloffen werden. Im Webrigen finden die Beſtim— 
mungen des 8. 40 der Statuten der Sefellicaft für Erdfunde zu 

- Berlin in der Safjung vom 2. Dezember 1882 entiprechende An- 
wendung. 

I. Gymnaſial⸗ ze. Lebranftalten. 

82) Bekanntmachung eined Verzeichniſſes derjenigen 
höheren Lehranftalten, melde zur Audftellung von 
3eugniffen über die wilfenfhaftiihe Befähigung für 
den einjährig-freimwilligen Militärdienft berechtigt find.*) 

Es wird bierunter ein Berzeihnid derjenigen höheren Lehran- 
tılten zur öffentlihen Kenntnis gebradht, melde ſich zur Zeit in 
mäpheit des 8. 90 Th. I der Wehrordnung vom 28. September 
M5 im Befige der Berechtigung zur Audftellung von Zeugniffen 
dr die wiſſenſchaftliche Befähigung für den einjährig » freiwilligen 
Mlitärdienft befinden. 

Berzeihnid 
er höheren Lehranftalten, welche zur Außftellung von 
deugniffen über die wilfenfhaftlihe Befähigung für 
ten einjährig=freiwilligen Militärdienft berechtigt find. 

Königreich Preußen. 
4. Lehranftalten, bet welden der einjährige, erfolg- 
reihe Beſuch der zweiten Klaffe zur Darlegung der 

wiffenfhaftlihen Befähigung erforderlid ift.**) 

*) Die Belanntmahung und das Verzeichnis von 24. April 1883 find ver- 
det ur das Eentralblatt filr das Deutſche Reich pro 1883 Nr. 17 
enite ola. 

Aus —* Berzeichniſſe find bier nur bie höheren Lehranſtalten in Preußen 
enfgeführt. Die Namen der Direltoren, Rektoren ıc. find bier zugeſetzt. 

UAnmertimgen der Rebalt. bes Centrbl. f. d. Unt. Berw. 
2) Die Gymnaſien und PBrogymmaflen an Orten, an welchen eine zur Er⸗ 

27” 
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a. Gymmaſien. 

Provinz Oftpreußen. 

Direktoren: 
1. Dad Gymnafium zu Allenftein, Dr. $riederddorff. 
2. » ⸗ ⸗Bartenſtein, ⸗Schultz. 
3. ⸗ ⸗Braunsberg, ⸗Meinert. 
4. ⸗ ⸗ e Gumbinnen, e Biertel, Prof. 
5. = ⸗ ⸗Hohenſtein, Laudien. 
6.⸗ ⸗ ⸗Inſterburg (verbun⸗ 

den mit dem Real-Gymnafium daſ.), Dr. Krah. 
7. » Altftädtiihe Gymnafium zu Königd- 

berg i. Oſtpr, » Möller, Prof. 
8. = Friedrihd-Kollegium dafelbft, Lehnerdt. 
9. ⸗Kneiphöfiſche Gymnaſium daſelbſt, v. Drygalski. 

10. » Wilhelms⸗Gymnafium daſelbſt, Dr. Große, Prof. 
11.-Gymnafium zu Lyck, ⸗Kammer, Prof. 
12. > ⸗ ⸗Memel, ⸗Küſel. 
13. = ⸗ » Maftenburg, e Zahn. 
14. = ⸗ -Röſſel, .e Shulg, Prof. 
15. » ⸗ ⸗Tüilſit, Moller. | 

Provinz Weftpreußen. 
16. Das Gymnafium zu Conitz, Dr. Thomaszewski, 

rof. 
17. = ⸗ ⸗Culm, „Iltgen. 
18. = Königlide Gymnaſium zu Danzig, 3. 3. unbejept. 
19. » Städtifhe Gymnafium dafelbf, Dr. Sarnuth. 
20. = Gymnafium zu Deutih-Krone, Lowinski, Prof. 
21. = ⸗ ⸗Elbing, Dr. Töppen. 
22. = ⸗ ⸗Graudenz, «e Kretihmann. 
23. = ⸗ ⸗Marienburg, e Haydud. 
24. = ⸗ -Marienwerder, ⸗Brocks. 
25. ⸗ ⸗ ⸗RNeuſtadt i. Weſtpr, ⸗Seemann, Prof. 

theilung wiſſenſchaftlicher Befähigungszeugniffe für ben einjährig + freimilliger 
Militärbienft berechtigte Realſchnle bezw. höhere Bürgerfchule mit obligatorifchem 
Unterrichte im Latein nicht ſich befindet, find befugt, derartige Befähigungszeug- 
niffe auch ihren von der Theilnahme am linterrichte in der griechifchen 
Sprache dispenfirten Schülern zu ertheilen, infofern letztere an dem fülr jenen 
Unterricht eingefithrten Erfaßunterrichte regelmäßig theilgenommen unb nach min- 
beftens einjährigem Beſuche der Selunda auf Grund einer befonderen Prüfang 
ein Zeugnis bes Lehrer-Kollegiums über genügende Aneignung des entfprechente: 
Lehrpenfums erhalten haben. 

‚Zur Zeit find bies bie in bem Berzeichniffe mit einem * bezeichneten @yım 
nafien und BProgymnafien (A. a und B. a). 
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Direktoren: 
26. Das Gymnafium zuStrasburg i. Weſtpr. Dr. Königsbeck. 
N. ⸗CThorn (verbunden 

mit dem Real-Gymnafium daf.), » Strehlfe. 

Provinz Brandenburg. 
28. Das Askaniſche Gymnafium zu Berlin, Dr. Ribbed, Prof. 
29. ⸗-Franzöſiſche Gymnaſium dafelbft, :» Schnatter. 
30. = Friedrichs-Gymnaſium dafelbft, -e Kempf, Prof. 
3. = Friedrichs⸗Werder'ſche Gymnaſ. dafelbit, - Badlen dit, 

tof. 
32 + Sriedrih-Wilhelms-Gymnaf. dafelbf, - Kern, Prof. 
3 = Humboldtd-Gymnafium dajelbft, Schottmüller. 
34. = Joachimsthal'ſche Gymnaſium daſelbſt,- Schaper. 
35. = Gymnafium zum grauen Kloſter daſelbſt,⸗ —— et phil. 

ofmann. 
6. = Kölniihe Gymnaſium dafelbft, Kern, Prof. 
37. = Königftädtifhe Gymnaſium dafelbft, Dr. Bellermann. 
38 = Leibniz-Gymnafium dafelbft, e &riedländer. 
39. = Luifenftädtiiche Gymnafium daſelbſt, = Klemend, Prof. 
0. = GSophien-Gymmafium dafelbft, e Paul, Prof. 
4. = Wilhelms⸗-Gymnaſium dajelbft, : Kübler, Prof. 
122. = Gymnaſium zu Brandenburg, e Rasmus. 
43. Die Ritter-Alademie dafelbft, 3. 3. unbejept, 
4. Das Gymnafium zu Charlottenburg, br. Schultz 
4 = ⸗ ⸗Eberswalde, ZN. 5 Klein. 
6, ⸗ ⸗ -Frankfurt a. d. Oder, G. Kern. 
. ⸗ ⸗ = Freienwalde a.d. Oder, Dr. Genz, Prof. 
# = ⸗ -Friedeberg i. d. Neu⸗ 

mark, Schneider. 
9. = ⸗ ⸗Fürftenwalde, Dr. Buchwald. 
O. = Guben (verbunden 

mit dem Real-Opmnafium Dafelbft), - Wagler, Prof. 
J. = ⸗ Koͤnigsberg 1. d. Neu⸗ 

ark, 3. 3. erledigt. 
52, = ⸗ ⸗Kottbus (verbunden 

mit dem Real-Progymnafium daj.), Dr. ee ar. 
53. > Gymnafium zu Küſtrin, Tſchierſch. 
54.- ⸗ Sandöberg a. d. Warthe 

(verbunden mit dem Real⸗ Gyrnaſtum 
daſelbſt), = Babude. 

5. = Symnafium zu Zudau, «e Ebinger. 
56. = ⸗Neu⸗ -Ruppin, - Külfter. 
57. = ⸗ ⸗Potsdam, ⸗Volz. 
58. = ⸗Prenzlau (verbunden 

mit dem Real-Gymnafium daſelbſt), - Arnoldt. 
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Direktoren: 
59. Daß Gymnafium zu Sorau, Dr. 2. Schulze. 
60. = ⸗ Spandau, s Dfautid. 
61. = . Wittftod, « Grojier, Prof. 
62. = Pädagogium - Züllichau, :s Hanom. 

Provinz Pommern. 

63. Das Gymnafium zu Anklam, Heinze. 
64. = ⸗ e Belgard, Dr. Bobrit. 
65. » ⸗ s Gößlin, .- Sorof. 
66. = « Golberg (verbunden 

mit dem Real-Gymnafium dafelbft), -» Streit. 
*67. = Gymnafium zu Demmin, Schmedebier. 
68. «© ⸗ « Dramburg, Dr. Dued, Prof. 
69. ⸗ ⸗ -Greiffenberg, ⸗-Riemann, 

Prof. 
70. = ⸗ -Greifswald (verbun⸗ 

den mit dem Real-Gymnaſium daf.), -Steinhauſen. 
"11. = Gymnafium zu Reufteitin, ⸗Schirlitz. 
72. = Pädagogium-Putbus, Spreer. 
73. = Öymnatt ium » Ppyrib, Dr. Zinzow. 
14. = = Stargard i.Pomm., ⸗ Sidtee drei. 
75. = König - - Wilhelmd - Gymnafium zu 

Stettin, .- Muff. 
76. = Meatienftifts-Gymnafium dafelbft, : Weider. 
7. s Stadt-Gymnafium dafelbft, Lemde, Prof. 
78. » Gymnafium zu Stolp ale) 

mit dem Real-Progymnafium daj.), Dr. Reuſcher. 
79. =» Gymnafium zu Stralfund, :s Winter. 
80. ⸗ « Treptowa.d.Rega, Lic. theol. u. Dr. 

phil. Kolbe 

Provinz Polen. 

81. Das Gymnaſium zu Bromberg, Dr. Guttmann. 
82. > Gneſen, Methner. 
83. = . « Iinowrazlam, ⸗Eichner. 
84. = . »Klrotoſchin, Leuchtenberger. 
85. > ⸗ ⸗Li a, Dr. Eckardt. 

86. = ⸗ ⸗Meſeritz, Dart 
87. > ⸗ ⸗ — icht er. 

88. ⸗ ⸗ Oſtro Beckhaus. 
89. - Sriedrid: Wihelms- Symnaflum zu 

Dofen, Nötel. 
90. ⸗ en pmnafium dafelbft, Dr. Deiters. 
9. - Gymnafium zu Rogafen, ⸗Dolega. 
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Direktoren: 
92. Dat Gymnafium zu Schneidemühl, Dr. Kunze. 
93. ⸗Schrimm, Schneider. 
94. = . «= MWongromig, Ronke. 

Provinz Schleſien. 
9%. Das Gymnaſium zu Beuthen i.Dd.-Schl.,Dr. Brüll. 

« Glifabetb-Gymnafium zu Breslau, - Päd. 
97. ⸗- Friedrichs⸗Gymnaſium afelbft, 3. 3. unbeſetzt. 
98. Johannes⸗Gymnaſium daſelbſt, Dr. Müller, Prof. 
99, Magdalenen-Gymnafium dafeibſt, Rektor: Dr. eine, 

rof. 
100. = Matthiad-Gymnafium dafelbft, Dr. Oberdid. 
101. = Oymnafium zu Brieg, oppe. 
102. = : Bunzlau, Dr. Bouterwel. 
103. = s s Glap, - Stein, Prof. 
104. s ⸗Gleiwitz, Karl Nieberdin g. 
105. = evangeliihe Gymnafium zu Glogau, Dr. Hasper. 
106. = Ratholiihe Gymnafium. dajelbft, : Schröter. 
107. = Symnafium zu Görlig, - &itner. 
108. » ⸗Groß⸗Strehlitz, Dr.Rob.Nieberding. 
109. = ⸗ ⸗Hirſchberg, Lindner. 
110. = ⸗ » Sauer, Volkmann. 
111. = ⸗ ⸗Kattowitz, :s Müller. 
112. = . . . Königshütte, ⸗Brock. 
113. = ⸗ « Kreuzburg, =» GSteinmeyer. 
ld, = ⸗ « Lauban, Guhrauer. 
15. = ⸗ Leobſchütz, Rösner. 
116. Die Kitter-Aademie zu Liegnitz, Dr. Stecho w. 
117. Das Städtiſche Gymnaſium dafeibf = Gütbhling. 
118. » Symnaflum au Neiſſe, -Zaſtra. 
19. » Reuftadt i. O.⸗Schl.⸗ ung 
10, ⸗ ⸗ ⸗Oels, ⸗ Abit, Prof. 
121. > ⸗ ⸗Odhlau, Treu. 
12. » ⸗ = Dppeln, Dr. MWenpel. 
123, » ⸗ Patſchkau, dam. 
124. = ⸗ ⸗Pleß, - Schönborn. 
125. = . :» Matibor, 3. 3. unbejegt. 
1%. = s » Gagan, 3. unbejebt. 
127. = ⸗ Schweidnitz, riede. 
128. = ⸗ ⸗Strehlen, Dr. Petersdorff. 
129. — ⸗ « Maldenburg, ⸗Scheiding. 
130. » ⸗ ⸗Wohlau, ⸗Radtke, Prof 

Provinz Sadjen. 
131. Das Gymnaſium zu Burg, Dr. Holzmweißig. 



132. 
133. 
134, 
135. 

136. 
137. 
138. 
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Direktoren: 
Das Gymnafium zu Eisleben, Dr. Gerhardt, Prof. 

⸗ ⸗Erfurt, ⸗Alb. Hartung. 
- Halberftadt, . Schmidt. 

Die Lateiniſche Schule zu Halle a. d. 
Saale, Rektor: Dr. Fries. 

Das Städtiſche Gymnaſtum daſeibſt, Dr. Naſemann, Prof. 
-Gymnaſium zu Heiligenſtadt, 
⸗ Paͤdegegium des Kloſters Unſerer 

ie 

⸗ Dom-Gymnafium datei, 
⸗ zu Merfeburg, 
. Gymnafium zu Mühlhaufen i. Thür. 

(verbunden mit dem Real⸗Progym⸗ 
nafium — 

Dom⸗Gymnaſium zu Naumburg a. 
d. Saale, 

⸗Gymnaſium zu Nordhauſen a. Harz, 
. Die —R Pforta, 
. Das Gymnaſium zu Quedlinburg, 
. Die Klofterfhule zu 
. Dat Gymnaſium zu Salzwedel, 

Roßleben, 

Sangerhaufen, 
. . « GSchleufingen, 

mark, 
Stendal, 
Torgau, 
Wernigerobe, 
Wittenberg, 
Zeig, uw ıR % u 9 ww n 

:s Grimme. 

gleich Propft 
Dr. Briegleb. 
Rektor: Dr. Aßmus. 

Dfterwald, 

Dr. Anton. 
5 Groſch. 

V 
Dithle. 

Scheibe, Prof. 
Dr. Legerlotz. 
Fulda. 
Schmieder. 

⸗ Denke, Prof. 
⸗Friedel. 
⸗Haacke, Prof. 
Bachmann. 
Rhode. 

Prof. 

Seehauſen i. d. Alt⸗ 

Lic.theol. Tauſcher. 

Provinz Schleswig-Holſtein. 
.Das Gymnaſium zu Altona, 

⸗ ⸗Flensburg (ver⸗ 
bunden mit dem Real-Gymnafium 

dafelbft), 
⸗ Gymnafium zu Glückſtadt, 
⸗ ⸗Hadersleben, 

(verbunden mit dem Real⸗Pro⸗ 
gymnaſium dafelbft), = 

« Gymnafium au Hufum (ver 
bunden mit den Real⸗Pro⸗ 

gymnaſium dafelbft), ⸗ 

Heß. 

Dr. Müller. 
Detlefſen, Brot. 

Zellen. 

Ked. 

en Frauen zu Magdeburg, Urban, Prof., zu: | 
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Direktoren: 
161. Dad Gymnafium zu Kiel, Dr, Niemeyer. 

462, = ⸗ - Meldorf, Lorenz. 
*163.⸗ ⸗ ⸗Ploön, Dr. Heimreich, Prof. 
164. » . s Rapeburg, = Steinmep. 
165. = ⸗ ⸗Rendsburg (ver⸗ 

bunden mit dem Real-Gymhafium 
dafelbft), ⸗Wallichs. 

166. ⸗Gymnafium zu Schleswig (ver- 
bunden mit dem Real« Pros 

gymnafium dajelbft), «= Gidionfen, Hof: 
rath. 

167. = Gymnafium zu Wandsbeck (ver⸗ 
bunden mit dem Real-Pro- 

gymnaſium dafelbft), = Klapp. 

Provinz Hannover. 
168. Das Gymnaſium zu Aurich, Dr. Dräger. 
169. © ⸗ ⸗Celle, ⸗Ebeling. 
70. = ’ ⸗Clausthal, ⸗Lattmann. 
171. : ⸗ Emden (verbunden 

mit dem Real⸗Progymnaſium dafelbft), = Graßhof. 
IR. = Gymnaflum zu Göttingen (verbunden 

mit dem Real-Gymnafium dajelbit), = Hampfke, Prof. 
13, » Gymnafium zu Hameln an“ 

mit dem Real-Progymnafium daj.), - Regel. 
M = 2yzeum I. zu Hannover, « &apelle, Prof. 
N. = : NH. dafelbit, ⸗Wiedaſch, Prof. 
16. = Kaifer Wilhelms-Gymnaf. dafelbft, - Mache er 

tof. 
M. Gymnaſium Andreanum zu Hildes- 

heim (verbunden mit dem Real- 
Gymnaſium dafelbft), = Hode. 

1 - Gymnafium Joſephinum daſelbft 
(verbunden mit dem Real-Pro= 

gymnaſium dajelbft), Kirchhoff. 
19, Die Klofterſchule zu Ilfeld, Dr. Salmmenf a 

rof. 
80. Das Gymnaſium zu Leer (verbunden 

mit dem Real-Gymnaftum bafelbft), Duapp. 
ll. = Gymnafium zu Lingen, Dr. Züttgert. 
2. » ⸗ Lüneburg (verbun⸗ 

den mit dem Real⸗Gymnaſium daſ.), Haage. 
- « Gymnafium zu Meppen, Dr. Hune. 

s ⸗ s Norden, :» Münnid. 
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Direktoren: 
185. Das Gymnaſium Carolinum zu Osnabrück, Dr. Bohle. 
186. ⸗-Raths⸗Gymnaſium daſelbſt, Runge. 
187. » Gymnaſium zu Stade (verbunden 

mit dem Real-Progymnafium daf.), Dr. Koppin. 
*188. «= Gymnaſium zu Verden, Freytag. 

Provinz Weſtfalen. 

189. Dat Gymnafium zu Arnsberg, Dr. Scherer. 
190. ⸗Attendorn, ⸗Brußkern. 
191. ⸗ ⸗ - Bielefeld (ver⸗ 

bunden mit dem Real-Gymnaf. daf.), = Nip ſch, Prof, 
192. = Gymnafium zu Soqum. »Broicher. 
193. ⸗ ⸗ gen, . Hüfer. 
194. ⸗ ⸗ Burgfteinfur (vers 

bunden mit dem Real⸗Gymnaſ. daſ.) Rohdewald. 
195. = Gymnafium zu Coesfeld, Dr. Hoff. 
196. = s Dortmund, : Döring. 
197. = . ⸗ Gütersloh, :» Rotbfude. 
198. ⸗ ⸗ Hamm (verbunden 

mit dem Real⸗Progymnaſium daſ.), > ch mei er. 
”199. » Gymnafium zu Herford, Dr. Bode. 
200. ⸗ s Öörter, Petri. 
201. = «e Minden (verbunden | 

mit dem Real⸗Gymnafium dafelbft), Dr. Grautoff. 
202. -» Gymnafium au Münfter, :s Frey. 
203. = Paderborn, .:- Shmidt. 
204. ⸗ ⸗ « Redlingbaujen, . Hölider. 
205. ⸗ . e Rheine, ⸗Grosfeld. 

*206. ⸗ « Goeft, . Göbel, Prof, 
207. ⸗ ⸗ ⸗MWarburg, ⸗ de helman 
208. » . « Warendorf, » Ganp. 

Provinz Hefjen-Nafjan. 

209. Daß Gymnaſium zu Caſſel, Dr. Vogt. 
210. >» ⸗ Dillenburg, Spieß. 
2ll. ⸗ ⸗ s Kranffurta. Main, Dr. Mommie 
212. ® ⸗ ⸗Fulda, Göbel. 
213. = ⸗ s Hadamar, ⸗Peters. 
214. > . . Hanatı, » Kürftena 
215. ⸗ ⸗Hersfeld (verbun⸗ 

den mit dem Real⸗Progymuaſ. daj.), » Duden. 
216. » Gymnafium zu Marburg, . Münicer. 
217. ⸗ » Montabaur, :» Wernede 
218. ⸗ . .» Ninteln, s Budhenan 
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" Direktoren: 
Daes Gymnafium zu Weilburg, Bernhardt. 

⸗Wiesbaden, Dr. Pähler. 

Rheinprovinz. 
Das Gymnafium zu — Dr. Schwenger. 

- Barmen, .e Hente. 
Die Ritter— nn 8 Bedburg, . Biel, 

. Das Gymnafium zu Bonn, = Waldeyer. 
: . ⸗ Gleve, « Liejegang. 

⸗ ⸗ Eoblenz -Binsfeld. 
= ander Apoftelficche zu Coͤln, z. 3. erledigt. 

-Friedrich-Wilhelms-Gymnaflum daf. 
(verbunden mit dem Königlichen 

Real-Öymnafium dafelbf), Dr. Jäger. 
= Kaiſer Wilhelmd-Gymnafium daſ, ⸗ Schmitz. 
⸗ Gymnaſium an Marzellen daſelbſt, > itges. 

zu Düren, Dr. Uppenkamp. 
. . ⸗ Důſſ eldorf, ⸗Kieſel. 
⸗ ⸗ ⸗»Duisburg, ⸗Schneider. 

⸗Elberfeld, Bardt. 
⸗ ⸗Emmerich, ⸗Ködbler. 

s ⸗ ⸗Eſſen. ⸗Pilger. 
⸗ ⸗ ⸗M.⸗Gladbach (ver⸗ 

bunden mit dem Real Progywnaſium 
daſelbſt), ⸗Schweikert. 

Gymnaſium zu Kempen, e Schürmann. 
s Krefeld, = Wollfeiffen. 
⸗ ⸗ ⸗ Kreuznad), : Wulfert. 
⸗ ⸗ . Moers, :» Zahn. 
: ⸗ ⸗ Münftereifel, « Ungermann. 
. ⸗ ⸗Neuß, ⸗Tücing. 

Neuwied (verbunden 
mit dem Real. -Progymnafium daf.), = Wegehaupt. 

Gymnaſium zu Saarbrüden, Lic. theol. und Dr. 
hil. Hollenberg. 

. ⸗ . Trier, Dr. Renvers. 
s ⸗ ⸗ Weſei (verbunden 

mit dem Real⸗Progymnaſium daf.), =» Kleine. 
» Gymnafium zu Wetzlar, . Berk. 

Hohenzollern’fhe Lande. 
49, Das Gymnafium zu Hedingen. Syree. 



ph . Das Real-Gymnafium zu Infterburg (ver- 
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b. Beal-Oymmafien. 

Provinz Oftpreußen. 

Direktoren: 

bunden mit dem Gymnafium daj.), Dr. Krab. 
2. Die Burgichule zu Königöberg i. Oſtpr, - Böttder. 
3. Das Staͤdtiſche cal-Gymnafum dafelbfl, »- Schmidt. 
4. = Real⸗Gymnaſium zu Zilfit, Kod. 
5. = ⸗ ⸗ -Wehlau, Dr. Eichhorſt. 

Provinz Weſtpreußen. 

6. Die Johannisſchule zu Danzig, Dr. Panten. 
7. » Petrifchule dafelbft, - Oblert. 
8. Das Real⸗Gymnaſium zu Elbing, s Brunnemann 

9, ⸗ P s « Thorn (verbunden 
mit dem Gymnafium dafelbit), = Gtrehlfe. 

Provinz Brandenburg. 

10. Die Andreadfchule zu Berlin, Dr. Bolze. 
11. Das Dorotheenftädtiiche Real-Gynınaf. daj., = Schwalbe, Pre, 
12. = Falk⸗Real⸗Gymnaſium dajelbft, :s Bad. 
13. = Friedrichs⸗Real⸗Gymnaſium dafelbft, - Runge, Pre 
14. =» Königliche Real-Gymnafium dajelbf, » Simon. 
15. » Königftädtifche Real-Gymnafium daſ, = Bogel. 
16. « Luiſenſtädtiſche Real-Gymnaſium daf.. -» Hop, Prof. _ 
17. » Sophien-Real-Gymnafium daſelbſt, - Martus, Fi. 
18. » NReal-Gymnafium zu Brandenburg, ⸗Riebe. 
19. = = ⸗ ⸗Frankfurt a.d.Dder, - Laubert. 
20. ⸗ « Guben (verbunden | 

mit dem Gymnafium daf.), » Wagler, Prel 
21. = ⸗ . zu Landsberga. d. W. 

(verbunden mit dem Gymnaſium daſ.),⸗Babucke. 
22. » Real-Gymnaftum zu Serleberg, Vogel. 
23. ⸗ ⸗ Potsdam, Dr. Baum gardt. 
24. ⸗ » Prenzlau (ver⸗ 

bunden mit dem Gymnafium dafelbft), =» Arnoldt. 

Provinz Pommern. 

25. Das Neal-Gymnafium zu Colberg (ver« 

27 . Die Friedrih-Wilhelmöfchule zu Stettin, z. 3. unbejept. 
23. Das Städtifhe Real⸗Gymnaſium dafelbft, Stevert. 

bunden mit dem Gymnafium daf.), Dr. Streit. 
Real-Gymnafium zu Greifswald (ver- 

bunden mit dem Gymnaſium daf.), » Steinhauien 

Real-Gymnafium zu Stralfund, Dr. Brandt. 
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Provinz Pofen. 
Direltoren: 

30. Das Real⸗Gymnafium zu Bromberg, Dr. Gerber. 
31. = Frauftadt, Krüger. 
32. = ⸗ ⸗ ⸗ Poſen, Dr. Geiſt. 
33. = = ⸗ ⸗Rawitſch, ⸗Lierſemann. 

Provinz Schleſien. 
34. Das Real⸗Gymnaſium zum h. Geiſt zu 

Breslau, Dr. Reimann, 

3, » - . am Zwinger bajelbft, - Meffert. 
6. = = ⸗ zu Görlig, ⸗Wutzdorff. 
Ü.=: = ⸗ = Grünberg, Fritſche. 
8.⸗ ⸗ ⸗Landeshut, Dr. Janiſch 
39. s = s s Neiſſe, Ga [ ten 

Ws = ⸗ ⸗Reichenbach, Dr. Wed, Prof. 
4. » ⸗ ⸗Sprottau, 8 3. erlebigt. 
ı A ⸗ ⸗ ⸗Tarnowitz, r. Woſſidlo. 

Provinz Sachſen. 

4. Das Real- Gymnafium zu Aſchersleben, Dr. Hüfer. 
H. = .e G&rfurt, - Rod. 
2: = . s Halberftabt, » GSpillefe. 
u „ s Hallea.d. Saale, » Schrader. 

i. ⸗ ⸗ ⸗ s Ma deburg, ⸗ Holza pfel. 
— ⸗ -Nordhauſen a.Harz, ⸗Wieſing. 

Provinz Schleswig-Holſtein. 
N. Das Real-Gymnafium zu Altona (ver⸗ 

bunden mit der Realſchule dafelbft), Dr. Schlee. 
. = Neal-Gymnafium zu Slendöburg (ver 

bunden mit dem Gymnafium daf.), » Müller. 
1. » Real-Gymnafium zu Rendsburg (ver: 

bunden mit dem Gymnaſium dafelbfi), ⸗Wallichs. 

Provinz Hannover. 
PR? Das Real⸗Gymnafium zu Celle, Dr. Franke, Prof. 

⸗ Göttingen (ver: 
bunden mit dem Gymnaſium dafelbjt), = Hampte, Drof. 

4 » Real-Gymnafium zu Goslar, & il. Lic. theol. 
Seimbad. 

oe Hannover, Schuſter. 
os veibni Real Öymnaflum dafelbft ⸗K. W. Meyer. 
. - Real-Gymnafium zu Harburg, Braune. 
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Direktoren: 
58. Das Real-Gymnafium zu Hildeöheim (ver: 

bunden mitdem Gymnafium Andreanum 
dafelbft), Dr. Hoche. 

59. » Real-Öymnafium zu Leer (verbunden 
mit dem Gymnafium dajelbft), Quapp. 

60. = Real-Öymnafium zu Lüneburg (ver- 
bunden mit dem Gymnaſium —2 Haage. 

61. = Neal: Gymnaſium zu Osnabrück, Fiſcher. 
62. = ⸗ ⸗DOſterode, Dr. Naumann. 
63. = . ⸗ - QDualenbrüd, Geßner. 

Provinz Weltfalen. 

64. Das Real-Gymnafium zu Bielefeld (ver- 
bunden mit dem Gymnafium dafelbft), Dr. Nitzſch, Prof, 

65. » Neal: Öymnafium zu Burgfteinfurt 
(verbunden mit dem Gymnaftum daf.), Rhodewald. 

66. - Real-Öymnafium zu Dortmund, Dr. Ernſt Meyer. 
67. > ⸗ ⸗ = Hagen, «e Stablberz. 
68. = ⸗ ⸗Iſerlohn, Langguth. 
69. = . B : Lippftadt, . Schröter. 
70. ⸗ ⸗ Minden (ver⸗ 

bunden mit dem Gymnaſium daſelbſt), Dr. 2 rautoff. 
71. Das Real⸗Gymnaſium zu Dünfter, und), 
12. - . » Siegen, s —8 
73. = -Witten, s Zerlang. 

Provinz Heſſen-Naſſau. 

74. Dad Real⸗Gymnaſium zu Eaffel, Dr. Wittich. 
75. Die Mufterihule zu Frankfurt a. Main, = Gifelen. 
76. Woͤhlerſchule dafelbft, « Kortegarı. 
77. Daß Real-Gymnafium zu Wiesbaden, Spangenberz. 

Rheinprovinz. 
78. Das Real- Gymnaſium zu — Dr. Hilgers, Pre 
719. ⸗ s Barmen, Münd. | 
80. » Königliche Real. Gymnaſium u Böln 

(verbunden mit dem Friedrich Wilhelmö- 
Gymnaſium dajelbfi), ⸗ z er. 

81. - Städtiihe Real-Gymnafinm dafelbft, — Shorn, Pr 
82. > Real Gymnaſium zu Düſſeldorf, ⸗Kirchner. 
83. ⸗ « Duidburg, .« Steinhart. | 
84. = . . ⸗Elberfeld, =» Börner. | 
85. = ⸗ ⸗ ⸗ Krefeld, S cha uenbutj 

86. =» . . Mülheima.Rhein » Sramer. 
87. - s » Mülheima.d. Ruhr, « Ziepihmank 
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Direktoren: 
* Dee Real- Gymnafium zu Ruhrort, v. Lehmann. 

⸗Trier, Dr. Dronke. 

c. Ober Realſchulen. 

Provinz Brandenburg. 
Direktoren: 

1. Die Friedrichs-Werder'ſche Ober⸗ Aa chule 
u Berlin, Gallenkamp. 

2. ⸗-Luiſenſtädtiſche Ober-Realichule daf, Dr.Bandom,Prof. 
3. -Ober⸗Realſchule zu Potsdam, Langhoff. 

Provinz Schleſien. 
4. Die Ober⸗Realſchule zu Breslau, Dr. $iedler. 
9. = -= = Brieg, = Nöggerath. 
6. = ⸗ Gleiwitz, ⸗Wernicke. 

Provinz Sachſen. 

7. Die Ober⸗Realſchule zu Halberftadt, Dramp e. 
8. = Gueride-Schule zu Magdeburg, a j 1.4 

Prof. 

Provinz Schleswig-Holſtein. 

9%. Die Ober⸗-Realſchule zu Kiel, Dr. Meißel. 

Rbeinprovin;. 

h Die Ober-Realfäue zu Goblenz, Dr. Moft. 
Coͤln ⸗Zieken. 

⸗ 0. Elberfelo, :» Artope. 

B. kehranftalten, bei welchen der einjährige, erfolgreiche 
Rein der erften Klaffe zur Darlegung der wiltentgaft- 

lihen Befähigung erforderlich ift. 

a. Drogymnaſien. 

Provinz Oſtpreußen. 
J. Das Pro ymnafium zu Königsberg i. Oſtpr., 

ß geberg Direktor: Dembowöki. 
2— ⸗Löoͤtzen, Rektor: Dr. Böhmer. 

Provinz Weſtpreußen. 
3. Das Brogpmnafinm zu Pr. Friedland, Rektot: Dr. Brennecke. 
L. » Röbau, Hade. 
d. = ⸗ Neumarki.Weſtpr.⸗ Scotland. 
6: ⸗ « Schwep, s Dr. Gronau. 
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Provinz Brandenburg. 

7. Das Progymnafium zu Schwedt a.d.D., Rektor Dr. Zichan. 

Provinz Pommern. 

— Das Progymnafium zu Garz a. d. O., Rektor: Dr. Vitz. 
⸗ Sauenburgi.Pomm., - Sommerfeld 

8 ⸗ ⸗ ⸗Schlawe, D.r. Becker. 

Provinz Poſen. 
II. Das Progymnaſium zu Kempen, Rektor: Dr. Martin. 
12. ⸗Tremeſſen, ⸗ -Sarg, Pre. 

Provinz Sachſen. 

13. Das Progymnaſium zu Neuhaldensleben, Rektor: Dr. Sorgen 
rev 

14. » ⸗ ⸗Weißenfels, ⸗ ⸗Roſalskr 

Provinz Hannover. 

*15. Das Progpmnafium zu Geeftemünde, Rektor: Holftein 
16. » Münden (verbun- 

den mit dem Real⸗Progymnaſium daſ.), ⸗Dr. Bahrdt 

Provinz Weſtfalen. 
17. Das Progymnaſium zu Dorften, Rektor: Dr. Krampe 
18. = » Rietberg, . : Mues 

Rheinprovinz. 

19. Das Progymnafium zu AUndernad, Rektor: Dr. Schlüter. 
20. = Boppard, «= Brüggemann 
21. » s ⸗ —*8 e Dr. Eihweile 
22. = ⸗ Eichweiler 

(verbunden mit dem Real⸗ 
rroghmmaftum daſ.), ⸗Lieſen. 

23. = Progymnafium au Euskirchen, s Dr. Doͤtſch, | 
24. > . Jülich, Kuhl. 
25. ⸗ s ⸗ Linz, ⸗ ⸗ P o 5 L 

26. = ⸗ -Malmedy, (mit der Leitung inte 
beauftragt: Dberlehrer Dünbie 

27. » . ⸗Průũm, Rektor: Dr. &: ünnel 
28. ⸗ ⸗ ⸗Rheinbach, ⸗ Schlünk 
29. = . - Siegburg, vorm Wal 
30. » . -« Sobernheim, = « Plasber 
3l. = ⸗ ⸗Trarbach, . : Schmid 
32. s ⸗ z St. Wendel, s s 3 u f ch. 

33. = . . Wipperfürth, - Burgarg. 
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Aealſchulen. 

Provinz Sachſen. 
Direktoren: 

i) 1. Die Realſchule zu Schönebeck, Dr. Völcker. 
rovinz Schleswig-Holſtein. 

12. Die Realſchule zu Altona (verbunden mit 
dem Real-Gymnafium daf.), Dr. Schlee. 

t3. Die Realſchule zu Neumünfter, Dftendorf. 

Provinz Heſſen-Naſſau. 
H. Die Realihule zu Bodenheim, Wiegand. 
5. ⸗ ⸗ s Kaflel, Dr. Buderuß, Prof. 
8 ⸗ ⸗ Eſchweg e, Vogt. 
tl. = ⸗ der ifraelitifden Religiond- 

geſellſchaft zu Frankfurta.M., » Hirſch. 
i8. = = . der tiraelitifchen Gemeinde 

dafelbft, » Bärmald. 
79. = Klingerichule dafelbft, ⸗Schultze. 

110. = Real Sule zu Hanau, Beder. 
ill. = »s Homburg v. d. Höbe, Göpel, Prof. 
tl2. = ⸗ ⸗Wiesbaden, Dr. Unverzagt, Prof. 

Rheinprovin 
N Die Realſchule zu armen: Rupperleib, Dr. Burmeiter. 

- @fie - Hetlermann. 
5 s Generbejdule Beatfäute) au Krefeld, = Beyßel. 
6. = . e Nemfdeid, - Petry. 

c. Beal-Progymnaflen. 

Provinz DOftpreußen. 
1. Das Real- Progymnaſium zu Gumbinnen, Rektor: Jacobi. 
2 = « Dfterodei. Oftpr. „ = Dr Wüſt. 

Provinz Meftpreußen. 
3. Das Real-Progymnafium zu Dirihau, Rektor: Killmann. 
4. = ⸗ ⸗ s Senfau, Direktor: Dr. Bonſtedt. 
5. = ⸗ ⸗ ⸗ Riefenburg, Rektor: Müller. - 

Provinz Brandenburg. 
6. Das Real⸗Progymnafium zu Kottbus (verbunden mit dem Gym- 

—* dafelbft), Direktor: Dittmar. na 
ĩ. ⸗ ⸗ zu Kroſſen, Rektor: Dr. Berbig. 
8: = ⸗ ⸗WRLVLuckenwalde,⸗ = Bogel. 
I ⸗ s - Lübben, ⸗ -Weineck. 

t) Die mit einem tr bezeichneten Lehranftalten haben feinen obligatorifchen 
Unterricht im Latein 

1883, 28 
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. Das Real⸗ Progymnaſium zu Nauen, Rektor: Dr. Schaper. 
= Nathenow, - = Weiter. 

. s - - Spremberg, Direktor: Schmidt. 
s ⸗ ⸗ = Wriezen, Rektor Dr. Genp. 

Provinz Pommern. 

Das Real-Progpmnafium zu Stargardi. Pom., Rektor: Rünger 
- Etolp (verb unben 

mit dem Gymnafium daſelbſt), Direktor: Dr. Reuſ her. 
⸗ Real⸗Progymnaſium zu Wolgaſt, ven Dr. Syait. 
⸗ -Wollin, z. 3. unbeſetzt. 

Provinz Schleſien. 

. Das Real-Progymnafium zu Freiburg i. Schl, 
Reftor: Dr. Mever. 

. s s = Lömwenberg, ⸗ Steinvorth, 
s ⸗ ⸗ e Gtriegau, s Dr.Gemoll 

Provinz Sadjen. 

. Daß Real-Progymnafium zu Delitzſch, Rektor: Kapier. 
⸗Eilenburg, » Dr.Wiemann. 

⸗ ⸗ ⸗ ⸗Eisleben, ⸗ ⸗Richter. 
⸗ ⸗ ⸗ « Gardelegen, ⸗ ⸗Iſenſee. 

⸗ ⸗Müůühlhauſen 
i. Thür. (verbunden mit dem Gymnafium 
daſelbſt), Direktor: 5 ſterwald, Fre. 

: Real-Progymmafium zu Naumburg a. d. ©., Rektor: Dr. 
N enmiälle. 

Provinz Schleswig-Holftein. 

. Das Real-Progymnafium zu Haderdleben (verbunden mit dem 
Gymnaſium dafelbft), Direltor: Dr. Zeilen. 

- MNeal:Progymnafium zu Huſum (verbunden mit dem Gym⸗ 
nafium dafelbft), Direltor: Dr. Ked. 
zu Itzehoe, Rektor: Dr. Seig, Pre‘. 

. Die Albinudſchul⸗ zu Eanenbur a. d. Elbe, Direktor: Dur 
. Das Real-Progymnaflum zu Marne, Rektor: Shwalbal. 

⸗ Oldesloe, . Dr.M.Sdulp:. 
⸗ ⸗ Schleswig (verbunden mit den 

Gymnaſium dafelbft), Direltor: Dr. Bidionfen, Hofrat. 
s #Real-Progymnafium zu Segeberg, Rektor: Dr. Zelling: 

baut, 
W -Sonderburg, ⸗ «= Dörinz 

Proi 
⸗ ⸗ -Wandsbeck (verbunden mit dem 

Gymnaſium dafelbft), Direktor: Dr. Klapt 
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Provinz Hannover. 

37. Daß Real-Progpmnafium zu urichube, Rektor: Dr. Panic. 
38, » s Duderftadt, = Aug. Meyer. 
39, » ⸗ ⸗ ⸗Einbeck, = Hemme. 
0. = ⸗ :» &mden (verbunden mit dem Gym⸗ 

naſium dafelbft), Direktor: Dr. Graßhof. 
4. = Real-Progymnafium zu Hameln (verbunden mit dem Gym⸗ 

nafium dafelbft), Direltor: Dr. Regel. 
PA ⸗ zu Münden (verbunden mit dem Pro⸗ 

gymnaſium daſelbſt), Rektor: Dr. Bahrdt. 
9 > Real- Progymnaſium zu Nienburg, = s Ritter. 
4. = » Northeim, -» Vennigerholz. 
ds = ⸗ ⸗Otterndorf,⸗ Vollbrecht. 
6.0 — « Stade (verbunden mit dem Gym⸗ 

nafium dafelbft), Direltor: Dr. Koppin. 
ı VE ⸗ zu Uelzen, Rektor: ⸗Pauli. 

Provinz Weſtfalen. 

m Das Real-Progymnafium zu Altena, Rektor: Mummentbey. 
⸗Bocholt, = Maldau, Geiftl. 

M ⸗ ⸗ ⸗ Hamm (verbunden mit dem Gym⸗ 
nafium dafelbft), vier: Schmelzer. 

sl. — e . zu Lüdenſcheid, 3. 3. erledigt. 
2: ⸗ ⸗ ⸗Schalke, Rektor: Dr. Willert. 
3. ⸗ ⸗Schwelm, ⸗Köttgen. 

Provinz Heſſen-Naſſau. 
. Das Real⸗Progymnafium zu Biebrich⸗ 

Mosbach, Rektor: Dr. Schäfer. 
55. ⸗ ⸗ ⸗ ⸗Biedenkopf, ⸗ s Gruno. 
%. ⸗ Diez, Chun. 
di. = . . .e %ulda, ⸗ Dr. Berg: 

mann. 
. = ⸗ ⸗ =» Geifenheim, ⸗ u ihlei n. 
9. ⸗ ⸗ ⸗Hersgfeld (verbunden mit dem Gym⸗ 

nafium dafelbft), Diretor: Dr. Duden. 
W. = . . zu Hofgeiömar, Rektor: Kroöſch. 
l. ⸗ ⸗ ⸗Limburg a. 

d. Lahn, HOGaas. 
2. s - ⸗ - Marburg, ⸗ Dr. Hem⸗ 

pfing. 
3. ⸗ ⸗ ⸗ Oberlahnftein, ⸗ ⸗Wirſel. 
4. = ⸗ ⸗ ⸗»Schmalkalden,⸗ Homburg. 

28" 
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Nheinpropinz. 

65. Das Real-Progpmnafium zu Bonn, Relter: Dr. Hölider. 
66. 
67. 
68. 

69. 

70. 

vo vn wm 

:» Dülfen - : Höffling. 
n ⸗ s Düren, = Benrath. 
. .. Eidweiler (verbunden mit dem 

Progpmnafium dafelbft), Nektor: Lieſen. 
Real: Progymnafium zu Eupen, » Dr. sorlbeier 

tor 

⸗ M.⸗Gladbach (verbunden mit dem 
Gymnaſium dafelbſt), Direktor: Dr. Schweikert. 

Real- Progymnafium zu Lennep, Rektor: =» Fiſcher. 
= Neumied (verbunden mit dem Gym⸗ 

nafium dafelbft), Direftor: Dr. Wegehbaupt. 
Real⸗Progymnaſium zu Oberhauſen, Rektor: Dr. Röſen. 

⸗ ⸗ Rheydt, Rektor: Dr. Bittenha us. 
⸗ ⸗ e Saarlouis,» Thele. 
⸗ ⸗ e Solingen, » Hengftenbera. 
s . « DBierfen, = Dr. Diefmann. 

s Weſel (verbunden mit dem Gym: 
naftum dajelbft), Direftor: Dr. Kleine. 

C. Lebranftalten, bet welchen das Befteben der Ent: 
taffungsprüfung zur Darlegung der wiffenfhaftliden 

rl. 

* 09 

17. 
18. 

Die höhere Bürgerſchule im Köbenicht zu Königsberg i. Oftpr 

Befähigung erforderlich ift. 

a. Deſfſentliche. 

aa. Höhere Kürgerfchufen. 

Provinz Dftpreußen. 

Rektor: Erdmann. 
. Das Real-Progymnafium zu Pillau, . Bander. 

Drovinz Veftpreußen. 

. Daß Real— Progvymnafium zu Culm, Rektor: Dabel. 
Marienwerder v.d.Delenir. 

Provinz Brandenburg. 

. Das Real-Progymnafium zu Strausberg, Rektor: Dr. Korſchel 

Provinz Schleſien. 

. Die erfte evangelifche höhere Be gerjhnie 
ge Bredlau, Rektor: Dr. Carſtädt 

jioeite evang. höhere Bürgerſch. dal. os na ufmann. 
atholiſche —28 Bürgerfd. dal, =» Dr. Höhnen. 
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9. Das Real-⸗Progymnaſium zu Guhrau, Rektor: Dr. Rhode. 
?10. Die höhere Bürgerfchule zu Ratibor, 5 = $nape. 

Provinz Sadjen. 
tl1. Die höhere Bürgerfhufe zu Erfurt, Rektor: Neubauer. 
12. Das Real-Progymnafium = Langenfalza, » Dr. Ulrid. 

Provinz Hannover. 
113. Die höhere Bürgerjchule zu Hannover, Rektor: Dr. Meyer, 

Prof. 
14. Dad Real-Progymnafium zu Hildesheim (verbunden mit dem 

Gymnaſium Sojephinum daf.), Direktor: Kirchhoff. 
15. = Real-Progymnaſium zu Papenburg, Relt.:Dr. Erdmann. 

Provinz Weſtfalen. 

+16. Die Gewerbeſchule (höhere Bürgerihule) zu 
Dortmund, Rektor: Dr. Behſe. 

tt. = ⸗ (höhere Bürgerſchule) zu 
Hagen, Direktor: Dr. Holzmüller. 

Provinz Heſſen-Nafſau. 
t18. Die Gewerbeſchule (höhere Bürgerſchule) zu 

Caſſel, Direktor: Dr. Wiecke. 
19. Das Real⸗Progymnaſium zu Ems, Rektor: Wagner. 
W. Die Selektenſchule zu Frankfurt a. M., Inſpek.: Dr. u 

Prof. 

Rheinprovin;. 
tl. Die Gewerbeſchule (höhere Bürgerjchule) zu 

Barmen, Direltor: Dr. Zehme. 
f22. = höhere Bürgerfchule zu Düffeldorf, Rektor: Biehoff. 

Hohenzollern’fhe Lande. 
3. Das Real-Progymnafium zu Hedingen, Rektor: Dr. Thele. 

b. Privat-Schranflalten. X.) 

Provinz Weitpreußen. 

tl. Die Handeld-Alademie zu Danzig, Direktor: Dr. Völkel. 

x) Die unter diefer Kategorie aufgeführten Anftalten, mit 
Ausnahme des Pädagogiums zu Niesky (I. 6.), dürfen Befähigungs- 
jeugniffe nur auf Grund einer im Beifein eines Regierungd-Kom- 
miſſars abgehaltenen, wohlbeftandenen Entlaffungsprüfung auöftellen, 
für welche dad Reglement von der Auffichtöbehörde genehmigt ift. 



418 

proving Brandenburg 
+2. Die Handelsſchule ded Dr. Lange zu Berlin, Direltet: Dr. 

ange. 
3. Dad Biltoria-Inftitut des Dr. Siebert (früher Dr. Schmitt) 

zu Zallenberg i. M., Direltor: Dr. Siebert. 

Provinz Pofen. 
4. Das Pädagogium ded Dr. Schein » Schwarzbad) zu Oſtrowo 

bei Filehne, Direktor: Dr. Beheim-Schwarzbad. 

Provinz Schleſien. | 
+5. Die Handelöjchule des Dr. Steinhaus zu Bredlau, 

ireftor: Dr. Steinhaus. 
6. Das Pädagogium zu Niesky, Direktor: Müller. 

D. Kebranftalten, deren Berehtigung zur Audftellung 
wiſſenſchaftlicher Befähigungszeugniſſe von der Er: 
füllung befonders feftgeftellter Bedingungen abhängig ift. 

Provinz Schleswig-Holftein. 
1. Die Kaiferlide Marineſchule zn Kiel.!) 

Provinz Weftfalen. 
72. Die Gewerbeſchule zu Bodum, ?) Rektor: Liebhold. 

| Rheinprovinz. 
+3. Die Gewerbeſchule zu Saarbrüden, ?) Direktor: Krüger. 

Berlin, den 24. April 1883. 

Der Reichskanzler. 
In Vertretung: Ed. 

Bekanntmachung'). 

Es wird hierunter ein Verzeichnis derjenigen hoͤheren Lehtan⸗ 
ftalten veroͤffentlicht, welchen proviſoriſch geftattet worden if, 
Zeugniſſe über die wiſſenſchaftliche Befähigung für den einjähtig 
freiwilligen Militärdienſt auszuſtellen. 

Dieſe Anſtalten dürfen ſolche Zeugniſſe nur denjenigen ihr 

I) Dieſe Anſtalt darf denjenigen jungen Leuten Befähigungszengniſſe auf 
ſtellen, wel he die Rabetten-Eintrittsprüfung beflanden haben. Bei letgterer bil 
dag Latein einen obligatorifihen Brüfungsgegenftand. 

‚_ » Die unter Nr. 2 und 3 aufgeführten Unftalten bärfen Befähigungszer 
niffe denjenigen ihrer Schüler ausftellen, welche nah Abſolvirung ber erfek 
theoretiihen Klaſſe bie Reife für die Fachklaſſe erworben haben. 

*) Die Belanntmadhung und das Verzeichnis vom 25. April 1883 find ver 
— HU —* das Centralblatt für das Deutſche Reich pro 1883 Kr. I. 

eite olg. 
Uns dem Berzeichniffe werben bier nur die Anſtalten in Preußen aufgeführt. 

Anmert. ber Redakt. des Central, f. d. Unt, Verw. 
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Schüler ertheilen, welche eine auf Grund eines von der Auffichtd- 
behörde genehmigten Reglementd in Gegenwart eined Regierungd- 
Kommiſſars abzuhaltende Entlafjungsprüfung wohl beitanden haben. 

Verzeichnis. 

a. Deſſentliche Zehrauſtallen. 
Direktoren: 

Hl. Die Landwirthſchaftsſchule zu Bitburg, Dr. Meder. 
N - - .„  * ÜBrieg, Schulz. 
f3. = ⸗ Cleve, Dr. Fürſtenberg. 
h, s ⸗ = Dahme, .e Fittbogen. 
5. = ⸗ ⸗ Eldena, 

10. ⸗ »SFlensburg, Liedke. 
1. = e « Heiligenbeil, 

f8. — ⸗ - Herford, Burgtorf. 
9. s - - Hildeöbeim, Michelfen. 

rl0, = ⸗ - Liegnitzz, Dr. Birnbaum. 
ll. : ⸗ ⸗Lüdinghauſen, 

ll. = ⸗ « Marienburg 
in Weſtpr, Dr. Kuhnke. 

13. = ⸗ -e Samter, Etruve. 
4. ⸗ ⸗ ⸗ Schivelbein 

in Pomm., 
15. ⸗ Weilburg, Dr. Matzat. 

b. Vrival Sepranfalten 
16. Die Privat» Erziehungs-Anftalt von Dr. Künfler und Dr. 

Burkart zu Biebrich, 
ı17, —ã des Dr. Wahl zu Erfurt, 
18, das aiehunge- Suftitut von W. Bröp (früher Ruoff⸗Haſſel) 

zu Frankfurt a. Main, 
tI9. die gehr- und Siehunge Anſtan von Friedrich Bangert zu 

Friedrichsdorf bei Homburg, 
120. da8 Erziehungs-SInftitut von Karl Harrach zu St. Goardhaufen, 
A. die Erziehungd-Anftalt des Dr. Deter zu Kichterfelde bei Berlin, 

722. » Handelöfhule de8 Dr. Lindemann (früher Nölle) zu 
Dönabrüd, 

23. das Grziebungs- Inftitut von Rektor Knidenberg sen. zu 
Igt eigie 

Berlin, den 24. April 1883. 
Der Reichskanzler. 

In Bertretung: Ed. 

) Die mit einem + bezeichueten Lehranftalten haben keinen obligetoriſchen 
Inder, im Latein. 
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83) Fortdauer der früheren Dbliegenbeiten der Pre- 
vinzialeSchulfollegien bezüglih der Reviſion der Prü: 
fungsverbandlungen durd die Wiſſenſchaftlichen Prü- 
fungskommiſſionen auh nad) Erlaß der Prüfungdordnungen 

für die höheren Schulen vom 27. Mai 1882. 

(Centrbi. pro 1882 Seite 365 Nr. 37.) 

Berlin, den 19. April 1883. 
Die mittelft Cirkular-VBerfügung vom 27. Mat v. 3. erlaffenen 

Prüfungdordnungen für die höheren Schulen bejchränfen fid) darauf, 
das Verfahren zu regeln, welches die höheren Schulen in der Aus 
führung der Entlaffjungsprüfungen einzuhalten haben. 

Demgemäß find in 8.15 der Prüfungdordnungen für die Gym: 
nafien und für die Realanftalten bezüglicy der Einfendung der Prü- 
fungsverbandlungen an die Königlihen Provinziale Scyulfollegien 
behufs Mittheilung an die betreffenden Wiſſenſchaftlichen Prüfungs: 
fommilfionen nur Diejenigen Beitimmungen aufgenommen, welde 
Vorſchriften für die Schulen enthalten. Zum Erſatze der in den 
früheren Prüfungdordnungen, nämlich in 88. 45—47 des Neglements 
vom 4. Zuli 1834 und im $. 10 der Prüfungsordnung vom 6. DI. 
tober 1859, noch enthaltenen anderweiten Vorfchriften ift mit Be 
zugnahme auf $. 19 der Prüfungsordnungen für die Gymnafien 
und für die Realanftalten vom 27. Mai v. J. gleichzeitig den Willen: 
Ichaftlihen Prüfungstommilfionen mitgetheilt worden, daß die ihnen 
früher begüglid der Revifion der Prüfungsdverhandlungen anfgetre 
genen Funktionen unverändert fortbeitehen. Im Anichluffe biew 
jege ich zur Bejeitigung etwa möglicher Zweifel die Königlichen Pıe- 
vinzial-Schulfollegien in Kenntnis, daß auch Ihre Obliegenheiten 
bezüglidy der Revifion der Prüfungsverhandlungen durch die Willen: 
ſchaftlichen Prüfungskommiſſionen, insbeſondere die Srmädhtigung 
zu eventueller Modifikation der Reviſionsbemerkungen unter nach⸗ 
beriger motivirter Mittheilung an dad vorgeordnete Mtinifterium, in 
unverändeter Geltung bleiben. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: Greiff. 

Au 
ſämmtliche Königl. Provinzial Schulfollegien. 

U. II. 912. 

84) Berfahren bei Ertheilung von Urlaub an die Kehrer 
nicht-ſtaatlicher höherer Lehranſtalten. 

Aus dem einen Spezialfall betreffenden Erlaffe vom 17. April 
1883 U. UI. 71. 
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Berlin, den 17. April 1883. 
Zu dieſem Behufe muß an die Grundfäße erinnert werden, 

welhe bezüglich des Ur laubes von Beamten — denn ed braudt 
fi bei demjelben nicht nothwendig um Verreiſen zu handeln — 
allgemein einzuhalten find. 

Die Kehrer an höheren Schulen ftehen unter der nad dem All- 
gemeinen Landrechte (II. 10 8.92) für alle Beamten geltenden Be- 
immung, daß fie Urlaub nur feitend der ihnen vorgejepten Behörde 
erhalten Fönnen. Da nun auf Grund der SInftruftion vom 25. Of- 
tober 1817, bezw. der Kabinets-Drdre vom 31. Dezember 1825 
die Königlichen Provinzial» Schulfollegien die vorgejegte Behörde 
für alle öffentlichen höheren Schulen find, jo ergibt fidy, daß Urlaub 
an Lehrer oder Direktoren höherer Schulen zu ertheilen ausſchließlich 
en Koͤniglichen Provinzial» Schulfollegien zufteht, und nicht etwa 
bei nicht⸗ſtaatlichen Schulen den Patronaten. Hierbei bleibt ed nad 
3 Thl. II Zit. 10 des Allgemeinen Landrechtes den Königlichen 
Provinzial-Schulfollegien überlaffen, durch Amtsinftruftionen feitzu- 
ken, innerhalb weldyer Grenzen es ausreichen joll, für den Urlaub 
die Erlaubnid des unmittelbaren Vorgeſetzten (ded Direktors) ein- 
jübolen, ohne Daß die Genehmigung der höheren Behörde (des König- 
ken Provinzial-Schulfollegiumd) erfordert wird. Dem entiprechend 
haben die Koͤniglichen Provinzial Schulfollegien durch die, großen- 
teils in den Jahren 1867 und 1868, mit Genehmigung der Gen 
halinftanz erlaſſenen Dienftinftruftionen für die Direktoren beftimmt, 
"5 zu welcher Zeitdauer die Direktoren ermächtigt find, ohne vorher 
zubolende Genehmigung ded Königlihen Provinzial» Schuffolle- 
und fich felbft, bis zu welcher Zeitdauer die Lehrer ihred Rolle 
ztms zu beurlauben. 

Indem zur Urlaubdertheilung an Lehrer höherer Schulen aus- 
dließlich das Königliche Provinzial» Schulfollegium berechtigt tft, 
223 dasſelbe dies Recht unmittelbar felbft oder in den erwähnten 
Grenzen durch Delegation ausüben, fo wird dadurch keineswegs aus— 
zeidloſſen, daß an nichts Staatlichen Anftalten in dem bei Urlaubs- 
wuhen der Lehrer oder Direktoren ginzuhaltenden Verfahren dem 
Patronate, bezw. dem dagjelbe vertretenden Kuratorium, eine Bethei— 
ung gefichert werde. Ueber dad Maß diefer eventuellen Betheilis 
jung des Patronated bei der Beurlaubung ift eine allgemeine Bes 
immung durch Geſetz oder Verordnung nit vorhanden. Die in 
km Werke von Wieſe, Verordnungen ıc. II ©. 231 enthaltene An- 
jabe, dab die von der Auffichtöbehörde genehmigte Beurlaubung dem 
Patronate (Kuratorium) nur anzuzeigen ſei, it nicht Inhalt einer 
teftehenden Verordnung, jondern hat nur die Bedeutung einer hifto- 
tiichen Notiz, welche übrigend nad) den auf meine Cirkular » Verfü. 
zung vom 12. Dftober v. J. — U. Il. 2408 — von jämmtlidhen 
Keniglichen Provinzial» Schullollegien erftatteten Berichten ſich als 
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nicht zutreffend erweiſt. Das bei der Beurlaubung von Lehrern und 
Direktoren an nicht⸗ſtaatlichen Anſtalten beobachtete Verfahren zeigt 
allerdings nach der verichiedenen hiſtoriſchen Entwidelung der ein- 
zelnen Säulen erheblihe Unterſchiede, welche zu befeitigen ein An- 
laß für jegt nicht vorliegt; überwiegend jedody wird, mag darüber 
eine beftimmte Anordnung getroffen fein oder nicht, als felbftverftäng - 
lidy betrachtet, daß, bevor ein Urlaubögeiud an dad Königliche Pro- 
vinzials Schulfollegium gerichtet wird, das Patronat (Kuratorium) 
zur Sache gehört wird, auch wenn ed fi nit um Bewilligung 
von Stellvertretungskoften handelt. Inſoweit zur Urlaubsertheilung 
der Direktor ermächtigt tft, pflegt das Patronat (Kuratorium) nicht 
vorher gehört zu werden. Jedenfalls aber wird durch eine etwaige 
Berfagung des Einverftändnifjes jeitend ded Patronated nicht gehindert, 
dab das Urlaubsgejudh mit der ablehnenden Erklärung des Patro- 
nated dem Königlihen Provinzial Schultollegium vorgelegt werde, 
nicht in dem Sinne einer Beſchwerde gegen dad Patronat, jondern 
ald Eingabe an die zur Ertheilung oder Verſagung des Urlaubes be- 
rechtigte Behörde. Das Königlihe Provinzial Schulfollegium ent- 
Scheidet kraft feiner amtlichen Vollmacht, ob dem Geſuche oder den 
vom Patronate gegen dadjelbe geltend gemachten Gründen Folge zu 
geben ift. Dieſes Mad der Betheiligung an der Urlaubsertheilun; 
da, wo ed befteht, dem Patronate (Kuratorium) nicht zu Ichmälern, 
liegt im Sntereffe der Schulen jelbft nicht minder ald der Patronate; 
übrigens entipricht dasfelbe den Beftimmungen, weldye in einem ana- 
logen Falle, dem der Uebernahme von Nebenämtern, durch die 
Allerböcfte Kabinetd-Ordre vom 25. Auguft 1841 und die Cirkular- 
Verfügung vom 31. Oftober 1841 (Wieſe II ©. 226 f.) getrofien 
nd. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

Un 
das Konigl. Brovinzial-Schultollegium in N. 

U. II. 71. 

85) Theilnahme an dem Unterridhte eines Gymnafiums 
in den betreffenden Sehrgegenftänden al8 angemeffen: 
fter Weg zur Erwerbung des Gymnafial-Reifezeug: 

ntffes feitens eined Realgymnaftal- Abiturienten. 

Berlin, den 30. April 1883. 
Dem Königlihen Provinzial: Schullollegium lafle ih in der 

Anlage s. 1. r. die Eingabe des Realgymnafial-Abiturienten N. vom 
15. April d. 3. mit folgenden Bemerkungen zugehen. 

Für ſolche Abiturienten der Realgymnafien, welche das Gym: 
nafial»Reifezeugnid erwerben wollen, ift e8 jedenfalld als der ange 
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meflenfte Weg der Vorbereitung zu eradhten, daß fie in denjenigen 
Begenftänden, in welchen ihre Schulbildung der Ergänzung bedarf, 
den Unterriht an einem Gymnafium genießen. Aus dieſem Ges 
ſichtspunkte ift daher in wiederholten Fällen geitattet worden, Real⸗ 
gpmnaftal- Abiturienten in die oberfte Klaffe eines Gymnaſiums in 
der Weile aufzunehmen, daß fie nur an denjenigen Unterrichtögegen- 
ftänden theilnehmen, auf welche (nad) 8. 18, 2 der Prüfungsordnung 
vom 27. Mai 1882) ihre Gymnafial-Reifeprüfung bejchränft werden 
wird; vorausgefept iſt bei ſolcher Bewilligung, daß nicht etwa aus 
den beionderen Berhältniffen der Schule oder des betreffenden Abi: 
turienten Bedenken entgegenfteben, und daß der betreffende Schüler 
hd) der Dißziplinarordnung der Schule vollfommen unterwerfe. 

Unter diefen Boraußjepungen, welche in dem vorliegenden Kalle 
wutreffen ſcheinen, fteht dem nichts entgegen, daß der ıc. N. auf 
das Gymnaſium in N. aufgenommen werde, unter eventueller Bes 
ſtränkung feiner Verpflichtung des Schulbefuched auf die lateintichen, 
die griechiichen und die geichichtlichen Lehrftunden. Wenn diefer 
Beluh des Gymnaſiums bis zu der ſeitens des Lehrerfollegiums ans 
erlannten Reife fortgefegt ift, jo erwirbt dadurd der Realſchul⸗ 
Abiturient den Anſpruch, ald Schüler des betreffenden Gymnaſiums 
ur Reifeprüfung zugelaffen zu werden, ohne deshalb der nad) 
§. 18, 2 ihm eventuell zuftehenden Abkürzung der Prüfung verluftig 
‚u werden. 

Hiernach wolle dad Königlihe Provinzial» Schulfollegium den 
Tiretor N. mit entiprechendem Beſcheide verjehen. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
dat Rönigl. Provinziel-Schuflolegium zu N. 

U. IL 1016. 

%6) Allgemeine Beftimmungen, betreffend die mit 
höheren Lehranftalten verbundenen Vorſchulen. 

Berlin, den 23. April 1883. 
Zur Borbereitung von Knaben für die Aufnahme in die uns 

erfte Kaffe von höheren Schulen find während der legten Jahr⸗ 
zehnte an zahlreichen Schulorten Vorſchulen eingerichtet worden, 

welche, abgefehen von vereingelten Fällen eines jelbftändigen Ber 
ebene, mit der betreffenden höheren Schule eng verbunden und der 
kitung ihres Direktord (Nektord) unterftellt End, Mit Rückſicht 
taranf, daß die Lehrziele der Vorſchule durd die für die Aufnahme 
in die unterfte Klaffe der höheren Schulen feſtgeſetzten Erfordernijje 
keftimmt find und daß die Gliederung der einzelnen Vorſchulen in 
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getrennt unterrichtete auffteigende Klaſſen von den lofalen Bedürf⸗ 
niffen, indbejondere den Frequenzverhältniffen, abhängt, ift von einer 
Feſtſtellung des Lehrplanes durch allgemeine Vorſchriften Abftand 
genommen und die ſpezielle Einrichtung an den mit höheren Schulen 
verbundenen Vorſchulen den Dirigenten derielben unter einzubolender 
Genehmigung des Königlichen Provinzial-Schulfullegiums, an den 
wenigen Nelbitändig beitebenden Borjchulen in der Regel den Orga: 
nen der Königlihen Regierungen überlafjen worden. 

Die umfafjende Nachweiſung über die gegenwärtige Einrichtung 
jeder einzelnen der jeht beftehenden 271 Vorſchulen begründet die 
Meberzeugung, daß dieſe Schulen in Folge der von den Direktoren 
und den Auffichtsbehörden ihnen zugewendeten Aufmerkſamkeit und 
der ſachgemäßen Ausführung des Unterrichted feitend der damit be: 
trauten Volksſchullehrer im Ganzen ihrem Zwecke entipreden und 
ih das Vertrauen der Eitern erworben haben, weldye von ihnen 
Gebrauch madyen. Im Einverftändniffe mit den von den Königlicen 
Provinzial-Schulfollegien abgegebenen Aeußerungen erachte ich nur 
über wenige Punkte — nämlich dad Lebensalter für die Aufnahme 
in die Vorſchule, das Marimum der zutäffigen Frequenz der ein 
zelnen Klaffen, dad Marimum der Leltionenzahl und der Anjprüde 
an häusliche Beihäftigung — die Zeftftellung allgemeiner Normen 
für erforderlidh; mit der in diefen Beziehungen zu treffenden Anord- 
nung verbinde ich die Hinweilung auf einige Punkte, welche der be: 
fonderen Aufmerfjamkeit der Koͤniglichen Provinzial⸗Schulkollegien 
zu empfehlen find. 

1. Als die normale, jedenfalld ald die wünſchenswertheſte &s 
ftaltung ift die Einrichtung derjenigen Vorſchulen zu betrachten, 
weldye ihre Schüler vom Beginne des ſchulpflichtigen Alters bie 
zur Reife für die unterfte Klaſſe einer höberen Schule führen uud 
diefelben, abgejehen von einzelnen nachher zu erwähnenden Modit- 
fationen, in drei getrennten aufiteigenden Klaffen fo unterrichten, 
dab in jeder Klafle nur Schüler von welentlich gleihem Willen! 
ftande vereinigt find. In diefe Katogerie gehören unter den gegen: 
wärtig beftebenden Vorſchulen 121 Anftalten. Ihre Einrichtung itt 
am wenigften durch befondere lokale Berhältnifje, am ausſchließlichſten 
durch die Natur der Sache felbft beftimmt. Sie find zu betragen 
als die drei unterften Jahrgänge einer wohl gegliederten und unter 
beſonders begünftigenden Verhältniffen arbeitenden Volksſchule. Dir 
jem Charakter der Vorſchule ald einer Volksſchule tft dadurd Aut 
druck zu geben, daß die Klaſſen derjelben abgefondert von denen der 
höheren Schule gerahtt und nicht dur die bier und da üblichen 
Namen Septima, Octava, Nona (vergl. Wieſe, Verordnungen ic. 
I. ©. 41) ald Klaffen der höheren Schule felbft bezeichnet werben. 
Die begünftigenden Umftände, unter welchen diefe dreiftaffigen Vor 
ſchulen tm Vergleiche zu anderen Volksſchulen arbeiten, liegen vor 
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nehmlih darin, dab die Schüler großentheild ſolchen Familien anges 
hören, in welchen das häusliche Leben von jelbft die Arbeit der 
Schule unterftügt, ferner daß die Schüler ihrer Mehrzahl nad) dazu 
beſtimmt find, fidh eine über dad Ziel der Volksſchule hinausgehende 
allgemeine Bildung zu ermerben, endlid daB durch die Höhe des 
angeforderten Schulgeldes, deffen Ertrag bei den aus Staatömitteln 
erhaltenen oder unterftügten höheren Schulen die gefammten Koften 
ter Vorſchule deden muß, dad Einbalten eines richtigen Maßes der 

 Arequenz der einzelnen Klaffen ermöglidt wird. Die Unterrichtöver- 
waltung bat darauf Bedacht zu nehmen, daß von diefen begünftigen- 
den Umftänden der volle Gebrauch zum Belten der Jugend gemacht 
werde, nicht etwa um von derjelben in den erften Jahren ded Schul» 
Kindes höhere Leiſtungen in manchen Gegenftänden zu erfordern, — 
ſendern um fie in den für den Eintritt in eine höhere Schule er- 
ietderten Kenniniffen und Fertigkeiten zu freudiger Sicherheit zu 
ringen, und dies unter Gewöhnung der Knaben an ftrenge Auf- 
merfjankeit in den auf mäßige Zahl beſchränkten Lehrſtunden, unter 
Swahrung ihrer kindlichen Fröhlichfeit und unter Förderung ihrer 
!rperlihen Entwidelung. Diefe Gefihtöpunfte find maßgebend für 
he nachfolgenden Beftimmungen und Weifungen. 

1. Bezüglich der Lehrgegenſtände und der Lehrziele ift 
mit Rückſicht darauf, daß diefe Schulen die Volksſchule zu erſetzen 
und zum Eintritte in die unterfte Klaffe einer höheren Schule vor- 
iübereiten haben, eine normirende Beftimmung nicht erforderlidh; es 
‚migt, die Verfügung vom 24. September 1863*) (Wieſe I. 41) 
2 Grinnerung zu bringen, durch welde ein Ueberfchreiten der Lehr⸗ 
abe audgeichloffen wird. Nur zn folgenden Bemerkungen haben 
de Nachweiſungen über den gegenwärtigen Betrieb des Unterrichtes 
Anlaß gegeben. 

Es kann nicht gebilligt werden, daß eine erhebliche Anzahl von 
Lerichnlen die Uebung im Singen, ſelbfiverftändlich in der für dieſes 
Alter angemeſſenen und erfreuenden Beſchränkung, nicht in den Be- 
:ab ihrer Bejchäftigungen aufgenommen hat; ferner follten jeden- 
ialß in der zweiten und erften Klaſſe leichte turnerifche Uebungen, 
mebelondere Freiübungen und Zurnfpiele angeftellt werden. Für 
kite Arten der Beichäftigung, namentlidy für dad Singen, wird es 
h empfehlen, nicht ganze, fondern nur halbe Stunden zu verwen« 
dr. — Was endlih dad fpezielle Unterrichtöverfahren betrifft, fo 
Sid im deutfchen Unterrichte nicht überall beachtet, daß die Bor- 
'hule ihre Schüler zum Eintritte in eine höhere Schule vorzubes 
taten hat; um dieſer Aufgabe willen ift zu empfehlen, dab bie 
nahber von den Schülern anzuwendende grammatiſche Terminologie 
bereit in der Vorſchule ausſchließlich gebraucht werde. 

) Eentralbl. pro 1863 Seite 5379. 
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2. In Betreff des Lebendalters, mit welchem Kuaben in 
die Vorſchulen aufgenommen werden, wird unverkennbar den Büu: 
ſchen mandyer Eltern in unzweckmäßiger Weile nacdhgegeben. Im 
Hinblide daranf daß verfrühte Anfprüche an die geiltige Beſchäfti— 
gung und die andauernde Aufmerkſamkeit der Kinder, ungeachten 
der etwanigen augenblidiidhen Erfolge, erfahrungsmäßig ſpaͤter er⸗ 
bebliche Nachtheile herbeiführen, ift e8, wie auch Eltern oder Privat: 
inftitute in diefer Hinficht verfahren mögen, Pflicht der öffentlidhen 
Schule, an einem derartigen Unrechte fi nicht zu betbeiligen. 
Demnad find bezüglich der Aufnahme folgende Beitimmungen al: 
gemein einzuhalten: 

Für die Aufnahme in die Vorſchule ift das vollendete ſechſte 
Lebensjahr zu erfordern. ' 

Bon dieler Minimalforderung bezüglich des Lebendalterd darf 
bei balbjährlicher Aufnahme höchſtens ein Vierteljahr, bei jährlicher 
Aufnahme‘ höchftend ein halbes Fahr ausnahmsweiſe nachgelafjen 
werden, beided nur unter der Vorausſetzung der ausdrücklich bezeug: 
ten körperlichen Kräftigkeit des aufzunehmendeu Knaben. 

Für den Eintritt in die höhere Schule ift das vollendete neunt: 
Lebensjahr zu erfordern; etwanige Ausnahmen find nur in entipre 
hender Anwendung der für die Vorſchulen bezeichneten Bejchrän 
kungen zu geftatten. | 

In feinem Zalle wird durch das Abfolviren der Vorſchule ges 
rechtfertigt, Daß ein Schüler vor dem Erreichen des ordnungdmäßigen 
Lebendalters in die unterfte Klaſſe einer höheren Schule aufgenommer 
werde. 

3. Für die Gewöhnung der Knaben an wirkliche Aufmerkfiam: 
feit und für dad Erreichen des Lehrzieled bei möglihit befchränfte 
Zahl der Leltionen tft eine mäßige Krequenz der Klaſſſen une 
läpliche Bedingung. Auch ift nicht zu verfennen, daß die Eile 
durch die Entrichtung eined nicht geringen Schufgelded einen gewiſſe 
Anfprud auf dad Einhalten eines foldyen Maßes haben. Eine fte 
quenz von mehr ald 60 Schülern, wie ſolche in einigen Fällen vor 
fommt, ift ein Hebel, welches Abftellung erheiiht. Als Ziel if z 
eritreben, daß die Zahl von 50 Schülern derjelben Klaffe wicht über 
ſchritten werde; aber fofort abazuftellen ift das Ueberſchreiten 
Frequenz von 60 Schülern. 

Die hiermit bezeichnete Beichränfung der Frequenz der einzelne 
Vorſchulklaſſen ergiebt ſich aus ihrer unterrichtlichen Aufgabe an ſi 
und tft demnach allgemein einzuhalten; außerdem aber ift das Ber 
hältniß der Vorſchule zu der höheren Schule, für weldye fie vorbe 
reitet, in Betracht zu zieben. Es iſt in mander Hinfidyt ale ciı 
Mipftand zu betradyten, wenn Vorſchulen zu einer folchen Hoͤb 
der Frequenz erweitert werden, daß dur die durchſchnittliche Ver: 
\egung aus derfelben die zuläffige Frequenz der unterfien Klafje dei 
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höberen Schule bereitd erreicht und jede anderweitige Aufnahme in 
dieſelbe ausgeſchloſſen wird; denn es ift nicht billig, gegen die Eltern 
ten Zwang auszuüben, daß fie die Aufnahme ihrer Söhne in die 
böhere Schule nur durch die vorandgegangene Benupung der Vor⸗ 
ihule erreichen können; und felbft für die unterfte Klaffe der höhe— 
ten Schule erfcheint e8 nicht in jeder Beziehung eripriehlidh, daß fie 
niht nur überwiegend, ſondern ausſchließlich aus der Vorſchule ihre 
Schüler empfange. Dieſen Gefichtöpunft wollen bie Königlichen 
Provinzial = Schulfollegien nad den Speziellen Verhältniſſen jeder 
tinzelnen Schule in Erwägung nehmen. 

4. Zur Erreichung des vorher (unter Nr. 3) bezeichneten Zweckes 
Mt es nit minder wichtig, daß die Geſammtheit der gleichzeitig zu 
unterrichtenden Knaben fidy auf einem im weſentlichen gleichen Stand- 
punkte der Kenntniffe und Fertigkeiten befinde. Wenn in derjelben 
Klaſſe ich zwei Abtheilungen von folhem Unterfchiede befinden, daß 
m mehreren 2ehrftunden, während die eine Abtbeilung unterrichtet 
wird, die andere mit Arbeiten beſchäftigt werden muß, jo ift das ein 
Iehelftand, deſſen Beleitigung an jo Toftfpieligen Schulen fuͤglich be: 
wiprucht werden darf. Das Arbeiten mit einer durch den Unterricht 
ir anderen Abtbeilung geftörten, nur halben Aufmerkſamkeit ift ge- 
and, eine üble Gewöhnung und eher Erſchlaffung ald Erholung 
berbeizuführen. 

Jahreskurſe bei nur jährliher Aufnahme merden dem 
zwecke am beften entipredhen. 

Die an mandyen Orten vielleicht nicht abzulehnenden Anſprüche 
bhalbjährliche Aufnahme von Schülern in die Vorſchule 
un zu verfchiedenen Ausfunftömitteln geführt, nämlich 6 oder 5 
teigende Klafſen von halbjäbrlidem Kurſus, 4 Klaffen, deren 
mi obere einjährigen, die beiden unteren Klaſſen, balbjährigen 
turins häben, 3 Klaffen, deren unterfte in zwei lokal nicht ge 
dennte Abtheilungen geichieden iſt. Daß konjequentefte Verfahren 
ir den Kal der halbjährlidyen Aufnahme, fofern der Einrichtung 
on Wechfelcöten irgend welche Bedenken entgegenftehen, die Durd- 
fibrung halbjähriger Kurfe; nur bleibt fraglich, ob dieſelbe nicht 
eine aufregende Unrube -in den Gang des Unterrichted bringt. Im 
kn meiften Fällen ift übrigend eine fo weit gehende Gliederung 
on durch das Maß der Gelammtfrequenz ausgeſchloſſen. Die 
kn unvermeidlich eintretende Folge, daß in derjelben Klaffe zwei 
m ein Unterrichtd=-Semefter unterfchiedene Abtbeilungen vereinigt 
And, hat eine ungleich geringere Bedeutung für die mittlere und die 
ebere Klaffe, als für die untere; denn in der lepteren können nur 
m einem Meinen Theile der Lehrftunden die Anfänger mit den Bor: 
zeichritteneren ohne beiderfeitige Benadhtheiligung gemeinfam unter- 
ühtet werden, und an eine erfolgreiche Beihäftigung der Anfänger, 
während die obere Abtheilung unterrichtet wird, ift füglich nicht zu 
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denken. Deshalb empfiehlt e8 fi, fofern die Frequenz es irgend 
ermögliht, für die unterfte Klaffe zwei Mechfelcöten einzurichten 
(eventuell auch, obgleich dies minder zweckmäßig erfcheint, zwei auf: 
fteigende, getrennt unterrichtete Göten von halbjährigem Kurſus) 
jelbftverftändlich in der Weile, daß die Geſammtfrequenz der beiden. 
Cöten nicht höher fein darf, ald die für die mittlere Klafle zuläifige 
Frequenz (vergl. Nr. 3). Wenn diefes Mittel zur Beſeitigung dee 
Uebelftandes durch die geringe Frequenz oder durch andere Umftänte 
audgefchloffen tft, fo ilt in Erwägung zu nehmen, ob nicht wenig: 
ftend für einen Theil der Lehrftunden die beiden Abtheilungen ge: 
fondert unterrichtet werden fönnen. 

5. Als Marimum für die Anzahl ber in den drei auffteigen: 
den Klaffen einer dreiklaffigen Vorfchule zu ertbeilenden Lektionen 
ift durch die Girfularverfügung vom 18. Oktober v. 3. die Abftufung 
von 18, 20, 22 Lehrftunden in Ausficht geftellt. Nachdem in den 
darüber eritatteten Berichten der Königlichen Provinzial» Schultolle 
gien diefe Beftimmung theils ausdrücklich gebilligt, theils als zuläſſi 
anerkannt worden iſt, ordne ich hiermit an, daß von dem nächſten 
Schuljahre an in den drei aufſteigenden Klaſſen der dreiklaſſigen 
Vorſchulen die bezeichneten Anzahlen von Lehrftunden nicht über 
Ihritten werden. Der Sing. und Turnunterridt tft in Die fraglichen 
Marimalzablen eingeredhnet; nur ift e8 zuläſſig, wenn in de 
mittleren oder der oberen Klaffe auf den Zurnunterricht 2 Stunden 
(etma 4 halbe Stunden) verwendet werden, die Maximalzabl um 
eine Stunde zu erhöhen. 

6. Die Aufgaben zur häuslichen Beihäftigung kr 
Schüler haben fid in der unterſten Klaſſe auf Wiederholung bes in 
den Leftionen Gelernten oder Geübten zu befchränfen. Die Aufgaben 
find fo zu bemeffen, daß fte in der unterften Klaffe nicht mehr alı 
eine halbe Stunde, in der mittleren und oberen nicht mehr ale ein 
Stunde täglider häuslicher Arbeit beanspruchen. | 

7. Bezüglich der Lehrer tft ald Norm einzuhalten, daß jet 
Borichulflaffe ihren befonderen Lehrer (Klaſſenlehrer) babe; für di 
hiernach verfügbar bleibenden Pflichtftunden derfelben iſt eine ander: 
weitige Verwendung zu ermitteln. Die für drei Borfchulflaiten 
erforderliche Zahl von Lehrftunden läßt fih zwar faft vollftäntis 
durch zwei Lehrkräfte beftreiten; eine ſolche Einrichtung führt aber. 
wie vereinzelt vorfommende Fälle erweiſen, zu höchſt nachtheiligen 
Folgen bezüglich ded Stundenplanes der einzelnen Klaflen; die Ke— 
niglidhen Provinzial-Schulfollegien baben daher auf ihre Befeitiguns 
angelegentlich Bedacht zu nehmen. 
‚,.H. Eine erbebliche Anzabl der jept beftebenden Vorſchulen if 

nicht zu ber Unterſcheidung von drei auffteigenden, getrennt unter 
richteten Klaſſen entwickelt, 69 Vorſchulen haben nur zwei Klaffen. 
68 Vorſchulen find auf eine Klafje beſchränkt. Einige der zwei 
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Haffigen Borfchulen nehmen ihre Schüler erft mit dem vollendeten 
7. %ebendjahre und den diefem Alter entiprechenden Kenntniſſen auf; 
der fünfte Theil der einklaffigen Vorſchulen nimmt Knaben erft in 
dem Alter und mit den Senntniffen auf, dab vorausfichtlidy ein 
Unterrihtöjahr ausreicht, fie zum Eintritte in die Serta einer böbe- 
ren Schule reif zu madyen; dieſe beiden Kategorien von Vorſchulen 
ind den beiden oberen, bezw. der oberften Klaſſe dreiklaffiger Vor: 
ſchulen gleich zu fegen, bei denen für den anfänglichen Unterricht 

‚ anen anderweiten Erſatz. berzuftellen den Eltern überlaffen bleibt, 
und es finden daber auf diefelben die unter 1 für dreiflaifige Vor— 
gulen enthaltenen Anordnungen und Bemerkungen finnentiprechende 
Anwendung. Bei allen übrigen zweillaffigen und einklajfigen Vor— 
Idulen tritt unvermeidlih die unter I 4 in Betracht gezogene 
Niſchung verſchiedenartiger Elemente in den gleichzeitig vereinigt 
unterrichteten Klafjen ein. Das Maß der daraus ſich ergebenden 
Ucbelftände ift je nach der Anzahl der Klaffen, der Trennung der: 
ben wenigſtens für einzelne Gegenftände, der Frequenz der Klaſſen 
ein erheblich verjchiedened. Die Königlichen Provinzial-Schulfollegien 
werden daher nach den eigenthümlichen Berbältniften jeder einzelnen 
Anftalt die Mittel in Erwägung zu nehmen haben, durch weldye 
tie lebelftände fich möglichft ermäaßigen laffen. Hierbei find folgende 
* der Beachtung der Königlichen Provinzial⸗Schulkollegien zu 
empfehlen. 

1. Eine etwanige Mangelbaftigkeit der Organifation einer Vor⸗ 
ſule darf nicht ald Rechtfertigung einer erheblichen Erhöhung der 
kftionenzahl betrachtet werden. Der Nachtheil einer zu großen Lek— 
icrenzahl bleibt mindeftend der gleiche, wenn diefe Lektionen ſich nicht 
ar gleichzeitigen Förderung aller Schüler vollftändig verwerthen lafjen. 

2. Kür zweiflaffige Borjchulen, welche ihre Schüler mit dem 
Eintritte in das fchulpflichtige Alter ohne Vorkenntniffe aufnehmen, 
deint es die nächſt liegende Einrichtung zu fein, da die eine Klafje 
u einjährigen, die andere auf zweijährigen Beſuch eingerichtet fei; 
im entſprechend findet ſich thatſächlich dieſe Einrichtung bei 50 
weillaſſigen Vorſchulen. Sm Anbetracht nun, daß für den erſten 
Bezinn des Schulunterrichtes der Unterſchied eines Jahres eine un— 
ih höhere Bedeutung hat, als nachher, muß es auffallen, daß in 
ner größeren Anzahl von Fällen die untere, nicht, wie man er= 
warten follte, die obere Klaffe auf zweijährige Dauer ded Beſuches 
angerichtet ift. Es wird zu erwägen fein, ob für dieje an ſich auf- 
fallende Einrichtung ausreichende Gründe vorliegen. 

3. Bei aller Entidiedenbeit der Bemühung um Befettigung 
vorhandener Mängel in der Drganifation der Borföulen iſt zugleid) 
torfihtig in Betracht zu ziehen, ob nicht in einzelnen Fällen eine 
an fich nur nothdürftige Einrichtung dennoch nad den lofalen Ber: 
hältniffen noch als eine Wohlthat zu betrachten tft. 

1883, 29 
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Nach den im Obigen enthaltenen Anordnungen und Bemerlun: 
gen wollen die Köntglihen Provinzial Schultollegien fortfahren, der 
gedeihlichen Entwidelung der Borihulen Ihre Aufmerkſamkeit zuzu⸗ 
wenden. In den nad drei, bezw. vier Fahren zu erftattenden Ber: 
waltungsberichten über die höberen Schulen ift ausdrücklich darauf 
einzugehen, in wie weit und mit welchem Erfolge diefe Direktiven 
zur Ausführung gebracht worden find. 

An 
ſämmtliche Königl. Provinzial - Schullollegien. 

Abſchrift vorftehender Verfügung erbält die Königliche Regie: 
rung ꝛc. zur Kenntnisnahme und gleihmäßigen Nachachtung bezüg- 
lich der Ihrer Aufficht unterftellten und eventuell zu unterftellenden 
Vorſchulen. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
a von Goßler. 
n— 

ſämmtliche Königl. Regierungen, die Königl. Konſiſtorien 
in ber Provinz Hannover und ben Ober⸗Kirchenrath 
in Norbborn. 

U. II. 3503. 

IV. Seminare, 2c., Bildung der Lehrer 
und deren perfönliche Verbältniffe. 

87) Befähigungdzeugniffe auß der Zurnlebrer: 
Bildungsanftalt. 

(Centrbi. pro 1881 Seite 634 Nr. 185.) 

Berlin, den 11. Suni 1882, 
In dem Kurfud der Königliden Qurnlehrer»Bildungsanftalt zu 

Berlin während ded Winters 1882/83 haben nadhgenannte Lehre 
dad Zeugnis der Befähigung zur Leitung der Zurnübungen an öffent: 
lihen Unterridhtsanftalten erlangt: 

2) ]) Arendt, Clementarlehrer zu Krangen, Kreis Preuß. Star 
gardt, 

2) Baske, Gymnaſiallehrer zu Wehlau, 
6) 3) Dr. Baumann, desgl. zu Huſum, 
*) 4) Beder, Seminar Hilfslehrer zu Yulda, 

a) Der Genannte ift auch befähigt zur Ertheilung von Ehwimmunterridt 
ee Genannte ift auf befähigt zur felbflänbigen Leitung von Schwimm 

unterricht. | 
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5) Bebrenroth, Lehrer an der Borjchule der höheren Mäd- 

chenſchule zu Muͤnden, Kreis Göttingen, 
6) Bohn, Seminar-Hilfslehrer zu Marienburg, 
7) Boſſe, Elementarlehrer am Kealprogymnaftum zu Pillau, 
8) Brinkmann, Kandidat ded höheren Säulamtes, z. 3. zu 

Wickede⸗ -Affeln bei Dortmund, 
v) 9) Den baum, Glementarlehrer zu Rehden, Kreid Grau: 

*) 10) Danhebl, Zeichenlehrer zu Barby, 
‘) 11) Diener, Slementarlehrer zu Stendal, 

12) Drews, deögl. zu Schönfee, Kreis Thorn, 
13) Sliden, deögl. zu Gemen, Kreid Borken, 
14) Fortte, desgl. zu Boberdberg, Kreis Kroflen, 
15) Germann, Kandidat ded höheren Schulamted, 3. 3. zu 

Gardelegen, 
») 16) Göbel, Zeichenlehrer zu Witten a. d. Rubr, 
») 17) Heſſe, dedgl. zu Parey, Kreid Jerichow II, 
) 18) Hilfen haus, Seminar-Hilfslehrer zu Ober: -Glogau, 
) 19) Hinfen, Elementarlehrer zu Köln a. Rh., 

20) Dr. Hoff mann, Öpmnafiallehrer zu — i. Weſtfal., 
921) Jung, Kandidat de höheren Schulamted zu Yulda, 
22) Kerft an, Glementarlehrer zu Schmiltenbort, Kreid Wit- 

tenberg 
23) Kloß, Jichenlehrer zu Erfurt, 

) 24) Lamprecht, Elementarlehrer zu Falkenburg, Kreis Dram⸗ 
bur 

25) 85h er, deögl. zu Aachen, 
,26) Luckow, Hilflehrer an der Präparandenanftalt zu Rogafen, 
27) Lüdede, Slementarlehrer zu Berlin, 

28) Magnus, Hilfdlehrer an der Präparandenanftalt zu Her⸗ 

29) Meinte, Elementarlehrer zu Achim, Kreis DBerden, 
30) Monede, desgl. am Realprogymnafium zu Duderitadt, 

31) Nentzel, deagl. zu Sarben, Kreis Czarnikau, 
32) Oble ndorf, Vorſchul⸗ und tehnifcher Lehrer am Kaijer- 

Wilhelms-Gymnafium zu Hannover, 
33) Peris, Slementarlehrer zu Neu-Trebbin, Kreis Ober- 

Barnim, 
34) Peterſon, Zeichenlehrer zu Berlin, 
35) Rehren, Gymnafiallehrer zu Aurich, 

) 36) Reihe, lementarlehrer zu Brieg, 
) 37) Reil, desal. zu Homburg v. 
) 38) van Kieien, Beichenfehrer zu essen i. Oftpr., 
°) 39) Rießen, wiftenihaftl. Hilfslehrer am Realgpmmafinm zu 

Rewitich, z. Z. zu Landkirchen auf Fehmarn, 

29* 
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2) 40) Schmitz, Kandidat des höheren Schulamtes zu Krefeld, 
d) 41) Schüler, Slementarlehrer zu Kalbe a. d. S., 
ı\ 42) Schynol, deögl. zu Königshütte, Kreid Beuthen, 

43) Seiffert, tedhnifher Lehrer am Gymnafium zu Oſtrowo, 
b) 44) Söcknick, Realgymnafialskehrer zu Tilfit, 
b) 45) Sponsheimer, lementarlehrer zu Kreuznach, 
) 46) Stedel, Seminar-Hilfälehrer zu Eidleben, 

47) Strey, &lementarlehrer zu Kamin, Kreid Flatow, 
48) Thormann, Mittelichulskehrer zu Bernburg, 

b) 49) Tietjen, lementarlehrer zu Mittelnlirhen im Stader 
Marichkreife, und 

50) Wüſt, Zeichenlebrer zu Berlin. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

Belanntmadung. 

U. III. b. 6293. 

In dem in derfelben Anftalt während des Winters 1881/82 
abgebaltenen ſechsmonatlichen Kurſus haben das Zeugnis der Bu 
fähigung zur Zeitung der Turnübungen an öffentliden Unterrichtt 
anftalten erlangt: 

*) 1) Bauer, Clementarlehrer zu Grube von der Heydt, Kreis 
Saarbrüden, 

2) Bladetta, deögl. zu Altbammer, Kreis Pleb, 
d) 3) Bod, deögl. zu Stapfurt, 
) 4) Böttcher, Kandidat ded höheren Schulamtes am Gum 

nafium zu Konitz, 
5) Broſch, Elementarlehrer zu Karthaus i. Weftpr., 

6) 6) Casper, desgl. zu Rehden, Kreid Graudenz, 
6) 7) Dageförde, Seminar-Hilfslehrer zu Alfeld, 
*) 8) Dennitedt, Zeichenlehrer zu Mühlhaufen i. Thrg., 
2) 9) Eide, Seminar-Hilfälehrer zu Lüneburg, | 
d) 10) Fink, Elementarlehrer zu dr. Friedland, Kreis Schlodag 

11) Fork, desgl. am Symnafium zu Attendorn, 
12) $rindte, Seminar-Hilfslehrer zu Reichenbach O./ L., 

db) 13) Geißler, Slementarlehrer z. 3. zu Berlin, 
14) Gramm, Seminar-Hilfdlehrer zu Elſterwerda, 

b) 15) Heilmann, Clementarlehrer zu Hofgeismar, 
16) Hellmuth, viſſenſchaftl. Hilfölehrer an der höhe 

Bürgerſchule zu Stargard i. Pomm., 
6) 17) Herrmann, Gymnaſiallehrer zu Seehaufen i. d. Altın 

a) Der Genannte ift auch befähigt zur Ertheilung von Schwimmunterri 
—R Genannte iſt auch befähigt zur ſelbſtändigen Leitung von Schwi 

unterricht. 
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18) Herrmann, Elementarlehrer zu Seiferddorf, Kreis Sorau, 
db) 19) Hillger, Seminar-Hilfölehrer zu Ofterburg, 
20) Hirichfelder, desgl. zu Königsberg N./M., 
) 21) Zäſfchke, Glementarlehrer zu Geiſendorf bei Steinau a. ‚D., 

22) Käſelitz, Elementar- und technifcher Xehrer an der höhe: 
ven Bürgerſchule zu Marne, 

») 23) Kaufe ind: Kandidat des höheren Schulamtes zu Münfter 

24) ai, Pi technifcher Lehrer am Gymnafium zu Prß. Star: 
ardt, 

25) Ruchtel, Slementarlehrer zu Köln a. / Rh., 
26) Kobilfe, Seminarlehrer zu Rawitſch, 

») 27) Kohle, Slementarlehrer zu Schivelbein, 
v) 28) Kolfter, deögl. zu Verden a. d. Aller, 
v) 29) Küttner, deögl. 3. 3. zu Berlin, 
) 30) Rufat, Seminar-Hilflebrer zu Karalene, 

31) Zange, MittelichulsXehrer zu Potsdam, 
‘) 32) Sindenberg, Elementarlehrer zu Ehrenfeld bei Kölna./Rb., 
:) 33) Möller, Slementar- und techniicher Lehrer an der höheren 

Bürgerfchule zu Duderftadt, . 
Y) 34) Nehls, a giheerer zu Bütow, 
') 35) Nenz, dedgl 
) 36) Neumann, &lementorlehter zu Lesnian, Kreid Marien« 

37) om, Lehrer an ber Vorſchule ded Gymnafiums zu Witt: 
ft 

,38) Paul, Zeichenlebrer, 3. 3. zu Berlin, 
: 39) Peters, wiſſenſchaftl. büſethe am Gymnafium zu Kiel, 
40) Dreußer, Seminar-Hilfslehrer zu Homberg, 
41) Puf bendorf, Slementarlehrer zu Lindau, Reg. Bez. 

Merfeburg, 
42) Radke, deögl. zu Lemnig, Kreid Czarnikau, 

', 43) Ravnögaard, desgl. zu Schottburg, Kreis Haderdleben, 
) 44) Reinbol;, deögi. zu Schneidemüßl, 

45) Neinsdorf, Zeichenlehrer, 3. 3. zu Berlin, 
46) Reuber, Seminar-Hilfslehrer zu Schlüchtern, 
47) Dr. Robolsti, onfenthaftl Fitfälehrer an der Königl. 

D, aliule zu Berlin, 
Shmull, ordenil. Lehrer an der lateiniſchen Haupt⸗ 

—5 u Halie a. d. S., 
49) Säneider, Glementarlehrer zu Wiesbaum, Kreid Daun, 
0) Schröter, Seminar-Hilfslehrer zu Oels, 
51) Schurig, Zeichenlehrer, 3. 3. zu Berlin, . 

) 52) Stahl, Clementarlehrer zu —2* Reg. Bez. Muͤnſter, 
v8) Thomfen, Zeichenlehrer, z. 3. zu Berlin, 
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54) Bogel, Seminar-Hilfslehrer zu Hannover, 
b) 55) Wendt, Slementar- und Zeichenlehrer an der Realſchule 

zu Brandenburg a. d. H., und 
*, 56) Bonnberger, Seminarlehrer zu Neu-Ruppin. 

— 

88) Nähere Bezeihnung ded Ausdrudes „neuere 
Spraden” bei der Prüfung der Privatlehrerinnen, ind: 

befondere aud der Ausländerinnen. 

(cfr. Eentribl. pro 1878 Seite 231 Nr. 50.) 

Berlin, den 17. Februar 1883. 
Auf den Bericht vom 5. Februar d. J. ermidere ich dem Königl. 

Provinzial-Schulfollegium, daß in der dem Erlaſſe vom 13. Juli 
1874*) zu Grunde liegenden diedfeitigen Verfügung vom 30. Ser 
tember 1870 (&entralbl. 1870 ©. 590), welche die Beftimmungen 
über die Prüfung der Privatlehrerinnen enthält, die neueren Spra 
hen, die den Gegenftand der Prüfung bilden fellen, zwar nid 
näber bezeichnet find, daß jedoch nady dem ganzen Zufammenhany 
in diefer Verfügung unter neueren Sprachen fremde Spraden, all 
nicht auch die deutiche, fondern in erfter Linie die franzöfliche un 
die engliihe Sprache zu veritehen find. In diefem Sinne ift Mi 
bezügliche Beftimmung allgemein und nad dem Berichte des Ki 
niglihen Provinzial-Schulfollegiumd aud von den dortfeitigen Prü« 
fungd-Rommiffionen aufgefaßt und befolgt morden. | 

Die Frage, weldyer Gefichtöpunft rüdfichtiih der Ausmahl de 
neueren Sprachen bei Audländermnen maßgebend ſei, wenn feld: 
ur Privatlehrerinnen- Prüfung zugelaffen werden, bat in ber Ver— 
* ung vom 30. September 1870 eine Beantwortung nicht gefunde 
Allein es kann nicht zweifelhaft fein, daß die betreffende Beftimmun 
auf Ausländerinnen feine andere Anwendung finden Toll, wie au 
Snländerinnen, für weldye die Beftimmung gegeben ift. Hierna 
werden Audländerinnen die Privatlehrerinnen-Prüfung in der Rey 
nur in zwei Sprachen ablegen können, unter welchen bie deuli 
fih nicht befindet. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

Un 
das Könige. Provinzial-Schullollegium zu N. 

UV. III. a. 11129, 

— — 

*) Centralbl. pro 1871 Seite 538. 
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89) Art der Ausführung der Turnfpiele für die Jugend. 

Berlin, den 29. März 1883. 
Ew. Hohmohlgeboren danke ich verbindlih für die Heberfen- 

dung Ihres in den Görliper Nachrichten abgedrucdten Aufſatzes „Ueber 
dad Jugendſpiel in N.* 

Ih habe von den dortigen Bemühungen, dasjenige zur Aus» 
führung zu bringen, ma in meinem Crlafle vom 27, Dftober v. $. 
ald nothwendig für das Gedeihen der Jugend an Leib und Seele 
bezeichnet worden ift, gern Keuntnid genommen. Wenn in diefem 
Grlaffe beftimmte Weifungen über die Art der Ausführung nicht 
gegeben find, fo hat die8 feinen Grund in der ungemeinen Verſchie— 
denheit der örtlichen und perſönlichen Verhältniffe, welche dabei in 
Frage fommen und eine freiere Bewegung auf diefem Gebiete erfor« 
dern, als fie eine in’d Einzelne gehende Neglementirung geftatten 
fönnte. Ausdrücklich ift auf das einmüthige Zuſammenwirken Aller 
bingewiejen, welche durch Amt und Beruf verpflichtet find, die Sache 
zu fördern, oder welche fich lediglich aud Neigung dabei betheiligen. 
Ich freue mich, daß diefer Weg dort beichritten worden iſt, und bege 
den lebhaften Wunſch, dab er zum gedeihlichen Ziele führen möge. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An ꝛc. 
U. II. b. 5579. 

90) Umfang des Mädchenturnens. 

Berlin, den 24. April 1883. 
Bon dem hohen Sntereffe, welches Ew. Wohlgeboren an der 

Nädchenbildung nehmen und bethätigen, habe ich gern Kenntnis 
nommen. Sn dem gleichen Sntereffe und mit Beziehung auf Ihre 
Ausführungen in der Zuſchrift vom 26. Dezember v. 3. nehme ich 
Anlap, dad Folgende zu erwidern. 

Nah Shrer Aufraffung Ichließen die von Shnen erwähnten 
Lewegungsipiele Alled und Jedes ein, was für die Gymnaſtik der 
Naͤdchen überhaupt wünſchenswerth ift. Sch bin der Anficht, daß 
died für die leibliche Hebung, deren auch die weibliche Jugend bes 
darf, nicht ausreicht. Anmuthb und Schönheit der Bewegungen bei 
ten Mädchen zu erzielen, ericheint auch mir wünſchens⸗ und erſtre⸗ 
bengwertb.” Die Annahme, daß dies durch die Uebungen, wie fie 
das Mädchenturnen pflegt, verhindert werde, dürfte nicht zutreffen. 
Im Gegentbeile wird der Zuwahs an Kraft und die dadurch gewon⸗ 
nene Beherrſchung der Gliedmahen die Anmuth und Schönheit der 
Bewegungen fördern, wenn die Hebungen ſich innerhalb der Grenzen 
vollziehen, welche durch die Natur ded weiblichen Koͤrpers und die 
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Rückſicht auf das, was ſich für das weibliche Geſchlecht ziemt und 
ſchickt, gezogen find. 

Zudem will e8 mir fcheinen, ald ob Ste bei Ihrer Beartheis 
lung des Mädchenturnens, indem Sie fi auf die Muskelſtärkung 
und die Kraftübungen beim Knabenturnen beziehen, nur denjenigen 
Theil des eriteren im Auge haben, welcher ſich an ftehenden Gerätben 
vollzieht. Es find aber gerade die Mebungen mit Handgeräthen, die 
Frei- und Drdnungdübungen und der Reigen, auf melde beim 
Maädchenturnen ein befondered Gewicht gelegt wird, und bie vor: 
zugsweiſe geeignet find, eine gute Körperhaltung, ſowie Leichtigkeit 
und Schönheit der Bewegungen zu erzielen, 

Die Shrerjeitd angeführten Bemwegungsipiele haben, wenn fie 
richtig ausgewählt werden, Bedeutung und Werth für die Kleinen. 
Aber für die heranwachſende weibliche Tugend reichen fie nicht auf. 
Hier muß für die, weitere leiblihe und fittlide Entwicklung die 
ernftere Zucht eined wohleingerichteten Mädchenturnend und das 
fröhliche Turn» und Jugendſpiel fördernd und belebend eintreten. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An ac. 

U. III.b. 8017. 

91) Boraudjfegungen für die Zuläfftgfeit der Gemwäb- 
rung von Dienftalterszulagen aus Staatsfonds an Lehrer. 
Herbeiführung der Einkommenverbeſſerung der Lehr 
an mehrklaſſigen Schulen bei größeren Schulfyftemen. 

Centrbl. 1873 Seite 470 Nr. 243; 1874 Seite 228 Nr. 46; 1876 Seite b— 
Nr. 283; 1879 Seite 484 Nr. 129; 1880 Seite 666 Nr. 149; 1881 Seite 2? 

Nr, 34; 1882 Seite 667 Nr. 131, Seite 718 Nr. 149.) 

Berlin den 24. März 188. 
Wie der Königlichen Regierung ſchon früher durch die Erlafie 

vom 11. Mat 1876 — U. I. 4768 —, 5. Januar 1877 — LT. 
IN. 13567 —, und neuerdings wiederholt durd die Erlaffe vom 
22. Mat, 27. September*) und 27. November v. J. — U. Ill.s 
11904, 15876, 17941 — zu erfennen gegeben worden ift, muß da⸗ 
von abgefehen werden, im dortigen Berwaltungsbezirfe bei Gewäb— 
rung ſtaatlicher Dienftalterözulagen für Lehrer und Lehrerinnen an 
öffentlichen Volksſchulen andere Grundſätze oder Nüdfichten walten 
zu laſſen, ald nad den dieöfälligen allgemeinen Beftimmungen in 
allen Yanbeötheilen gleihmäßig zur Richtſchnur dieneu follen. Da 
nach dem Berichte vom 8. Juli v. J. das Schulſyſtem in ber Stad! 

*) Centralbl. pro 1882 Seite 718. 
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9. eine fünfllaffige Anaben-, eine fünfllajfige Mädchen-Mittelichule, 
eine fiebenklaffige Knaben- und eine fechöflaffige Mädchen - Bürger: 
ſchule umfaßt, alfo zu den größeren Schulfuftemen gehört, auf welche 
tie Beftimmungen unter 4b ded Cirkular-Erlaſſes vom 18. Juni 
1873 — Gentralbl. 1873 S. 470 — Anwendung finden, fo ent- 
ioriht ed den geltenden Borjchriften, daß nah Ihrem Borfchlage 
tom 9. Oktober v. J. die Zahlung ftaatlicher Dienftalterdzulagen 
an F in H. mit dem Schluſſe des vorigen Jahres eingeſtellt 
werden iſt. 

Es iſt deshalb unthunlich, dem Geſuche der Lehrer N. und 
Genoſſen zu H. vom 3. Februar d. J. um Gewährung von Dienſt⸗ 
alterszulagen aus Staatsfonds, welches ich der Koͤnigl. Regierung 
kierbei zugehen laſſe, zu entſprechen. Vielmehr iſt aus dieſem Geſuche 
ktiglih Anlaß zu einer eingehendeu Erörterung der Frage zu ent—⸗ 
nchmen, inwieweit im Sinne der Erlaffe vom 5. Sanuar 1877, 
2. Mai, 27. September und 27. November v. 3. und der Be» 
fimmungen unter 4b des Cirkular-&rlaffed vom 18. Sanuar 1873 
duch da8 in H. beftehende Beioldungsregulativ dafür geforgt tft, 
daß die älteren Lehrer nah Zurüdlegung einer längeren Dienftzeit 
ac in den Genuß höherer den gefteigerten Bedürfnifjen entipredyender 
amelömmlicher Befoldungen gejegt werden. Werden den Bittitellern 
Ihe Befoldungen zur Zeit noch nicht zu Theil, jo muß Ceitens 
Kr Königl. Regierung in vorgeichriebener Weife dafür geforgt werben, 
dab dem Bedürfniffe aldbald Genüge geſchehe. Es genügt nicht, ab» 
wwurten, ob die ftädtiihen Schulbehörden bezw. die Stadtge- 
winde H. etwa ihrerſeits mit Rückſicht auf die örtlichen Berhält- 
e% eine Aenderung bed biöherigen Dotationsplanes zu dem Zwecke 
Ar angezeigt eradhten, um den älteren Lehrern eine weitere Ausficht 
ai Einkommensverbeſſerung, ald bisher, zu eröffnen und eventuell 
rauf bezüglichen Vorfchlägen entgegenzufehen — morauf die Gir» 
klar: Verfügung der Königl. Regierung vom 12. Dezember v. 3. 
kindeutet — vielmehr bat die Königl. Regierung von Amtömwegen 
tie erforderlichen Verhandlungen mit den ſtädtiſchen Schulbehörden 
tem. mit der Stadtgemeinde H. baldigft einzuleiten und dergeftalt 
am Abichluffe zu führen, daß fpäteftens binnen Sahreöfrift diejenigen 
&tioldungäverbefferungen eintreten, weldye die Köntgl. Regierung 
nr erforderlich erachtet. 

Inzwiſchen würde die Königl. Regierung in der Lage fein, den 
Bittftellern in Gemäßheit der Erlaſſe vom 9. Dezember 1874 — U. III. 
14009 —, 29. Dezember 1875 — U. III. 14596 —, 7. Oktober 
1876 — U. III 11885 —, 5. Sanuar 1877 — U. Ill. 13567 —, 
19. November 1878 — U. IIL 13144 —, 24. Oftober 1879 
— U. IIIa. 13304 —, 22. Mai und 27. Dezember v. J. — U. IIIa. 
11904 und 19968 — außerordentlihe Zumendungen zu maden, 
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oder, wenn ed bejondere Verbältniffe im Cinzelfalle rechtfertigen, 
durch zeitweilige perſönliche Zulagen zu helfen. | 

Nachdem die Königl. Regierung unter Nichtbeachtung der wie: 
derholten befonderen ausdrücklichen Weifungen während einer Reibe 
von Jahren ftaatlihe Dienftalterdzulagen an die Lehrer in H. bat 
zahlen laffen, erfordert ed die Billigfeit, den Bittftellern, welde 
nach ihrer Angabe durch das feitherige nicht korrekte Verfahren der 
Königl. Regierung in den Glauben verfegt werden find, da fie auf 
die fernere Gewährung folder Zulagen rechnen Tönnten, bis zur 
ordnungsmäßigen Regelung ihrer Befoldungsverhältnifle das Ueber: 
gangdftadium durch ſolche Bewilligungen aus Staatömitteln zu er: 
leihtern, welde nach den geltenden Borfchriften ohne Gewährung 
ftaatliher Dienftalterszulagen zuläifig find. 

Hiernady wolle die Königl. Regierung unverzüglicd dad Weiter 
veranlaffen und die Bittfteller auf das Geſuch vom 3. Kebruar t. 
beicheiden. 

In ähnlicher Weile ift, wo ein Bedürfnid dazu vorliegt, bin 
fihtli der übrigen in Betracht fommenden Städte zu verfahren. 

Dabei kann ih nicht unbemerkt laffen, daß in dem mit de 
Berichte vom 8. Juli v. 3. vorgelegten Verzeichniſſe einer Anz 
von Städten im dortigen Bezirke ſich mehrere Meinere Städte 
finden, in melden von dem Borbandenfein von größeren Schal 
Igftemen im Sinne der Birkular- Verfügung vom 18. Juni 187 
doch nit wohl die Rede fein kann. Bet Erlaß der gebadhten Bir 
fular- Verfügung ift e8 nicht ohne Abficht vermieden worden, den 
Bezirföregierungen bei Würbigung der Frage, ob dad Schulipftem 
einer a als eim größered anzujehen, bejondere beengende Schrur 
en zu leben. 

„Die Königl. Regierung wolle deshalb eine nodhmalige Ems 
sung eintreten laffen, inwieweit e8 von dem angedeuteten Gefichtt 
puntte aus dem Sinne und der Abfiht der Girkular » Werfigun 
vom 18. Juni 1873 für entipreddend und demnad für zulälfig il 
erachten ift, den Lehrern und Lehrerinnen in mehreren der in ten 
Verzeichniffe vom 8. Juli v. 3. aufgeführten Städte die denſelb 
entzogenen ftaatlidyen Dienftalterdzulagen wiederum zu gemäbr 
und zwar vom 1. Sanuar d. 3. ab. Ich ermächtige die Kini: 
Regierung bierdurd, in diefer Beziehung nady eigener pflidhtmähig 
Prüfung der konkreten Verhältniffe zu verfahren. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
von Goßler, 

Un 
die König. Regierung zu N. 

U. III. a. 10954, 
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2) Zahlungstermine für die Lehrerbefoldungen, ins— 
befondere im Geltungsbereiche der Provinzial« 

Säulordnung vom 11. Dezember 1845. 

(Gentrbl. pro 1572 Seite 29 Nr. 16.) 

Berlin, den 7. Mat 1883. 
Die Schulordnung vom 11. Dezember 1845 enthält, wie id 

der Königlichen Regierung auf den Keridt vom 25. Ianuar d. 3. 
erwidere, Feine Beftimmung darüber, ob das Baargehalt der Lehrer 
in monatlichen oder in vierteljährlichen Raten praenumerando oder 
postnumerando gezahlt werden ſoll. Somit ift der allgemeinen Regel 
ju folgen, nach weldyer dad Baargebalt der Lehrer in monatlichen 
Raten praenumerando zu gewähren ift, wobei den Empfängern die 
Abhebung der Beträge für dad Vierteljahr im legten Monate des⸗ 
eben unbenommen bleibt. 

Es ift daher auch davon abzufehen, die Gemeinde N. zu nöthigen, 
das Baareinkommen ihrer Kehrerftellen fortan vierteljährlih praenu- 
merando an die Schulkaſſe behufs Auszahlung an die Lehrer ab» 
wiühren, vielmehr nur darauf zu halten, daß die Lehrer ihre Gehalts⸗ 
kezũge an dem monatlihen Yälligkeitöterminen pünktli empfangen. 

Hiernad wolle die Königlihe Regierung das Weitere veran- 
laſſen und den Gemeinde : Borftand auf die zurüdfolgende Vorftel- 
luna vom 11. Dezember v. 3. befcheiden. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenbeiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
x Königl. Regierung zu N. 

C. III. a. 10918. 

99) Termin für die Zahlung perſönlicher ıc. Zulagen aus 
Stantöfondd an Schhullehrer. 

Termin für die Entlafjung der Lehrer aud einer 
Stelle und für die Berfegung in eine andere Stelle mit 
Rückſicht auf die Gehaltszahlung. 

Schleswig, den 17. April 1883. 
Die aus Staatsfonds bewilligten Beihülfen zur Lehrerbefoldung 

and perfönlichen Zulagen reip. Dienftalteräzulogen an Volksſchul⸗ 
lehrer find in monatlihen Raten praenumerando gegen Quittung 
der betreffenden Lehrer jelbft zu zahlen. 

Da bei der Verſetzung eines Lehrers von einer Stelle auf die 
andere die Befoldungsbethülfe zc. bid zum Tage ded Dienftabganged 
aus der einen Stelle und vom Tage des Dienftantritted auf der 
anderen Stelle an zu zahlen ift, fo entftehen dadurch, daß der Kehrer 
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im Laufe eined Monated den Stellenwechſel vollzieht, haufig Schwie: 
rigfeiten und Weitläufigleiten hinfichtli der Berechnung der au 
zuzablenden Beträge. 

Es Tann dem dadurd) vorgebeugt werden, daß die Lehrer in 
der Regel nicht inmitten eined Monated, fondern nur zum Schlufle 
eined Monate aud den von ihnen befleideten Stellen ausſcheiden, 
und von diefer Regel nur diejenigen Fälle audgeichloffen bleiben, in 
welchen aus befonderer Beranlaffung, wie etwa auf Antrag des 
Lehrers, ein früheres Ausſcheiden aud dem Dienfte von der vor: 
geſetzten Behörde verfügt oder genehmigt wird. in ſolches Ber: 
fahren entipridyt audy dem Intereſſe ded Gemeindehaudhalted. Be: 
fondere Berhältniffe im einzelnen Falle können durch Ertheilung 
eines zwifchenzeitlichen Urlaubes, wo dad Bedürfnis dieß erfordert, 
berücfichtigt werben (vergl. auch den Minift. Erlak vom 24. Juni 
1880 im Gentralblatt für die gefammte Unterrichtd-Verwaltung ven 
1880 ©. 665). 

Mir veranlaffen daher fämmtlihe Schulaufſichtsbehörden der 
Provinz, in Zukunft darauf zu halten, daß die Volksſchullehrer in 
der Regel nur am Schluffe eined Monate aus der bisher ven 
ihnen befleideten Lehrerftelle audfcheiden und mit dem Beginne dei 
Monates eine neue Stelle antreten. 

Königl. Regierung, Abtheilung für Kirhen- und Schulwefen. 
An 

ſämmtliche Köonigl. Schulpifitatorien und ſtädtiſche Schul- 
behörden ber Brovinz ſowie an bie Königlichen Herren 
Landräthe in Habersleben, Apenrabe, Tondern, Son. 
derburg und Ratzeburg. 

II, 2584. 

94) Zu dem der Berechnung der Peniton eined Schul⸗— 
lehrerö zu Grunde zu legenden Dienfteinfommen gehört 
die Dienftalterdözulage aus Staatsfonds nidht; die Be 
ftimmung wegen Entridtung der Gehaltöverbefferung?: 
abgabe von der Dienftalterdzulage an die Lehrer- Witwen: 

kaſſe ift hierbei ohne Einfluß. 

Berlin, den 7. April 1883. 
Es kann, wie ich der Königlichen Regierung auf den Beridt 

vom 25. Januar d. 3. erwidere, feinem Zmeifel unterliegen, daß 
unter dem bisherigen Einkommen, von welchem ein ohne Fin Ber 
ſchulden dienſtunfähig gewordener Lehrer nad der Borjchrift det 
8. 26 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 ein Drittel ald 
Penfion erhalten fol, nur dasjenige Dienfteinlommen verftanden 
werden fann, auf deſſen Bezug der Lehrer zur Zeit des Eintrittes 
feiner Penftonirung einen rechtlichen Anfprudy gehabt hat. Es ift 
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deshalb unzuläffig, bei Berechnung des ald Penfion zu gewährenden 
Dritteld des bisherigen Einfommens eine Lehrers auch den Betrag 
einer gemäß dem Sirfular-Erlafje vom 18. Juni 1873 — Gentrals 
blatt 1873 ©. 470 — von dem Lehrer etwa bezogenen ftaatlichen 
Dienftalterdzulage mit in Anſatz zu bringen, weil die nach dem 
gedachten Girkular-&rlafje unter gewiſſen Vorausſetzungen zu gewäh⸗ 
renden Dienſtalterszulagen nur widerruflich und ohne rechtliche Ver— 
pflichung des Staated gewährt werden. So wenig dem Staate, 
wie den nad) $. 26 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 
zur Aufbringung der Penfion eined Lehrers Verpflichteten liegt eine 
Verpflichtung ob, von dem Betrage der ftaatlihen Dienftalterözulage 
eine Penfion zu gewähren. 

Die Anordnung in dem Birkular- Erlaffe vom 27. Mai v. 3. 
— G. UI. 1658 — *), wonach die Gehaltöverbefferungsabgabe von 
25 pro Cent aud von den ftaatlihen Dienftalterdzulagen zu den 
GlementarlehrersWitwen- und Waifen-Kaffen erhoben werden follen, 
ebgleich dieſe Dienftalterözulagen nur widerruflid gewährt werden, 
bezwedt lediglich, die Seiftungsfähi feit der gedachten Kaflen ficher 
zu ftellen, nachdem der Betrag der Witwen ıc. Penfion auf 250 M. 
jährlich erhöht worden ift. Ueberdies ift für den Fall der Zurück— 
jiebung einer einmal gewährten Alterözulage eine Ausgleichung für 
tad von derfelben entrichtete Gehaltsverbeſſerungsgeld in dem beregten 
Erlaffe vorgeſehen. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
& Sönigl. Regierung zu R. 

U. III. a2. 10824. U. III. b. 

5 Ausſchluß der Gewährung einer Önadenfompetenz 
aa Hinterbliebene emeritirter Schullehrer aus dem zu 
Ruhegehaltszuſchüſſen für legtere ausgebradten Staats— 
tonde. Eventuelle Bewilligung einer Unterftüßung. 

Berlin, den 16. Februar 1883. 
Auf den Beriht vom 5. Sanuar d. 3. erwidere ich der Königs» 
hen Regierung, daß die Vorſchrift unter Nr. 11 der den Königs 
hen Regierungen ertheilten Inftruftton zur Berwaltung des Dis⸗ 
ofitiondfonds Kapitel 121 Zitel 29, wonad eine Zahlung ded aus 
dieſem Fonds gewährten Ruhegehaltszuſchuſſes an die Hinterbliebenen 
meritirter Schullehrer nicht Hattfinden fol, feine Abweichung von 
den Grundſätzen enthält, nach welden gemäß den Erlaſſen vom 

*) Centebl. pro 1882 Seite 725. 
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15. Oktober und 7. Dezember 1881 — Gentralblatt de 1882 
©. 426 ff. — den Hinterbliebenen der mit Penfion in den Ruhe 
ftand verjegten Schullehrer in analoger Anwendung der Borjärift 
der Allerhöcdyften Drdre vom 27. Mai 1816 — Geſeßgſammlung 
©. 261 — außer dem Sterbemonate die Penfion noch für einen 
ferneren Monat ald Gnadenkompetenz gewährt werden joll. 

Denn der Zuſchuß, welder aus dem Fonds Kapitel 121 Titel 23 
zu dem Rubegehalte (der Penfion) eines Schullehrerd gewährt wird, 
ift nicht ein SCheil des Ruhegehaltes oder der Penfion, fondern ledig 
lih eine dem Cmeritirten gewährte Unterftüpung, wie die Bor: 
Ichriften der Snftruftion vom 31. Mai 1880 außer Zweifel ftellen. 

Sch bin deshalb nicht in der Lage, die Königl. Regierung zu 
ermädhtigen, künftig auch von den aus dem gedachten Fonds gewähr: 
ten Ruhegehaltszuſchüſſen eine Gnadenmonats⸗Kompetenz zu gewähren. 

Vielmehr Tann, wenn in befonderen Fällen ed erwünſcht ericei- 
nen möchte, den Hinterbliebenen eined emeritirten Schullehrers eine 
Unterftügung zu gemäbren, der Königi. Regierung nur überlajjen 
werden, die Bewilligung einer foldyen bei mir in Antrag zu bringen. 
Es wird in folden Fällen erwogen werden, inwieweit ed nad deu 
für die Verwaltung und Verwendung ftaatliher Unterftügungdfends 
feitzuhaltenden allgemeinen Gefichtöpunften und nach den befonderen 
Berhältniffen der einzelnen Fälle thunlich ift, die Mittel des Fonde 
Kapitel 121 Titel 29 ausnahmsweiſe zu einmaligen Unterftügungen 
au für Hinterbliebene von emeritirten Schullehrern zu vermwenten. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenbeiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
die Königl. Hegierung zu N. 

U. III.a. 10218. 

96) Gnadenfompetenz für die Hinterbliebenen der mit 
Denfion inden Rubeftand verfegten Schullehrer. 

Berlin, den 6. März 18%. 
Auf den Bericht vom 5. Januar d. 3., beireffend die Gnaden 

zeit der Hinterbliebenen emeritirter Elementarlehrer, erwidere i& 
der Königlichen Regierung, da Ihre Anfidht, die Vorſchrift * 
Erlaſſes vom 15. Oktober 1881 (Gentralblatt f. d. Unt. Verw. 188 
Seite 426) wegen analoger Anwendung der Allerhöchſten Kabinett 
ordre vom 27. Mai 1816 (Gef. Samml. Seite 201) finde, da der 
gedachte Erlaß an eine Regierung in der Provinz Schlefien er 
gangen, auf den Negierungsbezirt N. keine Anwendung, der Be 
gründung entbehrt. Insbeſondere ift die Berufung der Koͤniglichen 
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Regierung auf den 8.842 Zitel 11 Theil II Allg. Land⸗Rechtes uns 
zutreffend, weil diefe Vorſchrift fich lediglich auf die Hinterbliebenen 
von Geiſtlichen bezieht, über die Gnadenbezüge der Hinterbliebenen 
von Schullehrern aber in dem Allg. Kand- Rechte überhaupt nichts 
beftimmt ift. 

Ebenjowenig zutreffend ift die Berufung der Königlichen Re- 
zierung auf den $. 28 Titel 12 Theil II Allg. Land-Rechtes. Denn 
wenn bier wegen Entjepung der Schullehbrer von ihrem Amte auf 
die Vorfchriften des 11. Titels verwiejen wird, fo bezieht diefe Ber: 
weiſung fich nicht auf die 68.523 bis 529 Titel 11, Theil IL Allg. 
Land-Rechtes, betreffend die Niederlegung ded Amtes und die Eme- 
ntirung, fondern lediglid auf die 8F. 530 bis 538 a. a. O., be 
trend die Entjepung vom Amte wegen Vergehen, wie died inöbe- 
iondere aus den 88. 532 und 534 zu entnehmen ift, in welden das 
Bort Entſetzung allein in diefem Sinne vortommt. Die Vermwei- 
ung im $. 28 Xitel 12 Theil II Allg. Land⸗Rechtes auf Die bezüg- 
lihen Vorſchriften des 11. Titels ift überdied durch das Disziplinar⸗ 
geiep vom 21. Juli 1852 obfolet geworden. 

Die Bemerkung der Königliden Regierung, ihr erfcheine Die 
Anwendung der Allerhödften Kabinetdordre vom 27. April 1816 
(de. Samml. Seite 134) zweifelhaft, ift bier nicht verftändlidy 
worden, da der Erlaß vom 15. Dftober 1881 wegen der Gnaden⸗ 
Irmpetenz in Betreff der Hinterbliebenen der mit Penfion in ben 
Rubeitand verfegten Schullehrer nicht auf die Allerhöchſte Kabinets⸗ 
Irdre vom 27. April 1816, fondern auf die vom 27. Mai 1816: 
dl. Sammt. Seite 201) Bezug nimmt. 

Die Königlihe Regierung bat demnach in allen Fällen nad 
ı Borjchrift des —** vom 15. Oktober 1881 zu verfahren, 
ecnach den Hinterbliebenen eines penſionirten Schullehrers der Be— 
taz der Penfion desſelben für den Gnadenmonat, d. h. für den auf 
ai ont folgenden Monat, ald Gnadenfompetenz zu ges 
währen tft. 

Daß der Betrag ded Ruhegehaltszuſchuſſes, weldyer einem 
refionirten Schullehrer gewährt worden ift, an die Hinterbliebenen 
über den Sterbemonat hinaus nicht zu zahlen ift, wolle die Königs 
he Regierung aus den VBorjchriften der Snftruftion zur Verwal» 
hınz des Dispofitiondfonde — Kapitel 121 Titel 29 ded Etats — 
cm 31. März 1880 entnehmen. Diele Vorſchriften ergeben Klar, 
daß der Nubegehaltözufhuß nicht ein Theil des Ruhegehaltes oder 
ber Penfion, Fondern lediglidy eine dem Emeriten gewährte Unter- 
ütung ift. 

Sofern es übrigens in befonderen Fällen erwünſcht fein möchte, 
den Hinterbliebenen eined emeritirten Lehrerd — abgeiehen von der 
Önadenlompetenz, die denjelben in Bezug auf die Penſion zufteht — 
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eine Unterftüßung zu gewähren, bleibt der Königlidyen Regierung 
überlaffen, die Bewilligung einer folden bei mir in Antrag zu 
bringen. &8 wird in jochen Fällen erwogen werden, inwieweit es 
nad) den für die Verwaltung und Verwendung ftaatlicyer Unter: 
ſtützungsfonds feitzuhaltenden Geſichtspunkten und nad) den beſondeten 
Verhältniſſen der einzelnen Fälle thunlich fein wird, die Mittel des 
Fonds Kapitel 121 Titel 29 des Staatshaushalts-Etats andnabme- 
weiſe auch zu einmaligen Unterftügungen für Hinterbliebene von 
emeritirten Schullehrern zu verwenden. 

Der Minifter der Zeiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Eroir. 

Au 
die Königl. Regierung zu N. 

U. III. a. 10184. U. III. b. 

V. Volksſchulweſen. 

IT) Freie Wahl der Schule. Nichtanwendung der Be— 
ftimmungen über Abjentenliften und Schulverfäumnis: 

trafen auf Privatichulen. 

Berlin, den 12. Mai 18%. 
Auf die Berichte vom 10. und 29. März d. 3. le id det 

Königlichen Regierung, dab ich die Befchmerde ded Wirthes N. zn 
N. über die von dem Amtsvorſteher A. zu DB. gegen ibn getroffen: 
Feſtſetzung einer Schulverfäumniditrafe ald begründet erachte. 26 
babe daher bei des Kaiſers und Königs Majeftät den Erlaß tet 
dem ⁊c. N. auferlegten Strafe von 18 Mark befürwortet, und if 
berjelbe durch Allerhödjlte Drdre vom 30. April d. I. erfolgt. 

Dem Beicdhwerdeführer ftand nad $. 24 der Staatöminifterial 
Snftruftion vom 31. Dezember 1839 und $. 1 der a 
von 11. Dezember 1845 frei, feine Kinder die katholiſche Privat 
ſchule zu W. beſuchen zu laffen, ohne hierzu die Genehmigung 
Schulauffichtsbehörde einzuholen, (cfr. auch Erlaffe vom 9. Zanus 
1864 und 28. April 1881 — Gentralblatt für 1864 Seite IN 
und für 1881 Seite 646). 

Die Annahme, auch in Privatichulen feien ordnungemäkiz 
Abfentenliften zu führen und die Beftimmungen wegen Schyulver:- 
aumniöftrafen in Anwendung zu bringen, trifft nicht zu. 

Der Amtsvorfteher A. war zu der von ihm erlaffenen Exekutir 
ftrafverfügung gemäß dem Erkenntniſſe ded Königlichen Dber-Per- 
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waltungdgerichteß vom 12. Februar 1881 — Gentralblatt ©. 562 — 
nicht befugt. 
Im Königliche Regierung hat hiernach das Weitere zu vers 

anlaſſen. 

Der Miniſter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: dela Croix. 

An 
die Königl. Regierung zu N. 

U. 11l,a. 13649. 

— 

38) Beaufjihtigung der höheren Privat-Mädchenſchulen 
in Beziehung auf Gegenftände ded Unterrihted und 

deren Behandlung. 

Berlin, den 8. Mai 1883. 
In der 36. Sipung des Haufed der Abgeordneten am 27. Fe⸗ 

bruar d. 3. tft zur Sprache gebracht worden, daß in höheren Mäpd- 
Genihulen Unterrichtögegenftände betrieben würden, welde in den 
&chrplan derartiger Anitalten nicht gehörten, und daß diefelben oben- 
an eine Behandlung erführen, welche dem Zwede der Mädchen» 
Frziehung widerſpreche. 

Nach weiteren an mich gelangten. ‚neihtbeilängen treffen die bei 
ten erwähnten Verhandlungen angeführten Tonfreten Fälle eine 
frivatihule. 

Ih nehme Veranlaffung, die Königlihe Regierung ıc. darauf 
Sinerffam zu maden, wie wichtig es ilt, daß Ihre ꝛc. Kommiſſa⸗ 
m bei ihren Revifionen auch dem Unterrichte in Privatanftalten 
ine befondere Aufmerkſamkeit zumenden. 

An 
immtlihe Königl. Regierungen, die Konigl. Konfiftorien 

in ber Brovinz Hannover und ben Königl. Ober⸗Kirchen⸗ 
sth zu Nordhorn, fowie an das Konigl. Provinzial. 
Edulfollegium bier. 

— — 

Abſchrift erhält das Königliche Provinzial» Schulfollegium zur 
Kachricht und Beachtung. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lucanus. 

Un 
%8 Königl. Brovinzial-Schullollegium 

zu N. N. 
U. III. a. 12684. 

1883, 30 
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99) Zuftändigfeit der Regierung zur Entiheidung über 
das Aufrüden der Lehrer in höhere Gehaltsſtufen. Er: 
fordernid der Genehmigung der Regierung zur Gemäh: 
rung außerordentliher perſönlicher Schaltözulagen oder 

onftiger außerordentlider Bezüge an Lehrer. 

1. 
Berlin, den 17. Mat 1883. 

Der Magiltrat gebt, wie ih auf die Borftellung vom 31. De: 
zember v. 3., betreffend die Genehmigung der Königlichen Regierung 
dur Gewährung von außerordentlihen Gehaltözulagen an ftädtiide 
ehrer, hiermit erwidere, von der nicht zutreffenden Vorausſetzung 

aus, dab der Regierung nur ein allgemeined Auffichtöredht über Die 
Öffentlihen Schulen zuftehe. 

Wie der $. 18 der Regierungd-Snftruftion vom 23. Oftober 
1817 ergiebt und von dem Königlichen Dberverwaltungdgerichte u. 2. 
in den Entſcheidungen vom 2. März und 5. April 1878 (Central— 
blatt 1878 Seite 541 und 293) des Näheren dargelegt ift, gebübtt 
der Negierung vielmehr nicht blos die Beauffidhtigung, fondern 
überhaupt die Verwaltung ded gefammten Elementarfchulwefens mit 
umfaflendem jelbitftändigem Verfügungsrechte. 

Die Königliche Negterung in N. bat deöhalb nicht blos darüber 
zu wachen, daB daB von ihr genehmigte und feltgeftellte Gehalts: 
regulativ für die dortigen ſtädtiſchen Lehrer und Meltoren in Bew 
auf die einzelnen betbeiligten Lehrer entipredhend den dieſerbalb 
neuerdings wiederholt in den Erlaffen vom 14. Kebruar und 27. Ea= 
tember v. 3. (Gentralblatt 1882 Seite 667, 718) erörterten mi 
gebenden Grundjägen zur Ausführung gebradht werde, ſondern 
ift auch ebenfo berechtigt, wie verpflichtet, es nit dem Beliebch 
der ftädtiichen Behörden allein zu überlaſſen, einzelnen Lehrern a 
befonderen Gründen neben demjenigen Gehalte, auf welches fie nad 
Maßgabe ded Gehaltöregulattved Anſpruch bezw. Anwartichaft haben, 
außerordentliche perfönliche Gehaltszulagen oder fonftige außerordente 
lihe Bezüge zu gewähren und dergeftalt da8 Gehalt über den nd 
lativmähigen Sap zu erhöhen oder auf fonftige Weiſe von de 
Gehaltsregulative abzumeichen. Ä 

Alle derartigen Abweichungen von den Feſtſetzungen des Gehaltäg 
reqgulatived bedürfen der Genehmigung der Regierung. Die G 
währung auberordentlidher wirfliher Gehaltszulagen ericheint übe 
haupt grundfäglidh bedenklih und kann deshalb nur aus befonder 
beftimmenben Gründen als Audnahme zugelaffen und genebmi 
werden. 

Handelt e8 fi darum, unter befonderen Umftänden einzeln 
Lehrern außerhalb des durch die Feſtſetzungen des Gehaltéregulatir 
begrenzten Bereiched außerordentliche Bezüge zuzumenden, ſei es i 
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Anerkennung beſonders tüchtiger Leiftungen, ſei es in Rückſicht auf 
befondere perjönlihe Berhältniffe (ftarfe Familie, Bedürftigfeit, 
längere Amtirung audwärtd vor Anftellung in M. u. dergl.), fo 
wird dies in der Regel nicht durd Gewährung einer außerordent- 
lichen perfönlichen Gehaltözulage ald Theil des wirklichen Gehaltes, 
iondern, fofern nicht Schon die Gewährung einmaliger anferordent« 
iber Unterftügungen oder Remunerationen als geeignetes Auskunfts> 
mittel ſich darbietet, lediglich dur Bewilligung von ſolchen termin- 
ih zahlbaren Bezügen zu geichehen haben, zu deren Gewährung 
tie Stadtgemeinde eine Berpflichtung weder gegen den Betheiligten, 
noch gegenüber der vorgelegten Schulbehörde übernimmt, dergeftalt, 
daß derartige außerordentlihe Bezüge nicht den Churalter ded Ge: 
Be oder einer einen Theil ded Gehalted bildenden Gehaltözulage 
erhalten. 

Zur Bewilligung folcher außerordentlihen Bezüge neben dem 
Gehalte bedarf ed ebenjo der Genehmigung der Regierung, wie zur 
Bewilligung wirklicher Gehaltözulagen felbft. 

Hternady befinde ich mich nicht in der Lage, dem Antrage des 
Nagiftrate8 zu entſprechen, Ihn von der Verpflichtung zu entbinden, 
für die Bewilligung von ordentlichen Alterdzulagen oder außer: 
erdentlihen Gehaltszulagen, bezw. von fonftigen außerordentlichen 
'ertlaufenden Bezügen an ftädtiiche Lehrer und Rektoren die Geneh— 
migung der Königlichen Regierung nachzuſuchen. 
Im Uebrigen aber habe id aus der Borftellung des Magi- 
trated vom 31. Dezember v. 3. und aus dem über diefelbe von 
= Königlichen Regierung erftatteten Berichte Beranlaffung genoms 
aa, die Letztere mit weiterer Weiſung zu verfehben. Sch darf er: 
Kıten, daß die Beichwerde ded Magiitrated auf dem angedeuteten 
Seze hiernach im Uebrigen ihre befriedigende Erledigung finden wird. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
in Magiftrat zu N. 

Abfchrift erhält die Königliche Regierung zur Kenntnisnahme 
and entſprechender Beachtung in Erwiderung auf den Bericht vom 
14. März d. 3. Ich kann bierbei der Königlihen Regierung nur 
empfehlen, von den ald vorgejeßter Schulbehörbe Ihr zuftehenden 
Behugniffen in Bezug auf die Behandlung der Befoldungsverhält- 
niſſe der Kehrer und der Gewährung von außerordentlichen perfün- 
lihen Gehaltözulagen oder fonftigen außerordentlihen laufenden 
eugen an Lehrer gegenüber dem Magiftrate einen maßvollen Ge- 

ctauh zu machen und den Wünjchen, welche der Magiftrat .etwa 

30 ” 
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in dieſer Hinfiht der Königlichen Regierung im &inzelnen vorzu 
tragen fih veranlaßt finden möchte, möglihft zu entipreden. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
die Königl. Regierung zu N. 

U. IL a 12625. 

2. 
Berlin, den 17. Mai 1883. 

So wenig, wie die Durdführung ded von der Königlichen 
Regierung genehmigten und feftgeftellten Gehaltsregulatives für Lie 
evangeliihe Schulgemeinde in NR. in Bezug auf die einzelnen betbei- 
ligten Lehrer dem völlig freien Ermeſſen der Schulgemeinde unter: 
liegt, ebenfowenig Tann es dem Belieben der Schulgemeinde über: 
laffen werden, einem Lehrer neben demjenigen Gehalte, auf melde 
er nad Maßgabe des Gehaltöregulatived Anſpruch, bezw. Anwart- 
ſchaft hat, eine perfönliche Gehaltözulage zu gewähren und in dieler 
Meile dad Gehalt über den regulativmäßigen Sap zu erhöhen. 

Eine derartige Abweichung von den Feltiegungen ded Gehalte 
regulative® würde überhaupt nur bei befonderd dringendem Anlafte 
feitend der Königlichen Regierung, welche auf die Durchführung 
Gehaltsregulatived zu halten hat, ausnahmsweiſe zugelaffen une 
genehmigt merden fönnen. 

In dem vorliegenden Falle hat die Königliche Regierung in R. 
wie ich dem evangeliihen Schulvorftande auf die Borftellung ven 
28. Februar d. 3. erwidere, dem Beſchluſſe der Bertretung ta 
evangelifhen Schulgemeinde, dem an der dortigen Volkgſchule au 
geftellten, al8 erfter Lehrer an den mit der Volksſchule verbundenen 

tittelklaffen fungirenden Lehrer N. vom 1. Januar d. J. ab air: 
außerordentliche perfünliche Gehaltszulage von 300 Mark zu gemäbren 
mit Recht die Genehmigung verfagt, weil dad Gehalt, welches ig 
am 18. Kebruar 1856 geborene, alſo jept erit 27 Jahre — ni 
28 Sabre, wie der evangelifhe Schulvorftand anführt — alte, erfi 
feit fünf Fahren im Scnidienfte ftehende Lehrer nad) dem Gehalt‘ 
regulative zur Zeit mit 1350 Mark zu beziehen hat, als ein mil 
Rückſicht auf fein Lebens- und Dienftalter und nad den örtliden 
Verhältniſſen vollfommen ausreichendes zu erachten ift. | 

Dem Wunſche des evangeliihen Schulvorftandes, dem Lehr 
N. in Rüdfiht auf feine Tüchtigkeit und feinen Fleiß eine befonden 
Anerkennung zu heil werden zu laffen, hat die Königliche Rn 
tung dadurch genügend Rechnung getragen, daß fie fidh bereit erflä 
bat, einem Beichluffe der Schulgemeinde, dem ıc. N. eine einmal 
außerordentlide Remuneration von 150 Mark zu gewähren, i 
Genehmigung zu ertbeilen. 
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Benn ed übrigens der evangeliihe Schulvorftand für wünſchens⸗ 
werth erachten ſollte, daß denjenigen an den Mittelſchulklaſſen arbeis 
tenden Lehrern, welche die Prüfung ald Mittelichullehrer beftanden 
haben, ein dem höheren Grade ihrer Befähigung "entipredyendes 
höbered Gehalt gemährt werde, jo würde died grundiäglidh nicht auf 
dem Wege der Gemährung perfönlicher Gebaltözulagen neben den 
regulativmäßigen Gehaltöfägen, jondern eventuell auf dem Wege 
entiprechender Abänderung bezw. Ergänzung des Gehaltsregulatives 
ielbft herbeizuführen fein. 

In diefer Hinfiht der Königlichen Regierung geeignete Bor: 
Ihläge zu madyen, überlafje id dem evangeliſchen Schulvorftande. 

An 
ven edangeliſchen Schulvorſtand zu N. 

Abihrift erhält Die Königliche Regierung zur Nachricht auf 
den Beriht vom 29. April d. J. 

Daß die Königlihe Regierung bei Regelung der Beloldungd- 
rhältniffe der Lehrer Das öffentlihe Intereffe der Geſammtheit des 
Ihr anvertranten und unteritellten Volksſchulweſens wahrzunehmen 
fh angelegen fein läßt, Tann ich nur billigen. Die Rüdficht auf 
das allgemeine Schulinterefje Ihres Bezirkes und dad Streben, für 
eme möglichft gleichmäßige Bejoldung ſämmtlicher Lehrer des Be⸗ 
wies zu forgen, wird indefjen nicht foweit gehen dürfen, Schul- 
zmeinden, welche überhaupt eine angemeſſene Berbefferung der 
Heldungäverhältniffe der bei ihren Schulen angeftellten Lehrer 
arbeiizuführen bereit und dazu im Stande find, von Auffichtöwegen 
Siderniffe in den Weg zu legen. 

Sollte daher die evangeliiche Schulgemeinde in N. behufs an⸗ 
zmeflener Verbeſſerung der le der an den Mittel: 
iqulliaſſen arbeitenden Lehrer, welche die Prüfung ald Lehrer an 
Rittelihulen beftanden haben, eine Abänderung oder Ergänzung bed 
beitchenden Gehaltöregulatived wünſchen, fo würde die Königliche 
Regierung desfallfigen Vorſchlägen und Anträgen gegenüber nicht 
eine grundfäglich ablehnende Haltung einzunehmen haben. 

Der Minifter der geiftlidhen ıc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
ke Rönigl. Regierung zu N. 

UT. .a. 12894. 
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100) Sft ein Rittergutöbefißer, welcher nicht Gutöhert 
des Ortes ift, wo die Schule ſich befindet, verpflidtet, 

als Haudvater zum Unterhalte des Lehrers beizutragen? 
Unzuläffigfeit der Ausdehnung einer für die Schul- 

baulaft beftebenden Obfervanz auf die Regelung der 

BDerpflihtung zur Unterhaltung des Lehrers. 
VBertheilung der Beiträge der Hausväter zum Unter: 

halte des Lehrers nah Berhältnid ihrer Defigungen und 
Nahrungen. 

ur. R. TH. II Titel 12 88. 29, 31, 34— 36. 

Endurtheil des Königl. Oberverwaltungsgerichtes vom 10. Oltober 1876. 

I. Kreisausfhuß des Kreifes Zilllihau-Schwiebus. 
II. Bezirtöverwaltungsgericht zu Frankfurt a. ©. 

Der Öutd- und der Gemeindebezirk St. gehören zum Bezirke 
der Schulgemeinde M. im Regierungdbezirk Frankfurt a. D. 

Für die Bertheilung der Schuibaulaft befteht in der Schu: 
gemeinde eine befondere Dbfervanz. 

Beiträge zum Unterbalte des Lehrerd waren früher von ten 
Haußvätern überhaupt nicht aufzubringen. Erſt im Sabre 1868 
forderte die Auffihtöbehörde von der Schulgemeinde einen Gehaltt 
zuihuß von 30 Thalern zum Lehrereinkommen. Im Sabre 18:0 
beanſpruchte darauf der Schulvorftand einen firirten Beitrag von 
6 Thalern zu jenem Gehaltszufhufje von den Hausvätern der Br: 
meinde St., zu deflen Entrichtung ſich diefelben audy bereit erflär- 
ten. Nur der nunmehrige Kläger, welcher Beier des Gutek Ci. 
ift, verweigerte die Zahlung des auf ihn nad dem Verhältniſſe rer 
direften Staatöfteuern repartirten Antbeilee an dem gedachten Bii⸗ 
—— wurde jedoch von der Schulaufſichtsbehörde zur Leiſtung an- 
gehalten. | 

Nachdem im Fahre 1875 eine weitere Erhöhung ded Einkommen: 
der Schulftelle auf jährlih 870 Mark angeordnet worden, fapten die 
Deputirten der Schulgemeinde, zu deren Wahl die Hauspäter zu 
St. jedoch aud einem Verſehen nicht aufgefordert worden waren, 
den Beichluß, ſowohl den früheren Gehaltszuſchuß von 30 Thaleın, 
als audy deu zulegt erforderlid) gewordenen auf ſämmtliche Hausvätet 
der Schulgemeinde nad) dem Berhältniffe der direften Staatsfteuern 
zu vertheilen. 

Der Befiger des Gutes St. iſt in Folge deffen mit 'dem Ar 
trage klagbar geworden, " 

die Schulgemeinde anzuweifen die gefammten Schulbedürfnifie 
nach der für die Schulbaulaft herrſchenden Obſervanz zu ver 
theilen und einzuzieben. 

Er behauptete, 
1) daß die für die Baulaft herrfchende Obfervanz für die Bar 
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träge der Schule überhaupt maßgebend fei und davon nicht 
willfürlic abgewichen werden dürfe; 

2) daß, wenn aud eine Bertheilung ſolcher Beiträge unter die 
Haudväter nah $. 31 Tit. 12 Th. II A. L. R. ftattfinde, 
ber Befiger des Rittergutes im Sinne dieſes Geſetzes zu 
den Hausvätern nicht gerechnet werden könne; 

3) daß der gefaßte Gemeindebeihluß jedenfalld für ihn unver: 
bindlich ſei, weil er dabei nicht zugezogen worden. 

Der Kreisausſchuß erfannte nad) dem Antrage der bellagten 
Schulgemeinde dahin, daß der Kläger verpflichtet fei, zu dem Bes 
baltözujchuffe des Lehrerd in M. nad Verhältnis der direkten 
Staatöftenern (Einfommen-, Grund», Gebäude: und Klafjenfteuer) 
beizutragen. 

Dad Bezirtöverwaltungdgeriht beitätigte dieſe Enticheidung, 
ebenfjo das Dberverwaltungägeridht durdy Berwerfung der gegen dad 
Gndurtheil des Berufungsridhterd vom Kläger eingelegten Revilion. 

Gründe 

Die Behauptung des Klägerd, daß die anerfanntermaßen befte- 
bende Obſervanz über die Vertheilung der Baulaft ohne Weiteres 
tür alle Beiträge zum Lehrergehalt und zu den fonftigen Bedürf- 
nilfen dee Schule zur Anwendung fommen müßte, tft unbegründet, 
ta die Gefepgebung, A. L. R. 11. 12 88. 31 und 36, die Baulaft 
ten den Beiträgen zur Unterhaltung des Lehrers ausdrüdlich trennt 
und beide nach erheblich verfdhiedenen Grundfäpen behandelt, da auch 
!e provinziellen und örtlihen Obſervanzen für die Schulbaulaft ſich 
m der Regel als ſolche befonderd ausgebildet haben und auch für 
Yen Regierungdbezirt Frankfurt nur als foldhe bezeugt find. Die 
Vehauptung des Klägerd, daß eine gleiche Obſervanz für die Bei— 
trige zum Lehrergehalte in der Schulgemeinde M. beftehe, ift nicht 
nur unerwiefen, jondern auch miderlegt durch die amtliche Auskunft 
des Kreisausfchuffes, nach welcher Beiträge zu diefem Zwecke erft 
kit dem Sahre 1868 überhaupt erhoben morden und ſogleich beit 
ibrem Entſtehen durdy eine neue Vertheilung geregelt worden find. 

Die Beftimmungen des Allgemeinen Landrechtes — Th. LI. 
it. 12 88. 29 und 31 lauten: 

Wo feine Stiftungen für die gemeinen Schulen vorhanden 
find, Iiegt die Unterhaltung der Lehrer den ſämmtlichen Haus» 
vätern jedes Ortes, — ohne Unterfchied, ob fie Kinder haben 
oder nidht, — ob. 

Die Beiträge, fie befteben nun in Geld oder Naturalien, 
mäffen unter die Haußväter nad Verhältnis ihrer Beſitzun⸗ 
gen und Nahrungen billig vertheilt und von der Gerichts⸗ 
obrigkeit audgejchrieben werden. 
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Der Sinn dieſer Vorſchriften ift durch zahlreiche Entiheidungen 
des Dbertribunaled und der Verwaltungdbebhörden dahin Teitgeftellt 
worden, daß jeder Inhaber eined Hauöftandes innerhalb der Schul. 
gemeinde, aljo audy der Beliger eined Ritterguted, grundjäglih als 
beitragspflichtig zu erachten ift. Eine Ausnahme ift nur für den Befiger 
ded Nitterguted an dem Orte der Schule felbft angenommen 
worden, da einem folden ald „Schulobrigfeit" im $. 36 ebenbaj. 
und durch zahlreiche Obſervanzen bejondere Laſten für den Schulbau 
auferlegt worden find. Diefer Grund zu einer exemten Stellung 
trifft aber in feiner Weije für den außerhalb ded Schulorted ange: 
ſeſſenen Rittergutöbefiger zu; vielmehr ift diefer nah Wortfaſſung 
und Sinn den „Hausvätern“ zuzuzählen, weldye im weiteften Sinne 
nad) den 88. 29 und 31 a. a. D. zur Lehrerunterhaltung beitragen 
follen. Entſcheidungen ſowohl der Gerichte (vergl. indbejondere das 
Erkenntnid des Obertribunaled vom 13. April 1866, Striethorft 
Bd. 62 S. 280) wie der Verwaltungsbehörden haben die gefegliche 
Beftimmung biöher in diefem Sinne ausgelegt, 

Koh, Kommentar zu 88.29, 31, 34-36 A. L. NR. I, 12, 
v. Rönne, Unterrictswejen, Bd. I ©. 779 fi. 

und ed ift vom Kläger fein überzeugender Grund beigebracht, um 
eine Aenderung diefer Praxis zu rechtfertigen. 

Ebenjowenig hat Kläger bezüglich des gegen ihn zur Anwen 
dung gebradten Repartitionsmahltabes eine Rechtsverletzung nad: 
weilen Fönnen. 

. Erfolgt die im 8.31 Tit. 12 Th. II. des A. L. R. vorgeſchrie 
bene Bertheilung der Beiträge unter die Hausväter nah Berhältsie 
ihrer Befigungen und Nahrungen, nicht durch einen verbindliäen 

Gemeindebeihluß, fällt diefelbe daher der Aufſichtsbehörde anheim, ie 
fann fie nicht wohl nady einen anderen Maßſtabe, ald nad) dem ber 
direften Staatäfteuern geſchehen. Bis zum Erlaſſe von Landesgeſetzen 
über den Modus der Gemeindefteuern überhaupt und der Schu: 
unterhaltungöftenern indbefondere erſcheinen die gedachten Staadfteuern 
als der normale Maßſtab, auf weldhen die Frage wegen billiger 
Bertheilung der Schullaft nah dem Maßſtabe ded Vermögens und 
Einkommens der Betheiligten in ftreitigen Sälen zurüdzuführen ilt. 
— Demgemäß bat aud die Schulauffihtöbehörde den Kläger bereits 
bei der Bertheilung der Quote von 6 Thlrn, weldye die Haudväter 
zu St. bis zum Jahre 1875 zur Erhöhung ded Lehrereintommens 
beitrugen, belaftet. Wenn daher nunmehr die gefammten zum Unter: 
balte des Lehrers erforderlihen Haudväterbeiträge nach diefem Maf- 
ftabe, welcher dem Geſetze entſpricht und von der Schulanffichtöbehörde 
als der fubfidiär maßgebende vorgejchrieben iſt, umgelegt worden 
find, fo kann der Kläger die Rechtsgültigkeit dieſes Berfahrend weder 
um deöwillen beftreiten, weil jener erfte Gehaltszuſchuß von 30 Thirn. 
bisher einige Jahre hindurch zwijchen den Haußväteru zu M. einer- 
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feit3 umd denen zu St. amdererjeitd nad dem Berbältniffe von 
6 zu 1 vertheilt worden ift, noch auch aus dem Grunde, weil die Reprä- 
jentanten der Schulfozietät, welche ſich über die Vertheilung der Ge⸗ 
ltd Zuſchüſſe Ichlüffig gemacht haben, nicht ordnungsmäßig gemählt 
ind. In legterer Beziehung fommt in Betradht, daß der Rechtsgrund 
ed gegen den Kläger zur Anwendung gebradhten und von ihm be- 
trittenen Repartitiondmaßftabed nicht der ungültige Beichluß der Ge- 
neindevertreter, jondern das Geſetz (8. 31 a. a. D.) ift, bezüglid 
yer Früberen thatſächlich abweichenden Vertheilung des Zuſchuſſes von 
0 Thlrn. aber, daß diejelbe nit auf einem gültigen Gemeinde— 
veichluffe, fondern auf einem lediglich vom Schulvoritande erhobenen 
Anſpruche berubt. 

01) Die Schulordnung für die Provinz Preußen vom 
1. Dezember 1845 kennt die landwirtbichaftlide Schul» 
oztetät nicht; fie legt die Unterhaltung der Schule 
riht einer ſolchen Sozietät, fondern der zur Schule 
whörigen Gemeinden und Ortſchaften (Gutsbezirken) auf. 

Betheiligte bei einem Streite über die Zeftftellung 
18 Geldwerthed der Naturalien und des Ertraged der 
!ändereien bei Regulirung ded Einkommens der Ele- 
nentarlehrer. 

Bertretung der Gemeinde im Berwaltungdftreitver- 
abren durd den Ortsvorſteher, der Anwohner auf gut» 
ſerrlichem Vorwerkslande durch den Beſitzer des Gutes 
— den Grundherrn —. 

Vertheilung der Leiſtungen, insbeſondere der Spann— 
ſieuſte auf die Gemeinden und Gutsbezirke (Anwohner 
ind Grundherr). Zu Spanndienften find nit blos die 
Srundbefiger, fondern alle Gejpann baltenden An» 
vobner verpflichtet. 

(Centrbl. pro 1881 Seite 670 Nr. 209.) 

1. 

Im Namen drd Könige. 

In der Berwaltungsftreitiache ded Lehrerd 3. zu £., Bellagten 
und Revifiondflägers, ſowie der Königlichen Regierung, Abtheilung 
für Kirchen und Schulweſen, au Gumbinnen, Mitbetlagten, 

wider 
die Gemeinden Klein: W., Mittel-W., Groß⸗K., Klein⸗K. und Neu⸗ 
®., ſowie den Gutsbefitzer W. zu St., Kläger und Revifionsbellagte, 
bat das Königliche Ober⸗Verwaltungsgericht, Grfter Senat, in jeiner 
Sipung vom 8. Iamuar 1879 für Recht erkannt, 

dab auf die Nevifion des mitbellagten Lehrer zu 2. die 
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Entiheidung des Königlihen Bezirks⸗Verwaltungsgerichtes zu 
Gumbinnen vom 13. Suli 1878 zu beftätigen, der Werth 
des Streitgegenftandes auf 945 ME. 87 Pf. feftzuſetzen, die 
baaren Auslagen des Berfahrend dem Klaäger umd der mil: 
beflagten Königlichen Regierung, für die Revifionsinitan, 
dem WRevifiondfläger zur Laſt zu legen, im Uebrigen aber die 
Koften diefer Inſtanz außer Anjap zu laffen. 

Bon Rechts Wegen. 

Die Wirthe 
8 und Kl. zu Klein⸗W., K. und. M. zu Mittel-W., E. un 
2. zu Großz⸗K., Sch. und T. zu sein Ki Mi. und Kw. 
zu Neu⸗W. — von denen Kl., M., ,Sh. und Mi. Ge 
meindevorfteher der genannten —* find, während aut 
den Alten nicht erhellt, ob und welche amtliche Stellung S. 
K., B., T. und Kw. in ihren Gemeinden einnehmen, 

und der Gutsbefiger W. zu St. vertreten durd den mit Bollmadt 
von ihnen verjebenen Rechtdanwalt P. zu 3. klagten unterm 3. April 
1877 gegen den derzeitigen Lehrer 3. und die Schulftelle zu %,, ver 
treten durch die Königliche Regierung, Abtbeilung II, zu Gumbinne 
ald Auffichtöbehörde, bei dem Streisausfchuffe des Kreiſes Inſterbutz 
mit dem Antrage: 

zu erkennen, daß bei Feſtſtellung des Einkommens der Lehrer: 
ſtelle zu L. der Werth des von der Schulfozietät zu gewährenden 
Strohes (2 Schock 55 Bund) auf 58 ME. 67 Pf. und der? Reit 
ertrag der Ländereien derjelben (3,3300 ha.) auf 385 RG, 
93 An feftzufegen und den Bellagten die Koften des Kal 
fahrens zur Laft zu legen. 

Der Kreisausſchuß erkannte mittelit Enticheidung vom 5. Zuni 187%: 
daß bei Berechnung des Einkommens der Schulftelle L. aus te 
Ertrage ded Landes der Werth ded Strohes mit 20 Mt. i 
das Schod in Anrechnung zu bringen und der Schulrezeh 
vom 22. Mai 1876 dementiprechend abzuändern, Kläger abe a 
mit ihren weitergehenden Anträgen abzuweiſen. 

Als hierauf die Kläger gegen dieſe Entſcheidung Berufun *5 
beſchloß dad Koönigliche Bezirks⸗ Dermalfungager ericht zu nd 
zunächft auf mündliche Berhandlung am 24. November 1877 

den Klägern aufzugeben, binnen einer Präklufivfrift von 3 
naten durch Beibringung eined legalen Beichlufjes der Sch 
fozietät L. den Nachweis zu führen, daß fie zur Führung 
Prozeſſes Namens der Schutfozietät legitimirt jeien. 

In Folge deſſen wurden auf Anordnung des Landrathes fäm 
liche Rimmberechtigte Hausvätermitglieder" — wie es 
den gleihlautenden Verfügungen vom 23. Januar 1878 heipt 
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der verfchiedenen zum Schulverbande gehörenden Kandgemeinden und 
der Gutsvorſteher W. für den felbitändigen Qutäbezirf St. als ftimm- 
berechtigte Mitglieder der Schuljozietät %. vorgeladen und von den 
Gridienenen wurde in der Verhandlung vom 4. Sebruar 1878 den 
biöherigen Klägern, unter Gutheiung der von ihnen abgegebenen 
Frflärungen, zur Fortführung des Streitverfahrend Vollmacht mit 
der Ermächtigung ertheilt, aud ihrer Mitte ſich einen befonderen 
Bertreter zu beftellen, als welder denn auch der Befiber ©. zu 
Klein⸗W. bevollmädtigt wurde. Der Beihluß wurde den von den im 
Zermine am 24. November 1877 erichienenen Einjaffen von Klein-W., 
Mittel -W., Groß⸗K., Klein-K. und Neu⸗W. und dem Gutsbeſitzer 
W. zu St. einſtimmig gefaßt, während die Einſaſſen von L. ihrer⸗ 
ſeits einftimmig erklärten, daB fie von dem Prozefje nichts wiſſen 
wollten, weil fie fein Intereſſe bei demjelben ‚hätten. 

Nahdem hierauf am 27. April 1878 mit den Parteien ander: 
weit mündlich verhandelt und dem in diefem Termine gefaßten ferneren 
Leihluffe gemäß über den Ertrag der Schulländereien vom Kreid- 
untor Lackner eine Abſchätzung vorgenommen worden war, entjchted 
das u Verwaltungegericht unterm 13. Juli 1878 

daß ⁊c. 
Es war, wie geſchehen, zu erkennen. 

Die Schulordnung für die Provinz Preußen vom 11. Dezember 
145 (Grfep-Sammi. 1846 ©. 1) kennt die landrechtliche, von den 
zur Schule gewiejenen Hausvätern gebildete Schulfozietät nicht. Sie 
t die Unterhaltung der Schule nicht einer folden Sozietät, fon- 
vum den zur Schule gehörigen Gemeinden und Drtichaften (Gutß- 
deirken) auf und beftimmt den Antheil diefer politiichen Körper: 
Sıiten an der Unterhaltungslaft (88. 39, 40 a. a. D.).”) 

Dei Zeftftelung des Geldwerthes der Naturalien und ded Er- 
hayed der Ländereien zum Zmwede der Negulirung ded Einfnm- 
mmd des Elementarlehrers find daher die Betheiligten die einzelnen 
Gemeinden und Ortſchaften einerjeitd und die Schulftelle refp. der 
tehrer andererfeitd. Die Anwohner auf gutsherrlichem Vorwerkslande 
bat nad) den 88. 55 ff. der Schulordnung der Befiger ded Gutes — der 
Srundherr — zu vertreten. Zur Vertretung der Gemeinde im Ber: 
valtungäftreitverfahren ift nach $. 43 des Geſetzes vom 3. Suli 1875 
Geſetz· Samml. S. 375) der Gemeindevorfteher berechtigt. Wenn 
daber die obengenannten fünf Gemeindevorfteher und der Befiger 
des Gutes St. die Entſcheidung des Kreisausſchuſſes des Kreiſes 
duſterburg in ber vorliegenden Sache anriefen, fo waren die Ge» 
meindeorfteher Namens ihrer Gemeinden, der Gutöbefiger von St. 
md eigenem Mechte hierzu wohl befugt. Daß fie fich der Firma 
„Schulſozietät“ bedienten, eine Bezeihnung, welde, felbft wenn da- 

*) Eentebl. f. d. Unt. Berw. pro 1881 Seite 670; pro 1880 Seite 691 ff- 
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durch die zur Schule gehörigen Gemeinden und Ortfchaften mit einem 
Gefammtnamen bezeichnet werden follten, eine unrichtige war, da 
die Gemeinde 2. dem Antrage nicht beigetreten war, fonnte als 
erheblidy nicht angeſehen werden und der erfte Richter hätte daher 
als Kogende Parthei nicht die Schulfozietät, fondern die Gemeinden 
Klein⸗W., Mittel-W., Groß⸗K., Klein-K. und Neu⸗W. und den Be: 
fiper ded Gutes St. nennen follen. 

Der Berufungsrichter ift bei feinen Maßnahmen behufs Be: 
richtigung des Legitimationdpunftes anſcheinend durch Die diesſeitige 
Entſcheidung vom 19. September 1876 (Entſcheidungen des Ober: 
VBermaltungsgerichted Band I Seite 166”) geleitet worden. Er bat 
jedoch dabei überjehen, daß diefe Entiheidung die landrechtlichen 
Beftimmungen zu Grunde legt und in derjelben überdies ausdrüd- 
lid bemerft wird, daß die auögeiprochenen Grundfäge nur da zur 
Anwendung kämen, wo nicht Provinztalgejeße ein Anderes beftimmten. 
Dies ift, wie oben gezeigt, in der Provinz Preußen der Kal 
Wenn nun aber in der Berbandinng vom 4. Februar 1878 fämmt: 
lih erichienene Einfafien der Gemeinden Klein⸗W., Mittel-W. 
Groß⸗K., KleinsK. und Neu-⸗-W. einftinmig ihre Gemeinde 
vorftehber und die fünf ald Kläger mitaufgetretenen Gemeindemit: 
glieder nebft dem Beſitzer des Gutes St. zur Führung des Prozefiet 
ermächtigten und es daher bedeutungslos it ſelbſt wenn nicht in der 
Gemeinde ſtimmfähige Perſonen mitgeſtimmt haben ſollten, ſo kann 
die Legitimation der für die fünf genannten Gemeinden und das Gut 
St. ald Kläger Aufgetretenen ald geführt angenommen werten. 
Diefe Gemeinden und der Befiter des Guted St. waren demmb 
als Kläger zu bezeichnen, wodurd gleichzeitig ar geftellt wird, dh 
die Gemeinde 8. an dem Necdhtöftreite feinen Antheil nimmt. 

X. 

Urkundlich unter dem Siegel ded Königlichen Ober-Bermwaltungs- 
gerichtes und der verordneten Unterjchrift. 

(L. S.) Perſius. 

2. 
Berlin, den 28. April 1883. 

Dei Rückſendung der Beſchwerde des Ober⸗ und Geheimen 
Regierungs⸗Rathes v. N. zu K. vom 5. November v. J. nebft An- 
lage, betreffend die Aufbringung und Vertheilung der Abgaben un? 
ceiltungen zur Unterhaltung der Schule in N., erwidere ich der 
Königlichen Regierung auf die Berichte vom 12. Dezember v. 7. 
und 10. Februar d. 3. das Folgende: 

*) Gentrbl. f. d. Unt. Berw. pro 1876 Seite 548, 
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Es ift der Königlichen Regierung darin beizutreten, daß nad) 
Bildung der Landgemeinden N. und W. dad für diejelben ald Be—⸗ 
fandtbeile von Gutsbezirken ſeitens der Grundherren ald Bertreter 
der Anwohner auf gutöberrlidem Lande abgeichloffene Abkommen 
feine Gültigkeit verloren bat und deöhalb eine neue Regelung erfor- 
derlich geweſen ilt. 

Die Feſtſetzungen aber, welche die Koͤnigliche Regierung wegen 
der Aufbringung und Bertheilung der Beiträge und Leiftungen zur 
Unterhaltung der Schule in N. mittel Beltätigung des dritten 
Matrikel⸗Nachtrages vom 24. Auguft 1881 getroffen hat, entiprechen 
den gefeblihen Borfchriften vormeg aus dem Grunde nicht, weil die 
Königlidye Regierung unbeachtet gelaffen hat, daß die Schulordnung 
vom 11. Dezember 1845 Schulſozietäten oder Schulgemeinden nicht 
fennt, die Unterhaltung der Schule vielmehr den zur Schule gehoͤ⸗ 
rigen Gemeinden und Ortſchaften (Gutöbezirken) auferlegt und den 
Ki dieſer politiihen Körperfchaften an ber Unterhaltungslaft 

immt. 
Indem id die Köntglihe Regierung dieferhalb zur genauen 

Beachtung für die Zukunft auf die bezüglichen gefeßlihen Vorſchrif⸗ 
tn und Miinifterial» Erlaffe und auf die eonftante Judikatur des 
Königlichen Ober⸗-Verwaltungsgerichtes verweiſe, im&befondere auf 
tie Srlaffe vom 6. Juni und 12. September 1860 (Centralblatt 
1860 S. 561 und 629), 19. April 1862 (Centralblatt 1862 ©. 284), 
md 23. Sanuar 1864 (Gentralblatt 1864 S. 120), die Erfenntniffe 
zes Königlichen Ober » VBerwaltungsgerichtes vom 8. Sanuar 1879 
sgedrudt in dem Dr. Schulz'ſchen Werke „die Schulordnung vom 
ıl. Dezember 1845"), 26. März 1879 (Sentralblatt 1879 ©. 481), 
8. Kebruar 1880 (Centralblatt 1881 ©. 244) und 21. Februar 
:80 (Gentralblatt 1880 ©. 686 ff.), die Erlaffe vom 13. Juli 
1880 (Gentralblatt 1880 S. 751) und 31. Sanuar 1881 (Central⸗ 
batt 1881 S. 476), das Erfenntnid des Königlihen Dber-Ber: 
riltungögerichted vom 10. September 1881 (Gentralblatt 1881 
£. 638) und den Erlaß vom 7. November 1881 (Gentralblatt 1881 
£. 670), veranlaffe ih die Königlihe Regierung zugleich unter 

Aufhebung der durch den Matrikel-Nachtrag vom an 
getroffenen Feſtſetzungen anderweitige den gefeplichen Borfchriften 
entiprechende Feftfepungen wegen Aufbringung und Vertbheilung der 
ne und Leiftungen zur Unterhaltung der Schule in N. zu 
teffen. | 

Dabei ift im Einzelnen Folgendes zu beachten: 
‚1. So lange nit zwildhen den zur Schule gehörenden Ge— 

meinden und dem Schulpatrone einerfeitd und dem Grundherrn der 
Vorwerke N. und U. andererfeit8 eine von der Königlichen Regie— 
tang beftätigte Vereinbarung über die Beiträge und Leiftungen zur 
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Schulunterhaltung zu Stande gefommen ift, find die Beiträge 
feitend der Königlihen Regierung gemäß SS. 55 fi. und 60 in 
Verbindung mit 88. 39, 40 der Schulordnung vom I1. Dezember 
1845 feitzujeßen. 

2. In den Gutsbezirken ift der anf diejelben entfallende Theil 
der Beiträge und Leiftungen nicht auf „Schulgemeindemitglieder”, 
wie ed in dem Motritel - Rachtrage beißt, oder auf „Mitglieder des 
Schulbezirkes“, wie die Königliche Regierung in dem Berichte vom 
10. Kebruar d. J. Sid ausdrüdt, zu vertheilen, da foldye über: 
haupt nicht eriftiren, fondern es bat die Königliche Regierung unter 
genauer Beachtung der Ausführungen in dem Erfenntnifje des König: 
lihen Oberverwaltungsgerichtes vom 18. Februar 1880 und bed Er: 
laffed vom 31. Sanuar 1881 nad) vorgängiger Ermittelung bes 
Nahrungsſtandes der Anwohner zu beitimmen, wie viel ein Jeder 
derfetben beizufteuern bat, und den Ausfall dem Grundherrn auf: 
zuerlegen. Dabei möge die Königlihe Negiernng die Entſcheidunz 
der Koͤniglichen Ober-Rechnungskammer vom 2. März 1876 (Gen 
tralblatt 1880 ©. 499) berückſichtigen. Eine Heranziehbung der An 
wohner auf qutöherrlihem Lande bis zur äußerſten Grenze ter 
Leiſtungsfähigkeit, wie ſolche die Königlihe Regierung bei Beftätie 
gung des Matrikel-Nachtrages angeordnet bat, entipridht nicht dem 
8. 60 der Schulordnnung. 

3. Der nah Berbhältnis der Haushaltungszahl auf die Out 
vorwerke entfallende Antheil an den Spanndienften muß jedenfall, 
den 88. 55 ff. und 60 a. a. D. entiprechend, von den Anwohnze, 
eventuell dem Grundherrn aufgebracht werden. Daß die Spannbiate 
nur von Grundbefißern gefordert werden dürfen, ift nicht geferliä 
vorgeichrieben. Es iſt demnach zuläffig, alle Geſpann haltenden In 
wohner, alſo auch die Pächter, zu den Spunndienften beranzuzieben 

Hiernach wolle die Königliche Negterung baldigft das Weitere 
veranlaffen und den Beichwerdeführer nach Anleitung diefed Erlafird 
mit eingebendem Beſcheide verfehen, im Uebrigen den Betbeiligten, 
welche ihre Berpflihtung zur Keiltung der Schulbeiträge nad den 
von der Königlichen Regierung anderweit zu treffenden Feſtſetzungen 
beftreiten, überlaffen, dieferhalb gemäß 8. 77 Nr. 1 des Zuftändiy 
teitögefeped vom 26. Zuli 1876 den Weg ded Verwaltungs-Streit: 
verfahrend zu betreten. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
bie Königliche Regierung zu N. 

U. III. a. 11581. 
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102) Bedeutung der Uebernahme der Schulunterhal» 
tungöfoften auf den Kommunaletat. 

Berichiedenheit der Fälle, in weldhen bürgerlide 
Gemeinden beihließen, beftebende Schuljozietäten durch 
lebernahbme der dur eigene &innahmen nidhtgededten 
Schulunterhaltungskoſten (Bed ſog. Schulfajjendeftzits) 
auf den Kommunaletat zu unterftugen, von den Fällen, 
inwelden bürgerlihe Gemeinden — unter Vorausſetzung 
der Auflöfung der Schulfozietäten — beſchließen, die 
ieitberigen Sozietätsihulanftaltenald Gemeindeanftalten 

und deren Unterhaltung als Gemeindelaft zu 
übernehmen. 

(Centrbl. pro 1881 Seite 633 Nr. 191, Seite 637 Nr. 193.) 

Berlin, den 3. April 1883. 
Ew. Excellenz laſſe id die Anlagen des gefälligen Berichtes 

vom 23. Dezember v. 3., betreffend die Beſchwerde des Magiftrates 
in N. über Die angeordnete Zahlung eined Kämmerei-Zuſchuſſes zur 
Unterhaltung der evangeliihen Schule dafelbft mit dem ganz erge- 
benften Erſuchen wieder zugeben, gefälliyft zuvörderft noch feftftellen 
u laſſen, worauf es beruht, daß die Fatholiiche Volksſchule in N. 
ad Kommunalmitteln erhalten wird. 

Es kommt bierbei darauf an, zu unterjcheiden, ob der Fall 
srliegt, dag in N. noch eine katholiſche Schuljozietät befteht und 
a die Stadtgemeinde mit Genehmigung der KommunaleAuffichtd- 
werde befchloffen hat, der katholiſchen Schulfozietät durch Ueber: 
me der durch die eigenen Einnahmen der katholiihen Schule da- 
Kit nicht gedeckten Koften ihrer Unterhaltung auf den Kommunaletat 
ane Unterftügung zu gewähren, oder ob unter Auflöfung der katho⸗ 
lien Schulfocietät die Stadtgemeinde N. mitteld Gemeindebeichluffes 
unter Genehmigung der Schulaufſichts- und der Kommunalbehörde 
die fatholifche Schule als eine Anftalt der Gemeinde und die Unter: 
teltung derjelben ald Gemeindelaft übernommen hat. 

Die Enticheidung auf die Beſchwerde des Magiftrates ift wejent- 
lich dadurch bedingt, ob der eine oder der andere der beiden vor= 
achten Fälle vorliegt, fowie Em. Ercellenz des Näheren aus ben 
anen ähnlichen Fall betreffenden Enticheidungen meiner Herren Amts⸗ 
sergänger vom 15. Februar 1878 und vom 31. Dezember 1879 
wegen. der ftreitigen Verpflichtung der Stadtgemeinde N. zu Bei- 
tragdleiftungen zur Unterhaltung der vereinigten Pfarrfchule daſelbſt 
rälligft entnehmen wollen. 
Indem ich Ew. Excellenz die gedachten Verfügungen auszugs— 

weile hierbei zufertige und zugleich auf den Erlaß von 8. Februar 
1881 (Sentralbl. 1881 S. 474) aufmerffam made, erſuche id 
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Emw. Excellenz ganz ergebenft, die vorliegende Angelegenheit von den 
in diefen Verfügungen hervorgehobenen Geſichtspunkten gefälligit in 
anderweitige Erwägung zu nehmen und fofern nicht im Wege güts 
licher Verhandlung die Erledigung der Beſchwerde follte herbei: 
geführt werden fönnen, anderweitig zur Sache Sich zu äußern. 

Wenn die Fatholiihe Schule in N. nicht Anftalt einer Schul⸗ 
jozietät, fondern Gemeindeanftalt der Stadt N. umd als ſolche von 
der Stadtgemeinde zu unterhalten ift, jo würde ed das Angemeflenite 
fein, die evangeliſche Schulfozietät dafelbft mit deren Zuftimmung 
aufzulöfen nnd die evangeliihe Schule unter Mebereignung des vor: 
bandenen, für die Zwede ber evangeliihen Schule zu erhaltenden 
VBermögend und unter Wahrung ded Charakterd ald einer evange 
liſchen Schule der Stadtgemeinde N. zur Unterhaltung ald Gemeinte: 
anftalt zu überweijen. 
Im Auftrage ded Herrn Minifterd der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 

de la Eroir. 
An 

ben Königl. Oberpräfibenten ıc. 

U. III. a. 20251. 

108) Berfahren bei Uebernahme eined Beitrages für 
Sozietätöfhulen auf den KRommunaletat und beilm 
wandlung von Sozietätöfchulen in Kommunaljdulea. 

(Centrbl. pro 1882 Seite 680.) 

Berlin, den 1. Zuni 188% 
Der Königlihen Regierung ſende ich die Anlagen des Berichich 

vom 13. April d. 3. mit dem Bemerken bierneben zurüd, daß dd 
zur Umwandlung der paritätifhen Sozietätsſchulen zu N. in ein 
Kommunaljhule meiner Genehmigung nicht bedarf. Im Uebriger 
mache ich die Königliche Regierung noch auf Folgended aufmerkjam. 

&8 ift bei der Uebernahme der Schullaften auf den Kommunah 
Stat zu unterjcheiden, ob die Schulſozietäten beſtehen bleiben und 
nur das ſogenanute Schulkaſſen-Defizit auf den Kommunal⸗Eta 

übergehen ſoll, oder, ob die Schulſozietät aufgelöft und unter Ueber 
eignung des Schulvermögend an die bürgerliche Gemeinde die Schule 
als Anftalt der Gemeinde, und die Koften der Unterhaltung 
der Schule ald &emeindelaft von der bürgerlichen Gemeinde übe: 
nommen werden foll. | 

Im erften Falle bedarf e8 lediglih der Genehmigung des dr 
ſchluſſes der bürgerlichen Gemeinde durch die Kommunal:A 
fihtöbehörde. Eine Zuftimmung der Schulfozietät ift in felden 
Fällen überhaupt nicht erforderlich. 
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Im lepten Falle ift außerdem eine Verhandlung mit der Schul- 
Iozietät über ihre Aufhebung und Uebereignung des Schulvermögend 
und die Genehmigung jeitend der Schulaufſichtsbehörde berbeizu- 
ihren. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛe. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
vie Rönigfihe Regierung zu N. 

U. III. a. 13480. 

14) Empfehlung der Bejeitigung oder Gmäßigung ded 
Schulgeldes bei Volksſchulen, Bermeidung der 

Erhöhung desjelben. 

Berlin, den 26. April 1883. 
Auf den Beriht vom 7. Februar d. 3. — ermädhtige ich die 

Königlihe Regierung, den Maſchinenwärtern N. zu N. auf die 
nebft den übrigen Anlagen wieder angeichloffene Beichwerde vom 
15. Oftober v. 3. wegen Heranziehung zur Zahlung von Schulgeld 
in meinem Namen mit dem Hinweije darauf ablehnend zu befcheiden, 
tab, nahdem einmal feitend der Königlichen Regierung der Be— 
Klub des Magiftrated zu N. vom 20. April 1880 wegen Erhebung 
ind Schulgeldes bei der ſtädtiſchen Voltöihule unter dem 14. Mai 
WO genehmigt worden, feine Heranziehung zur Zahlung des Schul- 
xtes für ungerechtfertigt nicht erachtet werden könne. 

Erwünſcht wäre ed gewejen, wenn die Königliche Regierung 
im gedachten Beſchluſſe ded Magiftrated feiner Zeit die Genehmi» 
jung verfagt hätte. 

Die Königlice Regierung wird dielerhalb auf Die Rede des 
Serm Präfidenten des Stantöminiftertumd in der Sitzung des Hauſes 
ter Abgeordneten vom 4. Februar 1881 (Stenographiicher Bericht 
<. 1536 ff.) und auf die Erlaſſe vom 28. April 1881, 24. Januar, 
4. März, 29. April und 2. Mai 1882 (Gentralbl. de 1881 S. 645; 
de 1882 &. 431, 432, 575 und 576) verwiefen. Die in diefen 
Crlaffen ertheilten Weifungen find in Zukunft jedenfalls zu beachten. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
die Abnigliche Regierung zu N. 

U, IIl.a. 11246. 

1883. 3l 
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105) Herbeiführung der Befeitigung bezw. Ermäßigung 
des Schulgeldes bei Volksſchulen, Bermeibung ber Er- 
höhung desſelben. 

Nichtverpflichtung der Mitglieder einer Schulge— 
meinde zur Aufbringung der Mehrkoſten, welde durd 
Erweiterung ded Zieled der Volksſchule entftehen. 
Eventualität der Uebernahme folder Koften feitens 
der bürgerlihen Gemeinde. 

Berlin, den 8. Mai 1883. 
Em. Excellenz ermwidere id ganz ergebenft auf den gefälligen 

Beriht vom 3. April d. 3. daß ih, nachdem einmal der Beichluß 
des Schulvorftandes zu E. wegen Erhöhung ded Schulgeldes bei 
der dortigen Volksſchuie feitend des Konfiftortums zu N. genehmigt 
und zur Ausführung gebradyt worden ift, davon abſehen will, der 
erneuerten Beichwerde der Eigenwohner N. und N. zu &. vom 
12. September v. J. eine weitere Folge zu geben, vielmehr unter 
Aufrehterhaltung ded Erlaſſes vom 15. Zuli v. I. das genannte 
Konfiftorium ermächtige, die Beichwerdeführer in meinem Namen 
ablehnend gu beicheiden. 

Für die Folge aber hat das Konfiftorium, da die in deifen Be 
richten vertretenen Anfchauungen binfihtlih der Beſchaffung ter 
Volksſchulunterhaltungskoſten durch Erhebung von Schulgeld fih 
mit den feit mehreren Jahren wiederholt befundeten Sntentionen 
der Stantöregierung, welche auf Die Befeitigung des Volksſchulgeldet 
ſoweit foldhe aber zur Zeit noch nicht zu ermögliden, darauf ge 
richtet find, wenigſtens eine Ermäßigung der Schulgeldfäpe herbei: 
zuführen, nicht im Einklange befinden, jedenfalls grundfäglidy die: 
jenigen Gefihtöpunfte in der Verwaltungdpraris zu beachten, welde 
in diefer Beziehung in den Crlaffen vom 28. April 1881, 21. une 
24. Januar, 4. März, 29. April und 2. Mai 1882 (Gentralbt. 
de 1881 ©. 645 — de 1882 ©. 431, 432, 575, 576) wiederholt 
zum beftimmten Ausdrude gebradht worden find. 

Ew. Ercellenz erſuche ih ganz ergebenft, dem Konfiftorium 
zu N. die entiprechende Eröffnung gefälligft machen zu wollen. 

Zugleih tft das Konfiltorium darauf aufmerffam zu machen, 
dab, da das Volksſchulgeſetz vom 26. Mai 1845 den Schulver- 
bänden (Schulgemeinden) nur die Aufbringung der Mittel zur Un 
terhaltung der öffentlihen Volksſchulen auferlegt, Einrichtung, Aut 
gabe und Ziel der preußifchen Volkoſchule aber durch die allgemeine 

erfügung vom 15. Dftober-1872 (Centralbl. de 1872 ©. 885ff.) 
feftgefebt ift, der Schulvorftand einer Volksſchule nicht für berechtigt 
eradhtet werden kann, durd einen von ihm gefaßten Beſchluß, dat 
Ziel der Schule über das durdy die obige allgemeine Verfügung 
feftgelegte Ziel der Volkaſchule zu erweitern und der Schulgemeint: 
bezw. den Mitgliedern derſelben eine Berpflihtung aufzuerlegen, 
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diejenigen Mebrkoften aufzubringen, weldye durch Erweiterung beö 
Zieles der Volksſchule entftehen. Sol einem größeren Theile der 
Kinder der Einwohner eine höhere oilbung gegeben werden, als 
dies in der Volksſchule geſchieht, jollen indbejondere auch die Bes 
dürfniffe Deö gewerblichen Lebens und des fogenannten Mittelftandes 
in größerem Umfange berüdjichtigt werden, als dies einerfeitd in 
der Bollöfchule, andererfeitd in eigentlichen höheren Lehranftalten der 
Fall tft, fo kann dies nit auf Koften der lediglich zur Volksſchul⸗ 
unterhaltung verpflichteten Schulgemeinde bezw. deren Mitglieder 
geihehen, ed muß vielmehr in folhem Halle der bürgerlichen Ges 
meinde die Errichtung und Unterhaltung einer derartigen, fogenannten 
gehobenen Schule, betreffd deren der allgemeine Schulzwang außer 
nwendung bleibt, überlaffen werden. Bei einer folhen Schule 

wird alddann die Erhebung eines den Verhältniſſen entiprechenden 
Hi Schulgeldes nicht nur zuläſſig, ſondern vielmehr gerecht⸗ 
e ein. 
bEi Wwerftändlich darf die Genehmigung zur Errichtung einer 

ſolchen Schule nur unter der Vorausſetzung ertheilt werden, daß 
durch Die Verfolgung höherer Unterrichtsziele die neben einer ſolchen 
Schule zu erhaltende Bolföfchule nicht beeinträchtigt wird. 

Em. Excellenz wollen dad Konfiftortum bierbet auf den für 
analoge Berhältnitfe ergangenen Erlaß vom 20. Zuli 1880 (Een- 
tralbl. de 1880 ©. 693) zur entipredenden Nachachtung gefälligft 
binweifen. 

Im Auftrage ded Herrn Minifterd der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
de la Eroir. 

An 
ten Königi. Ober-PBräfidenten, Wirklichen Geheimen 
Rath Herrn v. Leipziger, Excellenz zu Hannover. 

U. IIL a. 12758, 

106) Staatsfonds zur Unterftügung unvermögender 
Gemeinden und Schulverbände bei 

&lementarfhulbauten. 

Dur den Staatshaushaltsetat fr das Jahr vom 1. April 1883/84 if 
unter Kapitel 121 Zitel 28a ein Fonds von jährlich 500000 Mark zur Unter- 
Räyung unvermögender Gemeinden und Schulverbänbe bei Elementarſchulbauten 
eusgebracht worben. 

Ueber die Grundfätze wegen Berwenbung dieſes Fondé bat der Herr Mi- 
mifler der geiſtlichen ıc. Angelegenheiten an bie betheiligten Behörben unter dem 
ı. Iuni 1663 (U. Illa. 14516) eine Cirknlar- Berfligung erlaffen, aus welcher 
bier Folgendes mitgetheilt wirb. 

Der Fonds fol nach den Allerhöchſt genehmigten Beftimmungen 
über deffen Verwendung zur Gewährung von Beihülfen an unver: 

31” 
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mögende Gemeinden und Schulverbände für Neu, Erweiterungs⸗ 
und Neparaturbauten von Glementarfchulen dienen und tritt in 
diefer Hinfiht an die Stelle ded Allerhöchften Dispofittondfonds 
bei der General-Staatd-Kaffe, aud welchem fortan Gnadengeſchenke 
zu dem gedachten Zwecke nicht mehr erbeten werden. 

Audgaben, zu welden Fiskus aus irgend einem Rechtstitel ver: 
pflichtet ift, Dürfen aud dem Fonds nicht geleiftet werden, und, bevor 
auf ihn zurüdgegangen wird, find zunädhft etwa vorhandene Pro- 
vinzial», Stiftungs> und Lolalfonds, aus melden Schulbauunter: 
ſtützungen gewährt werden Fönnen, in Anſpruch zu nehmen. Das 
Bedürfnid zur Unterftüßung der Gemeinden und Schulverbände, 
wird, fofern nicht die durch die Girkular-Verfügungen vom 2. Ro: 
vember 1837 und 26. November 1873*) angeordneten Individual: 
Repartitionen bereits aufgeftellt find, fortan nicht mehr wie biöher 
in diefer, fondern in analoger Weile wie bei der Gewährung von 
Zuſchüſſen aus Staatsfonds zu den Lehrerbefoldungen nad) Anhörung 
der Lokal- und Kreißbehörden von der zuftändigen Provinzialbehörde 

. unter Mitwirkung der betreffenden Finanzftation geprüft. 
Um zu verhüten, daß Unterftübungsfadhen in größerer Zahl und 

mit größeren Bedarföfummen, ald es die vorhandenen Mittel ge: 
ftatten, vorbereitet und von den Provinzialbehörden an die Eentral: 
ftelle gebradyt werden, wird jeder zuftändigen Provinzialbehörde 
diejenige Summe bezeichnet, innerhalb welcher fie ſich jährlich mit 
ihren Unterftüsungsanträgen zu halten bat. Diefe Summen werden 
von mir bemefjen und feftgefept. 

von Goßler. 

Berfonal: Beränderungen,, Titel: und Orbens : Berleihungen. 

A. Behörden und Beamte. 

Der Seminar-Direltor Dr. Brarator zu Ober: Slogan iſt zum 
Regterungd- und Schulrath ernannt und der Regierung zu Polen 
überwiefen, 

der Pfarrer und kommiſſariſche Kreis⸗Schulinſpektor Edw. Richter 
zu Heydelrug zum Kreis-Schulinipeftor ernannt worden. 

B. Universitäten, techniſche Hochſchulen, ıc. 

Dem ordentl. Profeff. der Medizin an der Univerfit. zu König®- 
berg, Medinalratb Dr. & Neumann ift der Charakter ald 
—— — —— — — 

*) Centralbl. pro 1874 Seite 405. 
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Geheimer Medizinalrath verliehen, der ordentl. Profeff. Dr. Dohrn 
an derjelben Univerfit. zum Medizinalrathe und Mitgliede des 
Medizinal-Kolegiumd der Provinz Oftpreußen ernannt, 

an der Univerfit. zu Berlin ift dad ordentl. Mitglied der Akademie 
der Wiſſenſchaften dafelbft, Profeff. Dr. & Kroneder zum 
ordentl. Profeſſ. uud der Privatdoz. Dr. M. Rödiger dajelbft 
zum außerordentl. Profeſſ. in der philofoph. Fakult. ernannt, 

an der Univerfit. zu Greiföwald der Privatdoz. Dr. Fror. Vogt 
dajelbft zum außerordentl. Profefj. in der philoſoph. Fakult. ernannt, 

der Privatdoz. Dr. Sans Edler Herr zu Putlitz zu Berlin 
zum außerordentl. Profefl. in der philofoph. Fakult. der Univerfit. 
zu Halle ernannt, 

an der Univerfit. zu Göttingen find der außerordentl. Profefl. 
Dr. Steindorff dafelbft und der frühere Profeſſ. Dr. von 
Kluckhohn am Polytehnifum zu Münden zu ordentlichen Pro- 
fefforen in der philojoph. Fakult. ernannt, 

ar der Univerfit. zu Bonn ift der Privatdoz. Dr. Witte dafelbft 
zum außerordenti. Profefl. in der philoſoph. Fakult. ernannt worden. 

Der Regierungd-Baumeifter Hub. Stier an der technifhen Hod- 
ſchule zu Hannover ift zum etatdmäßigen Profefj. diefer Hoch⸗ 
ſchule ernannt worden. 

Dem Senator der Alademie der Künfte zu Berlin, Bildhauer 
Profefl. Reinh. Begas ift der Rothe Adler-DOrden dritter Klafje 
mit der Schleife verliehen, — dem Senator derjelben Alademie, 
Bildhauer Ende fowie den Mitgliedern diefer Afademie Hiftorien- 
maler Geſelſchap und Mufifvireltor Bierling das Prädikat 
„Profeffor* beigelegt worden. 

An der alademifchen Hochſchule für Muſik zu Berlin find zu voll» 
beihäftigten ordentlichen Lehrern ernannt worden: die biöherige 
uiht vollbeichäftigte ordentl. Lehrerin Frau Dr. Breiderhoff 
lowie die außerordentlihen Lehrer Shwiedam und Sacobien, 
— ferner ift der Königl. Sänger und Regifjeur Salomon zum 
ordentl. nicht vollbefchäftigten Lehrer an derfelben Hochſchule er- 
nanpt worden. 

Ter Referendar a. D. Kevin ift zum Konfervator der Kunſtſamm⸗ 
lungen und zum Bibliothefar an der KunftsAlademie zu Düſſel⸗ 
dorf ernannt worden. 

Der Diretorials Affiftent bei der Gemälde» Galerie, Direktor Dr. 
Bode ift zum Direktor der Abtheilung für Skulpturen und Gips- 
abgüffe der chriftlihen Epodye bei den Mufeen zu Berlin er- 
nannt worden. 
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Dem Direktorial-Affiftenten bei der National»Galerie IN Berlin, 
Dr. Dohme unter Belaffung in feiner biöherigen Dienftftellung 
der Titel „Direktor“ beigelegt worden. 

C. Symnafial» und Real-Lehranftalten. 

Dem Rektor der Landesihule zu Pforta, Dr. Bollmann ilt der 
Rothe Adler-Orden vierter Klaſſe verliehen, 

der Gymnafial»Oberlehrer Dr. Eichner zu Gneſen zum Gymnafial» 
Direktor ernannt und demfelben die Direftion des Gymnaſ. zu 
Inowrazlaw übertragen, 

die Wahl ded Gymnafial⸗Oberlehrers Scheibe zu Halberftadt zum 
Rektor der Klofterfchule zu Roßleben beftätigt und demjelben 
dad Prädilat „Profeffor” beigelegt worden. 

Dem Oberlehrer Profefl. Hahnrieder am Gymnaſ. zu Meierig 
tft der Rothe Adler-Drden vierter Klaſſe verliehen, 

das Prädikat „Profeffor” tit beigelegt worden den Oberlehrern 
von Morftein am en nal. Zu Königsberg. Prß., 
Dr. Kreutz am ftädtifh. Gymnaf. zu Danzig, | 
Dr. Kallius am Königftädt. Gymnaf. zu Berlin, 
Leviſſeur am Leibniz. Gymnaf. zu Berlin, 
Schäffer am Symnaf zu Prenzlau, 
Dr. Breyfig am Gymnaf. zu Erfurt, 
Dr. Hedide - ⸗ zu Quedlinburg, 
Dr. Gieſen und Dr. Caspar am Gymnaſ. zu Bonn. | 

Zu Oberlehrern, bzw. etatsmäßigen Oberlehrern find befördert worden 
die ordentlihen Lehrer 

Lück am Gymnaf. zu Prß. Stargardt, 
Dr. Shömann am ftädtiih. Gymnaſ. zu Danzig, 
Dr. Siebert am Gymnaſ. w Frankfurt a/D., | 
Wiesner am Gymnaf. zu Bromberg, 
ZitularsÖberlehrer Hanfe am Gymnaf. zu Liegnig, 
Dr. Kraufe am Gymnaf. zu Streblen, 
Dr. Eggerö » . zu NRorden, 
Dr. Pohlmey - :» zu Gütersloh, 
I.P.Schmip ⸗ :s zu Montabaur, und 
Zitularsöberlehrer Dr. Zeller am Gymnaſ. zu Duisburg. 

Der Titel „Oberlehrer” ift beigelegt worden den ordentlichen Kehren: 
Sonntag am Gnmna). zu Frankfurt a/d. 
Dr. Plath und Dr. Buffeniud an der Kiofterſchule zu Roß⸗ 

eben. 
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Als Oberlehrer find berufen bzw. verfept worden an das Gymnafium 
zu Deutſch Crone der Oberlehrer Dr. Luke vom Gymnaſ. zu 

Marienburg, 
zu Marienburg der Oberlehrer Profeſſ. Rautenberg vom 

Gymnaſ. zu Deutſch Crone, 
zu Gleiwitz die ordentlichen Gymnaſ. Lehrer Reisky zu Sagan 

und Jungels zu Patſchkau, 
zu Altona der Oberlehrer Dr. Hartz vom Gymnaſ. zu Barten⸗ 

ſtein, und 
zu Zee eld der Oberlehrer Hollenberg vom Gymnaſ. zu 

r 
f 
8. 

Als ordentliche Lehrer find angeftell worden am Gymnaſium 
zu Bartenftein ber Schula. Kandid. Dr. Le nf 
zu Königäberg i. Prß., Altftädt. Gymnaſ., der Schula. Kandid. 

Walth. König, 
zn Königäberg ti. Prß., Kneiphöfſch. Gymnaſ., der Schula. 

Kandid. Rich. Fiſcher, 
zu Königsberg i. Prß., Wilhelms-Gymnaf., der Schula. Kandid. 

Dr. &ullie®, 
zu 30 der Schula. Kandid. Dr. Bernecken, 
zu Marienburg der Hilfslehrer Entz, 
zu Berlin, Friedrichs-Werderſch. Gymnaſ., der ordentl. Lehrer 

Dr. Sachſe vom Lyceum zu Straßburg i. Elſ., 
zu Berlin, Friedrih-Wilhelmd-Gymna]., die Schula. Kandidaten 

Dr. Hempel und Bohne, 
iu Berlin, Königäftädt. Gymnaſ., der ordentl. Lehrer Dr. 

Möller vom Sophien-Gymnaj. dafelbft, 
zu Berlin, LZutfen-Gymnaf., der Schula. Kandid. Dr. Bartels, 
zu Berlin, Luifenftäbt. Gymnaſ. der ordenti. Lehrer Dr. Schulze- 

Berge vom Symnaf zu Charlottenburg, 
zu Charlottenburg der Schula. Kandid. Müller, 
u Fuͤrſten wal de der Gymnafiallehrer Schöttler aus Doberan 

und der Gymnaſial⸗Hilfslehrer Trebs aus Naumburg a./S., 
zu Kottbud der Gymnafiallehrer Dr. Mohr aus Bensheim, 
ju Potsdam der Schula. Kandid. Kuſch, 
zu Belgard > ⸗ s Dr. Stöwer, 
zu Snowrazlam ber Gymnaflallehrer Spohn aus Schrimm, 
zu Krotoſchin der Schula. Kandid. Mendel, 
zu Poſen, Marien-Gymnaf., der Schula. Kandid. Smolka, 
zu Schrimm der Gymnafiallehrer Dr. Graupner aus Inowrazlaw, 
zu Bongrowih der Schula. Kandid. Rychlicki, 
zu —XR üß der Gymnafiallehrer Dr. von Karwowski aus 

an, 
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(als ordentliche Lehrer find ferner angeſtellt worden am Gymnaſium) 
zu Liegnitz der Hilfslehrer Dr. Spieß und der Schula. Kandid. 

Dr. Liers, 
zu Halberftadt der ordentl. Lehrer Dr. Rüter vom Dom: 

gymnaſ. zu Magdeburg, 
zu Halle a.d.©., Stadtgymnaſ., der Hilfßlehrer Hüniger, 
zu Veßdeburs, Domgymnaſ., der Hilfslehrer von Wangen— 

eim, 
zu Altona der Schula. Kandid. Dr. A. Fiſcher, | 
zu Meldorf der Schula. Kandid. und Hilfölehrer Gülich, 
zu Rendsburg der Schula. Kandid. Dr. Ehr. Peterjen, 
zu Wandsbeck - ⸗ ⸗ Dippe, 
zu Aurid s ⸗ « Delder, ſowie der ordentl. 

Lehrer Ballaufvom Gymnaſ. Andreanum zu Hildedheim, 
zu Clausthal der Schula. Kandid. Hagemann, | 
zu Hannover, Lyceum II, der Schula. Kandid. Dr. Robrmann, 
zu Hildesheim, Andreanum, der Gymmnafiallehrer Fahne 

aus Aurih und der Schula. Kandid. Soden, 
zu Bielefeld der Schula. Kandid. Utgenannt, 
zu Bochum der Gymnaſ. Hilfölehrer Dr. Palm aus Nordhauien, 
zu Baderborn der Gymnaf. Hilfälehrer Weftrid aud Waren: 

dorf und der Schula. Kandid. Kotthoff, 
zu Redlingbaujen der Schula. Kandid. Mummenboff, 
zu Aaden a ⸗ =» Dr.&ifenhutb, und 
zu Koblenz ⸗ ⸗ -Gebbing. 

| 

Als Slementarlehrer find angeftelt worden am Gymnafinm 
zu 5 ee Johannes⸗Gymnaſ., der Clementarlehrer Boet 

daſelbſt, 
zu Glückſtadt der Elementarlehrer Voß vom Realprogymnai. 

zu Marne, 
zu Brilon der Elementarlehrer Heinrichs aus Bedum. 

An dem ftädtiichen Progymnaſium zu Berlin ift der ordeutl. Lehrer 
Dr. Krüger vom Luiſenſtädt. Realgymnaf. dafelbft als Ober- 
lehrer, und 

ald ordentlidhe Lehrer find angeftellt worden am Progymnafium 
zu Schwedt a.d.D. der Hilfälehrer Dr. Klein und 
zu Srantenftein i. Schlef. der Schula. Kandid, Ha ud. 

Es ift beitätigt worden die Wahl 
bed Rektors Dr. Ernft Meyer am Realprogymnaj. zu Wollin 

zum Direktor ded Mealgymnaf. zu Dortmund, 
ded Oberlehrerd Dr. Witti am Realgymnaf. zu Kaffel zum 

Direktor diefer Anftalt, 



469 

(e8 ift ferner beftätigt worden die Wahl) 
des Realgymnafial-Oberlehrerd von Lehmann zu Barmen zum 

Direktor des Realgymnaſ. zu Rubrort. 

Dem Oberlehrer Profeſſ. Dr. Pierſon am Dorotheenſtädt. Real⸗ 
gymnaſ. zu Berlin iſt der Köntgl. Kronen⸗Orden vierter Klaſſe 
verliehen worden. 

Dad Prädifät „Profeſſor“ ift beigelegt worden den Oberlehrern 
Dr. Scholle am Falf-Realgymnal. zu Berlin, 
Dr. Emſmann am Realgymnaj. zu Frankfurt a. d. O., und 
Dr. 9. 8. H. Müller am Realgymnaſ. zu Lippftabdt. 

Ver Oberlebrer Dr. Schnippel vom Großherzogl. Gymnaſ. zu 
Denburg ift als Oberlehrer an dad Realgymnal. zu Dfterode 
erufen, 

zu Oberlehrern, bzw. etatsmäßigen Oberlehrern find befördert worden 
die ordentlidhen Lehrer 

Dr. 9. Lehmann am Falk⸗Realgymnaſ. zu Berlin, 
' Dr. Städel am Königl. Realgymnaf. zu Berlin, 

Dr. Lilie am Realgymnaf. zu Magdeburg, 
Dr. Gawanka am Realgymnaf. zu Dfterode, und 
Zitular-Dberlehrer Dr. Franzen am Realgymnaf. zu Krefeld. 

As ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Realgymnaſium 
auf der Burg zu Königöberg i. Prß. der Schula. Kandid. 

Sludiuß, 
u Berlin, Andread-Realgyumnaf., der Hilfölehrer Dr. Schleich, 
Berlin, Königl, Realgymnaſ., der Schula. Kandid. Dr. Morſch, 
zuGos lar der Öymnafiallehrer Dr.M ans feld aus Halle a.d. S., 
a Hannover, Leibniz.Realgymnaf., der Schula. Kandid. Gürke, 
m Dönabrüd der Schula. Kandid. Wenzel, 
zu Lippftadt der Lehrer Schürmann vom Knickenbergſchen 

Privat-Inftitute zu Zelgte, 
zu Siegen der kommiſſ. Lehrer Dr. Palis, 
zu Krefeld der Schula. Kandid. Dr. Pahde, und 
u Mülheim a. Rhein der Schula. Kandid. Dr. Richter. 

Im Realgymnafium zu Brandenburg a. d. 9. ift der Lehrer 
Lins dorff ald Glementarlehrer angeftellt worden. 

In der Friedrichs⸗ Werderſchen Gewerbeſchule zu Berlin ſind die 
heran ihen Zehrer Dr. Parow und Dr. Lange zu Oberlehrern 

Ördert, 
an der Dber-Realichule zu Koblenz die Schula. Kandidaten Dr. 
Battendorf, Enfte und Mahl als ordentliche Lehrer ange- 
ſtellt worden. 
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Der Kandidat von Obftfelder ift als Oberlebrer an das Real: 
progymnafium zu Kroſſen a. d. DO. berufen, und 

bem ordentl. Lehrer Kopp am Realprogymnaſ. zu Hofgeiömar 
der Titel „Oberlehrer” beigelegt worden. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Realprogymnafium 
zu Nienburg der Scula. Kandid. Stümke, und 
zu Atena i. Weftfal. der Gymnaſiallehrer Mayer and Lahr in 

aden. 

Am Realprogymnafium zu Schalke i. Weftfal. ift der Lehrer Con: 
zad aus irdorf ald Elementar⸗ und techniſcher Lehrer angeſtellt 
worden. 

Es find an der höheren Bürgerſchule 
zu Hannover I der Schula. Kandid. Keutel, und 
zu Hannover I - ⸗ ⸗ Sachtler 

als ordentliche Lehrer, ſowie 
an der höheren Bürgerſchule 

zu Erfurt der Lehrer Brandt, und 
zu Hagen i. Weftfal. der Lehrer Rufin aus Friedrichsdorf 

ald Slementarlehrer angeftellt worden. 
| 

D. Säullehrer- Seminare, Praparanden-Anftalten. 

Die eriten Seminarlehrer Tobias zu Waldau und Schöppa w 
Deligih find zu Seminar-Direltoren ernannt, und ft | 
dem Tobias dad Direktorat des Schullehrer- Seminars zu 

Ragnit, 
dem Schöppa das Direktorat des Schullehrer-Seminars zu 

Delitzſch übertragen worden. 

Der erſte Seminarlehrer Wernicke zu Franzburg iſt in gleich 
Arch an da8 Schullehrer-Seminar zu Pyritz verfept, un 

am Scullehrer-Seninar zu Franzburg der Rektor Shers ; 
Damgarten als erfter Lehrer angeftellt worden. 

an Heiden Eigenſchaft find verjegt worden die ordentlidden Semi 
narlehrer 
Wäber zu Bunzlau an den neu eingerichteten Seminar⸗Neb 

kurſus zu Liegnitz, 
Kieſel r önigäberg N. / M. an das Schullehrer - Seminar ; 

Dels, und | 
Plügge zu Berden an dad Schullehrer-Seminar zu Segeberz 
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Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Schullehrer-Seminar 
ju Graudenz der Vorfteber und erfte Lehrer Palm von der 

Präparandenanftalt zu Rehden, 
zu Bunzlau der Seminar-Hilfölehrer Wende aus Neichenbad,, 
zu Weißenfels der Seminar=Hilfslehrer Nenz aus Delibich, 
zu Odenkirchen der Lehrer Hölker. 

Ad ordentliche Lehrerinnen Ans angeftellt worden an dem Lehre: 
finnen-Seminar. 
zu Saarburg die Lehrerin Hermine Schulze, und 
zu Xanten ⸗ ⸗ Anna Pathe. 

Us Hilfslehrer find angeſtellt worden 
an dem neu eingerichteten Seminar⸗Nebenkurſus zu Liegnip ber 

SeminarsHilfdlehrer Kranfe aus Kreuzburg, 
an dem Schullehrer-Seminar 
ee der Präparandenlehrer Windler aus De: 

itzſch, un 
zu Büren der Lehrer Stephanblome. 

Der Seminarlehrer Fromm zu Graudenz tft ald Vorfteher und 
erfter eehter an die Präparanden-Anftalt zu Rehden ver- 
ſetzt worden. 

ER. Zaubftummen>, Blinden- und Waifen-Anftalten. 
tm Direktor Dr. Gude an der Provinzial-Taubftummen-Anftalt 
Stade ift der Rothe Adler-Drden vierter Klaffe verliehen 
inrden. 

da der Zaubftummen-Anftalt zu Wriezen a. d. D. tft der Hilfö- 
ihrer Knüpfer zum ordentl. Lehrer befördert und der Lehrer 
Dr. Zürn von der Rektorſchule zu Homberg, zulegt Lehraſpirant 
zu Wriezen, ald Hilfälehrer angefteit worden. 

der Direktor der Großherzogl. Mecklenburgiſchen Blindenanftalt zu 
Reuflofter, Wulff, it zum Direktor der Blindenanftalt zu 
Steglig ernannt worden. 

dem Leiter der Erziehungsanftalt des Hilfävereines für ftädtifche 
Ärmenpflege zu Königsberg t. Prß., Fähſe, ift der Königl. 
Kronen-Orden vierter Klaffe verliehen worden. 

F. Deffentlihe höhere Mädchenſchulen. 
Dem Rektor Ragoczy an der ftädtiichen höheren Mädchenfchule zu 
tiegnip, und 

dem Rektor Dr. Linn an der ftäbtifchen höheren Mädchenſchule zu 
Görlig iſt der Zitel „Direktor“ beigelegt worden. 
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G. Volksſchullehrer. 

Es haben erhalten 
1. 

2. 

os 

@eftorben: 

den Königl. Kronen-Drden vierter Klafle: 
Rietbrod, evangel. Schulrektor zu Lenperich, Krd Tecklenburg; 

den Adler der Inhaber des Königl. Hausordend von Hohenzollern: 
Bayer, bish. kathol. Lehrer zu Aachen, 
Becker, evangel. Eehrer zu Sberurfel, Dbertaunusfreis, 
Beiener, bish. evang. Lehrer zu Wolzig, Krs Berdlom:Sterfew, 
Bloch, Hauptlehrer an der Induſtrie- (Elementar⸗) Schule für 

iſraelitiſche Mädchen zu Breslau, 
Clemens, evangel. Lehrer zu Großendorf, Krs Heilsberg, 
Große, evangel. erfter Lehrer, Kantor und Organiſt zu Anna 

burg, Krs Torgau, 
Hedmann, kathol. Xehrer zu Hillendberg, Krs Heinsberg, 
Hermann, evangel. Zehrer, Kantor und Küfter zu Adenbütte 

Krs Gifhorn, 
Rund, bish. Gemeindeſchul⸗-Lehrer zu Berlin, 
Schweizer, bish. evangel. Lehrer und Organift zu Schönbaun 

Landfrd Danzig, 
Thamm, kathol. Hauptlehrer, Kantor und Organift zu Nieder 

Hauddorf, Krd Neurode, 
Wittig, biöh. evangel. Kehrer und Küfter zu Großlehna, Ar 

Merfeburg, 
Wreden, evangel. Lehrer und Kantor zu Dallmin, Kre Bet: 

priegnih, und 
Ziemke, bish. evangel. Xehrer zu Rubfelde, Krs Mogilno; 

. da8 allgemeine Ehrenzeichen: 4 
a bish. evangel. Lehrer zu Neu-Münfterberg, Krs P 

olland, 
Brahl, evangel. Lehrer zu Seefeld, Krs Fiſchhauſen, 
Hudmann, evangel. erfter Lehrer und Kantor zu Warmia 

Krs Nienburg, | 
Mennenga, evangel. Lehrer zu Ihren, Krs Leer, | 
Schröder, vieh. evangel. Lehrer und Küfter zu Alt-Pläth, j 

nt 
emplin 

Stolpe, evangel. Lehrer zu Neu⸗Miltzow, Kıd Grimmen, u 
MWipel, bish. evangel. Lehrer zu Haufen, Untertaunuskrs. 

Ausgeſchieden aus dem Amte. 

der Provinz. Schulrath Wepel bei dem Provinz. Souttotigin 
zu Berlin, 
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ferner geftorben) 

| 

der Konfiftorialrath, Regierungd- und Schulrath Dr.theol. Smend, 
bei dem Konfiltorium und der Regierung zu Münfter, 

der Kreis-Schulinſpektor Bäumer zu Mülheim a. d. Ruhr, 
ter ordentl. Profefl. Dr. von Heufinger in der mediziniſch. 

Zafult. der Univerfit. zu Marburg, 
der Gymnaſ. Direktor Profefl. Dr. Drendmann zu König» 

berg R./M., 
die Gymnaſial⸗Oberlehrer 

Dr. Rahts zu Raftenburg, 
Gieſen zu Oſtrowo, 
Boyens zu Kiel, und 
Schüder zu Altona. 

der Zeichenlehrer Steuer am Gymnaſ. zu Halle a. d. S., 
der Direktor Dr. Rösler am Realgymnaſ. zu Sprottau, 
ter Oberlehrer Dr. Lehmann am Realgymnaf. zu Frankfurta. /O., 
der ordentl. Lehrer Ramin ſam Realprogymnal. zu Wriezen 

0. d. O., 
ker Seminar-Direftor Marks zu Breslau, und 
der zweite Lehrer Marold an der Präpuranden-Anftalt zu Pill- 

fallen. . 

Inden Ruheſtand getreten: 
ter Gymnafial⸗Direktor Dr. Naud zu Königsberg N./M., 
det Gymnaſial⸗Oberlehrer Raabe zu Kulm, und ift demjelben 

der Rothe Adler-Orden vierter Klaffe verliehen worden, 
zu Progymnafiallehrer Dr. de Wedige-Gremer zu Dorften, 
bt ordentlichen Lehrer Meibner und Ahrendts am NRealgym- 

naflum zu Frankfurt a. /O., 
der Zeihenlehrer Rokohl am Reagpmnal. zu Dortmund, und 
ver Rektor ded Realprogymnaſ., Iſid. Mayer zu Lüdenſcheid, 

und ift demielben der Rothe Adler-Drden vierter Klafie 
verliehen morden. 

Waeihieden wegen Eintrittes in ein andered Amt im 
alande: 

ter Kreis⸗Schulinſpektor Tiedtke zu Pillkallen, 
der ordentl. Lehrer Lohmann am Gymnaſ. zu Krotofdin, und 
ter ordentl. Lehrer Dr. Warnede am Realgymnaf. zu Altona. 

asgeſchieden wegen Anftellung außerhalb der preußi- 
en Monardie: 
der Oberlehrer Dr. gelbmann am Gymnaf. zu Kaffel, und 
det Dberlehrer Dr. Seiler am Progymnaſ. zu Trarbadı. 
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Ihr Amt haben niedergelegt, bezw. find auf ihre Anträg 
ausgeſchieden: 

der Oberlehrer Dr. Fuß an der Ritter-Akademie zu Bedbbur:; 
der ordentl. Kehrer Dr. Kampfner am Gymnaf. zu Inow 

razlaw, und 
der ordentl. Lehrer Fliedner am Realprogymnaj. zu Alten 

Anderweit ausgeſchieden: 
der ordentl. Lehrer Gentzke am Gymnaſ. zu Meldorf. 
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Gentralblatt 
für 

die gefammte Unterrichts -Verwaltung 
in Preußen. 

Herausgegeben in dem Minifteriun der geiftliden, Unterrichts. und 

AS. Berlin, den. 31. Auguſt. | 1883, 

. Allgemeine Verbältniffe. 

197) eier des vierbundertjährigen Gedächtnistages 
der Geburt Luthers, 

1. 

Geſtaltung ber kirchlichen und der Schulfeier an ben Unterridhtsanftalten. 

Berlin, den 10. Zuli 1883. 
Das Königliche Di hu FoTegkum erhält in der Anlage 

Lihrift des Allerhöchſten Erlaſſes vom 21. Mat d. 3.*) mit der 
Ieranlaffung, in Seinem Amtöbereiche rechtzeitig dad Erforderliche 
mzuordnen, damit die kirchliche Schulfeier ded bevorftehenden vier» 
hundertjährigen Gedächtnistaged der Geburt Dr. Martin us 
ihers, entiprechend der Abſicht Seiner Majeftät ded Königs in 
würdevoller Weiſe auögeführt werde. Hierbei bat dad Königliche 
alal- Schultodlegium folgende Gefihtöpunfte als maßgebend zu 
ettachten. 

In Betreff der höheren Schulen (Gymnaſien, Realgymnaſien, 
dber⸗Realſchulen, Progymnaſien, Realprogymnaſien, Realſchulen, 
höhere Bürgerfchulen). 

la. Durch Nr. 1 (bezw. 3) des Allerhödften Erlaſſes ift vor- 
geihrieben, daß in den evangelifchen Schulen der in dieſem 
Sabre wiederfehrende Gedächtniöttag der Geburt Dr. Martin 
tutherd durch ein am 10. November d. J. abzuhaltendes Kirchen» 
tft ausgezeichnet werden joll; mit NRüdfiht auf den Inhalt des 
Allerhoͤchften Erlaſſes können unter evangelifchen Schulen nur die 
inigen verftanden werden, welde nad ihrem Tonfeifionellen Cha» 

*) Abgebrudt im Eentralbl. pro 1893 Geite 333. 

1883, | | 32 
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ralter der evangelifch-unirten oder der Iutheriihen Konfeſſion an: 
gehören. Was nun in dieſer Beziehung die höheren Schulen be: 
trifft, fo ift nur bei einem Theile der Eonfeffionelle evangelifdhe Cha: 
ralter durch ausdrüdliche, in den Stiftungsurfunden oder den Sta: 
tuten enthaltenen Beitimmungen feſtgeſeht, bei zahlreichen anderen 
iſt der evangeliſche Charakter durch die hiſtoriſche Entwickelung oder 
durch die thatſächliche Einrichtung, z. B. der Schulandachten, außer 
Zweifel geſtellt. Der Allerhöchſte Erlaß findet auf alle evangeliſchen 
Schulen Anwendung, mag ihr konfeſſioneller Charakter durch die 
Stiftung und die Statuten oder durch die geſchichtliche Entwicke- 
lung und den thatſächlichen Beftand feitgeftellt jein. — Solden 
Schulen, welche ftiftungd- und ftatutenmäßig oder hiſtoriſch und 
thatfächlich der reformirten Konfeifion angehören, bleibt es anbeim: 
geftellt, ob fie im inverftändniffe mit den betreffenden kirchlicher 
Organen die fraglihe Schulfeier begehen wollen. | 

b. Auf katholiſche Schulen, wiederum ohne Unterfdied, c1 
diefer katholiſch konfefſionelle Charakter ſtiftungs- und ftatutenmäßii; 
oder hiſtoriſch und thatſächlich beftimmt ſei; findet der Allerbädfi 
Erlaß felbftverftändlich feine Anwendung. 

c. Einzelne Schulen haben auf Grund der Stiftung oder 
Statuten oder in Folge der geſchichtlichen Entwidelung und d 
thatſächlichen Beftanded einen bezüglich der fraglichen Konfefficı 
paritätifchen (fimultanen) Charakter. Da aus diefem Charakter fid 
ergiebt, dab die kirchlichen Zelte der beiden Konfelfionen feitens de 
Schule in gleicher Weiſe anerkannt werden, jo hat auf diefelben di 
Beitimmung in Nr. 1 des Allerhöchſten Erlaſſes bezüglich der & 
haltung der Lutherfeier Anwendung zu finden. 

2a. An denjenigen Schulen, an welden die Lutherfeier be 
gangen wird (Nr. 1ac), haben an derjelben alle Xehrer und Schulen 
welche der evangelifchunirten oder der lutheriſchen Konfeifion ar 
gehören, theilzunehmen. Den Lehrern und Schülern reformirk 
Konfeffion bleibt ed überlaffen, ob fie an der Feier fidh betheilig« 
wollen oder nit. Lehrer Ind Schüler einer anderen Konfeific 
(Religion) haben an der Feier nicht theilzunehmen. 

An den Schulen, an welchen die Lutherfeier begangen wird, i 
der 10. November für die gefammte Schule, auch für die an N 
Feier nicht theilnehmenden Schüler, ein lektionsfreier Tag. | 

b. An denjenigen Schulen, an melden dte Lutherfeier nicht b 
gangen wird (Nr. 1b) bleibt am 10. November d. 3. der Unte 
richtöbetrieb im regelmäßigen Gange. Die etwa einer folden Schu 
angebörigen Lehrer und Schüler evangelifchunirter oder lutheriich 
bezw. (vergl. Nr. 2a) reformirter Konfelfion find an diefem Ta, 
vom linterrichte zu diöpenfiren und ed ift ihnen dadurd die Mö— 
lichkeit zu geben zur Theilnahme an einer andermeiten Feier d 
Zaged, z. B. in Orten, melde Schulen verfchtedener Konfeifion b 
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fipen, an der Feier in einer anderen Schule, oder wo etwa eine 
firhliche Feier für die evangeliihen Schüler veranftaltet wird, an 
diefer. Sn den Schulräumen einer als konfeſſionell katholiſch an- 
erfannten Schule tft eine derartige Feier nicht vorzunehmen. 

3. Als nothwendiger und hauptſächlicher Theil der Schulfeier 
ft ein Bortrag des Direftord oder eined Mitglieded ded Lehrer⸗ 
kollegiums zu bettachten, welcher der Seftverfammlung die Bedeutung 
des Zaged vergegenwärtigt. Der in Nr. 6 des Allerhöchſten Er- 
laſſes für das kirchliche Dankgebet bezeichnete Gefichtäpunft, daß es 
ih nit um den Lobpreis eined Menfchen, ſondern um den Lob⸗ 
preiß Gottes für die in der Reformation dem deutichen Volke zu 
Zheil gewordene göttlihe Gnade handle, findet finnentiprechende 
Anwendung auf diefen Bortrag in der irhlihen Schulfeter. Ferner 
ift als felbftverftändlich anzuieben, dat Belang der Schüler oder des 
Schülerchors die Feier jedenfall einleitet und abſchließt. 

Db außerdem noch eine Bethätigung von Schülern durh Des 
Mamationen oder durch den Vortrag eigener Arbeiten binzufommen 
toll, bleibt mit Rückficht auf die an den einzelnen Anftalten bei 

ihren fonftigen Schulfeierlichkeiten beftehende Sitte der Erwägung 
der Direktoren (Rektoren) der einzelnen Schulen unter ausdrücklich 
dazu einzubholender Genehmigung ded Königlihen Provinzial⸗Schul⸗ 
kollegiums überlaffen. 

4. Eine Lutherfeier der Schule bat mehr ald andere Schul⸗ 
tefte eine hohe Bedeutung für die evangeliichen Kreiſe außerhalb der 
Schule. Sn diefem Sinne ift durch Nr. 3 des Allerhöchften Er⸗ 
hiled die Deffentlichleit diefer Feier, foweit die Näumlichkeit ed zu⸗ 
bt, in Audficht genommen und fogar, unter vorausgeſetztem Ein⸗ 
ternehmen mit den kirchlichen Organen, eine Benupung der Kirchen- 
bände geftattet. Die Ausführung dieſes Theiled des Allerhöchften 
Frlaffes ift dur die Verichiedenheit der lokalen Verhältnifſe be- 
dingt; in feinem Kalle darf durch dad Maß der bewilligten Deffent- 
lihteit die unter Nr. 2a bezeichnete Theilnahme aller Schüler der 
betreffenden Konfeffion eine Beſchränkung erfahren. Die Direktoren 
(Retoren) der einzelnen Anftalten haben daher zu erwägen, ob und 
in welcher Weife am zweckmäßigften diefer Abfiht Seiner Majeftät 
fich entipredhen laſſe, und haben ihre bezüglidhen Vorſchläge zugleich 
mit den unter Nr. 3 bezeichneten dem Königlichen Provinzial⸗Schul⸗ 
follegium zur Genehmigung vorzulegen. 

Diefe Anordnungen finden auch auf die ftaatlihen Präparanden> 
Anftatten, fomte anf die dem Reſſort des Königlihen Provinzials 
Schulkollegiums unterftellten höheren Mädchenihulen Anmendung. 

Bet den Seminaren dagegen ermöglichen einerjeitd der rein 
tonfeffionelle Charakter diefer Anftalten, andererjeitö die muſikaliſche 
Ausbildung ihrer Böglinge und die faft ausnahmslos günftigen 
Raumverhältnifie derjelben eine gleihmäßigere Anordnung und eine 

32" 
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reichere Audgeftaltung der Feier. Die Gefänge, mit welchen dieſelbe 
begonnen und geſchloſſen wird, find von der Orgel zu begleiten; 
neben diefen dürfen auch andere mufitalifhe Aufführungen und Bor: 
träge nicht fehlen; indeß ift bei dieſen ſowohl bezüglich der Aus- 
wahl der Liederterte, wie der Kompofitionen auf den Ernſt und die 
Bedeutung der Keier befondere Rüdficht zu nehmen. 

Für die Feſtrede, welche jelbftverftandlich auch hier den Mittel: 
punft der ganzen Handlung bildet, ſowie für die Deflamationen der 
Zöglinge gelten dieſelben Vorſchriften wie für die Gymnaſien, Real: 
ſchulen u. ſ. w. Borträge eigener Arbeiten von Seminariften, die, 
joviel bier befannt ift, audy fonft nicht üblich find, finden nicht flatt. 

Läßt ed die Größe der Aula ded Seminars zu, fo tft die Feier 
in derfelben öffentlich; felbitverftändlich haben aber die Direktoren 
bei den Einladungen zu derielben den Fonfeffionellen Charafter der 
Feier zu beadhten. Wo dem Seminar 3. 3. noch ein Raum fehlt, 
in welchem jämmtlihe Zöglinge in einer der Würde des Tages ent: 
Iprehenden Weile vereinigt werden Tönnen, ift die Verlegung der 
Feier in die Kirche, wenn ed irgend angängig ift, herbeizuführen. 
In diefem Halle beichränft fich diejelbe auf Gefänge, Vorträge, auf 
die Drgel und auf die Feitrede. | 

In den Seminarihulen ift eine befondere Yeftlichleit zu ver: | 
anftalten, für welde im Allgemeinen diejelben Grundfäge mak: 
gebend find, melde für die Bollöichulen in der abſchriftlich bei: 
geichloffenen Verfügung an die Königlihen Regierungen vor: 
geichrieben find. 

Un | 
ſämmtliche Königl. Brovinzial-Schultollegien, 

außer Berlin, Pofen und Hannover. 

An die Königlichen Provinzial-Schulfollegien zu Berlin, Polen 
und Hannover ift die gleihe Verfügung mit einigen, auf die befen: 
deren Berhältniffe der betreffenden Provinzen bezüglichen Zufägen 
erlaffen worden. | 

Abſchrift vorftehender Verfügung ſowie des Allerhöchſten Er- 
laſſes vom 21. Mai d. J. in deſſen Ausführung dieſelbe ergangen 
ift, erhält die Königliche Regierung ꝛc. mit der Beranlaffung, die 
Vorſchriften derfelben in den Schulen Ihres Berwaltungsfreijes zu 
entiprecdhender Anmendung zu bringen. 

Soweit e8 fi dabei um höhere Mädchenſchulen, Mittelichuien 
und gehobene Volksſchulen in größeren Städten, weldye räumlich 
gut ausgeftattet find, handelt, werden die Grundſätze, weldye für die 
höheren Lebranftalten maßgebend fein follen, im Weſentlichen eben: 
falls zur Geltung kommen. | 

Dei den übrigen Volksſchulen läßt die große Verfchiedenheit in 
ihrer inneren und äußeren Einrichtung die jorgfältige Prüfung der 
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in Betracht kommenden Berhältniffe bei Erlaß der Spezialbeitim- - 
mungen geboten erjcheinen und Ichließt zugleich die Möglichkeit gleich- 
mäßiger Anordnungen für alle Schulen ded Deairted, wie foldye für 
die Seminare zuläjlig find, and. Dagegen wird trop dieſer Ver⸗ 
ihiedenheit nit nur die Befolgung der Vorſchriften in dem Aller- 
hödhften Erlaffe vom 21. Mai d. J. überall durdführbar fein, fon- 
dern die Feier wird auch überall denjelben dur Nr. 3 und 6 des 
Erlaſſes beftimmten Grunddarakter tragen koͤnnen. 

Demgemäß ift der 10. November d. 3. für alle evangeliichen 
Kinder in den preußiichen Volksſchulen ein Fefttag, und es find 
demgemäß auch in katholiſchen Schulen die evangeliihen Kinder 
vom Schulbeſuche zu befreien; ſoweit es angeht, find fie zur Theil- 
nahme an der Feſtfeier benachbarter Schulen anzuhalten. 

Bei den paritätiihen Schulen wird es mejentlich. darauf an⸗ 
lommen, ob die Berhältniffe die Beranftaltung einer Feier in der 
Schule felbft geftatten bezw. erfordern. Iſt die Zahl der evan- 
geliihen Kinder beſonders klein, fo wird ſich auch ihre und ihres 
tehrerd Theilnahme an der Feier einer Nachbarſchule empfehlen. 
Befindet fich die betreffende paritätiihe Schule am Kirchorte, fo tft 
die Schulfeier, jofern Died irgend angeht, in die Kirche zu verlegen. 
Bo fi dies nicht ermöglichen läßt und die Zahl der evangelifchen 
Schüler die Anordnung der feftlihen Handlung in dem Schul⸗ 

gebäude felbft geftattet oder erfordert, fallt der Unterricht am 
10. November für alle Kinder ohne Unterfchied der Konfeſſion aus. 
Sindet die Feier außerhalb des Schulhauſes ftatt, fo geht der Unter- 
ht für die Kinder der anderen Konfelfionen bezw. Religiondgejell- 
ihaften weiter. Er ift aber jo einzurichten, daß die Evangeliſchen 
dur ihr Wegbleiben feinen Nachtheil erfahren. 
Wegen Betheiligung nicht evangeliiher Kinder an der Feier 
ſowie wegen Weranftaltung der Feier in fpezifiich-reformirten Schulen 
gelten auch für die Volksſchulen die in der anliegenden Verfügung 
wegen der höheren Schulen getroffenen Beftimmungen. 

Die Feier felbft ift fo einzurichten, daß fie auf alle Kinder 
einen bleibenden Eindrud macht. An Kirchorten ift fie daher möge 
hihft in die Kirche zu verlegen, und wenn dies gefchieht, find die 
Kinder klaſſenweiſe im feftlihen Zuge von ihren Xehrern aus ber 
Schule in das Gotteshaus zu führen. 

Sn den Fällen, wo auf die Feier in der Kirche verzichtet wer⸗ 
den muß, haben die einzelnen Lehrer in ihren Klaffen oder wenn 
außreihende Räumlichkeiten vorhanden find, die Hauptlehrer, Rek⸗ 
toren oder Schulinfpeltoren in dem Schulfaale die Kinder über die 
Bedeutung des Tages zu belehren. Außerdem können Geſänge und 
Deflamationen der Kinder daB Feft beleben. Ob und in weldem 
Umfange auch bier dem lepteren ein öffentlicher Charakter zu geben 
et wird der Kreid-Schulinfpeltor zu prüfen und zu beftimmen 

en. 
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Den Lehrern ift ed zur ernften Pflicht zu machen, ſich in ihren 
Anipradhen der Angriffe auf andere Religiondgefellihaften zu ent 
halten; auch bei der Wahl der Bücher, weldye etwa zur Bertbei- 
lung gelangen, ift die entiprehende Rückſicht zu nehmen. Die vollſte 
Anerfennung der reihen Segnungen, weldye dad Reformationswerl 

Luthers über Deutſchland gebracht bat, ift mit dieſer Rudficte: 
nahme durdhaud vereinbar. Letztere ift auch den Vorftehern und 
Vorfteherinnen der dortigen Privatichulen, welchen Kenntnis von 
dem Allerhöchften Erlaſſe zu geben ift, zu empfehlen. 

An 
ſämmtliche Königl. Regierungen der Monarchie und 

bie Königl. Konfiflorien der Provinz Pannover. 

Abſchrift vorftehender Verfügung jowie des Allerhoͤchſten Er- 
laffed erhält der Königliche Dber- Kirchenrath zur Kenntnisnahme. 
Zugleich ftelle ich der Entſchließung des Königlichen Ober⸗Kirchen⸗ 
rathes anheim, ein entſprechendes Schulfeft aud für die Schulen 
Seined Amtöbereiched anzuordnen. Bon dem diejerhalb Neranlapten 
wünfche ich eine Anzeige zu erhalten. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
er. von Goß 

An 
ben Königl. Ober⸗Kirchenrath zu Nordhorn. 

U. H, 1412. 

2 

Beihaffung und Berwenbung von aan für Schiller höherer Limterricts- 
anſtalten. 

Berlin, den 31. Juli 1883. 
Die hiſtoriſche Kommiſſion der Provinz Sachſen zu Halle a. / S. 

beabſichtigt nach einer mir gewordenen Mittheilung zu dem bevor: 
ftehenden vierhundertjäbrigen Geburtsjubiläum Xutherd eine reich 
bemefjene Anzahl von Sremplaren der vom Konfiltorialrathe Pre 
feffor Dr. Köftlin verfaßten kurzen Lutherbiographie an bie höpenen 
Scyulen der Provinz zu vertheilen. Zugleich theilt mir die Kom: 
milfton mit, daß fie vermöge des Berlagävertraged im Stande jei, 
eine größere Anzahl Exemplare zu ermäßigten Preifen und zwar bei 
ame von mindeftend 100 dad Stüd für 50 Pf. zur Verfügung 
zu ftellen. 

Dem Königlihen Provinzial-Schullollegium gebe ich von dem 
Inhalte des Schreibens Kenntnis mit dem Bemerken, daß ich nut 
lebhaft wünſchen kann, e8 möge dad anerkennenswerthe Bemühen 
der biftoriihen Kommiſſion zu Halle um eine würdige Weiter dei 
bevorftehenden Feſtes nicht vereinzelt bleiben. Da ich befemderen 
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Bertb darauf lege, dab namentlich auch durch Vertheilung geeig⸗ 
eter Schriften eine dauernde Einwirkung des Feſtes auf unſere 
gend vermittelt werde, gebe ich dem Königlichen Provinzial⸗Schul⸗ 
Megium zur Erwägung anheim, ob nicht aud in der bortigen 
rovinz durch Bermittelung eines ſchon beitehenden oder zu diejem 
wede zu begründenden Bereines in ähnlicher Weife wie in der Pro: 
nz Sachſen die Beihaffung und Vertheilung von geeigneten 
;hriften erwirft werden fann. 

Un 
mmtlihe Königl. Provinzial Schuflollegien 
excel. Magdeburg. 

Dem Königlihen Provinzial-Schulfollegium laſſe ih Abſchrift 
orſtehender Verfügung zur Kenntnidnahme zugeben. Sch darf vor⸗ 
siegen, daB dasſelbe von dem Vorhaben der biftoriihen Kom⸗ 
üfion bereit® unterrichtet fein und Gelegenheit finden wird, Die 
emmilfion bei einer zwedmäßigen Bertheilung ihrer werthvollen 
habe an die einzelnen Schulen zu unterftügen. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
29 Rönigl. Provinzial⸗Schnulkollegium 
zu Magdeburg. 
U. II. 1933. G. I. 

3. 
beitere Anordnungen über Geflaltung ber Feier an ben Bollsichulen; Beichaf- 

jung und Verwendung von Feſigaben fir Schullinder. 

Berlin, den 28. Juli 1883. 
Nachdem des Kaiſers und Königs Majeftät in dem Allerhöd)- 
ien Erlaſſe vom 21. Mai d. 3. anzuordnen gerubt haben, daß Die 
zeier des vierhundertjährigen Gedächtniätaged der Geburt Luthers 
a den evangeliſchen Schulen am 10. November d. 3. ftattfinden 
elle, darf vorausgejept werden, dab die Sache bei den Schul⸗ 
wiiihtöbehörden bereit# zur Erwägung gekommen und Weitered zu 
ah Phydigen Ausführung der Allerhöchſten Kundgebung vor⸗ 
vereitet iſt. 
‚. Im Einzelnen wird ſich die Schulfeier nach Lofalen und perſön⸗ 
iden Berhältniffen verjchieden geftalten. 

liegt nicht in der Abſicht, in dieſer Beziehung beſondere 
Anordnungen zu treffen. Unter Sefthaltung bes religiöjen Charaf- 
ets der Feier wird nur dahin zu ftreben fein, bat fie anregend 
und erbaulich auf die jugendlichen Gemüther wirke. Um aber diefen 
Eindrud nachhaltiger zu machen, ald ed von der Theilnahme an der 
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bald verflungenen eier erwartet werben kann, erjcheint es an: 
gemel en, den Kindern, welde in Stadt und Land die öffentlide 

oltsichule befuchen, eine dauernde Feltgabe in die Hand zu geben. 
Es ift bereits eine reiche Zahl von Schriften erſchienen, melde 

dad Keben und Wirken Luthers ſowie dad gejegnete Reformationt 
wert zum Gegenftande haben, und es wird dieſe Zahl vorausfichtlich 
noch erheblich vermehrt werden. Meiſt ift der Preis fo niedrig ge: 
ftellt, daß e8 großer Aufwendungen zum Anfauf für die einzeln 
Schule nicht bedarf. Sch erwarte, daß die Borftände der Schulen, 
bezw. die Schulgemeinden gern die Mittel bereit ftellen werden, um 
den Kindern ein bleibended Andenken an die vierhundertjährige Iubi- 
Iäumöfeier zu übergeben. Audy darf gehofft werden, daß, wo bie 
erforderlichen Mittel nicht in ausreihendem Maße vorhanden fin), 
einzelne Wohlthäter und Vereine freiwillig bereit fein werden, dot 
Fehlende zu ergänzen. Es ift Werth darauf zu legen, daß ſoviel wie 
möglich fein evangeliſches Schulkind, in welder Schule es fid im 
mer befinde, ohne dieſe Gabe bleibe, und ich rechne gerade nad 
diefer Seite hin auf die Opferwilligkeit evangeliicher Eltern, meld 
hierzu vermögend find, daß fie für diejenigen ihrer Glaubeusgenoſſen 
ii bat welche des Leibes und Lebens Nahrung und Notbburt 
nicht haben. i 

Sc, ſehe davon ab, die eine oder amdere der bereits erſchienenen 
Schriften als geeignet für den erwähnten Zwed zu bezeichnen. Die 
geiftigen Bedürfniſſe, das kirchliche Herkommen, die volksthämliche 
Eigenart und felbit die verfügbaren Mittel find in den einzelnen 
Landestheilen zu verjchieden, als daß es angemefjen erfcheinen künnie, 
eine Schrift für alle zu empfehlen. Die Auswahl wird daher na 
gelaffen; nur wird von denjenigen, welde fie zu treffen haben, zu 
beachten fein, daß die zur Vertheilung kommenden Schriften cbre 
Parieileidenſchaft, anfhaulih und glaubensinnig gefchrieben ſei 
müffen, entiprehend dem Gefichtöpunfte, welcher in dem Allerhib- 
ften Erlaſſe für die Feier in den Worten zum Auddruck gebroch 
worden iſt, „daß ed fih nit um den Lobpreid eines Meniden 
fondern um den Lobpreid Gotted für die in der Reformation deu 
deutfchen Volke zu Theil gewordene göttlihe Gnade handelt.“ 

Sch veranlaſſe die Königliche Regierung ıc., biernady die nad 
geordneten Schulauffihtdorgane mit Wetjung zu verſehen und di 
„ueführung der angeordneten Schulfeier weiter in die Wege je 
eiten. 

An 
fänmmtliche Königl. Regierungen, die König. Konfiflorien 

in der Brovinz Hannover, den Köonigl. Ober-Kirchen- 
ratb zu Nordhorn und das Königl. Provinzial Schul- 
follegium bier. 
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Abſchrift erhält das Königlihe Provinzial-⸗Schulkollegium zur 
is nahme und Nachachtung wegen der Seminar⸗Uebungs⸗ 

ulen. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
ſämmtliche Königl. Provinzial ⸗Schulkollegien. 

U. III. a. 16517. 

108) Zufammenfegung der Präfungskommiſſion II zu 
Breslau für die wifjenfhaftlide Staatdprüfung der 
Kandidaten des geiftlihen Amtes bis 1. April 1884. 

(Eentrbf. pro 1883 Seite 335 Nr. 69.) 

Berlin, den 23. Juni 1883. 
Sm Anſchluſſe an die Belanntmadhung vom 21. April d. 3. 

wird hierdurch zur öffentlihen Kenntnis gebracht, daß Die für die 
wiſſenſchaftliche Staatsprüfung der Kandidaten des geiftlichen Amtes 
eingerichtete Prüfungskommiſſion U in Breslau, welde die 
Staatöprüfung ohne Verbindung mit der theologiſchen Prüfung ab» 
nimmt, für die Zeit bis zum 1. April 1884 zufammengejept ift au: 

dem Königlihen Provinzial-Schulraty Tſchackert, zugleid 
Vorfigenden der Kommillion, 
dem Gymnafialdireftor Dr. Dberdid, und 
dem Profelfor Dr. Weinhold. 

Die weiter erforderliche Belanntmakhung wird in den öffent: 
ihen Blättern der Provinz Schleſien feitend des Vorſitzenden der 
Kommiſſion erfolgen. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

Velanntmachung. 

G. IL 1675. 

109) Höhe ded Stempeld zu Kaufs, Lieferungd- und 
Berfverdingungd-VBerträgen zwiſchen Staatöbehörden 

und Gewerbetreibenden. 

Berlin, den 23. Zult 1883. 
Der Königlichen Regierung ıc. laffe ich beifolgend Abſchrift der 

von dem Herrn Finanz-Minifter an die Provinzials-Steuer-Behörben 
erlafjenen EircularsVerfügung vom 28. Juni d. J. III. 8487, wo» 
nad zu Verträgen zwiſchen Staatöbehörden und Gewerbetreibenden 
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über Lieferungen ſowie zu Werkverdingungsverträgen in Zufanft 
nur ein Stempel von 1,50 ME. in der daritellbaren Hälfte von 
1 ME. zu verwenden ift, zur Kenntnidnahme und gleidhmäßigen 
Beachtung zugeben. 

Der Minifter der geiftlidhen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

An 
fämmtlihe nadhgeorbnete Behörden bes biesfeitigen Refforte. 

G. III. 2201. 

Berlin, den 28. Juni 1883. 
Seit dem Erlaffe der Allerhödhften Kabinetdordre vom 30. April 

1847 (©. ©. ©. 201), wonady die im kaufmänniſchen Verkehre ab: 
eichloffenen Kaufe und LieferungdeBerträge über beweglidye Gegen: 
tände einem Stempel von höchſtens 1,50 ME. unterliegen, ift von 
der Finanz Verwaltung, im Cinverftändnifje mit der Juſtizverwal⸗ 
tung, und im Webereinftimmung mit wiederholten Entſcheidungen 
des vormaligen Obertribunales, daran feftgehalten worden, daß die 
edachte Allerhöchſte Ordre und die derjelben entiprecdhende Ber: 
Prift der Tarife zu den Stempeliteuer-Berordnungen vom 19. Juli 
1867 (Gef. S. S. 1191) Nr. 29d und 7. Augut 1867 (el. ©. 
©. 1277) Nr. 28d, nur dann Anwendung finde, wenn der Käufer 
oder Beftelleer den Bertrag in der Abſicht demnädftiger Weiter: 
veräußerung der Waare. abgeichloffen hat. Im Widerſpruch biermi 
bat der vierte Civilſenat des Neichönerichted in dem Erfenntaiie 
vom 25. Dftober 1880 (Zuftizminifterialblatt 1881. S. 119) und 
In zahlreichen jpäteren Entſcheidungen ausgeſprochen, daß als ein im 
faufmänniichen Verkehre abgeichlofjened Kaufe und Lieferungsgeſchäft, 
im Sinne der erwähnten Beftimmungen, jede von einem Kaufmannı | 
vorgenommene Beräußerung der nad) feinem Geſchäfte zur Veräuße⸗ 
rung beftimmten Waaren zu verjteben lei, gleichviel ob der Käufer 
oder Befteller die Waare weiter zu verfaufen beabfidhtigt oder nidt. 
Diefer Auffaflung bat der dritte, jowie neuerdingd auch der zweite 
Givilfenat des Reichsgerichtes fih angeſchloſſen. Da biernady feine 
Ausfiht mehr vorhanden ift, die biöher von der Finanzverwaltung 
vertretene Anficht bei den Gerichten jur Geltung zu bringen, ie 
maß in Zufunft auch von den DVerwaltungdbehörden nady der dem 
Erkenntniſſe des Reichögerichted vom 25. Oktober 1880 zu Grunde 
liegenden Auffaffung verfahren werden. Demgemäß find aud die 
von Stantöbehörden mit Gewerbetreibenden abgeſchloſſenen Verträge 
dieſer Art, auch über die Lieferung von Büreaugegenſtänden oder 
Baumaterialien, einem Stempel von höchſtens 1,50 ME. unterworfen, 
welcher wegen der Stempelfreibeit des Fiskus nur in der darftel: 
baren Hälfte von 1 ME. zu verwenden ift. 
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Die Finanzverwaltung ift ferner, unterftügt durch die Plenar- 
entſcheidung des vormaligen Dbertribunaled vem 27. Januar 1862 
Gentralbl. f. Abgabenverw. ©. 148; Zuftizminiftrbl. ©. 143), bis- 
re von der Annahme audgegangen, daß die nad Allg. Landrecht zu 
surtheilenden Werkverbingungäverträge, in melden der Uebernehmer 
ugleich zur Hergabe der Materialien fih verpflichtet, zum Zweck 
ur Stempelberechnung in zwei getrennte Verträge — einen Bertrag 
ber Kieferung der Materialien und einen Arbeitövertrag — zu zer 
sen feien, und daß daher zu ſolchen Verträgen neben dem all« 
meinen Vertragsſtempel zu dem Arbeitövertrage der Lieferungs- 
tempel von "/, Prozent von dem Werthe der Materialien zu ver- 
venden fei. Dagegen hat dad Reichögericht wiederholt entichieden, 
5 der Werkverdingungsvertrag, audy wenn der Uebernehmer da» 
nd die Materialien herzugeben hat, in Bezug auf die Stempels 
wendung als ein einheitlicher Bertrag anzufehen und demnach 
m dem allgemeinen Vertrageſtempel von 1,50 Mt. zu unterwerfen 
ä. Die Frage bat für die Finanzverwaltung ihre weſentliche Be: 
'ahıng verloren, nachdem im Dbigen der Auffaffung des Keichd- 
wihtes in Bezug auf die Auslegung der Allerhoͤchſten Kabinete- 
Dre vom 30. April 1847 hat Folge gegeben werden müfjen. Bon 
vn Verwaltungsbehörden mag daher in Zukunft aud in Betreff der 
meihnten ferneren Frage nad der Auffaffung des Reichsgerichtes 
#rfahren werden, wodurd zugleich eine Gleihmäßigkeit in der Bes 
fmerung zwifchen dem Geltungögebiete des Allgemeinen Landrechtes 
inerſeitz umd demjenigen des rheiniſchen und gemeinen Rechtes an« 
‘jet hergeftellt wirb. 

Em. Hodmohlgeboren wollen die untergeordneten Stellen nad 
Robgabe des Vorftehenden mit Anweiſung verjehen, aud zur Were 
widung von Prozekkoften in den gegen Ste ſchwebenden Prozeſſen, 
a welden ed fi) nm die vorftehend erörterten Kragen handelt, 
mter Zurücnahme ber Ihrerſeits etwa eingelegten Nechtömittel, die 
Mtäger fobald als thunlich klaglos ftellen, und in denjenigen Fällen, 
» ein Prozeß zwar noch nicht eingeleitet, der Stempel jedoch nur 
ter Vorbehalt entrichtet ift und die Klagefrift noch läuft, die Er— 
Aaltang de Stempeld aldbald anordnen. 

Der Finanz: Minifter. 
von Scholz. 

An 
kt deren hrovinzial · Steuerdireltoren x. 
1. 8487, 
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110) Koftenfreie Auszahlung der Dienftbezüge an die 
unmittelbaren Staatdbeamten, an deren amtliden 

Wohnſitze eine Königl. Kaffe ſich nicht befindet. 

1 

Berlin, den 13. Dezember 1882 
Die Frage, ob denjenigen Beamten, an deren amtlichen Bohr 

fige eine Koͤnigliche Kaffe ſich nicht befindet, die Dienftbezug 
foitenfrei auszuzahlen feien, ift nicht für alle Landestheile, bezw. fü 
die Beamten aller Reſſorts einheitlich geregelt. Während namen 
lid im Geltungsbereihe des allgemeinen Landrechtes gemäß 8. 5 
Th. I. Zit. 16 deöfelben der Grundfag befolgt wird, daß die B 
amten ihr Gehalt und ihre fonftigen Kompetenzen von den Rini 
lihen Kafjen abzuholen haben und demzufolge in den Fällen 
oben bezeichneten Art die Zuſendung ded Gehalted ꝛc. portopfliäti 
erfolgt, werden den Zuftizbeamten in der Provinz Hannover 
zwar aud in demjenigen Theile derfelben, in welchem dad allgemii 
Landrecht gilt, falle * an ihrem amtlichen Wohnſitze eine Kön 
liche Kaffe nicht befindet, die gedachten Gelder nach dieſem O 
portofrei übermittelt. Für eine allgemeine Einführung der An 
nung, daß die Portokoſten für derartige Zufendungen von der Etu 
kaſſe zu tragen find, Ipridht die Erwägung, daß hinfichtlich der 
baltözahlungen an Beamte die allgemeinen Grundfähpe über 
Stellung derjelben, fowie Rüdfichten auf das dienftlicye Intere 
in erfter Reihe enticheidend find und daß demzufolge der Bra 
dem ein beftimmter Ort als Amtsſitz zugewiefen ift und der ank 
felben feinen Dienft zu leiften bat, auch die Loftenlofe Zahlung 
für diefen Dienft ausgeſetzten Kompetenzen an dem nämliden & 
zu beanſpruchen berechtigt ericheint. Im Einverftändniffe mit 
Königlihen Ober-Rechnungskammer beftimme ich deshalb, ? 
wenn Beamten, welche ihr Gehalt und ihre fonftigen Kompetenz 
aus der dortigen Regierungd-Hauptlafle oder einer Spezialkaſſe 
jelben beziehen und nicht am Sihe ber zahlenden Kaffe ihren a 

Der Finanz-Minifter. 
S olz. 

An 
ſämmtliche Königl. Regierungen. 

I. 10277. IT. 14017. — III. 16721. 
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2. 

Berlin, den 19. April 1883. 
Das Königliche Konfiftorium ıc. erhält bierneben Abjchrift 

eine von dem Herrn Finanz. Minifter erlaffenen Verfügung vom 
13. Dezember v. 3. I. 10277, H. 14017, III. 16721, betreffend 
se foftenfreie Auszahlung der Dienftbezüge an Beamte, an deren 
emtlichen Wohnſitze eine Königlihe Kaffe ſich nicht befindet, zur 
senntnisnahme und gleihmäßigen Beachtung. 

Der Minifter der geiftlidhen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Barkhauſen. 

An 
sumtlihe Königl. evangeliſche Konfiftorien :c. 

6 111. 428. VU. III. a. 11220. 
— 122 

11) Zulafjung von Obligationen der Prioritätd-An- 
kiben mehrerer vom Staate übernommener Eiſen— 

bahnen zur Beftellung von Amtöfautionen. 

(Eentrbf. pro 1574 Seite 565, pro 1876 Seite 322.) 

Berlin, den 6. Zuli 1883. 
Das Königlihe Konfiftorium ꝛc. ſetze ih davon in Kenntnig, 

u zufolge einer Mitteilung der Herren Minifter für Landwirth⸗ 
hatt, Domänen und Forften jowie der Finanzen vom 30. April 
IM f. 2 LI 6309. F. M. I 4770. die Obligationen der 
Werität- Anleihen der Berlin-Potsdam-Magdeburger, der Mär- 
&b-Yofener, der Berlin-Görliger und der Homburger”) Eiſenbahn, 
shtm der Staat dieſe nleiten mit dem Gigenthumderwerbe der 
Kadten Bahnen als Selbftihuldner übernommen hat, zur Beſtel⸗ 
ing von Amtskautionen nad Maßgabe ded 8. 5 des Gefeged vom 
9 März 1873 (Gef.-Sammi. S. 125) zuzulaffen find. 

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Barkhauſen. 

An 
k iimmtfichen Königl. Konfiflorien, Brovinzial-Schullollegien, 
Iriverfitäte-Ruratorien, ꝛc. 
6. 111. 1523. 

„„. In den Ausfertigungen der Cirkular-Verfügung vom 6. Juli 
883 ift ein Schreibfehler enthalten, indem zu den dort aufgeführ- 
m Bahnen nicht die „Hamburger” fondern die „Homburger“ ges 
et. Diefer Schreibfehler ift durch Cirkular⸗Verfügung ded Herrn 
Rinifterd vom 7. Anguft d. 3. G. III. 2558 berichtigt worden. 
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112) Uebertragung der Bewilligung der gefepliden 
Witwen» und Waifengelder an Hinterbliebene ven 
unmittelbaren Staatdöbeamten auf die Provinztal: 

behörden. 
(Sentralbl. pro 1882 Seite 493 und Seite 520.) 

Berlin, den 10. Mat 1883. 
Die nachgenannten Behörden und Beamten meines Refferts 

erhalten im Berfolg der General-VBerfügung vom 12. Juni v. J. 
(G. III. 2121. M. 3771) bierneben Abfchrift der in Betreff der 
Zahlbarmadhung der Witwens und Wailengelder an die Hinter: 
bliebenen von im aktiven Dienfte und ald Wartegeld-Empfänger ver: 
ftorbenen Beamten Seitens der Herren Disziplinar-Minifter unterm 
10. April d. 3. an die Behörden und Beamten der allgemeiner 
Verwaltung erlaffenen Girkular- Verfügung nebft Anlage zur Kennt 
niönahme und gleihmäßigen Nachachtung. 

Der Mintfter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lucanus. | 

Au 
die nachgeordneten Behörden des biesfeitigen Reſſorts. 

G. III. 1284, 
— — — — — - 

| Berlin, den 10. April 188. 
Auf Grund der SS. 20 und 16 des Geſetzes vom 20. Mai 

1882, betreffend die Zürforge für die Witwen und Waiſen der um 
mittelbaren Staatöbeamten (Gei.-Sammi. S. 298), wird bierburf. 
die felbftftändige Bewilligung der in diefem Gejepe beitimmten Bi. 
wen- und Waijengelder an die Hinterbliebenen der und nachgeerd 
neten im aktiven Dienfte veritorbenen Beamten ded Königlichen 
Dber-Präfidiums, ſowie derjenigen Wartegeldempfänger, melde t 
ihrer legten dienftlihen Stellung bei diefer Behörde —* haben 
dem Herrn Ober⸗Präſidenten übertragen, ſoweit desfalls nicht unt 
Nr. 18 der Ausführungdbeftimmungen vom 5. Juni 1882 zu de 
Belege andermeitige Anordnung getroffen ift oder die Bemilligun 
nach den Borfchriften in dem $. 14 des Gejeped erfolgen fol. 

Bei der Beftimmung der Witwen: und Waiſengelder fin 
namentlid audy die in der Anlage zufammengeftellten Grund 
über die Berechnung der penfiondberedhtigten Dienftzeit der Beamt 
zu beachten. In Betreff ded pehfiondberecdhtigten Dienfteinfomm 
der Beamten haben zwar die Etats (Ausführungdbeftimmungen ve 
5. Juni v. 3. Nr. 6) ald Grundlage zu dienen; in jedem Kalle i 
jedoch vor der Bewilligung gefepliher Kompetenzen an die Wi 
wen und Watjen wiederholt mit Genautgleit zu prüfen, ob bei 
Heranziebung der Beamten zur Entrichtung von Witwen: us 
Watjengeldbeiträgen in zutreffender Weiſe verfahren ift. 
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Im Uebrigen wird auf die Bemerkungen verwielen, welde in 
die im Ginverftändniffe mit fämmtliden Herren Departements- 
Chefs von der Ober⸗Rechnungskammer unterm 7. Juli v. 3. ers 
laſſenen Vorſchriften megen der formellen Einrichtung der Jahres⸗ 
rehnungen und Zuftififatorien über Einnahmen und Audgaben in 
Anlaß ded Witwen Penftondgejeged wegen Anwendung ded 8. 9 
Mr. 2, fowie der SS. 10 bis 12 des Geſetzes unter Wr. 18 auf 
genommen find, und Folgendes hinzugefügt: 

1. Diejenigen Beamten, welche aus einem ihnen früher ver- 
liebenen zur Penſion berechtigenden Amte ausgeſchieden find, unter: 
liegen auh dann den Beftimmungen ded Witwen-Penfiondgefepes 
nicht, wenn fie anderweit, unter Webertragung eines feiner Natur 
nach zur Penfion nicht beredhtigenden Amtes oder als kommiſſariſche 
Verwalter einer bei definitiver Verleihung zur Penfion beredhtigen- 
ven Stelle, gegen Gewährung eined Einkommens aus der Staatd- 
tafle beichäfttgt werden, infofern und injoweit ihnen nicht vor dem 
Inkrafttreten des Penfiondgefeped vom 27. März 1872 befondere 
Zufiherungen in Bezug auf dereinftige Bewilligung von Penſion 
gemacht find (8. 36 des Penſionsgeſetzes). 

Wird dagegen während der Dauer folder anderweitigen 
Belhäftigung eined Beamten demjelben das ihm früher ver⸗ 
liihene penfiondberecdjtigte Amt offen gehalten, fcheidet er mithin 
ungeachtet der Webertragung der neuen dienſtlichen Beichäftigung 
aus jenem Amte nicht aus, fo bleibt der Beamte zur Penfion nad) 
Naßgabe des mit demjelben verbundenen penfiondfähigen Einfom- 
nens berechtigt, alfo auch zur Entridtung der Witwen» und 
Baifengeldbeiträge von diefem Einkommen verpflichtet, wenngleich 
et da8 letztere thatſächlich nicht bezieht, fondern in anderer Weile 
temunerirt wird. | | 

2. Ein Beamter, dem bei eintretender Dienſtunfähigkeit auf 
Grund des 8. 11 des Penfiondgefeped Anſpruch auf Penfion nad) 
Maßgabe des penſionsberechtiglen Einkommens eined ihm früher 
verliebenen Amtes zuftehen mürde, welches das penfiondberechtigte 
Einkommen des von ihm befletdeten Amtes überfteigt, hat während 
der Dauer des Bezuges ded letzteren Einfommend Witmen- und 
na engelbbeiträge nur von diefem geringeren Ginfommen zu ent» 
tichten. 

Der Berechnung des ſeinen etwaigen demnächſtigen Hinter⸗ 
bliebenen zu gewährenden Witwen- und Waiſengeldes iſt jedoch die⸗ 
knige Penfion zu Grunde zu legen, zu welcher derjelbe berechtigt 
geweien ift oder geweſen fein würde, menn er am Zodedtage in den 
Rubeftand verfept wäre ($. 8 des Geſetzes vom 20. Mat 1882), 
mithin die in Gemäßheit des S. 11 des Penfiondgejeged nad Maß⸗ 
gabe des früheren höheren Dienfteintommend zu berechnende Pen» 
ton, 
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3. Wartegeldempfänger haben von einem ihuen in Folge der 
Wiederbefhäftigung in einenr zur Penfion aus der Staatslafle 
nicht beredhtigenden Amte gewährten Dienſteinkommen Witwen: 
und MWaijengeldbeiträge an die Staatskaſſe nicht zu entrichten, folde 
Beiträge vielmehr nur von dem Wartegelde zu zahlen (vergl. Aus— 
führungs-Beftimmungen vom 5. Juni 1882 Nr. 4a), Die Bit 
wen- und Waijengelder ihrer Hinterbliebenen find jedoch unter Zu: 
rundelegung des von ihnen zulept, bevor fie zur Didpofition ge 
heit wurden, bezogenen penfiondberedhtigten Dienſteinkommens zu 
en) (8. 10 des Penfiondgejepes, F. 8 ded Witmwen-Penfion: 
geſetzes). 

yi Im Sinne ded $. 21 des Witwen-Penfiondgefeges ift unter 
einer Landedanftalt nur eine zur Verſorgung Hinterbitiebener von 
Staatöbeamten derjenigen einzelnen Landestheile, für welde 
die bier bezeichneten gefeplichen Vorſchriften erlaffen find, beftimmte 
Witwenkaſſe zu verftehen; namentlich alfo wird die Anwendung der 
Vorſchriften des F. 21 durch ein Audfcheiden der Beamten aut 
je geffigen allgemeinen Witwenverpflegungs⸗Anſtalt nicht herbei⸗ 
geführt. 

Desgleichen gelangen dieſe Vorſchriften nur daun zur Anwen 
dung, wenn dad Ausſcheiden eines Beamten aus der Anftalt auf 
Grund des F. 23 Abi. 1 des Geſetzes erfolgt, das Recht des Ba 
amten auf ſolches Ausſcheiden mithin auf der dort getroffenen An 
ordnung beruht. 

&ine Ermäßigung der verfiherten Penfion ift im der hier 
fraglichen Deglehung mit den nämlichen Hechtöfolgen verbunden, mi: 
das vollftändige Ausſcheiden der Beamten aus der Anftalt. 

5. Ein Beamter, welcher in Gemäßheit des 8. 23 des Witwen: 
Denfiondgefeped von der Zahlung von Witwen und Waijengeld- 
beiträgen an die Staatskaſſe befreit worden ift, darf auch dann, 
wenn demnädft die Boraußfehung, welde ihn zur Snanipruchnahme 
der Befreiung beredhtigte: die Mitgliedichaft einer Witwentafle «. 
fortfällt, zur Entrichtung ſolcher Beiträge nicht augelaften werden. 

6. Denjenigen Beamten, weldye in Gemäßhett des 8. 23 des 
itmen- Denfiondpejepes von Entrihtung der Witwen- und Waiſen⸗ 
geldbeiträge befreit bleiben, find etwa bereitd gezahlte Beiträge zu 
rückzuerſtatten. 

7. In die zu erſtattenden Berichte über eine beantragte An- 
wendung der Borfchriften des 8. 14 des Witwen⸗Penfionsgeſetzet 
find eingehende Mittbeilungen über die Dienftführung des verftor- 
benen Bramten, fowie über die Würdigkeit und Bedürftigleit feiner 
Hinterbliebenen aufzunehmen; namentlich ift anzuzeigen, ob und 
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eventuell welcher Anſpruch den legteren auf den Bezug einer Penfion 
eder eines Kapitales aus einer Berforgungsanftalt zufteht. 

Der Finanz: Minifter. Der Minifter ded Innern. 
Scholz. In Vertretung: Herrfurth. 

An 
jimmtliche Herren Ober Präfibenten. 

In gleihem Sinne iſt an die Herren Regierungs-Präfidenten 
u. |. w. verfügt worden. 

— — — 

Berechnung der penſionsberechtigten Dienſtzeit der 
unmittelbaren Staatsbeamten. 

1) Den Beamten ſteht, — abgeſehen von den in den 88. 14 
dis 19 und 88.33 bis 36 des Penſionsgeſetzes vom 27. März 1872 
Geſ.Samml. S. 268) angeordneten Ausnahmen .und von den für 
tie aud Staatöfondd zu penfionirenden Lehrer an den höheren Un» 
krrihtöanftalten (8. 6 Abf. 2 des Penfiondgefeped und fen Bericht 
über die Stgung des Haufed der Abgeordneten vom 2. März 1872 
£.1065 und 1066) geltenden befonderen Vorſchriften —, ein Rechts: 
mſpruch nur auf Anrechnung der Zeit der Dienftleiftung in der 
Stellung eined unmittelbaren Staatöbeamten zu. 

2) Diejenigen Perfonen, welche nur in einem privatrechtlichen 
Arbeitöverhältniffe zu Staatöbehörden ftehen, find nicht unmittelbare 
Staatöbeamte (Motive zu dem Penfiondgejege S. 14). 

3) Zu den unmittelbaren Staatöbeamten im Sinne ded Pen» 
fonsgeieges find der Megel nach (vergl. jedoch unten Nr. 5 Abi. 4) 
mr diejenigen gut Wahrnehmung von Geihäften ded unmittelbaren 
Staatödienfted berufenen Perfonen zu rechnen, bei deren Annahme 
u ſolchem Dienftverhältniffe nach den geltenden dienftpragmatiichen 
Grundfägen die Mbleiftung ded Dienfteided erfolgen fol. (Bergl. 
ER. TH. II Tit. 10 8. 3 und die erlaffenen näheren Anord» 
nungen über die Dienfteide der Beamten). Aus der Beeidigung 
ained feiner hauptſächlichen dienftlihen Stellung nad) im Arbeiter: 
terbältniffe ftehenden Funktionairs für die Bahenehmung einzelner 
ihm obliegender Gefchäfte, z. B. ald Bahnpolizeibeamter, ih die 
Cigenfhaft deffelben als eines unmittelbaren Staatöbeamten im 
Sinne des Penſionsgeſetzes nicht zu folgern. 

Iſt die Beeidigung eined Beamten irrthümlich unterblieben, jo 

1883, 33 
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bindert dies die Anrechnung der Dienftzeit nicht. (8. 13 des Pen⸗ 
ſionsgeſetzes). | | 

4) Ausgeſchloſſen wird die Eigenſchaft auch eine beeidigten und 
zur Wahrnehmung von Gefchäften ded unmittelbaren Staatödienftes 
verwandten Funftionaird als eined unmittelbaren Staatöbeamten im 
Sinne des Penfionsgefehed dadurd, daß derfelbe für die Erfüllung 
feiner Dienftpflichten nicht direft aus der Stantäfaffe, fondern von 
einem anderen Beamten — aus den dem lepteren hierzu in feiner 
Bejoldung oder als DienftunfoftenAverfum überwiefenen Mitteln — 
remumerirt wird. (Ueber. die im $. 33 Abſ. 2 des Penfionsgefehet 
zugeftandene Ausnahme von diefer Regel vergl. Druckſache des Hauſet 
der Abgeordneten Nr. 189 de 1871/72 ©. 12 ff. und Nr. 143 de 
1882 ©. 10). 

5) Die zu untergeordneten Dienftleiftungen — in der Kanzlei, 
al8 Bote ꝛc. — angenommenen Yunktionaire (vergl. Motive zu dem 
Penſionsgeſetze S. 14) find, ſoweit diefelben nicht nach der Natur 
ihrer Beihäftigung unbedingt unter die Regel der Nr. 2 fallen, 
und ſoweit nicht deren Eigenſchaft als unmittelbare Staatsbeamte 
nad) den dienftpragmatiichen Grundſätzen in den einzelnen Bermal: 
tungen auch unter der nachbezeichneten Vorausſetzung audgefchloffe 
ift, im Sinne ded Penfiondgefeßed nur dann zu den unmittelbarer: 
Staatöbeamten zu reinen, wenn die Annahme berfelben. nicht bief 
aushülfsweiſe und vorübergehend, fondern zur Befriedigung eine 
dauernden Bedürfniſſes und mit der Ausficht auf dauernde Br 
Ihäftigung erfolgt tft. (Staatöminifterial-Befhluß vom 12. Okieber 
1861 — Auftiz - Minifterialblatt ©. 252 —; vergl. auch die K: 
ftimmungen zur Ausführung der 88. 101 bis 108 des Militär: 
Penfiondgefeged VI Nr 2 — Minifterialblatt für die innere Ber: 
waltung für 1875 ©. 150 — und 9. ©. O. Th. III Xitel 5 
88. 65 und 66). 

Ausgeſchloſſen ift die Eigenſchaft eined unmittelbaren GStaatb: 
beamten im Sinne des Penſionsgeſetzes namentlid für dasjenig 
nicht zu den Berforgungdberedhtigten (F. 14 Nr. 3 ded Penftenz 
eſetzes) gehörige Perfonal der Eiſenbahn-Verwaltung, welchem all 

Billetdruder Stempler, Magaztnauffeher, Büreau- und Kaffendiener, 
Magenmeilter, Rangirmeifter, Portier oder Perrondiener, Koblen: 
meſſer, Weichenfteller, Brüdenmärter, Bahnwärter, Krahnmeifter 
Auffeher der bydraulifchen Krähne, Telegraphift, Nadhtwächter, Ma 
nazinwädhter, Brüdengeldeinnehmer, Lademeiſter oder Bodenmeilter, 
Lofomotivhetzer, Mafchinenheizer, Mafchinenwärter, Schaffner, Brem: 
fer, Schmierer, Steuermann, Matrofe, Sciffäheizer oder Traject 
auffeber die Bezeihnung als Hülfs- Funktionair beigelegt ift, fomeil 
nicht unter bejonderen Umftänden für einzelne Kategorien abmei- 
chende Beftimmungen von dem Departementd-Chef im Einverftändnific 
mit dem Finanz: Minifter getroffen find. 



483 

Hat eine Beſchäftigung der im Abfage 1 gedachten Art in un- 
unterbrochener Folge zur Anftellung in einem zur Penfion aus der 
Staatslaſſe berechtigenden Amte geführt, jo ift zu vermutben, dat 
von vornherein die dauernde Beſchäftigung des Funktionairs beab- 
fihtigt geweſen iſt. 

Verſorgungsberechtigten iſt auch die Zeit nur vorübergehender 
Beſchäftigung in Stellungen der im Abſatze 1 und 2 bezeichneten 
Art anzurechnen (Staatd-Minifterial-Beihluß vom 31. Mat 1842 
" Zuftiz » Minifterialblatt S. 215 —, 8. 14 Nr. 3 be Penfiond- 
geſetzes). 

6) Die Dienſtzeit bei einer in die dauernde Verwaltung des 
Staates übernommenen Eiſenbahn gelangt, ſofern die Annahme des 
Funftionaird zur Dienftleiftung in der Eigenſchaft als Beamter nad) 
der dauernden Uebernahme der Berwaltung der Bahn dur den 
Staat erfolgt ift, von dem Beginne ſolcher Dienftleiftung ab; fofern 
dagegen letztere bereitö vor jenem Ereigniſſe begonnen bat, erft von 
demjenigen Zeitpunkte ab zur Anrechnung, an weldem der einzelne 
Funktionair auß ber Stellung eines Geſellſchaftsbeamten ausdrücklich in 
den unmittelbaren Staatsdienſt übernommen iſt; inſoweit nicht von 
dem Departements⸗Chef im Einverſtändniſſe mit dem Finanzminiſter 
eine Anordnung dahin getroffen iſt, daß ohne beſonderen Nachweis 
der Uebernahme des Beamten in den unmittelbaren Staatsdienſt, 
beziehungsweiſe der Beilegung der Eigenſchaft als Staatsbeamter 
die Dienſtzeit von einem beſtimmten Zeitpunkte ab zu berechnen iſt. 

Für die mit der Niederſchlefiſch-Märkiſchen Eiſenbahn übernom—⸗ 
nenen Beamten ift die penfionsfähige Dienftzeit vom 1. Januat 1852 
2b zu berechnen. 
.7) Die Anwendung ber Vorſchrift des $. 14 Nr. 4 des Pen- 
hendgefehed wegen ausnahmsweiſer Anrechnung einer Zeit praktiſcher 
oäftigung außerhalb des unmittelbaren Stantöbienftes ſetzt vor 
aus, daß 

a. die Beichäftigung zum Zwecke der „technifchen” Ausbildung 
erfolgt tft, I 

b. in den Prüfungsvorſchriften angeordnet iſt, daß eine ihrer 
Dauer nad „ausdrücklich“ beftimmte Zeit der Zulaſſung zu 
der Prüfung vorausgehen müſſe, | 

ce. der Beamte nicht vor der Zulaffung zu der Prüfung während 
des nad) den Prüfungsvorichriften erforderlichen Zeitraumes 
im unmittelbaren Staatödienfte praftiich beſchäftigt geweſen ift. 

8) Wegen Berechnung der Dienftzeit der Baubeamten wird 
auf die Cirkular- Verfügung vom 26. September 1882 (Minift-Bl. 
für die innere Verwaltung S. 256) verwiefen. 
, 9 Die Zeit der Funktion im Elſaß⸗Lothringiſchen Landeddienfte 
it ald Retchöbienft im Sinne des S. 14 Nr. 2 bed Penfionsgefepes 
zu erachten und daher bei der Penfionirung anzurechnen. 

33* 
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10) Die aktive Dienftzeit in einem Großherzoglich Heſſiſchen 
Zruppentbeile gelangt allgemein in gleicher Weiſe, wie die Dienftzeit 
in einem Truppentheile der für ihr gefammtes Gebiet dem Rort- 
deutfchen Bunde beigetretenen Staaten, vom 1. Juli 1867 ald dem 
Tage des Inkrafttretend der Bunded-Berfaffung ab zur Anrechnung 
($. 14 Nr. 2 und $. 15 des Penfiondgefeped). 

11) Nah $. 14 Nr. 2 und $. 15 ded Penfionögefepes find 
die Borfhriften in dem F. 50 ded Militärs Penfiondgefeged vom 
27. Juni 1871 (R. G. Bl. S. 275), dem 8.51 des Reichsbeamten⸗ 
gefeged vom 31. März 1873 (R. ©. Bl. ©. 61) und des Geſetzes 
vom 30. März 1880 (R. ©. Bl. S. 99) über die Doppelredhnung 
gewiffer Dienftzeiten in der Kaiſerlichen Marine, ſowie in bem Eivil- 
dienfte des Norddeutfchen Bundes oder des Deutichen Reiches auch 
für Die Seftftellung der auß der Preußiſchen Staatskaſſe zu gewäh— 
renden Givilpenfionen maßgebend. 

Dagegen wird die Anrechnung einer Dienftzeit vor dem Beginne 
des einundzwanzigften Lebendjahred auch in dem Falle des S. 54 
des Militäre Penfiondgefeged durch die Vorſchrift des $. 16 Abi. 2 
ded Penfionsgeſetzes vom 27. März 1872 in Berbindung mit Ar— 
titel I $. 16 der Novelle vom 31. März 1882 zu diefem Gefer 
ausgeichlofjen. 

12) Wegen Beredhnung der Militärdienftzett in den im Sabre 
1866 neu erworbenen Provinzen wird auf die Verfügungen vom 
21. Mai 1874, 6. Sanuar 1875 unter Nr. 4 und 3. Juni 1878 
(Miniſt.⸗Bl. für die innere Derwaltung 1874 ©. 166, 1875 S. 67 
und 1878 S. 116) Bezug genommen. 

13) Nach den ergangenen Allerhöchſten Anordnungen ift ber 
Dienftzeit der Beamten ein Kriegsjahr (8. 17 des Penfiondgefeket 
vom 27. März 1872 in folgenden Fällen hinzuzurechnen: 
a. für die Theilnahme an Gefechten der Feldzüge in Schledwig: 

Holftein beziehungsmeife in Zütland in jedem der Fahre 1848, 
1849 und 1850, in den Kämpfen des Jahres 1848 in dem 
Großherzogthbume Polen und ded Jahres 1849 in der Pfalz 
jowie in dem Großberzogthbume Baden und in Dredden, dei 
gleihen für die Zheilnahme an dem Gefechte des Dampffchiffes 
„Preußiſcher Adler” am 27. Juni 1849 mit der Dänilchen 
Kriegäbrigg St. Croix. 

Der Befig der unter dem 23. Auguft 1851 geftifteten Dent: 
münze für wirkliche Kombattanten ift für ſich allein nicht ausrei- 
Ge den Nachweis der Theilnahme an einem Gefechte zu br» 
gründen. 

Die Theilnahme der Beamten an Gefechten ift als erfolgt 
zu erachten, wenn fie zum Berbande der Tämpfenden Truppen 
gehört und fi im Gefolge berfelben ihrer Berufspflicht gemäß 
während des Gefechtes thatfächlich befunden haben. 
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b. für die Theilnahme an dem Feldzuge des Jahres 1864 gegen 
Dänemark. 

Für die Betheiligung iſt der ftatutenmäßige Befig der durch 
Königlihe Drdre vom 10. November 1864 geftifteten Kriegs: 
denlmünge maßgebend. 
Für die Betheiligung an dem Feldzuge ded Jahres 1866. 

Für die Betheiligung ift der ftatutenmäßige Befib des dur 
Königliche Drdre vom 20. September 1866 geftiftefen Grinne- 
rungskreuzes maßgebend. 

ie Anrechnung diefed Feldzuged als Kriegsjahr joll auch für 
diejenigen Offiziere, Beamten und Mannſchaften der Truppen 
außerpreußifcher deutſcher Staaten erfolgen, weldye einer Preu⸗ 
Ben feindlichen Armee angehört haben, fofern diefelben an einem 
Gefechte Theil genommen oder behufd Ausführung von Opera- 
tionen zu Triegeriihen Zweden die Grenzen ihrer damaligen Hei- 
matbhsländer überjchritten haben. 

. Zür den Feldzug gegen Frankreich in den Sahren 1870 und 1871 
nad der Allerhödjiten Drdre vom 16. Mai 1871: 

„Sch beftimme, daß der Feldzug gegen Frankreich von 1870,71 
den an ſolchem Betheiligten bei Berechnung ihrer Dienftzeit 
nach folgenden Grundfägen ald Kriegd-Dienftzeit in Anrech⸗ 
nung zu eringen iſt: 
Denjenigen Betheiligten, welche in jedem der beiden vor⸗ 
bezeichneten Jahre an einer Schlacht, einem Gefechte, reſp. 
einer Belagerung Theil genommen, oder welche je zwei Mo- 
nate aus bienftliher Veranlaffuug in Frankreich zugebradyt 
haben, fommen zwei Kriegsjahre in Anrechnung. 

2) Denjenigen dagegen, welche diefe Bedingungen nur in einem 
der Sabre 1870 oder 1871 erfüllt, fowie denjenigen, weldye 
ohne an einem Kampfe Theil zu nehmen, nur in beiden 
Jahren zufammen zwei Monate Fortlaufender Zeit aus dienft- 
licher Beranlafjung in Frankreich zugebracht haben, ift nur 
ein Kriegsjahr in Anrechnung zu bringen. 

Die Anrechnung ded Jahres 1871 ald Kriegsjahr für dies 
ienigen, weldye in dieſem Sabre nicht an einem Kampfe betheiligt 
gewejen, findet jedoch überhaupt nur in dem %alle ftatt, wenn 
die Betreffenden bid zum 2. März dieied Fahres mindeftend zwei 
Monate aus dienftliher Beranlaffung in Aranfreidh anwelend 
waren.” 

Als Grenze Frankreichs im Sinne der Ordre ift die Grenze 
zu verftehen, wie fie vor Auöbrudy des Krieges beftand. 

14) Zur Anrehnung in Gemäßheit des letzten Abfaped des 
8. 19 des Penfiondgeiehed gelangt 

für die mit dem früheren Kurfürſtenthume Heffen in den un- 

— ® 
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l 
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mittelbaren Preußiſchen Staatdienft übernommenen Beamten 
die Zeit ihrer Funktion im Hofdienfte, 

für die mit dem vormaligen Königreihe Hannover in den 
unmittelbaren Preußiſchen Staatsdienft itbernommenen Be- 
amten die Zeit ihres etwaigen früheren Civil» oder Militär: 
dienftes in anderen Staaten, fowte einer in dem vormaligen 
Königreiche Hannover früher ausgeübten öffentlichen Funktion 
al8 Sahführer, Gemeindebeamter u. f. w., fofern nidt bei 
ihrer Anftellung im Hannoverſchen Staatädienfte ein Anderes 
beftimmt ift. 

113) Die Kehrer der nicht ausſchließlich aus Staats: 
fondd unterbaltenen Gewerbeſchulen unterliegen nidt 
den Beftimmungen des Geſetzes über die Fürjorge für 
die Witwen und Ballen der unmittelbaren Staats: 

eamten. 

Berlin, den 17. Sult 1883. 
Behufs Vermeidung von Zweifeln und Sneorrektheiten, melde 

bei der Ausführung ded Geſetzes vom 20. Mai v. $.*), betreffen 
die Fürforge für die Witwen und Waiſen der unmittelbaren Staats: 
beamten, wiederholt bervorgetreten find, made ich die betheiligten 
Behörden meined Refjortd darauf aufmerkfam, daß die Lehrer an 
den nicht ausfchlieklih aus Staatsfonds unterhaltenen Gewerbe⸗ 
ſchulen den Beſtimmungen jened Geſetzes nicht unterliegen. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

An 
bie Königl. Provinzial-<chulfollegien zu N. N. 

und bie Königl. Regierungen zu N. R. 
U. V. 5207 G. III. II. Ang. 

— — — 

*) Centralbl. pro 1882 Seite 493. 
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Il. Univerſitäten, Akademien, ze. 
114) Beftätigung der Wahlen von Rektoren und De- 

anen an Untverfitäten. 

(Sentrbf. pro 1882 Seite 613 Nr. 116.) 

Seine Majeftät der König haben dur Allerhöchſte Drdre vom 
15. Auguft d. 3. die Wahl des ordentlihen Profefford Dr. Adolf 
Kirchhoff zum Rektor der Univerfität zu Berlin für das Stu⸗ 
dieniahr 1883/84 zu beftätigen gerubt. 

_ Bon dem Heren Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten 
ind beftätigt worden durch Verfügung 

1. vom 13. Auguft d. 3. die Wahl ded ordentlichen Profeſſors 
Dr. Röpell zum Rektor der Univerfität zu Breslau für dad 
Studienjahr 1883/84, 
2. vom 28. Juli d. 3. die Wahl des ordentlihen Profeſſors 
Konſiſtorialraths Dr. Schulp zum Proreltor der Univerfität zu 
Göttingen für die Zeit vom 1. Zeptbr. 1883 bis dahin 1884, 

3. vom 13. Auguft d. 3. die Wahl des ordentlichen Profeſſors 
Dr. Bergmann zum Rektor der Univerfität zu Marburg für 
das Amtöjahr 1883/84, 

4a. vom 31. Juli d. 3. die Wahl des ordentlichen Profefjord 
Dr. Langen zum Rektor, ſowie die Wahlen der ordentlichen Pro» 
klieren Dr. Bender, Geheimen Zuftizratb8 Dr. Behmann, 
Geheimen Mebizinalrathb8 Dr. Pflüger und Dr. Ritter zu De: 
anen bzw. der evangelifdhetheologifhen, der juriftiihen, der medi⸗ 
ziniſchen und ber philoſophiſchen Fakultät, und 

b. vom 12. Auguft d. 3. die Wahl ded ordentlichen Profeſſors 
Dr. Reuſch zum Dekan der katholiſch-theologiſchen Fakultät der 
Univerfität zu Bonn für dad Studienjahr 1883/84, und 

5. vom 4. Auguft d. 3. die Wahl des ordentlichen Profefjord 
Dr. Hartmann zum Rektor, fowie die Wahlen der ordentlichen 
Iofelforen Dr. Bisping und Dr. Sturm zu Defanen bzw. 
ter theologiichen und der philoſophiſchen Fakultät der Akademie zu 
Nünfter für das Studienjahr 1883/84. 

115) Reglement für die Habilitation von Privatdozen> 
Ien bei der philofophiihen Fakultät der Univerfität 

zu Kiel. 

8. 1. 

. „Die Berechtigung, ald Privatdozent Vorlefungen in der pbhilo- 
ſophiſchen Fakultät der Univerfität Kiel zu halten, wird durch Habi- 
litation bei derfelben erworben. 
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8. 2. 
Die Zulaffung zur Habilitation darf früheftend 6 Jahre nad 

der erſten Smmatrilulation erfolgen. In beionderen Fällen kann 
auf Antrag der Fakultät der vorgefepte Minifter die Habilitation 
vor Ablauf diefer Zeit geitatten. 

8. 3. 

Dad Gefuh um Zulaffung zur Habilitation ift bei dem Dekan 
der Fakultät unter Einreihung des von der philofophifchen Fakultät 
einer deutfchen Untverfität nad rite erfolgter Promotion audgefer- 
tigten Doktordiplomd und der Doktordifjertation anzubringen. Der 
Habilitand hat in demjelben die Disziplinen anzugeben, er welche 
die venia legendi erbeten wird. 

8. 4. 

Außer der Doktordiffertation (8. 3) bat der Habilitand eine 
entweder berettd gedrudke oder nach erfolgter Gutheißung feitend der 
Fakultät zu drudende wiſſenſchaftliche Arbeit, welche Beberrihuns 
ded gegenwärtigen Standed feiner Wiffenihaft und Selbitftändiz- 
keit der Forſchung erweift, der Fakultät vorzulegen. Die Wahl der 
Sprade ift dem Berfaffer freigeftellt. Die eingereichte Arbeit muß, 
ſofern fie noch nit goudt ift, bei ihrer Veroͤffentlichung, die 
jpäteftend im zweiten Semefter nad der Habilitation zu erfolgen 
—* als Habilitationsſchrift bei der hieſigen Fakultät gefennzeichnet 
ein. 

8. 5. | 

Iſt die eingereichte Arbeit von der Fakultät ald genügend m 
achtet worden, jo hat der Bewerber vor der Fakultät eine deutihe 
Borlefung über ein wifjenfchaftliched Thema zu halten, welches bie 
Ierbe aus drei von dem Kandidaten vorgeichlagenen ausgewählt haben | 
wird. | 

S. 6, 
Diefer Borlefung folgt ein Kolloquium vor der Fakultät in 

denjenigen Disziplinen, für welde die Habilitation nachgeſucht 
worden. 

8.7. 

Bon den nidht feitend der philofophiihen Fakultät in Kiel Pre: 
movirten tft bei der Habilitation die mit der dortigen Promotier 
verbundene Abgabe an die Univerfitätd-Bibliothel zu entrichten. 

Durch Erlaß vom 24. Mai 1883 minifteriell genehmigt. 
Dr. R. Piſchel, 

3. 3. Dekan. 
U. 1. 7119, 
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116) Betätigung ber Wahlen des Präfidenten und des 
Vertreterö desfelben be F Akademie der Künſte zu 

erlin. 

(Eentrbl. pro 1882 Seite 618 Nr. 119.) 

Seine Majeftät der König haben Allergnädigft gerubt, durch 
Alerhöhfte Ordre vom 22. Suni d. 3. die Mahl des Geſchichts⸗ 
malers Profeflord Karl Beder zum Präfidenten der Afademie der 
Künfte zu Berlin für dad Jahr vom 1. Dftober 1883 bis Ende 
September 1884 zu beftätigen. 

Don dem Herrn Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten tft 
durch Verfügung vom 3. Juli d. J. die Wahl des Baurathed Pro- 
kfiord Ende zum Bertreter ded Präfidenten diefer Alademie für 
insjelbe Amtsjahr beftätigt worden. 

17) Berleihbung goldener Medaillen an Künftler 
velche fih auf der alademifhen Kunftaußitellung im 

Sabre 1883 befonderd audgezeihnet haben. 

(Centribl. pro 1881 Seite 622 Nr. 183.) 

Berlin, den 25. Suni 1883. 
‚ Seine Majeftät der Katfer und König haben in Berüdfid- 
gung der Allerhöchſt Demfelben gemäß dem Berichte des Senated 
der Königlichen Akademie der Künfte unterbreiteten Vorſchläge zur 
Verleihung der goldenen Medaille für Kunft an folde Künftler, 
ulhe fi auf der diesjährigen 56. akademiſchen Kunftausftellung 
kionderd auögezeichnet haben, mitteld Allerhöchfter Drdre vom 
. Juni d. J. zu beroiligen geruht: 

J. die große goldene Medaille: 
‚1. dem Bildhauer, Senator der Alademie, Profeffor Rudolf 

Siemering, 
Me dem Geſchichts- und Bildnigmaler Emile Wauters in 

rü el, 
3. dem Katjerih Königlich Defterreichiichen Oberbaurathe 

Profeffior Heinrich Freiherrn von Ferftel in Wien, 
Il. die Meine goldene Medaille: 
1. dem Landſchaftsmaler, Profefjor Karl Eudwig in Berlin, 
2. dem Geihichtömaler Hugo Vogel in Düfleldorf, 
3. dem Maler und Nadierer Mar Klinger in Berlin, 
4. dem Maler Konrad Dielit in Berlin. 

.Beifolgend erhält der Senat der Königlihen Akademie der 
Rünfte eine große und vier Meine Medaillen, welche für die Künftler 
m Il und ii 1 bis 4 beftimmt find, mit dem Auftrage, diefelben 
diefen Künftlern zu übermitteln und die ſämmtlichen vorgedadhten 
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Allerhöchſten Auszeichnungen in berfüömmlicher Weiſe zur äffentiien 
Kenntnis zu bringen. 

Die Medaillen für die vor zu 12 und 3 genannten Künftler 
werden denſelben auf gelandtidhaftlidem Wege übermittelt werden, 
jobald der Senat der Königlihen Akademie der Künfte die erforder: 
lichen Zueignungsjchreiben mir eingereicht haben wird. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
den Senat der Königl. Alademie der Künfte, 

Sektion fitr die bildenden Künfte bier. 

U. IV. Wii. 

118) Preidertbeilung bei der v. Rohr'ſchen Stiftun 
für deutfhe Künftler. 

(Centrbl. pro 1882 Seite 709 Nr. 143.) 

Nah einer Belanntmahung de8 Senated der Königien 
Akademie der Künfte, Sektion für die bildenden Künſte, zu Berlin 
vom 19. Juni 1883 (Reichs⸗ und Staatd-Anzeiger Nr. 145 vom, 
23. Juni 1883) tft bet der für das laufende Jahr im Fade da 
Malerei ftattgehabten Preisbewerbung der von Ro hr' ſchen Eti: 
tung der Preid, beftehend in einem Stipendium von 4500 MI. zu 
einer einjährigen Studienreife, dem Maler Guftav Adolf Shi 
bitz zu Berlin zuerfannt worden. 

119) Konkurrenz: Ausfhreiben, Entwürfe zu Erweiltg 
rungdbauten für die Königlihen Mufeen zu Berli 

betreffend. 
Berlin, den 12. Suli 188 

Die Sammlungen der Königlihden Mufeen zu Berli 
bedürfen fämmtlich der Erweiterung ihrer Räume. Für einige 9 
theilungen tft das Bedürfnis ein jo umfangreiche, daß ihm n 
durch jelbftändige Neubauten genügt werden kann; für andere wi 
fi die Abhülfe ergeben, wenn jene Neubauten bezogen und badur 
Räume frei geworden find, welche bis jept bejept waren. 

Für die Ausführung diefer Bauten find Die jept fchon fra 
und die nad Verlegung des Packhofes frei werdenden Flächen 
Ausficht genommen. 

Auf Grund Allerhöchſter Ermächtigung wird zur Gewinnu 
von generellen Entwürfen für eine würdige und zweckmäßige ? 
bauung diejed Terraind hierdurch eine öffentlihe Konkurrenz & 
geichrieben, zu welcher alle dentſchen Architekten eingeladen wer 
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Ein ausführliche Bauprogramm über daß zu erfüllende Raum⸗ 
bedürfnid ac. wird nebft den erforderlichen Zeichnungen auf jchrift- 
lihen, an die Generalverwaltung der Königlichen Mufeen zu rich⸗ 
tenden Antrag unfrantirt überfandt. 

Diejenigen Architekten, welche nähere mündliche Audfunft über 
die Bedürfniffe der Königlihen Sammlungen und die jept von 
denielben eingenommenen Räumlichkeiten wünſchen, wollen ſich unter 
Angabe der Punkte, deren Grörterung fie begehren, jchriftli bis 
zum 31. Auguft d. 3. bei der Generalverwaltung der Königlichen 
Nujeen melden. Diefelben werden alddann zu einer Konferenz ein» 
geladen werden, in welcher die von ihnen zu ftellenden Fragen von 
in Beamten der Köntglihen Mufeen tbunlichft beantwortet werden 
tollen. 

Es werden gefordert: 
1) Ein Zagenplan ii. M. 1:1000, in weldem die einzelnen 

Saumerle nur in Umriſſen anzudeuten, außerdem aber ihre Bezie- 
hungen zu den die Bauftelle umgebenden Straßen, Pläßen,. Bafler- 
laufen, Brüden ıc. Mar zu legen und die etwa vorzufchlagenden 
Ienderungen an den Umgebungen darzuftellen find. 

2) Zwei Ueberſichtspläne i. M. 1:500, in welden die 
Frundriſſe je eines der beiden Hauptgefchoffe der projektirten Neu⸗ 
nuten im Anfchluffe an die bezüglichen Hauptgefchoffe der beftehen- 
ten Bauanlagen darzuftellen find. 

3) Die übrigen Grundrifje der Neubauten i. M. 1:500. 
4) Die nötbigen Anfihten und Durchſchnitte diejer Ge— 

Nude i. M. 1:250. 
In fämmtlidhe Zeichnungen find die Hauptmaße einzujchreiben. 
5) Shriftlide Erläuterungen, weldye die auß den Zeidh» 

amgen nicht unmittelbar erfichtlichen Anordnungen klarlegen und die 
roäblten Dispofitionen begründen. Farbige Darftellungen werden 
ht verlangt. 

‚ Die Konkurrenzbewerbungen find bis zum 1. Februar 1884, 
Rittags 12 Uhr, im Bureau der Generalverwaltung der König- 
ihen Mufeen, Berlin C., abzugeben. Später eingehende Bewer: 
ungen oder ſolche, welche gegen die übrigen SKonkurrenzbedingungen 
#ftoßen, bleiben unberüdfichtigt. 

Die Bewerbungen find mit Namendunterfchrift oder mit einem 
Netto zu verfehen. Im letteren Falle ift ihnen ein mit dem glei« 
ken Motto bezeichneter verfiegelter Briefumfchlag beizugeben, welcher 
Kamen, Stand und Wohnort ded Berfaffers enthält. 
‚Für die beften Löfungen werden 4 Preije im Betrage von 
Hunftaufend Mark ausgeſetzt. 

Es bleibt vorbehalten, weitere Konkurrenz-Entwürfe zum Preife 
on je Einta uſend fünfhundert Mark auf Borichlag der 
Preistihter anzufaufen. 
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Die mit dem Preife gefrönten oder angelauften Entwürfe gehen 
gegen Auszahlung obiger Summen in das Eigentpum und die freie 
enupung der Königlidy preußifchen Staatöregierung über. 

u Preisrichtern find folgende Herren behellt: 
A. Mufeumsbeamte: 

1) Geheimer Ober-Regierungs-Rath Dr. Schöne, General: 
Direktor der Königlichen Mufeen ; 

2) Geheimer Regierungs-Ratb Dr. Jordan, vortragender 
Rath im Kultus-Minifterium, kommiſſariſcher Direktor der König 
lichen y Drofeflor Der In 

3) Pro eier r. Meyer, Abtheilun 
gs⸗Direktoren bei den 

5) Prefeſer Dr. Conze, Koͤniglichen Muſeen, 

ale ie Mitglieder des Preidgerichted, ſowie ald Stellvertreter 
e Herren: 

6) Dr. Lippmann, Abtheilungs- Direltor bei den König: 
lihen Mufeen; 

7) Dieeltor Dr. Dohme, Aififtent bet der Königlichen Na— 
tional⸗Galerie. 

ber⸗Baudirekt en: 
1) Dber-Baudireltor Herrmann, u 

3 Geheimer Ober⸗Baurath Giersberg,“) Mitgline 
3) Geheimer DOber-Regierungd-Ratb Spieler, ar er 

4) Stadtbauratb Blankenſtein, a 

5) Profeſſor Sacoböthal, en 
6) Profeflor Open, 

umeiens, 

als de Mitglieder des Preidgerichted, und ald Stellvertrin 
die Herren: 

7) Geheimer Baurath Adler, Mitglieder ta 
8) Geheimer Regterungd-Rath von Debn: } Akademie tet 

Rotfelſer, Konfervator der Kunftdentmäler, Baumelend, 
9) Regterungd- und Baurath Endell, 
10) Baumeifter von der Hude,“) 

ſämmtlich in Berlin wohnbaft. 
Der Staatdregierung bleibt dad Recht vorbehalten, eine öffem: 

liche Außftellung fämmtlidyer eingegangenen Entwürfe bis zur Daur 
von vier Wochen zu veranftalten. Kein Bewerber bat ein Redt 
auf Rückgabe feiner Einfendungen vor Schluß diefer Außftellung. 

Dad Ergebnid der Konkurrenz, fowie der Xermin, von ia 

*) Inzwiſchen verftorben. 
») Nach einer Bekanntmachung ded Herrn Minifterd der geit 

lichen ıc. Angelegenheiten vom 31. Juli d. S. ift der als ftelle« 
tretender Preisrichter genannte Baumeifter von der Hude auf fc 
Anſuchen diefed Auftrages entboben worden. 
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ab, und die Stelle, wo die nicht in das Eigenthum der Staatd- 
regierung übergegangenen Entwürfe wieder in Empfang genommen 
werden können, wird im „Deutſchen Reichs- und Preußiſchen 
Staatds Anzeiger” und im „Sentralblatt der Bauvermaltung“ bekannt 
gemacht. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

120) Reglement über die Behandlung der in der Köntg- 
lihen National-Salerie zu Berlin zurüdgelaffenen und 

gefundenen Öegenitände. 

S. 1. 

Die in der Königlichen National-Galerie zurüdgebliebenen und 
ten den Beamten aufgefundenen oder ald gefunden von Dritten an 
Me Beamten abgegebenen Gegenftände find fogleih an dad Bureau 
der National⸗Galerie abzuliefern, dort in das befonders vorgeschriebene 
Aundregifter einzutragen und demnächſt zu verwahren. 

Gegenftand, Tag und Drt des Fundes werden neben der Katalog⸗ 
Lrfauföftelle auf der dafelbft aufgehängten Tafel zur Kenntnis des 
PYıblilums gebracht. s2 

Sf ein Fundftück bei längerer Aufbewahrung dem Berderben 
wegefept, jo wird daſſelbe alsbald beitmöglichit verfauft und der 
108 verwahrt. 

8. 3. 
Meldet fi) der Verlierer oder Eigenthümer ber Sache, fo bat 

det erfte Bureaubeamte die Legitimation des ſich Meldenden zu 
rufen und über die Herausgabe des Zundftüces bezw. des Grlöfes 
ju befinden. Weber den Empfang ift in dem Fundregifter Quittung 
zu leiten. Dem Gmpfänger ift dabei anheimguftellen, einen dem 
geteplihen Finderlohn entipredhenden Betrag an die Garderoben 
Kaſſe der National-Galerie zu entrichten. 
‚ In zweifelhaften Fällen und bei Gegenftänden im Werthe von 
aber 300 ME. enticheidet die Direktion über die Herausgabe. Muß 
iefelbe nach den Umftänden verweigert werden, fo erfolgt die Ab» 
abe des Fundſtückes an das Königliche Polizei-Präafidium und 
ot Ha Neflamanten die weitere Wahrnehmung jeiner Anſprüche 
aberlaflen. 

8. 4. 
Nah dreimonatlicher Verwahrung und bei Gegenftänden im 

Berthe von über 300 ME. nad) Abihluß des in Gemäßheit des 
$. 23 des Gefeped vom 24. März 1879 zu veranlafienden Aufges 
b018-Verfahrend wird dad Fundſtück beftmöglichft öffentlich verkauft. 
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Der Erlös fließt nad Abzug der Koften, und foweit er nicht 
nach den beitehenden Vorſchriften der Dridarmen- Kaffe gebührt, zur 
Garderoben: Kaffe der National-Galerie, vorbehaltlicy aller Anſprüche. 
welde von dem Berlierer oder Eigenthümer nachträglich auf Den 
Erlös erhoben werden follten. 

Beiteht dad Kundftüd in Geld, fo wird mit demfelben mie mit 
dem Erloöſe aus einem Verkaufe verfahren. 

$. 5. 
Mer eine gefundene Sache ohne Vorbehalt an die Beamten 

der National-Galerie abliefert, begiebt fich damit des Anſpruches auf 
Finderlohn und auf Ueberlaffung des Fundftüdes für den Fall, daß 
der Berlierer fich nicht meldet. 

Behält ſich der Finder bei Ablieferung der Sache den Aniprud 
auf Zinderlohn oder auf Ueberlaffuug des Fundftüdes vor, fo ift der: 
jelbe zu bedeuten, dab er binnen 3 Tagen dem Königlichen Polizei: 
Präafidium von dem Funde felbft Anzeige zu machen habe, und tat 
das Fundſtück ſogleich nach erfolgter Eintragung in dad Fundregiſter 
an die gedachte Behörde zur polizeilichen ‚Verwahrung abgegeben 
werden wird. 
z Den Galerie-Beamten erwächſt keinerlei Anſpruch aus der 
unde. 

Vorſtehendes Reglement über die Behandlung der in der König 
lichen National-Galerie zu Berlin zurücgelaffenen und gefunden:z 
Gegenftände wird hiermit genehmigt. 

Berlin, den 12. Suni 1883, 

(L. S.) 
Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

Im Auftrage: Greiff. 
Genehmigung. 

U. IV. 1403. U. v. 

121) Beftätigung der Wahlen, bezw. Ernennung bit 
Nektoren und der Abtheilungsvorfteher an den tet 

niſchen Hochſchulen. 

(Berlin: Centralbl. pro 1882 Seite 534, pro 1883 Seite 236 8 20. - 
Haunover und Aachen: Eentralbi. pro 1881 Eeite 149, Seite 151 8. r* 

und Seite 161 8. 27, pro 1882 Seite 534.) 

Seine Majeftät der König haben durch Allerhöchſte Ortdit 
vom 22. Mai 1883 die Wahl des etatsmäßigen Profeſſors D 
Haud zum Rektor der Köntglihen techniſchen Hodichule u 
Derlin für die Amtsperiode vom 1. Juli 1883 bi8 dahin 184 
zu beftätigen gerubt. 
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Der Herr Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten bat 
a. durd) Berfügung vom 2. Juni 1883 die von den Abtbeilungd- 

follegien der techniichen Hochſchule zu Berlin getroffenen Wahlen 
1) des Profeflord Otzen zum Vorfteber der Arditeftur-Abtheilung, 
2) de8 Profefford Göring zum Vorfteher der Abtheilung für Bau- 

Ingenieurwefen, 
3) des Profefford Hörmann zum Borfteher der Abtbeilung für 

Maſchinen⸗Ingenieurweſen, 
4) des Profefford Dr. R. Weber zum Vorſteher der Abtheilung 

für Chemie und Hüttenkunde, 
5) des Profefford Dr. Koſſak zum BVorfteher der Abtheilung für 

allgemeine Wiſſenſchaften, und 
6) ded Marine» Ingeniened Dill zum Vorfteher der Sektion für 

Schiffsbau 
auf die Amtsperiode vom 1. Juli 1883,84 beftätigt; 

b. durdy Verfügung vom 12. Zuni 1883 auf Grund der Bor-* 
hläge der Gejammtheit der Abtheilungdfollegien den bisherigen 
Rltor Geheimen Regierungs-Rath und Profeffor Kaunhardt zum 
Rektor der technifchen Hochſchule zu Hannover für die weitere drei- 
übrige Amtöperiode vom 1. Zuli 1883 bis dahin 1886 ernannt; 

c. durch Verfügung vom 12. Juni 1883 die von den Abtheilungd- 
tellegien der technifchen Hochſchule zu Hannover getroffenen Wahlen 
1) des Baurathes und Profeflord Köhler zum Borfteher der Ab- 

theilung I für Arditektur, 
* de8 Bauratbes und Profefford Garbe zum Vorſteher der Ab- 

theilung II für Bau⸗Ingenieurweſen, 
3) de Profeſſors Riehn zum Borfteher der Abtheilung III für 

Maſchinen⸗Ingenieurweſen, 
4) des Profeſſors Dr. Kraut zum Vorfteher der Abtheilung IV 

für chemiſch⸗techniſche Wilfenichaften, und 
9) des Profefford Dr. Kiepert zum Borfteher der Abtheilung V 

für allgemeine Wiſſenſchaften 
auf die Amtsperiode 1. Juli 1883’84 beftätigt; 

d. durch Berfügung vom 4. Suni 1883 auf Grund der Bore 
ſhläge der Gefammtheit der Abtbeilungsfollegien den Profeſſor 
Dr. Büllner zum Rektor der techniſchen Hochſchule zu Aachen 
fir die dreijährige Amtöperiode vom 1. Juli 1883 bis dahin 1886 
ernannt; 

e. durdy Verfügung vom 6. Juni 1883 die von den Abtheilung®- 
tollegien der techniſchen Hodichule zu Aachen getroffenen Wahlen 
1) des Profefjord Henrici zum Borfteher der Abtheilung I für 

Architektur, 
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2) des Profefford Dr. Helmert zum Vorfteher der Abtheilung II 
für Bau⸗Ingenieurweſen, 

3) des Profeflord Pinzger zum Vorſteher der Abtheilung III für 
Mafchinen-Ingenteurmefen, 

4) ded Profeſſors Dr. Stahlſchmidt zum Vorſteher der Abthei⸗ 
lung IV für Bergbau, Hüttentunde und Chemie, und 

5) des Prof. Dr. Wilh. Stahl zum Vorfteher der Abtheilung V 
für allgemeine Wiffenichaften 

auf die Amtöpertode 1. Zuli 1883/84 beftätigt. 

1. Gymnafial⸗ ze. Lebranftalten. 

122) Unzuläffigkeit der Ableiftung des Probejahresan 
eo Landwirtbihaftsihulen für dad gehramtan Schulen ale 

gemeiner Bildung (Gymnaſien ıc.). 

Berlin, den 16. Juni 188. 
In Erwiderung des Berichte vom 6. Sunt d. 3., betreffat 

dad Geſuch des Lehramtsfandidaten Dr. N., dab ihm feine einjährige 
Lehrthätigkeit an der Landwirthſchaftsſchule zu N. ald Probejahr ar- 
gerechnet werde, made ih dad Königliche Provinzialſchulkollegium 
darauf aufmerffam, daß der in Bezug genommene $. 4 des Regie 
ments für die Landwirthſchaftsſchulen vom 10. Auguft 1875 auf die 
vorliegende Frage feine Anwendung findet. In dem angezogenen 
Abſchnitte des $ 4 handelt ed fih um die Bedingungen 33 deren 
Erfüllung die Anſtellungsfähigkeit an Landwirthſchafts— 
ſchulen erworben wird; zu dieſer gehört die Ableiſtung des Probe 
jahred an einer öffentlichen höheren Lehranſtalt (d. h. Gymnaſium, 
Realgymnaſium 2c.), welche nur ausnahmsweiſe durch die Lehrthätiz⸗ 
feit an einer berechtigten Landwirthſchaftsſchule exfegt werden Tann. 
Auf die Bedingungen, von deren Gefüllung die Anftellunge: 
fäbigfeit an öffentliden Schulen allgemeiner Bildunz 
(Gymnafien, Realgymnafien ıc.) abhängig tft, — und um die Ermwer- 
bung dDiefer Anftellungdfäbigteit handelt e8 fih für den ꝛc. N. — 
bezieht fi) der fraglidhe Abfchnitt ded Neglementd überhaupt nidt, 
und ed Fönnen daher aus demfelben in diefer Hinficht feine Folge 
rungen gezogen werden. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

a 
das Konigl. Brovinziat-Shuftollegium zu N. 

U. II 1519, 
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123) Zuftändigfeit bei Anftellung ıc der Lehrer an den 
zu Ober-Realfyulen u. |. w. umgeftalteten reorgani> 

firten Gewerbeſchulen. 

Berlin, den 12. Juli 1883. 
Nachdem die früheren fogenannten reorganifirten Gewerbeichulen 

nunmehr zu Ober⸗Realſchulen reip. Realfhulen und höheren Bürger- 
faulen umgeftaltet worden find, beftimme ich hierdurch, daß die 
erweiterten Befugniffe, melde durch die General=- Verfügung vom 
2. Sanuar 1863 — U 24639 *) — in Bezug auf die Anftellung, Be⸗ 
förderung oder Beltätigung der Lehrer an den Gymnafien 2c. den 
Provinzial» Schulfollegien verliehen worden find, von den Lepteren 
auch bei den vorgedadhten Anftalten geübt werden. Soweit indeß 
mit denfelben jogenannte mittlere Fachſchulen verbunden find, ift zu 
der Anftellung, Beförderang oder Beftätiqung derjenigen Lehrer, 
weiche ganz oder überwiegend an diefen Fachklaſſen unterrichten, nach 
wie vor meine Genehmigung einzuholen. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
das Königl. Brovinzial-Schufllollegium in N. 
U. V. 6064. 

124) Betrieb ded Turnunterrichtes an den höheren 
Unterrichtsanſtalten. 

(efr. Centrbi. pro 1882 Seite 710 Nr. 145.) 

Berlin, den 30. Juli 1883. 
Durch die in Folge meiner Girkular- Verfügung vom 18. No⸗ 

wmber v. 3. eingereichten ftatiftifchen Nachweifungen über den Turn⸗ 
unterricht an den höheren Schulen ift zwar nidht in allen einzelnen 
zällen der gegenwärtige Betrieb dieſes Unterrichtes in derjenigen 
Bolftändigkeit zur Darftellung gebracht worden, melde durch die 
Stellung der Fragen beabjichtigt war; aber ungeachtet einzelner 
Mängel in diefer Beziehung bringen die Nachweiſungen zur Gewiß⸗ 
beit, Daß in den Hauptrichtungen, nämlich der zmwedmäßigen &r- 
theilung des Unterrichted und der erfolgreihen Theilnahme der 
Schüler an demjelben, der Turnunterriht an den böberen Schulen 

"in entfebiedenem Fortſchritte begriffen if. Diefer erfreuliche Erfolg 
it zunächſt den Bemühungen der Qurnlehrer und der Aufmerk⸗ 
Iamteit der Direltoren, in weiterem der Fürſorge zu verdanken, 
welche die Königlichen Provinzial: Schultollegien der Pflege dieſes 
Unterrichte8 zugemwendet haben. Indem ich hierfür gern meine An⸗ 
etlennung audipreche, darf ich zuverfichtlidh erwarten, daß auf Be⸗ 

 Entralbl. pro 1863 Eeite 12. 
1883. 34 
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feitigung der noch vorhandenen Mängel die Königlichen Provinzials 
Schulkollegien fernerhin angelegentlichſt Bedacht nehmen werden, und 
bezeichne im Folgenden die Punkte, welche der Aufmerkſamkeit der: 
jelben beſonders zu empfehlen find. 

1. Lehrer. 

Die gedeihliche Entwidelung ded Turnens an den höheren 
Schulen ift vornehmlich dadurch bedingt, dab diefer Unterricht feine 
Vertretung in dem Bereiche ded Lehrerkollegiums felbft finde, und 
daß er überhaupt nur Männern anvertraut werde, welche thre Bor: 
bildung zu feiner zweckmäßigen Ertheilung orbnungdömäßig ermielen 
haben. Aus den eingereichten Nachweiſungen ergiebt fi, menn man 
die höheren Schulen der gefammten Monarchie zulammenfaßt, daß 
gegenwärtig von den mit dem Zurnunterrichte betrauten Männern 
circa °/, den betreffenden Lehrerkollegien felbft angebören, und daß ven 
der Geſammtheit der mit dem Turnunterridhte beichäftigten Männer, 
die den Lehrerfollegien angehörigen und die außerhalb derfelben fe 
benden anfammengefaßt, circa */, ihre Lehrbefähigung ordtungdmäßig 
nachgewieſen haben. Dur diefe Zahlen wird einerjeitd der Fort: 
Schritt in der Entwidelung ded Zurnunterrichtes Eonftatirt, andererjeit: 
derAbftand bezeichnet, weldyer von dem zu erreihenden Zielenoch befteht. 

Die Sentralanftalt zur Ausbildung von Zurnlehrern führt in 
jedem Winterfurfus durchſchnittlich 50 Lehrer zu der vollftändigen 
Befähigung für den Zurnunterridht an höheren Schulen. Diele An- 
zahl begründet die Ormartung, dag in nicht au ferner Zeit der Turn: 
unterriht an den höheren Schulen ausſchl 
folder Männer ruhe, welche dazu die erforderliche Ausbildung erworben 
haben, und reiht, nachdem dieſes Ziel erreicht fein wird, jedenfalls 
dazu ans, ben jährlihen Abgang an befähinten Lehrern zu erfepen, 
auch wenn man in Anfchlag bringt, dab Turnlehrer nur für ein 
fürzere Reihe von Jahren während der vollen Friſche ihrer Kraft 
als volftändig leiftungsfähig zu betrachten find. 

Zu demjenigen Theile der Turnlehrer an den höheren Schulen, 
welche den betreffenden Lehrerfollegien felbft angehören, ftellen die 
Lehrer von ſeminariſtiſcher Vorbereitung ein ungleich größeres, etwa 
doppelt fo großes Kontingent, als bie Lehrer von Untverfitätsbildung: 
ebenſo tft die Benutzung dee Sentralanftalt dur die letzteren erheb⸗ 
lich geringer, als durch die erfteren. Es iſt dagegen wünfdhenswerth, 
daß mehr und mehr der Turnunterricht namentli ber oberen Klaffen 
in die Hände derjenigen Kategorie von Lehrern fomme, welche die 
entjcheidende Einwirkung auf die Gefammtbildung der Schüler auf: 
üben. Ein ſachliches Hindernis dürfte dem Eintreten jüngerer wil- 
\enfchaftlicher Kehrer in den Kurſus der Gentralanftalt ſchwerlich 
entgegenfteben. Der Aufenthalt in Berlin wird denſelben durch 
Unterftügungen aus Gentralfond8 erleichtert und wird für die durd 
den Zurnunterriht nicht in Anspruch genommene Zeit je nah der 

eblih in den Händen 
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befonderen Studienrichtung jeded Einzelnen erwünſchte Verwerthung 
bieten. Auch zeigt die Beobachtung über mehrere Fahre, daß in der 
Theilnahme der akademiſch gebildeten Lehrer gleihmäßig gewilfe 
Provinzen ausreichend, andere nicht vertreten find, es ift alfo vor: 
außzufegen, Daß nicht ein fachliche Hindernis entgegenftebt, jondern 
daß Intereffe noch nicht überall gleihmäßig geweckt ift. 

Uebrigend ift zu erwarten, dab auch noch auf einem anderen 
Wege eine größere Anzahl der wilfenfchaftlichen Lehrer an den hö⸗ 

heren Schulen zugleich die Befähigung für den Zurnunterricht er- 
‚ werben wird. An mebreren Univerfitäten wird dad Turnen mit 

lebbaftem Eifer und erfreulihem Grfolge betrieben. Stubdirende, 
melde fih dem Lehrberufe widmen wollen, erwerben auf Grund 
der jo gemonnenen turneriichen Ausbildung gegen den Schluß ihrer 
Univerfitätözeit dur dad Ablegen der Zurnlebrerprüfung die frag: 
liche Befähigung. Dieſes Berfahren, bei welchem die Ausbildung 
für den Zurnunterricht zwar einigen Zeitaufwand erfordert, zugleich 
aber auch zu einem Mittel der Erholung von geiftiger Anftrengung 
wird, ift in unverfennbarer Aufnahme begriffen. 

2. Schüler. 
a. Dispenfation vom Turnen. 

Durd die Lehrpläne vom 31. März 1882 ft entiprechend der 
Kabinet6»Drdre vom 6. Zuni 1842*) der Turnunterriht an allen 
höheren Sthulen ald obligatorifcher Lehrgegenftand feftgejegt, mit 
ter Bemerfung, dab der Direktor auf Grund eine ärztlichen Zeug⸗ 
riſſes Befreiung davon zu ertheilen hat, jedodh in der Megel nur 
auf die Dauer eined Halbjahred. Es iſt nicht erforderlich, wie dies 
bereit bei bejonderen Anläffen erflärt wurde, daß in dem ärztlichen 
3eugniffe Die medizinifhe Begründung der Dispenjation bezeichnet 
ſei dagegen ift außdrüdlich anzugeben, ob die Dispenfation auf den 
ammten Zurnunterricht auözudehnen oder nur auf eine beftimmte 
Kaffe von Mebungen, 3. B. die Geräthübungen, zu befchränfen ift. 
Die Regel, daß die Diöpenfatton nur für ein Halbjahr Gültigkeit 
bat, ift in allen Fällen einzuhalten, in welchen nicht ein beftimmtes 
Gebrehen oder Leiden das Erfordernis der dauernden Dispenfation 
aner Zweifel ftelt, Bon der Gewiflenhaftigkeit ber Aerzte ift 
enge Zurüdhaltung in der Ertheilung der Dispenfationdzeugniffe 
um jo entjchiedener zu erwarten, als diefelben den eiwanigen ſchäd⸗ 
ihen Einwirkungen der höheren Schulen auf die gefunde Entwicke— 
ung der Schüler ihre bejondere Aufmerkſamkeit zuwenden und da⸗ 
ber gewiß nicht ohne unbedingte Nothwendigkeit die Verantwortung 
übernehmen werden, die Dispenfation von einer diefe gefunde Ent: 
widelung fördernden Webung ihrerfeitö herbeizuführen. 

Die Zahl der vom Turnunterrichte diöpenfirten Schüler hat für 

Centebl. pro 1860 Seite 33U. 
34” 
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die gefammte Monarchie zufammengefaht im Sommerfemefter 1882 
genau 10% der gefammten Schülerzahl betragen. Man darf bier: 
aus nicht folgern, dat von der Gefammtheit der Schüler an den 
höheren Lehranftalten 10% durch ihren Gefundheitözuftand von der 
Thetlnahme am Zurnunterrichte abgehalten feten. An den einzelnen 
Anftalten fteigt der Prozentfap der diöpenfirten Schüler von 0°. 
an in allmäbliger Zunahme bis zu 42% und zeigt hiermit eine 
Verichtedenheit, welche nicht aus einem Unterſchiede in der gefunden 
und fräftigen Sntwidelung der Schuljugend, oder au8 einem Grad: 
unterfchiede in der Strenge der Ertheilung ärztlicher Zeugniſſe ab- 
zuleiten if. Vielmehr findet ein ungemöhnlih hoher Prozentſatz 
der diöpenfirten Schüler meiſtentheils feine Erklärung in lofalen 
Verhältniſſen, indbefondere darin, daB durdy die Lage des Turn⸗ 
platzes für einen Theil der Schüler oder durch die Zeit ded Turn⸗ 
unterrichte8 für Die von auswärts täglich zum Schulorte kommenden 
Schüler die Theilnahme am Zurnunterricdhte einen zu aroßen Zeit: 
aufwand erforderlid maden würde und hierdurch deren Dispenfatien 
begründet wird. Den Königlichen Provinzial-Schulfollegien ift auf 
den ihnen vorliegenden Nachweiſungen über den Qurnbetrieb a 
den einzelnen Schulen ihrer Amtsbereiches erfichtlich, bis zu welchen 
Grade durch ſolche Umftände zumetlen felbft der obligatoriſche Cha: 
rafter des Turnunterrichted in Frage geftellt wird; fie werden baber Ä 
nad der eigenthümlichen Beichaffenheit jedes einzelnen Falles auf 
eine wenigſtens theilweiſe Ermäßigung dieſes fchweren LWebelftand«s 
hinzuwirken haben. 

b. Winter und Sommer. 

Die dringend wünſchenswerthe Ausdehnung des Turnunter— 
richtes auf den Winter und auf die Zeiten ungünftiger Witterung 
im Sommer ift durch da8 Vorbandenfein von Turnhallen bedinit. 
Die Bereitwilligkeit vieler ſtädtiſcher Behörden, ihre bereits feit 
längerer Zeit beftehbenden höheren Schulen mit Turnhallen ausw 
ftatten, verdient in vollem Maße Anerlennung; bei der Errichtung 
neuer vollberedhtigter Anftalten aus ſtaatlichen oder ſtädtiſchen Mitteln 
wird die Herftellung einer Turnhalle als notbwendiger Theil ker 
baulichen Austattung betrachtet. Ungeachtet diefer umfaffenden Be: 
mübungen entbehren noch 40°% der höheren Lehranſtalten eigene: 
Zurnhallen. Eine Aushülfe für diefen Mangel wird in zahlreichen 
Fallen durch Mitbenugung anderweit vorhandener Turnhallen ode. 
dur dad Mietben von einigermaßen verwendbaren Sälen erreidt. 
\o daß die Zahl derjenigen Schulen, welche den Turnunterridt 
während der Winterzeit ganz außfegen, nur 18° der Gefammtbeit 
beträgt. Aber in den meiften Fällen, in welchen ein Winterturnen 
überhaupt ftattfindet, iſt daffelbe, fogar bei dem Borbandenfeit 
eigener Zurnballen, entweder bezüglich der Schüler, in der Art, dat 
etwa nur die oberen Klaffen oder gar nur die Vorturner unter 

| 
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rihtet werden, oder bezüglidy der Stundenzahl oder in beiden Be- 
ziebungen beichräntter al8 das Sommerturnen. Die Königlichen 
Provinzial-Schulfollegien wollen dafür Sorge tragen, daß jedenfalls 
an allen denjenigen Schulen, denen eine eigene Turnhalle zur Ber» 
fügung fteht, die allgemein gültige Anordnung zur Ausführung ge- 
bracht wird, nach welcher jeder Schüler wöchentlih zwei Zurn- 
ſtunden erhält. 

c. Zahl der Zurnftunden. 

Für dad Sommerturnen wird durch die eingereichten ftatiftifchen 
Nachweiſungen faft ausnahmslos konftatirt, daß jeder Schüler wöchent- 
ih zwei Zurnftunden erhält, vereinzelt findet ſich eine größere An- 
zahl von Zurnftunden für alle Schüler oder ein davon unterjchie- 
dener, an die Vorturner ertheilter befonderer. Unterriht. Dieje 
gleiche Zahl von zwei Stunden bat indefjen eine ungleiche Bedeutung, 
je nachdem der Unterridht an die einzelnen Klaffen, bezw. an Ab- 
theilungen von 40—50 Scyülern ungefähr gleichartiger Klaſſen, er- 
theilt wird, oder an große, von einem Lehrer nicht zu überjehende 
and nicht zu beherrjchende Maflen. In den Fällen der lepteren 
Art ift aud den Nachweifungen nicht überall zu entnehmen, ob durd) 
Abtheilung der großen Malte in entipredhende Gruppen und Unter- 
erdnung derjelben unter eine bejondere Zeitung für die Beichäftigung 
jeded einzelnen Schülerd, auch abgejehben von den etwanigen, die 
Sefammtheit umfaffenden Frei- und Drdnungdübungen, ausreichend 
geforgt if. Nach der Ueberzeugung der erfahrenften Kenner und 
öörderer ded Schulturnens verdient die Ertheilung dieſes Unter: 
tichtes nah Schulklaſſen, bezw. nad Bereinigungen, welde in 
Zahl und Gleichartigfeit der Theilnehmer diefen gleichitehen, als die 
rgelmäßige Einrichtung vor der Bereinigung großer Maffen den 
Vorzug; für das Winterturnen tft diefe Einrichtung ſchon durch den 
Umfang der Zurnhallen geboten. 

Auf die Beihaffung und Einrichtung von zwedmäßigen Turn: 
rlägen, thunlichft in Verbindung mit den Surnbollen, lege ih großen 
Werth — vor Allem im Intereſſe der gejundheitlidhen Entwidelung 
der Zurner, für welche die geregelte Törperlihe Thätigkeit in ber 
freien Kuft nur von größtem Vortheil fein kann. Wenn audy eine 
große Anzahl von Uebungen £unftmäßiger und fidherer in gefchloffenen 
Hallen ausgeführt wird, fo geftattet doch ber offene, weniger beengte 
Zurnplag eine Reihe von Nhesififcen Uebungen, weldye in Hallen 
nur ausnahmsweiſe audgeführt werden können, und doch die Kraft 
und Gewandtheit der Furner in hohem Maße fördern, außerdem 
eine mannigfaltigere und anregendere Außgeftaltung des Turnbetriebed 
geftatten. Hierzu. rechne ich unter Anderem Laufübungen, Stab- 
\pringen, Gerwerfen, außerdem eine Reihe von Zurnipielen, welde 
wenig Platz erfordern und doch die förperliche und geiftige Energie der 

enden in zwedmäßiger Weife in Anſpruch nehmen. Der Turn⸗ 
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plap gewährt ferner den Vortheil, daß er fi) mehr den Berhaltuifien 
des praftifchen Lebens anpaſſen läßt und daß Durch zweckmäßig geleitete 
Mebungen im Freien dem Turner die Sicherheit und das Vertrauen 
verfchafft werden fünnen, dab feine methodiſch geübten Kräfte ihn 
auch zur Ueberwindung non äußeren Schwierigfeiten wie fie außerhalb 
des Zurnplaged oft unvermutbet ihm entgegentreten, befähigen. 

Die forgfältige Berüdfichtigung der fanitären Berhältniffe made 
id allen mit der Leitung des Turnweſens betrauten Behörden zur 
befonderen Pflicht. Zu den unentbehrlihen inrichtungen einer 
Turnhalle wie eined Zurnplaged gehört unter Anderen die Anlegunz 
eined geichloffenen oder auf Pläpen zum mindeſten überdachten 
Raumes, in weldem die Turner wärmere Oberfleider verwahren fönnen. 

Ferner ift auf die Zuführung guter Luft in die Zurnhallen und 
bie Niederhaltung des Staubed in denjelben bejondere Rüdfiht zu 
nehmen. Hierzu gehören nicht allein zweckmäßige Ventilationdvor: 
rihtungen, fondern auch die Anlegung eined guten Zußbodend und 
die Reinhaltung deffelben, wie der Geräthe und Wände. Wo Wafler 
unter Drud zur Verfügung fteht, erweift fi dad Sprühen in den 
Pauſen als vortheilbaft, durch melched der in dem Luftraume ver: 
theilte Staub niedergefchlagen, der Fußboden aber nidht jo ftarf 
benept wird, daß hierdurch die Sicherheit des Turnbetriebes gefährdet 
werden fönnte. 

Durch die Cirkular- Verfügung vom 27. Oktober 1882 DIUb 
7145 babe id in Anregung gebradt, daß die Schule nody über den 
Zurnunterriht hinaus, zum Theil im Anjchluffe an denfelben, zur 
Förderung gefunder Körperentwidelung und jugendlider Friſche ihrer 
Schüler Peitragen möge; es gereiht mir zur Befriedigung, dab die 
Anregung nicht erfolglo8 geblieben ift und an mandyen Stellen {den 
vorhandene Einrichtungen oder Abfichten unterftügt und befeftigt 
bat. Unerläßliche Vorausſetzung aber für einen dauernden und um: 
faffenden Erfolg jener Anregung ift ed, daß die Schule jedenfall 
diejenige Verpflichtung vollftändig erfülle, weldhe ihr durch den Kö— 
nigliden Willen in der Kabinets⸗Ordre vom 6. Juni 1842 vor: 
gezeichnet ift. Auf die Mängel, welche dieſer Verpflichtung gegen: 
uber der gegenwärtige Betrieb des Zurnunterrichte® nach den an« 
geftellten Ermittelungen noch geigt, ift im Obigen hingewieſen wor: 
den; die Königlichen Provinztal- Schulfollegien werden darin einen 
Anlaß finden, bei Feftftelung der Lehrpläne für die einzelnen An- 
ftalten und insbeſondere bei Reviſionen derjelben zur Defeitigung 
der Mängel und zu gebeihlidher Pflege dieſes Unterrichted in geeig: 
neter Weile beizutragen. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
vom Goßler. 

An 
ſämmtliche Königl. Provinzial⸗Schulkollegien. 

U. Il. BASE/RR. Provimial- Gchnftolteg 
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IV. Seminare, 2c., Bildung der Lehrer 
und deren perfönliche Berbältuiffe. 

125) Bedeutung der im Gentralblatte für die Unter- 
rihtä- Verwaltung veröffentlidten Miniftertal-Er- 
laffe für andere als diejenigen Behörden, an melde 
lie gerichtet find. 

Cine organijhe Verbindung zwiſchen Kirhen- und 
Shulamt ift aub da nicht audgejhloifen, wo zwar 
niht immey der Inhaber einer beftimmten Stellean 
einer Schule, wohl aber immer ein Xehrer der lepteren 
dad kirchliche Amt bekleidet hat. 

- Berlin, den 26. Zuli 1883. 
Auf den Beriht vom 13. April er. erwidere ich der König- 

lihen Regierung, daß der an den Borftand des Lehrers Vereins zu 
N. gerichtete Erlaß vom 29. April v. 3. — Gentralbl. ©. 568 —, 
betreffend die Anrechnung kirchlicher Einkünfte auf das Lehrer-Ein- 
tommen bei organilcher Verbindung ded Kirchen: und Schulamteß, 
auch im dortigen Bezirke zur Anwendung zu bringen ift, wie über» 
haupt derartige, an einzelne Behörden ꝛc. gerichtete allgemeine Er⸗ 
laſſe durch ihre Veröffentlihung im Gentraiblatte für die Unter- 
richts-Verwaltung allgemeine Geltung erlangen, foweit die thatjädh- 
lien und rechtlichen Vorausſetzungen zutreffen. 

Im Uebrigen bemerkte ich, daß eine organifche Verbindung zwi- 
Ihen Kirchen- und Schulamt im Sinne dieſes Erlaſſes aud 
da nicht außgejchloffen ift, wo zwar nit immer der Inhaber einer 
beftimmten Stelle an einer Schule, wohl aber immer ein Lehrer 
der legteren das kirchliche Amt befleidet hat. Doc läßt fidh dies 
I Singelnen nur unter Würdigung der konkreten Berhältnifje be- 
timmen. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Aufteage: Greiff. 

An 
die Königliche Regierung an X. 
U, ru 13108, Bi 

126) Fortdauernde Gültigkeit des 8. 13 der Penfiond- 
verordnung vom 28. Mai 1846. 

(Anrechnung ber von Lehrern, welche in ein Lehramt an faatlichen Unterrichts- 
anſtalten übergetreten And, im Elementars@ chulamte zugebrachten Dienftzeit bei 

ber Benflonirung.) 

Berlin, den 14. Juni 1883. 
Dem Königlihen Provinzial-Schulfollegium erwidere ich auf 

die Berichte vom 4. Juli und 23. September v. 3., daß die Be— 
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ftimmung in $. 13 der Penfiondverordnung vom 28. Mai 1846 
mit der Beftimmung in $. 19, 1a des Penfiondgefehes vom 27. März 
1872 nit im Widerſpruche ſteht, alfo nicht zu denjenigen Beftim- 
mungen zu rednen tft, welde nad $. 38 dieſes Geſetzes außer 
Kraft getreten find, — Bergl. u. a. die im Einverftändnifie mit 
dem Herrn Kinanz-Minifter erlaffene Verfügung vom 10. Oftober 
1872 und bie Minifterial:Berfügung vom 9. Oktober 1874 - 
Centrbl. 1872 ©. 687, bezw. Wiefe, Verordnungen Bd. II ©. 301. 
— Hieraus folgt, daß die Penſionsanſprüche der Seminarlehrer N. 
und N. — vergl. auch Reifript vom 12. Oktober 1866*) — M.: 
Bl. f. d. i. V. S. 210 —, ſowie ded Gymnaflal-Elementarlebrers 
N. entſprechend der bezüglich des jetzigen Seminardirektors N. 
durch Erlaß vom 25. Juni 1878 getroffenen Entſcheidung nach 8. 13 
der gedachten Penſionsverordnung zu beſtimmen, mithin die von 
denſelben im Elementarſchulamte zugebrachten Dienftzeiten ohne 
Weiteres als penſionsfähig anzuſehen End, 

Die mit dem Berichte vom 4. Juli v. 3. eingereichten Anlagen 
folgen anbei zurüd. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
das Königl. Provinzial-Schullollegium zu N. 

G. III, 1175. 
— —— — — — 

127) Termin für die Turnlehrerinnen-Prüfung im 
Herbite 1883. 

(Centrbi. pro 1883 Seite 293 Nr. 55.) 

Berlin, den 13. Auguft 1883. 
Für Die a Gr welche im Herbfte 1883 zu 

Berlin abzuhalten ift, habe ich Termin auf Dienftag den 20. Re: 
vember d. 3. und folgende Zage anberaumt. 

Meldungen der in einem Lehramte ftehenden Bewerberinnen 
find bei der vorgefepten Dienftbehörde fpäteftend 6 Wochen, Mel- 
zusgen anderer Bewerberinnen unmittelbar bei mir fpäteftend 
4 Wochen vor dem Prüfungstermine unter Ginreihung der in $.4 
des Prüfungd-Reglements vom 21. Auguft 1875 bezeichneten Schrift: 
ftüde anzubringen. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
m Auftrage: de la Croix. 

Belanntmachung. S ftrag j 
U. III. b. 6775. 

*) Eentralbl. pro 1866 Seite 608. 
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128) Turnbetrieb in Kehrerinnen-Seminaren, in höhe- 
ven und in Boll8-Mädhenihulen, Kurfe zur Ausbil- 

dung von Turnlehrerinnen. 

Berlin, den 31. Juli 1883. 
Der Borftand bat. in der Borftelung vom 30. März d. J. 

tie Einführung eined methodiſchen Zurnunterrichtes an den Volks— 
Mädchenſchulen — zunächſt wenigſtens in den Städten — ald das 
tringendfte Bedürfnis erachtet und dad körperliche Wohl auch der 
weiblihen Tugend meiner Fürforge empfohlen. 

Was das Lehtere anlangt, jo glaube ich verfihern zu dürfen, 
daß ih dieſem Gegenftande meine volle Aufmerkſamkeit zumwende, 
wenn ich auch gegenwärtig ablehnen muß, eine Verordnung dahin 
eben zu laffen, dab dad Turnen in die Mädchenſchulen als obli- 
gtoriiher Lehrgegenſtand eingeführt werde. | 

Der Borftand bat in richtiger Erkenntnis der Schwierigfeiten, 
wide der Ausführung einer derartigen Verordnung in den länd⸗ 
sen Schulen entgegenftehen, das Gejud auf die Volks-Maͤdchen⸗ 
Wulen in den Städten beichränft. Aber auch in dieſer Einſchrän⸗ 
kna glaube ich dem Antrage nicht entiprechen zu können. Cine 
krrtige Verordnung befteht zur Zeit auch nody nicht für die höhe⸗ 
im Maͤdchenſchulen; nur in den Xehrerinnen-Seminaren wird Turn⸗ 
unterriht ertheilt und find die Zöglinge zur Theilnahme an dem 
xiben verpflichtet. Gleichwohl aber tft in einer großen Zahl jener 
Etulen, die privaten höheren Mädchenſchulen, eingeſchloſſen, der 
‚Aarnunterricht bereitö eingeführt, und ich glaube darauf rechnen zu 
fen, daß dies bald in allen diefen Schulen aud ohne Berord- 
any der Fall fein wird. Selbft in ftädtiichen Volks-⸗Mädchen⸗ 
Mulen hat Die Einführung ftattgefunden und obwohl die Theil- 
nhme an den betreffenden Uebungen nicht obligatoriich gemacht ift, 
hat dad Intereſſe an der Sade eine faft ausnahmsloſe Betheiligung 
herbeigeführt. Sch gebe mich der Hoffnung hin, daß, wie in Berlin, 
ſo ah in anderen großen Städten eine ähnliche Einrichtung ges 
treffen werden wird. Es ift richtig, daß noch vielfach Borurtheile 
gegen das Mädchenturnen vorhanden find. Sie find mir von ver- 
ihiedenen Seiten entgegengebradht worden. Wie die Beicheidung in 
bieier Beziehung meinerjeitö erfolgt ift, wolle der Vorftand aus der 
keiliegenden Abſchrift“) entnehmen. Trob diefer Vorurtheile aber 
kt ſich in höchft erfreulicher Weile das Mädchenturnen in kurzer 
3eit in weite Kreife, und ohne daß die Unterrichtövermwaltung direkt 
dazu genöthigt hätte, verbreitet. Won Seiten ded Staates ift dem 
anbeftreitbar vorhandenen Bedürfniffe nach methodiſch ausgebildeten 
Zurnlehrerinnen Durch die Ginrichtung eined Kurfus zur Ausbildung 

*) Beſcheid vom 24. April 1883. U. III. b. 8017, abgebrudt im Centralbl. 
Ente 435 Nr. 90. 
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folcher Lehrerinnen in der biefigen Königlichen Zurnlehrer Bildunzt- 
anftalt entgegengefommen worden, und es tft fehr anzuerkennen, mie 
von Sahr zu Jahr die Anmeldungen für diefen Kurjus zahlreiche 
geworden find, 

Schließlich bemerke ich noch bezüglich des von dem Borftante 
gleichfalls ausgeſprochenen Wunſches, die Herausgabe eined amt: 
lichen Leitfadend für den Mädchenturnunterricht zu veranlaflen, dah 
eine Kundgebung in diefer Beziehung bereitd in der Vorbereitung 
begriffen ift. 

Der Petition des Borftandes haben ſich der Eentral-Berein für 
Körperpflege in Düffeldorf fowie die Zweigvereine zu Hagen i. B. 
und zu Witten a. d. Ruhr angefhloffen. Ich überlaffe dem Ver— 
ftande, diefen Vereinen von meinem vorftehenden Erlaffe Kenntnit 
zu geben. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lucanus. 

Un 
ben Vorſtand bes Vereins für Körperpflege 

in Boll und Schule zu Bonn. 
U. III. b. 6478. 

129) Befähigungszeugniſſe auf der Zurnlebrerinue: 
Prüfung im Frühjahre 1883, 

(Centrbl, pro 1883 Seite 151 Nr. 27.) 

Berlin, den 9. Juli 188. 
Sn der am 18./22. Mai d. 3. zu Berlin abgebaltenen Zum 

lehrerinnen-Prüfung baben da8 Zeugnid der Befähigung zur (r 
theilung des Zurnunterrichtes an Mädchenſchulen erlangt: 
1) Anna Arnhold zu Berlin, 

2) Eliſabeth Aſchenheim, Lehrerin zu Berlin, | 
3) Martha Aſchenheim zu Berlin, Ä 
4) Adele Bertelt, Handarbeitslehrerin zu Berlin, 
5) Amalie Bleske zu Berlin, | 
6) Elifabetb Draeger zu Berlin, | 
7) Emma Drasdo zu Berlin, 
8) Alma Dietrich, Handarbeitölehrerin zu Greifenberg ti. Pom 
9) Helene Edert zu Berlin, 

10) Marie Elfell zu Berlin, 
11) Margarethe Fietz, Handarbeitölehrerin zu Berlin, 
1% Gertrud Fiſccher zu Berlin, 
13) Agnes Fritſch zu Berlin, 
14) Ditilie Greif zu Berlin, 
15) Klara Günther, Handarbeitdlehrerin zu Berlin, 
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16) Martha Hannemann, Handarbeitälehrerin zu Berlin, 
IT) Klara Hartwich, desgl., 
18) Margarethe Heilbrun zu Berlin, 
19) Sophie von Hennig, Lehrerin zu Berlin, 
%) Ratharine Sacob8 zu Fürftenmwalde, 
21) Hedwig Janus, Zeichenlehrerin zu Berlin, 
22) Bertha Jung, geb. Srand, wiſſenſchaftliche Lehrerin und 

Handarbeitölehrerin zu Berlin, 
3) Amanda Käpfe, Lehrerin zu Berlin, 
4) Emma Keil, Handarbeitölehrerin zu Berlin, 
5) Anna Kowalski, dedgl. 
%) Klara Krebs, Zeichenlehrerin zu Berlin, 
2) Ida Kretihmar zu Berlin, 
28) Rofa Krüger, Handarbeitölehrerin zu Berlin, 
2) Marie Laute nioldg er zu Prittig bei Naumburg, 
H) Anna Lindomw zu Berlin, 
3) Emma Lion zu Coadjuthen, 
2) Emma Neuendorff zu Sorau, 
8) Elifabetb Neumann, Lehrerin zu Berlin, 
A Fa Pentzel, Handarbeitölehrerin zu Berlin, 
%) Martha Pleß zu Berlin, 
%) Luiſe Raſchke zu Krotojchin, 
7) Klara Rohrlach zu Berlin, 
8 Ida Schmitt, Handarbeitölehrerin zu Dortmund, 
9 Luiſe Schöfer, deögl. zu Berlin, 
MB, Marie Schröder, deögl. zu Berlin, 
Emma Selte, Lehrerin zu Berlin, 
Alice Stephani zu Heinrichshorſt, 
) Anna Wahrendorff, Handarbeitslehrerin zu Berlin, 

4) Emma Wahrendorff, Kindergärinerin zu Berlin. 
Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 

Im Auftrage: de la Croix. 
Belanntmachung. 
U. II. 6473. 

&0) Sefübigungdzeugniffe für Zöglinge der Lehre— 
rinnen=-Dildungsanftalten zu Droyßig. 

(Sentrbf. pro 1882 Seite 662 Nr. 127.) 

Berlin, den 27. Juli 1883. 
‚dei den im Monate Zuli d. 3. abgehaltenen Entlafjungd- 

prüfung an dem Gouvernanten-Inftitute und dem Lehrerinnen- 
Seminare zu Droyßig haben das Zeugnid der Befähigung erlangt 



508 

I. für da8 Lehramt an höheren Mädchenſchulen: 

1) Sophie Banning zu Burgfteinfurt, Reg.-Bez. Münfter, 
2) Sophie Euler zu Eulzbady, Reg.-Bez. Trier, 
3) Marie Händler zu Königdberg i. Oftpr., 
4) Marie Hermannd zu Schwanenberg, Kreid Erkelenz, Rey: 

Dez. Aachen, 
5) Marie Loeſer zu Langenberg bei Gera, . 
6) Margarethe Lüdicke zu Boldekow, Kreid Anclam, 
7) Ida Mathis zu Ransdorf, Reg. Bez. Liegnitz, 
8) Anna May zu Simmern, Reg.⸗Bez. Coblenz, 
9) Agnes Moeller zu Netzelkow, Kreid Ujedom, 

10) Augufte Müller zu Burgfteinfurt, Reg.-Bez Münfler, 
11) Margarethe Roll zu Dftrowo, Kreid Adelnau, 
12) Elifabetb Sorgap zu DOftrowo, Kreid Adelnau. 

1. für da8 Lehramt an Volksſchulen: 

1) Bertha Bernhardt zu Polzin in Pommern, 
2) Emma Bindemann zu Polnow in Pommern, 
3) Gabriele Eckardt zu Beyendorf, Reg.Bez. Magdeburg, 
4) Anna Fiſcher zu Briefen, Reg.⸗Bez. Marienwerbder, 
5) Agned Hermann zu Hameln, 
6) Henriette Krollpfeifer zu Haderdleben, 
7) Qilhelmine Lange zu Brühl bei Eöln, 
8) Helene Lubip zu Aſchersleben, 
9) Martha Mo zu Muskau in Schleſien, 
10) Therefe Murken zu Ahaufen in Hannover, 
11) Margarethe Nigmann zu Cüftrin, 
12) Anna von Paczenska zu Kreupberg, Meg. Bez. Breslau, 
13) Bertha Priepke zu Dudow in Pommern, 
14) Hedwig Schmidt zu Neugutb, Reg.-Bez. Marienwerbder, 
15) Eliſabeth Schmolling zu Berlin, 
16) Alice Schulte zu Stolp, | 
17) Agnes Schulz zu Karldrube in Baden, 
18) Bertha Widder zu Dortmund, | 
19) Emma Wuſchack zu Zielenzig, Kreid Sternberg. 

Der Seminar-Direftor Kriginger zu Droyßig bei Zeig il 
bereit, über die efähigung diefer Kandidatinnen für beftim 
Stellen im öffentlien und im Privat: Schuldienfte nähere Aus! 
zu geben. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

Belamitmacdhung. 

U. 111. 179ı 
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131) Anerfennung der an der Privat-Lehrerinnen-Bil— 
dungdanftalt „Marien-Inſtitut“ zu Gotha ausgeftells 

ten Zebrerinnen-Zeugnifje in Preußen. 

(Centrbl. pro 1877 Seite 489 Nr. 187.) 

Berlin, den 26. Juli 1883. 
Der von der Borfteherin E. Huguenin-Virchaux geleiteten 

Privat-Lehrerinnen-Bildungsanftalt „Marien-Inftitut" zu Gotha 
it von dem Herzoglich Sächſiſchen Staatöminifterium dafelbft die 
Serehtigung zur Abhaltung von Entlaffungsprüfungen auf Grund 
ter Preugiihen Prüfungsordnung für Lehrerinnen und Sculvor: 
therinnen mit der Beitimmung auf Widerruf ertheilt worden, daß 
in Herzogliher Staatskommiſſar den Borfip bei diefen Prüfungen 
su führen hat. 

Den auf Grund der vorbezeichneten Prüfungen auögeftellten 
jeugniffen habe ich für das SKönigreih Preußen die gleidhe An» 
aennung zugeftanden, welche denjelben im Herzogthume Koburg- 
betha zu Theil wird. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Eroir. 

delanntmachung. 
C. III. a. 15810. 

32) Einrichtung der zweiten Volksſchullehrer-OPrüfung. 

Berlin, den 3. März 1883. 
Aus dem am 18. Dezember v. 3. (Nr. 11499) eingereichten 

Berichte iiber den 4. Brandenburgiichen Seminarlehrertag zu Frank⸗ 
ta. D. am 2. und 3. Oktober v. 3. habe ich mit Interefje von 
en Ihefen des Seminardireftord Srieje zu Neu-Ruppin über die 
weite Bolköfchullehrer-Prüfnng Kenntnid genommen und veranlaffe 
ad Königliche Provinzial: Schulfollegium, die Frage, wie dieſe Prü- 
Hi am zweckmäßigſten einzurichten fei, in weitere Erwägung zu 
ehmen. 

Unter Bezugnahme auf die Verfügung vom 26. September 
874 (Centralbl. f. d. Unt.“Verw. 1874 ©. 657 — Schneider, 
ſrüfungsordnungen für Volksſchullehrer, S. 36) erinnere ich daran, 
iß die nächfte Aufgabe der zweiten Prüfung darin beſteht, feſt— 
ellen, ob der Kandidat nad) feiner bisherigen Amtsführung und 
m auf feine weitere Bildung verwendeten Fleiße ſich der defini- 
ven Anftelung würdig gemacht habe. Feſtzuſtellen, ob der be> 
effende Lehrer das bei der Seminar -Entlaffungsprüfung nad 
wieſene Wiffen in aller Gegenftänden in demjelben Maße nody 
fipe, ift nicht Aufgabe der zweiten Prüfung. Iedenfalld können 
nzelne in diefer Beziehung wahrgenommene Mängel nicht ohne 
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Er Grund für die Verfagung der definitiven Anftellungdfähig, 
eit fein. 

Dagegen kommt e8 darauf an, zu ermitteln, ob der Kandidat 
zunächſt in der Unterrichtdertbeilung ſelbſt ausreichend geihidt ge— 
worden fei, fih eine genügende Cinfiht in die Methoden der ein- 
zelnen Unterrichtögegenitände erworben babe, und ob ihm die für 
letztere wichtigen ehr: und Lernmittel bekannt feien, insbeſondere, 
ob er die Schulfunde, die Schulprarid, die Grundfäge der Volle— 
Ichulerziebung, von melden er bei dem Audtritte aus dem Sr 
minare faft nur eine theoretiſche Kenntnis bejelfen bat, ver 
ftebe. Ferner wird auch darauf Gewicht zu legen fein, daß er ein 
genaue Kenntnis der in dem Bezirke feiner Amtsthätigkeit geltenten 
erordnungen über Schuldidziplin, Schulverfäumniffe, Diöpentatier 

vom Sculbejuhe, Ferien, Schulentlaffung, Spradunterriät in 
utraquiftiihen Schulen und fonftiger bei Berfehung einer Lehre: 
ftelle wefentlicher Beftimmungen der Schulverwaltung befibe. 

Wenn die Prüfungstommiifion fi außerdem noch zur Aufzate 
macht. zu ermitteln, ob der Kandidat in irgend einem Gegenſtande 
felbftändig weiter gearbeitet habe, jo kann die mehrfach aufgeftelt 
Behauptung, daß die Gegenftände der Prüfung keinen audreiheata 
Stoff für dielelbe mehr gewährten, nicht aufrecht erhalten werden 

Einer Aenderung der Prüfungsformulare bedarf es dabei nidt, 
indeffen hat es nichts gegen fidh, daß, wenn die Prüfung fid nidt 
auf alle Nebenfächer erftredt bat, Died in dem Zeugniffe vermerfi 
werde. 

Der Mintiter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lucanus. 

a 
das Königl. Brovinzial- 2 Hultollegium bier, | 

U. III. 2930. nn | 

Berlin, den 17. Zuli 1888 
Abſchrift erhält das Koͤnigl. Provinzial-Schulfollegium ꝛc. :u 

Kenntnidnahme. | 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: de la Croix. 

4 
ſämmtliche Rang. Provinzial-Schullollegien 

und Königl. Regierungen ıc. 
U. III. a. 15401. | 

Der Herr Direltor Frieſe fuchte in feinem Referate folger‘ 

Theſen zu begründen: . 
1) Der Grund der ungünftigen 2. Prüfung ift bei einer Rak 

non Lehrern nit in dem Mangel an FSleiß oder Geidid A 
uchen. 
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2) Er ift auch nicht zu ſuchen in zu hoher Cenſirung der Leis 
tungen bei dem erften Gramen. 

3) Es ift für den provijoriich angeftellten Lehrer bis zur 2. Prü- 
tung ſehr ſchwer, neben den ihm näher liegenden Pflichten auch das 
Mo feiner pofitiven Kenntniffe auf dem alten Niveau zu halten. 
eder gar zu erweitern. 

4) Die Feltitelung des pofitiven Wiffens bildet einen Theil 
ter 1. Prüfung; fie zu wiederholen, ift nicht nur in den meiften 
allen unnöthig, jondern unter Umftänden der Fortbildung im Be- 
nfe jogar hinderlich. 

5) Gegenüber der 1. Prüfung ift die zweite faft ausſchließlich 
ine fahmännifche und geftattet nur ausnahmsweiſe die abermalige 
kötftellung rein pofitiver Kenntnife. 

6) Die befte Vorbereitung für die 2. Prüfung ift die treue 
Writtlihe und mündliche Vorbereitung im engeren und weiteren 
Einne für die einzelnen Unterrichtöftunden. 

7) Die Geftaltung der 2. Prüfung zu einer reinen Fachprüfung 
& war ſchwierig, aber nicht unausführbar. 

V. Volksſchulweſen. 

13) Beſuch der Schule ſeitens einzelner Mitglieder 
der Schuldeputation. 

Berlin, den 15. Juni 1883. 
Ew. Wohlgeboren erwidere ich auf die Vorftellung vom 19. Fe⸗ 

mar d. J., daß ed bei der Verfügung der Königlihen Regierung 
a. vom 12. Dezember v. 3., nad welcher den einzelnen Mit« 
federn der Schuldeputation die Befugnid zum Bejuche der Schule 
mr inſoweit zuftebt, als fie hierzu von der Sculdeputation beauf⸗ 
nit worden find, fein Bewenden behalten muß. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
® Buhbindermeifter Herrn N. Wohlgeboren zu N. 
I. III. a. 12836. 
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134) Rechtsgültigkeit der über die Shulpflidt in den 
unter däniſcher Schulgejeggebung ftehbenden Schul— 
diftriften des Kreifes Tondern in der Provinz Shles, 
wig=-Holftein erlaffenen Anordnungen der Preußiiden 

Schulverwaltung. 

Im Namen des Könige. 

Sn der Straffache gegen den Hufner S. aus B. u. |. w. 
A wegen Schulverſäumnis 
at 

auf die von den Angeklagten gegen das Urtheil der Stu: 
fammer II des Königlichen Zandgerichted zu Alendburg vom 
10. Sanuar 1883 eingelegte Reviſion, 

der Strafienat des Königlichen Kammergerichtes zu Berlin in der 

Sipung vom 26. April 1883, an welcder Theil genommen haben ı. 

für Recht erkannt, | 
daß die Reviſion gegen das Urtheil der zweiten Straflamma 
ded Königlichen Landgerichtes zu Flensburg vom 10. Januı 
1883 auf Koften der NRevidenten zurüdzumweijen. | 

Bon Rechts Wegen. 
Entjheidungdgründe. 

Es fteht thatſaͤchlich feft, daß die Angeklagten, ohne vorher Di: 
penfation eingeholt zu haben, theils eigene, theild ihrer Obhut unter: 
ftehende fremde Kinder im September 1882 den Unterridt ihre 
ordentlihen Diſtriktsſchule haben verfäumen lafjen. 

‚. Die Angeklagten haben fid hierzu für berechtigt erflärt un 
ſich auf $. 2 des däniſchen Gefeged vom 2. Mai 1855 geftupl 
welcher beitimmt: „Es foll den fommunalen Schulverwaltungen 
dem Lande geftattet fein, den Schulbeſuch derartig zu ordnen, de 
ber Unterricht für die oberfte Klaffe im Sommer (vom Mai ie 
September, beide Monate einfchließli) wegfällt, wenn diefe Mt 
im Winter wöchentlich 4 ganze Tage Unterricht gehabt hat und Mi 
Ferien in der Pflugzeit weggefallen find.” 

‚ Die Angellagten haben behauptet und fi auf das Zeug 
einer Anzahl Perſonen dafür berufen, daß für ihr Kirchſpiel R. 
bald nad nad Erlaß des Gejeped vom 2. Mai 1855 von © 
Schulfommiffion ein Beſchluß gefaßt fei, nach welchem der Unt 
richt für die erfte Klaffe im Sommer und namentlih im Seplet 
ber weggefallen wäre; diefer Beſchluß fei feitdem nicht aufgeben 
und deshalb die Theilnahme an dem Sommerunterrichte ledisit 
eine freiwillige neweien; fie feten deshalb zu Unrecht beftraft. 

‚ Die fo auf Verlegung des $. 2 des Geſetzes vom 2. Mai Id- 
fi) ftüpende Nevifion war ald unbegründet zurüdzumeilen. 

, Die Angeklagten gehen von der irrthümlichen Anſicht aus, I* 
ae aeführte Beltimmung noch in Geltung fei. Doch dem" 

0. 
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Nahdem durch die beiden Gefepe vom 24. Dezember 1866 
(Geſ⸗S. S. 875 und 876) außer vormald Bayrifchen und Groß 
brot heſſiſchen Gebietötheilen auch die Herzogthümer Holftein 
und Schleöwig mit der preußifchen Monarchie vereinigt find, tft für 
diefelben durch Allerhöhhite Verordnung vom 29. Sanuar 1867 be⸗ 
fimmt, daß landesherrliche Erlaſſe, welche Geſetzeskraft erhalten 
jollen, diefelbe nur durch Aufnahme in die Geſetzſammlung für die 
Königlich Preußiſchen Staaten erlangen. Durch dieje Verordnung 
it alfo die Korm beftimmt, in welcher bis zu dem mittelft des ge- 

dachten Geſetzes vom 24. Dezember 1866 auf den 1. Dftober 1867 
binauögeihobenen Snfrafttreten der Verfaſſung die von dem Könige 
kraft feines bis dahin unbeſchränkten Gejepgebungsredhted zu er: 
laſſenden Verordnungen zu publiziren waren, um in den betreffenden 
Eandeötheilen volle Geſetzeskraft zu erlangen. 

As ein Ausfluß des zur Reit unbeichränften Öefehgebung®- 
tehted ded Koͤnigs ftellt fich die Allerhöcdhfte Verordnung vom 13. Mai 
1867 dar, weldye in der Geſetz⸗ Sammlung von 1867 (©. 667)*) 
abörig publiziert tft. In diefer ift dem Miniſter der geiftlichen, 
Interrihtö- und Medizinal» Angelegenheiten die Ermächtigung er» 
keit, für die neuerworbenen Zandestheile in Angelegenheiten be» 
treffend: „das Prüfungsweſen an Schulen jeden Grades, einſchließ⸗ 
ih der Univerfitäten, die Feftftellung der an die Prüfungen ges 
nüpften Berechtigungen, die Normirung der Lehrerbejolbungen und 
des Schulgelded, die Feftitellung der Lehrpläne für Schulen jeden 
Srades, einfchließlih der Schullehrer-Seminarien, die Regulirung 
"Kb Privatſchulweſens, die Penfionirung und Emeritirung der Leh⸗ 
m ıc." in demfelben Maße Berfügung zu treffen, wie —* ſolches 
in den älteren Landestheilen der Monärchie reifortmäßig zukommt. 
hiernach iſt dem Minifter vom Gefepgeber felbft die Befugnis ges 
geben, das Schulmelen in den betrefienden Kandestheilen neu zu 
ordnen, womit begrifflih und nothwendig die Berechtigung verbuns 
den war, entgegenftebende Beftimmungen, wären fie auch geſetzliche, 
aufzuheben, da fonft eine Neuordnung eben nicht möglich geweſen 
ware. Es liegt auf der Hand, daß eine anderweitige Feititellung 
und Durchführung von Lehrplänen unausführbar wäre ohne Anord» 
nungen über die Unterrichtözeit. 

‚ Auf Grund diefer Ermächtigung hat fodann im Auftrage bed 
Minifterd die Königliche Regierung zu Schleswig dur die In- 
ultion an die betreffenden Schulinipeftoren und Kommiſſionen 

som 29. Juni 1881**) für mehrere vormals däniſche Enklaven im 
Kreife Tondern, darunter auch das Kirchipiel M., die in den übri- 
— — — 

®) Centralbl. pro 1867 Seite 329. 
#%) Gentralbl. pro 1881 Seite 551. 

1289, | 35 
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gen Volksſchulen des Kreifed Zondern geltenden Lehr⸗ und Leltiont- 
pläne vom 1. November 1881 ab eingeführt. 

Zur Durdführung diefer Lehrpläne bat die Königliche Regie 
rung gleichzeitig mehrere Verfügungen getroffen und dabei hervor: 
gehoben, dat es einer Aenderung des bisherigen, auf den Beftim: 
mungen der däntichen Landesihulordnung vom 29. Zuli 1814 
Kap. II. und Kap. III. $. 24 und des däniſchen Schulgeſetzes vem 
2. Mai 1855 $. 2 beruhenden Schulbetriebed bedürfe. Dabei bat 
fie für die Ertheilung von Dispenfationen vom Schulbeſuche, ind 
befondere vom Beſuche der Sommerſchule und für den Schulbelud ber 
in Dienft und Arbeit genommenen jchulpflicdhtigen Kinder einen Erlaf 
vom 5. Sanuar 1871 und eine Verordnung von gleichem Datum 
als maßgebend bezeichnet, und damit diefen Gegenſtand neu geregelt. 

Iſt nun hiernach der F. 2 des Geſetzes vom 2. Mat 1855 für 
befeitigt zu erachten, fo ift au ein etwa auf Grund desfelben ge- 
faßter Beſchluß der Schullommilfton, wenn er überhaupt bis dahin 
noch in Geltung war, unwirkſam geworden und können die An 
gellagten aus diefem eine Berechtigung auf Zurüdhaltung der Kin 
der von der Schule nicht mehr herleiten. Es ift für diefelben viel⸗ 
mehr die allgemeine Beſtimmung des däniſchen Geſetzes über dd 
Volksſchulweſen auf dem Lande vom 29. Suli 1814 wiederum ir 
Kraft getreten, welches im $. 17 diejenigen Eltern, Vormünde 
oder Dienftherrichaften mit Strafe bedroht, welche ohne nadmeis: 
baren triftigen Grund ihre Kinder oder Dienftboten von der Schule 
zurüdhalten. Der Vorderrichter hat ſich ſomit eines Rechtsirrthumes 
nicht ſchuldig gemacht, wenn er nad dieſer Beitimmung die An- 
geflagten mit der geringften gefeplihen Strafe belegt bat. | 

war deöhalb die Reviſion zurüdzumeiien und trafen die Koften 
derjelben nah $. 505 der Strafs Prozeß- Ordnung die Angeklagten. 

135) Ueberficht über die Zahl der bei dem Landheere un! 
der Marine in dem Erſatzjahre 1882/83 eingeftellten prei 

ſchen Mannfhaften mit Bezug aufihre Schulbildung. 

(Centrbl. pro 1883 Seite 310 Nr. 63.) 

8 Eingefellt Zahl der eingeftellten Mannſchaften e 

Regierunge- a. bei dem] mit Schufbifbung & 
2 Bezirk, Landheere ——— | hne über- 
Ss Provin b. bei der 3 zuſam⸗Schnl⸗ haupt 
3 3 Marine. enatı Man Dit. men. ſbildung aupt. 

I 

Königäberg | 

Summe |a.und b.| 4005 | 178 | 4183 
* ige 

ud 178 | 3%7 | 199 4166 
2116| — 216 | 16) 32 

| 

" | 
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u ohne 
5 | Regierungs- 

. Schul⸗ v irk ohne 

—* Schul⸗ han bifbung 
: ’ Sifbung upt | Prozent 

a. 2, 2352 | 216 | 2568 175 | 23743 
3] Gumbinnen 1 b. M. | 00| 1 | wi | 19 | 12% | 

Gumme [a.mmbb. 2452 | 217 |; 2669 | 194 | 2863 6,78 

a. 8. 6141 | 39% , 6535 | 374 | 6909 
| Dimaben (| u s6| 1 | 7 ı 31 32 — —— — 

3 Pots dam mit . 6 

Berlin . . . [) — y 

Summe Ia.ındb 5394 6 5300 6 5306 | 0,11 

8% l4114 — | am 17 4131 
6] Brantfunt . — b. M. I — al -..% 

Summe ja.unb.] 4158, — , 4158 ı 17, 4170 1 Osı 
„8 | ol 6 I 087 | 1 9300 

ı Brenbenburg | vMm| 1656| — | 1 it: 167 
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Eingeftellt Zahl der eingeſtellten Mannſchaften 

Regierungzs a. bei denm mit Schulbildun 
Bezirk, Landheere / _ ohne Ber | ging 

D. bee ee zuſam⸗Echnl Haupt 
Previn;. Marine, Enade fern ern A men. bildung —1* 

Laufende Nr. 

a. 8. I 231 | 1550 | 3781 514 | 429 
- 10. Bolen . - + | | A 1 | | 5 | 

Summe |a.unb b. | 2265 1551 | 3816 | 4331 | —RXK 

| a. L. 1701 3449| 2050 | 125 | 2175 
11. | Bromberg {| DM. 18 — 18 = | 

Summe |a.undb. | 1719 349 | 2068 | 15 | 238 1 5 

I.8 | 3932 1809 | 5831 | 639 | 6470 
vn he Bl Ba 
| Summe |». um 2084 | 1900 | 5884 | “| | | 

a. 2. 5101 4 | 5142 25 | 5167 
12.1 Breslau 4 b._M. | ir | 1 | | _ 

Summe |a. und b.| 5192 43 | 5234 | 26 | 5260 | 4 
a. 8, 3513 ı0| 352 | 20 | 3542 13. | Liegnig . - Bi b. M. 43 Bu 43 | * s|_ 

we a. unb b. | 3555 10 | 3565 ı 20 | 3585 
a 8 | 2749) 2341 | 5090 , 203 | 5393 

14. | Oppeln . vm| 116| 15| as il all 
ges ln N; und b 2865 ı 2356 | 5221 204 54% Je 

.28 11362 | 2392 | 13754 | 248 | 14002 
VI | Sdlefien . ®.| 30| 16! "266 2 | 268 

Summe |a. und. 11612 | 2408 | 14820 | 250 | 14 14370 | (d 

a. 2, 2986 2 2992 
15. Magdeburg - | | b. M. | © _ 1% I | 0 | | 

Summe |a. und b, * 4 2 3062 ur 

a. 8, 3975 2 3077 12 2589 16. Merfebung. J EM 86 f 86 ib 86 

Summe la. und b. | 3061 2 | 3063 12 3076 

2. 8, 1238| — | 1938 5 1343 17.| Exfurt . . | . ii | 5 7 

&umme |e. und b. | 1275 — 1276 5 1280 

a. 8, 7199 6 | 7205 9 | 72% 
va.| Gadien. - 4 vl Pal -I 681 

3 8 |; > * C — 3 Summe |». und b. | 7302 | 

Sqleewig I 8 2. 3292 » 

este: e ⸗ sie ums. * 
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Zahl der eingeftellten Maunſchaften 

mit Schulbildung 
| ohne 

obne Schule. 

zuſam⸗ Schul⸗ * bildung 

men. bildung PR | Brogent 

Regierunge- In. bei dem 
Bezirt, Landheere, 
N b. bei der 
Frouin. Marine. | ı 

aid Art 
2* ut⸗ 

Vaufenbe Ver. 

19. IX. Haunover 

Summe a. und b. 6786 

Il 
ui E 

lu 
1504 

Q| Rünfter [ 17 17 17 
Summe | a. und “ 1519| — | 1519 2 ;ı 1521 0,13 

4. 8. | 168 ı | ıcss | 9 | 16% 
| Rinden. . f b. M. ol — | 0 | — 10 

Summe |a.undb. | 1695 i 10% 9 I 175 | 05 

a. 2. | 2964 t | 9966 o | wrı 
a|drmeberg . . | DM | — 5 | — | 45 | 

Summe Ia.und b. | 309 1 30lU 6 i6 0,20 

a. 8, 6151 2 6153 17 6170 
T| Behfeien J b. M. 2| — a|ı 72 

Summe und b. 0223 | 2 | 0225 | 17 | 0242 | 0» 

8 lam|i —- | | 3 | a8 
A| Rafiet | b. M. | u | 24 | _ 24 

Summe |* und b. | 2802 — 2802 3 2505 V. 11 

H| Biesbaben J | . 5 3192 4 2168 3 3186 

Summe |a. und b. | 2208 | 1 2209 4 2213 0,18 

a. 8. | 490 ı | 4961 6 | 4967 
L dehea-Naffan | Mm. | — ol ı * 

Summe |. und b.| soio 1 | sen | 7 | so | 0. 

. 8 | 2zal — | a2 | 2 | 2144 & | Reblenz J | b. M. | 11 | _ | 11 | — | 11 | 

Summe ja.undb.] 53] — | 68] 3 | 255 | Dos 
8 |! sl — | 472 | 10 | 4582 

Kent. IIoml sl - 8 | - sl 
Summe la. und b.| 4625 _ 4625 10 4635 0,22 

. ». 8, | 2179 ı | 2180 2184 
ailn . [ DM. 3 - 33 23 

8 > j A. g, 2263 

lem — 
Summe |a.undb.| 2839| — | 2289 

4 

Summ a. und b.| 220% 1 2203 4 3307 0,18 

4 

4 
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. Rheinprovinz 
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Regierungs⸗ 
Bezirk, 

Provinz. 

Summe 

Summe —2 und b. 3085 | 5142 | 88327 | 1848 | 00675 |» 

136) Das Schulgeld ift nit als Kommunalabgabe ar- 
zufeben, aud wenn im Uebrigen die Schule als Gemeinte 
anftalt von der bürgerlihen Gemeinde uuterhalten wird, 
e8 erhält diefen Charakter auch dadurch nicht, daß «l 
auch für ſolche Kinder erhoben wird, welche die Kommm 
nalihule nit beſuchen. 

Defreiung der ſervisberechtigten Militärperfonen 
des altiven Dienftftandesyvom Schulgelde, aud dann, 
wenn dasſelbe für die nicht die Boltötäule beſuchenden 
Kinder zu entrichten iſt. 

Berlin, den 2. April 18%. 
Auf den Beriht vom 29. Januar d. 3., betreffend die Br 

Ichwerbe bes Oberft-Kieutenants v. N. zu N. über feine Heranzicehun; 
ur Entrichtung von Schulgeld für feine die dortige Kari Volli⸗ 
—* nicht — 288 Tochter, erwidern wir der Koͤniglichen Ke⸗ 
gierung bei Rückſendung der Anlagen das Folgende: 

Daß das Schulgeld bei Volkoͤſchulen als eine Kommunalabgebe 
nicht anzuſehen ift, audy wenn im Hebrigen die Volksſchule eine & 
meindeanftalt ift und von der bürgerlichen Gemeinde unterhaltt 
wird, ift no in neuerer Zeit von und anerfannt worden. 7% 
Schulgeld erhält aber auch dadurch, daß ed nach beftehendem Ze 
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torialreht von den Stern auch für folde Kinder erhoben wird, 
melde die im Uebrigen aus Kommunalmitteln zu erhaltende Kom: 
munalſchule nicht beſuchen, nicht den Charakter einer Kommunalabgabe. 

Snfoweit treten wir daher der Auffaffung der Königlichen Ne 
girung bei, ald diejelbe dem Schulgelde, welches in N. erhoben 
wird, den Charakter einer Kommunalabgabe abſpricht, und tragen 
deshalb Bedenken, und die in dem von der Königlichen Regierung 
erwähnten Erlafie vom 8. März 1875 — II. 38 — zum Auddrude 
gebradhte gegentbetlige Aufaftung anzueignen. 

Dagegen eradhten wir die Beichwerde aus einem anderen Er- 
wägungögrunde gleihwohl für begründet. 

Inſoweit namlich nad Kurbeifiichem Rechte überhaupt eine Ber: 
pflichtung der Eltern zur Schulgeldzahlung auch für joldye ſchulpflichtige 
Kinder befteht, welche die Volksſchule nicht beſuchen, indem leptere 
den für die Volksſchule vorgefchriebenen Unterricht anderweitig em- 
Hangen, kann diefe Verpflichtung doch nur auf folde Perfonen ſich 

iftredden, weldye an dem Drte, wo die Volksſchule fich befindet, im 
jeieglihen Sinne ihren Wohnfig haben. 

Zu diefen gehören nun die fervisberechtigten Militärperjonen 
des altiven Dienſtſtandes um deshalb nicht, weil deren Aufenthalt 
an dem ihnen dienſtlich angewieſenen Orte für ſich allein nicht genügt 
um den Wohnſitz dafelbft zu Eonftituiren (vergl. Miniftertal- claffe 
vom 21. November 1851, 12. Zuli 1870, 17. November 1879, 
3. Juli 1882 im Gentralbl. für die Unter. Berw. 1880 Seite 232, 
1882 Seite 678). 

Die Königliche Regierung beauftragen wir, in diefem Sinne 
tie Beſchwerde des Dberft-Lieutenantd v. N. zu erledigen. 

Der Stadtgemeinde N. bleibt üprigen gemäß $. 15 des Gefehed 
vom 24. Mai 1861 (Geſetz⸗Samml. Seite 241) unverwehrt, ihren 
termeintlichen Anſpruch auf Zahlung des Volsichulgeldeß gegen den Be» 
Ihwerbeführer eventuell im ordentlichen Rechtswege geltend zu madyen. 

Der Minifter ded Innern. Der Minifter der geiſtlichen ıc. 
In Bertretung: Herrfurtb. Angelegenheiten. 

Im Auftrage: de la Croix. 
Un 

bie Lönigl. Regierung zu Kaffel. 
J. B. 69. M. b. J. 
U. III. a. 12259. M. b. g. J. 

Perfonal- Veränderungen, Zitel- und Ordens⸗Verleihungen. 

A. Behörden und Beamte. 
Den Provinzial-Schulräthen 
Spieler zu Hannover und 
Dr. Göbel zu Magdeburg tft der Charakter ald Geheimer 

Regierungd-Rath verliehen, 
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der Negierungd- und Schulrath Müller zu Aurich iſt zum Pro 
vinzial-Schulrath ernannt und dem Provinzial⸗Schulkollegium zu 
Berlin überwiefen, 

die Seminardireftoren 
Bethe zu Weißenfels und 
Kietz au R rig find zu Regierungs- und Schulräthen ernannt, 

und i 
der Bethe der Regierung zu Stettin, 
der Kiep dem Konfiftorium zu Aurich überwiefen, 

dem Superintendenten und biöher. Kreis - Schulinfpeltor Schmidt 
zu Samotſchin im Kreife Kolmar i. P. ift der Rothe Adler: 
Orden dritter Klafje mit der Schleife und 

dem Kreidichulinipeltor Peterfen zu Apenrade der Rothe Adler 
Drden vierter Klaſſe verliehen worden. 

B. Univerfitäten, techniſche Hochſchulen, ıc. 

An der Univerfität zu Königsberg i. Prß. ift der Privatdozent 
Dr. Schreiber zum außerordentl. Profeff. in der medizin. Fakalt. 
ernannt, und dem Privatdozenten Dr. Münfter in derjelben Faklult 
dad Prädilat „Profeffor” beigelegt, 

an der Univer. zu Berlin der Privatdozent Dr. v. Gizecli 
dafelbft zum außerordentl. Profeſſ. in der philoſoph. Fakult. ernannt, 

an der Univerj. zu Greifswald dem ordentl. Profeff. in ver 
medizin. Kakult., Geheimen Medizinalratb Dr. Budge der Köniyl. 
Kronen «Orden zweiter Slaffe verliehen, der ordentl. Brofefl. an 
der Univerf. zu Roſtock, Dr. Katbel zum ordentl. Profefl. und 
der Privatdoz. Dr. Bernheim aus Göttingen zum außerordentl 
Profeſſ. in der philojoph. Fakult. ernannt, 

an der Univerf. zu Breslau der Privatdoz Dr. Soltmanı 
dafelbft zum außerordentl. Profeff. in der medizin. Fakult., un 
der außerordentl. Profefj. Dr. Sadpary zum ordentl. Profeii. 
in der philofoph. Fakult. ernannt, 

an der Univerf. zu Halle a. d. ©. dem ordentl. Profeſſ. in der 
medizin. Fakult., Geheimen Mediz. Rath Dr. Krahmer da 
Königl. KronensDOrden zweiter Klaffe, und dem ordentl. Profeſſ. 
in der philoſoph. Fakult, Geheimen Kegier. Rath Dr. Pott da 
Wera zum Rothen Adler-Drden zweiter Klaffe mit Eichenlaut 
verliehen, 

an der Univerf. zu Kiel der Privatdoz. Dr. Krümmel aus Mit 
tingen, 3. 3. in Hamburg, zum außerordentl, Profefl. in de 
philoſoph. Fakult. ernannt, 

an der Univerſ. zu Göttingen der Privatdoz. Dr. P. Haupt b: 
felbft zum außerordentl. Profeff. in der philofoph. Fakult. ernannt, 

der ordentl. Profeſſ. an der Univerf. zu Gießen Dr. Mardan! 
ift zum ordentl. Profefl. in der medizin. Fakult. der Univer]. zu 
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—J ernannt, und an letztere Univerſ. der ordentl. Profeſſ. 
Dr. Theob. Fiſcher in der philoſoph. Fakult. der Univerſ. zu 
Kiel in gleicher Eigenſchaft verſetzt, 

dem Geheimen Mediz. Rath, Direktor der geburtshülflich-gynäkolo⸗ 
giſchen Klinik und Verwaltungsdirektor der vereinigten Kliniken 
der Univerſ. zu Bonn, Profeſſ. Dr. Veit der Charakter als 
Geheimer Ober⸗Mediz. Rath verliehen, und der Privatdoz. Dr. 
Bertkau dafelbft zum außerordentl. Profeff. in der philojoph. 
Fakult. derfelben Univerf. ernannt, 

ber Privatdoz. Dr. Milchhöfer zu Göttingen zum außerordentl. 
Profefl. in der philofoph. Fakult. der Akademie zu Münfter 
ernannt worden. 

Der Privatdoz. Dr. E. Strud an der Univerj. zu Straßburg ift 
zum Dozenten der NationalsDelonomie an die techniſche Hochichule 
zu Aachen unter Verleihung des Prädikates „Profeſſor“ berufen 
worden. 

dem ftändigen Sekretär der Akademie der Wilfenichaften zu Berlin, 
Profeſſ. Dr. Auwers ift der Charakter ald Geheimer Regierungs⸗ 
Rath verliehen worden. 

Bei dem geodätifhen Snftitut zu Berlin find der Aſſiftent Dr. 
Löw zum Seftiond-Chef befördert und die remuneratorifch be- 
ſchäftigten Affiftenten Werner und Richter ald etatsmäßige 
Afiftenten angefteht worden. 

Lem ordentl. Lehrer an der Kunſtſchule zu Berlin, Hiftorienmaler 
Händler ift dad Prädikat „Profeſſor“ beigelegt worden. 

C. Gymnaſial- und Realstehranftalten. 

Dem Delonomie-Inipeltor und Syndikus an den Francke'ſchen Stif- 
tungen zu Halle a.d. ©., Juſtizrath Dryander ift der Charakter 
ald Geheimer Regierungs-Rath verliehen worden. 

der Direftor ded Fürftlich Lippe'ſchen Gymnaſiums zu Detmold, 
Dr. Thiele ift zum Königl. Gymnafial» Direktor ernannt und 
demjelben dad Direktorat des Gymnafiumd zu Ratibor über- 
tragen, 

biſt betätigt worden die Mahl 
ded Oberlehrers Dr. Klein an der Ritter-Alademie zu Branden- 

burg zum Direktor des Gymnaf. zu Eberswalde, 
des Gymnafial-Direltord Dr. Babude zu Büdeburg zum Di⸗ 

rektor des Gymnaſ. und des Realgymnaſ. zu Landsberga. W., 
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(ferner ift beftätigt worden die Wahl) 
ded Oberlehrerd Dr. Arnoldt am Kneiphöflh. Gymnaſ. zu 

Koͤnigsberg i. Prß. zum Direktor ded Gymnaſ. zu Prenzlau. 

Das Prädikat „Profeſſor“ ift beigelegt worden den Oberlehrern 
Dr. Shürmann am Gymnaſ. zu Arnsberg und 
Zons am Gymnaſ. an Marzellen zu Köln. 

Zu Oberlehrern, bzw. etatsmäßigen Oberlehrern find befördert worden 
die ordentlichen Lehrer 

ud am Gymnaſ. zu Inſterburg, 
Dr. Schulze am Gymnaſ. zu Kulm, 
Dr. Sul. Schmidt und Neumann am Gymnaſ. zu Lands: 

berg a. W., 
Dr. Kruſe am Gymnaſ. zu Kiel, 
Düleram GEymnaſ. Sofefinum zu Hildesheim, 
Püttgen am Gymnaſ. zu Kafjel, 
—— — am Gymnaſ. zu Frankfurt aM. 

Ant. iiher am Gymnaf. zu Eſſen. 
Dad Prädikat „Oberlehrer” in beigelegt worden den ordentlider 
Lehrern 
Gruhot am Gymnaſ. zu Arnöberg, und 
Dr. Frommershauſen am Gymnaf. zu Frankfurt aM. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Gymnafiun 
zu Köntgöberg i. Prß., Kneiphöfſch. Gymnaſ., der Kandid. des 

höheren Schul⸗ und des ana Zippel, 
zu Prß. Stargardt der Schula. Kandid. Dr. Schlihteijen. 
zu Berlin, Soachimäth, Gymnaſ., der Schula. Kandid. Schie!, 

zugleich als Adjunkt 
zu Berlin, Bilhelmd-ymnaf,, der ordentl. Lehrer und Arjunft 

Lenf ch vom Joachimsth. Gymnaſ. daſelbſt und der Schula 
Kandid. Dr. Buſſe, 

zu Brandenburg a/d., Gymnaſ., der Schula. Kandid. Stel 

zu —8 der Hilfslehrer Bergmann, 
zu S AR n —5 ordentl. Lehrer Dr. Krahl vom Gymnal. a 

roß:@& 

zu Kiel der ua. Kandid. Senien, 
zu Gütersloh der Hilfälehrer Dr. Theod. Müller IE, un 
zu Elberfeld der Schula. Kandid. Dr. Seip. 

Um an zu Euskirchen ift der ordentl. Lehrer Dr. 
tz zum Oberlehrer befördert, 
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am fladtiichen Progymnaſ. zu Berlin der ordentl. Lehrer Dr. 
Oſterwald vom Leibniz-Öymnaf. dafelbft in gleicher Eigenſchaft 
angeftellt, und 

am Progymnaſ. zu Prß. Friedland der techniiche Lehrer Wieden: 
böft definitiv angeftellt worden. Ä 

Der Reltor des Realprogymnaſ. zu ®fterode 1. Oftprb., Dr. Würft 
ift ald Direktor diefer zu einem Realgymnafium umgeftalteten 
Anftalt beftätigt, und 

die Wahl des Direktord ded Realgymna]. zu Dortmund, Dr. Börner 
zum Direktor ded Realgymnaf. zu Elberfeld beftätigt worden. 

Dem ordentl. Lehrer Kiy am Realgymnaſ. zu Trier iſt der Titel 
„Oberlehrer“ verliehen worden. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Realgymnafium 
zu Dfterode i. Oftprb. der Schula. Kandtd. Karl Fritſch und 
zu Danzig, Johannisſchule, der Hilfäl. Dr. Medem, 

An der Friedrichs⸗Werderſchen Ober⸗Realſchule zu Berlin find der 
Lehrer Dr. Fieberg vom Briebrihß - Renlgpinnaf- dajelbft und 
der Säula, Kandid. Dr. Tanger ald ordentliche Lehrer angeftellt 
worden. 

Am Realprogymnafium zu Eroffena.d.D. ift der Schula. Kandid. 
Schober ald ordentlicher Lehrer angeftellt, und 

am Realprogpmna]: zu Bonn der provif. techniſche Lehrer Straub 
definitiv angeftellt worden. 

D. Schullehrer-Seminare. 

Dem Seminar: und WaijenhaudsDireltor Wendel zu Steinaua. / O. 
it der Charakter ald Schulrath mit dem Range eined Rathes 
vierter Klaffe verliehen, 

der erfte Lehrer Modemann am Schullehrer-Seminar zu Mün- 
ftermatfeld zum Seminar-Direltor ernannt und demfelben dad 
Direktorat diefed Seminars” übertragen worden. 

Am Schullehrer-Seminar zu Braunsberg tft der Privatdozent Dr. 
Krauſe bei dem Lyceum dafelbft ald erfter Lehrer angeſtellt worden. 

Da gleicher Eigenſchaft find verſetzt worden die ordentlichen Seminar- 
ehrer 
Nowack zu Prß. Friedland an dad Schull. Semin. zuMarienburg, 
vbinden bus iu Neuzelle an dad Schull. Semin. zu Königs⸗ 

berg N. / M., 
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(ferner find in gleicher Eigenſchaft verjegt worden die ordentlichen 
Seminarlehrer:) 

Michaelis zu Edernförde an das Schul. Semin. zu Neuzelle, 
Fehr zu Waldau und Stodlerraf zu Karalene an das Schul 

Semin. zu Ragnit, und 
van der Laan zu Bederkeſa an dad Schul. Semin. zu Berden 

Unter Beförderung Hr ordentlihen Seminarlehrern find verjegt wer 
den die SeminarHilflöchrer 

Hirſchfelder zu Königöberg N./M. an das Shull. Semin. zi 
Eckern förde, und 

Dageförde zu Alfeld an dad Schull. Sem. zu Bederkeſa 
Zu ordentliden Lehrern find befördert worden am Schullehret 
Seminar 

zu Waldau der Hilfslehrer Walter und 
zu Karalene - s Kukat. 

Der Seminar⸗Hilfslehrer Schröter zu Uſingen iſt in gleicher Ei 
genihaft an dad Schul. Semin. zu Deligfch verjept, 

als Hilfälehrer find angeftelt worden am Schul. Seminar 
zu Karalene der Lehrer Funk von der Provinzial» TZaubftummenr 

anftalt zu Königöberg i. Prß., 
zu Berlin, Semin. für Stadtfhulen, der Lehrer Geisler, 
zu Bütow der Zehrer Nehls, 
zu Liebenthal der Lehrer Otte aus Ditterädorf, 
zu Reichen bach der Lehrer Frindte, 
zu Kreuzburg der Präparandenlehrer Scheibe aus Deiß, 
zu Hetligenftadt der Kleriker Kleefamm, und 
zu Münftermaifeld der kommiſſ. Lehrer Scharbach baleltt. 

| 
E. Ta ubftummenanftalten. 

Dem Mitgliede des Verwaltungsrathes ded Vereines für ben Unter: 
riht und die Erziehung Taubftummer aus dem Regierungsbszire 
Oppeln, Appellationdgerichtörath a. D., Kandesälteften und Ritter: 
gutöbefiger von König zu Ratibor ift der Königl. Kronen 
Drden dritter Klaffe verliehen worden. 

An der ZTaubftummen-Anftalt zu Marienburg tft ber kehre 
Roggenbud aus Willenberg ald Hilfdlehrer angeftelt, 

der Zaubft. Hilfslehrer Gursti zu Marienburg in gleicher Eigen 
ſchaft an die Zaubftunnmen-Anftalt zu Schlochau verfept, 

an der Taubftummen-Anftalt zu Ratibor find die Hilfälehrer Zurme 
und Günther zu ordentlichen Lehrern befördert, 

der Lehrer Bruder zu Oſterwieck ift ald Hilfölehrer bei der Taub 
ftummen» Anftalt zu Halberftadt angefteilt worden und wir 
nah Schluß de8 Sommer-Semefterd 1883 an die Zaubftummen 
Anftalt zu Ofterburg übergeben. 
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F. Deffentlide höhere Mädchenſchulen. 

Der Titel „Oberlehrer“ ift beigelegt worden den Rehrern 
Klöſel an der höheren Mädchenſchule zu Oppeln, und 
Rinkel an der ftädtiichen höheren Mädchenichule „Luiſenſchule“ 

zu Düffeldorf. 

G. Deffentlide Volksſchulen. 

Es haben erhalten 
1. den Königlihen Kronen⸗Orden vierter Klaffe: 
Höhn, kathol. Hauptlehrer zu Neiße, und 
Radojewski, bish. kathol. Lehrer zu Frauftadt ; 

. F Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohen⸗ 
zollern: 
Breuer, kathol. Lehrer zu Oberdollendorf im Siegkreiſe, 
Dietz, evangel. Lehrer und Küſter zu Bottendorf, Krs Querfurt, 
Dralle, evangel. Lehrer zu Holzhauſen II, Krs Minden, 
Fröhlich, degl. und Kantor zu Voigtsdorf, Krs Hirjchberg, 
Kurth, evangel. Lehrer und Küfter zu Nunddorf, Krs Teltow, 
Lowartz, kathol. Lehrer, Küfter, Organift und Kantor zu Stet- 

ternich, Krs Juͤlich, 
Mann, evangel. Lehrer und Küſter zu Wismar, Krs Prenzlau, 
Räther, evangel. Lehrer und Küfter zu Liepen, Krs Anklam, 
Rhein, evangel. Lehrer, Drganift und Küfter zu Hohen-Nauen, 

Krs Wefthavelland, 
Schack, evangel. erfter Xehrer, Kantor, Küfter und Organift zu 

Dornberg, Landkrs Bielefeld, 
Shomburg, evangel. Lehrer zu Wittenberg, und 
Zrimborn, fathol. Lehrer zu Bornheim, Krs Bonn; 

3. dad Allgemeine Ehrenzeichen: 
Herrmann, kathol. Lehrer zu Gogolin, Krd Groß-Strehlig, 
Sander, enangel Lehrer zu Kolziger Glashütte, Krs Grün- 

erg, um 
Bigel, evangel. Xehrer zu Haufen im Untertaunußfreife. 

Ausgeſchieden aus dem Amte. 
Kftorben: 

der Händige Kreis⸗Schulinſpektor Karaſſek zu Marienwerder, 
der ordentl. Profefl., Geheime Ober⸗Mediz. Rath Dr. Baum in 

der medizin. Fakult. der Univerf. zu Ööttingen, 
der ordentl. Profeſſ. Dr. Arnold in der jurift. Fakult. der Uni⸗ 

ver). zu Marburg, 
der ordentl. Profeff. Dr. Nitſchke in der philoſoph. Fakult. der 

AMademie zu Münfter, 
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(ferner find geftorben:) 
der außerordentl. Profefl. Dr. Gans Edler Herr zu Putlis 

in der philofoph. Fakult. der Univerf. zu Halle, 
der Direhor Profeſſ Dr. Klemens am Luiſenſtädt. Gymnajſ. 

u Berlin, 
der Direltor Dr. Wagler am Gymnaf. und am Realgymnai. 

zu Ouben, 
die Oberlehrer 

Dtto Braumüller am Wilhelmd-Gymnaf. zu Berlin, 
Profeſſ. Dr. Opitz am Gymnaf. zu Naumburg, und 
Dr. Kolbe am Gymnaſ. zu Stade, 

der Rektor NRünger am Real-Progymnaf. zu Stargard i. 
Pomm., 

der Gewerbeſchul⸗Lehrer Salm zu Aachen, 
die ordentl. Seminarlehrer 

Richter zu Neuzelle, und 
Muſikdirektor Kuntze zu Delitzſch, 

der Vorſteher Lehmann an der Präparandenanſtalt zu Oued— 
inburg. 

Auf ſeinen Antrag iſt entlaſſen worden 
der Hilfslehrer Spohn an der Provinziale-Taubflummenanftali zu 

Schlochau. 

Druckfehler-Berichtigung. 

Im vorhergehenden Hefte des Centralblattes iſt 
a. Seite 453 in der Ueberſchrift von Nr. 101 in Zeile 2 ftatt 

„landwirtbichaftlihe” zu lejen „landrechtliche“. 
b. Seite 459 Zeile 9 v. u. ftatt „ſowie“ zu lefen „wie®. 
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Ceutralblatt 
für 

die geſammte Unterrichts -Verwaltung 
in Preußen. 

Herausgegeben in dem Miniſterium der geiſtlichen, Unterrichts. und 
Medizinal» Angelegenheiten. 

KK 9. u. 10. J Berlin, den 31. Oktober. 1883. 

I. Allgemeine Verhältniſſe. 

137) Feier des vierhundertjährigen Gedächtnistages 
der Geburt Luthers. 

1 

Ueberweifung des Deldrudbilded „Dr. Martin Luther 
im Kreife feiner Mitarbeiter die heilige Schrift ver- 

deutfhend”" an die evangelifhen Volksſchulen. 

(Tentrbl. pro 1683 Seite Abd Nr. 107.) 

Berlin, den 22. September 1883. 
In den Cirkulars- Verfügungen vom 10. Zuli d. 3. (U. II. 1412) 

und vom 28. Juli d. 3. (U. III. a. 16517) habe ich über die Feier 
des vierhundertjährigen Gedächtnidtaged der Geburt Dr. Martin 
Kutber8 an den evangelilchen Unterrichtö-Anftalten Beitimmung ge: 
froffen und u. 9. die Srwartung ausgeſprochen, dab es gelingen 
möge, allen evangeliichen Kindern in den öffentlihen Volksſchulen 
an bleibended Andenken an die Zubiläumdfeter in die Hınd zu 
geben. Damit gleichzeitig auch den evangeliſchen Volkoſchulen felbft 
ine Feſtgabe zur dauernden &rinnerung an die eier zu Xheil 
werde, haben Seine Majeftät der Kaifer und König die hierzu er- 
terderlihen Koften zur Berfügung zu ftellen Allergnädigſt gerubt. 
Als jolche Feftgabe Ift ein kithographirter Abdrud von dem Bilde 
des Malerd Leonhard Gey aud Hannover: 

„Dr. Martin Luther in Kreife feiner Mitarbeiter die heilige 
Schrift verdeutſchend“ 

als beſonders geeignet auserſehen worden. Der Abdruck wird in 
voller Farbenwirkung, mit aufgedrucktem ornamentirten Leiſten, in 

1883, 36 
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welden die Namen der Dargeftellten angebradht find, bergeftellt, 
dad Blatt auf Leinewand aufgezogen, jo daß es leiht in einen 
Rahmen zu fehen ift, auch wird dasjelbe ladirt werden, damit 
Glasdeckung nicht nothwendig iſt. Dem Bilde wird eine Beichreibung 
dedjelben beigegeben. Die für den Verwaltungsbezirk der Königlichen 
Megierung beftimmten Abdrude werden Derfelben durch das König: 
lie Hofs Kunftinftitut von Otto Troitzſch bierjelbft wohlnerpadit 
und portofrei zugelandt werden. 

Für die der Königlihen Regierung unterftellten Anftalten hate 
id — Exemplare ded Bildes beftimmt, und veranlafje die Koönigliche 
Regierung, folde den im Sinne der erwähnten Cirkular-Etlaſſe 
in Betracht kommenden evangeliihen Volksſchulen aller Arten, indbe: 
ſondere auch den gehobenen Volksſchulen, Bürgerichulen, Stadtſchulen 
und öffentlichen Döheren Mädchenſchulen ala Geſchenk zu überweiſen. 

Sollte die angegebene Zahl der Exemplare nicht ausreichen, ic 
erwarte ich umgehend Bericht über den weiteren Bedarf. Bleiben 
aber einige Sremplare verfügbar, jo können damit evangelifche Privat: 
ſchulen, welche die Königlihe Regierung nad) ihrer Einrichtung un? 
der Perfönlichkeit ihrer Vorfteber bezw. Borfteherinnen ausmwählı 
wolle, bedadt werden. Ich erwarte umgehend Anzeige über bi 
Zahl der Eremplare, weldye nach diefer Vertheilung etwa übrig bleite. 

An 
fämmtliche Königl. Regierungen sc. 

Abſchrift erhält das König. Konfiftorium zur gleichmäßigen 
weiteren Beranlaffung bezüglich der evangelifhen Volksſchulen Seince 
Verwaltungsbezirkes. 

Dem Königl. Konfiftorium ıc. werden — Abdrucke des Bildes 
zugehen. a 

n 

bie Königl. Ronfiftorien zu Hannover, Stade, Otteendorf, 
D6nabrüd evgl., Aurih, und den Königl. Ober:Ficchen- 
rath zu Nordhorn. 

— — — 

Abſchrift erhält das — Titel — zur Nachricht mit dem Be: 
merken, daß auch alle evangeliſchen Schullehrer⸗ und Lehrerinnen— 
Seminare, die Uebungẽſchulen derſelben und die ſtaatlichen evan⸗ 
geliſchen Präparandenanſtalten ꝛc. einen Abdruck des Bildes erhalten 
ſollen. Zu dieſem Zwecke wird das Kunſtinſtitut von O. Troitzich 
dem Koͤnigl. Provinzial⸗Schulkollegium — Exemplare überſenden. 
Das — Titel — hat dieſelben zu vertheilen. Sofern weitere Erem: 
plare gewünfcht werden, erwarte ich umgehend Bericht. | 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Zucanuß. 

An 
ſämmtliche Königl. Provinzial⸗Schnlkollegien. 

U. II Fed G. p Suftolegien | . III. 4. 17 
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2. 

Beihaffung und Verwendung von Schriften für Schüler 
höherer Unterriht3anftalten. 

(Sentralbl pro 1863 Geite 465.) 

Berlin, den 16. Oktober 1883, 
In Folge einer auf kurzem Wege mir vorgetragenen Anfrage, 

betreffend die Bewilligung der Mittel zum Ankaufe geeigneter Bücher 
behufs Vertheilung an Schüler der höheren Schulen bei der Luther: 
feier, finde ich mich beftimmt, im Anfchluffe an meine Girkular- 
Verfügung vom 10. Zuli d. J. — U. II. 1412 — dem Königlichen 
Provinzial-Schulfollegium Folgendes zur Kenntnis zu bringen. 

An denjenigen evangelifben höheren Schulen im Sime von 
Rr. 1a der angezogenen Cirkular-Verfügung, welche entweder auß 
Staatömitteln unterhalten werden, oder aus Stiftungsmitteln unter 
Königlihem Patronate fteben, ift ed zuläffig, daß Ueberſchüſſe der 
Schultaffe im gegenwärtigen Sculjahre dazu verwendet werden, 
um geeignete Schriften zur Vertheilung an die Schüler der Anftalt 
bei Gelegenheit der Kutherfeier dafür anzufchaffen. Etwanige Meber- 
ſchüſſe des Vorjahres können zu diefem Behufe nur in dem “alle 
verwendet werden, wenn fie nicht bereitö im &tat aufgeführt find. 
Mit Rückſicht auf die Nähe der Lutberfeier ermächtige ich das König: 
lie Provinzial-Schulfollegium, unter Einhaltung der vorber bezeich⸗ 
neten Boraudjepungen zur Verwendung von 100 bi8 150 Mk. nad) 
Makgabe des Umfanges der einzelnen Anftalten Seinerfeitd die 
dewilligung zu ertheilen. 

Bezüglih der Wahl der Bücher made ich das Königliche Pro- 
rinzial⸗Schulkollegium auf den legten Abfchnitt der unter dem 10. Juli 
d. 3. an ſämmtliche Königliche Regierungen erlaffenen, dem Koͤnig⸗ 
lichen Provinzial⸗Schulkollegium abſchriftlich zugegangenen Eirkular- 
Serfügung (Sentralblatt f. d. Unt. Verw. 1883 S. 468) noch aus⸗ 
drücklich aufmerkſam. 

An 
dat Königl. Brovinzial-Schuitollegiam zu N. 

Abſchrift erhält das Königliche Provinzial-Schulfollegtum zur 
Kenntnisnahme und eventuellen gleihmäßigen Nachachtung. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
die übrigen Königl. Brovinzial-Schuflollegien. 

U. IL 2608. 

36 * 
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138) Anftellung der Militär-Perfonen mit Dffizierrang 
im &ivildienfte. 

Berlin, den 11. September 1883. 
Die nahgeordneten Behörden meined Reſſorts erhalten ankei 

zur Kenntnisnahme und Beachtung rin Schreiben des Herrn Kriege: 
minifterd vom 24. Auguft d. J. betreffend die Anftelung von Mi- 
litärsPerjonen mit Offizierrang im Givitdienfte. 

Der Mintfter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Barkhaufen. 

An 
bie nachgeorbneten Behörden bes biesfeitigen Refſorts. 

G. IH. 2809. 

Berlin, den 24. Auguft 1883. 
Nachdem die in den Sibungen des Bundedrathed vom 7. und 

21. März 1882 genehmigten Grundjäge für die Bejegung der Sub- 
alternens und Unterbeamtenftellen bei den Reiche» und Staatöbehörten 
mit Militäranmwärtern*) in Kraft getreten find, wird im Hinblid 
darauf, da in den in Rede ftehenden Grundfägen bezüglich ta 
Anftellung der MilttärsPerfonen im Dffizierrange die Bezeichnum 
„Audficht auf Anftelung im Givildienfte” zur Anwendung gekommen. 
ift (8. 10, 2 a. a. D.) wie folgt verfahren werden: ° 

1. Mit lebendlänglihem Penſionsanſpruch ausgeſchiedene Offi⸗ 
ziere erhalten: 

„Die Ausficht auf Anftellung im Civildienſte“ 
2. Mit der gefeglichen Penfion vorläufig auf Zeit ausgeſchiedene 

Dffiziere, ferner ohne gefepliche Penfions-Anſprüche ausgeſchiedene 
Dffiziere, denen auf Grund des 8. 5 des Milltär-Penfiond-Gejepes 
eine Penfion auf Zeit oder lebendlänglid zugebilligt wird, ſowie 
endlidy ganz ohne Penfion ausgeſchiedene Dffiziere des Friedens⸗ wi: 
des Beurlaubtenftanded erhalten, wenn ihnen Seine Majeftät der 
Kaifer und König ausnahmsweiſe die Anftellungsberedhtigung zu 
bewilligen geruben 

„die Ausficht auf Anftellung im Givildienfte für eine beftimmte 
von ihnen zu ermittelnde Stelle oder für einen beftimmten 
Dienſtzweig.“ 

c. 
Bronſart von Schellendorf. 

An 
den Köonigl. Staatsminifter und Miniſter der geiſtlichen, 

Unterrichts und Medizinal« Angelegenheiten Herrn 
von Goßler, Excellenz. 

2 

*) Centralbl. f. d. Unt. Verw. pro 1883 Seite 347 Nr. 76. 
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139) Beftellung des PBapierbedarfed nad dem Einheit: 
jage von 1000 Bogen pro Ries. 

Berlin, den 25. Juni 1883, 
Die Behörden und Beamten meined Reſſorts erhalten hierneben 

Ahfhrift der Sirkular» Verfügung der Herren Minifter ded Innern 
und der Finanzen vom 2. Juni cr., betreffend die Beſtellung des 
Yapierbedarfed nach dem &inbeitöfage von 1000 Bogen pro Ried, 
zur Kenntnidnahme und gleichmäßigen Nachachtung. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lu canus. 

An 
fimmtliche nachgeorbnete Behörden und Beamten 
meines Refſorts. 

B. 987. 
— — — 

Berlin, den 2. Juni 1883. 
In Folge eines Beſchluſſes des Bundesrathes vom 14. De— 

zmber v. 3. (F. 468 der EN find die Neichöbehörden ver- 
anlapt worden, in Zukunft der Beitellung von Papier für ihren 
Bedarf dad Ries zu 1000 Bogen als Einheit zu Grunde zu Iegen 
und empfiehlt es dh, daß Seitens der preußifchen Behörden gleidh- 
artig verfahren werde. 

Die Königlihe Regierung veranlaffen wir, nach diefem Grund- 
ige künftig zu verfahren und die Shr untergeordneten Behörden 
ud Beamten mit entiprecdhender Anweilung zu verjehen. 

Die Papierlieferungen werden demgemäß fortan nach dem. Ried 
in 1000 Bogen bezw. decimalen ZTheilen defjelben (Zehnteln und 
nah Bedürfnis Hundertiteln) zu verrechnen fein, und zwar ſowohl 
bei Beftellungen, Kontrakten ıc. als auch in der Buchführung über 
die Papiervorräthe und deren Verwendung. Als Anfangätermin 
der neuen Berechnungsart ift der Beginn ded laufenden Etatsjahres 
anzunehmen. Die bereit8 geichehbenen Buchungen können belaſſen 
werden, doch ift in diefem Falle die Summe derjelben umzuredhnen, 

Der Minifter ded Innern. Der Finanz Minifter. 
In Vertretung: Herrfurth. Sm Auftrage: von Zenp. 

An 
limmtlide Königl. Regierungen. 

M.d.%. 1 A. 4381. 
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ll. Univerſitäten, Akademien, ꝛc. 

140) Immatrikulation von Nichtpreußen bei den 
Landesuntverfitäten. 

Berlin, den 20. Oltober 1883. 
Nach Einficht der mir bezüglich der Immatrikulation von Nicht: 

preußen erftatteten Berichte habe ich bejchloffen, von einer Ergänzung 
oder Detaillirung der allgemeinen Beftimmung in $. 4 der Vor: 
hriften für die Studirenden der Landeduniverfitäten ıc. vom 1. Df: 
tober 1879*) in der Erwartung Abftand zu nehmen, daß die Im: 
matritulationd - Kommiffionen ed fid us fernerhin zur Aufgabe 
machen werden, in jedem einzelnen Kalle neben den fonftigen Bor: 
ausjegungen für die Zuläjfigfeit der Immatrikulation auch ganz be 
ſonders das im $. 4 aufgeftellte Erfordernis ſcharf im Auge zu be: 
halten und mmadfihtig zur Durchführung zu bringen. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lucanus. 

An 
ſämmtliche Kuratorien und Herren Kuratoren ber 

Königl. Univerfitäten, 

U. I. 2475, 

141) Statuten der Guſtav Magnud- Stiftung. 

Die verwitwete Frau Gebeimrathb Bertha Magnus, geboren 
Humblot, hierjelbft hat der biefigen Königlichen Hriedrih- Wilhelms 
Univerfität als Fonds einer zur Unterftügung von würdigen und be 
bürftigen Studirenden der Mathematik oder der Naturwiſſenſchaften 
beitimmten Stipendienftiftung ein Kapital von Sedzigtaufend Marl 
in Schuldverſchreibungen der Preußifchen vierprogenfigen fonjolidirten 
Anleihe übermwiefen. Nachdem von Seiten der Univerfität diel: 
Schenkung angenommen und durch Allerhöchften Erlaß vom 24. fe 
bruar 1882 die erforderliche Iandeöherrlihe Genehmigung ertheilt 
worden ift, find für die gedadhte Stiftung die folgenden Statuten 
entworfen und von dem vorgeordneten Minifterium beftätigt worden. 

$. 1. 

Die Stiftung führt zum Andenken ded am 4. April 1870 ver 
ftorbenen, um die Univerfität hochverdienten Gatten der Stifterin 
den Namen 

Guſtav Magnud- Stiftung. 

*) Centralbl. pro 1879 Seite 520, 
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8. 2. 

Dad Vermögen der Stiftung wird von Rektor und Senat der 
biefigen Univerfität nady den für die Berwaltung von Mündelgeldern 
geltenden Vorſchriften verwaltet. 

8. 3. 

Die zu dem Stiftungdvermögen gehörigen MWertbpapiere, Do- 
fumente und baaren Beftände werden von der Univerfitäts-Duäftur 
in gleicher Weiſe wie die Wertbpapiere, Dokumente und baaren Be- 
fände der übrigen Stiftungen unter der üblichen Kontrolle auf: 
bewahrt. 

8. 4. 

Aud dem Zindertrage ded Stiftungdvermögend werden alljähre 
li zwei Stipendien gebildet, ein jedes zur Zeit im Betrage von 
1200 Mark, und an zwei bedürftige, durch Talent und Fleiß ſich 
audzeichnende Studirende der Mathematif oder der Naturmwiffen- 
Ihaften vergeben. 

8. 5. 

Die Verleihung dieſer Stipendien geſchieht durch die philoſo⸗ 
phiſche Fakultät nach Maßgabe der folgenden Beſtimmungen: 

1) Ein Stipendium kann nur erhalten, wer ſich unter Beobach⸗ 
tung der in Nr. 2, 5 und 7 gegebenen Vorſchriften in einem 
ſchriftlichen Geſuche bei der Fakultät darum beworben hat. 

Zur Bewerbung augatailen ift jeder an der hiefigen Uni- 
verfität zur Zeit der Bewerbung immatrifulirte Studirende, 
defien Hauptfach die Mathematik oder eine der naturwiſſen⸗ 
ſchaftlichen Disziplinen tft, ohne Rückſicht darauf, in welchem 
Studienfemefter fih der Betreffende befindet. 
Dem Bewerber liegt ed ob, den Nachweis zu führen, daß 
er der Unterftüpung bedürftig und würdi * r bat zu 
dem Ende ein den beftebenden Borfchriften entſprechendes 
Bedürftigkeitd-Atteſt beizubringen und feine wiſſenſchaftliche 
Dualififation durch Zeugniffe oder durch Vorlegung eigener 
wiſſenſchaftlicher Arbeiten zu dokumentiren. 

Unter den Zeugniffen muß fi jedenfalls eind befinden, 
dad dem Bewerber auf Grund einer eingehenden Prüfung in 
feinem Hauptfadhe von einem Fakultäts⸗Mitgliede audgeftellt 
worden ift. Bei Einreichung eigener Arbeiten kann von dem 
Bewerber die an Eidesftatt abzugebende Verficherung, daß 
er fie ohne unerlaubte Hilfe angefertigt habe, verlangt werden. 

3) Jedes Stipendium wird ftetd nur auf ein von dem 1. Dftober 
an zu rechnendes Sahr vergeben. Es kann jedoch nach Ab» 
lauf des Jahres dem biäherigen Inhaber eine Stipendiumß 

2 
— 
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dafjelbe noch auf ein zweited und auch auf ein drittes Jahr 
zugeiprodhen werden (vgl. Nr. 7). 
a rum unter miehrere Bewerber zu theilen, iſt un- 
uläffig. 
Am Schluſſe eined jeden Sommer: Semefterd fordert der 
Dekan der philojophiihen Fakultät durch Anſchlag am ſchwar— 
zen Brette zur Bewerbung um die für dad folgende Studien- 
jahr zu vergebenden Stipendien auf. 

Die in Folge diejer Aufforderung bis zum 15. Nopember 
ded Jahres eingehenden Bewerbungsgejuche, weldye auf dem 
Univerfitäte-Sefretariate abzugeben find, werden mit den zu: 
gehörigen Zeugniffen u. |. w. von dem Defan unter diejenigen 
Fafultäts-Mitglieder, welche die in Betracht fommenden Did- 
ziplinen vertreten, zur Begutachtung vertheilt, wobei in der 
Pegel jedes Geſuch nur einem Mitgliede zugetbheilt wird. 
Um aber allen Zafultätd »- Mitgliedern bie Möglichkeit zu 

geben, von den fie intereffirenden Geſuchen Kenntnid zu neb- 
men, werden jämmtliche Geſuche mit den zugebörigeu Anla- 
gen in einer Fakultätd- Sikung, die derjenigen, in welder 
Darüber abgeftimmt wird, voraudgeht, und dann noch nıinde: 
ftend acht Tage lang auf dem Univerfitätd-Sefretariate wäh 
rend der Dienftftunden, audgelegt. 
Die Vergebung der Stipendien erfolgt in einer wo möglid 
vor den Weihnachtsferien, ſpäteſtens bis zum 15. Sanuar 
des folgenden Jahres anzuberaumenden Fakultäts-Sitzung, 
au der unter Angabe ded Berhandlungdgegenftandes einge 
aden werden muß. Nach vorangegangener Berathung, in 
der die mit der Begutachtung der eingegangenen Geſuche 
Betrauten darüber mündlich oder ſchriftlich zu referiren haben, 
und nad) Audfcheidung derjenigen Bewerber, die von feinem 
ſachverſtändigen Yakultätd- Mitgliede zur Berüdfichtigung 
empfohlen werden, wird über jedes zu verleihende Etipendium 
bejonder8 abgeftimmt, und zwar nad dem durch die Fakul—⸗ 
tät8 - Statuten für Die Wahl ded Defand vorgefchriebenen 
Verfahren. 
Mer im Genuſſe eined Stipendiumd daßfelbe für ein zweites, 
bezüglich für ein drittes Jahr zu erhalten wünſcht, bat fid 
drei Monate vor Ablauf ded Etipendiumd, alfo fpäteftene 
bi8 zum 30. Suni des betreffenden Jahres, mit einem ge 
börig motivirten jchriftlihen Gefuhe an die philofophiice 
Fakultät zu wenden. 

Die Entfcheidung über diefed im Uebrigen nach den Be 
ftimmungen der Nr. 5 zu behandelnde Geſuch erfolgt dann 
in einer noch vor Ablauf ded Sommer-Semeſters anzube 
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raumenden Fakultäts⸗Sitzung, und zwar durch mündliche 
Abftimmung, wobei im Falle von Stimmengleichheit die 
Stimme des Dekand den Audichlag giebt. Ald Norm des 
Entſcheides der Fakultät gilt dabei, daß die wiederholte Ver- 
teihung ded Stipendiumd nur an folde Studirende erfolgt, 
mei: fi desjelben in befonderem Maße würdig erwiefen 
haben. 
Die Fakultät ift befugt, einem Studirenden, dem fie in vor- 
ftebender Weife ein Stipendium zum zweiten oder dritten 
Male zuerfennt, auf jein Anſuchen zu geftatten, daß er feine 
Studien an einer anderen Univerfität fortjege, ihm auch den 
Genuß ded Stipendiumd zu belaffen, wenn er nad) beendig- 
ten Univerfitätd - Studien, ohne in eine felbftändige, mit 
einem Einkommen verbundene Thätigkeit einzutreten, noch 
einige Zeit feiner weiteren wiffenjchaftlihen Ausbildung 
widmet. Doch ift eine ſolche Vergünftigung nur jungen 
Männern von ungewöhnliher Züchtigfeit zu gewähren. 

g. 6. 
Ueber jede Verleihung eines Stipendiumd hat der Defan der 

philoſophiſchen Fakultät an den Senat zu berichten. Der Senat 
tt zu prüfen, ob die Wahl des Stipendiaten den Statuten der 
Etiftung und den Univerfitätgefeßen entiprede. Findet er Bes 
tenfen dagegen, jo bat er diefe der philcjophifchen Fakultät, eventuell 
inter Aufforderung zur Bornahme einer neuen Wahl, mitzutbeilen. 

8. 7. 

Die Auszahlung der Stipendien erfolgt auf Anmeifung des 
Rftord von der Univerfitätd-Duäftur in vierteljährlidhen Raten 
praenumerando. 

8. 8. 

Das Stipendium geht verloren: 
a. wenn der Stipendiat fein Hauptfady aufgiebt oder vor Abs 

lauf des Stipendienjahred die Univerfität verläßt, den in 
$. 5 Nr. 8 vorgefehenen Fall ausgenommen; 

b. na dem Befinden und auf Beihluß der philoſophiſchen 
Fakultät, wenn ſich derjelbe durch eine gegen ihn feftgejegte 
— and) didziplinariihe — Strafe für den weiteren Genuß 
de8 Stipendiumd unmürdig gemadt bat. 

8. 9. 
Für den Fall, daß in einem Jahre wegen Mangeld an geeig- 

aeten Bewerbern ein Stipendium nit zur Vergebung fommen, 
(der daß aus irgend einem Grunde einzelne Duartaldraten nicht 

lo <)] = 
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ER Auszahlung gelangen möchten, werden die disponibel gebliebenen 
eftände, deögleihen etwaige Zuwendungen, wenn nicht etwas An 

deres bezüglid derjelben ausdrücklich beftimmt wird, zum Kapital 
geſchlagen und, fo weit e8 möglich) ift, zinsbar angelegt. 

Sollte das Vermögen der Stiftung alddann dergeftalt anmad- 
fen, daß aud den Zinderträgntffen weitere 1200 Mark jährlid ver- 
fügbar würden, fo fol ein dritted Stipendium in diefem Betrag 
de ildet und nach denjelben Grundfäßen, wie die beiden urſprünz⸗ 
ihen Stipendien, zur Vergebung fommen. 

8. 10. 
Abänderungen der vorftebenden Statuten, welche dem Zwedt 

der Stiftung nidt gurofbertaufen, fönnen von der philoſophiſchen 
Fakultät unter Zuftimmung von Rektor und Senat jederzeit be 
ſchloſſen werden, bedürfen aber der Genehmigung des vorgeorbneten 
Miniſteriums. 

Berlin, den 19. April 1883. 

Rektor und Senat der Königlichen Friedrich « Wilhelms -Univerfiit. 
(L. 8.) gez. &. du Bois⸗ßReymond. 

Vorſtehende Statuten werden hiermit genehmigt. 
Berlin, den 11. Suli 1883. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
(L. S.) gez. von Goßler. 

Genehmigung. 

U. I, 2287. 

142) Peter Wilhelm Müller- Stiftung zu Frankfur 
a. Main für Wohltbätigleit und Förderung von Kunfl 

Wiffenihaft und Gewerbe. 

Auf den gemeinfchaftlihen Beriht vom 9. d. Mts. will I 
der „Peter Wilhelm Müller-Stiftung für Wohlthätigkeit und Fer 
derung von Kunft, Wilfenihaft und Gewerbe” zu Frankfurt a. Mai 
im Regierungsbezirke Wiedbaden, auf Grund ded zurückfolgend 
Statuted vom 10. Mat 1882 die Rechte einer juriftiichen Perie 
hiermit verleihen und derfelben zugleid zur Annahme de Kapital 
mit welchem fie auf teftamentarifhe Anordnung des bafelbft a 
20. Sanuar 1881 verftorbenen Rentner Peter Wilhelm Müll: 
von feinen Erben begründet worden tft, und das einſchließlich 
Zinfen vom Zodedtage des Stifter ad „Eine Million fünfhunt 
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dreißigtaufend neunbundert zwei und achtzig Marl 68 Pfennige” 
beträgt, Meine landeöherrliche Genehmigung ertheilen. 

Breslan, den 11. September 1882. 

Wilhelm. 

Zugleih für den Minifter der 
veihlichen ıc. Angelegenheiten. 

v. Puttlamer. Dr. $riedberg. 
An 

tie Minifter des Innern, ber Juſtiz und ber 
geiflichen 2c. Angelegenheiten. 

Stiftungd- Statut. 

Der am 5. Oftober 1788 zu Mülheim a. Rhein geborene 
am 20. Sanuar 1881 zu Frankfurt a. Main verftorbene Herr Peter 
Bildelm Müller bat durd Zeftament und Kodizill feinen Erben 
 Grrihtung einer Stiftung auferlegt, welche für ewige Zeiten den 
amen: 

„eter Wilhelm Müller-Stiftung für Wohlthätigkeit 
and Förderung von Kunſt, Wiſſenſchaft und Gewerbe" 

führen ſoll. 
Demzufolge ift diefe Stiftung nad den beftimmt ausgefproche- 

un Intentionen ded Herrn Peter Wilhelm Müller ins Leben ge- 
wien und iſt für Diefelbe gegenwärtiges Statut errichtet worden. 

$. 1. 

3wed der Stiftung. 

Die Peter Wilhelm Müller - Stiftung darf nur gemeinnüpige 
Zwede verfolgen, und foll hierbei niemals ein Unterſchied zwiſchen 
den Angehörigen der verfchiedenen Religionsgenoſſenſchaften gemacht 
werden dürfen. Sie verfolgt einen doppelten Zweck. 

Sie fol 
1) unbemittelte Familien unterftügen, indbejondere bezüglich) 

der Kindererziehung, ſowie aud älteren Perſonen beiderlei 
Geſchlechtes, weldye in unverjchuldeter Armuth leben, eine 
Srleichterung ihrer legten Lebenstage gewähren; 

' 2) tünftlerifche, wiſſenſchaftliche und gewerbliche Beftrebungen 
! fördern, einerfeitd durch Unterftügung junger, talentvoller 

Leute, welche mittellod find, andererfeitö durch Ehrenbelob- 
nung höchſter Leiftungen. 

Die Erben ded Stifterd und deren Nachkommen, welchem 
Stande fie auch angehören, follen in erfter Linie zum Genuffe ber 
Segnungen diefer Chiftung zugelaffen werben. 
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8. 2. 

Rechtsverhältnis und Gig der Stiftung. 
Die Stiftung fol die Rechte einer juriftiichen Perſon geniehen 

mit dem Sige in Frankfurt a. Main. 

8. 3. 

Stiftungstapital. 

Das Kapital der Stiftung befteht in dem von den Teftaments- 
eretutoren ded Herren Peter Wilhelm Müller nad Maßgabe der 
legtwilligen Beftimmungen bdeöfelben an die Stiftung abgegebenen 
Vermögen in dem Betrage von 1483 784 fage einer Million vier: 
malhundert drei und achtzigtaufend fiebenhundert vier und achtzig 
Reichsmark und 61 Pfennigen. Dasfelbe tft nach den Vorſchriften 
in 8. 39 der Bormundichaftd-Drdnung vom 5. Zuli 1875 zu ver: 
walten. 

$. 4. 

Stiftungdrath. 
Für die Verwaltung des Stiftungsfapitaled und für die Er: 

reihung des Stiftungdzwedes bat ein Stiftungdratb Sorge ;n 
tragen. Derjelbe bat die Stiftung in allen ihren Angelegenbeit:r. 
einjchließlidy derjenigen, meldye nady den Geſetzen eine Spezialroll: 
macht erfordern, geeigneten Falles mit Subftitutiondbefugnid ver 
Behörden und gegenüber Privatperfonen zu vertreten. Urkunden, 
welche die Stiftung vermögensrechtlich verpflichten follen, find unter 
deren Namen von dem PVorfigenden des Stiftungdrathbed und dem 
Stiftungdfefretär (vergl. $. 5.) oder deren Gtellvertretern zu voll⸗ 
iehen. 

Zur Legitimation dieſer Stiftungsrathsglieder nach Außen Picız 
ein Atteft des in F. 7 benannten Königlichen Beamten, welchem x 
dem Behufe die jedesmaligen Wahlverhandlungen vorzulegen find. 

$. 5. 

Mitglieder ded Stiftungsrathes. 

Der Stiftungsratb hat aus mindeftend drei Mitgliedern zu 
beftehen. melde mo möglid der Familie des Etiftere angehören 
follen. Diejelben fönnen weitere Mitglieder Tooptiren. Sie babır 
einen Stiftungsfefretär und einen Stiftungsverwalter zu ernenner 
welche beide Mitglieder des Stiftungsrathed werden fönnen, jelkit 
redend aber in den ihre Perfon betreffenden Fragen feine Stimm 
berechtigung haben. 

Die erftmalige Bildung des Stiftungdrathes erfolgt durch br 
im Zeftamente und Kodtzill des Stifter genannten Bevollmädti: 
ten, welche jelbft einzutreten haben. 
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(68 find dies | 
2 Auguft Müller in Antwerpen, Oberhofbib!iothelar, 

Drofeflor, 
Dr. ®. Brambad in Karlörube, 
Dr. Eugen Lucius in Frankfurt a. Main. 

Sceidet ein Mitglied aus, fo wählen die übrigen den Nach— 
telger. Den Vorfip führt das ältefte der dem Stiftungsrathe an- 
gehörigen Yamiltenmitglieder und wird demjelben durch Wahl ein 
Stellvertreter beigegeben, falls er nicht am Gtiftungöfige wohnen 
sollte, 

| 8. 6. 

Berwendung der Stiftungdeinfünfte. 

Die Zinfen ded Stiftungsfapitaled werden, nad) Abzug der 
Lerwaltungsunkoſten, zu einem Drittbeile auf Wohlthätigkeitszwecke 
md 8.1 Me. 1), und zu zwei Drittheilen auf Förderung fünft- 
kriicher, wiffenjchaftlicher und gewerblicher Beftrebungen (nady $. 1 
A. 2) verwendet. Hierbei follen folgende Gefichtöpunfte maß- 
abend fein: | 

A. Abtheiltung für Wohlthätigkeit. 
In Bezug auf Wohlthätigkeitözwede bat die Stiftung vrrzugs- 

wie in Jolhen Fällen einzutreten, für melde durch Geſetzgebung, 
trh Staats- und Gemeindevermaltung in der Regel nid!S ger 
Gchen kann. Ebenſo jollen Fabrifarbeiter, ſowie Arbeiter einer 
ctaats⸗ oder PrivateInduftrie nur dann unterftügt werden, wenu 
® von ihren Arbeitgebern billiger Weife zu erwartende Hülfe ges 
et ift und nicht außreicht, oder wenn der Abeitgeber durch Uns 
id außer Stande ift, Hülfe zu leiten. 

Unter Beachtung dieſer Grundjäge können von dem Drittheile 
der Stiftungderträgniffe zur Verwendung fommen: Ä 

a in Mülheim a. Rhein, ald Geburtdort ded Stifterd bis zu 
50 Prozent, 

b. in Eupen, ald Geburtsort feined verftorbenen Affocied und 
Freundes 2. Hammell bid zu 20 Prozent, 

e in Bonn, ald legtem Aufentbaltdorte feiner verftorbenen 

Schwefter Katharina Joſepha Müller bis zu 20 Prozent, 
d. in Bodendorf a. d. Ahr, als Landaufenthalt feined veritors 

benen Bruderd Dr. Georg Johann Müller bis zu 10 Prozent. 
Die eventuell überihiekenden Beträge bleiben zu entſprechen— 

“ Verfügung des Stiftungsrathes im Sinne diefed Abſatzes A. 
Die Gemeinden, denen Zuwendungen zu Theil werden, follen 

ewilichtet fein, jedesmal nady Ablauf eined Kalenderjahres bis zum 
- April Rechenfchaft laut Spezialanweilung über die Verwendung 
rt ihnen überwiefenen Summen an die Stiftung einzujenden. 
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B. Abtheilung für Kunft, Wiſſenſchaft und Gewerbe. 
L Für Schüler von Univerfitäten, polytechniichen, Kunit- und 

Kunftgewerbe- Schulen, Konfervatorien, ferner fiir Privatdozenten, 
welche zu wiflenichaftlihen Arbeiten einer Unterftügung bedürfen, 
wird den betreffenden Refjortminifterien der Staaten Preußen, 
Baden, Heflen und der Reichslande nah Maßgabe der Beichlüfie 
ded Stiftungsrathes periodiſch anf eine Reihe von Fahren ein Be- 
trag bis zu zwei Drittbeilen der jährlichen Stiftungderträgnitie, 
jedoch unter Abzug der (nad Lit. B. Nr. II.) für Reſervefonds 
vorbehaltenen Summen, zur Verfügung geftellt. Die Minifterien 
werden nad Anhörung der zuftändigen Anftaltöbehörden über die 
Bertbeilung beichließen. Der Beihluß wird der Stiftung fund: 
gegeben. Die Auszahlung erfolgt an die betreffenden Minifterien 
nach Einlauf diefer Kunbgekung, 

Es bleibt den Anftaltöbebörden überlaffen, einer zuerlannten 
Unterftügung den Charalter von Stipendium oder Prämie zu geben. 
u aaitende der Theologie find vom Genuſſe der Stiftung and 

geichloffen. 
Nüdfichtlich der nicht unter Staatöverwaltung ftehenden höheren 

Bildungdanftalten hat die Stiftung erft dann mit den betreffenden 
Anftaltövorftänden direft zu verkehren, wenn die Minifterien ikre 
bezüglide Mitwirkung verfagen. 

II. Es ift ein Refervefonds von jährlid bi8 zu Neuntanient 
Reichsmark zu bilden, aus welchem alle drei Fahre ein Ehrenpreit 
von Neuntauſend Reichsmark und eine goldene Medaille für hödht 
Zeiftungen auf einem Gebiete der Kunft und Wiſſenſchaft innerkalt 
der legtverfloffenen funfzehn Sabre ertbeilt werden foll. 

Der Reit kann von dem Stiftungsrathe im Sinne dieſet A 
ſatzes B frei vergeben werden. | 

Zu berüdfichtigen find bei der Vertheilung des Ehrenpreiick m 
nachftebender Reihenfolge: | 

1) Bildende Kunft (Malerei und Plaſtik). 2) Dichtkunſt unl 
Mufik. 3) Philofophie und biftorifch = philologifhe Wilfenfchaften 
4) Mathematit und Naturwiſſenſchaften. 

Die Ertheilung des Preijed wird feitend der Stiftung in 
Hände von drei hervorragenden Vertretern ded beireffenden Fa 
gelegt. denen Reiſeſpeſen und Auslagen zu vergüten find. 

Theilhaftig der Auszeichnung fünnen werden Angehörige 
deutſchen Reiches, Deutfib-Defterreicht und der deutihen Sc 

8.7. 

Dbliegenheiten des Stiftungsrathes. 

Dbliegenheiten des Stiftungsrathes find: 
1) Er führt die Verwaltung des Stiftungdvermögen®d durch | 

Drgane und fept die Geſchaͤftsordnung felt. 
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2) Zährlich einmal ftellt er einen Voranſchlag über die Aus- 
gaben und Einnahmen der Stiftung auf, prüft die Rechnung 
ded verfloffenen Jahres und entjcheidet über Zumweilung von 
Unterftügungen. Der Stiftungdvermalter ift dem Stiftungs- 
rathe verantwortli und wird demfelben unter Zuftimmung 
der anmwelenden Stiftungsräthbe vom Vorſitzenden in der 
Hauptfigung (fiehe bier unter Abſatz 4) Decharge ertheilt. 

3) Gr ertheilt Verfügungen über Ausgaben, Einnahmen, Kapi- 
talanlagen, indem er den Vorſitzenden zur Unterichrift ers 
mächtigt. Die Berfügungen müffen von dem Stiftungd- 
jefretär gegengezeichnet fein. Ueber Anlage von Kapitalien 
kann der Vorfigente ohne Einvernehmen ded ganzen Stif- 
tungerathed entjcheiden, wenn er mit dem Stiftungsiefretar 
und Stiftungöverwalter gleicher Anſicht if. Es ſteht ihm 
frei, die Stiftungsrathämitglieder fchriftlih zur Bekundung 
ihres &inverftändniffes aufzufordern. 
ANjährlich im Monate April hält der Stiftungsrath die Haupt: 
fipung ab, in welcher durch den Borfigenden ein Reden: 
Ihaftöbericht über die Wirkſamkeit der Stiftung während des 
abgelaufenen Jahres vorzulegen ift und die in Nr. 2 vor: 
gejchriebenen Geſchäfte zu erledigen find. Zu diefer Sipung 
toll der Königliche Polizei-Präfident von Frankfurt a. Main 
eingeladen werden. Sollte zu irgend einer Zeit die Stelle 
eined Königl. Polizei-Präfidenten in Frankfurt eingeben, fo 
ift der Herr Dberpräfident der Provinz zu erfuchen, an feiner 
Stelle einen anderen hoben Königl. Beamten zu ernennen. 

Ferner kann der Vorligende in wichtigen Angelegenheiten 
außerordentliche Sipungen einberufen; er iſt dazu verpflichtet, 
wenn drei Mitglieder des Stiftungdrathed darauf antragen. 
Der Stiftungsrath ift beſchlußfähig, wenn mehr als die 
Hälfte feiner Mitglieder anwefend find. Die abwejenden 
Mitglieder können ihr Stimmrecht dur ſchriftliche Voll: 
macht übertragen. Bei Stimmengleichheit enticheidet die 
Stimme des Borfigenden. 

| §. 8, 

derhältnis der Stiftungsrathämitglieder zur Stiftung. 

Die Mitglieder des Stiftungsrathed find unbefoldet. Jedoch 
ihre Unkoften, welche durch Reifen, Korrefpondenzen u. a. ent» 

ken, aus den Stiftungserträgniffen zu vergüten. Der Stiftungs- 
kfeetär und Dder.Stiftungdverwalter find beioldete Beamte der 
Stiftung. Mit Beiden werden ſchriftliche kündbare Verträge durch 
den Stiftungsrathsvorſitzenden abgeſchloſſen. Sollten diefe Beiden 
Mitglieder des Stiftungsrathes fein, fo erlifcht mit der Kündigung 
ibre Mitgliedfchaft, jedoch find fie wieder wählbar. 

4 
— 
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8. 9. 
Statuten-Aenderung. 

Zu Statuten » Aenderung ift Einftimmigfeit des gelammten 
Stiftungsrathed erforderlih. Indeſſen foll der Inhalt des S. 1 
eine Abänderung unter feinen Umſtänden erleiden. Anträge auf 
Statuten-Aenderung müflen beim Borfigenden eingereicht und vier: 
zehn Tage vor der betreffenden Eigung in eingejchriebenen Briefen 
durch den Stiftungdfefretär jedem einzelnen Stiftungsrathämitglied: 
eingelhidt werden. Die am Erſcheinen verhinderten Mitglieder 
fünnen bei der Abftimmung jchriftlihe Vota abgeben. 

Abänderungen ded Statuted, welche den Sig und die äußere Ber: 
tretung der Stiftung betreffen, bedürfen der landeöherrliden Ge⸗ 
nehmigung. Sonftige Statut Abänderungen find von der Zuftim- 
mung des Oberpräfidenten der Provinz abhängig, zu welcher Frank— 
furt gehört. 

Geſchehen Frankfurt a. Main, 10. Mai 1882. 

gez. &. Aug. Müller. ‘Dr. Eugen Lucius. W. Brambad. 
. Beder. Hand Müller. 

143) Preismedaille für Studirende der Techniſchen 
Hochſchule zu Berlin. 

Durch Allerhöchſte Drdre vom 8. September 1855 ift geneb⸗ 
migt worden, daß an der Königl. Bauakademie zu Berlin den im 
der Bauführerprüfung befonderd gut beftandenen, wie auch ſolcher 
immafrifulirten Studirenden, die ihren Studien mit vorzüglichen 
Fleiße und entiprehendem Erfolge obgelegen haben, eine filberre 
Preismedaille verlieben werden fünne, deren Koſten aus den Fonde 
der Baualademie zu beitreiten jeien. 

Nachdem inzwifhen die Baualademie mit der Gewerbeafadem:: 
zu der Königl. techniſchen Hochſchule vereinigt und dieſe Geſamm: 
anftalt in fünf Abtheilungen gegliedert worden tft, bat es fidh au 
wünſchenswerth herausgeftellt, daß die Medaille nit bloß der 
Studirenden der an der Bauafademie früher vertretenen Abtheilungen 
ſondern auch denen der anderen Abtheilungen ald befondere Auszeid: 
nung für erfolgreichen Fleiß verliehen werden dürfe. Auf den det: 
balb von dem Herrn Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenbeitz 
geftellten Antrag haben Seine Majeftät der Kaifer und König dure 
Allerhöchfte Ordre vom 27. September 1883 zu genehmigen gerubt 

daß die duch die Drdre vom 8. September 1855 eingeführt 
filberne Preismedaille ftatt der Umfchrift „Für Fleiß auf de 
Bauafademie" fünftig mit der Umfchrift „Für erfolgreid- 
Fleiß auf der Techniſchen Hochſchule zu Berlin" ve 
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werde, und daß diefelbe den Studirenden aller Abtheilungen 
der Techniſchen Hochſchule zu Berlin nad beſonders gut 
beftandener Bauführerprüfung oder nach fonftigen Erweiten 
vorzüglihen Fleißes und erfolgreihen Studiums verliehen 
werden fünne. 

144) Zum Preisausſchreiben, betreffend die Bebauung 
der Mufeumd-Snfel zu Berlin. 

_ (Eentrbl. pro 1883 Seite 490 Nr. 119.) 

Berlin, den 22. September 1883. 
In dem von dem Herrn Minifter der geiftlichen, Unterrichts⸗ 

und Medizinal- Angelegenheiten unterm 12. Zuli d. 3. erlaffenen 
Kenfurrenzausichreiben behufd Erlangung von Plänen für die Be— 
bauung der jogenannten Muſeums⸗Inſel in Berlin zur Erweite- 
rung Der vorhandenen Mufeumdräume, war denjenigen, weldye 
sübere mündlide Auskunft über die Bedürfniffe der Königlichen 
Sammlungen und die jegt von denjelben eingenommenen Räum— 
lihkeiten wünfchen, anheimgeftellt worden, fi unter Angabe der 
Punkte, deren Erörterung fie begehren, fchriftlih bi8 zum 31. Aus 
zuft d. 3. bei der Generalverwaltung der Königlihen Mufeen zu 
melden. Gleichzeitig war in Ausſicht geftellt, daß die betreffenden 
Architekten demnächſi zu einer Konferenz würden eingeladen werden, 
in welcher die von ihnen zu ſtellenden —* von den Beamten der 
Königlichen Mufeen thunlichſt beantwortet werden ſollten. 

Nachdem von einer größeren Anzahl von Architekten Anmels 
dungen eingegangen waren, hatte die Generalvermwaltung der Königs 
lihen Mufeen die in Ausficht geitellte Konferenz auf Sonnabend, 
den 22. September, Abends 6 Uhr, im Sigungsfaale des Miniſteriums 
der geiftlichen 2c. Angelegenheiten anberaumt und diejenigen Archi— 
teften, melde ſich gemeldet hatten, eingeladen, auch die Mitglieder 
der Jury benachrichtigt. An der unter dem Borfipe des General- 
Direktors der Königlichen Mufeen abgehaltenen Berfammlung nahmen 
von Seiten der Königlichen Muſeen und ded Königlichen Minifteriums 
der geiftlichen, Unterrichtd- und Medizinal-Angelegenbeiten die Herren 
Örheimer Ober⸗Regierungsrath Spieker, Geheimer Regterungdrath 
Dr. Jordan, Direktor Dr. Conze, Direktor Dr. Bode, Direktor 
Dr. Kippmann, fowie von den übrigen Mitgliedern der Jury die 
Herren Geheimer Dber-Baurath Adler, Stadt-Baurath Blankenftein, 
Gcheimer Baurath Endell, Profeſſor Jacobsthal und Geheimer 
Regierungsrath von Dehn⸗Rotfelſer Theil. 

Es kamen folgende Fragen zur Sprache: 
1) Wie erklaͤrt ſich der ſcheinbare Widerſpruch zwiſchen der 

unter A 1 des Programmes geforderten Sonderung der ganzen Ans 
1883, 37 
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lage in einzelne zugängliche Gebäude, und dem unter A 6 ded Pro 
grammeß verlangten unmittelbaren Zufammenbange derfelben mit den 
vorhandenen Bauten und der, Seite 11 Abi. 3 ded Programmes 
angedeuteten Möglichkeit, bei Bereinigung des Zufanımengebörigen 
neue Räume an die älteren anzujchließen ? 

Die Frage wurde dahin beantwortet, dab die Trennung der 
einzelnen Gebäude bezw. Gebäudekomplexe von einander, wie jchen 
im Programme angedeutet, im Intereſſe der Keuerficherheit ded Ganzen. 
ſowie deswegen notbwendig ericheine, damit dad Publikum abgehalten 
werde, alle Abtheilungen der Muſeen zu durdhwandern, wodurch 
eine eingehende Benugung der Sammlungen verloren gehe. Du: 
gegen fei e8 im Intereſſe der Verwaltung erforderlich, zwiſchen den 
en Gebäuden in irgend einem Stodwerte Verbindungen zu 

affen. | 
2) Soll da8 unter B I bi8 VIII angegebene Bedürfnis zu: 

nächſt nur durch die neuen Gebäude gededt werden, oder ift es 
notbwendig, aud auf die Mitbetbeiligung der alten Räume Rüd: 
jicht zu nehmen, beziehungdmeife wie jollen etwa leer werdende alte 
NRaume benupt werden? 

Non Seiten der Verwaltung wurde dazu bemerkt, daß die in 
diefer Beziehung nothwendig erfcheinenden Erläuterungen im Pre 
gramme auf Seite 11 gegeben feien; hiernach erſcheine e8 nicht un: 
zulälfig, für die Unterbringung zufammengehöriger Sammlungen 
Räume der alten und neuen Gebäude, welde unmittelbaren Zus 
fammenbang haben, in Audficht zu nehmen, wenn die übrigen Be 
ſtimmungen ded Programmes dabei erfüllt werden. Dagegen ſei 
daran feltzuhalten, daß die Sammlung der Driginalffulpturen unt 
die Sammlung der Abgüſſe volftändig getrennte Sammlungen aut 
machten und auch entipredhend aufzuitellen ſeien. 

3) Wie löft fih der ſcheinbare Widerſpruch zwiſchen der Kor 
derung zweier großer Höfe (B Il 10 und -11 d. Pr.), fowie ter 
hierdurch bedingten Annahme eined großen Gebäudes, und der all 
gemeinen Beitimmung, wonad mehrere felbftändige Gebäude in 
Audficht genommen find? | 

Dad Programm wurde dahin erläutert, dab dabei nicht als 
nothwendig angenommen fet, beide Höfe in einem Gebäude ann 
bringen, diejelben Fönnten vielmehr auch zwiſchen zwei Gebäuden 
liegen; fofern nur der nothwendige Abſchluß der Räume eine 
Sammlungskomplexes nicht verloren gebe. 

4) Genügt ed, zu den drei alten Gebäudelompleren nur nc& 
einen vierten (jüdlih der Stadtbahn) und einen fünften (nördiid 
der Stadtbahn) anzunehmen? 

Die Frage wird infofern bejaht, als eine ſolche Anordnunz 
nicht programmmidrig fei; über ihre Zweckmäßigkeit werde jedoch 
ſelbſtverſtändlich die Sur zu entſcheiden haben. | 
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5) Wie grob find die jegigen Räume für das SKupferftich- 
fabinet, die Bibliothel, dad Antiquarium und dad Münzlabinet? 

Der Borfigende theilt mit, daß der foeben in vierter Auflage 
erihienene „Hührer durch die Königlihen Mufeen® (Berlin, Weid⸗ 
mannſche Buchhandlung, 50 Pf.) alle wünſchenswerthen Angaben 
enthalte und durch Grundrißſtizzen erläutere. 

6) Soll eine ftreng hiſtoriſche Reihenfolge der Räume als 
eberfter Grundſatz feitgehalten werden ? 

Es wird erklärt, daß für die Sammlung der Gipdabgüffe eine 
\elhe Reihenfolge gefordert jet, damit dad Publitum die Sammlung 
in der biftorifchen Abfolge betrachten könne, ohne einzelne Räume 
überfpringen zu müflen; für die Driginalfltulpturen dagegen fei eine 
ſolche hiftorifche Neihenfolge nicht herzuftellen. 

Auf die Bemerkung eined der anmwelenden Herren, daß, wie 
inf8 die beiden großen Höfe (E. 6 II Nr. 10, 11) aus der bifto- 
ruhen Reihenfolge heraustreten, fo ein gleiche® für den fogenannten 
Parthenon-Eaal unvermeidlich fein werde, wurde erwidert, daß das 
Programm den Berfuch der Singlieberung ded Parthenon » Saales 
u der richtigen Stelle fordere; ob diefelbe wie überhaupt die Ein- 
kaltung der biftorifhen Meibenfolge, ſich ald unaudführbar heraus» 
#lle, werde feinerzeit die Jury zu enticheiden haben. 

7) Die Frage, ob die Berwaltungdräume, falls fie in einem 
beionderen Gebäude untergebracht werden, mit den Mufeumsdräumen 
in Verbindung zu bringen find, wird bejaht. 

8) Soll die Mufeumdinfel dem öffentlihen Verkehre audy außer 
rꝛen Befuhhöftunden zugänglich fein? 

Die Frage wird dahin beantwortet, dab die Enticheidung hier: 
über eben von der Art der Bebauung der Mujeumsinjel abhängen 
werde, und ſomit nicht vor der Konkurrenz getroffen werden könne. 

9) Dürfen die Kabinette für Gemälde mit reinem Nordlichte 
in mehreren Stodwerfen übereinander angeordnet werden? 

Es wird geantwortet, daß eine folde Anordnung durch daß 
Programm nicht ausgeſchloſſen fet, die Entſcheidung über die Zweck⸗ 
mäßigkeit derjelben jedoch der Jury vorbehalten bleiben müfle. 

10) Iſt die Ueberbauung der Stadtbahn von Haus aus zuläffig, 
beziehungsweiſe wird diejelbe in ihrer jeßigen Konftruftion ver: 
Heiben, und melde Lichthöhen müffen etwaige Ueberbauungen im 
aindeften Maße haben? 

An diefe Frage knüpften ſich weitere mündliche Anfragen aus 
ter Mitte der Berlammlung, dahingehend 

a. 0b der Stadtbahn. Biaduft bezüglich feiner architektoniſchen 
Ausbildung Abänderungen unterworfen werden darf; 

b. ob die Höhe der Durdfahrten unter den Viadukte durd) 
Wahl einer anderen, weniger Höhe erfordernden Trägerfonftruftion 
vergrößert werden darf; 97° 
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c. ob die Meberbauung nach Art ded Orthſchen Projektes unan: 
nehmbar tft ? 

Im Berlaufe der fih über diefe Kragen erhebenden Diskuſſion 
wurde Folgendes feftgeftellt: 

Mie unter A 4 des Programmed vermerkt, Tann gegenwärtig 
noch nicht entihieden werden, ob im Intereſſe des Schutzes der 
Mufeumdbauten gegen Feuersgefahr oder Veläftigung durd Raucdh. 
Ruß u. f. w. eine Ueberdachung der Etadtbahn gefordert werden 
muß. Cine Meberbauung auf einer furzen Strecke erfcheint vem 
Standpunkte der Mufeums-DBerwaltung jedenfalls zuläffig. für die 
bei der Weberbauung innezuhaltenden — 128— duͤrften die gelten⸗ 
den Normalprofile für Eiſenbahn-Oberbau als maßgebend zu bes 
tradhten fein; indeß fei hierüber eine Verhandlung mit der Eiſen— 
bahnverwaltung noch) nicht gepflogen. 

Zu a und b wurde bemertt, daß eine Veränderung der Aufen: 
architektur des Viaduktes jedody ohne Veränderung der Trägerlon⸗ 
ftruftion zuläffig jet. 

Bezüglich der Unterfrage zu o bemerft der Vorſitzende, dat 
nicht klar ſei, was nad) den inzwilchen weſentlich veränderten er: 
bältniffen unter einer Weberbauung nad Art des Ortbichen Yır: 
jefte8 verftanden werde; ob eine foldye Weberbauung ſich im Ein 
lange mit dem Programme befinde und an fih als zwecmäͤßiz 
anzuerkennen fet, darüber fünne nur feinerzeit die Jury enticeiden. 

11) Sof die Nattonal-Galerie mit den Neubauten, indbeion- 
dere mit den unter B V ded Programmes aufgeführten Räumen in 
unmittelbare Verbindung gebracht werden? 

Es wird geantwortet, dat dad Programm eine foldye Forderung 
nicht ftellt. 

12) Iſt die vorhandene Säulenhalle um die National»Galeric 
unbedingt zu helaſſen? 

In Beantwortung diefer Frage wird ausgeführt, dag die Cr: 
haltung der Säulenhalle bei Aufftellung des Programmes voraus: 
gefept jei; ob der Ausfall der Konkurrenz erhebliche Gründe dafur 
ergeben werde, diefe Vorausſetzung in Frage zu ftellen, bleibe ab- 
zuwarten. 

13) Darf das nordweitlige Ende ded neuen Muſeums bebuft 
Anfchluffes neuer Räume für die Gipsabgüſſe in fchonender Weil 
umgebaut werden? 

Die Frage wird bejaht, unter der Vorausſetzung möglidftr 
Schonung ded Vorhandenen. 

14) Steht die Freilegung ded linken Kupfergrabensllfers, ind 
befondere die Befeitigung der kleineren Bauten unmittelbar am 
Waſſer zu beiden Seiten der Stadtbahn in Ausficht ? 

‚ ‚In Beantwortung diefer Frage wird darauf hingewiefen, dit 
Die betreffenden Bauten nicht dem Herrn Mintfter der geiftlichen x. 
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Angelegenheiten unterftellt find. Sollte das Ergebnis der Konfur- 
renz ihre Bejeitigung wünſchenswerth machen, jo müßten weitere 
Verhandlungen vorbehalten bleiben. 

15) Sollte fi bei dem augenicheinlihen Raummangel für die 
Neubauten nicht die Uebermölbung ded Kupfergrabend empfehlen? 

Die ertheilte Auskunft geht dahin, daß eine ſolche Ueberwölbung 
behufs Meberbauung ded Kupfergrabend mit Rüdfiht auf die Inter— 
eſſen der Schifffahrt gänzlich ausgeſchloſſen ift. 

16) Wird die jepige Wohnung ded General: Steuer-Direftord 
fünftig den Bedürfniffen der Sammlung dienftbar gemacht werden ? 

Die Frage wird verneint. 
Eine weitere Trage, ob diefed Gebäude etwa zu Dienftwoh> 

nungen für Muſeumsbeamte verwendet werden könne, wird dahin 
beantwortet, daß Died unmwahrfcheinlich jei, daß die Erhaltung des 
Gebäuded vielmehr vor allem gewünſcht werde, damit es Feiner 
pigen Beftimmung verbleibe. Wegen einer Façadenſkizze bed Ge- 
baudes, weldye von einer Seite gewünfcht war, wird auf die Publi» 
fation in „Schinkel Werfen“ verwiefen. 

IT) Weldyed find die genaueren Maße der Cella und der 
Biebelgruppen des Partbenon, fowie der Breite des Zeustempels 
ven Olympia und feiner Giebelgruppen, beziehungsweiſe, warum iſt 
für den Partbenonfried nur ein Flächenraum von 1100 gefordert, 
während die Bella des Tempels etwa 1260 qm hat? 

Während bezüglich diefer Tragen im Allgemeinen auf die vor- 
handenen architektoniichen Publikationen zu verweilen war, wurden 
telgende Angaben mitgetbeilt: Die Langfeite der Parthenoncella bat 
nnd 60 m, die Schmalfeite derfelben rund 22 m Abmelfung. Bon 
den Frielen der Langſeiten find je 12—13 m zu Grunde gegangen, 
während diejenigen der Schmalfeiten vollftändig vorhanden find; 
ed ift deshalb im Programme für den betreffenden Saal eine Länge 
von rund 50 m und eine Breite von 22 m angenommen worden. 

18) Iſt die unter B II 4 ded Programmes angegebene Höhe 
des Partbenonfriefed über dem Fußboden (2,5 m) wohl richtig, da 
in diefem Halle für die Thüren darunter nicht die möthige Höhe 
übrig bliebe ? 

Die ertheilte Auskunft geht dahin, daß das obige Map gewählt 
ft, um den Fried einer genaueren Betrachtung zugänglidy zu machen. 
Die Thüren werden daher diefer Höhe angepaßt werden müffen. 

Auf die weitere Anfrage, ob es geftattet fei, den Fußboden des 
Saales nur längs der Wände zwiſchen den Thüren mitteld eines 
2,5 m unter den Frieſe liegenden Podiums zu erhöhen, um dadurd) 
befiere Berhältniffe für die Thüren zu fchaffen, wird dahin beant- 
wortet, dab eine folde Anordnung dem Programme nicht wider: 
Iprehen würde. Die Entſcheidung über die Zwedmäßigfeit müſſe 
der Jury verbleiben. 
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19) Ift bei BL 5 des Programmes zu lefen: „2 Eäle zu 
ſammen“ oder „jeder einzeln 250 qm"? . 

Es wird mitgetheilt, daß für jeden Saal 250 qm vorzufehen fint. 
20) Iſt das für die Reftaurationsräume unter VIL des Pre 

grammed angegebene Maß für beide Räume, oder für jeden ein 
zelnen Raum zu verftehen ? 

Aud bier wird mitgetheilt, daß das Maß für jeden der beiden 
Räume gelte. 

21) Wozu jollen die verfhiedenen unter B V des Programmes 
geforderten Depoträume dienen? 

Der Ausdrud „Depot“ wurde dahin erläutert, daß darunter 
„Magazine" zu veritehen find, ähnlich, wie fie unter B II und Ill 
des — gefordert werden. 

22) Welches find die näheren Beſtimmungen für die zu ver: 
wendenden Scheerwänbe ? 

Da bejondere Erfahrungen über Geftaltung von Scheerwänden 
nicht vorliegen, konnten darauf bezügliche Wünſche der Verwaltung 
nicht mitgetheilt werden. 

23) Welches ift die Terrain⸗Ordinate für die Durchfahrt durd 
den Säulenumganıy bei E ded Situationdplaned Bl. 1 der Zeid: 
nungen, deögleichen für die Punkte D, C und J? 

Ganz genaue Angaben hierüber konnten nidyt gemacht werden. 
Doch wurde bemerft, daß die Durdfahrt bei E nur um einige 
Stufen tiefer liege ald der Säulenumgang, defjen Boden »Drdinate 
fih Im Plane eingetragen finde. Die gegenwärtige Höhe der Yunfte 
D, C und J ſei nicht von befonderem Belange, da bier künftige 
Aenderungen nad) DBedürfnid des Entwurfes nicht ausgeſchloſſen 
jeten. Im Uebrigen fei wohl aus den verfchiedenen im Plane ein- 
getragenen Terrain » Drdinaten zu erjehen, daß erhebliche Höben: 
unterjchiede auf dem bier in Betracht kommenden Terrainabichnitt: 
überhaupt nicht vorfommen. | 

24) Welches find die Maße der Hauptftüde der Sammlungen? 
Es wird auf diefe Frage erwidert, daß ed der Verwaltung nit 

möglich ſei, alle bezüglihen Maße anzugeben, weshalb diefelbe tie 
Architekten bitte, fich mit befonderen Sragen fchriftlih an die Mu: 
Ne maberalung dt wenden, oder die gewünſchten Maße an Ort 
und Stelle im Mufeum zu nehmen. Zu diefem Zwecke werden all 
Stüde, über welde Auskunft gewünſcht wird, den an der Konkur 
renz ſich betheiligenden Architekten zugänglich gemadyt werden. 

Die Höhe der Koloffe von Monte Savallo mit Bafid wird 
ſchließlich 5,80 m angegeben. 

25) &8 wird nähere Auskunft gewünſcht über die Benupungk 
art der unter B V 1 ded Programmes verlangten zwei größeren 
Kabinette, fowie darüber, in welcher Verbindung der unter B V 3 de? 
Programmes verlangte Borfaal mit den obigen Kabinetten ftehen fell. 
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Die Frage wird dahin beantwortet, daß die Kabinette zur 
Unterbringung größerer Bilder gewünſcht werden. Der Vorſaal * 
als Vorraum für die bezeichneten Kabinette dienen. 

26) Die auf den den Konkurrenten übermittelten Plänen ge- 
zeihneten Maßſtäbe entiprechen nicht genau dem angegebenen Ber: 
hältniffe zur Wirklichkeit. Sol nad den auf den Zeichnungen be= 
findlichen, oder nad) richtigen Mapftäben gezeichnet werden? 

In Beantwortung diejer Frage wird darauf aufmerfjam gemacht, 
daß bei einer lithographiſchen Vervielfältigung von Zeichnungen eine 
Veränderung der Abdrüde gegen die Driginale unvermeidlich ift. 
Eine ſolche Veränderung hat im vorliegenden Falle ftattgefunden 
und an derjelben natürlich auch der auf der Zeichnung befindliche 
Maßſtab Theil genommen. Es müſſe den Herren Konkurrenten 
überlaffen bleiben, entweder nad den auf den überjandten Zeich— 
nungen befindlichen Maßftäben zu zeichnen, oder ganz neue Zeich- 
nungen im richtigen Maßſtabe berzuftellen. 

27) Wie faßt die Generalverwaltung der Mufeen dad event. 
tünftige Raumbedürfnis für die antifen Skulpturen auf? 

Seitens des Borfigenden wird auögeführt, dak das Programm 
ur eine Bermebrung annehme, wie fie in abjehbarer Zeit mit einiger 
Bahricheinlichkeit erwartet werden dürfe. Cine jo bedeutende Ver- 
mehrung der Sammlung, wie in dem legten Jahrzehnte, werde faum 
jum zweiten Male eintreten. Auf die weitere Frage, ob, wenn doch 
eine joldhe außergewöhnliche Vermehrung weiterhin ftattfinden jollte, 

dann mit einer ganzen Abtheilung in andere Räume, beziehungd- 
weiſe auf einen anderen Plap übergefiedelt werden würde, erflärt 

der Vorfipende, daß die Enticheidung diefer Trage der Zukunft vor- 
behalten bleiben müſſe. 

Nah Erledigung der voritehend behandelten, jchriftli ange: 
meldeten Aragen wurden aus der Mitte der Berfammlung nod) 
folgende zur Grörterung geftellt: 

28) Iſt eine von der jepigen abweichende Ueberbrüdung des 
Kupfergrabend behufs Herftelung neuer Zugänge zur Mufeumd- 
Inſel, bezw. ift DR Abänderung der jegt beftehenden Brüden zulälfig? 

Die Frage wird bejaht. 
29) Darf ftatt der geforderten zwei großen Höfe, melde im 

Gegenfage zu ihrer Länge und Breite ein nicht günftiged Höhen- 
verhältnis erhalten dürften, ein folder Hof mit der Grundfläche der 
beiden verlangten Höfe angeordnet werden? Wird in einer der- 
artigen Anordnung ein Verſtoß gegen dad Programm gejehen? 

Der Borfipende bemerkt zu diefen Fragen, dab ed der Ber- 
waltung gleichgiltig fein würde, ob ftatt der zwei Höfe ein Hof, 
ewwa mit einer Mitteltheilung zur Ausführung gelangt; dody müſſe, 
da im Programme zwei Höfe vorgejehen find, die Entſcheidung 
and in diefem Falle der Sury überlaffen bleiben. Eine Abändes 
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rung des Programmes im Sinne der Anfrage, wie von einer Eeite 
beantragt wurde, könne nicht herbeigeführt werden. 

30) Iſt es mit Rüdfiht auf die Forderung ded Programmes, 
wonad die einzelnen Gebäude bei Feuerögefahr in allen Zheilen 
von der Muſeums-Inſel aus mit Feuerſpritzen zu erreichen und zu 
beftreichen fein follen, nothwendig, längs ded rechten Ufer des 
Kupfergrabend eine Straße zu belafjen ? 

Die Frage wird dahin beantwortet, daß ein Heranbauen an 
das Ufer nicht ausgeſchloſſen ift, wenn nur die obigen Forderungen 
ded Programmes erfüllt werden. 

Schöne Spieler. Dr. Jordan. Schwatlo. G. Ebe. 

Anmerlung. Im Namen der bei der Konferenz als Arage: 
fteller erfchienenen Architeften haben die Herren Schwatlo und Ebe 
vorſtehendes Protokoll mit unterzeichnet. 

145) Reglement über die Behandlung der in dem 
Kunftgewerbe-Mufeum zu Berlin zurüdgelaffenen und 

gefundenen Gegenftände.*) 

8.1. 

Die in dem Kunftgewerbe- Mujeum zurüdgebliebenen und von 
den Beamten aufgefundenen oder als gefunden von Dritten an die 
Beamten abgegebenen Gegenftände find zunächſt an den Aufjeber 
am Zählfrenz abzugeben und von Ddiefem die werthvolleren Stüde 
jogleidh, die mindermertbhigen bagsge wenn fie nicht bie zum Schlufie 
der Sammlung in berechtigter Weiſe zurücgefordert find, erft nah 
Schluß der Sammlung an den Haus-Inſpektor abzultefern, von 
demfelben in dad beionderd vorgeichriebene Yundregifter einzutragen 

“und demnädft zn aflerpiren. Gegenftand, Tag und Ort des Zunded 
werden neben der Garderobe auf der dafelbit aufgehängten Tafel zur 
Kenntnis des Publikums gebracht. 

8. 2. 
Iſt ein-Fundftüd bei längerer Aufbewahrung dem Berberben 

ausgeſetzt, fo wird dasſelbe alsbald beftmöglichft verkauft und der 
Erlös affervirt. F 

Meldet ſich der Verlierer oder Eigenthümer der Sache nach Ab- 
lieferung deö gefundenen Gegenftandes bei dem Haud-Inipeftor, je 

*) Der Herr Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten bat 
den Erla ßdieſes Meglements durch Rerfügung vom 25. Mai 1883 
genehmigt. 
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hat Xepterer die Legitimation des fi Meldenden zu prüfen und 
über die Herausgabe ded Fundſtückes reip. des Erlöjes zu befinden. 
Ueber den Empfang ift in dem Fundregifter Quittung zu leiften. 
Dem Smpfänger iſt dabei anbeimzuftellen, einen dem gejeglicyen 
Finderlohne entiprechenden Betrag an die Mufeumd-Garderoben-Kaffe 
zu entrichten. 

In zweifelhaften Fällen und bei Gegenftänden im Werthe von 
über 300 Mark entfcheidet der I. Direftor über die Herausgabe. 
Mup diefelbe nad) den Umftänden verweigert werden, fo erfolgt die 
Abgabe des Fundſtückes an das Königlide Polizei: Prafidium und 
bleibt dem Rellamanten die weitere Wahrnehmung feiner Anfprüce 
überlafjen. 

8. 4. 

Nach dreimonatlidher Affervation und, bei Gegenftänden im 
Verthe von über 300 Markt, nah Abidyluß ded in Gemäßheit des 
3. 23 des Gejeped vom 24. März 1879 zu veranlafjenden Aufgebotö- 
verfahrend, wird das Fundſtück beitmöglidft öffentlich verkauft. 

Der Erlös fließt nah Abzug der Koften und ſoweit er nicht 
ah den beftehenden Vorfchriften der Ortsarmenkaſſe gebührt, zum 
Nufeumd:Garderobenfonds, vorbehaltlich aller Anſprüche, melde von 
dem Verlierer oder Eigenthümer nachträglich auf den Erlöß erhoben 
werden jollten. 

Beſteht dad Fundftüd in Geld, fo wird mit demfelben wie mit 
dem Erlöſe aus einem Verkaufe verfahren. 

8. 5. 

| Mer eine gefundene Sadhe ohne Vorbehalt an die Muſeums— 
beamten abliefert, begiebt fi) damit ded Anſpruches auf Finderlohn 
and auf Meberlafjung ded Fundſtückes für den Fall, daß der Verlierer 
fih nicht meldet. 

Behält jid der Finder bei Ablieferung der Sadye den Aniprud) 
auf Sinderlohn oder auf Ueberlaffung ded Fundſtückes vor, fo ift dem— 
ielben zu bedeuten, daß er binnen 3 Tagen dem Königlichen Polizei- 
Prafivium von dem Kunde felbft Anzeige zu machen babe, und daß 
das Fundſtũck fogleidy nady erfolgter Eintragung in das Sundregifter 
an die gedachte Behörde zur polizeilichen Verwahrung abgegeben 
werden wird. 

Den Mufeumdbeamten erwächſt feinerlei Anſpruch aus dem 
kunde. 
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II. Gymnaſial⸗ ze. Xebranftalten. 

146) Beihäftigung der Probelandidaten an höheren 
Unterriht8-Anftalten. 

(cfr. Centrbl. pro 1878 Seite 78.) 

Berlin, den 27. September 1883. 
Audzug. 

In dem abjchriftlich eingereichten Berichte ded Direktord N. vom 
4. September d. 3. geben mir noch zwei Punkte Anlaß zu einer 
Bemerkung. 

In der Entgegnung gegen die von dem Königlichen Provinzial: 
Schulkollegium unter dem 31. Auguft d. 3. verfügte Zumeilung eines 
philologifhen Probefandidaten an dad Gymnafium zu N. ſcheint der 
p. N. zu verkennen, daß dad Probejahr zur didaftiihen und päda— 
gogiichen Ausbildung der Kandidaten beftimmt ift, nicht zum Erſatze 
eitweiliger Bedürfniſſe des Unterrichte8 an einer Anftalt; dieſe letztere 
erwendung eined Probefandidaten mag ausnahmsweiſe in einem 

Notbitande Entichuldigung finden, aber darf nicht zum maßgebenden 
Geſichtspunkte für das Probejahr gemacht werden. 

Der p. N. ſpricht die Anfiht aus, daß nur bei den Brobefan: 
dDidaten der Bereich ihrer Beichäftigung durdy die erworbene Lehr: 
befähigung begrenzt ſei, daß hingegen bei der Beidyäftigung von Lehr: 
fräften nad) abgelegtem Probejahre einer Meberfchreitung der nad: 
gewiejenen Lehrbefähigung fein gefepliched Hindernid entgegenſtehe. 
Allerdings ift bejonderd dringender Anlaß gemwefen, bezüglich der Probe: 
fandidaten eine Beichäftigung außerhalb der Grenzen der durd ihr 
Prüfungdzeugnis konftatirten Zehrbefähigung entjchieden zu unterlagen. 
Auch ift nicht zu vertennen, daß Lehrer im Verlaufe ihrer Berufe 
thätigkeit durch weitere wilfenfchaftliche Studien die Stufe der ihnen 
durch das Prüfungdzeugnis zuerfannten Lehrbefähigung erhöhen oder 
deren Umfang erweitern können, und ed braucht nit ausgeſchloſſer 
zu werden, dad Direktoren für eine ausnahmsweiſe Verwerthun; 
einer folchen thatfädylichen, nicht Durch das Zeugnis zuerfannten Lehr 
velähigung unter ausdrüdliher Motivirung die Genehmigung de} 
Köntglihen Provinzial-Schulfollegiumd nadyjuden. Aber der p. N. 
verfennt die Abficht und die Bedeutung der Lehramtäprüfung, indem 
er die Nichtachtung der durch das Dräh 
wie etwas beliebig zulaͤſſiges betradhtet. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: Greiff. 

Un 
das Königl. Provinzial-Schufllollegium zu N. 

U. IT. 2113. 

ungözeugnid gezogenen Grenzen | 



555 

147) Bedingungen, unter welden Lehrer, die für dad 
Kehbramt an Gewerbeſchulen geprüft worden find, in 
Dberlebhrerftellen an foldhen Anftalten befördert werden 
dürfen, welche in Ober-Realſchulen ıc. umgeftaltet 

worden find. 

Berlin, den 19. Oktober 1882. 
Auf die Eingabe vom 7. Auguft d. 3. erwidere ih Em. Wohl- 

geboren, wie durch die diesſeits befolgten Grundjäge ed nad) Mög- 
lipfeit verhütet worden ift, daß diejenigen Lehrer der zu Ober⸗Real⸗ 
ſhhulen umgeftalteten Gewerbeſchulen, weldye nach den früher für Kan 
didaten des Lehramtes an Gewerbeſchulen giltigen Beftimmungen ſich 
dorgebildet und die Staatsprüfung mit gutem Erfolge beftanden 
bitten, durch die erfolgte Organiſationsveränderung perſönliche Nach⸗ 
theile erleiden. Demgemäß find ſolche Gewerbeſchullehrer, wenn fie 
bereits in längerer Dienſtzeit durch den Unterricht in den oberen 
Alaſſen ſich bewährt hatten und thatſächlich zu den erften Lehrern der 
Anftalt zählten, auch in etatsmäßige Oberlehrerftellen befördert worden, 
cine dab eine Ergänzung ihred, mit den Anforderungen des Prü— 
mgöreglements vom 12. Dezember 1866 nicht im Einklange ftehen- 
ten Prüfungdzeugniffes verlangt wurde. Wo dagegen die Anftelung 
tler Lehrer noch jüngeren Datumd war und fo theild die längere 
praltiihe Bewährung fehlte, theils das nachträgliche Beftehen einer 
ergänzenden Prüfung fehr wohl audführbar war, ift von dem bes 
treffenden Lehrer gefordert worden, daß er, um in eine Oberlebrer- 
ftelle befördert werden zu können, wenigftens noch in einem zweiten 
tchrgegenftande die Xehrbefähigung für die Prima erwerbe. 

Demgemäß fann id auch Ew. Wohlgeboren, da Ihr Prüfungs: 
zeugnis Ihnen die unbedingte Befähigung nur zum Unterrichte in 
der Mathematik (mit Einfluß der für Ober sRealfchuien nicht 
in Betracht kommenden Mechanik) verleiht, Ihre Anftellung erft feit 
wertigen Fahren datirt und Sie nur in Vertretung des Dr. N. in 
ten oberften Klaffen unterrichtet haben, nur anrathen, ſich noch die 
Zualififation für ein zweites, der Mathematik naheftebendes Lehrfach, 
wa die Phyſik, durch dad Beſtehen einer Nachprüfung vor einer 
wifienihaftlihen Prüfungs» Kommiifion zu erwerben. Es wird in 
Ihtem eigenen Interefje liegen, zu diefer Nachprüfung ſich mit mög» 
iöfter Befchleunigung zu melden. Sollten Sie hierzu bereit fein, 

würde ich Ihnen auf Ihr Geſuch die zu diefem Zwecke erforder- 
ide Dispenfation von den Beftimmungen des $. 3, a und b des 
Reglements vom 12. Dezember 1866 ertheilen. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

An 
den Gewerbefchullehrer Herrn N. Wohlgeboren zu N. 
U. V. ee 1. hrer d nis e 
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Berlin, den 14. November 1882, 
Dem Königlihen Provinzial-Schulfollegium laſſe ich bierneben 

angefhloffen Abichrift einer an den Gewerbeihullehrer N. gerichteten 
Berfügung vom 19. Dftober d. 3. (U. V. 64181) mit dem Auf: 
trage zugeben, junge Lehrer, weldye, nachdem fie nady dem Reglement 
für die Prüfung der Kandidaten des Lehramtes au Gewerbeſchulen 
vom 10. Auguft 1871 ihr Examen beftanden haben, an den aus 
früheren Gewerbeſchulen umgeltalteten Dber-Realjchulen reip. Real- 
Ihulen angeftellt find, bezw. angeftellt werben wollen, in dem Sinne 
diefer Berfügung darauf aufmerffjam zu maden, daß fie, um für 
Dberlehrerjtellen qualifizirt erachtet zu werden, wohlthun, ihr für 
Mathematit mit Einfluß der Mechanik, oder für Phyſik mit Ein 
ſchluß der Chemie und Mineralogie erworbenes Zeugnis nody dadurd 
zu ergänzen, dab fie für ein zweited Lehrfach die Befähigung zum 
Unterrichte in den oberen Klaffen dur eine Nadyprüfung vor einer 
wiſſenſchaftlichen Prüfungs⸗-⸗Kommiſſion erwerben. 

Der Minifter der geiſtlichen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: reift 

An 
die Königl. Brovinzial-Schullollegien. 

U. V. 6116. i. nn 

148) Drdnung der Entlaffungdprüfung an den, mit 
NRealanftalten verbundenen mafſchinentechniſchen 

Fachſchulen. 

Berlin, den 17. Oktober 1883. 
Nachdem die maſchinentechniſchen Fachſchulen, welche in Verbin⸗ 

dung mit Realanſtalten und anknüpfend an den abſolvirten 6. Jahres 
kurſus derſelben, in den letzten drei Jahren ind Leben getreten fint. 
ſich der Mehrzahl nad) ſoweit entwidelt haben, daß fie mit ihren 
Schülern ald Abſchluß eines zweijährigen Fachunterrichtes eine Entla 
ſungsprüfung abhalten konnten, ift ed nothwendig geworden, für diee 
Prüfung einbeitlihe Normen aufzuftelen. Die zu diefem Behufe. 
wie dem Königlihen Provinzial: Schultollegium befannt, ven mit 
im Früjahre d. J. berufene, jachverftändige Konferenz bat mir den 
Entwurf eines Prüfungs-Reglements vorgelegt, defjen weientliche Be 
ftimmungen mit Cinmüthigfeit vorgeichlagen waren, und dem ich nun 
mehr nach nochmaliger diedfeitiger Revifion meine Genehmigung er— 
theilt habe. In den Anforderungen, melde dad Reglement an die 
zu Prüfenden erhebt, ift mit Sorgfalt darauf gejehen, für die eir 
denen MWiffenfchaften und Fertigkeiten nur foldhe Zielpunkte aufı= 
tellen, weldhe von den Schülern der Fachſchule auf Grundlage ibra 
Borbildung in einem zweijährigen Kurfus erreicht werden können | 
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Dem Abiturienten, welder die Prüfung befteht, wird alſo in dem 
Reifezengniſſe nur dasjenige Wiſſen und Können bezeugt, welches er fich 
duch den Sachunterricht wirklich angeeignet bat, dagegen wird ihm 
feinerlei techniiche Befähigung zugeiprocdhen, weldye erft durch längere 
lebung und &rfahrung in der Prarid, auf Grund der erworbenen 
Schulfenntniffe, gewonnen werden Tann. 

Bei dem Zujammenhange, welcher zwiſchen den maſchinentech— 
niihen Fachſchulen und den Renlanftalten, an welche fie angelehnt find, 
bezüglich der Lehrer und der Schüler befteht, tft e8 mir rathſam er- 
ihienen, dem Provinzial Schulratbe, unter deffen Referat die Geſammt⸗ 
anftalt ftebt und der die Prüfungen der Realanftalt leitet, audy den 
Borfiß in der Prüfungs: Kommilfton für die Fachſchule zu über— 
tragen. Soweit er bei der großen Zahl der in- die Dfterzeit fallen- 
den Prüfungen an der Erfüllung dieſes Auftraged verhindert werden 
iellte, übernimmt an feiner Stelle der techniſche Kommiſſarius den 
Vorfitz. Sm Mebrigen find dem techniſchen Kommiſſarius diejenigen 
Befugniffe eingeräumt, melde die fachverftändige Leitung einer Prü- 
tung, deren Gegenftände der Mehrzahl nach nicht blos allgemein 
viſſenſchaftlicher, ſondern tedhnifcher Natur find, verbürgen. Der 
techniſche Kommiſſarius hat unter den eingereichten ſchriftlichen Auf: 
gaben die Auswahl zu treffen und ift befugt, in dem für die Prü— 
tungdarbeiten ertheilten Pradifate Aenderungen eintreten zu laſſen. 
Auch ift ihm das Recht ertheilt, gegen den Beichluß der Prüfungs- 
fommiffion über Zuerfennung oder Bermeigerung ded Reifezeugniſſes 
Siniprade zu erheben. 

Indem ich die Zuverſicht hege, daß dad von mir genehmigte 
Reglement dazu beitragen wird, die weitere Entwickelung der maſchinen⸗ 
techniſchen Fachſchulen zu befeftigen und diejelben in ihren, nad) dem 
Audfalle der bisherigen Entlafjungsprüfungen übrigend anerfennend- 
werthen Leiftungen zu fördern, laffe ich dem Königlichen Provinzial« 
Shullollegium dad gedachte Reglement in — Gremplaren zugeben, 
von denen das eine für dad Königliche Provinzial: Schulfollegium 
zurüdzubehalten ift, die anderen an die Direktoren der betreffenden 
Anftalten zu N. N. mit der Anweiſun zu entfenden find, bei den 
—* ungsprüfungen fortan in Gemähhelt ded Neglementd zu ver: 
ahren. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lucanus. 

An 
tie betheiligten Königl. Provinzial-Schuffollegien. 

U. V. 41. 
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Drdnung ber Entlaffungsprüfung an den mit Real: 
anftalten verbundenen maſchinentechniſchen Facſchulen. 

8.1. 

An jeder mit einer höheren Bürger-, Reale oder Ober⸗Real⸗ 
ſchule verbundenen maſchinentechniſchen Fachſchule wird alljährlid 
eine Entlaffungsprüfung abgehalten. Das Recht, diefe Prüfung at: 
zulegen, haben diejenigen Schüler, welche wenigftens ein Jahr lang 
die obere Fachklaſſe befucht haben. Der Meldung, weldye bie zum 
1. Sanuar dem Direktor der Schule fchriftlih eingereicht werden 
muß, ift von jedem Examinanden ein kurzer Lebenslauf beizufügen. 

8. 2. 
Hat der Direftor in der mit den Lehrern der Fachſchule über 

die Meldungen abzubaltenden Konferenz feftgeftellt, daß der Erami: 
nand nod nicht die erforderlihe Reife erlangt bat, fo bat er ihn 
unter Borbaltung der Nachtheile eines voreiligen Abſchluſſes der 
Schulbildung ernitlich zu verwarnen, feinen Vorſatz auszuführen, 
aud) womöglid den Eltern oder Bormündern in demjelben Einn 
BVorftellungen zu machen. Beltebt der Sraminand dennoch auf ie: 
nem Vorſatze, I ift er zur Prüfung zuzulaffen. 

$. 3. 
Die Prüfung wird durd die dazu beftellte Prüfungs: Kommil- 

fion abgehalten. Diefe beftebt: 
a. aud demjenigen Mitgliede ded Königlichen Provinzial⸗Schul— 

follegiums, welches dad Dezernat der Schule führt, 
b. aus einem technifhen Kommiffarius, 
c. aus einem von dem Kuratorium aus feiner Mitte zu wäh: 

lenden und dem Provinzial» Schulfollegium rechtzeitig au⸗ 
zuzeigenden Mitgliede, 

d. aus dem Direktor der Anftalt,' 
e. aus den Lehrern, welche in der oberen Fachklaſſe den Unter: 

richt ertbeilen. 
Den Borfig führt der Provinziale Schulratb; in feiner Verbin: 

derung der techniiche Kommiffarius; eventuell, falls auch diefer ab- 
gehalten fein follte, der Direktor. 

Der techniſche Kommilfarius wird von dem Minifter beftinmt. 
Zu diefem Behufe hat das Provinzial-Schulfollegium dem Minitter 
rechtzeitig Anzeige von der bevorftehenden Prüfung zu machen. 

$. 4. 
Die Prüfung zerfällt in eine ſchriftliche und mündlide. Air 

die Schriftliche Prüfung hat der Direktor rechtzeitig die nöthigen An- 
ordnungen zu treffen. Die mündliche Prüfung und die auf fie be— 
züglihen Verhandlungen leitet der Borfipende. 
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8. 5. 
Die bei den Prüfungen zu ftellenden Anforderungen find fo- 

ende: 
N In der Mathematif: 

a, Arithmetik: Genaues Verftändnis der arithmetiſchen Grund: 
operationen mit allgemeinen Größen und Algebra bi6 zu den 
Sleihungen 2. Graded mit mehreren Unbelannten, insbeſon— 
dere Hebung im Anjage und in der Umformung folder Glei⸗ 

° chungen. Arithmetiſche und geometriſche Progreifionen und die 
binomiſche Reihe mit ihren wichtigften Anwendungen. Prak— 
tiiche Sertigfeit und Sicherheit in Ziffer- und Buchſtaben⸗ 
Rechnungen. 

b. Planimetrie: Sichere Kenntnis der Säge und Aufgaben 
der Planimetrie, einichließlih der Kegelfchnitte und der für 
die Technik befonderd wichtigen Kurven. | 

c. Stereometrie: Kenntnid der Stereometrie bezogen auf 
Flächen und Körper, namentlih in Anwendung auf die in 
der Technik vorzugdmeife vertretenen Formen. 

d. Zrigonometrie: ©emwandtheit in der Cntwidelung der 
widtigften Formeln der Goniometrie und der Trigonomettrie. 

2) In der darftellenden Geometrie: 
Kenntnid der Beziehungen von Geraden und Ebenen zu einander 

und zu den Projektiondebenen. Gewandtheit im Projiziren von 
ebenen und räumlichen Gebilden, und im Konftruiren von Durch— 
dringungen und Abmidelungen, ſowie in der Darftellung von 
Körpern in recht» und ſchiefwinkliger Parallelprojektion. Allge— 
nee Kenntnis der Scyhattenfonftruftion und der Gentralpers 
peltive. 

3) Inder Medanit: 
Elementar⸗Statik nnd Dynamik feiter Körper mit befonderer 

Berückſichtigung der Feſtigkeitslehre und der graphiſchen Statif. 
Grundzüge der Statik und Dynamik flüffiger Körper. 

4) In der Phyſik: 
Allgemeine auf Anihauung gegründete Kenntniffe in den 

Hauptgebieten diefer Wiſſenſchaft. Mathematifhe Begründung 
der wichtigſten Naturgefepe. 

5) Sn der Chemie und demifhen Technologie: 
Belanntichaft mit den Metalloiden und Metallen ſowie deren 

widtigften Verbindungen. Kenntnis der hauptſächlichſten metals 
Iurgiihen Progeffe, fowie derjenigen hemifchstechniichen Gewerbe, 
welde für den Induftrier Bezirk beſonders wichtig find. Gas— 
fabrifution und Heizung. 

6) Inder Maſchinenlehre: 
Kenntnid der einfahen Mafchinentheile und der widtigften Be⸗ 
wegungsmechanismen. Mafchinen zum Heben von Aüffigen und 
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felten Körpern. Belanntichaft mit den verfchiedenen Dampfkeſſel⸗ 
und DampfmafdinensKonftruftionen, ſowie mit den hydrauliſchen 
Motoren und Kleinkraftmaſchinen. 

7) In der mecaniſchen Technologie: 
Belanntihaft mit den Vorgängen bei der Xormerei und 

Gieherei, dem Schmieden, Walzen und Drabtziehen. Kenntnis 
der Bearbeitung der im Mafchinenbau verwendeten Metalle und 
des Holzed, jowie allgemeine Bekanntſchaft mit den dabei benup- 
ten Werkzeugen. ® 

8) In der Baukonftruftionslehre: 
Kenntnis der einfachen Verbindungen in Stein, Holz und 

Eifen; der bauptjädlichiten Arten der Gewölbe, Dächer unt 
Treppen, ferner der wichtigſten Detatld der Eijenkonftruftionen. 

9) Sm Maſchinenzeichnen: 
Fertigkeit im Zeichnen von Maſchinen und MafdyinensAnlagen 

nach den verichiedenen in der Prarid gebräuchlichen Darftellunge: 
Methoden. Fähigkeit, Mafchinentheile und einfache Mafchinen 
aufzunehmen und nad gegebenen Maßen zufammenzufepen. ®e: 
wandtbeit im Skizziren vorgeführter Objekte. 

10) Sm Freihandzeichnen: 
Fertigkeit im Zeichnen nah Ornamenten, im Aufnehmen un 

Skizziren nad) Erzeugniffen der Kunftinduftrie. 
11) Inder Buchführung: 

Kenntnis von der Einrichtung, Führung und dem Abſchluſſe 
der gut induftriellen Buchführung erforderlihen Geſchäftsbücher. 

a8 Michtigfte aus der Wechſellehre. 

8. 6. 

Die Schriftlichen Prüfungsarbeiten beftehen: 
1) in der Bearbeitung von 4 mathematiichen Aufgaben, melde aus 
em verjchiedenen Gebieten der Elementar-Mathematif zu nehmen 
nd, 

Zeit der Bearbeitung 6 Stunden. 
2) in der Bearbeitung von 1 reip. 2 Aufgaben aus der Mechanik. 

Zeit der Bearbeitung 6 Stunden. 
3) in der %öfung von 1 reip. 2 Aufgaben aus der beireibentea 

Geometrie. 
Zeit der Bearbeitung 6 Stunden. 

4) in ber Bearbeitung eined Themas aus der mechaniſchen Ted: 
nologie. 

Seit der Bearbeitung 6 Stunden. 
5) in der Bearbeitung einer Aufgabe aus der Majchinenlehre, wei 

dem Sraminanden Gelegenheit zu geben tft, feine Fertigkeit ım 
Skizziren zu befunden. 

eit der Bearbeitung 8 Stunden. 
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8.7. 

Zür jede Ichriftliche Arbeit find von dem Fachlehrer die Auf> 
gaben oder Themata in dreifacdher Anzahl und zwar für die mathe» 
matiihen Aufgaben in drei Gruppen in Vorſchlag zu bringen. 
Die Vorſchläge ſämmtlicher Lehrer reicht der Direktor dem techniſchen 
Kommiffarius ein, welcher daraus diejenigen Aufgaben bezeichnet, 
die geitellt werden jollen. 

Die ausgewählten Arbeiten werden unter befonderem Berjchluffe 
jeder einzelnen, dem Direktor zurüdgefandt und find von dieſem uns 
mittelbar vor dem Beginne der Prüfung in Gegenwart der Exami⸗ 
nanden zu Öffnen und zu verkünden. 

Dem techniſchen Kommiffarius bleibt vorbehalten, ftatt der eins 
gereichten Aufgaben andere zu ftellen. 

8.8. 

Die Sraminanden arbeiten unter fteter Auffiht von Lehrern, 
welhe der Prüfungs-Kommiſſion angehören. Etwaige Unterbredun- 
gen find im Protololle zu bemerken. 

8.9. 

Bor Beginn der fchriftlihen Prüfung hat der Direltor die Era- 
minanden vor der Benupung unerlaubter Hilfämittel zu warnen 
und fie auf die Folgen aufmerkſam zu maden, welche diefelbe nad 
ih zieht. (cfr. $. 10.) 

Seftattet find: Logarithmentafeln. 

$. 10. 

Sraminanden, weldye ſich bei Anfertigung der fchriftlichen Prüfung 
nahmeislich unerlaubter Hilfsmittel bedient haben, find durd die 
Kommiffion von der Prüfung zurüdzumeifen. 

In Fällen, wo nur ein Verdacht gegen den Graminanden 
vorliegt, find von demfelben neue Aufgaben jeparat zu bearbeiten, 
die von dem Direktor aus den vorgefchlagenen Aufgaben zu nehmen 
find, Ebenſo ift mit Graminanden zu verfahren, welche durch Krank⸗ 
beit verhindert waren, ihre fchriftlihen Arbeiten gleichzeitig mit den 
Uebrigen auszuführen. 

8. 11. 
Ueber die Beauffichtigung nehmen die Lehrer ein kurzes Protofoll 

af, worin aud die Zeit bemerkt wird, in welder jeder Examinand 
me Arbeit abgeliefert bat. 

8. 12. 
Die eingelieferten Arbeiten werden von dem betreffenden Fach⸗ 

lehtern durchgeſehen, Torrigirt und cenfirt; das zuerfannte Präbifat 
iſt kurz zu begründen. 

1883, 38 
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Sie furfiren demnädft bei allen am Orte befindlichen Mitglie— 
dern der Prüfungs Kommijfion und find rechtzeitig vor dem Termine 
der mündlihen Prüfung von dem Direktor dem techniſchen Kommii: 
ſarius und von diefem dem Provinzial-Schulrathe zugufenden, ſofern 
derfelbe bei der mündlidyen Prüfung den Vorfig überninmt. 

Der tehniihe Kommiſſarius ift befugt, in den den Prüfungs: 
arbeiten ertbeilten Prädilaten Aenderungen zu verlangen und ein 
treten zu laffen. Hiervon iſt in dem Protokolle Kenntnis zu geben. 

8. 13. 

Die Prädikate fowohl für die fchriftlihe als mündliche Prä, 
fung find: 

Nr. 1 ſehr gut, 
Nr. 2 gut, 
Nr. 3 genügend, 
Nr. 4 nit genügend. 

Zwiſchen⸗Prädikate find unzuläffig. 

8. 14. 

Die Zeit für die mündlihe Prüfung ift von dem Provinzial: 
Schulrathe nad Bereinbarung mit dem technifhen Kommiffarius 
feftzufegen. 

Der Direftor hat die Genfuren und Zeichnungen der Abiturienten 
aus der Zeit ihres Beſuches der Fachſchule zur Einfichtnahme für 
die Prüfungs-Kommiſſion bereit zu halten. 

Die Prüfungd-Kommiffion ift bei dem Zufammentritte zur münd: 
lichen Prüfung befugt, ſolche Eraminanden, welche ſich durch multer: 
bafte Führung, durch Fleiß und hervorragende Keiftungen in der An: 
ftalt ausgezeichnet haben, fofern die Ichriftlichen Arbeiten in den 
5 Vis,iplinen ſämmtlich genügend, in einigen Disziplinen aber gut 
audzefallen find, von der mündlihen Prüfung zu entbinden. 

Sraninanden dagegen, deren fchriftliche Arbeiten der Mehrzabl 
der Disziplinen nach nicht Ken audgefallen find, find von der | 
Prüfung duch die Kommiſſion zurückzuweiſen. 

In allen diefen Fällen ift jedoch einftimmiger Beſchluß er 
forderlich. 

8. 15. 
Die mündlie Prüfung erftredt ih auf: 

Mathematit, Mechanik, Phyſik, Mafchinenlehre, mechaniſche Ted: | 
nologie, Chemie und hemifche Technologie und Baufonftruktiondlehre. 

Die Buchführung ift nit Gegenftand der mündliden Prüfun, | 
an jedoch tim Zeugniffe, fofern fie Lehrgegenftand der Anitalt ik 
centirt. 

Das Ma der erlangten Fertigkeit im Freihand⸗ und Linear 
zeichnen wird nad den außzulegenden Zeichnungen feftgeftclt. 
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Ueber den Gang und die PRefultate der mündlichen Prüfung 
wird ein Protokoll aufgenommen, 

Die in der mündlihen Prüfung zu ertheilenden Prädikate 
werden untef Berückſichtigung des Bortehläges ded Craminatord von 
der Kommijfion nah Stimmenmehrheit teftgeftelH. 

Bei Stimmengleichheit entfcheidet der Vorſitzende. 

$. 16. 

Sofort nah Schluß der mündlihen Prüfung wird auf Grund 
der fchriftlicden Arbeiten, der audgelegten Zeichnungen, der Prädifate 
der mündlichen Prüfung ſowie unter Berüdfichtigung der Klaffen- 
leiftungen die Gefammtcenfur in den in $. 5 aufgeführten Gegen 
Rinden nah Stimmenmehrheit feftgeftellt. Jedes Mitglied der 
Kommilfion hat dabei eine Stimme. Bei Stimmengleichheit ent- 
iheidet die Stimme des Vorfigenden. 

$. 17. 
Auf Grund der feitzeftellten Geſammtcenſuren ift das Zeugnis 

ter Reife zu ertheilen, wenn die Prädifate in den Prüfungdgegen- 
tanden fſämmtlich mindeftend genügend find. 

It die Prüfung in einzelnen Disziplinen, jedod mit Ausſchluß 
ter Mathematik, Mechanik, Maichinenlehre und Maſchinen-Zeichnen, 
ungenügend ausgefallen, jo darf das Zeugnis der Reife nur dann 
ertheilt werden, wenn wegen befjerer Leiftungen in anderen Fächern 
ine Kompenſation zulälfig erjcheint. 

Das Zeugnis der Reife mit dem Prädifate „Mit Auszeich— 
nung beftanden” wird nur dann zuerkannt, wenn ber Sraminand 
in der Mathematik, in der Mafchinenlehre und im Maſchinenzeichnen 
das Gefammtpradifat fehr gut, in allen übrigen Fächern der 
Mehrzahl nach gut, in feinem nit genügend erhalten, und fid) 
turh gute Kührung und regelmäßigen Fleiß audgezeichnet hat. 

Gegen den Beihluß der Prüfungs-Kommiſſion über Zuerfennung 
oder Verweigerung des Meifezeugniffes fteht Sowohl dem Provinzials 
Sdulrathe als aud dem techniſchen Kommilfar, und fall beide an 
der miindlihen Prüfung Theil zu nehmen verhindert waren, dem 
Direftor dad Recht der Einfprade zu. Im diefem Falle find die 
Prüfungsverhandlungen dem Königlichen Provinzial: Schulfollegium 
zut Ueberfendung an den Minifter einzureichen. 

8. 18. 

Das Urtheil der Kommilfton wird durch den Vorfipenden nad) 
deendigung der Prüfung protokollariſch feftgeftellt und, außer in 
dem Kalle von $. 17 Abla 4, den Geprüften unmittelbar nachher 
mitgetheilt. Das Protofoll wird von fämmtlihen Kommiſſions⸗ 
Mitgliedern unterzeichnet, und fomit die Prüfungs «Verhandlung 
geſchloſſen. 

38* 
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8. 19. 
Auf Grund der Prüfungs: Verhandlungen wird von dem Direftor, 

unter Mitwirkung der betreffenden Lehrer, dad Prüfungs- Zeugnis 
ausgeftelt. Im alle des $. 17 Abſatz 4 erfolgt die Außftellung 
nah Eingang der Entſcheidung über die eingereichten Prüfungs: 
Verhandlungen. 

Das Zeugnis ift von ſämmtlichen Mitgliedern der Kommilfion 
zu unterzeichnen. 

Berlin, den 17. Oktober 1883. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lucanus. 

— — — 

149) Unzuläſſigkeit der Beſprechung der Prüfungs— 
ergebniſſe an Baugewerkſchulen in öffenthichen Blättern 

durch Mitglieder der Prüfungskommiſſionen. 

Berlin, den 17. Juli 188. 
Im Hinblid darauf, daß ein Mitglied einer Königlichen Prüfungs: 

Kommiifion, ohne Zweifel in befter Abficht, in einem Yadblatte 
Mittheilungen über bie Ergebniſſe der Abgangäprüfung an ei 
Baugewerkſchule gemacht und zugleich ausgeführt hal, welche Mänzd 
feiner Anfiht nach noch zu bejeitigen frin würden, finde id mid 
veranlaßt, bie Königliche Regierung ıc. zu beauftcagen, die Mitglieder 
der Prüfungsfommilfion an der Baugewerkſchule Ihres Bezirke 
durch den den Borfip führenden Kommiflar darauf mein zu 
Iaffen, daß ein ſolcheß Verfahren als zuläfftg nicht angeleben werden 
kann. Sämmtlihe Mitglieder der —18 nehmen im Auftrage 
der Staatsregierung an der Prüfung Theil und haben Gelegenheit, 
im Anſchluſſe an die Prüfung in einem mir vorzulegenden Protofole 
oder in einer an mich einzureihenden Vorftellung ihre etwaigen 
Bedenken gegen die Organifation oder deren Unterritöplan und die 
befolgte Methode der betreffenden Anftalt zur Sprache zu bringen. 
Diefer Weg wird auch bei anderen Prüfungstommifflonen unter 
Umftänden eingefchlagen, und ich bin überzeugt, daß der Hinweis auf 
denjelben genügen wird, um der Mibverftändniffe bei dem Publikum 
leicht herbeiführenden und das gute Verhältnis unter den Mitgliedern 
der Kommilfton gefährdenden Beiprehung der Prüfungsergebnifle 
an den einzelnen Baugewerfichulen dur Mitglieder der Rommifior 
in öffentlichen Blättern allgemeinen oder fachlichen Inhaltes vorzu⸗ 
beugen. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenbeiten. 
Im Auftrage: Gretff. 

An 
bie Königlichen Regierungen zu R. N. n. f.w. 

U. V. 734, 
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IV. Seminare, zc., Bildung der Lehrer 
und deren perfönliche VBerbältniffe. 

150) Anforderungen an die Seminar-Afpiranten bei 
der Aufnahbme- Prüfung bezüglid ihrer Kenntniſſe im 

Geſange und in der Mufit, 

Berlin, den 29. Auguft 1883. 
Das Königliche Provinzial-Schulfollegium erhält beifolgend die 

von dem Königlihen Provinzial-Schultollegium zu Schleswig an 
die Seminar-Direftoren und Borfteher der Präparanden-Anftalten 
der Provinz Schleöwig- Holftein erlaffene Girkular- Verfügung vom 
4. Zuli d. J., den Gefang- und Mufitunterricht betreffend, nebft 
Anlage zur Kenntnisnahme. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Barthaufen. 

An 
tie Königl. Provinzial-Schullollegien mit Ausnahme 
desjenigen zu Schleswig. 

U. III. 2029. 

Schleswig, den 24. Zuli 1883. 
Die Vorbereitung der Seminar » Alpiranten in Gefang und 

Beigeiptel ließ bid vor wenigen Jahren in hiefiaer Provinz viel zu 
wünſchen übrig. Diele Alpiranten hatten ihre Stimmen durdy fehler- 
haften Gebrauch völlig verdorben und ließen fih beim Singen der 
einfahften Töne und Melodieen die ärgften Verſtöße gegen In⸗ 
tonation, Takt, Accentuirung und Ausſprache zu ſchulden kommen. 
Die Geige ſelber zu ſtimmen und die gebräuchlichften Dur⸗ und. 
Mol-Tonleitern in der erften Lage rein und ficher auf der Geige 
auszuführen, waren nur die wenigſten im Stande. Eine Belanntichaft 
mit einer irgend genügenden Anzahl von Kircdyenmelodieen und 
vollsthümlichen Weiten, wie auch mit den entiprechenden Kirchen⸗ 
lieder: und WBolföliederterten fehlte den allermeiften. Selbft die 
fihere Kenntntd der Noten, der Takt» und der Zonarten wurde bei 
manchen vermißt. 

In allen diefen Beziehungen ift in den lebten zehn Jahren 
durch die Arbeit der Seminare und Königlichen Präparanden-An- 
falten und durch die Bemühungen mancher Xebrer und Präparanden- 
bildner eine Beſſerung eingetreten. 

Während wir früher bei den Seminar-Aufnahmeprüfungen oft 
bei fonft tüchtigen Präparanden von den Leiftungen in der Mufit 
faft ganz abſehen oder und doch mit geringfügigen Leiftungen be- 
gnügen und deshalb auch auf den Seminaren die Unterrichtögiele 
mit Genehmigung des Herrn Unterrihtöminifterd niedriger ald in 
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den anberen preußiſchen Provinzen bemeſſen mißten, bat 3. B. rin 
der zuletzt in unſerer Provinz abgehaltenen Aufnahmepräfupgen das 
erfreuliche Refultat geliefert, daß von 30 aufgenommenen Semina— 
riſten 29 eine wenn auch nicht hervorragende, jo doch genügend: 
Vorbereitung in Geige und Geſang bekundeten. 

Dennoch gaben ſich auch bet den legten Aufnahmeprüfungen 
namentli in Betreff der Volkélieder noch manche nicht unerheb⸗ 
liche Mängel zu erkennen. Während die 20 Choräle und Kirchen⸗ 
lieder, welche wir bei Gelegenheit der Herausgabe des mit dem 
Koͤniglichen Provinzial» Konfiftorium vereinbarten und von dem 
Herrn Unterrihtöminifter genehmigten Schulgeſangbuches nach An- 
börung der Seminare als in erfter Linie zu erlernende bezeichnet 
haben, von den meilten Präparanden nad Tert und Melodie in 
befrtedigender Weiſe eingeübt und eingeprägt waren, ließ bei den 
Volldliedern die Auswahl der Texte und der Melodieen, fowie die 
Sicherheit in der Einprägung der Texte noch viel zu wünſchen übrig. 
Namentlich die nit in Praparanden » Anftalten vorgebildeten Ari: 
ranten waren zumeift mit vielen unferer volksthümlichen vater: 
ländiſchen Lieder (mie: Was blafen die Trompeten, Ich bin en 
Preube) völlig unbelannt, oder hatten von anderen derartigen !ir 
dern eben nur den Zert des erften Verſes inne. Da nun Met 
Mängel großentheild in der Unbefanntichaft mit dem, was bei den 
Seminar » Aufnahmeprüfungen gefordert wird, ihren Grund haben, 
fo finden wir und veranlaßt, dieſe Korderungen in Betreff der zu 
erlernenden volksthümlichen Lieder näher zu prägifiren. 

Da die Präparandenbildung in engfter Beziehung zu den 
Leiltungen der Volksſchule ſteht, die Feftlegung der in einer guten 
Bürger» oder Mittelfchule bereitd gelernten Etoffe die befte Grunt: 
lage für die Vorbereitung auf dad Seminar bildet, jo haben mir 
zunädhft mit der biefigen Königlichen Regierung auf Grund der A: 
gemeinen Beitimmungen vom 15. Dftober 1872 die für die Bolft 
ſchule erforderlihen Anordnungen in Betreff der in derjeiben zu er 
lernenden volksthümlichen Lieder vereinbart und feftgeftellt und lafien 
Ihnen diejelben in der Anlage zugeben. 

Dielen Beftimmungen entipredyend wird in Zutunft von den 
Alptranten bei der Seminar - Aufnahmeprüfung ii 
Kenntnis der 20 für die Volksſchule obligatoriihen, sab Nr.1 5. 
18—22 und 52—63 verzeichneten volldthümlicdyen Lieder verlanz! 
werden. &8 wird erwartet, daß die angehenden Erminariften ber 
Text diefer Lieder, glei wie den der vorgeichriebenen 20 Kirder- 
lieder, gut berzufagen, daß fie die Weifen diefer Lieder, glei tr 
Meilen der 20 Kirchenlieder, obne erhebliche Fehler ausmendia 
fingen und audy auf ber Geige bei entiprechendem Tempo mit Reit: 
beit vorzutragen im Stande find. Sind die Afpiranten im Sinzer 
und im Geigefptel etwas weiter gefördert, fo tft e8 wünfchenswertt 
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dab fie von den vorgenannten 85 Liedern etwa noch weitere 20, in 
Summa aljo etwa 40 volksthümliche Lieder ſich nach Tert und Me- 
lodie angeeignet haben; es veriteht fi) aber von felbft, daß die 
fihere Einprägung jener 20 Lieder mehr werth ift, als die unfichere 
von 40 oder mehr. 

Die Kenntnid der obligatoriihen 20 Volkslieder wird in Yu: 
kunft uh von den Echulamtd-Bewerbern und Bewer: 
berinnen bei der erften und zweiten Zehrerprüfung im 
Singen und Geigelpiel neben den fonftigen ing. 2I Nr. IV. undV. 
der Lehrordnung für die Echullehrer Seminare näher bezeichneten 
Anforderungen, verlangt werden. 

Da feine der vorhandenen Edullieder- Sammlungen den für 
unfere Zwecke erforderlichen Etoff enthielt, fo baben wir, um den 
Alptranten und aud der Volksſchule einen feften Text und genau 
beftimmte Melodieen darzubieten, unter Mitwirkung mehrerer Semi- 
nar= Mufitlehrer unferer Provinz einen Abdrud der obengenannten 
35 Bolfölieder und ihrer Weiſen veranftalien laſſen. elbftver- 
ſtändlich reicht dieſes zunächſt für den Gebraud der Seminar. 
aſpiranten beſtimmte „Liederheft“ nur in ſolchen Volksſchulen aus, 
m denen über den einſtimmigen Geſang nicht hinausgegangen werden 
kann; während in foldhen Schulen, in denen der zwei- oder der 
mebrftimmige Gefang gepflegt werden fann, für diefen Zwed ander- 
weitige Hilfämittel zu benugen fein werden. 

Königlihed Provinzial⸗Schulkollegium für Schleöwig- Holftein. 
An 

die Herren Seminar-Direltoren und Vorſteher der 
Königfihen Präparandenanftalten der Proviuz 
Schieswig-Holftein. 

J. Nr. 1844. 

Beftimmungen für die Volksſchule in Betreff der in 
derjelben zu erlernenden volksthümlichen Xieder. 

I. Für die Unterftufe. 

Unter Beachtung deilen, dab für diefe Stufe der Tonumfang 
fi zwiſchen dem eingeftrichenen und dem zweigeftrichenen d zu halten 
bat, als Zonarten aberG,F und Ddur zu wählen find, find den 
Kindern nad) den nöthigen Borübungen —*8 drei Lieder nach 
Text und Melodie einzuprägen: 
1) O du fröhlihe (Mel. O sanctissima, Ddur), 
2) Weißt du, wie viel Sterne ftehen (Volksweiſe, F dur), 
3) Winter, ade! (Volksweiſe, G dur). 

Sf es möglih, auf diefer Stufe noch einige meitere volfd- 
thümliche Lieder mit den Kindern einzuüben, ſo ind fie in erfter 
Linie and den folgenden 14 Liedern zu wählen: 
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4) Abend wird ed wieder (Melodie von Hein. Rind: Blaue 
Nebel fteigen, Gdur), 

5) Ad, unjre lieben Hühnerhen (Mel. von Hoffmann von 
$alleröleben, F dur), 

6) Allein Gott in der Höh’ jei Ehr' (alte Kirchenweiſe, G dur), 
7) Alle Fahre wieder (Mel. wie 4), 
8) Alles neu (Volksweiſe, G dur), 
9) Alle Bögel find Schon da (Bollöweile: Morgen muß ich weg 

von bier, D dur), 
10) Droben ftehet die Kapelle (Mel. von Hoffmann von Fallere- 

leben, Gdur), 
11) Geftern Abend ging id aus (Volksweiſe, G dur), 
12) Ic hatt’ einen Kameraden (Melodie von Silcher, Gdur), 
13) Im ftillen heitern Glanze (Mel. von Friedr. Reichardt Fdur), 
14) Kudud, Kudud ruft’8 aus dem Wald (Volksweiſe, Gdur), 
15) Müde bin idy, geh’ zur Ruh’ (Volksweiſe, Fdur), 
16) Sah ein Knab’ ein Rödlein ftehn (Mel. von Friedt. Reihardt, 

Ddur), 
17) Bögel engen, Blumen blühen (Mel. von Feſca: An de 

aale hellem Strande, F dur). 
Geftatten die bejonderen Verhältniſſe einzelner Schulen nid, 

den Gefangunterricht ſchon auf der Unterftufe zu beginnen, fo bilden 
die 3 nertt genannten Lieder das obligatorifhe Anfangspenjum für 
die Mittelftufe. 

II. Für die Mittelftufe. 

Der Zonumfang erftredt fih bier vom eingeftridhenen c bis 
zum zmweigeftrichenen e, und als Zonarten fommen jetzt auch C dur 
und etwa noch Bdur in Betradt. Neben Wiederholung der Lieder 
der Unterftufe find folgende 5 Lieder nad Zert und Melodie feſt 
einzuprägen: 
18) Heil dirim Siegerfranz (Mel. der englifhen Nationalhymne, Fdur), 
19) Mit dem Pfeil, dem Bogen (Mel. v. Anfelm Weber, Ddur), 
20) Morgenrotb, Morgenroth (Volksweiſe, G dur), 
21) Ueb' immer Treu’ und Redlichkeit (Mel. von Mozart, Fdur), 
22) Was blafen die Trompeten (Volksweiſe: Friſch aus ihr Ziroler, 

dur). 
Iſt e8 thunlich, auf dieſer Stufe einige weitere volksthümliche Lieder 

mit den Kindern einzuüben, fo find fie in erfter Linie aus den sub 
Nr. 4—17 verzeichneten oder aus folgenden 29 Liedern zu wählen: 
23) Aus tiefer Noth (alte Kirchenweiſe, G dur), 
24) Der Frühling bat ſich eingeftellt (Mel. v. Fried. Reichardt: 

Es fteht ein Baum im Odenwald, D dur), 
25) Der Mai ift gelommen (Volksweiſe, D dur), 
26) Der Mond ift aufgegangen (Mel. von Abraham Schulz, Fdur), 
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77) Ein getreued Herze willen (Mel, von Gerftad, C dur), 
28) Ein Kirchlein ftebt im Blauen (Mel. von Dreift, Bdur), 
29) Erhebt euch von der Erde (Volksweiſe: Auf, auf, zum fröb: 

lihen Sagen, G dur), 
30) Frei und unerichütterlihd (Mel. de8 Gaudeamus, Gdur), 
31) Goldne Abendjonne (Diel. von Nägeli, G dur), 
32) Sch bete a" die Macht der Liebe (Mel. von Bortniandty, 

ur), 
33) Ih bin vom Berg der Hirtentnab’ (Mel. von Groos, G dur), 
34) Sch geb’ durch einen gradgrünen Wald (Volksweiſe, G dur), 
35) Ich habe mein Roß verloren (Volksweiſe: Es war’n einmal 

drei Reiter gefang’n, Bdur), 
36) Ihr Bögelein, jo zart und fein (Volksweiſe, G dur), 
37) In die Ferne möcht' ich ziehen (Mel. wie 17, G dur), 
3) Komm, lieber Mai, und made (Mel. von Mozart, Ddur), 
39) Nach dem Sturme fahren wir (Volksweiſe, G dur), 
4) Nachtigall, Nachtigall (Volksweiſe, D dur), 
4) Nun ade, du mein lieb Heimathland (Volksweiſe, D dur), 
2) D Straßburg, o Straßburg (Volksweiſe, G dur), 
3) D Tannenbaum, o Tannenbaum (Volksweiſe, F dur), 
4) Sah sin Knab’ ein Röslein ftehn (Mel. von Heinrih Werner, 

ur), 
45) Schier dreißig Jahre (Mel. wie 35), 
46) Seht, wie die Sonne dort finket (Volksweiſe, D dur), 
47) Wachet auf! ruft eu die Stimme (alte Kirchenweiſe: Wachet 

auf! ruft und die Stimme, C dur), 
3) Was kann Schöner fein, was fann mehr erfreun (Volksweiſe: 

Was kann fchöner fein, was kann edler fein, G dur), 
49) Wem Gott will rechte Gunft erweilen (Mel. von Theodor 

Fröhlich, Cdur), 
0) Wie könnt ich ruhig jchlafen (Mel. von Silder,) D dur), 
51) Wie lieblich Schalt (Mel. v. Silder, G dur). 

III. Für die Oberitufe. 

„. Der Tonumfang reiht bier vom kleinen b bid zum zweige⸗ 
frihenen f._ Neben Wiederholung der gelernten Lieder, indbelondere 
ter obligatorischen Lieder der. Unter und Mittelftufe, find folgende 
12 Lieder nah Zert und Melodie feft einzuprägen: 
72) Deutſchland, Deutſchland, über alles (Mel. von Haydn: Gott 

erhalte Franz, den Kaifer, F dur), 
3) Dort unten in der Mühle (Mel. von Glück: In einem fühlen 
j Grunde, F dur), 
4) CE hrauft ein Ruf wie Donnerhall (Mel. von Wilhelm, Bdur), 
55) Es geht bei gedämpfter Trommel Klang Mel.von Sildyer, Ddur), 
6) Ich bin ein Preuße (Mel. von Neithardt, Bdur,) 
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57) Ich habe mich ergeben (Thüringtiche Volksweiſe, Fdur), 
58) Ich weiß nicht, was joll es bedeuten (Mel. von Silcher, C dur), 
59) Lobt 9— den Herrn, ihr jugendlichen Chöre (Mel. von Nägeli, 

ur 

60) Prinz Eugen, ber edle Ritter (Bolföweife, G dur), 
61) Stimmt an mit hellem, hohem Klang (Mel. v. Alb. Metb- 

feifel, Gdur), 
62) Was ift ded Deutichen Vaterland (Mei. von Cotta, Cdur,, 
63) Zu Straßburg auf der Schanz’ (Mel. von Silder, Fdur, 

Geftatten Zeit und Berbättnifte außer den für dieſe Stufe er⸗ 
forderlichen und zuläſſigen Geſangesübungen einige weitere volle 
thümliche Lieder den Kindern nad Zert und Melodie einzuprägen, 
fo find fie in erfter Linie aus den sub Nr. 23— 51 verzeichneten 
und aud folgenden 22 Liedern zu wählen: 
64) Der alte Barbarofja (Mel. von Geröbad, Bdur), 
65) Der befte Freund tft in dem Himmel (Volksweiſe, F dur), 
66) Deutſches Herz, verzage nicht (Mel. von Berner, D dur), 
67) Die Fahne flattert hoch am Dad (Mei. wie 61), | 
68) Die Sonne ſank, der Abend naht (Volksweiſe: Ich hab’ ein 

kleines Hütthen nur, F dur), 
69) Drunten im Unterland (Schwäbiſche Volksweiſe, Bdur), 
70) Ein’ tete Burg ift unfer Gott, (rhytmiſche Weile von Kutber, 

71) &8 ift beftimmt in Gotted Rath (Mel. von Mendelsſohn⸗ 
Bartholdy, Es dur), 

72) $reibeit, die idy meine (Mel. von Groos, Bd:r), 
73) Glocke, du Elingft fröhlich (Mel. von Besca, Ddur), 
74) Gott hab’ ich alles heimgeſtellt Mel. wie 68), 
75) Großer Gott, wir loben dih (Mel. von Peter Ritter, Gdur. 
76) Harre, meine Seele (Mel. von Malan, Esdur), 
77) Hinaus in die Ferne (Mel. von Alb. Retbrel ſel, Bdur), 
18) In dem wilden Kriegestanze (Mel. wie 60), 
79) Zung Siegfried war ein ftolger Knab' (Volksweiſe: Es fan! 

eine Linde im tiefen Thal, Bdur), 
80) Preifend mit viel ſchönen Reden (Volksweiſe: In des Waltee 

tiefften Gründen, C dur), 
81) Sareamig- «Holftein, meernmſchlungen (Mel. von Bellmann, 

r), 
82) Was frag’ ich viel nad Geld und Gut (Mel. von Neefe, Fdur) 
83) Wenn mein Stündlein vorhanden ift (alte Kirchenweiſe, Gdur' 
84) Wohlauf noch getrunken (Volksweiſe: Hoch drob'n auf dem 

Berge, Cdur), 
85) Wo if ein Heer, daß fefter ftand (Mel. von Spontini: 3 

iſt ein Boll, G dur). 
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151) Inſtruktion über den Gang und den Umfang der 
zweiten Prüfung der Bolföihulichrer*), 

J. Schriftliche Prüfung. 

1. Die Themata für die ſchriftlichen Prüfungs-Arbeiten, Die 
nah Maßgabe ded $. 22 der Prüfungsordnung vom 15. Oktober 
1872 zu wählen find, müſſen ſpäteſtens 14 Tage vor dem für die 
mündliche Prüfung angejegten Termine an und eingereicht werden. 

Für jedes Unterrichtögebiet find 3 Themata vorzuidlagen. 
2. Die ſchriftlichen Arbeiten werden am eriten Tage der für 

die Prüfung angeſetzten Zeit in Klaufur angefertigt. 
An demjelben Tage noch erhält jeder Sraminand eine Aufgabe 

über einen Gegenftand des Volksſchul-Unterrichtes für die abzu» 
legende Lehrprobe. 

II. Praktiſche Prüfung. 

3, An dem auf die Anfertigung der jchriftlihen Arbeiten fol- 
unden Tage werden zunächſt die Lehrproben in der Seminar: 
kbungsichule abgelegt. 

4. Jedem Sraminanden iſt für die Ausführung der ihm ge: 
Nellten praftiichen Aufgabe eine Zeit von 20 Minuten einzuräunen. 

5. Die gleidygeitige Abhaltung von Lehrproben in den ver- 
ihiedenen Klaſſen der Uebungsſchule ift geftattet; der Vorſitzende 
beitimmt, welche Mitglieder der Kommilfion den einzelnen Proben 
beimohnen follen. 

| 6. Bei jeder Lehrprobe müfjen wenigftend drei Mitglieder 
der Kommiſſion anmelend fein. 

7. Nah Abjolvirung der Lehrproben werden in der .verfammel- 
tn Kommilfion zunächſt die Prädikate über den Ausfall der praf- 
tihen Uebung feftgeltellt; die Stimmenmehrheit derer, die der Probe 
beigewohnt haben, enticheidet. 

8. &raminanden, die in der Lehrprobe das Prädifat nicht 
genügend erhalten, werden von der mündliden Prüfung ausge— 
ihleffen, und von dem BVorfigenden nah Wiederaushändigung der 
eingereichten Meldepapiere und Proben entlafjen. 

IH. Mündlide Prüfung. 

9 Die mündlide Prüfung beginnt mit Pädagogik. Unter 
dieſem Begriffe werden die dem Examinanden vorzulegenden Fragen 

*) Diefe Inftrultion ift mit Genehmigung bes Heren Minifters ber geift- 
lichen ꝛc. Angelegenheiten von dem Köonigl. Provinzial Schultollegium zu Ko⸗ 
blenz im Jahre 1579 erlaffen worden. — Dielelbe hat feitdem in ber Aus- 
führung in fo meit eine Mobififation erfahren, als bie Prüfung in der Me— 
thodik wicht auf ein Fach befihränft bleibt, fondern nach Bebürfnis auf zwei bie 
drei Unterrichtsgruppen ausgebehnt wird. 
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über die Geſchichte des Unterrichtes, die Unterrichtslehre 
und die Schulpraris zufammengefaßt. 

Die Prüfung wird von dem Mitgliede ded Seminar = Lehrer: 
follegiums, weldes mit dem Unterrichte in der Pädagogik an ber 
Anftalt betraut ift, vorgenommen. 

Bei der Prüfung in der Geihichte des Unterrichted wird zu 
ermitteln geſucht, ob Examinand mit der biftorifhen Entwidelung 
des Unterrichtöwejend im allgemeinen und dem preußifhen im 
bejonderen ſoweit vertraut ift, um die Entwidelung der einzelnen 
Unterrichtözweige und deren Methoden begründen und mit den map: 
gebenden Unterrichts⸗Grundſätzen in lebendigen Zufammenbang fepen 
zu können. Hierbei wird fich von felbft ergeben, ob derfelbe mit 
den Hauptvertretern der einſchlägigen Grundfäge reip. mit den 
Männern und Schriften, weldye auf die Audgeftaltung unferes Un: 
terrihtöwefend von nachhaltigem Einfluffe geweſen find, fih in dem 
erforderlihen Maße in Belanntichaft erhalten hat. 

10. Um dem Specialftudium in dieſer Richtung möglichſt 
Vorſchub zu leiften und das Zufammenraffen von Kenntniffen ledig. 
ih für den Zwed des Eramend thunlichft zu befeitigen, ſoll den 
Eraminanden frei ftehen, bei Beginn der mündlidhen Prüfung des 
jenige Gebiet bezw. diejenigen Schriften, auf welche fie fpeziell ik 
Studium geridhtet haben, anzugeben, damit die bezüglichen Fragen 
darnach eingerichtet werden fünnen. 

11. Die Sragen aus der Unterrichtslehre follen vorzugk⸗ 
weile die pſychologiſchen und logiſchen Grundlagen de 
Unterrichted zum Gegenitande nehmen, und die Fortbildung der 
&raminanden in diefen Materien Eonftatiren. 

12. Sft fo dur die vorgenannten Prüfungdgegenftände ans: 
reichende &elegenheit vorhanden, die theoretiſche Weiterbildung 
der jungen Lehrer ſicher zu erkennen, jo werden die auß der Schul⸗ 
prarid zu ftellenden Fragen das Ziel feitzubalten haben, zu eruiren, 
in weldem Maße der Eraminand in der Anwendung der für Er— 
giebung und Unterriht maßgebenden Grundſätze auf die praktifchen 
ufgaben der Schule Sicherheit und Gewandtheit erlangt mt 

Erfahrungen in Löfung derfelben gefammelt hat. | 
13. Um daher die pädagogiſche Befähigung des Lehrers für 

die definitive Verwaltung des Schulamteß fidyer ech uftellen, müfjen 
demfelben aus jedem der drei vorbezeichneten Gebiete Fragen vorgelegt 
werden, und tft e8 in der Natur der Sache gelegen, dab diefe möz- 
lichft in innern Zuſammenhang gebradht werden und dem Eyamı 
nanden @elegenheit geben, fih im Zujammenhange auszuſprechen. 

Auch für diefen Theil der Prüfung ift auf jeden mindeften 
eine Zeit von 20 Minuten zuzugeben. | 

14. Im Bezug auf die Methodik der einzelnen Unterriätl: 
fächer ift in folgender Weiſe zu verfahren: 
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Der Borfipende beftimmt die Lehrfächer, deren Methodik Gegen» 
fand der Prüfung bilden follen. Rad der Zahl diefer Fächer 
werden die Sraminanden in Gruppen eingetheilt und zwar geſchieht 
diefe Bintheilung auf Vorſchlag des Lehrerfollegiumd, bezw. der 
Kommilfion, unter Rückſicht: 

a. auf Inhalt und Ausfall der eingereichten, über ein felbft- 
gewähltes Thema angefertigten Arbeit; 

b, af Hi in dem Seminar-Entlafjungszeugniffe ausgeſprochenen 
nſuren; 

c. auf die von dem Kommiffar der Koniglichen Regierung bei 
einzelnen Examinanden gelegentlih der Schulrevifionen oder 
aus den Reviſionsberichten der Schulinfpeftoren etwa bemerk⸗ 
ten Mängel in einzelnen Lehrfächern. 

15. In Folge diefer Eintheilung in Gruppen, — die, damit 
vr Gang der Prüfung nicht unterbrodhen werde, in der vor Beginn 
er mündlichen Prüfung unter Borfip des Kommiſſars des Provin- 
aSchulfollegtumsd abzuhaltenden allgemeinen Konferenz der Kom⸗ 
niffionds Mitglieder vorgenommen wird, — wird jeder einzelne Era- 
umand binfichtlih der Methodik nur in der Gruppe, bezw. in 
km Lehrfache geprüft, weldhem er zugewieſen if. 

16. Bei diefer Prüfung Tann, wenn ed der Kommilfion erfor: 
derlich erfcheint, auch auf die Erforfchung der pofitiven Kenntnifle 
eingegangen werden. 

17. &raminanden, welde bei ihrer Anmeldung oder beim 
Eintritte in die Prüfung in einzelnen Lehrfächern die Ertheilung 
ner höheren Cenſur beantragen, werden in einer befonderen Gruppe 
nd mit Eingehen auf das pofitive Wiffen in den betreffenden Ge⸗ 
bieten geprüft. 

Auch diefe Gruppe wird in der Vorkonferenz feſtgeſtellt, in 
welher außerdem die Sraminatoren und ber Gang der Prüfung 
keſtimmt wird. 

18. Die Refultate der Prüfung werden in einer von dem 
Vorfigenden zu führenden Genfurtabelle nah Maßgabe des anlie» 
genden Formulares niedergelegt. 

Außerdem wird über die Vorkonferenz, den Gang und Ber: 
lauf der Prüfung ein Protofoll aufgenommen. 

Für die Zeugniffe ift in Zukunft das beigeidhloffene Formular 
maßgebend. 
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152) Borbereitender Erlag wegen Regelung berörtliden 
und der Kreis: Schulaufjiht über die höheren Mädkden: 
ihulen und wegen der NReflortverhältntife derjenigen 
dbiefer Schulen, welde mit Lehrerinnen-Bildungsan— 

ftalten verbunden find. " 

Berlin, den 13. Zuni 1883. 
Die aus Beranlaffung der diesfeitigen Eirkular-Verfügung vem 

13. Mai 1879 (U. IIL a. 8232) erftatteten Berichte haben mid ven 
Neuem davon überzeugt, daß die Entwidelung des höheren Mädchen⸗ 
Schulweſens no in vollem Fluſſe begriffen ift, und daß ed darum 
bedenflidy fein würde, fchon jegt durch uniformirende Normatiobe: 
ftimmungen in diefelbe einzugreifen. Insbeſondere macht es die 
Bielgeftaltigkeit der in Betraht kommenden Schulen ſowie die 
Verſchiedenheit der Bedürfniffe, melden fie genügen jollen, und der 
Lebendverhältniffe an den Orten, an welchen fie ſich befinden, nidt 
möglidy, eine Unterjcheidung zwiſchen höheren und mittleren Schulen 
zu treffen, auf welche eine & onderung in der höheren Auffichtäinitan; 
gegründet werden könnte. 

Dagegen bat ſich allerdingd das Bedürfnis berausgeftellt, die 
örtliche und die Kreisfhulaufficht nach Lage der bejonderen Berkilt- 
nilfe ber einzelnen Mädchenichulen ihrem Charakter gemäß bejontere 
zu ordnen. Im dieſer Beziehung find ſchon jept verfchiedene Weg 
eingeſchlagen worden. 

Was zunächſt die Orts-Schulaufficht anlangt, fo ift diele ba 
voll auögeftalteten höheren Mädchenſchulen mehrfach, unter gleihji: 
tiger Bildung von Kuratorien, den Dirigenten der Anftalten feltt 
übertragen worden. | 

In der Kreis-Schulaufſichtsinſtanz find derartige Schulen nidt 
ohne Weiteres dem Wirkungskreiſe ded mit der Beauffichtigung dit 
Volksſchulweſens beauftragten Kreis-Schulinſpektors zugewieier. 
vielmehr iſt in jedem einzelnen Falle eine Prüfung eingetreten, | 
dies zu geichehen babe, oder ob ein beionderer Kreis: Schulinipefter 
für diefe Kategorie von Schulen zu beftellen fet, oder vb die Kiniy 
liche Regierung ꝛc. diefelbe an fid nehmen wolle. Im den Bezirken, 
in mweldyen eine derartige Ordnung der Angelegenheit noch nicht Matte 
gefunden bat, wird eine ſolche nicht länger aufzuſchieben fein. 

Die Königlihe Negierung ıc. wolle demnad die Regelung tet 
Auffiht über die Mädchenichulen Ihres Verwaltungsbezirkes untt 

forgfältiger Beachtung der befonderen Berhältniffe derfelben und der 
in Betracht kommenden Perfönlichkeiten einer erneuten Prütur‘ 
unterziehen, das rforderlicde anordnen, und über den weiterr 
Berlauf der Sache vor dem 1. Februar k. 3. Bericht vritatten. 

Außerdem erwarte ich eine Aeußerung, ob ed fidy nicht empfebie 
diejenigen höheren Mädchenſchulen, welche mit Lehrerinnen: Bildung: 
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anftalten verbunden find, und denen die Beredtinung zur Abnahme 
von Entlaſſungsprüfungen beigelegt ift, dem Reſſort des Könige 
lichen Provinzial⸗Schulkollegiums zu übermeilen. Der Bericht bier- 
über ift vor dem 1. November d. 3. zu erftatten und dem Herrn 
ObersPräfidenten der Provinz zuguftellen. 

An 
fimmtlihe Königl. Regierungen, bie Königl. Konfiforien 

in der Provinz Hannover, den Königl. Ober- Kirchen» 
rath zu Nordhorn und das Könige Provinzial-Schul- 
lolleginm bier. 

Abſchrift erhält das Königliche Provinzial Schulfollegium zur 
Rachricht und mit der Zeronlaffung, Sih über die am Scluffe 
angeregte Frage bezüglich der Reſſort-Verhältniſſe gleichfalls zu 
außern und Seinen Bericht ebenfalld an den Heren Ober: Präfidenten 
abzugeben. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
amtlihe Königl. Provinzial⸗Schnlkollegien. 

U. III. a. 10448. 

133) Befähigungszeugniſſe aus dem Kurſus zur Aus— 
bildung von Turnlehrerinnen. 
(Eentrbl. pro 1882 Seite 664 Wr. 120.) 

Berlin, den 20. Oktober 1883. 
An dem in der Königl. TurnlebrereBildungsanftalt zn Berlin 

in der Zeit vom 2. April bis 30. Sunt 1883 abgehaltenen Kurfus 
wur Ausbildung von Qurnlehrerinnen haben Theil genommen und 
am Schluffe desſelben das Zeugnid der Befähtgung zur Ertheilung 
von Turnunterricht an Mädchenichulen erlangt: 
I) Marie Bach, Handarbeitölehrerin zu Erfurt, 
2) Marie v. Badinski, Zeichenlehrerin zu Marienburg i./Weftpr., 
3) Johanna Beder, Lehrerin zu Duidburg, 
4) Emma Boldt zu Elbing, 
5) Sophie von Bülow, Lehrerin zu Berlin, 
6) Witwe Therefe Caspar geb. Nieper, Handarbeitölehrerin zu 

Süpplingen, Herzogthbum Braunfchweig, 
‘) Anna du Eroir zu Königöberg 1./Oftpr., 
8) Paula Daelen, Handarbeitölehrerin zu Berlin, 
9) Margarethe Daelen, Lehrerin zu Berlin, 
10) Eliſe Dammer, deögl. dafelbft, 
I) Klara Danz, Handarbeitslehrerin zu Sferlohn, 
12) Charlotte Diep, Zeichen» und Handarbeitölehrerin zu Cöslin, 
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13) Klara Emdmann, Handarbeitslehrerin zu Stettin, 
14) Anna Endruhn zu Königäberg 1./Oftpr., 
15) Karoline Fangmeier, gehrerir zu Bremerbafen, 
16) Gertrud Figulus, Handarbeitölehrerin zu Frankenftein i. Schl., 
17) Helene Freisleben, Handarbeitslehrerin zu Charlottenburg, 
18) Antonie Fürftenberg dedgl. zu Berlin, 
19) Ida Gerlad, Lehrerin zu Berlin, 
20) Emma Giesler, desgl. dajelbft, 
21) Elifabetb Hänſchke zu Berlin, 
22) Stifabetb Hagen zu Düffeldorf, 
23) Marie Hain zu Berlin, 
24) Marie Herrmann, Handarbeitslehrerin zu Löwenberg i. Schl., 
25) Klara Heffe, Lehrerin zu Mülheim a. d. Ruhr, 
26) Anna Fahr, Handarbeitälehrerin zu Magdeburg, 
27) Lina Kawka, Lehrerin zu Marienwerder, 
28) Klara Kieſchke zu Berlin, 
29) Clifabetb Klehmet, Lehrerin zu Berlin, 
30) Charlotte Körth, dedgl. zu Gr. Friedrichäberg, Kreis Flatow, 
31) Marie Kriele zu Eriewen bei Schwedt a./D., 
32) Helene Larz zu Königäberg 1./Oftpr., . 
33) Witwe Laurette Lehnhardt geb. Lehmann, Handarbeitslebterin 

zu Düſſeldorf, 
34) Editha Livonius, dedgl. gi Berlin, 
35) Margarethe Löwe, Lehrerin zu Swinemünde, 
36) Anna Marquardt zu Gotha, 
37) Pauline Merker gen. Schmidt, SHandarbeitölehrerin zu 

Ruhrort a./Rhein, 
38) Johanna Metzel, Handarbeitslehrerin an der Seminarjdule 

zu Köthen, — Anhalt, 
39) Anna Meyer, Handarbeitslehrerin Danzig, 
40) Katharine Migolski, Lehrerin zu Berlin, 
41) Agnes Mohs zu Deſſau, 
42) Antonie Morig, Handarbeitslehrerin zu Düffeldorf, 
43) Margarethe Müller zu Berlin, 
44) Antonie Nahmmacher, Handarbeitölehrerin zu Berlin, 
45) Marie Neumann, desgl. zu Düfleldorf, 
46) Luiſe Patzwahl, desgl. zu Berlin, 
47) Elifabeth Piftorius, deögl. dafelbit, 
48) Emma Raddap, Lehrerin dajelbit, 
49) Eliſabeth Rahtz, dedgl. zu Stettin, 
50) Alette Rauch, deögl. zu Berlin, 
51) Emilie Reiſchel, Handarbeitälehrerin dajelbft, 
52) Lucie Richter, Lehrerin zu Greifswald, 
3 Helene Rötſcher, deögl. zu Berlin, 
54) Augufte Roos, Handarbeitölehrerin zu Kaſſel, 

| 
1 
| 
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55) Erneftine Rudeloff, Hundarbeitölehrerin zu Osnabrück, 
56) Elfriede Schemmel, dedgl. zu Roſenberg O. / Schl., 
57) Helene Schmülling zu Machen, 
58) Eliſabeth Schroeder, Handarbeitölehrerin zu Friedeberg N./ M., 
59) Minna Shumann, dedgl. zu Jeßnitz, Herzogthbum Anhalt: 

Deffau, 
60) Anna Supplitt zu Königdberg i./Oftpr., 
61) Olga Teetz, Handurbeitölehrerin zu Dambitzen b. / Elbing, 
62) Giſefeth Thormeyer, Zeichens und Handarbeitslehrerin zu 

erlin, 
63) Johanna Thunsdorff, Lehrerin zu Pilme, Kreid Angerburg, 
64) Marie Weſtphal, Handarbeitölehrerin zu Etralfund, 
65) Eliſabeth Woywode, desgl. dafelbit, 
66) Marie Ze zulka, Zeichenlehrerin zu Berlin, 
67) Johanna Zitelmann, Handarbeitslehrerin zu Züllchowb. / Stettin, 
68) Julie Zürn, desgl. zu Berlin. 

Der Minifter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: de la Croix. 

Belanntmachnung. 

U. IH. b. 7211. 

154, Befähigungdzeugnijfe auß der Prüfung für 
Borfteher an Zaubftummenanftalten. 

(Centralbl pro 18582 Seite 666 Nr. 130.) 

Berlin, den 26. September 1883. 
In der zu Berlin am 29. und 30. Auguft d. 3. abgehaltenen 

Prüfung für Borfteher an Zaubftummenanfalten baben die Nach⸗ 
benannten : Ä 

1) Wichmann, Lehrer an der Provinzial-Zaubftummenanftalt 
zu Königöbery i. / Pr., 

2) Heinick, Dirigent der Provinzial-Taubſtummenanſtalt zu 
Röſſel in Oſtpreußen, 

Zeugnis der Befähigung zur Leitung einer Taubſtummenanſtalt 
erlangt. 

Der Minifter der geiftlicden ꝛc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lucanus. 

Belauntmachung. 

U, II.a, 18319. 

1883, 39 
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155) Statiftifhe Nachrichten über die in den Jahren 
für im Amte ſtehende 

(Centralblatt pro 1881 

2. 3. | 

Zahl und Lebensalter der Turnunterridt | 
Theilnehmer baben | 

I J bereits 
I. | | erhalten | 

= - £ gE|ı 5 ——i 
er Ay ” | . 

Provinz. 3 £ HE | 8 | S 
(Ort) IP 5 | —F 

s|8|s|2|3|2|8| 13665 
—2822121212 8 .10 5 

„|? | ® Si2|2 Ss =, - 

Aleısl|mlele|3|3 = IB | = 
vo —E —8 5318 231555 2 

8is,8js|js|is)8|8 |. |2: = 
3 | a 3513 23214 5 

il. Turnfarie 

1.1 Boin . . . . | 3| 7 A| 3| 2! 1[ 22116 3 | 
(Rawitſch.) 

2.1 Weſtfalen. . . 1 | 1015 4| 3| 2 25 | 11 7 7 
(Soef.) | 

3.1 RhHeinproving . . 5) 61 7 21 2I1-!-I|2/wiı um 
(Korneinmünfter ) 

Summen | 7 | 19] 19 | 10 
——— 

—V 

69 

2. Zurntne 

1.| Brandenburg. . g 11 91 31 37 31 1 | 2217| —ı 5 
(Köpenid.) ' | 

2.1 Bommern . . . 3/1 6| 7) 3I ı!—- |—| 3] 14 ' ı! =» 
(Byrig.) 

3.1 Sadfen . . . 2| o| 6) ı) 3|—-—|—| 18] 8ı | - 
(Halberhadt.) 

4.1 Ecleswig-Holflein | — | 4| 6| 2| 2| 2/— | 16| 7 ı 8 
(Tondern.) 

5.| Hannover . . . 2 61714 J - 1-1 2J15' 2153 
(Wunftorf.)- 

Summen | 8.31 4 Igı | x 

wo; 
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1882 und 1883 abgehaltenen vierwöchentlichen Turnkurſe 
Lelksſchullehrer. 

Seite 626 Nr. 186.) 
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7. 8 

Esfindmährend] Am Schlufle des 
bes Kurſus Rurfus haben erhalten 

e das Befähi- a. 
8 6 

u tr . = Fe 
, = ' EB _Präbilate: _ 5 und 

Provinz. S 5 3 

2 S1Am Anfange 
(Dt) 8 | Ss 5 des Rurfue. | 

22152 = | 

zB IS: |. s\Slele &s; 
E |5° 15 831513 s5| 

& a |a |, |ı.|$ Es|IE 8”: 
a|s |&8E|2|I2|]|# 53 

I. Turnkurſe 

1.[ Bofen . . . . 3 3 0 91 3° 
(Rawitſch) 

2.1 Weffalen . . . 6 2 0 | 11 4,. 

(Soeſi.) | 
3.1 Rheinprovinz . . b}) 6 0 10 3 

(Kornciymünfter.) | | 

| Summen 

” 2. Zurntari 

1. Brandenburg . . | 3 21111 o0| —| 0| 101 4, 
(Köpenia.) 

2.1 Bommen . . . 6 5 5119| 92| —-| 0/10] 4 
(orig) 

31 Sadin . . . 16 6 51111 LI IT O| 51 235: 
(Oalber ſtadt.) 

4.1 Schleewig⸗Holſtein 16 7 31 419—101 8} 3, 
(Tondein.) 

9. | Hannover . . . 4 5 | -|ı10]ı3]|)—-|0| 8] 3: 

(Wunſtof) | 
Summen 5|48|37| ı 

N TE — 

101 

2 Und 6 Reigen. 
7) Der betreffende Lehrer bat wegen Erkrankuug während des Kuarfue « 

der Schlußprüfung nicht heil nehmen und ihm ein Befähigungszeugnie mir 
ertheilt werben können. 
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9. 

Leiftungsermittelungen. 

b. c. 

. Schlußſprung ans Stand 
Stredhang mÜt | Au Barren ans Etredfliiß: | über die Schnur ohne Gprung- MR 2 

Zeugen Arm-VBengen und Streden. brett, von 9 zu 5 Gentimeter 
gerechnet. 

Im Ende Am Anfange Am Ende Am Unfange Am Ende 
des Kurſus. des Kurſus. des Kurſus. des Kurſus des Kurſus 

e8slelel&.le|e &slelel&. lelgl&. 
E55 |5 55585 esj5 555 El: 55 
EEISSIE|IEISFIE|IE|SFISE| 5 | SF IE | 5 | S® 
- .m 2g ._ u 20 5 8 24 . . 2 ..- gr 8 

EEliesIE|8|82|E|8 | E5|E|8| BE |E| 8 | 58 
ER elsarlälslaelsls ca &gla® 
in Jahre 1832. 

1,12] 6,» 0| 83: 113,12] 62 j* 110| 81,3 

:4/6s 1 o| 9| 2» | 2/12] 6 [70| s5| 74 ‚75|100| 84 

ID ılo/n| 3 |3[/20| a Jss| sol 80 
. I 

70)110| 83 

ia Jahre 1883 
312,755 0,10] 33 | 1 )13| 6,2 1656| | 75 |70| 90| 35 

127,7 10| 8} 31|1|14) 6,1 |65| 90) 79,3 175J105| 85 

10] 5 Jo] A| 15 | 1/12] 6; [70| 90] 80 |75|110] 90 

olıo|) s 10121 5: 165 1101 s6 75 1151 92 

0 6| 1,3 | 4 | 13| 6,6 |60! 90| 72,785 w 86,8 

1,11[| 623 
’ 

12] 6,3 
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156) Betreibung der Turnſpiele und Turnfahrten au 

Unterridhtsanftalten. 

(Eentralbl. pro 1882 Seite 710 Nr. 115.) 

Berlin, den 19. Juli 1883. 
Der Zurnvereinigung Berliner Lehrer ermidere ich auf die 

Eingabe vom 23. Juni d. J., daß ich bei allem Intereſſe für die 
weitere Gntwidelung der Turnipiele und Qurnfahrten, gegenwärtig 
noch Bedenken trage, Verordnungen ergehen zu laffen, wie fie dert 
gewünſcht werden.*) Bei einer Sache, welche jo jehr, wie ed bei der 
durch meine Verfügung vom 27. Ditober 1882 verfuchten Wiederbe 
lebung des Zurnipteled und der leiblichen Erfriſchung und Kräftigung 
auch außerhalb der vorgefchriebenen Zurnftunden der Fall ift, auf 
eine freiwillige Mitarbeit nicht allein der berufdmäßigen Jugend: 
bildner, fondern aller Eltern und Freunde der Tugend rechnet, mus 
die Unterrichtöverwaltung bei dem Beftreben, zu reglementiren, be 
fondere Borficht walten laſſen. 

Um einen fiheren Anhalt für weitere Entihließungen zu ge 
winnen, beabfichtige ih, nad dem Aufbören der guten Jahreẽzeit 
eine Enquäte zu veranlaffen, um zu ermitteln, ob und in melde 
Weiſe die Verfügung vom 27. Oktober 1882 zur Ausführung ge 
langt, weldye Bortheile und Mängel hierbei hervorgetreten, und meld: 
age zur befjeren Erreihung des geftedten Zieles zu maden 
ind. 

Die Turneinrichtungen, felbft bei unferen höheren Lehranftalten, 
laffen außerdem noch fo Vielfaches zu wünſchen übriy, daß es gan; 
bejonderer Anftrengungen jeitens des Staated, wie feitend der betkri: 
ligten Gemeinden und Korporationen bedarf, um in diefer Hinfiät 
den normalen Durchſchnitt zu erreichen. Unter Anderem bereitet ſchen 
die Beſchaffung von Zurnpläßen (womöglidy in der Nähe von Zur: 
ballen), auf weldye ich im Interefje der gefundbeitlihen Entwidelunz 
der Turnenden wie der Spielenden großen Werth lege, erheblidt 
Schwierigkeiten. In diefer Hinfiht find beftimmte Anweiſunger 
erlaffen, deren Ausführung die ftete Aufmerffamfeit der Unterridtt: 
bebhörden erfordert. 

Im übrigen vertraue ih, dab die Turnvereinigung Berliner 
Lehrer nad) wie vor die erfolgreihe Ausführung des mehrgedadten 
Erlaſſes fi angelegen fein laffen und an ihrem Theile dahin ftreben 

®) Die Turnvereinigung batte beantragt, Anweiſungen zu ertheilen, daß 
1) rede Lehranftalt wöchhentlih einen Nachmittag dem Zurnipiele widme, 
2) ieber „ehranfalt ein geeigneter Plat zur Pflege der Turnipiele Abermice 

werbe, um 
3) an jeder Lehranftalt die jüngeren wifjenfchaftlichen Lehrer und Lehrerin 

aufgefordert werden, neben den Turnlehrern und Iurniehrerinnen fih e 
ber: „eitung der Turnfpiele und Beranflaltung von Zurufahrten zu © 
theiligen. 



wird, dab auch auf diefem Gebiete der leiblichen Ausbildung unferer 
Jugend die Landeshauptſtadt mit fo gutem Beilpiele vorangehen 
wird, wie es ihr auf dem Gebiete des eigentliben Qurnbetriebes 
bisher gelungen ift. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
die Tummvereinigung Berliner Lehrer 3 ®. 

des Heren Dr. Angerflein bier. 

U. IIt.b. 6457 U. 

157) Abhaltung eines Kurfus zur Ausbildung von 
dandarbeitölehrerinnen bei dem Kehrerinnen- Seminare 

zu Auguftenburg. 

In der Zeit vom 2. Juli bis 25. Auguft d. 3. hat bei dem 
tbrerinnen-Seminare zu Auguftenburg ein Kurfus zur Ausbildung 
cn Handarbeitölehrerinnen Nattgefunden und haben bei der am 
Shluffe dieſes Kurſus in Gemäßheit der von der Königlihen Re— 
zierung zu Schledwig unterm 31. Januar 1881 — Gentralbl. pro 
1881 5.549 — erlaffenen Prüfungsordnung abgehaltenen Prüfung 
das Zeugnis der Befähigung erlangt: 

. Mir die Ertheilung des Unterrihtes in weib— 
lihen Handarbeiten für höhere und mittlere Mädchen— 
und Bolksfdhulen: 

1) Elife Friderici zu Pinneberg; 
I. für die Ertheilung des Unterridtes in weibliden 

Sandarbeiten für Volksſchulen: 
1) Emma Fabian zu Kuden, 

Auguſte Fuhlendorf zu Schülp, 
3) Henriette Hanfen zu Lyſabbel. 
4) Sriederife Henningfen zu Schönberg, 
5) Helene von Minden zu Lunden, 
6) Bertha Schneekloth zu Hemmingftedt, und 
) Wilhelmine Züdermann zu Flensburg. 
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V. Bolksfchulwefen. 

158) Einrichtung des Religionsunterrichtes für diebder 
Konfeſſion des Lehrers niht angehörenden dhriftliden 
Schulfinder; ſowie Aufbringung der Koften, insbe 
fondere Beitragspfliht der Dominien und der de: 
meinden im Geltungsbereihe des katholiſchen Säul: 

reglement3 vom 18. Mat 1801. 

Berlin, den 5. April 188. 
Ew. Wohlgeboren Beichwerde vom 23. November v. 3. über 

die wegen Einrichtung des evangeliichen Religiondunterridhted an der . 
katholiſchen Schule in N. und wegen Heranziehung des Fürftlid 
Pleß'ſchen Dominiums N. und bezw. der Gemeinde NR. zu den durch 
die gedachte Einrichtung entftehenden Koften vermag ich, wie ich 
Ihnen hiermit ergebenft ermidere, als begründet nicht anzuerkennen. 

Unter den zur Fatholiihen Schule In N. gewielenen Kindern 
befindet ſich eine erhebliche Zahl evangelifher Kinder. Die Zahl 
der Iepteren betrug zur Zeit einer am 29. April v. I. ftattgehabten 
Reviſion 26. 

Da der Religionsunterrict ein integrirender Theil des Voll 
Ihulunterrichtes ift, fo ift nicht erft, wie Ew. Wohlgeboren anjı 
nehmen jcheinen, dur den Erlaß vom 11. September 1873°) der 
Grundfap eingeführt, jondern bereitd feit mehreren Jahrzehnten von 
der Unterrihtd-Berwaltung der Grundfag feftgehalten worden, daB, 
wenn zu einer Volksſchule Kinder beider chriſtlichen Konfeſſionen 
gewieſen find, in der Regel der entiprechende konfeſſionelle Religiond: 
unterricht nicht blo8 für die der einen, fondern aud für die der 
anderen Konfelfion angehörenden Kinder Aufgabe der betreffenden 
Volksſchule, obligatoriſcher Lehrgegenftand derjelben ift. 

Menn daher die Königlihe Regierung in N. angeordnet hat, 
dat an der katholiſchen Schule in N. für die zu dieſer Schule ge 
wiefenen evangeliihen Kinder befonderer Rrligiondunterridt einzu 
richten fei und zwar in der Art, daß die Erteilung dieſes Unter: 
richte8 dem an der benachbarten Schule in N. angeftellten evangelijchen 
Lehrer N. gegen Gewährung einer entiprechenden, von der Regierung 
feftgefepten Remuneration zu übertragen fei, fo entipricht diefe An- 
ordnung dem vorgedadhten allgemeinen Grundfage und den wegen 
Anwendung desſelben erlaffenen minifterielen Weifungen. 

Die Einwendungen, melde Em. Wohlgeboren gegen die gelep- 
liche Zuläffigteit der Einführung des evangeliſchen Religiondunter: 
rihte8 an der im Sinne des Sculreglementd vom 18. Mai 1801 
katholiſchen Schule in N. unter Berufung auf vermeintlich entgegen 
ftebende Vorſchriften dieſes Reglements erheben, kann ich für ftid- 

®) Gentrbl. pro 1873 Seite 683, 
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baltig nicht erachten. Diefelben finden ihre MWiderlegung in den auch 
für die vorliegende Frage zutreffenden Ausführungen, dur melde 
dad Königliche Dberverwaltungdgericht feine Entſcheidung vom 2. De⸗ 
zember 1876 in Betreff der geſetzlichen Zuläjfigkeit der Einführung 
ded Unterrichted in weiblihen Handarbeiten auch im Bereiche der 
Geltung des Echulreglementd vom 18. Mai 1801 unter Bezugnahme 
auf eine frühere Entjideidung vom 29. September 1876 begründet 
hat. (Entſcheidungen Bd. 1 ©. 205, ©. 173; Gentral-Blatt f. d. 
Unter. Berw. 1877 ©. 116; 1876 ©. 618). 

Em. Wohlgeboren verjuden die Gefegmäßigkeit der von der 
Königlihen Regierung in N. getroffenen Anordnung insbejondere 
unter Berufung darauf in Frage zuftellen, daß der Inhalt ber 
Shlußfäge unter Nr. 7 ded Reglementd vom 18. Mai 1801 der 
gedachten Anordnung entgegenftebe. Dies ift indeß nicht der Fall. 
Die Ratur der Sadye begründet die Annahme, daß die gedachten Säbe 
überhaupt nur reglementaren Charakter haben — eine Annahme, 
weldhe, wie das Königliche Dberverwaltungdgericht in dem Erfenntniffe 
vom 5. April 1878 (Entſcheidungen Bd. 3 ©. 143; Centr. Bl. f. 
t. Unter. Berw. 1878 ©. 293) zutreffend bemerkt, dadurd nicht 
ausgeſchloſſen wird, daß eine Verordnung ihres übrigen Snhaltes 
wegen als Geſetz publizirt ift. Abgeſehen hiervon enthalten aber aud) 
die gedachten Säge eine ausdrückliche Berbotsbeftimmung, an einer 
Eule, auf welche die Borjchriften des Reglements wegen der Kon- 
telfton, weldyer der an derjelben anzuftellende Lehrer angehören müffe, 
den Religiondunterricyt audy für die der Konfeſſion des Lehrers nicht 
angehörenden Schulfinder als obligatorischen Lehrgegenftand einzu- 
führen, keineswegs. 

Iſt hiernach die von der Königlihen Regierung in N. wegen 
Einführung des evangelifchen Religiondunterrichted an der katholiſchen 
Schule in N. getroffene Anordnung unter den obwaltenden Berhält- . 
niflen fachlich gerechtfertigt und geſetzlich begründet, fo tft aud die 
Heranziehung des fürftlihen Dominiums N. und der Gemeinde N. 
zum antheiligen Aufbringung der Koften der Remuneration für den 
mit der Ertbeilung des evangeliichen Religiondunterrichte8 beauftragten 
Echter ald den Borjchriften ded Reglements vom 18. Mai 1801 ent- 
prechend zu erachten. 

Em. Wohlgeboren Berufung darauf, daß diefe Heranziehung 
mit der Entſcheidung ded Königlichen Dberverwaltungsgerichtes vom 
4. November 1877 (Entiheidungen Bd. 3 ©. 117) im Widerſpruche 
tehe, Tann ich um deshalb nicht für zutreffend erachten, weil die 
gedachte Enticheidung nur den Fall der Einrichtung einer paritätiichen 
der Simultanſchule betrifft. Eine ſolche Schule ift die Schule in 
N. nicht, vielmehr nach wie vor eine im Sinne de Reglements vom 
18. Mai 1801 Tatholifche geblieben. 

Ich befinde mic) hiernach nicht in der Lage, die wegen Feſt⸗ 
fegung und Repartition der Remuneration für den evangeliidhen 
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Neligiondunterriht an der katholiſchen Schule in N. erlafiene Ber: 
fügung aufzuheben und die Rüdzabhlung der auf Grund diefer Keft- 
jegung und Repartition eingezogenen Beiträge anzuordnen. 

Der Mintfter der geiftlichen ꝛc. Angelegenbeiten. 
ven Goßler. 

An 
ben Fürſtlich Pleß'ſchen General ˖Bevollmächtigten 

Herrn N. Wohlgeboren zu N. 
U. III. 10519. 

159) Berpflihtung zur Unterhaltung evangelijder 
Schulen auf dem Lande im Herzogthume Schlefien und 

in der Sraffbatt Glatz. 

Berlin, den 4. Auguſt 1883. 
Ew. Hochwohlgeboren bemerken am Schluſſe des gefälligen Berichtes 

vom 16. Juni d. 3., betreffend die Verpflichtung zur Unterhaltung evan⸗ 
geliſcher Schulen auf dem Lande im Herzogthume Schlefien und in 
der Grafſchaft Glap, daß, wenn auch in den von Ihnen erwähnten 
verwaltungögerichtlichen Entſcheidungen, durch welche Gutsherridaiten 
für nicht verpflichtet erachtet worden find, zum Unterhalte der Lehrer 
an evangeliichen Landſchulen nah den Borfchriften des katholiſchen 
Schulreglements vom 18. Mai 1801, bezw. in Gemäßheit des Aller: 
hoͤchſten Landtagdabjchieded vom 22. Februar 1829 eine Quete, 
nämlich den vierten Theil beizutragen, dem Gebrauche folgend, von 
den „Schulgemeinden“ geſprochen werde, Schuljozietäten im Sinne 
des Allgemeinen Landrechtes doch nicht vorhanden feien, die qu. Edul- 
gemeinden vielmehr im Sinne des Schulreglements durdy die pc- 
litiichen Gemeinden gebildet würden, und Aufßern weiter die Anfidt, 
dab die landrechtliche Vorſchrift, wonach der Gutsherr für die prä 
ftationdunfähigen Gutseinſaſſen aufzulommen verpflichtet ſei, niet 
wohl zur Anwendung gebracht werden könnte, da in dieſem falle 
eine Kollifion der Borjchriften des Landrechtes einerjeitd und des 
qu. Reglementd andererfeitö eintreten müffe. 

Diefe Bemerkungen und die aus denjelben von Em. Hochwobl⸗ 
geboren gezogene Schlußfolgerung beruhen anidyeinend auf einem 
der htigung bedürfenden Mißverſtändniſſe. 

Nach den Vorjchriften der beiden katholiſchen Schulreglementt 
vom 3. November 1765 und vom 18. Mat 1801 liegt die VBerpflid« 
tung zur Unterhaltung der katholiſchen Landſchulen im Herzogthume 
Schleien und in ber Grafſchaft Glag den Gutöherrichaften (Domt- 
nien) und den bürgerlihen Gemeinden ob. 

Diefe Vorſchriften gelten unter ganz beftimmten, in dem Re: 
glement von 1801 vorgejehenen Borausfepungen auch für evange⸗ 
liſche Landſchulen. 
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Sind aber die gedachten befonderen Borausjegungen bei evan- 
geliihen Landſchulen nicht vorhanden, fo finden die provinzialrecht⸗ 
lichen Vorſchriften der katholiſchen Schnireglementd von 1765 und 
1801 auf die Unterhaltung evangeliidyer Landſchulen überhaupt Feine 
Anwendung, jondern lediglid die Vorſchriften des Titels 12 Theil 
ll. Allgemeinen Landrechtes. Hierüber fann nad den Erfenntniffen 
des Königlichen Ober-Verwaltungsgerichtes vom 27. Dezember 1876 
(SentralsBlatt 1880 Seite 474) und des vormaligen Königlichen 
Dbertribunale8 vom 4. Sanuar 1878 (Entid. Bd. 84 ©. 1) fein 
Zweifel obwalten. 

Sind daher in den von Em. Hodhmohlgeboren erwähnten Fällen 
durch verwaltungsgerichtlihe Entiheidungen Gutsherrſchaften für nicht 
verpflichtet erachtet worden, zum Unterhalte der Lehrer an evangeliſchen 
Landſchulen nach Maßgabe des katholiſchen Schulreglementd von 180] 
in Berbindung mit dem Allerhöchſten Landtagsabſchiede vom 22. Ges 
bruar 1829 eine Quote von !/, beizutragen, weil dem gedachten 
Kandtagdabfchiede verbindliche Kraft abgeſprochen morden, ſo kann 
nit die Nede davon fein, nunmehr die Vorſchriften des katholiſchen 
Schulreglements von 1801 bei evangeliihen Landſchulen nody ferner 
gegenüber den politiihen Gemeinden in Anwendung zu bringen, 
während dieſe Vorſchriften den Gutsherrſchaften gegenüber außer 
Anwendung bleiben. 

Es find vielmehr in allen ſolchen Fällen leviglicy die Vorſchriften 
des Allgemeinen Landrechtes in Anwendung zu bringen. 

Nach diefen aber liegt die Unterhaltung der Lehrer und bezw. 
der Schulen nicht, wie nach den Vorſchriften der beiden katholiſchen 
Schul⸗Reglements, den politiiden Gemeinden und den Gutöherr- 
idaften, jondern bejonderen Hausväterjozietäten unter Betbeiligung 
des Gutsherrn des Schulortes gemäß den befonderen Vorſchriften 
der 88. 33 und 36 Titel 12 Theil II. Allgemeinen Yandredhted ob. 

&8 hat deshalb in allen Fällen, in weldhen Gutsherren wegen 
Nichtanwendbarkeit der VBorjchriften des katholiſchen Schul⸗Regle⸗ 
ments von 1801 und bezw. ded Allerhöchſten Landtagsabſchiedes 
vom 22. Februar 1829 von der Verpflichtung zur Beitragsleiftung 
um Unterbalte von Lehrern an evangeliichen Landſchulen nad den 
ormen dieſes Neglements bezw. des Landtagsabſchiedes durch ver- 

waltungdgerichtlihe Enticheidungen befreit worden find, eine anders 
weitige Hegelung der Beitragöpfliht auf Grund der landrechtlichen 
Vorſchriften zu erfolgen, wobei, die Betbeiligung des Gutsherrn des 
Schulortes betreffend, nicht blos die Vorſchrift des 8. 36 Titel 12 
heil IL. Allgemeinen Kandrechted, fondern aud die des $. 33 a. 
a. O. zur Anwendung zu bringen ift, entipredhend dem Cirkular⸗ 
erlafje vom 9. Dezember 1879 (Centralblatt 1880 ©. 492 ff.) und 
dem durch den Girkularerlaß vom 3. Suli d. 3. U. III. a. 15295. mit- 
getheilten Erkenntniſſe des Königlichen Oberverwaltungsgerichted vom 



588 

21. Mat d. 3. in der Verwaltungsſtreitſache des Rittmeifterd a. D. 
v. W. zu %. wider die Schulgemeinde zu 3.*) 

Hiernach wollen Ew. Hodmohlgeboren die dortige Königliche 
Regierung gefälligft verftändigen. 

An 
ben Kbuigl. Negierungs-PBräfidenten 20. zu R. 

Abſchrift des vorftehenden Beſcheides erhalten Em. ıc. zur ge 
fälligen Kenntnisnahme und gleihmäßigen Beachtung. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
Sn Bertretung: Lucanus. 

An 
bie Herren Regierungs- Präfidenten ber beiben anderen 

NRegierungsbezirle in der Provinz Schlefien. 

UV. III. a. 15321. 

160) Berpflihtung der Gutsherrſchaften zur ee ifung 
von Schulunterhaltungsbeiträgen auf Grund des 8.8 

Titel 12 Theil II. Allg. Landredteß. 

Berlin, den 3. Zuli 1883. 
Die Königlihe Regierung erhält bierneben Abſchrift des in der 

Berwaltungdftreitiache des Nittmeifterd a. D. von W. zu %. wider 
die Schulgemeinde jr 3. ergangenen Erkenntniſſes des Königlichen 
Dberverwaltungsgerichted vom 21. Mai d. J., 

betreffend die Verpflichtung der Gutsherrſchaften zur Leiltung 
von Schulunterhaltungsbeiträgen auf Grund des $. 33 Zit. 
12 Th. II. A. L. R. 

zur Nachachtung mit der Veranlaffung, dad Erkenntnis den Land: 
räthen und Kreis-Schulinſpektoren befannt zumachen. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Gopßler. 

An 
bie Königl, Regierungen der Provinzen Schlefien, Poſen, 
Bommern (excel. Stralfund), Brandenburg und Sachſen. 

UV. III.a. 15295. 
— — — 

Im Namen des Königs. 

In der Verwaltungsſtreitſache 
des Schulvorftanded zu 3. Bellagten und Revifionsflägers, 

der wibe 
den Königlichen Rittmeifter a. D. von W. zu %., Kläger 
und Revifionäbeflagten, 

*) Eentralbl. pro 1883 Geite 588. 
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bat dad Königliche Oberverwaltungdgericht, Erfter Senat, in feiner 
Sipung vom 21. Mai 1883 für Recht erkannt, 

daß auf die Revifion des Bellagten die Entſcheidung des 
Königlihen Bezirföverwaltungdgerichted zu Potsdam vom 
14. Dftober 1882 aufzuheben und die Entſcheidung des 
Kreisausſchuſſes ded Kreiſes Prenzlau vom 19. April 1882 
dahin abzuandern, daß die Klage abzumeifen, der Werth des 
Streitgegenftandes für alle Inſtanzen auf 2000 M feft- 
äufegen und dem Kläger die Koften aller Inftanzen zur Laſt 
zu legen. 

Von Rechts Wegen. 

Gründe. 

Segen das vorgedadhte, den Thatbeſtand ergebende Berufungd- 
urtheil hat der Beklagte die Neviflon eingelegt, diejelbe auf unrich⸗ 
tige Anwendung ded 8.33 Titel 12 Theil II. des Allgemeinen Land⸗ 
techtes geftügt und beantragt: 

unter Aufhebung der VBorenticheidungen die Klage abzumeijen. 
Der Kläger bat audgeführt, daß jene Geſetzesbeſtimmung übers 

haupt nicht mehr in Kraft ftebe, event. daß die derjelben vom Be—⸗ 
tufungdrichter gegebene Auslegung die richtige fei, daß der jchuldige 
Beitrag zunächſt von den Kontribuenten zwangsweiſe beigetrieben 
werden müſſe und daß erft für den dann ſich ergebenden Ausfall 
die Gutöherrichaft herangezogen werden dürfe. Er ftellt den Antrag: 
die Revifion zu verwerfen. 

In dem Termine zur mündlichen Verhandlung ift ſeitens des 
von dem Unterridhtöäminifter in Gemäßheit des 8. 44 Abi. 2 des 
Berwaltungdgerichtögefeped beftellten Kommiſſars zur Sabrnchmung 
ded öffentlichen Intereſſes ausgeführt, daß der $. 33 Titel 1 
Theil II. des Allgemeinen Landrechtes noch in Geltung ftehe, daß 
er eine Öffentlich rechtliche Verpflichtung der Sutöherrihaft konſti⸗ 
tuire, welche auf der territorialen obrigkeitlichen Gewalt baſire, und 
daß er daher zutreffend noch jetzt auf die Einwohner des Guts⸗ 
bezirkes angewandt werden müffe. 

Es war, wie gefchehen, zu erkennen. 
Dem Sculvorftande liegt es ob, das zum Unterhalte ded Leh— 

terd Srforderliche, welches endgültig von der Schulauffihtöbehörde 
zu beftimmen ift, nad dem gefeplicen Vertheilungdmaßftabe auf 
die zur Schule gemwiefenen Haudväter umzulegen. Hierbei kommen 
nur diejenigen in Betracht, weldhe aus eigenem Bermögen oder 
eigenem Erwerbe ihren Unterhalt gewinnen (Sndurtbeil des Ober: 
verwaltungsgerichtes vom 23. Februar 1878, Entfheidungen Band 
II. S. 137*). Perſonen, bei denen weder dad Eine noch das 

*) Centralbl. pro 1878 Seite 244. 
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Andere zutrifft, find nicht beitragspflichtig. Der hiernach für den 
einzelnen Kontribuenten, „erehnett Beitrag ift der Ichuldige Rei: 
trag im Sinne ded S. 33 a. a. O. Iſt nach der Anfiht des Schul: 
vorſtandes der Konteibuent zur Zeit, d. h. für die Beranlagunge: 
periode — eine weitere Vorausſicht iſt weder erforderlich, noch wehl 
möglich — nicht im Stande, dieſen ſchuldigen Beitrag ganz eder 
zum Theile zu entrichten, ſo fann der Schulorftand doch — die 
Geltung und den Fall des 5. 33 voraudgejegt — feinerjeitd die 
jubfidiär verpflichtete Gutsherrſchaft nicht ohne Weiteres in Anm 
\pruch nehmen. Ihm ift in diefer Richtung eine Jurisdiktion nicht 
beigelegt. Er fann fid nur, damit der Zweck des Geſetzes — un: 
geſäumte Befriedigung des Lehrers und Verhütung einer Weberbür- 
dung der Gutöunterthanen — erreicht werde, an die ſtaatliche Auf⸗ 
fichtöbehörde — die Regierung — wenden. Dieſe muß in Uebung 
des Staatlichen Sobeitörechten über die Schule und in Gemäßbeit 
der ihr durch den 8. 18 der Regierungs-Inſtruktion vom 23. Dt: 
tober 1817 ertheilten Bollmadt für wohl befugt erachtet werden, 
nad) vorheriger causae cognitio zu beftimmen, wieviel von jeinem 
Ihuldigen Beitrag jeder der Rontribuenten aufzubringen vermas, 
woraus fi dann ergiebt, für wieviel der Gutsherr in Erfüllung 
feiner Verpflichtung nah 8. 33 Titel 12 Theil II. ded Allgemeinen 
Landrechtes dem Schulvorjtande aufzulommen bat. Die von dem 
Unterrichtöminifter in dem Reſkripte vom 9. Dezember 1879 in 
diefer Beziehung getroffenen Anordnungen (Centralblatt 1880 S. 
492—500) entiprehen biernady dem beftebenden Redte. Die Felt: 
fegung der Regierung ift die Grundlage für die von dem Sdul: 
vorftande zu bewirfende Veranlagung ded Gutöherren, ebenfo wie 
die Feftiepung der Höhe des Lehrergehalted und die Girtumiffeiptien 
des Schulbezirfed für den Schulvorftand maßgebenbe Grundlagen 
der allgemeinen Veranlagung bilden. Zu vertreten hat der Schul: 
vorftand folhe Alte der Auffichtöbehörde nicht. Es handelt fid 
bierbei niht um Anweiſungen, welde die Auffihtöbehörde dem 
Schulvorftande binfihtlih Ausübung der dem lepteren gebñhrenden 
Befugniffe ertheilt, fondern um eine Entſcheidung der Auffihtt 
bebörde, weldhe nur diefe allein zu treffen befugt ift. Aber aud tie 
Regierung hat diefe Entſcheidung nicht im Verwaltungsftreitverfadb 
ren zu vertreten, da derartige, aus dem Staatöhoheitärechte herzu' 
leitende Entſcheidungen, infoweit dad Geſetz nicht ausdrücklich ein 
Anderes beftimmt, was bier nicht der Fall ift, der Nachprüfung bei 
Berwaltungsrichterd nicht unterliegen. Die angefochtene Entide 
dung war demzufolge, ald auf unzuläffiger Nachprüfung der von tet 
Auffichtöbehörde innerhalb ihrer Zuftändigfeit getroffenen Anordnung 
beruhen, aufguheben. 

Sn der Sache felbft handelt es ſich hiernah nur um die Fra: 
gen, ob der $. 33 Titel 12 Theil IL. des Allgemeinen Landredid 
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noch in Kraft ftebt, und ob die Perfonen, für welche die Gutsherr⸗ 
ihaft in Anſpruch genommen ift, als Unterthbanen im Sinne diefer 
Gejegeöbeftimmung anzuſehen find. Beide Fragen find zu bejaben. 

Der 8.33 a. a. O. legt den „Gutsherrſchaften auf dem 
Lande“ die Verpflichtung auf, „ihre Unterthanen“ bet Tragung 
der Scufbeiträge zu unterftügen. Die Bedeutung der Horte 
„Gutsberrichaften und Unterthbanen” in der amtlichen Sprade der 
vorlandrechtlichen Zeit und des Landrechtes haben Thöne in den 
Aundamentallebren ded Preußiihen Privatrechtes Band I. SS. 101 
bis 107 und namentlid v. Kamp in feiner Abhandlung „Brud- 
ftüde über das gutsherrliche Verhältnis in den Preußiſchen Staa- 
ten" (Jahrbücher Band KXXIV. S. 236—464) eingehend er- 
örtert und Mar geftellt. In der legteren ift unter Aushebung der 
Nemeisitellen aus den ergangenen Gefegen und Verordnungen der 
Nachweis erbracht, dab die Gutsherrſchaft ats ſolche feine privat⸗ 
rechtlichen &lemente, weder leibherrliche, noch grundherrliche, noch 
dienftberrliche, noch hausherrliche enthält, fondern die öffentliche und 
ebrigkeitliche Gewalt (potestas civilis aut politica) über die Ein« 
iaffen des gutsherrlichen Bezirkes (Gut und dazu gehörige Ges 
meinde) daritellt. Der Gutöherrihaft — Dominium — find nidt 
nur die Unterthänigen (Erbunterthänigen, glebae adscripti), fon« 
dern auch die freien Dorfbewohner, Angejeflene und Nichtangeſeſſene, 
untertban. &rbunterthbänige waren beim Erſcheinen ded Landrechtes 
in zahlreichen Drten und in manchen Landeöbezirken überhaupt nicht 
torbanden. Der Gejepgeber konnte daher, wenn er den Unterbalt 
des Lehrers ſichern wollte, fih nicht an den Erbberren und die 
Untertbänigen, fondern mußte fih an die Gutsherrſchaft und deren 
Untertanen halten. Es unterliegt hiernach feinem begründeten 
Zweifel, daß unter Untertbanen im $. 33 Zit. 12 Theil II. des 
Allgemeinen Landrechted die ſämmtlichen, der Gutsobrigleit — dem 
Dominium — unterftellten Anmohner auf gutsherrlichem und bäuer- 
lichem Lande zu verpflichten find. 

Bemerkt mag werden, daß ed nicht ohne Zweifel ift, ob und 
inwieweit Erimirte, die ihren Wohnſitz im gutsherrlichen Bezirke 
hatten, der Gutdobrigkeit unterworfen waren. Einer Entſcheidung 
diefer Frage bedarf ed jedoch bier nicht, da im vorliegenden Falle 
für Perfonen, welche nad dem früheren Rechte zu den Crimirten 
gebört haben würden, ein intreten feitend des Gutsherren nicht 
erlangt worden ift. 

Der 8. 33 a. ca. O. fonftituirt eine öffentlidy rechtliche Ver⸗ 
bindlichleit ded Gutsherren der Schule gegenüber (Endurtheil des 
Dberverwaltungsgerichtes vom 9. März 1881, Entidyeidungen Band 
VII. ©. 228 ff.“). Hauptzweck ift offenbar der, den Unterhalt des 

°) Gentralbl. pro 1881 Seite 478. 
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Lehrers unter allen Umftänden zu fihern, ihm nicht wegen angeb- 
licher oder wirklicher Präftationdunfähigkeit der Unterthanen darben 
zu laffen. Er ſoll ſchnell und ohne Weiterung zu dem Seinigen 
gelangen. Als Nebenzwed may gelten, die Unterthanen durch die 
Schullaft nicht zu erdrüden, fie im präftationsfähigem Zuftande zu 
erhalten. Die vorausfihtlidh ftet8 leiſtungsfähige Gutgherrſchait 
wird, wie in anderen Notbfällen, fubfidtarifch verpflichtet, für den 
Unterhalt des Lehrers zu forgen. Aus der Beleitigung der Unter: 
Hüßungspflidt der Gutsherrſchaft ihren Unterthanen gegenüber in 
anderen Fällen kann nit auch der Fortfall der dem Gutöheren der 
Schule gegenüber befonder8 auferlegten Verpflichtung gefolgert 
werden. 

Das Edikt vom 9. DOftober 1807 (N. C. C. T. XIL €. 
251 fi.) hebt die Gutd-Unterthäntgleit auf und zwar nad $. 11 
bezw. 8. 12 dad Unterthänigkeits-Verhältnis derjenigen 
Unterthanen, melde ihre Bauergüter erblich oder eigenthümlich oder 
erbzindweile oder erbpächtlich befigen, fofort, das der übrigen Unter: 
thanen mit den Martinitage 1810. 

Diefes Edikt bejeitigt die Unterthänigfeit, nicht die Unterthanen. 
Es läßt das Verhältnis der Gutöherrichaft zu den Hinterlaffen, ale 
der Obrigfeit zu den Unterthanen unberührt. Hätte durdy dasjelbe 
aud der 8. 33 Titel 12 Theil II. ded Allgemeinen Landrechtes in 
Wegfall gebracht werden follen, fo würde es in diefer Beziehunz 
at Ausipruches ded Geſetzgebers bedurft haben. Ein folcher liegt 
nicht vor. 

Menn auf die Nr. 18 ded Refkriptes der Minifterien ded In: 
nern und der Zuftiz vom 5. März; 1809 (Rabe, Sammluny 
Preußiſcher Delehe Band X. S. 46 ff.) hingewieſen wird, monad 
die Pflicht der Gutöherren, unvermögende Unterthanen zu unter: 
ftügen, nur infoweit noch ftattfinden fol, als diefelben, theild ale 
Polizeiobrigkeit nah $. 15. Titel 19 Theil II. ded Allgemeinen 
Landrechtes dazu verbunden find, theild felbft ein Intereſſe daran 
baben, ihre Unterthanen in einem präftationsfähigen Zuftande zu 
erhalten, fo ift zu bemerken, daß dieſes Reſkript an die Schlefiſchen 
Landeöfollegten ergangen ift und nur deren „einzelne Anfragen. 
Punkt für Punkt“ beantwortet. Aus dem Refſkripte folgt nur, dh 
in Betreff des 8. 33 Zitel 12 Theil II. des Allgemeinen Landrechtes 
eine Anfrage nicht geftellt worden war, und dies ift erklärlich, da in 
jener Zeit das katholiſche Schulreglement von 1801 auch auf evan- 
geliſche Schulen angewandt murde und deshalb jene Tandredhtiid 
Beftimmung in Schleflen nicht zur Geltung fam. Das Reſfkript 
bat überdied nicht Öeiegeäfeoft 

Dagegen ift zur Befeitigung aller durd die SS. 10, 11, 12 
des Edifted vom 9. Oktober 1807 hervorgerufenen Zweifel zunad 
auch nur für die Provinz Schlefien das Allerhöchfte Publikandum vom 



593 

8. April 1809 (N. C. C. T. XII. ©. 817 ff.) mit Gefepeöfraft 
erlaffen. Dasſelbe führt im Einzelnen diejenigen Rechte und Pflich- 
ten auf, weldye durch die Abſchaffung der Erbunterthänigkeit als 
aufgehoben und welche ald noch geltend angefehen werden follen. 
Keine der deöfallfigen Beltimmungen hebt jedoch die der Gutsherr⸗ 
ihaft obliegenden öffentlich rechtlichen Verpflichtungen auf, bezieht 
ih au nur indireft auf die Unterhaltung der Schule, berührt die 
Dicht ded Gutsherren, in Schlefien: einen beftimmten Theil der 
Schulunterhaltungskoften zu tragen, im landredhtlichen Gebiete: nad 
$. 33 Titel 12 Theil II. des Allgemeinen Landrechtes für die un 
vermögenden Unterthanen ſubſidiär einzutreten. 

Das Allerhöchfte Publifandum vom 24. Oftober 1810 (N. C. 
C. T. XII. ©. 1078) erklärt die Beftimmungen ded vorgenannten 
Pnblifandumd auch in den übrigen Provinzen für anwendbar und 
betont, daß nur Diejenigen Verpflichtungen als aufgehoben gelten 
teen, welche in demfelben ausdrücklich und namentlich genannt find. 

Hiernah Tann nicht angenommen werden, dab durch die Ge- 
pgebung der Sabre 1807/10 eine Aenderung in der Verpflichtung 
kr Gutsherrſchaft für Die Hinterfaffen, welde der Gutdobrigkeit 
nah wie vor unterthan blieben, fubfidiär bezüglih der Schulunter⸗ 
haltungskoſten aufzukommen, herbeigeführt worden ift. ' 

Db hierin die ſpätere Gefepgebung über die Regulirung der 
zutsherrlichen und bäuerlichen Berhältnitfe die dadurch eingetretene 
Sonderung in Guts- und Gemeindebezirk, ob namentlidh der 8. 4 
Abi. 3 des Ediktes vom 14. September 1811 (Gefeg-Sammlung 
©. 281) und der an deſſen Stelle getretene 8. 82 Litt. b des Ges 
kped vom 2. März 1850 (Gefeg- Sammlung S. 77) in diefer Be- 
ziehung hinſichtlich derjenigen Schulunterhaltungdpflichtigen, welche 
im Gemeindebezirke wohnen, einen Wandel geſchaffen haben, kann 
bier unerörtert und unentſchieden bleiben, da im vorliegenden Falle 
die Gutsherrſchaft nur für die Dominial-Einfaffen, nicht für An- 
gehörige der Gemeinde, in Anſpruch genommen ift. 

Die Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Berhältniffe 
bat feinen Bezug auf die Gutö-Einfaffen. Ihr Verhältnis zur Gutö- 
herrſchaft, wie es ſich nach Aufhebung der Unterthänigkeit geftaltet 
hatte, ift bi8 zum Erlaſſe der Verfaffung vom 31. Sanuar 1850 
Geſetz Sammſlung ©. 17 ff.) von der Gefepgebung nicht berührt 
worden. Die Berfaffungd-Urfunde ftellt eine neue Megelung der 
Interhaltungöpflicht der Volksſchule in Ausfiht (Art. 25 und 26), 
Krordnet jedod auddrüdlich, daß bid zum Krlafle eined neuen Ge- 
ed es hinfichtlich des Schul- und Unterrichtöwefens bet den be« 
thenden gefeplichen Beftimmungen bewendet (Art. 112). 

Der Art. 42 erflärt für aufgehoben die Gerichtöherrlichkeit, die 
gutöherrliche Polizei und obrigkeitlihe Gewalt, die aus dieſen Be⸗ 
tugniffen berftammenden Verpflichtungen, die Gegenleiftungen und 

1083, 40 
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Laften, welche den Berechtigten dafür oblagen, behält jedoch die Aus 
führung dieſer Beftimmungen befonderen Geſetzen vor. 

Diefer Artikel ift durch das Geſetz vom 14. April 1856 (Be: 
ſetz Sammlung ©. 353) aufgehoben. Das letztere beitimmt im 
Art. 2 Nr. 2. 

Ohne Entihädigung bleiben aufgehoben, nach Maßgabe der 
ergangenen befonderen Geſetze ır. 

2. die aus dem gerichts- und ſchutzherrlichen Verbande, der 
früheren Erbunterthänigfeit, der früheren Steuer- und Gewerbe: 
verfafjung berftammenden Berpflichtungen. 

Mit den aufgehobenen Rechten fallen auch die Gegenleiftun- 
gen und Laſten weg, welche den bisher Berechtigten dafür oblagen. 
Bon den Belegen, welde nah Erlaß der Verfaſſungs⸗Urkunde 

und bis zum 14. April 1856 ergangen find, fann nur dad Beier 
vom 2. März 1850 (Gejeg: Sammlung ©. 77) in Betradt kom⸗ 
men. Sn den 88. 2 und 3 find die Berechtigungen, welche ohne 
Entihädigung aufgehoben werden, aufgezählt. Alle dieſe Bere: 
tigungen beziehen ſich nicht auf die Schule oder deren Unterhaltung. 
Es iſt nicht erfindlich wie die Nr. 10 und 15 im $. 3 Diele 
treffen jollen. 

Die Nr. 10 erflärt ald aufgehoben: 
die aus den früheren gutöberrlichen, ſchutzherrlichen unt 
grundherrlichen Rechten abgeleiteten und bergebradyten Ab 
gaben und Leiltungen, weldye, ohne zum öffentlichen Steuer: 
Sinfommen zu gebören, die Natur der Steuern haben; int 
befondere die in einigen Theilen der Rheinprovinz und der 
Provinz Weftfalen, oder fonft nody vorfommende Abgabe für 
die Benupung ded fließenden Wafferd in Privatflüffen. 

Unter diefen Abgaben für die Benutzung des fließenden 
Waſſers find die Muͤhlenabgaben nicht begriffen. 

Die Nr. 15 bringt ferner in Wegfall: 
Alle unmittelbaren Gegenleiitungen, weldye bei fämmt- 
lichen aufgehobenen Leiftungen dem Dereöigten oblagen. 
jowte die von dem Gutsherren zu leiſtenden Leichenfuhren, 
Hodyzeit- und Kindtauffuhren, Doktor: und Hebammenfubren. 

Für die Betheiligung ded Gutöherren an der Unterhaltung de 
Schule ift derjelbe niemals berechtigt geweſen, eine Abgabe vor 
feinen Untertbanen zu erheben. Eine ſolche Abgabe kann daber die 
Nr. 10 nicht in Wegfall bringen und ebenfowenig kann folgemkiie 
die Verpflichtung des Gutsherren aus 8. 33 Zitel 12 Theil II. re 
Allgemeinen Landrechtes ald eine unmittelbare Gegenleiftung für die 
in Rr. 10 genannten Abgaben und Leiftungen gekennzeichnet werder 

Daß endlih aud durch die Kreidordnung vont 13. Dezembt 
1872 die bis dahin gefeplih begründeten Rechte und Pflichten de 
Gutsherrſchaft in Bezug auf die Schule nicht aufgehoben find, ih 
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in dem diedfeitigen Endurtheile vom 29. November 1876 (Entſchei⸗ 
dungen Band 1. ©. 196 ff.)*), auf welches bier verwiejen wird, 
dargethan. 

Durch die neuere Geſetzgebung iſt hiernach der $. 33 Titel 12 
Theil II. ded Allgemeinen Landrechtes gleichfalls nicht aufgehoben, 
und die Perfonen, für melde im vorliegenden Falle die Vertretung 
jeitens der Gutsherrſchaft verlangt ift, zählen zu den Untertbanen 
im Sinne dieſer Geſetzesvorſchrift. 

Die Klage entbehrt daher der Begründung, und mußte deshalb 
die erftrihterlihe Entſcheidung auf die Berufung ded Bellagten, 
wie geicheben, abgeändert werden. 

Der Koftenpunft regelt jih nad) 8. 72 des Berwaltungdgerichtd- 
geſetzes. 

Der Werth des Streitgegenſtandes war als unſchätzbar für alle 
Inftanzen auf 2000 ME. feſtzuſetzen. 

Urfundlid unter dem Siegel ded Königlihen Oberverwaltungs⸗ 
zerichtes und der verordneten Unterichrift. 

(L. S.) Perſius. 
O. B. ©. I. 5%. . 

‚ Wachftebenb wird ein zweites, in einer gleichen Sache ergangenes Erlennt- 
nie bes Königl. Dberverwaltungsgerichtes vom 21. Mai d. 3. mitgetheilt, 

Im Namen ded Königs. 

In der Bermaltungsftreitfache 
des Nittergutöbefiperd von ©. zu N., Klägers, wi 

ider 
die Schulgemeinde zu N., vertreten dur den Schulvorftand, 
Beklagte, 

bat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erfter Senat, in feiner 
Sigung vom 21. Mat 1883 für Recht erkannt, 

daß auf die Revifion ded Königlichen Regierungdpräfidenten 
die Entideidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichtes 
zu Ködlin vom 27. September 1882 aufzuheben und auf 
die Berufung ded Klägerd die Entſcheidung des Kreid-Aus> 
ſchuſſes des Kreiſes Köslin vom 8. März 1882, ſoweit fie 
angegriffen ift, zu beitätigen, der Werth ded Streitgegen- 
ftanded für die Berufungd- und die Revifiondinitanz auf 
9 Me. 75 Pf. feitzufeßen und die Koften für diefe Ins 
ftanzen — jedody unter Außeranjaplaffung des Pauſchquan⸗ 
tumd für die Reviſionsinſtanz — dem Kläger zur Laft zu 
legen. 

Bon Rechts Megen. 

*) Geutralbl. pro 1877 Seite 51. 
40* 
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Gründe, 

Gegen dad den Thatbeitand ergebende Erkenntnis des Könis- 
lihen Bezirksverwaltungsgerichtes zu Kößlin vom 27. September 
1882 hat der Negierungspräfident aud Gründen des öffentlihen In: 
tereffed die Revifion eingelegt und audgeführt, daß der Berufungt: 
rihter zu Unredht dem $. 33 Titel 12 Theil IT. ded Allgemeinen 
Landrechtes die Geltung abiprehe. Er beantragt: unter Aufhebung 
der angefochtenen Enticheidung den Kläger mit feinem gefammten 
Klageantrage abzumeljen. 

Der Kläger hat den Antrag geftellt: die eingelegte Reviſion 
für nicht devolvirt zu erachten, event. dieſelbe zu verwerfen. 

Er hält das öffentlihe Sntereffe nicht fir betbeiligt und des: 
halb den Regierungspräfidenten zur inlegung der Revifion nidt 
für legitimirt. 

Event. macht er geltend, daß der 8. 33 Titel 12 Theil IT. dee 
Allgemeinen Landrechtes durch die Artikel 10, 11, 12 des Ediktes 
vom 9. Oktober 1807, die 88. 2, 3 Nr. 10 und 15 des Gelchet 
vom 2. März 1850 (Gefep- Sammlung ©. 77) und daß Gejep vom 
14. April 1856 (Geſetz- Sammlung ©. 353) aufgehoben fei. Even- 
tualissime beftreitet er der Schulauffidhtäbehörde dad Recht, ihrer: 
jeitd den Betrag deflen, was die Unterthanen zu leiften vermögen, 
und deffen, mad die Gutsherrſchaft zu übernehmen habe, feftzufepen. 

Die Bellagte hat ſich über die Revifion nicht geäußert. 
Es war, wie geicheben, zu erkennen. 
Der 8. 61 des Bermaltungdgerichtögejeped macht für den Fall. 

daß Berufung von dem Borfipenden des Kreisausichuffes oder ven 
dem Regierungspräfidenten aus Gründen des öffentlidden Intereiſes 
eingelegt wird, die Statthaftigleit dieſes Rechtsmittels und tat 
Eingeben auf die Sache felbft von der Entidheidung über die Ber: 
frage abhängig, ob dad öffentliche Intereffe für betheiligt zu er 
achten tft. Diele Beltimmung ift jedoch auf daß in feiner Begrün: 
dung und fomit aud in feinem Gebraude ohnehin beſchränkte 
Nechtömittel der Revifion nicht ausgedehnt, letzteres vielmehr dem 
Regierungdpräfidenten zur Wahrung des öffentlidhen Intereſſes in 
gleichem Umfange wie den Parteien felbft gegeben und ſomit ink 
efondere für die Zuläffigkeit desjelben aud nicht jene Vorfrage gu 

ftellt (88. 63, 65 des Verwaltungdgerichtögefeped). Kläger beftreitt 
biernady zu Unredht dem Regterungspräfidenten dad Recht zur Ein 
legung der Revifion. — 

Anlangend die Sache felbft, fo ift der 8.33 Titel 12 Theil ll. 
des Allgemeinen Landrechtes durch kein ausdrüdliches Geſetz auf 
gehoben. Es wird jedoch behauptet, derfelbe babe dadurch fein 
Geltung verloren, daß die nad) dem unzweifelhaften Willen de 
Geſetzgebers voraudgeiepten Bedingungen feiner Eriftenz; — Gute 
berrichaften, Untertbanen — fortgefallen feien. Ob dieß der Kal, 
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darüber wird fett länger als fünfzig Sahren geftritten. Dad Reſkript 
des Unterrihtöminifterd vom 8. März 1830 verneint in Ueberein- 
fimmung mit dem Minifter ded Innern die fortdauernde Geltung 
iener Gefepbeftimmung, während das nad vorheriger Kommuni- 
fation mit dem SZuftizminifter ergangene Rejtript desſelben Miniſters 
vom 2. November 1837 das Gegentheil annimmt (— v. Kampp, 
Annalen Bd. XIV. S. 90 und XXI ©. 997 —). Der lehteren 
Anficht, daß der $. 33 a. a. O. nod geltendes Recht ſei, tft auch 
das Königliche Staatdminifterium im Sabre 1854 nad) eingehender 
Erörterung der bezüglichen Gefetgebung beigetreten. Das ehemalige 
Preußiſche Obertribunal ift, ſoweit diesſeits befannt, niemald in die 
Eage gelommen, über die Anwendbarkeit ded $. 33 Titel 12 Theil II. 
des Allgemeinen Landredhted direkt zu entjcheiden, dasjelbe hat fidh 
jdoh in den Gründen mehrerer Erfenntniffe, namentlid ded Er—⸗ 
fenntniffe8 vom 14. Juli 1865 dahin audgeiprochen, dat diele DBe- 
ftimmung noch in Geltung ftehe und daß unter „Unterthanen“ nad 
der damaligen ländlihen Berfaffung diefelben Perfonen zu verftehen 
kien, weld)e der $. 29 a. a. O. ald die Haudväter des Ortes be- 
ziihnet (Sentralblatt für die gefammte Unterridhtöverwaltung 1866 
5.44 ff.). Der Königliche Gerichtöhof zur Enticheidung der Kom- 
petenz« Konflikte hat noch neuerdings in dem Erkenntniſſe rom 28. 
Dftober 1882 den $. 33 Titel 12 Theil II. ded Allgemeinen Land- 
rehted fiir noch geltended Recht erflärt (Sentralblatt für die ge— 
ſammte Unterridytöverwaltung 1883 S. 156 ff.) und aud das Kö: 
nigliche Kammergericht hat fidh in dem in Saden ded Grafen v. E. 
wider die Schulgemeinde 3. ergangenen Erkenntniffe vom 30. Ja⸗ 
mar 1883 zu derjelben Rechtsanficht bekannt. 

Der unterzeichnete Gerichtshof erachtet gleihfall8 die mehr er» 
wähnte Gefepeöbeftimmung nicht für aufgehoben, fondern nod in 
Kraft Ftebend und zwar aus folgenden Gründen: 

(Hier folgen woͤrtlich aud dem vorftehend unter 2 ab- 
gedrudten Erfenntniffe vom 21. Mai 1883 die Sätze: „Der 
8. 33 Titel 12 Theil II. des Allg. Landrechtes“ S. 591 Ab- 
fag 1 bis „zählen zu den Unterthanen im Sinne diejer Ge- 
—* S. 595 Abſatz 2). 

Dem Schnlvorſtande liegt ed ob, das zum Unterhalte des Leh⸗ 
rers Erforderliche nach dem geſetzlichen Vertheilungsmaßſtabe auf 
die Hausväter, d. h. auf die Einwohner, welche aus eigenem Ber: 
mögen oder eigenem Erwerbe ihren Unterhalt gewinnen, umzulegen 
Entſcheidungen des Dberverwaltungdgerichted Band III. ©. 138). 
Der fo ermittelte Beitrag tft der ſchuldige Beitrag ded einzelnen 
Kontribuenten. Iſt Lepterer nah Anficht des Schulvorftandes zur 
Zeit nicht im Stande, diefen Beitrag ganz oder zum Theile zu ent= 
rihten, fo Tann der Schulvorftand doch feinerjeitd die ſubſidiär ver: 
pflihtete Gutsherrſchaft nicht ohne Weitered in Anſpruch nehmen. 
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Ihm tft in diefer Beziehung eine Jurisdiktion nicht beigeleat. Er 
fann fi nur, damit der Zweck des Geſetzes, ungejäumte Be— 
friedigung des Lehrers und Verhütung einer Heberbürdung der Gutk- 
Untertbanen, erreicht werde, an die ftaatlidhe Auffichtsbehörde — ie 
Regierung — wenden. Diefe muß in Uebung ded ftaatlichen 
Hobeitörechted über die Schule und in Gemäßheit der ihr durch den 
8. 18 der Regierungd-Snftrultion vom 23. Oftober 1817 ertbeilten 
Vollmachten für wohl befugt erachtet werden, nady vorheriger causae 
cognitio zu beftimmen, wieviel von feinem fchuldigen Beitrage jeder, 
der Kontribuenten aufzubringen vermag, woraus fidy dann ergieht, 
für wieviel der Gutsherr in Crfüllung feiner BVerpflihtung nad 
8. 33 Titel 12 Theil II. des Allgemeinen Landredhte dem Edul: 
vorftande aufzufommen bat. Die von dem Unterridhtäminifter in 
dem Reſkripte vom 9. Dezember 1879 in diejer Beziehung getrer- 
fenen Anordnungen (Gentralblatt für die gelammte Unterridte- 
verwaltung 1880 S. 492—-500) entipredyen hiernach dem beftehenter 
Rechte. Die Feſtſetzung der Regierung ift die Grundlage der von 
dem Sculvorftande zu bewirkenden Veranlagung, ebenſo mie dir 
Einſchulung der Einwohner eined Ortes in die Schule einer anderen 
Gemeinde für den Schulvorftand die Grundlage der DBeranlagun: 
der erfteren, wie die Feſtſetzung der Höbe ded Lehrergebalteß turk 
die Auffichtsbehörde die Grundlage für Beitimmung der Beiträge 
der Cenſiten bildet. Zu vertreten bat der Schulvarftand Diele Alte 
der Auflihtöbebörde nit. Die Regierung bat nit dem Edul- 
vorftande eine Anmweifung ertheilt, wie er die ihm gebührenden Ber 
fugniffe ausüben jo, fondern fie hat eine nur ihr zuſtehende Ent: 
ſcheidung getroffen. Aber auch die Regierung bat diefe Entſcheidung 
nit im Berwaltungdftreitverfahbren zu vertreten, da derartige, aus 
dem Staatöhoheitdredhte berzuleitende Entiheidungen der Nad- 
prüfung ded Verwaltungsrichters nicht unterliegen. 

Mit Recht hat daher der Borderrichter event. die Keftfepung 
der Regierung als dem Geſetze entiprehend und maßgebend erklärt. 

Aud dem Borftebenden ergiebt fih, daß die angefochtene Ent 
ſcheidung ald auf der Nichtanwendung des $. 33 Titel 12 Theil 11 
des Allgemeinen Landrechtes berubend, aufzuheben und in der Sace 
jeleft auf die Berufung des Klägerd die Entſcheidung des Kreit- 
ausſchufſes des Kreifes Köslin vom 1. März 1882, foweit fie ar 
gegriffen ift, zu beitätigen mar. 

Der Koftenpunft regelt fi nady den 88. 72 und 76 Nr. i 
des Verwaltungsgerichtsgeſetzes. 

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungt 
gerichtes und der verordneten Unterſchrift. 

(L. S.) Perſius. 
O. V. ©. I. 59. 
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161) Die dem Gutsherren ded Schulortes dur $. 33 
zit. 12 Theil UA. ER. auferlegte Verpflichtung ift 
als eine auf einer allgemeinen gejeplihen Berbindlid- 
feit berubende Keiftung anzufeben. 

Hinſichtlich dieſer Leiſtung ift der Rechtsweg nur 
inſoweit zuläſſig, als dies bei öffentlichen Abgaben 
der Fall iſt. 

Rechtskraft des Urtheiles in Beziehung auf die Er— 
bebung des Kompetenz-Konfliktes. 

(Centrbl. pro 1883 Seite 156 Nr. 31, Seite 588 Rr 160, Seite 595 Nr. 160). 

1. 

Im Namen ded Könige, 

Auf den von der Königlihen Regierung au P. erhobenen Kom- 
reienz-Konflift in der bei dem Königlichen Amtögerichte zu Pi. an- 
hingigen Prozeßſache 

des Nittergutöbefigerd v. C. zu K., Klägers, 
wider 

die Haußväter der katholiſchen Schulgemeinde dafelbft, ver: 
treten durch deren Nepräfentanten, den Rittergutöbefiper v. 3. 
zu 3. und Genofjen, Beklagte, 

betreffend die Verpflichtung zur Entrihtung von Schulbeiträgen, bat 
ter Königliche Gerichtöhof zur Entſcheidung der Kompetenz=Konflikte 
in feiner Sitzung vom 7. Zuli 1883 für Recht erkannt: 

daß der Rechtsweg in diejer Sache für unzuläffig und der 
erhobene Kompetenz=Konflift daher für begründet zu erachten. 

Bon Rechts Wegen. 

Gründe. 
Durch den von der Königlihen Regierung zu P. beftätigten 

Stat der katholiſchen Schule in K. ift der Rittergutsbeſitzer v. ©. 
ald Gutsherr des Schulorted, verpflichtet worden, für feine unver- 
mögenden Gutsinfaffen einen Subfidiar-Beitrag von 278 ME. jähre 
ih vom 1. Oktober 1881 ab an die Schulfaffe in K. zu zahlen. 
Von der Auffafjung ausgehend, daß der feiner Heranziehung zu 
Srunde gelegte 8. 33 Theil II Tit. 12 A. L. R. mit der Aufhebung 
der Erbunterthänigkeit feine Geltung verloren habe, tft der Gutsherr 
!egen die Hausväter der Schulgemeinde bei dem Königlihen Amtö- 
gerihte in DI. mit dem Antrage klagbar geworden, ihn von dem ihm 
pro 1. Oktober 1881/82 mit 278 ME. auferlegten Schulbeitrage zu 
befreien, reip. ihm den inzwiichen etwa gezahlten Betrag zu erftatten. 
Um dem etwaigen Ginwande der Unzuläffigleit des Rechtsweges zu 
begegnen, bezieht der Kläger fi auf die Entſcheidungen des Ober- 
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Tribunaled vom 4. Sanuar 1864 und ded Reichögerichte® vom 24. Suni 
1880, ſowie auf den $. 10 des Geſetzes vom 24. Mai 1861. 

Devor über die Klage materiell verhandelt worden ift, hat die | 
Königliche Regierung zu P. mitteld Plenarbeſchluſſes vom 6. Januar 
1883 den Kompetenz= Konflift erhoben, indem fie nicht den $. 10, 
fondern den 8. 15 des Geſetzes vom 24. Mai 1861 für anwendbar, 
die Voraudfegungen des leßteren aber für die Zulafjung des Redhtd- 
weges nicht ald vorhanden anfieht, und die vom Kläger angerufenen 
gerichtlichen Entſcheidungen durd die Ausführungen in bem Urtheile 
des unterzeichneten Gerichtshofes vom 10. Dezember 1881 und in 
dem Urtheile des Oberverwaltungsgerichtes vom 9. März 1881 für 
widerlegt erachtet. Von Seiten der Parteien iſt eine Erklärung 
über den Kompetenz-Konflikt nicht abgegeben worden. Das König: 
lihe Amtsgericht zu Pl. und das Königliche Ober: Landeögeridt zu 
P. Halten ihn für nicht begründet. 

Gleichwohl mußte der Rechtsweg ausgeſchloſſen werden. 
Die Gründe, auf melde der Kläger feinen Klageantrag ftütt, 

find von dem unterzeichneten Gerichtöhofe bereitd zu wiederholten 
Malen, injonderheit neuerdingd in zwei Entſcheidungen vom 10. De: 
zember 1881 und 28. Oftober 1882 gewürdigt worden, welche id 
in dem Gentralblatte für die gefammte Unterrichts-Verwaltung Jabi— 
gen 1882 ©. 450 uud Jahrgang 1883 ©. 156 abgedrudt finden. 

araus ergiebt ſich zunädhft, dab die Berufung auf 8. 10 des Gelepd 
vom 24. Mai 1861 nicht geeignet ift, dem Kläger den Rechtsweg zu 
eröffnen. Jene Vorſchrift bat zur Vorausſetzung einen Streit unter 
Parteien, guilden denen früher ein gutöherrliched, ſchutzherrliches oder 
rundherrliched Nechtöverhältnis beftanden hat. Dieſe Vorausſetzung 
Phil im vorliegenden Falle, Nicht von feinen Hinterfaffen wird der 
Kläger in Anſpruch genommen, fondern von der Schule, beziehungs- 
weile der Schul-Auffichtöbehörde für die Unterhaltung der öffent 
lichen Volksſchule, mithin für einen lediglich dem öffentlichen Rechte 
angebörigen Zwed. Inwieweit gegen einen ſolchen Anjprudy Berufung 
auf den Rechtsweg ftattfindet, beitimmt fich nach 8. 15 des Gelege? 
vom 24. Mai 1861, und diefe Grenze darf nicht durch Berufung 
auf 8. 10 a. a. D. verſchoben werden, deſſen thatlädhliche und recht— 
liche Boraudfegungen bier nicht vorhanden find. Was ferner die 
Bezugnahme auf die Entjcheidungen des Dbertribunaled vom 4. Januat 
1864 und des Reichsgerichtes vom 24. Suni 1880 betrifft, fo find 
in den Grfenntniffen des unterzeichneten Gerichtöhofed vom LO. De: 
zember 1881 und 28. Dftober 1882 die Gründe ausführlid dar— 
gelegt worden, weshalb jenen Entiheidungen nicht beigetreten werden 
Tann, und weshalb die Verpflichtung aus $. 33 Th. II. Tit. 12 
A. ER. ald eine auf einer allgemeinen geſetzlichen Verbindlichkei 
beruhende Leiftung anzufeben ift. In gleihem Sinne hat das Ki 
niglihe Dber»Berwaltungdgericht bie einfchlagenden Fragen in dem 
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Urtheile vom 9. März 1881 — Central⸗Bl. für die Unterrihtd- 
Verwaltung S. 478 — entidhieden. 

Hiernach hätte dem Kläger nur freigeitanden, feinen Anſpruch 
auf Befreiung nad Maßgabe des F. 15 des Gefeped vom 24. Mai 
1861, d. b. auf Grund eined Bertrages, eined Privilegiumd oder 
der Verjährung im Rechtswege auszuführen. In diefer Weife hat 
er aber feine Klage nicht fubftantiirt, und mußte deöhalb der Rechts⸗ 
weg auögeichloffen werden. 

Berlin, den 7. Sult 1883. 

Koͤniglicher Gerichtshof zur Entjcheidung der Kompetenz - Konflikte, 
Pr. 2. Nr. 2136. 

2. 

Im Namen ded Königs. 
Auf den von der Königlichen Regierung zu P. erhobenen Kome 

teten; Konflift in der bei dem Königlichen Amtögerichte zu 3. an⸗ 
kingigen Prozeßſache 

des Nittergutöbefigerd v. C. zu C., Klägers, 
ide wider 

den Wirth T. und Genoffen zu C., Beklagte, betreffend Er: 
ftattung von Beiträgen zur Unterhaltung der Schule in C., 

at der Königliche Gerichtshof zur Entſcheidung der Kompetenz 
Konflitte in feiner Sigung vom 7. Zuli 1883, für Recht erkannt: 

dag, infoweit der Kläger die Zahlung von 134 Mi. (Schul- 
beiträge für das Sahr 1879/80) verlangt, der erhobene Kom⸗ 
petenz-Konflift für ungzuläffig, infoweit Dagegen der Kläger 
die Zahlung von 116 ME. ( Scuibeiträge für dad Jahr 
1880/81) begehrt, der Rechtsweg unzuläffig und der erhobene 
Kompetenz: Konflift daher für begründet zu erachten. 

Don HNebtd Wegen. 

Gründe. 

Zur Scyulgemeinde ©. gehören die Parteien und eine große 
3ahl von Dienftlenten des Klägerd, welcher Gigenthümer des Ritter- 
zutes C. iſt. Auf dieſe Dienftleute murde die Summe von 134 ME. 
als Beiträge zur Unterhaltung der Schule zu C. für das Jahr 
1879/80 feitend der Königlihen Megierung zu P. repartirt und 
xt Kläger wegen Unvermögens der Dienftleute zur Zahlung dieſes 
Setraged gemäß $. 33. II. 12. A. L. R. aufgefordert. Er meigerte 
ſich deſſen und ftellte, nachdem eine Beſchwerde bei dem Herrn 
Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten ohne Srfolg geblieben 
var, bei dem Königlichen Amtögerichte zu I. Klage mit dem An⸗ 
tage an: 
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dte Beklagten als Mitglieder der Gemeinde ©. für ſchuldig 
zu eradhten, den Släger bezüglidy der ihm pro 1879/80 für 
ſeine Dienftleute auferlegten Schulbeiträge von 134 Mt. der 
Sculgemeinde in C., reſp. deren Kaffe gegenüber zu libe: 
rien, reip. dieſe 134 ME. an leptere zu zahlen. 

Nachdem das Königlihe Amtögericht g durch Urtheil vom 
27. September 1881 den Kläger wegen Unzuläffigfeit des Rechte⸗ 
weges abgewielen, das Königliche Landgericht zu D. aber unter dem 
27. Zanuar 1882 diejed Urtheil dahin abgeändert hatte, dab der 
Rechtsweg für Fa ig erflärt und die Sache zur andermeiten Ber: 
bandlung und Entideidung an das Gericht erhier Inſtanz verwieſen 
wurde, And die Bellagten durch Urtheil des Königlichen Amtögerichted 
zu 3. vom 14. März 1882 nad) dem Klagenntrage verurtheilt und 
ift die dagegen von ihnen eingelegte Berufung durch Urtheil des 
Königlichen Landgerichted zu D. vom 30. Juni 1882 zurückgewieſen. 

Inzwiſchen war der Stläger nad feiner Angabe im Wege der 
(adminiftrativen) Smangsvollftredung gezwungen worden, am 7. Sep: 
tember 1881 die mehrerwähnten 134 ME. und am 14. Sanuar 1882 
116 ME. gleichartige Schulbeiträge feiner Dienftleute pro 1880/81 
an die Schullaffe in C. zu zahlen. Da die Beklagten fich weigern, 
ihm diefe Summen zu erftatten, fo hat er in einer neuen Klage be 
antragt: 

ß die Beklagten zur Zahlung von 250 Mi. nebſt 5%, Zinien 
von 134 Mt. feit dem 3. September 1881 und von 116 Mt. 
jeit dem 14. Januar 1882 an thn zu verurtheilen. 

Zur Begründung ſeines Anſpruches hat er ausgeführt, daß $. 33 
II., 12.9. L. R. in Folge der Aufhebung ded Unterthänigkeits- 
bezw. Erbunterthänigkeitö-Berhältniffes dur das Edit vom 9. Of: 
tober 1807, Art. 42 der Verfaffungs- Urkunde und das Gefep vom 
14. April 1856 befeitigt fei. Denn $. 38 cit. jei fein generelle 
Geſetz in Betreff der Aufbringung der Schulabgaben, ftatuire viel- 
mehr nur ein beneficitum der (früheren) Untertbanen; er enthalte 
au feine gefinderechtlidhe Vorfchrift, wie aus feiner Stellung im 
12. (nit im 5.) Titel bervorgebe. Da nun die Beklagten aud im 
Vorprozeß bereits verurtheilt feien, den Kläger von feiner Verpflid- 
tung zur Erftattung der nicht einziehbaren Beiträge feiner Arbeit 
leute zu befreien, ſo folge daraus ihre Verbindlichkeit zur Zurüd- 
zahlung der von ihm eingezogenen Beiträge. 

Nachdem am 28. November 1882 vor dem Königliden Amtl- 

gerichte zu 3. zwilchen dem Kläger und 21 der 27 Bellagten con: 
tradiftorifch verhandelt war, beſchloß der Richter, Auskunft tiber die 

Bezahlung der Beträge von 134 bezw. 116 ME. von dem Diftrilte- 
amte einzubolen. Bevor diefelbe indeß eingegangen war, überfandte 
die Königliche Regierung zu P. dem Gerichte Ausfertigung eine 
Plenarbeſchluſſes vom 25. November 1882, laut deſſen diefelbe den 
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Rechtsweg für unzuläffig erachtet und den Kompetenz-Stonflift er- 
hebt. In dem Beſchluſſe wird unter Hinweid auf frühere Ent» 
iheidungen des erfennenden Gerichtshofes die fortdauernde Geltung 
de8 mebrermähnten 8. 33 angenommen und auszuführen geſucht. 
daß res judicata nicht vorliege, weil der Kläger zwar, foweit ihm 
died möglich jet, dad Urtheil vom 14. März 1882 durch Zwangs⸗ 
volftredung zur Ausführung bringen laſſen fönne, foweit er dazu 
jedeh eined neuen Prozeſſes bedürfe, ein folder nidyt zuläffig ſei, 
weil dem Kläger Feind der in den 88. 78—80, 4.—8. II, 14, N. 
ER. angeführten Klagefundamente zur Seite ſtehe. Wenn endlich 
die Beflagten zur Zahlung an die Schulkaſſe verurtbeilt feien, fo 
lei dies für den jegigen Prozeß ohne Bedeutung, da die Verurthei⸗ 
lung de jure tertii erfolgt jei. 

Bon dem Eingange diefer Erklärung ift jowohl der Königlichen 
Regierung in P. ald den Parteien Kenntnis gegeben; nur an 2 Bee 
Magte, die Wirthe M. und X, hat die Zuftellung nicht bewirkt werden 
tinnen, weil fie fih von C. nad damals unbefannten Orten ent« 
fernt hatten. Doch ift auch ihnen der Termin zur Verhandlung vor 
dem unterzeichneten Gerichtöhofe belannt gemadt. Cine Erklärung 
it jeiten® der Parteien darauf nicht abgegeben worden. Das Küönig- 
lihe Amtögericht zu 3. erachtet den Rechtsweg in Anfehung der an- 
geblih pro 1879/80 gezahlten Beiträge von 134 ME. für zuläffig, 
weit durch dad Erkenntnis des Königlihen Landgerichted zu D. vom 
27. Januar 1882 die Zuläjfigfeit des Rechtsweges rechtskräftig in- 
ſeweit feftgeftellt jei, im Mebrigen erachtet das Amtögericht den 
Rechtsweg für unzuläſſig. Dagegen bält das Königliche Ober» 
Landesgericht zu P. den Rechtsweg überhaupt für zuläſſig. 

Daß der Rechtsweg in Betreff der Frage: 
ob ein Gutsbeſitzer auf Grund der Beftinmungen des 8. 33 
Th. II. Tit. 124. L. R. zu einer Leiftung für die öffentlidye 
Säule jeined Ortes verpflichtet Set, 

nicht zuläffig tft, hat der Gerichtöhof zur Entidheidung der Kompe— 
teng= Konflikte wiederholt 

in den Grlenutniffen vom 12. Februar 1870 (3. M. Bl. 
S. 107)*) und 8. Mär; 1879 (Pr. &. Nr. 1998) 

angenommen und ſich dabei darauf geftügt, daß nach $. 15 des Ge⸗ 
veped vom 24. Mai 1861, betreffend die Erweiterung des Rechts⸗ 
weged (G. S. ©. 241) der Rechtsweg in Bezug auf Schulabgaben 
nur foweit ftattfindet, als died bei öffentlichen Abgaben überhaupt 
der Fall ift, wenn nämlich (gemäß 88. 79, 4—9, 11.14 A. L. R.) 
die Befreiung von der Abgabe auf Grund eined Vertraged, eines 
Privilegiumsd oder der Verjährung behauptet oder Prägravation ein- 
gewendet wird. Diejer Auffaffung ift der Gerichtöhof troß des mit 

*) Centrbi. f. d. Unt. Berm. pro 1870 Seite 304. 
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ihr in Widerſpruch ſtehenden Erkenntniſſes des Königlichen Ober⸗ 
Tribunales vom 4. Januar 1864 (Entſch. 58, 405) gefolgt und an 
ihr muß auch gegenwärtig feſtgehalten werden. Namentlich Tann 
nicht anerkannt werden, daß die in Rede ſtehende Verbindlichleit 
der Gutsherren keine oͤffentliche Abgabe ſei, ſondern auf einem auf 
gehobenen privatrechtlichen Fundamente beruhe und deshalb der 
Rechtsweg gemäß $. 10 des citirten Geſetzes vom 24. Mai 1861 
zuläſſig ſei. Denn wenn ſelbſt zugegeben wird, daß 8. 33 cit. in 
einem gewifjen Zuſammenhange mit der aufgehobenen Erbunter: 
thänigfeit, bezw. Gerichts- und Schupherrlichkeit fteht, jo ift diele 
Beitimmung doc, wie aus ihrer Stellung im 12. Zitel folgt, vor: 
gugtweiie getroffen, um die Eriftenz der öffentlihen Schulen (8. I 

eranftaltungen des Staates) zu hen: fte will leiftungsfähige 
Perſonen zu ihrer Unterhaltung verpflichten und ftatuirt der Schule 
als Snftitutton gegenüber eine Verbindlichkeit der Gutöherren. Dafür, 
daß ed fich hier nicht um einen bloßen Ausfluß der Gutsherrrlichkei 
bandelt, läßt ſich anführen, daß auf den 7. Zitel des II. Theiles 
in 8. 33 1. c. nicht Bezug genommen tft. Aud der Umftand, dab 
in $. 836 ibid. neben den Magiftraten den Gutsherrſchaften die Lafl 
der Hergabe von felbftgewonnenen Materialien zu Schulbauten auf 
erlegt wird, eine Beftimmung, deren unveränderte Giltigfeit and 
nad) Aufhebung des Untherthanenverhältniſſes unzweifelhaft iſt, ſpricht 
für die fortgeſetzte Anwendbarkeit des 8. 33 cit., infofern bier in 
wei unmittelbar im Zufammenbhange ftehenden Paragraphen ber: 

Felben Klaffe von Staatdeinmohnern Kaften auferlegt werden; jo 
wenig wie $. 36 eine Veränderung durch Aufhebung der Erbunter: 
thänigfeit erfahren bat, Tann man annehmen, dab dies hinfichtlich 
des 8. 33 geſchehen tft. Denn daß mit der Aufhebung der Erb: 
unterthänigfeit durd das Edikt vom 9. Oftober 1807 und der Be 
richtd- und Ecyupberrlichkeit durch dag Geſetz vom 14. April 1856 
(G. ©. ©. 353) dad SInftitut der Gutöherrichaft, namentlich den 
Gemeinden gegenüber, nicht bat völlig aufgehoben werden follen, felgt 
jowohl aus dem zweiten Geſetze vom 14. April 1856 (Bei. Samnıl. 
©. 354), betreffend die ländlichen Ortsobrigkeiten in den ſechs öft: 
lihen Provinzen, welches die ortdobrigfeitlihe Gewalt der Ritter 
gutabefiper noch aufredht erhält, als auch, nachdem diefe aufgehoben 
ft, auß der Kreidorduung vom 13. Dezember 1872 und dem Ju- 
ftändigleitögefepe vom 26. Juli 1876, meldye Geſetze (88. 28-31 
ded erfteren und 8. 48 deölepteren) den „Gutsherrn“, „Gutöbefiper”, 
als Inhaber von Rechten anerkennen. 

Daß auch fonft der Gutöherrichaft als ſolcher noch eine öffent: 
ih rechtliche Bedeutung beiwohnt, zeigt die Korteriftenz des mit dem 
Defipe eined Gutes verbundenen — * und des |. g. Auen 
rechted, welches noch in verjchtedenen Provinzen gilt. 



605 

So muß auch die Verpflichtung der Gutöherren aus $. 33 cit. 
trop der Aufhebung der Erbunterthänigleit und der Gerichts⸗ und 
Schutzherrlichkeit als fortbeſtehend erachtet werden. 

er $. 33 eit. iſt auch nicht ausdrücklich aufgehoben, dispoſitive 
Geſetze aber behalten, bis ſie aufgehoben werden, ſelbſt dann ihre 
Kraft, wenn die Vorausſetzungen fortfallen, unter denen fie gegeben ſind. 

(8.59 Einl. zum A. L. R., Erk. d. Königl. Ober⸗Tribunales 
vom 11. März 1873 — Entſch. 69 ©. 165 — Urtheil des 
Ober» Berwaltungd» Gerichte vom 29. November 1876 — 
Entid. I. S. 196, 202*)). 

Konftituirt aber F. 33 cit. eine Verpflichtung des Gutöherrn 
Kae die Schule, fo fann es feinem Bedenken unterliegen, daß die 
uläffigleit des Rechtsweges nicht auf $. 10 Beleg vom 24. Mat 

1861 deshalb geftügt werden kann, weil e8 fih um eine auf einem 
aufgehobenen privatrechtlichen Fundamente beruhende Abgabe handele. 

Das Reichsgericht hat zwar in dem Urtbeile vom 24. Zuni 1880 
(Entih. 2 S. 247) die ridhterliche Zuftändigfeit für die Entſcheidung 
des Streited über die Verpflichtung des Gutsherren zur Mitunter. 
altung der Schulen ganz allgemein in Anſpruch genommen und ſich 
xben den Gründen des oben bereitd gedachten Erkenntniſſes des 
Königlichen Ober⸗Tribunales insbeſondere darauf geftüßt, daß die der 
Öutöherrfchaft auferlegte Verpflichtung gegen die Schule deshalb der 
Allgemeinheit entbehre, weil der Gutsherr der Schule immer nur ald 
Einzelner gegenüberftehe. Damald handelte es fih um einen nad 
dem Schulreglement für die Eatholiihen Schulen in Sclefien vom 
18. Mai 1801 zu enticheidenden Fall, indeß ift dort ebenfo wie 
in g. 33 1. c. die Gutsherrſchaft ald Einzelne für verpflichtet er⸗ 
Närt, jo daß die Frage, ob eine allgemeine Abgabe vorliegt, bier 
wie dort die gleihe iſt. Nun bat der unterzeichnete Gerichtshof 
bereit in dem Erkenntniſſe vom 10. Dezember 1881 darauf bin» 
aicen, daß ed für die Frage der Allgemeinheit einer Abgabe ohne 
elang tft, ob in der einzelnen (Schul-) Gemeinde viele oder menige 

derfonen von der Abgabe betroffen werden, fondern daß fich die 
Algemeinheit darin manifeftirt, daß im Bereiche des fchleftichen 
Schulreglements alle Gutöherrichaften ihr unterworfen find, und 
daß die vorgeſchriebene Bertheilung der Schullaften (von Y, für die 
Herrſchaft, °/, für die Stellenbefiger) in’ allen dem Reglement 
interworfenen Schulverbänden ftattfindet. 

In ganz gleicher Weiſe zeigt fi) im Gebiete des Allg. Land» 
uchtes die Allgemeinheit der Verpflichtung des Gutöherren aus $. 33 
at. darin, dab alle Gutsherrfchaften ihr unterworfen find. Dies 
IL ga biden eine Klaffe der Stantdeinwohner im Sinne des $. 78 

) Centebl. f. d. Unt. Verw. pro 1877 Seite 51. 
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Hiernach ift der Rechtsweg über die Verbindlichkeit ded Kläger 
zur Tragung der ihm abverlangten ftreitigen Schulbeiträge unzu 
lälfig und daher der KompetenzeKonflikt hinſichtlich des eingellagten 
Betrages von 116 Mi. (Beiträge für das Jahr 1880/81), über 
welchen noch nicht richterlich erkannt ift, begrindet. 

Anders liegt die Sache hinfichtlid der dem Kläger für dus 
Fahr 1879/80 auferlegten Beiträge von 134 ME. Hier fteht der 

Erhebung ded KompetenzKonfliktes die Beftimmung des $. 4 al.2 
der Verordnung vom 1. Auguft 1879 (G. ©. S. 573) entgegen. 
88 könnte zunädft die Krage entitehen, ob das Urtheil des König: 
lihen Landgeridhted zu D. vom 27. Januar 1882, durch welches 
der Rechtsweg in Betreff der 134 ME. für zuläflig erklärt tft, — 

. und ebenjo die gleidhlautenden Urtheile des Königlidhen Amtsgerichtes 
zu 3. vom 14. Mär; 1882 und ded Königlichen Landgerichtes zud. 
vom 30. Juni 1882, durdy weldye die Beklagten verurtbeilt find, 
den Släger bezüglih der 134 Mi. der Schulgemeinde C. resp. 
deren Kaffe gegenüber zu liberiren, bezw. 134 ME. an legtere zu 
zahlen — die Rechtskraft erlangt haben, da nicht behauptet ift, daß 
dieje Urtheile II. Inſtanz dem Kläger zugeitellt find. Allein im 
Sinne der Verordnung vom 1. Auguft 1879 iſt ebenjo wie im 
Sinne ded Geſetzes vom 8. April 1847 (©. ©. ©. 170) ein jedes 
Urtheil rechtöfräftig, welches im gewöhnlichen Snftanzenzuge nit 
mehr anfechtbar iſt. Dies bat auch der erfennende Gerichtähof in 
dem Srlenntniffe vom 10. Sannar 1852 (3. M. A. ©. 92, Pr 
Nr. 182) bereitd ausgeſprochen. Daß auch Urtbeile, melde das 
Landgericht in der Berufungsinftanz geſprochen bat, gegen welche es 
alfo nady der Deutichen Civil⸗Prozehordnung fein Rechtsmittel giebt, 
fofort mit der Berfündigung Rechtskraft erlangen, erkennt z. 2. 
der Kommentar von Strudmann und Kod in Nr. 2 zu $. 645 der 
Bivil-Prozekordnung an. 

Zwar könnte ferner aus den Worten ded $. 4, al. 2. oit.: 
„der KompetenzeKonflilt kann nicht erhoben werden, wenn 
die Zuläffigkeit deö Rechtsweges in der Sadhe dur reits 
kräftiges Urtheil des Gerichtes feftiteht, * 

entnommen werden, es müſſe, um den Kompetenz Konflift auszu⸗ 
ihließen, in dDiefer Prozeßſache bereitd rechtskräftig entſchieden 
fein. Allein Died würde eine zu enge Snterpretation des Umfanget 
ir Rechtskraft fein. Auch in dem Gefehe vom 8. April 1847 

ieß es: 
In rechtskräftig von den Gerichten entſchiedenen Sachen kann 
der Kompetenz⸗Konflikt nicht erhoben werden, ebenſo wenig 
findet er ftatt, wenn ..... die Einrede der Unzuläffigfeit 
des Rechtsweges rechtöfräftig verworfen iſt. 

.SGBleichwohl bat der erkennende Gerichtshof nicht nur Die Ju: 
lälfigkeit ded Kompetenz » Konflikte verneint, wenn es fih um die 
Bollitredung eines rechtskräftigen, gerichtlichen Urtheiles handelte, 
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Erlenntniffe vom 12. Sanuar 1848 (Pr. 2. Nr. 30) — 
J. M. 8. S. 158 — und 12, November 1859 (Br. L. 
Nr. 1002) — J. M. BI. 1860 S. 355. — 

Sondern aud, wenn dad Urtheil nicht mehr erefutiondfähig war, und 
deshalb die Judikatsklage angeftellt wurde, 

Erkenntniſſe vom 23. Dezember 1847 (Pr. L. Nr. 26) und 
e: Dezember 1860 (Pr. %. Nr. 1108) — 3. M. Bl. 1861 

. 23 — 

oder nach rechtskräftiger Feſtſtellung einer Entſchädigungsverpflichtung 
die Höhe des Schadens Gegenſtand des Prozeſſes war, 

Erkenntnis vom 18. Dezember 1852 (Pr. L. Nr. 268) und 
ähnli im Erkenntniffe vom 5. März 1853 (Pr. 2. Nr. 282. 
J. M. Bl. 178). 

In allen diefen Fällen lag ein neuer Prozeß vor, in dem noch 
nit erfannt war. In der That bedeutet auch der Ausdrud: „in 
der Sache” etwas Anderes, ald wenn es hieße: „in dem ſchwebenden 
Ptozeſſe“ und die Abficht des Gefeped gebt dahin, in den Fällen, 
wo ſachlich die konkrete That und Rechtsfrage unter den Parteien 
kreitd entichieden ift und dieſe Entſcheidung Rechtskraft erlangt bat, 
em Kompetenz Konflift nicht mehr zuzulaffen. Bezüglid der Schul- 
beiträge von 1879/80 im Betrage von 134 ME. iſt died aber der 
al; denn in dem Vorprozeſſe tft rechtskräftig einmal die Zuläffigkeit 
Nö Rechtsweges und ferner ausgeſprochen, daß nicht der Kläger, 
iondern die Beklagten die eingeflagten 134 ME. zu bezahlen verbunden 
nd; der jegige Prozeß will nur, nachdem der Kläger im Berwaltungs- 
wege (angeblih) zur Zahlung gezwungen ift, die Vorentſcheidung 
zur Ausführung bringen. 

Demgemäh war der Rechtsweg in Betreff der Beiträge für 
1879/80 von 134 ME. für zuläffig, in Betreff der Beiträge für 
1880/81 von 116 ME. für unzuläffig zu erflären. 

Berlin, den 7. Sult 1883. 

Röniglicher Gerichtöhof Jzur Entſche idung der Kompetenz = Konflikte, 

L. S. 
Pr. 2. Nr. 2131. ( ) 

— — — — — 

162) Gutsherrliche Verpflichtungen nad 88. 44 bis 47 
ter Schulordnung vom 11. Dezember 1845 für Schulen 
in jolden Gemeinden, welde erft nah Emanation der 
Shulordnung bezm. der Kreisordnung gebildet find. 

Berlin, den 19. September 1883. 
Die Königlihe Regierung beantragt in dem Berichte vom 

22. Auguft v. 3. unächtt unfere Entſcheidung über die Frage: 
Beftehen die gutsherrlichen Verpflichtungen aus den 88. 44 bis 
47 der Preußiichen Schulordnung vom 11. Dezember 1845 auch 
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für die Schulen in foldhen Gemeinden, welde erft nad Emo: 
nation der Schulordnung, und ferner in folgen &emeinden, 
welche erſt nah Gmanation der Sreißordnung vom 13. De: 
zember 1872 gebildet find, und giebt deshalb Yisfus mit Recht 
den ganzen Brennbolzbedarf für die Schule in der nah Ema⸗ 
nation der Schulordnung gebildeten nnd nad) &manation der 
Kreidordnung durch den Zutritt von H. vergrößerten Gemeinde 2? 
In Bezug auf diefe Frage ermwidern wir der Königliden Re 

gierung Nachftehendes: 
Die Königliche Ober-Rechnungdfammer nimmt mit der Königl. 

Regierung an, dab durd die Kreidordnung alle Gutöherrfchaft auf- 
ehoben ſei und fie gelangt gleihwohl zu der Annahme, daß die 
eißordnung für die zur Erörterung ftehende Frage ohne Beben: 

tung fei, nur durd die Deduftion, daß ed nicht Abſicht der Kreie- 
ordnung geweſen jet, in das materielle Schulrecht „To tief einzu: 
greifen.” Dieſer Deduktion vermögen wir nicht zu folgen. Hätte 
die Kreisordnung alle Gutöherrichaft aufgehoben, fo fielen damit 
auch alle aus der Gutsherrſchaft fich ableitenden Rechte und Pflichten 
von Rechtswegen fort, und einzelne diefer Pflichten könnten dann 
bloß durch die mangelnde Abſicht des Geſetzgebers, fie mit zn br: 
jeitigen, nicht Ronfervirt werden. Der Grund, weshalb mit ber 
Königlihen Ober⸗Rechnungskammer anzunehmen tft, dab die Kreit- 
ordnung für die zur Erörterung ftebende Frage ohne Bedeutung ſei, 
tft vielmehr, daß fie, wie in der Entiſcheidung des Königlichen Ober: 
Vermaltungsgerichted vom 29. November 1876 (Entſcheidungen 
Bd. 1 S. 196) *) ausgeführt, nicht die Gutsherrſchaft jelbft, fondern 
nur einen Audfluß derjelben, die Ortöpolizei-Obrigfeit, aufgehoben hat. 

Hiernach fragt es fi nur noch, ob die aus 88. 44—47 der 
Schulordnung herzuleitenden Rechte bloß den zur Zeit ihres Erlaſſes 
beftehenden, oder auch den fpäter gebildeten Gemeinden dur das 
Geſetz gegeben find. Die Königliche Ober⸗Rechnungskammer glaubt 
teptered zunächft deöhalb verneinen zu müffen, weil die Voraus— 
feßung ia nicht begründen laffe: 

„daß eine Gutöherrlichkeit gegenüber einer neuen Gemeinde, 
wenn auch nur in Beziehung auf ihr Verhältnis zur Schul: 
nod immer neu entftehen könne”. 

In der That möchte indeffen umgefehrt gerade diefe Voraus⸗ 
jegung die einzig richtige fein. Denn melde Rechte und Pflichten 
au immer (jet es bloß publiziftiiche, ſei es auch privatredhtlide) 
man fi als Inhalt der Gutöherrfhaft denken mag, jedenfalls iſt 
die Butöherrichaft nicht eine Herrichaft über beftimmte einzelne 
Perſonen, fei e8 natürliche, ſei es juriftiihe (Gemeinden), fondern 
fie ift eine Art von Zerritoriale Herrichaft, (vergl. Schulordnung 

*) Centralblatt pro 1877 Seite 51. 
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$. 54 Worte: „der zum Schulbezirke gehörigen Gutsherren“), umd 
darand folgt, daß, wenn innerhalb desjenigen Territoriums, über 
welches die Gutsherrſchaft eined beftimmten Gutöherren ſich erftredite, 
eine neue Gemeinde gebildet wurde zu der Zeit, in weldyer die 
Gntöherrlichkeit noch in ihrer Vollfraft Geltung hatte, dieje Ge⸗ 
meinde fofort und von Rechtswegen in der Gutöherrlichkeit dieſes 
Butsherren mit allen daraus berzuleitenden Pflichten und Rechten 
fand, und daß ferner, wenn eine neue Gemeinde heutzutage bet 
zwar in ihren Wirkungen weſentlich abgefchwächter, aber wie erwähnt 
nicht vollftandig aufgehobener &utöherrlichkeit gebildet wird, die 
Öutöherrlichkeit in ihrer gegenwärtigen Geftalt auch auf die neue 
Gemeinde ſich erftredi. So hat denn auch, als die Gemeinde L. 
in einer Zeit gebildet wurde, im weldyer die DOrtöpolizeigemalt noch 
zu den Audflüffen der Gutöberrichaft gehörte, der Fiskus als Gutd- 

: bar des Territoriums, auf weldem die Gemeinde entftand, die 
Polizeigewalt unbeanftandet ausgeũbt (cfr. Anlage I. Seite 11 zum 
Derihte vom 22. Auguft 1882). 

Kann aber gegenüber neu entftehbenden Gemeinden eine Gut8» 
‚ berelichkeit, feit Erlaß der Schulordnung von 1845 und biß jept, 
; a0 entiteben, fo vermögen wir auch den weiteren Gründen, weldye 

tie Königliche Ober-Rechnungskammer für ihre Anſicht anführt, 
tab die 88. 4447 der Schulordnung nur auf Gemeinden, welche 
bit Emanation dieſes Geſetzes ſchon beftanden, anwendbar feien, 
dt beizutreten. 

Der Annahme, dab der Gefepgeber nur die Abſicht haben 
ionnte, Die beftehenden Pflichten der „ehemaligen“ Gutsherren zu 
halten, daß er aber feine Beranlaffung hatte, gleiche Berpflich- 
tungen im Sntereffe new entitehender Gemeinden vorzuſehen, ſteht 
entgegen, Daß der Gefepgeber von 1845 nicht „ehemalige“, fondern 
tuelle Gutsherren vor ſich hatte; aud findet diefe Annahme in 
dem Wortlaute der SS. 44 ff. keine Stüge. Hätte entgegen der 
Regel, daß die Gelege alle fünftigen Fälle umfaffen, fobald nur 

die thatſächlichen Vorausſetzungen des Geſetzes zutreffen, die An- 

— 

wendbarkeit der 8FS. 44 — 47 auf die ſchon beſtehenden Gemeinden 
beſchraäänkt sein ſollen, fo hätte dies im Geſetze Ausdruck finden 
müffen. Das zweite Argument, dab in den F8. 63 bis 65 der 

. Shulordnung für bie Unterhaltung der Schulen in neu errichteten 
Zemeinden befondere Borichriften, darunter auch ſolche wegen Heran« 
hung der Grundherren (nicht Gutäherren), gegeben feien, bezeichnet 
> Königlihe Ober⸗Rechnungskammer felbft nur als unterftügend. 
Kihtiger ericyeint die Auslegung des Geſetzes, dab die in den 
S. 44 bis 47 auögefprochene, auf ganz beftimmte einzelne Lei— 
Hungen für die Schule gerichtete Verpflichtung des Gutöherren (zu 
an» und Brennholz, Baugrund, Aderland) neben der in den 

8. 63 ff. geregelten Verpflichtung der neuen Gemeinde, ihre Schul⸗ 
1883. 41 



610 

bedürfniffe im Allgemeinen zu deden, und neben der Berpflid. 
tung des Grundherren, die hierbei ſich ergebenden Ausfälle „ebenio 
wie die Koften der Armenpflege” zu tragen ($. 65 in Nerbindun 
mit $. 56) felbftändig befteht. Diefe Verpflichtung des Gutsherren 
in dem von den Kolonien und neuen Gemeinden handelnden Ab: 
Ichnitte des Geſetzes wiederholt auszuſprechen, erſchien bet der ale 
gemeinen, alte wie neue Gemeinden einjchließenden Fafſung der 
88. 44 bis 47 überflüifig. 

Hiernah nehmen wir an, daß, wenn nad) Emanation ber 
Schulordnung neue Gemeinden auf einem @ebiete gebildet find, 
über weldyes die Gutäberrlichfeit des Fiskus, insbeſondere in älterer 
Zeit deflen gutöherrliche Polizeigewalt, ſich erftredte, auch diele Ge⸗ 
meinden für ihre Schulen die Leiftungen aus 88. 44 — 47 ber 
Schulerdnung zu beanipruden haben, oder da diefe &emeinden, 
wie die Königlihe Regierung ed auddrüdt, ald Domänendörfer im 
Sinne diefer Paragraphen anzufehen find, wobei wir, in dieem 
Yunkte der Königlichen Ober-Rechnungskammer beitretend, feinen 
Unterfchied maden zwifchen Gemeinden, die vor und die nad Ema- 
nation der Kreisordnung von 1872 gebildet worden find. 

Die Eingangs formulirte Frage ift ſonach in ihrem volle 
Umfange zu bejaben. zr. 

An 
die Königl. Regierung zu N. 

Abſchrift erhält die Königliche Regierung zur Nachricht und 
Beachtung. 

Der Minifter für Landwirtbichaft c. Der Minifter der geiftlichen 
In Vertretung: Marcard. ⁊c. Angelegenheiten. 

An 
bie andern König. Regierungen ber Provinzen 

Oftpreußen und Weftpreußen. 

IH. 8597. M. f. 2. 

U. III. a. 18076. M. d. g. U. 

163) Bei Nachſuchung einer Staatöbeihilfe zum Kehrer- 
gebalte genügt die Aufftellung einer fummarifdgen Prä: 
ſtationsnachweiſung der Verpflichteten; Erfordernit 
einer Individual» Mepartition bei Einwendungen gegen 
die Bertheilung der Schulunterhaltungsfoften uud der 

Staatsbeihilfe, 

Berlin, den 2. Auguft 1883. 
‚, Auf den Bericht vom 6. Juni d. I. cerwibere ich der König 
lihen Regierung, mit Bezug auf den Erlaß vom 28. April d. 2. 

In Bertretung: Lucanus. 
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dag, wo ed darauf ankommt, Staatöbeihilfen. zu gewähren, um. 
Yehrerftellen an öffentlihen Volkaſchulen ein den örtlichen Berhält- 
niſſen entiprecdhended Einfommen zu fibern, zur Beſchlußnahme der 
Regierung über die Höhe der zu bewilligenden Summe eine dem 
Birkular-Erlaffe vom 8. Mai 1854 — Centralbl. 1863 ©. 365 — 
entiprechende, vom Landrathe eingehend geprüfte und hinfichtlich der 
Richtigkeit befcheinigte fummarifche Präftationd-Nachweilung genügt. 

Derartige Nachweiſungen bieten eine ausreichende Weberficht 
über die GSefanmtverhältniffe, weldye bei jeder zur Beftreitung der 
Schulunterhaltungsfoften verpflichteten Korporation in Betracht 
fommen, wenn ed Kb um Würdigung der Leiftungsfräfte der Ges 
iummtheit der Verpflichteten handelt und bildet daber, wie bereits 
der Cirkular-Erlaß vom 8. Mai 1872 — GBentralbl. 1872 ©. 293 
— bervorbebt, ein geeigneteß Material, um nad beftimmten, in allen 
Bemeinden, Schulverbänden ꝛc. gleichartig wiederfehrenden Gefichtd- 
punkten die wirklichen Leiftungen der verſchiedenen Gemeinden ıc. 
für da8 Schulweſen zu vergleihen und dadurd einen allgemeinen 
Inhalt zur Würdigung der Leiſtungsfähigkeit zunächſt der unbemit- 
telten, fjodann aber audy der bemittelten und wohlhabenden Gemein: 
en zu gewinnen. 
— jedem Einzelfalle muß ſelbſtverſtändlich vorher feſtgeſtellt 

ſein, wie hoch ſich das Einkommen der Lehrerſtellen belaufen ſoll, 
wie die Schulunterhaltungskoſten aufzubringen ſind, und bezw. nach 
welchem Vertheilungsfuße die erforderlichen Beiträge umgelegt wer: 
ten ſollen unter Boraudfegung der Leiſtungsfähigkeit jedes einzelnen 
Beitragöpflichtigen (Erlab vom 3. Dftober 1868 — Gentralblatt 
1869 S. 62). Diete VBertheilung nad dem vorgefihriebenen Maß- 
Rabe zu bewirken, liegt dem Schulvorftande ob. 

Alerdings follen nun die Staatöbeihtlfen, melde einer Ges 
meinde oder Sculgemeinde zur Xehrerbefoldung gewährt werden, 
nut den biffäbedürftigen Mitgliedern der Korporation, nidyt aber 
denjenigen zu Gute fommen, melde die ihnen obliegenden Beiträge 
zu leiften vermögen oder für melde Andere einzutreten verpflichtet 
iind, wie dieß der erwähnte Erlaß vom 3. Dftober 1868 im All« 
gemeinen darlegt. Daraus ift aber nicht zu folgern, daß die 
Königliche Regierung eine Veranlaffung Hätte, Sich in jedem Ein⸗ 
zelfaſe eine Individualrepartition vorlegen zu laffen, und diefe zu 
prüfen, um von vornherein Shrerfeitd zu beftimmen, welcher Betrag 
ton der bewilligten Staatöbeihilfe jedem Einzelnen der Kontribu⸗ 
aten zu &ute fommen fol. Es ift vielmehr ebenfalls zunädhft der 
Shulvorftand dazu berufen und dazu verpflichtet, die Vertheilung 
der ald Staatsbeihilfe bewilligten Summe zu Gunften der einzelnen 
Kontribuenten den Borfchriften, insbeſondere den Gefichtöpunften 
deb Erlaſſes vom 3. Oktober 1868 gemäß zu bewirken. 

Erſt wenn alddann im Einzelfalle wegen der Vertheilung der 

41” 
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Schulunterhaltungskoften oder der Staatsbeihilfe von Seiten der 
Betheiligten Einwendungen im Einzelnen erhoben werden, liegt für 
die Königliche Regierung ale vorgefehte Schulauffichtöbehörde Rer: 
anlaffung vor, die Vorlegung der Individual-Repartition zu fordern, 
legtere in Gemeinſchaft mit der Kinanzabtheilung zu prüfen und je 
nad dem Ergebniffe diefer Prüfung das zur Erledigung begründeter 
Beſchwerden Erforderliche zu verfügen. 

Hiernad wolle die Königliche Negierung die allgemeine Ber: 
fügung vom 28. April 1879, die Borlegung von Individual-Prä: 
ftationstabellen betreffend, entiprechend modifiziren und mir Abſchrift 
der dieferhalb zu erlaffenden Verfügung demnächſt einreichen. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lucanus. 

An 
die Königliche Regierung zu N. 

U. III. a. 15051. . 

164) Anordnung der Fenſter in den Klaffenzimmern 
der Volksſchulen. 

(Sentrbf. pro 1879 Seite 302 und Seite 703, pro 1880 Geite 316.) 

Berlin, den 29. Juni 1883. 
Der Königlichen Landdroftei erwidern wir auf den Bericht vom 

10. April d. J. betreffend die Anordnung der Fenfter in den Klaffen: 
zimmern der Bolföfchulen, daß nad wie vor die Herftellung ge» 
nügend großer Fenfterflächen auf der. dem Schüler zur Linken lie 
genden Seite der Schulfäle und die Ausführung diefer leßteren in 
mäßiger Ziefe ald Grundbedingungen für die Erlangung zwed: 
mäßiger Schulfäle angefehen werden muß, und daß nur aushilfe 
weile die Anbringung von Penftern von der Rückſeite der Schüler, 
nie aber von der rechten oder der Gefichtöfeite derfelben zuläffig üt. 
Die in dem obigen Berichte geltend gemachten Bedenken gegen dieie 
bisher ſtets aufrecht erhaltene Anordnung des Lichteinfalled fünnen 
al8 zutreffend nicht anerfannt werden, vielmehr ift daran feftzubal- 
ten, daß fogenanntes „Doppellicht“, d. h. Lichteinfall von zwei ein 
ander gegenüber liegenden Seiten eined Klaffenraumed den Bedin— 
gungen einer forreften Beleuchtung widerjpridht und deshalb nicht 
zugelaflen werden fann. 

Beſonders für Volksſchulen, bei welden wohl faum einmal der 
Hall eintreten wird, dab eine ungewöhnlid bedeutende Höhe des 
Klafjenraumes die Beleuchtung mit hohem Seitenliht ermöglidt, 
der einzige Full, in welchem Penfteranlagen an entgegengejepten 
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Seiten für Unterrichtöräume zuläffig erjcheinen, muß die oben an- 
geführte Regel allgemeine Gittigkeit behalten. 

Der Minifter der öffentlichen Der Minifter der geiftlichen ıc. 
Arbeiten Angelegenheiten 

Im Auftrage: Schultz. Im Auftrage: Greiff. 
Au 

die Königl. Landdroſtei zu N. 

Min. d. öff. Arb. III. 10924. 
Min. d. geiſtl. Ang. G. IIL 5872. M. 3528. U. III. a. 

165) Belehrung über das Sitzen der Schulkinder in 
Beziehung auf Rückgratverkrümmungen. 

Der Profefſor Geheime Medizinal⸗Rath Dr. Esmarc an der Univerſität 
u Kiel bat eine Belehrung über die Konftrultion der Site filr Schuffinder 
binfichtlich ihres Einfluffes auf Ridgratverfriimmungen ausgearbeitet, welche dazu 
deſimmt iſt, in der chirurgiſchen linik der Univerfität daſelbſt an bie Eltern 
ſchiefwerdender Kinder, ſowie ferner an Schullehrer und andere Betheiligte ver⸗ 
teilt zu werben. — Dieſe Belehrung wird nebſt den derſelben beigegebenen 
Jähunımgen nachſtehend mitgetheilt. 

Schulkinder werden [chief durh krummes GSigen auf 
ſchlechten (altmodiſchen) Schulbänken. 

Sie fitzen krumm, wenn die Bank zu weit vom Schultiſche ent⸗ 
fernt und im Verhältniſſe zum Tiſche zu niedrig iſt und feine zweck⸗ 
mäßige Rückenlehne hat. Fig. 1 und 2. 



— — — — 

Die Schulbank iſt daher nur dann nicht ſchädlich für die Ge⸗ 
ſundheit, wenn das Kind auf derſelben beim Leſen und Schreiben 
aufrecht fitzen muß und längere Zeit ohne Ermüdung fo ſitzen Tann. 

Um dies zu erreichen, muß 
1. dad Sitzbrett gerade fo, weit vom Fußboden (Fußbrett) entfernt 

fein, ald die Unterfchenkel des Kindes lang find (von der Knie 
fehle biß zur Sohle gemeffen) ; 

2. muß das Sitzbrett fo breit fein, ald die Oberſchenkel lang find 
(von der Kniekehle bid zum Rüden gemeljen); 

3. muß der abgerundete vordere Rand ded Sitzbrettes 2—3 cm 
weiter vorfteben, als der innere Rand ded Tiſches; 

4. muß dad Sipbrett fo ho fein, daß dad Kind beim Schreiben 
die Vorderarme bequem anf die Tiichfläche auflegen kann, ohne 
die Schultern zu heben, oder Kopf und Rücken zu ſenken. Fig. 

und 4. 

RX 1, 

5. muß der untere Theil des Rückens beim Lejen genügend geftügt 
fein (Kreuzlehne). | 
Da mit dem Wachſen der Kinder ſich diefe Verhältniffe ändern, 

fo ſollten mindeſtens alle halbe Jahr aud die Sige durch Nach⸗ 
mefjen forrigirt werben. 
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166) Der Betrag des Schulgeldes ift bei Berehnung 
der nad dem katholiſchen Schulreglement vom 18. Mai 
1801 von den Berpflihteten zu dem Baargehalte der 
tehrer zu leiftenden Beiträge außer Anja zu lafien. 
Herbeiführung der Befeitigung bezw. Ermäßigung des 
Stulgelded für den Geltüngsbereich des Tatholiihen 

Schulreglements vom 18. Mai 1801. 

Berlin, den 26. September 1883. 
Da das Schulgeld nicht zu den von den geſetzlich Unterhaltungs. 

pflihtigen zu leiftenden Schuibeiträgen, fondern zu den zur Unter» 
haltung der Schule beftimmten eigenen Einnahmen der Schule ges 
bört (Ertenntnis des Koͤnigl. Obervermaltungägerichteö vom 12. Mai 
1877, Gentral-Bl. 1877 ©. 372), fo fann ed, wie ich der Königl. 
Regierung auf den Bericht vom 9. Auguft d. 3., betreffend die Be- 
willigung einer Staatsbeihilfe für die neu zu errichtende Lehrerftelle 
in T hiermit erwiedere, nicht füglid einem Zweifel unterliegen, daß 
bei Berechnung der nach Vorfchrift des $. 19 des Schulreglements 
vom 18. Mat 1801 und bezw. der Allerhöchften Kabinetd-Drdre vom 
5. Dezember 1816 in dem vorliegenden Falle von dem Königl. 
Vomänenfistus ald Domintum mit '/,, von der politifhen Gemeinde 
3. mit ”/, zw leiftenden Beiträge zu dem Baargehalte der Lehrer 
der Betrag ded Schulgelded, welches im Dominialbezirte und im Ge⸗ 
meindebezirke für die die Schule befucyenden Kinder von deren Eltern 
an die Schule entrichtet wird, außer Anrechnung bleiben muß. 

Herrſchaft und Gemeinde find nur infoweit die im $.19 a. a. 
D. bezeichneten Beiträge zum Baargehalte der Lehrer zu leiften ver⸗ 
bunden, als dad leptere nicht bereit6 anderweitig durch eigene Ein- 
nahmen der Schule, u. A. auch durch die Schulgeldeinnahme gededt tft. 

Die Beforgnid der Königl. Regierung, daß, wenn nad diefen 
Rormen — melde im Gefee ihre Begründung finden — verfahren 
werde, die Gemeinden und implicite auch die Staatskaſſe, welde 
aut im Intereſſe der präftationsunfähigen Gemeinden Beihilfen zu 
ten fehrerbefoldungen gewähren, gejchädigt würden, vermag ich nicht 
zu theilen, am ment en aber der Auffafjung beizutreten, daß die 
zeſammte Schuigeldeinnahme, alſo auch derjenige Theil _derfelben, 
velcher nicht innerhalb der Gemeinde, jondern innerhalb ded Domtnial« 
dezitles auflommt, auf die von der Gemeinde zu leiftenden %, zur 
Baarbefoldung ded Lehrers zu verrechnen ſei. 

Im Allgemeinen wird das Verhältnis zwifchen dem Schulgelde, 
veldes im Dominialbezirke auflommt und dem im Gemeindebezirfe 
auftommenden Schulgelde annähernd dem Berhältnifje entipreden, 
nad) welchem gemäß geſetzlicher Vorſchrift die Beiträge zur Baarbe⸗ 
'oldung der Lehrer zwiſchen Herrichaft und Gemeinde zu vertbeilen find. 
Bo dies aber nicht zutreffen follte, hat es die Königl. Regierung 
in der Hand, darauf zu halten, daß die Schulgeldeinnahme zumächlt 
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zur Beitreitung der ſächlichen Koften der Schulunterhaltung ver: 
wendet werde, dergeftalt, daß überhaupt nur der nad Befriedigung 
der ſächlichen Schulbedürfniffe noch verbleibende Reft der Schulgeld: 
einnabme zur Dedung des Baargehalted der Lehrer mit verwendet 
werden Tann. 

Im Uebrigen werden die von der Königl. Regierung angeregten 
Bedenken fi vollends beheben laffen, wenn die Königl. Regierung 
fi angelegen fein läßt, überhaupt auf Bejeitigung oder menigitens 
auf Ermäßigung ded Schulgeldes bei Volksſchulen hinzuwirken, wie 
den Provinzialbehörden feit Fahren wiederholt, zulegt durch die 
Erlaffe vom 26. April und 28. Mai d. 3. (Centralbl. 1883 ©. 46], 
462) empfohlen worden ift. Für den Geltungdbereich des katholiſchen 
Schulreglements vom 18. Mai 1801 erjdeint die Bejeitigung des 
Sculgelde um fo mehr angezeigt, ald diefelbe dem Sinne und der 
Abficht der Vorſchrift unter 15 a. a. D. lediglich entiprechend fein würde. 

Schließlich made ich darauf aufmerkſam, daß bei Beurtheilung 
der Leiftungsfähigfeit einer Gemeinde der Betrag des Schulgeldes, 
weldyer im Gemeindebezirte von den Mitgliedern der Gemeinde auf: 
gebradyt wird, —— — mit in Betracht gezogen werden muß. 

Hiernach ſehe ich der anderweitigen Begründung des Antrages 
auf Gewährung einer Staatsbeihilfe zur Beſoldung des an kt 
Schule in T. anzuftellenden zweiten Lehrers entgegen. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Barlbanten 

‚Un 
die Königl. Regierung zu R. 

U. III.a. 17432. 

167) Berpflidtung der Schulgemeinden zur Beihaffung 
der nötbigen Defen ac. inden Dienftwohnungen der Lehrer.“ 
Berwaltungdzwangdverfahren behufs Leiftung einer 
Handlung, wenn diefelbe au durd einen Dritten be: 
wirkt werden fann und ed an der Gelegenheit, diefelb: 
durch einen Dritten bewirken zu lafjen, nicht feblt. 

(Centrbi. 1880 Seite 751 Nr. 182; 1851 Seite 501 Nr. 136.) 

Berlin, den 10. Dftober 1883. 
Die Königliche Regierung ermädhtige ich hiermit, den Schul— 

vorftand zu N. auf die anbei zurüdfolgende Rekursvorſtellung vom 
12. Auguft d. 3., betreffend die Rüderftattung der von dem Lehrer 
N. ebendajelbft fir die in feiner Dienftwohnung beichafften Defen :c. 
gehabten Koften, in meinem Namen im Sinne des Berichte vem 
12, Auguft d. 3. mit ablehnendem Beſcheide zu verjeben. 

Sofern der Schulvorftand ſich ferner weigern follte, die nöthigen 
Defen ıc. zu beihaffen, und demnädhft das Berwaltungszwangever- 
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fahren noͤthig werden follte, um die Anordnung der Königlichen Re- 
gierung zur Ausführung zu bringen, wolle Diefelbe die wegen des 
einzufhlagenden Verfahrens für äbnlidhe Fälle in den Erlaſſen vom 
13. Zuli 1880 — Gentralbl. S. 751 — und bezw. vom 27. Mai 
1881 — Bentralbl. S. 501 — ertbeilten Weifungen nicht unbe- 
achtet laſſen. 

Zur Erſtattung der von dem Lehrer verauslagten Koften würde 
die Schulgemeinde nur in dem Falle angehalten werden können, wenn 
dielelbe, bezw. der Schulvorftand, zuvor durch ein Mandat mit an⸗ 
gemeflener Srift zur eigenen Beſchaffung der Defen ıc. unter Ans 
drohung dev eventuellen Beſchaffung durdy einen Dritten — und zwar 
durh den Lehrer — für ihre Rechnung aufgefordert worden wäre. 

Ohne diefe Aufforderung würden die Koften, weldye dem Lehrer 
durh die Der Schulgemeinde obliegende und von diefer unterlaffene 
Veſchaffung der Defen ꝛc. entitanden find, nicht gemäß der Aller- 
böhften Drdre vom 19. Zuni 1836 reſp. nah $. 1 Nr. 14 der 
Verordnung vom 30. Zuli 1853 — Geſ.⸗Samml. S. 909 — und 
der Berordnung vom 7. September 1879 — Geſ.Samml. S. 591 
- im Bermwaltungdzwangsdverfahren eingezogen werden Tönnen. 

Der Minifter der geiftlihen zc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
die Königliche Regierung zu N. 
U, III. a. 18509. 

Berleihung von Orden und Ehrenzeichen. 
1 

Bon den Perfonen, welhe Seine Majeftät der König bei 
Merhöchft Shrer Anmefenbeit in der Provinz Sachſen Orden ıc. zu ver» 
leihen Allergnädigft gerubt haben, gehören nach ihrer amtlichen Stel- 
lung ausſchließlich oder gleichzeitig dem Reffort der Unterrichtd-Ver- 
waltung an und haben erhalten: 

I) den Rotben Adler-Drden dritter Klaſſe mit der 
Schleife: 

Dr. theol. Köftlin, Konfiftorialrath und ordentlicher Profeſſor an 
der Univerfität zu Halle a. S., 

Dr. theol. Shlottmann, ordentlicher Profeffor an der Univer- 
ftät zu Halle a. S., 

Dr. Todt, Provinzial-Schulrath zu Magdeburg, 
Dr. Zacher, ordentlidher Profeffor an der Univerfität zu Halle a. ©. 

2) den Rothen Adler-Drden vierter Klaffe: 

Dr. Aß muB, Reltor des Stiftägymnafiumd zu Merfeburg, 
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Dr. Boretius, ordentlicher Profeffor an der Univerſität zu Halle 
a. ©. und zeitiger Rektor der Univerfität, 

Dr. Hentel, Diveltor des Gymnafiumd zu Seehauſen, Kreis 
Dfterburg, 

Dr. Higig, ordentliher Profeflor an der Univerfität zu Halle a. €, 
Dr. Hüjfer, Direktor ded Neal-Gymnafiumd zu Aſchersleben, 
Martius, Superintendent a. D., Pfarrer und Kreid- Schul: 

inipeftor zu Schwaneberg, Kreis Wanzleben, 
Dr. Neum aller, Rektor des Real-Progymnafiumd zu Raum 

urg a. S., 
Dr. Schmieder, Direktor ded Gymnaſiums zu Schleufingen, 
Stobwajjer, Direktor der Mädchen » Erziehungd- und Penfions 

Anftalt zu Gnadau, Kreis Calbe a. ©. 

3) den Köntigliden Kronen-Drden vierter Klajje: 

Dr. Eiſenhart, außerordentliher Profeffor an der Univerfität zu 
Halle a. S., 

Schumann, Gefanglehrer am Stiftägymnafium und Domorganift 
zu Merfeburg, 9 

Trepte, Semmarlehrer zu Droyßig bei Zeig, 
Wittich, Prokurator beim Kloſter Unſerer lieben Frauen und Rent⸗ 

meiſter der Kloſter Bergiſchen Stiftung zu Magdeburg. 

4) den Adler der Inhaber des Königlichen Haus⸗Ordens 
von Hohenzollern: 

Glaß, erſter Lehrer an der höheren Töchterſchule zu Merſeburg, 
br, erſter Lehrer und Kantor. zu Gerbſtedt, Mansfelder 

eekreis, 
Hagemann, Hauptlehrer an der höheren Töchterſchule zu Stendal, 
Yingner, Kantor und erfter Lehrer zu Groß-&ermerdleben, Kreis 

Manzleben. 

5) dad allgemeine Ehrenzeiden: 
Hille, Haudvater des Rettungshauſes Genthin, Kreis Serihom II. 

Außerdem ift der ordentlihe Profeffor Dr. Keil an der Uni. 
verjität zu Halle a. S. zum Geheimen Regierungs-Rath und der 
ordentlihe Profeffor Dr. Meier an derjelben Univerfität zum ®e 
beimen Suftiz-Rath ernannt worden. 

2 

Bon den Perjonen, welden Seine Majeftät der König ki 
Allerhoöchſt Ihrer Anwefenheit in der Provinz Heffen-Raffau Orden :c. 
zu verleihen Allergnätigft gerubt haben, gehören nad) ihrer amtlichen 
Stellung ausſchließlich oder gleichzeitig dem Refſort der Unterrichts 
Berwaltung an und haben verhalten: 
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1) den Rotben Abler-Drden dritter Klaffe mit der 
Schleife: 

Dr. Caeſar, ordentlicher Profeſſor und Ober-Bibliothekar an der 
Univerfität zu Marburg. 

2) den Rothen Adler-Orden vierter Klaſſe: 

Becker, Direktor der Realſchule zu Hanau, 
Bernhardt, Profeſſor, Direktor des Gymnaſiums zu Weilburg, 
Oberlahnkreis, 

Dr. Zufti, ordentlicher Profeſſor an der Univerſität zu Marburg, 
Kolig, Profeffor, Maler, Akademie-Direktor zu Caſſel, 
Dr UÜbbelohde, ordentlicher Profeffor an der Univerfität zu 

arburg, 
Hipleln, Rektor des Real-Progymnafiums zu Geifenheim, Rhein- 

gaukreis, 
Vieacker, Seminardirektor zu Schlüchtern. 

3) den Königl. Kronen-Orden zweiter Klaſſe: 

Dr. Naſſe, Geheimer Medizinul» Rath und ordentliher Profeflor 
an der Univerfität zu Marburg. | 

4) den Königl. Kronen-Drden vierter Klaffe: 
Jordan, Rektor der Stadtſchule zu Rotenburg, 
Dr. Lahs, außerordentlicher Profeffor an der Univerfität zu Marburg. 

5) den Adler der Inhaber des Königl. Haus⸗Ordens 
| von Hohenzollern: 

| —F erfter Lehrer und Organiſt zu Niederurjel, Stadtkreis Frank⸗ 
urt a. M., 

Knöhl, Hauptlehrer an der Stadtſchule zu Windecken, Kreis Hanau. 

Ferner haben Seine Majeſtät Der König aus gleichem An⸗ 
laſſe Allergnädigſt geruht: 
den ordentlichen Profeſſor Dr. Lieberkühn an der Univerſität zu 
Marburg zum Geheimen Medizinal-Rath und 

den Univerfitätäfafien-Rendanten und Duäftor Dorffler zu Mar: 
burg zum Rechnungs⸗Rath 

zu ernennen. 
m 

Berlonal - Veränderungen, Titel- und Ordens : Berleihungen. 

A. Beamte. 

Dem Superintendenten, Oberpfarrer und Kreis-Schnlinfpeltor Lic. 
Betten zu Oſterwieck im Kreiſe Halberftadt‘ ift der Rothe 
Adler-Drden dritter Klaffe mit der Schleife, und 
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dem Superintendenten ımd Kreid- Schulinipeltor Sarnow zu 
Sira jund der Rothe Adler- Orden vierter Klaſſe verlichen 
worden, 

zu Kreis⸗Schulinſpektoren find ernannt worden die biöherigen fom: 
miffarifchen Kreis-Schulinipeftoren 

‚ Symnaftallebrer Dr. Wende zu Prß. Stargardt, 
Gymnafiallehrer Dr. Böhm zu Rybnik, und 
Rektor Raſche zu Rheda. 

— — — — 

B. Univerſitäten, techniſche Hochſchulen, ıc. 

Der ordentl. Profeſſor an der Univerſität zu Roſtock, Dr. Merkel 
iſt zum ordentl. Profeſſ. in der medizin. Fakult. — der ordentl. 
Profeſſ. an der Univer). zu Freiburg i. / Brsg, Dr. Lindemann 
und der Privatdoz. an der Univeri. zu Leipzig, Dr. Chun fint 
zu ordentlidhen Profefloren in der philoſoph. Fakult. und ber 
Dozent an der tediniihen Hochſchule zu Aachen, Profeſſ. Dr. 
Siiter ift zum außerordentl. Profeſſ. in der philoſoph. Fakult. 
der Univerj. zu Königäberg i. Pr. ernannt, 

dem ordentl. Profeſſ. in der medizin. Fakult. der Univerf. zu Berlin, 
Geheimen Mediz. Rath Dr. Reichert ift der Königl. Kronen 
Drden zweiter Klaffe verlieben, und der ordentl. Drotef an der 
Univerſ. zu Straßburg i. Elſ., Dr. Waldeyer zum ordentl. 
Profeſſ. in der medizin. Fakult. derfelben Univerj. ernannt, 

der ordentl. Profefj. in der theolog. Sakult. der Univerſ. zu Kiel, Dr. 
&. Haupt ift in gleicher Eigenſchaft an die Univerj. zu Greifé⸗ 
wald verſetzt — und an lebterer Univerj. der Privatboz. Dr. 
Freiherr von Preuſchen von und zu Liebenftein zum außer: 
ordentl. Profeſſ. in der medizin. Fakult. ernannt, — dem Biblie⸗ 
thefar Dr. Ständer an der Univerj. Bibliothek zu Greifs: 
wald dad Prädikat „Profeſſor“ beigelegt, 

an der Univerf. zu Halle a. ©. ift der außerordentl. Prof. Dr. 
Scholl meyer dajelbft zum ordentl. Profefl. in der jurift. Fakalt 
— der Privatdoz. Dr. Joh. Schmidt dajelbit zum außerordent- 
Profeſſ. in der philofoph. Fakult. ernannt, — und dem Privatdez 
Dr. Dav. Braun in der philofoph. Fakult. das Prädilat 
„Profeſſor“ beigelegt, | 

der außerordentl. Profeff. an der Univerf. zu Göttingen, Dr. Wendt 
fi zum ordentl. Profefj. in der theolog. Fakult. der Univer. za 

tel ernannt, 
dem ordentl. Profeff. in der medizin. Zafult. der Univeri. gu Hör: 

tingen, Dr. König ift der Charalter, ald Geheimer Diedizinel: 
Rath verliehen, der Privatdoz. Dr. Dentihmann dafelbit zum 
außerordentl. Profefj. in der medizin. Fafult. derielben Univer. 
ernannt, — der ordentl. Profefl. an der Univerj. zu Greifswald 
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Dr. von Bilamowig-Möllendorff in die philofoph. Fakult. 
der Univerſ. zu Göttingen verjeßt, der ordentl. Profeff. an 
der Univerf. zu Bafel, Dr. Mori Heyne, und der außerordentl. 
Prof. an der Univerſ. zu Königäberg i. Prb., Dr. W. Voigt 
find zu ordentlichen Profeffjoren, und die Privatdozenten Dr. 
Polftorff und Dr. Bruns zu Göttingen zu außerordentl. Pro- 
foren in der philoſoph. Fakult. der Univerſ. zu Göttingen 
ernannt, 

her Privatdoz. Dr. Gaſſer an der Univerſ. zu Marburg ift zum 
außerordentl. Profeſſ. in der medizin. Fakult. dieſer Univer). er- 
nannt, 

dem ordentl. Profeſſ. in der philoſoph. Fakult. der Univerſ. zu Bonn, 
Dr. Ufener iſt der Gharafter ald Geheimer Regierumgd- Rath 
verliehen, — der Privatdoz. Dr. med. et phil. Fror. Fuchs zu 
Bonn zum außerordentl. Profefl. in der medizin. Fakult. derjelben 
Univerj. ernannt, die ordentlihen Profeſſoren Dr. Rein an der 
Univerf. zu Marburg und Dr. Hertwig an ber Univer). zu 
Königäberg i. Prß. find in gleicher Eigenſchaft in die philofoph. 
zafult. der Univerf. zu Bonn verſetzt worden. 

Ter Regierungd-Baumeifter und Dozent der Bau⸗Ingenieur⸗Wiſſen⸗ 
haften an der techniſchen —** zu Hannover, Bark— 
baufen ift zum etatömäßigen Profeffor an diefer Hochſchule 
ernannt worden. 

dem Direktor des Münzlabinetd bei den Kal. Mufeen zu Berlin, 
Dr. Zul. Friedländer ift der Charakter als Geheimer Regie⸗ 
tungs-Rath verlieben, der Dr. Alb. Grünmwedel zum Diref- 
torial » Affiftenten bei der ethnologifhen Sammlung und der 
Sammlung nordiicher Alterthümer, und der Dr. Otto Puchſtein 
aus Labes t. Pom. zum Direftorial-Affiftenten bei der Sammlung der 
antilen Skulpturen und Gipsabgüſſe diefer Mufeen ernannt worden. 

Tem Sekretariat3 -Affiftenten bei der Akademie der Künfte zu 
Berlin, Maler Teſchendorff tft das Präbtlat „Direftorials 
Affiſtent“ beigelegt, 

tem Lehrer an der akademiſchen Hochſchule fir die bildenden Künfte 
zu Berlin, Landicdyaftsmaler Bracht, fowie 

km Lehrer an der Akademie der bildenden Künſte zu Kaſſel, 
Maler Wünnenberg ift das Prädikat „Profeffor * beigelegt 
worden. 

C. Gymnafials und Real-Lehranftalten. 

Tem Direltor Dr. Gerhardt am Gymnaf. zu Eiöleben ift der 
Rothe Adler-Orden vierter Klaffe verlieben worden. 



In ‚gleiger Eigenſchaft find verjeßt worden die Gymnaſial⸗Oirektoren 
br. Yelkt mann zu Graudenz an dad Königl. Gymnajſ. zu 

anzig 
Dr. Wenpel zu Oppeln. an dad Gymnaf. zu Sagan, 
Dr. Hollenberg zu Saarbrüden an dad Gymnaſ. zu Kreuznadı 

Zu Königlichen Gymnafial-Direftoren find ernannt worden 
der FT des ftädtiih. Gymnaſ. zu Benthen Ob. Schi. Dr. 

rü 
der Gymnaj. Oberlehrer Gruchot zu Arnsberg, 
der Gymmaſ. Oberlehrer Dr. Anger zu Elbing, 
der Oberlehrer Dr. Breufer am Friedr. BBilh. Gymnaſ. zu 

Köln, und 
der Gymnaſ Oberlehrer Dr. Buf hmann zu Trier, 

und ift übertragen worden 
dem Direlt. Dr. Brüll die Direktion des mal. zu Oppeln, 

⸗ Gruchot desgl. zu Braunsberg, 
Dr. Anger desgl. zu Grandenz, 
Dr. Breufer dedgl. zn Saarbrüden, und 
Dr. Buſchmann beögl. zu Hedingen bei &iy 
maringen. 

Es iſt beſtätigt worden die Wahl 
des Direktors Dr. Heine am Magdalenen⸗Gymnaſ. zu Breilau 

um Direktor der Ritter⸗Akademie zu Branden burg aH. 
des ymnaſial⸗ Direktors Treu zu Ohlau zum Direftor de 

Friedrih8-Gymnaf. zu Breslau, und 
des Direftord des —* ogl. Heffiſchen Gymnaſ. zu Darm 

ſtadt, Profeſſors Dr. Be dner zum Direktor ded Gymnai. 
zu Dortmund. 

Dem Oberlehrer Profeff. Dr. Beinling am Magdalenen-Gymnaſ. 
zu Bredlau ift der Titel „Prorektor“ beigelegt worden. | 

Das Prädikat „Profeffor” ift beigelegt t worden 
dem Proreltor Teihmüller am Gymnaſ. zu Wittſtock, Ä 

ferner den Öberlehrern | 
Stier am Gymnaſ. zu Neu-Ruppin, 
Dr. Rojed und Meifter am Mugdalenen-Gymnat. zu Breslau, 
Sröhde und Dr. Brofin an der Ritter⸗Akademie zu Liegnik. 
Knaut und Dr. Größler am Syranaf. zu &iöleben, | 
Dr. gempel am Gymnaſ. zu Salzwedel, 
Dr. £nabe -» zu Torgau, 
Dr. Noll und Gillhauſen am 644 zu Frankfurt ar 
ougenbaur an am Gymnaſ. zu Fulda, und 

zu Kreuzuad. 
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Zu Oberlehrern find beförbert morden die ordentlichen Lehrer 
Dr. Töws am Gymnaſ. zu Snfterburg, 
Czwalina am Altftädt. Gymnaſ. zu Königsberg i. Prß., 
Kranje am Gymnaſ. zu Raftenburg, 
Shubring am Köllntihen Gymnaſ. zu Berlin, 
Schlegel am Wilhelms-Gymnaſ. zu Berlin, 
Dr. Rogge am Gymnaf. zu Fürftenwalde, 
Schramm - ⸗ zu Bromberg, 
Ernſt ⸗ ⸗ zu Krotoſchin, 
Häbe ⸗ ⸗ zu Nakel, 
Diebiti -: ⸗ zu Oſtrowo, 
Dr. Zenzes am Marten-Gymnaf. zu Poſen, 
Sanlowiaf am Gymnaſ. zu Schrimm, 
Dr. Täſchner am Magdalenen-Gymnaf. zu Breslau, 
Dr. Pätzolt an der Ritter-Afademie zu Liegnitz, 
Dr. Heinrich Reimann am Gymnaf. zu Ratibor, 
Grothof 5 zu Heiligenftadt, 

zu Naumburg, 
u 

Dr. Döfar Schulze = ⸗ 
Dr. 8Zirtvde ⸗ ⸗ zu Salzwedel, 
Dr. Diederichſen ⸗ ⸗ zu Flensburg, 
Dr. Fiedler ⸗ = zu Scheswig, 
Stendel . ⸗ zu Aurich, 
WVenker 2zu Meppen, 
Dr. Reibſtein ⸗ e gu Stade, 
Dr. Berndt ⸗ ⸗ zu Herford, und 

J Schulte . zu Rheine; 
jewie der katholiſche Religionslehrer Ewen am Gymnaſ. zu Trier. 

ie Oberlehrer find berufen, bezw. verfeßt worden an das Gym⸗ 
nafium 

zu Rönigebern Prß., Milhelmd:Gymnaf., der ordentl. Lehrer 
Dr. Karl Müller vom Königl. Gymnaf. zu Danzig, 

zu Raftenburg der Oberlehrer Joſupeit vom Gymnal. zu 
Snfterburg und der ordentl. Lehrer Kotowski vom rie- 
rich Kollegium zu SKönigöberg i. Prhß., 

zu Elbing der ordentl. Lehrer Bandow vom Gymnaſ. zu 
Marienwerbder, 

zu Königsberg N/M. der Rektor Dr. Burmann von der 
höheren Rnabenfchule zu Schwerin a. d. W., j 

zu ia 5 der ordentl. Kehrer Dr. Belling vom Gymnaſ. 
zu Liſſa, 

zu Krotoſchin der ordentl. Kehrer Döpke vom Marien-Gym- 
naf. zu Pofen, 

zu Oftrowo die Oberlehrer Dr. Rangen vom Progymna]. zu 
Ttemeffen, Dr. Schlüter vom Marien -Gymnaj. zu -Pofen, 
und Henrychowski vom Gymnaf. zu Schrimm, 
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(ferner find ald Dberlehrer berufen, bzw. verſetzt worden an das 
Gymnafium) 

zu Shrimm der Oberlehrer Witte vom Gymnaſ. zu Kroioſchin, 
zu Bieioberg der Dberlehbrer Dr. Eugen Reimann vom 

Gymnaſ. zu Ratibor, 
zu Ilfeld, Klofterfcdyule, der Rektor Böſch von der höheren 

Bürgerſchule zu Arolien, 
zu Attendorn der ordentl. Lehrer Dr. Herwig vom Gymnai. 

zu Elberfeld, | 
zu Bodum der Oberlehrer Dr. Darpe vom Gymnal. zu 

Rheine, und 
zu Trier der Oberlehrer Dr. van Hoffs vom Gymnai. zu 

Emmerich. 

Der Titel „Oberlehrer“ iſt beigelegt worden den ordentlichen Lehrern 
Zopf am Gymnaſ. zu Brieg, 
Mock— ⸗ zu Heiligenſtadt, 
Böhmer am Gymnaſ. zu Warburg, 
Linſenbarth am Gymnaſ. zu Kreuznach, und 
Dr. Safſſenfeld am Gymnaſ. zu Trier. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Gymnafium 
zu Danzig, Königl. Gymnaf., die Schula. Kandidaten Dr. 

Debbert und Dr. Voigt, 
zu Danzig, ftädtild. Symnal, der Schula. Kandid. Dr. Prahl. 
zu Marienwerder der ordentl. Lehrer Braun vom Pre: 

gymnaſ. zu Schwetz, 
zu Thorn der Schula. Kandid. Iſaac, 
zu Breslau, Magdalenen-Gymnaſ., der Schula. Kandid. Dr. 

Bohlmann, 
zu Brieg der Schula. Kandid. Dr. Doormann, | 
zu Sr. Glogau, fathol. Gymmal., der Hilfslehrer Grötſchel, 
zu Liegnitz, ftadtiih. Gymnaf., der Hilfslehrer Abit ven 

der evangel. höheren Bürgerich. I. zu Breslau, | 
zu Patſchkau der Hilfslehrer Dr. Stenzel daſelbſt und der 

Schula. Kandid. Straube, 
zu Ratibor der ordentl. Lehrer Dr. Schimberg vom Gymna'. 

zu Görlig, 
zu Strehlen der Hilfölehrer Frank vom Gymnaf. zu Erfurt, 
zu Flensburg der Schula. Kandid. Carſtens, 
zu Hannover, Kailer Wilhelms⸗Gymnaſ., der Schula. Kandid. 

Dr. Uhlemann, Ä 
zu Klausthal der Schula. Kandid. Niemann, 
gu Meppen s ⸗ ⸗ roll, 
zu Norden . ⸗ - Dr. Dröge, 
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(ferner find als ordentliche Lehrer angeltellt worden am Gymnafium) 
zu Barmen die Schula. Kandidaten Meyer und Eid, 
zu Eſſen der Schula. Kandid. Dr. Gooßens, und 
zu Saarbrüden der Schula. Kandid. Dr. Boppelreuter. 

Der tehniiche Lehrer Schnura am Gymnaſ. zu Wongrowiß iſt 
in gleicher Eigenichaft an dad Marien-Gymnaf. zu Pofen verjegt, 

m Gymnaf. zu. Burg der Vorſchullehrer Vogt dafelbft als 
Elementarlehrer, 

ander Landesſchule zu Pforta der Semin. Hilfslehrer Triebel 
dd Turn⸗ und Elementarlehrer, und 

m Gymnaſ. zu Effen der Lehrer Bleicher als Elementar- und 
khniicher Lehrer angeftellt worden. 

In Kreid- Wundarzt und Strafanftaltß « Arzt Dr. Noldechen zu 
&ihtenberg bei Prettin ift zum Schularzt der Landesichule zu 
Horta ernannt worden. 

de Wahl des Dberlehrerd Dünbier am Progymnafium zu Mal: 
medy zum Rektor diejer Anitalt it beftätigt worden. 

An Progymnaf. zu Schwedt a. /O. ift der erfte Xehrer Dr. Wo- 
drig zum Oberiehrer befördert, 

tr ordentl. Lehrer Dr. Kopiet vom Gymnaſ. zu Patihfau als 
Oberlehrer an daß — zu Frankenſtein, und 

ir ordentl. Lehrer Dr. Hübner vom Gymnaſ. zu Weſel als 
Oberlehrer an dad Progymnaſ. zu Trarbad berufen worden. 

2: ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Progymnafium 
zu Prß. Friedland der Hilfälehrer Lindner, und 
a Prüm der Gymnaftallehrer Dr. Hermes aus Aachen. 

— — 

Es if beſtätigt worden die Wahl 
des Direktors Fritſche am Realgymnaſ. zu Grünberg i. Schl. 
zum Direktor des Friedrich-Wilhelms-Realgymnaſ. zu Stettin, 
und 

des Oberlehrers Dr. Hu batſch am Gymnaſ. zu Fürſtenwalde 
zum Direktor des Realgymnaſ. zu Halberftadt. 

As Prädikat „Profeſſor“ iſt beigelegt worden 
dem Prorektor Dr. Schröer am Realgymnaſ. zu Perleberg, 

un | 
en Dberlehrer Thurein am Dorotheenftädt. Realgymnaj. zu 

erlin. > 

1183, 42 
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Zu Oberlehrern, bzw. zu etatömäßigen Oberlehrern find befördert 
worden die ordentlichen Lehrer 

Dr. Kiefel am Luiſenſtädt. Realgymnaf. zu Berlin, ! 
Pitid am Realgymnal. zu Brandenburg a. d. H., | 
Dr. Reyher am Frdr. Wilh. Realgymnat. zu Stettin, 
Dr. Kurze am Realgymnaf. zu Landeshut, 
Zitular-Dberlehrer Roſe am Realgymnaf. zu Neiße, 
Dr. Nordmann am Realgymnaf. zu Halberftadt, 
Rave, Bedmann, Shmidtmann und Häjeler am Yeibaiz- 

Realgymnaſ. zu Hannover, und | 
Zeck am ftädtiichen Realgymnaf. zu Köln. | 

Als DOberlehrer find berufen, bezw. verfept worden an das Ru! 
gymnaſium 

zu Tilſit der Oberlehrer Gräter vom Gymnaſ. zu Raftentır 
zu Frankfurt a. O. der Oberlehrer Dr. Koreli von der Thoma 

ſchule zu Leipzig, und 
zu Reihenbad i. Sählej. der Rektor Dr. Rhode vom Rea 

progpmnaf. zu Guhrau. 
Dem ordentliben Lehrer Marjan am Realgymnaf. zu Aachen | 

der Titel „Oberlehrer“ beigelegt worden. 

Als ordentliche Lehrer find angeltellt worden am Realgymnafium 
zu Stettin, Friedr. Wilh. Schule, die Hifslehrer Ulich 

Hirihberg und Dr. Wiſotzky vom ftädtiihen Nealgum 
zu Stettin, 

zu Grünberg der Scula. Kandid. Gotthard, und 
zu Barmen . . » Dr. Zendering. 

Am Realgymnaj, zu Halle a.d. S. ift der tehnifche Lehrer Lehm | 
von dem Realprogymnaf. zu Münden ald Zeichenlehrer ana: 
worden. 

An der Ober⸗-Realſchule zu Köln ift der Schula. Kandid. 2: 
als ordentl. Lehrer angejtellt worden. 

Die Wahl der Lehrer an der Knaben -Mittelichule zu Dtten 
Dr. O. Scholz, Harms und Dr. Sieglerihmidt ;u 

dentlichen Xebrern, und Gutmann zum tedhniiden Y 
an der Realichule dafelbft ift beftätigt worden. 

Die Wahl ded Oberlehrerd Dr. Detling vom Großherzogl. &e 
zu Didenburg zum Rektor des Realprogymnaf, zu Yu 
ſcheid ift beitätigt worden. 
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zu Oberlebrern find befördert worden die erften Lehrer 
Zrülfen am Realprogymna]. zu Zudenwalde, 
Ehlerding => > s zu Nauen, und 
Eberhardt » = zu Straußberg, 

Am Realprogymnaf. zu Oidesloe ik der Oberlehrer Dr. Hanfen 
vom Fürſtl. Gymnaſ. zu Sonderöhaufen ald Oberlehrer angeftellt 
worden. 

vn zitel „Oberlehrer* ijt beigelegt worden den ordentlichen Lehrern 
Dr. Ritter am Realprogymna). zu Zudenwalde, und 
Rütz ⸗ ⸗ zu Sqhmalkalden. 

As ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Realprogymnal. 
zu Münden der Scula. Kandid. Dr. Sadcorbi, und 
zu Rheydt der Lehrer Klaas vom Realgymnaſ. zu Duisburg. 

An der böberen Bürgerfäule | zu Ratibor ift der Hilfölehrer 
Gngemann als ordentlicher Lehrer angeſtellt worden. 

| D. Schullehrer- und Lehrerinen— Seminare, Präpa— 
randenanſtalten. 

In gleicher Eigenſchaft find verſetzt worden die e erften Seminarlehrer 
Beiland zu Hilchenbach an das Schul. Semin. zu Deligfch, 
und 

‚ Dr. vom Berg zu Berden an dad Schul. Semin. zu Mörd; 
et ordentl. Seminariehrer Dr. Reuter zu Boppard ift unter Ber 
förderung zum erften Lehrer an dad Schul. Semin. zu Münfter- 
maifeld verlegt worden; 
8 erfte Lehrer find angeftellt worden an dem Schul. Seminar 
zu Wald au der Rektor Lüttich aus Fiddichom, 
zu Hilchenbach der Lehrer Dr. Hennig von der Vorſchule ded 

_Sopbien-Realgymnaj. zu Berlin, und 
u Siegburg der biöher mit der provifor. Verwaltung der erften 

Lehrerftelle beauftragte Lehrer Rademacher. 

km ordentlidhen Seminar und Muſiklehrer Schubert zu Köslin 
it dad Prädikat „Mufikdireftor” beigelegt worden. 
ı gleicher Eigenſchaft find verjegt worden die ordentlihen Se⸗ 
narlehrer 
Dr. de Fries zu Ufingen an da8 Schul. Semin. zu Neuzelle, 
Drochner zu Franzburg u zu Bütom, 
Häring zu Bütow ur ⸗ - zu Köslin, 
Bulle zu Soeft Pa - zu Sagan, 
Sliefe zu Hilchenbach = > s Au Dönabrüd, 

und 
Bollmann zu Oßnabrüd » = ⸗ ⸗zu Hilchen bach. 

42” 
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Unter Seförberung zu ordentlichen Seminarlehrern find verjegt worden 
der Semin. Hilfßlehrer Schmidt zu Münfterberg an dad Schul, 

Semin. zu Ufingen, und 
der zweite Lehrer Meiſter von der Präparandenanftalt zu Due 

linburg an das Schul. Semin. zu Homberg. 

An dem Lehrerinnen- Seminare zu Münfter ift die Lehrerin Köhn- 
born als ordentl. Lehrerin angeftellt worden. 

Als Hilfölehrer find angeftellt worden an dem Schullehrer- Seminare 
zu Waldau der bisher an dem Semin. zu Königäberg N. MR, 

kommiſſariſch beichäftigte Lehrer Waldbach, 
zu Alt-Ddbern der ?ehrer Dannebaum aus Pr. Friedland 
zu Königsberg N./M. der Lehrer Willich, 
zu Kyriß der Lehrer Kuley aud Neu-Ruppin, und 
zu Alfeld der Rektor Bode aud Udlar. 

An der Präparanden-Anftalt zu Pillfallen tft der Lehrer Gronen 
berg aud Löten als zweiter Lehrer angeftellt worden. 

— —— — 

E. Taubſtummen-Anſtalten. 

Der Dirigent der Taubſtummen⸗-Anſtalt zu Röffel, Heinid, | 
zum Direktor diefer Anftalt ernannt worden. 

Es find angeftellt worden an der Zaubftummen-Anftalt 
zu Mgtienburg der Lehrer Herrmann aus Oliva als Hi 

ehrer, 
zu Schlochau der frühere Hilfslehrer Spohn als ordentl. Leb 

und der Schula. Kandid. Krüger als Hilfslehrer, 
zu Berlinchen der Lehrer Niklas von der Taubft. Anſt. 

Angerburg als ordentl. Lehrer, 
zu Shneidemühl der Lehrer Klo von der Zaubit. Ant. 

. Schlodau ald ordentl. Lehrer, und 
zu Breslau der fommilf. Lehrer Hinz von der Taubſt. 

zu Marienburg als Hilflehrer. 

F. Höhere Madchenſchulen. 
Dem Borfteher einer höheren Privat: Mädchenihule, Belom 

Polen ift der Königl. Kronen-Orden vierter Klaffe verli 
worden. 

G. Deffentlide Volksſchulen. 

&8 haben erhalten 
1) den Königlihen Kronen-Drden vierter Klafle: 

Henjel, Gemeindefdhul-Xehrer zu Berlin, 
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(fener haben erhalten den Königl. Kronen-Drden vierter Klaffe:) 
eöhrer, Fathol. Lehrer zu Aachen, 
Dr. Stüber, evangel. Echulreftor zu Magdeburg, und 
Bagenfneht, evangel. Lehrer, Organift und Küfter zu Herrn- 

motihelnig im Kreiſe Wohlau; 

2) den Adler der Inhaber des König. Hausordens von Hohenzollern: 
Ahrend, evangel. Xehrer und Küfter zu Kemnig, Krs Greifs- 

wald, ’ 
Baniſch, evangel. Hauptlehrer zu Frankfurt a./D., 
Ben), evangel. Lehrer, Kantor und Küfter zu Seedorf, Krs 

Weſtpriegnitz, 
Biedermann, evangel. Lehrer zu Liegnitz, 
Deicke, desgl. und Kantor zu Neuwarp, Krs Ueckermünde, 
dittrich, evangel. Hauptlehrer zu Hartau, Krs Waldenburg, 
Eichberg, evangel. Lehrer und Küfter zu Bietnig, Krs Königd- 

berg N./M., 
Fahl berg, evangel. Lehrer und Kantor zu Hornburg, Krs 

Halberftadt, 
Feſt, kathol. erjter Lehrer und Chorrektor zu Trachenberg, Krs 

Militſch, 
Fuhrmann, evangel. Lehrer und Küſter zu Göricke, Krs Oſt—⸗ 

priegnitz, 
Hartung, evangel. erſter Lehrer, Kantor und Küſter zu Unter⸗ 
| teuttehentbal im Mandfelder Seekreiſe, 
Henke, evangel. Lehrer zu Wiatrowo-Hauland, Krd Wongrowiß, 
Dering, evangel. Lehrer an der höheren Mädchenjchule zu Küftrin, 
Krs Königdberg N./M., 
herrmann, evangel. Lehrer und Küfter zu Netzbruch, Krs 

Friedeberg N. / M., 
hüllmann, evangel. erſter Lehrer und Kantor zu Wendiſch 
Buchholz, Krs Beeskow⸗Storkow, 
Road, evangel. Lehrer zu Groß-Buchwald, Krs Kiel, 
Reib, evangel. Sauptlehrer zu Sulzbach, Krs Saarbrüden, 
Krafau, evangel. Lehrer zu Blankeneſe, Krs Pinneberg, 
krieg, dsgl. und Küfter zu Thamsbrück, Krs Langenfalza, 
indner, evangel. Lehrer und Küfter zu Nidern, Krs Züllichau⸗ 

Schwiebus, | 
udwig, fathol. Xehrer zu Lanken, Krs Guhrau, 
tajoromicz, fathol. erſter Lehrer und Organift zu Kolmar i. P., 
tarimini, fathol. Lehrer zu Losheim, Krd Merzig, 
äch, evangel. erfter Lehrer und Küfter zu Rampitz, Krs Weft- 

Sternberg, - 
'eter, evangel. Lehrer und Kirchendiener zu Obernkirchen, Krs 

Rinteln, 
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(ferner haben erhalten den Adler der Inhaber des Königl. Haus: 
ordend von Hobenzollern:) 

Pfeifer, evangel. Hauptlehrer zu Naurod im Mainfreije, 
Piper, evangel. Lehrer und Küfter zu Spremberg, Ä 
Platen, evangel. erfter Lehrer an der Elementar⸗Mädchenſchule 

zu Küftrin, Krs Königsberg N. / M., 
Pohlmann, evangel. Lehrer zu Oppenwehe, Krs Lübbede, 
Pofer, deögl. und Küfter zu Züterbogf, | 
Rättig, evangel. Lehrer, Kantor und Küfter zu Eulam, Kö 

Landsberg a. W., 
Rieländer, erangel. Lehrer, Kantor und Küfter zu Klein-Aurra, 

Landkrs Nordhaufen, | 
Scharf, evangel. Hauptlehrer, Kantor und Organift zu Schönau, 

Krs Glogau, 
Sharnbortt, evangel. eriter Lehrer und Küfter zu Roike, 

Krs Uelzen, 
Shiffbauer, evangel. Xehrer zu Eaarbrüden, 
Schötzau, desgl. und Organift zu Koniß, 
Schultheis, kathol. Lehrer zu Menden, Krs Iſerlohn, 
Wehringer, evangel. Lehrer, Organiſt und Kantor zu Chriſt— 

burg, Krs Stuhm; 

3) das Allgemeine Ehrenzeichen: 
Bialakowski, kathol. Lehrer zu Parpahren, Krs Stuhm, 
Biermann, evangel. Lehrer, Organiſt und Küſter zu Schneeren, 

Krs Nienburg, 
Blome, evangel. Lehrer zu Hurfeld, Krs Oſterholz, 
Diederich, desgl. zu Harrbüttel, Krs Gifhorn, 
Eckhoff, desgl. zu Pedingworth, Krs Otterndorf, 
Göbel, desgl. zu Langenaubach im Dillkreiſe, 
Groth, desgl. und Küſter zu Dorphagen, Krs Kammin, 
Hammes, kathol. Lehrer zu Beſch, Krs Saarburg, 
Kieſel, evangel. Lehrer und Küſter zu Gohlitz, Kts Weit 

Sternberg, | 
Klanfi, kathol. Kirchichullehrer zu Sonnwalde, Kıd Brauns 

erg, 
Köppen, evangel. Lehrer und Küfter zu Hagen, Krs Random 
Krzeminiewski, fathol. Lehrer zu Gembit, Ars Czarnikau., 
Mittelftädt, evangel. Kehrer und Küfter zu Hikdorf, Krs Arnd 

walde, 
Niefel, kathol. Hauptlehrer, Organiſt und Küfter zu Wrömd 

dorf, Krs Münfterberg, 
Dffenbad, evangel. Hauptlehrer zu Kloppenheim im Mainftrei 
Pläw, epeer Lehrer zu Sperlings, Landkrs Königsber 

i. Oſtprß. 
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(femer haben erhalten dag Allgemeine Ehrenzeichen :) 
Pulwer, evangel. Lehrer zu Kunigeblen, Krs Darfehmen, 
Kahn, degl. zu Georgensdorf, Krs Stuhm, 
Rehder, dögl. zu Nienborftel, Krs Rendsburg. 
Reinhard, fathol. Huuptlehrer zu Limbach, Krs Saarlouig, 
Ken mangel Lehrer und Küfter zu Wolferborn, Krs Geln- 

aujen, 
Shubbe, evangel. Lehrer und Küfter zu Hohenmocker, Krs 

Demmin, 
Schulz, evangel. Lehrer, Draanift und Küfter zu Selbelang, 

Krs Weſthavelland, 
Seibt, evangel. Lehrer und Küſter zu Stützkow, Krs Anger⸗ 

münde, 
Staat, kathol. erſter Lehrer zu Niederbrechen im Unterlahnkreiſe, 
Stahnke, evangel. Lehrer zu Biſchofsdorf, Krs Rügen, und 
Vächter, evangel. Lehrer und Küſter zu Bruch, Krs Lehe. 

Ausgeſchieden aus dem Amte. 
heſtorben: 

der ordentl. Profeſſ, Geheime Juſtiz-Rath Dr. von Stintzing 
in der juriſt. Fakult. der Univerſ. zu Bonn, 

der Profeſſ. Dr. Beſſell an der lechniſchen Hochſchule zu 
Hannover, 

der Direttor des Humboldts-Gymnaſ. Dr. Schottmüller zu 
erlin, 

die Gymnaſ. Oberlehrer Dr. Erner zu Hirſchberg und toren; 
u O els, 

| der ordentl. Gymnaſ. Lehrer Froſt zu Schrimm, 
die Oberlehrer Geiſt am Realgpmnai. zu Halle a. d. S. und 

Profeſſ. Dr. Müller am Realaumnaf. zu Kippftadt. 

Inden Ruheſtand getreten: 
ter Regierungs⸗ und Schulrath Dr. Bezzenberger zu Koblenz, 

und ift demjelben der Charakter ald Geheimer Regierungs⸗ 
Rath verlieben worden, 

der Schularzt der Yandeöfchule zu Pforta, Geheimer Sanitäts- 
Rath Dr. Zimmermann, und ilt demjelben der Rothe 
Adler-Orden dritter Klaffe mit der Schleife verlieben worden, 

ie Gymnaſ. Direktoren Dr. Bode zu Herford und Dr. 
Wulfert zu Kreuznad, und ıft denjelben der Rothe 
Adler-Drden dritter Klaffe mit der Schleife verliehen worden, 

der Gymnaſ. Direktor Spree zu Hedingen bei Sigmaringen, 
und ift demfelben der Motbe Adler-Orden vierter Klaffe ver: 
lieben worden, 

der Gymnaſ. Direltor Dr. Döring zu Dortmund, 
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(ferner find in den Ruheſtand getreten :) 
der Prorelt. Dr. Palnı am Magdalenen-Gymnat. zu Breslau, 
der Gymnaſ. Oberlehrer Profeſſ. Fechner zu Bromberg, un 

ift demjelben der Rothe AdlersOrden dritter Klaffe mit ie 
Schleife verliehen worden, 

die nachgenannten Oberlehrer, welchen der Rothe Adler-Orden 
vierter Klaſſe verliehen worden ift: 

Profefl. Claußen am Gymnaſ. zu Raftenburg, 
Profeſſ. Dr. FSasbender am Gymnaſ. zu Thorn, 
Profell. Oskar Schmidt am Joachimsth. Gymnaf. zu Berlin 
Del Dr. Kerſten am Köllniſch. Gymnaſ. zu Berlin, 
Profefl. Dr. Goliſch am Gymnaſ. zu Schweidniß, 
Profeſſ. Dr. Mommfen am Gymnaſ. zu Schleswig, 
Konreftor Dr. Tepe am Gymnaj. zu Aurich, | 
Profeff. Dr. Hölſcher am Gymnaſ. zu Herford, | 
Profefl. Dr. Eckertz am Friedr. Wilh. Gymnaſ. zu Köln, m 
Dr. 9. Sof. Meyer am Gymnaf. zu Trier, | 

die Oberlehrer Ä 
ar Richter am Altitädt. Gymnaf. zu Königdber 

i. Prß., 
Dr. Hoffmann am Gymnaſ. zu Bromberg, 
Schönborn am Gymnaſ. zu Krotoſchin, 
Profefj. Dr. von Bronikowski am Gymna). zu Oſtrowe, 
Profeſſ. Dr. Gent und Profefj. Dr. Gerhard an ber Ritter: 

Akademie zu Liegnitz, und 
Profeſſ. Sungelaußen am Gymnaf. zu Flensburg, 

der ordentliche Lehrer, Zitular-Oberl. Dr. Böger am Gymna!. zu 
Königsberg N./M., und ift demfelben der Königl. Kronen: 
Drden vierter Klaffe verliehen worden, 

die ordentlihen Gymnaſ. Lehrer 
Dr. Weyhe zu Seehaujen i. d. Altm., und 
Hövelmann an Paderborn, J 

der Schreib» und Zeichenlehrer Rehberg am Gymnaſ. zu Zilin, 
fowie der Gefang- und Zurnlehrer Herm. Müller ae 
Pädagog. zu Putbus, und ift denfelben der Köniy 
Kronen:Orden vierter Klaſſe verliehen worden, 

die Glementar- bzw. techniſchen Lehrer 
Schön am Marien-Gymnaf. zu Pofen, 
Bade am Gymnaſ. zu Stendal, und 
Kemper am Gymnaf. zu Bielefeld, 

der Direktor des Realgymnaſ. zu Aachen, Dr. Hilgers, und il 
demjelben der Charakter ald Geheimer Regierung - Rat 
verliehen worden, | 
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(ferner find in den Ruheftand getreten:) 
der Direftor ded Realgymnaſ. zu Halberftadt, Dr. Spillefe, 

und ift demſelben der Rothe Adler-Drden dritter Klafje mit 
der Schleife verliehen worden, 

die Oberlehrer Profeſſ. Kuhr am Frieder. Wilh. Realgymnaf. zu 
Stettin, und Wolff am ftädtiihen Realgymnaſ. zu 
Köln, und ift denjelben der Rothe Adler-Drden vierter 
Klaſſe verliehen worden, 

die Oberlehrer 
Dr. Zodtenhaupt am Realgymnaf. zu Perleberg, 
Pohl ⸗ ⸗ zu Neiße, und 
Profeſſ. Dr. Menzzer - ⸗ ⸗ au Halberſtadt, 

die ordentlichen Lehrer Wulkow und Lincke am Friedr. Wilh. 
Realgymnaſ. zu Stettin, und iſt denſelben der Königl. 
Kronen-Orden vierter Klaſſe verliehen worden, 

ter Oberlehrer Dr. Klinger an der Ober-Realſch. zu Breslau, 
der Direktor der Gewerbeichule (Realih.) Dr. Beyßell zu 

Krefeld, und ift demfelben der Rothe Adler-Drden vierter 
Klaffe verliehen worden, 

ter Lehrer Deder am Realprogymnaf. zu Dülfen, 
ter erfte Seminarlehrer Eickhoff zu Mörs, und ift demjelben 

der Rothe Adler-Drden vierter Klaffe verliehen worden, 
der ordentlihe Seminarlehrer Hejje zu Königsberg N. / M. 

und der ordentliche Seminarlehrer, Mufikdireftor Schubert 
zu Köslin. 

Kusgefchieden wegen Eintritted in ein andered Amt im 
nlande: 

‚der Oberlehrer Völkel am Realgymnaf. zu Tilfit, 
ter Lehrer Kow natzki am Realprogymnal. zu Düren, 
der Semin. Hilfslehrer Lops zu Alt-Döbern. 

Intgefhieden wegen Anftellung außerhalb der Preußi- 
den Monardie: 

die ordentlichen Profeſſoren 
Dr. Baron in der jurift. Fafult. der Univerj. zu Greifs— 

wald, und | 
‚ Dr. Büding in der philofoph. Fafult. der Univerſ. zu Kiel, 
‚die außerordentlichen Profefforen 
| Dr. Baumann in der mebizin. Fakult. der Univerſ. zu 
| Berlin, 
Dr. Joh. Shmidt in der philofoph. Fakult. der Univerf. 
| zu Hallea.d. S., 
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(ferner find ausgeichieden wegen Anftellung außerhalb der Preufi: 
ſchen Monardie:) 

die außerordentlidhen Profeſſoren 
Dr. Leo in der philofopb. Fakult. der Univerf. zu Kiel, un 
Dr. Schotteliud in der medizin. Fafult. der Univeri. zu 

Marburg, 
der Privatdozent Dr. von Brunn in der medizin. Fakult. ter 

Univer). zu Göttingen, 
der Dberlehrer Dr. Müller an der Klofterichufe zu Ilfeld, 
der Lehrer Dr. Büchel am Realprogymnaf. zu Rheydt, 
der Serntnarlehrer, Predigta. Kandid. Paul Meyer zu Neu: 

wied, un 
der Lehrer Straderjahn an der Taubftummen-Anftalt zu Fr- 

teröbagen. 

Ihr Amt haben niedergelegt, bezw, find auf ihre üb 
träge ausgeſchieden: 

der ordentl. Lehrer Polſtorff am Lyceum I zu Hannover, 
die ordentl. Lehrerin Bäumker am Lehrerinnen =» Seminar zu 

Münſter, und 
der Hilfßlehbrer Genrid an der Zaubitummen - Anitalt ; 

Schlochau. 
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Inhaltsverzeichnis des September Dftober » Heftes. 

I 137) Feier des vierhumbertjährigen Gedächtnistages ber Geburt Luthers. 
1) Ueberweifung des DOeldrudbildes „Dr. Martin Yuther im 

Kreife feiner Mitarbeiter die heilige Schrift verdeutichend“ 
an die evangeliſchen Volksſchulen 

2) Beibafjung nıd Bermwendung von Schriften für Schuler 
höherer Unterrichtsanſtalten . . 

138) Anftellung der Mihtär-Berfonen mit Offizierrang im Eivildienſte 
139) Beſtellung des Papierbedarfes nad dem Einbeitsfage von 1000 

Bogen pro Ries . 

I. 140) Immatrikulation von Nichtpreußen bei den kandesnniverſitäten 
it) Statuten der Guſtav Magnus⸗Stiftung. 
139) Beter Wilhelm Deüller: Stiftung zu Frankfurt a. Main file Woͤhl⸗ 

thätigleit und Förderung von Kunſt, Wiſſenſchaft und Gewerbe 
143) Preismedaille für Studirende ber Techniſchen Hochſchule zu Berlin 
144) zum Preisausichreiben, betreffend bie Bebauung der Muſeums⸗ 

Inſel zu Berlin 
145) Reglement über bie Behandlung der in dem Kunſtgewerbe 

Muſeum zu Berlin zurückgelaſſenen nnd gefundenen Gegenſtände 

N. 146) Beichäftigung der Probekandidaten an höheren Unterrichts Anftakten 
147) Bedingungen der Aecenfion der für das Lehramt an Gewerbe⸗ 

| ſchulen geprüften Lehrer in Oberlehrerſtellen an denjenigen dieſer 
Anftalten, welche in Ober-Realjchulen 2c. umgeftaltet worden find 

148) Ordnung der Entlafungsprüfung an den mit Reafanflalten ver⸗ 
| bundenen majcinentechnifchen Fachſchulen . . 
ı 149) Unzuläffigleit der Beſprechung ber Brilfungsergebniffe an Bau- 
| gewertichufen in öffentlichen Blättern durch Mitglieder ber 

Wrüfungstommiffionen . .. 

150) Anforderungen an die Seminar » Aſpiranten bei ber Aufnahme. 
Prüfung bezüglich ihrer Kenntniffe im Gejange und in ber 

uſik 
151) Inftruftion iiber den Gang und. den Umfang ber zweiten Brilfung 

der Bolkeſchullehrer 
132) Borbereitender Erlaß wegen Regelung der Betlichen und der 

Kreis-Schulauffiht über Die höheren Mädchenſchulen und wegen 
der NReffortverhältniffe derjenigen dieſer Schulen, welde mit 
Lehrerinnen - Bildungsanftalten verbunden find . . 

153) Befähigungszeugniffe aus dem Kurſus zur Ausbildung von Turn 
lehrerinnen 

154) Befahigungszeugniffe aus der Beifung file "Borfleher von Taub- 

finmmenanfalten . . 
155) Statiftiihe Nachrichten itber bie in den dahren 1882 und 1583 

abgehaltenen vierwöchentlichen Turnkurſe für im Amte ſtehende 

Bolksſchullehrer 
156) Betreibung der Turnſpiele und Tutnfahrien an Unterrichtsauftaften 

157) Abhaltung eines Kurjus zur Ausbildung von Handarbeitslehre⸗ 

zinnen bei bem Yebrerinnen-Seminare zu Xuguftenburg . 

Se ite 
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ck 
V. 158) Einrichtung des Religionsunterrichtes fiir bie ber Konfelfion bes 

Lehrers niht angehörenden chriftlichen Schulkinder; Anufbringung 
der Koften, instelondere Beitragepfliht Der Dominien und der 
Gemeinden im Beltungsbereiche des fatholiichen Seutreglemente 
vom 18. Mai 1801 '. 3 

159) Verpflichtung zur e Unterhaftüng evangeliſcher Schulen auf dem 
Lande im Herzogthume Schiefien und in ber Grafſchaft Glatz 5 

160) Verpflichtung der Gutsherrſchaften zur Leiftung von Schufunter 
baltungebeiträgen auf Brund des $. 33 Titel 12 Theil II. Allg. 
Landrehte® . - 

161) Die bem Outsherren Des Schulortes durch g. 33 Titel 12 Theil 1 
Ar. R. auferlegte Verpflichtung iſt als eine auf einer allge 
meinen gejeglihen Verbindlichkeit bernbenbe Leiftung anzufeben. 

Hinfihtlich diefer Leitung ift der Rechtsweg nur infoweit zu- 
fälfig, als dies bei öffentlihen Abgaben ber Yall if. 

Rechtskraft des Urtheiles in Beziehung auf die Erhebung dee 
Kompetenz-Konfliftes . . i 

162) ‚Buteherrliche Verpflichtungen nach g8. 4b 17 der Schul. 
ordnung vom 14. Dezember 1845 filr Schulen in ſolchen Ge. 
meinden, welde erfi nah Emanation der Schulordnung bezw. 
der Kreisorduung ‚gebildet find . 

163) Bei Nachſuchung einer Staatsbeibilie zum Pehrergehalte gentigı 
die Aufftellung einer fummarifchen Präftationsnahweifung der 
Berpflihteten; Erfordernis einer Individual: Repartition bei Ein- 
wenbungen gegen die Bertheilung ber Schulunterhaltungslofen 
und der Ztaatebeibilfe . . 

164) Anorbnung ber Fenſter in ben Klaffenzimmern der Bolkeſchulen 
165) Belehrung fiber das Sitzen der Schullinder in Beziehung auf 

Rückgratverkrüummungen . . 
166) Der Betrag des Schulgeldes if bei Berechnung ber nach dem 

katholiſchen Schulreglement vom 18. Mai 1801 von ten Ber 
pflichteten zu dem Baargehalte ber Lehrer zu leiftenden Beiträge 
außer Anfaß zu lafſen. 

Derbeiftihrung der Beleitigung bezw. Ermäßigung bes Schul⸗ 
geldes für den (Seltungsbereich des katholiſchen Echulreglemente 
vom 18. Mai 1801 . 

167) Verpflichtung ber Schulgemeinden zur Veſchaffung der nötbigen 
Defen ꝛe. in ben Dienfiwohnungen ber Lehrer. Berwaltunge 
ziangsverfahren bebufs Leiſtung einer Handlung, wenn dieſelbe auch 
durch einen Dritten bewirkt werben kann und es au ber Gelegen 
beit, diefelbe durch einen Dritten bewirken zu laſſen nicht fehlt 

Verleihung von Orden und Ehrenzeichen 

Perſonalchronik 

Druck von J. F. Starcke in Berlin. 
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Gentralblatt 
für 

die gefammte Unterrichts - Verwaltung 
in Preußen. 

Herausgegeben in dem Minifterium der geiftlichen, Unterrichts⸗ und 
Medizinal- Angelegenheiten. 

XII. u. 12, Berlin, den zu. Dezember. 1883. 

1. Allgemeine Verhältniſſe. 

68) Unzuläſſigkeit des Rechtsweges über die Verpflich— 
ung zur Zahlung der von den geiſtlichen Oberen feſt— 

geſetzten Penfion eined Kirhenbeamten. 

Im Namen ded Reiches. 

In Sachen ber evangelifchen Kirchengemeinde zu N., vertreten 
th ihre Presbyterium, Klägerin und Reviſionsklägerin, vertreten 
mh Juftizrath N. 

wider 
x früheren Küfter und Kirchenfaffenrendanten 4. an B., Beklagten 
d Revifiondbellagten, vertreten durch Juftizrath N., 

Hat das Reichoͤgericht, Vierter Eivilfenat, auf die mündliche 
Berbandlung vom 26. Februar 1883 für Recht erlannt: 

: gegen Das am 2. Dftober 1882 verkündete Urtheil ded Erften 
vilſenates des Königlichen Oberlandeögerichte® au P. eingelegte Re⸗ 
Aon wird zurückgewieſen, die Koſten der Revifionsinſtanz werden 
er Klägerin auferlegt. 

Bon Rechts Wegen. 

Ä Thatbeftand. 
Gegen Dad vorgedadhte, den Thatbeftand ergebende Berufungs 

heil bat Klägerin die Revifion mit dem Antrage eingelegt: 
unter Aufhebung ded zweiten und Aenderung des erjten Urs 
theiled den Einwand der Unzuläffigfeit des Rechtsweges zu 
verwerfen, und die Sache in die zweite Inftanz zurückzu⸗ 
weijen. 

Nagter bat beantragt: 
die Mevifion zurüdzuweifen. 

1883. 43 
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Gründe. 
Die gegenwärtige Klage will die Frage zur richterlichen Ent: 

Iheidung bringen, ob Klägerin auf Grund der Verfügungen dei 
Königlihen Konftftoriums für die Provinz N. und des Oberkirchen- 
rathes vom 16. Zuli und 26. November 1880 verpflichtet ift, die 
darin feftgefepte lebenslängliche Penflon dem Beklagten zu gewähren. 
Beide Vorderrichter haben den Rechtsweg über dieje Frage für aus: 
geſchloſſen erflärt. Bon den beiden Enticheidungsgründen des Be: 
rufungsrichterd ift demjenigen, welcher fi auf Artikel 27 des Ge 
ſetzes vom 3. Juni 1876 ftüht, beizuftimmen. 

Der gedachte Artikel verweift die Klage. der Kirchengemeinde 
- vor dad Dberverwaltungdgericht, wenn diefelbe die Verpflichtung zu 

einer auf Anordnung ded Konfiftorii und. der Staatöbehörde in den 
Etat eingetragenen Leiſtung beitreitet, und dieje Beftimmung ift uf 
den vorliegenden Fall anmendbar. Sie nimmt zwar in Ausfiät 
eine Klage, weldye vor dem Obervermwaltungdgerichte gegenüber den 
die Statifirung der Leiſtung anordnenden Behörden erhoben mitt, 
und die vorliegende Klage ift gegen den ehemaligen Küſter unt 
Rendanten A. gerichtet ald diejenige Perfon, zu deren Gunſten jene 
Feſtſetzung getroffen tft. Solange aber die Verfügung der kirchlichen 
Behörden befteben bleibt und nicht aufgehoben ft, muß fie nad 
jenem Artitel 27 audgeführt werden, und ebendeöhalb erftrebt die 
Klägerin mit ihrer Klage die Aufhebung der behördlichen Verfügung 
und die Befeltigung ihrer Ausführung. Diefed Ziel, gegen wen eb 
auch verfolgt werden möge, läßt fi nur auf dem im Artikel 27 
gewiefenen Wege erreihen, und nur auf diefem Wege kann * 
auch dem A. gegenüber die Anerkennung ihrer Nichtverpflichtung 3 
der ihr auferlegten Leiftung erlangen. 

Der Artikel 27 ſpricht im Abfage 3 vom Beftreiten der V 
plihtung zu den in den Etat „eingetragenen“ Leiltungen, legt indeh 
biermit fein Gewicht darauf, daß die formale Eintragung der Lei 
ftung in den ſchriftlich aufgeftellten Stat bereits ftatigefunden 
widrigenfalld da8 Verfahren vor dem Dbervermwaltungdgerichte ni 
zuläfftg fein fol. Durch Nichtbefolgung der behördlichen Verfügu 
welche die Sintragung der Leiftung in den Stat zur Folge bat, Fan 
Klägerin fi nicht den ordentlichen Rechtsweg eröffnen, welcher ih 
in dem alle verfchloffen ift, wenn fie in Belalgun der Berfügun; 
die Statifirtung zur Ausführung bringt. Es ift nice weiter erfer 
derlich für Die Auftändigfet des Oberverwaltungsgerichtes, als da 
materiell und mit voller Wirkung bis zur anderweitigen Entſcheidu 
im geſetzlichen Verfahren die Leiltung in den Etat der Gemein 
aufgenommen ift, und die tft gefchehen, fobald die kirchliche Be 
börde die Leiftung feftgefegt umd damit ihre Einftellung in N 
Etat und die Zahlung verfügt hat. Der Artikel 27 Abfag 2 unt 
ift den 88. 5 und 6 des von beiden Häufern des Landtages | 
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vorher angenommenen Geſetzes über die Auffichtörechte des Staates 
bei der Bermögendverwaltung in den katholiſchen Diözefen vom 
7, Zuni 1876 nachgebitdet, ohne daß dabei irgend eine Abſicht zum 
Ausdrude gelangt oder ein Grund dafür erfennbar ift, dab die Bor- 
aufegungen für die Zulaffung des Verwaltungsſtreitverfahrens eine 
Anderung erfahren fußten, und diefe 88. 5 und 6 fordern nad 
ihrer Maren Faſſung für die Klageerbebung vor dem Oberverwal⸗ 
tungszerichte nur die Weigerung der Gemeindes refp. Verwaltungs⸗ 
ergane, dem Verlangen der Eirdhlichen reip. ſtaatlichen Behörde ge- 
maß eine Leiltung auf den Etat zu bringen, feitzufegen oder zu 
gemchmigen. Hier genügt daher die Feftlegung der Behörden, dab 
tn Bellagten ein jährliches Ruhegehalt aus der Kirchenkaſſe zu 
xnähren fei. 

Dad Berwaltungöftreitverfahren hat auch nicht, wie die Nevis 
Kenäflägerin meint, zur Borausfegung, daß es fi) um eine geſetzliche 
kiltung handelt, ſodaß der ordentlihe Richter für die Entſcheidung 
juftindig wäre, fobald die Leiftung nicht als eine gefeßliche, fondern -. 
ma auf Grund der Rirchenhobeit oder Kirchengewalt auferlegt 
porden ift. Vielmehr kann der Artikel 27 Abſatz 2 und 3 nicht 
mders anfgefaßt werden, ald daß dad Dberverwaltungdgericht gerade 
ie Frage zu enticheiden bat, ob die auferlegte Leiftung eine gejep« 
ihe ift oder nicht; daß der Geſetzgeber die bewußte Abficht gehabt 
ht, diefe Frage dem bürgerlien Richter zu entziehen, ergiebt ſich 
m dem Berichte der Kommilfion des Oertenhaufes, welche die bis 
abin fehlenden Abfäge 2 und 3 unter ausführlicher Motivirung in 
riclag gebracht hat. (Oruckſachen des Herrenhauſes Band 2 

. 67 
Hieraus ergiebt ſich die Unzuläffigkeit ded Rechtsweges, ohne 

ah der andere Enticheidungsgrund des Berufungsrichterd zu erör⸗ 
en ift. 

Der Koftenpunft regelt fi) aud 8. 92 der Civilprogekordnung. 
(Unterichriften.) 

Verkündet in öffentlidyer Sitzung des Reichsgerichtes, IV. Givils 
mated, vom 26. Februar 1883. 

N. als Gerichtöfchreiber. 
IV. 3553/1882. 

169) Staatdauffiht über die Privat-Unterrihtds 
anftalten. 

Berlin, den 23. November 1883. 
Die Berichte, welche in Folge meiner Girkular- Verfügung vom 

3. Mai 1882 — U. II. 522 — über diejenigen SPrivatanftalten 
ftattet find, welde ihre Schüler zur Prüfung für den einjährig- 

' 43* 



640 

freiwilligen Dienft oder zur Portepeefähnrichd- Prüfung oder zu an 
deren militärifchen Prüfungen vorzubereiten beabfichtigen, haben ge 
aeigt, daß die Aufficht über die fraglichen Anftalten nicht überall in 
gleicher Weiſe gehandhabt wird. Während in mehreren Provinzen 
darauf gehalten wird, dab derartige Privatanftalten nicht eröffnd 
werden, bevor dem betreffenden Unternehmer die Konzeifion jeitens 
der Königlichen Regierung orbnungsmäßig ertheilt ift, und bezüglich 
der ftaatlidhen Beauffichtigung beftimmte Einrichtungen getroffen 
find, wird in einzelnen Dropinzen von dem Aufſichtsrechte de 
Staated nur ein geringer oder fein Gebrauch gemacht. 

Hierdurch finde iö midy beitimmt, die Königliche Regierung zu 
veranlaflen, inſoweit dies biöher noch nicht oder nicht ausreichend 
eſchehen iſt, bezüglich der durch meine Cirkular⸗Verfügung vom 

23. Mai 1882 bezeichneten Privatanftalten die Beſtimmungen di 
8..1 des Geſetzes vom 11. Mär; 1872 und der 9 2—7, 9,1% 
der SInftruftion vom 31. Dezember 1839 zu vollftandiger Austüh 
rung zu bringen, und ſehe, unter Bezugnahme auf 8. 8 der anje 
zogenen Inftruftion, zum erften Male zum 1. Mai 1885 der Ein 
reihung viner tabellariihen Nachweiſung über alle im dortigen 
Amtöbereiche beftehenben, der in meiner Cirkular- Verfügung vom 
23. Mat 1882 bezeichneten Kategorien angebörigen Privatichulen 
entgegen. Diefe tabellariiche Nachweiſung hat folgende Rubriken zu 
entbatten: Name, Stand und Lebendalter des Konzeifiondträge 
Datum der ertheilten Konzeifion, Zwedbeftimmung der Anftalt, 
en des Unternehmerd und der im nächſtvorausgegangene 
Semefter an der Anftalt beichäftigten Lehrer, Zahl und Alterdgrenze 
der Schüler im nächſt vorausgegangenen Semelter, Angabe, ob Bi 
Anftalt Internat oder Erternat tft, Urtheil über den Zuftand d 
Anftalt auf Grund der über dielelbe geführten Aufficht. 

Die Prüfung der Konzeffionegefudhe nah Maßgabe der Ju 
ftruftion vom 31. Dezember 1839, die Ertbeilung der ftetö mid 
ruflichen Konzeſſion und deren Entziehung und die veauflihtigung 
der fraglichen Privatanftalten gehört, abgeieben von dem einen 
nabhmefalle, daß das geſammte Privatihulmelen der Reſidenzft 
Berlin dem Köntglihen Provinzial: Schulfolleggum unterftet if, 
in den Amtsbereich der Königlihen Negierungen. Die audnahmk 
weiſe Unterftelung einer Privatanftalt unter das betreffende Köni 
ide Provinzial» Schulfollegtum kommt nur in dem Falle in 
wägung, wenn derjelben beitimmte Beredtigungen zuerlannt wer 
jollen, indbejondere dad Recht zur Austellung von Zeugniffen da 
diſſtpſchaftlichen Befähigung für den einjährig-⸗freiwilligen Militär 

en 
Die Königliche Regierung wird nicht verfennen, daß Sie durs 

die biermit in Erinnerung gebrachte Ausführung der Inſtrukti 
vom 31. Dezember 1839 und des Geſetzes vom 11. März 18% 
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einen wichtigen Theil Shrer Verwaltungsaufgabe erfüllt, und wird 
den Gegenftande die ibm gebührente forgältige Aufmerffamleit 
zuwenden. Diejelbe wolle zugleich thunlichft Darauf Bedacht nehmen, 
dah nicht etwanige Aeußerungen eines Urtheiles bei Ausführung der 
plihtmäßigen Auffiht Anlaß geben, ald Reklame für eine einzelne 
Anftalt verwendet zu werden. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

Un 
ſämmtliche König. Regierungen, mit Ausſchluß ber 
Provinzen Sehlen-Neflan. Schleswig ⸗Holſtein und 
Hannover. 

U. II. 109. U. III. ⸗. 

An die Königlichen Regierungen in Heſſen-Naſſau iſt mit 
Rudficht auf die in den dortigen Amtöbereichen geltenden glei)» 
attigen Beftimmungen Abjchrift des vorftehenden Erlaſſes zur Kennt» 
nitnahme und gleihmäßigen Nachachtung mitgetheilt worden. Die 
Regelung der Angelegenheit in den Provinzen annover und Schles⸗ 
wiz:Holftein ift Gegenftand weiterer Crörterungen. 

170) Auszug auß dem 6ten Gefhäftsberichte des Preu« 
siihen Beamten: Bereined (Geſchäftsabſchluß für dad 

Fahr 1882.) 

. (Eentrbl. pre 1R83 Geite 520 Wr. 78.) 

Der Preubifhe Beamten- Berein, weldyer am 1. Juli 1876 
kine Geſchäftsthätigkeit eröffnet bat, ſucht auf der Grundlage der 
Begenfeitigkeit und Selbfthilfe die wirthſchaftlichen Bedürfniffe des 
Drcamtenftanded zu befriedigen. Aufnahmefähig find Reichs⸗ Staats⸗ 
amd Rommunalbeanste, Geiſtliche, Lehrer, Aerzte und Rechtsanwälte. 

Der Berein fchließt Xebend-, Kapital», Leibrenten⸗, Kriegd-, 
Marines und Begräbniögeld-Berfiderungen ab, giebt an feine Mit⸗ 
glieder Kautions⸗ und andere Policen⸗Darlehen und fördert tn wür⸗ 
diger und fachgemäßer Weile die Intereffen ded Beamten» Stande 
dur die Monatſchrift für deutſche Beamte (Redaktion: Kaijerlicher 
Direftor im Reichsamt des Innern Boffe in Berlin — Verlag 
Friedrich Weiß Nachfolger (Grünberg in Schlefien). 

Der Berfiherungsbeftand betrug ultimo 1882: 
6361 Lebend-Verfiherungs-Polizen über 22 170 600 ME. 
2258 Kapital» . ⸗ 446096 660 ⸗ 

Sa. 8619 Policen über -— -— „ —666 ME. 

Nach dem 6. Beichäftäberichte pro 1882 lautet da8 Gewinn- 
md Berluft-Sonto, ſowie die Bilanz, wie folgt: - 
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Die eigenen Fonds ded Vereines, welchen Paffiven nicht 
gegenüberfte en, belaufen fi nad ftatutenmäßiger Bertheilung des 

winnes pro 1882 bereit8 auf rund 426 800 Mt. 
Die den Bereindmitgliedern für die 6 erften Geſchäftsjahre 

gezahtte Dividende begffert fich auf 302904 Mt. 03 Pf. 
Der Preußiſche Beamten-Berein hat kürzlich eine Sterbelafie 

errichtet, in der ein Begräbnidgeld bis zu 500 ME., auch auf das 
Leben der Frau und fonftiger Familienangehörigen verfichert werben 
faun, ohne day es jur Aufnahme einer ärztlichen Unterfuchung be: 
darf. Diefe Sterbelaffe gewährt allen Beamten, auch foldyen, welde 
bereitö anderweitige Lebensverficherungen abgefchloffen haben, die 
Möglichkeit, fi ohne nennendwertbe Änanzielle Dpfer an den Ein⸗ 
richtungen ded Preußiſchen Beamten⸗Vereines zu betbeiligen. | 

Auf Erſuchen verjendet die Direktion ded Preußifchen Beamten 
Bereined in Hannover die Drudiachen des Bereined franfo und grafid 
und ertheilt bereitwilligft jede gewünſchte Auskunft. 

Hannover, den 25. Oktober 1883. 

Die Direktion des Preußiſchen Beamten-Bereine®. 
— — — —— — 

171) Friedrich Wilhelm-Stiftung für Marienbad. 

(Centrbi. pro 1802 Seite 708) 

Die Friedrich Wilhelm⸗Stiftung für Marienbad in Böhmen, 
über welde in dem Gentralblatte Fir die Unterrichts » Verwaltung 
pro 1877 Seite 9 Nachrichten gegeben worden find, verfolgt nad 
N 2 der Statuten vom 11. Zanuar 1876 den Zwed, ſolchen Per: 
onen aus den gebildeten Ständen, denen die Geldmittel zu einer 
Badereiſe ganz oder theilweife fehlen, den Gebraudy der Heilquellen 
und Bäder zu Marienbad zu ermöglichen oder zu erleichtern. Es 
wird freie Wohnung oder ftatt derjelben eine Geldunterftüßung nidt 
unter je 100 Mi. gewährt, und außerdem findet Erlaß ter Kur: 
tare ıc. ftatt. 

Der Vorſchlag zur Verleihung von jährlidy zwei diefer Beihilfen 
ftebt dem Herrn Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten zu. 
Die Präfentation von Bewerbern bei dem Vorſtande der Stiftung muß 
vor dem 1. April des betreffenden Jahres erfolgen. Es ift deshalb 
nothwendig, daß die Geſuche dem Herrn Minifter ſpäteſtens bis An- 
fang März eingereiht und vollftändig begründet werden, damit es 
feiner Rüdfrage bedarf. 
M 3810. 
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il. Univerfitäten, Akademien, ze. 

172) Preißertheilungen bei der Akademie der Künfte, 
Sektion für die bildenden Künfte, zu Berlin. 

(entrbl. pro 1583 Geite 226 Ar. 43.) 

1) Bei der diesjährigen, laut Bekanntmachung vom 28. ae 
mar d. 3. im Fache der Architektur ftattgehabten Preiöbewerb: 
um den großen Staatöpreid ift der leptere, beftehend in einem Sti« 
pendium für eine Studienreife nad Italien auf zwei hintereinander 
folgende Jahre gam Betrage von je Dreitaufend ME. und außerdem 
in einer Eutſchaͤdigung von Sehöhundert ME. für die Koften ber 
Hi» und Rüdreife, 

dem Arditelten Ernſt Bernhard Sehring 
ju Berlin zuerfannt worden. 

Gleichzeitig ift dem Mitkonkurrenten 
Regterungsd-Bauführer Paul Graef zu Berlin 

eine ehrenvolle Anerkennung für die von demfelben eingereichte Kon- 
furrenzarbeit zu Theil geworden. 

ie eingereichten Konkurrenzarbeiten find vom 18. bis inkl. 
3. d. Mid. während der Nadmittagäftunden von 12 bis 3 Uhr 
im Königlihen Afademiegebäude Bierfetbft zur unentgeltlichen An« 
fiht ausgeſtellt. 

Berlin, den 14. November 1888. 

Der Senat, 
Seftion für die bildenden Künfte. 

E. Beder. 
belanntmachung · 

2) Bei der laut Bekanntmachung vom 29. Januar d. J. für 
dad laufende Jaht im Face der Malerei ftattgehabten Preiöbewer- 
bung der II. Michael-Beerſchen Stiftung, de jewerber ohne Unter» 
ſchied des Belenntniffes ift der Preis beftehend in einem Stipen- 
dium von 2250 Mt. zu einer einjährigen Etudienteife, 

dem Maler Emil Julius Hermann Glemeng aus 
Berlin 

Werfannt worden. 
Berlin, den 14. November 1883, 

Der Senat, 
Seltion fa die bildenden Künfte. 

Beder. 
delanutmachung 
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173) Berleihung der Mendelsſohy⸗Bartholdy-Staats— 
10 Stipendten für Muſiker. ' 

(Sentrbl. pro 1883 Seite 227 Mr. 44.) 

Das diedjährige Felir Mendelsjohn - Bartholdy - Staatd-Etipen 
dium für Komponiften ift dem biefigen Studirenden der Muſik 
Ernft Seyffardt aus Krefeld und dasjenige für ausübende Ton: 
fünftler dem aus Laibach gebürtigen Fräulein Gabriele Wietromep 
auf der biefigen afademiichen Hochſchule für Muſik verliehen werden, 

Außerdem find kleinere Stipendien aus den Reſerpebettägen 
der Etiftung dem früheren Eleven der Königlid) bayerifchen Muhl: 
fhule in Münden Albert Gorter dajelbft, der Schülerin dei 
Koͤniglich ſächſiſchen Konſervatoriums für Muſik in Dresden Kräu- 
lein Hedwig Meyer, der Schülerin der hiefigen afademilden 
Hochſchule für Mufit Fräulein Margarethe Will, dem früheren 
Schüler ded Konferpatoriums für Mufif in Stuttgart Alerantır 
Adam in Karlörube, dem Studirenden der Mufit Georg Stel: 
zenberg bierfelbft, der Klavierfpielerin Zräulein Martha Shwir | 
der bierfelbft, der Schülerin der biefigen alademifchen Hochſchule 
für Muſik Fräulein Marie Harzer und der ehemaligen Schü: 
lerin derfelben Hochſchule Fräulein Elife Tanneberg in Halber 
ftadt zuerkannt. 

Berlin, den 18. Oftober 1883. 

Das Kuratorium 
für die Verwaltung der Felix Mendeldlohn » Bartholdy - Staatd 

Stipendien für Mufifer. 
Soahim Kiel. Taubert. 

Belanntmadbung. 
— — — — — — — 

II. Gymnmnaſial⸗ ze. Lehranſtalten. 

174) Nachtrag zum Verzeichniſſe der höheren Lehr— 
auſtalten. 

(Centrbi. f. d. Unt. Verw pro 1883 Geite 399.) 

Bekanntmachung.') | 
Im Berfolge der Bekanntmachung vom 24. April d. 3. wirt 

bierunter ein Nachtrags-Verzeichnis folder höheren Lehranftalten 

*) Die Belanntmahung und das Verzeihnis vom 17. Oktober IN"? firt 
gereinigt durch das Centralblatt für das Deutſche Reich pro 1083 Wr. a 

eite 291. 
Aus dem VBerzeichniffe find bier nur bie Anſtalten in Preußen aufgeführt 

Die Namen ber Leiter find bier augefett 
Anmerk. der Rebaltion bes Centralbl. f. d. Unt. Berw. 
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veröffentlicht, welche nah $, 90. Th. I. der Webrordnung vom 
28. September 1875 zur Audftellung von Zeugniffen über die 
wiflenihaftlihe Befähigung für den eimjährig- freimilligen Militärs 

dienft beredhtigt find. 

Nachtrags-Verzeichnis 
ſolcher höheren Lehranſtalten, welche zur Ausſtellung von Zeugniſſen 
über die wiſſenſchaftliche Befähigung für den einjährig « freiwilligen 

Militärdienft berechtigt find. 
Königreich Preußen. 

A. Lehranftalten, bei welden der einjährige, erfolg» 
reihe Beſuch der zweiten Klaiie zur Darlegung der 

wiſſenſchaftlichen Befähigung erforderlid tft. 

a. Gymnafieu. 
Provinz Sadjen. 

Tas Gymnafium zu Neuhaldendleben (bisher Progymnafium, B. a. 
I. 13 des Verzeihniffed vom 24. April d. J.). 

Rektor: Dr. Sorgenfrey. 

b. Real-Gymnafien. 

Provinz Oftpreußen. 
Das Real: Gymnafium zu Öfterode i. Oftpr. (bisber Real⸗ Pro⸗ 

gymnaſium, B. c. J. 2 a. a. O.). 
Direktor: Dr. Wüſt. 

Rheinprovinz. 
Das Real⸗ Gyinnaſium zu Eſſen (verbunden mit der hoͤheren Buͤrger⸗ 

ſchule daſelbſt). 
Direktor: Dr. Heilermann. 

B. Lehranſtalten, bei welchen der einjährige, erfolg— 
reihe Beſuch der erſten Klaſſe zur Darlegung der 

| wifjenihaftliden Befähigung erforderlid ift, 

a. Proaymnaften. 
Provinz Hannover. 

Das PBrogymnafium zu Duderftadt (verbunden mit dem Real-Pro- 
gymnaſium dafelbit). 

Rektor: Auguft Meyer. 

b. Realſchulen. 
Rheinprovin;. 

t Die Senerbejihule (Realihule) zu Aachen. 
Direktor: Püper. 

+) Die mit einen + bezeichneten Lehtanftalten haben keinen obligatoriſchen 
Unterricht im Latein. 
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6. Real-Progymnaften. 
Provinz Hannover. 

Das ea s Deogymnaftum zu Papenburg (bisher unter C. a. aa, 
.15 a. a. O. | 
Rektor: Dr. Erdmann. 

Rheinprovinz. 
Das Real-Progymnafium zu Langenberg. 

Rektor: Dr. Meyer. 

C. Lehranſtalten, bei welden das Befteben der Ent: 
laffungsprüfung zur Darlegung der wiſſenſchaftlichen 

Befähigung erforderlid ift. 

a. Orfentlie. 
aa. Höhere Kürgerfchulen. 

Provinz WVeftfalen. 
+ Die Gewerbeichule (höhere Bürgerfhule) zu Bodum (biöhe 

unter D. I. 2 a. a. ©.) | 
Rektor: Liebhold. 

Rheinprovinz. 
+ 1. Die höhere Bürgerſchule zu Coöln. 

Rektor: Dr. Thome. 
+ 2. Die höhere Bürgerſchule zu Eſſen (verbunden mit dem Real- 

Gymnaſium dafelbft). 
Direktor: Dr. Hetilermann. 

Berlin, den 17. Oftober 1883. 

Der Reichskanzler. 
In Vertretung: Ed. 

175) Die im Berlage von Ferdinand Hirt zu Breslau 
erihienene Schrift: „Wahlſprüche der Hohenzollern. 

zufammengeftellt und hiſtoriſch erläutert von 
Heinrid von Mühler.“ 

Berlin, den 24. November 1883. 
Wie der Königlichen Megierung bereits andermweit befannt ge 

worden fein wird, tft im Berlage von Ferdinand Hirt zu Dre: 
lau unter dem Titel: „Wahlſprüche der Hohenzollern, ulammen 
eftellt und hiſtoriſch erläutert von Heinrih von Mühler“ m 
achtwerk in Groß⸗Folio erfchienen, geziert durch 29 Tafeln, welche 

einem im Beflge Sr. Majeftät des Katferd befindlidhen Original 
genau entipredend von G. W. Seip zu Lübed im Karbendrud: 
außgeführt worden find. Eine „Bamilien» Ausgabe” dieſes Budel 
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u dem Preile von 25 Mark ift zugleich für foldye höhere Lehran⸗ 
—* und Seminare beftimmt, deren Mittel die Anſchaffung der⸗ 
artiger Schriften für ihre Bibliotheken geftatten. 

Um aber dad durch feinen bedeutfamen Inhalt hochintereffante 
Bert auch weiteren Kreiſen zugänglich zu machen, bat der Verleger 
zu dem Preife von 2 Mark 50 Pf. noch eine dritte Ausgabe ver« 
anftaltet, welche ſich nicht nur für Schulprämien, fondern auch zur 
Anfhaffung für Schuls und Kreis-Lehrer-Bibliotheten eignet. 

Der Königlichen Regierung laffe ich ein Sremplar vieler Aub» 
gabe mit der Beranlaffung ugehen, es nach genommener Kenntnid 
an eine Kreis⸗Lehrer⸗ —2 des Bezirkes abzugeben. 

Der Miniſter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
ſämmtliche Konigl. Regierungen, die Konigl. Konſiſtorien 

der Provinz Hannover, den Königl. Ober⸗Kirchenrath 
zu Nordhorn. 

U. II.a. 20541. Ä 

Gleichlautende Verfügung iſt an ſämmtliche Königliche Provin- 
tal» Schultollegien gerichtet, mit der Beranlaffung, das überjandte 
Gremplar an eine Seminar-Bibliothel der Provinz abzugeben. 

176) Beihaffung von Turnplätzen, Betreibung von 
Turnübungen und Zurnipielen im Freien, Einrichtung 

von Zurnfahrten ıc. 
CCentelbl. pro 1882 Seite 710 Wr. 145.) 

Berlin, den 29. November 1883. 
Seit dem Erlaffe vom 27. Oftober 1882 (U. III. b. 7145), 

betreffend die Beihaffung von Zurnplägen, Betreibung von Zurne 
übungen und Turnſpielen im Freien, Einrichtung von Zurnfahrten ıc., 
it bereit8 ein volled Jahr verfloffen. Sch dar annehmen, daß die 
ſiaatlichen Schulauffihtöbehörden, die kommunalen Verwaltungen, 
die Zurnvereinigungen und Freunde der Tugend der in dem bezeich« 
neten Erlafje gegebenen Anregung folgend, die Sache, um welde ed 
fih handelt, nach den verſchiedenen Richtungen bin gefördert und 
dem erwünſchten Ziele in ber Herftelung nnd Einrichtung von aus⸗ 
teihenden Uebungsräumen ſowohl für das regelmäßige Schulturnen, 
als auch für den freieren Betrieb von Zurn- und Zugendiptelen 
näher gebradht haben. Was fi in diefen Beziehungen im Laufe 
des vergangenen Jahres hat erreichen laffen, und was ald gefichert 
für die demnädftige Ausführung angefehen werden Tann, darüber 
wünfhe ich binnen längftend drei Monaten Bericht zu erhalten. 

&3 wird alfo darauf anfommen zu ermitteln, wo neue Turn⸗ 



650 

ballen gebaut oder bereits vorhandene der Mitbenugung für die 
Schuljugend geöffnet worden find, wo fih Turn⸗ und Spielpläge 
haben beihaften lafien und wo neuerdings Anordnungen getroffen 
und zur Ausführung gelangt find, melde, abgeſehen von den vor: 
ſchrifismäßigen Zurnfiunden, der leiblichen Erhriihung und Kräfti- 
gung der Jugend dienen. 

Hierbei erwarte ih aud eine Aeußerung darüber, ob und 
welche Bortheile und Mängel bei der Ausführung des Erlaſſes vom 
27. Oktober 1882 hervorgetreten find, und welde Worfchläge zur 
beiferen Erreichung des geſteckten Zieled etwa zu maden find. 

In der lepteren Beziehung kommt ed mir jedody befonder& dar 
auf an, ſolche Vorſchläge unterbreitet zu fehen, welche im Allge⸗ 
Bir Anwendung und Ausführung gebracht zu werden geeig: 
net find. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
ſämmtliche Königl. PBrovinzial-Schnilollegien, die Königl. 

Regierungen, fomwie bie Königl. Konſiſtorien in ber 
Provinz Hannover und ben Königl. Ober - Kirchenrath 
zu Norbborn. 

U. III.b. 7188. 

IV. Seminare, zc., Bildung der Lehrer 
und deren perfönliche Verhältniſſe. 

177) Suftänbigfeit zur endgültigen Feſtſetzung der 
Denfton eined Elementarlehrers. | 

(Eentrbl. pro 1880 Geite 630; pro 1881 Geite 668.) 

Berlin, den 21. November 1883. 
Auf die Borftelung vom 15. Oktober d. 3. erwidere ich Ihnen, 

da eine Abänderung der Entſcheidung ded Herrn Oberpräfidenten 
vom 6. Oktober d. x ausgeſchloſſen tft, da nad den beftebenden | 
Vorſchriften dieſe Entſcheidung eine definitive ift und die in Be 
tracht fommenden Berhältniffe dabei eingehend geprüft worden fin. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
Im Uuftrage: de la Croix. 

An 
ben emeritirten Lehrer R. zu N. 

UV. III.a. 19980, 
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178) Gnadenkompetenz für die Hinterbliebenen von 
penlionirten Schullehrern in den neuen Randesthetlen. 

Bedeutung der im Gentralblatte für die Unterrichts— 
Berwaltung veröffentlidten Minifterial-Erlaffe für 

andere als diejenigen Behörden, an welde fie 
gerichtet find. 

Berlin, den 30. November 1883. 
Die mit dem Berihte vom 25. Oktober d. 3. zurüdgereichte 

Dorftelung ded Gymnaſiallehrers N. zu R. wegen Penfiondzahlung 
an die Hinterbliebenen feines verftorbenen Baterd, des emeritirten 
&hrerd N. zu N. laffe id dem Königlichen Konfiftorium beifolgend 
wieder zugeben, indem ich auf die Erlaffe vom 15. Oftober 1881 
und vom 7. Dezember 1881 (Centralbl. 1882 ©. 426 und 428), 
fowie auf die Verordnung vom 23. September 1867 (Gel. Sammil. 
S. 1619) verweije, durch weldye die Kabinets-Ordre vom 27. Mat 1816 
(Se. Samml. ©. 201)*) in die neuen Randeötheile für ebenfo ein- 
geführt zu erachten ıft, wie die in der Verordnung vom 23. Sep 
tember 1867 Speziell genannten Kabinet3-Ordres vom 27. April 1816 
und 15. November 1819 **). Demgegenüber ift die Berufung auf 
due Konfiftorial » Ausfchreiben vom 8. Dezember 1801 ohne Bes 
eutung. 

Im Mebrigen ift mitteld Verfügung vom 26. Zuli d. 3. — 
U. IIH. a. 13168 — an die Königliche Regierung in R. (Gentralbl. 
S. 503) darauf hingewiejen, daß der im Gentralbl. 1882 ©. 568 
abgedrudte Erlaß vom 29. April 1882 aud dort zur Anwendung 
u bringen, wie überhaupt die fo publiztrten Verfügungen nidyt blos 
Fr die Behörde, an welche fie ergangen find, fondern, bei gleicher 
Sad» und Rechtslage, für alle Behörden maßgebend find. 

An 
das Königl. Konfiflorium zu N. (in der Provinz 

Hannover). 

Abfchrift erhalten die Königlichen Konfiftorten ꝛc. zur Kenntnis- 
nahme und Beachtung. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenbeiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
bie fbrigen Königl. Konfiforien der Provinz Hannover 

fowie den Köntgl. Dber-Kirchenrath zu Norbhorn. 

U. OI.b. 7459. 

2) Gentralbl. pro 1882 Seite 428. 
”®, Dsgl. pro 1881 Seite 288 und 289. 
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179) Mittheilung der von den Zöglingen der Seminare 
und Präparanden-Anftaltenzuzablendenlinterhaltung® 
toften fowie der denjelben etwa gewährten Benefizien 

an die Angehörigen der Schüler. 

Berlin, den 30. November 1883. 
Damit die Angehörigen der Zöglinge der Seminare und Prä- 

paranden-Anftalten in den Stand gejept werden, die Unterbaltungs- 
toften für die Schüler ihren Berhältniffen und dem Bedürfnifie ent- 
ſprechend berechnen und abzumeſſen, veranlaſſe ich das Königliche 
Provinzial⸗Schulkollegium, Vorſorge dahin zu —3— daß die An- 
ehörigen der Zöglinge über alle, für die Bemellung der Koften 
n Betracht Tommenden Berbältniffe, insbefondere über die, von der 
Anftalt dem Schüler eiwa gewährten Benefizien, den zu zahlenden 
Verpflegungsfatz oder die zu entrichtende Denflon fortlaufend ix 
Kenntnid erhalten werden. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
fänmtlihe Königl. Provinzial-Schulfollegien. 

U. 111. 2902 

—u — — 

180) Gewährung vonlinterftügungen an Externatdzög— 
linge der Seminare. 

(Tentrbi. pre 1877 Seite 103 Nr. 44.) 

Berlin, den 29. November 1883. 
Bei der Beichränktheit der Konds, weldye mir behufs Gewäh— 

rung von Unterftügungen an Crternatözöglinge der Seminare zur 
Ber ung Stehen, habe ich den, an midy gerichteten Anträgen auf höhere 
Bemelfung ded Unterftüpungsjaged oder Gewährung außerordentlicher 
Unterftügungen nur ausnahmöweije entiprechen können. Andrerfeits 
tft mebrlach der Fall eingetreten, daß, zufolge Aenderung der Fre 
quenz-Berhältniffe, oder aus disziplinaren Gründen die zur Unter: 
ftügung der Crternatözöglinge den einzelnen Seminar-Anflalten et: 
öffneten Kredite nicht in vollem Umfange erſchoͤpft worden find. 

Um derartige Eriparniffe für anderweit bervortretende Bedürf- 
niffe nugbar zu maden, ermädhtige ich das Königliche Provinzial 
Schulkollegium, über die Eriparniffe an Unterftügungsgeldern für 
Sriernatd-Seminar-35 linge, welde an Anftalten Seine Reflorts 
hervortreten follten, erforderlihen Kalle zu Gunften der Erternats: 
öglinge an den übrigen Seminar-Anftalten zu verfügen und darüber, 
n melcher Weife und in welchem Umfange dies geſchehen ift, bie 
zum 1. März jedes Jahres hierher Anzeige zu maden. 
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Bezüglich derjenigen Eriparniffe, über welche dad Königliche 
Provinzial⸗Schulkollegium bis dahin nicht felbftändig verfügt hat, bes 
halte ih mir zu Gunſten anderer Provinzen die Verfügung vor. 

An 
fimmtlihe Königl. Provinzial-S hultollegien. 

Abſchrift erhält die Königl. Regierung x. zur Kenntnisnahme. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croir. 

An 
\mmtlide Königl. Regierungen und an bie Königl. 
Amanzdireltion zu Hannover. 

C. IL 23506. 1. 

18) Termin für die Turnlehbrerprüfung im Jahre 1884. 

Berlin, den 23. November 1883. 
Zur die im Fahre 1884 zu Berlin abzubaltende Zurnlehrer- 

yufung habe ich Termin auf Donnerflag den 28. Februar k. J. 
md folgende Tage anberaumt. 

Meldungen der in einem Lehramte ftehenden Bewerber find bei 
ter vorgefegten Dienftbehörde, Diejenigen anderer Bewerber unmittel- 
dar bei mir unter Beifügung der im $.4 der Prüfungsordnung vom 
10, September 1880 bezeichneten Schriftftüde anzubringen. 

‚ Die Meldungen müſſen vor Ablauf ded Monats Ianuar k. 3. 
ki mir eingeben. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

delanntmachung. 

U. M. b. 7574. 

182) Abhaltung eines Kurſuszur Ausbildung von Turn— 
lehrerinnen in der Turnlehrer-Bildungsanſtalt zu Berlin. 

Berlin, den 4. Dezember 1883. 
,Zur Ausbildung von Turnlehrerinnen wird im Jahre 1884 
an dreimonatlicher Kurfus in der Königlichen Turnlehrer-Bildungds 
alt zu Berlin abgehalten werden. Für die Eröffnung desjelben 
M Termin auf Diendtag den 1. April E. 3. anberaumt worden. 

Zur Theilnahme geeignet find an erfter Stelle Bewerberinnen, 
wilde die wifjenfchaftlihe Prüfung als Lehrerinnen abgelegt haben. 
Rue ſoweit nach Berückſichtigung derfelben die Anzahl der überhaupt 
Aufzunehmenden nicht erreicht wird, finden auch andere Bewerbe- 
Annen Aufnahme, wenn fie eine genügende Schulbildung nachweiſen. 

1883, 44 
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Die Anmeldung muß jpäteftend bis zum 15. Februar k. J. bei mir 
erfolgen, und zwar ſeitens der in einem Lehramte ftehenden Bewerbe—⸗ 
rinnen durch die vorgeſetzte Dienftbehörde, ſeitens der andern unmtitelbar. 

Der Meldung find beizufügen: 
1) ein auf befonderen Bogen zu jchreibender kurzer Leben⸗ 

lauf, in welhem auch anzuführen tft, ob Bewerberin bereitö turn: 
riſche Fertigkeit beſitzt. 

2) ein Zeugnis über normalen Gefundheitözuftand, welches 
von einem zur Führung eines Dienftftegeld berechtigten Arzte ans 
geftellt werden muß. 

3) feitens der wiſſenſchaftlichen und der technifchen Lebhrerimen 
a. dad Befähigungszeugnis, 
b. ein Zeugntd über die biöherige amtliche Wirkſamkeit, in 

Grmangelung eines ſolchen ein Führungszengnis, 
4) ſeitens der andern Bewerberinnen 

a. ein Nachweis über die erlangte Schulbildung, 
b. ein Führungszeugnis, 
c. ein Geburtöfchein oder anderweiter Nachweis, daß Be: 

werberin das 18. Lebendjahr vor dem Schluſſe ded Kurius 
(gegen Ende Juni f. J.) vollendet haben wird. 

Die für die Aufnahme geeignet befundenen Alpirantinnen wer: 
den bet ihrer Aufnahme einer ärztlichen Unterfuhung unterworfen. 
von deren Ergebnis die jchließliche Enticheidung abhängt. 

&8 wird vorausgeſetzt, dab den Bewerberinnen die erforderlichen 
Geldmittel zum Unterhalte hierfelbft während des Kurſus Ber: 
[egung ftehben. Bedürftigen Theilnehmerinnen können Inder Bei⸗ 
hilfen aus einem diesſeitigen Fonds gewährt werden. Hierauf gerich⸗ 

tete Anträge find durch eingehende Darlegung der Verhältniſſe zu 
begründen. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Sroir. 

Belanntmadhung. 

U. IH. b. 7501. 

183) Befähigungszeugniffe aus der Turnlebrerinnen- 
Prüfung im Herbite 1883. 

(Eentrbl. pro 1863 Seite 506 Wr. 129.) 

Berlin, den 24. Dezember 1883 
In der am 20. und 21. November d. 3. zu Berlin abachat: 

tenen Zurnlehrerinnen» Prüfung haben das Zeugnid der Befähigur; 
zur Ertheilung des Turnunterrichtes an Mädchenſchulen erlangt: 
1) Eliſabeth Böttcher, Handarbeitslehrerin zu Berlin, 
2) Johanna Büttner, Lehrerin zu Potsdam, 
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3) Klara Dinged, Handarbeitslehrerin zu Sagan, 
4) Bertha Dohſe zu Kiel, 
5) Gertrud Eckhardt zu Graudenz, 
6) Johanna Eins, Lehrerin zu Berlin, 
7) Thereſe Fettling, dsgl. dafelbft, 
8) Adelheid Geibel zu Hörde, Kreid Dortmund, 
9) Martha Grüß, Hanbarbeitölehrerin zu Berlin, 
10) Eliſabeth Köppen, Lehrerin zu Potddam, 
11) Charlotte Köppen, dgl. dafelbft, 
12) Zulie Köppen, dögl. dafelbft, 
13) Katharine Loge, Handarbeitölehrerin zu Berlin, 
14) Luiſe Mühlenberg, dögl. dafelbft, 
15) Margarethe Najort, gehrerin zu Berlin, 
16) Luiſe Oldörp, dsgl. dafelbft, 
17) Klara Perl, dsgl. daſelbſt, 
18) Eliſabeth Rohde, Handarbeitslehrerin zu Berlin, 
19) Margarethe Rothe, Lehrerin zu Potsdam, 
20) Friederile Sakolowski, Lehrerin zu Charlottenburg, . 
2!) Minna Sc olz,-Handarbeitölehrerin zu Berlin, 
2) Marie Schuberth zu Berlin, 
23) Helene Trin kaus, Handarbeitölehrerin zu Berlin, und 
4) Meta Zarnde, Lehrerin zu Berlin. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

Ldelanntmachung. 

U. iu. b. 7793. 

V. Volksſchnulweſen. 

184) Verpflichtung der Gutsherrſchaften zur Leiſtung 
von Saulunterbaltungeb eitragen auf Grund des $. 33 

Titel 12 Theil II. des Allg. Landrechtes. 
(Eentrbl. pro 1883 Seite 588 Ar. 160.) 

Im Namen des Königs. 

In der Verwaltungsſtreitſache . 
der Schulgemeinde N., Bellagten und Reviſionsklägerin, 

wider 
den Ritterguiöbefiger Bernhard v. 3. zu N., Kläger und 
Revifiondbellagten, 

bat das Königliche Dberverwaltungsgericht, Erſter Eenat, in feiner 
Sifung vom 6. Oktober 1883 für Recht erkannt, 

44" 
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dab auf die Revifion der Beklagten die Ömtiheidung des Ki⸗ 
niglichen Bezirksverwaltungsgerichtes zu K. vom 14. März 188 
aufzuheben und die — des Kreisausſchufſes te 
Kreiſes S. vom 28. Dezember 1882 dahin abzuändern, Dit 
die Klage abzumeilen, der Werth ded Streitgegenftandes fır 
alle Snflanzen auf 220 Mark feftzufegen und dem Kläger 
die Koften aller Inftanzen zur Laft zu legen. 

Bon Rechts Wegen. 

Gründe, 
Die Königlihe Regierung zu KR. erließ unterm 24. Mai 188 

an den Pfarrer N. in N., welcher ftellvertretender Borfigende de$ 
Schulvorftandes in N. tft (vergl. die Verordnung der Königlichen 
Megierung zu K. vom 30. Mai 1843 — Amtsblatt ©. 108 — 
eine Berfügung, in weldyer fie mittbeilte, daß der von der Gut— 
berrichaft ded Schulorted für ihre Hinterfaffen aufzubringende Ex- 
fidiärbeitrag zu den Lehrergehältern 220 Mark betrage. Tide 
Summe wurde feitend des Schulvorftandes von dem Gutäherren, 
Nittergutöbefiger v. 3., am 7. Suni v. 3. eingefordert. Hiergegen 
reflamirte leßterer und erhob, von dem Schulvorftande am 27. Juli 
v. J. abſchläglich beſchieden, am 9. Oktober v. 3. bei dem Ara 
ausſchuſſe zu S. gegen die Schulgemeinde N. Klage auf Aufhebung 
der an ihn erlafjenen Verfügungen und der Repartition der Köniy- 
lichen Regierung vom 24. Mai, Zurüdweifung des geltend gemachten 
Anipruches und Eritattung der erforderten 220 Mark, foweit tcldı 
bi8 zur Rechtskraft des Urtheiles von ihm eingezogen fein fellten. 
Seine Zahlungsweigerung rechtfertigte er durd die Behauptung, der 
die Grundlage der geftellten Forderung bildende 8. 33 Tit. 12 Tb. U 
des A. L. R. jet in Folge der Aufhebung der Unterthänigkeit und 
nad den Beftimmungen ded Geſetzes vom 2. März 1850 fowie da 
Verfaflungdurfunde vom 31. Sanuar 1850 nit mehr als gültiz 
F betrachten, jedenfalls geſtatte er nicht eine ſummariſche Repartitien 
ediglich nach einem Bruchtheile der Klaſſenſteuer. 

Die Beklagte beſtritt dagegen die Nichtigkeit dieſer Ausfüb— 
rungen. Der Kreisausſchuß erkannte hierauf unter dem 28. Ti 
zember 1882 den Anträgen ded Klägers gemäß, indem er — it 
wefentlicher Webereinftimmung mit den Gründen eined von dm 
Kläger überreichten, in Sachen des Nitterzutöbefigerd v. S. wit 
die Schulgemeinde zu N. am 27. September 1882 ergangenen Ir 
theile8 des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichtes in K. — die Ir 
zuläffigfeit der Heranziehbung des Klägerd zu den Sculunterbil 
tungsfoften darzuthun ſuchte. — Nachdem fodann die KRönizlid: 
Regierung, Abtbeilung für Kirchen- und Schulweſen in &. “u 
23. Januar d. 3. der Beklagten einen Bevollmädtigten von Amt! 
wegen beftellt hatte, focht diefer dad ergangene Erkenntnis mit te 
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Berufung an. Indeß beftätigte dad Königliche Bezirksverwaltungs⸗ 
eriht zu K. am 14. März d. 3. die erfHinftanzliche Entſcheidung. 
Der Berufungsrichter verwarf zwar den von dem Kläger gegen den 
Kommillar der Königlihen Re ierung erhobenen Einwand der man⸗ 
gelnden Paffivlegitimation, auch bezeichnete er den Antrag des Klä⸗ 
gers, die Repartition der Regierung aufzuheben, als unzuläffig, weil 
derfelbe nicht im Sinne des $. 79 Tit. 14 Th. II des A. E N. 
begründet worden fei, im Webrigen aber trat er der Nechtdauffafjung 
deö Klägerd bei und führte zu diefem Ende auß: 

Der im $. 33 Zit. 12 Ih. II des A. L. R. erwähnte Begriff 
der Unterthänigkeit habe nad heutigem Staatsrechte feine Bedeu- 
tung gänzlich verloren, habe auch auf die fogenannten Zagelühner 
der Öutöberren niemald Anwendung gefunden. Die Unterthänigen 
wiren früher allein die nunmehr längft frei gewordenen und hin- 
ſichtiich ihres Grundbeſitzes requlirten Bauern geweſen, welde ſich 
nur vermöge dieſes Grundbeſitzes bis zum Martinitage 1810 (cfr. 
$. 12 des Ediktes vom 9. Oftober 1807 N. C. C. XII ©. 255) 
in einem dinglichen Erbunterthänigfeitöverhältniffe befunden hätten; 
die perfönliche Untertbänigkeit fei Schon durch die SS. 147 und 148 
it. 7 Th. II des A. & R. aufgehoben. Das Rechtsverhältnis 
jwiihen dem Gutsherren und der Schulgemeinde, wie foldyes aus 
den SS. 122 und 125 a. a. D. abgeleitet werde, jet ebenfall ab⸗ 
bingig von dem Fortbeftande des Unterthänigkeitöverhältnifjes und 
dad längft aufgehobene Snftitut der Schupunterthanen finde auf das 
vorliegende Berhältnid keine Anwendung, weil leptere nad) $. 117 
ebenda nur der Gerichtöbarkeit der Herrichaft unterworfen, im Uebri⸗ 
gen aber freie Leute gewefen jeien. Died fei auch der Grund, wes⸗ 
halb dieſe Schupunterthanen von dem Edikte vom 9. Dftober 1807 
gar nicht hätten betroffen werden können. 
Gegen das Berufungdertenntnid, welches der Beklagten zu 
dinden ded Paftord N. am 13. April d. 3. behändigt ift, hat nuns 
mehr der Dffizialmandatar der Schulgemeinde friftzeitig Die Revi⸗ 
fon eingelegt. Diefelbe-war für begründet zu erachten. 

Mit Recht rügt die Reviſionsſchrift zunädhft, daß bei Zuftellung 
der zweitinftanzlihen Entſcheidung nicht vorſchriftsmäßig verfahren 
ki, Denn unzweifelhaft war die Königliche Regierung, da der 
Streitfall zwiſchen dem Vorſitzenden des Schulvorftandes und der 
Schulgemeinde verhandelt wird, befugt, dem Schulinftitute einen 
Bevollmächtigten von Amtöwegen zu beftellen, — wie died der Ger 
richtshof in feinem, in dem Beſchluſſe der Königlien Regierung 
tom 23. Januar d. 3, erwähnten Endurtheile vom 19. September 1876 
(Entiheidungen Band I S. 166)*) des Näheren dargethan hat. 

er Bevollmächtigte vertrat im Streitverfahren nunmehr die Schule 
— —— 

*), Gentrafbl. pro 1876 Seite 348. 
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emeinde an Stelle ded Schulvorftandes und hätte der Kreidank 
chuß die Ausfertigung des Erkenntniſſes vom 14. März d. J. ten 
Mandatar und nit dem Pfarrer N. zuftellen laffen müffen. Eine 
Nachholung diefer Körmtichkeit bedarf ed indeß nicht, da der Mu: 
Yang pe Erkenntnidaudfertigung ven dem Schulvorſtande erhal: 
ten bat. 

Ebenſo begründet ift der gegen den Borderrichter erhobene 
Vorwurf der unridhtigen Anwendung des beftebenden Rechtes, — 
8. 64 Nr. 1 ded Verwaltungsgerichtögeieged vom 3. Juli 1875 in 
der Kafiung bed Gefepes vom 2. Auguft 1880 (Geſ.Samml. 5. 315). 

Der Gerichtshof bat bereitd in der von dem Kläger erwähnten 
Streitſache v. S. wider N. in dem Endurtheile vom 21. Mai.‘ 
ausgeführt, daß der 8. 38 Tit. 12 Th. II dee A. L. R. durd die 
von dem Berufungdrihter angezogenen Gefepe keinesweges für uf 
gehoben zu erachten ift, und fann bier nur auf die dort näher tm: 
gelegten Gründe zurüdtommen. 

Der 8. 33 legt den Gutsherrſchaften auf dem Lande die Bar 
pflihtung auf, ihre Unterthanen bei Tragung der Schulbeiträge zu 
unterftügen. - " 

Thöne in den Yundamentallehren des Preußifchen Privatrechtes 
Band I 88. 101— 107 und von Kampp in feiner Abhandlunz 
Bruchftücke über daB gutäherrliche Verhältnis in den Preußiicen 

Staaten“ (Sahrbüher Band XXXIV ©. 236 — 464) haben klar⸗ 
geftellt, daß in den Nechtöbegriff der Gutsherrſchaft als folche keine 
privatrechtlichen Glemente fallen, weder leib⸗ noch grund- noch dient 
noch hausherrliche, vielmehr umfaßt derfelbe lediglich die öffentliche 
und obrigkeitlihe Gewalt (potestas civilis aut politica) über die 
Einſaſſen des gutöberrlihen Bezirke (Gut und dazu gehörige Gr 
meinde). Nicht nur die Unterthänigen (Erbunterthänige, glebse 
adscripti) aber waren der Gutsherrſchaft unterworfen, Sondern auf 
die freien Dorfbewohner, Yingefeffene und Nichtangefeflene Da 
Erbunterthäntge beim Erfcheinen des Landrechtes in zablreidhen Orten 
und in manden Landesbezirken überhaupt nicht vorhanden maren, 
fo würde die Gefepgebung ihr Ziel verfehlt haben, wenn fie, um ten 
Unterhalt ded Lehrers zu fichern, fi nur an den Erbherrn und Ne 
Unterthänigen und nicht vielmehr an die Gutsherrſchaft und deren 
Unterthanen gehalten hätte. 

&8 unterliegt hiernach feinem begründeten Zweifel, daß unter 
Unterthanen im Sinne des $. 33 die fämmtlidhen, der Gutsobriz⸗ 
feit, dem Dominium, unterftellten Anwohner auf gutöherrlichem un? 
bäuerlihem Lande zu verftehen find. Die angezogene Gefepesftelt 
Tonftitwirt eine oͤffentlich⸗rechtliche Verbindlichkeit des Gutsherren it 
Schule gegenüber (Endurtheil des Oberverwaltungögerichted vom 
9. März 1881, Enticheidungen Band VII S. 228 ff.)*), und geil 

®) Centralbl. pro 1881 Seite 478. 



659 

ihr Zweck offenbar dahin, den Unterhalt des Lehrerd unter allen Ums 
fänden zu fichern. Dieje Auffaffung findet in den Materialien zum 
A. L. R. durd die Bemerkungen ded Mitglieded der Gejegfommilfion 
Scholz und ded Geheimen Juſtiz- und Kammergerichtsrathes 
v. Grolman, wie aud) durd) die revisio monit. von Suarez 
ihre Beftätigung. 

Die Notata zum Entwurfe ded allgemeinen Geſetzbuches, P 1 
vol. 2 Zit. 6, sect. 11—15 88. 764 bis 1193, von Scholz d.d. 
Berlin den 13. Dftober 1784, Band 14, fol. 149, enthalten folgende 
Bemerkung, in weldyer die Duelle der ſpäteren Vorſchrift des $. 33 
zu erfennen ift: . 

„Da die Gutöherrichaften vorzüglich verpflichtet find, für 
den Unterricht der Dorf-Schul-Zugend Sorge zu tragen, jo 
follte wohl bier zugleich mitbeftimmt werden, in weldem 
Verhältniſſe, wenn der Fall einer jubfidiariihen Hilfe zum 
Unterbalte der Schule eintritt, die Herrichaft mit der Ge⸗ 
meinde zu konkurriren oder auch wohl, wenn letztere (wie 
dergleichen Fälle heut zu Tage nicht felten find) ganz ver- 
armt ift, für den Unterhait der Schule allein jorgen müſſe.“ 

Herner äußerte fih von Grolman zu den Erinnerungen gegen 
$. 84 Th. I Abtheilung II (Stände ded Staates), Tit. 2 (vom 
Dauerftand) Abfchnitt 3 (von den unterthänigen Landedeinwohnern 
und deren Verhältnis gegen ihre Herrichaften) des Entwurfes eines 
gemeinen, Geſetzbuches von 1785 (vergl. 8. 125 Ti. 7 Th. I 
es A. L. R.): 

„Der Gerichtsobrigkeit liegt beſonders ob, für eine gute 
und cchriſtliche Erziehung der verwaiſeten Kinder ihrer Unter: 
thanen zu forgen,” 

Band. 75 fol. 90 v., wie folgt: 
„Man muß meined Ermeſſens die Pflichten, welche der 

Obrigkeit als Obrigkeit obliegen, von denjenigen, welde ihr 
vermöge der Patrimonial-Jurisdiction obliegen, jorgfältig 
von etnander unterfcheiden. Sene erftreden fih nur allein 
auf Unterthanen, diefe auf alle Eingefeflenen ded Gerichtes. 
Jene geben auch auf Kinder, deren Eltern noch leben. Sie 
legen der Obrigkeit die Schuldigfeit auf, ex officio die Er: 
ziehung der Eltern, ob 3. E. die Kinder jur Schule und 
Kirche gehalten werden, zu unterfudhen, da diefe nur auf vers 
waifte Kinder geben und fih um die Crziehung der mil 
Eltern verfehenen Kinder nicht eber befümmern, ald bis dar- 
über Klage geführt wird. Sene verlangen, daß die Obrigfeit 
allenfalls auß eigenen Mitteln zutreten müffe, dieſe fordern 
nur die Unterbringung der Kinder in öffentliche Anftalten. 
Jene haben bei ihrer Berfäumung den Berluft der obrigfeit- 
lihen Rechte, diefe eine regress-Klage zur Folge, welde fi 
nur auf dad Vermögen erftredet 
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. Es würde daher wohl nöthig fein, Folgendes zu ver 
ordnen: 

Der Obrigkeit liegt bejonderd ob, für eine gute un 
riftliche Erziehung der Kinder ihrer Unterthanen zu lorgen 

Sie muß daher auf die Eitern ein wachſames Auge 
haben und wenn bdiejelben bei Erziehung der Kinder etmas 
verfäumen, diejelben nicht ordentlich zur Kirche und Säule 
ſchicken und fie nicht zur Arbeit und irgend einem nützlichen 
Gewerbe erziehen, die Eltern zur Beobachtung diefer Pflicht | 
mit Nahdrud anhalten.” 

Suarez Revifion lautet, Band 80 ©. 125, zu $. 84: 
„Herr v. Gr. bemerkt mit Grunde, daß man die Pfliät, 

weldhe der Gutsherrſchaft qua tali in Anſehung der Unter: | 

thanen-Slinder überhaupt obliege, von denjenigen unterfhein 
müffe, meldye ihr als Seridy t8-Obrigkeit in Anfehung da 
vermwaifeten Kinder zufommen. Letztere gehören nicht hierka, 
fondern es find eben die, welche einem jeden vormundidatt 
lien Gerichte in Anſehung der feiner Jurisdiktion unter: 
worfenen Minorennen vorgejchrieben find. Die Pflichten der 
Herrihaft aber qua talis erſtrecken ſich nicht blos auf ver: 
waifte, fondern auf alle Unterthanen- Kinder. Sie gehen 
weiter und erfordern eine nähere Auseinanderfegung, wozu 

err v. Gr. folgende Principia vorſchlägt:“ 
Es ſchließen ſich hieran die vorftehend mitgetheilten Beftim: 

mungen, nur ift dem Ausdrude „Obrigteit" dad Wort „Gutshen⸗ 
ſchaft“ fubftituirt. — 

Was dad von dem Borderrichter in Bezug genommene Edikt 
vom 9. Oktober 1807 (N. C. C. T. XII ©. 251ff.) anlangt, ir 
bebt dafielbe die Gutöunterthänigkeit auf und zwar nad $. 11 bezw. 
$. 12 das Unterthänigfeitöverhältnid derjenigen Untertbanen, weld« 
ihre Bauergüter erbli oder eigenthümlich oder erbzinsweiſe odet 
erbpächtlich befiten, fofort, das der übrigen Untertbanen mit dem 
Martinitage 1810. Damit berührt es aber das Verhältnis der 
Gutsherrſchaft zu den Hinterfaflen ald Obrigkeit legterer in feine 
Weiſe. Hätte durch daffelbe der ftreitige $. 33 in Wegfall gebradt 
werden follen, jo würde ed hiezu eined Ausſpruches des Gefeggeber: 
bedurft haben. Ein foldyer liegt nicht vor, vielmehr ift das Gegen: 
theil aus den Allerhöchſten Publifandis vom 8. April 1809 (N. C. 
C. T. XIl ©. 817ff.) und vom 24. Oftober 1810 (N. C. C. 
T. XI ©. Io zu entnehmen. Grftered führt diejenigen Redte 
und Pflichten auf, welche durd die Abſchaffung der Erbuntertbi- 
nigfeit ald aufgehoben, und weldye als noch geltend angejehen werden 
follen, indeß berührt es die aus dem $. 33 originirende Berbint: 
lichkeit ded Gutsherren nicht. Auch die Regulirung der gutöherrlider 
und bäuerlihen Verhältniſſe hat feinen Bezug auf die Qutsein 
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ſaſſen. Das Verhältnis legterer zur Gutsherrſchaft, wie ed ſich nad 
Aufhebung der Unterthänigfeit geftaltet hatte, ift bis zum &rlaffe der 
Berfallung vom 31. Sanuar 1850 (Gef. Samml. S. 17ff.) von 
der Gejepgebung nicht ind Auge gefaßt. Die Verfaffungdurfunde 
tellt eine neue Regelung der Unterhaltungspflicht der Volksſchule 
in Ausfiht (Art. 25 und 26), verordnet jedoch ausdrüdlich, daß es 
biö zum Erlaſſe eines neuen Geſetzes hinfichtlich ded Schul- und Un⸗ 
terrichtsweſens bei den beitehenden gejeglihen Beftimmungen be> 
wendet (Art. 112). 

Eben fo wenig finden ferner die Behauptungen ded Klägerd in 
dem Gejege vom 14. April 1856 (Gel. Samml, ©. 353), wie in 
dem vom 2. März 1850 (Gef. Samml. ©. 77) eine Stüße. In 
denjelben find die ohne Entſchädigung aufgehobenen Berechtigungen 
und Berpflichtungen befonderd aufgeführt, ed befinden ſich darunter 
aber nicht die hinfichtlich der Unterhaltung der Schule beftehenden 
Berbindlichkeiten. 

Daß endlich aud) durch die Kreidordnung vom 13. Dezember 1872 
die bis dahin gefeglich begründeten Rechte und Pflichten der Guts⸗ 
berrichaft in Bezug auf die Schule nicht beieitigt find, ift in dem 
diesfeitigen Cndurtheile vom 29. November 1876 (Entſcheidungen 
Band I S. 196 ff.)*), auf welches bier verwielen wird, dargethan. 

Durch die neuere Geſetzgebung tft hiernady der $. 33 gleichfalls 
niht aufgehoben. Die Perjonen, für melde im vorliegenden alle 
die Bertretung Seitens der Gutsherrſchaft verlangt ift, aber zählen 
zu den Unterthanen im Sinne dieſer Sefepesvoricrift und erjcheint 
diernah die von dem Schulvorftande an den Kläger geftellte For: 
derung gerechtfertigt. — 
Wenu Kläger noch ſchließlich die Ausführung der Beftimmung 
im 5. 33 durch die Königliche Regierung zu K. in Form der Re» 
partition vom 24. Mai 1882 zum Gegenftande eined Angriffe im 
Streitverfahren machen zu können glaubt, fo fann ihm aud hierin 
nicht beigepflichtet werden. " 

Die Königlihe Regierung hatte die Pflicht, in Uebung des 
ſtaatlichen Hoheitsrechtes über die Schule und in Gemäßbeit der ihr 
durch den R 18 der Regierungsd-Inftruftion vom 23. Oktober 1817 
ertheilten Vollmachten nach vorheriger causae cognitio zu beftim- 
men, wie viel jeder der zur Unterhaltung der Schule Verpflichteten, 
mochten died nah $. 29 Tit. 12 Th. II de8 A. 2 R. die Ein- 
wohner, mochte ed nad) $. 33 a. a. D. der Gutöherr fein, biezu, 
ohne fie in ihrem Nahrungsftande zu ſchädigen, aufzubringen ver- 
mödhte. Die von dem Königlichen Kultuöminifter in dem Reſkripte 
vom 9. Dezember 1879 in diefer Beziehung getroffenen Anordnungen 
(Sentralbl. für die gefammte Unterrichtös Verwaltung 1880 ©. 492 

*) Bentrbf. pro 1877 Seite 51. 
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bis 500) entſprechen hiernach dem beſtehenden Rechte. Die Feh— 
ſetzung ber Regierung iſt die Grundlage der von dem Schnulvert⸗ 
ftande zu bewirkenden Veranlagung, ebenfo wie die Einſchulunz 
der Einwohner eined Ortes in die Schule einer anderen Gemeint: 
für den Schulvorftand die Grundlage der Veranlagung der erfteren, 
wie die Feſtſetzung der Höhe des Kehrergehaltes durch die Auffihtt 
bebörde die Grundlage für Beftimmung der Beiträge der Genliten 
bildet. Somenig wie der Schulvorftand diefen Akt der Auffichtsbe— 
börde, ſowenig bat lehtere ihre Maßnahme im Berwaltungeftret: 
verfahren zu vertreten, da derartige, aus dem Staatöhobeitärchte 
berzuleitende Entjheidungen der Nachprüfung des Berwaltungerid- 
terd nicht unterliegen. 

Mit Recht Dat daher der Borderrichter event. die Feſtſezunz 
der Königlichen Regierung als dem Gefeße entſprechend und mi 
gehend erklärt, ** irrt derſelbe, wenn er von der Ausũbnng amd 

eſteuerungsrechtes der Königlihen Regierung Ipriht und läuft et 
auf eine Verwechfelung der Befugnifle der Verwaltungsbehörde mi 
den Steuerforderungen des Königlihen Fiskus oder der Schule 
hinaus, wenn er erftere in dem Wege einer nad 8. 79 Tit. 14 
Th. II de8 A. L. R. begründeten Steuerreflamation einſchränken zu 
Dürfen vermeint. | 

Aus dem Vorftehenden ergiebt fi, daß die angefochtene Ent- 
Icheidung als auf der Nichtanwendung des 8. 33 dt. 12 Th. I 
des A. L. R. beruhend, aufzuheben und in der Sache ſelbſt auf 
die Berufung des Beklagten, unter Abänderung des erftinſtanzlichen 
Erkenntniſſes, die Abweilung der Klage außzufprechen war. | 

Die Feſtſetzung wegen der Koften folgt aus 8. 72 des Ber: 
waltungsgerichtögejehe®. | 

Urkundlich unter Dem Siegel des Königlichen Obervermaltungt- 
gerichte8 und der verordneten Unterfchrift. 

(L. S.) Perſius. 
O. 8. ©, I. 1023, 

185) Berfahren bei Anftellung der Volksſchullehter. 

Berlin, den 20. Oktober 1889. 
Nachdem der Lehrer N. infolge feiner Krankheit feit dem 

1. Juli d. 3. aus feinem Amte an der dortigen Bürgerfchule ver 
abihiedet worden ift, muß, wie ih dem Königliden Konfiftorium 
auf den Beriht vom 25. Auguft d. 3. erwidere, unter den in dem 
Derichte rorgetragenen befonderen Umftänden freilich darauf ver 
zichtet werden, den Magiftrat zur Wiederanftellung oder Penfieni 
rung des Bittitellerd anzubalten. Auch bin ich nicht in der Kay. 
den lepteren anderweit anzuftellen. Ic Tann es aber im Hinblide 
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auf die zablreihen Anordnungen wegen des Berfahrend und wegen 
der Kompetenz» Berhältniffe bei Anftellung der Lehrer nicht billigen, 
daß das Königliche Konfiftorium im Sabre 1879 Seine Genehmis 
gung zur Anftellung des ꝛc. N. unter den unzuläffigen Maßgaben 
de8 von dem Magiftrate am 13. Februar 1875 ftir die Anftellung und 
Reioldung der dortigen jeminarijch gebildeten Lehrer erlafjenen Regle⸗ 
ments nicht verjagt, und nit Schon längft darauf Bedacht genom- 
men bat, dieſes Reglement, zu deflen Erlaß der Magiftrat ohne 
Genehmigung ded Königlichen Konfiftoriums, ald der zuſtändigen 
Shulauffichtöbehörde, überhaupt nicht befugt geweſen tft, außer 
Kraft zu fepen. 

Das Königliche Konfiftorium wolle nunmehr dem Magiitrate 
aufgeben, das in Rede ftehende, feinem zurüdfoigenden Berichte vom 
16. Juli d. 3. in einem Druderemplare angeſchloſſene Reglement 
auper Kraft zu fegen und, inſoweit dazu ein Bedürfnid vorhanden 
it, ein anderweitiged, den beftebenden Borfchriften entſprechendes 
Reglement zu entwerfen und dem Königlichen Konſiftorium zur 
Prüfung und Beftätigung vorzulegen. Dem Königlichen Konfiftorium 
made ih zur Pflicht, darauf zu halten, daß nicht nur in dem vor» 
liegenden Spezialfalle, fondern überhaupt fortan die in zahlreichen 
Miniftertal-&rlaffen wegen des Verfahrens bei Anftellung der Lehrer 
ten Provinzialbehörden ertheilten allgemeinen Weifungen auch in 
tem dortigen Bezirke gehörig beachtet werden. 

Ich verweiſe in diejer Hinficht insbeſondere auf folgende Mi» 
niſterial⸗Erlaſſe: 
1) vom 11. Juni 1838 (von Rönne Volksſchulweſen S. 452), 
2) = 25. April 1840 (dafelbft S. 453), 
3) = 7. September 1861 (Gentralbl. ©. 607), 
4) = 22. Oktober 1862 ( = ©. 680), 
5) s 6. Februar 1864 ⸗ S. 235), 
6) = 14. Juli 1864 ( . ©. 485), 
) = 5. März 1866 ( ⸗ ©. 242), 
8) = .22. September 1870 ( s S. 609), 
% = 7. November 1872 ( =: 5. 693), 
10) » 31. Mär; 83°7Oo (= 6.280), 
I) » 14. April 1875 (: 84) 
12) » 10. April 1876 ( s E. 300), 
13) = 6. Dezember 1878 ( . ©. 682), 
4) = 7. Dftober 1880 ( ⸗ S. 747). 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lucanus. 

n 
dae Königl. Konſiſtorium zu N. (in der 

Brovinz Hannover). 

U. 17.0. 18751 u. 1779. 
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186) Beftreitung der Schulvifitationskoften. 

Im Namen des Königs! 

In der VBerwaltungsftreitfache 
des regierenden Grafen zu Stolberg-Roßla, Kläger un 
Berufungsfllägers, 

_ wider 
die Schulgemeinde K., Beklagte und Berufungsbeftagte, 

hat das Königliche Oberverwaltungdgericht, Erfter Senat, in jeinet 
: 3 Sigung vom 26. September 1883 für Recht erkannt, 

daß auf die Berufung ded Klägerd die Entſcheidung de 
Königlichen Bezirköverwaltungdgerichted zu Merjeburg vem 
21. Sebruar 1883 aufzuheben und die Sache zur andenwit 
tigen Entſcheidung an daſſelbe Gericht zurüdzumeilen, ! 
Beltimmung über den Koltenpunft, einichließlid der Art 
ſetzung des Werthes des Streitgegenitandes, aber der endail: 
tigen Entſcheidung vorzubehalten. 

Don Rechts Wegen. 

Gründe, 

Gegen dad vorgedadte, den Thatbeftand ergebende Erkenntnis | 
bat der Kläger die Berufung eingelegt, audführend, daß entweder 
die Schulgemeinde K. ohne Zuziehung des Klägerd, oder aber der 
Staat die gefammten Eulvifitationdtoften zu tragen habe. Ct 
beantragt: 

die Beklagte zur Rüderftattung des erhobenen Schuloifitatiene 
koften- Beitrages mit 6,93 Mark zu verurtbeilen. 

Bon ber Beflagten ift eine Gegenerflärung nicht eingegangen. 
Es war, wie geſchehen, zu erkennen. 
Nah dem Allgemeinen Landrechte find die Schulen Beranftal 

tungen des Staated. Ihm gebührt die Anordnung von Prüfungen 
und Bifitationen derjelben (A. & R. Th. II Zit. 12 88. 1,9. 
Die nächte Auffiht über die Volksſchule (gemeine Schule) weill 
das Allgemeine Landrecht der Obrigkeit und den Drtögeiftlicyen ju 
5 14, 15, 44ff. a. a. D.). Des Amtes eined Kreisfchulinipeltert 
it im Landrechte nicht gedadht. Daffelbe *beftand aber bereits dr 
mals und wurde von den Superintendenten bezw. Erzprieftern geit! 
(von Rönne Unterrichtöwejen ded Preußiſchen Staates ©. 51). 
Vorſchriften, wie dieſe ihres Amtes zu warten haben, enthalten die 
für die einzelnen Provinzen erlaffenen Schulordnungen, Reglementd 1. 
Ein ausſchließliches Recht auf die Kreisichulinipektion ift den Gr 
nannten nie zugeftanden worden. Die ftaatlihe Schulauffichtsbe⸗ 
börde bat ſich vielmehr ſtets aud in den Provinzen, wo ed an ein 
deöfallfigen ausdrücklichen Beftimmung, wie fie im $..5J des idle 
ſiſchen katholiſchen Schulreglementd vom 18. Mai 1801 gegeben it 
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fehlt, auf Grund des oben gedachten landrechtlichen Außfpruches, 
das die Schulen Beranftaltungen ded Staates find, und auf Grund 
des $. 18 der NRegierungd- Inftruftion vom 23. Dftober 1817 für 
beredtigt erachtet, aucdy andere Perfonen zu Kreisſchulinſpeltoren zu 
beftellen. Bon diefem Rechte Gebraudy zu maden, geftattet aller» 
dinge dad Cirkular-Reſkript des Minifter8 der geiftlihen- Unterrichts- 
und Medizinal-Angelegenheiten vom 22. April 1823 (von Kamptz 
Annalen Band VII ©. 292) nur in einem fehr beichränften Um- 
fange. In diefem Rechtözuftande hat das Gefep vom 11. März 1872 
(Gel. Samml. ©. 183) fir diejenigen Landestheile, in welchen das 
Allgemeine Landredht gilt, und namentli für die Provinz Sachſen 
im Weſentlichen nichts geändert. Daſſelbe 'erflärt in Mebereinftim- 
mung mit dem Landredte, dab die Schulaufficht dem Staate zu> 
ftebt, und beftimmt zur Bejeitigung einiger Zweifel, daß der vom 
Staate den Inſpektoren der Volksſchule ertbeilte Auftrag, Sofern 
—5 Fa als Neben- oder Ehrenamt verwalten, jederzeit wider: 
ruflich ift. 

Veber die Koften der Kreisſchulinſpektion enthalt, wenn man 
diefelben nicht zu den Koſten der Schulunterhaltung rechnen will, 
dad Allgemeine Landrecht feine befondere Vorſchrift. Büteforge ift 
in den für einzelne Provinzen gegebenen Schulordnungen, Regle⸗ 
ments ıc. getroffen. Für die Provinz Sadjen tft in diefer Be— 
ziehung die Gebührentare für die Superintendenten vom 21. April 1832 
(Sei. Samml. ©. 138) mahgebend. Diejelbe beftimmt im $. 9 
die Gebühren und Fuhrkoſten für die Schulvifitationen und legt im 
8. 10 die Zahlung derjelben den die Schule unterhaltenden Korpo- 
rationen auf. Diefe Gebühren empfängt der Superintendent nur 
in feiner Eigenſchaft als SKreisichulinipeltor und von den Schul: 
unterhaltungspflidhtigen. Cr kann fie nicht beziehen, wenn er nicht 
Kreisſchulinſpektor iſt. Ob diefe Gebühren auch ein Kreisichuls 
inipeftor, der nicht zugleich Superintendent ift, — (ein Fall, welcher 
auch vor Erlaß des Geſetzes vom 11. März 1872 vorfommen konnte) 
— zu erheben berechtigt ift, kann bier dahingeftellt bleiben, da der 
Kretöihulinipettor, der die K.’er Schule revidirt bat und dem die 
Gebühren 2c. nad Maßgabe der Verordnung vom 21. April 1832 
ven dem Schulvorftande gezahlt find, gleichzeitig der zuftändige 
Superintendent ift. Der Ieptere hat zweifellos dieſe Gebühren von 
den Schulunterhaltungspflichtigen zu fordern und der erfte Richter 
it, wenn er annimmt, daß den Unterhaltungspflichtigen diefe Laſt 
durh das Gefep vom 11. März 1872 abgenommen und nunmehr 
vom Stante bezw. für legteren vom Kläger zu tragen ſei. (Reſkript 
“ Unterrichtö- Minifterd vom 21. März 1873 Gentralbl. 1873 
S. 493). 

Die Unterhaltung der revidirten Schulen liegt dem Parochial⸗ 
Verbande K. ob. Die Bilitationdkoften find daher, wie bereits von 
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dem Borderrichter nachgewieſen ift, von den Pflichtigen nad Bor: 
Ihrift der Berordnung vom 11. November 1844 (Sei. Samml. 
S. 698) aufzubringen. 

Mit Unrecht hat jedoch der Schulvoritand den Antheil dei 
Klägerd nady Inhalt des angeblichen Vergleiches vom 14. Februar 1870 
bemefjen. Selbft wenn dies Abkommen, wie die Bellagte jept im 
Wideripruche mit den von der Stadtgemeinde K. in einem früheren 
Prozeſſe gegen den gegenwärtigen Kläger abgegebenen Erklärungen 
behauptet, von ten Bertretern der Stadtgemeinde genehmigt ſein 
jolte, fo bat daffelbe hiermit noch Keinen oͤffentlich⸗rechtlichen Cha 
rakter erhalten, ift damit noch nicht ein Theil der Schulverfaflung 
geworden. Dazu gehörte die Genehmigung der Auffichtöbebörte, 
der geiftlichen Dbern im Sinne ded $. 3 der Verordnung vom 
11. November 1844. Daß dieje ertheilt jei, ift von der Beklagten 
nicht einmal behauptet, auch nach Lage der Sache nicht anzunehmm. 
Devor died nicht geichehen ift, mag dad Abkommen von 14, ft 
bruar 1870 vielleicht privatrechtliche Anſprüche der damaligen Pacis⸗ 
centen unter einander begründen, öffentlicheredhtlidy ift daffeibe ohne 
Bedeutung. Der Schulvorſtand durfte daher dies Ablommen der 
Berechnung des klägeriſchen Antheiled an den entftandenen Biftte: 
tiondkoften nicht zu Grunde legen, jondern mußte fich lediglich an 
balten Gefepe vom 11. November 1844 felbft gegebenen Borfchriften 
alten. 

Nah 8.5 a. a. D. ift die Hälfte der erforderlichen Parochial⸗ 
leiftung, alſo bier, da die Bifitationskoften im Ganzen 36,50 Marl 
beitragen, der Betrag von 18,25 Mark auf die in der Parodie woh⸗ 
nenden Individuen über vierzehn Fahre nad der Kopfzahl zu ver: 
theilen. Iſt die klägeriſche Befigung unbewohnt, mie ed den An- 
ſchein bat, was jedoch noch feitzuftellen fein wird, fo hat Kläger 
hierzu nichts beizutragen. 

Die andere Hälfte mit 18,25 Mark ift auf den gefammten 
Grundbefig in der Parodie nad näherer Beltimmung der $$. 6 
bi8 11 der Verordnung zu vertheilen. Der Kläger bat jeinerjeits 
eine diejen Beftimmungen entipredende Derepnung aufgehell, wor 
nad auf ihn 2,26 Mark fallen würden. Ob die Vorderfäge dieſer 
Berechnung richtig find, erhellt aber aus den Akten nicht, und die 
Beklagte bat fi darüber nicht erklärt. Es muß der legteren Ge 
legenheit gegeben werden, dies jebt nachzuholen, nachdem bie Bi: 
mefjung nad Maßgabe des Abkommens vom 14. Februar 18/0 
als binfällig erkannt ift. Weber diejenigen Pofitionen, binfihtlid 
deren fich ein Zwieſpalt zwifchen den Parteien herausſtellt, muß 
weiter verhandelt bezw. Beweis angetreten und erhoben, und müflen 
diejelben demnächſt vom Richter richtig geftellt werden. In dielr 
Fran ift der Beitrag des Klägerd zu der zweiten Hälfte zu be 
immen. 

' 
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Nah Lage der Sache erſchien es angemeffen, die hiernach erfor- 
derlichen weiteren Verhandlungen und Srmittelungen in der erſtrich⸗ 
terlihen Suftanz bewirken zu laffen. 

Zu diefem Behufe war daher die Entiheidung ded Königlichen 
Segirfänertoallungöperihtes zu Merfeburg aufzuheben und die Sache 
jur anderweitigen Entſcheidung an dafjelbe Gericht zurückzuweiſen. 

Die Beitimmung über den Koſtenpunkt war der endgültigen 
Entiheidung vorzubebalten, da zur Zeit nicht zu erkennen ift, zu 
welhem heile jede der Parteien obfiegen bezm. unterliegen wird. 

Urkundlid unter dem Siegel ded Königlihen Oberverwaltungs- 
gerichtes und der verordnneten Unterjchrift. 

(L. S.) Perſius. 
O. B. ©. Wr. I. 966. 

187) Aufbringung der Koften für Schulrevifionen in 
den Provinzen Dft- und Weſt-Preußen. 

Berlin, den 2. November 1883, 
Die Königliche Regierung erhält die Anlagen des Berichte vom 

l. September d. 3. mit der BVeranlafjung zurüd, der Beſchwerde 
ded Gemeinde Vorfteherd N. und Genofjen zu M. vom 16. uni 
d. 3. über die angeordnete Geftellung von Fuhren zu den Geſchäfts⸗ 
teiien der Schulinfpeftoren Abhilfe zu fchaffen. 

Wie fih aus der Entitehungdgefchichte des $. 35 der Schul: 
ordnung vom 11. Dezember 1845 ergiebt, ift der Sinn deßfelben 
in feiner Beziehung zu dem Zufape 216 $. 6 des Oſtpreußiſchen Pro- 
vinzialrechted und im Zuſammenhange mit diefer Vorſchrift, ſowie 
mit der betreffenden Beitimmung des Publifationd » Patente vom 
6. Mai 1802, mit weldhem die Zuſätze zum zweiten Theile des All- 
gemeinen Landrechtes veröffentlicht worden find, der, dab die Ver⸗ 
pflichtung, den Schulinfpeltoren bei ihren Geſchäftsreiſen entweder 
die Fuhren zu geftellen oder die Reifekoften zu vergüten, denjenigen 
obliegen fol, weldye überhaupt für das Bedürfnis der Schule zu 
ſotgen haben. Dies find nicht blod die bürgerlichen Gemeinden, 
\ondern auch die fonft zur Schule gehörigen Ortichaften, worunter 
die Gutsbezirke zu verftehen find (88. 39 u. f., 54, 55 u. f., 63 u. 
fM Die Bertheilung der in Rede ftehenden Leiftung unter die zur 
Säule gehörigen Gemeinden und Gutsbezirke hat gemäß $. 40 der 
Schulordnung nad Verhältnis der Zahl der Haudhaltungen zu er- 
folgen, wenn nicht Verträge oder andere bejondere Rechtstitel ein 
Andered beflimmen. 

Abgefehen von den Bedenken, welche nad Inhalt des Erlaſſes 
vom 19. Februar 1867 (Centr.⸗Bl. S. 321) der Rechtsbeſtändigkeit 
einer, mit den erwähnten gefeplichen Vorſchriften in Widerſpruch 
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tretenden Obſervanz entgegenfteben, fehlt es für die von der Köniz 
lichen Regierung im vorliegenden Falle angenommenen Obiervan 
an den thatjächlihen VBoraudfepungen, da nad der Verhandlung vom 
23. Februar 1848 von den Betheiligten das Nichtbeftehen irgend 
welcher Obſervanz anerkannt und beidhloffen worden ift, daß für 
die Berpflihtungen der Betheiligten aus dem Schulverbande ledig. 
lich die gefeglichen Vorfchriften maßgebend fein follen. 

Die Königlihe Regierung wolle ſonach zur Abhülfe der ver: 
liegenden Beſchwerde feitfegen, daß die zur Schule in Klein⸗W. ges 
börigen Ortſchaften, die Gutöbezirfe Groß⸗W. und Klein-®. un) 
die Gemeinde M. ıc. verpflichtet ſeien, den Schulinipektoren bei ihren 
Geſchäftsreiſen entweder die uhren zu geftellen, oder die Reiſeloſten 
zu vergüten, und daß fie den Antheil der einzelnen Drtichaften an 
diefer Keiftung nad) der Zahl der Haudhaltungen zu befchaffen baten. 
Zugleich wolle die Königliche Regierung den Betheiligten bei Puhlı 
kation der Shrerfeitd andermweit zu treffenden Feſtſetzung eröfrın, 
daß es ihnen freiftebe, den Streit unter einander über die Verpflich 
tung zu den in Rede ftehenden Keiftungen gemäß $. 77 Rr. 1 del 
Zuftändigfeitögefehes vom 26. Juli 1876 im Berwaltungsftreitver: 
fahren zum Austrage zu bringen. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenbeiten. 
von Goßler. 

An 
die Königl. Regierung zu N. in Oftpreußen. 

U. IM.b. 7014. 

188) Uebernahme der Schuljoztietätdlaften als Komm» 
nallaften und der Schulen ald Gemeindeanftalten von 
Seiten der bürgerliden Gemeinden in der Provinz 

Hannover. 

Berlin, den 10. Oktober 1883. 
Die prinzipielen Bedenken, welche das Königliche Konfiftorium 

gegen daß bier wieder beigejchloffene Geſuch ded Schulvorftanded ven 
. vom 8. Auguft d. 3. um Genehmigung der Üebertragung ber 

Schullaften in N. an die bürgerlihe Gemeinde bafelbft in dem 
Berichte vom 28. Auguft d. 3. erhoben hat, werden von der König: 
lihen Staatdregierung nicht getheilt. 

Es ift im Gegentheil den Provinzialbehörden in denjenigen 
Zandeötheilen, in welchen nicht bereitd auf Grund allgemeiner ge: 
jeglicher Vorfchrift den bürgerlichen Gemeinden die Berpflitung 
zur Unterhaltung ber öffentlihen Volksſchulen obliegt, mieberbelt 
dur MinifterialsErlaffe empfohlen worden, thunlichſt darauf binzu: 
wirken, bei den Schulvorftänden und Schuljozietäten fowohl, ale 
bei den bürgerlichen Gemeinden, daß die Schulgemeindelaften als 
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Kommunallaften und die öffentlichen Volksſchulen felbft ald Gemein. 
Deonftalfen von Seiten der bürgerlihen Gemeinden übernommen 
werden. 

Indem ih dad Königlihe Konfiftorium dieſerhalb u. A. auf 
die durch das Bentralblatt für die Unterrichtsverwaltung veröffent- 
lihten Srlafje vom 13. Zuli 1880, 2. März und 6. Oftober 1881, 
3. Zuli 1882 und 13. Januar 1883 (Sentral- Bl. 1881 ©. 236, 
633, 637; 1882 ©. 678; 1883 S. 317) verweiſe, bemerke ich, daß 
in der Provinz Hannover jo wenig, wie in anderen Zandeötheilen, 
die Befugnid bürgerlicher Gemeinden, mit Genehmigung der Kom⸗ 
munalauffichtäbehörde die nach gefeplicher Vorfchrift dem Schulver⸗ 
bande (der Schulgemeinde) obliegende Schulunterhaltungslaft mittels 
Gemeindebeſchluſſes ald Kommunallaft zu übernehmen, einem be- 
gründeten Zweifel unterliegt und daß diefelben Rüdfichten, welde 
es im Allgemeinen nur ald erwünſcht haben erfcheinen laflen, daß 
die bürgerlichen Gemeinden in moͤglichſtem Umfange von dieſer Bes 
fugnid Gebrauch machen, auch für den Bereich der Provinz Hans 
nover obwalten. 
Hiernach kann ich dad Königliche Konfiftorium nur veranlafien 

Sich wegen Herbeiführung der Genehmigung des von der bürger- 
lihen Gemeinde N. gefaßten Beichluffes, die Sculgemeindeloften 
von N. ald Kommunallaften zu übernehmen, mit der Königlichen 
anddroftei dajelbft, welcher ich eine Abichrift dieſer Verfügung zu— 
gefertigt habe, in Einvernehmen zu fegen. 

Bei den weiteren Verhandlungen und Entichließungen find die 
Entiheidungen des Königlichen Dberverwaltungdgerichted vom 4. April 
und 28. November 1877 und vom 16. Februar 1881 (Gentralbl. 
1877 ©. 257; 1878 ©. 107; 1881 S. 574) und die Erlaffe vom 
8. Februar 1881, 3. April und 1. Juni 1883 (Gentralbl. 1881 
S. 474, 1883 ©. 459, 460) entſprechend zu beachten, indbejondere 
auch in Betreff der Zuftändigfeit der Komunalauffihtsbehörde und 
beziehungsweife der Schulauffichtöbehörde, die in den beiden leptge- 
dachten Erlaſſen enthaltene Hinweiſung auf die Verfchiedenheit der 
Falle, in welden die Schuljoztetäten (Schulgemeinden) als ſolche 
beftehen bleiben und nur das fogenannte Schulfaffendefizit auf den 
Kommumaletat übergeben fol, von denjenigen Fällen, in welden 
unter Auflöfung oder Aufhebung der Schulgemeinde und unter Ueber- 
eignung des Schulvermögend an die bürgerliche Gemeinde die Schule 
ald Anftalt der Gemeinde und die Koften der Unterhaltung der Schule 
w Oemeindelaft von der bürgerlihen Gemeinde übernommen wer- 
en foll. 

Dabei bemerfe ich zugleich, daß wenn in dem vorliegenden Falle, 
wie ed den Anſchein bat, ſowohl die Schulgemeinde, bezw. der zur 
Bertretung derfelben berufene Schulverftand, ald die bürgerliche Ges 
meinde darüber einverftanden find, dab das Letztere geſchehen folle, 

1883. 45 
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die von dem Königlichen Konfiftorium in dem Berichte vom 28. Au⸗ 
guft d. 3. vorgetragenen Bedenken keinenfalls eine ausreichende Ber: 
anlaffung darbieten könnten, von Schulauffihtöwegen den bedfallfigen 
Wünſchen und Beihlüffen der Betheiligten Hinderniffe zu bereiten. 

Seiner Zeit ſehe ich dem Berichte des ıc. darüber entgegen, 
ae welcher Art diefe Verfügung zur Ausführung gebradt 
worden ift. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
Im QAuftrage: de la Croix. 

An 
das Königl. Konſiſtorium zu N. in ber 

Brovinz Hannover. 

U. III. a. 17916. 17917. 

189) Bermetdung der Einführung von Schulgeld bei 
neu errichteten Volksſchulen. 

| Berlin, den 18. Dftober 1883. 
Die Beihaffung der Volksſchulunterhaltungskoſten oder anch 

nur eines erheblichen Theiles derjelben duch Kopfſchulgeld tft, wie ih 
Ew. Hodhwohlgeboren auf die Beſchwerde vom 27. April d. 3. nad 
Abſchluß der darüber ftattgehabten Erörterungen ergebenft erwiedere, 
eine Einrichtung, welche vorzugsweiſe die ärmeren, vornehmlich, oft 
ausichlieglih auf Die Benupung der allgemeinen Volksſchule ange: 
wielenen Klafjen der Bevölkerung in unbilliger Weile belaftet und 
edrüdt. 

Die Staatöregierung muß ed deshalb für ihre Aufgabe erachten, 
A auf Beleitigung der Schulgelderhebung bet Bolköjchulen 
inzuwirken. 

Dieſer Standpunkt iſt in den 88. 2 IIa, 6 II und 9 des mit 
Allerhöchfſfter Ermächtigung dem Landtage vorgelegten Entwurfe 
eines Geſetzes, betreffend die Verwendung der in Folge weiterer 
Reichöfteuerreformen an Preußen zu überweilenden Geldfummen, 
und in der Begründung dieſes Geſetzentwurfes (Druckſachen des Haufes 
der Abgeordneten Nr. 135) zu beftimmtem Ausdrude gelangt, nachdem 
Ihon früher der Herr Präfident ded Staatöminifteriums in der Red: 
im Haufe der Abgeordneten am 4. Februar 1881 (Stenograpb. 
Beriht S. 1536 ff.) den gleihen Standpunkt vertreten hatte. 

Diefer Stellung der Staatöregierung zur Schulgeldfrage ent: 
ſprechen zahlreiche den Provinztalbehörden ertheilte Weilungen, thun- 
lichſft auf die Befeitigung des Schulgeldes bei Vollksſchulen hinzu: 
wirken, u. A. die Weifungen in den Srlaffen vom 28. April 1881, 
24. Januar, 4. März, 29, April und 2. Mai 1882, 26. April un 
und 8, Mai d. 3. (Centralbl. f. d. Unterrichtöverw. 1881 ©. 645, 
1882 ©. 431, 432, 575, 576; 1883 ©. 461, 462). 



671 

Wenn dem entiprechend die Königl. Regierung zu R. die Geneh⸗ 
migung zur Cinführung von Schulgeld bei der neu errichteten Schule 
zu P. zu verfagen ſich veranlaßt gefunden hat, fo befinde ich mid 
nicht in ber Lage, die Regierung anzuweiſen, Ew. Hochwohlgeboren 
Wunſche gemäß die Einführung von Schulgeld: bei dieſer Schule 
ju genehmigen. 

Ew. Hochwohlgeboren Berufung darauf, daß, weil bei den Schulen 
in 8. und K. zu welden die Einwohner der jet zur Schule in 
Pd. gehörigen Ortſchaften früher gewiefen waren, Schulgeld herkömm⸗ 
lid und von den gedachten Einwohnern gacbit worden jet, die Bor: 
ihrift des zweiten Satzes des 8.43 der Schulordnung vom 11. De- 
zember 1845 zur Anwendung zu bringen fei, nady welcher, wo eiu 
Schulgeld herkoͤmmlich ift, ed bei demfelben fein Bewenden behalten 
io, kann ich für durchſchlagend nicht erachten, weil in P. eine Schule 
überhaupt erft neu errichtet worden ift, aljo nicht füglid davon bie 
Rede fein Tann, daß dort ein Schulgeld herkömmlich ſei. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
von Öoßler. 

An 
den Herren ıc. 

U. III. a. 17668. 

190) Unzuläffigteit unmittelbaren Zwanges behufs Lei— 
tung einer Handlung, wenn diejelbe auch durch einen 
Dritten bewirkt werden fann, und ed an Gelegenheit 

hierzu nit fehlt. ' 

(Tentrbf. pro 1881 Seite 501 Nr. 136; 1883 Seite 616 Nr. 167.) 

Berlin, den 23. Oktober 1883. 
Dem Königlihen Konfiftorium erwidere id auf den Bericht 

vom 10. September d. 3., dab die wieder angeſchloſſene Beichwerde 
des Schulvorftandes zu N. vom 20. Zuli d. 3., inſoweit diefelbe 
ch gegen dad Verlangen ded Königl. Konfiftoriums richtet, daß 
Sxitend der Schulgemeinde N. für die dortige Schule ein Zurn- 
und Spielplag von 4,58 beidhafft werde, für begründet nicht zu er» 
abten ift, da die Nothwendigkeit der Beichaffung eines ſolchen Platzes 
aus dem obligatoriichen Charakter des Turnunterrichtes bezw. der 
Zurnübungen für die Schüler der Volksſchulen folgt und die anges 
gebene Größe ded Platzes über dad Nothwendige nicht hinausgeht. 

Es ift dem Königlichen Konfiftortum auch darin beizupflichten, 
dab bei der Weigerung ded zur Bertretung der Schulgemeinde ver- 
pflichteten Schulvorftandes, den erforderlichen und verlangten Turn» 
und Epielplag zu beichaffen, für dad Zwangsverfahren der 8. 2 der 
Verordnung vom 22. September 1867 (Gel. Samml. ©. 1553) 

45* 
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ald die maßgebende geiepliche Vorſchrift zur Anwendung zu bringen 
ift, da es ſich um die Leiftung einer Handlung im öffentlichen In⸗ 
terefle ded Staated ıc. im Sinne der gedachten Vorſchrift handelt. 

Das Königlihe Konfiftorium bringt aber diefe Vorſchrift im 
vorliegenden Falle nicht entiprechend zur Anwendung, wenn Daflelbe 
die Mitglieder des Schulvorftandes zur Leiftung der verlangten Hand: 
lung durch Strafbefehle anhalten will. | 

Die Handlungen, auf deren Leiftung ed im vorliegenden Yale 
ankommt, Beichaffung eined Turnplages, Abſchluß eines Vertrages 
wegen Ankaufes eines ſolchen 2c., Tönnen zweifellos auch durch einen 
Dritten bewirkt werden, da ed an der Gelegenheit, die Leiftung 
durch einen Dritten bewirken zu laffen, nicht fehlt. 

In ſolchen Fällen aber tft nad dem Schlußſatze ded erften Ab: 
fatzes des F. 2 der Verordnung vom 22. September 1867 von der 
der Berwaltungdbehörde zuftehenden Befugnis, die Leiltung für Red- 
nung des Verpflichteten — im vorliegenden Falle der Schulgemeinde 
— durd einen Dritten bewirken zu laffen, Gebraud zu maden. 

Dad Königl. Konfiftorium ift daher im vorliegenden Falle nicht 
für berechtigt zu erachten, die Mitglieder ded Schulvorftanded durd 
Strafbefehle zur Leiftung der geforderten Handlungen anzubalten. 

Indem ih das Königlihe Konfiftorium dieferhalb u. A. auf 
die in ähnlihen Fällen ergangenen Erlaffe vom 13. Juli 1880 — 
— Gentralbl. de 1880 ©. 751 — und vom 27. Mai 1881 — 
Gentralbl. de 1881 ©. 501 — verweife, veranlaffe sh Daſſelbe, hier: 
nah Seine in der vorliegenden Angelegenheit erlaffenen Zwangs 
verfügungen zu modifiziren und demgemäß den Schulvorftand zu R. 
auf die Beichwerde vom 20. Zult d. 3. in meinem Namen zu 
beſcheiden. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
a Im Auftrage: de la Croix. 
n 

bas Königl. Konfiflorium zn N. in ber 
Provinz Hannover. 

U.IH.b. 7044. 7043. 

191) Zuziehung der Finanz-Abtheilung der Röniglieer 
Regierungen bei Prüfung der Leiſtungsfähigkeit der 
zur Aufbringung der Lehrerbeſoldungen Berpflichteten. 

Berlin, den 7. November 1883. 
Auf den Beriht vom 15. September d. 3. erwidere ich der 

Königlichen Kenierun unter Bezugnahme auf die Beftimmungen der 
Geſchaͤftsinſtruktion Ahr die Königl. Regierungen vom 23. Oktober 
1817, der Allerhöchften Kabinetd.Drdre vom 31. Dezember 1825 
und der Geſchäftsanweiſung für die Königlihen Regierungen vom 
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31. Dezember 1825, ſowie der Erlaffe vom 2. November 1837 
(8. A. XXI ©. 961—967), 8. April 1863 (Sentralbl. 1863 
S. 365), 7. Februar 1867 (Gentraibl. 1867 ©. 168), 5. Mat 
1869 (Gentralbl. 1869 ©. 271), 26. November 1873 (Gentralbl. 1874 
5.405), 8. Dezember 1873 (Gentralbl. 1874 ©. 226), und 4. Juni 
1883 (Centralbl. 1883 ©. 463), daß in allen Fällen bei Prüfung 
der Leiftungsfäbigkeit der zur Aufbringung der Lebrerbejoldungen 
Berpflichteten die Finanz Abtheilung zuzuziehen und hierin durdy den 
Erlaß vom 2. Auguft d.S. (U. III.a. 15051)*) nichts geändert ift. 

Der Minifter der geiftlien ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Eroir. 

An 
die Königlihe Regierung zu N. 

U. II. a. 18496. 
— — 0 0— — 

192) Ausſchluß der Grund- und Gebäudeſteuer von dem 
außerhalb des Schulbezirkes belegenen Grundbeſitze der 
Schulgemeindemitglieder bei Vertheilung der Schul— 

laſten in der Provinz Hannover. 

Berlin, den 30. November 1883. 
Die hierneben zurückfolgende Beſchwerde des Kolonen N. zu N. 

vom 12. Juni d. J. über den Seitens des Königlichen Konſiſtoriums 
unterm 26. Februar d. J. beftätigten Beſchluß ded Schulvorftandes 
zu N. vom 15. Auguft 1882, den außerhalb des Schulverbandes N. 
liegenden Grundbeſitz der Schulgemeindemitglieder zu den Schullaften 
mit beranzuzieben, Tann, wie ich dem Königlihen Konfiftorium auf 
den Beriht vom 14. Auguft d. J. erwidere, für unbegründet nicht 
erachtet werden. 

Nah 8. 15 des Hannoverſchen Geſetzes, dad dhriftlidhe Vollks⸗ 
ſchulweſen betreffend, vom 26. Mai 1845 liegt die Verpflichtung, die 
Bedürfniffe einer Volksſchule zu beftreiten, dem Schulverbande ob, 
d. h. der Schulgemeinde oder der Geſammtheit der Schulintereflenten 
oder Schulgemeindemitglieder, foweit nicht dritte (einzelne Per⸗ 
fonen, Korporationen oder Fonds) dazu rechtlich verbunden und im 
Stande find. Die Schulunterhaltung ift danady eine lediglich per- 
tönliche Laft der Schulgemeindemitglieder. 

Ein allgemeiner Konkurrenzfuß, nad welchem die Schulunter⸗ 
haltungskoften auf die Schulgemeindemitglieder zu vertheilen find, 
ift weder in dem Gejehe vom 26. Mai 1845, noch in dem Gelege 
über Kirchen- und Sculvorftände vom 14. Oktober 1848 vorge= 
ſchrieben. Auch fonft beftehen in der Provinz Hannover, abgeiehen 
von Dftfriesland, wo wegen Vertheilung der Schulbeiträge auf die 
— 

) Centralbſ. pro 1883 Seite 610. 
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Mitglieder der Schulgemeinde die 88. 29 bis 31, 34 und 35 de 
Titel 12 Theil II des Preußiſchen Allgemeinen Landrechtes gelten, 
feine bejonderen gejeglichen Vorſchriften über die &rundjäpe, nıd 
welden die Schulunterhaltungsloften unter die Schnlgemeindenit- 
lieder zu vertbeiten find. Insbeſondere aber ift weder in dem Ge 
*— vom 26. Mai 1845, uoch in dem vom 14. Oktober 1848, auf 
welche das Königl. Konfiftorium Sidy ald auf die geſetzliche Grund: 
Inge Seined Borgebend beruft, irgend eine Vorſchrift enthalten, 
dur welche es für zuläffig oder für billig und angemeſſen eiklän 
wäre, bei Vertbeilung der Schulverbandßlaften nach dem Verhältniſſe 
des Grundbefiped auch den außerhalb des Schulbezirkes belegenen 
Grundbefi mit zur Berechnung zu ziehen oder bei Vertheilung dieler 
Laften nad) dem Maßftabe aller oder einzelner direften Stantöfteuern 
auch die Grund» und Gebäubdefteuer von außerhalb des Schulbezirles 
belegenem Örundbefige der Berechnung mit zum Grunde zu legen. 

Das Königlihe Konfiftorium beruft Sich zur Rechtfertigung 
Seined Vorgehend des Weiteren nun zwar auf den $. 15 des Ent: 
wurfed zu einer Befanntmadhung des vormaligen Hannoverfchen 
Kultus⸗-Miniſteriums, betreffend die Veranlagung ꝛc. von Kirchen: 
und Schulgemeindelaften, vom 25. Suni 1866, in welchem allerdingd 
ber Meinung Ausdrud gegeben ift, daß eine Berüdfidhtigung des 
auswärts belegenen Grundbefiged bei Heranziehung der Mitglieder 
der Schulgemeinde an ſich nicht unzuläflig oder unbillig fei. 

Diefer Meinung ded vormaligen Hannoverſchen Kultus: Minis 
fterium® aber kann nicht beigepflichtet werden, weil es an inneren 
Gründen fehlt, bei Vertheilung von Schulgemeindelaften, bie eine 
perlönlihe Kaft der Schulgemeindemitglieder find, nach dem Berbält- 
niſſe des Grundbeſitzes auch den außerhalb des Schulbezirkes bele⸗ 
genen Grundbefig mit heranzuziehen, da diejer Grundbefig zu ter 
Schule und zu dem Schulverbande, fiir welche die Unterhaltungsfoften 
aufzubringen find, in gar feiner Verbindung oder Beziehung fteht. 

Im vorliegenden Ele faun der betreffende Beſchluß des Schul: 
porftanded zu R. um fo weniger für angemefjen erachtet werden, 
ald ed an jetem Anhalte für die Annahme fehlt, dab der im Sabre 
1878 von dem Schulvorſtande beichloffene, von dem Königlichen 
Konfiftortum unterm 25. September 1878 genehmigte Beiträgefuß 
aller direften Staatöfteuern, mit Ausnahme der Haufirgemwerbeftener, 
und obne die Grunds und Gebäudefteuer für den auswärtigen Grund: 
befig, ein Beitragäfuß, welder im Allgemeinen ald durchaus ange: 
meſſen erjcheint, mit irgend melden oder gar mit erheblichen Unzu- 
träglichleiten oder Unbi igleiten verbunden geweien fei. 

&8 lag daher im Sinne bed F. 13 des ſchon oben ermähnten 
Belanntmadhungsentwurfes vom 25. Suni 1866 überhaupt kein aut 
reihender Grund zu einer Abänderung des feit 1878 beftebenber 
Beitragsfußes vor, ganz abgefehen davon, daß die von dem Schul. 
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vorftande beichloffene und von dem Königlichen Konfiftorium geneh⸗ 
migte Abänderung auch dem im $. 16 a. a. D. zum Auddrude ges 
brachten richtigen und in der Natur der Sache begründeten allgemeinen 
Grundjage widerſpricht, daß, mo eine Vertheilung der Schullaften 
nad dem Fuße aller oder einzelner direkten Staatöfteuern ftattfindet 
— was in N. wenigitens feit 1878 der Zal ift — die Grund» und 
Gebäudeſteuer nur, joweit fie von dem im Bezirke der Schulgemeinde 
belegenen Grundeigenthume zu entrichten ift, in Betracht fommen 
ol, — einem Orundiage, welcher für den Geltungdbereih des 
Preußiſchen Allgemeinen Landrechtes bei Berbältniffen in Beziehun 
auf die Schulunterhaltungspflicht und die Bertbeilung der Schul» 
beiträge unter die Schulgemeindemitglieder, welche den in der Pros 
vinz Hannover beitebenden im Weſentlichen gleichartig find, in der 
Begründung ded Erkenntniſſes des Königlichen Dberverwaltungdge- 
tichtes vom 28. März 1877 (Gentralbl. 1877 ©. 241 ff.) ausdrüdlich 
als richtig anerkannt worden ift. 

Dem Antrage ded Beichwerdeführerd, den von dem Königlichen 
Konfiftorium genehmigten Beſchluß ded Schulvoritandes zu N. vom 
15. Auguft v. I. für ungiltig zu erflären, ift in Grmangelung eines 
ausdrüdlichen geſetzlichen Verbotes der Heranziehung auswärtigen 
Srundbefiged bei Vertheilung der Schulgemeindelaften nun zwar 
nicht zu entſprechen. 

Dagegen iſt unter den obwaltenden Umſtänden der Beſchwerde 
dahin Abhilfe zu verſchaffen, daß das Königliche Konſiſtorium unter 
Zurücknahme der unterm 26. Februar d. J. ertheilten Genehmigung 
des Schulvorſtandsbeſchluſſes vom 15. Auguſt v. J. Anordnung trifft, 
daß vom 1. April f. 3. ab bei Vertheilung der Schullaſten in der 
Schulgemeinde N. nah dem Maßſtabe der direlten Staatöfteuern 
die Grund: und Gebäudefteuer von dem außerhalb des Schulbezirkes 
belegenen Grundbefige der Echulgemeindemitzlieder außer Berech⸗ 
nung zu laſſen ift. 

Hiernady wolle dad Königliche Konfiftorium das Weitere ver- 
anlaffen und den Beichwerdeführer befcheiden, übrigens aber bei Prüs 
fung und Genehmigung von Schulvorſtandsbeſchlüſſen wegen Vers 
theilung der Schulgemeindelaften, bezw. bei Seinen deöfalld zu 
treffenden Anordnungen für die Zukunft nad den in biefem Erlaſſe 
dargelegten Grundjägen verfahren. ıc. 

ine Abfchrift diefed Beſcheides habe ich der Königlidhen Land⸗ 
droftei dafelbft mitgetheilt. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
das Königl. evangeliſche Konſiſtorium zu R. 

(in der Provinz Hannover.) 
U. Ile. 17635. 
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193) Einheitlichkeit des Stelleneinlommenß bei Ber: 
bindung von Schul» und Kirhenamt; Normirung der 
Pension nah dem Geſammteinkommen des vereinigten 

Schul- und Kirchenamtes. 

Berlin, den 24. Oktober 1883. 
Ihrem Geſuche vom 24. Septeuuber d. J., veranlaffen zu wollen, 

daß auch die Kirchengemeinde N. zur Aufbringung der Penfion für 
den vom 1. April v. 3. ab mit Penfion in den Rubeftand verjepten 
vormaligen Drägentot und eriten Kirchſchullehrer N. dafelbft heran: 
gezogen werde, kann nicht entiprocdhen werben. 

Das kirchliche Amt, mweldhed der N. in N. biß zu feiner Pen- 
fionirung inne gehabt hat, ift mit dem Amte ded dortigen erften 
Lehrerd, welches er gleichfalls befleidet hat, dauernd verbunden. 

Wo eine derartige dauernde Verbindung von Schule und Kirchen: 
amt befteht, ift das Dienfteinfommen des Inhabers der Stelle ledig: 
lich als ein einheitliches Stelleneinkommen aufzufaffen und zu behan- 
dein, ohne Rückſicht darauf, aus welchen Quellen dasjelbe * und 
ohne Unterſcheidung zwiſchen demjenigen Theile dedjelben, welcher 
aus dem Ertrage beſonderen Schulvermögens oder aus den Beiträgen 
der geſetzlich Schulunterhaltungspflichtigen geleiſtet wird, und dem 
Theile, welcher aus kirchlichen Mitteln fließt. 

Es iſt deshalb in ſolchen Fällen überhaupt unzuläſſig, den erfteren 
Betrag als ein beſonderes Lehrerdienſteinkommen, den letzteren als 
ein befondered Kirchenamtdeinfommen anzuipreden. 

Unter dem biöherigen Einkommen, von welchem ein ohne fein 
Verſchulden dienftunfähig gewordener Lehrer nah $. 26 der Schul⸗ 
ordnung vom 11. Dezember 1845 ein Drittel als Penfton erhalten 
ſoll, ift, wenn mit der Lebrerftelle ein kirchliches Amt dauernd ver: 
bunden geweien ift, dad Gefammteinfommen der vereinigten Lehrer 
und Kirchenamtsſtellung zu verſtehen. 

Die biernad zu gewährende Penfion im Betrage von einem 
Drittel ded Geſammteinkommens ift nad der Vorichrift des 8. 26 
a. a. D. aus dem Einkommen der Stelle, d. b. aus den Einfünften 
ded verbundenen Schul» und SKirchenamted zu entnehmen. 

Infoweit dadurd das dem Amtsnachfolger zu gewährende Mi: 
nimaleinfommen für dad verbundene Schul» und Kirchenamt geichmälert 
werden wird, ift dad zur Erreichung dieſes Minimaleinkommens 
Fehlende nah Vorſchrift des $. 26 a. a. D. in bderielben Weiſe, 
wie die übrigen zur Unterhaltung der Schule erforderlihen Mittel 
aufzubringen, d. h. nad Vorſchrift der 88. 39 ff., 55 ff. und 63 fi. 
a. a. D. von den Ortögemeinden und den fonft zur Schule gehoͤ⸗ 
rigen Ortſchaften. Der Kirchengemeinde liegt eine Verpflichtung, 
hierzu beizutragen, nicht ob. ıc. 

An 
die Wirthe Herren ꝛc. und Genoſſen zu N. 

in Oftpreußen. 
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Abſchrift ded vorftehenden Beſcheides erhält die Königliche Re- 
gierung zur Kenntnisnahme, mit Bezug auf die Erlaſſe vom 
12. April 1880 — U. IlIa. 11858 — betreffend die Aufbringung 
der Penfion ded Präzentors A. in B., und vom 30. Juli 1880 . 
— U. Illa. 15017 G.I.—, betreffend die Befoldung des dem Kirch- 
IQullehrer, Rektor C. zu D. zu beftellenden Adjunften, ſowie unter 
Hinweilung auf die Erlaffe vom 24. Dezember 1881, 14. und 
29. April 1882 (Centralbl. 1882 ©. 425, 568). 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

n 
de Königl. Regierung in N. 

U. III. a. 18621. 

14) Beiformirung des Einkommens einerkehrerftelle 
iind Bezüge aus bloßen Nebenämtern oder Nebenbe- 

ihäftigungen nicht in Anrehnung zu bringen. 

Berlin, den 9. November 1883. 
Die Beſchwerde des Lehrerd N. in N. darüber, dab auf fein 

Stelleneintommen ein Theil derjenigen Bezüge angerechnet wird, 
melde ihm Seitend des dortigen evangeliihen Gemeinde⸗-Kirchen⸗ 
tathes widerruflich für Außbilfeleiftung beim Organiftendienfte zuge- 
fihert find, ift, wie ic) der Königlichen Regierung bei Rüdfendung 
der Anlagen ded Berichted vom 3. September db. 3. erwidere, für 
begründet zu erachten. 

Die in Rede ftehenden kirchlichen Dienftleiftungen find mit dem 
Schulamte, der Xebrerftelle des N., zweifellos nicht vereinigt oder 
verbunden, fondern lediglich eine nebenamtliche Berhäftigung beöjeiben. 
Es können fomit bei Normirung ded Einkommens der Kebrerftelle 
ded N, die Bezüge aus dieſer bloß nebenamtlidhen Beſchäftigung 
deielben ebenfomwenig in Anrechnung gebracht werden, wie die Ein» 
fünfte aus irgend einem anderen Nebenamte (3. B. aus einem Neben- 
amte oder einer Nebenbeichäftigung ald Gemeindeſchreiber, als 
Schiedsmann ıc.). 

Hterüber kann nad den Erlaffen vom 29. April und 6. April 
1882 (Sentrabl. Seite 568 und Seite 728) in Berbindung mit 
früheren bezüglihen Erlaſſen, betreffend die Ginheitlichleit des Stel- 
leneintommend bet Bereinigung von Schul» und Kirchenamt unb 
die Normirung ded Stelleneinfommend in folden Fällen mit Rück—⸗ 
fiht auf die entftebende Mehrarbeit und den Unterjchied zwiſchen 
den Fällen, in melden Schul» und Kirdyenamt miteinander verbunden 
find, und denjenigen, in welden eine ſolche Verbindung nicht vor« 
handen ift, fein Zweifel obmalten. 
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Die Annahme der Königliden Regierung, es ſei die frühere 
Auffaffung, daß bei Bemeffung der Xehrergehälter nur auf Einkünfte 
aus ſolchen kirchlichen Aemtern gerüdiichtigt werden dürfe, welde 
mit den Schulftellen verbunden And, feit 1875 aufgegeben worden, 
findet in den Erlaſſen, auf welche die Königlihe Regierung Eid 
dieſerhalb bezieht, keine Begründung. Daß in dem Erlaſſe vom 
31. Mai 1875 (Centralbl. 1875 Seite 415), wie fchon in friberen 
Erlaſſen ab und zu geſchehen — jedody nicht in dem von der König. 
lihen Regierung gleihfalld angeführten Erlaffe vom 23. Dezember 
1872 (Centralbl. 1873 Seite 102) — von der „Pereinigung” von 
Lehrerftellen mit kirchlichen „Nebenämtern“ die Rede ift, beruht le⸗ 
diglich auf einer nicht hinreichend Torrelten Ausdruckweiſe, durd 
welche indeffen der Sinn und die Abſicht der gedachten ılafle 
nicht füglich hat zweifelhaft werden können. 

Hiernach wolle die Königliche Regierung die evangelifhe Schul⸗ 
gemeinde zu N. zur Nachzahlung des an dem normalmäßigen Dienk: 
einlommen der Lebrerftelle des N. Keblenden vem 1. April d. J. 
ab anhalten. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: dela Croix. 

An 
die Königl. Regierung zu N. 

U. III. a. 185198. 

195) Die Berpflihtung, fürdie Berrihtungder Heizun| 
der Schulftuben zu jorgen, liegt den zur Aufbringun: 

der Schulunterhaltungdfoften Berpflichteten ob. 

Berlin, den 22. November 188% 
Auf den Beriht vom 25. Oktober d. 3. erwidere ich der Ken 

lichen Regierung bei Rüdjendung der Beichwerde des Lehrers 
zu N., dab ich die von Ihr wegen der Beheizung der Schniftube 
getroffenen Verfügungen für gerechtfertigt nicht eradhten Tann. & 
unterliegt feinem Zweifel und ift den Droginziafbehörben wiebderbe! 
bemerklich gemacht worden — u. A. durdy die Erlaffe vom 2. Ro 
vernber 1858*) (Minift. Blatt d. i. Verw. 1859 ©. 246), 4. Sur 
1859 Gentrbl. ©. 567, 569 ff.), 18. Mat 1861 (Centrbl. S. 357 
21. April 1866 (Gentebl. S. 508), 80. Juni 1873 (Gentrb 
S. 501) —, dab die Berpflidhtung zur Heizung der Schuift 
nicht dem Lehrer, fondern denjenigen obliegt, welde überhaupt 
Mittel zur Unterhaltung der Schule aufzubringen haben, mitbin & 
dortigen Bezirke gemäß 88. 39, 40 der Schulordnung vom 11. Di 

#) Gentrbl. pro 1859 Seite 119, 
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| jember 1845 den Gemeinden und den ſonſt zur Schule gehörigen 
Ortſchaften (Gutöbezirken). 

Demnach entſpricht die unter dem 15. Mai d. 3. beftätigte 
Feftftellung: 

„Die Beheizung der Schulftuben beforgen die bezüglichen Lehrer 
gegen eine. auf Verlangen ihnen zu gewährende Entihädigung bi8 
dahin, daß der Gemeindeorfteher einen Heizer beftellt” nicht dem 
beftebenden Rechte und Geſetze und iſt deshalb, da Schulmatriteln 
kein neued Recht fchaffen, fondeın nur die beftehenden Rechtsver⸗ 
hältntife zu konftatiren haben (Erfenntniffe ded Kgl. Ober-Bermwaltungs« 
gerichte8 von: 28. September und vom 28. Dezember 1878 Centrol. 
1878 ©. 627; 1881 ©. 188), ohne rechtliche Bedeutung und 
Wirkſamkeit. 

Die Königliche Regierung veranlaſſe ich deshalb, die gedachte 
Feſtftellung in der Matrikel zu befeitigen und durd eine dem Gefepe 
entiprechende Feftftellung zu eriegen, jofern nicht eine befondere Feſt⸗ 
tellung wegen der Verpflichtung zur Beheizung der Schulftuben als 
aus den gejeplichen Vorſchriften über die Verpflichtung zur Unters 
—* der Schule ſich von ſelbſt ergebend überhaupt entbehrlich 
erſcheint. 

In welcher Art die Gemeinde N. ihre Verpflichtung zur Be« 
heizung der Sculftuben erfüllen will, ob durdy Annahme eined 
Helzerd oder durch Uebertragung der Heizung an den Lehrer gegen 
eine diefem zu gewährende, von ihr mit demijelben zn vereinbarende 
Bergütung, ift derfelben lediglich zu überlaflen. 

Dem Lehrer andererjeitö bleibt lediglich fiberlaffen, ob er das 
Geihäft der Heizung überhaupt übernehmen will. Weder die Ge- 
meinde noch die Königliche Regierung kann ihn zu deffen Ueber 
nahme nötbhigen, und es ift nicht Sache der Regierung, wegen der 
dem Lehrer zu gewährenden Bergütung eine Feſtſetzung zu treffen. 

Unterläßt oder verweigert die Gemeinde die. Erfüllung ihrer 
geleplichen Verpflichtung zur Heizung der Schulſtuben, fo bat die 
Koͤnigliche Regierung, nachdem die Gemeinde zuvor durd ein Mandat 
zur Beſorgung der Heizung aufgefordert worden, die leßtere durch 
einen damit zu beauftragenden Dritten — geeigneten Falles den 
Lehrer — für Rechnung der Gemeinde beforgen und die Koften 
im Berwaltungdzwangsverfahten von der Gemeinde einziehen zu 
laſſen, nad Anleitung der Erlaffe vom 13. Juli 1880 umd 27. Mat 
1881 (Gentrbl. 1880 ©. 751; 1881 ©. 501). xꝛc. 

Der Minifter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Nuftrage: de la Erotfr. 

An 
die Königl. Regierung in N. 

U. III. a. 19776. 
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196) Religiondunterridt in der Volksſchule. 

Berlin, den 28. November 1883, 
Damit der Unterriht in den Volksſchulen mit voller Unterricht 

zeit an jedem Mochentage mit Religion begonnen werden Tönne, hat 
man vielfah eine Theilung von ein oder zwei wöchentlichen Reli⸗ 
giondftunden in Halbftunden eintreten laffen. Dieſe Cinrichtung, 
welche fih auch nod aus anderen Gründen empfiehlt, jcheint im 
dortigen Bezirke noch Feine Anwendung zu finden. Ich nehme daher 
Beranlaffung die Königlihe Regierung auf diefelbe aufmerkjam zu 
machen. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
bie Königl, Regierung zu N. 

U, IU.a. 19953. 

197) Staatsfonds zur Unterftübung unvermögenber Ge 
meinden und Schulverbände bei Slementarfhulbauten. 

(Centralbl. pro 1883 Zeite 463 Nr. 106.) 

Berlin, den 24. November 1883. 
In dem Girkularerlaffe vom 4. Juni d. 3. — U Illa 14516 

— iſt bereitd Se mmung darüber getroffen, unter welchen Borane: 
egungen unvermögende 
rweiterungd» und Reparaturbauten von Clementarichulen aus dem 

Fonds der 500000ME. unterftügt werden können, und wie bei der 

emeinden und Sculverbände bei Neu, 

Stellung derartiger Anträge verfahren, au die Einſchränkung der 
legteren auf das gebotene Maaß erreicht werden fol. 

Für dad Statdiahr 1. April 1884/85 habe ich nun in Ausficht 
genommen, zu Schulbauten in dem Bezirke der Königliden Regie: 
rung eine Summe von — Mt. zur Verfügung zu ftellen, und es 
werden die nötbhigen Borbereitungen zur Ausführung der etwa im 
nächſten Frühjahre zu beginnenden dringlichiten Bauten ſchon im 
Laufe dieſes Winterd getroffen werden müffen. 

Die Königliche Regierung hat daher ungefäumt nad) dem bei 
liegenden Schema eine Nahmeifung derjenigen Schulbauten einzu 
reihen, Betreffö welcher innerhalb der Grenze der obigen 
Summe für dad nädfte Etatsjahr Unterftügungen in Vorſchlag 
gebracht werden. 

In diefe Nachweiſung find nur diejenigen Bauſachen aufzuneh- 
men, welde im nächſten Etatsjahre wirklich zur Ausführung in 
Angriff genommen werben follen, und für welche die Projekte nad 
erfolgter Borrevifton bier bereit8 zur Durchſicht vorgelegen haben, 
auch die erforderliden Mittel bid auf die zu gewährende Staate 
beibilfe gefichert find. 
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Ergiebt fich die Nothwendigkeit, ſolche Baufälle, wegen welder 
vorſchriftsmähig begründete Unterftügungdanträge biöher an mid 
noch nicht geftellt worden find, im Hinblide auf ihre befondere Dring- 
lichkeit vorzugsweiſe an erfter Stelle zu berüdfichtigen, fo kann deren 
Eintragung in die Nachweiſung audnahmöweife erfolgen. Es ift 
dann aber gleichzeitig unter Einreichung der bezüglihen Bauprojekte 
und der fonftigen zur Beurtheilung ded Unterftüßungdantraged er- 
forderlihen Unterlagen in jedem Falle gejondert und ausführlich 
an mich zu berichten. 

Anträge auf Unterftügungen in größerer Zahl und mit größeren 
Bedarfsſummen, ald es der zur Berfügung zu ftellende Geſammt⸗ 
betrag geftattet, find ferner und bid auf Weitered nicht zu ftellen. 

Sndem ich der Vorlegung der in Rede ftehenden Nachweiſung ıc. 
mit thunlichfter Beſchleunigung entgegenjehe, damit die Königliche 
Regierung noch rechtzeitig von mir davon in Kenntnid gejeht werden 
fınn, welche Staatöbeihilfen zu den einzelnen Bauten in dem näch— 

fen Etatsjahre von Sr. Majeftät dem Kaijer und Könige erbeten 
; werden follen, jpreche ich zugleich die Erwartung aus, daß die Kö: 
| niglihe Regierung nad ftattgehabter eingehender Prüfung aller ein= 
| Olngenden Berhältniffe nur die wirklich dringenden Baufälle und 

bie bedürftigiten. Gemeinden zur Berüdfihtigung empfehlen, aud 
die geiftungsfäbigkeit der betreffenden Gemeinden bis auf das zuläffige 
Maaß vol in Aniprud nehmen wird, um bei der Knappheit des 
vorläufig nur verfügbaren Fonds von 500000 ME. möglichſt vielen 
Gemeinden zu Hilfe fommen zu Tönnen. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. . 

An 
die König. Regierungen, ꝛc. 

U. III. a. 20511. 
— — — 

Nachweiſung ꝛc. 

2 108. | 4. :.5 Ä 6 7. 8. 
Betrag der erforder⸗ 

ae Betrag Werth der Betrag der lichen Staatabeihilfe! 
But. der imn fei urA| Hereits extl. ber etwaigen ' 
Yan) | Kreis. |Gefammt- 9 apen- efiherten Staatsbeihilfe zu | Bemerkungen.*) 

Sant | banfoften. den TAU Deckungs⸗ Dotationslanb und 
Alert bienfle. mittel. Subjellien. 
__ | Marl. | Marl, Wark. 

*} Unter dieſer Rubrik iſt Col. 6 zu erläutern, z. B.: 
1000 M. durch Leiſtung der Baudienſte. 

M. durch ein Amortifationsdarlehn. 
SION M. durch ben vorhandenen Baufonds. 
4000 M. durch den Patronatsbeitrag u. f. w. 

Anch if hier anf etwaige Vorberichte Bezug zu nehmen. 



682 

198) Slementarlehrer- Bitwen- und Waiſen-Kaſſen. 

a. Verpflichtung der Lehrer zur Zahlung von 25°/, Gehaltd-Ber: 
befferungsgelder an die Elementarlcehrer-Witwen- und Waiſen-Kaſſe. 

(Eentralbl. pro 1881 Seite 396 Nr. 97.) 

Berlin, den 16. Oktober 1883. 
Auf die Borftellung vom 19. September d J. erwidere ih 

Ihnen und den Mitunterzeichnern der Eingabe bezüglich der Ver 
pflihtung zur Zahlung von 25%, Gehalte Verbefferungögelder an 
die Slementarlehrer- Witwen» und Waiſen⸗Kaſſe Folgende: 

Das Beleg vom 22%. Dezember 1869 beitimmt im 8. 3, dap 
die GehaltösVerbefferungsgelder bi8 zum Betrage von 25°/, erhoben 
werden können; im $. 5 dajelbft ift der Staatskaſſe die Verpflid: 
tung zur Dedung derjenigen Ausgaben an Penſionen auferlegt, 
weldye von der Witwen⸗ ıc. Kaffe nicht aus ihren laufenden Ein 
nahmen beftritten werden Tönnen, wobei vorausgeſetzt tft, daß die 
Beiträge nah 8.3 in der zuläffigen Höhe und zwar nicht erft zur 
Zeit eines thatfächlich vorhandenen Defizitd, fondern fchon dann im 
zuläffigen Marimalbetrage erhoben werden, wenn dies durch ſach⸗ 
verftändige Berehnung ald für die dauernde Leiſtungsfähigkeit der 
Kaffe nothwendig nachgewieſen tft — cfr. 8. 8 dajelbft. Bei einer 
Minimal» Penfion von 150 Mart — 8. 2 dafelbft — war, mie 
1.3. durch Sachverſtändige feitgeftellt ift, die Erhebung der Gehaltb 
Berbefferungdgelder nicht nothwendig und dem Wunſche der Be 
theiligten gemäß konnte durch Wbänderung des Statuted unterm 
24. „Dftober 1873 die Erhebung dieled Kaſſenbeitrages aufgegeben 
werden. . 

Ald hierauf das Geſetz vom 24. Februar 1881 die Minimal: 
penfion auf 250 Mark feftfepte und die ermenbung der aufkom⸗ 
menden Gehaltd» Verbefferungsgelder zur Dedung der laufenden 
Witwen: und Waifen» Penfionen zulieg, mußten die Gehaltd-Ber: 
yellerungsgelber dort wie bei allen Clementarlehrer - Witwen» und 
Waiſen⸗Kaſſen der Monarchie, mit Ausnahme einer einzigen dauernd 
leiftungsfähigen Safe fo lange wieder zur Hebung fommen, bid 
etwa die fachverftändigen Srmittelungen ergeben follten, daß eine 
dauernde Leiſtungsfähigkeit der N.'er Kafle au ohne Erhebung der 
Gehaltd-Verbefferungsgelder vorhanden tft. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
ben Elementarlehrer Herrn N. zu N. 

G. III. 3049. 
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b. Richtverpflichtung der Staatölaffe zur Zahlung von Beiträgen 
für Schulftellen zur Clementarlehrer » Witwen- und Baifen-Kafe. 

Berlin, den 18. Oftober 1883. 
In Uebereinftimmung mit dem Inhalte meines Erlaſſes vom 

18. Oftober 1878 treffe ich hiermit auf den Antrag der Königlichen 
Regierung in dem Berichte vom 7. Juli d. J. dahin Entſcheidung, 
dag eine rechtliche Berpflihtung der Staatskaſſe zur Zahlung von 
jährlih 12 Mark als Beitrag für die Schulftele zu A. zur Lehrer⸗ 
Bitmen- und Watfen- Kaffe nicht beftebt, und dab daher dieſe 
12 Mark fortan von dem Schulverbande A. zu entrichten find. Die 
egentheilige Auffaffung der Angelegenheit, wie fie auf Grund ber 
erichte der Königlichen Regierung vom 21. Mat 1870 und 3. Ja⸗ 

nnar 1871 durch die diedfeitigen Verfügungen vom 8. September 1870 
md 17. März 1871 gebilligt wurde, bätte ſchon feit Erlaß der 
Verfügung vom 18. Dftober 1878 für die weitere Behandlung der 
Sache nidyt mehr maßgebend fein dinfen. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
die Königl. Regierung zu R. 

G. II. 3107. 

— — — — — 

Nicht amtlider Theil. 

1) Einrichtung des Schulmuſeums zu Brüſſel. 

Während des zu Brüffel im Auguſt 1883 tagenden inter⸗ 
nationalen Taubſtummenlehrer⸗Kongreſſes habe ich Gelegenheit ge⸗ 
nommen, das dortige Schulmuſeum zu beſuchen. Wenn ich auch 
mehrere Stunden in demſelben geweſen bin, ſo hat mich doch mehr 
das Intereſſe an dem Einzelnen beſchäftigt, als dab ich darnach 
zeſtrebt hätte, einen Ueberblick über das Ganze zu gewinnen. Es 
iſt deshalb in der nachfolgenden, auf Grund des mir gewordenen 
hohen Auftrages gegebenen Beſchreibung des genannten Muſeums 
ein Irrthum in Betreff der Vertheilung der einzelnen Sammlungen 
auf die Mufeumsräume und ein Mangel an Vollſtändigkeit bet 
Anführung der überaus reichen Auswahl von Lebrmitteln ıc. um fo 
eber möglih, als ic mir keinerlei Notizen gemacht habe und id) 
deshalb genäthigt war, die Zufammenftellung lediglid aus dem Ges 
dächtniſſe zu machen. 

Der Gedanke, ein Schulmufeum in Brüſſel zu errichten, ift 
gelegentlich der Beſchickung der Parifer Weltausftellung Seitens der 
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belgiihden Schulverwaltung entftanden. Der General-Inipeltor der 
Normalſchulen hatte die zu diefer Ausſtellung gefandten Lehrmittel ıc, 
die ein Abbild des dermaligen Zuftanded des Bolksichulmelens in 
Belgien barftellen follten, gefammelt, und es erichten ihm geratben, 
fie in der Hauptftadt des Landes vereinigt zu erhalten, um beion: | 
derd den Lehrern einen möglichſt vollftändigen Ueberblid über die . 
äußere Cinzihtung der verſchiedenſten Schulen und die im dieien 
zur Verwendung fommenden Lehrmittel zu geben. Hieraus erflärt 
ed fi, dab ältere Unterrichtämittel im Muſeum nidyt vorhanden 
find. Für biftorifch - padagogifche Studien bietet dasſelbe demnach 
feine Mittel. Dagegen ift ed für diejenigen von höchſtem Interefie, 
weldhe von den jept im Gebraude befindliden Lehrmitteln, jei es 
auf welchem Gebiete des Volksſchulweſens ed wolle, Kenntnis zu 
nehmen beabfichtigen. Und wenn mit gleichem Eifer weiter gelam- 
melt wird wie biöher, beionderd wenn die Sammlungen in etwas 
überſichtlicherer Weiſe Aufftelung finden und ein Katalog einge: 

richtet wird, welder neben Angabe des Ausftellungsobjeftes auch 
deffen Preid und Bezugsquelle bezeichnet, jo wird ſich das Schul⸗ 
mufeum zu Brüffel zu einer Muftereinrichtung geftalten. 

Das Schulmujeum fteht unter der Oberaufliht des General: 
Inipeltord des Seminarwejend. Zur Speziellen Leitung ift ein frü- 
herer Lehrer berufen, dem einige Auffeher zugewielen find, welche 
während derBefuchdzeit die Sammlungen überwachen. Der Zutritt 
erfolgt unentgeltlich. 

Das Mufeum ift in einem ehemaligen Schulhauſe unterge- 
bracht, deffen Räume der Aufgabe, welcher fie jept dienen, leider 
nicht befonder8 entiprehen. Die Zimmer find weder hell genug 
nod gewähren fie genügenden Er für eine zweckmäßige Aufftel- 
lung der Sammlungen. Ihrer Beitimmung angemefjenen befora- 
tiven Schmud bieten fie gar nicht. 

In dem Mufeum And faft ausſchließlich nur ſolche Lehrmittel 
zu finden, welche auf dem Gebiete des Elementarſchulweſens — von 
der einfachen Dorfſchule bis zum Scullehrer- Seminare — ver: 
wendet werden. Daß höhere Schulweſen, ſowie das Gebiet ber 
Seitpäbagogit bat man bei Einrichtung desſelben nicht berückſichtigt. 

ejonderd bevorzugt find die Lehrmittel, welche zur Veranſchau⸗ 
lichung des Unterrichtäftoffed dienen. Lehrbücher haben nur ſebr 
jpärlihe Aufnahme gefunden, und an Schuibüdern für die Hand 
der Schüler ift nur eine geringe Auswahl vorhanden. 

Für die Erweiterung der Sammlungen find vom Staate bir 
nöthigen Mittel bereit geftellt. Verleger und Autoren ſchätzen «€ 
fh vielfah zur Ehre, dem Sculmufeum die von ihnen beraudge- 
gebenen Lehrmittel ſchenken zu dürfen, weil fie in der öffentliden 
Ausftellung der lekteren die befte Empfehlung haben. Eine keier- 
ders wertbuolle Bereicherung erhält dad Mufeum in den von Volks 
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ſchullehrern angefertigten Lehrmitteln, welche in Folge eined alljähr- 
lih von der ftaatlihen Schulverwaltung zu erlaffenden Konkurrenz⸗ 
außichreibend eingehen. Die beften der eingefandten Arbeiten werben 
prämiert und finden im Schulmufeum Aufftelung. Neben vielen 
anderen diefer ſchätzenswerthen Anichauungsmittel a ed beionders 
von Lehrern präparirte Blumen, die ſich durch ihre natürliche Farbe 
und Form vortrefflich audzeichnen. In dem Schulmufeum find fols 
gende Lehrmittel, Schulaußftattungsftüde ıc. außgeftellt: 

Vorſaal. 
Karten von Belgien, die zur Veranſchaulichung des verſchieden⸗ 

ſten ftatiftiichen Materiales dienen. Eine Karte iſt inſofern als 
äuherſt inftruktiv zu bezeichnen, als fie einen vollſtändigen Ueberblick 
über das geſammte Schulweſen des Landes giebt. Ferner befinden 
ſich in dem Raume Schulberichte, ſtatiſtiſche Nachweiſungen über 
das Schulweſen und ſolche Lehrmittel, deren endgiltige Aufſtellung 
noch nicht angeordnet iſt. 

Erſtes Zimmer. 
Es iſt dies ein ſehr großer Raum, der durch Aufſtellung von Res 

galen und Tiſchen in der Mittellinie desſelben in zwei Abtheilungen 
getheilt ift. 

Erſte Abtheilung. 
Rechenunterricht: Rechenmaſchinen der verſchiedenſten 

Syſteme und ſonſtige Hilfsmittel für den Rechenunterricht. 
Naturgeſchichte: Ausgeſtopfte Thiere, darunter Vögel in 

großer Auswahl; Spirituspräparate; Thierſkelette; plaſtiſche Nach: 
bildungen von Thieren; Abbildungen von Thieren und Pflanzen; prä= 
parirte natürliche Blumen; Herbarien; Sammlungen von Schmetter- 
lingen, Käfern, Holzarten, Mineralien ıc.; technologiſch⸗naturwiſſen⸗ 
(haftlihe Sammlungen (Flachs, Seide, Leder, Glas ıc.). 

Menſchenkunde: In Papiermaſſe nachgebildete Theile des 
menſchlichen Körpers; zerlegbares Modell des menſchlichen Körpers 
in natürlicher Größe, wie es in jeder belgiſchen Schule zu finden 
it; anatomiſche Wandtafeln und Atlanten. 

Zweite Abtheilung. 
Anſchauungsunterricht: Ausgedehnte Sammlung von Bils 

dern für den Anſchauungsunterricht, in der feine der belannten, 
in den deutfchen Schulen zur Verwendung fommenden Bilderlamm- 
tungen fehlt, wie überhaupt die deutſchen Unterrichtömittel ſehr zahl- 
teih vertreten find. Die Bilder hat man zum Theil aufgezogen 
und aufgehängt, zum Theil eingebunden und auf Tiſche auögelegt. 
Die lepteren find in der Regel mit einer Kleinen Kette an der Un- 
terlage befeftigt. 

Religion: Große Auswahl bibliiher Bilder — in berfelben 
Weiſe auögeftellt, wie die vorher genannten Bilderwerfe. 

1883, 46 
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Unterridt in weiblihen Handarbeiten: Wandtafeln 
mit Nepen jowie Geftelle mit Drabtnegen zur anſchaulichen Bor: 
führung von Stid« und Häfelmuftern vor der ganzen Klafje; reiche 
Auswahl aller möglichen weiblidden Handarbeiten aus den verſchie⸗ 
denften Schulen. 

Subjellien verjchiedenfter Konftruftion, für einen, zwei und 
mehrere Schüler eingerichtet und derart aufgeftellt, daB fie auf ihre 
Brauchbarkeit geprüft werden Tönnen. 

Zweited Zimmer, 
fi ald offener Raum an das erfte Zimmer anſchließend. 

Phyſik: Kollektion phyſikaliſcher Apparate, wie fie in jeder 
Primär-, in jeder Selundär- und in jeder Normalſchule vorhanden 
fein muß. Außerdem findet fi noch eine Anzahl von phyfikaliichen 
Apparaten neuefter Konftruftion vor. 

Dritted Zimmer. 
Ausftattungsftüde einer gewöhnlichen Volksſchulklaſſe: Lech 

rerpult, Schülerpulte, Wandtafeln, Landkarten, Bilderwerte, Lehr: 
und Schulbüder, Schränke ıc. 

Model einer Dorf» und einer Stadtihule; Modell eine 
in den legten Sahren neu erbauten Seminared mit Hofraum, 
Spielplag und botanifhem Garten. 

Viertes Zimmer. 
Schreib» und Zeihenunterriht: Vorlagen aller Art; 

Drnamente und Gypsmodelle; Schülerhefte für verſchiedene Zwede. 
Schülerarbeiten verfchiedener Stufen und Schulen: Zeih- 

nungen, Probeichriften, zufläpe, Bearbeitungen von Nehenaufgaben, 
Strobfledterarbeiten, von Waiſenkindern — in großer Aus⸗ 
wahl; Arbeiten aud Kleinkinder» Bewahranftalten, in Froͤbel' ſcher 
Manier angefertigt. 

Geſchichte: Bilder aus der Weltgeſchichte, nur in geringer 
Zahl vorhanden. 

Obſtbaumzucht: Veranſchaulichung der verſchiedenen Arten 
der Veredelung von Obſtbäumen, von Lehrern mit Hilfe von Obſt⸗ 
reiſern dargeſtellt. 

Fünftes Zimmer. 
Schultafeln in allen Größen, aus dem verſchiedenſten Ma- 

terial bergeftellt und verfchiedenartig geftrihen; Tafeln mit und 
ohne Linien; Vorrichtungen zum Aufhängen, Umdrehen und Auf 
ftellen von Schultafeln; hülertafeln. 

Wandkarten und Atlanten für alle Zweige des geographi- 
hen Unterrichtes; Vorrichtungen zum Aufhängen und Aufbewahren 
von Landkarten, Globen, Tellurien und Planetarien. 
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2) Auszug auß einem Berichte über die Volksſchul— 
Abtbeilung der internationalen und folontalen Ausſtel— 

lung zu Amfterbam 1883. 

1. Das Bolksſchulweſen auf franzöfifchem Gebiete. 
1. Das Volksſchulweſen im Norddepartement. 
Wie die ganze Austellung von einem Franzoſen veranlaßt 

worden, jo nahm auch im allgemeinem Hauptgebäude die franzöfifche 
Abtheilung den breiteften Raum. ein und bildete dort vielleicht das 
Glänzendite und Geihmadvollfte. Bor allem fefjelte mich die Kol: 
leftin » Srpofition des Norddepartementd über den Primärunterricht, 
weil ed mir Anla gab, die Drganifation dieſes Unterrichtes an« 
ſchaulich zu erkennen. 

Das Norddepartement, mit feinen 5680 [J km und feinen 
1603259 Ginwohnern in 7 Arcondiffemente, 61 Kantons und 
668 Kommunen, bat jept im ganzen 2160 Primärſchulen jeder Art 
mit 5300 Lehrern und Lehrerinnen. Die Audftellung repräfentirte 
aber nur die öffentlien Schulen, deren 1656 mit 3540 Lehrer⸗ 
träften befteben. 

Der Beginn der Betrachtung jet mit der Anftalt gemacht, melde 
unjerer gewoͤhnlichen Volksſchule am meiften entſpricht, mit ber 
ecole primaire elementaire. Ihre Schüler find durchſchnittlich 6 bis 
13 Jahr alt. Der Unterricht, nach den (Kejegen vom 16. Juni 1881 
und 28. März 1883 jebt obligatoriih und unentgeltlich, ſcheint 
eine immer größere Außdehnung annehmen zu wollen. Unterm 
13. Januar 1883 bat ferner der Akademie-Inſpektor Brunel, ald 
Direktor des Primarunterrichted, und der Präfelt ded Departements 
Jules Cambre, mit Genehmigung ded Minifters eine neue Schul- 
ordnung erlaffen, im Anſchluſſe an weldye unterm 24. desſ. M. der⸗ 
ſelbe Präfekt und der Rektor der Akademie zu Lille, Dr. Nolen, 
keftiond« und Stundenpläne für 1— 3 Haffige gefonderte Knaben⸗ 
und Mädchenichulen, ſowie nad Monatöpenien vertheilte ausführ- 
lihe Lehrpläne erlaffen haben. Die Ziele find wefentli erhöht 
gegen früher, und die Lehrer haben eine Norm erhalten, wie es für 
fo viele unter ihnen nothwendig und wünſchenswerth if. Dabet 
follen die lokalen und perſönlichen Verhältniſſe volle Berüdfihtigung 
erfahren, und man will zufrieden fein, wenn zunädft nur relativ 
das Gewünſchte erreicht wird. Doch ehe wir weiter auf dieſe Ver⸗ 
öffentlihungen eingehen, fehen wir und die Ausftellungdfaden jelbft 
an. Bor mir lagen Monatöhefte, in melde der Schüler je die 
erite Monatdarbeit aus den verfchiedenen Unterrichtögebieten einge- 
tragen, wodurd eine ſchnelle Einfiht in den Gang des Unter- 
tihtes und in die Fortfchritte ded Zöglinged gewonnen werden 
Tonnte, Tageöhefte (cahiers uniques), in welden die täglichen Auf- 
gaben audgearbeitet waren, um die Unbequemlichkeit und Koftipielig« 

46° 
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feit vieler Hefte zu vermeiden, Hefte für die einzelnen Kurſe und 
für das Schönſchreiben; geograpbiihe und andere Zeichnungen 
reibten fih an. Auch fand ich eine eigenthümliche Einrichtung, um 
die forgfältige Vorbereitung des Lehrers zu fidern: Klafjentage: 
büdyer, in welche von ihm nicht die abjolvirten Penfa, fondern die 
am nädften Tage zu abjolvirenden eingejchrieben waren; eine Vor: 
ſichtsmaßregel, die früher befohlen, jegt nur noch fakultativ, aber in 
nicht wenigen Schulen vorfommt. 

Alle diefe Hefte, an ſich kaum verftändlih, wenn auch durd 
Reinlichkeit, Alluratefle, Ihöne Schrift und forgfältige Korrektur 
ebenjo bemerfendwertb, al8 die erakten Zeichnungen, mögen mir Ber: 
anlaffung fein, die Schuleinrihtung felbft nady den neuften angege- 
benen Beftimmungen etwas zu beleuchten. 

Jede Schule zerfällt in drei Kurfe, den elementaren, den mitt: 
leren, den oberen. In der einklaffigen bilden diejelben die Abthei⸗ 
lungen; in der zweiklaſſigen find die beiden legten Kurſe als Ab⸗ 
theilungen vereinigt, in der dreiflaffigen zerlegt ſich die elementare 
Etufe in eine dritte und zweite Kalte: während die Mittel»: und 
Dberftufe die erfte Klaffe ausmachen. Es maltet aljo das Beftreben, 
dem unteren Unterrichte befondere Kürforge zu ſchenken und ihn 
möglichft individuell zu geftalten; freilich fommen dabei die beiden 
oberen Stufen zu kurz. Der Lektions- und Stundenplan verzeichnet 
für jeden Wochentag, mit Ausnahme des ganz freien Donnerstags, 
vormittagd und nachmittags je drei Stunden, mit 15 Minuten Er- 
bolung, etwa in der Mitte, und mit 10 Minuten, jedeömal beim 
Anfange zur Aufftellung in Ordnung, Reinlidpkeitrevifion und zum 
Eintritte in die Klaſſe. Die Lektionen wechſeln gewöhnlich von 
15-25 Minuten. Die Arbeit, fet es Unterricht, ſei es Einũbung, 
jet es Stille Beichäfttgung, tft nad den Abtbeilungen genau bezeidhe 
net; in der einflaffigen Schule tft Helferdienft für den Unterfurfus 
eingerichtet. 

Die Fächer der intelleftuellen Bildung find für alle drei Kurfe: 
Mutterſprache, Geſchichte, Geographie, bürgerliche Belehrung (in- 
struction civique) Rechnen (calcul arithmetique), Geometrie, nüß« 
lihe Elemente der Phyſik und Naturgeichichte mit Anwendung auf 
Ader- und Gartenbau, Zeichnen und Gefang. 

An Stelle ded Religiondunterrichtes ift die Unterweifung in 
der Moral (education morale) getreten. Als dritte Erziehungs⸗ 
und Unterrichtsart iſt in lepterer Zeit diejenige ſtark bervorgetreten, 
melde durch die Worte „Education physique et pr&paratoire & 
!’education professionelle* bezeichnet wird und für Knaben und 
Mädchen Turnen und Handfertigkeit und fo weit ich ſehe, für leptere 
allein, Haußhaltungstunde und Geſundheitspflege in fi faht; ob» 
wohl die zweite Disziplin nur theilmeile innerhalb, und die dritte 
und vierte ganz außerhalb des gewöhnlichen Lektionsplanes fällt und 
nur einen Anhang bildet. 
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Ih gehe nun dazu über, an der Hand noch nicht genannter 
Ausftellungdgegenftände, einige® über die phyfiſche und Die gewerb- 
liche Ausbildung der Schullinder zu berichten. 

As ih den langen Tiſch der franzöfiihen Außftellung um- 
wandelte, fiel mir ein bequem zum Anſchauen aufgehängtes Bild 
auf. Es ftellte einen etwa 12 jährigen Zögling der Schulbataillone 
vor, der mit feiner blaugrauen Uniform und feinem Gewehre fid 
recht hübſch präfentirte. Der Spezial» Katalog wied nachdrücklich 
darauf bin, daB von diejer frühen Mititarifirung der Jugend großer 
Augen für Frankreich und für die Kinder ſelbſt erwartet wer- 
den dürfe. 

In dem Lehrplane für den moraliihen Unterricht finden fi 
wörtlid folgende Penja: La France et ses grandeurs: sa justice, 
sa generosite, ses gloires de tous genres: sciences, industrie, 
arts etc. Ses malheurs: la guerre de 1870. L’Alsace et la 
Lorraine. Les devoirs du petit francais: aimer la France et 
travailler & sa grandeur. Les bataillons scolaires. 

SIntereflant war mir aus den Berichten zu erjeben, daß unter 
Keitung der Lehrer, ſowohl im Intereſſe der Geſundheit, als auch 
der Erweiterung von SKenniniffen dur Befichtigung von Dentmä- 
lern, Sammlungen, Bergwerken, Fabriken, Merkwürdigkeiten der 
Natur und der Landwirtbihaft, häufige Schulaudgänge gemadht 
werden. Nur das konnte ich nicht erfahren, wie der Lehrer die Zeit 
dafür gewann, und woher bei den doc meiltend nicht begüterten 
Kindern des Volkes die Ausgaben beftritten wurden. Doch aud 
ohne dieſes zu willen, erkenne ich gern.an, daß es wohl der Mühe 
werth fein dürfte, Darüber nachzudenken, ob nicht auch unlerer Vollks⸗ 
ſchuljiugend etwas von der Wohlthat turneriiher Ausgänge zu Theil 
werden könnte, welche unferen höheren Schulen durdy da8 bekannte 
Minifterialreitript vom 27. Oktober 1882 gewährt worden tft. 

Eine weitere Sigenthüntlichkeit der meiften franzöftihen Schulen 
—* fich in ber Betonung der Handfertigkeit, und dieſe nicht bloß 
ür die Mädchen, ſondern andy für die Knaben. 

Die erfteren empfangen Unterweijung in der Haushaltung und 
in den Nadelarbeiten, von denen in Albums und auf Tafeln Nutz—⸗ 
und Zierftüde in natürlicher oder verfleinerter Greße viel Sorgfalt 
und eine genaue Abmeſſung des ftetigen Fortſchrittes befundeten. 

Bon Handarbeiten der Knaben fand ich ſolche aus den- Schulen 
zu Armentiered in Bezug auf Schreinerei, Dredpdlerei und Modes 
lage und aus den Scuien zu Goufotra in Bezug auf Marmor⸗ 
mofait. Der Handfertigfeitöunterricht ift erſt kürzlich in die Kna⸗ 
benſchulen eingeführt, und erft wenige von ihnen befipen, wie e8 
für den oberen Kurfud nothwendig ift, befondere Werkftätten. Aber 
man glaubt mit den biöher gewonnenen Refultaten zufrieden fein zu 
ſollen, und rüftet ſich, auch andere Schulen mit den Räumen und 



690 

den Audftattungen zu verjeben, welche für den vollftändigen Betrieb 
diefer Handarbeiten erforderlih find. Der Zweck derielben wird 
nicht ſowohl in der Vorbereitung für ein befondered Handwerk, 
als in der allgemeinen Uebung des Auged und der Hand, in der 
Bekämpfung der Ungeichidlichkeit, in dem Gegengewichte gegen ein 
a tbaned Wiffen und in der Beförderung der Gejundbeit 
eſehen. 

Das öfter erwähnte grundlegende Reglement beſpricht dieſe Au: 
gelegenbeit ſehr außführlid), theilt für die drei Kurſe genaue Lehr» 
läne mit, nad melden mit Ausfchneiden und Darftellungen von 

Dapier begonnen und bis zu den leichteren Handwerksarbeiten fort⸗ 
geichritten wird, und ordnet an, daß bei den fchwierigeren Dingen 
nicht der Kehrer, jondern ein Handwerker, freilidy immer unter Kon: 
trole des Lehrer und unter Aufrechthaltung der Schuldiäziplin, un 
terweifen jolle. Das Material hat der Zögling zu beſchaffen; der. 
jelbe fteht wegen Benupung der von der Schule gelieferten Werl: 
Jug unter ſtrenger Beaufſichtigung und muß durch Führung eines 

uches, in welches er ſeine Arbeiten und den Gang jeiner Beſchäf⸗ 
tigungen einfchreibt, fich ſtets über feinen Kleid ausweiſen können. 

Was die anderen Volksſchulen anlangt, jo waren aus fogenann- 
ten Mutterfhulen Hefte von 4—7 jährigen Kindern audgelegt, aut 
denen man die Art erſah, mie die erften Anfänge des Schreibeud 
und Zeichnend gelehrt wurden; fowie auch die Elemente der Hands 
arbeit im Flechten, Wirken, Stricken, Stiden, Häfeln und Steppen, 
in vielleicht Schon zu großer Kunft, dargeboten wurden. - 

Die höhere Primärſchule war dur die Ausftellung einiger 
Städte vertreten; im ganzen hat dad Norddepartement 16 folder 
Knabenſchulen; die Zahl der Mädchenſchulen ift geringer. Die 
Schüler find Interne, Stipendiaten und Crterne Für alle An- 
ftalten diefer Art, find als nothwendige Fächer: Moral, Mutter 
ſprache, Schönfchretben, Geſchichte, Geographie, lebende fremde Spra⸗ 
ben, Mathematik, Buchführung, Phyſik, Chemie, Naturbeſchreibung, 
Zeichnen, Singen, Gymnaſtik, Handfertigkeitsarbeit. Aber jede 
Schule hat, wie die ausgelegten Programme es darthun, trotz ges 
meinſamer Grundzüge, ihren beſonderen Zuſchnitt nach ihren lokalen 
Bedürfniſſen und Sntereffen, ähnlich, mie bei und die Mittelichule. 
Doc ift die höhere Primärfchule nur in der Form vorhanden, daß 
fie höchftens vier, wenigftens einen Jahreskurſus hat. 

Die höheren Primär» Snabenihulen von Lille, Haubonrdin, 
Douai, Roubair und Fournes hatten Kurfusproben, Schreibhefte, 
Tageshefte, geograpbifdhe Karten, fowie Handarbeiten auß ber Tiſch⸗ 
leret, Drechslerei, und Modellirungsfadhen in Holz, Eiſen umd pla- 
ftiihen Stoffen audgelegt. Bei den Xeiftungen aus dem .@ebiete 
der Handfertigfeit behaupten die beigegebenen Noten, daß durdaus 
feine Zäufcherei getrieben ſei; die verhältnismäßige Vollendung ber 
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Ken jet nicht für die Ausftellung bios erzielt, ſondern zeige ſich 
auch fonit. 

Die höheren Primär-Mädchenichulen von Lille, Roubair, Conn« 
brai, Dunkerque zeigten außer Heften und Karten ded wiflenfchafts 
lihen Unterrichtes, gleichfalls die Leiſtungen ihrer Induſtrie: Proben 
der Porzellan» und Seidenmalerei aud Lille, wo dieſe Kunft bes 
ſonders gepflegt wird, nach geometriihem Maße geichnittene und 
ingefertigte Kleider, Leinenarbeiten der Schülerinnen aus Lille und 

oubaix. 
Der Zweck dieſer Mädchenſchulen iſt, wohlunterrichtete und vers 

ſtändige Frauen zu erziehen, deren Intelligenz durch Kunſtfertigkeit 
und Vorbildung für den Haushalt in den Dienſt des praktiſchen 
Lebens geftellt wird. _ 

Bon der Primärjchule ded Norddepartementd können wir nicht 
jdeiden, ohne noch drei in der Außdftellung und dargebotene Er⸗ 
Iheinungen zu erwähnen, nämlich die Beförderungdmittel des realifti- 
ſchen Unterrichtes, die Beranftaltungen für die Vorbildung und die 
Weiterbildung der Lehrer, endlich Anfichten von Schulgebäuden. 

Man hatte, trop ihrer Umfänglichkeit, drei Schulmufeen darge» 
ftellt, weldye alles enthielten, was man zur Veranſchaulichung des 
Sadhunterrichted nur denken fann. Glücklich die Schulen, welche fo 
teihlich verforgt find; ich glaube, ed werden nur wenige jein fönnen, 
auh wenn, wie im Berichte verfichert wird, die gemeinfame An⸗ 
frengung der Lehrer und Schüler die Anichaffungen erleichtert. 
Auch liegt bei niederen Schulen in der Sinrichtung ler Mufeen 
die Gefahr nahe, dab die Bemühung des Lehrers und der Schüler, 
\o wie die Audgaben der Schulkaſſen, überfpannt werden, um nicht 
nur dad Einfachſte und Nützlichſte, ſondern auch das Merkwürdige 
und Abſonderliche zu beſchaffen. Ferner fand ich einige Kollektionen 
von nützlichen und ſchädlichen Inſekten. Ste waren von Thier⸗ 
ſchutzgeſellſchaften der Schüler unter Hilfe der Lehrer zufammenge- 
ftelt. „Um nämlich den Kindern humane Gefühle gegen die Thiere 
einzuflüßen, um fie an da8 Halten ihres gelobten Worted und Ber- 
ſprechens zu gewöhnen, um fie vom zweckloſen Herumftreifen abzu⸗ 
halten und um ihnen naturgefchichtliche Kenntniffe in Bezug auf 
den Aderbau beizubringen, bat man in den Schulen Bereine zum 
Schutze der nützlichen Thiere, bejonderd der Vögel, gegründet. Ihre 
Zahl wächft ſchnell, und früher oder fpäter wird jede Schule bejon- 
derd auf dem Lande, wo der Nutzen unwiderfpredlich ift, einen 
joldyen haben. *® 

So fagen die vor mir liegenden gedrudten Notizen, denen id) 
nur binzufüge, daß ſchon der Lehrplan, fomohl für den moralijchen, 
als auch für den naturgeſchichtlichen Unterricht, eindringlicy die Be⸗ 
lehrung über den Nupen und Schaden der Thiere, ſowie die Pflicht, 
die nũtzlichen zu ſchonen, fordert. 
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Gern erfenne ich die gute Abfiht an, möchte aber dody fürdten, 
daß ſolche Gelellihaften unter Kindern nicht viel mehr bedeuten, 
ald eine bald nachlaſſende Spielerei, ja als eine Verbreitung zur 
Wichtigthuerei und Eitelleit. 

Die Normalſchule (dad Seminar) des Norddepartements be 
findet fih an dem Orte der Alademie zu D., befteht feit 1834 
und zählt 180 Zöglinge, weldye ſich in drei Jahrgänge theilen. Bor 
und liegt der Bericht des Direltord über. die biöberige Entwidelung 
der Anltalt; aud fanden ſich Lehrpläne, ſchriftliche Arbeiten, geo 
graphiſche Karten, Pflauzen- und Inſektenſammlungen. Aber da es 
mir nicht gelang, andere und gedrudte Nachrichten zu bekommen, 
fo war dad Außgelegte, obwohl im einzelnen lehrreich, doch nicht 
genügend, um mir ein deutliches Bild von der Einrichtung der Nor 
malichule zu geben. 

Für den Geiſt, in welchem die Seminare arbeiten, find die 
Aufläge wie der Seminariften, fo der Kinder in den 6coles annexes, 
Uebungsſchulen, bezeichnend. Die Hefte lagen aus. in Beiipiel 
genüge: Ein Zögling ded erften Kurjus, der I1—12jährige 9. L. 
hatte namlih als Aufſatz die Beantwortung der drei Yrayen zu 
geben: „Wann tft ein Land vollitändig erobert? Hat Julius Cäſar 
Gallien volftändig erobert? Wie war die Organiſation Galliens 
unter Julius Cäſar.“ In jeinem developpement hatte der Sci 
ler in Bezug auf den erften Punft niedergeichrieben: „Ein Land tft 
erft dann vollitändig erobert, wenn ed die Spradye, die Sitten und 
die Gewohnheiten ded Srobererd angenommen bat. Alfo iſt Elſaß⸗ 
Lothringen nicht vollftändig erobert.“ 

Einige Blide in die Veranftaltungen für die Weiterbildung der 
Lehrer gewährten mebrere Eremplare des Bulletin des ancıens 
elöves de l’&cole normal eet des instituteurs du Nord. Die 
abgegangenen Seminariften bleiben nämlidy nad ihrer Anftellung als 
Lehrer in freundichaftlichder Verbindung unter einander, bilden den 
fogenannten „Berein der alten Zöglinge* und geben das genannte 
pädagogiſche Blatt heraus. Diele Cinrihtung dürfte wohl geeignet 
fein, die Kortbildung der jungen Lehrer, ihre Kollegialität unter 
einander und die Liebe zu ihrem Stande zu fördern, auch die Grund: 
läge und Methoden ded Seminared zu ſichern und weiter zw tragen. 
Gleichwichtig, wie diefe Selbfthilfe, erihien mir aber auch die Für 
forge der Behörde, melde, um in fteter Beziebung mit dem Lehrer⸗ 
verſonale zu bleiben, und um ihm jchleunigit nicht. nur ihre Berord: 
nungen und Belanntmadyungen, fondern aud ihre Wunſche und Wei⸗ 
jungen mitzutheilen ein Bulletin mensuel de l’enseignement pri- 
maire berausgiebt, und zwar, wie die außgelegten Probeeremplart 
zeigten, nicht in der Form lofer Blätter, fondern als folide Hefte. 

Solche amtlichen, regelmäßigen Mittheilungen dürften fich nic 
nur für ſolche Zeiten empfehlen, in melden dem Schulweſen eine ver- 
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änderte Direktive gegeben werden fol. Sie fünnen aud bazu 
dienen, die wohl auch bei unjeren Volksſchullehrern vielfady vor- 
bandene traurige Unwiſſenheit in Bezug auf Schullunde im engeren 
Sinne zu befeitigen und den Einfluß oft nur verwirrender, nicht 
amtliher Schniblätter zu vermindern. 

Für die Bildung der Lehrerinnen iſt bis jept im Norddeparte- 
ment noch wenig gejorgt, welches um jo bedenklicher ift, da, nad) Be- 
feitigung ber getitlihen Schweftern aus dem Sculdienite, an allen 
öffentlichen Mutter» fomwie niederen und höheren Primärfchulen für 
Mädchen geprüfte Lehrerinnen fungiren follen, und an diefen Anftalten 
fein Lehrer arbeiten darf. 

Zwar hoffte man, daß im gegenwärtigen Donate eine Normal» 
Ihule für Lehrerinnen in Douai eröffnet werden könnte, und daß die 
projeftirte Zahl der Schülerinnen von 150 fi auf 200 fteigern 
würde; aber außer diefen Nadrichten fand ich in der Ausſtellung 
in Bezug auf die Kehrerinnenbildung nur einige gewerbliche Arbeiten 
bet den Audlegungen der höheren Primär⸗Mädchenſchule zu Lille. 
Die angehenden Lehrerinnen beſuchen nämlidy bis jet in einer Art 
Normallurfus die höheren Mädcheninftitute zu Lille und Douai. 

Wie fehr jept noch die Bildung der Lehrer diejenige der Lehrer 
rinnen überragt, erkannte ich auch darauß, daß während von eriteren 
eine ganze Anzahl von Arbeiten — ich zählte 31 Hauptnummern — 
in geograpbiichen, geologiſchen, naturkundlichen und mathematiſchen 
Darftelungen und Sammlungen in Zeichnungen, fowie methodiichen 
und fchulfundlidyen Büchern vorhanden waren, von den weiblichen 
Lehrkräften nichts dergleichen auslag. 

Eine gewiſſe Gleichheit des Lehrerperfonales beider Geſchlechter 
fand ich indefjen darin, daß nach den auögelegten Comptes rendus 
des conferences pedagogiques entre les instituteurs ou les 
institutrices ein oder zweimal im Jahre, unter Direftion der Schul⸗ 
verwaltung mit Lehrern und Lehrerinnen getrennte Konferenzen ab» 
gehalten merden, und daß, wie aus den gleihfalld vorhandenen 
Statuten der „Socidte des secours mutuels des instituteurs et 
des institutrices du Departement du Nord“ erſichtlich, beide zu 
einem Vereine gegenjeitiger Hilfe zufammengetreten waren. 

Mit den Anftrengungen für innere Verbeſſerung der Primär» 
Ihulen fcheint die Fürjorge für die Beichaffung brauchbarer Schul» 
räume im Norddepartement Hand in Hand zu geben. Die bild» 
lichen Darftellungen ganzer Häufer für Mutter- naben- und Mädchen 
Ihulen, ſowie auch die Theilanfichten über dad Innere der Klaſſen, 
über Facaden, Portale, Dekorationen, welches alled reichlich und 
geſchmackvoll auf der Ausftellung vorhanden war, befundeten wenigftens 
auch auf dem baulichen Gebiete des Echulmelend, daB weder Geld 
noch forgfältige Ueberlegung geipart war. 

Noch größere Aufwendungen und Fortſchritte im Volkoſchulweſen, 
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ald in der Ausftellung ded Norddepartements, traten mir indeflen 
entgegen, jobald mich der Pavillon der Stadt Parid aufgenommen 
atte. " 

2. Das Volksſchulweſen der Stadt Paris. 

Sn dem einfach ausſehenden Pavillon der Stadt Paris konnte 
man doch große Herrlichkeiten der franzöfiihen Hauptftadt ftudieren, 
Diefelben waren nad ber in jährlichen_ Vermaltungsberichten der 
Gentrale üblihen Reihenfolge geordnet. In mannigfadyen Nach 
weiſen, grapbifchen Darftellungen, Bildern und Proben war eine 
Fülle von Belchrungen über Statiftil und Perfonenftand, über Ver 
fauf und Handel, über Friedhöfe und Beerdigung, über Waſſerver⸗ 
forgung und Sanalifation, über Landftragen und Wege, über An 
aflanzung und Beleuchtung, über die Wetterbeobachtungswarte von 

. über den Plan und die Gebäude der Stadt, über ſchöne Künfte 
und biftorifche Werke, über die Polizeipräfektur mit ihren Arbeiten in 
dem chemikaliſchen Laboratorium, in den Identitätsnachforſchungen, 
in der Gelundheitöpflege und Armenunterftügung, in den Feuer: 
wehren. Aber das muß ich bier alled übergehen, um Raum zu be 
halten für dad noch nicht bier aufgezählte und doch fo reichlich ver- 
tretene Primärſchulweſen der Stadt. i 

Zum Beginne der Beſchauung diejer Abtbeilung ftelle ich aus 
den mir vorliegenden amtlichen Berichten eine Ueberficht zufammen, 
die beweilt, wie groß die Anftrengungen und Fortſchritte im Schul. 
weien der Stadt jeit 1871 geweſen find: 

&8 waren und find in Paris 

I. Mutterfchulen. | Zahl der Schulen, der Schüler. 
Am Sabre 1871. . . | 94 16111 

„ n.188. | 128 1.202315 
Fortihritt um . . . | 34 4104 

| . . 

II. Elementare Primärjchulen ı Schäter, Schulen, Säle "Schulen, 

Knabenihuln . . . | 39080 | 120 | 63556 | 185 
Mädchenihulen . . . | 34499 | 123 | 5792 | 174 

Summa | 73579 | 243 [120798 | 359 
Fortſchritt feit 1871 bis 1883 in der Schüler,» Schulen-Anzahl. 

Knabenfhulen . . . 24476 65 
Mädchenichulen. . . 22 748 51 

Summa: 47219 116 
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III. Höhere Primärjchulen ſeit 1883. 
Schulen, Schüler, Bemerfungen. 

Bis 1871 beflanden nur 
die drei erflen Schulen. 
Die Mädchenſchule iſt als. 
Borläuferin anderer pro- 
jeftirter 1552 eröffnet; 
nıan bofit auf 4 oder 5 
nene. benfo benft man 
an die Gründung neuer 

Knabenſchulen: 1. Chaptal 1206 
2. Zurgot 731 
3. Colbert 460 
4. Lavoiſier 429 
5. 3. . Sy 450 
6. Arago 300 

Mädchenſchulen: 1. Rue de Say 214 

Summa: 7 3 7% 
Knabenſchulen. 

IV. Kurſe für die Fortbildung und für die Anfänger (pour les 
zdouice et les apprentis). 

. Fär die Anfänger beiderlei Geſchlechts, 
Schüler 1366. 

2. Zur Fortbildung 1883. 
1. Zur Fortbildung im Primär- 

unterrichte 
Zür Jünglinge 
Für junge Mädchen 

2. Zur Sortbibung im Geſange 
r Zünglinge 

Für junge Mädchen 
Eumma: 

1883 Kurfe: 61 

Kurſe, Schüler, 
116 5 872 
68 3 050 

28 825 
A 200 

219 9947 

V. Gewerbeſchulen. Art der Schule Schüler- Bemerkungen. 
Für Jünglinge zahl. 

1. Handwerkerſchule, 
Boulevard de la 

Vilette 240 
2. Chemik. und phyſik. 

Schule, 
Rue VHanaid 

Für junge Radoern 
. Gewerbe⸗ und Haus⸗ 

haltungs⸗Schule, 

40 

Rue Violet 180 
4. Gewerbeſchule, Fau⸗ 

bourg St. Deni⸗ 
5. —— 

Rue Bacret 

50 

40 

Drei nene Schulen 
für junge Mädchen find 
im Werke. Auch un- 
terſtützt die Stadt 14 
private Zeichenſchulen 
jede mit 3000 bie 
000 Free, Damit 
junge Mädchen in 

venfeiben unentgeltlich 
‚unterrichtet werben. 

Summa: 5 550 
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VI. Kurfe zur Erlernung der Kaufmannſchaft: Kurfe, Schüler. 
Für Jünglinge 12 880 
Für junge Mädchen 12 827 

Summa:; 24 1707 

Nicht minder, als diefe Ueberfichten, beweifen es die für dad 
niedere Schulwefen und für den Unterricht des Volkes aufgewandten 
Koften, wie ſehr ſich die Stadt Paris bemüht hat, die Bildung ihrer 
Bürger unteren und mittleren Standed zu fördern. 

Seit 1871 haben fi die außergemöhnlichen ftädtiihen Beihil⸗ 
fen für die genannten Bildungsgwede auf 61904442 Fred. 5lc. 
belaufen. Im Sabre 1871 hatte der Stat für den öffentlidhen Un 
terriht die Summe von 7241 420 Fred. 95 c. und nun, im Zahre 
1883, beläuft ſich derjelbe Etat auf 26 004426 Fres. Der Verfajler 
durfte weder fi noch dem Leſer diefe mühſam gemachten Auszüge 
eriparen, und kann nun um fo rajcher und ficherer die einzelnen 
Bildungs» Beranftaltungen durdeilen. Bei diefem Gange werden 
wir, mit Rückſicht auf die außgeltellten Gegenftände, vornehmlich 
auf den Zeichenunterricht und auf die Unterweilung in der Hand» 
fertigteit, fowie in gewerblihen Dingen zu achten haben. 

Die Mutterihulen (I), nur von Lehrerinnen geleitet und mit 
Kindern beiderlet Geichlehtd im Alter von 2 bid.7 Fahren, legen 
den Grund zur eriten moraliihen Erziehung, maden mit den je 
wöhnlichften Gegenftänden aus der Umgebung ded Kindes befannt, 
bieten Sprehübung und leichteſte Erzählungen und lehren die An: 
fänge des Zeichnen, Schreiben, Leſens, der Naturgeichidhte und 
Geographie, üben au in Handarbeiten, im Geſange und in Körper: 
bewegungen, die unter Gefang außgeführt werden. Es arbeiten an 
ihnen 128 Hauptlehrerinnen (directrices) und 231 Gehilfinnen 
(institutrices adjointes). 

Das Zeichnen, welches vor dem Schreiben begonnen wird und 
in feinen Anfängen dasſelbe vorbereitet, umfaßt Vorführung der 
Linie und ihrer Verbindungen mit Hilfe von Streifen, Yinealen, ge 
faltenem und geflocdhtenem Papier, die Darftellung von Linien auf 
der Schiefertafel und dann auf quadrirtem Papier, Abzeichnen leichter 
von der Lehrerin auf der MWandtafel entworfener Muſter, die ſich 
bis zu Borzeihnungen einfachſter und befannteiter Gegenftände 
fortſezen. Auögeftelt waren Zeichnungen von 3 bid 7 jährigen 
Kindern. 

Die elementaren Primärſchulen (II.) wie im Norddepartement 
nah 3 Kurfen geordnet und mit falt demfelben Lehrplane, werden 
augenblidlid von 2553 Lehrern und Lehrerinnen geleitet, darunter 
Haupt: und Hilfälehrkräfte, aud 22 Aufſeher (surveillantse) und 
Aufieherinnen. Die Schülerzahl in einer Kaffe berechnet fih durch⸗ 
Ihnittlih auf 35—40. Nah der Schülerzahl richtet fi die An⸗ 
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zahl der Klaffen für jeden Kurſus. Die Gefchlechter find getrennt. 
Es lagen zwei Sammlungen von Zeichnungen, je eine von 6—14 
jährigen Anaben und Mädchen, auch Handfertigkeitdarbeiten von 
Schülern und Schülerinnen aus. 

Beim Zeichenunterricdhte werden die Schüler ded unteren und 
mittleren Kurſus von ihren gewöhnlichen Lehrern unterwiejen, und 
zwar zweimal eine Stunde wöchentlich. Das Penſum umfaßt 
tinearzeichnen im lüdenlojen Fortichritte vom Einfachen zum Zu» 
Iammengefegten, mit erhobener Hand und ohne Hilfämittel. 

Treten die Schüler in den Oberkurſus, jo beginnt der Zeichen« 
unterricht, in wöchentlid 4 Stunden, je 2 nach einander, ertheilt zu 
werden, und zwar von bejonderen und geprüften Kehrern und Lehres 
aa welche im SKörperzeichnen (Drnantente und Figuren) unter« 
weiſen. 

Die Handfertigkeit wird bei den Knaben ſo geübt, daß dieſelben 
mit dem 10. er a in eine eigentlihe Schulmerfitätte eintreten ; 
dort wird unter Auffiht des Hauptlehrerd und der anderen Lehrer 
von einem fittlih nnd techniſch tüchtigen Handwerker Anleitung ges 
eben. Ein befonderer Inſpektor überwacht alle dieje Werfftätten. 
ie Arbeitöftunden der Zöglinge fallen außerhalb der gewöhnlichen 

Schulzeit, morgend von 7—8!/, Uhr und nadhmittage von 4—5', 
Ihr. Die Zöglinge find in Gruppen geteilt, jede bat alle 2 Tage 
mindeftens 1, Stunde diefe techniſche Unterweiſung. Mit allen 
dementaren Primärfchulen in Paris find Werkftätten für die Schrei« 
nerei, mit einigen auch ſolche für die Eifenarbeiten der Schmiede 
verbunden. 

| Die andgelegten Handarbeiten der Mädchen bezogen ſich auf 
Naͤhen, Zufchneiden und Anfertigen der Sleider. Der Induftrieunterricht 

beabfichtigt nicht gemerbömäßige Geſchicklichkeit, bildet aljo feine 
Nähterinnen und Kleidermaderinnen ald Spezialiften, ſondern will 
dad heranwachſende Schulmädchen in den Stand jeßen, für ſich und 
die Seintaen die Kleidung anzufertigen, und etwas vorbereiten auf 
die profefftonellen Arbeiten der Nadel. Der Unterricht wird von 
den gewöhnlichen Lehrerinnen ertheilt, die aber einen techniſchen Kurſus 
von 4—5 Monaten durdgemadt und ein Befähigungdzeugnid er» 
langt haben müſſen. 

Und zu den böhern Primärjchulen (III) wendend, weldye einen 
taft gleichenkehrplan, wie diejenigen des Norddepartementö verfolgen, 
finden wir Darbietungeu aus dem von tedhniichen Lehrern geleiteten 
Zeihenunterrichte, nämlich Zeichnungen, welche 12— 17 jährige Schüler 
angefertigt hatten. Das Gebiet umfaßt Körperzeihnen, geometriſches 
Zeichnen, Bauzeihnen, Maſchinenzeichnen, Tuſchen, Schattenlehre, 
Grundriſſe der beſchreibenden Geometrie. 

Beſonders beachtenswerth erſcheint mir die Fürſorge der Stadt 
Paris für die Fortbildung und für die Anfänger (IV.), damit eines. 
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theild die Schullenntniffe befeftigt und weitergeführt werden, anderen 
theils eine gewille Vorbereitung auf das praktiſche Leben in un 
mittelbarer Weiſe ftattfinde. Leider boten aber die gemadhten Aus— 
ftelungen in ihrer Geringfügigfeit kein Bild diefer Cinrichtungen, 
welche audy bei und ſchon jolange auf der Zagedordnung ftehen, ohne 
daß bis jept feitftehende Prinzipien gewonnen, oder eine allgemeine 
Cinführung erfolgt wäre. 

Die Gewerbeſchulen (V.) haben mit dem Primärunterrichte nichts 
mehr zu fchaffen; nur die, melde den letzteren abſolvirt haben, 
werden zugelaſſen. 

Die Prinzipien diefer Beranftaltungen find, im Auftrage der 
Verwaltungskommiſſion, in einem auögelegten Berichte ded Senators 
M. Zoloun dargelegt. Dana wollen diefe Gtabliffements nicht 
Gegenmeiſter (contre-maitres) audbilden, jondern Arbeiter mit jolden 
theoretifhen und techniſchen Kenntniffen ausrüften, daß fie ihr ſpäteres 
Gewerbe verftändig ausüben können, und zwar, wie es heißt, „nad 
den Ueberlieferungen der Genialität, des guten Geſchmackes und der 
Torreften Ausführung, melde drei Dinge den Induſtrieerzeugniſſen 
Frankreich biöher ihren Erfolg gegeben haben". Die eigentlide 
Lehrlingsichaft joll nicht erjeht werden, noch eine Behandlung ber 
induftriellen Spezialitäten erfolgen; weitmehr werden die jogenannten 
meres-ıindustries, welde vielen Handwerkdarbeiten dienen, in den 
Vordergrund geftellt. Der Anfang des Unterrichted hat am meilten 
diefen allgemeinen techniſchen Charakter, hiernach dürfte doch, trotz 
aller Berficherungen, die jpezielle Vorbereitung kaum zu vermeiden fein. 

Neben diefer techniſchen Ausbildung fol aud die ſchulmätzige 
Intelligenz weiter gefördert werden, damit die Etudien für ein pi: 
teres beſonderes Gewerbe gut vorbereitet feien. 

Drientiren wir und noch ein wenig über die früher genannten 
einzelnen Schulen. 

Diejenige auf dem Boulevard de la Vilette will Arbeiter in 
gl und Gifen ausbilden, umfaßt alfo die Schreinerei, die 

dhmiederet, das Ajuftiren, die Drebarbeit, die Präzifionsinftrumente. 
Die Zöglinge, melde zugelaffen werden, müſſen mindeftens 13 und 
dürfen böchitens 16 Sahre alt fein. Der Kurjus ift dreijährig; im 
eriten arbeiten alle Schüler nad und nad in der Schreinerei und in 
der Schmiede, um eine gelente und fihere Hand zu befommen und um 
jo viel Technik fich zu erwerben, daß, wenn ed mit ihrem fpäteren 
befonderen Berufe nicht vorwärts geht, fie fi anderweitig helfen 
und ihr Brot verdienen fönnen. Vom zweiten Jahre an wird ihnen 
die Wahl einer Spezialität freigeftelt. Der Unterricht fol nicht 
mechaniſch, fondern theoretiſch-praktiſch ertheilt werden; beim Ge⸗ 
braudhe der Werkzeuge findet 3. B. eine Beiprechung über die An- 
fertigung und über die Wirkungen derjelben ftatt; jede Arbeit wird 
vorher erklärt; überall fol ein volled Berftändnid deſſen, was bie 
Hand leiftet angeftrebt werden. 
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Die regelmäßigen Wiſſenskurſe der Schule in den Fächern des 
elementaren und höheren Primärunterrichted beabfichtigen die Weiter: 
Is, derjelben, und namentlidy ihre Anwendung auf das gewerb- 
lihe Leben. 

In der Audftellung wurden Holz«, Eiſen⸗ und Präzifiondarbeiten 
von 13—19 jährigen Zöglingen dargeboten. 

Bon den Kurjen, die zur Weiterführung des Zeichenunterrichtes 
und zur Uebung in Modelliren an vielen Kommunalfchulen von 
abends von 8—10 Uhr von techniſchen, oder aud von den gewöhn⸗ 
lihen Lehrern, die ein Fähigkeitszeugnis fich erworben haben, geleitet 
werden, und das geometrifche Zeichnen mit allen feinen Anwendungen, 
Naſchinen⸗, Baudurdichnittözeichnen, dad Tuſchen, das Naturzeichnen 
nad Reliefs, Körpern, Pflanzen und lebenden Modellen, ſowie die 
Anfänge ded Modellirens und der Skulptur umfaffen, waren gleich 
hi einige Arbeiten der mehr ald 14 Sahre alten Zöglingen vore 
gelegt. 

Wir betrachten diefelben und hoffen nun auch etwas aud der 
zweiten im Programme genannten Gewerbeſchule für Phyſik und 
Chemie zu finden. Leider war aber nichts audgeftellt, und jo muß 
ih mich begnügen aus den Berichten niederzufchreiben, daß diefe An« 
Halt mit dretjährigem Kurſus und für 14—18 jährige vorher ge= 
prüfte Schüler ſowohl die theoretiiche Ausbildung in Phyſik, Mechanik, 
Chemie und Mathematik, als auch die entipredhende praftifhe im 
Kaboratorium fördert. Im erften Sabre überwiegt die allgemeine 
und die theoretiſche Untermeifung, in den folgenden, die Ihezielle 
und praktiſche. 

Erwähnen mödte ich auch bier noch, daß die neuen projektirten 
Gewerbeſchulen für Zünglinge die gefammte Bauinduftrie, ſowie die 
Möbelfchreinerei und die Anfertigung der Präzifiondinftrumente in 
den Vordergrund treten laffen werden, und da im 13. Arrondiſſe⸗ 
ment ein großes, Mutterihule, 2 Slementarprimärichulen, je eine 
für Knaben und Mäddyen, und 2 Gewerbeſchulen, je eine für jedes 
Geſchlecht, umfaſſendes Inſtitut errichtet werden foll. 

. Bon den Gewerbefhulen für junge Mädchen tritt uns zuerft 
diejenige in der Straße Violet in der Audftellung entgegen. Aus 
ihrer Werkſtätte für Kleidermachen und Stiden finden wir zwei 
Kleider, dad eine von natürlicher, dab andere von verkleinerter 
Größe, ein Riechkiſſen und einen kunftwollen Fächer, ſowie aus dem 
telier für Keinwandarbeiten ein Kinderkleidhen. Die Schule nimmt 

13—15jährige Mädchen, weldye die Kenntniffe der Primärfchule 
fih angeeignet haben, für einen zwei- oder dreijährigen Kurfus auf 
und bietet ihnen außer Grmeiterung und Anwendung des erworbenen 
Wiſſensſchatzes z. B. im Zeichnen, die Unterweifung in der Haus— 
haltung (Küche, Gefundheitöpflege) und, je nad) eigener Wahl, An- 
leitung im Weißnähen oder im Plätten, oder im Kleidermachen, oder 
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im Stiden, oder in der Anfertigung von Korſets oder in der Her- 
ftelung fünftliher Blumen. Der tägliche Unterricht ift von 8 vorm. 
bi8 5 Uhr nachm. mit wenigen Panfen, aber auch mit einer halb» 
ftündigen Erholung in gymnaftifdden Uebungen. Dem wiljenfchaft- 
lichen Unterrichte nd täglih 3, der gewerblidhen Prarid 4 Stunden 
gewidmet, die Haushaltung wird fo erlernt, daß jede Schülerin 
während einer Woche diejelbe bejorgen muß. 

Die Gewerbeſchulen zu St. Denis und in der Rue Bouret 
haben eine ähnliche Einrichtung, wie die zuerft genannte, nur nod) 
nicht jo vollftändig; namentlich fehlt noch die Anleitung zum Haus—⸗ 
halten. St. Denis hatte ein leinened Kinderkleid, einen Strauß 
fünftliher Blumen und eine Federgruppirung, die andere Schule 
einen Strauß fünftlicher weiber Fliederblumen audgeftellt. 

Die Einrihtung der neuen projeltirten Mädchen-Gewerbeſchule 
wird ganz diejenige nachahmen, welche wir in dem Inſtitute auf der 
Rue Biolet gefunden haben. 

Unter der Rubrif „Berihiedene Dokumente" waren genaue 
Lehrpläne über die Kurſe behufs Crlernung der Kaufmannſchaft (VI.) 
mitgetbeilt. Diefer Unterricht wird, gelondert für junge Männer 
und Mädchen, abendd von 8—10 Uhr ertheilt, um auch denen die 
Möglichkeit des Beſuches zu geben, weldye bereit8 geſchäftlich ange» 
jtelt find. Er verläuft in zwei Stufen, jede mit zwei Jahrgängen, 
und bezwedt Weiterführung des Primärunterrichted zum Nutzen der 
Geſchäftsleute. Für die, melde die Prüfungen beitanden baben, 
werden auf beiden Stufen Befähigungdzeugniffe ausgeſtellt; auch 
werden ihre Namen der Handelöfammer, dem SHandelötribunale, 
fowie bedeutenden Bank» und Geſchäftshäuſern fund gegeben. 

Ehe wir die Unterrichtöabtheilung der Stadt Paris verlaffen, 
muß ich noch auf einige unterftügende Einrichtungen, ſowie auf die 
Austattung der Unterricht8lofale hinweiſen. Im Bezug auf die erfteren 
nenne ich für dad Zeichnen die jährlichen Prüfungen, fowie die Be— 
lohnungen, welde in Büchern, Medaillen, Einzahlungen in die 
Sparkaſſe, ja felbft in Reifeftipendien beftehen; auch die Leitung 
und Beauffidhtigung dieler Disziplin durch 4 bejondere Inſpektoren 
und 2 SInipeltricen. Für den Primärunterridht betone ich die jeit 
1880 angeordnete regelmäßige ärztliche Inipeltion der Klaffen. Auf 
jeden Arzt fommen etwa 4 oder 5 Schulen mit 800—1000 Schüler; 
die Inipektion findet zwei Mal monatlich ftatt, in dringenden Fällen 
öfter. Die Refultate der Inſpektion werden in einem Berichte der 
Behörde vorgelegt. Feder beauffichtigende Arzt erhält jährlich 600 Fres. 
Die größte Würdigung verdient indbefondere die vierfadhe Art der 
Unterftüßung,, welde in Paris ärmeren Schülern zu Theil wird. 
Dazu gehören: die Schulbeföftigung. die Schulfaffe, die Kaffe der 
Pfleglinge und die Unterhaltungskaſſe. 

Die Schulbeföftigung,, bejorgt von dem weiblichen Perfonale 
der Schuldiener, oder von Wirthen, bietet den Schülern, welche in 
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ihren Yamilien nicht gut ernährt werden, mittagd Suppe, Fleiſch 
und Gemüje. Der Preid der Mahlzeit beläuft ih pro Kopf auf 
10 centimes; die Bezahlung der Kinder geſchieht durd Marken, 
weldye den Armen ganz, den nur wenig Bemittelten theilmweife, geſchenkt 
werden. Die Einrichtung befteht für Mutter- und Primärjaulen. 

Die Schulkaſſe ift für die elementaren Primärſchulen gegründet, 
ſeitdem der Beſuch derjelben obligatoriich geworden ift; jedes der 
20 Arrondifjementd der Stadt hat eine ſolche Kaffe, weldye durch 
Belohnungen für feibige Schüler und durch Unterſtützung der är⸗ 
meren dazu dient, den Schulbeſuch lieber und leichter zu machen. 

Die Diteglingstaffe bietet noch mehr. Sie tritt ein, wenn die 
Angehörigen der Schüler in den niederen Primärjhulen unvermö— 
gend find, die Kinder zu unterhalten und diefe in Gefahr ftehen, 
dem Schulunterrichte entzogen zu werden und für die Eltern mit 
verdienen zu müfjen. Nach einer genauen Unterſuchung und bei wirk⸗ 
liher Armuth der Eltern, oder bei ihrem Unvermögen, die Kinder 
im Haufe zu beauffichtigen, bringt die Pfleglingskaſſe die lepteren in 
Penfionaten unter, in welden fe bis zum dreizehnten Lebendjahre 
bleiben, um nad vollendetem Schulbefuge in einem Gewerbeinftitute 
für die Erlernung eined Handwerkes vorbereitet zu werden. 

Die höheren Primärjchulen gewähren infolge des Gejeged vom 
16. Suni 1881, ihren Schülern unentgeltlihen Unterricht, unter der 
einzigen Bedingung, daß fie durch Ablegung einer Prüfung ihre Bes 
fähigung nachmweilen, von dem Unterrichte Nupen ziehen zu können. 

Außerdem aber find für diefe Anftalten Unterhaltungöfafjen ge- 
gründet, weldye verhüten follen, daß begabte, aber arme Kinder dem 
weitergehenden Unterrichte entzogen werden. Den Yamilien diefer 
Kinder wird nämlich, während des 3—A jährigen Schulbeſuches und 
unter der Bedingung, daß die Schüler würdig und tüchtig bleiben, 
eine jährlihe Zumendung von höchſtens 500 ch. zugebilligt; we⸗ 
niger bedürftige Eltern befommen aber, je nady ihren Berhättniffen, 
nur Theile eined ſolchen Stipendiums. 

Während fich diefe Notizen zeritreut in den einzelnen Berichten 
vorfanden, traten andere Schuleinrichtungen beffer vor unjer Auge, 
namlih einige Schulaußftattungen. Die Lehrmittel eined Zeidhen- 
faaled wurden durch Bilder für das geometrifdhe Zeichnen und für 
dasjenige nach dem Augenmahe durch Gypsabgüſſe, welche planvoll 
geordnet waren, zur Darftellung gebracht. Auch fanden fidh Zeichen- 
jubjellien vor mit einer Vorrichtung, durch melde dad Zeichnen in 
verſchiedenen Situationen ermögliht wurde. Biel Ausbeute vers 
ſprachen ferner die bildlihen Zotal- und Theilanfichten der Schulen 
und der Schulhöfe; da mir aber eine genaue Beſchreibung derjelben 
unmöglich ift, unterlaffe ich die bloße Aufzählung der Bilder, welde 
werthlo8 jein würde. 

1883, 47 
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3) Kurze Nachricht über das Volksfſchulweſen inkondon, 

(Wuszug aus einem Reiſeberichte.) 

Da die Seminare der Ferien halber bereits geſchloſſen waren, 
babe ich nur das alte Gebäude der British and Foreign School 
Society gejehen und bin vom anmwejenden Direktor in bereitwilliger 
Weile über dad, was ich zu wiflen begehrte, unterrichtet worden. 
In der ſechsklaſſigen Seminar⸗Knabenſchule dagegen konnte ich einige 
Stunden hoßpitiren und mich an dem frifchen Weſen der Kinder 
und an ihren guten Leiftungen erfreuen. 

In den folgenden‘ 14 Tagen habe ich die Mädchenſchule dei 
Findelhauſes (Foundling Hospital), mehrere der großen Volksſchulen 
(Board Schools) und einige Privatichulen beſucht. 

Das englifhe Elementarſchulweſen befindet ſich feit dem 
Fahre 1870 in einem Zuftande der Umänderung und gänzlicen 
Neneinrihtung, doch find die angeftrebten Verbeſſerungen bet weiten 
noch nicht überall durchgeführt. 

Wie noch jet viele Elementarſchulen in Privathänden find, jo 
war died bis zum Sahre 1870 ausſchließlich der Fall, und in armen 
Gegenden gab ed nur dann Schulen, wenn fi die betreffenden 
Religiondgejellfihaften der Sadye annahmen. Schulzwang beftand nicht. 

Dad Geſetz beitimmt nun, dab ald Elementarſchulen alle die 
jenigen Schulen gelten jollen, in denen &lementarunterriht nad 
den gejeplicyen Beftimmungen (Code uf Regulations) ertheilt wird, 
und in denen dad Schulgeld für Kind und Woche 75 Pfennige 
9 4) nit überfteigt. Alle Elementarſchulen, die fi den Be- 
immungen des Geſetzes unterwerfen, find öffentlihe und haben 

Anſpruch auf den vom Parlament bewilligten Geldzuſchuß (Grant). 
Der Schulbeſuch ift obligatorifch und dauert vom 5. bis zum 14. Fahre, 
body koͤnnen ärmere Kinder unter gewillen Bedingungen früher ent» 
laffen werden. Die Schulpflicht ertredt fih nicht auf den Religions. 
unterriht. An diefem nehmen die Kinder nur tbeil, wenn ed die 
Eltern wünſchen. Auch dann beichränkt ſich der Unterriht auf 
bibliſche Geſchichte; Katechismusunterricht bleibt der Kirche vorbe⸗ 
halten. Die Königlichen Inſpektoren beſuchen jede Schule im Jahre 
einmal; fie haben dem Parlamente einen jährlichen Bericht über ihre 
Revifionen vorzulegen. Die oberfte Leitung ded ganzen Unterrichtk 
weſens ift in den Händen des Erziehungd- Departements (Education 
Department), deſſen Präfident und Vice» Präfident dem Staatl 
minifterium angehören. 

Das ganze Kand ift in Schulbezirke geheilt, und jeder Bezirk 
foll, entipredend der Höhe der Bevölkerungsziffer, die nöthigen 
Elementarſchulen einrichten und erhalten. Zu diefem Zwecke wird 
von den fteuerzahlenden Bewohnern des Bezirked eine Kommilfton | 
(School Board) gewählt, welche die Lokalſchulbehörde bildet. Dieſes 
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Kollegium, deffen Mitgliedſchaft ein Ehrenamt ift, hat die Pflicht, 
fi vom geordneten und regelmäbigen Wirken der Schule zu über- 
zeugen. Es ernennt auch einen Lokalinſpektor, welcher — unabhängig 
vom Königlichen Inſpektor — jährlich einmal die Diftriktsſchulen 
tevidirt und an die Kommilfion Bericht erftattet. 

Die neuen Londoner Volksſchulhäuſer [ind ftattlide Gebäude 
mit großen, hellen und befonderd hohen Räumen. Die Schulen 
zerfallen in drei Abtheilungen, melde, meift in demjelben Gebäude 
vereinigt, doch unabhängig von einander daftehen: die eine für kleine 
Kinder beiderlei Gefdhlecdhted, die andern beiden für Mädchen und 
Knaben getrennt. An der Spige der beiden erften Abtheilungen, 
an welhen nur Lehrerinnen beihäftigt find, fteht eine Hauptlehrerin 
(Headmistrefs), die Knabenſchule dagegen wird vom Hauptlehrer 
(Headmaster) geleitet. Die Unterrichtözeit, auch für die Beinen 
Kinder, Dauert Kormitiage von 9—12, Nachmittags von 2—4 Uhr. 
Der Sonnabend wird ganz frei gegeben. 

In der Unterabtheilung befinden fi die Kinder durch⸗ 
ihnittli vom 5. bi 7. Lebensjahre, Doch giebt ed auch vierjährige 
Kinder darunter. Die jüngften find im Babyroom. Dieſe Beinen, 
sumeilen redyt verfümmerten, ſehr ärmlicy gelleideten Kinder, die den 
unterften VBoiköllaffen angehören, werden an Ordnung und Sauber- 
fit, an en Welen, an Wahrheitöliebe und Chrlichkeit ge- 
wöhnt; fie werden dem in jeder Hinfiht für fie verderblidyen 
Straßenleben entzogen und den größten Theil des Tages in förper- 
ih und geiftig gefunden Wohnftätten untergebrayt. Man mag ja 
grade für diefe Anftalten in der Auswahl der Hauptlehrerinnen jehr 
iergfältig verfahren, aber die im beften Lebenbalter ftehenden Damen, 
welhe wirken zu jehen ich die Freude hatte, füllen ihre Plätze wahr⸗ 
haft muftergiltig aus. Die Meinen Kinder lernen neben Kinder» 
rtenbefchäftigungen im erften Schuljahre daß Fleine, im zweiten 
daß große engliihe Alphabet. Rach beftandener Prüfung werden 
Nieder eigentlichen Elementarſchule überwieſen, in weldyer fie meiftens 
bis zum 14. Lebensjahre verbleiben. 
Obligatoriſche Unterrihtögegenftände der obern Abtheilung, 
für welche ein Staatszuſchuß gezahlt wird, find: Leſen, Schreiben, 
Rehnen und Handarbeit. Religion wird überall gelehrt, jedoch nicht 
chligatorifch, und der ftaatlihe Zuſchuß erftredt fidy nicht auf dieſen 
Theil des Unterrichtes. Als fakultative Gegenftände bezeichnet, doch 
in die meiften Lehrpläne aufgenommen, find: Singen, Geographie, 
Naturkunde, Geſchichte, Zeihnen und Turnen. Mit einzelnen ſehr 
begabten Schülern können außerdem noch zwei andere Gegenftände 
durchgenommen werden, zu deren Behandlung jedod die Genehmigung 
des Königlichen Snipeftord eingeholt werden muß. 

Großes Gewicht wird auf Prüfungen gelegt. Die Kinder 
ihreiben in den verfchiedenen Gegenftänden mächtige Ertemporalien, 

47° 
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dann werden fie — in der Kleinkinderſchule klaſſenweiſe, in den 
Mädchen und Knabenſchulen einzeln — für die Verfegung geprüft. 
Ungewöhnlich viel wird mechaniſch gelernt und auswendig hergejagt. 

Der Staatdzufhuß (Grant) ift in den Kleinkinderſchulen 
beweglich und ftellt fi im Durchſchnitte auf 7 bi8 I ME. für jeded 
Kind, dad gut Berfepung reif ift. Außerdem giebt ed einen Berdienft- 
rant von 2, 4, 6 Mk., je nachdem der Inſpektor die Schule be 
riedigend, gut, recht gut befunden hat. In Mädcyen- und Knaben- 
ſchulen giebt e8 einen feften Grant bis 17, Mt. für jedes Kind 
und einen Berdienftgrant von 2—3 Mt. — Dieler Staatszuſchuß 
— fo wurde mir gejagt — kommt in den Londoner Schulen .den 
Lehrern zu gute. Er wird derartig vertheilt, daß der Hauptlehrer 
die eine Hälfte befommt, während die übrigen Lehrer die andere zu 
gleichen Theilen erhalten. 

Die beften Kinder befommen Preiſe, meift eine öffentliche Be⸗ 
lobigung, und id) habe im Babyroom der Kleinfinderfchulen unter 
Glas und Rahmen eine große Anzahl von Namen derjenigen Kinder 
gelefen, die Ungewoͤhnliches geleiftet hatten. 

Wenn ich auch annehmen kann, dab die von mir bejudhten 
Schulen zu den befjeren ihrer Art gehören, alfo zu denen, die im 
wahren Sinne des Wortes fi ſehen laffen können, jo muß id doch 
anerkennen, dab mir in entgegenlommendfter Weile gezeigt und ges 
jagt worden ift, was ich zu ſehen und zu willen wünſchte; daß die 
Schuldidziplin gut war und daß die Xehrer fehr fleibig arbeiteten. Und 
wenn Mr. Mundella mir fagte: „Sie werden bei und nichts lernen, 
denn Sie kommen aud Deutichland. Sch kenne die deutihen Schulen; 
die deutfhen Schulen find die beiten Schulen in der ganzen Welt,“ 
— fo haben mid diele Worte des hochgefiellten Mannes mit derfelben 
boben Achtung vor ihm erfüllt, die ich fpäter infolge perfönlidher 
Erfahrung auch der ernften Arbeit und dem zielbewußten Streben 
der engliihen Schulen zollen gelernt habe. 

4) Gutachtliche Aeußerung über die von dem Seminar: 
lehrer Steuer zu Münfterberg herausgegebene „Metbodil 

des Rechen⸗Unterrichtes“. 

Euer Excellenz berichte ich über die von dem Seminarlehrer 
Steuer zu Münfterberg berauögegebene „Methodik ded Rechen⸗ 
Unterrichted” wie folgt. 

Die Lektüre ded qu. Buches ift mir jehr ſympathiſch geweſen; 
denn ich bin bei derſelben faſt durchweg Anſichten über den elemen- 
taren Rechen⸗Unterricht begegnet, die —* mit den meinigen völlig 
beden. Wer, wie id), bei Schulrevifionen die Erfahrung gemacht hat, 
wie befliffen die Lehrer find, bei der Prüfung im Rechnen möglichit 
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verwidelte Aufgaben vorzuführen, die fein Schuler ohne die aus⸗ 
giebigfte Hilfe von Seiten des Craminatord zu löſen im Stande 
iſt; wer geſehen hat, wie die Kinder mit der Anmendung der uns 
bequemften, dem praftiichen Leben völlig fremden Brüche abgequält 
werden, während fie mit den Halben, Bierteln, Fünfteln ꝛc. nicht zu 
operiren verftehen; wer Zeuge davon geweſen ift, wie man Elementar⸗ 
ihülern zumutbete, die ſchwierigſten Snhlen-Berhältniffe aufzufaffen, 
während die fichere Kenntnis des Meinen Einmaleins noch nicht er= 
reiht war; wer fi der Wahrnehmung nicht verfchließen Tonnte, _ 
daß der Volksſchul⸗Rechenunterricht in feiner Anlage über dad wirk⸗ 
li erreichbare Ziel vielfach hinausſchießt: der wird fi darüber 
ſteuen, daß endlich ein Methodiker den Muth gehabt hat, das erlöfende 
Wort zu ſprechen. 

Und das Letztere hat der Seminarlehrer Steuer gethan, wenn 
er in ſeiner metfodtichen Anleitung, indem er mit der Praris vieler 
feiner Vorgänger bricht, den Grundfag zur ftriften Anwendung bringt: 
Erft dad Nothmwendige, dann dad Nügliche, und zulept dad Angenehme! 

Nothwendig iſt für den Elementarſchüler die fichere Kenntnid 
des Cinmaleind. Darum zieht ſich der fucceffive Aufbau und die 
unabläjfige Hebung desfelben wie ein rother Faden durch die Rechen» 
arbeit der erften vier Schuljahre hindurch. 

Nothwendiß ift die Fertigkeit in dem Gebrauche der im praktiſchen 
Leben Anwendung findenden gemeinen und Dezimalbrüde. Darum 
werden die Schüler ſchon bei der Behandlung der Zahlenreihe von 
1-20 in dad Verftändnis der faßlichiten gemeinen Brüche und bet 
den Mebungen im Zahlenraume von 1— 100 in den Gebraudy der 
Dezimalbrüde eingeführt. Die Bruchlehre wird alfo nicht als ſelb⸗ 
ftändiged, in fich abgeihloffened Kapitel behandelt; fondern fie tritt 
organiſch eingefügt in den anderweiten Rechenſtoff, in konzentrifchen 
Kreifen auf, die fi in dem Maße erweitern, als die Zahlfraft der 
Schüler wächſt. 

Nothwendig iſt endlich die Sicherheit der Kinder in der Loͤſung 
der im praftiichen Leben vorfommenden Preid- und Zindberechnungen. 
Darum treten Aufgaben der erwähnten Art auf allen Etufen bed 
Unterrichted auf; jedoch ift die Anmendung folder Zahlen und 
Sachverhältniſſe ausgeſchloſſen, die das bürgerliche Leben nicht kennt. 
Dagegen find die gebräudlichiten Flächen» und Körperberehnungen 
nicht außer Acht gelafjen worden. 

Nothwendig aber für den Slementar-Unterricht ift es nicht, daß 
die Kinder mit ſolchen gemeinen Brüchen operiren können, die auf 
Theilungen beruhen, mie fie da8 gewöhnliche Verkehrsleben nicht kennt. 
Darum wendet der Berfaffer in feinen Aufgaben eben fo went 
Drittels-Meter wie Neuntel-Mart an. Siebentelskiter fuht man bet 
ihm fo vergeblidh wie DreizehntelsKile. 

Nothwendig für einfache Schulverhältniffe ift es nicht, daß der 
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Schüler fogenannte zujammengejepte Regeldetri- Aufgaben mit will 
kürlich gewählten direkten und indirelten Zahlen » Verhältnifien be: 
rechnen fönne; denn das praktiſche Leben ftellt ſolche Anforderungen 
nicht. Darum fieht Steuer von Aufgaben der bezeichneten Art ab. 

Nothwendig für die Volksſchule iſt ed nicht, dab in derjelben 
alle möglichen Formen der Zindrehnung zur Behandlung kommen. 
Das gewerbliche Leben weift bloß auf die Berechnung der Zinien 
und mitunter auf die Ermittelung des Zinsfußes bin. Die Berech—⸗ 
nung des Kapitaled oder der Zeit aus den entipredhenden Bedins 
ungen aber liegt demjelben fern. Darum behandelt das Steuer'ſche 
Bud die Zinsrechnung in der Beſchränkung auf dad öffentliche 
Bedürfnis. 

Aus dem Geſagten geht hervor, daß die in Rede ftebende „Me— 
thodit des Rechenunterrichtes“ ſich im Zweierlei von anderen äbn- 
lichen Arbeiten vortheilbaft untericheidet und zwar 

1) in der methodiſch vorzüglichen Behandlung der Bruchlehre und 
2) in der weilen Beſchränkung ded Unterrichtöftoffed auf da 

Map ded wirklich Nothwendigen. 
Es ift ohne Zweifel, daß die methodiſchen Anfichten des Se- 

minarlehrerd Steuer bei einfichtigen Nechenlehrern Zuftimmung 
finden werden. 

Was den „allgemeinen Zheil" der qu. Methodik betrifft, ſo 
enthält derjelbe zwar recht ſchätzbare Beträge zur Methodik des 
NRechenunterrichted; aber non befonderem Einfluffe.auf den Werth des 
Geſammt⸗Werkes ift er nicht.. 

Für den Seminar-Unterridt enthält er zu viel, und denfelben 
für dad Privat- Studium des jungen Lehrers zu empfehlen, ift aus 
dem Grunde bedenklih, weil ein Mißbrauch ded Inhaltes in der 
Volksſchule nahe liegt. 

— — — — — 

5) Gutachten über zweiin der Zeitſchrift für das Idioten— 
weſen, Jahrgang II. Heft 2 und 5 enthaltenen Aufſätze 
von Dr. med. Berkhan, betreffend die Einrichtung von 

Hilfstlaſſen für ſchwachbefähigte Kinder. 

Der Berfafler diefer beiden Auffäge tritt in denſelben mit vieler 
Wärme für eine größere unterrichtlihe DBerüdfichtigung der ſog. 
Halbidioten d. h. derjenigen Kinder ein, die infolge ſchwacher Be⸗ 
fäbigung den Anforderungen, melde die Volksſchule im Intereſſe 
der ihr übermiefenen gefunden Kinder ftellen muß, nidt zu ent- 
ſprechen vermögen. Sein Vorſchlag gebt dahin, in Städten mit 
30000 und mehr Einwohnern Hilföllaffen zu errichten und in den- 
jelben dieſen Kindern einen befonderen, ihrer Befähigung angepaßten 
en durch hierzu qualifizirte Lehrer reip. Lehrerinnen ertheilen 
zu laffen. 
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Unferes Erachtens ift jowohl die Sache felbft wie der von dem 
Berfaffer vorgefchlagene Weg den Schulbehörden aller größeren Städte 
zur Berüdfihtigung zu empfehlen. Die Sade: weil bierdurdy 
einer Anzahl von Kindern, die trotz mehrjährigen Verbleibens in 
einer Rlaffe dad Ziel derjelben nicht zu erreichen vermögen, ein Unters 
richt gewährt wird, der ihnen ein ſicheres Kortichreiten und die Heran- 
bildung zur Erwerbsfähigkeit ermöglicht — der Weg: weil ich ihn 
für den einfachften und geeignetiten und zugleich auch für den am 
wenigſten Eoftipieligen halte. 

Das was in obigen beiden Auffägen über den in diefen Hilfs⸗ 
Haffen zu ertheilenden Unterricht gelagt tft, beichränft ſich auf die 
Angabe der Unterrichtöfächer und der Unterrichtözeit; ed ift dabei 
tur hervorzuheben, daß der unter Mitwirkung des Verfaffers für die - 
Hilföllaffen der Stadt Braunfchweig entworfene Unterrichtsplan das 
Hauptgewicht mit vollem Rechte auf einen rationellen Anſchauungs⸗ 
unterricht legt und aud für das Turnen und Spielen eine verhältnid- 
mäßig hohe Stundenzahl anfept. 

Die Frage, ob die in die Hilfsklaſſen aufgenommenen Kinder 
618 zum Schluſſe ihrer Schulzeit in denfelben verbleiben oder nad 
Abſolvirung eines beftimmten Penſums in die Bolköfchule eintreten 
ſollen, ift in diefen Auflägen unberührt gelaffen worden. Ihre Bes 
antwortung wird für die Einrichtung und Entwidelung diejer Klaffen 
gewiß nicht ohne Einfluß fein. 

Dagegen hebt der Verfaffer mit Recht hervor, daß der eigent« 
liche Schwerpunft der Frage, ob Hilfällafien von Nupen und ſo⸗ 
mit von Beſtand fein werden, in der richtigen Auswahl der mit 
Schwachfinn geringeren Grades behafteten Kinder liege. 

Der von ihm für die Bildung derjelben vorgeſchlagene Modus 
und die dabei betonte Mitwirkung eined mit dem Idiotenweſen ver- 
trauten Arzted werden am beften vor Mißgriffen bewahren und dies 
jenigen Schwierigkeiten beſeitigen, welche fich dieſer neuen Einrichtung 
entgegenftellen dürften. 

Selbftperftändlich find vor allem aber, um eine ſolche Inftitu⸗ 
tion lebensfähig zu geftalten, Lehrer erforderlich, die ihrer Aufgabe 
mit Luft und Liebe nachgehen und and) ein hinreichendes Verſtändnis 
für den zu ertheilenden Unterricht mitbringen. Ob, um leptereö zu 
erreichen, es genügt, „dem in einer größeren Idioten⸗Anſtalt ertheilten 
Unterridyte 2 bez. 1 Monat beizumohnen”, bezweifle id. Die Er⸗ 
fahrung wird auch hier die befte Lebrmeifterin fein. — 
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Berlonal: Veränderungen, Titel: nnd Orbens » Berleihungen. 

A. Behörden und Beamte. 

Dem Hilföarbeiter bei dem Minifterium der geiftlichen 2c. Angelegen- 
beiten, Regierungd-Rath Dr. Kügler ift der Charalter als Ges 
heimer Regierungs⸗Rath verlieben, 

der Ober⸗Regierungs-Rath Ra uten berg bei dem Konfiftorium zu 
Hannover, Borfigender der Abtheilung für Volksſchulſachen, 
zum Direktor dieſes Konfiftoriumd ernannt, 

der Seminardireltor Triebel zu Marienburg zum Regierungd- und 
Schulrath ernannt und der Regierung zu Gumbinnen überwieſen, 

dem Superintendenten und Kreis⸗Schulinſpektor Rudnid zu Frei» 
ftadt im Kreiſe Roſenberg i. Weftprb. der Adler der Hlitter des 
Königl. Hausordend von Hohenzollern verlieben worden. 

B. Univ erjitäten und Alademien ıc. 

Dem ordentl. Profefi. in der medizin. Fakult. der Univerf. zu Kö» 
nigöberg t. Prb., Mediz. Rath Dr. Dohrn ift der Charafter 
ald Geheimer Medizinal⸗Rath, und dem außerordentl. Profeff. in 
der philofoph. Fakult. derjelben Univerf., evangel. Prediger Dr. 
Kurſchat der Rothe Adler-Drden vierter Klaffe verlieben, 

an der Univerf. zu Berlin der Privatdoz. Dr. Sonnenburg da= 
jelbft zum außerordentl. Profeff. in der medizin. Fakult. ernannt, 
und dem Privatdoz. und erften Aſſiſtenzarzte des kliniſchen Snftitutes 
für Chirurgie, Dr. Glud das Prädikat „Profeſſor“ beigelegt, 

der Privatdoz. Dr. Zachar iä zu Greifswald zum außerordentl. 
Profeſſ. in der philoſoph. Fakult. der Univerf. dafelbit ernannt, 

der Privatdozg. Dr. Ri. Pott zu Halle a. d. S. zum außeror⸗ 
dentl. Profeſſ. in der medizin. Fakult. der Univerſ. dafelbft er- 
nannt, dem Bibliothefar der Univerfitäts-Bibliothef dajelbit, Dr. 
g° rtwig der Charafter ald Ober-Bibliothelar, und dem Univerf. 

efretär Roſe dafelbft der Charakter als Kanzleirath verliehen, 
an der Univeri. zu Bonn dem ordentl. Profefl. Dr. Schönfeld 

in der pbilojoph. Fakult. der Charakter als Geheimer Regierungs⸗ 
Rath verliehen, und der Privatdoz. Dr. Ribbert dajelbft zum 
außerordentl. Profefl. in der medizin. Zakult. ernannt, 

dem erften Univerfitätöfefretär und Sekretär des Univerſ. Kurato- 
riums, Stiebing zu Marburg der Charakter ald Kanzleirath 
verliehen worden. 

Dem Bildhauer Profefl. Stiemering zu Berlin, Mitglied bes 
Senated der Alademie der Künfte, IN der Rothe Adler-Drden 
deitter Klaffe mit der Schleife verliehen, 
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dad Prädikat „Profeſſor“ ift beigelegt worden 
dem ordentl. Lehrer Maler Goſch an der Kunftichule zu Berlin, 
den ordentl. Lehrern Grabau, Mufildireltor Succo und Wirth 

an der akademiſchen Hodlchule für Mufik zu Berlin, fowte 
den ordentl. Lehrern Neide und Reuſch an der Kunft-Afademie 

zu Königsberg i. Prß. 

Dem Direktor der Gemälde» Galerie bei den Mufeen zu Berlin, 
Dr. Julius Meyer ift der Charakter als Geheimer Regierungs⸗ 
Rath verliehen worden. 

Dem Sekretär bei der Königl. Bibliothek zu Berlin, Jochen s ift 
ift der Charakter ale Kanzleirath verliehen worden. 

C. Gymnafial» und Real-Lehranftalten. 

In gleicher Eigenſchaft find verjept worden die Gymnaftal- Direktoren 
ur Ya zu Bonn an dad Gymnaf. an der Apoftelkirche 

u Köln 
Dr. Deiters vom Marten-Gymnaf. zu Pofen an dad Gymnaſ. 

zu Bonn, und 
Dr. Meinerp zu Braundberg an das Marien-Öymna]. zu Poſen. 

Es ift beftätigt worden die Wahl 
des Dberlehrerd Dr. Röhl am Askaniſch. Gymnaf. zu Berlin 

zum Direktor des Gymnaf. zu Königsberg N. / M., und 
des Oberlehrers Dr. Holzweißig am Gymnaf. zu Bielefeld zum 

Direktor des Symnal zu Burg. 

Das Prädikat „Profeſſor“ ift beigelegt worben den Dberlehrern 
Kleiber am Rneiphöfii Gymnaſ. et i. Prß., 
Dr. Darnmann am Gymnaſ. zu Graud 
Hermann Scholz, zugleich Säiftlicer, um ĩ Foachimothalſchen 

Gymnaſ. zu Berlin, 
Dr. —* am Mede og. zu Putbus, 
Scheer am Symnat zu Plön, 
Zander =» . zu Gütersloh, 
Dr. Breſina am Gymnaſ. zu Soeſt, 
Hetzel ⸗ zu Dillenburg, 
Dr. od 8 am Friedrich. MWilhelms-Gymnaf. zu Köln, und 
Dr. Hörling am Gymnaf. zu M. Gladbad. 

Zu Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer 
r. Mangold am Askaniſch. Gymnaf. zu Berlin, 

Dr. Mölter am Könteftädtiic. Symnal, zu Berlin, und 
Dr. van der Belde am Gymnaf. zu Görlig, 

dögl. der Adjunkt Bodid am —— —52— zu Berlin. 
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Der ordentl. Gymnaf. Lehrer Dr. Reinhardt zu Bunzlau ift au 
Dberlehrer an dad Gymnaf. zu Dels berufen worden. 

Der Titel „Oberlehrer” iſt beigelegt worden. den ordentlichen Kehren 
A. Krüger am Gymnaf. zu Wehlau, und 
Schrammen am Kaiſer Wilhelm⸗Gymnaſ. zu Köln. 

Als ordentllihe Lehrer find angeftellt worden am Gymnafium 
zu Snfterburg bie Schula. Kandidaten Hermann Beder, Dr. 

Zwed und Hartmann, lebterer 3. 3. Mittelſchul⸗Lehrer 
zu Königsberg i. Prß., 

zu Königsberg i. Prß., Friedrichs-Kolleg., der Schula. Kandib, 
Dr. Heinrich Beder, 

zu Öraudenz der Hilfdl. Preuß, 
zu Berlin, Franzöſ. Gymnaſ., der Schula. Kandid. Efternauz, 
zu Berlin, Friedrichs-Gymnaſ.,⸗ ⸗ Dr. Buſſe, 
zu Berlin, Koͤnigſtädt.Gymnaſ.,⸗ . e Dr. Nieſe, 
su Berlin, LeibnizGymnaſ,. > ⸗ e Gpirgatis, 
zu Frankfurt a./D. der Hilfölehrer Bohſe, 
zu Königöberg N./M. der Schula. Kandid. Dr. Keller, 
zu Landsberg a. / W. ⸗ ⸗ ⸗ Penner, 
zu Bromber ⸗ ⸗ ⸗ Dr. Ehrenthal, 
zu Snowrazlamw ⸗ ⸗ ⸗ Dr. Muche, 
zu Krotoſchin ⸗ ⸗ Dr. Schmerl, 
zu Meſeritz Pirſcher, 
zu Nakel ⸗ ⸗ ⸗ Beyer, 
zu Dftrowo ⸗ «e Dr. Heiur. Heine, 
zu Sagan die Hilfdlehrer Dr. Franz und Arendt, 
zu Heiligenftadt der Schula. Kandid. Hüpper, 
zu Flensburg der ordentl. Lehrer Dr. Peterfen vom Gymnal. 

zu Marienwerder, 
zu Plön der Schula. Kandid. Ahrens, 
zu Schles wig der ordentlie Lehrer Dr. Eidhoff vom Gymmaſ. 

zu Güterdloh, 
zu Hildesheim, Sofephinum, der Schula. Kandid. Dr. Hed: 

mannd, 
zu Ilfeld, Klofterichule, . ⸗ 
zu Brilon, der Hilfslehrer Schmitz, und 
zu Herford, =» ⸗ Hagemann. 

⸗Tüũſelmann, 

Als Elementar⸗ und techniſche Lehrer ſind angeſtellt worden am 
Gymnafium 

zu Tilfit der flädtifche Lehrer Rieve aus Dramburg, 
zu Krotoſchin der Xehrer Wenig, und 
zu Altona der Lehrer Kummer von der Realſch. zu Reumünfter. 
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Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Progymnafium 
zu Xremefjen der Schula. Kandid. Kade, und 
zu Malmedy = . Dr. Heimbad. 

Die Wahl des Oberlehrers Dr. Neuß am Gymnaſ. Montabaur 
zum Direktor des Realgymnaſ. zu Aachen iſt beſlätigt worden. 

Das Prädikat „Profeſſor“ iſt beigelegt worden den Oberlehrern 
Dr. Nagel am Realgymnaſ. zu Elbing,- 
Zendin am Realgymnaſ. am Zwinger zu Bredlau, 
Dr. Krebs an der Mufterfchule zu Frankfurt a./M,, 
Dr. Krug am Realgymnaf. zu Barmen, und 
Dr. Keller am Realgymnaf. zu Zrier. 

Zu Oberlehrern find befördert worden die ordentlihen Lehrer 
Dr. Shwieder am Andread-Realgymnaf. zu Berlin, 
Dr. aan an Realgymnaf. zu Ralfel, und 
Pitſch am Realgymnaſ. zu Barmen. 

Der Titel „Dberlehrer” ift beigelegt worden den ordentlihen Lehrern 
Dr. zum Egen am Realgymnaf. zu Münfter, und 
Dr. Zöfinger am Realgymnaf. zu Ruhrort. 

Am Friedrichs-Realgymnaſ. zu Berlin ift der Schula. Kandid. 
Dr. Ramme als ordentl. Lehrer angeltellt worden. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden an der Ober⸗Realſchule 
zn Potsdam der Hilfälehrer Dr. Sohr, 
zu Kiel der Schula. Kandid. Ditend und 
zu Elberfeld der Scula. Kandid. Ricken. 

An der Realichule zu Neumünfter ift der Lehrer Haude vom 
Realprogymnaſ. zu Hofgeismar als Clementarlehrer angeftellt 
worden. 

m — — — 

Die Wahl des Dirigenten Clauſius am Progymnaſ. zu Berent 
zum Rektor des Realprogymnaſiums zu Wollin iſt beftätigt 
worden. 

Als ordentliche Lehrer find angeſtellt worden am Realprogymnaflum 
zu Segeberg der Schula. Kandid. Dr. Bromiſch, und 
zu Langenberg der Schula. Kandid. Steckelberg. 
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Am Realprogymnaf. zu Marne ift der Lehrer Lindemann ald 
Elementarlehrer angeftellt worden. 

An der höheren Bürgerfhule zu Bonn ift der Schula. Kandid. 
Nachtsheim ald ordentl. Lehrer, 

an der höheren Bürgerih. zu Köln der Lehrer Uersfeld als 
Elementarlehrer angeftellt worden. 

D. Seminare, Präparandenanftalten. 

In gleiher Eigenichaft find verfept worden die Seminar-Direktoren 
auffe zu Kammin an dad Schull. Semin. zu Weißenfels, 

Dittmann zu Friedrichshoff an dad Schul. Semin. zu Kammin 
dv un 

Dr. Kehr zu Halberftadt an dad Schul. Semin. zu Erfurt, 
auch ift demſelben der Charakter als Schulrath mit dem Range 
eines Rathes vierter Klaffe verliehen worden. 

Der erite Lehrer Doye am Schull. Semin. zu Neu-Ruppin ift 
zum Seminar» Direltor ernannt und demfelben dad Direktorat 
des Schul. Semin. zu Kyrip übertragen worden. 

In gleicher Eigenſchaft find verfeßt worden die erſten Seminarlehrer 
Hoffmann zu Alt-Döbern an dad Schul. Seminar zu Neu: 

Ruppin, 
Stajt be zu Sriedrihähoff an das Schul. Seminar zu Alt- 

öbern, 
Bent zu Auguftenburg an dad Schul. Seminar zu Ueterſen, 
eöwer zu Ueterſen an dad Kehrerinnen- Seminar zu Auguften- 

urg, umd 
Stahn zu Erfurt an da8 Schul. Seminar zu Berden. 

Am Schul. Semin. zu Friedrichshoff ift der ordentl. Gymnafial⸗ 
lehrer Heidrich aus Liffa ald erfter Lehrer angeftellt worden. 

Su gleicher Eigenschaft find verfegt worden die ordentlihen Seminars 
ehrer 
Köckert zu Uſingen an das Schul. Seminar zu König: 

berg N. / M., 
Schlegel zu Erfurt an das Schull. Seminar zu Oſterburg, und 
Stade zu Dfterburg an dad Schull. Seminar zu Erfurt. 

Als ordentlihe Lehrer —* angeſtellt worden am Schull. Seminar 
zu Paradies der Lehrer Simon daſelbſt, und 
zu ne uwied re Rektor der Stadtihule zu Wufterhaufen a. / D. 

r. Graf. 



713 

Als Hilfslehrer find angeftelt worden am Edull. Seminar 
zu Darbı der Hilfsl. Lohoff von der Präparand. Anftalt zu 

Duedlinburg, 2 3.. 
zu Montabaur der Lehrer Schneider, und 
zu Odenkirchen der Lehrer Wilh. Müller. 

An der Präparanden⸗Anſtalt zu Quedlinburg tft der Rektor Riſch 
aus MWolmirftedt al8 Vorſteher und erfter Lehrer, und 
der SeminarsHilfäl. Heinemann aus Barby als zweiter Lehrer 
angejtellt worden. 

E. Zaubftummen-Anftalten. 

alle Lehrer find angeftellt worden an der Taubftummen- 
nitalt 
zu Neuwied der Lehrer Pälzer aus Argentbal, und 

zu Trier der Lehrer Firmenich aud Aachen. 

F. Deffentlige Volksſchulen. 
Es haben erhalten 
1) den Adler der Inhaber des Königl. Haud-DOrdend 

von Hohenzollern: 
Brüſſow, evangel. Lehrer, Kantor und Küfter zu Müggenhall, 

Krs Saapig, 
La Combe, Tathol. Kehrer zu Warendorf, 
Görz, degl. zu Niedermerz, Krs Jülich, 
Guſe, evangel. erfter Xehrer, Kantor und Drganift zu Mrotſchen, 

Krs Wirfie, 
Knütter, evangel. Lehrer und Küfter zu Gartz a.O., Krs 

Random, 
Koſinski, kathol. Hauptlehrer ge Pogorzela, Krs Krotoſchin, 
Martens, evangel. Lehrer zu Neuheikendorf, Krs Kiel, 
Müller, Adam, evangel. Lehrer und Küfter zu Thallichtenberg, 

Krs St. Wendel, 
Nicolaus, kathol. Hauptlehrer, Kantor, Organiſt und Küfter 

zu Märzdorf, Krs Löwenberg, 
Nienftedt, evangel. erfter Lehrer und Aedituus zu Ofterode a./ H., 
Ruppert, fathol. Lehrer zu Fulda, und 
Seldt, evangel. erfter Mädchenlehrer zu Gebefee, Krs Weißenſee 

das Allgemeine Ehrenzeichen: Ä 
Ahrens, evangel. Lehrer und Küfter zu Norbwohlde, Krs Hoya, 
Engel, evangel. Lehrer und Küfter zu Pomellen, Krs Random, 
Groß, evangel. Kehrer zu Romddorf, Krs Friedland, 
Kamieth, dögl. und Küfter zu Hilmfen, Krs Salzwedel, 
Kaufner, evangel. Xehrer zu Zarnewanz, Krs Grimmen, 
Kubaſch, dögl. zu Merzdorf, Krs Sagan, 

m 
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(ferner haben erhalten dad Allgemeine Ehrenzeichen :) 
Pape, kathol. Lehrer zu MWeftenholz, Krs Paderborn, 

Scheel, evangel. sehrer zu Zimmermanndhorft, Krs Naugard, 
Schmidt, dögl. zu Wiejedermeer, Krs Aurich, 
Schneider, kathol. Lehrer zu Wompiersk, Krs Stradburg 

i. Witprß,, 
Stöwejand, evangel. Lehrer, Kantor und Organift zu Neukirchen, 

Krs Dfterburg, und 
Tammen, evangel. Lehrer zu Neßmerſiel, Krs Emden; 

Neumann, Mitglied des Schulvorſtandes, Gedingebauer zu 
Steinbach, Krd Rothenburg Ob. Lauſ. 

Ausgeſchieden ans dem Amte. 
Geſtorben: 

der Konſiſtorial-Direktor Bödeker zu Hannover, 
der ordentl. Profeſſ. in der medizin. Fakult. der Univerſ., Geh. 

Mediz. Rath Dr. Reichert, Mitglied der Akademie der 
Wiſſenſchaften, zu Berlin, 

der ordentl. Profeſſ. in der philoſoph. Fakultät der Univerf., Geh. 
Reg. Rath Dr. Schäfer zu Bonn, 

die Oberlehrer 
Hobbing am Gymnaſ. zu Elbing, und 
Prof. Zond am Gymnaſ. an Marzellen zu Köln, 

der orbdentl. Lehrer Joſef Schäfer am Gymnaf. zu Attendorn, 
der Sefanglehrer, Mufikdireltor Rode an der Friedrichs⸗Werder⸗ 

ſchen Ober⸗Realſchule zu Berlin, 
der Lehrer Mebus an der Gewerbeſchule zu Remſcheid, und 
der Lehrer Gade an der Baugewerkſchule zu Nienburg. 

In den Ruheſtand geireten: 
der Selretär und Duälter Geidberg an der Akademie zu 

Münfter, und ift denfelben der Rothe Adler-Drden vierter 
Klaffe verliehen worden, 

der Oberlehrer Profefl. Dr. Küping am Realgymnaf. zu Nord» 
baufen, nnd tft demfelben der Rothe Adler- Orden vierter 
Klaffe verliehen worden, 

der ordentlihe Lehrer Dr. Petong am Realprogymnaf. zu 
Dirſchau, 

der Oberlehrer Dr. Bud an der kathol. höheren Bürgerſch. zu 
Breslan, und 

der Seminar-Direftor Dr. Jütting zu Erfurt. 

Audgeihieden wegen Gintritteß in ein anberes Amt 
im Snlande: 

der Regierungs- und Schulrath, Konfiftortalratb Bayer zu 
Wiesbaden, 
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(ferner audgeichieden wegen Eintrittes in ein andered Amt im Inlande:) 
der ordentl. Lehrer Franz am Gymnaf. zu Klaustbal, und 
der Lehrer Wa gen knecht an der Provinz. Zaubftummenanftalt 

zu Neuwied. 

Ausgeihieden wegen Anftellung außerhalb der Preußi— 
[den Monardie: 

der ordentl. Profeſſ. Dr. Schwalbe in ber medizin. Fakult. der 
Univerf. zu Königöberg i. Prß. 

Auf feinen Antrag entlajfen: 
der Oberlehrer Dr. Merguet am Wilhelms⸗Gymnaſ. zu Königs⸗ 

berg 1. Prhß. 

Anderweit auagelhiehen: 
der Oberlehrer Froſch am Gymnaſ. zu Kattomwip, und 
der ordentl. Xehrer Dr. Gieſe am Gymnaſ. zu Paderborn. 

Inhaltsverzeichnis des November - Dezember » Heftes. - 
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179) Mittheilung Aber bie von den Yöglingen ber Seminare md Brä- 
paranden-Anftalten zu zahlenden Unterhaltumgstoften ſowie über bie 
benfelben etwa gewährten Benefizien an bie Angehörigen der Schüler 652 

180) Gewährung von Unterſtützungen an @rterntendgtinge ber Seminare 652 
1581) Termin für die Turnlehrerprüfung im Jahre 1884 . 653 
182) Abhaltımg eines Kurjns zur Ausbildung von Turnihreriine 
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V. 184) Berpflihtung ber Gutsherrſchaften zur Leiſtung von Schulunter- 
haltungebeiträgen auf Grund des $. 33 Titel 12 Theil II. al 
emeinen Lanbredtes . . . 

185) Berfahren bei Anſtellun ber Volleſchullehrer 
186) Beſtreitung ber Schulvifitationsloften . . 
187) Auforingung ber Koften für Schulreviſionen in ben Brobingen 
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189) Vermeidung der Einführung von Schuigeid bei nen errichteten 
Bollsihulen . . 

190) Unzuläſſigkeit unmittelbaren SZwangee behufs Leiſtung einer Dand⸗ 
lung, wenn dieſelbe auch durch einen Dritten bewirkt werden 
fann, und es an Gelegenheit hierzu nicht fehlt . . 

191) Zuziehung ber Sinanz- Abtheilung ber Königlichen Regierungen 
bei Prufung der Leiſtungsfähigkeit der zur Aufbringung der Lehrer⸗ 
befolbungen Berpflihteten . . 

192) Ausihluß der Grund- und Sebäudefteuer von bem außerhalb 
des Schulbezirkes belegenen Orundbeſitze der Schulgemeindemit⸗ 
lieder bei dertheiung der Schullaſten in der Provinz Hannover 

193) —E—— bes Stelleneinkommens bei Verbindung von Schul⸗ 
und Kirchenamt; Normirung der Penſion nach dem Geſammt⸗ 
einkommen bee vereinigten Schul⸗ und Kirhenamtes . . 
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aus bloßen Nebenämtern ober Nebenbejhäftigungen nicht in An- 
rechnung zu bringen . 

195) Die Verpftiktung , flir bie Heizung der Schulſtuben u ſort en, 
liegt den zur Aufbrinz: a ber Seren er⸗ 
pflihteten ob o . oo. 

196) Keligionaunterricht in ber Volksſchnle 
197) Staatsfonds zur Unterſtützung unvermögenber Gemeinden und 

Schulverbände bei Elementarihulbauten - - » 2... 
198) Elementarlehrer⸗, Witwen- und Waiſen⸗Kaſſen. 

a. Verpflichtung der Lehrer zur Zahlung von 25%, Behalte- 
VBerbefferungsgelder an die Elementarlehrer- Witwen- und 
MWatifenskkafle. . . 

b. Nichtverpflidhtung der Staatskaſſe zur Zahlung von Beiträgen 
für Schulftellen zur Efementarlehrer-, Witwen u. Waifen-Kaffe 

Niht amtliher Theil. 

1) Einrihtung des Schulmujeums zu Brüffel. 
2) Aneyug aus einem Berichte über Die Boltsfchul-Abtheilung der internatio- 

alen und folonialen Ausftellung zu Amfterdbam 1883 
3) Kurze Nachricht Über das Vollsſchulweſen in London, (Auszug aus einem 

Reifeberihte) . . 
4) Gutachtliche Keußerung über. bie von dem Seminarlehrer Steuer zu 

Münfterberg herausgegebene „Methobil des Rechen⸗Unterrichtes⸗· . . 
5) Gutachten über zwei in der Zeitfehrift für das Sbintenween, Jahrg. 

Heft 2 und 5 enthaltenen Aufſätze von Dr. med. Berkhan, betre * 
die Einrichtung von Hilfsklaſſen für ſchwachbefähigte Kinder. 

Berfonaldronil . 

Drud von 3. F. Starde in Berlin. 

702 

704 

—2 
⸗ 

708 
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Ehronologifches Negifter 

zum Gentralblatte für den Jahrgang 1883.*) 

Ablitrgungen: 
A. Ordre — 9. Erl. — A. Berorbn. — Allerhochſte Ordre — Allerhöchſter 

Erlaß — Alerhbchne Verordnung. 
Bel. d. Reichekl. A. = Belanntmahung des Herrn Reichskanzlers, bzw. bes 

Reichslanzler- Amtes. 
St. M. Beil. = Staats-Minifterial-Beihluß. 
M. B. — M. Bel. — M. Beſch. — M. Beftät. — M. Genehm. — Minifte- 

rial-Berfügung, — »Belanntmahung, — ⸗Beſcheid, — »-Beflätigung, — 
«Genehmigung. 

Sch. K. V. — Sch. K. Bel. = Berfigung — Belanntmadhung eines Kö⸗ 
nigl. Provingiai ESchullotlegiums 

R. B. — R. Bel. — dgl. einer Königl. Regierung. 
8. V. = degl. eines Königlichen Konfiftoriums. 
Der Buchſtabe E. zugefegt — Cirkular. 
Erf. d. Reichs⸗Ger. — Erkenntnis des Reichsgerichtes. 
Cl. d. Ob. Verw. Ger. = Erkenntnis des Königl. Oberverwaltungsgerichtes. 
Erf. d. Komp. Ger. H. — Erkenntnis des Königl. Gerichtshofes zur Ent- 

Ieibung ber grompein enz⸗Konflikte. 
Bei. d. Alad — Belanntmadhung der Königl. Alabemie der Künfte 

m Berlin. 

Seite Seite 
1876. | 1882. 

10. Oktbr Erk.d. Ob. Berw.Ger. 450 | 15. Septbr M.B .... 148 

1879. Er * t. N Ber 6) 162 9. Januar Citt Ob.Berm.Ger. 453 30. — Er enx Ger. 
6. Dambr degl. . . .. 9343 | 11. Oltbr Erf. b.iob, Berw.Ger. 160 
1882 2. — Ert. b. Kammerger. 152 

; — 19. — M. Be— ih. 555 
21, Januar M. 82. 000.142 20. — C. B. d. Konf. in 

3. März Bel. d. Reihel. U.. 349 Dsnabrid . . 128 
. 21. — MB. ... 0.192 

10. Mai Statut . » .. 859 27. — Del. . 2 2. 144 

3. Juni MB ....10|)8 — Erk. d. Komp. Ger. H. 156 
30. — M. BB. ... . 1236 

28. Zuli 2. .... 21 
3 2. Noobr M. ©. V 133 
22, Auguft Statut . . . . 228 3. — M. 8. i , . , 131 

10. Septbr A. Erl. ® ® ® — 348 4. — M. C. V. ® [} ® 125 

11 . — deal. . . [1 0} eo 538 11. — M. 8. . . “ . 155 

*) Die Seitenzablen 465 bis 476 kommen zweimal vor; e8 ift baher bei 
den zuerft vorlommmenden Seiten das Zeichen I und bei den zuletzt vorkom⸗ 
menden Seiten das Zeichen II zugeſetzt worden. 

48* 
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19. 
14, 
14. 

14. 

Novbr 

.Dzmbr 

1883. 
3. . Januar m. Bel. 

ıyıı da 

Februar M. Ert. n. €. 
(U. 1 

ei 8 11. 2950.) 
b. dran. adult. 

in Rob lenz. 
B. (U. v. "2 

601.) 
—— 

(U. III. a. 
a. .. 
M. Ernenn. .. 
M. C. B. (U. III. a. 
18813.) . 

M. 8. (U. Im. a. 
—18 ... 
M. Beſtät.. 
A. Ordre 2. 
M. B. .. 

Statuten . 

, &l. 

degl. 8 IN. 4 11813 
M. B. u. M. C. 2. 
M. ẽ. 8. ... 
ed oo. 0.0. 
& d. ‚Sen. b. Alad. 

pe * 
D. Reit 8 .. 

C. Erl. 
—2 Sen. v. ala 

I. 5135) . 
M. €.B.(G. III. 78.) 
Erk. d.Ob. Berw. Ge. 
M. Beſtät.. 
dogl. .. 
M. 
m. W. II. ‚180, 3. 

718 

Seite 

130 
142 

147 

— — — — — — — — — — — — — —— — 

— — — — 

1883. 
16. Februar M. Erl. (U. UL b. 

5340.). 
16. — M. 8. (U. III. a 

10218.) . .. 
17. — M. V.. 
22. — M. Beſch. .. 

23. — M. €. %. . 

4. — M. 8. u. C. Erl.. 
26. — A. Berorbn.. . . 
2%. — Erf. d. Reichsger 
3 — Me B. 

3. Mg MB. um. C. W. 
(V. III. 279. G. III.) 

3. — * 2. (U. IL 207.) 
3. — (U. LI. a. 

rss). 
3. — degl. (U. Ill. 230) 
6. — Ertl. d. Reichs - Ser. 
6. — M. 2. 

13. — M. V. (Ü. v. 143.) 
13. — M. 8. (U, II. a 

10392.) . . . 
15. — M. €. * 

a 
17. — M.B. (G.IU. 634) 
22. — M. Bd. . . 
24. — MB. .... 
27. — Geſetz 0 . 

3 — M. Befät. -. . - 
23 — M. C. B. (G. U 

423..... 
29. — M. 8. (U. II a 

12312)... 
29. — begl. (U. DI. b 

5439) . . .» 
29, — M he (U. UI.b 

0. — R. 8.8. (D. 1. b. 

95698.) 
3. M. Bel. (Ü. IH... 

12115.). . - 

1. April ze. d. Kur. f d. Berw. 
d. Felix Mendelsſ. 
Barth. Stipenbien 

2. — M. B. . . 

3. — degl.... 
5. — M. Beſch. 0 

6. — M. C. 8. . . Q 

7, — M. B. 2 6 

10. — M. C. B... 
17. — M. B. . 0 

— 2 F— ren 
8* 8 



17. April 

19, 

— > 

— 

nm — 

1883. 
C. 8 d. Reg. in 
Schleswig . 

C. 8. 

a. JIL. 428, 

—* (U. II. 

Dt. 
III. a. 11220.) 

Statuten. . » » 
M. ðenehm. 
M.E.B ... 
Bel. d. Reichsk. A. 
DBBgl. . . 2. 
M. Bei. (U. III. b. 
8017.).... 

M. VB... 
Erk. d. Kammer⸗Ger. 
M V. ® ® — 

dogl. 
M. Bek. 
M. B. ... 
M. C. B. (V. III. a. 
12084.) . 

. (U. III. a 

M. det 6. i. 996.) 
M. (U. III. a. 
13006) . . 
M. Befät. . . . 
m. Beſch. u. 8. 
(U. III. a. 12636.) 

bagl. (U. I. a. 
12894.) . . 

M. Bel. 
A. El. . . 

ef. M. 8 
Erk. d. Ob. Berm. Ser. 

(I. 59) . :. 
degl. (I. 595.) - 
A. Drdre. . 
M. Genehm. 
M. 8* B. (6. II. 

870.) . 
dagl. „8: IT. 1522.) 
M. Genehm. . . 

m. B.. 0. 
m. Behit. 
M. 8.8 
dgl. „I II. Fo 
14516). . . » 

M. Ernenn. on 
TR. Beſtät. ® 

M. Bl. . . 
M. Genehm. 

119 

Seite 
1883. 

12. Juni 
12. 

9 2 = 

Gelte 

M. Erneunn. . .„ 49 
M. Beſtät. . . 49 
M. C. VB.... 574 
M. V. 503 

M. Beſch 511 
. B. 496 

Be. d. Atad. d. 490 
A Ordre... 489 
begl. . . 489 
M. Bel. . . 4731 
degl. 489 
M. € C. 8. @. 207.) ken 
M. €. V. 
M. B.. .. 2 

M. Belät. . . . 489 
M. C. V. (U, III. a. 
15295.).... 588 

M. C. B....477 
Erk. d. Komp: Ger. 
9. (Pr. L. 2136.) 599 

degl. (Pr. L. 2131.) 601 
M. Bel. . . . 506 
M. C. B.. 46511 
M. Genehm. 538 
M. Bek... 490 
M. V. (U. V. 6064.) 497 
M.E B.(U.V.52307.) 486 
begl. (U. III. a. 

15401.) . 510 
oT. (U. v. . 744) 564 
M. Beſch. 582 
M. C. B.. 43ũ 
Sch. K. V... 565 
M. B. (U. III. a 
13168.) . . . . 503 

M. Bel. 509 
bel. » 2»... 507 
M. C. B. (U. III. a. 
16517.) . . 47111 

M. Beſtät. 487 
M. C. B.... 497 
dsgl. (U. II. 1933. 
G.1) . . . 4 47011 

M. Befät. . . . 487 
M. Bel. (U. III. b. 
6478.) . . . . 5905 

M. BV. “ . 610 

M. Beſtät. 487 
M. B. u. M.C. V. 586 
M. Beſtät.. 487 
begl. . 487 
M. Bel. . 504 
A. Orbre 487 
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24. — dgl. . 

Grit 



721 

Sach : Negifter 
zum Gentralblatte für den Jahrgang 1885. *) 

(Die Zahlen geben die Zeitenzahlen an.) 

a BA Berechtigung der mit ſolchen verfehenen Schüler ber 
drei unterſien Nlaflen beim liebergange von Realgymnaften auf Gymnafien 
und umgelebrt 250. 

Abiturientenprüfungen f. Prüfungen. 
Abfententiften |. Schulverfäumnifie. , 
Abtheilungen bei dem technifchen Hochſchulen. Beſtät. der Wahlen der Abtheil. 

Vorſteher zu Berlin, Hannover, Aachen 495. 
Alademie der Künfte zu Berlin. Berfonat 47. Staatsausgaben 208. 217. 

221. Kunſtausſtellung, Ankündigung 134. Berleihung von Mebaillen aus 
Anlaß derfelben 489%. Preisausfchreiben u. Ertheilung: großer Staatspreis 
226. 645. Michael ⸗Beerſche Stiftungen 227. 645. Mendelsfohn- Bartholdy. 

Staatsfiipendien 227. 616. Beftätigung ber Wahl bes Präfidenten und 
jeines Stellvertreters 489. von Rohrſche Stiftung 490. 

Alademie der Wiffenfhaften zu Berlin. Berfonal 44. Staatsausgaben 208. 
Alabemte, theolog und pbilof. zu Münfter Berfonal 86. Staatsaus⸗ 

gaben 188. , 
Amſter dam. Internationale und koloniale Ansflelung. Bericht Über bie 

Boltsihul-Abtheilung 687. . 
Amtslantionen. Kautionen ber Beamten aus dem Bereiche des Minift. der 

geiſtl. 2c. Angelegenh. Nachtragsverorbnung 342. Zulafjung von Obliga- 
tionen ber Prioritäts-Anleiben mehrerer vom Staate Übernommener Eiſen⸗ 

bahnen zur Beſtellung von Amtslantionen 477. 
Amtsjuspenfionen f. Disziplinar-Unterfuhungen. , 
Anfellung ober Beförderung von Lehrern an höheren Unterrichtsanftalten; 

Beftätigungsrecht der flaatlichen Auffichtsbehörbe 144. Gewährung be& 
Minimafeintemmens an Unterbeamte der Prov. Schullollegien bei der Au⸗ 

Rellung 183. Zuſtändigkeit bei Anftellung 2c. der Lehrer an ben zu Ober- 

Realſchulen u. |. mw. mmgewanbelten reorganifirten Gewerbeſchulen 497. 
Verfahren bei Anftellung ber Boltsichullehrer 662. 

Armenverbände find nicht verpflichtet fir Schufgelbrefle aufzulommen 167. 
Aſtrophyſitaliſches Obfervatorium bei Potsdam. Perfonal 56. Staats⸗ 

ausgaben 205. . 
Ansrellungen. Große afabemifhe Kunflausftellung zu Berlin. Ankündigung 

134. Verleihung von Mebaillen aus Anlaß derjelben 489. 

*) Die Seitenzahlen 465 bie 476 kommen zweimal vor; es iſt baber bei 
ben zuerſt vorfommenben Seiten das Beiden I und bei den zuletzt vorkommenden 
Seiten das Zeichen II zugeſetzt worben. 
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AUuszeihnungen, Allerhöchſte, zur eier bes Krönungs⸗ u. Orbensfefles 168. 
des Miniſters ber geiftlihen 2c. Angelegenheiten 181. Aus Anlaß bes Aller: 
böchften Aufenthaltes in der Provinz Sachſen 617. Heffen⸗Naffau 618. 

B. 
Bäder ſ. Marienbad. 
Baubeamte, Umfang der Mitwirfung bei Ausflihrung von Schul- ıc. Bauten, 

für welde Gnadengeſchenke gewährt find 132. 
Baufonbs. Termin für Anträge auf außerordentliche Zuſchüſſe zum Batro- 

nats⸗ Baufondbe 130. Staatsfonds zur Unterfiigung umvermödgender Ge 
meinden und Schulverbände bei Elementarſchulbauten 463. 660. 

vangen ertiäufen. Zwed und Bedeutung der Abgangsprilfungen an ben- 
eiben 252. 

Baugewertömeißer. Stellung berjelben in der Kommiffion für Abgange- 
prüfnngen an Baugewerfichulen 252. 

Bauprojekte. Termin für bie Einreichung der der Superrevifion unterliegen- 
«ben, auf Grund beren Anmeldungen für den Staatshaushaltsetat gemacht 
- werben follen 130. 

Bauunterfiüßungen. Beibringung bon Unterlagen bei Anträgen 131. Row 
trole über die Ausführung von Schnibauten, für melde Gnadengeſchenle 
gewährt find. Termin zur Zahlung der Staatsgelder 132. Staatsfonds 
zur Unterflügung unvermögender Gemeinden und Schulverbände bei Ele⸗ 
mentarfchulbauten Abs. 680. 

Beamte. Erflattung von Miethe bei Berfeßungen 125 zeitpunkt für ben 
Eintritt ber Suspenfion u. der Dienftentlaffung bezüglih ber Gehalts⸗ 
zahlung 120. Ansſchluß der Zahlung von Witwen- u. Waiſengeldbeiträgen 
während der Stellenerledigung 126. Nichtanwendbarfeit bes Gelesen vom 
20. Mai 1882 auf Lehrer an den nicht ausichlieflih vom Staate unter- 
baltenen höheren Unterrichtsanftalten 127. desgl. Gewerbeſchulen 486. Die 
Berfiherung bei einer Privat-Febeneverfiherungsbant ichließt die Anwendung 
biefes Geſetzes nicht ans 127. Dienfteinfommen ber Unterbeamten bei ben 
Brov. Schullollegien; Bewährung des Minimaleinkommens bei der Anftel- 
fung 183. Berpflichtung zur Benadrichtigung der vorgeſetzten Dienfibe- 
börde von Fällen gerichtlicher Borladungen als Sadverflänbige und ale Zeugen 
344. Grunbfäge flir bie Beſetzung der Subaltern- und Unterbeamtenftellen 
bei ben Reihs- und Staatebehörden mit Militäranwärtern 347. Koſten⸗ 
freie Auszahlung der Dienfibezitge an die unmittelbaren Staatsbeamten, an 
deren amtlichen Wohnſitze eine Königliche Kaffe ſich nicht befindet 47611. 
Amtskautionen 1. daſelbſt. Webertragung der Bewilligung der gefeßlichen 
Witwen- und Waifengelder an Hinterbiiebene von unmittelbaren &taats- 
beamten auf bie Provinzialbebörden 578. Berechnung ber penftonsbered- 
a nel der unmittelbaren Staatsbeamten 351. Dienftreifen f. 

aſelbſt. 
Beamtenverein, PBreußifcher, Geſchäftsbericht pro 1882: 681. 
Beer, Midael, Stiftungen für Künſtler. Preisausfchreiben 227. PBreiserthei- 

Iun 5. 
Beſ oldungen der unmittelbaren Staatsbeamten. Koftenfreie Auszahlung ber 

Dienfibezitge in amtlichen Wohnfiten, in been eine Konigl. Kafle ſich nicht 
befindet 47611, der Unterbeamten bei den Prov. Schulkollegien, Gewährung 
des Minimaleintommens bei der Anftellung 183. 
der Boltsichullehrer |. a. Unterhaltung. taatebeihilfen zu Befolbungen : 
Sterbemonat n. Gnadenzeit von Stellenzulagen; Heimfall ber perſönlichen 
und ber Dienflalterszulagen am Schinffe des Sterbemonates. Termin für 
Ansiheiden aus ber Stelle am Schlufſe bes Monates 295. Berwenbun 
bes während einer Amtefuspenfion innebehaltenen Gehaltstheiles je na 
dem Unsgange des Verfahrens 297. Boransfegungen für bie rl 
ber Gewährung von Dienftalterszulagen aus Staatsfonds an Lehrer. ' 
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beiflührung ber Einfommeusverbefferung ber Lehrer an mehrklaffigen Schulen 
bei größeren Schul ſyſtemen 436. Zahfungstermine filr bie Lehrerbefolbun. 
gen, insbejonbere im Geltungsbereiche der Provinzial» Schulorbnung vom 
11. Dezember 1845: 439. Termin für die Zahlung perjönfidher 2c. Zu⸗ 
lagen aus Staatsfonds an Schullehrer. Termin für die Entlaffung der 
Lehrer aus einer Stelle und für bie Berfegung in eine andere Stelle mit 
Rückſicht auf Die Gehaltszahlung 439. Entrichtung der Gehaltsverbeſſerungs⸗ 
abgabe von der Dienflalterszulage an die Lehrer-Wirwenfafle 44V. Zuflän- 
digkeit der Regierung zur Entſcheidung Aber das Aufrilden der Lehrer im 
höhere Gehaltsſtufen. Erfordernis der Genehmigung der Regierung zur 
Gewährung außerordentlidher periönlicher Gehaltszulagen ober jonfliger außer- 
ordentlicher Bezuge an Lehrer A46. Einheitlichkeit des Stelleneinkommens 
bei bawernder Verbindung von Kirchen- und Schulamt. ine organifdhe 
Berbindung zwiſchen Schul- und Kirchenamt ift auch ba nicht ausgeidhloffen, 
wo zwar nicht immer der Inhaber einer beftimmten Stelle an einer Schule, 
wohl aber immer ein Lehrer der legteren das kirchliche Amt bekleidet hat 
03. 676. Der Betrag des Sculgeldes iſt bei Berechnung ber nad dem 
fathol. Schulreglement vom 18. Mai 1801 von den “erpflichteten zu dem 
Baargehalte der Lehrer zu leiftenden Beiträge außer Anſatz zu lafjen 615. 
Zugiehung der Yinanz-Abtheilung der Königl Regierungen bei Prüfung ber 
Leiftungefähigkeit der zur Aufbringung der Lehrerbefoldungen Verpflichteten 
072. Bei Normirung des Einkommens einer Lehrerftelle find Bezüge aus 
bloßen Nebenämtern oder Nebenbefhäftigungen nicht in Anrechnung zu 

‚bringen 677. 
Bibliochet, Königliche, zu Berlin. Perjonal 54. Staatsausgaben 205. 217. 
Blindenanftalt, Königl., zu Steglitz. Direltor 103. Stantsausgaben 203. 
Botanifher Sarten zu Berlin. Perſonal 55. 
Brüffel. Einrihtung des Schulmuſeums 683. 
Bürgerlihe Gemeinden. Uebernahme der Scuffozietätslaften als Kom- 

munallaften u. der Schulen als Gemeinbeanftalten in Weftfalen 317. in der 
Provinz Hannover 668. Bedeutung ber Uebernahme der Schulunterhal⸗ 
tungstoften anf den Kommunaletat. Verſchiedenheit der Yälle, in melden 
biirgerliche Gemeinden bejchließen, beftehende Schulfozietäten durch Ueber⸗ 
nahme der durch eigene Kinnahmen nicht gebedten Schulunterhaltungstoften 
(des fog. Schulfaffendefizite) auf den Nommunaletat zu unterfüßen, von 
den Fällen, in welchen bürgerliche Gemeinden — unter Borausjegung der 
Aufldfung der Schulfozietäten — beichließen, die feitherigen Schufjozietäts- 
fhulanftalten ale Gemeinbeanflalten und beren Unterhaltung ale Gemeinde⸗ 
laſt zu übernehmen 459. Verfahren bei Uebernahme eines Beitrages fiir 
Soztetätsfchufen auf den Kommunaletat und bei Ummanblung von Sozietäte- 
ſchulen in Stommunalfchulen 460, Nichtverpflihtung der Mitglieder einer 
Scuigemeinde zur Aufbringung der Mebrloften, welche durch Erweiterung 
bes Zieles der Volksſchule entfiehen. Eventualität ber Uebernahme folder 
Koften feitene ber bürgerlichen Gemeinde 462. Wertretung ber Gemeinde 
im Bermaltungsftreitverfahren durch den Drtevorfteber. Derteitung, ber 
Leiftungen, insbeſondere der Spanndienfte auf die Gemeinden und Outs⸗ 
bezirfe (Anwohner und Grundherr). Zu Spannbienflen find nicht blos bie 
Srundbefiger, fonbern alle Geſpann baltenden Anwohner verpflichtet 453. 

©. 

Genfuren, Anwendung ber vorgefchriebenen bei dem tentamen pbysicum 226. 
Centralblatt für die gefammte Unterrihtsverwaltung. VBebentung 

der in bemielben veräffentlihten Minifterial - Erlaffe für andere ale bier 
jentgen Behörden, an melde fie gerichtet find 503. 691. 
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D. 
ee aspnlanen f. Beſoldungen. 
Dienfentlafjung eines Beamten, Zeitpunkt bes Eintrittes bezüglich der Ge⸗ 

baltszabhlung 126. 
Dienftreifen. Beſcheinigung der von den Beamten über Reiſekoſten und Tage⸗ 

gelber aufgeftellten Liquibationen 345. 
Dienftwohbnungen ber Bollsfchullehrer. Verpflichtung ber Schulgemeinben 

zur Beichaffung der nöthigen Oefen ıc. 616. 
Dienftzeit. Berechnung derſelben für Lehrer an flaatliden und fläbtifchen 

öheren Unterrichtsanftalten 147. Anrechnung ber in den 85. 15 u. 19 bes 
enfionsgefeges gedachten Dienftzeiten bei Feſtſetzuug des Witwen- unb 

Waiſengeldes 182. 
Dispenfation der Aipiranten für base Sanbwirtbichaftliche Lehramt an Land⸗ 

wirtbichaftsfchulen von dem Reifezeugnis ift unftattbaft 142. 
Disziplinar-Unterfuhungen. Berrechnung entfiehender Koften, Aufbrin- 

gung ber Stellvertretungsloften während ber Amtsfuspenfion; Feſtfſtellung 
und Dedung von Zeugengebühren 184. Verwendung bes während einer 
Amtejuspenfion innebehaltenen Behaltstheiles je nad bem Ausgange bes 
Dieziplinarverfahrens 297. 

Droyßig, Lehrerinnen - Seminar, Gonvernanten-Inftiint und Penflonat, Ber- 
Ionaı br _ Aufnahme neuer Zöglinge 2%. VBefäbigungszeugniffe für Zög- 
inge I. 

Duelle, ſindentiſche ſ. Univerfitäten. 

@. 

Einjährige- freiwilliger Militärdienſt j. Milit.-Dienft. 
Elektrotechnik, Vorkehrungen bei den techniſchen Hochſchulen für base 

Stubium 129. 
Emeritirung, Emeriteneinloinmen. Der Termin für Lehrer if auf den Schluß 

eines Monates feftzufegen 295. Penflonen u. Penſionszuſchüſſe können emer. 
Lehrern in das Ausland verabfolgt werben, fo lange diefelben das bentfche 
Indigenat befiten 297. Zu dem der Berehnung der Benflon eines Schul⸗ 
lehrers zu Grunde zu legenden Dienfleinlommen gehört die Dienflalterezu- 
lage aus Staatsfonds nicht 440. Unzuläffigleit des Rechtsweges über bie 
Verpflichtung zur Zahlung ber von ben geiftlichen Oberen feſtgeſetzten Benflon 
eines Kirchenbeamten 637. Zuftäubigleit zur entgiltigen — der 
Penſton eines Elementarlehrers 650. Normirung der Penſion nah dem 
Gefammteinkommen des vereinigten Schul⸗ und Kirchenamtes 676. 

Entlaffungsprüfungen ſ. Prüfungen. 
Erdkunde. Geſellſchaft jür Erdkunde in Berlin. Statuten 389. 
Erſatzmannſchaften bei dem Laudheere u. der Marine. Ueberſicht über die 

Zahl der 1881/1582 eingeflellten mit Bezug auf ihre Schulbildung 310. 
beegi. 1882/83: 514. 

Etat des Miniferiums. Gtaatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Kunſt uub 
Wiſſenſchaft 185. 

Etatswefen f. a. Kaſſen⸗ u. Rechnungéweſen. 
Einreichung von Bauprojelten für Superreviftion auf Grund deren Anmel- 
dungen fiir den Staatshaushaltsetat zu machen find 130. Berrehnung ber 
Witwen- und Waifengelbbeiträge bei ben unmittelbaren Verwaltungen 182. 

5. 

Fachſchulen, maſchinentechniſche, verbunden mit Realſchulen. Orbnung ber 
Entlaffungsprüfung 55h. 

enfler. Unordnung derſelben in den Klaflenzimmern ber Boltsihulen 612. 
riebrid-Wilhelm- Stiftung für Marienbad. Beihilfen zur Benugung 

des Babes 644. 
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®. 
Gebäudeſtenuer ſ. Grundftener. 
Gehalt |. Beſoldungen. 
Geiſtliches Amt. Geiſtliche. Zuſammenſetzung der Kommiifionen für die 

wiſſenſchaftl. Staatsprüfung der Kandidaten bes geifl. Amtes 335. 473. 
Gemeinde-Abgaben 2c. Das Schulgeld ift nicht als Kommunalabgabe an- 

zufehen, aud wenn im Uebrigen die Schule als Gemeindeanftalt von ber 
bürgerlihen Gemeinde unterhalten wirb; es echält biefen Charakter auch 
dadurch nicht, daß es auch für foldhe Kinder erhoben wird, melche bie Kom. 
munaljchule nicht beſuchen 518. 

Gemeindevorfleber f. Ortsvorfteher. 
BGeodätijhes Inſtitut und Gentralbureau der Europäifhen Grabmeffung 

zu Berlin, Perfonal 55. Staatsausgaben 205. 
Befellihaft für Erplunde zu Berlin. Statuten 359. 
Bejeggebung. Gele vom 27. März 1883 über den Staatshaushaltsetat für 

1. April 1858/84: 185. 
Bnadenzeit u. Sterbemonat von Erellenzulagen für Volksſchullehrer 295. 

Ausſchluß der Gewährung einer Gnadenlompetenz an Dinterbliebene emeri- 
tirter Schullehrer aus dem zu Ruhegehaltézuſchüſſen für letztere ausge⸗ 
brachten Staatsfonds. Eventuelle Bewilligung einer Unterſtützung A441. 
Gnadenkompetenz für die Hinterbliebenen ber mit Benfion in den Ruheſtand 
verfegten Schullehrer 142. in den neuen Lanbestheilen 651. 

Gouvernanten⸗-Inſtitut zu Droyßig ſ. Droyßig. 
Grundſteuer. Ausihluß der Grund: und Gebäudeſtener von dem außerhalb 

bes Schulbezirtes belegenen Gruntbefige der Schulgemeindemitglieber bei 
Bertheilung der Schullaften in der Provinz Hannover 673. 

Gutsbezirke. Heranziehung der Einwohner der Outsbezirke zu den Laſten der 
fegteren im Wege der Kommmnalbefteuerung. Zuſtändigkeit der Verwal⸗ 
tungegerichte in derartigen Streitigkeiten 333. Vertretung ber Anwohner 
auf gutsherrlichem Bormerlslande im Vermwaltungsftreitverfahren durch den 
Beliger des Gutes — den Grundherrn. Bertheilung ber Leiftungen, ins 
befondere der Spannbdienfte auf die Gemeinden und Qutsbezirte (Anwohner 
und Grundherr). Zu Spannbienften find nicht bios die Grundbeſttzer, 
fondern alle Geſpann haltenden Einwohner verpflichtet 453. 

Butsherr in Beziehung auf die Schule. Der Outéherr des Schulories gehört 
nicht zu den Hausvätern 160. Gin Rittergutsbefiger, welcher nicht Guts⸗ 
herr des Ortes if, wo bie Schule ſich befindet, iſt verpflichtet als Haus- 
vater zum Unterhalte des Lehrers beizutragen 45V. ©. auch gutsherrliche 
Leiftungen. 

Butsherrlihe Leitungen für die Schule auf Grund landrechtlicher Beſtim⸗ 
mungen beruben auf einer allgemeinen geſetzlichen Verbindlichkeit. Der 
Rechtsweg iſt nur infoweit zuläffig, als dies bei öffentlichen Abgaben ber 
gell it 156. Dem Gutsberrn liegt eine Beitragspfliht für angelaufte 
äuerliche Grundſtücke nickt ob 160. Bertheilung ber Leitungen, insbejondere 

der Spanndienfte auf die Gemeinden und Qutsbezicte 453. Beitragepflicht 
der Dominien nnd Gemeinden im Geltungsbereihe des kath. Schulregle⸗ 
ments vom 18. Mai 1801 zur Aufbringung ber Koſten, welche durch bie 
Einrihtung des Religionsunterrichtes für bie ber Konfelfion bes Lehrers 
nicht angehörenden chriſtlichen Schulfinder entftehen 554. Berpflichtung zur 
Unterhaltung evangeliiher Schulen auf dem Lande im Herzogthume Schleſien 
and in der Grafihaft Glatz 556. Verpflichtung ber Outsherrichaften zur 
Leiftung von Schulunterhaltungsbeiträgen auf Grund des $. 33 Titel 
12 Theil II Allg. Landredhtes 588. 595. 655. Die den Gutsherren bes 
Schulortes durch 8 33 Titel 12 Theil II Allgem. Landr. auferlegte Ber- 
pflihtnng iR als eine auf einer allgemeinen gefetlichen Berbindlichkeit be- 
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rubende Leitung anzufehen. Hinſichtlich diefer Leiſtung ift der Rechtsweg 
nur in fo weit zuläffig, ale bies bei Öffentlichen Abgaben ber Kal if. 
Rechtskraft des Urtheiles in Beziehung auf bie Erhebung des Kompetenz 
Konflittes 599. 601. Gutsberrliche Verpflichtungen nach 88. 54 bie 47 der 
Schulorbnung vom 11. Dezember 1845 für Schulen in folden Gemeinden, 
welche erfi nach Emanation ber Schulorbnung bezw. der Kreisorbnung ge» 
bildet find 607. 

Gymnaſien 95. Beſtimmungen über den Erfatgunterricht für die vom Grie- 
chiſchen bispenfirten Schiller 137. Gegenflände der Weifeprilfung, zu welcher 
Inhaber des Neifezeugniffes eines Realgymnafinma ober einer Ober-Real- 
ſchule zugelafien werden 139. Allgemeine Beflimmungen über die Aende⸗ 
tung in der Abgrenzung ber Lehrpenſa in Folge der neuen Lehrpläne 243. 
Berzeichniffe mit Angabe der Direktoren, Neltoren 399. 646. 

9. 

Dandpdienfte. Der Nahmeis über bdiefelben ift deu Anträgen auf Bauunter- 
ſtützungen beizufügen 131. 

Handihrift. Pflege in den höheren Unterrichtsanflalten 147. 
Dausväter. Der Butsherr des Schulortes gehört nicht zu den Hauspätern 

160 Begriff der Hauspäter im Sinne des Allg. Landrechtes 162. 
Heizung der Schulftuben. Die Verpflichtung, für die Verrichtung der Heir 

zung der Schulftuben zu forgen, liegt den zur Aufbringung der Schulunter: 
baltungsfoften Berpflichteten ob 678. 

Hochſchnle, alademifhe, für die bildenden Künfte zu Berlin. Perſonal 50. 
—, alabemifche, fir Mufif zu Berlin. Perſonal 50. 
ochſchulen, f. techniſche Hochſch. 
ohenzollern. „Wahlſprüche der Hohenzollern“ zuſammengeſtellt und diſto⸗ 

riſch erläutert von Heinrich von Milhler. 618. 
Humboldt-Stiftung. Vertreter des Miniſters im Kuratorimm. 131. 

J. 

Immatrikulation von Nichtprenßen bei den Landesuniverſitäten 333. 
Individpual-Repartitionen find den Anträgen auf Bauunterſtiltzungen anzu» 

fügen 131, zu Staatsbeihülfenz, um Lebrgebalt nur dann erforberlid, wenn 
Einwendungen gegen die Bertheilung der Schulunterhaltungsloften und der 
Staatsbeihilfen eingehen 610. Degl. zu Schulbauten 463. 

YZugendfpiele ſ. Turnweien. 

K 

Kandidaten des höheren Schulamtes. Unzuläſſigkeit der Ableiſtung des Probe⸗ 
jahres an Landwirthſchafteſchulen für das Lehramt an Schulen allgemeiner 
ut (Spmnafien ꝛc.) 49. Beichäftigung an höheren Unterrichtsan⸗ 
alten 504. 

Raffenweien. S. a. Etats⸗ und Rechnungsweſen Ausichluß einer Ber- 
mittelung von Berfiherungsgefellichaften bei Verſendung ber Werthpaptere an 

bie Seehandlung bei An⸗ und Verkäufen won Effekten 133. Befugnis ber 
Provinzial» Schullollegien zur Anmweifung der Umzugs. und Reifeloften bei 
Berfegungen von Lehrern aus den Anftaltstaffen, auch bei Uebergang eine® 
Lehrers aus dem mittelbaren in den ımmittelbaren Staatsbienft 251. Ab⸗ 
bolung der Voft-Werthfendungen 316. Kofenfreie Auszahlung ber Dienf- 
bezüge an die unmittelbaren Staatebeamten an beren amtlichen Wonſitze 
eine Königliche Kaffe fich nicht befindet 47611. 

Kautionen }. Amtslantionen, 
Kirhenämter tin Berbindung mit Schulämtern. Cine organifche Verbindung 

zwifchen Kirchen» und Schulamt iſt auch da nicht ausgeichloflen, wo zwar 
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nicht immer ber Inhaber einer beftimmten Stelle an einer Schule, wohl 
‚ aber immer ein Lehrer der Teteren das kirchliche Amt befleidet hat 503. 670. 

Kirhenbeamte. Unzuläffigleit des Rechtsweges über bie Verpflichtung zur 
Zahlung der von den geifilihen Oberen feflgefebten Penfion eines Kirchen- 
beamten 637. 

Kirhenmufil. Infitut für Kirch. Muſik zu Berlin, Direltor 51. Gtaats- 
ausgaben 208. 

Körperlihe Zühtigung der Schulkinder ſ. Schulzucht 
Kommunal-Abgaben f. Gemeinde-Abgaben. 
Kompetenzkonflikt. KENN: ber Bezirfsregierung zur Erhebung bef- 

ſelben 156. Zuftänbigleit bei Beſchwerden über Mißbraud bes Züchtigungs« 
rechtes durch Lehrer 314. Die bem Outsherrn des Schulortes durch 3. 33 
Tit. 12 Theil II A. 8. R. auferlegte Berpflitung ift ale eine auf einer 
allgemeinen gejeglihen Verbindlichkeit berubenbe Leinung anzufehen und if 
ber Rechtsweg hinſichtlich dieſer Leiftung nur inſoweit zuläffig, als bies bei 
öffentlichen Abgaben der Fall if. Rechtskraft bes Urtheiles in Beziehung 
auf die Erhebung des Kompetenzlonfliftes 599. 601. 

Kreis-Schulinfpeltoren. Verzeichnis 18. Gtaatsausgaben 202. 220. 
Krönungs- und Ordensfef. Verleihung Allerhöchfter Auszeichnungen bei 

ber eier deffelben im Jahre 1883: 168. 
Kunftansftellung |. Ausftellung. 
Kunftzmede, Landes-Kommilfion zur Berathung über Verwendung des Fonde 5. 

®. 

tanbee. K mmijfion zur Berathung über Berwendung des Fonds für Kunſt⸗ 
zwede. 5. 

Landwirthſchaftsſchulen. Beibringung bes Neifezeugniffes feitens der Aſpi⸗ 
ranten ber Prüfung für das landwirihſchaftliche Lehramt an Landwirthſchafis⸗ 
Ihulen 142. Unzuläffigleit der Yibleiftung des Probejahres an Yandwirthichafts- 
ihnlen für das Lehramt an Schulen allgemeiner Bildung (Gymnaſien 2c.) 496. 

Lebensperfichhernng bei einer Privatbank fchließt fiir Etaatsbeamte die An« 
wendung des Geſetzes vom 20. Mai 1882 nicht aus 127. 

Lehraufgaben. Allgemeine Befimmungen über die Aenderung in der Abgren- 
zung der Lehrpenja in Folge der neuen Lehrpläne 242. an Gymnaſien 243. 
an Realgpmnaften und Ober-Realfchulen 247. an höheren Bürgerichulen 247. 

Lehrer, Lehrerftellen an den Univerfitäten. Gründung neuer Profeffuren 219. 
—, an technifhen Hochſchulen. Etatsmäßige Profeſſoren werben vom Könige 

ernannt 135. Gründung neuer Stellen 221. 
—, an höheren Unterrichtsanftalten. Nichtanwendbarleit des Gefees vom 20. Mai 

1882 anf Die Lehrer an den nicht ausfchließlih vom Staate unterhaftenen 
Anftalten 127. Anwendbarkeit des Penfionsgefeges vom 31. März 1862 
auf Lehrer an fäbtifchen höheren Unterrichtsanftaften, Berechnung ber 
Dienfizeit 147. Berfahren bei Ertheilung von Urlaub an die Lehrer nicht- 
flaatliher höherer Lehranftalten 420. Zufländigfeit bei Anftellung ꝛc. ber 
Lehrer an den zu Ober ˖ Realſchulen u. |. w. umgeſtalteten reorganifirten Ge⸗ 
werbeſchulen 497. Anrechnung der von Lehrern, welche in ein Lehramt 
an ſtaatlichen Unterrichtsanſtalten übergetreten find, im Elementar⸗Schul⸗ 
amte zugebrachten Dienſtzeit bei der Penſionirung 503. Bedingungen, unter 
welchen Lehrer, die für das Lehramt an Gewerbeſchulen gepritft worben find, 
in Oberlehrerftellen an ſolchen Anflalten befördert werben bitrfen, welche in 
Ober-Realfchulen ꝛc. umgeftaltet worden find 555. 556. 

—, an Landwirthſchaftsſchulen Beibringung des Neifezeugniffes der Ajpiranten 
ber Prüfung fir das landwirthſchaftliche Lehramt 142. 

—, an Bollsfchulen. Termin fir die Entlaffung ber Lehrer aus einer Stelle 
und für die Berfegung in eine andere Stelle mit Rüdfiht auf die Gehalts. 
zahlung 439. Berfahren bei Anftelung der Volkeſchullehrer 662. 

= 

= 
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Tehrerinnen. Abhaltung eines Kurfus zur Ausbildung von Handarbeits⸗ 
lehrerinnen bei dem Lehrerinnen-Seminare zu Auguflenburg 583. 

Lehrerkonferenzen, Ueberfiht über die bei den Schullehrerfeminaren ab- 
gehaltenen 253. 

Lehrer- Wohnung f. Dienfimohnung. 
Lehrplan für höhere Unterrichtsanftalten. Erfatunterricht für bie vom Brie 

chiſchen biepenfirten Schüler au Gymnaſien 137° Allgemeine Behimmungen 
Uber Benberungen in der Abgrenzung ber Lehrpenſa in Folge der neuen Lehr⸗ 
pläne 242. 

London. Kurze Nachricht ilber das dortige Volkoſchulweſen. 702. 
Luther⸗Feſt Feier des vierhundertjährigen Gebächtnistages ber Geburt Dr. 

Martin Luthers in den evangelifhen Kirchen und Schulen 333. 40511. 47111. 
Beſchaffung und Verwendung von Schriften für Schiller höherer Unterrichte- 
anflalten 47011. 531. degl. filr Kinder, welche die Bortsfchule befuchen 47111. 
Ueberweiſung des Delbrudbilbes „Dr. Martin Luther im Kreiſe feiner Mit- 
arbeiter die heifige Schrift verbeutfchenb an bie evangelifchen Volksſchulen 529. 

!yceum-Hofiauum zu Braunsberg. Perfonal 87. Staatsausgaben 158. 216. 

Mädchenſchulen, Öffentlihe höhere. Verzeichnis 103. Staatsausgaben 197. 
private höhere. Beauffihtigung in Beziehung auf Gegenſtände bes Unter- 
richte® und deren Behandlung 445. Regelung der örtlichen unb ber Kreis- 
Schulauffiht über bie höheren Mädchenſchulen und Reffortverbäftniffe der- 
Pl Schulen, welche mit Lehrerinnen-Bildungsanftalten verbunden 
inb 574. 

Magnns- (Suſtav) Stiftung. Statuten 534. 
Marienbad, Friedrih Wilhelm - Stiftung. Beihilfen zur Benntzung bes 

Babes . 
Medaillen. Berleihung goldener Medaillen an Künftler, welche fi auf ber 

akademiſchen Kunftansftelung im Jahre 1883 befonders ausgezeichnet haben 
459. Breismebaillen für Ztubirende der technifhen Hochſchule zu Berlin 54%. 

Medizinalwefen, wiflenihaftlibe Deputation filr basfelbe 4. Ausſchluß 
anderer al& der vorgeichriebenen Cenſuren bei dem Tentamen phbysicum 226. 

Meifterateliers, b. d. Akad. d. Künfte zu Berlin, Verzeichnis 50. 
Meiſterſch fen, alabemifche, für muſilaliſche Kompoſition zu Berlin, Ber- 

eichnis 51. 
Merdeistobn- Vartholby- Staats: Stipendien file Muſiker. Ansfchreiben 227. 

Entſcheidung auf die Bewerbungen 646. 
Mietbe, deren Erflattung bei Berfegung von Staatsbeamten 125. 
Militäranwärter. Anftellung bei den Reiche- und Staatöbehdrben |. Beamte. 
Militärdienſt, Ausftellung des Schulzeugnifles für den einjährig-freiwilligen 

Militärdienft nach anderthalbjährigem Beſuche der Unterfelunda einer höheren 
Unterridhtsanftalt 140. 

Militär Berfonen und Beamte, Befreiung der ferwisberechtigten Rilitär- 
perfonen bes altiven Dienfiftandes vom Schulgelbe, auch dann, wenn das⸗ 
felbe fir die nit die Volksſchule beſuchenden Kinder zu entrichten iR 518. 
Anftelung der Militärperfonen mit Offlzierrang im Civildienfte 332. 

Minifterial»-Erlaffe. Bebentung der im Centralblatte fiir bie gefammte 
Unterrichte + Berwaltung veröffentlichten Minifterial » Erlaffe für andere als 
diejenigen Behörden, an welche fie gerichtet finb 503. 651. 

Minifterium der geiftlien 2c. Angelegenheiten. Perſonal 1. Vertreter ım 
Kuratorium der Humbolbt-Stiftung 134. Orbens-Auszeihnung bes Mini- | 
flere 181. 

von Mühler, Heinrih, Schrift „Wahliprülhe der Hohenzollern“ 648. 
Miller. (Peter Wilhelm) Stiftung zu Frankfurt a. Main für Wobl- 

tbätigleit und Körberung von Kunft, Wiffenfchaft und Gewerbe. Statut 838. 
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Muſeen, Königl., zu Berlin. Berfonal 51. Gtaatsausgaben 204. 217. 221. 
Reglement Über die Behandlung der in ben Königl. Mufeen zuridgelaffenen 
und gefundenen Oegenflände 387. SKonlurrenz- Ausichreiben, Entwürfe zu 
Ermweiterungsbauten für die Königl. Muſeen 490. 545. 

— Kunfigewerbe-Mufeum zu Berlin. Reglement über bie Behanbfung der in 
demfelben zurücdgelaffenen und gefundenen Gegenftänbe 52. 

— Rauhmufenm, Borfteher 54. Staatsausgaben 2Ub. 
Mufil. Akademiſche Hochſchule für Muſik zu Berlin 50. Alademiſche Meifter- 

Ihulen für mufifalifhe Kompofition daſ. 51. Infitut file Kirchenmuſik daf. 
dl. Mendelsjohn - Bartholby-Staats-Stipendien für Muſiker, Ausfchreiben 
227. Entjheidungen auf die Bewerbungen 646. Anforderungen an die Se- 
minar » Afpiranten bei der Aufnahme Prüfung bezitglich ihrer Kenntniffe im 
Geſange und in der Muſik 565. 

. N ‘ 

National»-Öalerie zu Berlin. Perfonal 54. GStaatsausgaben 204. Regle- 
ment über die Behandlung ber in ber National⸗Galerie zurüdgelaffenen und 
gefundenen Gegenſtände 493. 

ebenamt. Bei Normirung bes Einltommens einer Tehrerfielle find Bezüge 
aus bloßen Nebenämtern oder Nebenbefhäftigungen nicht in Anrechnung zu 
bringen 677. 

Nebenbefhäftigung f. Nebenamt. 

D. 
Dfen. Berpflihtung der Schulgemeinbe zur Beſchaffung der nöthigen Defen ꝛc. 

in den Dienfiwohnungen der Lehrer 616. 
Or den, Berleibungen f. Auszeihnungen. , 
Ortsnorfteher. Bertretung ber Gemeinde im Vermaltungsftreitverfahren 

dur, den Ortsvorſteher 453. 

3. 

Papier. Beftellung des PBapierbedarfes nad dem Einheitsfae von 1000 Bogen 
pro Ries 533. 

Batronatsbanfonds. Anträge auf außerorbentlihe Zuſchüſſe 130. Staats⸗ 
ausgaben 212. 

Penfionswefen. Anwendbarkeit des Penflonsgefeges vom 31. März 1882 
auf Lehrer an fläbtifchen Höheren Unterrichtsanftalten; Berechnung der Dienft- 
zeit, Aufbringung der Penfion 147. Anrechnung ber in ben $$. 18 und 19 
des Penftonsgefeges gedachten Dienftzeiten bei Feſtſetzung des Witwen. und 
Waifengeldes 182. Berechnung ber penfionaberechtigten Dienftzeit ber un⸗ 
mittelbaren Staatsbeamten 481. Fortdauernde Giltigkeit des 8. 13 ber 
Benfionsverorbnung vem 28. Mai 1846: 503. Anrechnung der von Lehrern, 
welche in ein Lehramt an ſtaatlichen Unterrichtsanftalten übergetreten find, 
im Elementarſchulamte zugebrachten Dienftzeit bei der Penflonirung 503. 
Unzufäffigfeit des Rechtsweges über bie Berpflichtung zur Zahlung ber von 
ben geiftlichen Oberen feftgefeten PBenfion eines Kirchenbeamten 637. Penſ. 
ber Efementarlebrer |. Emeritirung. 

Berfonalchronil. 171. 319. 464. 519. 619. 708. 
Pharmaze utiſche Angelegenheiten, technifhe Kommilfien für biefe 5. 
Bolitifde Gemeinde f. Bürgerl. Gemeinbe. >. 
Bräparandinanftalten. Verzeichnis 101. Staatsausgaben 200. Mittheir 

Iung ber von den Zöglingen der Seminare und Präparandenanflalten zu 
zahlenden Unterhaltungsfoften fowie der benfelben etwa gewährten Beneflzien 
an die Angehörigen der Schiller 652. 

Bräfident der Aabemie der Künfte zu Berlin u. Stellvertreter befielden, Be- 
flätigung der Wahlen 489. 
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Breis-Aufgaben, Anschreiben, Bewerbungen. Bei der Alabemie ber Auf: 
zu Berlin 226. 645. Mendelsfohn-Bartholby-Stipenbien für Muſiker 27. 
646. Gtipendien der von Rohr'ſchen Stiftung für dentſche Känftler 4W. 
Stipendien der Jakob Saling'ſchen Stiftung 366. Bebauung ber Mufeume 
infel zu Berlin 490. 545. 

Breußiiher Beamtenverein. Gefhäftsberiht pro 1852: 641. 
Brivartdozenten. Neglement für bie Habilitation von Privatdozenten bei ber 

philofophifhen Fakultät der Univerfität zu Kiel 487. 
Brivar-Schulen und Erziehungsanftalten. Nichtanwendung ber Beftimmungen 

über Abfentenliften und Schulverfäumnisftrafen auf Privatſchulen 444. Be 
auffihtigung der höheren Privat - Mäbchenfchulen in Beziehung auf Gegen- 
Hände des Unterrichtes und deren Behandlung 445. GStaatsaufficht über die 
Brivat-Unterrichtsanftalten 639. 

Brobefandibaten. Ableiſtung des Probejahres |. Kandidaten. 
Vrofefforen f. Lehrer. . 
Brovinzialbehärden für die Unterrichtöverwaltung, in Oſtpreußen 6, in 

Weftpreußen 7, in Brandenburg 8, in Bommern 8, in Poſen 9, in Säle 
fien tv, in Sachſen 11, in Schleswig-Holftein 12, in Hamover 13, in Befl- 
falen 13, in Heffen-Naffau 15, in der Rheinprovinz 16, in Hohenzollern 18. 

Brüfungen ©. a. Prüfungs-Kommiffionen. Beibringung des Reifegeugmfies 
ſeitens der Afpiranten der Prüfung für das landwirthſchaftliche Lehramt an 
Landwirthſchaſtsſchulen 142. 

—, an höheren Unterrichtsanftalten. Gegenflände ber Gymnafial-Reifepräfung 
file Abiturienten von Neallehranftalten 139. Revifion der Prüfungever⸗ 
bandlungen duch die Wiſſenſchaftlichen Priüfungstommiffionen 420. Er⸗ 
werbung des Gymmafial-» Reifezengniffes feitens eines Realgymnafial⸗ 
Abiturienten durch Theilnahme an dem Unterrichte eines Gymnaſinms in 
ben betreffenden Lebrgegenfländen 422. Orbnung ber Entlaffungsprüfung 
an ben, mit Realanftalten verbundenen maſchinentechniſchen Fachſchulen 350. 

—, Zweck und Bebeutung der Abgangeprüfungen an den Baugewerkſchulen 252. 
Unznläffigkeit der Beiprehung ber PBrüfungsergebniffe an Baugewerkſchulen 
in öffentlichen Blättern durch Mitglieder der Prüfungstommiffionen 56%. 

—, an Lebrer⸗ und Lehrerinnen-Seminaren und Bildungsanflalten. Termine 113. 
Befähigungszeugniffe für Zöglinge aus den Anftalten zu Droyßig 507. Un- 
forderungen an die Seminar-fpiranten bei der Aufnahmepräfung bezüglich 
ihrer Kenntniffe im Gefange und in der Mufil 565. 

—, der Lehrer an Mittelfhulen uud der Neftoren. Xermine 111. 
—, der Bollsjhullehrer. Einrichtung der zweiten Prilfung 909. Inſtrukner 

über den Gang und ben Umfang ber zweiten Prüfung 571. 
—, ber Lehrerinnen und Schulvorfteherinnen. Termine 113. Nähere Bezeich 

nung bes Ausdrudes „neuere Sprachen” bei der Prüfung ber Brivatlebre- 
rinnen, insbefondere der Ausländerinnen 434. Erweiterung ber Berein- 
barung mit Bremen wegen gegenfeitiger Anerfennung ber Prüfungszeugnire 
149. Desgl. mit ber Serzoglig Sächſiſchen Staatsregierung wegen Ar- 
erfennung der an ber Privat-Lehrerinnen-Bilbungsanflalt „Marien-Zufitat 
zu Gothä ausgeftellten Lehrerinnen - Zeugniffe 209. Vefähigungszengrifie 
ans ben NAnftalten zu Droyfig 507. Desgl. ber Handarbeitsichreriunes 
bei dem Lehrerinnen-Seminare zu Auguftenburg 583. 

— ber Lehrer und der Vorſteher an Taubftummenanflalten. Termine 120. 203 
Befähigungszeugniffe: für Lehrer und Xehrerinnen 150. file Vorſteher 5. :. 

—, ber Turniehrer. Termine 121. 653, Befähigungszeugnifle 291. _ 
—, der Turniehrerinnen. Termine 121. 293. 504, Befählgungszeugnifie 151. 

506. 575. 691. 
—, ber Keen Termin 141. 
—, ber BZeichenlebrerinnen. Termine 121. 141. 

a 2 



731 

Briüfungstommiffionen. Staatsausgaben 187. 
—, für bie wiffenfchaftlihe Staatsprüfung ber Kandidaten bes geifllichen Amtes, 

Zufammenfegung 335. 473. 
—, Biffenfhaftlihde, Zufammenfegung 337. Revifion ber Vrilfungsverhand⸗ 

lungen an höheren Unterrichtsanftalten 420. 
—, für Baugewerffhulen. Stellung der Baugewerksmeiſter in benfelben 252. 

Unzufäffigleit der Befprechung der Pritfungsergebniffe in öffentlichen Blättern 
buch Mitglieder der Prüfungstommifftonen 564. 

Prüfungsordnung für Entlaffungsprüfungen an den höheren Schulen: an 
ben mit Realanftalten verbundenen mafchinentechnifchen Fachſchulen 556. 

—, für Lehrerinnen. Nachtrag zum Regulativ fir die Prüfung ber Lehrerinnen 
und Echulvorfteberinnen in Bremen 149. 

Prüfungstermine für Lehrer an Mittelſchulen und Rektoren 111. für Lehre- 
rinnen und Echulvorfteherinnen 113. für Vorſteher und Lehrer an Taub⸗ 
flummenanftalten 120. 294. fiir Turniehrer 121. 653. für Turnlehrerinnen 
121. 293. 504. für Zeichenlehrer 141. für Zeichenlehrerinnen 121. 141. 

Prüfu ngacugriſ Vereinbarung mit Bremen wegen Anerkennung derſelben 
für Lehrerinnen 149. Desgl. mit der Herzoglich Sächſiſchen Staatsregie⸗ 
rung wegen Anerkennung der an der Privat» Tehrerinnen- Bifbungeanfalt 
„Marien-Infitut” zu Gotha ausgeftellten Lehrerinnen Zeugniffe 509. 

N. 
Rauh-Mufeum zu Berlin, Borfleber 54. Staatsausgaben 206. 
Real-Lehranftalten. 9. Allgemeine Beflimmungen über bie Wenberung 

in der Abgrenzung der Lehrpenſa 243. Verzeichnis mit Angabe ber Direk⸗ 
toren, Reltoren 399. 646. Zuſtändigkeit bei Anftellung ꝛc. ber Yebrer an 
ben zu Ober» Realfchulen u |. w. umgeflalteten reorganifirten Gewerbe- 
Ihulen 497. Bedingungen unter welchen Lehrer, die für das Lehramt an 
Gewerbeſchnlen geprüft worben find, in Oberlehrerftelen an ſolchen An- 
Ralten befördert werden dürfen, welche in Ober-Realjchulen ac. umgeftaltet 
worden find 555. Ordnung ber Entlaffungsprüfung an den, mit Realatı- 
falten verbundenen mafchinentechnifhen Fachſchulen 556. 

Rechenunterricht. Methodik des Nechenunterrichtes von dem Seminarlehrer 
Steuer zu Münfterberg 704. 

RNehnungswefen S. 'a. Etats, u. Kaffenwelen. Zermin für Anträge auf 
anßerordentlihe Zuſchüſſe zum Patronatsbaufondse 130. Verrechnung ber 
durch Amtsfuspenflonen und Disziplinar- Unterfuchungen wider mittelbare 
Staatsbeamte oder Lehrer entftehenden Koften; Fenftellung und Dedung von 
Zeugengebübren 184. Verwendung aller Einnahmen, ausſchließlich beſon⸗ 
derer Bermächtniffe 2c. bei Lehrer» Witwen» und Waijenlaffen zur Dedung 
ber laufenden Ausgaben, Zutritt der Staatskaſſe nach ſolcher Berwendung 299. 

Rechtsweg. ©. a. AZuftändigfeit, Berwaltungsftreitverfahren. Hinſichtlich 
autsherrlicher Leiftungen für die Schule, welche auf einer allgemein gefeß- 
lien Verbindlichkeit beruhen, ift ber Rechtsweg nur infomweit zuläffig, ale 
dies bei Öffentlichen Abgaben der Fall iſt 156. 599. 601. Unzuläffigfeit bes 
Nechtsweges bei Befchwerben fiber Mißbrauch bes Züchtigungsrechtes durch 
Lehrer 314. Desgl. über die Verpflichtung zur Zahlung der von den 
geiftlichen Oberen feftgefetsten Neufion eines Kirchenbeamten 637. 

Regierungen, |. Provinzialbehörben. 
Reifeprüfung, Gegenflände der Reifeprüfung an Gymnaſien, zu welder In⸗ 

haber des Weifezgeugniffes eines Realgymnaflums oder einer Ober⸗Realſchule 
zugelaffen werden 139. Theilnahbme an dem Unterrichte eines Hymnaſiums 
in ben betreffenden Lehrgegenfländen als angemeflenfter Weg zur Erwerbung 
bes Gymnafial⸗Reifezeugniſſes feitens eines Nealgymnaftal - Abiturienten 
422. Im Uebrigen f. Prüfungen. 

Reifeloften. Bei Verſetzung von Lehrern find dieſelben auf bie Anflalte- 

1583, 49 
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Kaſſen durch die Provinzial- Schullollegien anzuweiſen 251. Beſcheinigung 
der von den Beamten Über Reiſekoſten und Tagegelder für Dienftreilen 
aufgeftellten Liquibationen 345. 

Rektorat, Proreltorat, Dekanat bei ben Univerfitäten. Beſtätigung der 
Wahlen zu Kiel 134. Königsberg 222. Greifswalb 222. Halle 381. 
Berlin, Breslau, Göttingen, Marburg, Bonn und Münfter 487. 

Religionsunterricdt in ber Vollsſchule. Unzuläfftgkeit der Gewährung eines 
befonderen Staatszuſchuſſes für Ertheilung bes Tonfeiftonellen Religions 
unterrichtes filt die Dlinderheit der Schüler; event. Bewilligung oder 
Erhöhung von Staatsbeihilfe zur Beſoldung der ordentlichen Lehrkräfte 317. 
Einrichtung des Religionsunterrichtes für die ber Konfeifion bes Lehrers 
nicht angehbrenden chriftlihen Schulkinder, ſowie Aufbringung der Kofen, 
insbefondere Beitragspfliht der Dominien und ®emeinden im Geltunge- 
bereiche bes kath. Schufceglements vom 18. Mai 1801: 584. Theilung 
von ein oder zwei wöchentlichen Religionsflunden in Halbftunden zum Zwede 
des Beginnens bes Unterrichtes mit voller Unterrichtszeit an jedem Wochen- 
tage mit Religion 68U. 

Nitter, (Karl) - Stiftung. Statuten 397. 
von Rohr'ſche Stiftung für Künftler. Preisertbeilung 490. 
Rüdgratverlräümmungen. Belehrung Über das Siten ber Schulkinder in 

Beziehung auf Rildgratverfrimmungen 613. 

Sachverſtändige. Verpflichtung ber öffentlichen Beamten zur Benadridii- 
gung ber vorgeſetzten Dienfibehörbe von Fällen gerichtlicher Vorladungen 
ale Sahverfländige und als Zeugen 314. 

Saling'ſche Stiftung. Zlufforberung zur Bewerbung um ein Stipendium 
ber Jakob Saling’ihen Stiftung 386. 

nee neit Pflege einer guten Hanbfchrift in ben höheren Unterridts- 
anjtalten . 

Schulabgaben. Ausführung des Geſetzes über bie Berjährungsfrifen vom 
12. Aprit 1882: 128. 

Schulaufſicht. Stellung der Schulkommiſſion, bezw. des Kuratoriums einer 
höheren Unterridhtsanftalt zur Auffichtsbehörbe 142. Beſtätigungsrecht ber 
Auffihtsbehörbe bei Anftelung oder Beförderung von Lehrern an ſtädtiſchen 
ober ftiftiihen höheren Unterrichtsanftalten 144. Regelung ber Ortsſchul⸗ 
verwaltung in mweftfälifhen Städten 153. Unzuläſſigkeit der Ausflelung von 
geugniffen feitens der Schulauffihtsbeamten für Bolkefchullehrer behufs 
ewerbung um andere Stellen. Anordnung amtligen Schriftwechſels unter 

ben Betheiligten 29%. Beaufſichtigung der höheren Privat⸗Mädchenſchulen 
in Beziehung auf Gegenflände des Uinterrichtes und deren Behandlung 445. 
Regelung ber drtlihen und ber Kreis-Schulaufficht über bie höheren Mäd ̟ 
chenſchulen 374. Staatsauffiht über die Privat -Unterrichtsanftalten 639. 
Aufbringung der Koften für Schulrevifionen in Ofl- u. Weflpreußen 667. 

Sähulbauten, Fonds zur Unterflügung unvermögender Gemeinden und Schul- 
verbände bei Elementarihulbauten 463. 680. Unordnung ber Fenſter im 
den Klaffenzimmern der Volfsfhulen 612. 

Schulbeiträge f. Unterhaltung. . 
Schulbeſuch, Schulpflicht. Den Kindern preufifher Staatsangehbrigen 

fol der Unterricht in einer preußifhen Schule zu Theil werden 151. Freie 
Wahl der Schule 444. Nechtsgiltigleit der über bie Schulpflidt in ben 
unter däniſcher Schulgefegebung flebenden Schufbiftriften des Kreifes Zor- 
bern in der Provinz Schleswig + Holftein erlaffenen Anorbnungen ber preu- 
Bifhen Schulverwaltung 512. 

Schulbildung ber bei dem Landheere u. ber Marine eingeflellten Erfagmanz- 
ſchaften. GStatifl. Nachweiſung pro 1881/82: 310. pro 1882/83: 514. 
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Schuldeputation. Beſuch ber Schule ſeitens einzelner Mitglieder 511. 
Schule, Schulgemeinde ꝛc. Die Schulordnung für bie Provinz Preußen 

vom 11. Dezember 1845 kennt die landrechtliche Schulfozietät nicht; fie 
legt bie Unterhaltung der Schule nicht einer folhen Sozietät, fondern den 
zur Schule gehörigen Gemeinden und Ortfchaften (Gutsbezirten) auf 4593. 
Bertretung der Gemeinde im Bermwaltungsftreitnerfahren durch den Orté⸗ 
vorfteher, der Anwohner auf gutsherrlihen Borwerlslande durch den Be- 
figer des Gutes — ben Grundherrn — 453. Beſuch der Schule feitens ein- 
zelner Mitglieder ber Schuldeputation 511. 

Schulgebäude. Anorbnung ber Fenfter in ben Klaffenzimmern ber Bolle- 
— ra Berpflichtung der Schulgemeinben zur Beichaffung ber nöthigen 

efen 
Schulgeld. Nidtverpflichtung ber Ortsarmenverbände, für unbeibringliches 

Schulgeld aufzulommen. Boransfegungen für den Anſpruch eines Lehrers 
auf Erfag von Ausfällen 167. Berpflichtung gu Zahlung in der Provinz 
Hannover für alle jchulpflichtigen Kinder ber Gemeinde, auch wenn bieje 
die betreffende Schule nicht beſuchen 318. Smpfehlung der Bejeitigung oder 
Ermäßigung des Schulgeldes bei Bolfsfchulen, Vermeidung der Erhöhung 
besjelben Abi. 462. 615. Der Betrag des Schuigelbes ift bei Berechnung 
der nach dem fath. Schulreglement vom 15. Mai 1501 von den Berpflich- 
teten zu dem Baargehalte der Lehrer zu leiſtenden Beiträge außer Anja 
zu laffen 615. Das Schulgeld ift nicht als Kommunalabgabe anzufehen, 
auch wenn im Uebrigen die Schule ala Gemeinbeanftalt von der bürgerlichen 
@emeinde unterhalten wird; es erhält dieſen Charalter auch dadurch nicht, 
bag es aud für foldhe Kinder erhoben wird, melde die Kommunalfchule 
nicht befuchen 518. Befreiung der fervisberechtigten Militärperfonen bes 
aktiven Dienfiftandes vom Echulgelde, auch dann, wenn basfelbe für bie 
nicht die Volksſchule befuchenden Kinder zu entrichten if 518. Bermeibung 
der Einführung von Schulgelb bei neu errichteten Bollsichulen 670. 

Schulgemeinde |. Schule. 
Schulgejeggebung |. Öefeggebung. 
Scähulinfpeltion f. Kreis-Schulinfpeltoren, Schulaufficht. 
Schulkinder. Belehrung über das Sigen in Beziehung auf Rückgratverkrüm⸗ 

mungen 613. 
Shullommilfion bezw. Kuratorium einer höheren Unterrichtsanſtalt. Gtel- 

lung berfelben zu der Anftalt und der ftaatlihen Auffichtsbehörde 142. 
Schul pflicht ſ. Schulbeſuch 

Schulreviſion f. Schnlaufſicht. 
Schul ſteuer ſ. Unterhaltung. 
Schulverſänmniſſe. Nichtanwendung der Beſtimmungen über Abfenten- 

liſten und Schulverſäumnisſtrafen auf Privatſchulen 444. 
Schulviſitation. Beſtreitung der Koſten 661. 
Schulvorſtand. Regelung der Ortsihulverwaltung in Städten ber Provinz 

Weſtfalen 153. Zufammenfegnng bes Schulvorftandes im Geltungsbereiche 
der Provinzial-Schulordnung von 11. Dezember 1845: 159. 

Schulzeugnis für ben einjährig-freiwilligen Mititärdienft, befien Ausftellung 
it nad anberthalbjährigem Veſuche der Unterfelunda einer höheren Unter- 

richtsanftalt zuläffig 140. 
Schulzudt. Begrenzung bes dem Lehrer zuflehenden Züchtigungsrechtes, 

Zuftändigkeit bei Beichwerben liber Mißbrauch 314. 

Seminare für Volksſchullehrer und Lehrerinnen. Verzeichnis 96. Staats⸗ 

ausgaben 197. 216. 220. 

Seminar-PBräparanden f. Präparanden-Anflalten. 

Seminarwefen. Anforderungen au bie Seminar-Wjpiranten bei der Auf- 
nahmeprüfung bezüglich ihrer Keuntniffe im Geſange und in ber Mufil 565. 

Abhaltung eines Kurſus zur Ausbildung von Panbarbeitslehrerinnen bei 
. 49* 
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dem Lehrerinnen-Seminare zu Auguftenbing. Vefähigungszeugnifie 38. 
Mittheilung ber von den Zöglingen ber Seminare und Präparanden- 
Anflalten zu zahlenden Unterhaltungskoſten fowie der benjelben etwa ge 
währten VBenefizien an die Angehörigen der Schiller 652. Gewährung von 
Unterflügungen an Erternatszöglinge der Seminare 652. 

Sozietätsfhulen, Unterhaltung, |. Unterhaltung, Bürgerliche Gemeinde. 
Spanndienfle. Der Nahmeis über dieſe if den Unträgen auf Baunnter- 

ftügungen anzufügen 131. Vertheilung der Spanndienfle nnd anderer Lei⸗ 
lungen auf bie Gemeinden unb Qutebezirte (Anwohner und Srunbherr). 
Zu Spannbdienften find nicht bloß die Grundbeſitzer, fondern alle Geſpann 
baltenden Anwohner verpflichtet 453. 

Staatsausgaben für Öffentlichen Unterricht ꝛc. 185. 
Staatsbeihilfen fiir Volksſchulweſen. Zur Befoldung von Lehrern ; Sterbe- 

monat und ©nadenzeit von Stellenzulagen. Heimfall der perfönlichen und 
ber Dienflalterszulagen am Schluffe des Sterbemonates 295. Unzuläffig- 
keit der Bewährung eines befonderen Staatszufchuffes für Ertheilung bes 
konfeſſionellen Religtonsunterrrichtes fir Die Minderheit der Schüler; event. 
Bewilligung oder Erhöhung von Staatsbeihilfen zur Beſoldung der orbent- 
lichen Lehrkräfte 317. Borausfegungen für bie Zufäffigleit der Gewährung 
von Dienftalterszulagen aus Staatsfonds an Lehrer 4.6. Termin für die 
Zahlung perfönlicher ꝛe. Zulagen aus Staatsfonds an Schullehrer 139. Zu 
dem der Berechnung ber Penſion eines Schullehrers zu Grunde zu legen 
den Dienfleinlommen gehört die Dienflalterszulage aus Staatefonde nit 
410. Ansſchluß der Bewährung einer Gnadenkompetenz an Hinterbfiebene 
emeritirter Schullehrer aus dem zu Ruhegehaltszuſchüſſen für Tegtere aus- 
ebradhten Staatsfonds. Eventuelle Bewilligung einer Unterflügung 441. 
Ar Unterflügung unvermögender Gemeinden und Echufverbände bei Ele⸗ 
mentarfhulbauten 463 680. Bei Nahfuhung einer Staatebeihilfe zum 
Lehrergehalte genügt bie Aufftelung einer ſummariſchen Präſtationsnach⸗ 
weilung der Verpflichteten; Grforbernis einer Individual - Repartition bei 
Einwendungen gegen die Bertheilung der Schulunterhaltungeloften und ber 
Staatsbeihilfe 610. 

Staatsdienft f. Beamte, 
Statififches. Ueberſicht über die bei den Schullehrer Seminaren abgebaltenen 

Lebrerlonferenzen 253. Hauptergebniſſe der fchulftatifliichen Erhebungen im 
Jahre 1683: 300. MUeberficht über Die Zahl der bei dem Landheere und 
bei der Marine im Erfajahre 1881/82 eingeftellten preußiſchen Mannſchaf⸗ 
ten mit Bezug auf ihre Echulbilbung 310. 1882/83: 514. Turnkurſe für 
im Amte ftebende Volksſchullehrer 578. 

Stellvertvetung. Nufbringung von Koflen während ber Amtsfuspenfien 
eines Lehrers 184. 

Stempel. Höhe des Stempels zu Kauf-, Lieferungs- und Werkverbingungs- 
Verträgen zwiſchen Staatsbehörden und Gewerbetreibenben 47311. 

Sternwarte zu Berlin. Perfonal 55. 
Stiftungen. Jacob Saling'ſche Stiftung für Stubirende ber tedhnifchen Hoch⸗ 

ſchule zu Berlin. Aufforderung zur Bewerbung um ein Stipendium 386. 
Karl Nitter-Stiftung. Statuten 397. von Rohr'ſche Stiftung fiir Künſtler. 
Preisertbeilung 4%. Guflav Magnus. Stiftung. Statuten 933. Peter 
Wilhelm Müer - Stiftung zu Frankfurt a. Main fir Wohlthätigkeit und 
örderung von Kunſt, Miffenfhaft und Gewerbe. Statut 538. Friedrich 
ithelm-Stiftung fir Marienbad, Nachrichten über Vergünſtigungen 643. 

Stipendien f. Stiftungen. 
Suspenfion eines Beamten, Zeitpunkt bes Eintrittes bezilglich ber Gehalts⸗ 

ablung 126. Aufbringung der Stellvertretungstoftlen mwährenb ber Amte- 
——2*8 eines Lehrers; Verrechnung entſtehender Zeugengeblibren und 
Koften 184. Verwendung bes innebehaltenen Gehaltstheiles je nach bem 
Ausgange des Disziplinarverfahrens 297. 
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T. 
Tagegelber. Beſcheinigung der von den Beamten über Reiſekoſten und Tage- 

gelder für Dienftreifen aufgeftellten Liquidationen 345. 
Taubfiummenanftalt zu Berlin. Direltor 103. 
Zaubftummenmwefen. WBrifungen der Borfteher und Lehrer für Anflalten, 

Termine 120. 295. Befähigungszeugniffe für Lehrer und Lehrerinnen 150. 
für Vorſteher 577. Staatsausgaben 203. 

Techniſche Hochſchulen. Berfonal zu Berlin 88. zu Hannover 92. zu 
Aachen 9%. GStaatsausgaben 204. 218. 221. Ergänzung der Berfafjungs- 
Ratute für Hannover und Aachen 135 Berfafjungsftatut fiir Berlin 228. 
Vorkehrungen fülr das Studium der Elektrotechnik 135. Betrieb des Turnens 
223. Befätigung der Wahlen, bezw. Ernennung ber Reltoren unb ber 
AbtHeilungsvorfteher 494. Preismebaille für Studirende ber technifchen 
Hochſchule zu Berlin 534. 

Tentamen physicum. Ausſchluß,anderer ale der vorgejchriebenen Eenfuren 226. 
Turnkurſe für Lehrer 121. 293. fir Lehrerinnen 121. 505. 653. Abhaltung 

von Zurnkurfen fir im Amte ſtehende Elementarlehrer 290. Statifl. Nady: 
richten 578. 

Zurnlehrer-Bildungsanftalt zu Berlin, PBerfonal 6. Staatsausgaben 
201. Kurſus für Lehrer 121. 293 für Lehrerinnen 121. 505. 653. Prü⸗ 
fungstermin für Lehrer 121. für Lehrerinnen 121. 293. Befähigungszeug- 
niffe für Lehrer 291. 330. für Lehrerinnen 151. 506. 575. 654. 

Zurnmwefen. Betrieb des Turnens an den Univerſitäten und ben technifchen 
Hochſchulen 223. Ausführung der Turnfpiele für die Jugend 435. Umfang 
des Mädchenturnens 435. Betrieb des Turnunterrichtes an ben höheren 
Unterrichtsanftalten 497. in Xehrerinnen » Seminaren, in höheren unb in 
Bolts.-Mädchenfchulen 505. Betreibung ber Zurnipiele und Turnfahrten an 
Unterrichtsanftalten 582. Beſchaffung von Turnplätzen, Betreibung von 
Turnübungen und Zurnfpielen im Freien, Einrichtung von Zurnfahrten 649. 

u. 

Umzugskoſten für Lehrer find durch die Provinzial⸗-Schnllollegien auf bie 
Anftaltstaffen anzumweifen 251. 

Univerjitäten, Akademie zu Münfter, Lyceum zu Brauneberg. 
Berjonal zu Königsberg 56. zu Berlin 59. zu Greifsmalb 66. zu Bres- 
lau 68. zu Halle 71. zu Kiel 75. zu Böttingen 78. zu Warburg SU. 
zu Bonn 83. zu Münfter 86. zu Braunsberg N7. Staatsauegaben 187. 
214. 219, Beflätigung der Wahlen für Rektorat, Proreltorat, Dekanat zu 
Kiel 134. zu Königsberg 222. zu Greifswald 222. zu Dalle 381. zu 
Berlin, Breslau, Göttingen, Marburg, Bonn und Münſter 367. Betrieb 
des Turnens 223. Strafbarkeit der ſtudentiſchen Tuelle (Schlägerbuelle) 
381. Neglement für die Habilitation von Privatdozenten bei der pbilofo- 
pbifchen Fakultät der Univerfität zu Kiel 457. Immatriknlation von Nicht⸗ 
preußen bei den Fanbesuniverfitäten 5.34. 

Univerfitätslebrer f. Lehrer. 
Unterhaltung der Bollsfhule. S. a. Belolbung. Bilrgerlide Gemeinde, 

Gutsherrliche Leiſtungen, Staatsbeibilfen für Bollsjchufmelen. 
Der Gutsherr des Schnlortes gehört nicht zu den Hausvätern; eine Bei⸗ 
tragepflicht für angelaufte bäuerlihe Grundflüde liegt demfelben nicht ob 
160. Die dem Gutsheren Tandrechtlich auferlegten Berpflichtungen charak⸗ 

terifiren ſich als Leiflungen, melde auf einer allgemeinen gefeglichen Ber⸗ 
bindlichleit beruhen 156. in Rıttergutsbefiger, welcher nicht Qutsherr bes 
Ortes if, wo die Schule fich befindet, iſt verpflichtet al8 Hausvater zum 
Unterbalte des Lehrers beizutragen. Unzuläffigleit ber Ausdehnung einer 
filr die Schufbaulaft beflehenden Obfervanz auf bie Regelung ber Berpflich- 
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tung zur Unterhaltung bes Lehrers. Vertheilung der Beiträge ber Haus- 
väter nach Verhältnis ihrer Beſitzungen unb Nahrungen 450. Begriff ber 
Dausväter im Sinne des Allg. Landrechtes 162. Unzuläffigkeit der Ge⸗ 
währung eines befonderen Staatszufchuffes fiir Ertheilung bes Fonfelfionellen 
Neligionsunterrichtes für die Minderheit der Schüler, event. Bewilligung 
ober Erhöhung von Staatsbeihilfe zur Beſoldung ber ordentlichen Lebrfräfte 
317. Einrichtung bes NReligionsunterrichtes für bie der Konfeffion bes 
Lehrers nicht angehörenden chriſtlichen Schulfinder; Aufbringung der Koſten, 
insbefondere Beitragspfliht der Dominien und der Gemeinden im Geltunge- 
bereihe des kath. Schulreglements vom 18. Mai 1801: 581 Bedeutung 
ber Uebernabme der Schulunterhaltung auf den Kommunaletat 359. Ber 
fahren bei Uebernahme eines Beitrages für Sozietätsichulen auf den Kom⸗ 
munaletat und bei Ummandlung von Sozietätsichulen in Kommunaffchulen 
460. Empfehlung ber Beleitigung ober Ermäßigung bes Schulgeldes, L:er- 
meidung der Erhöhung desjelben 461. 462. 615. Bermeibung der Ein- 
führung von Schulgeld bei neu errichteten Volksſchulen 670, Berpflicgtung 
der Guisherrſchaften zur Leiftung von Schulunterhafltungebeiträgen auf Grund 
bes 8. 33 Titel 12 Theil IT Allg. Landrechtes 156. 558. 595. 549, 601. 
655 Schulviſitationskoſten 66%. Buziehung ber Finanz · Abtheilung ber 
Königlichen Regierungen bei Prüfung ber keiftungsfähigleit ber zur Auf 
bringung der Lehrerbefoldungen VBerpflichteten 672. Die Verpflichtung, für 
bie Berrichtung der Heizung ber Schufftuben zu forgen, liegt den zur Auf- 
bringung der Schulunterhaltungstoften Berpflichteten ob 678. Berpflichtung 
ber Schulgemeinde zur Beſchaffung der nöthigen Defen ac. in ben Dienf- 
wohnungen ber Lehrer 616. 
Scähulunterhaltung in einzelnen Provinzen: 
Oſt⸗ und Weftpreußen. Vertheilung der Leiftungen, iusbefondere der Spann 

bienfte auf bie Gemeinden und Gutsbezirke (Anwohner und @runbberr). 
Zu Spanndienften find nicht bloß die Grundbeſitzer, fondern alle Geipann 
baltenden Anwohner verpflichtet 453. Outéherrliche Verpflihtungen nad 
85. 44 bis 47 der Schulorbnung vom 11. Dezember 1845 für Schufen 
in ſolchen Gemeinden, welche erft nach Emanation ber Schulorbnung bezw. 
der Kreisordnung gebildet find 607. Aufbringung der Koften für Schul⸗ 
reviſionen 667. 

Schleſien. Beitragepflicht ber Dominien und Gemeinden zur Aufbringung 
ber Koften bes für die der Konfeffion bes Lehrers nicht angehörenden 
chriſtlichen Schulkinder eingerichteten Religtonsunterrichtes 584. Verpflich⸗ 
tung zur Unterhaltung ev. Schulen auf dem Lande 586. Der Betrag 
bes Schulgeldes ift bei Berehnung der nad dem kath. Schulreglement 
vom IR. Dei 1801 von den Verpflichteten zu dem Baargehafte ber Lehrer 
zu feiftenden Beiträge außer Anfag zu laffen 615. 

Hannover. Berpflihtung zur Zahlung bes Volksſchulgeldee für alle ben 
Mitgliedern der Schulgemeinde angehörenden fchulpflichtigen Kinder, and 
wenn dieſe die Schule nicht befuhen 318. Uebernahme der Schuffozie- 
tätslaften ale Kommmnallaften und der Schulen als Gemeindeanflalten 
von Seiten ber biürgerliben Gemeinden 668. Ausichluß ber Grund- 
und Bebäubdefleuer von dem außerhalb des Schulbezirkes belegenen Grund⸗ 
befite der Schufgemeinbemitglieder bei Bertheilung ber Schullaſten 673. 

Weftfalen. Uebernahme der Schuffozietätslaften als Kommunallaften und 
ber Schulen als Gemeindeanflalten feiten® ber blirgerlichen Gemeinden 317. 

Unterrihtsanftalten, höhere 9. Staatsausgaben 188. 216. 220. Ber 
ieiänifle mit Angabe der Direktoren, Rektoren 399. 6:6. Verfahren bei 

tbeilung von Urlaub an die Lehrer nicht flaatlicher höherer Lehranſtalten 
420. Allgemeine Beftimmungen bezüiglih ber mit höheren Lehranſtalten 
verbundenen Borfchulen 423. 

Unterrihtsbebörben f. Miniflerium, Provinzialbehörden. 
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Unterrihtsbetrieb. Mitwirkung der Bollsfchulfehrer bei ber allgemeinen Vieh⸗ 
zählung, Ausfegung des Uuterrichtes 148. 

Unterftäßungswelen. Deittbeitung, der ben Zöglingen der Seminare unb 
Präparanden-Anflalten gewährten Benefizien an bie Angehörigen ber Schiller 
652. Gewährung von Unterflügungen an Erternatszdglinge der Seminare 652. 

Urlaub. Ertheilung an die Lehrer nicht ſtaatlicher höherer Lehranftalten 420. 

V. 

Verjährungsfriſten bei öffentlichen Abgaben. Ausführung bes Geſetzes vom 
12. April 1852 in Bezug auf Schulabgaben 128. 

Berfetung von Staatsbeamten. Erftattung von Miethe 125. 
— von Lehrern, Anweifung der Umzugs ꝛc. Kofen auf die Anftaltslaflen 251. 

Der Termin ift auf den Monatsſchluß feftzufegen 295. 439. 
— von Schülern der drei unterflen Klaffen der Nealgymnaften auf Gymnaſien 

und umgelehrt 250. 
VBerfiherungsgefellihaften follen bei Lerfendung von Wertbpapieren an 

die Seehbandlung zur Bermittelung nicht in Anſpruch genommen werben 133. 
Bertreter f. Stellvertretung. 
Berwaltungsfireitverfabren. S. a. Zuftändigkeit, Rechtsweg. Betheiligte 

bei einem Streite über bie Feſtſetzung des Geldwerthes ber Naturalien und 
des Ertrages der Tändereien bei Regulirung des Einkommens der Elemen⸗ 
tarlehrer A193. Bertretung der Gemeinde im Berwaltungsftreitverfahren 
durch den Ortsvorfieher, der Anwohner auf gutsherrlihdem Borwerlslande 
durch den Befiter des Gutes — ben Grundherrn — 453. 

Berwaltungszwangsverfahren. Unzuläffigleit unmittelbaren Zwanges 
behufs Leifung einer Handlung, wenn biefelbe durch einen Dritten bewirkt 
werben kann 616. 671. 

Biebzähblung, allgemeine. Mitwirkung ber Bolksjhullehrer 148. 
Bolteichulweien. Die unterrichtliche Verforgung der Schulkinder im preu- 

ßiſchen Staate, Statifiil 300. Ueberſicht über die Zahl ber bei dem Land⸗ 
beere und bei der Marine im Erſatzjahre IH81/82 eingeftellten preußifchen 
Mannſchaften mit Bezug auf ihre Schulbildung 310. 1882,83: 514. Be⸗ 
fimmungen über die in ber Vollsſchnle zu erlernenden voltsthümlichen 
Lieber 567. Einrichtung des Religionsunterrichtes für die ber Konfeſſion 
des Lehrers nicht angehörenden chriftliden Schulkinder, Aufbringung ber 
Koſten, insbefondere Beitragspfliht ber Dominien unb Gemeinden, im 
GBeltungsbereihe des kath. Schufreglements vom 18. Mai 1501: 984. 
Einrihtung von Hilfsklaſſen für fchwachbefähigte Kinder 706. 

Borfhulen bei höheren Lehranftalten. Allgemeine Beſtimmungen 423. 

Bitwen- und Waiſenkaſſen für Voltsfhullehrer. Ausſchluß ber Lehrer- 
fielen, beren Inhaber zu den unmittelbaren Staatsbeamten gehören und 
ihre Penſion aus der Staatslaffe zu beziehen haben 298. Nichtanwendbar⸗ 
keit des Gefeßes vom 22. Dezember 1869 auf die befinitiv mit Lehrerinnen 
befegten Stellen; Ausſchluß des Witwers und der Kinder einer Lehrerin 
von Penfion 299. Verwendung aller Einnahmen, ausfchließlic der gemäß 
beionderer Befimmung zu kapitalifirenden Geſchenke und Vermächtniſſe, zur 
Dedung der laufenden Ausgaben: Zutritt der Staatslaffe nad folder Ber- 
wendung 299. Entrichtung ber Gehaltsverbefferungeabgabe von ber Dienft- 
alterszulage an die Lehrer-Witwenlaffe 340. Xerpflichtung ber Lehrer zur 
Zahlung von 25%, Gehaftsverbefferungsgelder an bie Efementarlehrer- 
Witmen- und Waiſenkaſſe 682. Nichtverpflihtung der Staatskaſſe zur 
Zahlung von Beiträgen fir Schufftellen zur Efementarlehrer - Witwen- -unb 
Waiſenkaſſe 683. 

Bitwen- .und Waifen-VBerforgung Ausführung des Geſetzes vom 
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20. Mai 1882. Ausſchluß der Zahlung von Beiträgen während ber Gtellen- 
erfedigung 126. Nichtanwendbarkeit des Geſetzes auf Lehrer an beu nicht 
ausihlieglih vom Staate ıumterhaltenen höheren Unterrichtsanflalten 127. 
besgl. der nicht ausfchließlih vom Staate unterhaltenen Gewerbefchufen 486. 
Lebensverficherung fchließt Die Anwendung bes Geſetzes nicht aus 127. Au 
rechnung ber in ben 88. 18 und 19° des Penſtonsgeſetzes gedachten Dienft- 
zeiten bei Feſtſetzung des Witwen- und Waifengeldes 182. Verrechnung ber 
Witwen. und Waifengelbbeiträge bei ben unmittelbaren Berwaltungen 182. 
Üebertragung der Bewilligung der gefetlihen Witwen- und Waiſengelder an 
Zinterbfiebene bon unmittelbaren Staatsbeamten auf bie PBrovinzialbehörben 

Wohnung f. Dienfimohnung. 

3. 

eichenlehrer. Priüfungstermin 141. 
eichenlehrerinnen. WPritfungstermine 121. 141. 
eugen. Berpflichtung ber öffentlichen Beamten zur Benachrichtigung der vor⸗ 

geſetzten Dienſtbehörde von Fällen gerichtlicher Vorladungen als Sachver⸗ 
ſtändige und als Zengen 343. 

Zeugengebthren in Dieziplinar-Unterfuchungen, Feſtſtellung und Deckung 184. 
Zengnifſſe für Volksſchullehrer behufs Bewerbung um andere Stellen auszu⸗ 

ſtellen iſt unzuläffig 293. 
Züchtigung, körperliche, ſ. Schulzucht. 
uſchüſſe aus Staatsfonds ſ. Staatsbeihilfen. 
uſtändigkeit. Stellung ber Schullommiſſion, bezw. des Kuratoriums einer 

höheren Unterrichtsanftalt zu der Anftalt und zu ber flaatlihen Auffichte- 
behörde 142. Beſtätigungérecht derfelben Behörde bei Anitellung ober Be⸗ 
förderung von Lehrern an ſtädtiſchen ober fiftiihen höheren Unterrichts 
anftalten 144. Eigenſchaft der Bezirkäregierung als Provinzialverwaltungs- 
bebhörbe, Berechtigung derfelben zur Erhebung des Kompetenzkonfliktes 196. 
Befugnis der Provinzial» Schullollegien zur Anweifung der Umzugs ıc. 
Koften bei Berjegung von Lehrern aus den Anflaltsfaffen 251. Zuftänbig- 
feit bei Beſchwerden fiber Mißbrauch des Zitchtigungsrechtes durch Lehrer 
314. Zuftändigfeit der Bermaltungsgerihte zur Entſcheidung über bie 
Heranziehung von Einwohnern ber Gutébezirke zu den Laften ber letzteren 
im Wege der Kommunalbeftenerung 343. Zufländigleit der Provinzial« 
Schulkollegien bei Anftellung ꝛc. ber Lehrer an den zu Ober⸗Realſchulen 
u. f. mw. umgeftalteten reorganifirten Gewerbeſchulen 497. 

Bwangsverfahren ſ. Berwoltungszwangsverfahren. 
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Namen:Verzeichnis 

zum Gentralblatte für den Iahrgang 1885. *) 

(Die Zahlen geben die Seitenzahlen an.) 

In dem nachfolgenden Berzeichniffe find die in den Nachweiſungen über die 
Behörden, Anſtalten u. |. mw. auf 
bis 648 vorlommenden Namen nicht angegeben. 

Abe 620. 
Abicht 624. 
Adam, „zaubfl. Anſt. 2. 

-, Tufiter 646. 
Adler 492. 
Ahlfeld 320. 
Abrend 629. 
Ahrendts 473. 
Ahrens, Oymn. 2. 
-, Schul. 7 713. 
Albert 151. 
Albrecht a. 0. Prof. 175 
Gewerbeſch. Direll. 

329. 
Alte 326. 
Altenburg 324. 

Anger 622. 
Arendt, Gymn. 2. 710. 
=, Sul. 430. 
Arnhold 506. 
Arnold 525. 
Arnoldt, Gymn. Direlt., 

Sch. Reg. Rath 328. 
—, Oymn. Direlt. 522. 
Aronhold 328. 
Arzrımi 319. 

710. 

Aſchenbeim Eliſ., 506. 
Martha 506. 

Aßman 338. 
Aßmus 617. 
Auerbach 325. 
Anguftin 322. 
Auwers 521. 

B. 

Baack 175. 
Babucke 521. 
Bach 575. 
Backe 632. 
v. Babinslt 575. 
Bäumer 479. 
Käumfer, 0. Prof. 319. 

—, Semin. Lehrerin 631. 
Balfenhol 174. 
Ballauf 465. 
v. Bamberg 330. 
Bandow 623. 
Baniſch 629. 
Banning SUB, 
Bargiel 168. 
Barkhaujen, Minifter. 

Direlt. 168. 
m Bel. e. techn Hochſch. 

Baron 633. 

*) Die Seitenzahlen 465 bis 476 kommen 
zahlen ber wenigen Namen (Tichadert, Oberbid un Weinhold), welche in dem 

jweiten Theile fleben, 
worden. 

weimal vor. 

ben Seiten 1 bis 110, 40U bis 419 unb 646 

Bartel 170. 
Bartelheim 336. 
Bartels, Konfiſt. Rath, 

Gener. Euperint 
336. 

—, Oymn. 2. 467. 
Bartbei 173. 
Basfe 430. 
Bauer, o. Brof. 338. 
—, Schull. 432. 
Baum 525. 
Baumann, 0. Prof. 340, 
2. Prof. 6 

‚ Somm. L. it 

—, ER (Sufum) 430. 

Bann Reg. und Schul. 
rath, Konſiſt. Rath 714. 

—, Edull. 472, 
Behmann 487, 
Bed 174. 
Beder, Präſtd. d. Alab. 

db. 8. 489, 
—, Ham., Eymn. 2. 

710. 
—, Heinr., begl. 710. 
—, Realſch. Direlt, 619. 
—, Semin. 2. 328. 

' _, Semin. Hilfs. 430. 

Den Seiten. 

ift in biefem Namenverzeichniffe das Zeichen TI zugejegt 



Beder, Schull. 472. 
—, Lehrerin 575. 
Beckmann 626. 
Begas 465. 
v. Behr 174. 
Behrenroth. 431. 
Beinling 622. 
Belling 623. 
Below 628 
Bender 342. 487. 
Benele 178. 
Beni 629. 
vom Berg 627. 
Bergmann, o. Prof., Rekt. 

336. 487. 
„Gymn. L. 522. 

Berndt, Gymn. Oberl. 

_ ‚ Zaudf. Anſt. Hilfet. 

Bernennb 320. 
Berneden 467. 
Bernhardt, Gymn. Dir. 

9. 

—, Schula. Kandidatin 
OR 

Bernheim 520. 
Graf v. Bernflorff 169. 
Bertelt 506. 
Bertlau 342. 521. 
Beſener 472. 
Beſſell 631. 
Bethe 520. 
Beufter 177. 
Ben Syn. 2 710. 

höh. Vrsrſch. 

Bepfälan 335. 
Beyßell LIS. 
Bezienberger 631. 
Bialakowsti 630. 
Biedermann 629. 
Biermanıı 630 
Bigge 178. 
Bindemann 508, 
Binding 172. 
Binsfelb 173. 
Birkenſtamm 329. 
Bisping, 0. Brof. 341. —— 
—, Gymn. Elemt.L. 329. 
Blachetta 432. 
Blankenſtein 492. 
Bleicher 625. 
Bleste 506. 
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Bloch, Schull., Kant. 
177. 

—, Hauptl. 472. 
Blome 630. 
Blumner 320. 
Bock, An Reg. n. Squl⸗ 

— Schul. 132. 

Bode, Kro⸗Schulinſp., 
Dompropfl 169. 

—, Direlt. b. d. Muſeen 
465. 492. 

—, Eymn. Direkt. 631. 
—, Semin. Hilfsl. 628. 
Bodſch 709. 
Bodeker 714. 
Boger 632. 
Bohle 170. 
Böhm 620. 
Böhmer 624. 
Boer 468. 
Börner 523. 
Boſch 624 
Bötter, Schufa. Kanbib. 

— , Handarb. Lehreriu 
654. 

Bohle 169. 
Bohlmann 624. 
Bohn 431. 
Bohne 467. 
Bobfe 710. 
Boldt 575. 
Bolles 325. 
Bolte 173. 
Bordert 322. 
Boretius 381. 618. 
Bork 327. 
Bormann, o. Prof. 341. 
_ ‚ Oymn. Oberl., Brof. 

Bornbofbt 150. 176, 
Boſch 174. 
Boffe 431. 
Boyens 47). 
Bracht 621. 
Bräuning 322. 
Brahl 472. 
Brandfläter 328. 
Brand ſtonſiſt. Rath 335. 
-—, Em e böb. 

Bratſch. 470. 
Braumüller 526, 
Braun 624. 
Brauns 620. 
Brarator 464. ee —— Tee Fa 

— — — —— — — — — — 

Brebenlamp 319. 
Breiderhoff 466. 
Breitſprecher 175. 
Brennecke 323. 
Breſina 709. 
Breuer 525. 
Breufer 622. 
Breyſig 466. 
Brindmann 1öl. 
Brinkmann 31. 
Brodbaus 134. 
Bromiih 711. 
vd. Bronilomeli 632. 
Broſch 432. 
Brofin 622. 
Bruder 9324. 
Brüdner 338. 
Brüll 622. 
Brüffow 713. 
vd. Brunn 634. 
Bruns 621. 
Bud 714. 
Buchholz 177. 
zubge 5W. 
Büchel 634. 
Bücking 340. 633. 
v. Billow 575. 
Büttner 654. 
Burmann 623. 

Bufhmann 622. 
Bufolt 340 
Buffe, Opımn. € . (Berlin) 

‚ bögl. (Berlin) 710. 
Buffenius 466. 
Bußmann 328. 

€. 

Eäfar 341. 619 
Cantor 339. 
Carſtens 624. 
Sascorbi 627. 
Caspar, ‚Oymn. Oberl., 

Prof. 466. 
—, geb. Nieper 575. 
Caspary I. 338 

Caumont 522. 
Chriſta 174. 
Chriftinneck 177. 
Chriſtmann 177. 
— 33. 
Chun 
Eau 1 

Reh. e. Realprog. 



laufen 632. 
Clemens 472. 
Element 645. 
Cludius 469. 

& 
La Combe 713. 
Conrad, Sm. Oberl., 

Brof. 1 73. 
—, Eiem. E. e. Realprog 

Gone "12. 
Cordes 169. 
Erebnier 338. 
Cremer 222. 
du Eroir 975. 
Czwalina 623. 

D. 

Dähn 322. 
Dälen, Paula 575. 
—, Margar. 575. 
Dageförbe 432. 524. 
Dammer 575. 
Dannebaum, Semin. 

Hilfsl. 628. 
—⸗ Schull. 431. 

Dannehl 431. 
Dan; 575. 
Darnmann 709. 
Darpe 621. 
Debbert 624. 
Deder 324. 633. 
Dedolph 291. 
Degner 291. 
v. Dein, ⸗ Rotfelſer 492. 
Deicke 6 
Deiß 30 
Deiters 709. 
Dennfledt 432. 
Deppe 170. 
Dentfchmann 620, 
Devantier 322. 
Diebitſch 623. 
Dieberih 630. 
Dieberihfen 633. 
Dieli 489. 
Diener 431. 
Dietrih, o. Brof. 178. 

‚ Sandarb. 2c. Lehrerin 

Dieg, Eull. 5 525. 
den. „Lehrerin 575. 
Dihm 17 
Dill 10. 
Dilimann 338. 
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Be o. eß 338 
4 

Dinge rg 
Dippe 468. 
Ditges 321. 
Dittenberger 339. 
Dittmann 712. 
Dittrih, Reg. u. Schul- 

old, Konſiſt. Rath 

—, 0. Brof. 337. 
n aubtiehrer 629. 

Döpf e 6 
ZT örffler 18. 
Döring 631. 
Dobme 466. 492. 
Dobhmen 323. 
Dohrn 319. 465. 708. 
Dohſe 6599. 
Doormann 624. 
Dove 339. 
Doye 712. 
Dräger 506. 
Dralle 525. 
Drasbo 506. 
Drendmann 473. 
Dreßler, Gymn. Elem. 

2. 323. 
—, Schull. 327. 
Drems 431. 
Drodner 627. 
Dröge 624. 
Dropfen 338. 
Drvander 521. 
Düler 522, 
Diümmler 339. 
Diinbier 625. 
Dunder 341. 
Dmorzaczed 178. 
ten Dyd 322. 

E. 
Eberhardt 677. 
Ebers 470. 
Eckardt 508. 
Eckersberg 326. 
Eckert 506. 
Eckertz 632. 
Eckhardt 655. 
Eckhoff 630. 
Eckler 175. 
zum Egen 711. 
Eggero 466. 
Eggert 327. 
Shlerbing 627. 
Ehlers 340. 

— — — —— — — — — 

— —— — —— — — — — 

Ehrenthal 710. 
Eihberg, emerit. Schul. 

—, Schall. 629. 
Eichler 338. 
Einer, Gymn. Direlt. 

—, GEymn. Oberl., Pro au Prof. 

Eide 432. 
Eickhoff, Symn. 2. 710. 
—, erfter Semin. 2. 633. 
Eimert 176. 
Eins 659. 
Eiſenhart 618. 
Eiſenhuth 468. 
Elmenthaler 170. 
Eliten 431. 
Elſell 506. 
Elener 151. 
Eifter 320. 620. 
Elze 340. 
Emsmann, Realgymn. 

Dberl., Brof. 469. 
—, Handarb. ꝛc. Lehrerin 

576. 
Ende 469. 
Ende 4189. 
Endell 402, 
Endlich 150. 
Endruhn 576. 
Engel 713. 
Engemann 627. 
Engler 340. 
Enfte 469. 
Ent 407. 
Erbmann, Gen. Superint. 

—, 0. Brof. 340. 
Ernfi, ‚Sener. Superint. 

5— Syn Dberl. 623. 

——8 710. 
Eulenberg 168. 
Euler 508. 
Ewen 623. 
&rmer 631. 

F. 
aber 178. 
abian 583. 
ähſe 471. 
ahlberg 629. 
angmeier 576. 

Fasbender 632. 



Fechner 632. 
Fehr, Semin, — (Anger⸗ 

burg) 
„post Gchuid 524. 

* OF erfef 489, 

ling "55. 
Gi 2 175. 
Gehe 923. 
Hr 623. 

irmenich 719. 
iſchbach 330. 

diſcher o. Prof. 340. 

—, Prof. 172. 

—, Gymn. Oberl, (Mün- 
ftereifel) 178. 

_ =, begl. (Effen) 522. 
„Gymn. 8. (Greifen⸗ 
berg) 173. 

-, Ba (Königsberg) 

,‚ degl. (Altona) 468. 
, Tank Anſt. Hilfs. 

, Saula. 
508, 

Zurniehrerin 50b. 
Flaßig 3. 
a acer 326. 
liedner 474. 
litner 326. 
litgge 320. 
oden 468. 

Börfter, o. Brof 340. 
=. begl. 312 

‚ Symn. 8. 323. 
=, —, Realgyımn Dberl. 

oftoneh 328. 
ol 29. 
ort 432. 
ortte 431. 

an, Superint., Krso⸗ 
Schulinſp 171. 

—, GEymn 8. 624. 
Branz © „Symn.L. (Sagan) 

— , dgl. (Rlansthaf) 715. 
anzen 4 469. 

teisleben 576. 
erichs 171. 

Kandidatin 
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Freudenberg 177. 
Br) 320 In. 
rey 321 
—* 583. 
riebländer, o. Prof., 

Geh. Reg. Rath 337. 
—, Direlt. b. d. Muſeen, 

Sch. Reg. Rath 621. 
Brieblieb 33 
de Fries 627. 
Brinbte 432. 521. 

Fritſch 339. 
Brite, NRealgyınn.2. 523. 

‚ Zurnlehrerin 500. 
—* 625. 
röhde 622. 

Fröhlich 525. 
Fromm 471. 
Fromme 322. 
Grommerahanfen 522. 
Froſch 715. 
Froſt PEN 
Fuchs 621. 
Fürftenau 169. 
Fürſtenberg 576 
Fuhlendorf 583. 
von der Fuhr 170. 
Gubemann | Taubſt. Anft. 

—, Schull. 629. 
—, Schuldiener 170. 
Sunde 175. 
Bunt 52%. 
Fuß 474, 

6. 

Gade 714. 
Gäbler 320. 

Gädecke 170. 
Gandtner 168. 
Garbe 49. 
Gaspary 339. 520. 
Saffer 621. 
Gauſe 323. 
Sawanfa 49, 
Gebbing 468. 
Gebhardi 322. 
Geffroy 174. 
Gegenbaur 622, 
Seibel 655. 
Geisberg 714. 
Geister, Semin. Hilfel. 

—, Schul. 432. 
Geiſt 631. 

Geneft 323. 
Genrih 176. 634. 
®enfiler 178. 
Gent 632. 
Gentle 474. 
Gerdes 329. 
Gerhard 632. 
Gerhardt 621. 
Gering 32V. 
Gerlach 376. 
Germanu 431. 
Gerſtäcker 338. 
Gerſtenberg 321. 
Sejelian 465. 
Geß 335. 
Beyer 291. 
Giersberg 492. 
ieſe 715. 
Gieſebrecht 319. 
Gieéler 576. 

Gieſen, GEymn. Oberl. 
Prof. 466. 

—, Eymn. Oberl. 473. 
Gillhauſen 622. 
Gilzer 177. 
v. Gizycki 520. 
Glaß 618. 
Gleditſch 173. 
Glienke 201. 
Glieſe 627. 
Gloel 178. 
Glogau 172. 
Olncdt᷑ 708. 
Gðbel, Provinz. Schul 

rath, Geh. Reg. Ratb 
168. 519. 

—, Doerrealſch. Oberl 

=, Beiden n. Turnl. 

Sha. 630. 
Göppert 13%. 
Göring 4%. 
Görlig 322. 
®örr 713. 
Goliſch 632. 
Gooßensé 625. 
Gorter 646. 
Goſch 709. 
v. Goßler 181. 
Gotthard 626. 
Srabau 709. 
Gräf 645. 
Grämer 338. 
Gräfer 291. 
Gräter 626. 



Graf 712, 
Oramm 432. 
Graßhof 321. 
®rau 169. 
Graupe 174. 
Oraupuer 467. 
Greef 341. 
Gregorius 326. 
Greif 500. 
Grenacher 339. 
Grenfemann 174, 
Grewe I. 
Größler 622, 
Grötfchel 624. 
Groll 624. 
Gronenberg 628. 
Groß 719. 
Große, Symn.Direlt.173. 
—, Schull., Rantor 472. 
Grord, | Briv. Doz, Prof. 

Sa 630. 
Grothof 623. 
Grotrian 320. 
Gruchot 522. 622, 
Orünmebel 621. 
Grüß 655. 
Gude 471. 
Gulich 468. 
®üntber, Taubſt. Anſt. 

L. 524. 
— , Hanbarb. ıc. Lehrerin 

306. 
Gürke 469. 
Gursti 150. 524. 
Guſe 713. 
Qufinde 291. 
Qufierow 172 
Qutjahr 618. 
Outmann 620. 

H. 

Häbe 623. 
Düne: Maler, Prof.521: 

Säule 

Hänfchle "376. 
Häring 627. 
Häfeler 626. 
ae He a.0.Prof. 341. 

Som. 2. (Klaustbal) 

— ‚ar begl. (Herford) 

—, Geupiehre 618. 
Hagen 570. 

Kandidatin 
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Hahn 176. 
Sahnrieder 466. 
Hain 576, 
Dalbeifen 321. 
Hammes 630. 
Dante 46b. 
Sannemann 507. 
Hanſen, Realprogymn. 

Oberl. 627. 
—, Hanbarb. Lehrerin 

583. 
Harms 626. 
Harnau 327. 
Sartleib 291. 
Hartmann, 0. Brof., Rekt. 

—, Oymn. 2. 710. 
—, Biblioth. Diener170. 
Hartung 629 
Hartwich 907. 
Sartwig 708. 
Bart 467. 
Harzer 646. 
Hafe 335. 
Haſenbalg 326. 
Haſenow 291. 
Haflenflein 321. 
Saud, Prof. u. Rektor 

e. tech. dogich Fe 
—, Bro urn. 
Haude 
San 712 
Yaupt, e o Prof. 340, 

=, g. ". 0. Brof. 5 
Haym 339. 
Hebel 170. 
Hebold 323. 
Heckmann 472. 
Hedmanns 710. 
Hedide Abb. 

Heidrich 712. 
Heilbrun 507. 
Heilmann 432. 
Heimbach 711. 
Heine, Eymn. Direlt. 622. 
—, Gymn. 2. 710. 
Heinemann 713. 
Seinid 577. 628. 
Heinrichs 468. 
Heintz 177. 
Selbmann 479. 
Sn 329. 
elmann 291. 

Hellmuth 432. 
Selmert 496. 

v. Helmholtz 172. 
empel, Oymn. Oberl., 

Brof. 622. 
‚®ymn. 2. 467. 

Sente yon. Direkt. 

— ⸗ Schull. 629. 

Henkel 618. 
Hennig erſter Semin. 2. 

627. 
—, Semin. L., Muſik⸗ 

direft. 176. 
v. Hennig 507. 
Henning 291. 
Senningfen 583. 
Denrici 49. 
Henrychowsli 623. 
BR 329, 

enfel 628. 
| Sense 623. 

Herbft 178. 
Herin Taubſt. Auf. 

Suter. 130. 
—, Lehrer e. höh. Mäd⸗ 

chenſch. 629. 
Hermann, Schull., Kan⸗ 

tor 472 . 
—, Schula. Kandidatin 

508. 
Hermanns 508. 
deren, Progymn.Öberl. 

_, Grosym. 8. 635. 
Derold 323. 
Herrmann, Ober + Baur 

Direkt. 492 
—, ER, Brof. (Marburg) 

—, begl. (baferbft) 341. 
—, Eymn 2. 432. 
—, Eemin. Direft. 175. 
—, Taubft Anſt. Hilfsl. 

Su. 433. 
—, *8 525. 
—, dogl. 629. 
-, Yanbarb. ıc. Lehrerin 

Gert, 338. 621. 
Herb 339 
Hertzer 173. 
Herwig, Dirigent, eines 

Provinz. Schuftoll. 
Sch. Reg. Rath 169. 

—, Gymn. Oberl. 624. 
—, Gymn. 8. 174. 



Heß 341. 
Hefle, Semin. 8. 633. 
—, Zeichen⸗L. 431. 
—, Lehrerin 576. 
Hettwer 151. 
Hetzel 709. 
v. Heuſinger 473. 
Heyne b21. 
Hilburg 324. 
Hildebrandt 172. 
Dilfenhaus 431. 
Dilgers 632. 
Hille 618. 
Hillger 433. 
Hilmer 324. 
Pindenburg 923. 
Hinſch 326. 
Sinfen 431. 
Sin; 176. 628, 
Hippe 326. 
Hirſchberg 178. 
Hirſchfelder 433. 5243. 
Dittorf 311. 
Hitzig 618. 
Hobbing 714. 
Höfer 178. 
v. Högen 330. 
Höhn 525. 
Hölker 471. 
Hölſcher, — Oberl., 

Prof. 632. 
—, Eymn. L. 323. 
Hörling 708. 
Hörmann 495. 
Hövelmann 632. 
Hof 175. 
Hofmann, Gymn. Oberl. 

—, Somn. 2. 431. 
—, erfter Semin. 2. 712. 
—., Taudft Anſt. Hilfsl. 

—E 170. 
van Hoffe 624. 
Hohmann 291. 
—F Fomever 291. 

Öetenberg,Oym. Direlt. 

—, —— Oberl. 467. 
Holzweißig 709. 
Homering 150. 
Horn, Euperint., Kreis- 

Schulinſp. i 69. 
—, Realgymn. 2. 174. 
Hofin⸗ 341. 
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ch 625. 

—28 321. 
von der Hude 492. 492. 
Hübner, o. Prof. 338. 
—, degli. 340. 
—, GEymn. Oberl. 322. 
—, Brogymn.Oberl.625. 
HSüllmann 629, 
Häniger 468. 
Hüpper 710. 
öüfer 618. 
Hiüffener 328. 
Humpert 174. 
Hundertmark 170. 
Hune 321 
Husmann 472, 

J. 

Jablonski 177. 
v. Jackowicki 173. 
Jacobi, o. Prof. Konſtſt. 

Rath. 335. 
—, Rektor e. 

gymn. 175 
Zacobe 507. 
Jacobſen 465. 
Yacobsthal 492. 
Jacoby 335. 
Jäſchke 433. 
Jahns 468. 
Jahr 576. 
Jankowiak 623. 
Sanfen, Realih. 8 175. 
—, Schull. 3%. 
Janus 307. 
Zellinghaus 324. 
Jenſen 522. 
Iltgen 321. 
Jochens 708. 
John 169. 
Yordan, Geh. Reg Rath, 

Direltor 492. 
—, Schulrektor 619. 
Yofupeit 63. 
Irrgang 326. 
Iſaac 624. 
Sfaacfohn 178. 
Iſrael 325. 
Itgen 177. 
Firgens, Dozent e. techn. 

Hochſch. Prof. 320. 
_, Bausvater 177. 
Yütting 714. 
Yung, Gymn. Geſangl. 

Muſildirelt. 174. 

Nealpro⸗ 

Sung, . Säula. Kauda 

—, gi Stand, Lehrerin 

Yungelaußen 632. 
Yungels 467. 
Zuris 174. 
Juſti 619. 

Kaad 629. 
Kade 711. 
Käfelig 433. 
Kätzke 507. 
Raftan 172. 
Kaibel 3 
Kaiſer, G 

Brof. 3 331. 
„Realſch. 8. 324. 

Kallenberg 173. 
Kallius 406. 
Kalohr 323. 
Kamieth 713. 
Kamp 33. 
Kampfner 474, 
Kapp 321. 
Raraffel 525. 
Karbel 326. 
Karow 338. 
Karſch 341. 
Rarften 340. 
v. Karwowski 467. 
v. Kaufmann 330. 
Kaufner 713. 
Kawla 576. 
Kayfer, Provinz. Schul. 

rath 329. 
—, Gymn. Direlt. 179. 
Lehr 712. 
Keil, o. Prof., Ge. Re 

Rath 339. 618 
‚ Oymn. 8. 174° 

—, 1 ꝛc. Lehrerin 
507. 

geluię 342. 
Keller, Dymn.E. Bodum: 

_ al, (Römigeberg 
N/M.) 7 

—, Dbert, 
Prof. 711. 

von Kem a 325. 
Kemper 
Kempf I 
Kerner 150. 
Kerftan 431. 



Kerften 632. 
Kentel 470, 
Kiepert 495. 
Kieſchke 576. 
Kiefel, Realgymn. Oberl. 

620. 
—, Semin. 8. 470. 

®., 0. Prof., 
Seh. Hofrath. (Ber- 
fin) 170. 

—, 0. Prof. (Halle) 339. 
—,., bag! (Berlin) 187. 
Kirchner 17 
Kißner 337. 
Kiflenmacher 325. 
Kiy 5 
Klaas "ar, 
laute 177. 
Klanfing 433. 
Klamti 63. 
Kleekamm 924. 
Klehmet 576. 
Kleiber 709. 
Klein, a. 0. Brof. 320, 
—, Eymn. Direlt. 521. 
—, GEymn. Zeichen. 338. 
— ‚Brogyma. 2. 468. 
—, Realprogymn.f. 175. 
Kleinert 169. 335. 
Kleinforge 178. 
Klemens 173. 526. 
Klieſch 433. 
Klietſch 330. 
Klinger, Maler 489. 
—, Oberrealf. Oberl. 

633 
Klir 338. 
Klode 320. 
Klöfel 525. 
Kloppe174. 
Koh, a. ⸗Anſt. 2. 

_, ie u. Turn. 
431. 

v. Kluckhohn 465. 
Klußmann 326. 
Knabe 622. 
Knape 291. 
Knaut 622. 
Knechtel 433. 
gneifel 321. 
Seen 

eweli 176. 
— — — — — — — — — — 

— — —— — — — — — — — — — — 

745 

Kuðll 619. 
Knorr, Gymn. Oberl. 321. 
—, Lehrerin 151. 
Knäpfer 150, 471. 
Rnütter 713. 
Kobilke 433. 
Koh, Gymn. Ober. 321. 
—, Konrekt. 326. 
Kocks 709. 
Ködert 712. 
Kögel 335. 
Köhler 169. 495. 
Köhn 324. 
Köohnhorn 628. 
Kölbing 339. 
v. Könen 340. 
v. König 524. 
König, 0. Prof. Geb. 

Mediz. Rath 620, 
—, Oymn. 2. 467. 

‚ Schul. 291. 
Rönitg 177. 
Röpte, Brosim Schulrath 

Ritter⸗ 
327. 

Koppen Schul. 630. 
‚ 2ebrerin 655. 

—, degli. 655. 
—, begl. 655. 
Körth 576. 
Körting 341. 
Röftlin 617. 
Kohle 433. 
Kohlmey 330. 
Kolb 629. 
Kolbe 526. 
Kolbmüller 174. 
Kolig 619. 
Kolfter 433. 
Konrath 338. 
Kopietz 625. 
Kopp 470. 
Korell 626. 
Korn 178. 
Korten 336. 
Koſchwitz 338. 
Kofinsti 713. 
Koffat 495. 
Rotelmanı 178. 
Kotowski 623. 
Kotthoff 468. 
Kowalski 507. 
Kownatzki 633. 
Roger 177. 
Krafft 336. 

— —— U — —— — — — 

— nn 

Krahl 522. 
Krahmer 520. 
Krakan 629. 
Kramer, a. o. Prof., Geh. 

Reg. Rath 339. 
‚ Symn. 2. 329. 

Kraus, 0. er 169. 339. 
—, Schull 
Kranie, Sn. Ober. 

(Königsberg) 173. 
‚ degli. (Strehlen) 466. 

— — degl. (Raftenburg)623. 
—, „erher Semin. 2%. 

—, Semin. Hlfsl. 471. 
—, Taubſt. Aufl. 2. 325. 
—, Turnlehrerin 151. 
Krauf 170. 
Kraut 49. 
Krebs, alu. ‚Oberl., 

_, Bahn. ıc. Lehrerin 
507. 

Kregenow 292. 
Kretichel 170. 
Kretihmann 622. 
Kretihmar 507. 
Kreub 466. 
Krid 174. 
Krieg 629. 
Kriele 576. 
Krieften 324. 
Kröſch 324. 
Krohn 339. 
Krollpfeifer 508. 
Kroneder 465. 
Krüger, o. Brof., Relt. 

, Sonim. Dberl. 710. 

-, -. Brogpmn. Oberl. 468 
— ‚ Zaubi. Anf. Hlfsl. 

—, —* ꝛc. Lehrerin 

Kcimmel 520. 
Krug 7M. 
Krumm 329. 
Krummader 335. 
rufe 522. 
Krzeminieweli 630. 
Kubaſch 713. 
ud 522. 
Kügler 708. 
Kühn, Prof. e. techniſch. 

Se ai, 3, aurath, 



Kühn, Direkt. e. Kunſtſch., 
Prof. 173. nie 

—, GEymn. Oberl. 322. 
Rünnede 171. 
Küpper 150. 
Küttner 433. 
Küßing 714. 
Kuhr 633. 
Kujoth 171. 
Kukat 433. 524. 
Kuley 628. 
ummer 710. 
Kunert 320. 
Kunftmann 172. 
Kuntze 526. 
Kunzmann 173. 
Kupla 325. 
Kurſchat 708. 
Kurth 525. 
Kurze 626. 
Kuſch 467. 

2. 

van der Laan 524. 
Ladenburg 340. 
Lahmeyer 319. 
Lahs 61M. 
Zambed 175. 
Lamprecht 131. 
Lange, Oymn. Dirkt. 328. 
—, Oymn. Oberl. 321. 

—, Gewerbeih. Oberl. 
469 

—, Mittelſch. 2. 433. 
—, Squla. Kandidatin 

Langen, o. Prof. (Bonn) 
169. 342. 487. 

—, degli. (Münfter) 341. 
Larz . Ren) 
Laopeyres 169. 
Lauenflein 321. 
Launbarbt 495. 
Lautenfchläger, 

Kandid. 29 
—, Turnlehrerin 507. 
Leckelt 174. 
Lehmann, Gymn. L. 322. 
—, Realgymn. Oberl. 

(Berlin) 469. 
, dogl Grantfurta. O.) 

-, Zeichenl. 626. 
—, Präpar. Anſt. Vor⸗ 

ſteher 526. 
v. Lehmann 469. 

Schula. 

— — — — — — — en 

—— — — — — 
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Lehnhardt geb. Lehmann 
576. 

Lemke 150. 
Lendin 711. 
Lenſch 522. 
Lentz 467. 
Leo 634. 
Lepſius 320. 
Lettau 170. 
Leutheußer 291. 
Lewin Abo. 
Leviſſeur 466. 
Lewerenz 171. 
Lieberkühn 619. 
Liebiſch 172. 
Liebreich 169. 
Liebe 177. 
Liers 468. 
Lilie 469. 
Linde 633. 
Lindemann, o. Prof, 620. 

‚ Elem. 8. e. Real⸗ 
progymn, 712. 

Lindenberg 433. 
Lindner, Progymn. 2.625. 

Schull. 629. 
Lindow 507, 
Lingner 618. 
Linn 471. 
Linsborff 469. 
Linfenbartb 624. 
tion 507. 
Lippmann 172. 492. 
Lipſchitz 342. 
Lifting 178. 
Livonius 576. 
Lohmann 479. 
Löbe 709. 
Löhrer, Schul. 431. 
—, deal. 629. 
LBoſer 908. 
Löw 521. 
Löwe 576. 
Löwer 712. 
Loge 659. 
Lohmeyer 175. 
Lohoff 713. 
Lommatzſch 335. 
Lops 6.33. 
Lorek 177. 
Lorenz 631. 
Loſſen 337. 
Lowartz 525. 
Lubitz 508. 
Luck 336. 341. 
Luckow 325. 431. 

[0 

Lubewig 177. 
Ludwich 337. 
Enbwig, Prof., Maler 

489. 

—, Schul. 629, 
Luck 466. 
Lübede 431. 
Ludicke 508. 
Lungen 324. 
Lüttich 627. 
Ente "07009. Schulrath 

—, Gymn. Oberl. 467. 
Lullies 467. 

M. 

Maage 177. 
Männel 324. 
Magnus 431. 
Majorowicz 629. 
Mangold, o. Prof., Konfiſt. 

Rath 346. 
—, Eymn. Oberl. 709. 
Mann 925. 
Mansfeld 469. 
Marchand 520. 
Marjar 626. 
Marts 473. 
Marold 473. 
Marquardt, Schull., Kan- 

tor 177. 
—, Turnlehrerin 576. 
Marjeille 174. 
v. Martens 338, 
Martens 713. 
Martius 618. 
Marwitzki 176. 
Matern 325. 
Mathis 508. 
Matthias 171. 
Matzdorf 326. 
Maurer 336. 
Marimini 629. 
May 508. 
Mayer, Realprogymn. 

Rektor 473. 
‚ Realprogymn. 2.470. 

Mebus 714. 
Mevem 523. 
Mehnert 175. 
Meier 618. 
Meiner 709. 
Meinte 431. 
Meißner 479. 
Meifter, Oymn. Oberl., 

Brof. 622. 



eifter, Semin. 2. 628, 
Melde 341. 
Mendel 467. 
Menden 322. 
Mennenga 472. 
Menzel 178. 
Dtenpier 633. 

erguet 715. 
Der el, 0. Prof. 60. 
_ Geperbeſch. L., Prof. 

** gen Schmibt 576. 

Det 179. 
Metel 576. 
Mewes 324. 
Meyer, o. Brof. 339. 
— , Direlt. 6. d. Mufeen, 

— Symn Oberl. (Berlin) 

sit (Trier) 632. 
—, Eymn. 8. 620. 
—, Realgymn. Direkt. 

(Bannover) 174. 
— ‚degl.(Dortmund) 468. 
—, Realprogymn.?. 324. 
—, Semin. 8. 634. 
—, Handarb. ꝛc. Lehrerin 

—, a Mufitbeflif- 

ic ehe 524. 
Mielte 337. 
Migolsti 576. 
Bi chhöfer 521. 
vd. Minden 583. 
Mittelſtädt 630. 
Mod 624. 
Modemann 523. 
röbine, Th., 0. Prof. 

Fi "best. 310. 
Möller. Gymn. 8. dann 

Oberl. 467. 709. 
—, techniſch. 8. e höh. 

Brgrſch. 433. 
—, Schull. 177. 

Zgnula. Kandidatin 

Mohr. Ver. 
Mobs 570. 
Molinsti 328. 
Mommien 632. 
Monede 431. 

1883. 

147 - 

Montag 171. 
Moritz 576. 
Mori 469. 

v. Morflein 466, 
Moft 508 
Muche, Sumn. Dberl.322. 
—, Symn. 2. 710. 
Mühlenberg 655. 
male, Prov. Schulrath 

—, nn Aſſ., Juſtitiar 

—, Feo 340. 
—, a. o. Prof. 172. 
—, L. CE ren ‚Brof. 

—, GEymn. Direlt. 169. 
, Gymn. Oberl. (Hal- 

berfiabt) 321. 
— , dgl. (Königsberg) 

623. 
‚ degl. (Ilfeld) 634. 

_ _’ Syn. L. (Charlotten- 
burg) 467. 

— —,begl. Gütersloh) 322. 
m dywn Geſang⸗ ꝛc. 

—, Realgymn. Oberl. 
(Königsberg) 323. 

. begl, (Gos ar) 329, 
‚ begl., Prof. Lipp⸗ 

Rabt) 469. 631. 
_ ‚ Realprogumn. Oberl. 

—, Semin. Silfsl. (Han 
nover) 325. 

_, segl. Odenkirchen) 

—, Schull. 291. 

dogi. 326. 
dsegl. 713. 
‚ Schula. kandidatin 

508. 
— , Handarb. 2c. Lehrerin 

151. 
— Turnlehrerin 576. 
Munch3 323 
Münſcher "a. 
a .‚Brof. 

| Münter 338. 
| Mummenhoff 468. 
Murken 508. 

Nehrin 

N. 

Nahtsheim 712. 
Nagel, — .Oberl., 

—, Sen lirenber 291. 
Na orien 176. 
Rabmmacher 576. 
Najork 655. 
Napier 340. 
Naſſe, o. REN ‚ Geh. Reg. 

‚>. ‚det, ©. Mebiz. 

Rand“ — 
Nehls 433. 524. 

339. 
Neide 709. 
Nenpel 431. 
Nenz 433. 471. 
Neuendorff 507. 
Neubhäufer 337. 342, 
Neumann, o Prof., Geh. 

Mebiz. Rath 464. 
—, Gymn. Oberl. 322. 

‚ Zaubfl Anſt. Hilfen. 

‚Sl. 
— , dogl. — 

—, Lehrerin 507. 
a re. Lehrerin 

„Schulvorſtands⸗Mit⸗ 
glied 714. 

Neumäller 618. 
Neuß 711. 
Nicolaus 713. 
Niehues 337. 341. 
Riemann, Konfifl. Rath 

—, Eymn. 8. 624, 
Nienftebt 713. 
Niele 0. Brof. 339. 

, Gymn. 2 . 710. 
Niefel 630. 
Nigmann 508. 
Niklas 150. 628. 
Nitichle 525. 
Noldechen 625. 
Noll 622, 
Nordmann 626. 
Nowad 5%. 

D. 

Dberbed 340. 
| Oberbid 473 U. 
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vd. Obſtfelder 470. 
Delder 468, 
Oeſterley 172. 
Detling 626, 
Offenbach 63V. 
Ohlendorf 431. 
Dlbörp 655. 
Olm er 
Opitz 5 
—8 336. 
Oſterwald 523. 
Otte 524. 
Dttens 711. 
Dtto, Gymn. 8. 322. 
—, Semin. Hilfsl. 325. 
Seen 392. 495. 
Dre 6 

® 
v. Fi ae 508, 

Bäher 713. 
Pägolt 623. 
Bahde 469. 
Balis 469. 
Palm, (Gymn. Broreft. 

632. 
— 45 Symn. e. 468. 

—, Semin. L. 171. 
Balmie 322. 

Parow 469. 
Partſch 339. 
Pathe 471. 
Patwahl 570. 
Paul, Zeichen- ıc. 2. 433. 
—, Turnlehrerin 151. 
Paulfen 338, 
Pehlow 171. 
Bein 324. 
Benner 710. 
Bentel 507. 
Beris Ad. 
Berl 659. 
Peter 628. 
Beters, 0. Prof. 327. 
— , Eymn. Oberl. 178. 

‚ Symn. Hilfel. 433. 
— —, Die e. höh. Brgrich. 

Betersporfi 321. 
Beterien, Kreis - Schul» 

infp. 520. 
—, Symn. 2. (Rende- 

burg) 468. 

. 

— — —— — — — — — — — — 

— — — — — —— — — — — 

— — — — — — — 
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Peterſen, Gymn. L. 
(Flensburg) 710. 

: Beterfon, Turnl. 292. 
—8 u Turnl. 431, 

Beton 714. 
Betichler 151. 
Pfänder 292. 
Pfaffe 330. 
Pfeifer 630. 
Pfeiffer 340. 
Pfluger 487. 
Philipp 328. 
Biel 170. 
Pierfon 400. 

Pirſcher 710. 
Biftorius 576. 
Pitſch, Realgymn. Oberl. 

(Brandenburg) 626. 
_ ndegt „Barmen) 7IL. 
Bla w 6 
Blaten 630. 
Blath, Frivatdoz. Prof. 

— . Oberl. 466. 
507 
ge 470. 

Pochhammer 340. 
a ppelmann 321. 
Pohl 633. 
Bohlmann 630. 

Polſtorff, a. 0. Brof. 621. 
—, Oymn. 2. 634, 
Bolte 335. 
Popken 325. 
Boppelreuter 625. 
Bortins 178. 
Bofer 630, 
Bott, 0. Brof., Geh. Rep. 

Rath 520. 
„a. 0. Brof. 708. 

Prahl 624. 
Breig 171. 
Frhr. v. Preuſchen von 

und zu Liebenflein 

Breuß, ayınn. e. 7. 

Fuer 133: 
Briepfe 508, 

Brimer 150. 

Puchſtein 621. 
Püning 329. 
Püttgen 522. 
Pulwer 631. 
Puſchendorf 433. 
zu Putlitz (Gans Edler 

Herr 3. P.) 465.526. 

D. 

Quiehl 292. 

W. 

Raabe 473. 
Radau 1. 
Raddatz 576. 
Rabemader 627. 
Radicke 327. 
Radke 433. 
Nabojeweli 525. 
Rabomeli 176. 
Rädlein 292. 
Räther 525. 
Kättia 630. 

Jet ffel 168. 
agoczy 471. 
ahn 631. 

Kalle 473. 
Nahe 576. 
Ramin 473. 
Ramme 711. 
Rammelsberg 330. 
Nangen 6323. 
Ranke 341. 
Raſche 620. 
Raſchke 507. 
Rau 320. 
Raub 5 
Bauten, Konfiſt. Di- 

relt. 

-_, Symn. Dberl., Brof. 
467 

Rave 626. 
Ravınegaarb II). 
Regel 326. 
Nebberg 632. 
Rebbromm 322. 
Reber 6J1. 
Rehren 431. 
Neibflein 623. 
Reichard 335. 
Reihe, Schull 326. 
—, begl. u. Turnl. 431. 
Reichert 620. 714. 



Reifferſcheid 338. 
Neil 431. 
Reimann, Gymn. Ober. 

623. 
—, bögl. 624. 
Rein 341. 621. 
Reinhard 631. 
Reinhardt 710. 
Reinholz 433. 
Reiningbans 32). 
Reinke 3 
eineborf "133, 
Reiſchel 576. 

Feishaus 329. 
Reisle 327. 
Reisky 467. 
Reniſch 176. 
Renner 171. 
Rethwiſch 321. - 
Reuber 330. 433. 
Reuſch, o. Prof. 487. 
—, L. e. Runftafab., Prof. 

709. 
Reuter 627. 
Reyher 626. 
Rhein 525. 
Rhode 626. 
Ribbert 708. 
Richter, Milit. Oberpf., 

Konfiſt. Rath 336. 
—, Kreis⸗Schulinſp. 464. 
_ —, Afitient 521. 
Gymn. Oberl., Prof. 

(Osnabrüd) 321. 
_ u Brof. (Halle) 

„Gymn. Oberl. (8- 
nigeberg) 632. 

—, Oyımn. Zeichenl., 
Prof. 323. 

—, Realgumn. L. 469. 
>, Semin. 8. 520. 

‚ Sculreltor 170. 
_ ‚ Lehrerin 576. 
Schr. v . Richtbofen 330. 
Ricken Tu. 
Niede 310. 
Riehm 339. 
Niehn 495. 
Nieländer 630. 
Riens 292. 
van Riefen 431. 
Rießen 431. 
Nietbrod 472. 
Rieve 710. 
Rinkel 525. 

— — — — — — 
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Rinne 172. 
Kiſch 713. 
Ritter, o. Prof. 342. 487. 
—, Realprogymn. Oberl. 

—, Schull. 631. 
Robolski 433. 
Rode 714. 
Röber 325. 
Nödenbeck 329. 
Rödiger, a. o. Prof. 465. 
— , Eymn. Oberl. 173. 
Röhl 709 
Röpell 487. 
Nichte 327. 
Rösler 473. 
Nösner 178, 
Nöftell 320. 
Rötſcher 576. 
Rogge 623. 
Roggenbud 5323. 
Rohde 659. 
Rohr 326. 
Rohrlach 507. 
Rohrmann 468. 
Rokohl 473. 
Roll 508. 
Rollmann 169. 
Roloff 174. 
Roos 576. 
Roſe, 

Kanzleirath 708. 
- ‚ Realayınn. Oberl.bꝛb. 
Rofed 6 
—55 179. 
Köfenflenget 1706. 
Roßbach 339. 
— 326. 
Rothe 655. 
Rothenburg 177. 
Rudeloff 577. 
Rudnick 708. 
Rübel 173. 
Rüdiger 326. 
Rüdorff 320. 
Rünger 526. 
Rüter 468. 
Rüther 170. 
Rultz 627. 
Rufin 470 
Rummler 322. 
Rumpel 328. 
Rund 472, 
Ruppert 713. 
Rychlicki 467. 

Univerf. Selket., 

— — — — 

—rr — — — — — — — —— 

Saalſchütz 337. 
Sachſe 467. 
Sachtler 470. 
Sadebeck 173. 328. 
Sägert 322. 
Salolowski 655. 
Sallowski, o. Prof. (Kö⸗ 
— 319. 

—, dog ünſter) 341. 
v. Sauet 69 ner) 
Salm 396. 
Salomon 465. 
Salzmann 174. 
Sander 52. 
Sanders 292. 
Sarg 174. 
Sarnow 620. 
Saffenfeld 624. 
Sauppe 320. 340. 
Shad 52. 
Schade 337. 
Saale, 0. Brof., Geh. 

eo Rath 337. 3i1. 

_, — 2. 714. 
Schäffer 466. 
Scdyaller 170. 
Schantz 711. 
Scharbad 524. 
Scharf 630. 
Scharnhorſt 630. 
Schauenburg 169. 
Schauer 329, 
Schaus 325. 
Schauß 177. 
Scheel 714. 

Schulrektor 

—, Schull. 327. 
Scheibe, Nelt.d.Klofterich. 

zu Roßleben A466. 
—, Semin. Hilfs. 524. 
Scheithauer 171. 
Schellbad 338. 
Schemmel 577. 
Scheppig 336. 
Scer, o. Beof. 338. 
—, Schul. 1 
Schickhelm *8* 
Schiel 522. 
Schiffbauer 630. 
Schild 176. 
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Schimberg 624. 
Schirren 340. 
Schlabitz 490. 
Schleger Gymn. Oberl. 

—, Semin. 8. 712. 
Scleich 469. 
Schlichteiſen 922. 
Schlottmann 335. 617. 
Schlüter 322. 623. 
Schlufinsti 3239. 
Schmerl 710. 
Schmidt, Superint., Krs. 

Schulinſp. 520. 
—, o. Prof. 169. 
—, a. 0. Prof. 620. 633. 
—, GEymn. Oberl. (Va⸗ 

rienburg) 321. 
_, zeugt. Rönigeberg) 

— —* Landeber Er 
—, ben! Prof. (Berlin) 

_ , Syuin. d 3. 
‚ Semin. 2. 628. 

—, Taubſi. Anſt. L. 176. 
—, >, Saul, 714. 

‚ Böula. Kandidatin 

—, ſ. Dieiter gen.Schmibt. 
Schmidtmann 626. 
Schmieder 618. 
Schmitt 507. 
SHmig, Symn. Ober. 

—, Gymn. 8. 710. 
—, Progymn. 2. 522. 
—, Schula. Kandid. 432. 
Shmod 327 
Schmeling 508. 
Schilling 577. 
Schmuhl 433. 
Schneelloth 583. 
Schneider, o. Prof. (Ber: 

fin) 338. 
—, doegl. (Breslau) 339. 
—, erfter Semin. 2. 176. 

‚ Semin. Sitfet. 713. 
_ , Schul. 
—, begl. — 
Sqhnippel 469. 
Schnitzler 170. 
Schnura 625. 
Schober 523. 
Schöfer 507. 
Schbmann 466. 

750 
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Schön 632. 
Schönborn 329. 
Schöne 49. 
Schönfeld 708. 
Schöppe, Semin. Direlt. 

_ ‚Eh, Kantor 177. 
Schöttler, Syımn. Dberl., 

Prof. 324. 

—, GEymn. 2. 467. 
Shötau 630. 
Scholle 469. 
Schollmeyer 6%. 
Scholtz 329. 
Scolge 324. 
Scholz, Gymn. OÖberl. 

Reuflabt D./Schl.) 

— , degl., Prof. (Berlin) 
709. 

—, Realſch. 2. 626. 
— , Bräpar. Anft. 2. 325. 
=, Yandarb. re. Lehrerin 

| SHomburg 325. 
Sshottelius 634. 

Schottmüller 631. 
Schrader 319. 

| Schramm 623. 

| 

— — — —— 

Schrammen 710. 
Schreiber 520. 
Schrodt 327. 
Schröber, o. Prof., Beh. 

Mediz. Rath 172. 
—, Semin. Hilfsl. 33V. 
—, Schul. 472. 
- , Handarb ıc. Lehrerin 

507. 
—, bögl. 577. 
Schröer 625. 
Scäröter, o. Prof. 339. 
—, Semin Hilfsl. (Oele) | 

433 
-, dogl. (Delitzſch) 524. 
Schubbe 631. 
Schubert 627. 634. 
Schuberth 655. 

Schubring 62). 
Schucany 15V. 
Schuch 336. 
Schuͤder 473. 
Schiller 432. 
Schlrmann, Oymn. 

Oberl., Brof. 522, 
—, Reafgumn. R. 469. 
Schiltt 169 

Schiüte 329. 
Saulte, Gymn. Obert. 

—, Sonia Randibatin 

Schultheis 630. 

‚nu 

=, 2. anf (Breslau) 

dal. Konſtſt. Rath 
(Göttingen) 187. 

—, GEymn. Direlt. 321. 
Schulz, Rn u. Schul⸗ 

ratb 1 
—, o. —8 en 
— , Schula. Kandidatin 

508 
— Schull. 631. 

Schulze, Gymn. Ober. 
(Kulm) 522. 

=, — (Naumburg) 

—, Semin. Lehrerin 1371. 
Schufze-Berge 467. 
Schulzki 150. 
Schumann, Gymn Ge 

fang-R. bi. 
—, Ganbarb. ıc. Lehrerin 

Schuppe 338. 
Schurig 433. 
Schwalbe 715. 
Schmwanert 338. 
Schmwannede 325. 
Schwars, Konfiſt. Rath 

—, "Superint., Kreis⸗ 
Schulinſp. 169. 

„Gymn. 8. 328, 
Shwary 340. 
Schwedenbied 328. 330. 
Schwebler 328, 
Schweizer 472. 
Schwiedam 465. 
Schwieder, Realgymn. 

Oberl. 711. 
—, Klavierſpielerin 646. 
Schynol l 432, 
Seemann 170. 
Sehring 645. 
Seibt 631. 
Seifſert 432. 
Zeiler 473. 
Seit 5622. 



Seldt 713. 
Selle 507. 
Sellentin 175. 
Semiſch 335. 
van Senden 336, 
Seyffardt 646, 
Steel 320, 
Siebert 46. 
Sieglerſchmidt 626. 
Siemering 489. 708. 
Simar 312. 
Simon 712. 
Stodlerrat 724. 
Skrodzki 170. 
Smend 336. 3i1. 473. 
Smolta 467. 
Sockel 179. 
Stdnid 432. 
Sohn 108. 
Sohr 711. 
Solf 325. 
Sollmann 52V. 
Sommerbrodt 334. 
Sonnenburg 708. 
Sonntag Abb. 
Sorgag 508. 
Sperlih 177. 
Spieker, on Db. Reg. 

Rath i 
—_, —*8 Rqrirath— 

Geh. Reg. Rath 519. 
Spieß, oymn. Direkt. 

Syrin. Lt. 468. 
Spillele 633. 

Spirgatis 710. 
Sporn ®ymn. L. 467. 
-, Zaubft, di Anf.2. 170. 

Sponsheimer 432. 
Staat 631. 
Stade 712. 
Städel 469. 
Ständer 620. 

Stahl, 0. Prof. 341. 
— ‚Prof. e.tehn. Hochſch 

—, So 178, 
dsgl. 433. 

Siahtihmibt 496, 
Stahn 712. 
Stahnke 631. 
Stapelfelbt 178 
Staſche 712. 
Stauder 168. 
Stedel 432. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ———— — — — —— — 

— — — 
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Steckelberg 711. 
Steindorff 465. 
Steinmetz 172. 
Stendel 623. 
Stengel 341. 
Stenzel 624. 
Stenzler 172. 
Stephan 327. 
Stephanblome 471. 
Stephani 507. 
Sterntopf 169. 
Sterz 330. 
Steuer 473. 
Stiebing 708. 
Stier, Prof. e. 

Hochſch. 465. 
techn. 

—, Eymn. Oberl., Prof. 
(Wernigerode) 173. 

—, bdegl., de N, Geu⸗ 
Rudpin) 

Stimming — 
v. Stintzing 631. 
Stobbe 176. 
Stobwaffer 618. 
Stodmann 522. 
Stöwer 467. 
Stömwefandb 714. 
Stolpe 472. 
Stolzenber 4 616. 
Storch 32 
Stord 337. 341. 
Straderjagn 634. 
Strasburger 342. 
Straub 523. 
Straube 624. 
Strey 432. 
Strien 330. 
Strud 521. 
Stüber 629. 
Stümfe 470. 
Stüße 328. 
Stumpf 151. 
Sturm 341. 487. 
Succo 709. 
Sudier 340. 
Supplitt 577. 
Eupprian 169. 
Spree 631. 
Szimmetat 151. 

2. 
Täſchner 623. 
Zalmann 292. 
Zammen 714. 
Zanger 923. 
Zanneberg 646. 

Teetz 577. 
Teichmüller 622. 
Tendering 626. 
Tepe 632. 
Teſchendorff, Direktorial- 

am. 621. 
—, Buchhalter, Turner 

292. 
Thamm 472. 
— 327. 
Thiele, o. Prof. 337. 
—, GEymn. Direkt. (Bar- 

‚ deal, (Ratib —, b8 atibor) 521. 
Thilo 6. 
Thome 338. 
Thomſen 433. 
Zhormann 432, 
Thormeyer 577. 
Thunsdorff 577. 
Thurein 625, 
Thyen 328. ' 
Ziebtle 473. 
Tietien, Faust. Anſt. 

Hilfsl. 150. 
‚ Element u. Turnl. 

Tobias "70. 
Tobler 338. 
Todt 617. 
Todtenhaupt 634. 
Times 623. 
Totzle, Schull. 178. 
—, degl. 327. 
Zrappenberg 326. 
Trautmann 312 
Trebs 467. 
Trepte 618. 
— 622. 

riebel, Reg. u. ul⸗ 
raih 708. 4 

—, Eymn. Tum u. 
Elem. 8. 625. 

Trimborn 525. 
Trinius 171. 
Trinfaus 655. 
Trofien 319. 
Trülfen 627. 
Tſchackert 171. 473 II. 
Tüffers 176. 
Zürle 150. 
Titfelmann 710. 
Zurma 524. 

u. 
Ubbelohde 619. 
Hersfeld 712. 



TEA 173. 
Ublemann 621. 
Uihlein 619. 
Ulich 626. 
Ullmann 170. 
Ulmann 338. 
Ungemwitter 321. 
Unterberger 292. 
Ürtel 170. 
Ulener 332. 621. 
Utgenannt 468. 

V. 
Vahlen 338. 
Beit 521. 
van ber Selde 709. 
Vent7 
—5 — 150. 
Vierling 465. 
Biertel 321. 
Bietle 325. 
Bölder 319. 
Böltel 633. 
Bogel, Maler 489. 
—_, ‚ Semin. Hilfsl. 330. 

Bogt, a, o. Prof. 465. 
 Oymn. Element. ®. 

Big, ri Prof. (Könige- 
berg) 335. 337. 

— degl. "Obtinge) at, 
—, Oymn. & (Wands- 
be) R — — 

—, dsgl anzig) 624. 
Bolbard 3 8) 
Bollmann, Vettor der 

Sanbrofe. zu Pforta 

— ⸗ Semin. L. 627. 

Vollmöoller 340. 
Volquardfen 340. 
Voß 468. 

W. 
Wäber 470. 
Wächter 631. 
Bagenknecht, Zanöf.infl. 

‚Shi a 
Wagenmann 336. 
Wagler 526. 
Wagner 340. 
Wabl 469. 
Wahnſchaffe 292. 
Dabsenborfi Anna 507. 

Emma 507. 
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Waldbach 628. | 
Waldeyer, 0. Prof. 6W. | 
—, Oymn. Direlt. 709. , 
Waldſchmidt 175. 
Wallat 322. 
Walter, Semin. 8. 524. | 
— ‚ Gtubirenber, Zurner | 

Wambera 323. | 
v. Wangenheim 468. 
Warnede 473, 
Wattendorf 469. 
Wauters 459, 
Weber, Dechant, Kreis- 

Schulinſp. 319. 
—, 0. Brof. 339. 
—, 9, Prof. der techn. | 
Foſg zu Berlin 320. 

; begl. 49. 
—, ‚ Realgymn. Oberl. 

f. 
Wechsler 329. 
de Wedige⸗Cremer 473. 
Wegener 323. 
Wehrenpfennig 292. 
Wehringer 630. 
Weidgen 176. 
Weidner 622. | 
Weiland, o. Prof. 340, 
—, erfter Semin. 2.627. 
Weingarten 336. 
Meinhold 339. 473. II. 
Weile 327. 
Weizfäder 338. 
Welder 326. 
Wende, Kreis: Schulinfp. 

620. 
—, Semin. 8. 471. 
—, Stubdirender, Turner 

—, Tanbf. Anft. Hilfe, 
325. 

Wendel 523. 
Wendt, 0. Brof. 620. 
=, Realii. Zeichen» zc. 

Wenig 710 
Wenigmann 175. 
Wenker 623. 
Wentrup 327. 
Wentzel 622. 
Wenzel 469. 
Werner 521. 
Wernicke 470. 
Weſtphal, o. PBrof., Geh. 

Mediz. Rath. 172. 

— — 

Weſtphal, Handarb. ıc. 
Lehrerin 577. 

Weſtrick 408. 
Wetken 619. 
Wetzel 472. 
Weyhe 632. 
Widder 508. 
Wieacker 619. 
Wiechmann 577. 
Wiedaſch 336. 
Wiedenhöft 523. 
Wiegers 176. 
Wieſeler 327. 
Wieſinger 340. 
Wiesner 466. 
Wietrowetz 646. 
Wigand 341. 
v. Bilamomig - Felen. 

dorf. 335 
Wilhelmi 335. 
Billing 292. 
Bil, Sotubirenber, Turner 

— ‚Daft, ie 646 
Willich 
— 173. 
Wilmanns 337. 342. 
Wilmers 323. 
Wimmers 175. 
Winckler 471. 
Windel 174. 
Windſcheffel 178. 
Wirth 7U9. 
Wiſotzky 626, 
Witte, 0. Brof., Geh. Fuß. 

Rath 327, 
a. D. Prof. 463. 

—, Symn. Oberl. 624. 

Kaufmann, Turner 

—, Schull. 327. 
W ttich, Renlgyımn. Direkt 

, Brofurator 618. 
Wittig 472, 
Wittrin, 322. 
Witzel 472 
Wodrig 625. 
Bei, Gymn. 2. 179. 

‚ Realgymn. Oberl. 

Wollert 292. 
Wonnberger 434. 
Worbs 173. 
Wormſtall 321. 
Woywode 577. 



Wreben 472, 
Wrege 176. 
Wullner 495. 
Bünnenberg 621. 
Sa, Fealgymn. Direkt. 

—, deiden und Turnl. 

Bulfert 631. 
Wulff 371. 
Wulkow 633, 
Bulle 627. 
Bufchad SUB. 
v. Wufſow. 165, 
Wyſocki 171. 
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Zachariä 708. 
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